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Einleitung

Die Entstehungsgeschichte  
der Guidelines 

Im Jahr 2011 führte das deutsche Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) einen 
neuen Arbeitsansatz in die internatio-
nale Kooperation ein. In der Folge wur-
den multilaterale Kooperationsprojekte 
ins Leben gerufen, die als eine Art von 
grenzübergreifenden Denkfabriken In-
puts und Ideen zu aktuellen jugend-
politischen Themen liefern sollten. Zu 
diesem Zweck bot das Konzept des Peer 
Learning – der Prozess des gegenseiti-
gen Voneinander-Lernens – einen idea-
len Rahmen, da es eines der stärksten 
Instrumente der EU-Jugendstrategie zur 
Förderung der jugendpolitischen Koope-
ration in Europa ist.

youthpart, ein multilaterales Koopera-
tionsprojekt von IJAB – Fachstelle für 
Internationale Jugendarbeit der Bun-
desrepublik Deutschland, wurde ins Le-
ben gerufen, um einen internationalen 
Dialog darüber zu starten, wie mehr 
junge Menschen dazu ermutigt werden 
können, sich an Entscheidungsprozessen 
in der heutigen digitalen Gesellschaft zu 
beteiligen. In Kooperation mit seinen 
europäischen Partnern, dem österrei-
chischen Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend, dem British 
Youth Council, dem spanischen Jugend-
institut (INJUVE), dem Finnish Develop-
ment Centre for Youth Information and 
Counselling (Koordinaatti) und der Ge-
neraldirektion Bildung und Kultur der 
Europäischen Kommission haben youth-
part und das deutsche Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend diese Guidelines für gelingende 
ePartizipation Jugendlicher gemeinsam 
erstellt.

Die Relevanz der ePartizipation  
Jugendlicher

Jede Gesellschaft benötigt Beteiligung 
junger Menschen, um sich weiter zu 
entwickeln und um das gesellschaftliche 
Zusammenleben nachhaltig zu verbes-
sern. Durch das Internet entstehen neue 
Möglichkeiten politischer Willensbildung  
und Mitgestaltung, die gerade für junge 
Menschen Chancen zu mehr gesell-
schaftlicher Beteiligung bergen. Umso 
wichtiger ist es deshalb, dass sich diese 
neuen Möglichkeiten in ihren Formaten, 
ihrer Sprache und ihrer konkreten Aus-
gestaltung an den Lebenswelten, Res-
sourcen und Kommunikationsgewohn-
heiten junger Menschen ausrichten, um 
Beteiligungsmöglichkeiten für möglichst 
viele zu eröfnen und so auch einer digi-
talen Spaltung entgegenzu wirken.

Junge Menschen verstehen digitale Me-
dien und soziale Netzwerke als selbst-
verständlichen Teil ihrer Alltagswelt: Es 
entstehen neue Formen der Kommuni-
kation, neue Räume, um Erfahrungen 
auszutauschen, und neue Methoden, 
mit denen die Menschen ihre Meinung 
äußern und sich Gehör verschafen. 
Aber zur Verbesserung der Wirksam-
keit der Beteiligung junger Menschen 
besteht weiterer Entwicklungs- und 
Erprobungsbedarf. Dabei ist es wichtig, 
den Blick über die nationalen Grenzen 
hinaus zu weiten, und im europäischen 
und internationalen Kontext innovative 
Ansätze netzbasierter Beteiligung für 
Jugendliche zu identiizieren und wei-
terzuentwickeln.

Das Projekt wurde als multilateraler 
Prozess konzipiert, der eine Vielzahl von 
Akteuren einbezieht. Die Arbeit begann 
im Dezember 2011 und wurde im April 
2014 abgeschlossen. In diesem Zeitraum 
nahmen die Projektpartner an vier inter-
nationalen Workshops teil, um die Gui-
delines zu entwickeln und abzustimmen. 
Zusätzlich wurden zwei weitere Veran-
staltungen organisiert, auf denen das 
Feedback europäischer Experten und 
Jugendlicher eingeholt wurde. Nationale 
Beiräte in den jeweiligen Partnerlän-
dern erarbeiteten darüber hinaus Bei-
träge und Anregungen, die ebenfalls in 
den komplexen Prozess mit einlossen. 
In diesen nationalen Beiräten war eine 
große Bandbreite von Akteuren vertre-
ten, u. a. Jugendliche, Jugendverbände, 
Forscher, Verwaltungen, Software-Ent-
wickler, Fachkräfte der Jugendarbeit 
und NGOs.

Die Guidelines als  
gemeinsamer Referenzrahmen

Für Vorhaben, die eine Beteiligung von 
Jugendlichen an einem ePartizipations-
prozess vorsehen, listen die Guidelines 
eine Reihe von Faktoren auf, die bei der 
Planung berücksichtigt werden sollten, 
um den Prozess efektiv zu gestalten. 
Die Guidelines sollen Fachkräfte der 
Jugendarbeit, politische Entscheidungs-
träger, Jugendliche, Jugendverbände 
und Verwaltungen unterstützen. Sie 
haben vor allem eine beratende Funk-
tion und können an die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Initiativen zur ePar-
tizipation und an die unterschiedlichen 
Lebenssituationen junger Menschen an-
gepasst werden, um damit auch in Zu-
kunft den zu erwartenden technischen 
und gesellschaftlichen Veränderungen 
gerecht werden zu können.

Die Fotos in dieser Publikation entstanden  

während eines JugendBarcamps im Oktober 

2013 in Wien, bei dem die Guidelines von 

Jugendlichen diskutiert wurden.
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Guidelines für gelingende
ePartizipation Jugendlicher
in Entscheidungsprozessen auf lokaler, regionaler,  
nationaler und europäischer Ebene

Wir unterscheiden zwischen zwei 

Dimensionen der ePartizipation:

 > Direkte1 Online-Partizipation:  
Bei dieser Form werden politische 
Entscheidungen direkt beeinlusst, 
und es sind strukturelle Anbindungen 
an politische Entscheidungsprozesse 
vorhanden.

 > Indirekte 2 Formen der ePartzipation: 
Mit ihnen werden Menschen ange-
sprochen, die im Internet unterwegs 
sind, und dazu bewegt, bestimmte 
Themen und Positionen zu unterstüt-
zen. Das wiederum kann – in indirek-
ter Form – ebenfalls einen Einluss 
auf die Meinungs- und Willensbil-
dung auf politischer Ebene haben.  
Ein Beispiel dafür sind Aktivitäten, 
die junge Menschen dazu veranlas-
sen, bei politischen Themen durch die 
Nutzung digitaler Kommunikations-
kanäle mitzudiskutieren.

Die Definition von ePartizipation

Partizipation bedeutet Teilhaben, Mitmachen, sich Engagieren und Aktivwerden. Dies 

beinhaltet, dass Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an öfentlichen Entscheidungs

prozessen auf verschiedenen Ebenen beteiligen und sich einzubringen, d. h. auf 

lokaler, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene. Im Falle von ePartizipation 

erfolgen das Engagement und die Beteiligung an Entscheidungsprozessen in elektro

nischer Form durch die Nutzung von OnlineInformationsangeboten und internet 

basierter Technologie. Wenn wir von ePartizipation sprechen, liegt dem ein sehr 

weites Verständnis von Beteiligung an politischen Prozessen zugrunde – es geht um 

die zahlreichen Aspekte des alltäglichen Lebens, in denen junge Menschen von den 

politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinlusst werden. Daher ist 

ePartizipation im Grunde genommen interaktive OnlinePolitikgestaltung oder auch 

aktive „Mitmachpolitik“ im Internet.

Bei beiden Dimensionen indet man 
Ak tivitäten, die von Jugendlichen und 
Jugendverbänden, Jugend- und Bil-
dungsprojekten sowie Projekten des 
bürgerschaftlichen Engagements aus-
gehen, aber auch Aktivitäten, die von 
der Verwaltung oder der Politik selbst 
angestoßen wurden.

Beide Dimensionen der ePartizipation 
sind nicht voneinander zu trennen, sie 
gehören zusammen und ergänzen sich 
gegenseitig. Da bei der direkten digitalen 
Partizipation Jugendlicher nur wenige 
Beispiele und Erfahrungen vorliegen, 
haben sich die youthpart Projektpartner 
entschieden, genau diese zu bündeln 
und die vorliegenden Guidelines aus-
schließlich auf die direkte ePartizipation 
und die Voraussetzungen für das Gelin-
gen solcher Prozesse zu entwickeln. Sie 
erhofen sich dadurch Anstöße für mehr 
Initiativen direkter Jugendbeteiligung 
mit digitalen Medien.

1 transitive
2 intransitive
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Allgemeine Grundsätze 
der ePartizipation
Bestimmte zentrale Aspekte trefen für 
alle ePartizpationsprozesse zu:

 > Orientierung an den Lebensreali-

täten der Jugendlichen | ePartizi-
pationsprozesse müssen sich an die 
Lebensumstände junger Menschen 
anpassen. Das bezieht sich zum 
Beispiel auf Inhalte, Informationen 
und Zeitmanagement, aber auch 
auf das Design und die technische 
Umsetzung. Die Prozesse sollten so 
konzipiert sein, dass sie das Interesse 
der Jugendlichen wecken und sie 
zum Mitmachen motivieren, um auf 
diese Weise auch ein kontinuierliches 
Engagement der Jugendlichen zu 
erreichen.

 > Ressourcen | ePartizipationsprozesse 
benötigen ausreichende Ressourcen, 
die von vorneherein mitgedacht wer-
den müssen. Dazu zählen Expertise, 
Zeit, inanzielle Ausstattung und 
Tech nologie, sowie personelle Res-
sourcen, um die notwendige Bera-
tung und Begleitung sicherzustellen.

 > Wirksamkeit & unmittelbare  

Einflussnahme auf Entscheidungs-

prozesse | ePartizipation benötigt  
ein sichtbares Ergebnis. Bei der  
di rek   ten Partizipation ist daher eine 
strukturelle Anbindung an politische 
Entscheidungsprozesse unerlässlich.

 > Transparenz | Der gesamte Prozess 
muss für alle transparent sein. Dies 
bezieht sich sowohl auf alle Infor-
mationen, die den Prozess betrefen, 
als auch auf die Software und die 
verwendeten Tools.

 > Durchgehende Beteiligung der 

Jugendlichen | Die Jugendlichen 
müssen in alle Phasen des Prozesses 
involviert sein. Dies beinhaltet auch 
die Möglichkeit eines Feedbacks zu 
jedem Zeitpunkt des Prozesses.

Das Stufenmodell  
der Partizipation
Die Grundvoraussetzung für direkte Par - 
tizipationsprozesse ist, dass eine struk-
turelle Anbindung an öfentliche Ent-
scheidungsprozesse vorhanden ist, die 
bereits im Vorfeld des Beteiligungs-
verfahrens genau zu deinieren ist. Die 
Entscheidungsträger sollten daher in 
den Aufbau und die Gestaltung des Par-
tizipationsprozesses von Anfang an mit 
eingebunden werden.

Die einzelnen Partizipationsprozesse kön- 
nen dabei sehr unterschiedlich struk-
turiert sein, besonders im Hinblick auf 
den Grad der Beteiligung der Entschei-
dungsträger (sogenanntes Stufenmodell 
der Partizipation):

 > Konsultation und Information im 
Rahmen von Beratungsprozessen

 > Mitbestimmung im Rahmen von 
Entscheidungsprozessen mit paritäti-
schem Stimmrecht (die Beiträge aller 
Beteiligten sind gleichberechtigt)

 > Selbstbestimmung bei der Festlegung 
der Agenda (die Jugendlichen werden 
an der Entscheidung beteiligt, welche 
Themen auf die politische Agenda 
gesetzt werden) sowie Selbstbestim-
mung in Entscheidungsprozessen 
mit alleinigem Entscheidungsrecht 
(die Entscheidung obliegt allein den 
Jugendlichen, ohne dass sie sich 
mit anderen Personen abstimmen 
müssen).
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Umsetzungsphase

Während dieser Phase werden die all-
gemeinen Parameter in die Praxis um-
gesetzt, und aus den Plänen entstehen 
konkrete Aktivitäten und Aktionen.

 > Das Beteiligungsverfahren sollte in 
einen Entscheidungsprozess einge-
bettet sein.

 > Um keine falschen Erwartungen zu 
wecken, sollten die Teilnehmenden 
über die Chancen und Grenzen des 
Partizipationsprozesses informiert 
werden sowie auch darüber, wie die 
Entscheidungen getrofen werden.

 > Die betrefende Online-Plattform und 
die jeweiligen Social-Media-Kanäle 
werden jetzt bereitgestellt und 
geöfnet, so dass die Teilnehmenden 
ihre Bedürfnisse und Anliegen dort 
äußern können. Das Beteiligungsver-
fahren sollte auch für Jugendliche 
zugänglich gemacht werden, die 
keinen regelmäßigen Zugang zum 
Internet haben.

 > Es sollte eine Vernetzung aller 
relevanten Akteure erfolgen, wie z. B. 
Entscheidungsträger, Jugendliche, 
Jugendverbände, Jugendarbeiter, 
Schulen und Firmen. Dabei können 
bereits bestehende Netzwerke und 
Strukturen genutzt werden.

 > Für die notwendige Beratung der 
Teilnehmenden sollte qualiiziertes 
Personal zur Verfügung stehen.

 > Es ist unerlässlich, dass alle Umfra-
gen und Fragebögen neutral und 
wertfrei formuliert sind.

 > Es sollte sichergestellt werden, dass 
der Partizipationsprozess transparent 
abläuft und dass die Interessen der 
teilnehmenden Akteure geschützt 
und die im Vorfeld vereinbarten Para-
meter und gemeinsamen Grundsätze 
eingehalten werden.

 > Alle relevanten Akteure sollten sich 
auf einen Prozess einigen, der es den 
Jugendlichen ermöglicht, Beschwer-
den zu äußern oder auf Missstände 
hinzuweisen. Diese werden einer 
fairen Prüfung unterzogen und gege-
benenfalls entsprechende Gegen-
maßnahmen ergrifen.

 > Praxisbeispiele aktueller Partizipa-
tionsprozesse und/oder bewährte 
Verfahren sollten gesammelt und zu-
sammengetragen werden, z. B. durch 
die Recherche in Online-Plattformen 
oder Datenbanken. Diese Informatio-
nen und Erfahrungswerte können bei 
der Planung des Partizipationsprozes-
ses abgerufen und genutzt werden.

 > Neue Entwicklungen in der Informa-
tions- und Internet-Technologie soll-
ten recherchiert, geprüft und genutzt 
werden, wenn sie für die Zielgruppe 
relevant und zugänglich sind. Grund-
sätzlich sollten die eingesetzten 
Tools den Prozess unterstützen, nicht 
umgekehrt.

 > Es sollten leicht zugängliche und 
geeignete Technologien zum Einsatz 
kommen (z. B. Open Source Soft-
ware). Die Software sollte nutzer - 
freundlich sein, einfach, gut zugäng-
lich, inklusiv, transparent und sicher. 
Es ist unbedingt notwendig, dass 
die verwendeten Technologien im 
Vorfeld, d. h. bereits vor dem Start 
des Beteiligungsverfahrens, von 
Jugendlichen getestet werden, denn 
sie sind die Zielgruppe, die die Tools 
später nutzen wird.

 > Die Zeitplanung und die zeitlichen 
Abläufe sollten bei allen beteiligten 
Akteuren – z. B. den Jugendlichen, 
Verwaltungen, Entscheidungsträ-
gern – berücksichtigt werden und 
während des ganzen Prozesses immer 
wieder überprüft werden.

 > Im Vorfeld jedes ePartizipationspro-
zesses muss durch Experten über-
prüft werden, ob alle gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten werden 
(z. B. für Ausschreibungen, Copyright 
und Datenschutz).

Die allgemeine  
Struktur aller  
ePartizipationsprozesse

Alle ePartizipationsprozesse sollten die 
folgende phasenbezogene Struktur ha-
ben:

Entwicklungsphase

Während dieser Phase werden nach er-
folgter gründlicher Abstimmung der Be-
teiligten die allgemeinen Parameter und 
gemeinsamen Grundsätze des Prozesses 
festgelegt. Diese bilden das „Rückgrat“ 
des Prozesses.

 > Partizipationsprozesse sollten mit 
den entsprechenden politischen 
Rahmenvorgaben für die Beteiligung 
Jugendlicher verknüpft werden (z. B. 
Richtlinien, Gesetze, Strategien, Ab-
kommen). Dieses Prinzip indet auf 
allen Ebenen Anwendung, sei es lokal, 
regional, national oder europäisch.

 > Die Jugendlichen müssen in alle 
Phasen der Gestaltung des Prozesses 
einbezogen werden und sollten in di-
rekter Form an allen Entscheidungen 
beteiligt sein, die in der Entwick-
lungsphase getrofen werden.

 > Es sollte einen Konsens darüber 
geben, wie Entscheidungen getrof-
fen werden, ebenso darüber, welche 
Chancen und Grenzen dem Entschei-
dungsprozess innewohnen. Falsche 
Erwartungen zu wecken, würde sich 
nachteilig auf den gesamten Prozess 
auswirken.

 > Alle an der Entwicklung Beteiligten 
sollten gemeinsam festlegen, welche 
Online-Plattform und welche Social 
Media-Kanäle genutzt werden. Be-
reits bei der Entwicklung der Struktur 
sollte, wo sinnvoll und möglich, 
die Option einer Einrichtung eines 
separaten Online-Bereichs für die 
Jugendlichen in Erwägung gezogen 
werden, zu dem ausschließlich die 
Jugendlichen Zugang haben, und der 
es ihnen ermöglichen würde, sich 
auf informellem Weg untereinander 
auszutauschen.

 > Der gesamte Partizipationsprozess 
sollte Teil einer übergreifenden Stra-
tegie zur Beteiligung der Jugend sein.

 > Zusammenarbeit zwischen allen Be-
teiligten und Transparenz sollten als 
allgemeine Prinzipien von Anfang an 
feste Bestandteile des Prozesses sein.
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Zugangs- und Informationsphase  
(als Teil der Umsetzungsphase)

Während dieser Phase werden die ge-
meinsamen Grundsätze, die im Vorfeld 
vereinbart wurden, in die Praxis umge-
setzt. Die Tools und Informationen wer-
den jetzt der Zielgruppe zugänglich ge-
macht und zur Nutzung zur Verfügung 
gestellt.

 > Die Tools sollten eine Mischung aus 
interaktiven Online- und Oline-An-
geboten sein. Die jeweiligen Anteile 
hängen vom Thema ab, das während 
des Partizipationsprozesses diskutiert 
werden soll.

 > Die Teilnehmenden müssen wissen, 
wie sie Kontakt aufnehmen können, 
falls sie Probleme oder Fragen haben 
und hierbei Beratung und Hilfestel-
lung oder Meditation benötigen.

 > Die Tools sollten die Möglichkeit 
beinhalten, ein Feedback zu geben.

 > Die Tools sollten leicht verständliche 
Sprache verwenden und die Inhalte 
klar und anschaulich präsentieren.

 > Die Akteure sollten Standards für 
die Online Community und eiziente 
Protokolle für das Monitoring und die 
Moderation der Online-Aktivitäten 
deinieren. Hierfür sollte entspre-
chend qualiiziertes Personal zur 
Verfügung stehen.

 > Es wird empfohlen, ergänzende 
(Online-)Trainings anzubieten, um die 
Medienkompetenz der Teilnehmen-
den, besonders im Online-Bereich,  
zu fördern.

 > Öfentlichkeitsarbeit und Marketing-
Aktivitäten sollten angestoßen 
werden, um eine Vielzahl potenzieller 
Nutzer für die Teilnahme zu gewinnen 
(z. B. Online-Werbung, Werbung im 
Radio und Fernsehen sowie in Print-
Medien).

 > Alle Informationen müssen präzise, 
aktuell und geprüft sein und genaue 
Angaben enthalten, wann sie erstellt 
oder aktualisiert wurden. Alle Inhalte 
sollten jugendrelevant und auf 
die Bedürfnisse der Jugendlichen 
abgestimmt sein. Weitere Kriterien 
für die Bereitstellung von Informa-
tionen indet man in den „Prinzipien 
für Online-Jugendinformation“ der 
European Youth Information and 
Counselling Agency (ERYICA).

 > Zum behandelten Thema sollten 
Hintergrundinformationen bereit-
gestellt und zugänglich gemacht 
werden. Diese sollten in Bezug auf 
Sprache, Format und Ausdruckweise 
jugendgerecht gestaltet sein, so dass 
sie für die Zielgruppe leicht verständ-
lich sind.

 > Die freie Verfügbarkeit und Nutz-
barkeit von Daten (Open Data) 
ermöglicht den Zugang zu nützlichen 
Informationen, die die Meinungsbil-
dung fördern können. Daher sollten 
die Jugendlichen – unter Einhaltung 
der Bestimmungen zum Schutz per-
sonenbezogener Daten – Zugang zu 
Informationen über alle verfügbaren 
Open Data-Inhalte erhalten, so dass 
sie zusätzlich eigene weiterführende 
Recherchen durchführen können.

Input- und Dialogphase

In dieser Phase geht es um die prakti-
sche Durchführung der Partizipation 
und um die Frage, wie die Akteure ein-
bezogen werden. Das gewählte Thema 
und die damit verbundenen Diskussio-
nen rücken jetzt in den Fokus, und die 
Zielgruppe wird in dieser Phase direkt 
angesprochen.

 > Es sollte erklärt werden, warum 
das aktuelle Beteiligungsverfahren 
ins Leben gerufen wurde, und auch 
dessen Umfang und Grenzen sollten 
erläutert werden.

 > Ebenso sollten die Hintergründe 
dargestellt werden, ergänzt durch 
Informationen über die Initiatoren 
und die Einrichtungen und Organi-
sationen, die den Partizipationspro-
zess umsetzen, sowie auch über die 
Interessen, die sie vertreten.

 > Es wird auf die Struktur, die Haupt-
merkmale, das Potenzial sowie die 
Grenzen der Software hingewiesen.

 > Die einzelnen Schritte des Beteili-
gungsverfahrens sowie der Zeitplan 
werden klar und deutlich erklärt.

 > Die beabsichtigte Wirkung des Pro-
zesses wird erläutert.

 > Es sollten efektive Schutzmaß-
nahmen installiert werden, um zu 
verhindern, dass der Prozess oder 
die Software in irgendeiner Form 
manipuliert werden können.

 > Alle Teilnehmenden sollten die 
Möglichkeit haben, ein Feedback zum 
Prozess zu geben.

 > Die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen sowie der 
Schutz der personenbezogenen Daten 
müssen garantiert sein.

 > Alle relevanten Akteure und Zielgrup-
pen sollten über die gesellschaftliche 
und lokale Bedeutung des eParti-
zipationsprozesses sowie über alle 
abschließend getrofenen Entschei-
dungen in angemessener Form 
informiert werden.
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Output- und Ergebnisphase

In dieser Phase geht es um die Ergeb-
nisse des Beteiligungsverfahrens.

 > Der gesamte Partizipationsprozess 
sollte dokumentiert und archiviert 
werden und die Informationen hierü-
ber öfentlich zugänglich sein.

 > Die betrefenden Entscheidungsträ-
ger (z. B. Politikerinnen und Politiker) 
sollten direkt über die Ergebnisse 
informiert werden.

 > Es sollte möglich sein, nach einer 
bestimmten Zeit zu überprüfen, ob 
die Ergebnisse des Partizipations-
prozesses umgesetzt wurden. 

 > Die Online-Darstellung der einzelnen 
Beiträge sollte in verständlicher Form 
und unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen 
geschehen.

 > Die Teilnehmenden müssen ihre 
eigenen Beiträge wiederinden und 
zurückverfolgen können.

 > Während und nach Abschluss der 
Laufzeit des Beteiligungsverfahrens 
sollte die Wirkung der Beiträge der 
Jugendlichen auch als solche an 
diese zurückgemeldet und sichtbar 
gemacht werden. Diese Informatio-
nen sollten proaktiv an die Teilneh-
menden weitergegeben werden, und 
nicht erst, wenn die Jugendlichen 
nachfragen.

 > Das Ergebnis des Partizipationspro-
zesses wird in jugendgerechter und 
ansprechender Form veröfentlicht 
(z. B. durch Video- oder Audiobei-
träge) und sollte frei zugänglich sein.

 > Für die Teilnehmenden sollte es mög-
lich sein, ihre Beiträge – und auch 
das Ergebnis des Beteiligungsver-
fahrens – mit ihren Freunden, ihrer 
Familie und in sozialen Netzwerken 
zu teilen.

 > Die während des Beteiligungsprozes-
ses gesammelten Daten sollten zum 
Download und zur weiteren Analyse 
zur Verfügung gestellt werden.

 > Die verwendete Software und der 
zugehörige Quellcode sollten so weit 
wie möglich öfentlich zugänglich ge-
macht werden (z. B. Open Source).

Auswertungsphase

Diese Phase beinhaltet eine Bewertung 
des ePartizipationsprozesses mit dem 
Ziel, die Qualität zukünftiger Beteili-
gungsverfahren zu verbessern. Es sollte 
besonders herausgestellt werden, was 
gut funktioniert hat und was nicht wie 
geplant verlaufen ist, und es sollten 
auch Vorschläge zur Optimierung ge-
macht werden.

 > Alle relevanten Akteure, insbesondere 
die beteiligten Jugendlichen, sollte 
die Möglichkeit gegeben sein, ein 
Feedback zu geben und ihre Ansich-
ten und Meinungen zum Prozess, den 
Tools, der verwendeten Software, den 
Ergebnissen und deren Umsetzung 
mitzuteilen.

 > Die Methoden und Formen der 
Auswertung sollten an die jeweiligen 
Akteure und Zielgruppen angepasst 
sein.

 > Die Auswertung sollte konkrete Vor-
schläge zur Optimierung zukünftiger 
Projekte enthalten.

 > Die Ergebnisse der Auswertung soll-
ten öfentlich zugänglich sein.
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1. Einführung und Methode

Seit 1998 untersucht der Medienpädagogische Forschungsverbund Süd-

west (mpfs) den medialen Alltag von Jugendlichen in Deutschland. So ist 

die JIM-Studie über viele Jahre zu einem verlässlichen Gradmesser der 

Mediennutzung geworden. Fachkräfte aus Forschung, Bildung und Prä-

vention sowie politische Gremien und Verbände nutzen die repräsentativ 

erhobenen Daten der JIM-Studie zur Einordnung ihrer Arbeit, als Anstoß 

für vertiefende Forschungsvorhaben und als Argumentationshilfe und 

Grundlage für medienpädagogische Aktivitäten. Auch für die Herausgeber, 

die Medienanstalten LFK und LMK sowie den Südwestrundfunk, sind die 

kontinuierlichen Daten eine wichtige Basis zur Planung und Steuerung 

von Projekten und Medienkompetenzangeboten und zur strategischen 

Ausrichtung der Arbeit. 

 In den vergangenen 20 Jahren erlebte die Welt einen enormen 

Wandel hin zu einer digitalen Gesellschaft. Jeder kann heute Informatio-

nen und Botschaften über verschiedene Kanäle in Bild und/oder Ton, live 

oder zeitlich gesteuert verbreiten. Neben dem Telefonnetz gibt es mit Mes-

senger und Mail weitere lächendeckende Kommunikationsebenen, die 

von fast allen Teilen der Bevölkerung selbstverständlich genutzt werden. 

Das Medienangebot hat sich vervielfacht, Bücher können gedruckt oder di-

gital gelesen werden und mit Netlix und Amazon haben sich neben Platt-

formen wie YouTube kuratierte Programme entwickelt, die Fernsehen bzw. 

Bewegtbildnutzung neu deinieren. All diese Entwicklungen und deren 

Relevanz für die Jugendlichen dokumentiert die JIM-Studie und deckt da-

mit eine ganze Generation der Ab-1979-Geborenen ab. Die damals ältesten 

Befragten der JIM-Studie 1998 sind heute etwa 39 Jahre alt und möglicher-

weise selbst Eltern, die sich mit Fragen des Medienumgangs ihrer Kinder 

auseinandersetzen. All diese Jugendlichen aus 20 Jahren Befragungen sind 

mit digitalen Medien aufgewachsen, jeweils zu ihrer Zeit und mit ihren 

speziischen Medienangeboten. Jede Generation steht immer wieder vor 

neuen Herausforderungen, neuen Angeboten und Diensten und damit 

der Frage, welchen Raum und welche Zeit die Medien in ihrem Leben, im 

Alltag, im Privaten und später im Beruf einnehmen sollen. 

 Die Daten aus 20 Jahren JIM-Studie zeigen insbesondere, wie sich 

manche grundlegende Parameter kaum ändern, obwohl die Umwelt von 

enormer Dynamik geprägt ist. Ein Beispiel ist das Lesen: Über 20 Jahre hat 

sich die Beschäftigung mit Büchern als relevante Freizeitgestaltung sehr 

stabil gehalten. Auch die Radionutzung zeigt eine hohe Konstanz. Ein an-

Seit 1998 untersucht der mpfs mit 

der JIM-Studie den Medienalltag 

Jugendlicher in Deutschland
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deres Beispiel sind Kommunikationsangebote. Über die Zeit dienten Chat-

rooms, SchülerVZ, StudiVZ, Lokalisten, Facebook und heute Instagram und 

Snapchat der Kommunikation im Freundeskreis und erreichten zu ihrer 

Zeit jeweils einen Großteil der Jugendlichen. Wenn auch diese Angebote 

in ihrem Format und in der Art der Kommunikation sehr unterschiedlich 

sind, so waren sie doch immer zentrale Plattformen der gegenseitigen 

Kommunikation und ein wichtiges Bindeglied der Peer Group. 

 Die aktuelle Ausgabe der JIM-Studie beschreibt wie gewohnt die 

mediale Haushaltsausstattung und den Gerätebesitz der Jugendlichen, 

sie dokumentiert die wichtigsten Kennzahlen der Mediennutzung über 

die verschiedenen Gattungen und beleuchtet die inhaltlichen Aspekte 

der Nutzung. Somit bietet die JIM-Studie als Basisuntersuchung einen 

Überblick über das aktuelle Medienverhalten der Zwölf- bis 19-Jährigen in 

Deutschland. Zusätzliche Themen der JIM-Studie 2018 sind das Vertrau-

en in Nachrichtenangebote, einzelne Aspekte der Smartphonenutzung 

sowie das Thema Hassbotschaften im Netz. In einem Sonderteil „20 Jahre 

JIM-Studie“ werden zentrale Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte 

betrachtet und in Zeitreihen dargestellt.

 Für die vorliegende Ausgabe der Studienreihe wurde eine 

Stichprobe von 1.200 Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren in ganz 

Deutschland im Zeitraum vom 28. Mai bis 5. August 2018 telefonisch 

befragt (CATI), während der Fußball-WM fanden keine Interviews statt. 

Feldarbeit und Datenprüfung lagen beim Institut GfK Media and Commu-

nication Research (MCR) in Raunheim. Die Befragung bildet demnach ein 

repräsentatives Abbild der ca. 6,4 Mio. deutschsprachigen Jugendlichen. 

Abweichungen von der Soll-Struktur wurden durch eine iterative Gewich-

tung nach den Merkmalen: „Geschlecht x Alter Insgesamt“ und „Bun-

desland“ auf Basis der Angaben des Statistischen Bundesamtes (Stand 

31.12.2017) ausgeglichen.

Für die JIM-Studie 2018 wurden 

1.200 Jugendliche zwischen zwölf 

und 19 Jahren in ganz Deutschland 

von Mai bis August 2018 telefo-

nisch befragt
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Herausgeber der Studienreihe JIM ist der Medienpädagogische Forschungs-

verbund Südwest (mpfs), gemeinsam getragen von

    der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und

    der Landeszentrale für Medien und Kommunikation  

 Rheinland-Pfalz (LMK) 

in Kooperation mit 

   der SWR Medienforschung.

Der Vertrieb der Studien erfolgt in Zusammenarbeit mit

    der Bundeszentrale für politische Bildung und

    den Landeszentralen für politische Bildung Baden-Württemberg und  

 Rheinland-Pfalz. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit bedient sich der vorliegende Bericht meist 

männlicher Substantive, schließt die weibliche Form der Begriffe jedoch 

selbstverständlich mit ein. Wenn zum Beispiel von Nutzern die Rede ist, so 

sind stets Nutzerinnen und Nutzer gemeint. Sofern nicht anders gekenn-

zeichnet, beziehen sich die Ergebnisse auf die Erhebungen des Jahres 2018. 

 Angesichts der inzwischen sehr heterogenen Schulformen in 

Deutschland und zahlreichen integrierten Schularten ist die Darstellung 

der Bildungsniveaus in den ehemals vorherrschenden dreigliedrigen 

Schularten nicht mehr sinnvoll. Eine eindeutige Differenzierung und 

Vergleichbarkeit ist in der JIM-Studie seit 2014 nur zwischen dem Gym-

nasium auf der einen Seite und den unterschiedlichen Bildungsgängen 

vom Hauptschulabschluss bis zur Mittleren Reife auf der anderen Seite 

möglich. Demnach umfasst die Bezeichnung „Haupt-/Realschule“ neben 

klassischen Haupt- und Realschulen auch Gesamtschulen, Werkrealschu-

len, Regionalschulen etc. Die Bezeichnungen variieren je nach Bundes-

land deutlich. Jugendliche in Ausbildung werden gemäß ihrem höchsten 

Bildungsabschluss eingeordnet.
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2. Medienausstattung

Jugendlichen steht ein breites  

Medienrepertoire zur Verfügung 

Jugendliche wachsen in Haushalten mit einem breiten Medienangebot auf. 

In praktisch allen Familien sind im Jahr 2018 Smartphones, Computer/Lap-

top und Internetzugang vorhanden. Fernsehgeräte gehören bei 95 Prozent 

zur Medienausstattung, Radiogeräte und DVD-Player oder Festplatten-

rekorder gibt es in gut vier von fünf Haushalten. 71 Prozent der Familien 

besitzen eine stationäre Spielkonsole, tragbare Varianten (53 %) sind in 

jedem zweiten Haushalt vorhanden. Tablets stehen bei 67 Prozent zur Ver-

fügung, Fernseher mit Internetzugang (Smart-TVs) können in drei von fünf 

Familien genutzt werden. In gut jedem zweiten Haushalt sind MP3-Player 

vorhanden. Ein E-Book-Reader kann bei einem Drittel der Familien genutzt 

werden, Streaming-Boxen oder -Sticks gehören in jeder vierten Familie 

zum Medienrepertoire. Wearables wie z. B. Smartwatches oder Fitness-

armbänder sowie Internetradios sind in gut jeder fünften Familie vorhan-

den. Digitale Sprachassistenten wie z. B. Alexa können bei 14 Prozent der 

Zwölf- bis 19-Jährigen zuhause genutzt werden.

Geräte-Ausstattung im Haushalt 2018

Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: alle Befragten, n=1.200
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Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ausstattungsrate bei internetfähigen 

Fernsehern um vier Prozentpunkte (PP) gestiegen.

 Streaming-Dienste und Medien-Abonnements ergänzen das 

verfügbare Angebot. Drei von vier Familien können Inhalte eines Video-

streaming-Dienstes wie Netlix oder Amazon Prime nutzen (2017: 54 %), in 

zwei von drei Haushalten besteht die Option, über einen Musikstreaming-

Dienst wie Spotify Musik zu hören. Eine Tageszeitung bezieht jede zweite 

Familie als Abo, 38 Prozent der Haushalte haben eine Zeitschrift abonniert. 

Abofernsehen wie beispielsweise Sky kann in jeder dritten Familie genutzt 

werden. Ältere Jugendliche haben eher Zugang zu Streaming-Diensten 

(Videostreaming: 12-13 Jahre: 69 %, 14-15 Jahre: 73 %, 16-17 Jahre: 81 %, 

18-19 Jahre: 83 %, Musikstreaming: 12-13 Jahre: 62 %, 14-15 Jahre: 61 %, 

16-17 Jahre: 71 %, 18-19 Jahre: 78 %). Zudem können Jugendliche mit einem 

formal höheren Bildungshintergrund häuiger auf Streaming-Dienste und 

Tageszeitungs- oder Zeitschriften-Abos zurückgreifen.
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Praktisch alle Jugendlichen besitzen 

ein Smartphone, jeder Fünfte hat 

einen Smart-TV

Bei der Betrachtung des Gerätebesitzes der Jugendlichen selbst steht 

wieder das Smartphone an erster Stelle: Mit 97 Prozent besitzen praktisch 

alle Jugendlichen ein Smartphone, das viele verschiedene Medientätig-

keiten und eine multifunktionale Nutzung ermöglicht. Computer/Laptops 

sind etwas seltener vorhanden (71 %). Die Hälfte der Zwölf- bis 19-Jährigen 

hat einen eigenen Fernseher (50 %), stationäre (46 %) oder tragbare (45 %) 

Spielkonsolen sowie Radios (45 %) sind in knapp jedem zweiten Jugend-

zimmer vorhanden. 37 Prozent besitzen einen MP3-Player. Jeder vierte 

Jugendliche hat einen eigenen DVD-Player/Festplattenrekorder oder ein 

eigenes Tablet (jeweils 26 %), Smart-TVs (22 %) inden sich bei jedem Fünf-

ten. E-Book-Reader (12 %), Wearables (11 %) oder Streaming-Boxen (8 %) 

sind bei etwa einem Zehntel der Jugendlichen im Eigenbesitz. Digitale 

Sprachassistenten (6 %) und Internetradios (5 %) inden (noch) die gerings-

te Verbreitung.

 Im Vergleich zur JIM-Studie 2017 ist die Besitzrate für Smart-TVs 

(+5 PP) leicht angestiegen. Der Besitz eines Radios (-6 PP), MP3-Players 

(-5 PP), DVD-Players (-4 PP), Tablets (-3 PP) und Fernsehers (-3 PP) hingegen 

ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläuig.

5

6

8

11

12

22

26

45

45

46

50

71

97

5

7

12

17

29

45

51

47

53

69

97

0 25 50 75 100

Radiogerät mit Internetzugang

Digitaler Sprachassistent*

Streaming-Box 

Wearable*

E-Book-Reader

Fernsehgerät mit Internetzugang

Tablet

Tragbare Spielkonsole

Radiogerät

Feste Spielkonsole

Fernsehgerät

Computer/Laptop

Smartphone 

2017, n=1.200 2018, n=1.200

– Auswahl –

Quelle: JIM 2017, JIM 2018, Angaben in Prozent, *2017 nicht abgefragt, Basis: alle Befragten

Gerätebesitz Jugendlicher 2018



9

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest    JIM-Studie 2018

Der Besitz eines eigenen Smartphones ist für Mädchen wie Jungen 

Standard und auch über tragbare Spielkonsolen, DVD-Player, Tablets und 

Streaming-Boxen verfügen Mädchen und Jungen gleichermaßen. Die deut-

lichsten Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich beim Besitz 

fester Spielkonsolen (Mädchen: 30 %, Jungen: 61 %) und Computer (Mäd-

chen: 16 %, Jungen: 45 %). Auch bei Smart-TVs (Mädchen: 16 %, Jungen: 

27 %) und Fernsehern (Mädchen: 45 %, Jungen: 54 %) differiert die Ausstat-

tungsrate. Ansonsten sind die Zugangsoptionen weitgehend gleich verteilt.

Die Differenzierung nach dem Alter der Jugendlichen zeigt für den Groß-

teil der Mediengeräte einen leichten Anstieg mit dem Alter der Befragten. 

Für die Ausstattung mit einem Laptop, Fernseher sowie Computer lässt 

sich ein deutlicher Zuwachs nach Alter der Jugendlichen festmachen. 

Lediglich beim Radio zeigt sich eine abnehmende Tendenz, hier sinkt die 

Besitzrate von 54 Prozent bei den Jüngsten auf 40 Prozent bei den Ältesten.
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Der Blick auf den Bildungshintergrund der Jugendlichen zeigt nur für 

wenige Geräte nennenswerte Unterschiede: Fernseher (Haupt-/Realschule: 

61 %, Gymnasium: 44 %) und stationäre Spielkonsolen (Haupt-/Realschule: 

57 %, Gymnasium: 40 %) sind deutlich häuiger im Besitz von Jugendlichen 

mit formal niedrigerem Bildungshintergrund, während Jugendliche mit 

formal höherem Bildungsniveau häuiger Laptops (Haupt-/Realschule: 

44 %, Gymnasium: 60 %) besitzen.
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3. Freizeitaktivitäten

Persönliche Treffen mit Freunden 

stehen an erster Stelle der Freizeit-

aktivitäten

An erster Stelle der Freizeitaktivitäten (ohne Medien) stehen auch 2018 

persönliche Treffen mit Freunden. 71 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen 

treffen sich regelmäßig mit Freunden, 69 Prozent machen mindestens 

mehrmals pro Woche Sport. Knapp zwei von fünf Jugendlichen unter-

nehmen in dieser Regelmäßigkeit etwas mit der Familie. Jeder Fünfte hat 

mindestens mehrmals pro Woche Musikunterricht, Chor- oder Bandpro-

ben. Sportveranstaltungen stehen bei 13 Prozent regelmäßig auf dem 

Programm. Vier Prozent besuchen mehrmals in der Woche eine Bücherei 

oder Bibliothek und jeweils drei Prozent gehen in dieser Häuigkeit auf 

Partys oder besuchen einen Gottesdienst. Im Laufe eines Monats gehen 

47 Prozent der Jugendlichen zu einer Sportveranstaltung und 44 Prozent 

auf eine Party. Jeder Dritte besucht in diesem Zeitraum einen Gottesdienst 

(34 %) oder eine Bibliothek (29 %), 15 Prozent gehen ins Theater, in die Oper 

oder in ein klassisches Konzert, sechs Prozent besuchen Pop-, Rock- oder 

Jazzkonzerte.
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Seit 2008 sind Treffen mit  

Freunden in der Freizeit seltener ge-

worden, Unternehmungen mit der  

Familie haben an Relevanz gewon-

nen

Während sich ein etwas größerer Anteil der Mädchen regelmäßig musika-

lisch betätigt oder etwas mit der Familie unternimmt, zeigen Jungen eine 

höhere Afinität beim Thema Sport.

 Die jüngeren Befragten sind sportlich sowie musikalisch etwas 

aktiver, während sich die Älteren eher mit Freunden treffen oder zu Partys 

gehen.

 Der Bildungshintergrund der Jugendlichen schlägt sich bei der 

sportlichen und musikalischen Betätigung nieder, hier sind Gymnasiasten 

aktiver als Jugendliche mit formal niedrigerem Bildungsniveau.

 Im Vergleich zur JIM-Studie 2017 haben Familienunternehmun-

gen (+4 PP) etwas an Bedeutung gewonnen, für die übrigen Aktivitäten 

zeigen sich nur marginale Veränderungen. Der Langzeittrend über die 

letzten zehn Jahre zeigt, dass sich persönliche Treffen etwas verschoben 

haben: Während Treffen mit Freunden in der Freizeit seltener geworden 

sind, haben Unternehmungen mit der Familie in ähnlichem Umfang an 

Relevanz gewonnen. Zudem ist der Anteil regelmäßig musikalisch Aktiver 

über die letzten zehn Jahre leicht angestiegen.
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4. Medienbeschäftigung in der Freizeit 

Smartphone-, Internet- und  

Musiknutzung haben beim  

täglichen Mediengebrauch den 

größten Stellenwert

Seit 20 Jahren liefert die JIM-Studie jährlich zentrale Basisgrößen zur Medi-

ennutzung Jugendlicher. Im Jahr 2018 haben bei der täglichen Mediennut-

zung Zwölf- bis 19-Jähriger die Smartphone- (94 %), Internet- (91 %) und 

Musiknutzung (84 %) den größten Stellenwert. Zwei Drittel der Jugendli-

chen sehen täglich Online-Videos (65 %) an, knapp die Hälfte hört täglich 

Radio und 42 Prozent sehen täglich fern, egal über welchen Verbreitungs-

weg. Jeder Zehnte greift täglich zu einer gedruckten Tageszeitung. 

Im Hinblick auf die regelmäßige Nutzung, also mindestens mehrmals 

pro Woche, inden sich erneut Internet-, Smartphone- und Musiknutzung 

auf den ersten Rängen. Für neun von zehn Jugendlichen gehören Online-

Videos zu den regelmäßig genutzten Inhalten. Fernsehen spielt mit drei 
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Viertel regelmäßigen Nutzern weiterhin eine zentrale Rolle, ebenso wie 

das Radio, das von 70 Prozent mindestens mehrmals pro Woche genutzt 

wird. Auf den weiteren Rängen folgen Streaming-Dienste (62 %) sowie 

digitale Spiele (58 %)1. Das Lesen gedruckter Bücher ist für 39 Prozent 

eine regelmäßige Freizeitbeschäftigung. Jeder Vierte sieht aufgezeichnete 

Filme oder Serien auf DVD/Bluray oder nutzt ein Tablet. Für ein Fünftel 

der Zwölf- bis 19-Jährigen steht das Lesen einer gedruckten Tageszeitung 

mindestens mehrmals pro Woche auf dem Programm. Jeweils 14 Prozent 

nutzen gedruckte Zeitschriften/Magazine oder Hörspiele/Hörbücher, eine 

Tageszeitung oder Zeitschrift in der Online-Version wird von 13 bzw. elf 

Prozent regelmäßig gelesen. Sieben Prozent der Jugendlichen widmen sich 

in ihrer Freizeit mindestens mehrmals pro Woche der Lektüre von E-Books.

 Die Medientätigkeiten mit der größten Alltagsrelevanz zeichnen 

sich auch durch eine gleich große Bedeutsamkeit für Mädchen und Jungen 

aus. Bei digitalen Spielen zeigt sich wie in den vergangenen Jahren die 

deutlich höhere Präferenz der Jungen für dieses Genre, auch Online-Videos 

und Tageszeitungsinhalte werden von Jungen bevorzugt genutzt. Mädchen 

hingegen zeigen eine stärkere Afinität zum Lesen von Büchern, Radiohö-

ren, Fernsehen und zur Nutzung von Streaming-Diensten.

5

14

15

15

15

24

24

25

33

73

59

67

70

93

94

97

97

11

8

10

13

12

18

23

26

45

43

64

75

77

87

96

97

97

0 25 50 75 100

E-Books lesen

Zeitschriften/Magazine (online)

Tageszeitung (online)

Hörspiele/-bücher

Zeitschriften/Magazine 

Tageszeitung

Tablet

DVDs/Blurays/aufgez. Filme

Bücher 

Digitale Spiele

Streaming-Dienste

Radio*

Fernsehen*

Online-Videos

Musik hören

Smartphone nutzen

Internet*

Mädchen Jungen

– täglich/mehrmals pro Woche –

Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, *egal über welchen Verbreitungsweg, Basis: alle Befragten, n=1.200

Medienbeschäftigung in der Freizeit 2018

1 Eine differenzierte Betrachtung der Spielmöglichkeiten erfolgt in Kapitel 13, S. 55.
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Der Vorjahresvergleich zeigt die enorme Dynamik bei der Nutzung von 

Streaming-Diensten (+24 PP): Während 2017 nur zwei von fünf Jugendli-

chen regelmäßig Dienste zum Streamen von Video- oder Musikinhalten 

nutzten, sind es ein Jahr später drei von fünf. Des Weiteren zeigt sich ein 

Rückgang beim Umgang mit Tablets (-7 PP).
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Medienbeschäftigung in der Freizeit 2018

Streaming-Dienste gewinnen am 

stärksten
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5. Vertrauen in Nachrichtenangebote

Tagesschau bzw. Tagesthemen der 

ARD genießen größtes Vertrauen

In Zeiten, in denen Begriffe wie „Fake News“ oder „alternative Fakten“ 

allgegenwärtig sind und auch an Jugendlichen nicht vorbeigehen, ist das 

Vertrauen in Nachrichtensysteme und konkrete Nachrichtenangebote ein 

relevanter Untersuchungsgegenstand der JIM-Studie. Hierzu wurden den 

Jugendlichen verschiedene Nachrichtenangebote vorgegeben. Diejenigen 

Jugendlichen, denen die Nachrichtenformate bekannt waren, konnten für 

jedes Angebot eine Schulnote in Bezug auf Vertrauenswürdigkeit verge-

ben.2 

 Bezogen auf Nachrichtenangebote, die die Jugendlichen im 

Hinblick auf ihr Vertrauen mit der Note 1 oder 2 benotet haben, stehen 

die Tagesschau bzw. die Tagesthemen der ARD mit 84 Prozent an erster 

Stelle. An zweiter Stelle folgt mit 77 Prozent das Angebot regionaler Print-

Tageszeitungen. Drei von vier Jugendlichen haben die Note 1 oder 2 an 

öffentlich-rechtliche Radiosender vergeben. Der tagesaktuellen Bericht-

erstattung des ZDF (Heute bzw. Heute Journal) schenken 71 Prozent der 

Befragten ihr Vertrauen. Focus online und Spiegel online bewegen sich bei 

dieser Beurteilung im Mittelfeld, jeweils die Hälfte der Jugendlichen be-

wertet diese Angebote mit der Note 1 oder 2 in Bezug auf Vertrauenswür-

digkeit. Private Radiosender werden von knapp der Hälfte der Jugendlichen 

als vertrauenswürdig eingestuft. Mit deutlichem Abstand folgt ProSieben 

Newstime, das Nachrichtenangebot des E-Mail-Providers Web.de und RTL 

Aktuell, denen jeweils ein Viertel der Jugendlichen vertrauen. Das Ange-

bot der Bild-Zeitung bildet mit jeweils 15 Prozent sowohl für das Print- als 

auch das Online-Angebot das Schlusslicht auf der Vertrauenswürdigkeits-

skala der Jugendlichen.

 Die Beurteilungen von Mädchen und Jungen weisen keine 

nennenswerten Unterschiede auf. Die Betrachtung nach Alter der Jugend-

lichen zeigt, dass Print-Nachrichtenmagazine, Focus Online und Spiegel 

Online mit steigendem Alter der Jugendlichen vertrauenswürdiger einge-

stuft werden, während die Vertrauenswürdigkeit von ProSieben Newstime, 

RTL Aktuell sowie der Bild-Zeitung in Print- und Online-Version mit dem 

Alter der Jugendlichen abnimmt. Für die übrigen Nachrichtenangebote 

lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem Alter der Jugendlichen und 

der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit feststellen.

2 Die Fragestellung lautete: „Ich nenne Dir mal verschiedene Nachrichtenangebote. Sage 

mir bitte für jedes Angebot, für wie glaubwürdig Du es hältst. Gib Dein Vertrauen in diese 

Nachrichten mit Hilfe einer Schulnotenskala von 1 (vertraue ich voll und ganz) bis 6 (habe 

ich kein Vertrauen) an. Wenn Du das Nachrichtenangebot nicht nutzt oder nicht kennst, 

sage es mir bitte.“
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Deutliche Unterschiede zeigen sich bei der Betrachtung im Hinblick auf 

den Bildungshintergrund der Mädchen und Jungen. Generell zeigen Ju-

gendliche mit formal höherem Bildungsniveau ein deutlich größeres Ver-

trauen in die meisten Nachrichtenangebote. Am stärksten wird dies beim 

Vertrauen in Print-Nachrichtenmagazine (vertraue voll und ganz, Haupt-/

Realschule: 41 %, Gymnasium: 66 %) Focus online (Haupt-/Realschule: 

35 %, Gymnasium: 60 %), Spiegel online (Haupt-/Realschule: 35 %, Gym-

nasium: 57 %) und Heute Journal (Haupt-/Realschule: 57 %, Gymnasium: 

79 %) deutlich. Lediglich das Angebot von ProSieben Newstime (Haupt-/

Realschule: 31 %, Gymnasium: 24 %), RTL Aktuell (Haupt-/Realschule: 28 %, 

Gymnasium: 20 %) sowie der Bild-Zeitung (Print: Haupt-/Realschule: 19 %, 

Gymnasium: 12 %, Online: Haupt-/Realschule: 20 %, Gymnasium: 12 %) 

erhält von Jugendlichen mit niedrigerem Bildungshintergrund bessere 

Vertrauens-Noten.
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6. Bücher und Lesen

Anteil regelmäßiger Leser seit 20 

Jahren konstant bei 40 Prozent

Wie jedes Jahr liefert die JIM-Studie auch zum Leseverhalten der Zwölf- bis 

19-Jährigen zentrale Grundlagendaten. In der Zeitreihe über die letzten 

zehn Jahre betrachtet wird deutlich, dass sich die Nutzung des analogen 

Mediums Buch auch im Social Media-Zeitalter nicht verändert hat. Der 

Anteil derjenigen Jugendlichen, die in ihrer Freizeit mindestens mehrmals 

pro Woche in der Freizeit (also nicht für die Schule) gedruckte Bücher le-

sen, beträgt seit 20 Jahren etwa 40 Prozent. Auch 2018 lesen zwei von fünf 

Jugendlichen regelmäßig Bücher in analoger Form.

Ein weiteres Fünftel der Jugendlichen liest zumindest innerhalb von zwei 

Wochen gedruckte Geschichten und jeder Vierte greift etwa einmal im Mo-
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nat oder seltener zum Buch. 16 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen geben 

an, sich in der Freizeit nie mit gedruckten Büchern zu beschäftigen.

 Wie auch in den Vorjahren zeigen Mädchen eine höhere Afinität 

zu Büchern. Knapp jedes zweite Mädchen, aber nur jeder dritte Junge greift 

in der Freizeit regelmäßig zum Buch. Mit steigendem Alter der Jugend-

lichen sinkt das Interesse am Medium Buch etwas, der Anteil der regel-

mäßigen Leser fällt von 48 Prozent bei den Zwölf- bis 13-Jährigen auf 37 

Prozent bei den volljährigen Jugendlichen. Einen noch stärkeren Einluss 

als Geschlecht oder Alter hat jedoch der Bildungshintergrund auf die 

Lesefreudigkeit der Jugendlichen. Weniger als ein Drittel der Befragten mit 

formal niedrigerem Bildungsniveau liest regelmäßig Bücher, während bei 

Jugendlichen mit formal höherem Bildungsniveau knapp die Hälfte regel-

mäßig zum Buch greift. Analog dazu fällt der Anteil der Nichtleser unter 

Jugendlichen, die eine Haupt- oder Realschule besuchen, mit 23 Prozent 

fast doppelt so hoch aus wie bei den Gymnasiasten (12 %).

E-Books können sich nach wie vor nicht im Medienalltag Jugendlicher 

durchsetzen. Nur sieben Prozent der Jugendlichen lesen regelmäßig E-

Books (2017: 6 %), ein Viertel der Zwölf- bis 19-Jährigen liest zumindest 

selten elektronische Bücher. Betrachtet man E-Book-Nutzer hinsichtlich 

Geschlecht und Bildung haben 

einen starken Einfluss auf die Lese-

häufigkeit
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ihrer analogen Buchnutzung, so zeigt sich, dass die digitale Buchnutzung 

keine neue Nutzergruppe eröffnen kann; die Leserschaft rekrutiert sich 

überwiegend aus den analogen Lesern. Mit 75 Prozent beschäftigt sich der 

Großteil der Jugendlichen jedoch nie mit digitalen Büchern. Mädchen sind 

auch hier etwas afiner (regelmäßige E-Book-Nutzung: Mädchen: 11 %, 

Jungen: 5 %), die Betrachtung im Altersverlauf oder im Hinblick auf den 

Bildungshintergrund der Jugendlichen zeigt keine nennenswerten Zusam-

menhänge.

Diejenigen Befragten, die zumindest selten Bücher lesen – egal ob in 

gedruckter oder elektronischer Form – geben an, von Jahresbeginn bis 

zum Befragungszeitraum (Mai bis August) bereits zehn Bücher gelesen 

zu haben. Zum Zeitpunkt der Befragung zur JIM-Studie lasen 59 Prozent 

der Leser gerade ein Buch (Mädchen: 69 %, Jungen: 48 %). Die Bandbreite 

der gelesenen Titel ist hierbei groß, verändert sich über die Jahre jedoch 

nur wenig. Am häuigsten werden, wie schon im Vorjahr, Titel der „Harry 

Potter“-Reihe sowie „Der Herr der Ringe“ genannt. Auf den weiteren Rän-

gen folgen Titel wie die Comic-Roman-Serie „Gregs Tagebuch“ sowie die 

Fantasy-Reihe „Eragon“.
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An einem durchschnittlichen Wochentag (Montag bis Freitag) verbringen 

die Zwölf- bis 19-Jährigen nach eigener Schätzung 67 Minuten mit dem 

Lesen von Büchern (2017: 63 Min.). Mädchen lesen mit 79 Minuten deutlich 

länger als Jungen (56 Min.). Mit dem Alter der Jugendlichen nimmt auch 

die Lesedauer ab (12-13 Jahre: 81 Min., 14-15 Jahre: 67 Min., 16-17 Jahre: 58 

Min., 18-19 Jahre: 64 Min.).

 Wie im Vorjahr gibt gut jeder Dritte an, Bücher im Freundeskreis 

zu tauschen bzw. zu (ver-)leihen (35 %, 2017: 36 %). Mädchen tauschen eher 

Bücher als Jungen und die Tauschfreudigkeit nimmt mit dem Alter der 

Jugendlichen zu.
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7. Radio, Musik, Spotify & Co.

Musik-Streaming-Dienste erstmals 

auf Platz 1 der Musiknutzungs-

Optionen

Musik hat im jugendlichen Medienalltag einen hohen Stellenwert.3 Daher 

ist auch die Analyse des Musiknutzungsverhaltens eine feste Komponente 

der JIM-Studie. Im Hinblick auf verschiedene Optionen des Musikhörens 

konnten die Jugendlichen in der JIM-Studie 2018 angeben, über welche 

technischen Wege sie Musik hören (es wurden vier verschiedene Katego-

rien vorgegeben). Im Jahr 2018 stehen Musik-Streaming-Dienste wie z. B. 

Spotify mit 62 Prozent regelmäßiger Nutzung erstmals auf Platz 1 vor der 

Live-Musiknutzung bei Radiosendern und der Musiknutzung bei YouTube 

(jeweils 57 %). Ein Viertel der Jugendlichen hört mindestens mehrmals pro 

Woche Musik über Tonträger wie MP3s, CDs, Kassetten oder Platten. Bei 

der täglichen Nutzung ist die Rangfolge der Nutzungswege identisch: Mit 

49 Prozent sind Streaming-Dienste am stärksten im Musiknutzungsalltag 

der Jugendlichen verankert, etwa ein Drittel hört täglich Musik im Radio 

(35 %) oder bei YouTube (32 %) und 14 Prozent nutzen täglich Trägermedien 

wie CD, Kassette oder Platte.

3 Vgl. Kapitel 4, S. 13.
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Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen lassen sich nur bei der 

Musiknutzung über Radiosender ausmachen, hier sind Mädchen etwas 

afiner (Nutzung mind. mehrmals pro Woche: 61 %, Jungen: 53 %). Ansons-

ten zeigen sich keinerlei Unterschiede. Im Altersverlauf betrachtet wird 

deutlich, dass Streaming-Dienste mit dem Alter der Jugendlichen deutlich 

an Relevanz gewinnen (12-13 Jahre: 50 %, 14-15 Jahre: 58 %, 16-17 Jahre: 

67 %, 18-19 Jahre: 71 %).

 Jugendliche mit formal höherem Bildungsniveau zählen etwas 

häuiger zu den regelmäßigen Nutzern von Musikoptionen, die tendenziell 

mit Kosten verbunden sind: Sie nutzen eher Streaming-Dienste (regelmä-

ßige Nutzung Gymnasium: 64 %, Haupt-/Realschule: 58 %), während Ju-

gendliche mit formal niedrigem Bildungshintergrund eher zur kostenlosen 

und werbeinanzierten Option tendieren, über YouTube Musik zu hören 

(Gymnasium: 53 %, Haupt-/Realschule: 64 %).

 Seit 2017 wird in der JIM-Studie im Rahmen des Themenblocks 

„Musiknutzung“ auch die Nutzung der App „Musical.ly“4 abgefragt, deren 

Nutzer Tanz- und Playbackvideos zu aktuellen Musiktiteln hochladen und 

ansehen können. Die Videos, sogenannte „Musical.lys“ werden in diesem 

Jahr von neun Prozent der Internetnutzer regelmäßig, also mindestens 

mehrmals pro Woche angesehen (2017: 10 %). Fünf Prozent sind tägliche 

Musical.ly-Nutzer. Ein Viertel der Internetnutzer (24 %) sieht zumindest 

selten Musical.lys an. Für Mädchen (14 %) ist die App interessanter als für 

Jungen (4 %). Zudem spricht Musical.ly die Jüngsten am stärksten an, bei 

den Zwölf- bis 13-Jährigen zählen 15 Prozent zu den regelmäßigen Nut-

zern (14-15 Jahre: 11 %, 16-17 Jahre: 4 %, 18-19 Jahre: 6 %).

 Betrachtet man die Radionutzung der Zwölf- bis 19-Jährigen ins-

gesamt, so hören sieben von zehn Jugendlichen mindestens mehrmals pro 

Woche Radio (2017: 73 %). Erweitert auf die gesamte Hörerschaft in dieser 

Altersgruppe zählen 92 Prozent der Jugendlichen zu den Radiohörern, 

lediglich acht Prozent schalten nie ein. Mädchen sind etwas häuiger als 

Jungen regelmäßige Hörer und mit dem Alter der Jugendlichen steigt die 

Bedeutung des Radios im Alltag.

4 Musical.ly existiert seit Anfang August 2018 in den App-Stores nicht mehr unter diesem 

Namen. Die App wurde mit der chinesischen Videoplattform TikTok zusammengelegt, die 

100 Millionen Nutzer von Musical.ly wurden zu TikTok transferiert. Zum Zeitpunkt der 

Befragung der JIM-Studie von Mai bis August 2018 hieß die App jedoch noch Musical.ly. 

Vgl. hierzu www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/musically-tik-tok, abgerufen 

am 22.10.2018.
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Im Hinblick auf die Nutzung verschiedener Verbreitungswege sind „klas-

sische“ Optionen der Radionutzung nach wie vor am relevantesten für die 

Zwölf- bis 19-Jährigen. Drei von vier Jugendlichen hören über ein Autora-

dio (76 %) oder ein „normales“ UKW-Gerät (46 %) Radio. 13 Prozent nutzen 

das Smartphone um Radio zu hören, für jeden Zehnten ist die Nutzung 

über ein DAB+-Radio relevant. Jeweils sechs Prozent hören Radio über das 

Internet am PC oder nutzen ein spezielles Internetradio. Digitale Sprachas-

sistenten, MP3-Player, Fernseher oder Tablets werden nur sehr vereinzelt 

zum Radiohören eingesetzt.

 Während Mädchen eher zur Nutzung über ein UKW-Gerät (48 %, 

Jungen: 43 %) oder ein Smartphone (16 %, Jungen: 11 %) tendieren, wer-

den DAB+-Geräte tendenziell häuiger von Jungen (12 %, Mädchen: 8 %) 

genutzt. Die Betrachtung im Altersverlauf zeigt für die verschiedenen Nut-

zungswege keine eindeutigen Zusammenhänge – mit der Ausnahme des 

Autoradios, das von den volljährigen Jugendlichen, die wohl auch schon ei-

nen Führerschein besitzen und generell mobiler sind, stärker genutzt wird 

als von den Jüngeren (12-13 Jahre: 67 %, 14-15 Jahre: 77 %, 16-17 Jahre: 75 %, 

18-19 Jahre: 81 %). Für Jugendliche mit formal niedrigerem Bildungsniveau 

hat die Nutzung über Smartphones sowie über UKW-Geräte eine etwas 
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stärkere Relevanz, während Jugendliche mit formal höherem Bildungshin-

tergrund eher im Auto einschalten.

Im Vergleich zum Vorjahr haben UKW-Geräte (-6 PP) und auch DAB+-Gerä-

te (-3 PP) etwas an Nutzungsrelevanz verloren, während Autoradios (+4 PP) 

etwas an Bedeutung gewonnen haben.
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8. Technische Aspekte der Internetnutzung

Internetnutzung via Smartphone 

am wichtigsten

Zur Nutzung verschiedener Online-Dienste stehen inzwischen zahlreiche 

Geräte zur Verfügung. Vom klassischen Desktopcomputer über Laptops, 

Smartphones bis hin zu internetfähigen Fernsehern und Spielkonsolen 

sowie Wearables wie Smartwatches reicht die Bandbreite der Zugangs-

möglichkeiten zum Internet. Angesichts der vielen Optionen stellt sich die 

Frage, welche dieser Möglichkeiten im Alltag von Jugendlichen praktische 

Relevanz haben. Nach der am häuigsten genutzten Zugangstechnik zum 

Internet gefragt, nennen 79 Prozent der Jugendlichen das Smartphone, für 

acht Prozent ist ein stationärer Computer die häuigste Nutzung und sechs 

Prozent gehen meist mit einem Laptop oder Notebook online. Für vier 

Prozent ist das Tablet die erste Wahl, zwei Prozent nutzen am häuigsten 

die Spielkonsole und ein Prozent den Onlinezugang eines Smart-TV als 

häuigsten Weg ins Internet. 
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Beim Onlinezugang unterscheiden sich Jungen und Mädchen deutlich, 

88 Prozent der Mädchen und 71 Prozent der Jungen nennen das Smart-

phone am häuigsten. Hingegen nutzt nur ein Prozent der Mädchen am 

häuigsten einen Desktop-PC, während 14 Prozent der Jungen mit einem 

stationären Rechner online gehen. Dies dürfte an der höheren Afinität der 

Jungen für Online-Spiele liegen, die aus diesem Grund auch häuiger einen 

stationären PC besitzen.

 Fragt man, welche Geräte innerhalb eines Zeitraums von 14 Ta-

gen generell zur Internetnutzung verwendet werden, dominiert selbstver-

ständlich auch hier das Smartphone mit 94 Prozent, jedoch haben durch-

aus auch Laptops (42 %) und stationäre Computer (31 %) ihre Relevanz als 

Onlinezugang. 18 Prozent nutzen den Zugang über ein Tablet und jeweils 

16 Prozent gehen innerhalb von 14 Tagen mit einem Smart-TV oder einer 

Spielkonsole online. Digitale Sprachassistenten sind mit drei Prozent noch 

die Ausnahme. Deutliche Unterschiede in der Nutzung der Onlineoptionen 

zeigen sich bei einer geschlechterdifferenzierten Darstellung beim Einsatz 

von stationären Computern (Jungen: 41 %, Mädchen: 19 %) und Spielkon-

solen (Jungen: 24 %, Mädchen: 7 %). 

Mädchen und Jungen unterscheiden 

sich beim Onlinezugang deutlich 

hinsichtlich genutzter Geräte
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Betrachtet man die Nutzungshäuigkeit der einzelnen Zugangswege 

genauer, so bestätigt sich die hohe Alltagsrelevanz und die Dominanz des 

Smartphones. 84 Prozent der jugendlichen Onliner gehen jeden oder fast 

jeden Tag mit dem Smartphone online. Jeweils 15 Prozent nutzen Compu-

ter oder Laptop täglich als Internetzugang. Deutlich seltener sind Tablet 

(7 %), Spielkonsole (6 %) und Smart-TV (4 %) in der täglichen Nutzung. Die 

Mehrheit der Jugendlichen nutzt allerdings nie ein Notebook oder Lap-

top (58 %) oder einen stationären Computer (69 %) um online zu gehen, 

obwohl diese in den meisten Haushalten zur Verfügung stehen. Digitale 

Sprachassistenten sind zwar in 14 Prozent der Haushalte vorhanden, 

stellen aber derzeit noch keine relevante Option als Onlinezugang dar. 

Auf den ersten Blick scheint die zentrale Rolle des Smartphones nur eine 

technische Komponente zu sein. Doch impliziert die Nutzung eines Smart-

phones auch die Nutzung entsprechender (auf mobile Nutzung optimier-

ter) Inhalte und den Zugang über Plattformen oder Apps (siehe Kapitel 9: 

Inhaltliche Nutzung des Internets).

Wirft man einen genaueren Blick auf die Geräteausstattung der Jugend-

lichen, so besitzen 71 Prozent der Jugendlichen einen eigenen Computer 

und/oder ein Laptop – mehr Jungen (77 %) als Mädchen (68%). Dies erklärt 

4

6

7

15

15

84

6

6

7

9

15

8

4

2

3

5

7

1

1

2

2

1

2

4

97

84

84

82

69

58

6

0 25 50 75 100

Über einen digitalen 
Sprachassistenten

Über einen Fernseher mit 
Internetanschluss

Über eine Spielkonsole

Über ein Tablet

Über einen stationären 
Computer

Über ein 
Laptop/Notebook/Netbook

Über ein Smartphone

täglich/fast täglich mehrmals in der Woche einmal in der Woche einmal in 14 Tagen nie

Nutzungshäufigkeit verschiedener Wege zur Internetnutzung 2018

Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: Befragte, die mind. alle 14 Tage das Internet nutzen, n=1.195



29

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest    JIM-Studie 2018

5 Die Nutzung von YouTube-Videos in der geringsten Datenqualität verbraucht ca. 5 MB pro 

Minute, bei HD-Qualität sind es ca. 30 MB pro Minute. Quelle: https://www.onlinekosten.

de/mobiles-internet/videos-datenvolumen-verbrauch.html abgerufen am 28.10.2018.

sich durch die mit 48 Prozent deutlich höhere Ausstattungsrate mit 

stationären Computern bei den Jungen (Mädchen: 16 %). Mädchen haben 

dagegen häuiger ein Laptop (57 %) als Jungen (51 %). Generell steigt der 

Computerbesitz mit dem Alter deutlich an, etwa jeder zweite Jugendliche 

im Alter von 12 und 13 Jahren hat einen eigenen Computer oder Laptop 

(52 %), die volljährigen Jugendlichen haben zu 85 Prozent einen eigenen 

Computer oder Laptop (14-15 Jahre: 67 %, 16-17 Jahre: 78 %). 

 Obwohl so gut wie alle Haushalte online sind und über ein WLAN 

verfügen, ist damit nicht automatisch eine generelle Nutzung durch die 

im Haushalt lebenden Jugendlichen verbunden. Bei den Unter-16-Jährigen 

haben nur etwa vier Fünftel zuhause uneingeschränkten Zugang (12-13 

Jahre: 78 %, 14-15 Jahre: 79 %). Bei den Über-16-Jährigen haben Neun von 

Zehn freien Zugang ins heimische Netz (16-17 Jahre: 90 %, 18-19 Jahre: 

93 %).

 71 Prozent der Jugendlichen nutzen zumindest gelegentlich die 

Möglichkeit, sich im öffentlichen Raum in verfügbare WLAN-Netze bspw. 

auf Plätzen, in Restaurants oder Einkaufszentren einzuwählen. Dies gilt 

für Jungen (70 %) wie Mädchen (72 %) gleichermaßen. Bereits bei den 

Zwölf- bis 13-Jährigen nutzen zwei Drittel auch öffentliche Netze (14-15 

Jahre: 70 %, 16-17 Jahre: 77 %, 18-19 Jahre: 72 %).

 Nicht nur unter dem Aspekt des Internetzugangs ist das Smart-

phone das zentrale Medium der Jugendlichen – mit einer Verbreitung von 

97 Prozent kann man von einer Vollversorgung sprechen. Dies gilt bereits 

für die jüngste Altersgruppe: Auch unter den Zwölf- bis 13-Jährigen ist 

mit einer Besitzrate von 95 Prozent ein Jugendlicher ohne Smartphone die 

absolute Ausnahme. Am weitesten verbreitet sind die Geräte von Samsung 

(40 %) und Apple (27 %) insbesondere das Samsung Galaxy S7 (5 %) und 

das iPhone 6 (9 %). Darüber hinaus spielen nur noch die Fabrikate Huawai 

P-Serie (6 %) und Motorola (3 %) eine größere Rolle. 

 98 Prozent der Handybesitzer geben an, dass sie mit ihrem 

Smartphone ins Internet gehen können (dürfen). Bei den Unter-16-Jähri-

gen geben vier Prozent an, das Smartphone nicht für Online-Dienste zu 

nutzen. Da die Geräte hierzu generell in der Lage sind, dürfte in diesen Fäl-

len der Zugang durch die Eltern reglementiert sein, sei es durch entspre-

chende Sicherheitseinstellungen, spezielle Tarife oder Einschränkungen 

im (heimischen) WLAN. 

 Die Hälfte der Handybesitzer nutzt mindestens mehrmals pro 

Woche die ursprünglich zentrale Funktion des Geräts und telefoniert 

(55 %), Videotelefonie indet jedoch nur bei acht Prozent regelmäßig statt.

 Auf die Frage nach dem monatlich verfügbaren Datenvolumen 

für ihr Smartphone können 24 Prozent der Jugendlichen keine Auskunft 

geben. Jeweils 16 Prozent haben ein Volumen von bis zu 500 MB und einem 

GB.5 18 Prozent können sich monatlich Daten von bis zu zwei GB herunter-

laden. Sieben Prozent verfügen über drei GB, neun Prozent über bis zu fünf 

GB, acht Prozent der befragten Smartphonebesitzer haben bis zu zehn GB. 

Sieben von zehn Jugendlichen nut-

zen zumindest gelegentlich öffent-

lich verfügbares WLAN

Jeder Vierte kennt die Höhe seines 

verfügbaren Datenvolumens nicht
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In der Regel sind die Jugendlichen mit ihrem Datenvolumen zufrieden. 

Nur 22 Prozent wünschen sich, mehr Datenvolumen zur Verfügung zu 

haben.

 Mit 63 Prozent übernehmen bei einem überwiegenden Anteil der 

Jugendlichen die Eltern die Kosten der Handyrechnung. Nur jeder vierte 

Jugendliche (24 %) muss für seine laufenden Handykosten selbst aufkom-

men, 13 Prozent haben ein Mischmodell und teilen sich die Kosten. Bei der 

Frage der Kostenübernahme gibt es erwartungsgemäß große Unterschie-

de je nach Alter der befragten Jugendlichen. So zahlen bei 78 Prozent der 

Jugendlichen im Alter von zwölf bis 13 Jahren die Eltern die Kosten und 

nur jeder Zehnte (9 %) muss selbst hierfür aufkommen. Bei den volljähri-

gen Jugendlichen ist dann der Anteil der Selbstzahler mit 46 Prozent schon 

höher als der Anteil der durch die Eltern subventionierten Nutzer (42 %).

Großteil der Jugendlichen mit ver-

fügbarem Datenvolumen zufrieden
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9. Inhaltliche Aspekte der Internetnutzung

Unabhängig vom Verbreitungsweg haben heute alle jungen Menschen 

mehr oder weniger uneingeschränkten Zugang zum Internet. Und dabei 

hat sich die Einbindung in den Alltag 2018 nochmals verstärkt. 91 Prozent 

der Zwölf- bis 19-Jährigen sind täglich im Netz unterwegs – im Vergleich 

zum Vorjahr eine erneute Steigerung (2017: 89 %, 2016: 87 %). Zum zweiten 

Mal in Folge sind Mädchen (93 %) zu einem etwas höheren Anteil täglich 

online als Jungen (90 %), deutlich abgeschwächt haben sich die Unter-

schiede im Altersverlauf. Der Anteil der jüngsten täglichen Nutzer (12-13 

Jahre) liegt aktuell bei 85 Prozent und weist damit den größten Zuwachs 

auf (+7 PP). Auch die anschließende Altersgruppe (14-15 Jahre) hat den 

Anteil täglicher Nutzer auf 92 Prozent deutlich erhöht (+6 PP). Bei den Ab-

16-Jährigen zeigt sich kein Zuwachs (16-17 Jahre: 93 %, 18-19 Jahre: 95 %). 

Die Schulbildung ist – wie im Vorjahr – an dieser Stelle irrelevant (Haupt-/

Realschule: 90 %, Gymnasium: 92 %). 
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6 Der Fragenkomplex wurde mit folgender Vorbemerkung eingeleitet: „Jetzt geht es darum, 

wie viel Zeit man für verschiedene Dinge im Internet verbringt. Es geht uns um E-Mailen, 

Chatten, um Spielen im Internet, um die Suche von Informationen im Internet und um die 

Nutzung von Unterhaltungsangeboten wie Musik, Videos oder Bildern im Internet, egal ob 

über Computer/Laptop, Smartphone, Tablet oder Spielkonsole.“

Vor diesem Hintergrund ist erstaunlich, dass sich die Selbsteinschätzung 

der zeitlichen Zuwendung nicht erhöht, sondern verringert hat. Nach 

dem recht deutlichen Zuwachs des Vorjahres geben die Jugendlichen ihre 

durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer mit 214 Minuten (Mo-Fr) an – 

ein Rückgang um sieben Minuten. Auch 2018 schätzen Jungen (223 Min.) 

ihre Nutzungsdauer höher ein als Mädchen (205 Min.). Nach wie vor geben 

ältere Jugendliche zwar eine höhere Selbsteinschätzung ab als jüngere, 

aktuell liegen mit 243 Minuten aber die 16- bis 17-Jährigen vorne, nicht 

die Volljährigen (231 Min., 12-13 Jahre: 165 Min., 14-15 Jahre: 212 Min.). 

Hinsichtlich der Schulbildung fällt die Nutzung bei Gymnasiasten mit 197 

Minuten eine dreiviertel Stunde geringer aus als bei Jugendlichen anderer 

Schulformen (244 Min.). 

 Der Vorjahresvergleich zeigt bei Mädchen (-10 Min.) einen stär-

keren Rückgang als bei Jungen (-4 Min.). Uneinheitlich sind die Entwick-

lungen in den Altersgruppen. Hier weisen die Jüngsten ein Plus von 23 

Minuten auf, bei den 16- bis 17-Jährigen liegt der Schätzwert fast auf dem 

Vorjahresniveau (-4 Min.). Deutliche Rückgänge zeigen die 14- bis 15-Jähri-

gen (-24 Min.) und die Ältesten (-21 Min.). Während die Gymnasiasten ihre 

Nutzung um zehn Minuten erhöht haben, ist sie bei Jugendlichen anderer 

Schulformen um 36 Minuten zurückgegangen. 

 Die Jugendlichen wurden – wie in den Vorjahren – darüber hin-

aus gebeten, die Dauer ihrer Online-Nutzung auf die vier Felder Kommuni-

kation, Information, Unterhaltung und Spiele zu verteilen6 – wohl wissend, 

dass es hier zu gewissen Unschärfen und Überschneidungen kommen 

kann. Noch entfällt mit 35 Prozent der größte Anteil auf die kommunika-

tive Nutzung des Internets, der Bereich Unterhaltung folgt mit 31 Prozent 

aber dicht auf. Ein knappes Viertel der Nutzungszeit entfällt auf Spiele 

und zehn Prozent werden auf die Suche von Informationen verwendet. 

Jungen und Mädchen unterscheiden sich dabei 2018 stärker als in den 

Vorjahren. Während bei Jungen ein Drittel der Nutzungszeit auf Spiele 

entfällt, beträgt dieser Anteil bei Mädchen nur zehn Prozent. Mädchen 

verbringen dafür einen deutlich größeren Teil ihrer Online-Nutzung mit 

Kommunikation (41 %) als Jungen dies tun (30 %). Und auch bei unterhal-

tenden Inhalten – also beispielsweise Musik, Videos oder Bildern – liegen 

Mädchen bezüglich des Nutzungsanteils vorne (37 % vs. 27 %). Hinsichtlich 

des Alters der Jugendlichen gibt es inzwischen kaum noch Unterschiede, 

auch wenn die Jüngsten einen etwas größeren Nutzungsanteil bei Spielen 

aufweisen. Beim Anteil für die Informationssuche liegen die Altersgruppen 

nur noch maximal drei Prozentpunkte auseinander. Etwas deutlicher sind 

hier bildungsspeziische Unterschiede – der Spieleanteil fällt bei Jugend-

lichen mit formal höherem Bildungsniveau niedriger, der Informations- 

und Unterhaltungsaspekt etwas höher aus. Der Blick auf das Vorjahr zeigt 

bei den Mädchen stärkere Verschiebungen weg von der kommunikativen 

Größter Anteil der Internetnutzung 

ist Kommunikation, Unterhaltung 

auf dem zweiten Platz
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(-5 PP), hin zur unterhaltenden (+4 PP) Online-Nutzung. Bei den Jungen 

liegen die verschiedenen Anteile nahezu auf dem Vorjahreswert. Gymna-

siasten (+4 PP) und Jugendliche anderer Bildungsformen (+3 PP) haben sich 

hinsichtlich des Spieleanteils weiter angenähert. 

 Die Langzeitbetrachtung zeigt einen kontinuierlichen Rückgang 

der Bereiche Kommunikation und Information, während immer größere 

Anteile der Onlinenutzung Jugendlicher auf Spiele und unterhaltende 

Aspekte entfallen. 

Kommunikation und Information 

verlieren in der Langzeitbetrach-

tung, Zuwachs bei Unterhaltung 

und Spielen
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Welche konkreten Online-Angebote begeistern Jugendliche in der Art und 

Weise, dass sie es ohne Antwortvorgaben spontan unter die Top 3 der 

liebsten Internetangebote schaffen? Die Liste wird mit deutlicher Führung 

vom Videoportal YouTube angeführt, das für knapp zwei Drittel der Ju-

gendlichen zu einem ihrer drei liebsten Internetangebote zählt. Den zwei-

ten Platz belegt der inzwischen multifunktionale Messenger WhatsApp, 

Platz drei geht an Instagram. Diesmal bereits auf dem vierten Rang folgt 

der Film- und Serienanbieter Netlix, der für knapp ein Fünftel der Jugend-

lichen der attraktivste Inhalteanbieter im Netz ist. Es folgen Snapchat und 

Google. Von jeweils sechs Prozent werden die Audio-Streaming-Plattform 

Spotify und Facebook genannt, weniger als fünf Prozent nennen Angebote 

wie Amazon Prime, Wikipedia oder allgemein Amazon, Twitter oder die 

meist für das Streamen von Videospielen genutzte Plattform Twitch.
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Inhaltliche Verteilung der Internetnutzung 2008-2018

YouTube ist liebstes Internet- 

angebot der Jugendlichen
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YouTube wird von Jungen (70 %) nahezu konkurrenzlos als liebstes Web-

Angebot angeführt, es folgen WhatsApp (27 %), Netlix (20 %), Instagram 

(17 %), Google (12 %) und Snapchat (9 %). Die Präferenzen der Mädchen 

erweisen sich als vielseitiger – YouTube (55 %), WhatsApp (52 %) und Insta-

gram (45 %) sind nahezu gleichbedeutend in ihrer Beliebtheit und zählen 

jeweils für etwa die Hälfte Mädchen zum Besten, was es im Netz gibt. 

Snapchat (22 %), Netlix (16 %) und Google (13 %) sind deutlich weniger 

spontan präsent. Betrachtet man die Angaben im Altersverlauf, so verliert 

YouTube als einzige Plattform recht deutlich an Bedeutung (12-13 Jahre: 

71 %, 18-19 Jahre: 58 %). WhatsApp und auch Snapchat sind bei allen Al-

tersgruppen gleichermaßen beliebt, Instagram übt auf die 14- bis 17-Jäh-

rigen eine größere Faszination aus (12-13 Jahre: 29 %, 14-15 Jahre: 35 %, 

16-17 Jahre: 33 %, 18-19 Jahre: 25 %) und Netlix wird mit zunehmendem 

Alter beliebter (12-13 Jahre: 12 %, 14-15 Jahre: 18 %, 16-17 Jahre: 19 %, 18-19 

Jahre: 22 %).

 Im Vergleich zum Vorjahr gibt es zwei markante Veränderungen. 

So hat sich die Beliebtheit von Netlix mehr als verdoppelt, die von Face-

book in der spontanen Nennung mehr als halbiert.
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Die Internetnutzung der Jugendlichen erfolgt zum größten Teil am Smart-

phone. Fragt man die Jugendlichen hier nach den wichtigsten Apps, so 

zeigen sich dann auch gewisse Unterschiede gegenüber den liebsten In-

ternetangeboten („Und welches sind die drei wichtigsten Apps für Dich?“). 

Plattformen zur Bewegtbildnutzung verlieren deutlich an Stellenwert. 

Auf dem Smartphone ist WhatsApp das wichtigste Angebot und wird von 

87 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen genannt, mit großem Abstand folgt 

Instagram (48 %). YouTube kommt bei der Frage nach den wichtigsten Apps 

auf Rang drei und wird nur von 37 Prozent  angeführt. Es folgen Snapchat 

(31 %), weit abgeschlagen Spotify (10 %), Facebook, Google (je 6 %) sowie 

Netlix (5 %). 

 WhatsApp ist für Mädchen und Jungen gleichermaßen wichtig, 

Instagram und Snapchat sind für Mädchen bedeutsamer und YouTube 

spielt auch am Smartphone bei Jungen eine größere Rolle.

– bis zu drei Nennungen –
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WhatsApp ist in allen Altersgruppen von zentraler Wichtigkeit. Wie bei 

den liebsten Online-Angeboten auch, sind Instagram und Snapchat für 

die mittleren Altersgruppen relevanter, YouTube ist bei den Jüngsten von 

überdurchschnittlicher Bedeutung. Spotify wird für die Ab-16-Jährigen in-

teressant und Facebook schreiben nur noch die Volljährigen spontan eine 

größere Bedeutung zu .

Im Vergleich zu 2017 ist die subjektive Wichtigkeit der Instagram-App um 

neun Prozentpunkte angestiegen, ebenso die von YouTube (+6 PP). Erneut 

an Bedeutung verloren hat Facebook (-7 PP).

WhatsApp für alle Altersgruppen 

relevant

– bis zu drei Nennungen –
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10. WhatsApp, Instagram, Snapchat & Co.

Social Media-Plattformen im Alltag 

Jugendlicher verankert

Auch wenn der für Kommunikation aufgewendete Anteil der Onlinenut-

zung seit Jahren sukzessive zurückgeht, bleibt der Austausch von Nach-

richten oder Statements in Form von Text, Emojis, Fotos oder Bewegtbild 

ein zentrales Nutzungsmotiv. Die Nutzung der Social Media-Plattformen 

verfestigt sich kontinuierlich im Alltag der Jugendlichen. Die vorgegebene 

Liste potentieller Dienste wird mit deutlichem Abstand von WhatsApp 

angeführt: 95 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen nutzen diesen Messenger 

mindestens mehrmals pro Woche (täglich: 82 %) – die WhatsApp-Nutzer 

schätzen, dass sie pro Tag 36 WhatsApp-Nachrichten erhalten. Instagram 

verzeichnet zwei Drittel regelmäßige Nutzer (täglich: 51 %), Snapchat 54 

Prozent (täglich: 46 %) und Facebook landet weit abgeschlagen auf dem 

vierten Rang (15 %; täglich: 8 %). Twitter bleibt nach wie vor eine Nischen-

plattform und wird nur von acht Prozent der Jugendlichen regelmäßig 

genutzt. 

– täglich/mehrmals pro Woche –
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7 www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nach-datenpanne-online-netzwerk-google-

plus-wird-eingestellt-15828357.html, abgerufen am 8.11.2018.

Auch Pinterest, Skype, Tumblr oder Google plus (dieser Dienst wird auch 

aufgrund einer gravierenden Datenpanne im August 2019 für private Nut-

zer eingestellt7) weisen nur eine marginale Nutzerschaft auf.

 Mädchen sind bei Snapchat (62 %, Jungen: 47 %), Pinterest (16 %, 

Jungen: 3 %) und Instagram (73 %, Jungen: 61 %) deutlich aktiver, Twitter 

hingegen wird von doppelt so vielen Jungen (10 %) wie Mädchen (5 %) 

aktiv und regelmäßig genutzt. Alle anderen Plattformen weisen keine 

geschlechtsspeziische Besonderheit auf. Der Blick auf die Altersgrup-

pen zeigt, dass die Social Media-Plattformen durchaus unterschiedliche 

Nutzerschaften ansprechen. Generell sind die Jüngsten, also die Zwölf- bis 

13-Jährigen, bei den großen Plattformen (etwas) weniger aktiv. WhatsApp 

nimmt in allen Altersgruppen die zentrale Rolle ein, Instagram ist dane-

ben besonders stark bei den 14- bis 17-Jährigen verankert. Facebook ist für 

die Unter-18-Jährigen nicht mehr relevant, allein die Ältesten sind hier zu 

einem knappen Drittel regelmäßig aktiv, deutlich weniger als im Vorjahr 

(47 %). Snapchat hat in diesem Jahr vor allem bei den 18- bis 19-Jährigen 

deutlich aufgeholt – diese schließen hinsichtlich ihrer Nutzungsfrequenz 

nun nahtlos an die 14- bis 17-Jährigen an.

Mädchen bei Snapchat, Pinterest 

und Instagram aktiver

– täglich/mehrmals pro Woche –
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8 www.welt.de/wirtschaft/article125021667/Facebook-kauft-WhatsApp-fuer-19-Milliarden-

Dollar.html und www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/millionen-deal-facebook-

kauft-endgueltig-fotodienst-instagram/7104578.html?ticket=ST-516565-RQoR4hdae1hdZl-

kIeM6e-ap2, abgerufen am 8.11.2018.

Instagram gewinnt, Facebook 

verliert deutlich im Vergleich zum 

Vorjahr

Der Vorjahresvergleich zeigt erneut ein deutliches Wachstum bei Insta-

gram (+10 PP) und auch die regelmäßige Nutzung von Snapchat hat sich 

erhöht (+5 PP). Facebook hat bei den Jugendlichen nochmals deutlich an 

Bedeutung verloren (-10 PP, 2017: -18 PP). Für Facebook dürfte das nachlas-

sende Interesse der Jugendlichen zu verschmerzen sein – ist man doch mit 

dem Kauf von Instagram (2012) und WhatsApp (2014) hervorragend bei der 

jungen Zielgruppe aufgestellt.8 

 Anhand vorgegebener Nutzungsoptionen wurde der Umgang 

Jugendlicher mit den vergleichsweise neuen Plattformen Instagram und 

Snapchat näher untersucht. Das Hauptmotiv für die Nutzer von Instagram 

besteht demnach darin, am per Foto und Video dokumentierten Alltag von 

Personen aus dem persönlichen Umfeld teilzuhaben: 82 Prozent folgen 

häuig Leuten, die sie persönlich kennen. Weniger interessant ist offenbar 

der Alltag von Stars oder Promis – hier bestätigt nur ein Drittel eine häui-

ge Nutzung. Ein Viertel kommentiert häuig Fotos und Videos, die andere 

gepostet haben und 14 Prozent der Instagram-Nutzer folgen häuig Firmen 

oder (Mode-)Labels. Nur gut jeder Zehnte gibt an, selbst häuig Fotos oder 

Videos zu posten. Ebenso nutzt nur jeder zehnte Instagrammer selbst 

aktiv die Story-Funktion – die Snapchat nachempfundene Funktionalität, 

mit der Fotos und Videos gepostet werden können, die nach 24 Stunden 

automatisch wieder verschwinden. Erweitert man die Betrachtung auf die 

zumindest gelegentliche Nutzung, so kommentiert jeder zweite Insta-

gram-Nutzer zumindest gelegentlich Inhalte von anderen, knapp die Hälf-

te postet selbst Fotos oder Videos und 32 Prozent der Instagrammer posten 

selbst Stories. Ein gutes Drittel der Instagram-Nutzer postet überhaupt nie 

eigene Stories.

Instagram für persönlich relevante 

Inhalte
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Der Umgang mit Instagram unterscheidet sich in den Altersgruppen kaum 

und auch hinsichtlich des Geschlechts gibt es fast keine Unterschiede 

– mit einer Ausnahme: Während nur 23 Prozent der Jungen häuig Stars 

oder Promis folgen, sind es bei den Mädchen fast doppelt so viele (40 %). 

Auch inhaltlich unterscheiden sich die „Idole“, denen man folgt. Trotz der 

enormen Bandbreite der einzelnen Nennungen indet man bei Mädchen 

häuiger Künstler oder Musiker, z. B. Selina Gomez, Julien Bam oder Justin 

Bieber. Bei den Jungen sind es meist Fußballer bzw. Sportler und vereinzelt 

auch Musiker. Im Vergleich zum Vorjahr erzeugen die Nutzer selbst offen-

bar weniger Bild-Content, jeder Achte postet häuig Fotos/Bilder – 2017 

gaben dies noch 20 Prozent an. Erhöht hat sich dagegen der Anteil derer, 

die Kommentare zu Fotos/Videos Anderer abgeben, jeder Zweite macht 

dies zumindest gelegentlich (2017: häuig: 21 %, gelegentlich: 21 %).

 Auch bei Snapchat spielt die persönliche Verbindung zum Absen-

der die entscheidende Rolle – hier sehen sich 86 Prozent der Nutzer häuig 

Snaps von Leuten an, die sie persönlich kennen. Allerdings verschickt ein 

Viertel auch selbst häuig Snaps. Prominente oder Produktlabels sind auf 

dieser Plattform für Jugendliche vergleichsweise unbedeutend, Snapchat 

hat im Vergleich zu Instagram also einen noch privateren Charakter. Mäd-

chen und Jungen unterscheiden sich hier kaum, wenngleich Mädchen zu 

einem etwas höheren Anteil häuig Snaps von Stars und Promis ansehen 

(15 %, Jungen: 9 %). Im Altersverlauf sehen die Jüngsten zu einem etwas 
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geringeren Anteil häuig Snaps von Bekannten und Freunden an (77 %, 

andere Altersgruppen: 88 %) und sind beim häuigen Verschicken eigener 

Snaps zurückhaltender (12-13 Jahre: 59 %, 14-15 Jahre: 74 %, 16-17 Jahre: 

81 %, 18-19 Jahre: 72 %). Im Vergleich zum Vorjahr verschicken mehr Nut-

zer häuig eigene Snaps (2017: 66 %, 2018: 72 %).

2

12

72

86

6

18

12

9

19

25

12

4

73

45

4

1

0 25 50 75 100

Schaue mir Snaps von Firmen oder Marken an

Schaue mir Snaps von Stars und Prominenten an 

Verschicke selbst Snaps

Schaue mir Snaps von Leuten an, die ich persönlich 
kenne

häufig gelegentlich selten nie

Möglichkeiten der Snapchat-Nutzung 2018

Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: Befragte, die zumindest seltener Snapchat nutzen, n=771



43

11. TV, YouTube, Netflix & Co.

Klassisches Fernsehgerät dominiert 

hinsichtlich genutzter Geräte

Die hohe Attraktivität von Bewegtbild (z. B. Videos, Filme, Serien) für Ju-

gendliche ist bereits an verschiedenen Stellen angeführt worden. Dass sich 

YouTube und Netlix vor allem bei Jungen zunehmend etablieren, ist unbe-

stritten, doch welche Rolle spielt in diesem Kontext (noch) das klassische 

lineare Fernsehen? Was bedeutet es, wenn Bewegtbild rund um die Uhr 

auf den verschiedensten Plattformen bzw. Ausspielwegen zur Verfügung 

steht? 

 Neben der Ubiquität des Smartphones steht in 95 Prozent der 

Haushalte, in denen Jugendliche aufwachsen, mindestens ein Fernseh-

gerät zur Verfügung (2017: 96 %). Immer häuiger handelt es sich dabei 

um Smart-TV-Geräte, mit denen man direkten Zugang zum Internet und 

damit auch zu den Mediatheken der Sender hat – die Ausstattungsrate 

liegt aktuell bei 62 Prozent (2017: 58 %). Einen noch größeren Zuwachs ver-

zeichnen Video-Streaming-Dienste wie Netlix oder Amazon TV: Während 

im Vorjahr gut jeder zweite Haushalt ein entsprechendes Abonnement 

abgeschlossen hatte, sind es aktuell 77 Prozent (2017: 54 %). Ein Viertel der 

Haushalte verfügt darüber hinaus über eine Streaming-Box, die z. B. an das 

Fernsehgerät angeschlossen ist und Audio- oder Videodateien von einem 

Server ausspielt. Und schließlich indet sich auch das klassische Bezahl-

Fernsehen in jedem dritten Haushalt (32 %, 2017: 28 %). Die Jugendlichen 

selbst haben zu 50 Prozent ein eigenes Fernsehgerät (2017: 53 %), bei jedem 

Fünften handelt es sich um ein internetfähiges Modell (22 %, 2017: 17 %). 

Dabei sind es häuiger die Jungen, die einen Fernseher (54 %, Mädchen: 

45 %) bzw. ein Smart-TV (27 %, Mädchen: 16 %) haben. Auch steigt nach 

wie vor die TV-Besitzrate mit dem Alter der Jugendlichen an (12-13 Jahre: 

39 %, 18-19 Jahre: 61 %), was auch für die neue Generation der Smart-TV 

gilt (12-13 Jahre: 18 %, 18-19 Jahre: 26 %). Ihre durchschnittliche Nutzungs-

dauer des Fernsehens an Werktagen schätzen die Zwölf- bis 19-Jährigen 

auf 117 Minuten (2017: 115 Min.), wobei die Jüngeren eine längere Nut-

zungsdauer angeben als die Älteren (12-13 Jahre: 125 Min., 18-19 Jahre: 

107 Min.). 

 Im Hinblick auf die potentiellen Endgeräte zur Fernsehnutzung 

steht das klassische Fernsehgerät an erster Stelle (Nutzung innerhalb der 

letzten 14 Tage: 92 %). Das Smartphone (20 %) oder der Computer/Laptop 

(17 %) dient einem weitaus geringeren Teil der Jugendlichen als Nutzungs-

weg. Dies gilt für Jungen und Mädchen gleichermaßen.

Smart-TVs in 62 Prozent der Haus-

halte, starker Zuwachs bei Video-

Streaming-Diensten
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Allerdings stellt sich hier die berechtigte Frage, welche Ausspielwege für 

Fernsehinhalte unter dem Begriff „fernsehen“ subsummiert werden bzw. 

ob es sich tatsächlich um lineares Fernsehen handelt. Daher wurden 

verschiedene Optionen der Fernsehnutzung einzeln abgefragt. Knapp die 

Hälfte der Jugendlichen nutzt regelmäßig Fernsehinhalte zum Zeitpunkt 

ihrer Ausstrahlung. Nur halb so viele sehen regelmäßig Fernsehsendungen 

bei YouTube (18 %) bzw. bei den Mediatheken der Fernsehanbieter (17 %). 

Jeweils jeder zehnte Jugendliche nutzt regelmäßig den Live-Stream der 

Fernsehsender im Internet (11 %) oder sieht sich mindestens mehrmals 

pro Woche aufgezeichnete Fernsehsendungen an (10 %). Die Geschlechter 

weisen hier kaum, die Altersgruppen vor allem hinsichtlich der linea-

ren Fernsehnutzung Unterschiede auf. Im Vergleich zu 2017 hat sich die 

lineare Fernsehnutzung insgesamt verringert – letztes Jahr sahen noch 55 

Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen regelmäßig Fernsehsendungen „live“ 

und ohne Unterstützung des Internets an (2018: 48 %). Vor allem die Jüngs-

ten (-8 PP) und die Ältesten (-12 PP) haben ihre lineare Fernsehnutzung 

reduziert. Insgesamt etwas zugelegt hat im Gegenzug die Nutzung von 

Fernsehinhalten bei YouTube (+4 PP).
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Erste Wahl bei der Nutzung von Fernsehinhalten bleibt mit weitem Ab-

stand ProSieben. Genau ein Drittel der Jugendlichen benennt den Film-, 

Serien- und Showanbieter als persönlichen Lieblingssender – aber weniger 

als in den Jahren zuvor (2017: 38 %, 2016: 45 %). Es folgen Das Erste (9 %), 

ZDF und Sat.1 (je 6 %), DisneyChannel (4 %) und Vox (3 %). Wurde Pro7 in 

der Vergangenheit immer stärker von Jungen präferiert, liegen die Ge-

schlechter aktuell gleich auf (Mädchen: 33 %, Jungen: 34 %). Die Bindung 

männlicher Jugendlicher an ProSieben hat deutlich nachgelassen (-9 PP). 

Auch die restlichen Programme weisen keine eindeutigen Präferenzen 

bezüglich der Geschlechter auf. Weniger pointiert fallen auch die Nennun-

gen zur Lieblingssendung aus. Sitcoms und Comedy-Formate führen die 

Liste beliebter Fernsehgenres weiterhin an und werden von 20 Prozent der 

Jugendlichen genannt, haben aber innerhalb der letzten drei Jahre deutlich 

an Zuspruch verloren (2017: 29 %, 2016: 34 %). Comic/Zeichentrick bleibt 

mit 18 Prozent unverändert auf Rang 2, Krimis/Mystery-Formate folgen an 

nächster Stelle, werden aber immer weniger als Lieblingsformat genannt 

(14 %, 2017: 20 %, 2016: 22 %) und Scripted Reality (13 %, 2017: 14 %, 2016: 

17 %) bleibt unverändert nur bei einer kleineren Gruppe beliebt. Nachrich-

ten (11 %, 2017: 9 %) und Wissensmagazine (9 %, 2017: 11 %) zählen für 

– täglich/mehrmals pro Woche –
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jeden Zehnten zu den besonders beliebten Sendungen, gefolgt von Arzt-/

Krankenhausserien (8 %), Sport und Daily Soaps/Telenovelas (je 7 %).

Die Nutzung von Sendungen, Serien und Filmen im Internet hat im ver-

gangenen Jahr noch einmal einen deutlichen Schub erfahren und könnte 

eine Erklärung für die nun sichtbar schwindende Bindung an das Fern-

sehen bzw. Fernsehsender und den dort ausgestrahlten Inhalten sein. 

Inzwischen haben 79 Prozent der Jugendlichen schon einmal Bewegtbild 

in Form von Sendungen, Serien und Filmen im Netz genutzt (2017: 68 %, 

2016: 64 %). In der ungestützten Nachfrage (es wurden keine Antwort-

möglichkeiten vorgegeben) nach der hierfür genutzten Plattform wird mit 

deutlichem Abstand am häuigsten Netlix genannt, dann Amazon Prime 

und schließlich YouTube. 

 Erfragt man die jeweilige Nutzungshäuigkeit dieser Plattformen, 

so geben 60 Prozent der Jugendlichen an, mindestens mehrmals pro Wo-

che Bewegtbild bei YouTube anzusehen, knapp die Hälfte nutzt mit dieser 

Häuigkeit Netlix, 22 Prozent Amazon Prime und acht Prozent die in den 

Mediatheken vorgehaltenen Inhalte der Fernsehanbieter. Der Anteil der Ju-

gendlichen, die mindestens eine dieser Plattformen mehrmals pro Woche 

– bis zu drei Angaben/Oberkategorie und Beispielsendungen, Auswahl –
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oder häuiger nutzen, liegt bei 82 Prozent. Lässt man hier YouTube außen 

vor, sind es noch 62 Prozent regelmäßige Nutzer.

 Die Betrachtung nach Geschlecht zeigt, dass Jungen zu einem 

etwas höheren Anteil regelmäßig Bewegtbild bei YouTube nutzen (63 %, 

Mädchen: 56 %). Bewegtbild bei Netlix wird mit zunehmendem Alter der 

Jugendlichen intensiver geschaut (12-13 Jahre: 33 %, 14-15 Jahre: 42 %, 16-

17 Jahre: 55 %, 18-19 Jahre: 56 %).

Die These, dass es aufgrund der unzähligen und unterschiedlichsten 

Bewegtbildinhalte der Online-Plattformen zunehmend zu einer individua-

lisierten Nutzung kommt, wurde erstmals anhand des Statements „Gibt es 

ganz generell Sendungen, Serien und Filme, die sich die ganze Familie ge-

meinsam ansieht?“ untersucht. 48 Prozent der Jugendlichen bejahen dies; 

mehr Mädchen, mehr Jüngere und mehr Jugendliche, die das Gymnasium 

besuchen oder besucht haben. Dabei fallen den meisten Jugendlichen 

Beispiel-Sendungen ein. Die Bandbreite entspricht der einer Programm-

zeitschrift – von Nachrichten über Tatort oder Big Bang Theory bis hin zu 

Game of Thrones, Sport und Familienilmen ist alles dabei.
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– Ja, die ganze Familie sieht gemeinsam Sendungen, Serien und Filme an –
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Auch wurde in der JIM-Studie erstmals nach „Binge-Watching“ gefragt. Das 

Sehen von mehreren Folgen einer Serie am Stück bestätigen 65 Prozent 

der Jugendlichen (Mädchen: 66 %, Jungen: 64 %). Auch mit zunehmendem 

Alter erhöht sich der Anteil derer, die ganze Staffeln einer Serie en bloc 

ansehen (12-13 Jahre: 58 %, 14-15 Jahre: 62 %, 16-17 Jahre: 68 %, 18-19 Jahre: 

71 %).

 YouTube als Videoplattform, auf der bislang ohne zusätzliche 

Kosten Videos, Filme oder Videoclips angeschaut, bewertet und kommen-

tiert oder selbst eingestellt werden können, ist nach wie vor für Jugendli-

che die wichtigste Plattform für Bewegtbild. Inhaltlich und qualitativ gibt 

es wenig, was auf YouTube nicht zu inden ist – hochprofessionell gedrehte 

Serien und Filme, Amateurvideos, Handyilme, Musik- und Tiervideos oder 

Anleitungen und Tipps für Schule, Studium oder Alltag. 

 90 Prozent (2017: 88 %) der Jugendlichen nutzen YouTube min-

destens mehrmals pro Woche (Mädchen: 87 %, Jungen: 93 %), davon 64 

Prozent täglich (Mädchen: 53 %, Jungen: 73 %). Der Anteil täglicher Nutzer 

ist bei den Volljährigen geringer ausgeprägt (12-13 Jahre: 67 %, 14-15 Jahre: 

69 %, 16-17 Jahre: 66 %, 18-19 Jahre: 54 %), dies gilt auch für Jugendliche 

mit höherer Bildung (Gymnasium: 61 %, andere Schulformen: 68 %). 

65 Prozent bestätigen „Binge  

Watching“ von Serien
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Dabei erfolgt der Zugang zu YouTube in erster Linie über mobile Endgerä-

te. Allen voran das Smartphone, mit dem 89 Prozent Videos abrufen. Via 

Laptop oder Notebook nutzen 29 Prozent die Videoplattform, 23 Prozent 

wählen auch den stationären PC, 15 Prozent ein Tablet und 13 Prozent den 

großen Bildschirm eines internetfähigen Fernsehgeräts. Hier gibt es mit 

einer Ausnahme keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Bei 

Jungen indet der Zugang über den stationären PC sehr viel häuiger statt 

als bei Mädchen (33 % vs. 12 %).

 Die drei liebsten YouTube-Angebote – hier konnten die jugend-

lichen Nutzer (n=1.197) bis zu drei Nennungen abgeben – weisen eine 

extreme Bandbreite auf und generieren nur selten höhere Prozentwerte. 

Am häuigsten werden Angebote aus den Bereichen Gaming und Musik 

genannt. Die meisten Einzelnennungen entfallen hier auf Julien Bam (4 %), 

Bibis Beauty Palace, Le Floid, GermanLetsPlay (je 3 %), Dagi Bee, Gronkh, 

Pietsmiet und Joeys Jungle (je 2 %).

 Musikvideos führen auch 2018 die vorgegebene Liste potentiell 

bedeutsamer YouTube-Genres an und werden von den YouTube-Nutzern 

zu 54 Prozent regelmäßig (mind. mehrmals pro Woche) angeschaut. Es 

folgen lustige Clips (41 %), Comedy bzw. lustige Videos von YouTubern 

(35 %) und Let‘s-play-Videos (32 %), in denen es meist ausschließlich um 

digitales Spielen geht. Videos, in denen YouTuber von ihrem Alltag erzäh-

len oder Sport-Videos schauen sich jeweils 24 Prozent regelmäßig an. 23 

Prozent sehen Videos, in denen YouTuber aktuelle Nachrichten behandeln, 

jeweils ein Fünftel Erklärvideos für Themen aus Schule und Ausbildung 

(20 %) oder sonstige Tutorials (19 %). Sendungen aus dem Fernsehen (18 %) 

und Mode-/Beauty-Videos (18 %) werden in vergleichbarer Größenordnung 

genutzt. Für jeweils elf Prozent trifft dies auf Produkttests oder spekta-

kuläre (Sport-)Videos, die mit der Action Cam gedreht wurden, zu. Den 

Schritt vom Konsument zum Produzent vollzieht nur eine Minderheit: Nur 

ein Prozent stellt regelmäßig eigene Videos ein. Mit 92 Prozent lädt der 

Großteil der Jugendlichen nie Inhalte bei YouTube hoch.

 Jungen nutzen fast alle vorgegebenen YouTube-Genres intensiver 

als Mädchen. Das gilt insbesondere für Videos rund um Computerspiele, 

aber auch für die Bereiche Sport, Humor oder Nachrichten. Nur Mode- und 

Beauty-Videos werden fast ausschließlich von Mädchen regelmäßig ange-

schaut.

YouTube wird primär mobil genutzt

Musikinhalte auf YouTube am  

relevantesten, Großteil lädt nie 

eigene Videos hoch

Jungen nutzen YouTube intensiver 

als Mädchen
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Mit zunehmendem Lebensalter werden vor allem Videos aus dem Bereich 

Comedy und Computerspiele unbedeutender, Nachrichtenformate gewin-

nen an Relevanz hinzu. Musikvideos, Tutorials oder auch Mode-/Beauty-

Videos haben in allen Altersgruppen eine vergleichbare Relevanz.

– täglich/mehrmals pro Woche –

1

17

3

12

18

20

22

29

34

22

50

40

47

50

4

26

11

17

18

19

16

13

25

12

29

35

58

0 25 50 75 100

Eigene Videos einstellen

Action Cam-Videos

Mode-/Beauty-Videos

Produkttests

Sendungen aus dem Fernsehen

Tutorials 

Erklärvideos für Themen aus der Schule

Videos von YouTubern über aktuelle Nachrichten 

Sportvideos 

Videos ansehen, in denen YouTuber von ihrem Alltag erzählen

Let's-play-Videos 

Comedy/ lustige Videos von YouTubern 

Lustige Clips 

Musikvideos 

Mädchen Jungen

Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: Befragte, die zumindest seltener YouTube nutzen, n=1.197

YouTube: Nutzung 2018



51

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest    JIM-Studie 2018

9 Vgl. www.die-medienanstalten.de/themen/werbeaufsicht/#c3034, abgerufen am 

26.10.2018.

Viele YouTuber inanzieren sich durch mehr oder weniger offenkundige 

Werbung. So werden im Video Alltagsgegenstände und Produkte vorge-

stellt und dem Nutzer mehr oder weniger subtil zum Kauf empfohlen. 

Wie in klassischen Medien müssen werbliche Inhalte auch bei YouTube 

gekennzeichnet werden.9 Mit 93 Prozent ist fast allen Jugendlichen schon 

einmal eine werbliche Produktdarstellung bei YouTubern aufgefallen. Jeder 

Fünfte gibt an, daraufhin auch schon einmal ein bestimmtes Produkt 

gekauft zu haben. Der Produkt- und Kaufempfehlung folgten bisher mehr 

Mädchen (24 %) als Jungen (16 %) und etwas häuiger die jüngeren You-

Tube-Nutzer (12-13 Jahre: 23 %, 14-15 Jahre: 21 %, 16-17 Jahre: 19 %, 18-19 

Jahre: 17 %).

– täglich/mehrmals pro Woche, Auswahl –
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12. Wikipedia, Google & Co.

Zwei Drittel nutzen YouTube regel-

mäßig um sich zu informieren

Ein Zehntel ihrer Online-Nutzung verbringen die Jugendlichen nach 

eigener Schätzung mit informationsorientierten Themen. Anhand vorge-

gebener Möglichkeiten der Informationssuche und Recherche im Inter-

net stellt sich das Informationsverhalten der Jugendlichen wie folgt dar: 

Suchmaschinen, allen voran Google, sind (auch bei Jugendlichen) zunächst 

die einfachste und am weitesten verbreitete Informationsquelle, derer sich 

85 Prozent regelmäßig (mind. mehrmals pro Woche) bedienen. Aber auch 

YouTube ist eine relevante Größe und wird von etwa zwei Drittel regelmä-

ßig bemüht, um sich über ein Thema zu informieren. Damit ist YouTube 

ein relevanteres Rechercheinstrument als die drittplatzierten Online-

Enzyklopädien wie Wikipedia, die von einem Drittel regelmäßig genutzt 

werden. Ein Viertel erhält mit dieser Häuigkeit via Facebook oder Twitter 

Nachrichten und Informationen aus aller Welt. 

– täglich/mehrmals pro Woche –
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Nachrichtenportale von Zeitungen dienen etwa einem Fünftel der Jugend-

lichen als Nachrichtenlieferant, die von Zeitschriften jedem Siebten. Kaum 

Relevanz haben hingegen die Nachrichten bei Online-Providern oder auch 

die Nachrichtenportale der Fernsehsender. 

 Obwohl Jungen einen geringeren Anteil ihrer Online-Zeit mit 

Information verbringen als Mädchen (12 % vs. 9 %), ist bei fast allen Infor-

mationsoptionen der Anteil regelmäßiger Nutzer bei Jungen größer als bei 

Mädchen. Die höhere Afinität zu YouTube generell spiegelt sich auch bei 

der Informationssuche auf dieser Plattform wider (Jungen: 68 %, Mädchen: 

52 %).

Da die Relevanz von Nachrichten und aktuellen Ereignissen (z. B. im 

schulischen Kontext) und somit auch das Interesse der Jugendlichen daran 

generell mit zunehmendem Alter ansteigt, schlägt sich dies auch in der 

Nutzung potentieller Informationskanäle im Internet entsprechend nieder. 

Die Ausnahme bildet hier nur YouTube – hier informieren sich alle Alters-

gruppen gleichermaßen intensiv, Unterschiede dürfte es aber auch hier 

hinsichtlich der gesuchten Inhalte geben.
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Hinsichtlich des Bildungshintergrunds der Jugendlichen nutzen Gymna-

siasten fast alle Informationsoptionen intensiver. Allerdings informieren 

sich Jugendliche anderer Schulformen (66 %) zu einem größeren Anteil 

regelmäßig bei YouTube zu bestimmten Themen als Gymnasiasten (56 %)

dies tun.
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Drei von fünf Jugendlichen spielen 

regelmäßig digital, bei Jungen sind 

es drei Viertel

13. Digitale Spiele 

Digitale Spiele zählen in Deutschland seit zehn Jahren zum Kulturgut. Der 

Bundesverband der Entwickler von Computerspielen „Game“ wurde 2008 

als Mitglied im Deutschen Kulturrat aufgenommen, damit war erstmals 

ein Verband der Games-Industrie im kulturellen Politikumfeld institu- 

tionell verankert.10 In der Jugendkultur haben digitale Spiele schon lange 

einen festen Platz. Daher werden jedes Jahr in der JIM-Studie verschiedene 

Nutzungsoptionen digitaler Spiele differenziert betrachtet. Aufgrund der 

immer unbewussteren Unterscheidung zwischen Ofline- und Online-

Spielmodi werden „Online-Spiele“ in der JIM-Studie nicht mehr explizit 

unter dieser Terminologie abgefragt. Spiele, die online gespielt werden, ge-

hen nach wie vor in das Kapitel „Digitale Spiele“ mit ein. Ab 2018 werden 

die unterschiedlichen Spieloptionen aber nur noch anhand der potenti-

ellen Endgeräte (PC im Oflinebetrieb, Konsole, Smartphone und Tablet) 

dargestellt. Über alle Spielmöglichkeiten an Computer, Konsole, Tablet und 

Smartphone gesehen, spielen knapp drei von fünf Jugendlichen regelmä-

ßig – also mindestens mehrmals pro Woche – digitale Spiele.  

Gaming ist stark im jugendlichen Medienalltag verankert, nur ein Zehntel 

der Jugendlichen spielt nie. Digitale Spielwelten sind für Jungen interes-

santer als für Mädchen und mit steigendem Alter der Jugendlichen lässt 

die Faszination für digitale Spiele nach. Des Weiteren zeigen Jugendliche 

mit formal niedrigerer Bildung eine größere Afinität zum digitalen Spielen 

als Jugendliche, die ein Gymnasium besuchen oder besucht haben.

10 Vgl. www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/jetzt-ofiziell-computerspiele-sind-kultur-

a-572152.html, abgerufen am 22.10.2018.



56

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest    JIM-Studie 2018

Der Vergleich der einzelnen Spielformen zeigt, dass Smartphonespiele 

am stärksten in den Alltag der Zwölf- bis 19-Jährigen integriert sind, sie 

werden von zwei von fünf Jugendlichen regelmäßig genutzt. An zweiter 

Stelle stehen Konsolenspiele, die von einem Viertel der Befragten mindes-

tens mehrmals pro Woche gespielt werden. Computerspiele, die ofline am 

PC gespielt werden, sind für 17 Prozent regelmäßig relevant. Tabletspiele 

können sich – auch aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit der Geräte 

– nach wie vor nicht wirklich im digitalen Spielalltag durchsetzen und wer-

den nur von sechs Prozent regelmäßig genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr 

hat sich der Anteil der regelmäßigen Tabletspieler halbiert (2017: 12 %). Bei 

den übrigen Spielformen zeigen sich keine nennenswerten Veränderun-

gen.

– Computer-, Konsolen-, Tablet- und Handyspiele (netto) –
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Das Smartphone ist die einzige Spiele-Plattform, die für beide Geschlech-

ter gleichermaßen interessant ist. Der Anteil der Mädchen, die regelmäßig 

spielen, liegt hier bei 46 Prozent. Bei den Jungen sind es 44 Prozent, die 

mindestens mehrmals pro Woche über ihr Handy spielen. Alle anderen 

Spieloptionen stoßen bei Mädchen auf vergleichsweise geringes Interesse. 

Spielen am Smartphone ist für die Zwölf- bis 13-Jährigen (regelmäßige 

Nutzung: 49 %) und die 14- bis 15-Jährigen (47 %) relevanter als für die 16- 

bis 17-Jährigen und die volljährigen Jugendlichen (jeweils 33 %) und hat für 

Jugendliche mit formal niedrigerem Bildungsniveau (45 %) einen höheren 

Reiz als für Gymnasiasten (37 %). 

 Diejenigen Jugendlichen, die zumindest selten mindestens eine 

der Spieloptionen (Computer, Konsole, Tablet oder Smartphone) nutzen, 

wurden im Rahmen der JIM-Studie zudem gefragt, an welchem Gerät sie 

am häuigsten spielen. Hier dominiert erneut das Smartphone vor Compu-

ter/Laptop und der stationären Spielkonsole. Tablets und tragbare Spiel-

konsolen sind nur für eine Minderheit der zwölf- bis 19-jährigen Spieler 

die am häuigsten genutzte Variante. Während für Mädchen das Smartpho-

ne (64 %, Jungen: 39 %) das am häuigsten genutzte Gerät zum digitalen 

Spielen ist, nennen Jungen an erster Stelle Computer bzw. Laptop (41 %, 

Mädchen: 11 %).
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11 Der Spielmodus erinnert an die bei Jugendlichen sehr beliebte „Tribute von Panem“-

Roman-/Filmtrilogie, bei der ebenfalls Spieler in den „Hungerspielen“ gegeneinander 

antreten und der letzte Überlebende gewinnt.

Über alle Spieloptionen (Computer-, Konsolen-, Tablet- und Smartphone-

spiele) gesehen, beträgt die durchschnittliche Spieldauer der Zwölf- bis 

19-Jährigen nach eigener Schätzung unter der Woche 103 Minuten pro Tag 

(125 Minuten am Wochenende). Jungen spielen mit 146 Minuten 2,5-mal so 

lange wie Mädchen (57 Min.). Die Spieldauer der 16- bis 17-Jährigen ist da-

bei am längsten (114 Min., 12-13 Jahre: 88 Min., 14-15 Jahre: 105 Min., 18-19 

Jahre: 105 Min.). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein deutlicher Anstieg 

der Spieldauer um mehr als 20 Prozent (2017 Mo-Fr: 84 Min.). Dieser geht 

vermutlich mit der Beliebtheit des vor einem Jahr erschienenen und direkt 

sehr erfolgreichen Spieltitels „Fortnite“ einher.

 Zur Ermittlung der beliebtesten digitalen Spieltitel können die 

Jugendlichen in der JIM-Studie jedes Jahr bis zu drei Favoriten nennen. In 

den letzten Jahren fanden sich – in leicht variierendem Ranking – immer 

die gleichen Spiele auf den ersten Rängen. Mit „Fortnite“ erscheint 2018 

erstmals ein komplett neues Spiel direkt auf dem ersten Platz der belieb-

testen Spiele, der Titel wurde von einem Fünftel der Jugendlichen bei der 

spontanen Nennung der liebsten digitalen Spiele genannt. Das Ende Juli 

2017 veröffentlichte Spiel ist ein sogenanntes „Koop-Survival-Spiel“, in 

dem bis zu 100 Spieler alleine, zu zweit oder als Team von bis zu vier Spie-

lern gegeneinander antreten können und bei dem der letzte Überlebende 

bzw. das letzte überlebende Team gewinnt.11 Zu Beginn einer Runde sprin-

gen alle Spieler mit Fallschirmen über derselben Landkarte ab und können 

mit minimaler Ausrüstung und Baumaterialien Wände, Treppen und 
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12 Vgl. www.play3.de/2018/06/13/fortnite-battle-royale-mehr-als-125-millionen-spieler-bes-

taetigt-100-millionen-us-dollar-an-preisgeldern-fuer-wettkaempfe-versprochen, abgerufen 

am 22.10.2018.

andere Gebäudeteile zur Abwehr der Gegner errichten. Waffen und andere 

nützliche Gegenstände sind auf der Landkarte verteilt und können von 

den Spielern eingesammelt werden. Weitere nützliche Gegenstände fallen 

gegen Ende des Spiels an Ballons befestigt an zufälligen Stellen vom Him-

mel. Nach einer kurzen Zeitspanne zieht zudem ein Sturm auf der Land-

karte auf und verkleinert die bespielbare Fläche von außen nach innen, so 

dass die Spieler zusammengetrieben werden. Im Juni 2018 kommunizierte 

der Spielhersteller, dass über 100 Millionen Spieler aktiv „Fortnite“ spie-

len.12 Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten Spiele rangieren dann die 

bekannten Titel: Das Fußballspiel „FIFA“ mit 13 Prozent der Nennungen 

gefolgt vom Open-World-Game „Minecraft“ (11 %), dem Actionspiel „Grand 

Theft Auto (GTA)“ (10 %) sowie dem Ego-Shooter „Call of Duty“ (8 %). Die 

Simulation „Die Sims“ erhält fünf Prozent der Nennungen.

 Die Spielpräferenzen von Mädchen und Jungen unterscheiden 

sich deutlich. Während knapp ein Drittel der Jungen „Fortnite“ als liebstes 

Spiel angibt (29 %, Mädchen 6 %), ist das liebste Spiel der Mädchen die 

Simulation „Die Sims“ (11 %, Jungen: 5 %).

 Der Erfolg von „Fortnite“ wird nochmals in der Ansicht nach Al-

ter und Bildung verdeutlicht. „Fortnite“ steht 2018 bei allen Spielern – mit 

Ausnahme der volljährigen Gamer, die lieber FIFA spielen – auf dem ersten 

Platz.

– Rang 1 bis 3, bis zu drei Nennungen –

12-13 Jahre 14-15 Jahre 16-17 Jahre 18-19 Jahre

Rang 1 „Fortnite“ 27% „Fortnite“ 28% „Fortnite“ 16% „FIFA“ 17%

Rang 2 „Minecraft“ 17% „FIFA“ 14% „Grand Theft Auto“ 14% „Grand Theft Auto“ 12%

Rang 3 „FIFA“ 11% „Minecraft“ 12% „FIFA“ 10% „Call of Duty“ 11%
„League of Legends“ 11%

Haupt-/Realschule Gymnasium

Rang 1 „Fortnite“ 27% „Fortnite“ 14%

Rang 2 „FIFA“ 15%
„Grand Theft Auto“ 15%

„FIFA“ 12%

Rang 3 „Call of Duty“ 13% „Minecraft“ 10%

Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: alle Befragten, n=1.200 

Liebste Computer-, Konsolen-, Tablet- und Handyspiele 2018
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Im Rahmen der JIM-Studie 2018 wurden diejenigen Jugendlichen, die zu-

mindest selten Online-Spiele spielen (n=948) auch gefragt, ob sie sich beim 

Online-Spielen mit ihren Mitspielern über die Sprachkonferenz-Software 

Teamspeak unterhalten und welche Themen hierbei eine Rolle spielen. Mit 

57 Prozent bejaht die Mehrheit der Online-Spieler, dass während des Spiels 

auch andere (persönliche) Themen mit den Mitspielern über Teamspeak 

besprochen werden. Ein Fünftel nutzt Teamspeak ausschließlich zur Kom-

munikation über das Spiel und ein weiteres Fünftel nutzt zwar Online-

Spiele, hat jedoch keine Sprachkonferenz-Software beim Spiel im Einsatz. 

Männliche Online-Spieler tauschen sich dabei zu einem deutlich größeren 

Anteil auch zu Themen aus, die nicht im Zusammenhang mit der aktuel-

len Spielsituation stehen (74 %, Mädchen: 31 %).

– „Spreche mit meinen Mitspielern online über Teamspeak auch über andere Themen als das Spiel“ –
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Quelle: JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: Nutzer von Online-Spielen, n=948

Gesprächsthemen beim Online-Spielen 2018

57 Prozent besprechen beim Gamen 

persönliche Themen über Team-

speak
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Einige Spiele bieten die Möglichkeit, durch inanziellen Einsatz im Spiel 

weiter zu kommen (beispielsweise durch den Kauf verschiedener Werk-

zeuge/Ausrüstungsgegenstände oder Zugang zu weiteren Levels). Manch-

mal ist bei diesen kostenplichtigen Optionen auf den ersten Blick nicht 

ersichtlich oder intransparent, ob es sich hierbei um einen realen Kauf 

mit inanziellen Folgen handelt. Daher wurden die Nutzer von Computer-, 

Konsolen-, Tablet- bzw. Smartphonespielen im Rahmen der JIM-Studie 

2018 gefragt, ob sie beim Spielen schon einmal aus Versehen etwas gekauft 

oder abonniert haben. Dies bejahen acht Prozent der Spieler. Entsprechend 

der Spielhäuigkeit sind mit elf Prozent auch deutlich mehr Jungen als 

Mädchen (3 %) betroffen. Die jüngeren Spieler (12-13 Jahre und 14-15 Jahre: 

jeweils 10 %) sind häuiger in eine Kauf- oder Abofalle getappt als die äl-

teren (16-17 Jahre: 6 %, 18-19 Jahre: 4 %). Ebenso haben Spieler mit formal 

niedrigerem Bildungsniveau eher etwas versehentlich gekauft oder abon-

niert (10 %) als Spieler mit formal höherem Bildungshintergrund (5 %).

Acht Prozent der Spieler haben 

schon versehentlich im Spiel etwas 

gekauft oder abonniert

– „Habe schon mal versehentlich etwas beim Spielen gekauft/abonniert“ –
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Unbeabsichtigte Käufe beim Online-Spielen 2018
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14. Mobbing im Internet

Die vielfältigen Kommunikationsoptionen über soziale Netzwerke und 

Messenger bergen neben allen positiven Aspekten wie Vernetzung, Er-

reichbarkeit und Interaktivität auch Risiken. In der JIM-Studie werden 

regelmäßig auch problematische Aspekte der Smartphone- und Internet-

nutzung abgebildet. Jeder fünfte Jugendliche (19 %, 2017: 20 %) gibt an, 

dass schon einmal (absichtlich oder versehentlich) falsche oder beleidi-

gende Inhalte über die eigene Person per Handy oder im Internet verbrei-

tet wurden. Jungen (22 %) sind hier etwas häuiger betroffen als Mädchen 

(15 %), der größte Anteil Betroffener ist unter den 16- bis 17-Jährigen (25 %, 

12-13 Jahre: 13 %, 14-15 Jahre: 20 %, 18-19 Jahre: 17 %). Die Wahrscheinlich-

keit, betroffen zu sein, ist unter den Jugendlichen mit formal niedrigerem 

Bildungshintergrund höher (22 %) als bei Jugendlichen mit formal höhe-

rem Bildungsniveau (16 %).

 Konkret nach Bildmaterial, also Fotos oder Videos, gefragt, be-

stätigen elf Prozent der Jugendlichen, dass schon einmal peinliches oder 

beleidigendes Bildmaterial, auf dem sie zu sehen waren, verbreitet wurde. 

Hier sind Mädchen und Jungen gleichermaßen betroffen, der größte Anteil 

Betroffener indet sich wieder unter den 16- bis 17-Jährigen.

– „Es hat schon mal jemand peinliche/beleidigende Fotos/Videos, auf denen ich zu sehen war, verbreitet“ –
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Verbreiten von beleidigenden Fotos/Videos 2018

Kommunikation über soziale Netz-

werke birgt Risiken
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Verlässt man die Ebene möglicherweise unbedachter oder versehentlicher 

Handlungen und fragt die Jugendlichen, ob im Bekanntenkreis schon ein-

mal jemand per Smartphone oder online fertig gemacht wurde, bejahen 

dies 34 Prozent (2017: 37 %). Mädchen (39 %) haben häuiger einen Fall 

von Cyber-Mobbing mitbekommen als Jungen (30 %) und abermals ist der 

Anteil unter den 16- bis 17-Jährigen am höchsten (40 %, 12-13 Jahre: 28 %, 

14-15 Jahre: 32 %, 18-19 Jahre: 35 %). Haupt- und Realschüler (35 %) haben 

etwa gleich oft wie Gymnasiasten (33 %) einen solchen Fall im Bekannten-

kreis erlebt. 

 Auf die Nachfrage, ob die Befragten selbst schon im Internet fer-

tig gemacht wurden, geben dies wie im Vorjahr acht Prozent an. Mädchen 

(9 %) sind etwas häuiger als Jungen (6 %) Opfer von Cyber-Mobbing und 

Jugendliche mit formal niedrigerem Bildungsniveau (10 %, Gymnasium: 

6 %) sind eher betroffen.

 Zudem wurden die Jugendlichen im Rahmen der JIM-Studie 

2018 gefragt, wie oft ihnen schon Hassbotschaften im Internet begegnet 

sind. Hierbei gibt jeder Fünfte an, häuig mit Hassbotschaften in Kontakt 

gekommen zu sein. 17 Prozent begegnen gelegentlich Feindseligkeiten im 

Netz und 28 Prozent passiert dies selten. Gut jeder Dritte ist bisher noch 

nie mit Hass im Internet konfrontiert worden. Jungen kommen tendenziell 

eher in Kontakt mit feindseligen Botschaften, zudem steigt mit dem Alter 

der Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit, Hasskommentaren zu begegnen.

– „Wie oft sind dir schon Hassbotschaften begegnet?“ –
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Kontakt mit Hassbotschaften 2018

Ein Drittel hat Cyber-Mobbing im 

Bekanntenkreis mitbekommen 

Ein Fünftel ist häufig mit Hass-

botschaften im Netz in Kontakt 

gekommen



64

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest    JIM-Studie 2018

Auf die Nachfrage, wo im Netz den Jugendlichen Hassbotschaften begeg-

net sind, werden meist YouTube und Instagram, vereinzelt auch Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Online-Spiele und Kommentarbereiche von Nachrich-

tenangeboten genannt.

 Diejenigen Jugendlichen, denen bereits Feindseligkeiten begeg-

net sind, wurden zudem gefragt, wie sie konkret auf Hass im Netz reagiert 

haben. Hier zeigen die Antworten je nach Kontext eine große Bandbreite 

an Reaktionen. Ein Großteil der Befragten gab an, Hassbotschaften zu 

ignorieren oder weiterzuscrollen. Teilweise berichteten die Jugendlichen, 

entsprechende Kommentare zu „disliken“. Wurden in den betreffenden 

Fällen Stars oder Prominente angegriffen, wurde dies von den Jugendli-

chen tendenziell eher ignoriert. Ging es um persönliche Bekannte oder die 

Befragten selbst, wurden Hassbotschaften eher über die Plattform gemel-

det, Urheber der Nachrichten blockiert und teilweise die Eltern einge-

schaltet. Waren die Urheber der Feindseligkeiten Freunde oder persönliche 

Bekannte, haben einige Jugendliche das Gespräch gesucht und versucht, 

deren Beweggründe zu erfahren. In drei Fällen wurden Hassbotschaften 

zur polizeilichen Anzeige gebracht.
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„Neue Medien“ Mitte der 90er- 

Jahre auf der politischen Tagesord-

nung

Die aufkommende Digitalisierung, das Erscheinen neuer Player auf dem 

Medienmarkt und der Umgang der Jugendlichen mit den „Neuen Medien“ 

waren in den 90er Jahren auf der politischen Tagesordnung. 1994 setzte 

der Landtag von Baden-Württemberg als erstes Parlament der Welt eine 

„Multimedia-Enquete“ ein, um die Auswirkungen der neuen Technolo-

gien auf die Gesellschaft zu diskutieren.13 1995 berief der Bundestag die 

Enquetekommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft 

– Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ ein.14 Hierbei waren 

auch die Mediennutzung von Jugendlichen und zu erwartende Chancen 

und Risiken Thema. Vor dem Hintergrund zahlreicher Debatten über 

die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und in Ermangelung 

repräsentativer Daten schlossen sich die Landesmedienanstalten von 

Baden-Württemberg (LFK), Rheinland-Pfalz (damals LPR, heute LMK) und 

der damalige Südwestfunk (damals SWF, heute SWR) Mitte der 90er Jahre 

zusammen, um gemeinsam dieses Themenfeld zu erforschen. Nach ersten 

Vorläuferstudien wurde dann 1998 die erste JIM-Studie durchgeführt.

 Im ersten Jahr der JIM-Studie, 1998, endete in Deutschland die 

Ära Helmut Kohl und Gerhard Schröder wurde Bundeskanzler, Polen 

begann die Beitrittsverhandlungen mit der EU und die USA beschäftigte 

die Lewinsky-Affäre. Die Medienwelt war vor 20 Jahren eine völlig andere. 

Im Fernsehen gab es bei Kabelempfang knapp 40 Programme zur Auswahl, 

auf der Cebit wurden Handheld Computer mit einem Speicher von 4 MB 

und einem Bildschirm mit 16 Graustufen oder in der Luxusausstattung mit 

16 MB und 256 Farben für etwa 2.000 DM angeboten. Als mobile Endgeräte 

wurden sogenannte PDA wie z. B. ein „Palm“ vorgestellt. Man spielte mit 

einem GameBoy, im Kino lief „Titanic“ und neben dem Titelsong dieses 

Films von Celine Dion beherrschten Ricky Martin und Run DMC die Hitpa-

rade.

 Die in der JIM-Studie 1998 dokumentierte Geräteausstattung 

deiniert anschaulich den Rahmen der damaligen Mediennutzung: Häu-

igstes Mediengerät im Eigenbesitz der Jugendlichen war eine HiFi-Anlage 

(84 %), sechzig Prozent der Jugendlichen besaßen einen eigenen Fernseher 

und 35 Prozent, jeder zweite Junge und jedes vierte Mädchen, hatten sei-

nerzeit einen eigenen Computer, knapp ein Viertel eine Spielkonsole. Mo-

bile Kommunikation war nur für eine Minderheit ein Thema. Neun Prozent 

besaßen einen sogenannten „Pager“, mit dem man sich Nachrichten auf 

ein Display schicken konnte, acht Prozent waren stolze Handybesitzer.15

15. 20 Jahre JIM-Studie

13 Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 11/6400.
14 Deutscher Bundestag, Drucksache 13/11004. 
15 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 1998, S. 56f.
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16 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 1998, S. 9.
17 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 1999, S. 23.
18 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2003, S. 13, 34.
19 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2006, S. 9.

Zu Beginn der JIM-Studie war das 

Internet nur für eine Minderheit 

relevant

Dass das Smartphone das zentrale Medium der heutigen Jugend ist und 

ein Leben ohne Smartphone für Jugendliche heute kaum vorstellbar ist, 

war 1998 nicht absehbar. Aber nicht nur das Geräteangebot war ein ande-

res, auch das Internet von 1998 ist nicht mit dem heutigen vergleichbar. 

Online zu gehen war damals eine etwas umständliche Prozedur indem 

man sich am Computer mit einem Modem einwählen musste und in-

haltlich bestand das Netz aus mehr oder weniger statischen Webseiten. 

Dementsprechend war 1998 das Surfen im Internet auch eine der eher 

seltenen Nutzungsoptionen am Computer, nur fünf Prozent aller Jugend-

lichen gingen damals regelmäßig online. Der Computer wurde vor allem 

zum Spielen, zum Lernen und Schreiben genutzt. Es wurde sogar häui-

ger programmiert als im Internet gesurft. Erst 2002 zählte die Hälfte der 

Jugendlichen zu den regelmäßigen Nutzern (52 %), fünf Jahre später waren 

es gut drei Viertel (77 %) und ab 2009 gingen mindestens 90 Prozent der 

Zwölf- bis 19-Jährigen regelmäßig online.

 Ein über alle Erhebungsjahre relevantes Thema ist Musik, was 

beispielsweise die hohe Ausstattung mit HiFi-Anlagen 1998 belegt. 94 

Prozent hörten regelmäßig CDs oder Kassetten, 85 Prozent waren regelmä-

ßige Radiohörer.16 Entsprechend der technischen Entwicklung erweiterten 

sich die Möglichkeiten Musik zu hören, 1999 nutzen schon 28 Prozent der 

Computernutzer regelmäßig Musik am Computer, allerdings noch ofline.17 

Mit der Jahrtausendwende begann dann der Siegeszug des Mobiltelefons, 

damals waren als zusätzliche Features oft ein MP3-Player oder ein UKW-

Empfänger integriert. Schon 2003 hatten mehr Jugendliche ein eigenes 

Handy (86 %) als eine HiFi Anlage (82 %) und mit MP3-Player, Mini-Disc 

und DAT-Rekordern kamen neue Geräte und Optionen der Musiknutzung 

hinzu. Auch das Internet wurde nun als Musikquelle relevant, etwa jeder 

vierte Internetnutzer hörte 2003 regelmäßig online Musik oder nutzte die 

Möglichkeit Musik aus dem Netz downzuloaden.18

 2005 dominierten dann verschiedene Musikabspielgeräte den Ge-

rätebesitz und eine Vielzahl an Technologien existierte parallel. 92 Prozent 

der Jugendlichen besaßen ein eigenes Handy, 90 Prozent einen CD-Player 

und 88 Prozent ein eigenes Radio. Je zwei Drittel besaßen einen Walk- oder 

Discman oder einen MP3-Player, 61 Prozent hatten auch noch einen Kas-

settenrekorder und jeder Fünfte einen Mini-Disc-Player.19 Diese unüber-

sichtliche Situation klärte sich aber rasch und der MP3-Player setzte sich 

innerhalb weniger Jahre durch. 2007 wurde das erste iPhone der Öffent-

lichkeit präsentiert und ab 2010 waren auch Jugendliche zunehmend mit 

einem eigenen Smartphone bestückt. Und dies mit einer rasanten Dyna-

mik: Innerhalb von nur drei Jahren besaßen 2013 schon drei Viertel der 

Jugendlichen ein eigenes Smartphone. Da das Smartphone als multimedi-

ales Gerät auch komfortabel Musik abspielt, verlor der MP3-Player schnell 

an Reiz und verschwand aus dem Alltag der Jugendlichen. Heute hat sich 

MP3-Player nur kurze Zeit  

bedeutsam, Smartphone und 

YouTube bestimmen Musiknutzung 

heute
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die Situation nochmals deutlich verändert.20 Bei der Musiknutzung stehen 

2018 Streaming-Dienste wie Spotify an erster Stelle, doch auch das Radio 

ist weiterhin relevant und wird am zweithäuigsten zum Musikhören 

genutzt. YouTube hat die Funktion des Musikfernsehens übernommen und 

nur noch jeder Vierte nutzt Tonträger wie CDs, Kassetten und auch wieder 

Vinyl-Platten, um regelmäßig Musik zu hören. Insgesamt betrachtet ist 

beim Musikhören das Smartphone inzwischen zum zentralen Medium 

geworden.

Betrachtet man die Entwicklung des Fernsehens genauer, so haben sich 

die Optionen der Nutzung und die technischen Plattformen beim Be-

wegtbild innerhalb der letzten 20 Jahre auch deutlich erweitert. 1998 war 

das Fernsehen noch unangefochten das Leitmedium der Jugendlichen, 

95 Prozent sahen regelmäßig fern und das selbstverständlich mit einem 

Fernseher. Weitere Möglichkeiten der Bewegtbildnutzung waren nur ein-

geschränkt vorhanden: Jeder Vierte nutzte regelmäßig Videokassetten und 

wenige Jugendliche sahen damals schon Videos im Netz. Allerdings war 

der Kreis der Internetnutzer damals sehr überschaubar: Nur 18 Prozent 

der Jugendlichen waren zumindest selten online. 

 2008 lag die regelmäßige Fernsehnutzung Jugendlicher noch 

immer bei 89 Prozent gleichauf mit der Nutzungshäuigkeit des Compu-

ters – 84 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen gingen regelmäßig online. 
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Gerätebesitz Jugendlicher: Handy, MP3-Player und Smartphone 1998-2018

Quelle: JIM 1998-JIM 2018, Angaben in Prozent, Basis: alle Befragten

Fernsehnutzung war über Jahre 

sehr stabil und ist heute über ver-

schiedene Kanäle nutzbar

20 Vgl. Kapitel 7, S. 22f.
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Auch wenn das Internet für die Jugendlichen inzwischen Alltagsrelevanz 

erreicht hatte, spielte die Nutzung von Onlinevideos noch keine große 

Rolle: Nur jeder Vierte Internetnutzer sah online regelmäßig Filme und 

Videos. 2008 war YouTube gerade mal drei Jahre alt und nicht vergleichbar 

mit dem heutigen Angebot. Neu hinzugekommen war die DVD als Träger-

medium von Bewegtbild, diese Option wurde von 23 Prozent regelmäßig 

genutzt. Erst die Verbreitung der Smartphones und sicherlich auch das 

breite Angebot von Videoplattformen wie YouTube und neue Angebote und 

Inhalte wie z. B. bei Netlix haben in den vergangenen Jahren langsam für 

eine Erosion der eher linearen Fernsehnutzung gesorgt. Wobei Fernsehen 

hier sehr weit deiniert ist: Seit 2007 wird in der JIM-Studie Fernsehen mit 

der Ergänzung „egal ob an einem Fernsehgerät, über das Internet oder 

über einen anderen Weg“ erfasst. Heute indet Fernsehen sowohl am 

Fernseher als auch im Netz statt, das Fernsehangebot hat sich um weitere 

Anbieter wie Amazon und Netlix erweitert und die Nutzung von Online-

videos erfolgt vorrangig über den Bildschirm eines Smartphones. Interes-

santerweise blieb über die gesamten 20 Jahre ProSieben unangefochten 

das Lieblingsfernsehprogramm der Jugendlichen.

– täglich/mehrmals pro Woche –
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21 Vgl. Kapitel 6, S. 18f.
22 59 % der Internetnutzer verwendeten 2009 schülerVZ, vgl. Medienpädagogischer For-

schungsverbund Südwest: 15 Jahre JIM-Studie, S. 26.

Eine bemerkenswerte Rolle in der Mediennutzung hat das Buch zu 

verzeichnen. Über die 20 Jahre der JIM-Studie hat sich der Anteil der 

regelmäßigen Leser, also derer die mindestens mehrmals pro Woche in 

ihrer Freizeit ein Buch lesen, so gut wie nicht verändert: Zwei Fünftel der 

Jugendlichen zählen seit Anbeginn der JIM-Studie zu den regelmäßigen 

Lesern, allerdings Jungen deutlich seltener (2018: 34 %) als Mädchen (2018: 

47 %)21, aber diese Unterschiede bestanden schon 1998, damals lasen 47 

Prozent der Mädchen und 30 Prozent der Jungen mehrmals pro Woche. 

Das Internet konnte bislang dem analogen Leseerlebnis, mittels Buch in 

andere Welten einzutauchen, nichts anhaben. Auch die digitale Variante 

E-Book hat sich bei Jugendlichen bisher nicht durchgesetzt. Neben dem 

überraschend stabilen Wert der regelmäßigen Leser, zeigen sich auch bei 

der inhaltlichen Betrachtung der gelesenen Titel einige Konstanten: „Harry 

Potter“ ist ein Standardtitel geworden, der seit seiner Veröffentlichung 

1998 ungebrochen in der Liste der aktuell gelesenen Bücher einen Spit-

zenplatz einnimmt. Überhaupt ist Fantasy ein wiederkehrendes Motiv: So 

inden sich all die Jahre Ausgaben der Eragon-Reihe sowie „Der Herr der 

Ringe“ unter den aktuell gelesenen Titeln, gleiches gilt für Vampir-Romane 

wie die „Bis(s-)Reihe“. Daneben ist die Comicserie „Gregs Tagebuch“ seit 

der Erscheinung der deutschen Ausgaben 2008 ein vor allem von Jungen 

gern gelesener Stoff, der inzwischen 13 Bände aufweisen kann.

 Eine weitere Konstante ist die mediale Kommunikation Ju-

gendlicher im Freundeskreis, die sich im Laufe der vergangenen zwanzig 

Jahre nur bezüglich der verwendeten Plattformen gewandelt hat. Aus-

gehend vom Austausch von E-Mails und der Nutzung von Chatrooms, 

die zu Beginn der JIM Studie 1998 allerdings nur für einen kleinen Kreis 

der Jugendlichen eine Option darstellte, entwickelten sich zu Beginn der 

2000er Jahre weitere Online-Kommunikationsmöglichkeiten. Gleichzeitig 

erweiterte sich der Kreis der Internetnutzer und damit auch der Kreis der 

Gesprächspartner stetig. Ab 2004 gewann die Kommunikation Jugendlicher 

via Instant Messenger schnell an Bedeutung, meistgenutzte Plattform war 

zunächst „ICQ“. 2008 nutzten 71 Prozent der Jugendlichen regelmäßig Ins-

tant Messenger. Parallel hierzu gewann auch das Chatten stetig an Alltags-

relevanz. Anfangs wurde in sogenannten „Chatrooms“ oder in Chats von 

Fernsehveranstaltern kommuniziert, auch spezielle Chat-Plattformen wie 

„Knuddels“, „Spinchat“ oder „Kwick“ spielten vor zehn Jahren eine Rolle. 

Eine weitere Option zum Austausch waren Communities, die Mitte der 

2000er Jahre bei den Jugendlichen populär wurden. 2007 entstand „Schü-

lerVZ“ und dieses deutsche Angebot explizit für Schüler wurde schnell zur 

meistgenutzten Community unter Jugendlichen. SchülerVZ bediente Ende 

des letzten Jahrzehnts über die Hälfte der Jugendlichen, wurde dann aber 

relativ schnell vom amerikanischen Konkurrenten Facebook abgelöst.22 

2012 erreichte die Beliebtheit von Facebook ihren Höhepunkt, über vier 

Fünftel der Jugendlichen zählten zu den Nutzern. Allerdings endete auch 

Von ICQ über Knuddels, schülerVZ 

und Facebook zu WhatsApp,  

Instagram und Snapchat
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diese Phase schnell und mit der Verbreitung der Smartphones und der 

Popularität von WhatsApp mit seinen sehr einfachen und komfortablen 

Kommunikationsmöglichkeiten verlor Facebook rasant an Bedeutung und 

ist heute nur noch für ältere Jugendliche ein Thema. 

 Angesichts der globalen Player, die inzwischen den Kommu-

nikationsmarkt im Internet mit ihren multifunktionalen Plattformen 

beherrschen, sind kategoriale Begriffe wie „Chat“ oder „Communities“ 

nicht mehr sehr trennscharf, daher werden seit 2015 die Kommunikati-

onsmöglichkeiten in der JIM-Studie angebotsbezogen abgefragt. Was man 

bislang unter Chatten verstand, wird heute weitgehend durch die Nut-

zung von WhatsApp abgebildet. Aktuell sind mit Snapchat und Instagram 

weitere neue Formen der Kommunikation relevant, die Kommunikation 

verläuft hierbei über Bilder und Videos eher visuell als sprachbasiert. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Möglichkeiten der Online-Kommunikation 

von Messenger-Diensten über Chats und Communities wie schülerVZ und 

Facebook bis hin zu Instagram, Snapchat und WhatsApp dynamisch in der 

Gunst der Jugendlichen abwechselten und jeweils schnell große Reichwei-

te erlangten. Im Vordergrund stand und steht also weniger die jeweilige 

Plattform, sondern die Option sich einfach, schnell und günstig mit einem 

persönlich konigurierten Nutzerkreis auszutauschen.

– täglich/mehrmals pro Woche, Auswahl –
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Betrachtet man die enorme Ausweitung des medialen Angebots innerhalb 

der letzten 20 Jahre könnte man vermuten, dass dies zu Lasten anderer 

Freizeitaktivitäten geht. Dies kann man so aber generell nicht bestätigen. 

Zwar ist der Anteil der Jugendlichen, der sich in der Freizeit regelmäßig 

mit Freunden trifft, über die letzten zehn Jahre gesunken (2008: 88 %, 

2018: 71 %), andere Aktivitäten weisen aber eine hohe Stabilität bzw. 

einen leichten Zuwachs auf. So üben nach wie vor etwa zwei Drittel der 

Jugendlichen in ihrer Freizeit regelmäßig einen Sport aus. Auch der Anteil 

der Jugendlichen, die selbst musizieren, ist in den letzten zehn Jahren 

leicht angestiegen (2008: 18 %, 2018: 22 %). Ebenso hat sich der Anteil der 

Jugendlichen, die regelmäßig etwas mit der Familie unternehmen, über 

die Jahre deutlich erweitert (1998: 17 %, 2018: 38 %). Ob dies nun am at-

traktiven Freizeitangebot der Eltern, mehr Freizeit der Eltern, dem generell 

veränderten Verhältnis zwischen Eltern und Heranwachsenden oder gar 

an einem Rückzug der Jugendlichen in die Familie liegt, kann auf Basis 

der JIM-Studie nicht beantwortet werden. Auffällig ist allerdings, dass der 

Anstieg der Familienunternehmungen mit der sinkenden Häuigkeit der 

Treffen im Freundeskreis einhergeht. Auch der Anteil der Jugendlichen, die 

zumindest einmal im Monat auf Partys gehen, ist von 73 Prozent in 1998 

auf aktuell 44 Prozent gesunken. Ob hier das generelle Angebot an Partys 

und geeigneten Räumlichkeiten oder das konkurrierende Unterhaltungs-

angebot einer veränderten Medienlandschaft, eine andere Lebenseinstel-

lung oder andere Faktoren eine Rolle spielen, bedarf weiterer Forschung.

Jugendliche unternehmen immer 

häufiger etwas mit der Familie

– täglich/mehrmals pro Woche, Auswahl –
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16. Zusammenfassung

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) erhebt seit 

20 Jahren mit der repräsentativen Studienreihe „JIM“ (Jugend, Information, 

Medien) Grundlagendaten zur Mediennutzung Jugendlicher in Deutsch-

land. Die JIM-Studie wird vom mpfs als Kooperation der beiden Landesme-

dienanstalten von Baden-Württemberg (LFK) und Rheinland-Pfalz (LMK) 

gemeinsam mit dem Südwestrundfunk (SWR) durchgeführt. Für die vorlie-

gende Ausgabe der Studienreihe wurden 1.200 Jugendliche zwischen zwölf 

und 19 Jahren in ganz Deutschland im Zeitraum vom 28. Mai bis 5. August 

2018 telefonisch befragt.

 Jugendliche wachsen in Haushalten mit einem breiten Medien-

angebot auf. In praktisch allen Familien sind im Jahr 2018 Smartphones, 

Computer/Laptop und Internetzugang vorhanden. Fernsehgeräte gehören 

bei 95 Prozent zur Medienausstattung, Radiogeräte und DVD-Player gibt 

es in gut vier von fünf Haushalten. In 77 Prozent der Familien können 

Inhalte eines Videostreaming-Dienstes wie Netlix oder Amazon Prime 

genutzt werden (2017: 54 %). Tablets stehen bei 67 Prozent zur Verfügung, 

Smart-TVs können in drei von fünf Familien genutzt werden. Wearables 

sowie Internetradios sind in gut jeder fünften Familie vorhanden. Digita-

le Sprachassistenten wie zum Beispiel Alexa können bei 14 Prozent der 

Zwölf- bis 19-Jährigen zuhause genutzt werden. Was den Gerätebesitz der 

Jugendlichen selbst betrifft, dominiert das Smartphone mit 97 Prozent. Ei-

nen Computer oder Laptop besitzen 71 Prozent. Zwei Drittel können über 

eine eigene Spielkonsole verfügen (66 %). Jeder Zweite hat einen eigenen 

Fernseher (50 %) oder ein Radio (45 %). Jeder vierte Jugendliche hat einen 

DVD-Player oder Festplattenrekorder oder ein eigenes Tablet (jeweils 26 %), 

Smart-TVs (22 %) inden sich bei jedem Fünften. E-Book-Reader (12 %), 

Wearables (11 %) oder Streaming-Boxen (8 %) sind bei etwa einem Zehn-

tel der Jugendlichen im Eigenbesitz. Digitale Sprachassistenten (6 %) und 

Internetradios (5 %) inden bisher die geringste Verbreitung.

 Auch das Vertrauen in Nachrichtenangebote wurde in der JIM-

Studie 2018 abgefragt. Hier stehen die Tagesschau bzw. die Tagesthemen 

der ARD an erster Stelle und sind am vertrauenswürdigsten für die Jugend-

lichen. An zweiter Stelle folgt das Angebot regionaler Print-Tageszeitungen 

vor öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Deutliche Unterschiede zeigen 

sich im Hinblick auf den Bildungshintergrund der Mädchen und Jungen. 

Generell zeigen Jugendliche mit formal höherem Bildungsniveau ein deut-

lich größeres Vertrauen in den Qualitätsjournalismus.
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Ähnlich wie im Vorjahr liegt der Anteil regelmäßiger Leser gedruckter 

Bücher bei 39 Prozent. Jedes zweite Mädchen, aber nur jeder dritte Jun-

ge liest regelmäßig Bücher. Mit 16 Prozent ist jedoch jeder Sechste unter 

den Zwölf- bis 19-Jährigen Nichtleser und beschäftigt sich in der Freizeit 

überhaupt nie mit Büchern. E-Books haben sich nach wie vor nicht im 

Alltag der Jugendlichen durchgesetzt. Nur sieben Prozent lesen regelmäßig 

E-Books.

 Im Jahr 2018 stehen bei der Musiknutzung bei Zwölf- bis 19-Jäh-

rigen Musikstreaming-Dienste wie Spotify an erster Stelle (61 %). Jeweils 

57 Prozent hören mindestens mehrmals pro Woche live bei Radiosendern 

oder bei YouTube Musik. Ein Viertel der Jugendlichen nutzt mindestens 

mehrmals pro Woche Musik auf Trägermedien. Unterschiede zwischen 

Mädchen und Jungen lassen sich nur bei der Musiknutzung über Radiosen-

der ausmachen, hier sind Mädchen etwas afiner. Im Altersverlauf betrach-

tet wird deutlich, dass Streaming-Dienste mit dem Alter der Jugendlichen 

häuiger genutzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Musiknutzung 

über Streaming-Dienste (+10 PP) deutlich an Relevanz gewonnen.

 Zugang zum Internet – unabhängig vom Verbreitungsweg – ha-

ben 91 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen täglich. Etwas nach unten entwi-

ckelt hat sich die Selbsteinschätzung der Nutzungsdauer. Jugendliche sind 

an einem durchschnittlichen Wochentag 214 Minuten online (2017: 221 

Min.). Dabei entfällt auf den Bereich der Kommunikation mit 35 Prozent 

der größte Teil der Onlinenutzung, der Bereich Unterhaltung folgt mit 31 

Prozent aber dicht auf. Ein knappes Viertel der Nutzungszeit entfällt auf 

Spiele und zehn Prozent werden auf die Suche von Informationen verwen-

det. Während bei Jungen ein Drittel der Nutzungszeit gespielt wird, beträgt 

dieser Anteil bei Mädchen nur zehn Prozent. Mädchen verbringen dafür 

einen deutlich größeren Teil ihrer Online-Nutzung mit Kommunikation 

(41 %) als Jungen dies tun (30 %). Und auch bei unterhaltenden Inhalten 

– also beispielsweise Musik, Videos oder Bildern – liegen die Mädchen 

und jungen Frauen bezüglich des Nutzungsanteils vorne (37 % vs. 27 %). 

Hinsichtlich des Alters der Jugendlichen gibt es inzwischen kaum noch 

Unterschiede, auch wenn die Jüngsten einen etwas größeren Nutzungsan-

teil bei Spielen aufweisen.

 In Bezug auf die kommunikative Nutzung des Internets und 

seiner Dienste liegt WhatsApp erneut ganz vorne. 95 Prozent der Jugendli-

chen zwischen zwölf und 19 Jahren in Deutschland tauschen sich regel-

mäßig über diese Kommunikationsplattform aus – im Schnitt erhalten sie 

36 Nachrichten pro Tag. Auf Platz zwei steht Instagram (67 %), dahinter 

liegt Snapchat mit 54 Prozent regelmäßigen Nutzern. Facebook (15 %) wird 

nur noch von wenigen Jugendlichen regelmäßig genutzt. Der Vorjahresver-

gleich zeigt erneut ein deutliches Wachstum bei Instagram (+10 PP) und 

auch die regelmäßige Nutzung von Snapchat hat sich erhöht (+5 PP). Face-

book hat bei den Jugendlichen nochmals deutlich an Bedeutung verloren 

(-10 PP).
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Auch 2018 besitzt mit 50 Prozent die Hälfte der Zwölf- bis 19-Jährigen 

ein eigenes Fernsehgerät. Allerdings haben sich die Nutzungsformen des 

Fernsehens weiter ausdifferenziert und ein Teil der Fernsehnutzung indet 

online statt. Knapp die Hälfte der Jugendlichen nutzt regelmäßig Fern-

sehinhalte zum Zeitpunkt ihrer Ausstrahlung, also linear am Fernsehgerät. 

Nur halb so viele sehen regelmäßig Fernsehsendungen bei YouTube (18 %) 

bzw. bei den Mediatheken der Fernsehanbieter (17 %). Jeweils jeder zehnte 

Jugendliche nutzt regelmäßig den Live-Stream der Fernsehsender im In-

ternet (11 %) oder sieht sich mindestens mehrmals pro Woche aufgezeich-

nete Fernsehsendungen an (10 %). Inzwischen haben 79 Prozent der Ju-

gendlichen schon einmal Bewegtbild in Form von Sendungen, Serien und 

Filmen im Netz genutzt (2017: 68 %, 2016: 64 %). 60 Prozent der Jugendli-

chen geben an, mindestens mehrmals pro Woche Bewegtbild bei YouTube 

anzusehen, knapp die Hälfte nutzt mit dieser Häuigkeit Netlix, 22 Prozent 

Amazon Prime und acht Prozent die in den Mediatheken vorgehaltenen 

Inhalte der Fernsehanbieter. Der Anteil der Jugendlichen, die mindestens 

eine dieser Plattformen mehrmals pro Woche oder häuiger nutzen, liegt 

bei 82 Prozent.

 Ganz unabhängig vom Inhalt nutzen 90 Prozent der Jugendlichen 

YouTube mindestens mehrmals pro Woche, 64 Prozent täglich. Der Anteil 

täglicher Nutzer ist bei den Volljährigen geringer ausgeprägt (12-13 Jahre: 

67 %, 14-15 Jahre: 69 %, 16-17 Jahre: 66 %, 18-19 Jahre: 54 %). Dabei erfolgt 

der Zugang zu YouTube in erster Linie über das Smartphone. Inhaltlich ste-

hen bei den YouTube-Nutzern erneut Musik-Videos (54 % mind. mehrmals 

pro Woche) im Vordergrund. Es folgen lustige Clips (41 %), Comedy bzw. 

lustige Videos von YouTubern (35 %) und Let‘s-play-Videos (32 %), in denen 

es meist ausschließlich um digitales Spielen geht. Videos, in denen You-

Tuber von ihrem Alltag erzählen oder Sport-Videos schauen sich jeweils 

24 Prozent regelmäßig an. 23 Prozent sehen Videos, in denen YouTuber 

aktuelle Nachrichten behandeln.

 Als Informationsmedium nutzen die Jugendlichen das Internet 

in erster Linie für Suchanfragen bei Google bzw. Suchmaschinen generell 

(85 %). Aber auch YouTube ist eine relevante Größe und wird von etwa zwei 

Drittel regelmäßig verwendet, um sich über ein Thema zu informieren. Da-

mit ist YouTube ein relevanteres Rechercheinstrument als die drittplatzier-

ten Online-Enzyklopädien wie Wikipedia, die von einem Drittel regelmäßig 

genutzt werden.

 Digitale Spielmöglichkeiten über Computer, Konsole, Smartpho-

ne und Tablet haben eine zentrale Rolle im Medienrepertoire der Jugendli-

chen. Knapp drei von fünf Jugendlichen spielen regelmäßig digitale Spiele. 

Vergleicht man die verschiedenen Spielmöglichkeiten im Einzelnen, so 

haben Smartphone-Spiele die größte Bedeutung im Medienalltag der Ju-

gendlichen und werden von insgesamt 40 Prozent regelmäßig genutzt. An 

zweiter Stelle stehen Konsolenspiele, die von einem Viertel der Befragten 

mindestens mehrmals pro Woche gespielt werden. Computerspiele, die 
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über ein Trägermedium oder in einer installierten Version ofline am PC 

gespielt werden, sind für 17 Prozent regelmäßig relevant. Mit „Fortnite“ er-

scheint 2018 erstmals ein komplett neues Spiel direkt auf dem ersten Platz 

der beliebtesten Spiele, der Titel wurde von einem Fünftel der Jugendli-

chen genannt. Fortnite steht 2018 bei allen Altersgruppen – mit Ausnahme 

der volljährigen Gamer, die lieber FIFA spielen – auf dem ersten Platz.

 Zudem wurden die Jugendlichen im Rahmen der JIM-Studie 

2018 gefragt, wie oft ihnen schon Hassbotschaften im Internet begegnet 

sind. Hierbei gibt jeder Fünfte an, häuig mit Hassbotschaften in Kontakt 

gekommen zu sein. 17 Prozent begegnen gelegentlich Feindseligkeiten im 

Netz und 28 Prozent passiert dies selten. Gut jeder Dritte ist bisher noch 

nie mit Hass im Internet konfrontiert worden. Jungen kommen tendenziell 

eher in Kontakt mit feindseligen Botschaften, zudem steigt mit dem Alter 

der Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit, Hasskommentaren zu begegnen. 

Auf die Nachfrage, wo im Netz den Jugendlichen Hassbotschaften begeg-

net sind, werden meist YouTube und Instagram, vereinzelt auch Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Online-Spiele und Kommentarbereiche von Nachrich-

tenangeboten genannt.

 Die Studienreihe JIM dokumentiert 20 spannende Jahre, in de-

nen die Entwicklung zu einer digitalen und multimedialen Gesellschaft 

deutlich an Fahrt gewonnen hat und auch den Alltag von Jugendlichen 

grundlegend verändert hat. Die Studiendokumentation zeigt, wie sich Ju-

gendliche einerseits neue Techniken und Angebote schnell aneignen und 

in ihr Leben integrieren, andererseits aber gewisse Nutzungsmuster sehr 

stabil bleiben. Sehr anschaulich wird dies bei der Nutzung von Büchern, 

die sich über die 20 Jahre kaum geändert hat. Auch die Betrachtung der 

Fernsehnutzung bzw. der Nutzung von Bewegtbild über die vergangenen 

beiden Jahrzehnte fällt zuerst durch die enorme Konstanz der Nutzungs-

häuigkeit auf. Obwohl ab Mitte der 2000er Jahre das Internet sehr schnell 

an Relevanz bei Jugendlichen gewann und für immer mehr Jugendliche 

alltäglich wurde, blieb die Häuigkeit, fernzusehen, weitgehend stabil bei 

etwa 90 Prozent regelmäßiger Nutzung. Erst die Verbreitung der Smart-

phones und sicherlich auch das breite Angebot von Videoplattformen wie 

YouTube und neue Angebote wie Netlix haben in den vergangenen Jahren 

dann langsam für einen Rückgang der Fernsehnutzung gesorgt.

 20 Jahre JIM-Studie haben gezeigt, wie sich einerseits der Wandel 

der Technologien und der Angebote immer schneller vollzieht, anderer-

seits die der Nutzung zugrundeliegenden Motive der Jugendlichen relativ 

stabil bleiben. Auch die heutigen Jugendlichen, als Kinder der digitalen 

Welt, werden sich in naher Zukunft neue Techniken und Funktionen an-

eignen und sich mit neuen Angeboten und Formaten auseinandersetzen 

müssen. Aus der Perspektive der Erziehenden könnte man dieses Neben-

einander von schnellem Wandel und Konstanz insofern deuten, dass es 

nicht in erster Linie darauf ankommt, jedes aktuelle Angebot selbst im 

eigenen Alltag zu nutzen und die neueste Technik perfekt bedienen zu 
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können. Grundlage einer Medienerziehung müsste demnach eher sein, die 

Bedürfnisse der Jugendlichen zu verstehen und vor diesem Hintergrund 

deren aktuelle Mediennutzung einzuordnen. Basis medienerzieherischen 

Handelns wäre es dann, eine eigene Haltung zum Thema Medien zu ent-

wickeln, Werte vorzuleben und Grundkompetenzen für die digitale Welt zu 

vermitteln. Diese Grundkompetenzen sollten Jugendliche befähigen, ihr 

Handeln zu bewerten und zu relektieren, die Mechanismen des Medien-

systems zu kennen und im besten Fall die vielfältigen medialen Möglich-

keiten für sich zu nutzen und Medien als Werkzeug zu begreifen, um sich 

auszudrücken und souverän damit umzugehen. Die regelmäßigen Ergeb-

nisse der JIM-Studie unterstützen bei der Vermittlung dieser Kompetenzen 

und helfen durch die Dokumentation der aktuellen Lebenswelt, für die 

Jugendlichen ein kompetenter Ansprechpartner zu sein bzw. die Perspekti-

ve der Jugendlichen besser einordnen und verstehen zu können.
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17. English Summary

For the past 20 years, the Medienpädagogische Forschungsverbund 

Südwest (Pedagogical Media Research Centre Southwest, mpfs) has been 

collecting basic data on adolescents’ media usage in Germany by means of 

a representative series of studies called „JIM“ (Youth, Information, Media). 

The JIM study is conducted jointly by mpfs and the Südwestrundfunk 

(SWR) as a collaborative effort of the two State Media Authorities of Ba-

den-Württemberg (LFK) and Rhineland-Palatinate (LMK). For the purpose 

of the present issue of the study series, 1,200 adolescents aged between 12 

and 19 from all over Germany were interviewed over the phone during the 

period from 28 May to 5 August 2018.

 Adolescents grow up in an environment equipped with a wide 

range of media devices. In this day and age, practically all families have 

access to smartphones, computers/laptops and Internet access. Televi-

sions are present in 95% of households; radios and DVD players can be 

found in four out of ive homes. 77% of all families use a video streaming 

service like Netlix or Amazon Prime (2017: 54%). 67% of individuals use 

tablets, and televisions with Internet access are present in three out of 

ive families. Wearables such as Internet radios are available in just about 

every ifth family. Digital language assistants like Alexa are used by 14% of 

the 12- to 19-year-olds. As far as device ownership for adolescents is con-

cerned, the smartphone dominates at 97%. 71% own a computer or laptop. 

Two thirds have their own gaming consoles (66%). Every second person 

has their own TV (50%) or radio (45%). One in four young people has a DVD 

player or hard disk recorder or their own tablet (26% respectively). Smart 

TVs (22%) can be found in every ifth adolescent’s room. E-book readers 

(12%), wearables (11%) or streaming boxes (8%) are owned by approximate-

ly one tenth of teenagers. Digital language assistants (6%) and Internet 

radio stations (5%) are the least widely used.

 The trust of news services was also explored in the JIM 2018 

study. Here, the news and daily topics of the ARD come out on top and are 

the most trusted by youths. Second place is taken by regional print daily 

newspapers, which comes before public radio stations. Signiicant diffe-

rences can be seen in the educational background of the girls and boys. 

Generally, adolescents with a higher level of formal education show much 

greater conidence in quality journalism.

 Similar to the previous year, the proportion of regular readers of 

printed books is at 39%. Every second girl, but only every third boy regular-
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ly reads books. With 16%, however, every sixth adolescent among the 12- 

to 19-year-olds is a non-reader and never reads books in their free time. 

E-books have still not permeated the daily lives of young people. Only 7% 

regularly read e-books.

 In 2018, music streaming services such as Spotify rank irst (61%) 

among the 12 to 19-year-olds. 57% listen to live radio broadcasts or YouTu-

be several times a week. A quarter of youths listen to music on carrier me-

dia at least several times a week. Differences between girls and boys can 

only be found in music on radio stations; here, girls are a little more afine. 

When observing age progression, it becomes clear that streaming services 

are used more frequently based on the age of the adolescents. Compared 

to the previous year, the use of music via streaming services (+10 PP) has 

become signiicantly more relevant.

 Access to the Internet – regardless of the distribution channel – 

is accessed by 91% of 12- to 19-year-olds on a daily basis. Self-assessment 

of the duration of Internet usage has declined. Teenagers spend 214 

minutes online on an average weekday (2017: 221 mins). The largest share 

of online use is accounted for by communication (35%), but entertainment 

is just behind at 31%. Nearly a quarter of the time is spent on playing 

games and 10% is used to search for information. While boys spend one 

third playing games, this is much lower for girls at 10%. Girls, on the other 

hand, spend a much larger proportion of their time communicating online 

(41%), whereas boys tend to communicate a little less (30%). Also, regar-

ding entertaining content such as music, videos or picture, girls and young 

women are ahead in terms of usage (37% vs. 27%). With regard to the age 

of young people, there are now hardly any differences, even if the youngest 

have a slightly larger proportion of games.

 Once again, WhatsApp is at the forefront of communication of 

the Internet and its services. 95% of adolescents between the ages of 12 

and 19 in Germany regularly exchange information via this communica-

tion platform – on average, they receive 36 messages per day. Instagram 

(67%) is in second place, followed by Snapchat with 54% regularly using 

this platform. Facebook (15%) is only used regularly by a handfull of 

youths. Compared to the preceding year, Instagram (+10 PP) has seen in 

increase and the regular use of Snapchat has also increased (+5 PP). Adole-

scents have lost even more interest in Facebook (-10 PP).

 Again in 2018, half of the 12- to 19-year-olds own their own 

television set (50%). However, the types of use of televisions have further 

differentiated and part of the television use takes place online. Almost 

half of the adolescents regularly watch television content at the time it is 

being broadcast, i.e., linearly, on TV. Only half as many regularly watch TV 

programmes on YouTube (18%) or via media libraries of television service 

providers (17%). One in ten young people regularly uses the live streaming 

function of TV channels on the Internet (11%) or watches recorded TV 

programmes at least several times a week (10%). 79% of young people have 
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used motion pictures in the form of programmes, series and ilms on the 

Internet (2017: 68%, 2016: 64%). 60% of adolescents say that they watch 

YouTube videos at least several times a week, with nearly half of them 

using Netlix, 22% Amazon Prime, and 8% use media libraries of televisi-

on broadcasters‘ content. The proportion of adolescents who use at least 

one of these platforms several times a week or more frequently to watch 

programmes, series or ilms, lies at 82%.

 Regardless of content, 90% of adolescents use YouTube at least 

several times a week, 64% use it daily. The proportion of daily users is 

lower among children of higher age (12-13 years: 67%, 14-15 years: 69%, 

16-17 years: 66%, 18-19 years: 54%). Accessing YouTube is primarily done 

via smartphone. In terms of content, music videos are watched most 

frequently on YouTube (54% at least several times a week). This is followed 

by funny clips (41%), comedy or funny videos by YouTubers (35%) and Let‘s 

play videos (32%), which are mostly about digital gaming. Videos in which 

people report on their everyday lives or sports videos are regularly viewed 

by 24%. 23% watch videos featuring YouTubers covering breaking news.

 As an information medium, adolescents primarily use the In-

ternet to search for things on Google or search engines in general (85%). 

But YouTube is also used by about two-thirds to inform themselves about 

speciic topics. This makes YouTube a more relevant research tool than 

third-party online encyclopaedias like Wikipedia, which are regularly used 

by one-third of the respondents.

 Digital game options via the computer, console, smartphone and 

tablet play a central role in the media repertoire of young people. Nearly 

three out of ive teenagers regularly play digital games. If one compares 

the various game options in detail, smartphone games are the most im-

portant in the media life of adolescents and are used regularly by a total 

of 40%. Console games come in second, which are played by a quarter of 

respondents at least several times a week. Computer games which are 

played on a carrier medium or in an installed version ofline on the PC are 

regularly used by 17%. „Fortnite“ is a completely new game in 2018 and 

immediately took irst place in the ranking of the most popular games; the 

game was named by a ifth of the respondents. Fortnite is number one in 

2018 for all age groups, apart from adult gamers who prefer FIFA.

 In addition, as a part of the JIM study 2018, the adolescents were 

asked how often they have already encountered hate messages on the In-

ternet. One in ive has regularly been confronted with hate messages. 17% 

occasionally encounter hostility on the Internet and 28% rarely do so. Eve-

ry third person has never been confronted with hate on the Internet. Boys 

are more likely to encounter hostile messages, and the older they get, the 

greater the chance of encountering hateful comments. On questioning the 

platform on which young people receive hateful messages the most, the 

general answer was YouTube and Instagram, occasionally also Facebook, 

WhatsApp, Twitter, online games and comment sections of news services.
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The JIM study series documents 20 exciting years in which the develop-

ment towards a digital and multimedia society has gained considerable 

momentum and has also fundamentally changed the daily lives of ado-

lescents. The study documentation shows how young people, on the one 

hand, quickly pick up new techniques and offers and integrate them into 

their lives, but on the other hand, certain usage patterns remain very stea-

dy. This becomes very clear in the use of books, which has hardly chan-

ged over the 20 years. The consideration of television usage or the use of 

motion pictures over the past two decades is initially noticeable through 

the enormous consistency of the frequency of use. Even though the Inter-

net rapidly gained in relevance for young people from the mid-2000s, and 

became more and more commonplace, the frequency of watching tele-

vision remained largely steady with about 90% regularly watching. Only 

the spreading of smartphones and deinitely also the wide range of video 

platforms such as YouTube and new services such as Netlix have slowly 

caused a decline in the frequency of television use in past years.

 20 years of the JIM study have shown how, on the one hand, 

the transformation of technologies and services is taking place more and 

more rapidly, and, on the other hand, that the motif underlying adole-

scents’ use remains relatively stable. As children of the digital world, even 

today‘s youths will come across new techniques and functions and come 

to terms with new offers and formats. From an educator’s perspective, 

one could interpret this juxtaposition of rapid change and constancy in 

the sense that it is not important to be able to use every current service in 

one‘s own everyday life and to perfectly operate the latest technology. The 

basis of media education should therefore be to understand the needs of 

young people and to classify their current media use regarding this basis. 

The foundation of media-educational action would therefore be to develop 

one‘s own stance towards the topic of media, to exemplify values and to 

impart basic skills for the digital world. These basic skills should enable 

young people to evaluate and relect on their actions, to understand the 

mechanisms of the media system and, in the best case, to take advantage 

of the diverse media possibilities and to see media as a tool to express 

themselves and to handle it conidently. The periodic results of the JIM 

study help to relay these skills and to be a competent contact point for 

adolescents and to better classify and understand the adolescents’ per-

spectives.
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Ob Großprojekte wie „Stuttgart 21“, Energiewende oder die Umgestaltung
eines Stadtplatzes – Bürgerinnen und Bürger engagieren sich mehr denn 
je und suchen nach neuen Wegen der Mitwirkung sowie der politischen 
Partizipation. Keine Mandatsträgerin, kein Verwaltungsmitarbeiter kann es
sich noch leisten, diese kraftvolle Bewegung zu ignorieren. Das Handbuch

Bürgerbeteiligung bietet eine umfassende und unabhängige Informations-
quelle sowie einen praxisnahen Einstieg in das Thema. Es stellt pointiert
die Relevanz von dialogorientierter Bürgerbeteiligung in der modernen
Demokratie dar und liefert einen strukturierten Überblick über die derzeit 
prominentesten Verfahren sowohl der klassischen Präsenz- als auch der 
internetgestützten Beteiligung: Wie funktionieren sie? Wie lange dauern
sie und wer kann daran teilnehmen? Für welche Themen eignen sie sich 
und wo geraten sie an welche Grenzen? Wer sind relevante Akteure und 
Organisationen? Eine abschließende vergleichende Bewertung hilft zu ent-
scheiden, welches Verfahren für welche Situation am besten geeignet ist.
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Vorwort 

Das vorliegende Handbuch ist Resultat eines Lernprozesses: Durch diverse 
Begleitungen von Bürgerbeteiligungsverfahren und Beratungen der dabei 
involvierten Akteure sind die Verfasserinnen zu der Einsicht gelangt, dass 
»gute Beteiligung« kein zufälliger Glückstreffer ist, sondern vielmehr Ergeb-
nis eines mit umfassenden Informationen ausgestatteten, weitestgehend trans-
parenten und wohl überlegten Abwägungs- und Organisationsprozesses. 

Deshalb empfehlen wir allen Initiatorinnen und Initiatoren eines Betei-
ligungsverfahrens, bereits im Vorfeld Klarheit zu schaffen: Klarheit im 
Hinblick auf die wesentlichen Elemente und möglichen Methoden der 
Beteiligung, Klarheit im Hinblick auf die Voraussetzungen, Ziele und 
Rahmenbedingungen sowie Klarheit im Hinblick auf Stärken und Schwä-
chen des gewählten Verfahrens. Mit jedem höheren Grad an Klarheit in 
diesen genannten Punkten steigt schlussendlich die Qualität der Ergeb-
nisse der Beteiligung.1 

Dieses Handbuch richtet sich an einen großen Kreis von an Bürger-
beteiligung und entsprechenden partizipativen Ansätzen und Verfahren 
Interessierten: Es will potenziellen Anbieterinnen und Anbietern sowie 
Förderern von Beteiligung – Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ver-
waltungen, Trägerinnen und Trägern von politischen Mandaten, aber auch 
potenziellen Sponsorinnen und Sponsoren – die Scheu vor partizipativen 
Ansätzen nehmen und etwaige Berührungsängste durch ausgewogenes 
Wissen ersetzen. Wenn Sie als Verantwortliche oder Verantwortlicher in 
Verwaltung und Politik auf kommunaler, regionaler oder nationaler Ebene 
unsicher sind bei der Wahl des richtigen Beteiligungsverfahrens oder der 
richtigen Methode, wenn Sie sich fragen, wie Sie einen Beteiligungspro-
zess solide vorbereiten können, dann soll Ihnen dieses Handbuch bei der 
Beantwortung Ihrer Fragen eine Hilfe sein. 

Das Handbuch will zudem engagierten Bürgerinnen und Bürgern – als 
»zu Beteiligende«, als Zielgruppe diverser Angebote – eine Hilfestellung 
für ein Handeln und Diskutieren auf gleicher Augenhöhe mit Anbieterin-
nen und Anbietern sowie Organisatorinnen und Organisatoren von Betei-
ligung bieten. Angesprochen werden auch Moderatorinnen und Mode-
ratoren, Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 
Beratende und alle in der professionellen Begleitung von Beteiligungsver-
fahren Tätige. Für sie alle eröffnet das Handbuch neue Perspektiven und 
Anknüpfungsmöglichkeiten. 
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Vorwort 

Es wendet sich sowohl an diejenigen Nutzerinnen und Nutzer, die sich 
schnell einen Überblick über einzelne partizipative Verfahren und Metho-
den verschaffen wollen (eine kommentierte Auswahl von 17 derzeit promi-
nenten Präsenzverfahren und -methoden findet sich in Kapitel 4), als auch 
an diejenigen Leserinnen und Leser, die sich grundsätzlich mit Vorzü-
gen und etwaigen Nachteilen von Bürgerbeteiligung beschäftigen wollen 
(ihnen wird die Lektüre der Kriterien zur Einordnung von Beteiligungs-
verfahren in Kapitel 3 besonders empfohlen). Kapitel 2, das ausgewählte 
Organisationen und Institutionen für Bürgerbeteiligung vorstellt, und 
Kapitel 5, in dem Formen und Möglichkeiten von Online-Beteiligung 
im Mittelpunkt stehen, vertiefen einzelne Aspekte, was besonders für all-
gemein an Beteiligung Interessierte relevant sein dürfte. Kapitel 6 bietet 
zudem für alle Leserinnen und Leser einen Überblick über die verschie-
denen Verfahren und ihre Besonderheiten.2 

Um Missverständnisse von vorneherein zu vermeiden, ist abschließend 
auf eine wesentliche thematische Fokussierung dieses Handbuchs hinzu-
weisen: Es widmet sich ausschließlich Verfahren der partizipativen bzw. 
deliberativen Demokratie, das heißt, es beschäftigt sich weder mit direktde-
mokratischen bzw. plebiszitären Ansätzen, wie z.B. Bürgerbegehren oder 
Volksentscheiden, noch mit formalrechtlichen Anforderungen der Betei-
ligung von Betroffenen bei der Planung von baulichen Maßnahmen und 
den daraus folgenden Mitwirkungsangeboten. Auf den nächsten Seiten 
stehen vielmehr Verfahren im Mittelpunkt, die nicht gesetzlich vorge-
schrieben sind und deren Resultate nicht in Form von Mehrheitsentschei-
den an der Wahlurne entstehen. 

Abschließend darf an dieser Stelle der Hinweis nicht fehlen, dass wir 
uns für eine Gendersensibilität vermittelnde Sprache entschieden haben. 
Das äußert sich darin, dass wir immer sowohl die weibliche als auch die 
männliche Form erwähnen (zum Beispiel »Bürgerinnen und Bürger« oder 
»Teilnehmerinnen und Teilnehmer«). Lediglich in Wortzusammensetzun-
gen (wie etwa »Bürgervotum« oder »Teilnehmerzahl«) haben wir der Les-
barkeit des Textes zuliebe auf die Kenntlichmachung des sich in Sprache 
niederschlagenden Herrschaftsverhältnisses verzichtet. 



            
        
          

        
      

            
           

        
       

           
      

       
        

         
      

           
       
        

      
       

           
          

           
      

          
        
       

         
          

           
         
        

             
       

       

1  Einführung 

Mehr denn je bringen sich Bürgerinnen und Bürger aktiv ein bei der 
Gestaltung ihres Lebensumfeldes wie etwa ihres Stadtviertels, ihrer 
Gemeinde oder Region, sie wollen bei Planungen und Entwicklungen im 
öffentlichen Bereich mitreden und Entscheidungen nicht allein politischen 
Repräsentantinnen und Repräsentanten überlassen. Bürgerinnen und Bür-
ger bringen alte Gesetze zu Fall und neue zuwege, sie fordern bessere Kin-
dergärten und Schulen, legen ihr Veto ein gegen die Privatisierung von 
Stadtwerken oder entscheiden über die weitere Entwicklung ungenutzter 
Stadtbrachen. Diese Menschen stellen längst keine gesellschaftliche Min-
derheit mehr dar. Sie suchen nach neuen Wegen der politischen Teilhabe – 
entweder über direktdemokratische bzw. plebiszitäre Kanäle (Bürgerbe-
gehren und Volksentscheide) oder mittels dialogorientierter, deliberativer 
Verfahren der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Seit Mitte der 
Neunzigerjahre hat sich beispielsweise die Zahl der kommunalen Plebiszite 
verdreifacht. Zum Umfang partizipativer Beteiligungsformen wiederum 
liegen zwar keine Zahlen vor, aber auch die Anzahl dieser neueren Ver-
fahren scheint rasant zu wachsen: Bürgerbeteiligung ist en vogue. Kein poli-
tischer Mandatsträger, keine Verwaltungsmitarbeiterin kann es sich heute 
noch leisten, diese kraftvolle Bewegung zu ignorieren. 

Mittlerweile scheinen viele Entscheidungsträgerinnen und -träger aus 
Politik und Verwaltung ihre Angst vor dem Austausch mit dem Volk ver-
loren zu haben. Sie sehen im Gegenteil den Nutzen einer Zusammenar-
beit mit einer interessierten Bürgerschaft, denn sie erhalten so Einblicke in 
die Bedürfnisse und Meinungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, 
können das Wissen der Menschen vor Ort einbinden und etwaige Stolper-
steine bei der Umsetzung von Vorhaben frühzeitig erkennen. Widerstrei-
tende Interessen lassen sich integrieren, Entscheidungen können gemein-
sam getragen werden, die Kommunikation mit den Bürgerinnen und 
Bürgern verbessert sich. So kann das Vertrauen in Politik und Verwal-
tung gestärkt und schließlich auch das Interesse an Politik überhaupt erst 
geweckt werden – nicht nur bei Parteienskeptikerinnen und -skeptikern, 
sondern auch bei (noch) nicht wahlberechtigten Kindern und Jugendli-
chen oder auch bei in der Regel oft schwer zu beteiligenden Menschen mit 
Migrationshintergrund. Partizipation schafft ein Verständnis für politische 
Prozesse und schärft das demokratische Bewusstsein aller Beteiligten. 

9 
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Einführung 

Neben einer Modernisierung administrativer Strukturen und der Ver-
besserung öffentlicher Leistungen hat Bürgerbeteiligung auch eine 
Wiederbelebung lokaler oder regionaler Gemeinschaften sowie eine 
Stärkung demokratischer Prinzipien zum Ziel. 

Neben den klassischen Beteiligungsmechanismen der direkten Demokra-
tie wie Volksentscheiden, Referenden und Bürgerbegehren (vgl. dazu die 
Beiträge in APuZ 2006) ist seit den Neunzigerjahren weltweit eine Ver-
breitung von innovativen Formen der Bürgerbeteiligung zu beobachten. 
Entgegen der viel beschworenen Diagnose einer umfassenden Politik-
verdrossenheit zeigt sich, dass Bürgerinnen und Bürger zwar das Gefühl 
haben, durch den turnusmäßigen Gang zur Wahlurne kaum noch Ein-
f luss auf die Politik nehmen zu können, aber durchaus politisch interes-
siert und engagiert sind – vor diesem Hintergrund deutet sich an, dass eher 
von Parteien- oder Politikermüdigkeit als von allgemeiner Politikmüdig-
keit gesprochen werden kann. Was sich allerdings tatsächlich verändert 
hat, sind die Formen bürgerschaftlichen Engagements: Dieses ist zuneh-
mend themenbezogener und zeitlich begrenzter, weniger an politische 
Parteien gebunden und direkter auf persönliche Interessen zugeschnitten 
(vgl. Enquete-Kommission 2002, Neblo 2007). Bürgerinnen und Bürger 
pochen darauf, ihre Ideen und Meinungen zu einem Vorhaben einbringen 
zu können und über alle Aspekte eines Entscheidungsprozesses informiert 
zu werden. Sie wollen gemeinsam die Zukunft der Gesellschaft gestalten. 

Bei der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern geht es um die Erhal-
tung und Rückgewinnung politischer Handlungsspielräume sowie um 
die Schaffung neuer Orte deliberativer Mitbestimmung. 

Eine beachtliche Anzahl von neuen Beteiligungsverfahren belegt die-
sen Trend – von der Citizens’ Assembly, die eine Reform des Wahlrechts 
im kanadischen Bundesstaat British Columbia vorangetrieben hat, über 
die Konsensuskonferenzen zur Abschätzung von Technikfolgen in Däne-
mark, die Partizipation stärkenden Verwaltungsreformen in Christchurch 
(Neuseeland) und Kerala (Indien), den Ursprung aller Bürgerhaushalte in 
Porto Alegre (Brasilien) bis hin zu lokalen Initiativen zur Förderung bür-
gerschaftlichen Engagements in benachteiligten Quartieren vieler euro-
päischer und nordamerikanischer Großstädte. Immer häufiger nutzen 
Bürgerinnen und Bürger Beteiligungsangebote, um ihre Anliegen zu arti-
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Einführung 

kulieren und Einf luss zu nehmen auf kommunale, regionale oder nationale 
Politik. Zudem stehen mittlerweile auch internetgestützte Werkzeuge und 
Technologien zur Verfügung, die einer größeren Menge von Bürgerinnen 
und Bürgern die Mitwirkung ermöglichen. 

Die neuen Formen der Bürgerbeteiligung zeichnen sich durch eine 
wesentliche Besonderheit aus: 

In deliberativen, d.h. dialogorientierten Verfahren werden Bürgerin-
nen und Bürger, zivilgesellschaftliche Akteure und Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger frühzeitig im politischen Prozess zusammenge-
bracht. 

Im Mittelpunkt steht der Austausch von Argumenten mit dem Ziel einer 
gemeinschaftlichen Willensbildung und idealerweise einer anschließenden 
konsensualen Entscheidungsfindung. In Diskussionen wägen die Beteilig-
ten alternative Positionen ab unter der Prämisse, andere Standpunkte zu 
berücksichtigen. Diese zumeist sehr komplexen Verfahren durchlaufen oft 
mehrere Runden und sind angewiesen auf die Unterstützung von Mode-
ratorinnen und Moderatoren sowie Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft und Praxis. 

Bei Entscheidungen, die starke Interessenkonf likte hervorrufen, kann 
bürgerschaftliche Partizipation vermittelnd und damit gewinnbringend 
für alle Beteiligten eingesetzt werden. In manchen Politikfeldern kann sie 
einen wichtigen Gegenpol zu dominierenden organisierten Interessen bil-
den (vgl. Fung & Wright 2004). In der Fachliteratur wird davon ausge-
gangen, dass deliberative Beteiligungsverfahren gerade auch zu komple-
xen Themen, wie zum Beispiel Chancen und Grenzen des Nutzens von 
Nanotechnologie, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern und Debatten 
in der breiteren Öffentlichkeit anstoßen können (vgl. Powell & Kleinman 
2008). Darüber hinaus wird diesen Verfahren das Potenzial zugeschrieben, 
den Beteiligten demokratische Prinzipien nahezubringen, bürgerschaftli-
che Kompetenzen zu fördern und das (oft unterschätzte) Wissen der Bür-
gerinnen und Bürger und ihre Anliegen in den politischen Prozess einzu-
beziehen (vgl. Sintomer 2007, Blondiaux 2008). Indem solche Verfahren 
sehr divergente Perspektiven und Informationen einspeisen, verbessern sie 
die Grundlage politischer Entscheidungen und tragen zu deren höherer 
Akzeptanz in der Bürgerschaft bei. 

Allerdings soll (und kann) Bürgerbeteiligung existierende Modelle 
repräsentativer Demokratie nicht ersetzen, vielmehr geht es um eine kons-

http:eingesetztwerden.In
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Einführung 

truktive Ergänzung (vgl. Goodin 2008). Bürgerbeteiligung hält Antwor-
ten auf das Unbehagen an der Alltagspraxis der professionellen Politik 
bereit. Deliberative Verfahren schaffen in komplexen, multikulturellen 
und globalisierten Gesellschaftsordnungen einen »Raum des Politischen« 
(Hannah Arendt), in dem gemeinschaftlich um Lösungen gerungen wird – 
jenseits kurzfristiger Interessen. Trotzdem ist Bürgerbeteiligung weder 
Allheilmittel noch Wunderwaffe. 

Konkrete partizipative Verfahren sind fragile Prozesse, die oft von den 
intendierten idealen Verläufen abweichen. 

Häufig kommt es vor, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
unterschiedlichen Erwartungen und Interessen aufeinandertreffen, um 
sich über mehr oder weniger klar definierte Themen auszutauschen und zu 
Ergebnissen zu gelangen, deren Gültigkeitsbereich und Reichweite nicht 
vorab festgelegt wurden. Beteiligungsverfahren sind angewiesen auf die 
freiwillige und in der Regel unentgeltliche Mitwirkung von Bürgerin-
nen und Bürgern. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit, aus Überzeugung 
und mit dem Ziel, einen politischen Entscheidungsprozess zu beeinf lus-
sen. Wenn bei den Teilnehmenden der Eindruck entsteht, dass ein Ver-
fahren folgenlos bleibt, wenden sie sich enttäuscht ab und werden sich 
wahrscheinlich nicht erneut einbringen. Um einer solchen Entwicklung 
vorzubeugen, müssen Bürgerinnen und Bürger von der Relevanz und 
Sinnhaftigkeit demokratischer Teilhabe überzeugt sein. Gegebenenfalls 
muss dementsprechend vorab grundlegende Überzeugungsarbeit geleis-
tet und/oder müssen regelmäßige Ref lexionsanlässe zur Erneuerung bzw. 
Bestätigung der Mitwirkungsbereitschaft angeboten werden. 

Insofern erfordern Organisation und Durchführung von Beteiligungs-
verfahren sowie die Umsetzung ihrer Ergebnisse ein dem Thema ange-
messenes, wohl überlegtes, klar strukturiertes und transparentes Vorgehen. 
Nur wenn partizipative Verfahren diesen Standards genügen, können die 
Potenziale, die sie als »Experimentierfelder der Demokratie« bereit halten 
(vgl. Smith 2009), tatsächlich freigesetzt werden. 

Im Umkehrschluss heißt das, dass Beteiligungsverfahren nicht falsche 
Erwartungen wecken sollten und keinesfalls zur nachträglichen Legiti-
mierung bereits vorab feststehender Entscheidungen missbraucht werden 
dürfen. Oftmals werden partizipative Prozesse lediglich mit dem Ziel ini-
tiiert, die Beziehung zwischen Bürgerschaft auf der einen und Verwal-
tung und Politik auf der anderen Seite zu verbessern – ohne dass es einen 
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Einführung 

echten Handlungsspielraum gibt, weil die wesentlichen Entscheidungen 
bereits getroffen wurden. So etwas ist reine Imagepolitik – und wird von 
den Wählerinnen und Wählern schnell entlarvt. Verwaltung und Politik 
müssen bereit sein, die Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger anzu-
erkennen und in bestimmten Bereichen Entscheidungsmacht zu teilen. 

Echte Bürgerbeteiligung setzt voraus, dass politische Mandatsträgerin-
nen und -träger sich von einer reinen Top-down-Politik verabschieden 
und die Bereitschaft für einen souveränen Umgang mit offenen Aus-
tausch- und Mitwirkungsprozessen aufbringen. 

Vor diesem Hintergrund haben die Ausführungen in den folgenden Kapi-
teln das Ziel, Skepsis, Befürchtungen und Vorbehalte gegenüber partizi-
pativen Verfahren durch gezielte Informationen und ausgewogenes Wissen 
zu ersetzen. Deshalb bietet das Handbuch einen Überblick über Poten-
ziale und Grenzen wichtiger Formen von Bürgerbeteiligung, sowohl in 
ihrer klassischen Form als Face-to-Face-Präsenzveranstaltung als auch in 
ihrer neueren Form als internetgestützte Partizipation. Ein systematischer 
Vergleich der verschiedenen Verfahren soll einerseits Anbieterinnen und 
Anbietern von Beteiligung helfen, ihre Vorhaben zu optimieren, ande-
rerseits teilnahmewilligen Bürgerinnen und Bürgern einen Leitfaden zur 
Navigation durch den Verfahrensdschungel an die Hand geben. 

Dabei werden ausschließlich solche Verfahren in Betracht gezogen, 
in denen Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich Möglichkeiten zur Mit-
wirkung eingeräumt werden. Unter Bürgerbeteiligung werden demnach 
weder Informationsveranstaltungen mit partizipativem Anstrich noch 
Verfahren unter Beteiligung von Interessengruppen, Lobbyistinnen und 
Lobbyisten oder professionellen Expertinnen und Experten verstanden. 
Darüber hinaus beschäftigt sich das Handbuch nicht mit Formen der Bür-
gerbeteiligung, wie sie etwa das Baugesetzbuch bei planungsrechtlichen 
Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung vorschreibt und die in 
der Regel umgesetzt werden als öffentliche Informationsveranstaltungen 
und Planauslegungen, zu denen Bürgerinnen und Bürger, Verbände und 
Behörden Stellungnahmen, Einwände, Bedenken oder Anregungen vor-
tragen können (vgl. dazu Bischoff u. a. 2005: 98 ff.).3 

Für dieses Handbuch wurde der Bestand gängiger Verfahren und 
Methoden der dialogorientierten (in Abgrenzung zur formal vorgeschrie-
benen Beteiligung »informell« zu nennenden) Bürgerbeteiligung auf der 
Grundlage einschlägiger Literatur und relevanter Internetquellen ermit-
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Einführung 

telt. Die Verfahren werden einzeln und in alphabetischer Reihenfolge 
vorgestellt (Kapitel 4). Um ein Instrumentarium zur Systematisierung 
der Vielfalt zur Verfügung zu haben, wurden theoriegeleitete Kriterien 
zur Einordnung der Beteiligungsverfahren entwickelt. Diese Kriterien – 
organisatorische Merkmale, Varianten der Auswahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, Kommunikationsformen sowie wesentliche Funktionen 
und damit sowohl die interne als auch die externe Relevanz der Ver-
fahren – werden in Kapitel 3 erläutert. Sie stellen die Grundlage für die 
einzelnen Verfahrensbeschreibungen in der Bestandsaufnahme in Kapi-
tel 4 dar. Dieses Kapitel enthält Informationen und Hinweise zu einzel-
nen Verfahren der klassischen Präsenzbeteiligung, ihrer Entstehung, ihren 
Möglichkeiten und Grenzen sowie zu relevanten Akteuren und Instituti-
onen. Eine tabellarische Zusammenschau der wesentlichen Merkmale der 
vorgestellten 17 Präsenzverfahren und -methoden rundet das Kapitel ab. 
In Kapitel 5 werden Formen und Potenziale von internetbasierten Par-
tizipationsansätzen bzw. Kombinationsmöglichkeiten von Elementen der 
Online-Beteiligung mit klassischen Off line-Ansätzen skizziert. Eine ver-
gleichende Bewertung der Verfahren unter den Aspekten Dauer und Teil-
nehmerzahl, Rekrutierung und Auswahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, Kommunikations- und Entscheidungsmodus sowie Funktionen 
der Beteiligungsangebote erfolgt in Kapitel 6. Das abschließende Kapitel 
7 zieht ein Resümée. 

Bei der Recherche für die vorliegende Zusammenstellung wurde früh-
zeitig klar, dass – trotz des empirisch zu beobachtenden Booms von Bür-
gerbeteiligung – die Informationsbasis zu manchen Verfahren und Metho-
den oftmals überraschend spärlich ist. Der vorliegende Forschungsstand 
schwankt von Verfahren zu Verfahren. Systematische Bestandsaufnahmen, 
die aktuelle und internationale Beteiligungsbeispiele einbeziehen, liegen 
nur wenige vor.4 Gleiches gilt für vergleichende Untersuchungen.5 Inso-
fern konnte das vorliegende Handbuch nur auf wenige bereits vorhandene 
Arbeiten zurückgreifen. 

Zudem stellt sich die aus verschiedenen Verfahren, Methoden und 
Akteuren bestehende Beteiligungslandschaft recht unübersichtlich dar: 
Zwischen einigen Beteiligungsverfahren bestehen Überschneidungen: 
Manche Verfahren können sowohl eigenständig als auch als Elemente 
innerhalb anderer Ansätze umgesetzt werden (z.B. Appreciative Inquiry, 
Szenario-Technik, World Café-Methode); einige ältere Verfahren wurden 
an aktuelle Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt (z.B. Planungs-
zelle und Zukunftswerkstatt).6 Gelegentlich versehen die für die Durch-
führung Verantwortlichen auch einzelne Ansätze mit neuen Namen (z.B. 
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Charrette). Einige Ansätze sind durch ihre Entwicklerinnen und Ent-
wickler markenrechtlich geschützt oder ausschließlich mit Erlaubnis der 
Rechteinhaberinnen und -inhaber anzuwenden (z.B. 21st Century Town 
Meeting, Planning for Real). Manche Verfahren zeichnen sich durch eine 
methodische Offenheit aus: Sie sind nicht nach einem feststehenden Dreh-
buch umzusetzen, sondern reagieren f lexibel auf unterschiedliche Anlässe 
und Interessen (z.B. Bürgerrat, Open Space und Zukunftskonferenz). In 
der praktischen Anwendung einzelner Verfahren sind nicht selten beträcht-
liche Abweichungen von ihrem ursprünglich geplanten Verlauf zu beob-
achten. Auf entsprechende Besonderheiten und gemeinsame Ursprünge 
der Verfahren wird in ihrer Beschreibung jeweils hingewiesen. 

Grundsätzlich gilt aber für alle dargestellten Verfahren, dass vor ihrer 
Nutzung bzw. Anwendung geprüft werden sollte, ob eine Erlaubnis dafür 
erforderlich ist. Die jeweils angegebenen Quellen und Verweise auf wei-
tere Informationen sowie eine Skizzierung ausgewählter, für die Beteili-
gung wichtiger Organisationen und Institutionen in Kapitel 2 stellen dafür 
eine Hilfe dar. 



        
           
            
        

         
        

         
     

        
       

         
       

          
      

         
          

  
           
         

        
         

       
        

          
        

     
        
         

         
        

          
     

      
         

2   Ausgewählte Organisationen für  
Bürgerbeteiligung �

Sowohl im deutschsprachigen als auch im anglo-amerikanischen Raum 
findet sich eine Reihe von Organisationen und Institutionen, die für das 
Thema Bürgerbeteiligung von Bedeutung sind – sei es, weil sie sich dem 
Ausbau und der Weiterentwicklung von Beteiligung verpf lichtet haben 
und entsprechend einen breiten Informationsansatz verfolgen oder weil sie 
sich durch die Entwicklung und Durchführung neuer, innovativer Ver-
fahren oder auch durch die qualifizierte wissenschaftliche Begleitung von 
Beteiligungsverfahren einen Namen gemacht haben. 

Allerdings existiert keine zentrale unabhängige Anlaufstelle für Fragen 
zum Thema Bürgerbeteiligung. Wer sich grundsätzlich über Bürgerbetei-
ligung oder im Detail über praktische Erfahrungen mit einzelnen Mitwir-
kungsangeboten informieren möchte, kommt nicht umhin, verschiedene 
Informationsquellen zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Erste – je 
nach Beteiligungsverfahren, Ausrichtung der betreffenden Organisation 
und Spezifik der jeweiligen Fragestellung – mehr oder minder umfangrei-
che Anhaltspunkte findet er/sie auf den Webseiten der im Folgenden dar-
gelegten Auswahl. 

In Deutschland unterstützt die in Bonn ansässige Stiftung Mitarbeit 7 seit 
1963 eine Demokratieentwicklung von unten. Die Stiftung versteht sich 
als Servicestelle für bürgerschaftliches Engagement außerhalb von Parteien 
und großen Verbänden. Neben der Beratung und Unterstützung von Bür-
gerinitiativen und Selbsthilfegruppen durch praktische Hilfestellungen und 
Fachveranstaltungen ist die Stiftung Mitarbeit verantwortlich für das Inter-
netportal »Wegweiser Bürgergesellschaft«.8 Dort finden sich – ebenso wie in 
den Publikationen der Stiftung – Informationen zu verschiedenen Durch-
führungsaspekten von einzelnen Bürgerbeteiligungsverfahren. Finanziert 
wird die Stiftung aus öffentlichen Mitteln, Spenden sowie Projektmit-
teln. Auf Initiative der Stiftung wurde 2011 das Netzwerk Bürgerbeteiligung 
gegründet.9 Die Stiftung Mitarbeit ist neben über 200 weiteren Organisa-
tionen Mitglied im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), das 
sich mit vielfältigen Maßnahmen und Projekten für die Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements und der Bürgergesellschaft einsetzt.10 

Eine weitere wichtige Akteurin ist die Bundeszentrale für politische Bil-
dung 11 als eine nachgeordnete Behörde im Geschäftsbereich des Bundesin-

16 

http:einsetzt.10
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Ausgewählte Organisationen für Bürgerbeteiligung 

nenministeriums mit Sitz in Bonn. Im Rahmen ihrer Aufgaben – Förde-
rung von politischem Verständnis und demokratischem Bewusstsein durch 
Publikationen, Veranstaltungen und die Unterstützung anerkannter Bil-
dungsträger – verlegt die Bundeszentrale Schriften, Monographien und 
Sammelbände zu politikwissenschaftlichen, soziologischen und zeithistori-
schen Themen (darunter auch Praxisratgeber und andere Veröffentlichun-
gen zum Themenfeld »Politische Beteiligung«). Im Internet hält sie seit 
einiger Zeit in ihrem gemeinsam mit den Landeszentralen für politische 
Beteiligung angebotenen Online-Portal »Politische Bildung« Informati-
onen, Materialien und weiterführende Links zu Bürgerbeteiligung und 
zu aktuellen partizipativen Verfahren bereit.12 Zudem hat sie – in Zusam-
menarbeit mit der »Servicestelle Kommunen in der Einen Welt« – eine 
Webseite mit umfassenden Angaben zu partizipativen Bürgerhaushalten 
in Deutschland eingerichtet.13 

Einige Organisationen und Institute aus den Disziplinen Stadtplanung 
und -soziologie sowieSozialarbeit konzentrieren sich explizit auf denBereich 
der Beteiligung verschiedener Akteure an lokalen Fragen der Quartiers-
und Verkehrsentwicklung, des Umweltschutzes, des Wohnens, der Stadt-
sanierung oder der Kulturförderung. Ihr Ziel ist eine Verbesserung entspre-
chender Initiativen. Hervorzuheben sind in diesem Kontext das Institut für 
Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) an der 
Universität Duisburg,14 die Arbeitsgruppe am Lehrstuhl für Planungstheorie 
und Stadtentwicklung der RWTH Aachen 15 sowie der Online-Informations-
dienst für Soziale Stadtteilentwicklung stadtteilarbeit.de.16 Die genann-
ten Akteure bieten konkrete Arbeitshilfen für Beteiligungspraktiker und 
-praktikerinnen an, geben aber auch aus der Analyse einzelner Verfahren 
gewonnene Handlungsempfehlungen. Eine beachtliche Zahl von unter-
schiedlichen lokalen Beteiligungsansätzen wurde seit 1999 zudem im 
Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms »Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt« erprobt; entsprechende Dokumenta-
tionen finden sich auf der Internetseite sozialestadt.de.17 

In Deutschland ebenfalls auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung aktiv 
ist die Bertelsmann Stiftung.18 Zu Beginn des Jahrtausends machte sie mit 
der Förderung von Pilotprojekten zur partizipativen Haushaltsaufstellung 
(Bürgerhaushalt) in Nordrhein-Westfalen in Fachkreisen auf sich auf-
merksam (vgl. Bertelsmann Stiftung/Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen 2004). Mittlerweile unterstützt sie mit einer Reihe von 
Aktivitäten die Verbreitung von Informationen über unterschiedliche par-
tizipative Verfahren.19 So wurde unter dem Titel »Demokratie vitalisieren – 
politische Teilhabe stärken« 20 im Rahmen des von der Stiftung ausgelob-

http:tizipativeVerfahren.19
http:Stiftung.18
http:sozialestadt.de.17
http:stadtteilarbeit.de.16
http:Deutschlandeingerichtet.13
http:aktuellenpartizipativenVerfahrenbereit.12
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ten »Reinhard Mohn Preises 2011« beispielsweise weltweit nach Projekten 
und Maßnahmen gesucht, die auf vorbildhafte Weise Demokratie beleben, 
unterrepräsentierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen und neue Strate-
gien demokratischer Problemlösung etablieren. Aus insgesamt 123 einge-
reichten Vorschlägen aus 36 Staaten wurden die folgenden sieben Projekte 
für die Endrunde ausgewählt: die Bürgerversammlung (Citizens’ Assembly) 
zur Entwicklung eines neuen Wahlrechts in British Columbia (Kanada), der 
Bürgerhaushalt und weitere Mitentscheidungsangebote im brasilianischen 
Belo Horizonte, das Konzept zur Entstehung einer nachhaltigen, koope-
rativ entwickelten Stadt im australischen Geraldton (»Geraldton 2029 and 
beyond«), die vielfältigen, auf eine Stärkung von Deliberation zielenden 
Bürgerbeteiligungsangebote in Hampton (Virginia/USA), der Bürgerhaus-
halt im argentinischen La Plata, der Mitbestimmung auch per SMS ermög-
licht, der dialogorientierte Regionalentwicklungsansatz im US-amerikani-
schen Portsmouth (»Portsmouth Listens«) sowie das Beteiligungskonzept der 
Stadt Recife (Brasilien), das Fragen der Stadt- und Schulentwicklung zum 
Thema des Bürgerhaushalts macht.21 Den Preisträger (Recife) bestimm-
ten rund 12000 von der Bertelsmann Stiftung repräsentativ ausgewählte 
Bürgerinnen und Bürger im März 2011 per Online-Abstimmung. Zudem 
wurde mit dem BürgerForum im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ein 
neues Beteiligungsverfahren geschaffen.22 

Ein weiterer Akteur ist das in Bremen ansässige European Institute for Pub-
lic Participation (EIPP) mit Partnerinnen und Partnern in London, Brüssel, 
Turin und Darmstadt. Das EIPP hat sich zum Ziel gesetzt, neue Formen 
der politischen Willensbildung zu erforschen und Partizipationsangebote 
zu verbessern.23 Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Insti-
tutionen, die Bürgerbeteiligung durchführen; sie optimieren internatio-
nal die Vernetzung der Mitwirkenden aus dem öffentlichen, privaten und 
ehrenamtlichen Sektor und bieten die sozialwissenschaftliche Evaluierung 
einzelner Verfahren an. Neben Forschungsarbeiten im Bereich der Bür-
gerbeteiligung führt das Team von EIPP auch Fortbildungsseminare für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen, Moderatorinnen 
und Moderatoren von Beteiligungsverfahren und generell an Bürgerbe-
teiligung Interessierte durch. Diese Fortbildungen zielen auf eine Ausbil-
dung der Teilnehmenden in partizipativen Belangen durch Information, 
Dialogorientierung, Beratung und Netzwerkbildung (Capacity Building). 
Die Verfasserinnen des vorliegenden Handbuchs sind EIPP institutionell 
und intellektuell verbunden. 

In Österreich ist die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
(ÖGUT)24 im Bereich der Bürgerbeteiligung tätig. Im Jahr 1985 als über-

http:imBereichderB�rgerbeteiligungt�tig.Im
http:verbessern.23
http:neuesBeteiligungsverfahrengeschaffen.22
http:macht.21
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parteiliche Plattform für Umwelt, Wirtschaft und Verwaltung initiiert, för-
dert die Non-Profit-Organisation seitdem Beteiligungsprozesse vor allem 
im Bereich der Umweltpolitik. Im Jahr 2002 wurde die Strategiegruppe 
Partizipation der ÖGUT gegründet – eine 24-köpfige, interdisziplinäre 
Gruppe aus Expertinnen und Experten aus Universität, Administration, 
Politik und Praxis, die Maßnahmen und Empfehlungen zur Öffentlich-
keitsbeteiligung 25 erarbeitet. Außerdem informiert die ÖGUT über die 
Internetplattform partizipation.at über Mindestanforderungen, Möglich-
keiten und Grenzen partizipativer Verfahren sowie über zahlreiche Bei-
spiele aus der Beteiligungspraxis. Eine (bislang nur auf Österreich bezo-
gene) Forschungsplattform rund um das Thema Partizipation, die nicht 
nur einen Überblick über aktuelle Forschungsarbeiten bietet, sondern auch 
der Vernetzung von Verwaltung und Wissenschaft dient und mit prakti-
schen Orientierungshilfen bei partizipativen Problemstellungen aufwarten 
kann, wurde zudem jüngst ins Leben gerufen.26 

In Großbritannien ist die gemeinnützige Organisation Involve 27 aktiv, 
die 2003 in London gegründet wurde und seitdem über den Joseph Rown-
tree Charitable Trust und die Esmée Fairbairn Foundation finanziert wird. 
Involve informiert auf der Internetseite peopleandparticipation.net und in einer 
gleichnamigen Broschüre (Involve 2005) über Möglichkeiten der Bürger-
beteiligung jeweils mit konkreten Praxisbeispielen. Die Arbeit der Organi-
sation zielt darauf ab, Beteiligung zu etablieren und dadurch demokratische 
Prozesse zu stärken. Bürgerinnen und Bürger sollen politische Entscheidun-
gen, die sich auf ihr Leben auswirken, beeinf lussen können. Weiterhin will 
Involve Partizipationsverfahren verbessern und die Vernetzung der daran 
beteiligten Akteure optimieren. Die drei Hauptarbeitsbereiche der Orga-
nisation sind Netzwerkarbeit, Forschung und Innovation: Um die Zusam-
menarbeit und Kommunikation aller an Partizipation Beteiligten zu opti-
mieren, wurde ein Netzwerk mit bislang über tausend Mitgliedern aus dem 
öffentlichen, dem privaten und dem ehrenamtlichen Sektor aufgebaut. For-
schungsaktivitäten fokussieren auf den Gewinn und das Verbreiten neuer 
Erkenntnisse zu Beteiligungsfragen. Mithilfe experimenteller Ansätze sol-
len zudem neue partizipative Möglichkeiten entwickelt werden. 

Als umfangreiche Informationsplattform zu weltweiten Beteiligungsin-
itiativen und -ansätzen will Participedia.net 28 fungieren, ein Wiki-basiertes 
frei verfügbares Online-Lexikon (Wiktionary) zum Thema Beteiligung. 
Auf Initiative der US-amerikanischen Beteiligungsforscher Archon Fung 
und Mark Warren tragen verschiedene Autorinnen und Autoren beispiel-
hafte Beteiligungsverfahren zusammen. Ihre Beiträge werden vor der 
Freigabe von qualifizierten Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-

http:InvolveinformiertaufderInternetseitepeopleandparticipation.net
http:zudemj�ngstinsLebengerufen.26
http:partizipation.at
http:imBereichderUmweltpolitik.Im
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Ausgewählte Organisationen für Bürgerbeteiligung 

schaftlern geprüft. Die Sammlung will einerseits umfassend über weltweit 
angewandte Partizipationsverfahren informieren und andererseits Rah-
menbedingungen für einen qualifizierten Austausch grundsätzlich über 
Bürgerbeteiligung und spezifisch über die Stärken und Schwächen der ein-
zelnen Verfahren schaffen.29 

Ebenfalls weltweit ausgerichtet ist die International Association for Public 
Participation iap2 30, eine 1990 in den USA gegründete Organisation, die 
sich der Beratung und Weiterbildung von Planungspraktikerinnen und 
-praktikern durch Veranstaltungen, Tagungen und Veröffentlichungen 
widmet und ihren Mitgliedern eine elektronische Plattform zwecks Infor-
mation, Austausch und Diskussion anbietet. Mittlerweile vernetzt iap2 
mehr als 2500 Mitglieder bzw. Mitgliedsorganisationen und ist seit Kur-
zem auch in Frankreich, Italien und Portugal vertreten. Ein Ausbau der 
Aktivitäten ist für weitere europäische Länder, so auch für Deutschland, 
geplant. 

Konkrete Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von 
deliberativen Verfahren in Form von Handreichungen, Weiterbildungsan-
geboten und individuellen Beratungen – allerdings ausschließlich in US-
amerikanischen Kommunen und Gemeinden – bietet auch die 1982 ins 
Leben gerufene Non-Profit-Organisation Everyday Democracy 31 an. Durch 
den Aufbau lokaler unabhängiger Bürgerplattformen zielt das »Commu-
nity Organizing« ebenfalls auf die Schaffung sich selbst tragender partizipa-
tiver Strukturen. Der Ansatz wird in Deutschland von dem in Berlin ansäs-
sigen DICO – Deutsches Institut für Community Organizing 32 vorangetrieben. 

Nützliche Anlaufstellen bei der Suche nach Informationen zu einzel-
nen Aspekten von Partizipation und Deliberation in Theorie und Praxis 
sind auch die Webseiten der US-amerikanischen Nichtregierungsorgani-
sationen National Coalition for Dialogue & Deliberation (NCDD) 33 und Delib-
erative Democracy Consortium (DDC).34 Allerdings legen beide Informati-
onsplattformen einen Schwerpunkt auf die relevanten Diskurse und aktu-
elle Debatten in den USA. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Institutionen und Organisatio-
nen, deren Entstehung zurückzuführen ist auf einzelne (häufig marken-
rechtlich geschützte) Beteiligungsverfahren. Teilweise sind die einzelnen 
Verfahren auch unmittelbar mit dem Namen ihrer Entwickler verbunden. 
Die in diesem Bereich tätigen Akteure beschäftigen sich zumeist nicht nur 
mit der Anwendung und Weiterentwicklung »ihrer« spezifischen Ansätze, 
sondern bieten in ihren Online-Angeboten oftmals auch Hinweise auf 
wissenschaftliche Untersuchungen, weiterführende Informationen und/ 
oder Hilfestellungen im Bereich der Bürgerbeteiligung an. 

http:schaffen.29
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Ausgewählte Organisationen für Bürgerbeteiligung 

Vor diesem Hintergrund sind für den deutschsprachigen Raum beispiels-
weise Peter C. Dienel und Robert Jungk zu nennen:35 Zur Verbesserung 
von lokalen Planungsentscheidungen erfanden Peter C. Dienel und die von 
ihm geleitete Forschungsstelle Bürgerbeteiligung 36 an der Universität Wup-
pertal bereits in den Siebzigerjahren das Partizipationsverfahren der Pla-
nungszelle. Relevante Akteurin im Bereich der Planungszellen ist auch 
die im Jahr 2007 von Hans-Liudger Dienel gegründete nexus-Akademie für 
Partizipative Methoden.37 Das Verfahren Planungszelle diente wiederum als 
Grundlage für die Entwicklung von Bürgergutachten.38 

Ebenfalls in den Siebzigerjahren entwickelte der spätere Träger des 
»Alternativen Nobelpreises«, Robert Jungk, mit einigen Mitstreitern aus 
der noch jungen Umwelt- und Friedensbewegung das Verfahren der 
Zukunftswerkstätten. Für Durchführung und Moderation ist das Team der 
noch zu seinen Lebzeiten von ihm selbst gegründeten, in Salzburg ansässi-
gen Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 39 zuständig. 

Im US-amerikanischen Raum sind auch einige Organisationen untrenn-
bar mit spezifischen Beteiligungsverfahren verbunden, so z.B. America-
Speaks,40 eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Washington, D.C., 
die 1995 gegründet wurde und durch Stiftungen, Spenden und öffentliche 
Mittel finanziert wird. Bekannt wurde AmericaSpeaks durch die Ent-
wicklung des 21st Century Town Meeting, einer kommunikationselektro-
nisch gestützten Konferenzform, an der bis zu 5000 Menschen gleichzei-
tig teilnehmen können. Seit seiner Gründung hat AmericaSpeaks weltweit 
gut 50 partizipative Großveranstaltungen mit insgesamt mehr als 145000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, vorwiegend in den USA, durchge-
führt. Das an die Stanford University (USA) angegliederte Center for Deli-
berative Democracy 41 ist zentrale Anlaufstelle und Informationsplattform für 
das Verfahren Deliberative Polling. Dieses Verfahren geht zurück auf den 
US-amerikanischen Politikwissenschaftler James S. Fishkin. Das ebenfalls 
in den USA (Seattle) ansässige Center for Wise Democracy 42 widmet sich der 
Umsetzung und Weiterentwicklung des von Jim Rough entwickelten Ver-
fahrens der Wisdom Councils (Bürgerräte), das mittlerweile nicht nur in 
den USA, sondern auch in Österreich angewendet wird. 

Abschließend darf ein Hinweis auf die derzeit im deutschen Sprachraum 
wesentlichen Anbieter von Dienstleistungen und Expertisen im wachsen-
den Bereich der Online-Beteiligung nicht fehlen: 43 Zu nennen ist das in 
Berlin ansässige Team von Zebralog,44 das seit Anfang der Neunzigerjahre 
diverse ePartizipations- und eGovernance-Projekte durchgeführt hat. 
Zebralog bietet Beratung im Bereich Bürgerbeteiligung an, führt Schulun-
gen und Workshops durch, moderiert Online-Beteiligungsverfahren und 

http:Grundlagef�rdieEntwicklungvonB�rgergutachten.38
http:Methoden.37
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Ausgewählte Organisationen für Bürgerbeteiligung 

koordiniert die technische Umsetzung von Online-Dialogen. Das Unter-
nehmen hat sich einen Namen in der Begleitung von Online-Bürgerhaus-
halten gemacht. Die TuTech Innovation GmbH 45 wiederum wurde 1992 an 
der Technischen Universität Hamburg gegründet und hat im Rahmen 
ihrer Aktivitäten in den Bereichen Technologie- und Wissenstransfer in 
den letzten Jahren Expertise in der Konzeption und Entwicklung interakti-
ver Dialogverfahren entwickelt. TuTech koordiniert u. a. ein europaweites 
Online-Netzwerk, das sich mit unterschiedlichen Facetten von ePartizi-
pation beschäftigt: PEP-NET (Pan European eParticipation Network).46 Eben-
falls in der Planung und Umsetzung von Online-Dialogen und -Beteili-
gungsverfahren tätig ist das internationale Beratungsunternehmen IFOK 
GmbH 47 mit Sitz in Bensheim bei Frankfurt am Main. IFOK war u. a. 
am Mediationsverfahren zum Ausbau des Frankfurter Flughafens und an 
den Europäischen Bürgerkonferenzen beteiligt. Eine weitere Akteurin ist 
die auf Beratung, Konzeption und Realisierung von Bürgerbeteiligungs-
verfahren im Internet spezialisierte DEMOS Gesellschaft für E-Partizipa-
tion mbH.48 Das Leistungsspektrum des in Hamburg ansässigen Unterneh-
mens reicht von internetgestützter Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 
gesetzlich vorgeschriebener Verfahren bis hin zu dialogorientierten Pro-
jekten, z.B. Bürgerhaushalte oder Online-Diskurse, bei denen viele tau-
send Beteiligte gemeinsam Vorschläge erarbeiten. 

Zudem haben sich einzelne Anbieter auf die Entwicklung von Software 
für ePartizipation und die Progammierung, Bereitstellung und Pf lege von 
technischen Plattformen für Online-Dialoge spezialisiert, wie z.B. die 
Berliner Agentur Binary Objects GmbH 49 oder die HYVE AG 50 mit Sitz 
in München. 

Im Zuge der Debatte um den Beteiligungsmodus der im Frühjahr 2010 
vom Deutschen Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission »Internet 
und digitale Gesellschaft« erfuhr zudem Adhocracy, eine vom Berliner 
Verein Liquid Democracy e.V. 51 entwickelte Software, eine breitere Auf-
merksamkeit. Als f lexibel zu nutzendes Werkzeug für Online-Beteiligung 
beschränkt sich Adhocracy nicht nur auf das Anbieten einer Kommentar-
funktion, sondern die Beteiligten können daneben auch abstimmen, 
debattieren und gemeinsam Texte erarbeiten. Auf Grundlage dieser Soft-
ware, die darauf abzielt, den Diskurs kontinuierlich zu strukturieren und 
dadurch zu verbessern, begleiten interessierte Bürgerinnen und Bürger seit 
Frühjahr 2011 als »18. Sachverständige(r)« die Arbeit der offiziell vom Bun-
destag ernannten 17 Sachverständigen der Enquete-Kommission.52 

http:destagernannten17Sachverst�ndigenderEnquete-Kommission.52
http:Network).46


        
          

       
         

         
      

        
      

           
        

           
         

    

          
              

          
        

3    Kriterien zur Einordnung von 
Beteiligungsverfahren 

Indem es eine grundsätzliche Systematisierung und Einordnung von Betei-
ligungsverfahren vorstellt, bietet das folgende Kapitel allen mit der Planung 
eines partizipativen Prozesses beschäftigten Leserinnen und Lesern Hilfe-
stellungen bei der Ermittlung geeigneter und angemessener Verfahren. 

Will man sich beispielsweise einen ersten Überblick über wesentliche 
Unterschiede von verschiedenen Beteiligungsverfahren verschaffen, so 
hilft als grobe Orientierung ein Modell der US-amerikanischen Partizipa-
tionsforscherin Sherry S. Arnstein, die sogenannte Beteiligungsleiter (»Lad-
der of Citizen Participation«, vgl. Arnstein 1969). Auf ihr werden mehrere 
Stufen der Intensität von Partizipation abgebildet: von der Nichtbeteili-
gung am Fuß der Treppe hin bis zur vollständigen Entscheidungsmacht in 
den Händen der Bürgerinnen und Bürger auf der obersten Stufe. 

Abb. 1: Beteiligungsleiter 

Bürgermacht 

Abgabe von Macht 

partnerschaftliche Kooperation 

inszenierte Mitwirkung 

Konsultation 

Information 

Nicht-Partizipation (Manipulation) 

(nach Arnstein 1969: 217; modifiziert) 

Auch wenn Arnstein ihren Vorschlag bereits vor mehr als vier Jahrzehn-
ten vorlegte, so lässt er sich auch heute noch auf aktuelle Trends beziehen: 
Zum Beispiel ist ihre Unterteilung in die Funktionen Information und 
Konsultation allgegenwärtig.53 Arnsteins zentraler Verdienst aber liegt vor 
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http:allgegenw�rtig.53
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

allem in dem Hinweis, dass die verschiedenen Stufen der Leiter wesent-
liche Unterschiede von Beteiligung kennzeichnen und dass diese Unter-
schiede in dem Umfang, der Reichweite und Qualität der jeweiligen Beteili-
gungsformen begründet sind. 
Allerdings ist das Arnsteinsche Schema zur alleinigen Einordnung partizi-
pativer Beteiligungsformen nur eingeschränkt brauchbar, da der Schwer-
punkt einseitig auf den von Verwaltung und Politik eingeräumten Beteili-
gungsmöglichkeiten liegt. Dabei werden die von Bürgerinnen und Bürgern 
bzw. Betroffenen durchgesetzten Einf lussnahmen und Interventionspo-
tenziale schlichtweg ausgeblendet. 

Arnsteins Einteilung ermöglicht lediglich einen orientierenden Über-
blick, aber keine weitere Differenzierung. Sie hilft beispielsweise nicht 
dabei, die Frage zu beantworten, wie gut oder schlecht ein Beteiligungs-
verfahren in das politisch-administrative System eingebettet ist. Auch eig-
net sie sich weder dazu, die Relevanz zu identifizieren, die das Verfahren 
und seine Ergebnisse bei Entscheidungsträgerinnen und -trägern haben, 
noch nimmt sie die Wirkungen eines Verfahrens auf weiterführende Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse in die Betrachtung mit auf. 

Diese kurze Aufzählung der Lücken im Arnsteinschen Ordnungsschema 
soll die Komplexität der Merkmale und Rahmenbedingungen von Betei-
ligungsverfahren verdeutlichen helfen. Bei der Einordnung unterschied-
licher Beteiligungsverfahren sind verschiedene Aspekte zu analysieren, so 
z.B.: Für welche Themen und Politikfelder ist ein Verfahren geeignet? Wie 
wirkt es? Sind bestimmte Kontextbedingungen zu beachten? Werden sie 
auch tatsächlich beachtet? 

Partizipation berührt auch Fragen der Repräsentation von gesellschaft-
lichen Gruppen: Welche Akteure werden einbezogen (Inklusion), wel-
che werden ausgeschlossen (Exklusion)? Zudem richtet sich die Aufmerk-
samkeit auch auf Aspekte der Legitimation von Entscheidungen. Und nicht 
zuletzt hängt der weitere Werdegang von partizipativ ermittelten Emp-
fehlungen und Ergebnissen von der Verbindlichkeit ab, mit der Entschei-
dungsträgerinnen und -träger sich mit ihnen auseinandersetzen und der 
Bürgerschaft dazu ein Feedback geben. 

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass ein ganzes Bündel von Fakto-
ren sowohl auf die Binnenstruktur als auch auf die Umgebung eines Ver-
fahrens einwirkt. Als Konsequenz empfiehlt sich für die Ermittlung der 
Eignung des jeweiligen partizipativen Ansatzes und Angebots ein sorgfäl-
tiger Blick – nicht zuletzt auch auf vermeintlich nebensächliche Details. 

Deshalb sind in diesem Handbuch Kriterien zusammengetragen wor-
den, die nützlich und sinnvoll für eine (auch vergleichende) Einordnung 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

von Beteiligungsverfahren sind, eine hohe Aussagekraft besitzen und einen 
konkreten Anwendungsbezug aufweisen. Dabei wurden Überlegungen 
des US-amerikanischen Partizipationsforschers Archon Fung aufgegriffen 
und ergänzt: Fung schlägt vor, verschiedene Charakteristika eines Betei-
ligungsverfahrens miteinander in Beziehung zu setzen, um eine vom Ein-
zelfall abstrahierende Grundlage für einen Vergleich zu schaffen (vgl. Fung 
2006). Dabei handelt es sich um: 
•  organisatorische Merkmale wie Dauer und Teilnehmerzahl, 
•  die Rekrutierung und Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
•  die in einem Verfahren überwiegenden Kommunikationsformen sowie 
•  die Funktionen eines Verfahrens. 

Diese Kriterien bilden die Matrix für die Beschreibung der einzelnen 
Beteiligungsverfahren sowie die Grundlage für die an die Bestandsauf-
nahme anschließende übergreifende Systematisierung. Sie sollen im Fol-
genden vorgestellt werden. 

3.1 � Wie lange dauert das Verfahren und wie viele Personen 
nehmen teil? 

Zwei entscheidende organisatorische Merkmale eines Beteiligungsverfah-
rens sind die Dauer und die Größe des Teilnehmerkreises. Von Interesse sind 
dabei beispielsweise die folgenden Fragen: Handelt es sich um punktuelle 
Events oder kontinuierlich stattfindende Verfahren? Ist ein sich über einen 
längeren Zeitraum erstreckendes Verfahren auf eine gleichbleibende Zahl 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern angewiesen oder können einzelne 
Personen aussteigen und andere im Verlauf hinzukommen? Gibt es eine 
mindestens sicherzustellende Dauer? Liegen Begrenzungen der Teilneh-
merzahlen vor? Gibt es Verfahren, die sich für bestimmte Gruppengrößen 
besonders eignen? Erlaubt die Größe des Verfahrens eine Diskussion zwi-
schen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder empfiehlt sich eine 
Aufteilung in mehrere Kleingruppen? 

Auch die Kosten eines Beteiligungsverfahrens stellen ein grundsätzlich 
für einen aussagekräftigen Vergleich geeignetes Merkmal dar. Sie können 
erheblich variieren, z.B. je nach Anspruch des Verfahrens oder auch nach 
dem Aufwand, der zur Auswahl der Teilnehmenden betrieben wird. Aller-
dings erlaubt die lückenhafte Quellenlage keinen systematischen Vergleich 
der Kosten, sodass sie im folgenden Kapitel lediglich sporadisch im Rah-
men der Darstellung der einzelnen Verfahren erwähnt werden.54 

http:werden.54
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

3.2 � Wie erfolgt die Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer? 

Unterschiede zwischen verschiedenen Beteiligungsverfahren ergeben sich 
auch aus der jeweils spezifischen Zusammensetzung des Kreises der Betei-
ligten, aus der Art der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie dementsprechend aus der Regelung des Zugangs zu einem Ver-
fahren. Grundsätzlich kann sich ein Verfahren beispielsweise ganz allge-
mein an die Öffentlichkeit und damit an alle Interessierten wenden, ohne 
bestimmte Zielgruppen hervorzuheben. Es kann sich aber auch auf eine 
repräsentative Auswahl von Vertreterinnen und Vertretern unterschied-
licher Interessen beziehen oder auf alle von einem bestimmten Thema 
bzw. dem Gegenstand des Beteiligungsverfahrens unmittelbar Betroffe-
nen. Und nicht zuletzt kann sich ein Verfahren darauf konzentrieren, die 
Diskussion ausschließlich zwischen »normalen« Bürgerinnen und Bür-
gern zu initiieren, damit diese ihre Alltagserfahrungen und -perspektiven 
einbringen können. Es können aber auch professionelle Expertinnen und 
Experten zu einem Beratungskreis hinzugezogen werden; in seltenen Fäl-
len kann sich ein Verfahren auch ausschließlich an Personen mit Exper-
tenstatus wenden. 

Angesichts der Vielzahl der umrissenen Optionen ist festzuhalten, dass 
durch die Entscheidung für ein einzuschlagendes Auswahlverfahren die 
Initiatorinnen und Initiatoren eines Beteiligungsprozesses seine Ergebnisse 
beeinf lussen können. 

Grundsätzlich sagt die Teilnehmerzusammensetzung eines Beteiligungs-
verfahrens etwas über seine gesellschaftliche Repräsentativität aus. Umfassende 
Repräsentativität liegt beispielsweise dann vor, wenn der Teilnehmerkreis 
eines Verfahrens alle für ein spezifisches Thema relevanten gesellschaftli-
chen Gruppen abbildet. Dies gilt sowohl für Verfahren, die sich generell an 
alle Mitglieder der Gesellschaft wenden, als auch für solche, die sich aus-
schließlich an Angehörige einer bestimmten sozialen Gruppe richten (z.B. 
Bewohnerinnen und Bewohner einer Nachbarschaft oder eines Stadtteils, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisation oder Institution). 

Idealtypisch lassen sich drei verschiedene Formen der Teilnehmer-
auswahl voneinander unterscheiden: die sogenannte Selbstselektion, die 
zufällige Auswahl und die gezielte Auswahl. Sie sollen im Folgenden kurz 
erläutert werden: 
•  Selbstselektion: Verfahren, denen eine Selbstselektion zugrunde liegt, 

sind grundsätzlich offen für alle Interessierten; die Beteiligten haben 
sich bewusst und freiwillig zur Teilnahme an einem partizipativen 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

Angebot entschieden. Allerdings besteht bei einem durch Selbstselek-
tion entstandenen Teilnehmerkreis die Gefahr einer Überrepräsenta-
tion von bildungsnahen und/oder über vergleichsweise viel Zeit verfü-
genden Gruppen (z.B. Seniorinnen und Senioren sowie Studierende). 
Die Partizipationsforschung hat herausgefunden, dass gut ausgebildete 
Angehörige der Mittelschicht sowie Personen, die über großzügige 
Zeitbudgets verfügen, sich am häufigsten in offenen Beteiligungsver-
fahren engagieren. Bei elektronischen Partizipationsverfahren ist zudem 
zu erwarten, dass in erster Linie jüngere, im Umgang mit der entspre-
chenden Technik kompetente Menschen teilnehmen, für die das Inter-
net ein alltägliches Kommunikationsmedium ist. 

Insofern ist bei offenen Angeboten nicht unbedingt davon auszuge-
hen, dass sich diejenigen Personen, die am stärksten betroffen sind, auch 
am häufigsten beteiligen. Vielmehr können in Gruppen, die sich per 
Selbstselektion zusammensetzen, die Sichtweisen von Vertreterinnen 
und Vertretern bestimmter, sogenannter »beteiligungsaffiner« Milieus 
dominieren. 

Beispiele für selbstselektive Verfahren sind offene Ansätze wie Plan-
ning for Real, Zukunftswerkstätten, Open-Space-Konferenzen oder 
auch das National Issues Forum und der Bürgerhaushalt.55 

•  Zufällige Auswahl: Mittels einer Auswahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip können – theoretisch – die 
genannten Probleme einer offenen, selbstselektiven Rekrutierung ver-
mieden werden: Insbesondere bei einem großen Stichprobenumfang 
kann eine Zufallsrekrutierung eine breite Repräsentativität der Betei-
ligten gewährleisten und damit die Dominanz von Partikularinteressen 
senken. Insofern kann diese Form der Auswahl theoretisch als beson-
ders demokratisch angesehen werden.  

Allerdings ist nicht garantiert, dass alle zufällig ausgewählten poten-
ziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich tatsächlich auch bereit 
erklären, an einem derartigen Verfahren mitzuwirken. Auch hier 
ist wieder davon auszugehen, dass Vertreterinnen und Vertreter von 
Bevölkerungsgruppen mit höherer Bildung (und/oder mit mehr Zeit) 
sich verstärkt engagieren. 

Um solche Effekte zu vermeiden oder zumindest zu minimieren, 
hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Erhebung einer Zufallsstichprobe 
mit einer gezielten Auswahl von Bürgerinnen und Bürgern zu kom-
binieren: Eine gezielte Nachrekrutierung (z.B. anhand demographischer 
Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung oder auch Migrationshin-
tergrund) ermöglicht dann die Ergänzung des durch Zufallsstichpro-

http:undderB�rgerhaushalt.55
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

ben gewonnenen Teilnehmerkreises, z.B. um bildungsferne Teilneh-
merinnen und Teilnehmer oder aus anderen, zuvor unterrepräsentierten 
Gruppen. Während z.B. der Teilnehmerkreis in Verfahren wie Bür-
gergutachten, Bürgerrat, Konsensuskonferenzen und Deliberative Polls 
durch eine einfache Zufallsauswahl zustande kommt, sehen Bürgerpa-
nel und BürgerForum ausdrücklich die Option einer gezielten Nach-
rekrutierung vor. 

•  Gezielte Auswahl: Diese Form der Auswahl ist zwar grundsätzlich 
offen für alle Interessierten, um allerdings eine bessere Repräsentativi-
tät des Teilnehmerkreises zu erlangen, werden gezielt einzelne Perso-
nen oder Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Personengruppen 
zur Mitwirkung eingeladen. Eine solche gezielte Auswahl können die 
Veranstaltenden eines Verfahrens aktiv vornehmen, indem sie poten-
zielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise nur aus spezi-
fischen gesellschaftlichen Gruppen rekrutieren. Eine gezielte Auswahl 
kann aber auch durch die Schaffung von Mitwirkungsanreizen (z.B. 
Aufwandsentschädigungen) für an sich partizipationsferne Akteure 
erfolgen. Eine gezielte Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erfolgt beispielsweise in Szenario-Workshops, bei Zukunftskonferenzen 
und in Mediationsverfahren.  

Eine Sonderform der gezielten Auswahl findet im Vorfeld von Verfah-
ren statt, in denen die Beteiligten von Anfang an nicht ihre eigenen, 
sondern die Perspektiven von nicht beteiligten Personen oder Personen-
gruppen einnehmen, um dadurch den mittelbaren Einbezug sowie eine 
Vertretung der Interessen von ausgeschlossenen oder an der Teilnahme 
sonst wie verhinderten Gruppen zu gewährleisten. Da die Beteiligten 
gewissermaßen als »Anwältinnen« und »Anwälte« der Nicht-Anwesen-
den fungieren, werden solche Verfahren auch Anwaltsplanung genannt. 
Diese Form der Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern setzt 
in der Regel eine hohe Mitwirkungsbereitschaft voraus, da die Beteilig-
ten zumeist keinen direkten eigenen Vorteil aus ihrer Teilnahme erlan-
gen können. Auf der anderen Seite sind die Ergebnisse solcher Partizi-
pationsansätze oftmals von hoher Qualität, da die als Anwältinnen und 
Anwälte Agierenden zumeist das Beste für ihre Klientinnen und Klien-
ten erreichen wollen. 

Unabhängig davon, ob die Teilnehmerzusammensetzung eines Verfahrens 
durch Selbstselektion, zufällige oder gezielte Auswahl zustande gekommen 
ist – sie ist immer auch Resultat von Qualität und Umfang der im Vorfeld 
für das Verfahren unternommenen Werbung bzw. der Art und Weise, wie 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

über das Verfahren informiert wird. Die Zusammensetzung des Kreises der 
Beteiligten hängt davon ab, ob ein Verfahren durch allgemein zugängliche 
Anzeigen, Aushänge und Veröffentlichungen beworben wurde oder ob 
die Bekanntmachung eher in Form einer sporadischen »Mund-zu-Mund-
Propaganda« erfolgte, ob es zu einem frühen Zeitraum bereits angekündigt 
oder sehr kurzfristig eingeladen wurde. Die Erfahrung lehrt, dass Etats für 
eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit rund um die jeweiligen Verfahren 
oftmals deutlich zu niedrig angesetzt werden – negative Auswirkungen auf 
den gesamten weiteren Verlauf sind häufig die Folge. 

3.3 � Wie kommunizieren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in dem Verfahren? 

Unterschiedlichen Beteiligungsverfahren liegen spezifische Kommunika-
tionsformen zugrunde. Dies hat natürlich direkte Auswirkungen auf die 
Art und Weise der Entscheidungsfindung und der Beschlussfassung. Auch 
wenn die in einem konkreten Beteiligungsprozess angewandten Kommuni-
kationsregeln von Fall zu Fall erheblich variieren können (z.B.: Wer spricht, 
wer hört zu? Wie werden die für eine fundierte Entscheidungsfindung 
notwendigen Informationen vermittelt?), so gibt es dennoch bestimmte 
Gruppen von Verfahren, die sich durch verschiedene Grade an Kommu-
nikationsintensität voneinander unterscheiden lassen – ähnlich wie in der 
eingangs erwähnten Beteiligungsleiter von Arnstein. 

An unterster Stelle der Kommunikationsformen steht Zuhören und Beob-
achten: In Veranstaltungen, denen in erster Linie eine Informationsfunk-
tion zukommt, übernimmt ein Großteil der Teilnehmenden die Rolle 
passiver Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie werden von Politik und Ver-
waltung weder zu Rate gezogen, geschweige denn an Entscheidungspro-
zessen beteiligt. Vielmehr erhalten sie lediglich Informationen zu einem 
spezifischen Thema und beobachten höchstens eine Diskussion zwischen 
verschiedenen Interessenvertreterinnen und -vertretern (beispielsweise 
von Sozialverbänden oder Nichtregierungsorganisationen). Da bei diesen 
Informationsveranstaltungen der Bürgerschaft keine tatsächliche Mitwir-
kung zugestanden wird (und demnach auch nicht von einem tatsächlichen 
Beteiligungsverfahren gesprochen werden kann), gilt »Zuhören und Beob-
achten« nicht als eigentlich partizipativer Kommunikationsmodus. 

Die verschiedenen Formen von echter Kommunikation setzen in Beteili-
gungsverfahren in der Regel erst dann ein, wenn die reine Informations-
funktion nicht (mehr) im Mittelpunkt steht und es in einem Verfahren 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

auch um einen tatsächlichen Input durch die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer selbst geht. Folgende Formen lassen sich – erneut idealtypisch – 
unterscheiden: 
•  Artikulation von Interessen: Die Beteiligten erhalten die Möglich-

keit, ihre Vorstellungen, Wünsche und Interessen vorzutragen. Sie kön-
nen ihre Perspektiven mit denen Anderer vergleichen, ihre Standpunkte 
differenzieren und gegebenenfalls auch verändern. Dies kann in Form 
von Frage-Antwort-Runden oder in Kleingruppen erfolgen. Charak-
teristisch für die Durchführung von Beteiligungsverfahren, bei denen 
die Artikulation von Interessen im Mittelpunkt steht, ist ein Wech-
sel zwischen unterschiedlichen Diskussionsformen (Arbeit in verschie-
denen Kleingruppen neben Vorträgen und Diskussionen im Plenum). 
In solchen Verfahren ist das Ziel eines gemeinsamen Beschlusses eher 
nachrangig, vielmehr stehen die Lern- und Bildungsfunktionen des par-
tizipativen Kommunikationsprozesses im Mittelpunkt. 

•  Verhandeln: Unter dieser Überschrift werden Kommunikationsmodi 
zusammengefasst, in denen Vertreterinnen und Vertreter verschiede-
ner Interessen nach den Prinzipien des Gebens und Nehmens mitein-
ander verhandeln, um am Ende zu einem von allen Beteiligten getrage-
nen Kompromiss zu gelangen. Diese Kommunikationsform wird oft für 
Beteiligungsverfahren gewählt, in denen die Moderation von Interes-
senkonf likten und eine explizite Orientierung an belastbaren Beschlüs-
sen im Vordergrund stehen (z.B. bei Mediationen). In »Reinform« wird 
sie jedoch nur selten angewandt. 

•  Austausch von Argumenten und Deliberation: In dialogorien-
tierten oder deliberativen Verfahren steht der Austausch individueller 
Perspektiven, Wünsche und Interessen mit dem Ziel einer kollektiven 
Meinungsbildung im Mittelpunkt. Die Beteiligten wägen in ihren Dis-
kussionen unterschiedliche Positionen gründlich ab, sie identifizieren 
Meinungsdifferenzen und suchen nach neuen, überzeugenden Ideen, 
die möglichst alle vorhandenen Positionen vereinen. Leggewie und 
Bieber (2001) legen dar, dass diese Form der Kommunikation – die 
Deliberation – idealerweise auf die folgenden, aufeinander aufbauenden 
Bedingungen angewiesen ist: Auf das Sprechen, d.h. das Vortragen von 
Standpunkten und Argumenten (Expression), folgen das Zuhören, d.h. 
die Kenntnisnahme anderer Standpunkte und Argumente (Reziprozi-
tät), sowie das Antworten darauf (Responsivität). Wenn die Standpunkte 
Dritter eingenommen werden (und damit von Empathie gesprochen 
werden kann) oder die Standpunkte Dritter gar übernommen werden 
(Persuasion), ist eine Situation »idealer Deliberation« erreicht.  

http:stehen(z.B.beiMediationen).In
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

Generell sind bei deliberativer Kommunikation zwei Voraussetzungen zu 
erfüllen: Erstens müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestrebt 
sein, eine gemeinsame Willensbildung mit einem Ergebnis oder einer 
Lösung zu erzielen (die allerdings nicht notwendigerweise auch kon-
sensual sein muss). Zweitens geht der Formulierung eines gemeinsamen 
Ergebnisses ein Prozess des Austauschens und gemeinsamen Lernens 
voraus. Solch dezidiert deliberative Verfahren sind auf die Bereitschaft 
der Beteiligten angewiesen, sich von besseren Argumenten überzeu-
gen zu lassen. 

Insbesondere der letztgenannte Punkt verdeutlicht, dass Beteiligungsver-
fahren nicht nur Arenen der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 
sind, sondern darüber hinaus auch Orte für individuelles und kollektives Ler-
nen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten durch die Verfahren die 
Gelegenheit, ihr Fachwissen zu erweitern und sich inhaltlich weiterzubil-
den. Außerdem können sie diejenigen Fertigkeiten und Fähigkeiten ver-
feinern, die im Englischen als Democratic Skills bezeichnet werden – das 
sind z.B. Zuhören und Anerkennen des Gegenübers und Berücksichti-
gen anderer Meinungen, Austauschen von Argumenten, Organisieren von 
Unterstützung, Entwickeln eines gemeinsamen Standpunkts oder auch 
von Strategien der Konf liktlösung. Dieser individuelle Nutzen einer Ver-
besserung der eigenen sozialen und kommunikativen Kompetenzen kann 
bereits als ein eigenständiges Ziel von Beteiligung angesehen werden. 

Bei Bürgerbeteiligung geht es also neben dem Beitrag zum politischen 
Meinungsbildungsprozess auch um das Empowerment der Teilnehmenden, 
um die Aktivierung von Engagement und eine Mobilisierung zu aktiver 
politischer Partizipation. 

3.4 Welche Funktionen kann ein Beteiligungsverfahren haben? 

Die Initiatorinnen und Initiatoren eines Beteiligungsprozesses können 
verschiedene Ziele anstreben: Es kann um eine Aktivierung von Bürge-
rinnen und Bürgern und die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements 
gehen. Im Mittelpunkt können aber auch das Sammeln von Ideen, das 
Ausloten von Interessen oder das Lösen von Konf likten stehen. Ebenso ist 
es möglich, mit einem Partizipationsverfahren die gemeinsame Gestaltung 
einer Aufgabe oder eines Prozesses zu intendieren. 

Im Folgenden soll die Aufmerksamkeit auf die Anschlussfähigkeit und 
Einbettung eines Verfahrens in das politisch-administrative System gelenkt 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

werden. Diese Schnittstelle ist wichtig, damit die in Beteiligungsverfahren 
generierten Ergebnisse auch tatsächlich in weitere Planungs- und Entschei-
dungsprozesse einf ließen können. Insofern benötigt jedes Verfahren ein 
gewisses Maß an Nutzen und Relevanz für alle Beteiligten: Auf der einen 
Seite müssen Entscheidungsträgerinnen und -träger davon überzeugt sein, 
dass die Verteilung von Entscheidungskompetenz auf mehrere Schultern 
Vorteile für alle mit sich bringt. Auf der anderen Seite müssen Bürgerin-
nen und Bürger darauf vertrauen können, dass sich ihre Teilnahme und 
ihr Engagement lohnen werden. Deshalb rückt das Kriterium »Funkti-
onen« die Wirkungen eines Verfahrens und den Werdegang derjenigen 
Empfehlungen, die im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens formuliert 
wurden, in den Mittelpunkt der Betrachtung: Spielen sie in dem weiteren 
Prozess der gesellschaftlichen Meinungsbildung und der politischen Ent-
scheidungsfindung eine Rolle? Oder bleiben sie folgenlos? 

Gelegentlich werden beispielsweise Veranstaltungen, in denen die 
Informationsfunktion dominiert und für Bürgerinnen und Bürger keine 
Möglichkeiten der Einf lussnahme bestehen, von Verantwortlichen bereits 
als »Bürgerbeteiligung« bezeichnet. Die reine (und oftmals auch selek-
tive) Vermittlung von Informationen im Rahmen solcher Veranstaltun-
gen kann aber nicht als eine tatsächliche Form der partizipativen Einf luss-
nahme angesehen werden. 

Partizipative Einf lussnahme setzt erst dann ein, wenn ein Verfahren 
Input liefert – für die Teilnehmenden, für öffentliche Debatten oder auch 
für die Trägerinnen und Träger politischer Mandate. So liegt bei manchen 
Beteiligungsverfahren der Schwerpunkt auf der Organisation eines Kom-
munikationsprozesses unter den Teilnehmenden. Andere Verfahren hin-
gegen zielen darauf ab, Bürgerinnen und Bürger zur Artikulation ihrer 
Meinungen und zur konkreten Mitarbeit an Gestaltungs- und Verände-
rungsprozessen zu bewegen. Eine Reihe von Verfahren wiederum eignet 
sich hervorragend zur Bearbeitung von Interessenkonf likten. Andere Ver-
fahren sollen eher dabei helfen, die Passgenauigkeit und die Akzeptanz von 
Planungsprozessen sicherzustellen und dadurch deren Implementierung zu 
erleichtern. Und schließlich gibt es Verfahren, die die Entscheidung über 
bestimmte Inhalte und Fragen (z.B. die Verwendung von Finanzbudgets) 
ganz oder teilweise in Bürgerhände legen. In diesen Fällen spricht man von 
einer Co-Governance zwischen Verwaltung und Politik auf der einen und 
bürgerschaftlichen Akteuren auf der anderen Seite. 

In jedem Fall besteht ein zentraler Schlüssel zum Erfolg von Bürgerbe-
teiligung darin, Themenbereiche, Nutzen, Konsequenzen und damit auch 
die Grenzen eines Beteiligungsverfahrens von Anfang an aufzuzeigen. 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

Bereits im Vorfeld sollte geklärt werden, was mit den Ergebnissen eines 
Verfahrens nach dessen Abschluss geschieht. Während des Beteiligungs-
prozesses ist auch die Kommunikation »nach außen« von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung: Sowohl die Bürgerinnen und Bürger, die nicht 
direkt beteiligt sind, als auch die politisch Verantwortlichen sollten über 
(Zwischen-)Ergebnisse informiert werden (z.B. über die lokale Medienöf-
fentlichkeit und deren Kanäle). 

Vor diesem Hintergrund lassen sich unterschiedliche Abstufungen der 
bürgerschaftlichen Einf lussnahme in und durch Beteiligungsverfahren näher 
bestimmen: In ihren Reinformen bewegen sich diese Abstufungen zwi-
schen den Polen einer Qualifizierung individueller Kompetenzen bei den 
Teilnehmenden und der tatsächlichen Übernahme von (politischer) Ent-
scheidungsmacht durch bürgerschaftliche Akteure. 

Die einzelnen Stufen lassen sich folgendermaßen skizzieren (wobei 
vorab darauf hinzuweisen ist, dass es sich hier ebenfalls um eine idealtypi-
sche Einteilung handelt; in der Realität liegen oftmals aus mehreren Zie-
len bestehende Mischformen vor): 
•  Individueller Nutzen und Qualif izierung persönlicher Kom-

petenzen: Auch wenn im Vorfeld eines Verfahrens feststeht, dass es 
keinen oder nur einen geringen Einf luss auf politische Entscheidungs-
prozesse nehmen wird, so können Bürgerinnen und Bürger trotzdem 
individuellen Nutzen aus einem Partizipationsprozess ziehen. Sie nut-
zen Beteiligungsverfahren nicht zuletzt auch, um ihr Wissen zu erwei-
tern, ihre oben erläuterten »Democratic Skills« zu verfeinern oder um 
Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. Dieses Ziel steht z.B. bei 
National Issues Foren im Mittelpunkt, aber auch die Verfahren Appre-
ciative Inquiry (»Wertschätzende Erkundung«) und das BürgerForum 
haben ausdrücklich die Qualifizierung der Kompetenzen der Beteilig-
ten zum Ziel. 

• Einf lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft: Ein Beteili-
gungsverfahren kann, auch wenn es keinen unmittelbaren Einf luss auf 
politische Entscheidungsprozesse hat, zur Initiierung und Bereicherung 
öffentlicher Debatten beitragen. Es bietet oftmals einen guten Anlass, 
um die Aufmerksamkeit der breiteren Öffentlichkeit auf ein bestimmtes 
Thema oder einzelne Aspekte eines Themas zu lenken. Inhalte, Verlauf 
und Empfehlungen eines Verfahrens können von lokalen und auch von 
überregionalen Medien aufgegriffen werden. Durch die Beeinf lussung 
der öffentlichen Meinungsbildung kann einerseits der Handlungsdruck 
auf Entscheidungsträgerinnen und -träger steigen. Andererseits besit-
zen Beteiligungsverfahren das grundsätzliche Potenzial, in kontroversen 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

Debatten vermittelnd zu wirken, Argumente zu differenzieren und die 
Entwicklung gemeinsamer Standpunkte unter den Beteiligten anzure-
gen. Sie bereichern mit ihren Anregungen und Alternativvorschlägen 
öffentliche Diskussionen, indem sie dafür sorgen, dass die Anzahl der zu 
Wort kommenden Stimmen steigt. Auch »Community Building«, das 
heißt das Schaffen und/oder Wiederherstellen von sozialen Zusammen-
hängen, die durch starke Kontroversen belastet wurden und zu zerfal-
len drohten, kann als eine Form der Einf lussnahme auf Öffentlichkeit 
und Gesellschaft angesehen werden. Als Beispiele lassen sich eine Viel-
zahl von Verfahren nennen: Ob BürgerForum, Deliberative Poll, Open-
Space-Konferenzen, Bürgergutachten, Bürgerräte, Planning for Real 
oder Zukunftskonferenzen – sie alle zielen (auch) auf eine Einf lussnahme 
auf Öffentlichkeit und Gesellschaft. 

•  Konsultation und Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bür-
gern: Hier steht die beratende Funktion von Beteiligungsverfahren 
im Mittelpunkt. Am Ende eines partizipativen Prozesses formulie-
ren die beteiligten Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen, worauf-
hin sich politische oder administrative Entscheidungsträgerinnen und 
-träger (im Idealfall) bereit erklären, diese Ergebnisse in ihrem Ent-
scheidungsprozess zu beachten. Auch wenn die Integration der Emp-
fehlungen nicht garantiert ist, so werden diese zumindest zur Kennt-
nis genommen. Idealerweise verpf lichten sich die Verantwortlichen im 
Vorfeld des Verfahrens zur Abgabe eines Feedbacks über die weitere 
Verwendung der Verfahrensergebnisse und angenommener Empfehlun-
gen sowie zur Begründung etwaiger Bedenken. Eine Konsultations-
funktion findet sich in vielen Verfahren, so z.B. bei Bürgergutachten, 
Bürgerräten, Konsensuskonferenzen, Zukunftskonferenzen, Bürgerpa-
nels, Charrette-Verfahren oder auch in 21st Century Town Meetings. 

•  Mit-Entscheidung und Co-Governance: Steht bereits am Beginn 
eines Verfahrens fest, dass Betroffene und Interessierte bei der Entwick-
lung eines Vorhabens oder seiner Ausführung mitbestimmen, dann han-
delt es sich um Mit-Entscheidung bzw. Co-Governance. Das ist dann der 
Fall, wenn Empfehlungen der Teilnehmenden garantiert in den weiteren 
Entscheidungsprozess einf ließen. Co-Governance bedeutet eine direkte 
Einf lussnahme auf politische Entscheidungen. Sie kann bis zu einer 
unmittelbaren Entscheidungsverantwortung in Bürgerhand reichen. Dies 
ist allerdings selten der Fall, da zuvor staatliche Instanzen und Akteure 
den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich die komplette 
Entscheidungsmacht – ohne jegliches Veto – überlassen haben müssen. 
Generell findet sich in den Verfahren 21st Century Town Meeting und 
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Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

Bürgerhaushalt ein Potenzial zur Realisierung von Mit-Entscheidung 
und Co-Governance. 

Um die größtmöglichen Erfolgschancen sicher zu stellen, sollten die für 
die Durchführung eines Beteiligungsverfahrens Verantwortlichen einer-
seits bereits im Vorfeld Einigkeit über Reichweite, Verbindlichkeit und 
Relevanz der Ergebnisse und Empfehlungen bei allen betroffenen Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern herstellen. Andererseits 
sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Verfahrens frühzeitig 
und umfassend über diese Festlegungen in Kenntnis gesetzt werden, um 
keine falschen Erwartungen zu wecken. Das bedeutet: Die realen Einf luss-
möglichkeiten, die die Teilnehmenden durch Beteiligung erhalten, müs-
sen deutlich und glaubhaft kommuniziert werden. 



   

        
          
      
         

        
           

        
         

      
       

       
       

      
      

          
          

        
   
         

       
          

        
  
          

       
          

    

 

       
         

4 � Beschreibung gängiger Verfahren und 
Methoden der Präsenzbeteiligung 

Im Mittelpunkt der folgenden Bestandsaufnahme steht die Beschreibung 
von 17 Verfahren und Methoden der Bürgerbeteiligung, die im Rahmen 
von klassischen Präsenzveranstaltungen durchzuführen sind. Sie wur-
den auf Grundlage einschlägiger Literatur und relevanter Internetquellen 
ermittelt.56 

Die Verfahren und Methoden werden in alphabetischer Reihenfolge 
vorgestellt. Um sie vergleichend betrachten zu können, finden sich in jeder 
einzelnen Beschreibung Spezifizierungen der in Kapitel 3 beschriebenen 
Analysekriterien. Jeder Eintrag folgt einer feststehenden Struktur: Auf die 
Beschreibung der wesentlichen Kennzeichen des Beteiligungsverfahrens 
(bzw. der partizipativen Methode), seiner Entstehungsgeschichte, seiner 
Verbreitung und etwaiger wichtiger Umsetzungsakteure folgt eine Skiz-
zierung des jeweiligen Anwendungsbereichs. Gegebenenfalls werden auch 
hervorzuhebende Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens angeführt. 
Ausgewählte Beispiele zur Umsetzung des Beteiligungsverfahrens schlie-
ßen sich an. In Einzelfällen rundet eine Skizzierung ähnlicher bzw. ver-
wandter Verfahren die Darstellung ab. In allen Einträgen finden sich Hin-
weise zu weiterführenden Informationen und Quellen, vorzugsweise zu 
leicht zu erreichenden Internetquellen. 

Die Beschreibung ähnlicher Verfahren sorgt dafür, dass neben den aus-
führlich dargelegten 17 Beteiligungsverfahren eine Reihe weiterer partizi-
pativer Angebote und Methoden erwähnt und skizziert wird. Ein Register 
am Ende des vorliegenden Handbuchs dokumentiert alle erwähnten Ver-
fahren und Methoden. 

Den Abschluss des Kapitels bildet ein Überblick, der in tabellarischer 
Form die wesentlichen Merkmale der vorgestellten Beteiligungsverfahren 
und -methoden zusammenführt und sie somit einem ersten Vergleich von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zugänglich macht. 

4.1 � 21st Century Town Meeting 

21st Century Town Meetings sind eine moderne Form der klassischen Bür-
gerversammlung. Das Verfahren geht zurück auf die Idee der traditionel-
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

len neuenglischen Town Meetings, in denen alle Bürger einer Stadt oder 
Region zusammen kommen, um gemeinsame Angelegenheiten zu regeln. 
(vgl. Sliwka 2008). Das 21st Century Town Meeting wurde von America-
Speaks entwickelt und wird durch diese Organisation vorwiegend in US-
amerikanischen (aber auch in australischen und britischen) Städten und 
Gemeinden umgesetzt. In der Regel wird ein 21st Century Town Meeting 
im Auftrag administrativer Institutionen (z.B. Kommunen oder Ministe-
rien) durchgeführt. 

An einem 21st Century Town Meeting können bis zu 5000 Bürgerinnen 
und Bürger teilnehmen (oftmals geschieht dies an verschiedenen Orten). 
Jeweils zehn bis zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer bilden eine Face-
to-Face-Diskussionsrunde. Unabhängige Moderatorenteams begleiten 
die Diskussionsgruppen, sammeln die wichtigsten Ideen und Kommen-
tare »ihrer« jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und geben sie in 
ein vernetztes Computersystem ein. Die Informationen aller Diskussions-
runden werden an ein zentrales »Theme Team« gesendet, das die Ergeb-
nisse der einzelnen Gruppen zusammenfasst und allen Teilnehmenden 
zur Kommentierung und Abstimmung zurückmeldet. Jede an einem 21st 
Century Town Meeting teilnehmende Person verfügt über ein elektroni-
sches Keypad, um individuell abstimmen zu können. Die Ergebnisse der 
Abstimmungen werden unmittelbar auf einem großen Bildschirm ange-
zeigt, um den Teilnehmenden ein direktes Feedback zu geben. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines 21st Century Town Mee-
tings sollen die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln. Ihre Auswahl 
erfolgt gezielt anhand sozio-demographischer Kriterien, die im Vorfeld 
eines 21st Century Town Meetings von AmericaSpeaks in Abstimmung 
mit den jeweiligen Auftraggeberinnen und Auftraggebern festgelegt wer-
den. 

Anwendungsbereiche 

Die Durchführung eines 21st Century Town Meetings bietet sich an, 
wenn sehr viele Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen oder Pla-
nungen beteiligt werden sollen, denn an diesem Verfahren können zwi-
schen 500 und 5000 Personen teilnehmen. 

Die eintägigen Veranstaltungen können dazu genutzt werden, politi-
schen Repräsentantinnen und Repräsentanten Anregungen zu lokalen, 
regionalen oder gar nationalen Themen zu vermitteln. Sie können aber 
auch dergestalt organisiert sein, dass verbindliche Entscheidungen zu loka-
len Fragen getroffen werden. 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Aufgrund des technischen Aufwands und der Vielzahl der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sind die Kosten eines 21st Century Town Meetings 
relativ hoch. Die Anwendung ist nur dann lohnend, wenn die tatsächliche 
Umsetzung der Ergebnisse geplant ist. 

Beispiele 

Seit 1998 werden in Washington D.C. im Auftrag des Bürgermeisters der 
Stadt regelmäßig 21st Century Town Meetings abgehalten. An den bisher 
fünf Veranstaltungen zu lokalpolitischen Themen haben insgesamt etwa 
13000 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen.57 

Im Rahmen einer umfangreichen Bürgerbeteiligung des britischen 
Gesundheitsministeriums nahmen im Jahr 2005 unter dem Motto »Your 
Health, Your Care, Your Say« (YHYCYS) etwa 1000 Bürgerinnen und 
Bürger an einem nationalen Town Meeting in Birmingham teil. Außer-
dem wurden im Vorfeld fast 30000 Personen online zum Thema befragt 
und zur Begleitung des Verfahrens Bürgerberatungsgruppen, sogenannte 
»Citizen Advisory Groups« (s. Eintrag zur Konsensuskonferenz), initiiert. 
»Your Health, Your Care, Your Say« zielte darauf ab, die Öffentlichkeit an 
der weiteren Entwicklung des Gesundheitssystems zu beteiligen und sie 
zur Verteilung von Investitionen abstimmen zu lassen.58 

Im Juni 2010 organisierte AmericaSpeaks unter dem Titel »Our Bud-
get, Our Economy« die Beteiligung von rund 3500 Bürgerinnen und Bür-
gern, um Empfehlungen für den US-amerikanischen Regierungshaushalt 
zusammenzutragen. Dazu fanden parallel in 19 Städten Town Meetings 
statt, in denen Kleingruppen über generelle Schwerpunkte der US-ameri-
kanischen Fiskalpolitik und Minimalstandards für staatliche Unterstützun-
gen debattierten. Die Teilnehmenden waren im Vorfeld aufgrund sozio-
demographischer Kriterien ausgewählt worden. Zur Vorbereitung hatten 
sie Informationsmaterial zur US-amerikanischen Haushaltspolitik und zu 
Vor- und Nachteilen von Kürzungen bzw. Mehrausgaben in unterschied-
lichen Politikfeldern erhalten. Flankiert wurden die Town Meetings durch 
lokale Bürgerversammlungen, die in weiteren 38 Städten und Gemeinden 
durchgeführt wurden. Alle Standorte waren technisch und per Video-
schaltung miteinander vernetzt; alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnten sich mittels elektronischer Keypads an den gemeinsamen Abstim-
mungen beteiligen. Ein »Theme Team« koordinierte die Diskussionen. Im 
Ergebnis sprachen sich die Beteiligten unter anderem für Steuererhöhun-
gen für hohe Einkommen, eine Reduzierung der staatlichen Militäraus-
gaben, die Einführung einer Kohlendioxidsteuer und die Besteuerung von 

http:ThemeTeam�koordiniertedieDiskussionen.Im
http:zulassen.58
http:undB�rgerteilgenommen.57
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Wertpapiergeschäften aus. Ihre Empfehlungen wurden kurze Zeit später 
im Rahmen einer öffentlichen Sitzung einer von US-Präsident Barack 
Obama ins Leben gerufenen parteienübergreifenden Kommission zur 
Reform der US-Haushaltspolitik präsentiert sowie an Vertreter des US-
Kongresses weitergeleitet (vgl. AmericaSpeaks 2010). 

Ähnliches Verfahren 

Ein weiteres von AmericaSpeaks entwickeltes Verfahren ist der 21st Cen-
tury Summit. Er unterscheidet sich vom 21st Century Town Meeting durch 
die Auswahl der Teilnehmenden. Erfolgt diese bei TownMeetings in Form 
einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung, so setzt sich der Kreis 
der an einem Summit Beteiligten aus geladenen Vertreterinnen und Ver-
tretern bestimmter Interessengruppen zusammen. Insofern handelt es sich 
um eine noch gezieltere Auswahl. Die Anzahl der geladenen Personen 
kann von 500 bis 5000 reichen. 

4.2 Appreciative Inquiry 

Appreciative Inquiry kann übersetzt werden mit »wertschätzende Erkundung« 
oder »wertschätzende Ref lexion«. Das Verfahren zielt darauf ab, Visionen 
für Veränderungen auf der Basis des Bestehenden zu schaffen. Dabei wer-
den Lösungen für ein bestimmtes, vorgegebenes Problem nicht auf der 
Grundlage einer Defizitanalyse entwickelt – beispielsweise wird ausdrück-
lich nicht danach gefragt, was schief läuft oder wie ein Problem genauer 
umrissen werden kann (so wie etwa in den Verfahren Zukunftskonfe-
renz und Zukunftswerkstatt). In einer Appreciative Inquiry steht vielmehr 
die Würdigung dessen, was in einem System (z.B. in einer Organisation, 
einem Unternehmen, einer Nachbarschaft oder einer Region) bislang gut 
funktionierte, im Mittelpunkt. Daran anknüpfend sollen Gründe für die-
sen Erfolg identifiziert werden.59 

Der Ansatz wurde in den Achtzigerjahren an der Case Western Reserve 
University (Cleveland, USA) für das Management von Veränderungen 
entwickelt. Er wird in den USA und Europa (besonders in Großbritan-
nien, den Niederlanden und Belgien) bereits seit Längerem verwendet, 
findet aber auch zunehmende Verbreitung im deutschsprachigen Raum 
(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2006). 

Bei einer Appreciative Inquiry handelt es sich eher um eine Philosophie 
als um ein konkret umrissenes Verfahren. Die praktische Umsetzung – Art 

http:entwickelt.Er
http:werden.59
http:einemSystem(z.B.in
http:undZukunftswerkstatt).In
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

und Moderation der Veranstaltung, Anzahl, Rekrutierung und Zusam-
mensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ist sehr variabel. In 
der Regel besteht eine Appreciative Inquiry aus vier Schritten: 
1. Erfolg verstehen: �Die Teilnehmenden werden gebeten, von ihren 

persönlichen Erfahrungen mit dem vorgegebenen Thema und etwaigen 
Erfolgsbedingungen zu berichten und mit den anderen zu diskutieren. 

2. Zukunft entwickeln: Auf der Grundlage der zusammengetragenen 
»Erfolgsgeschichten« werden Visionen für eine Weiterentwicklung for-
muliert. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Übertragung der 
positiven Erfahrungen auf andere Bereiche aussehen könnte. 

3. Zukunft gestalten: Anschließend wird diskutiert, wie die Entwick-
lung tatsächlich verlaufen soll. 

4. Zukunft verwirklichen: Zuletzt werden konkrete Umsetzungsstra-
tegien erarbeitet. 

Eine Appreciative Inquiry kann als Tagesveranstaltung mit einem Dutzend 
oder einigen Hundert Menschen durchgeführt werden. Sie kann aber auch 
als begleitende Maßnahme mit mehreren Veranstaltungen, in denen bis zu 
2000 Personen teilnehmen können, in einen Entwicklungsprozess einge-
bunden werden. In diesen Fällen zieht sie sich über einen Zeitraum von 
einigen Jahren hinweg. 

Methodisch zeichnen sich Appreciative Inquiries zudem durch einen 
Wechsel von Plenum, Einzelbefragungen und Gruppenarbeit aus, sodass 
bei ihrer Umsetzung großzügige und f lexibel zu nutzende Veranstaltungs-
räume unterstützend wirken. 

Anwendungsbereiche 

Appreciative Inquiries werden häufig im Rahmen der gezielten Weiterent-
wicklung von Unternehmen bzw. für die strategische Planung einer Ein-
richtung genutzt. Weil der Ansatz vielfältig anwendbar ist, eignet er sich 
auch zur Bearbeitung anderer Themen und Kontexte (z.B. Fragen inner-
organisatorischen Kulturwandels, stadtentwicklungs- oder lokalpolitische 
Fragestellungen etc.). 

Beispiel 

Die Gemeinde Ryedale (North Yorkshire, England; 53300 Einwohne-
rinnen und Einwohner) nutzte im Jahr 2002 ein Appreciative-Inquiry-
Verfahren, um die Arbeit der Verwaltung gezielter an den Vorstellungen 

http:muliert.Es
http:sehrvariabel.In
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

der Bewohnerinnen und Bewohner auszurichten. In Kooperation mit der 
»New Economics Foundation« (nef ), einer in den Bereichen von Theorie 
und Praxis von Bürgerbeteiligung tätigen britischen Non-Profit-Organi-
sation, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, in der zwölf Personen (Bür-
gerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lokal-
verwaltung) in Kommunikations- und Fragetechniken entsprechend des 
Appreciative-Inquiry-Ansatzes fortgebildet wurden. Diese befragten dann 
430 Einwohnerinnen und Einwohner in Face-to-Face-Gesprächen oder 
am Telefon. Anschließend wurden die Interviewprotokolle ausgewertet 
und wiederkehrende Themen identifiziert. Basierend auf sechs zentralen 
Themen wurde ein »Vision Statement« erarbeitet, das den Befragten für 
Korrekturen zurückgemeldet wurde. Das Endergebnis wurde als gemein-
same Vision im »Community Plan« der Gemeinde festgehalten.60 

4.3 Bürgergutachten/Planungszelle 

Ein Bürgergutachten dokumentiert die Empfehlungen einer Gruppe von 
Bürgerinnen und Bürgern zu einer bestimmten Frage. Es ist Ergebnis eines 
Beteiligungsverfahrens, in dessen Verlauf die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine Bewertung von Entscheidungsalternativen auf der Grundlage 
ihrer Lebens- und Berufserfahrungen vornehmen. 

Das Verfahren geht zurück auf den Ansatz der Planungszelle. Er wurde 
in den Siebzigerjahren unter der Leitung von Peter C. Dienel im Rahmen 
der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung an der Universität Wuppertal ent-
wickelt. Angestrebt wurde eine Verbesserung von Entscheidungen durch 
partizipative Planungszellen. Mittlerweile wird der Ansatz in leicht verän-
derter Form und unter der Bezeichnung Bürgergutachten in verschiede-
nen Politikfeldern genutzt. Bürgergutachten sind vor allem in Deutsch-
land, den USA und Großbritannien populär. 

Eine Planungszelle besteht aus 25 zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Sie sollten von der vorgegebenen Problemstellung betrof-
fen, aber nicht in entsprechenden Interessengruppen organisiert sein. Die 
Beteiligten werden von ihren alltäglichen Pf lichten freigestellt und erhalten 
für ihr Engagement eine Aufwandsentschädigung. Im Vorfeld erhalten die 
Bürgergutachterinnen und -gutachter umfassendes Informationsmaterial zur 
Vorbereitung ihrer Meinungsbildung. Die eigentliche Planungszelle beschäf-
tigt sich dann in wechselnden Kleingruppenzusammensetzungen über einen 
Zeitraum von vier Tagen mit dem vorgegebenen Thema. Der Ablauf der 
Arbeit einer aus jeweils fünf Personen bestehenden Kleingruppe wird von 

http:aufdenAnsatzderPlanungszelle.Er
http:CommunityPlan�derGemeindefestgehalten.60
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den Teilnehmenden frei gestaltet. Eine Kleingruppensitzung dauert zumeist 
anderthalb Stunden (vgl. Dienel 2006). In der Regel arbeiten mindestens vier 
Planungszellen gleichzeitig an Lösungen und Empfehlungen, sodass grund-
sätzlich hundert und mehr Personen beteiligt werden können. 

Ziel ist die gemeinsame Erstellung eines Bürgergutachtens, das auf den 
Erfahrungen und dem Wissen der beteiligten Bürgerinnen und Bürger 
beruht und ihre Empfehlungen enthält. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer können bei Bedarf eine Beratung durch Expertinnen und Experten in 
Anspruch nehmen. Professionelle Moderatorinnen und Moderatoren unter-
stützen, organisieren und dokumentieren den Prozess. Sie nehmen an der 
Gruppenarbeit lediglich beobachtend teil. Die Empfehlungen der Bürgerin-
nen und Bürger werden zusammengefasst in Form eines Bürgergutachtens. 
Damit wird der Prozess der Meinungsbildung nachvollziehbar gemacht. Vor 
seiner Veröffentlichung wird das Bürgergutachten Vertreterinnen und Ver-
tretern der Beteiligten zur abschließenden Prüfung vorgelegt. 

Mit der Methode wird eine Bewertung von Entscheidungsalternativen 
erzielt. Die Verfahren können insofern auch zur Lösung von kontroversen 
Problemen herangezogen werden. Wie letztlich mit den Empfehlungen der 
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter umgegangen wird, entschei-
den die jeweiligen Auftraggeberinnen und Auftraggeber.61 Allerdings ist 
davon auszugehen, dass politische Entscheidungen, die auf Bürgerempfeh-
lungen zurückgehen, auf eine hohe Akzeptanz bei den Betroffenen treffen. 

Anwendungsbereiche 

Bürgergutachten und Planungszellen eignen sich für ein breites Spektrum 
von Anlässen und Inhalten: Sie können zur Ideenentwicklung und Mei-
nungsbildung in verschiedenen Politikfeldern (z.B. Zukunft der Europäi-
schen Union, Zusammenleben der Generationen oder auch Verbesserung 
der kommunalen Abfallentsorgung und -wirtschaft) oder zur Begleitung 
von räumlichen Entwicklungsprozessen durchgeführt werden. Im kleine-
ren Maßstab eignet sich ihre Anwendung bei lokalen Problemen, die kurz-
fristig gelöst werden müssen und zu deren Lösung verschiedene Optionen 
mit den jeweiligen Chancen und Risiken bekannt sind. Auftraggeberin-
nen und Auftraggeber von Bürgergutachten und Planungszellen sind in 
Deutschland in der Regel Behörden oder Kommunen. 

Allerdings sollte der Aufwand für ein Bürgergutachten bzw. für die 
Durchführung von verschiedenen Planungszellen nicht unterschätzt wer-
den – dies gilt vor allem dann, wenn einer großen Anzahl von Betroffe-
nen die Teilnahme ermöglicht werden soll. 

http:undAuftraggeber.61
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Beispiele 

Ein prominentes Beispiel der Anwendung von Planungszellen erfolgte 
Ende der Neunzigerjahre im spanischen Teil des Baskenlands: Unter der 
Regie von Peter C. Dienel organisierte das regionale Verkehrsministe-
rium dort insgesamt 14 viertägige Planungszellen in verschiedenen Dör-
fern und Städten, die sich mit der umstrittenen Trassenführung einer 
Autobahn durch das Baskenland beschäftigten. Auf einer Länge von 110 
Kilometern sollte die transnationale Strecke von Schweden nach Südspa-
nien geschlossen werden. Die rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Planungszellen untersuchten verschiedene Trassenvarianten, bewer-
teten deren Sozialverträglichkeit sowie ihre Machbarkeit im Hinblick auf 
unterschiedliche Kriterien. Ihre abschließenden Empfehlungen hielten sie 
in einem Bürgergutachten fest. Insgesamt wurden in diesem Verfahren 
11200 Arbeitsstunden vergütet. Die durch die lokalen Planungszellen ent-
standene Akzeptanz des Großprojekts in der Bevölkerung trug entschei-
dend zu seiner konf liktlosen Umsetzung bei.62 

Im Jahr 2001 verfassten in Bayern 425 Bürgerinnen und Bürger ein Bür-
gergutachten zum Verbraucherschutz im Freistaat. Das Verfahren wurde 
beauftragt vom Bayerischen Ministerium für Gesundheit, Ernährung und 
Verbraucherschutz. Es zielte darauf ab, Anregungen von Bürgerinnen und 
Bürgern bei der Planung und künftigen Gestaltung regionaler Verbrau-
cherpolitik einzubeziehen. Zentrales Ergebnis war eine Prioritätenliste für 
die bayerische Verbraucherpolitik.63 

Ebenfalls in Bayern entstand im Auftrag der Bayerischen Staatskanzlei 
im Jahr 2008 ein Bürgergutachten zum Thema »Unser Bayern – Chancen 
für alle«. Insgesamt 211 Bürgerinnen und Bürger entwickelten in jeweils 
dreitägigen Treffen, die auf der Grundlage eines festgelegten Arbeitspro-
gramms in acht Städten und Landkreisen Bayerns durchgeführt wurden, 
Empfehlungen zur Gestaltung der Landespolitik in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren (vgl. Gesellschaft für Bürgergutachten 2008).64 

In Berlin wurden im Rahmen der Umsetzung des Förderprogramms für 
benachteiligte Stadtteile, »Soziale Stadt«, in verschiedenen Fördergebieten 
kleinere Planungszellen auf Quartiersebene durchgeführt (vgl. SenSUT 
1999). Auch wenn Bürgerinnen und Bürger dabei viele zukunftsträchtige 
und passgenaue Ideen zur Weiterentwicklung ihrer Wohnquartiere sam-
melten, so wurde durchweg kritisiert, nicht über f lexible Finanzbudgets 
zur Realisierung dieser oftmals kleinen Projekte zu verfügen. Als Konse-
quenz legte der Berliner Senat im Jahr 2001 ein Pilotprojekt auf: In 17 aus-
gewählten Problemstadtteilen wurden lokalen Bürgerjurys jeweils 500000 

http:Jahren(vgl.Gesellschaftf�rB�rgergutachten2008).64
http:diebayerischeVerbraucherpolitik.63
http:Verbraucherschutz.Es
http:seinerkonfliktlosenUmsetzungbei.62
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Euro zur Verfügung gestellt, um soziale Projekte in ihrem Quartier zu för-
dern. Die Gremien setzten sich zusammen aus professionell im Gebiet Täti-
gen, bereits engagierten Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern und 
neu rekrutierten Bürgerinnen und Bürgern. Vom Geldgeber war zuvor 
vorgeschrieben worden, dass Bewohnerinnen und Bewohner in allen Bür-
gerjurys die Mehrheit zu stellen hatten. Im Gegensatz zu klassischen Pla-
nungszellen haben diese Bürgerjurys Entscheidungsbefugnis in klar defi-
nierten Bereichen. Zudem erstreckte sich ihre Arbeit über einen Zeitraum 
von einigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren. Das Verfahren ist seit 
2001 wichtiger Bestandteil der sozialen Stadtpolitik in Berlin und wurde 
mittlerweile in 33 Wohnquartieren angewandt.65 

Ähnliches Verfahren 

Ein dem Kleingruppenansatz der Planungszelle ähnelndes Verfahren ist das 
der Citizens’ Jury. Bei diesem Verfahren kommt eine Gruppe von 12 bis 16 
zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern für vier Tage zusammen, 
um über ein vorgegebenes Thema zu beraten, Expertinnen und Experten 
(»Zeugen« genannt) anzuhören und am Ende – ähnlich wie ein Geschwo-
renengericht – eine Empfehlung auszusprechen (vgl. The Jefferson Cen-
ter 2004).66 Der Kreis der Teilnehmenden beschränkt sich ausschließlich 
auf die Mitglieder der Jury; das Verfahren eignet sich also – anders als Pla-
nungszelle und Bürgergutachten – nicht für eine Beteiligung von großen 
Gruppen. Zudem muss das Beratungsergebnis einer Citizens’ Jury nicht 
zwingend schriftlich fixiert werden. Citizens’ Jurys wurden bislang in den 
USA und in Großbritannien umgesetzt. In den USA liegen die Rechte für 
das Verfahren bei dem in Minnesota ansässigen »The Jefferson Center for 
New Democratic Processes«.67 

In Großbritannien regten z.B. im Jahr 2005 das »Nanoscience Centre« 
der Cambridge University, Greenpeace, die Tageszeitung »The Guardian« 
und das »Ethics and Life Sciences Research Centre« aus Newcastle die Bil-
dung einer »NanoJury« genannten Citizens’ Jury an. Davon versprachen sie 
sich einerseits einen authentischen Blick auf Laienwissen, andererseits ziel-
ten sie auf die Initiierung eines informierten Dialogs und die Entwicklung 
von politikrelevanten Empfehlungen rund um nanotechnologische Fra-
gen. In der ersten Phase dieser Citizens’ Jury tauschten sich 16 nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in mehreren Abend-
sitzungen zunächst über von ihnen selbst gewählte Themen aus. Damit 
sollten die Beteiligten sich untereinander kennenlernen und ihre delibe-
rativen Kompetenzen schärfen. In der nächsten Phase diskutierten sie in 

http:InGro�britannienregtenz.B.im
http:DemocraticProcesses�.67
http:2004).66
http:angewandt.65


45 

 

        
        

        
       

       
         

       
   

 

       
         

        
       

        
       
         

           
       

         
       

         
         

       
         

         
            

 
         

      
        
        
       

    
        

        
         

        

Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

zehn Sitzungen ausgewählte Fragen zu und Aspekte von Nanotechnolo-
gien. Dazu hörte die NanoJury als »Zeugen« verschiedene Wissenschaft-
lerinnen, Wissenschaftler und andere Fachleute. Den Abschluss des Ver-
fahrens bildete eine Zusammenstellung von verschiedenen Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung von Nanotechnologien. Mitglieder der Jury prä-
sentierten die Ergebnisse im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in 
London vor Politikerinnen und Politikern, Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, Journalistinnen und Journalisten.68 

4.4 Bürgerhaushalt 

Ein Bürgerhaushalt (auch partizipativer Haushalt oder Beteiligungshaushalt 
genannt) ist ein Verfahren zur Entwicklung eines kommunalen Haushaltes 
unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Grundsätzlich können 
alle Interessierten an dem Beteiligungsverfahren teilnehmen und Empfeh-
lungen über die Verwendung der kommunalen Finanzen abgeben. 

Erste Bürgerhaushalte entstanden Ende der Achtzigerjahre im brasilia-
nischen Porto Alegre und im neuseeländischen Christchurch. Während das 
in Porto Alegre entwickelte Modell in der Fachliteratur als Beispiel einer 
»Demokratisierung der Demokratie« durch die Anwendung von Prinzi-
pien sozialer Gerechtigkeit diskutiert wird, gilt Christchurch als Vorbild 
für eine erfolgreiche Verwaltungsmodernisierung. Beide Modelle werden 
heute weltweit in vielen Städten und Gemeinden angewendet, vorwiegend 
jedoch in Lateinamerika und Europa (vgl. generell zu Bürgerhaushalten 
den Beitrag von Sintomer u. a. 2010). 

In Deutschland orientieren sich die Verfahren zumeist an dem neu-
seeländischen Vorbild, das die konsultative Funktion in den Vordergrund 
rückt. Dabei läuft ein Bürgerhaushalt im Idealfall in drei Phasen ab (vgl. 
Holtkamp 2008): 
1. Information: Bürgerinnen und Bürger werden nach der Vorstellung 

der Haushaltsplanung im Stadtrat mittels Broschüren, Internetangebo-
ten, Beilagen zu Tageszeitungen oder Pressekonferenzen umfassend über 
den Gesamthaushalt und einzelne Teilbereiche informiert (z.B. Einnah-
men und Ausgaben von Bibliotheken, Schwimmbädern, Kindergärten, 
Straßenreinigung, Abwasserbehandlung oder Müllentsorgung etc.). 

2. Konsultation: Anschließend können Interessierte in einem offenen 
Plenum oder in Bürgerforen ihre Anregungen äußern, den Gesamt-
haushalt oder bestimmte seiner Bereiche diskutieren und Prioritäten bei 
Spar- oder Investitionsmaßnahmen setzen. Die Konsultation kann sich 

http:undJournalisten.68
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

auch auf eine schriftliche bzw. telefonische Befragung von Bürgerin-
nen und Bürgern beschränken. 
Eine weit verbreitete Variante der Konsultation hat den Ausgleich eines 
Haushaltsdefizits zum Ziel: Bürgerinnen und Bürgern werden verschie-
dene Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung vorgestellt. Sie kön-
nen daraufhin Schwerpunkte festlegen oder auch eigene Vorschläge 
formulieren. Aus den Einzelmeinungen wird dann eine Gesamtemp-
fehlung erarbeitet. 

3. Rechenschaft: Im letzten Schritt legen die Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Lokalpolitik und -verwaltung dar, welche Anregungen der Bür-
gerinnen und Bürger angenommen wurden, welche nicht und warum.69 

Allerdings liegt das Entscheidungsrecht weiterhin in den Händen von Poli-
tik und Verwaltung, auch bei der Festlegung, in welchem Umfang Bürge-
rinnen und Bürger in der jeweiligen Stadt und Situation beteiligt werden 
sollen. Als Folge sind in der praktischen Umsetzung des Verfahrens unter-
schiedliche Prioritätensetzungen, je nach Verbindlichkeitsgrad der Ent-
scheidungen, zu beobachten: In manchen Kommunen firmieren bereits 
Veranstaltungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger über den 
kommunalen Haushalt unter der Überschrift »Bürgerhaushalt«. In ande-
ren formulieren Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen zur Verwendung 
öffentlicher Gelder, die allerdings für die relevanten Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger nicht verbindlich sind. In einigen Städten erhal-
ten die Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern mehr Gewicht, wenn die 
kommunale Finanzplanung und -verteilung insgesamt auf den Prüfstand 
gestellt werden. In diesen Fällen steht die gemeinsame Priorisierung und 
Festlegung geplanter Investitionsprojekte anhand von partizipativ entwi-
ckelten Kriterien im Mittelpunkt. Der Grad der Verbindlichkeit ist dabei 
verhältnismäßig hoch.70 

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass das Beteiligungsverfahren 
Bürgerhaushalt äußerst facetten- und variantenreich ist. 

Anwendungsbereiche 

Das Verfahren wird zur Erstellung kommunaler Haushalte (komplett oder 
auch nur für einzelne Teilbudgets) verwendet und soll Akzeptanz und 
Legitimierung fiskalpolitischer Maßnahmen in der Bevölkerung verbes-
sern. Bürgerhaushalte beziehen sich auf die lokale bzw. kommunale Ebene 
und werden in der Regel von Kommunalpolitikerinnen und -politikern 
und Lokalverwaltungen initiiert. 

http:verh�ltnism��ighoch.70
http:B�rgerhaushalt�.In
http:gerinnenundB�rgerangenommenwurden,welchenichtundwarum.69
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Entscheidung über die Ver-
wendung finanzieller Mittel gelten generell als hoher Anreiz für eine 
Beteiligung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. 

Beispiele 

In Porto Alegre, einer Millionenstadt in Südbrasilien, werden seit 1989 
kontinuierlich Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidung über die 
Verwendung der lokalen Finanzen beteiligt. Im gesamten Stadtgebiet 
wird die Entstehung von Initiativen gefördert, die möglichst viele Mit-
streiterinnen und Mitstreiter auf Bürgerversammlungen zusammenbrin-
gen und dort Projektideen entwickeln und diskutieren. Anschließend 
entsenden die Initiativen ihre Vertreterinnen und Vertreter in ein Gre-
mium, das die Vorschläge sammelt und eine Vorauswahl trifft. Verwal-
tung und Lokalpolitik erhalten diesen Katalog und berücksichtigen ihn 
bei der Haushaltsentscheidung, soweit dies möglich ist. Jedes Projekt, das 
verwirklicht wird, wird von Vertrauensleuten der entsprechenden Ini-
tiative begleitet und dessen Umsetzung überwacht. Durch diese inten-
sive Form der Bürgerbeteiligung ist in Porto Alegre das Korruptionsni-
veau gesunken, während das Vertrauen in die Demokratie gestärkt wurde. 
Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass sich im Falle dieses Bei-
spiels auch ärmere und bildungsferne Bevölkerungsschichten am Bürger-
haushalt beteiligen (vgl. Herzberg u. a. 2006). 

In Deutschland hingegen waren die ersten Beispiele für Bürgerhaus-
halte rein konsultative Verfahren – so z.B. in den Schwarzwaldgemein-
den Mönchweiler und Blumberg ( jeweils begonnen im Jahr 1998), im 
nordrhein-westfälischen Rheinstetten, in Neustadt an der Weinstraße 
(Rheinland-Pfalz), den hessischen Gemeinden Groß-Umstadt und Stau-
fenberg (alle im Jahr 2000 initiiert) sowie den Pilotstädten des Projekts 
»Kommunaler Bürgerhaushalt NRW« (2002–2004).71 Weitere Ansätze 
gibt es in vielen Städten, z.B. in Köln, Hamburg, Bannewitz, Golm, Frei-
burg, Leipzig und Trier sowie in den Berliner Bezirken Marzahn-Hel-
lersdorf und Lichtenberg. Die verschiedenen Beispiele ziel(t)en in der 
Regel auf eine Verbesserung der Informationsgrundlage der Stadt- und 
Gemeinderäte bei der Beschlussfassung über den Haushaltsplan sowie auf 
die Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit diesen 
Beschlüssen. Im Vorfeld waren Bürgerinnen und Bürger in erster Linie 
dazu befragt worden, bei welchen Ausgabenposten sie Sparmöglichkeiten 
sähen bzw. auf welche Leistungen sie verzichten könnten. Abschließend 
wurden sie auch um Vorschläge für künftige Investitionen gebeten. Die 

http:2002�2004).71
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

politischen Entscheidungsträger nahmen die Vorschläge und Empfehlun-
gen unverbindlich zur Kenntnis. 
Im Sommer 2009 beschäftigten sich 115 Kommunen mit dem Thema Bür-
gerhaushalt, wobei sich in mehr als der Hälfte dieser Kommunen (68) das 
Verfahren noch im initiierenden Diskussions- oder Informationsstadium 
befand. In acht Städten und Gemeinden wurde der Bürgerhaushalt bereits 
mindestens zum dritten Mal durchgeführt, die Öffentlichkeit war kon-
sultiert worden und die verantwortlichen Entscheidungsträgerinnen und 
-träger mussten darüber Rechenschaft ablegen, ob und wie die Vorschläge 
der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden.72 

In einigen deutschen Großstädten (z.B. Köln, Hamburg, Freiburg) fin-
den Informationen und Diskussionen rund um die Haushaltserstellung 
schwerpunktmäßig im Internet statt (gelegentlich auch als »Haushaltspla-
nung 2.0« bezeichnet). Dabei steht allerdings die (unverbindliche) Bera-
tung von Entscheidungsträgerinnen und -trägern im Mittelpunkt.73 

Ähnliche Verfahren 

Im Rahmen des Förderprogramms »Soziale Stadt«, das eine nachhal-
tige Entwicklung in als benachteiligt geltenden Stadtquartieren anstrebt, 
wurden bundesweit positive Erfahrungen mit sogenannten Quartiersfonds 
(gelegentlich auch als Stadtteilfonds bezeichnet) gemacht: Dabei entschei-
den nicht mehr ausschließlich professionelle Quartiersentwicklerinnen 
und -entwickler über die Verwendung von Fördermitteln aus dem Pro-
gramm, sondern ein festgelegtes Budget wird in einen partizipativ zu ver-
gebenden Quartiersfonds eingezahlt. Alle in dem betreffenden Quartier 
wohnenden und arbeitenden Personen können sowohl Mittel aus diesem 
Fonds beantragen als auch an den Diskussionen darüber teilnehmen, wel-
che Projekte und Initiativen künftig gefördert werden sollen. Die mehr-
heitlich mit Bewohnerinnen und Bewohnern besetzten Quartiersgre-
mien sprechen dann Förderempfehlungen aus, zu deren Beachtung sich 
die zuständigen Verwaltungsstellen im Idealfall verbindlich verpf lichten 
(vgl. Fritsche 2008). 

Ähnliche Verfahren wurden auch im Rahmen des britischen Stadtent-
wicklungsprogramms »Neighbourhood Renewal« entwickelt. Im nord-
englischen Bradford wurden z.B. die Erfahrungen, die in den Jahren 
2002 und 2003 mit der partizipativen Vergabe eines »Community Fonds« 
gemacht wurden, in einen Bürgerhaushalt überführt (vgl. Sintomer u. a. 
2010). 

http:tr�gernimMittelpunkt.73
http:undB�rgerber�cksichtigtwerden.72
http:befand.In
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4.5 Bürgerpanel 

Ein Bürgerpanel 74 (engl. Citizens’ Panel) ist eine regelmäßig (drei bis vier 
Mal pro Jahr) stattfindende Befragung von 500 bis 2500 repräsentativ aus-
gewählten Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsam ein solches Panel bil-
den. Das Verfahren hat seinen Ursprung in Meinungsumfragen der Markt-
forschung. Im Gegensatz zu konventionellen Meinungsumfragen werden 
bei Bürgerpanels jedoch die Umfragen mit feststehenden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern regelmäßig durchgeführt. Während Citizens’ Panels in 
Großbritannien weit verbreitet sind, sind sie in Deutschland kaum bekannt 
(vgl. Klages 2007). 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Citizens’ Panels werden in der 
Regel postalisch nach dem Zufallsprinzip rekrutiert. Um ein breites Spek-
trum zu erreichen, werden oftmals zusätzlich noch andere Mittel genutzt 
(so etwa gezielte Nachrekrutierungen anhand bestimmter demographischer 
Merkmale durch Aushänge, Informationen in Tageszeitungen oder persönli-
che Ansprachen im Rahmen von telefonischer Kontaktaufnahme). Die Betei-
ligten erklären sich einverstanden, über einen Zeitraum von drei bis vier Jah-
ren an den Befragungen teilzunehmen. Über die Ergebnisse der Umfragen 
und deren weitere Verwendung werden sie auf dem Laufenden gehalten. 

Neben dem Einholen von Meinungen bieten Bürgerpanels Anknüp-
fungspunkte für ein weiteres partizipatives Engagement der Beteiligten. 
Die Rekrutierung für andere Verfahren ist in der Regel unter den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern von Bürgerpanels erfolgreicher als in der 
Allgemeinbevölkerung: Personen, die sich bei Panels engagieren, schei-
nen oft motivierter zu sein, sich auch an weiteren deliberativen Verfahren 
zu beteiligen. Die Ergebnisse dieser weiterführenden Partizipationsrunden 
werden dann wieder in die regelmäßigen Befragungen eingefügt, sodass 
ein kontinuierlicher Veränderungsprozess in Gang gesetzt wird – und zwar 
sowohl die Präferenzen und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger als 
auch die politischen Entscheidungen betreffend. 

Anwendungsbereiche 

Bürgerpanels sind geeignet, die Meinungen einer großen Anzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern zu aktuellen Entscheidungsfragen der Stadt-
oder Gemeindepolitik einzuholen und gegebenenfalls die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer für weitergehende deliberative Beteiligungsverfah-
ren zu gewinnen. Sie werden in der Regel in lokalen bzw. städtischen 
Kontexten umgesetzt und von Kommunalpolitikerinnen und -politikern, 
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kommunalen Administrationen oder auch von anderen an der regelmä-
ßigen Erhebung von Meinungsbildern Interessierten in Auftrag gegeben. 

Beispiele 

Das Citizens’ Panel im Londoner Stadtteil Camden wurde 2004 unter 
dem Namen »CamdenTalks« initiiert. Rund 2000 Bürgerinnen und Bür-
ger wurden zum Alltag in ihrer Gemeinde und zu ihrer Meinung über den 
öffentlichen Dienst befragt. Ziel der Initiatoren (Gemeinderat, die Londo-
ner Polizei und die lokale Gesundheitsbehörde) war es, ihre Arbeit an die 
Bedürfnisse der Bürger anzupassen. Die Umfrageergebnisse gingen in die 
Entscheidungen der Initiatoren ein.75 

Ähnliche Verfahren 

Eine Online-Variante der Bürgerpanels sind ePanels. Die etabliertesten 
ePanels heißen »YouGov«76 und werden von einem Marktforschungsun-
ternehmen gleichen Namens in Großbritannien, den USA, Skandinavien 
und Deutschland umgesetzt. YouGov führt mit registrierten Nutzerinnen 
und Nutzern Meinungsumfragen für politische Institutionen, aber auch 
für Markt- und Sozialforschungsinstitute durch. 

In Deutschland wurde ein »Modellprojekt Bürgerpanel« vom Deutschen 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FöV) Speyer in vier Städ-
ten umgesetzt: Speyer, Viernheim, Arnsberg und Herford (Städte mit einer 
Einwohnerzahl zwischen 35000 und 80000). In der Zeit von Februar 2005 
bis Juni 2006 wurden je Stadt fünf Online-Befragungen durchgeführt und 
die Meinungen der jeweils etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu lokalen Themen (z.B. Kultur, Sport) und zu Fragen der Lebensquali-
tät (z.B. Wohnungsgröße) eingeholt. Auf Wunsch konnten die Beteilig-
ten die Fragebögen auch handschriftlich ausfüllen (vgl. Klages u. a. 2008). 

4.6 Bürgerrat 

Das Verfahren des Bürgerrats (engl.: Wisdom Council) wurde vom »Center 
for Wise Democracy« in Seattle (USA) entwickelt. Dieser Ansatz zielt da-
rauf ab, Lösungen für dringende soziale Probleme zu finden, indem er die 
öffentliche Meinung zu einer Stimme bündelt. Während Wisdom Coun-
cils in Nordamerika und Bürgerräte in Österreich relativ weit verbreitet 
sind, werden sie in Deutschland bislang kaum durchgeführt. 
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Ein Bürgerrat besteht aus einer Gruppe von acht bis zwölf zufällig ausge-
wählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nach der Moderations-
methode der »Dynamic Facilitation« (vgl. Rough 2008) Problemlösun-
gen erarbeiten. Die nach diesem Ansatz moderierende Person hat ähnliche 
Aufgaben wie ein konventioneller Moderator und sorgt dafür, dass jede 
Äußerung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahrgenommen und 
gleichberechtigt behandelt wird. Allerdings gibt sie den Bürgerräten keine 
Struktur oder Tagesordnung vor. Außerdem sortiert der »Facilitator« wäh-
rend des Gesprächsprozesses die Äußerungen der Beteiligten in eine von 
vier Kategorien: Probleme, Lösungen, Bedenken zur Lösung sowie Daten 
und Fakten. Ziel ist es, die Ideen und Vorschläge der Teilnehmenden zu 
bündeln und auf diesem Weg zu einer kreativen und gemeinschaftlichen 
Problemlösung zu gelangen. 

Ein Bürgerrat dauert zwei Tage: Am ersten Tag erarbeiten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mithilfe der moderierenden Person das 
Thema, mit dem sich die Gruppe beschäftigen will. Am zweiten Tag – 
nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Nacht darüber schla-
fen konnten – werden die Gedanken und Ideen zum Thema ausgetauscht. 

Weil die Gruppen sehr klein sind und sich auf die gemeinsame Arbeit kon-
zentrieren, werden mit diesem Ansatz schnell konsensuale Ergebnisse erreicht. 
Sie werden am Ende des zweiten Tages in einem Statement festgehalten und 
öffentlich präsentiert. Danach löst sich der Bürgerrat auf. Im Anschluss an die 
Präsentation hat die gesamte Bevölkerung einer Stadt, Gemeinde oder eines 
Quartiers die Möglichkeit, die Ergebnisse zu diskutieren. 

Nach einem Zeitraum von etwa vier Monaten konstituiert sich ein neuer 
Bürgerrat mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie beschäftigen 
sich nach dem gleichen Modus mit einem anderen, selbst gewählten Thema. 

Obgleich Bürgerräte nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben, werden die Beratungsergebnisse in der Regel von der Allgemein-
heit getragen, weil die Besetzung der Räte wechselt und die Öffentlich-
keit ausdrücklich zu einer Diskussion der Ergebnisse eingeladen wird.77 

Anwendungsbereiche 

Ein Bürgerrat ist wegen der kleinen Zahl von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern ein Verfahren, das kostengünstig ist und innerhalb von kurzer 
Zeit Lösungen für schwierige und drängende Probleme entwickeln kann. 
Bürgerräte sind vielseitig einsetzbar, das Spektrum der zu bearbeitenden 
Themen ist sehr breit. In der Regel beschäftigen Bürgerräte sich mit loka-
len Fragen. 
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Im Gegensatz zu anderen Verfahren bearbeiten die Beteiligten in einem 
Bürgerrat kein vorgegebenes Thema, sondern ein selbst gewähltes. Das 
Verfahren eignet sich nicht nur zur Problemlösung in einzelnen oder meh-
reren Städten und Gemeinden, sondern kann in unterschiedlichen Sys-
temen wie Vereinen, Behörden oder Unternehmen angewendet werden. 
Entsprechend kommen diese Institutionen als Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber infrage. 

Beispiele 

In Port Townsend (Washington, USA) fand im November 2006 im Rah-
men des Projekts »Democracy in Action: Port Townsend Wisdom Coun-
cil« ein Bürgerrat statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bespra-
chen, wie das negative »Klima« in der Stadt verbessert werden kann. Die 
Lösungsansätze reichten von eher abstrakten Vorschlägen (Gemeinschaft 
schaffen) bis hin zu konkreten Projektideen (Gemeinschaftsgärten).78 

Seit März 2008 finden sich im österreichischen Bregenz regelmäßig zwi-
schen 12 und 16 Bürgerinnen und Bürger zu einem sogenannten BürgerIn-
nen-Rat zusammen. Sie werden für jedes Treffen zufällig ausgewählt und 
vom Bürgermeister der Stadt eingeladen.79 Von großer Bedeutung ist dabei 
der Dialog mit der Stadtöffentlichkeit: Die jeweiligen Beratungsergebnisse 
und -empfehlungen werden öffentlich präsentiert und diskutiert und etwa-
ige Rückmeldungen aus der Bürgerschaft werden eingearbeitet. Im Juni 
2009 fand der fünfte Bregenzer BürgerInnen-Rat statt. Zentrales Thema 
war Sauberkeit in der Stadt und der Zustand der öffentlichen Toilettenan-
lagen. Die entwickelten Lösungsansätze umfassten die Bewusstmachung 
des Problems »Sauberkeit« bei allen Bürgerinnen und Bürgern, insbeson-
dere bei Jugendlichen, und die Förderung von Eigeninitiative und Engage-
ment. Das gesamte Verfahren ist eingebettet in entsprechende, verbindliche 
Beschlüsse des Bregenzer Stadtrates. Es handelt sich also um eine regel-
rechte Weiterentwicklung des Bürgerrat-Verfahrens. Ähnliche Verfahren 
wurden an weiteren Standorten in Vorarlberg durchgeführt; zudem hat 
im Frühjahr 2011 der erste landesweite BürgerInnen-Rat stattgefunden.80 

Ähnliches Verfahren 

Ein Creative Insight Council ist eine Variante des Wisdom Councils. Wäh-
rend letzterem kein Thema zur gemeinschaftlichen Beratung vorgege-
ben ist, sondern die Teilnehmenden selbst über die Inhalte entscheiden, 
steht das Thema eines Creative Insight Councils vorab fest. Zudem erfolgt 

http:erstelandesweiteB�rgerInnen-Ratstattgefunden.80
http:vomB�rgermeisterderStadteingeladen.79
http:zukonkretenProjektideen(Gemeinschaftsg�rten).78
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht aus-
schließlich zufällig (wie es bei Wisdom Councils der Fall ist), sondern es 
wird darauf geachtet, dass fachliche Expertinnen und Experten und von 
dem jeweiligen Thema betroffene Personen teilnehmen.81 

4.7 Charrette 

Eine Charrette (im englischen Sprachraum auch als Design Charrette bezeich-
net) ist ein Beteiligungsverfahren, in dem ein interdisziplinär arbeitendes 
Planungsteam unter Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, Interes-
senvertreterinnen und -vertretern, Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
sowie Fachexpertinnen und -experten gemeinsam und öffentlich zugäng-
lich nach Lösungen für eine städtebauliche oder freiraumplanerische Auf-
gabe sucht.82 

Als Verfahren wurde die Charrette in den Achtzigerjahren innerhalb der 
US-amerikanischen Architekturströmung des New Urbanism unter Feder-
führung des in Portland (Oregon) ansässigen »National Charrette Institutes« 
(NCI)83 entwickelt. Seit den Neunzigerjahren gewinnen Charrettes auch 
in Großbritannien und Deutschland an Bedeutung. Der Name Charrette 
(frz. für Karren) bezieht sich auf den Fertigstellungsprozess der Examens-
arbeiten der Pariser Kunstakademie im 19. Jahrhundert: Damals erledigten 
die Prüf linge die letzten Pinselstriche an ihren Werken unter reger Anteil-
nahme der Bevölkerung oftmals noch auf dem Karren, mit dem die Arbei-
ten zur Akademie transportiert wurden. Diesem Gedanken ist eine Char-
rette insofern verpf lichtet, als dass ein professionelles Team unter Einbezug 
der Bevölkerung unmittelbar in einem Planungsgebiet und innerhalb eines 
befristeten Zeitraums Lösungen entwickelt. Die Ideen der beteiligten Bür-
gerinnen und Bürger werden gesammelt, mit den Vorstellungen der Stadt-
bzw. Gemeinderatsmitglieder verknüpft und dann mit der Unterstützung 
durch professionelle Planerinnen und Planer zu Entwicklungskonzepten 
oder Masterplänen zusammengefasst (vgl. Kegler 2005). 

Eine Charrette zieht sich über mindestens vier zusammenhängende Tage, 
sie kann auch länger dauern. Idealerweise wird einige Wochen vor der Haupt-
charrette eine sogenannte Mini-Charrette durchgeführt, in der das geplante 
Vorhaben erläutert wird. Zudem wird einige Wochen nach der eigentlichen 
Planungs- und Diskussionsphase in einer Abschlussveranstaltung über den 
weiteren Umgang mit den Empfehlungen informiert. 

Grundsätzlich ist das Verfahren für alle Interessierten offen. Das Planungs-
team kann Betroffene und Anrainer gezielt einladen. Trotz ihrer methodischen 

http:sucht.82
http:demjeweiligenThemabetroffenePersonenteilnehmen.81
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Flexibilität gelten auch für eine Charrette die grundsätzlichen Chancen und 
Grenzen von Beteiligungsverfahren für größere Gruppen: Gelingt eine Inte-
gration möglichst vieler Interessen, dann kann eine Charrette einen größt-
möglichen Konsens garantieren. Ist das Verfahren allerdings nicht konsequent 
öffentlich und transparent organisiert oder sind die Entscheidungsverantwort-
lichen nicht bereit, den Prozess und die Umsetzung der Empfehlungen anzu-
erkennen, so kann das Verfahren kaum die Erwartungen erfüllen. 

Wie andere Beteiligungsverfahren, die sich mit planerischen Aufgaben-
stellungen beschäftigen (z.B. Planning-for-Real), arbeiten auch Charret-
tes häufig mit einem Miniatur-Modell des jeweiligen Planungsgebiets. Im 
Gegensatz zu Planning-for-Real-Ansätzen verläuft eine Charrette inten-
siver und kürzer und führt dementsprechend meist schneller zu Ergebnis-
sen. Das Verfahren ist nicht markenrechtlich geschützt.84 

Anwendungsbereiche 

Charrettes eignen sich zur Erarbeitung von Lösungen für konkrete Fragen 
der räumlichen Entwicklung und zur Formulierung allgemeiner städtischer 
oder teilräumlicher Ziele. Durch die Integration verschiedener Perspekti-
ven und Interessen können mithilfe einer Charrette Entwicklungskonzepte 
entstehen, die von der Mehrheit der Beteiligten befürwortet werden. Das 
Verfahren kann zudem f lexibel an lokale Gegebenheiten angepasst werden. 

Beispiele 

Eine der ersten Charrettes in Deutschland fand im Jahr 2003 in Gräfenhai-
nichen, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, statt. Als Beitrag zum Bundes-
wettbewerb »Stadtumbau Ost« initiierte der Bürgermeister eine Charrette. 
Planerinnen und Planer, Bürgerinnen und Bürger erarbeiteten gemein-
sam ein Konzept für die städtebauliche Zukunft der Stadt, aus dem allge-
meine Rückbaustrategien bis hin zu konkreten Umbauplänen für einzelne 
Wohnblöcke abgeleitet wurden. Noch während des Prozesses fielen die 
ersten notwendigen Stadtratsbeschlüsse. Die Stadt erhielt für das Konzept 
den ersten Preis im Wettbewerb »Stadtumbau Ost«.85 

Im Ost-Berliner Stadtumbauquartier Marzahn-Nord wurden für Flä-
chen, die durch Wohnungsabrisse frei werden sollten, im Rahmen einer 
Charrette im Jahr 2007 Nutzungs- und Gestaltungsoptionen ermittelt. 
Aus Protest gegen die geplanten Abrisse blieb allerdings ein Großteil der 
Quartiersbewohnerinnen und -bewohner dem Verfahren fern (vgl. Bernt 
& Fritsche 2008). 

http:erstenPreisimWettbewerb�StadtumbauOst�.85
http:markenrechtlichgesch�tzt.84
http:einemMiniatur-ModelldesjeweiligenPlanungsgebiets.Im
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Ähnliches Verfahren 

In einer Perspektivenwerkstatt treffen sich – wie bei einer Charrette – Fach-
leute und Betroffene vor Ort, um sich über eine planerische Aufgabenstel-
lung auszutauschen. Meist findet es dabei an einem verlängerten Arbeits-
wochenende statt, deshalb werden Perspektivenwerkstätten im englisch-
sprachigen Raum als »Community Planning Weekends« bezeichnet. Im 
Gegensatz zur Charrette steht hier allerdings nicht das Erarbeiten einer 
konkreten Lösung im Vordergrund. Vielmehr liegt der Schwerpunkt einer 
Perspektivenwerkstatt auf der Initiierung eines Dialogs zwischen verschie-
denen, für das Vorhaben relevanten Akteuren, um eine konsensorientierte 
Grundlage für weitere Entwicklungsschritte zu schaffen.86 

4.8 Deliberative Polling 

Beim Deliberative Polling (auch: Deliberative Poll) handelt es sich um eine 
Befragungsmethode, bei der in zwei zeitlich voneinander getrennten Pha-
sen Meinungen abgefragt werden. Dazwischen findet eine umfassende 
Informationsphase statt. 

Die Idee geht auf den US-amerikanischen Politikwissenschaftler James 
S. Fishkin zurück. Das Verfahren wird von dem von Fishkin gegründeten, 
in Stanford ansässigen »Center for Deliberative Democracy«86 angewendet 
und stetig weiterentwickelt (vgl. Schweitzer 2004). Deliberative Polling ist 
markenrechtlich geschützt. Seit Anfang der Neunzigerjahre wird es in den 
USA genutzt und seit kurzem auch in Europa. 

Nach einer ersten Ad-hoc-Befragung zu einem bestimmten Thema 
bekommen die zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eines Deliberative Polls die Möglichkeit, ihr Wissen über das jewei-
lige Umfragethema zu vertiefen und darüber zu beraten. Dafür werden im 
Rahmen einer zwei- bis dreitägigen Veranstaltung in mehreren Kleingrup-
pen Diskussionen, Experten- und Politikerbefragungen sowie Plenarsitzun-
gen durchgeführt. Die Teilnehmenden erhalten für ihre Mitwirkung eine 
Aufwandsentschädigung. Der Phase der Informationsvermittlung folgt eine 
zweite Befragung, während der erneut die Fragen aus der ersten Runde 
gestellt werden (vgl. Fishkin 2008). Ein verändertes Antwortverhalten ver-
deutlicht, wie sich Informationsvermittlung und Diskussionen auf das Wissen 
und die Meinungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auswirken. Deli-
berative Polling sorgt häufig für nennenswerte Meinungsverschiebungen und 
Anstiege im Faktenwissen der Bürgerinnen und Bürger (vgl. Sliwka 2008).88 

http:undB�rger(vgl.Sliwka2008).88
http:schaffen.86
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

An Deliberative Polls können zwischen 300 bis 500 Personen teilneh-
men. Zudem wird empfohlen, die Diskussionen, Politikerbefragungen 
und Expertenanhörungen in der Phase der Informationsvermittlung in 
lokalen Radio- und Fernsehsendern zu übertragen, um einen breiten Ein-
bezug von Öffentlichkeit und Gesellschaft zu gewährleisten. 

Anwendungsbereiche 

Politische Entscheidungsträgerinnen und -träger können Deliberative Polls 
in Auftrag geben, um Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, sich an Dis-
kussionen über solche Themen zu beteiligen, über deren Hintergründe sie 
nur wenig wissen. Durch die umfassende Informationsvermittlung kann 
Deliberative Polling sowohl das öffentliche Interesse als auch das Verständ-
nis von Bürgerinnen und Bürgern für ein Problem steigern. Als Folge kön-
nen Interessenkonf likte reduziert werden. Deliberative Polling eignet sich 
zur Bearbeitung lokaler, nationaler oder transnationaler Fragestellungen. 

Beispiele 

Der erste europaweite Deliberative Poll »Tomorrow’s Europe« fand im 
Herbst 2007 in Brüssel statt. 362 Bürgerinnen und Bürger aus allen 27 EU-
Mitgliedsstaaten nahmen an der Veranstaltung teil. Die Themen waren 
»Wirtschaft und soziale Wohlfahrt in einer Welt des globalen Wettbe-
werbs« und »Unsere Rolle in der Welt«. Die Veranstaltung wurde durch 
den in Paris ansässigen Think Tank »Notre Europe« organisiert. Die 
Ergebnisse der zweiten Befragung wichen stark von denen der ersten ab. 
So waren beispielsweise zuerst nur 26 Prozent der Befragten für eine Erhö-
hung des Renteneinstiegsalters, in der zweiten Runde stieg der Anteil der 
Befürworterinnen und Befürworter auf 40 Prozent.89 

Ein weiterer paneuropäischer Deliberative Poll (»EuroPolis«) wurde im 
Mai 2009 erneut in Brüssel mit 350 EU-Bürgerinnen und -Bürgern aus allen 
Mitgliedsstaaten durchgeführt. Themen waren unter anderem die Europa-
wahl 2009, Klimawandel und Migration. Auch hier waren zwischen der ers-
ten und der zweiten Befragung signifikante Änderungen der Sichtweisen zu 
verzeichnen, so z.B. bei der voraussichtlichen Wahlentscheidung. Hatte die 
Partei Die Grünen in der ersten Umfrage acht Prozent der Stimmen erhal-
ten, votierten in der zweiten Umfrage 18 Prozent für die Grünen.90 

In der griechischen Stadt Marousi (gelegen im Großraum Athen) ermit-
telte die sozialdemokratische PASOK-Partei im Sommer 2006 in Zu-
sammenarbeit mit James S. Fishkin und Wissenschaftlerinnen und Wis-

http:zweitenUmfrage18Prozentf�rdieGr�nen.90
http:auf40Prozent.89
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

senschaftlern der Athener Universität ihren Kandidaten für die nächste 
Bürgermeisterwahl mithilfe von Deliberative Polling: Zunächst wurden 
rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt telefonisch befragt, 
mit weiteren 150 Bürgerinnen und Bürgern wurden in der zweiten Runde 
Vertiefungsinterviews geführt. Sie kamen zudem zu einem eintägigen 
deliberativen Treffen zusammen. Im Rahmen dieser Präsenzveranstaltung 
wurde unter anderem in geheimer Wahl über relevante Themen und sechs 
potenzielle Kandidaten abgestimmt. Im Anschluss wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erneut befragt. Das Verfahren endete mit einer 
Entscheidung für einen Kandidaten und ausgewählten Empfehlungen für 
seinen Wahlkampf. Die Führung der lokalen PASOK-Partei hatte bereits 
im Vorfeld erklärt, das Ergebnis dieses Deliberative Polls, der aus ihrer 
Sicht als Vorwahl fungieren und zugleich an direktdemokratische Tradi-
tionen der athenischen Polis anknüpfen sollte, als bindend zu akzeptieren.91 

In London tauschten sich im Januar 2010 rund 130 anhand sozio-demo-
graphischer Kriterien ausgewählte Bürgerinnen und Bürger untereinan-
der und mit politischen Mandatsträgerinnen und -trägern über ihre Ideen 
zur Zukunft der britischen Demokratie aus. Der Deliberative Poll war Teil 
von »POWER2010«, einer von der britischen »Democratic Reform Com-
pany« entwickelten Kampagne gegen Politik- und Parteienverdrossenheit. 
Im Vorfeld der Veranstaltung sowie danach waren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu verschiedenen Themen befragt worden. Als Ergebnis 
wurden Empfehlungen zur Reform der britischen Demokratie formuliert, 
über die alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens im 
Frühjahr 2010 online abstimmen konnten.92 

Ähnliches Verfahren 

Democs (Deliberative Meetings of Citizens) ist ein partizipativ-politisches Werk-
zeug in Form eines Kartenspiels, das kleinen Gruppen von etwa fünf bis 
neun Personen ermöglichen soll, sich mit komplexen politischen The-
men zu beschäftigen. Democs wurde in Großbritannien durch die »New 
Economics Foundation« (nef ) entwickelt und zu Themen wie Klimawan-
del, gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel und Tierversuche umge-
setzt. Mit sogenannten »Information Cards« wird dabei Wissen zum ent-
sprechenden Kontext vermittelt. »Issue cards« werfen relevante Fragen und 
Probleme auf, um die Diskussion anzuregen. Die Karten werden zusam-
mengelegt und politischen Positionen zugeordnet, über die abgestimmt 
werden kann. Die Abstimmungsergebnisse können der Öffentlichkeit sowie 
politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten vorgestellt werden.93 

http:vorgestelltwerden.93
http:abstimmenkonnten.92
http:tionenderathenischenPolisankn�pfensollte,alsbindendzuakzeptieren.91
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Eine Delphi-Befragung ist ein mehrstufiges Interview-Verfahren, bei dem 
Expertinnen und Experten zu bestimmten Themen konsultiert werden, 
um Trends und Entwicklungen besser einschätzen zu können (vgl. Häder 
2002). In der ersten Stufe werden die Fachleute – unabhängig voneinan-
der – zu einem bestimmten Thema befragt. Die Ergebnisse werden statis-
tisch ausgewertet und den Beteiligten in der zweiten Stufe zurückgemel-
det. Sie können ihre Einschätzung dann mit denen der anderen vergleichen 
und differenzieren. Dieser Prozess kann wiederholt werden. Ziel ist es, zu 
einem konsensualen Ergebnis zu gelangen, das die Bandbreite der Exper-
tinnen- und Expertenmeinungen abbildet und den Zukunftstrend am bes-
ten repräsentiert. Delphi-Befragungen können persönlich, online oder 
per Post durchgeführt werden. Eine solche Delphi-Befragung fand etwa 
in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre im österreichischen »Techno-
logie-Delphi« statt. Im Zuge des wirtschaftlichen Strukturwandels hatte 
die ehemals prosperierende Schwerindustrie des Landes einen umfassenden 
Bedeutungsverlust zu verkraften. Um innovative Wachstumsbranchen und 
technologiepolitische Nischen für die Alpenrepublik zu identifizieren, ini-
tiierte die österreichische Regierung eine Delphi-Befragung. Mit der Orga-
nisation und Begleitung des Verfahrens beauftragte sie das in Wien ansäs-
sige »Institut für Technikfolgenabschätzung«. In zwei Runden wurden 350 
im Schneeballprinzip ermittelte Expertinnen und Experten aus Industrie, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu Potenzialen österreichischer 
Technologiefelder befragt. An der weiteren Diskussion der Einschätzun-
gen und Ideen beteiligten sich anschließend insgesamt 128 Fachleute. Ver-
teilt auf sieben thematische Arbeitsgruppen trafen sie sich viermal zu halb-
tägigen Workshops. Ihre Empfehlungen wurden in einem umfangreichen 
Abschlussbericht veröffentlicht. Im Rahmen des Prozesses sind eine Reihe 
von Gutachten und Expertisen entstanden, die in den weiteren Politikpro-
zess einf lossen. Zudem initiierte und verbesserte das »Technologie-Delphi« 
die Vernetzung der beteiligten Akteure und Communities. Allerdings stand 
das österreichische »Technologie-Delphi« auch wegen verschiedener Punkte 
in der Kritik: So wurden zum Beispiel umstrittene Themen wie Energiepo-
litik und Biotechnologie von vorneherein ausgeklammert. Auch war weder 
eine öffentliche, die Empfehlungen der Experten begleitende Debatte noch 
die Beteiligung von Laien an dem Verfahren vorgesehen.94 

Deutlich wird: Die Delphi-Befragung ist kein Bürgerbeteiligungsverfah-
ren in der hier zugrunde gelegten Definition, sondern ein Verfahren zum 
Einbezug von Expertinnen und Experten. Da Bürgerinnen und Bürger 
jedoch für bestimmte Bereiche (zum Beispiel für ihr unmittelbares Lebens-
umfeld) auch zugleich »Expertinnen und Experten« sind, könnte dieses 

http:vorgesehen.94
http:Institutf�rTechnikfolgenabsch�tzung�.In
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Verfahren prinzipiell solcherart modifiziert werden, dass es auch mit ver-
meintlichen »Laien« durchgeführt werden kann.95 

4.9 Konsensuskonferenz/Bürgerkonferenz 

Konsensuskonferenzen gehen auf die Idee zurück, Wissenschaft und Praxis 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Dabei zeigt sich, dass Laien durch-
aus in der Lage sind, sich schnell in komplizierte Zusammenhänge einzu-
arbeiten und qualifiziert dazu Stellung zu nehmen. 

Die Ursprünge der Konsensuskonferenzen liegen in den sogenannten 
Expertenkonferenzen, die in den Siebzigerjahren in den USA durchge-
führt wurden, um das amerikanische Gesundheitswesen zu verbessern. 
Später wurde das Verfahren von der Dänischen Behörde für Technikfol-
genabschätzung (»The Danish Board for Technology«) weiterentwickelt 
und seit dem Ende der Achtzigerjahre regelmäßig erfolgreich genutzt. 
Der wesentliche Unterschied der dänischen Variante zum amerikanischen 
Modell liegt in einer Vergrößerung der beteiligten Personenkreise: Die 
zwei Expertenpanels der US-Variante werden ersetzt durch ein Bürger-
panel und ein breites Expertenpanel (vgl. Joss 2003). In der europäischen 
Spielart steht nunmehr der Dialog zwischen Expertinnen und Experten 
auf der einen und Laien auf der anderen Seite im Mittelpunkt. 

An einer Konsensuskonferenz nach dänischem Vorbild nehmen 10 bis 30 
interessierte und zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger teil, die im 
Hinblick auf Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Beruf einen möglichst 
repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen – aber hinsicht-
lich des zu diskutierenden Themas Laien sind. Anhand der Melderegister 
wird eine Stichprobe gezogen, die einzelnen Personen werden angeschrie-
ben. Aus ihren Rückmeldungen wird die verbleibende Gruppe anhand 
der oben genannten Kriterien gewichtet und die entsprechenden Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden ausgelost. 

Im Vorfeld informieren sich die Teilnehmenden über die zu bearbei-
tende Fragestellung. Das Informationsmaterial (Hintergrundberichte, 
Stellungnahmen etc.) wird durch Expertinnen und Experten erstellt und 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Außer-
dem treffen sich die Beteiligten im Vorfeld der Konferenz zwei Mal, um 
zusätzliche Informationen zu erhalten und Fragen zu erarbeiten, die wäh-
rend der Konferenz von den Expertinnen und Experten beantwortet wer-
den sollen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, selbst Fachleute zu 
benennen oder auszuwählen. 

http:werdenkann.95
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Die eigentliche Konsensuskonferenz dauert in der Regel drei Tage. Ihr 
Ablauf ist zeitlich klar strukturiert. Prozessbegleiterinnen und -begleiter 
moderieren die Veranstaltungen und sorgen für die Einhaltung des Ablauf-
planes: 

1. Tag: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hören in einer öffentli-
chen Sitzung die Stellungnahmen der eingeladenen Fachleute zu den vor-
bereiteten Fragen. Abends werden die Antworten gemeinsam ausgewertet 
und bei Bedarf Zusatzfragen formuliert. 

2. Tag: Die Sachverständigen beantworten – wiederum öffentlich – 
die Zusatzfragen. Anschließend ziehen sich die Bürgerinnen und Bürger 
zurück, diskutieren und beurteilen die Antworten der Fachleute und erar-
beiten das Schlussdokument mit ihren (in der Regel im Konsens erzielten) 
Stellungnahmen, Empfehlungen und deren Begründungen. 

3. Tag: Der Bericht wird im Plenum präsentiert. Eventuelle sachliche 
Fehler sollen von den Expertinnen und Experten korrigiert werden, eine 
Beeinf lussung des Inhalts ist jedoch nicht erwünscht. Im Anschluss wird 
der Bericht der Presse und der Öffentlichkeit präsentiert. Alle Teilneh-
menden – in Dänemark zudem alle Parlamentsmitglieder – erhalten ein 
Exemplar des Berichts.96 

Konsensuskonferenzen werden mittlerweile oft auch als Bürgerkonferen-
zen bezeichnet, um den Eindruck zu vermeiden, dass für einen Erfolg der 
Zusammenkunft unbedingt ein Konsens erarbeitet werden muss. 

Anwendungsbereiche 

Konsensuskonferenzen wurden zunächst vor allem im Bereich der Tech-
nikfolgenabschätzung eingesetzt, mittlerweile werden jedoch auch soziale 
und wirtschaftliche Themen bearbeitet. In der beschriebenen Form werden 
sie fast ausschließlich in Dänemark realisiert, als Element innerhalb anderer 
Verfahren sind Konsensuskonferenzen aber auch in Deutschland bekannt. 

Konsensus- bzw. Bürgerkonferenzen weisen Ähnlichkeiten mit dem 
Beteiligungsverfahren Bürgergutachten/Planungszelle auf, das in Deutsch-
land weiter verbreitet ist. 

Beispiele 

Im Ursprungsland der mittlerweile gängigen Form der Konsensuskon-
ferenz, in Dänemark, wurde bereits eine Reihe von Themen mit diesem 
Beteiligungsverfahren bearbeitet: von der Strahlenbelastung von Lebens-

http:ExemplardesBerichts.96
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

mitteln (1989) über die Behandlung von Unfruchtbarkeit (1993) und die 
Zukunft der Fischerei (1996) bis hin zu Chancen und Schwierigkeiten von 
Verkehrsmauten (2001). 

Im Vorfeld der UN-Weltklimakonferenz 2009 in Kopenhagen orga-
nisierte das »Danish Board for Technology« die erste weltweite Konsen-
suskonferenz. In 38 Staaten trafen sich am 26. September 2009 unter der 
Überschrift »World Wide Views on Global Warming« insgesamt mehr als 
4000 Interessierte dezentral für jeweils eintägige Veranstaltungen. Um 
weltumspannende Eindrücke der alltäglichen Dimensionen des Klima-
wandels zu erhalten, hatten die Organisatoren allen Standorten zwölf iden-
tische Fragen zur Diskussion vorgegeben. Das »Danish Board for Techno-
logy« sammelte die Antworten und Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger, die als »Expertinnen und Experten ihres Alltags« angesprochen 
worden waren; die Ergebnisse wurden in Form eines Abschlussberichts 
öffentlich zugänglich gemacht.97 

In Frankreich fand im Juni 1998 eine Konsensuskonferenz zum Thema 
»Gentechnisch veränderte Lebensmittel« statt. Im Vorjahr hatte die franzö-
sische Regierung erstmals die Aussaat von Gen-Mais erlaubt, was eine lan-
desweite Debatte über Chancen und Risiken ausgelöst hatte. Der damalige 
Ministerpräsident Lionel Jospin regte daraufhin die Durchführung einer 
Konsensuskonferenz nach dänischem Vorbild an und rief zu ihrer Vorbe-
reitung eine unabhängige Expertenkommission, bestehend aus sieben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ins Leben. Nach zuvor festgeleg-
ten sozio-demographischen Kriterien wurden 15 Bürgerinnen und Bürger 
aus allen Landesteilen eingeladen, in dem Verfahren mitzuwirken. Nachdem 
sie sich in drei Wochenend-Workshops umfassend in das Thema und seine 
Facetten eingearbeitet hatten, fand im Juni 1998 eine zweitägige Experten-
anhörung in der Nationalversammlung in Paris statt. Das Spektrum der ver-
tretenen Standpunkte reichte von absoluter Ablehnung von genmanipulier-
ten Lebensmitteln bis hin zu ihrer uneingeschränkten Befürwortung. Die 15 
»Laienschöffen« sprachen sich im Ergebnis nicht komplett gegen den Anbau 
von genmanipulierten Lebensmitteln aus, sie empfahlen aber eine Reihe von 
Regularien und Einschränkungen zur Sicherstellung eines kontrollierten Ein-
satzes. Über das gesamte Verfahren und insbesondere die Anhörung wurde 
umfangreich in verschiedenen Medien (Presse, Radio, TV) berichtet.98 

In Großbritannien thematisierte im Jahr 1999 eine Konsensuskonferenz 
den Umgang mit und die Lagerung von radioaktivem Abfall. Durchge-
führt wurde sie von der unabhängigen Stiftung »UK Centre for Econo-
mic and Environmental Development«. Aus einem nach dem Zufallsprin-
zip ermittelten Sample von 4000 Bürgerinnen und Bürgern wurden 15 

http:verschiedenenMedien(Presse,Radio,TV)berichtet.98
http:�ffentlichzug�nglichgemacht.97
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Personen gezielt nach sozio-demographischen Kriterien ausgewählt und 
zur Teilnahme eingeladen. Sie bekamen die Aufgabe, Vorschläge für eine 
effiziente und öffentlich akzeptierte Langzeitlagerung von radioaktivem 
Abfall mit mittlerer und hoher Strahlung zu entwickeln. Nachdem sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Vorbereitungswochenen-
den kennenlernen und in das Thema einarbeiten konnten, entschieden 
sie, in der viertägigen Konferenzphase 22 Expertinnen und Experten zum 
Thema anzuhören und mit zusätzlichen Fragen zu konfrontieren. Der am 
dritten Tag von den Mitgliedern verfasste Bericht wurde abschließend 
öffentlich vor- und zur Diskussion gestellt. Generell wird es als Verdienst 
der Konsensuskonferenz angesehen, das Thema in Großbritannien auf die 
Agenda gesetzt und zentrale Aspekte rund um die Lagerung von radioak-
tivem Abfall systematisiert zu haben.99 

Die erste Konsensuskonferenz in Deutschland fand im November 2001 
im Deutschen Hygienemuseum Dresden als Bürgerkonferenz unter dem 
Titel »Streitfall Gendiagnostik« statt. 19 Bürgerinnen und Bürger (zehn 
Frauen und neun Männer) im Alter von 18 bis 75 Jahren aus ganz Deutsch-
land nahmen an der Konferenz und den beiden Vorbereitungswochen teil. 
Die Laiengruppe entschied, drei Themenfelder zu bearbeiten: »Gentests 
für die Gesundheitsvorsorge«, »Präimplantationsdiagnostik« und »Präna-
tale Diagnostik«. Im Anschluss an die Sachverständigenrunden erarbei-
tete sie ihr Bürgervotum. Bei Schwierigkeiten in der Konsensfindung 
wurden auch Minderheitsvoten erlaubt, um zu allgemeine oder zu abs-
trakte Stellungnahmen zu verhindern. Der Bericht wurde Vertreterinnen 
und Vertretern des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 
sowie des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft übergeben (vgl. 
Schicketanz & Naumann 2003). 

Weitere Bürgerkonferenzen fanden unter anderem 2004 in Berlin zur 
Stammzellenforschung, 2005 in Dresden zur Hirnforschung und 2006 in 
Berlin zu den Ursachen von Rechtsextremismus und möglichen politi-
schen Gegenstrategien statt (vgl. Schicketanz & Naumann 2003). 

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierte 
im Frühjahr 2011 den auf eine Laufzeit von insgesamt vier Jahren ange-
legten »Bürgerdialog Zukunftstechnologien«. In verschiedenen lokalen 
Bürgerkonferenzen sowie über eine moderierte Online-Plattform kön-
nen Bürgerinnen und Bürger mit Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Kultur und Politik in der ersten thematischen Runde 
unter der Fragestellung »Welche Gesundheit wollen wir?« in einen offenen 
Austausch über Chancen und Risiken von Hightech-Medizin treten.100 

Der Dialog soll helfen, Orientierungspunkte für die Gestaltung künftiger 

http:zuhaben.99
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Forschungspolitik zu ermitteln. Es ist geplant, die Ergebnisse der einzel-
nen Dialoge jeweils in einem Bürger-Report zu dokumentieren sowie sie 
auf einem Bürger-Gipfel der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Ähnliches Verfahren 

Eine Citizen Advisory Group (Bürgerberatungsgruppe) besteht aus etwa 
zehn bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Verfahren orientiert 
sich an dem Prinzip von Sachverständigenräten, anstelle von Fachleuten 
fungieren allerdings Bürgerinnen und Bürger als Expertinnen und Exper-
ten. Sie bilden ein Gremium, das politische Verantwortliche bei wesentli-
chen Entscheidungen beraten kann. 

Die Mitglieder einer Citizen Advisory Group erklären sich bereit, sich 
im Vorfeld der Beratung über das zu erörternde Thema zu informieren. Sie 
können sich einmalig oder regelmäßig treffen, um eine gemeinsame Posi-
tion zu erarbeiten. Je nach Thema können Citizen Advisory Groups selbst-
selektiv entstehen oder auch gezielt anhand bestimmter demographischer 
Merkmale zusammengestellt werden. Generell ist das Verfahren nicht auf 
eine Unterstützung durch professionelle Moderatorenteams angewiesen, je 
nach Thema kann eine unabhängige Diskussionsleitung aber von Vorteil 
sein.101 Citizen Advisory Groups existieren vor allem auf lokaler Ebene in 
den USA und in Großbritannien. 

4.10 Mediation 

Mit Mediation wird ein Konf liktregelungsverfahren bezeichnet, das durch 
besondere Kommunikations- und Verhandlungstechniken die außerge-
richtliche und einvernehmliche Beilegung eines Streitfalls anstrebt. 

Wesentliches Kennzeichen einer Mediation ist, dass die Verantwortung 
für die eigenständige Entwicklung einer Lösung bei den streitenden Par-
teien liegt. Dabei werden sie unterstützt von einer neutralen, unpartei-
ischen dritten Instanz – der Mediatorin bzw. dem Mediator. Diese Instanz 
muss zwingend von allen Beteiligten akzeptiert werden. Entsprechende 
Verfahren wurden in den USA entwickelt und dort seit den Siebzigerjah-
ren allmählich etabliert. Im deutschsprachigen Raum erfahren Mediati-
onsverfahren seit den Neunzigerjahren eine wachsende Aufmerksamkeit. 
Diesem Trend entspricht auch der im Januar 2011 von der deutschen Bun-
desregierung vorgelegte Entwurf für ein Mediationsgesetz, das außerge-
richtliche und gerichtsinterne Mediation auf eine verbindliche Grundlage 



64 

 

          
  

        
       
        

       
       

        
        

 
        

       
         
        

       
       

         
   

     
      

         
      

  
    

       
       

        
 

        
             

        
             

         
          

       
     
          

        
 

Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

stellen soll. Der Gesetzesentwurf soll Ende 2011, spätestens im Frühjahr 
2012 verabschiedet werden. 

Mediationsprozesse zeichnen sich durch einige zentrale Merkmale aus: 
die freiwillige Teilnahme möglichst aller betroffenen Konf liktparteien, 
ein konsensual orientierter Verhandlungsstil, die freie Zugänglichkeit aller 
streitrelevanten Informationen, eine von allen Beteiligten eingegangene 
Verpf lichtung zur Vertraulichkeit, die Ergebnisoffenheit des Verfahrens 
sowie die Neutralität und Überparteilichkeit der moderierenden Person. 

Generell lässt sich ein Mediationsverfahren in drei verschiedene Pha-
sen einteilen: 
1. Vorbereitungsphase: Einarbeiten der Mediatorin bzw. des Mediators 

in den Konf likt, Identifizieren aller relevanten Verfahrensbeteiligten, 
Aufklärung der Beteiligten über das Verfahren und seine »Spielregeln«, 
Sicherstellen des Zugangs zu allen Informationsquellen für alle Beteilig-
ten, gegebenenfalls Hinzuziehen von Expertinnen und Experten, Klä-
rung der Gestaltungsspielräume für einen Interessenausgleich, Klärung 
des Umgangs mit den späteren Ergebnissen, Einholen der Zustimmung 
aller Beteiligten zum Verfahren. 

2. Durchführungsphase: gemeinsames Erstellen einer Themensamm-
lung, Verständigung über Kriterien der Zielerreichung, Herausarbei-
ten von Konf liktpunkten (»Konsens über den Dissens«) und dahinter 
stehenden Interessen, Ausloten von Handlungsspielräumen und Entwi-
ckeln von Lösungsoptionen. 

3. Entscheidungs- und Umsetzungsphase: gemeinsame Entscheidung 
für eine Lösungsoption, Verabredungen zur Umsetzung und Erfolgs-
kontrolle, Absichern des Verhandlungsergebnisses (in Form von Proto-
kollen, Vereinbarungen, Verträgen, bei Bedarf mit den Unterschriften 
aller Beteiligten).102 

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Mediationsverfahrens 
kann – ebenso wie seine Dauer – je nach Thema bzw. Betroffenheit durch 
den Konf likt erheblich schwanken, die Bandbreite reicht von überschauba-
ren Kreisen ab zehn Personen bis hin zu Großverfahren mit 100 und mehr 
Beteiligten. Bei großen Gruppen von Beteiligten empfiehlt sich eine Auf-
teilung in Arbeitsgruppen oder auch in einen Innen- und einen Außen-
kreis (Innenkreis: Betroffene, die verhandeln; Außenkreis: Politikerinnen 
und Politiker, Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Sachverstän-
dige, die involviert sind und/oder beraten). Grundsätzlich sollte die Größe 
der Kreise eine direkte Kommunikation innerhalb der Teilnehmerschaft 
nicht behindern. 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Im Gegensatz zu denjenigen Beteiligungsverfahren, die sich ausschließlich 
an Bürgerinnen und Bürger wenden, treffen diese in Mediationsprozessen 
auf professionelle Interessenvertreterinnen und -vertreter, um gemeinsam 
Lösungen zu entwickeln. 

Als vermittelnde Instanz haben die Mediatorinnen und Mediatoren inner-
halb des Verfahrens eine hervorgehobene Bedeutung. Sie müssen unabhän-
gig arbeiten und dürfen nicht durch Weisungen oder Ergebnisvorgaben von 
den Auftraggeberinnen und Auftraggebern beeinf lusst werden. 

In Österreich und Deutschland bietet mittlerweile eine Reihe von pro-
fessionellen Dienstleistungsunternehmen die Organisation und Durchfüh-
rung von Mediationsverfahren an.103 

Anwendungsbereiche 

Mediationsverfahren eignen sich generell zur Entwicklung von Auswe-
gen und Lösungen im Konf liktfall. Abgesehen von Mediationen im pri-
vaten Bereich (in Form von Familien- und Schulmediation oder als Täter-
Opfer-Ausgleich) wird das Verfahren zur Regelung öffentlicher Konf likte 
eingesetzt. Auf kommunalpolitischer Ebene kommt es in den letzten 
Jahren vorwiegend als Umweltmediation in den Bereichen Abfallwirt-
schaft, Mülldeponien und Umweltschäden, Naturschutz sowie Verkehr zur 
Anwendung. Zudem etabliert sich das Verfahren derzeit auf der Quartiers-
ebene als Nachbarschaftsmediation. 

Beispiele 

Im niederösterreichischen Gars am Kamp wurde die Errichtung eines 
Heizkraftwerks durch ein Umweltmediationsverfahren begleitet. Das Pro-
jekt war zunächst von der Lokalverwaltung ohne Einbezug der Bevölke-
rung geplant worden. Dies hatte in der Gemeinde zu heftigen Kontrover-
sen und der Gründung einer Bürgerinitiative gegen das Heizkraftwerk 
geführt. In insgesamt sechs Sitzungen zwischen Mai 2006 und März 2007, 
an denen Vertreterinnen und Vertreter aller Konf liktparteien teilnahmen, 
wurden die Informationen zum Vorhaben vertieft, Vor- und Nachteile 
diskutiert sowie Alternativen erarbeitet und bewertet. Als Ergebnis wurde 
das Heizkraftwerk – anders als ursprünglich geplant – an einem Standort 
außerhalb der Gemeindegrenzen errichtet.104 

Lärmkonflikte zwischen Anwohnerinnen/Anwohnern und Nutzerinnen/ 
Nutzern des im 7. Wiener Bezirk in einem hochverdichteten Quartier gele-
genen Siebensternplatzes waren im Jahr 2001 der Anlass für ein Mediations-
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

verfahren. Es gelang, Vertreterinnen und Vertreter aller Konfliktparteien an 
einen Tisch zu bringen. Im Rahmen einer ausführlichen Diskussion der hinter 
den Nutzungswünschen stehenden Interessen kamen sich die verschiedenen 
Parteien von Treffen zu Treffen weiter entgegen. Am Ende konnte konsen-
sual eine Vereinbarung zur weiteren Nutzung des Platzes erarbeitet werden.105 

Ähnliches Verfahren 

In der Praxis finden häufig Konf liktregelungsverfahren statt, die sich 
grundsätzlich an den Prinzipien einer Mediation orientieren, allerdings 
nicht das Kriterium der Ergebnisoffenheit erfüllen. Solche Verfahren gel-
ten nicht als Mediationen im klassischen Sinn, sondern werden als medi-
ationsähnliche Verfahren bezeichnet. Prominentes Beispiel für ein media-
tionsähnliches Verfahren ist das von der Hessischen Landesregierung initiierte 
Beteiligungsverfahren rund um die umstrittenen Pläne für den Bau einer 
neuen Start- und Landebahn am Frankfurter Flughafen. Zwischen Juli 1998 
und Januar 2000 wurde zu diesem Thema ein Konf liktregelungsverfah-
ren durchgeführt. Es stellte die Erweiterung des Flughafens nicht infrage, 
sondern legte eine umfassende Bewertung verschiedener baulicher Optio-
nen vor und leitete daraus Empfehlungen ab. Umweltverbände und Bür-
gerinitiativen entschieden sich gegen eine Teilnahme und kritisierten das 
Verfahren als Strategie zur Bestätigung des ohnehin Geplanten. Aus ihrer 
Sicht versah es die Erweiterungspläne mit einem partizipativen Anstrich 
und übernahm nur eine nachträglich legitimierende Funktion (vgl. Geis 
2008). Das »Frankfurter Verfahren« erfüllte somit nicht das Mediationskri-
terium einer Teilnahme aller am Konf likt beteiligten Parteien. 

4.11 National Issues Forum 

National Issues Forums sind in den USA weit verbreitet. Dabei handelt 
es sich um strukturierte Themenforen, die zur Aneignung und Übung 
von »Democratic Skills« und Deliberationskompetenzen beitragen sol-
len. Angeleitet durch eine Moderatorin oder einen Moderator diskutie-
ren Bürgerinnen und Bürger über spezifische, zuvor festgelegte politische 
Themen, wie zum Beispiel soziale Sicherung oder Arbeitsmarktpolitik. 
Das Verfahren wurde entwickelt vom »National Issues Forums Institute« 
(NIFI), einer 1989 gegründeten Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 
Ohio (USA). Die Webseite des Instituts ist Anlaufstelle und Informations-
plattform für Fragen rund um das Verfahren.106 

http:rendurchgef�hrt.Es
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Die Diskussionsgruppen bestehen aus zehn bis 20 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, die sich freiwillig und aus persönlichem Interesse anmel-
den und keine inhaltlichen Vorkenntnisse benötigen. Ihnen wird umfang-
reiches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, das unterschied-
liche Perspektiven aufzeigt und auf dessen Basis verschiedene Lösungen 
in Betracht gezogen werden können. Die Beteiligten kommen mindestens 
einen Tag, häufig auch zwei Tage zusammen, um sich über das betreffende 
Thema auszutauschen. 

Zwar können die Ergebnisse eines National Issues Forums an politische 
und administrative Entscheidungsträgerinnen und -träger weitergeleitet 
und bei Bedarf auch mit ihnen diskutiert werden, allerdings steht diese 
Beratungsfunktion nicht im Mittelpunkt des Verfahrens. Es geht dabei 
vielmehr um einen Austausch unterschiedlicher Ansichten, das Entwickeln 
einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage und die Qualifizierung der 
Sozialkompetenzen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.107 

Beispiele 

Das »National Issues Forums Institute« führt seit 1981 jährlich in allen US-
Bundesstaaten zu verschiedenen öffentlichen Fragestellungen Themen-
foren durch. Das Institut stellt zu jedem Thema Handbücher und Infor-
mationsmaterial zusammen. Das Material sowie die Ergebnisberichte der 
jährlichen Themenforen sind auf der Webseite des Instituts zu finden. Das 
Thema des Jahres 2008 war die Finanzierung des Gesundheitssystems, im 
Vorjahr stand die Energiekrise im Mittelpunkt. 2008 fanden 138 Foren in 
40 Bundesstaaten mit mehr als 1000 US-Bürgerinnen und Bürgern statt. 
2007 waren es 120 Foren mit insgesamt knapp 800 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern.108 

Ähnliches Verfahren 

Trotz des ähnlichen Namens sind Local Issues Forums von National Issues 
Forums zu unterscheiden: Bei einem Local Issues Forum handelt es sich 
um ein Internetforum, in dem Angehörige einer räumlich überschauba-
ren Einheit (zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner eines Stadtteils) 
im virtuellen Raum Neuigkeiten austauschen und lokale Fragen disku-
tieren können.109 Die Non-Profit-Organisation »E-Democracy.Org«, die 
das Verfahren entwickelt hat, betreut 25 Local Issues Forums mit rund 
6250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den USA, Großbritannien 
und Neuseeland (vgl. E-Democracy.Org 2005).110 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

4.12 Open-Space-Konferenz 

Für eine Open-Space-Konferenz gibt es in der Regel ein Leitthema bzw. 
Problem, für das kreative Lösungen gefunden werden sollen. Die Idee von 
»Open Space« geht auf eine Beobachtung des Organisationsberaters Harri-
son Owen zurück, der Mitte der Achtzigerjahre feststellte, dass bei Konfe-
renzen »die interessantesten und bef lügelndsten Gespräche und Ergebnisse 
in den Kaffeepausen zustande kamen« (vgl. Owen 2003: 51). Dementspre-
chend soll die Atmosphäre bei einer Open-Space-Konferenz einer gro-
ßen Pause gleichen: Es gibt keine festgelegten Referate oder Arbeitsgrup-
pen, stattdessen aber Raum für Kreativität und unerwartete Lösungen. Die 
Ergebnisse einer solchen Konferenz sind kaum vorhersehbar. 

Eine Open-Space-Konferenz dauert in der Regel zwei bis drei Tage. Sie 
ist f lexibel organisierbar und ebenso gut für größere wie kleinere Teilneh-
merzahlen geeignet, eine Handvoll bis über 2000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind möglich. 

Die Konferenz beginnt mit einem Plenum, in dem alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einen Kreis bilden. Das übergeordnete Thema und 
die Regeln der Konferenz werden bekannt gegeben. Danach haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu 
bestimmten Themen zu initiieren oder sich an ihnen zu beteiligen. In 
diesen Gruppen arbeiten sie selbstorganisiert und teilen Arbeitszeiten und 
Pausen im vorgegebenen Rahmen eigenständig ein. Da jede Person nur 
so lange in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten soll, wie sie dort einen konst-
ruktiven Beitrag leisten kann, ist es nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, 
die Arbeitsgruppe zu wechseln. 

Um den Erfolg der Konferenz sicherzustellen, werden die wichtigsten 
Ergebnisse jeder Arbeitsgruppe dokumentiert und allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Für die Dokumentation ist in der 
Regel die Initiatorin bzw. der Initiator der jeweiligen Arbeitsgruppe ver-
antwortlich. Im Anschluss an die Kleingruppenphase werden erneut im 
Plenum die wichtigsten Fragestellungen herausgearbeitet, konkrete Vor-
haben und die nächsten Arbeitsschritte vorgestellt sowie das weitere Vor-
gehen und etwaige Kooperationen verabredet. Zum Abschluss der Konfe-
renz erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Dokumentation, 
die die Protokolle der Arbeitsgruppen enthält.111 Die Plenarphasen werden 
üblicherweise durch Moderatorinnen und Moderatoren geleitet. 
Das Verfahren ist weltweit verbreitet, besonders häufig wird es jedoch in 
Deutschland und in den USA angewandt.112 
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Anwendungsbereiche 

Open-Space-Konferenzen können zu unterschiedlichen Themen auf ver-
schiedenen Abstraktionsebenen veranstaltet werden (z.B. zum Umwelt-
schutz, zur Stadtentwicklung oder zu Fragen des interkulturellen Zusam-
menlebens). Entsprechend vielfältig sind ihre Initiatorinnen und Initiatoren 
(Unternehmen, Vereine, Behörden, Universitäten, Kirchen etc.). Die prak-
tische Organisation übernehmen teilweise die Veranstaltenden selbst, aber 
auch zahlreiche Moderatorenteams und Beratungsunternehmen haben sich 
auf das Verfahren spezialisiert. 

Die Durchführung von Open-Space-Konferenzen bietet sich für die 
Sammlung von Ideen und Vorschlägen an, auf deren Grundlage später dann 
konkrete Projekte und Vorhaben entwickelt werden können. Grundsätzlich 
eignet sich das Verfahren aber auch zur Bearbeitung komplexer Probleme, 
für die auf den ersten Blick keine Lösungsansätze in Sicht zu sein scheinen. 

Beispiele 

In Deutschland wurden bereits mehr als 100 Open-Space-Konferenzen 
durchgeführt, in Nürnberg beispielsweise im November 2001 unter dem 
Titel »Zukunftskonferenz II Nürnberg Süd«. Diese sollte neue Impulse für 
die weitere Entwicklung der Nürnberger Südstadt sammeln. Rund 200 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten das Thema »Bildung und 
Qualifizierung«. Die Vorschläge reichten von Maßnahmen zur Energie-
einsparung an Schulen über ein lokales Arbeits- und Ausbildungszent-
rum bis hin zu unterschiedlichen Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung. 
Zudem wurden auch Ideen für konkrete Projekte entwickelt, wie etwa 
die Einrichtung eines Bewerbungsbüros und eines Senioren-Kompetenz-
zentrums.113 

In einem Altbauquartier im Ost-Berliner Stadtteil Friedrichshain wurde 
im Jahr 2000 die Open-Space-Konferenz »Leben im Boxhagener Kiez« 
durchgeführt. Die teilnehmenden Anwohnerinnen und Anwohner sam-
melten Ideen, die in ein Handlungskonzept zur Quartiersentwicklung 
einf lossen. Zugleich entstanden im Rahmen der Konferenz verschiedene 
nachbarschaftliche Initiativen zur Verbesserung des Zusammenlebens im 
Quartier (vgl. Bischoff u. a. 2005: 193). 

Im österreichischen Vorarlberg wurde in den Jahren 2003 und 2004 
das Verkehrskonzept des Bundeslandes auch mithilfe einer Open-Space-
Konferenz aktualisiert, die sich ausschließlich an Vorarlberger Jugendliche 
wandte. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen, Vorstellungen 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

und Wünsche zum Verkehr der Zukunft einzubringen, und dabei für das 
Thema sensibilisiert werden. An dem Prozess teilnehmende Politikerinnen 
und Politiker, Expertinnen und Experten verpf lichteten sich nicht nur, die 
ermittelten Anliegen einzubeziehen, sondern legten einige Monate später 
zudem Rechenschaft vor den Konferenzteilnehmerinnen und -teilneh-
mern ab.114 

Ähnliche Verfahren 

Ist eine Präsenzkonferenz aus unterschiedlichen Gründen nicht durchführ-
bar, so kann eine Open-Space-Konferenz auch in Echtzeit im Internet 
umgesetzt werden. Unter der Bezeichnung OpenSpace-Online wurde ein 
Format für Internet-Konferenzen entwickelt, was durch die gleichnamige 
OpenSpace-Online GmbH im deutschsprachigen Raum kommerziell ver-
marktet wird. Das Verfahren dauert drei bis vier Stunden und läuft in fest-
gelegten Phasen ab (Eröffnung, Workshop, Leserunde, Gewichtungsrunde 
etc.). Dabei können 5 bis 125 Personen gleichzeitig an einem Thema arbei-
ten. Die Diskussionen werden nicht moderiert. Technische oder metho-
dische Vorkenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht 
erforderlich; einzige Voraussetzungen sind ein Internetzugang und ent-
sprechende Anwendungskompetenzen.115 

Im Jahr 2005 führte die Stadt Osnabrück eine dreieinhalbstündige 
OpenSpace-Online-Konferenz durch. Ziel war es, im Rahmen des Pro-
jekts »Schulen für eine lebendige Hase« Ideen für die Entwicklung des 
Stadtf lusses Hase zu finden. Die Schulen der Stadt wurden im Vorfeld auf-
gerufen, sich zu beteiligen. An der Konferenz nahmen Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler von zwölf Osnabrücker Schulen, 
die Projektverantwortlichen und Vertreterinnen und Vertreter verschiede-
ner lokaler Umweltorganisationen teil.116 

BarCamps 117 sind eine stark vereinfachte Variante der Open-Space-
Konferenzen. Übernommen wurde der Ansatz der Selbstorganisation. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass bei einem BarCamp 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv einen Beitrag leisten müssen. 
Die zumeist mehrtägigen Veranstaltungen sind offen für alle Interessier-
ten; sie umfassen Diskussionen, Vorträge und Interaktionen der Teilneh-
menden. Jede teilnehmende Person ist verpf lichtet, einen Vortrag zu hal-
ten, eine Diskussionsrunde (Session) zu leiten oder in anderer Form zum 
Gelingen der Veranstaltung beizutragen. Jeden Morgen werden Zeitpläne 
erstellt, ein ständig aktualisierter Ablaufplan hängt an einer für alle Betei-
ligten zugänglichen Informationswand aus. Den Ablauf der eingereichten 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Präsentationen regeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst. Jede 
teilnehmende Person besucht das sie interessierende Angebot. Die jeweils 
Vortragenden müssen sicherstellen, dass alle Materialien, die im Zusam-
menhang mit ihrer Präsentation stehen, im Internet veröffentlicht werden. 

BarCamps werden hauptsächlich über Internetkanäle beworben und 
mit Hilfe von Wikis organisiert (Anmeldung zur Teilnahme und Vor-
schläge für Präsentationen). Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und 
aus Platzgründen zumeist limitiert, eine Anmeldung ist daher in der Regel 
notwendig. Die Kosten werden häufig von Sponsoren (z.B. IT-Firmen, 
Verbänden) getragen. Ursprünglich wurden BarCamps zu Web2.0-Fra-
gen, Open-Source-Software und ähnlichen Themen abgehalten, mittler-
weile werden sie (als PolitCamps) aber auch zu politischen Themen (z.B. 
zur Vorratsdatenspeicherung) veranstaltet. 

Das weltweit erste BarCamp fand im August 2005 in Kalifornien statt.118 

Im deutschsprachigen Raum wurden die ersten BarCamps im September 
2006 in Berlin und Wien organisiert. 

4.13 Planning for Real 

Planning for Real ist ein Beteiligungsverfahren zur Verbesserung der Lebens-
qualität an konkreten Orten (Stadtplätze, Quartiere, Stadtteile, Stadtparks 
etc.). Der Name kann mit »Aktiv für den Ort« oder »Planung von unten« 
übersetzt werden. Planning for Real orientiert sich an Prinzipien der akti-
vierenden Gemeinwesenarbeit. Das Verfahren wurde in den Siebzigerjah-
ren von einem Team um den britischen Wissenschaftler Tony Gibson an 
der Nottingham University konzipiert, in einem Stadtteil von Glasgow 
erstmals umgesetzt und seit 1988 unter dem Dach der »Neighbourhood 
Initiatives Foundation« weiterentwickelt. 

Planning for Real zielt darauf ab, einen gemeinsam von Bewohnerinnen 
und Bewohnern, öffentlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Unterneh-
men getragenen Entwicklungsprozess anzustoßen (vgl. Schwarz & Tigges 
2000). Dabei werden die Schwellen für Bürgerbeteiligung möglichst 
niedrig gehalten. Die Durchführung des Verfahrens gliedert sich in acht 
Schritte, die sich über mehrere Wochen hinziehen: 
1. Initiative: Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern trifft sich und 

gibt öffentlich bekannt, dass sie sich eine Veränderung ihrer Nachbar-
schaft wünscht. Sie fordert alle ebenfalls an Veränderungen Interessier-
ten auf, sich zu beteiligen. Veränderungswünsche und -ideen werden 
gesammelt und ausgetauscht. 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

2. Modell: Zur Veranschaulichung des Veränderungsbedarfs und -potenzi-
als bauen Bürgerinnen und Bürger aus leicht zu bearbeitenden Materialien 
ein dreidimensionales Modell des Ist-Zustandes der jeweiligen Nachbar-
schaft. Bei dieser Arbeit lernen die Beteiligten einander kennen, tauschen 
unterschiedliche Sichtweisen aus und setzen sich mit dem Ort auseinander. 

3. Modellpräsentation: Das Modell wird an verschiedenen Stellen und 
zu verschiedenen Anlässen im Quartier gezeigt, um mit möglichst vie-
len Menschen, die dort leben oder arbeiten, ins Gespräch zu kommen. 
Ziel ist es, das Modell zu verfeinern und Ideen von weiteren Bürgerin-
nen und Bürgern zu sammeln. 

4. »Wer kann was?«: Mit sogenannten Nachbarschaftshilfebögen werden 
Ressourcen und Fähigkeiten der Menschen vor Ort zusammengetragen. 

5. »Ereignis«-Veranstaltung: Anhand des Modells werden von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sogenannte Vorschlagskarten erstellt. Sie zei-
gen an, wo Veränderungen gewünscht werden. Bei Bedarf stehen in 
dieser Phase Expertinnen und Experten beratend zur Seite. 

6. Prioritätensetzung: Auf Grundlage des Modells und der Vorschläge 
werden Prioritäten erarbeitet und Arbeitsgruppen gebildet. 

7. Themenbearbeitung: Die Arbeitsgruppen bearbeiten das Thema, für 
das sie sich gemeldet haben und erstellen jeweils einen Aktionsplan. 

8. Umsetzen der Aktionspläne: Im letzten Schritt werden die erarbeiteten 
Aktionspläne möglichst zeitnah umgesetzt. Dies geschieht – soweit mög-
lich – durch die beteiligten Bürgerinnen und Bürger selbst. Eine wei-
tergehende Umsetzung hängt von den Vereinbarungen ab, die im Vor-
feld mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern getroffen wurden.119 

Das Verfahren ist vor allem in Großbritannien verbreitet,120 wird seit einigen 
Jahren aber auch in Deutschland angewendet. Es ist offen für alle Inte-
ressierten. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist nicht begrenzt. 

Planning for Real ist eine eingetragene Marke der britischen »Neigh-
bourhood Initiatives Foundation« und darf nur mit ihrer Genehmigung 
verwendet werden.121 In Deutschland bietet das Technologie-Netzwerk 
Berlin e.V. das Verfahren in Kooperation mit den Urhebern an.122 

Anwendungsbereiche 

Planning for Real kann genutzt werden, um Bürgerinnen und Bürger zu 
ermutigen, bei der (Um-)Gestaltung ihres Lebensraumes mitzuwirken – 
sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung. Das Verfahren kann in 
unterschiedlichen Bereichen und zur Bearbeitung verschiedener lokaler Fra-
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

gestellungen eingesetzt werden, so beispielsweise bei Wohnumfeldverbesse-
rungen, zur Entwicklung von Nutzungskonzepten für Flächen und Gebäude, 
für bauliche oder landschaftliche Gestaltungskonzepte oder im Rahmen 
einer allgemeinen Weiterentwicklung von Quartieren und Regionen. Typi-
sche Auftraggeberinnen und Auftraggeber für Planning-for-Real-Verfah-
ren sind Kommunalverwaltungen. Oftmals reagieren sie damit auf bereits 
vorhandene Initiativen betroffener Bürgerinnen und Bürger. 

Beispiele 

2007 führte die »Neighbourhood Initiatives Foundation« im Auftrag der 
»Voluntary Action Leicester« ein Planning-for-Real-Verfahren durch, um 
das St. Matthew’s Estate, ein Innenstadtgebiet in Leicester, weiter zu ent-
wickeln. 60 Kinder zwischen vier und sechs Jahren bauten ein Modell des 
betreffenden Gebiets, 544 Einwohnerinnen und Einwohner machten im 
Rahmen von 18 Veranstaltungen insgesamt 2546 Vorschläge. Daraus wur-
den Aktionspläne abgeleitet, die nach und nach umgesetzt werden sollen.123 

Im südenglischen Plymouth diente die Umsetzung eines nationa-
len Pilotprojekts zu innerstädtischen Geschwindigkeitsbegrenzungen als 
Anlass, in dem Stadtteil Morice Town ein Planning-for-Real-Verfahren 
zur Errichtung einer verkehrsberuhigten »Home Zone« durchzuführen. 
Unterschiedliche Bewohner- und Nutzergruppen kamen erstmals zu ver-
schiedenen, über Fragen der lokalen Verkehrsplanung hinaus reichenden 
Themen miteinander ins Gespräch. Die Schulen im Stadtteil beteiligten 
sich ebenfalls und verschiedene Fachleute wurden angehört. Am Ende des 
dreijährigen Prozesses war nicht nur ein detaillierter Plan zur Verkehrsbe-
ruhigung im Stadtteil entstanden, sondern auch ein tragfähiges Netzwerk 
zur weiteren Entwicklung des Quartiers geschaffen worden.124 

In dem Quartier Westfield Estate im britischen Yeovil (Somerset) fand 
in den Jahren 2005 und 2006 ein Planning-for-Real-Prozess statt, in dem 
das Thema »Sicherheit in der Nachbarschaft und an öffentlichen Plätzen« 
im Mittelpunkt stand. Das Verfahren wurde initiiert von der Lokalregie-
rung und durchgeführt von der »Neighbourhood Initiatives Foundation«. 
Anhand eines von Schülerinnen und Schülern gebauten Modells, das an 
14 verschiedenen Standorten und zu unterschiedlichen Anlässen ausge-
stellt wurde, trugen Quartiersbewohnerinnen und -bewohner ihre Sor-
gen und Bedenken vor und formulierten Verbesserungsvorschläge zum 
vorgegebenen Thema. Insgesamt wurden fast 1400 Ideen und Vorschläge 
gesammelt. Sie waren Grundlage für zwei Planungsworkshops, an denen 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Vertreterinnen und Vertreter der 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Lokalverwaltung teilnahmen und an deren Ende die Verabschiedung eines 
lokalen Quartiersentwicklungsplans stand. Auch in diesem Beispiel fun-
gierte das Verfahren als Auslöser für weiterführende Netzwerkarbeit und 
Aktivitäten im lokalen Gemeinwesen.125 

Mitte der Neunzigerjahre formierte sich in einem Wohnquartier im 
Berliner Bezirk Wedding eine Bewohnerinitiative zur Verbesserung der 
lokalen Lebensqualität. Der vorhandene Nachbarschaftsladen führte mit-
hilfe des Technologie-Netzwerks Berlin e.V. ein Planning-for-Real-Ver-
fahren durch. Innerhalb von vier Wochen wurde ein Modell gebaut und an 
unterschiedlichen Orten im Quartier ausgestellt, um Vorschläge zur Ver-
besserung der Lebensqualität zu sammeln. Im Zuge des Verfahrens grün-
dete sich ein Freundes- und Förderkreis, mit dessen Hilfe etliche Projekte 
umgesetzt wurden.126 

Ebenfalls in Berlin wurde im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung in den Jahren 1999 und 2000 in dem Kreuzberger Quartier 
rund um die Wrangelstraße ein Planning-for-Real-Verfahren durchge-
führt. Das Verfahren sollte helfen, Ideen für die weitere Entwicklung des 
Quartiers zu sammeln, sowie Initiativen zu deren Umsetzung anstoßen. 
120 Anwohnerinnen und Anwohner machten in mehreren Veranstaltun-
gen über 400 Vorschläge, die zu thematischen Schwerpunkten zusammen-
gefasst wurden. Zur weiteren Bearbeitung einzelner Themen fanden sich 
kleine Aktionsgruppen zusammen (z.B. Pf lege des Baumbestands, Sensi-
bilisierung der Nachbarschaft für Müll und Sauberkeit, Entwickeln eines 
Stadtteiltreffs etc.). Zudem erklärten politisch und administrativ Verant-
wortliche, die Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger bei künftigen 
Entscheidungen berücksichtigen zu wollen (vgl. SenStadt 2000). 

4.14 Szenario-Workshop /Szenario-Konferenz 

Die Szenario-Technik ist eine Methode zur Veranschaulichung möglicher 
künftiger Entwicklungen (Szenarien). Systematisch werden verschiedene 
Zukunftsbilder entworfen und durchgespielt, die jeweils nachvollziehbar 
sein müssen. Es handelt sich um ein Prognoseverfahren zur Beschreibung 
einer langfristigen Entwicklung unter verschiedenen Rahmenbedingun-
gen. Das Verfahren zielt darauf ab, etwaige Entwicklungsverläufe aufzu-
zeigen und Zeitpunkte zu identifizieren, an denen Weichenstellungen 
erfolgen können, die weit reichende Konsequenzen für die Zukunft einer 
Gruppe, eines Unternehmens, einer Gemeinde, einer Region oder einer 
Gesellschaft haben können (vgl. Geschka & Hammer 1990). 
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Die Szenario-Technik wird zumeist im Rahmen von Szenario-Workshops und 
Szenario-Konferenzen angewendet. Dabei werden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch die den Auftrag gebenden Organisationen ausgewählt. 
Üblicherweise umfasst der Kreis der Teilnehmenden politische Entscheide-
rinnen und Entscheider, Expertinnen und Experten sowie Bürgerinnen und 
Bürger. Das Verfahren eignet sich besonders für mittelgroße Gruppen (etwa 
25 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer); es ist aber auch mit größe-
ren Gruppen (150 bis 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) durchführbar, 
wobei dann die Beratung in Kleingruppen und Foren stattfindet.127 

Der Ablauf des Verfahrens gliedert sich in vier Phasen (vgl. Bundeszen-
trale für politische Bildung 2006): 
1. Problemanalyse: Für ein vorgegebenes Problem, für das verschiedene 

wissenschaftliche und/oder politische Lösungsansätze vorliegen, wird 
eine genaue Problembeschreibung vorgenommen. 

2. Einf lussanalyse und Kenngrößenbestimmung: Einf lussfaktoren, 
die unmittelbar auf das Problem einwirken, werden identifiziert, be-
schrieben und gewichtet. 

3. Szenarienentwicklung und -interpretation: Die in Phase 2 iden-
tifizierten Faktoren werden zu ausführlichen Szenarien zusammenge-
führt, die mögliche Zukunftsentwicklungen und deren jeweilige Kon-
sequenzen sichtbar machen. In der Regel diskutieren im Anschluss 
Arbeitsgruppen mit jeweils 20 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern je zwei positive und negative Szenarien. 

4. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Problem-
lösung: Anknüpfend an die Problemanalyse in Phase 1 werden Konse-
quenzen aus den entwickelten Szenarien gezogen und Handlungs- bzw. 
Gestaltungsstrategien erarbeitet. Ziel ist die Erstellung eines Hand-
lungskatalogs in Form einer Prioritätenliste. 

Anwendungsbereiche 

Die Szenario-Technik mit ihren Formen Workshop und Konferenz kann 
genutzt werden, um zukünftige Probleme zu antizipieren, sie in aktuelle 
Lösungsansätze einzubinden und daraus konkrete Handlungsempfehlun-
gen abzuleiten. Eine Stärke des Verfahrens liegt darin, dass unterschied-
liche Zukunftsszenarien entworfen werden, was besonders bei einer Orien-
tierung auf eine nachhaltige Entwicklung nützlich sein kann. 

Das Verfahren eignet sich zur Bearbeitung von einer ganzen Bandbreite 
an Themen – von lokalen bis hin zu transnationalen Aufgabenstellungen, 
z.B. von der strategischen Unternehmensplanung über militärische Strate-
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gien bis hin zu langfristigen politischen Planungen (z.B. in Grundsatzab-
teilungen von Ministerien) oder Perspektiven kommunaler Entwicklung. 
Entsprechend unterschiedlich sind die Auftraggeberinnen und Auftragge-
ber von Szenario-Workshops und -Konferenzen. Das Verfahren wird vor-
wiegend in Europa angewendet. 

Beispiele 

Die dänische Behörde für Technikfolgenabschätzung führte im Jahr 2004 
in den Küstenstädten Næstved und Ho Bugt zwei Szenario-Workshops 
unter dem Titel »New Climate – New Life? The more Water – the less 
Country« durch. Als Szenario wurde ein im Zuge des globalen Klimawan-
dels zu erwartender Anstieg des lokalen Meeresspiegels um 50 Zentime-
ter angenommen. Die Veranstaltungen zielten darauf ab, bei lokalen Ent-
scheidungsträgerinnen und -trägern und Vertreterinnen und Vertretern der 
Bürgerschaft das Bewusstsein für die Folgen einer solchen Veränderung 
des Küstenraums zu wecken. Die entsprechenden Überlegungen sollten 
in langfristige kommunale Planungsentscheidungen einbezogen werden.128 

Darüber hinaus hat die dänische Behörde für Technikfolgenabschät-
zung die Szenario-Technik in einer Reihe von umfangreicheren Beteili-
gungsprojekten eingesetzt, so etwa im Rahmen von Zukunftskonferenzen 
zu Fragen einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung oder zu Pers-
pektiven der Bildungspolitik (vgl. Andersen & Jæger 1999). 

Im November 2002 fand in Görlitz/Zgorzelec eine Szenario-Konferenz 
statt. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Polen und Deutsch-
land diskutierten in vier Foren über die Zukunft des deutsch-polnischen 
Grenzraumes und seine zu erwartende demographische und wirtschaft-
liche Entwicklung. Fachleute wurden angehört und Workshops durchge-
führt. Die Beteiligten befürworteten ein gemeinsames Regionalmarke-
ting für Görlitz/Zgorzelec und das Umland. Die Ergebnisse der Konferenz 
f lossen in die Bewerbung der Stadt beim »Ideenwettbewerb Stadt 2030« 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein.129 

Ähnliches Verfahren 

Die Szenario-Technik ist oftmals auch Bestandteil anderer Verfahren, wie 
z.B. Bürgergutachten/Planungszelle, Mediation oder Zukunftskonferenz; 
dort werden ebenfalls künftige Entwicklungen thematisiert. Im Gegen-
satz zur Szenario-Technik beschäftigen sich diese Verfahren allerdings mit 
wünschenswerten künftigen Entwicklungen; sie setzen sich nicht mit der 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Entwicklung unterschiedlicher Szenarien anhand von tatsächlichen Ein-
f lussfaktoren auseinander. 

Im Mittelpunkt von sogenannten RTSC-Strategiekonferenzen (RTSC = 
Real Time Strategic Change), ebenfalls ein Verfahren zur Zukunftsge-
staltung, steht das Management von Veränderungsprozessen, wobei das 
»Alltagsgeschäft« in der teilnehmenden Organisation oder Institution aber 
nicht unterbrochen wird. Die Aufgabenstellung und damit der konzepti-
onelle Rahmen für eine Veränderung wird, anders als bei der Szenario-
Technik, vorab festgelegt. Ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter der 
jeweiligen Organisation erarbeiten auf dieser Grundlage in achtköpfigen 
Kleingruppen in zwei bis drei Tagen unter Anleitung eines Moderatoren-
teams konkrete Umsetzungsstrategien. Die Durchführung besteht aus drei 
aufeinander aufbauenden Schritten: Schaffen einer gemeinsamen Infor-
mationsbasis, Identifikation mit einem Zielzustand sowie erste Schritte 
planen bzw. Konsequenzen ableiten. Auch wenn die Methode ursprüng-
lich für Fragen der Organisationsentwicklung konzipiert wurde, ist sie – 
ähnlich wie andere Formate aus dem anglo-amerikanischen Raum (z.B. 
Open-Space-und Zukunftskonferenz) – auch auf kommunale und politi-
sche Veränderungsprozesse übertragbar. In Deutschland haben sich ver-
schiedene professionelle Anbieterinnen und Anbieter auf die Durchfüh-
rung von Real-Time-Strategic-Change-Konferenzen spezialisiert.130 

4.15 World Café 

Ein World Café macht eine möglichst zwanglose Gesprächssituation zum 
Prinzip: Kleingruppen von je vier bis sechs Personen kommen in ent-
spannter Café-Atmosphäre (deshalb der Name) zu einem vorgegebenen 
Thema miteinander ins Gespräch. Die Methode ist bislang vor allem im 
englischsprachigen Raum verbreitet, wird aber immer häufiger auch in 
Deutschland angewendet.131 

In mehreren aufeinander folgenden Gesprächsrunden von jeweils 20 bis 
30 Minuten tauschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines World 
Cafés ihr Wissen aus. In jeder neuen Runde wechseln sie die Tische, 
wodurch sich immer neue Gesprächskonstellationen ergeben. Die Ergeb-
nisse jeder Runde werden dokumentiert. Eine »Tischgastgeberin« oder 
ein »Tischgastgeber« bleiben am Tisch sitzen und informieren die neu 
Ankommenden über die wesentlichen Gedanken der Vorrunden. So kön-
nen in kurzer Zeit neue Ideen und Lösungsansätze für Probleme gefun-
den werden. 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Nach mehreren Runden werden die Ergebnisse der verschiedenen Tische 
gesammelt und der gesamten Gruppe vorgestellt. In einem abschließenden 
Plenum werden die Ideen zusammengefasst und Lösungen diskutiert.132 

Anwendungsbereiche 

Durch die Verteilung der Gesprächspartnerinnen und -partner in mehrere 
Kleingruppen ist die Anwendung der World-Café-Methode sowohl für 
mittlere als auch für große Gruppen geeignet. Das Verfahren ist mit zwölf 
bis hin zu 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt worden. 
World Cafés bieten sich an, um Wissen und Kompetenzen der Beteiligten 
zu sammeln, Perspektiven auszutauschen und kurzfristig Lösungsansätze 
und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

Themen, Anlässe, Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
der Hintergrund der Veranstalterinnen und Veranstalter von World Cafés 
sind äußerst vielfältig. Der Ansatz wird zumeist als zusätzliches Element 
im Rahmen größerer Beteiligungsverfahren eingesetzt, zum Beispiel als 
Eröffnung, zum Kennenlernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
untereinander und zum Sammeln von Ideen. 

Beispiel 

Das World Café ist mittlerweile zu einer der am häufigsten eingesetz-
ten Moderationsmethoden für Gruppen unterschiedlicher Größe gewor-
den. Aufgrund seines Charakters als »Verfahren im Verfahren«, das in der 
Regel zur Unterstützung und Flankierung umfassenderer Beteiligungsan-
sätze genutzt wird, bietet sich kein Beispiel zu einer gesonderten Hervor-
hebung an – World Cafés lassen sich zu nahezu allen Themen und Anläs-
sen durchführen. 

ÄhnlicheVerfahren 

Einen ähnlichen Ansatz wie das World Café verfolgt das Konversationscafé, 
das in den USA durch die Organisation »Conversation Café« verbreitet wird. 
Diese Veranstaltungen sind eher für kleinere Gruppen geeignet, werden von 
einer Gastgeberin oder einem Gastgeber zu einem bestimmten Thema ange-
kündigt und finden in einem informellen Rahmen an öffentlichen Orten 
(z.B. in Bibliotheken oder Cafés) statt. Die idealerweise acht Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verpf lichten sich, bestimmte Regeln zu beachten (Offenheit, 
Akzeptanz, Werbefreiheit) und nutzen ein konkretes »Talking Object«, um 

http:vorgestellt.In
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

in mehreren Runden Argumente auszutauschen und Ideen zu entwickeln.133 

Konversationscafés können Diskussionen stimulieren und zur Qualifizierung 
der sozialen und deliberativen Kompetenzen der Beteiligten beitragen. 

4.16 Zukunftskonferenz 

Die Zukunftskonferenz ist ein Verfahren, bei dem die Teilnehmenden nach 
einem festgelegten Ablaufschema Maßnahmen und Aktionspläne für künf-
tige Vorhaben erarbeiten. Anstatt Probleme zu diskutieren oder Differen-
zen zu bearbeiten, legt dieses Beteiligungsverfahren den Fokus auf künftige 
Entwicklungen und die Identifizierung von Gemeinsamkeiten innerhalb 
der teilnehmenden Gruppe. Eine Zukunftskonferenz wird oft eingesetzt, 
um die Neuorientierung einer Organisation oder Gemeinde einzuleiten. 

Der Ansatz stammt ursprünglich aus Großbritannien (dort als Future 
Search Conference bezeichnet), wurde in den USA um zentrale Aspekte wei-
terentwickelt und wird dort insbesondere durch das »Future Search Net-
work« gefördert. Auch in Deutschland haben sich einzelne Moderatorin-
nen und Moderatoren auf diese Methode spezialisiert. 

Zur Konferenz laden die verantwortlichen Organisatorinnen und Orga-
nisatoren ausgewählte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Ver-
treterinnen und Vertreter verschiedener Interessengruppen ein, die mit dem 
jeweiligen Thema beschäftigt oder für das Thema von Bedeutung sind. 
Idealerweise nehmen 8x8, also 64 Personen teil (alternativ: 6x6, 7x7, 9x9 
Personen, sodass eine einheitliche Größe der Arbeitsgruppen gewährleistet 
werden kann). Im Verlauf der zwei- bis dreitägigen Veranstaltung arbeiten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unterschiedlichen Kleingruppen, 
die von den Moderatorinnen und Moderatoren gezielt zusammengestellt 
werden. Diese Gruppen werden sowohl homogen (nach Interessengrup-
pen) als auch heterogen arrangiert. Dadurch soll das Zusammengehörig-
keitsgefühl auch über Gruppengrenzen hinweg gefördert und die gemein-
same Suche nach Lösungsansätzen ermöglicht werden. 
Eine Zukunftskonferenz läuft in der Regel in mehreren Phasen ab (vgl. 
Burow 2008): 
1. Ref lexion der Vergangenheit: Auf einem Zeitstrahl werden Hoch-

und Tiefpunkte aus der Geschichte der betreffenden Organisation, Ins-
titution oder Kommune abgebildet. 

2. Analyse der Gegenwart: 
a.  Mit Mindmaps wird eine Übersicht künftig zu erwartender Heraus-

forderungen entworfen. 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

b. Gemeinsam werden Stärken und Schwächen bezüglich der identifi-
zierten Herausforderungen erarbeitet. 

3. Entwicklung von Zukunftsentwürfen: Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer entwerfen Bilder der erwünschten Zukunft. 

4. Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten: Die verbindenden Gemein-
samkeiten aller Beteiligten werden geklärt sowie Entwicklungsaufga-
ben und Ziele, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Engage-
ment übernehmen wollen, identifiziert. 

5. Erstellen von Maßnahmeplänen: Am Ende des Verfahrens werden 
konkrete Maßnahmepläne unter Benennung von Verantwortlichkeiten 
und verbindlichen Terminplänen erarbeitet.134 

Anwendungsbereiche 

Die Durchführung einer Zukunftskonferenz bietet sich an, wenn langfris-
tige Ziele und Maßnahmen für eine Organisation, eine Stadt, eine Region 
oder eine Kommune entwickelt und dabei Personen bzw. Gruppen mit 
verschiedenen Interessen beteiligt werden sollen. Je nach Thema und Ziel-
stellung kann das Verfahren von unterschiedlichen Akteuren und Institu-
tionen in Auftrag gegeben werden. 

Beispiel 

Um die »Schätze« der Stadt zu heben und für ihre künftige Entwicklung 
zu nutzen, fand im Mai 2000 im hessischen Bad Nauheim eine Zukunfts-
konferenz unter dem Titel »Bad Nauheim 2015« statt. Sie wurde durch 
die Stadtverwaltung initiiert und vom lokalen Agenda-21-Büro und einer 
Vorbereitungsgruppe organisiert. Mehr als 100 Bürgerinnen und Bür-
ger nahmen teil und entwickelten eine Vision der Stadt als touristischem 
Anziehungspunkt mit einem anspruchsvollen Kulturangebot und einer 
autofreien Innenstadt. Außerdem wurde die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien als Einnahmequelle diskutiert. Aus diesen Ideen wurden erste Ziele 
und konkrete Maßnahmen entwickelt, an denen verschiedene Gruppen 
auch nach Abschluss der Konferenz weiter arbeiteten.135 

Im britischen Salford fand im Juli 2008 eine Zukunftskonferenz unter 
dem Titel »Seizing Salford’s Moment: Connecting People with Opportuni-
ties« statt. Im Rahmen eines dreitägigen Treffens diskutierten rund 50 Per-
sonen Potenziale und Entwicklungsstrategien für die im Großraum Man-
chester gelegene Stadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – sowohl 
einzelne Bürgerinnen und Bürger als auch Vertreterinnen und Vertreter 
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Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

professioneller Interessen und Institutionen – waren von der durchfüh-
renden Organisation, »Partners in Salford«, gezielt angesprochen worden 
aufgrund ihres lokalen Expertenwissens, ihrer Multiplikatorenfunktion 
oder ihrer Fähigkeit, kreativ nach Lösungen zu suchen. Die Empfehlun-
gen der an der Zukunftskonferenz Beteiligten reichten von einer Reform 
des öffentlichen Nahverkehrs und Steuererleichterungen für die Nutzung 
alternativer Energien über die Förderung der Kreativwirtschaft in Salford 
bis hin zu infrastrukturellen Maßnahmen zur Sicherstellung einer fami-
lienfreundlichen Stadtentwicklung und einem verstärkten Einbezug von 
Jugendlichen und jungen Menschen in Entscheidungsprozesse. Die Vor-
schläge stellten die Grundlage für die Verabschiedung von Entwicklungs-
zielen dar, die die Stadt bis 2025 erreicht haben will.136 

In Österreich wurden in jüngerer Zeit einige Zukunftskonferenzen als 
Teil breit angelegter Projekte zur Regionalentwicklung durchgeführt, so 
etwa in der Steiermark zur Zukunft des ländlichen Raums, in Kärnten zur 
partizipativen Erarbeitung eines Leitbilds für den Flussraum der Möll oder 
auch landesweit zur Initiierung eines mehrere Gemeinden übergreifenden 
Beteiligungsprozesses.137 

4.17 Zukunftswerkstatt 

Das Verfahren der Zukunftswerkstatt geht auf den Wissenschaftsjournalisten 
und Zukunftsforscher Robert Jungk zurück (vgl. Jungk & Müller 2000). 
Die Methode wird durch die in Salzburg ansässige Robert-Jungk-Biblio-
thek für Zukunftsfragen (eine 1985 gegründete Stiftung)138 weiterentwi-
ckelt und angeboten. 

Zukunftswerkstätten finden nahezu ausschließlich im deutschsprachigen 
Raum statt, insbesondere in Österreich. In Deutschland existiert mit dem 
Zukunftswerkstätten-Netz139 ein privater, nicht-kommerzieller Versuch 
der Vernetzung von Moderatorinnen und Moderatoren von Zukunfts-
werkstätten. 

Das Verfahren beruht auf den Prinzipien Freiwilligkeit, Kreativität, 
Ergebnisoffenheit und Selbststeuerung und strebt eine Freisetzung ver-
schütteter kreativer Potenziale Einzelner oder von Gruppen an. Insofern ist 
es anwendbar für viele Bereiche, Themen und Fragestellungen. 

Eine Zukunftswerkstatt dauert zwei bis drei Tage und setzt sich in der 
Regel aus drei Phasen zusammen: 
1. In der Kritikphase werden anhand der Erfahrungen aller Teilneh-

merinnen und Teilnehmer mittels Brainstorming bestehende Mängel 

http:Raumstatt,insbesonderein�sterreich.In
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konstatiert, auf Karten festgehalten und zusammen oder in Kleingrup-
pen systematisiert. 

2. In der Phantasiephase werden, ohne auf Zwänge der Realität (insbe-
sondere finanzielle Restriktionen) zu achten, spielerisch Lösungsansätze 
für das betreffende Problem entworfen. 

3. Die Realisierungsphase dient dem Versuch, die besten Ansätze der 
Phantasiephase zu realisieren: Erdachtes wird präzisiert, die Beteilig-
ten übernehmen persönlich Verantwortung für einzelne Lösungsstrate-
gien und suchen nach Bündnispartnerinnen und -partnern für deren 
Umsetzung. 

In der Praxis finden sich gelegentlich Aufteilungen mit bis zu sieben Pha-
sen, in denen einzelne Teilschritte (Vorbereitung, abschließende Ref lexion, 
weitergehende Begleitung des Prozesses) detaillierter bearbeitet werden. 
Das Verfahren wird in der Regel von professionellen Moderatorinnen und 
Moderatoren begleitet. Es eignet sich für Gruppen unterschiedlicher Größe; 
die Durchführung ist mit kleinen (bis 15 Personen), mittleren (15 bis 40 Per-
sonen) und größeren Gruppen (bis zu 200 Personen, aufgeteilt in Arbeits-
gruppen) möglich.140 Mit der Zahl der Teilnehmenden steigt auch die Zahl 
der involvierten Moderatorinnen und Moderatoren. 

Anwendungsbereiche 

Ursprünglich sollte die Methode eine »Demokratisierung von unten« för-
dern, entsprechend kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der frü-
hen Zukunftswerkstätten oft aus Betroffenengruppen oder Bürgerinitia-
tiven. 

Heute finden Zukunftswerkstätten meist statt, um Visionen für die 
Zukunft einer Organisation oder Gemeinde zu erarbeiten. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer setzen sich deshalb häufig aus natürlichen 
Gruppen zusammen (Kollegien, Nachbarschaften, Zusammenschlüsse 
von Betroffenen etc.) und kennen sich untereinander bereits. Im Hinblick 
auf Zielstellung und Durchführung weist die Zukunftswerkstatt Paralle-
len zum Verfahren der Zukunftskonferenz auf. 

Typische Auftraggeberinnen und Auftraggeber für Zukunftswerkstät-
ten sind Städte und Kommunen (viele Zukunftswerkstätten fanden bislang 
in Salzburg, der »Geburtsstadt« des Verfahrens, statt) sowie Verbände und 
Parteien (z.B. Caritas, Klimabündnis Österreich, Grüne Salzburg). 

Zukunftswerkstätten eignen sich zur Bearbeitung unterschiedlicher 
Themen; das Spektrum reicht von der Zukunft der Kulturarbeit, des 
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öffentlichen Verkehrs, der Arbeit oder der Jugendfreizeitkultur bis hin zu 
der Ausbildung von Krankenhausseelsorgern. 

Der Grad der Verbindlichkeit der Ergebnisse einer Zukunftswerk-
statt hängt von den zuvor mit der Auftraggeberin und dem Auftragge-
ber getroffenen Vereinbarungen ab und kann im Einzelfall stark variieren. 

Beispiele 

Nachdem für die Stadt Herne die Projektförderung durch das Programm 
»Ökologische Stadt der Zukunft« ausgelaufen war, initiierte der zuständige 
Bau-Stadtrat eine Zukunftswerkstatt, um den angestoßenen Prozess fort-
zuführen. Sie fand im Januar 2003 unter dem Titel »Herne 2010+« statt. 
Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Ministerien, aller relevanten 
Gruppen und Organisationen, Bürgerinnen, Bürger und Raum- und Stadt-
planerinnen und -planer der Universität Dortmund – insgesamt 60 Personen 
– nahmen teil, um Ideen zur Weiterführung der ökologischen Ausrichtung 
der Stadtentwicklung zu erarbeiten. Die verschiedenen Vorschläge wur-
den im Anschluss zu Projektideen weiterentwickelt und im Rahmen einer 
öffentlichen Bürgerversammlung in der Stadt vorgestellt und diskutiert.141 

Im österreichischen Vorarlberg wurde im Jahr 2004 unter der Über-
schrift »Kinder in die Mitte« ein Beteiligungsprozess initiiert, der das Ziel 
hatte, die Region zum kinderfreundlichsten Bundesland zu machen. In 
diesem Rahmen führte das »Büro für Zukunftsfragen« mehrere lokale 
Zukunftswerkstätten durch, die sich speziell an Kinder und Jugendliche 
richteten. Insgesamt beteiligten sich 51 Heranwachsende im Alter zwi-
schen 10 und 15 Jahren. Gemeinsam diskutierten sie über ihren Lebens-
alltag, ihre Ansichten, Bedürfnisse und Ängste, um daraus einen Katalog 
von Wünschen und Empfehlungen an die Landesregierung abzuleiten. Auf 
ihre Vorschläge erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Feed-
back von verschiedenen Fachleuten, sodass sie ihre Empfehlungen präzisie-
ren konnten. Als Konsequenz hat die Landesregierung eine Stelle für die 
Koordination der Umsetzung der Maßnahmen geschaffen.141 

4.18 Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Überblick 

Die folgende Tabelle führt wesentliche Merkmale aller 17 bislang beschrie-
benen Präsenzverfahren und -methoden zusammen. So erschließen sich 
Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verfahren auf 
einen Blick. 
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Verfahren Ziel/Funktion typische Themen Kontext 
typische  
Auftraggeber 

Dauer 
 Teilnehmeranzahl  

und -auswahl 

wichtige Akteure, 
Entwickler, Rechte-
inhaber 

geographische 
Verbreitung 

21st Century 
Town Meeting 

Beratung von 
Entscheidern, 
Konsultation, 
MitEntscheidung 

verbindliche Entschei
dungen oder Feed
back zu Fragen der 

 Lokalentwicklung und 
politik 

Fragen auf loka
ler bis nationaler  
Ebene 

Kommunen, 
Behörden 

1 Tag bzw. einmalige 
Zusammenkunft 

     500 – 5000 Personen, auf
geteilt in Kleingruppen à 

   10 – 12 Personen; 
gezielte Auswahl 

AmericaSpeaks  vorwiegend USA 

 Appreciative 
Inquiry 

Einf lussnahme auf 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft 

Entwicklung langfris
tiger Ziele und Maß
nahmen 

organisations 
bzw. betriebs-
interne Fragen 

Unternehmen, Kom
munen, Behörden 

in der Regel 1 Tag, ggf. 
mehrere Jahre 

     10 – 2000 Personen; 
variiert, möglich sind 
Selbstselektion, zufällige 
und gezielte Auswahl 

Case Western Reserve 
University 

vorwiegend USA, 
Großbritannien 

Bürger
 gutachten/ 

Planungszelle 

Beratung von Ent
scheidern, Beeinf lus
sung öffentlicher Dis
kussionen 

konkrete lokale oder 
 regionale Probleme 

und Planungsaufgaben 

Fragen auf loka
ler und regionaler 
Ebene 

 Kommunalpolitik, 
Kommunalverwal
tungen, Vereine oder 
ähnliche Akteure 

mind. 4 aufeinander fol
gende Tage 

in der Regel 100 Personen 
(4 Gruppen à 25 Personen); 
zufällige Auswahl 

Peter C. Dienel, For
schungsstelle Bürgerbetei
ligung Universität Wup
pertal 

vorwiegend Deutsch
land, auch Europa 

Bürgerhaushalt  Beratung von Ent
scheidern, Konsulta
tion, bürgerschaftliche 
Entscheidung 

 Kommunalfinanzen 
(komplett oder teil
weise) 

Fragen auf lokaler 
Ebene 

 Kommunalpolitik, 
Kommunalverwal
tungen 

1 Tag bis mehrere Jahre   100  –  20 000 Personen; 
Selbstselektion 

weltweit, vorwiegend 
Südamerika und Europa 

Bürgerpanel  Beratung von Ent
scheidern 

Erhebung von 
Meinungsbildern 
zu lokalpolitischen 
Fragen 

Fragen auf lokaler 
Ebene 

 Kommunalpolitik, 
Kommunalverwal
tungen, andere an 
regelmäßigen Mei
nungsbildern interes
sierte Akteure 

 3
 3

 –
 –
4 mal jährlich, insg. 
4 Jahre 

     500 –2500 Personen; 
zufällige Auswahl, ggf. 
Nachrekrutierung 

YouGov (ePanels), in 
Deutschland: Forschungs
institut für öffentliche Ver
waltung Speyer 

 vorwiegend 
Großbritannien,  
auch Deutschland 

Bürgerrat  Beeinf lussung öffent
licher Diskussionen, 
Konsultation, Bera
tung von Entscheidern 

konkrete lokale Pro
bleme und Planungs
aufgaben 

Fragen auf lokaler 
Ebene 

 Kommunalpolitik, 
Kommunalverwal
tungen, Vereine 

2 Tage pro Bürgerrat, ca. 
4 Monate, später neuer 
Bürgerrat (mit anderen 
Personen) 

   8 – 12 Personen; 
zufällige Auswahl 

Center for Wise Demo
cracy 

Österreich, USA 

Charrette  Beeinf lussung öffent
licher Diskussionen, 
Beratung von Ent

 scheidern 

konkrete lokale oder 
 regionale Probleme 

und Planungsaufgaben 

Fragen auf lokaler 
Ebene 

 Kommunalpolitik, 
Kommunalverwal
tungen, Vereine oder 
ähnliche Akteure 

mind. 4 Tage (plus je 1 
Tag für öffentl. Vor und 

 Nachbereitung), mehrere 
   Zusammenkünfte (2 – 4) 

im Abstand von einigen 
Wochen sind möglich 

keine Vorgaben, je mehr 
Beteiligte, umso repräsen-
tativer die Ergebnisse; 

 Selbstselektion, zudem  
auch gezielte Auswahl (ggf. 
mit Nachrekrutierung) 

National Charrette Ins
titute 

vorwiegend USA, auch 
Deutschland 

Deliberative Pol
ling 

Information, Beein
 f lussung öffentlicher 

Diskussionen 

diverse Themen von 
 öffentlichem  

Interesse 

Fragen auf lokaler 
 bis transnationaler 

Ebene 

politische Entscheider   2 zeitlich auseinander 
liegende Befragungen, 
dazwischen 2 bis 3   
tägige Phase der Infor
mationsvermittlung 

   300– 500 Personen; 
zufällige Auswahl  
(anhand bestimmter  
Kriterien) 

James S. Fishkin, Cen
ter for Deliberative Demo
cracy 

weltweit, vorwiegend 
USA 

Konsensuskonfe
renz/Bürgerkon
ferenz 

Beeinf lussung öffent
licher Diskussionen, 
Konsultation, Bera
tung von Entscheidern 

kontroverse Themen 
von öffentlichem Inte
resse 

Fragen auf lokaler 
 bis transnationaler 

Ebene 

Behörden  3tägige Konferenz,  
2 Vorbereitungstreffen 

   10 – 30 Personen; 
zufällige Auswahl 

Dänische Behörde für 
Technikfolgenabschätzung 

vorwiegend Dänemark, 
auch andere europäische 
Staaten 



  Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung    Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 

Verfahren Ziel/Funktion typische Themen Kontext 
typische  
Auftraggeber 

Dauer 
 Teilnehmeranzahl  

und -auswahl 

wichtige Akteure, 
Entwickler, Rechte-
inhaber 

geographische 
Verbreitung 

Mediation  Beeinf lussung öffent
licher Diskussionen, 
Konsultation, Bera
tung von Entscheidern 

kontroverse Themen 
von öffentlichem Inte
resse 

in der Regel 
Fragen auf lokaler 
bis regionaler  
Ebene 

Kommunalpolitik, 
Kommunalverwaltun

 gen, Behörden oder 
ähnliche Akteure 

 1   – 2 Tage bis mehrere 
Jahre 

   10 – 100 Personen; 
gezielte Auswahl 

vorwiegend Deutsch
land, auch andere euro
päische Staaten 

National Issues 
Forum 

Information  -Vermittlung von Infor
mationen zu gesell
schaftlich relevanten 
Fragen, ggf. Feedback 
für Entscheider 

in der Regel 
 Fragen auf lokaler 
Ebene 

Kommunen, 
Bildungs
einrichtungen 

   1 – 2 Tage     10 – 20 Personen; 
Selbstselektion 

National Issues Forums 
Institute 

USA 

OpenSpace
Konferenz 

Einf lussnahme auf 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft 

Sammlung von Ideen 
und Vorschlägen zu 
diversen Themen 

Fragen auf loka
ler bis transnatio
naler Ebene, orga
nisations bzw. 

 betriebsinterne 
Fragen 

 Verwaltungen, 
Behörden, Ver
eine, Kirchen, Bil

 dungseinrichtungen, 
Unternehmen etc. 

   1 – 5 Tage   20  –  2 000 Personen; 
Selbstselektion 

Harrison Owen  weltweit, vorwiegend 
USA, Deutschland 

Planning for 
Real 

Einf lussnahme  
auf Öffentlichkeit 
und Gesellschaft, 
Konsultation 

konkrete lokale oder 
regionale Probleme  
und Planungsaufgaben 

 Fragen auf lokaler 
 bis regionaler 

Ebene 

 Kommunalpolitik, 
Kommunalverwal
tungen, Vereine oder 
ähnliche Akteure 

mehrere Veranstaltun -
 gen über einen Zeitraum  

von mehreren Wochen 

unbegrenzt; 
Selbstselektion 

Tony Gibson, Neighbour-
  hood Initiatives Foundation, 

 in Deutschland: Technolo
 gieNetzwerk Berlin e. V. 

vorwiegend Groß
britannien, aber auch 
Deutschland 

SzenarioWork
shop/Szenario

- -
-

-

- -Konferenz 

Einf lussnahme auf 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft, Beratung 
von Entscheidern 

 Antizipieren künftiger 
Entwicklungen und 
Ableiten von Empfeh
lungen in Bezug auf 
diverse Themen 

Fragen auf loka
ler bis transnatio
naler Ebene, orga
nisations bzw. 

 betriebsinterne 
Fragen 

 Verwaltungen, 
Behörden, Ver
eine, Kirchen, Bil

 dungseinrichtungen, 
Unternehmen etc. 

1 bis 3tägige Blockver
anstaltung oder mehrere 
Treffen 

   25 – 30 Personen pro 
 Gruppe, mehrere Gruppen 

können parallel arbeiten; 
gezielte Auswahl 

vorwiegend Europa 

World Café  Einf lussnahme auf 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft 

vielseitig einsetzbar  Fragen auf loka
ler bis transnatio
naler Ebene, orga
nisations bzw. 

 betriebsinterne 
Fragen 

 Verwaltungen, 
Behörden, Ver
eine, Kirchen, Bil

 dungseinrichtungen, 
Unternehmen etc. 

mehrere Gesprächsrun
den à 20–  30 Minuten 

     12 – 1 200 Personen; 
Selbstselektion 

Conversation Café  vorwiegend USA, 
Großbritannien, auch 

 andere europäische 
Staaten 

Zukunfts- 
konferenz 

Einf lussnahme auf 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft, Beratung 
von Entscheidern 

Antizipieren künfti
ger Entwicklungen, 
Ableiten von Empfeh
lungen in Bezug auf 
diverse Themen 

organisations 
bzw. betriebsin
terne Fragen, auch 
Fragen auf lokaler 
Ebene 

Behörden, Kommu
nen, Vereine, Unter
nehmen etc. 

   2 – 3 Tage  64 (36, 49, 81) Personen; 
gezielte Auswahl 

vorwiegend USA, 
Großbritannien, auch  
Deutschland 

Zukunfts -
 werkstatt 

Einf lussnahme auf 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft, Beratung 
von Entscheidern 

Antizipieren künfti
ger Entwicklungen, 
Ableiten von Empfeh
lungen in Bezug auf 
diverse Themen 

organisations 
bzw. betriebsin
terne Fragen, auch 
Fragen auf lokaler 
Ebene 

Behörden, Kommu
nen, Vereine, Unter
nehmen etc. 

   2 – 3 Tage     5 – 200 Personen; 
 Selbstselektion (innerhalb 

einer natürlichen Gruppe) 

Robert Jungk, Robert
JungkBibliothek für  
Zukunftsfragen 

 deutschsprachiger 
 Raum, insbesondere 

Österreich 

  * Diese Zusammenstellung geht zurück auf die bereits erwähnte Expertise »Politik beleben, Bürger beteiligen« 
   (vgl. Bertelsmann Stiftung 2010). Der dort zu findende Überblick (vgl. ebd.: S. 48 ff.) wurde für den vorlie

genden Text überarbeitet und ergänzt. 
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5   Online- und internetgestützte  
Beteiligungsverfahren �

Die zunehmende Bedeutung des Internets als Informations- und Kommu-
nikationsplattform macht sich auch bei der methodischen Ausgestaltung 
vieler Verfahren zur Bürgerbeteiligung bemerkbar. Diverse Partizipations-
verfahren nutzen Online-Elemente mittlerweile als zusätzliches Angebot, 
um die Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und 
politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern auf der anderen Seite 
zu verringern. Wortschöpfungen wie »E-Government« und »E-Partizipa-
tion« verdeutlichen diesen Bedeutungszuwachs.143 

Unter E-Government werden praktische Anwendungen von IT-Technik 
verstanden, die öffentliche Dienstleistungen online zugänglich machen, 
indem sie elektronische Behördengänge im Netz ermöglichen. Diese 
Optimierung und Modernisierung von Verwaltungsvorgängen hat unter-
schiedliche Formen: Sie reicht von der Bereitstellung von Informationen 
im Internet über Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zum Austausch 
mit Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern bis hin zum Herun-
terladen von Dokumenten und Anträgen, zur Beauftragung bestimm-
ter administrativer Vorgänge oder zur digitalen Unterschrift. Auch die 
Zusammenführung von Aktivitäten unterschiedlicher Behörden unter 
dem Dach einer gemeinsamen Webpräsenz fällt in diesen Bereich. Bür-
gernähe, Transparenz und eine starke Betonung des Servicegedankens sind 
wesentliche Merkmale von E-Government.144 

Ein prominentes Beispiel für E-Government ist die britische Internet-
seite »fixmystreet.com«: Unter dieser Adresse können Bürgerinnen und 
Bürger online Mängel in der Verkehrsinfrastruktur anzeigen und direkt 
in eine Karte eintragen. Mittels einer Feedback-Funktion werden sie über 
den Status ihrer Meldung und die Behebung des Problems informiert.145 

Bei diesem Projekt handelt es sich nicht um Deliberation, sondern um ein 
innovatives Beschwerdemanagement im Internet.146 

Während »E-Government« die Bürgerinnen und Bürger in erster Linie 
als Kundinnen und Kunden ansieht, betont E-Partizipation ihre Bedeutung 
als gleichwertige Partnerinnen und Partner bei der politischen Meinungs-
bildung und Entscheidungsfindung: E-Partizipation umfasst alle internetge-
stützten Verfahren, die Bürgerinnen und Bürgern eine aktive Teilhabe an politi-
schen Entscheidungsprozessen ermöglichen. Das Feld der Online-Beteiligung 

88 

http:fixmystreet.com
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

reicht von elektronischen Petitionen und staatlich initiierten Diskussio-
nen zu Gesetzesinitiativen über Mitsprachemöglichkeiten bei lokalen Pla-
nungsvorhaben bis hin zu Debatten über die Verwendung von Kommu-
nalbudgets. Die Gemeinsamkeit dieser Online-Verfahren liegt darin, dass 
Bürgerinnen und Bürger über das Internet ihre Standpunkte schriftlich 
mitteilen, mit anderen in einen Dialog treten, diskutieren und mit ihren 
Äußerungen politische Entscheidungsprozesse beeinf lussen können. Diese 
Verfahren stehen im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. 

Zunächst werden jedoch Besonderheiten der Online-Partizipation im 
Vergleich zu klassischen Verfahren der Präsenzbeteiligung skizziert (5.1). 
Daran schließt sich eine Vorstellung ausgewählter Verfahrensbeispiele an 
(5.2). Den Abschluss bildet ein Exkurs zum BürgerForum (5.3) – ein Ver-
fahren, in dem Online- und Präsenzelemente kombiniert werden, das 
heißt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl auf konventio-
nelle Art im Rahmen von Präsenzveranstaltungen diskutieren als auch in 
eigens zu diesem Zweck eingerichteten Internet-Foren. 

5.1 Besonderheiten und Formen von E-Partizipation 

Internetgestützte Angebote ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern eine 
schnelle und unmittelbare Meinungsäußerung, die nicht an die Teilnahme an 
einer klassischen Präsenzveranstaltung und deren räumlichen und zeit-
lichen Rahmensetzungen gekoppelt ist. Auf diese Weise können mit 
Online-Angeboten Beteiligungsbarrieren gesenkt werden, so dass eine grö-
ßere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern einbezogen werden kann. Da 
die Teilnahme an Online-Diskussionen in freier Zeiteinteilung sowie in den 
eigenen vier Wänden (oder auch von unterwegs) möglich ist, können Zeit-
probleme oder andere Einschränkungen auf Seiten der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aufgefangen werden. Während bei Präsenzveranstaltun-
gen unter bestimmten Umständen eine Konstellation entstehen kann, in 
der nur noch redegewandte »Rhetorik-Profis« das Wort ergreifen, können 
sich in Online-Diskussionen auch diejenigen Personen einen schriftlichen 
Beitrag beisteuern, denen möglicherweise in klassischen Versammlungen 
Mut und Erfahrungen fehlen, um ihre Standpunkte zu artikulieren. Inso-
fern sind Online-Beteiligungsverfahren potenziell in der Lage, die Hete-
rogenität innerhalb der Gruppe der Diskussionsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer sowie die der vorgetragenen Meinungen zu erhöhen. 

Ein weiterer Pluspunkt von Online-Diskussionen liegt darin, dass die 
raum-zeitliche Individualisierung der Teilnahme sowie die Notwendigkeit 

http:werdenkann.Da
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

zur Verschriftlichung aller Äußerungen die Möglichkeiten zum Abwägen 
und Ref lektieren wachsen lassen. Im Gegensatz zum strukturellen Reg-
lement von Präsenzveranstaltungen muss sich ein Beitrag nicht unmittel-
bar an den zuvor vorgetragenen anschließen. Vielmehr kann die Reaktion 
auch erst nach einigen Stunden oder gar nach Tagen erfolgen. Die Teil-
nehmenden können dann in der Zwischenzeit Argumente für oder gegen 
einen bestimmten Standpunkt sammeln und abwägen. Online-Verfahren 
können somit Diskussionen strukturieren und die Qualität der Deliberation 
verbessern. 

Allerdings bringt Online-Beteiligung auch eine Reihe von spezifischen 
Anforderungen mit sich: So müssen beispielsweise die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einer Internet-Diskussionen über die entsprechen-
den technischen Kenntnisse und Kompetenzen sowie einen Internetzugang 
verfügen. Diese Voraussetzungen sind nicht gleichmäßig in der Bevöl-
kerung verteilt: Menschen mit niedrigem Bildungsstand und niedrigem 
Haushaltseinkommen nutzen das Internet zum Beispiel seltener als Mit-
telschichtsangehörige mit hohen Bildungsabschlüssen. Diese bereits aus 
Präsenzbeteiligungen bekannte soziale Schief lage setzt sich fort in dem Feld 
der E-Partizipation. 

Zudem haben ältere Menschen oder auch Migrantinnen und Migranten 
oftmals mehr Hemmungen, an Online-Verfahren teilzunehmen: Wäh-
rend erstere dem Internet häufig mit Skepsis und Berührungsängsten 
begegnen oder – im Falle von Personen mit Migrationshintergrund – sprachli-
che Barrieren eine Beteiligung erschweren können, stellt das Internet für 
jüngere Menschen in der Regel ein selbstverständlich genutztes Informa-
tions- und Kommunikationsmedium dar. Entsprechend verfügen sie in der 
Regel auch über hohe Online-Kompetenzen. Bei manchen Themen kön-
nen Jüngere über das Internet mittlerweile sogar besser erreicht werden als 
über Präsenzveranstaltungen. 

Eine weitere Besonderheit der E-Partizipation liegt darin, dass in ihr 
einerseits zwar das reine Argument ungeachtet der vortragenden Person 
im Mittelpunkt steht, auf der anderen Seite aber visuelle und andere, nicht-
textbasierte Kommunikationsformen zugunsten des Schriftprinzips in den 
Hintergrund rücken. Je nach Beteiligungsanlass, -form und Zielgruppe 
kann sich diese spezifische Selektivität der Online-Kommunikation als 
Chance oder Bürde erweisen. 

Für die Durchführung und Organisation von Online-Beteiligung exis-
tieren keine standardisierten Verfahren wie etwa im Bereich klassischer Prä-
senzveranstaltungen. Internetgestützte Beteiligungsverfahren variieren – 
je nach Anlass, Dauer, Umfang, Zielgruppe, Aufwand, verantwortlichen 



91 

       
         

     
        

         
  

       
            
       

     
      

        
        
   
       

          
          
          
            

       
         

       
          

         
  

       
       

         
         

        
          

       
          

        
        

         
  

        
       

      

Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

Organisatorinnen und Organisatoren und der Aufgabenstellung. Zudem 
zeichnet sich das Feld der E-Partizipation mit seinen verschiedenen Ange-
boten und Akteuren durch eine hohe Dynamik von Innovationen und techni-
schen Überarbeitungen aus. Beteiligungsverfahren, die heute den Status quo 
des technisch Möglichen widerspiegeln, können in einigen Jahren schon 
veraltet sein. 

Online-Verfahren lassen sich grundsätzlich aufteilen in zwei Gruppen: 
Auf der einen Seite stehen Verfahren, die ausschließlich im Netz stattfinden. Auf 
der anderen Seite gibt es Online-Beteiligungsverfahren, die Offline- und 
Online-Beteiligung kombinieren, indem sie klassische Präsenzveranstaltungen 
und deren Face-to-Face-Kommunikation um Möglichkeiten der E-Parti-
zipation ergänzen. Beispiele für neue Beteiligungsverfahren, die Online-
und Off line-Elemente integrieren, sind das BürgerForum und die Euro-
pean Citizens’ Consultation.147 

Als wesentliche Grundform der ausschließlich im Internet umgesetz-
ten Beteiligung gelten Internet-Foren. Sie sind im Feld der E-Partizipation 
weit verbreitet. In der Regel werden Foren zu speziellen Themen eröff-
net, um den Nutzerinnen und Nutzern über einen längeren Zeitraum hin-
weg die Möglichkeit zu bieten, sich zum jeweiligen Thema zu äußern und 
zeitversetzt auf die Bemerkungen anderer Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu reagieren. Foren können durch unabhängige Organisationen oder 
politische Entscheidungsträgerinnen und -träger initiiert werden. Sie wer-
den teilweise durch Moderatorinnen oder Moderatoren betreut, die in der 
Regel nicht inhaltlich eingreifen, sondern ausschließlich prüfen, ob die 
Einträge regelkonform sind. 

Bei der Moderation von Internet-Foren sind grundsätzlich zwei Varianten 
möglich: Vorab-Moderation (oftmals auch als Prä-Moderation bezeichnet) 
und Post-Moderation. Bei der Vorab-Moderation werden neue Einträge vor 
ihrer Veröffentlichung vom Moderator oder von der Moderatorin geprüft 
und gegebenenfalls gefiltert. So können illegale oder diffamierende Ein-
träge verhindert werden. Der Nachteil dieser Variante besteht in der Ver-
zögerung der Veröffentlichung und dementsprechend der sich anschlie-
ßenden Diskussion. Bei der Post-Moderation werden die Einträge erst nach 
ihrer Veröffentlichung geprüft und dann bei Bedarf gelöscht. Internet-
Foren stellen jedoch nicht nur eine Ergänzung klassischer Präsenzbeteili-
gungen dar, sondern können auch der ausschließliche Part einer Beteili-
gung sein. 

Weitere Beispiele für Verfahren, die ausschließlich im Internet umge-
setzt werden, sind Politiker-Chats und sogenannte elektronische Bürgersprech-
stunden, die regelmäßig von verschiedenen politischen Entscheidungs-
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

trägerinnen und -trägern angeboten werden. Dabei handelt es sich um 
zeitlich begrenzte, textbasierte öffentliche »Sprechstunden« im Internet. 
In einem direkten Frage-Antwort-Chat erfolgt eine unmittelbare Kom-
munikation. Politiker-Chats existieren schon seit der Frühzeit des Inter-
nets und werden von großen Parteien und vielen Nationalregierungen 
angeboten. Auch auf den Internetseiten der Europäischen Union finden 
regelmäßig Chats mit EU-Kommissarinnen und -Kommissaren statt.148 

US-Präsident Barack Obama veranstaltete beispielsweise erstmals im 
März 2009 unter dem Motto »Open for Questions« eine elektronische 
Bürgersprechstunde: Die über 100000 im Vorfeld eingereichten Fragen 
wurden durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewertet und die 
fünf beliebtesten Fragen dem Präsidenten zur Beantwortung in einem 
Livestream vorgelegt.149 Mittlerweile bieten auch hochrangige Vertrete-
rinnen und Vertreter weiterer US-Regierungsressorts regelmäßig »Open 
for Questions«-Aktionen an. In Deutschland führte der bayerische Minis-
terpräsident Horst Seehofer im Februar 2011 erstmals eine Online-Bür-
gersprechstunde in Form eines Livestreams im »Bayernkanal« auf dem 
Videoportal Youtube durch.150 

Einen beachtlichen Boom verzeichnen seit einiger Zeit Online- bzw. 
E-Petitionen. Dazu gehören das Einreichen oder Unterstützen von Petitio-
nen, Eingaben oder Beschwerden im Internet. Die Europäische Kommis-
sion unterhält zum Beispiel mit »Your Voice in Europe« ein umfangreiches 
Petitions- und Konsultationsportal mit Abteilungen in allen in der EU 
vertretenen Sprachen.151 In Deutschland können Online-Petitionen beim 
Deutschen Bundestag eingereicht und unterzeichnet werden.152 Die briti-
sche Regierung unterhält ebenfalls ein solches Petitionsportal.153 Darüber 
hinaus existieren mittlerweile auch von nicht-staatlichen Akteuren und 
Interessenvertretern eingerichtete Petitionsplattformen, auf denen Prob-
lemlösungen eingefordert werden und oft binnen weniger Tage Tausende 
von Mitstreiterinnen und Mitstreitern für einzelne Anliegen mobilisiert 
werden können. Ein Beispiel ist etwa die in Griechenland entstandene 
europaweite Initiative »eMPOWER«, die klimapolitische Petitionen sys-
tematisiert und kritisch begleitet.154 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist es von Interesse, zu wel-
chen Ergebnissen und Empfehlungen die im Frühjahr 2010 vom Deut-
schen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission »Internet und digitale 
Gesellschaft« kommen wird.155 Ihr Arbeitsauftrag sieht – neben der Ermitt-
lung von Chancen und Risiken der Digitalisierung für verschiedene 
gesellschaftliche Bereiche (Netzneutralität, Urheberrecht, Verbraucher-
schutz, Medienkompetenz, Internet-Governance etc.) und der Beschrei-
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

bung ihrer soziologischen und ökonomischen Auswirkungen – auch vor, 
Möglichkeiten für neue Formen der Online-Teilhabe und -Bürgerbetei-
ligung sowie die Nutzung neuer Partizipationsformen zu untersuchen. 
Im Sommer 2012 sollen die beteiligten Kommissionsmitglieder (17 Bun-
destagsabgeordnete und 17 Sachverständige) ihren Bericht vorlegen. Ein 
umstrittener Punkt im Verlauf der Kommissionsarbeit ist beispielsweise 
die konkrete Umsetzung des parlamentarischen Auftrags, der interessier-
ten Öffentlichkeit Chancen zum Vorbringen von Anregungen und Vor-
schlägen zu eröffnen und sie damit an den laufenden Diskussionen zu 
beteiligen. Als Zwischenergebnis wird Bürgerinnen und Bürgern bereits 
seit März 2011 die Möglichkeit eingeräumt, sich als 18. Sachverständige(r) 
über eine Online-Beteiligungsplattform gleichen Namens direkt über das 
Internet mit Anregungen und gemeinsam erarbeiteten schriftlichen Vor-
schlägen in die Arbeit der verschiedenen Projektgruppen der Kommis-
sion einzubringen.156 

5.2 Beispiele für Online-Beteiligungsverfahren 

Da eine Standardisierung von Online-Beteiligungsverfahren nicht mög-
lich ist, können sie in zentralen Aspekten erheblich voneinander abwei-
chen, z.B. im Hinblick auf ihre Ausgangslage und die Aufgabenstellung 
oder auch bezogen auf ihre Dauer, ihre Zielgruppe, ihren Umfang sowie 
hinsichtlich der weiteren Verwendung der Ergebnisse. Im Folgenden sol-
len deshalb einige ausgewählte Beispiele von Online-Beteiligung vorge-
stellt werden, die diese Bandbreite illustrieren. 

Dabei werden die verschiedenen Beispiele nach dem Grad der von ihnen 
angestrebten bürgerschaftlichen Einf lussnahme unterteilt. Sie kann sich 
bewegen zwischen den Polen einer Qualifizierung individueller Kompe-
tenzen auf der einen Seite und der tatsächlichen Übernahme von (politi-
scher) Entscheidungsmacht durch bürgerschaftliche Akteure auf der ande-
ren Seite. Dazwischen finden sich Abstufungen wie eine nicht festgelegte, 
aber angestrebte Einf lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft oder 
das Konsultieren und Stellungnehmen durch Bürgerinnen und Bürger. 
Nachfolgend werden Beispiele zu allen vier Stufen der Einf lussnahme vor-
gestellt – wobei darauf hinzuweisen ist, dass es sich um eine idealtypische 
Einteilung handelt; in der Realität sind die Übergänge zwischen den Stu-
fen oftmals f ließend oder es kommt zu Mischformen, die sich mehrere 
Ziele setzen. 
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

Individueller Nutzen und Qualifizierung persönlicher Kompetenzen 

Auch wenn im Vorfeld eines Verfahrens feststeht, dass es keinen oder nur 
einen geringen Einf luss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen 
wird, so können Bürgerinnen und Bürger trotzdem individuellen Nutzen 
aus diesem Partizipationsprozess ziehen. Sie können Beteiligungsverfah-
ren nicht zuletzt auch dazu nutzen, ihr Wissen zu erweitern, ihre Democra-
tic Skills zu verfeinern (Meinungen zur Kenntnis nehmen, argumentieren, 
abwägen etc.) oder Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. 
•  Das im Jahr 2008 aufgelegte Online-Projekt IDEAL-EU begleitet 

vor dem Hintergrund des weltweiten Klimawandels die energiepoli-
tischen Aktivitäten des Europäischen Parlaments.157 Zugleich ist es ein 
mehrsprachiges Social-Networking-Experiment, das darauf abzielt, die 
deliberativen Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
verbessern (vgl. Talpin 2012). Die Internet-Plattform richtet sich insbe-
sondere an Bewohnerinnen und Bewohner der Regionen Katalonien 
(Spanien), Poitou-Charentes (Frankreich) und der Toskana (Italien), von 
deren Regionalregierungen IDEAL-EU als Teil eines EU-finanzier-
ten Projekts initiiert wurde. In ihren Muttersprachen können sie sich 
umfassend über die Thematik informieren und miteinander diskutieren. 
Zudem können sie von einer Sprache in die andere wechseln und den 
unterschiedlichen Verlauf der jeweiligen Diskussionen beobachten. Die 
Bekanntmachung des Projekts erfolgt in englischer Sprache. 

•  In Deutschland lädt das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Bundesverband der 
Verbraucherzentralen seit Juli 2011 Bürgerinnen und Bürger zu einem 
Besuch des Internetportals lebensmittelklarheit.de ein. Ziel der Initiative 
»Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von 
Lebensmitteln« ist es, auf mögliche Täuschungs- und Manipulations-
versuche von Herstellern aufmerksam zu machen. Zudem haben Ver-
braucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, Kennzeichnung und 
Aufmachung fragwürdiger Produkte online zu diskutieren und vom 
Portalbetreiber, dem Bundesverband der Verbraucherzentralen, bewer-
ten zu lassen.158 

Im Bereich der Wissensvermittlung und der Qualifizierung persönlicher 
Kompetenzen lässt sich zudem eine Reihe von Online-Angeboten veror-
ten, die sich speziell an Kinder und Jugendliche wenden. 
•  In Deutschland fand im Jahr 2006 das Projekt BioTalk statt. Mehr als 

300 Hamburger Jugendliche diskutierten drei Wochen lang im Inter-

http:lebensmittelklarheit.de
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

net über Chancen und Risiken gentechnisch veränderter Lebensmit-
tel. Das vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Online-Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit Lehrerin-
nen und Lehrern vorbereitet. Neben einer spielerischen Vermittlung 
von Wissen über Gen-Food zielte das Projekt darauf ab, die kommu-
nikativen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler (Vortragen und 
Begründen eigener Positionen, Auseinandersetzen mit anderen Positio-
nen, Formulieren von Unterstützung oder Gegenrede etc.) zu schärfen 
(vgl. TuTech Innovation GmbH o. J.). 

•  Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts Hub Websites for Youth Partici-
pation (kurz: HUWY) können seit Jahresbeginn 2009 junge Menschen 
aus vier Ländern (Großbritannien, Irland, Deutschland und Estland) 
auf nationalen Online-Plattformen über internetpolitische Themen und 
internetbezogene Gesetze diskutieren.159 Eine zentrale Webseite hält 
vielfältige Informationen zu aktuellen Gesetzeslagen und Beispielen 
bereit. Darüber hinaus können sich die Jugendlichen über das Inter-
net direkt an einzelne politische Entscheidungsträger und Institutionen 
wenden. Das Projekt will ausdrücklich bei jungen Menschen das Inte-
resse an demokratischen Prozessen wecken und sie dabei unterstützen, 
Probleme ausgewogen zu erörtern und Vorschläge konstruktiv zu for-
mulieren. In Workshops können die Jugendlichen zudem Moderations-
techniken erlernen. 

Einflussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft 

Ein Beteiligungsverfahren kann, auch wenn es keinen unmittelbaren 
Einf luss auf politische Entscheidungsprozesse hat, zur Initiierung und 
Bereicherung öffentlicher Debatten beitragen. Oftmals bietet es einen 
guten Anlass, um die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit 
auf ein bestimmtes Thema oder einzelne Aspekte eines Themas zu len-
ken. Inhalte und Empfehlungen eines Verfahrens können darüber hin-
aus von lokalen Medien aufgegriffen werden. Durch eine Beeinf lussung 
der öffentlichen Meinungsbildung kann einerseits der Handlungsdruck 
auf Entscheidungsträgerinnen und -träger steigen. Andererseits besit-
zen Beteiligungsverfahren das grundsätzliche Potenzial, in kontroversen 
Debatten vermittelnd zu wirken, Argumente zu differenzieren und die 
Entwicklung gemeinsamer Standpunkte unter den Beteiligten anzuregen. 
Sie erweitern mit ihren Anregungen und Alternativvorschlägen öffent-
liche Diskussionen, indem sie dafür sorgen, dass die Anzahl der zu Wort 
kommenden Stimmen steigt. 
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

Nicht zuletzt kann auch Community Building, das heißt das Schaffen und/ 
oder Wiederherstellen von sozialen Zusammenhängen, die durch starke 
Kontroversen belastet wurden und zu zerfallen drohten, als eine Form der 
Einf lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft gelten. 
•  In Berlin fanden unter der Überschrift Zusammenleben in Berlin im Spät-

herbst 2008 sowie im Frühjahr 2010 zwei vierwöchige Online-Dialoge 
statt, die die Familienfreundlichkeit der Stadt zum Thema hatten.160 

Auftraggeber dieses partizipativen Ansatzes zur Politikfeldgestaltung 
und -konkretisierung war der Berliner Beirat für Familienfragen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Dialogs wurden gebe-
ten, ihre Definition von Familienfreundlichkeit und ihre Erwartungen 
an die Stadt zu formulieren. Neben den Diskussionen in verschiedenen 
Foren konnten sie auch als Vor-Ort-Expertinnen und -Experten kon-
krete Vorschläge in eine Ideensammlung für ein familienfreundliches 
Berlin einbringen und bewerten. Zudem konnten sie Internet-Livedis-
kussionen mit Politikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und 
Experten führen. Insgesamt verzeichneten die beiden Online-Dialoge 
rund 500 registrierte Nutzerinnen und Nutzer, die 1300 Forenbeiträge 
verfassten. Sie wurden von einem Moderatorenteam thematisch gebün-
delt. Die Ergebnisse des Online-Dialogs f ließen ein in den Berliner 
Familienbericht. 

•  Io Partecipo ist ein zu Jahresbeginn 2008 von der Lokalregierung der 
italienischen Region Emilia-Romagna eröffnetes Online-Portal.161 

Mittlerweile haben sich mehr als 2 800 User registriert, sie können 
sich unmittelbar an die zuständigen Administrationen sowie Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungsträger wenden, Erfahrungen im 
Umgang mit Behörden sowie Standpunkte und Erwartungen zu und 
an unterschiedliche(n) Politikfelder(n) formulieren und allgemein Vor-
schläge und Anregungen zum Leben in der Region abgeben. In regel-
mäßigen Abständen finden Online-Diskussionen zu ausgewählten 
Fragen und Umfragen zu aktuellen Themen und Vorhaben statt. Die 
Teilnehmenden erhalten von den beteiligten Vertreterinnen und Ver-
tretern der zuständigen Administrationen eine Rückmeldung zu den 
Ergebnissen und deren weiteren Verwendung. 

•  Im Frühjahr 2010 organisierte das Pan European eParticipation Network 
(kurz: PEP-NET) – ein Online-Netzwerk, in dem unterschiedliche 
Facetten von E-Partizipation thematisiert werden – eine 14-tägige 
Internet-Diskussion zur Zukunft der E-Partizipation in Zentral- und 
Osteuropa.162 Inhaltliche Schwerpunkte waren auf der einen Seite die 
technisch-infrastrukturellen Ausgangssituationen (Internetzugang und 

http:abgeben.In
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-nutzung) in den betreffenden Ländern sowie auf der anderen Seite 
Chancen und Grenzen von Online-Beteiligung in den noch jungen 
osteuropäischen Demokratien. Die Diskussion bestand aus drei Pha-
sen: Zum Auftakt machten die Organisatorinnen und Organisatoren 
eine Vielzahl von Informationen zum Thema online zugänglich. Daran 
schlossen sich vertiefende Diskussionen zu ausgewählten Themen in 
Kleingruppen an, die ihre Ergebnisse jeweils in kurzen Thesenpapie-
ren zusammenfassten. Sie f lossen ein in ein Abschlussdokument, das die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam erarbeiteten. Drei Live-
Chats mit Internet-Expertinnen und Experten aus Kroatien, Estland 
und Slowenien rundeten das Programm ab. Insgesamt beteiligten sich 
61 registrierte Nutzerinnen und Nutzer mit 108 Beiträgen. 

Konsultation und Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 

Hier steht die beratende Funktion von Beteiligungsverfahren im Mittel-
punkt: Am Ende eines partizipativen Prozesses formulieren die beteilig-
ten Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen, woraufhin sich politische 
Repräsentantinnen und Repräsentanten oder Verwaltungsvertreterinnen 
und -vertreter bereit erklären, diese Ergebnisse in ihrem weiteren Ent-
scheidungsprozess zu beachten. Auch wenn die Integration der Empfeh-
lungen nicht garantiert ist, so werden sie zumindest zur Kenntnis genom-
men. Idealerweise verpf lichten sich die Verantwortlichen im Vorfeld des 
Verfahrens zur Abgabe eines Feedbacks über die weitere Verwendung der 
Verfahrensergebnisse, angenommene Empfehlungen sowie zur Begrün-
dung etwaiger Bedenken. 

Im Bereich der Online-Konsultationen und -Stellungnahmen finden 
mit Abstand die meisten Internet-Beteiligungsverfahren statt (vgl. Bertels-
mann Stiftung u. a. 2010). Zur Übersichtlichkeit werden die nachfolgend 
aufgeführten Beispiele thematisch zusammengefasst: 
•  Entscheidungen über Veränderungen im städtischen Umfeld: 

Bauvorhaben, Um- oder Neugestaltungen von öffentlichen Flächen, 
Plätzen und Parks sowie unterschiedliche stadtplanerische Fragestellun-
gen und Aspekte lokaler Infrastruktur sind ohnehin ein Bereich, in dem 
bereits viele Ansätze von konventionellen Präsenzbeteiligungen zu ver-
orten sind. Sie betreffen häufig Tausende von Bürgerinnen und Bür-
gern, sodass sich traditionell in diesem Bereich leicht zur Mitwirkung 
mobilisieren lässt. Diese Affinität schlägt sich auch in entsprechenden 
Online-Konsultationen zu stadtplanerischen Themen nieder. 
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

Exemplarisch sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden: Das im Jahr 
2007 durchgeführte Verfahren zur Neugestaltung des Domplatzes in Hamburg, 
in dem auf der Grundlage von rund 1000 Anregungen von fast 300 regis-
trierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern 27 Nutzungskonzepte ent-
wickelt wurden. Im Ergebnis sprach sich die Mehrheit der User für eine 
öffentliche Grünf läche aus, die im Jahr 2009 tatsächlich eröffnet wurde. 

In Amsterdam wiederum fand unter der Überschrift De Amstel veran-
dert in bislang zwei Phasen eine Online-Beteiligung zur Weiterent-
wicklung und Umgestaltung der Uferräume der Amstel statt.163 In der 
ersten Phase ( Juni bis November 2009) konnten Interessierte Vorschläge 
abgeben und diskutieren. In der zweiten Phase (März bis Mai 2010) 
konkretisierte ein Team aus Landschaftsarchitekten die Ideen und fasste 
die verschiedenen Entwürfe für die einzelnen Teilräume in einer inter-
aktiven Karte des Flussraums zusammen. Diese Karte dient als Grund-
lage für weitere Diskussionen und Debatten; die User können einzelne 
Vorschläge direkt bewerten und kommentieren.  

In Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Herbst 
2007 einen Online-Ideenwettbewerb zur Nachnutzung von Bauten und Flä-
chen des stillgelegten innerstädtischen Flughafens Tempelhof durchgeführt. In 
einer vierwöchigen Online-Diskussion formulierten rund 1400 Bür-
gerinnen und Bürger 390 Vorschläge zur Zukunft des Areals. Die drei 
Ideen, die den größten Zuspruch im Bürgerdialog erhielten, wur-
den zum Abschluss den politisch und administrativ verantwortlichen 
Akteuren vorgestellt.164 

Im südenglischen Bristol räumt die Lokaladministration Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit ein, sich online an der Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes für die Stadt zu beteiligen: Sie können sich grund-
sätzlich über Lärmbelastungen informieren, miteinander in einen Aus-
tausch über die verschiedenen Auswirkungen von Lärm in der Stadt tre-
ten, Vorschläge zur Lärmreduzierung abgeben und sich gegenseitig auf 
Orte der Stille in Bristol aufmerksam machen. Die Anregungen f ließen 
ein in den offiziellen Lärmaktionsplan der Stadt.165 Zudem unterhält die 
Stadt ein Online-Angebot, in dem alle registrierten Bürgerinnen und 
Bürger ihre Interessen und Wünsche an die Stadtpolitik und ihre Mei-
nungen zu aktuellen Themen als Video-, Ton- oder Textdokument ein-
geben können.166 Die Verwaltung erhält monatlich eine Zusammenfas-
sung der Bürgermeinungen. 

•  Agendagestaltung: Unter dieser Überschrift lässt sich eine Vielzahl 
von konsultativen Online-Verfahren zusammenfassen. Dabei holen 
Regierungen, Ministerien, Behörden und Parlamente über entspre-

http:durchgef�hrt.In
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

chende Webseiten die Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern zu 
speziellen politischen Strategien ein. 

In Deutschland hat beispielsweise das Innenministerium das Online-
Portal Mitreden übers Internet initiiert, innerhalb dessen Interessierte seit 
2008 in verschiedenen, zeitlich begrenzten Online-Angeboten ihre 
Standpunkte und Meinungen zu unterschiedlichen Aspekten der E-Par-
tizipation sowie Perspektiven deutscher Netzpolitik abgeben können.167 

Ein weiteres Beispiel ist der Umweltdialog zur deutschen Nachhaltigkeits-
strategie, der im Frühjahr 2010 im Auftrag des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit auf der Webseite Mitre-
den-U umgesetzt wurde. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten 
dabei beschreiben, welche Umweltthemen aus ihrer Sicht eine stärkere 
öffentliche und politische Aufmerksamkeit benötigten. Auf Grundlage 
der Vorschläge führte das Ministerium dann Fachdialoge zu ausgewähl-
ten Themen als Präsenzveranstaltungen durch.168 

Oftmals werden im Rahmen konsultativer Online-Beteiligungen 
auch Ideenwettbewerbe angeboten, in denen die Nutzerinnen und Nutzer 
Vorschläge und Statements zu einem vorgegebenen Thema einbringen 
können. In Großbritannien hat das Ministerium für Entwicklungszu-
sammenarbeit im Spätsommer 2009 eine mehrwöchige Online-Kon-
sultation unter dem Titel Education Strategy 2010 durchgeführt.169 Aus-
gehend von der Annahme, dass Bildung nicht nur ein Menschenrecht, 
sondern auch einen Ausweg aus Armut darstellt, hat das Ministerium 
seine künftige Strategie in Bildungsfragen zum Gegenstand von E-Par-
tizipation gemacht. Mehr als 200 Anregungen aus verschiedenen Com-
monwealth-Staaten gingen bei den Initiatorinnen und Initiatoren ein. 
Sie f lossen ein in Learning for All, die neue Bildungsstrategie des Minis-
teriums (vgl. DFID 2010).  

In der Regel ist bei Online-Verfahren dieser Art kein moderierter 
Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander vor-
gesehen (so auch nicht bei der Initiative der Bayerischen Staatsregie-
rung Aufbruch Bayern170). Aufgrund ihrer Ausrichtung auf Meinungs-
und Ideenabfragen können diese Verfahren daher nicht als deliberativ 
im eigentlichen Sinne charakterisiert werden. Sie können politischen 
Mandatsträgerinnen und -trägern aber vor Augen führen, welche Fra-
gen und Probleme die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als relevant 
empfinden, womit diese im besten Fall das Agendasetting beeinf lussen. 

Dem stehen auch Beispiele von Online-Konsultationen gegenüber, in 
denen sich die beteiligten Bürgerinnen und Bürger untereinander aus-
tauschen können: In Großbritannien etwa betreut das Cabinet Office 
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seit 2008 den Ideenwettbewerb Show Us a Better Way.171 Dem Weblog 
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Angebote von Regierungsseite aus 
unterschiedlichen Gründen oftmals nicht dort ankommen und regis-
triert werden, wo sie benötigt werden. Deshalb können Bürgerinnen 
und Bürger Anregungen und Empfehlungen zur Optimierung der Akti-
vitäten der britischen Regierung und ihrer Behörden hinterlassen und 
die Vorschläge anderer Nutzerinnen und Nutzer kommentieren. 

Einen höheren Stellenwert haben Kommunikation und der Aus-
tausch von Argumenten auch im Bürgerdialog Energietechnologien für die 
Zukunft, den das deutsche Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Frühjahr 2011 als Reaktion auf die Atomkatastrophe im japa-
nischen Fukushima ins Leben gerufen hat. Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sind eingeladen, ihre Fragen und Meinungen zum Thema 
Energiewende zu diskutieren. Im Unterschied zu reinen Internet-Betei-
ligungsplattformen zeichnet sich dieser Bürgerdialog dadurch aus, dass 
zusätzlich zu den Online-Diskussionen 17 abendliche »Bürgerwerkstät-
ten« und acht ganztägige »Bürgerkonferenzen« in 13 größeren Städten 
Deutschlands durchgeführt werden. Der Beteiligungsprozess ist auf eine 
Dauer von vier Jahren angelegt und wird von Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik begleitet. Seine Ergebnisse 
sollen in einem »Bürgerreport« festgehalten und an politische Entschei-
dungsträgerinnen und -träger übergeben werden.172 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass dem Feedback, das User auf ihre 
Vorschläge erhalten, von Fall zu Fall unterschiedliche Regelungen 
zugrunde liegen. Dies gilt auch für die Integration von ermittelten Ideen, 
Anregungen und Empfehlungen in anschließende politische Entschei-
dungsprozesse. Das Spektrum der Online-Konsultationen kann von einer 
reinen, unkommentierten Abfrage von Meinungen bis hin zu detaillier-
tem Feedback zu jedem einzelnen Vorschlag reichen. Gelegentlich neh-
men auch politische Entscheidungsträgerinnen und -träger an den Kon-
sultationen teil – entweder als reguläre Nutzerinnen und Nutzer oder als 
für einen bestimmten Zeitraum angekündigte Gäste, die dann Rede und 
Antwort stehen sollen. 

•  Konsultationen bei konkreten Gesetzgebungsprozessen: Neben 
den bereits beschriebenen Mitwirkungsmöglichkeiten bei Online-Peti-
tionen wird das Internet vereinzelt auch bereits zur Konsultation bei 
konkreten Gesetzgebungsprozessen genutzt. So ermittelte das deutsche 
Innenministerium zum Jahresende 2008 in einer Online-Konsultation 
Meinungen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern zum Ent-
wurf eines De-Mail-Gesetzes.173 Das Gesetz soll den Betrieb einer Kom-

http:konkretenGesetzgebungsprozessengenutzt.So
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munikationsplattform (Bürgerportal) regeln, die einen rechtssiche-
ren und vertraulichen Austausch elektronischer Dokumente über das 
Internet ermöglicht. An der vierwöchigen Konsultation beteiligten sich 
1331 Nutzerinnen und Nutzer mit 108 Kommentaren zu einzelnen 
Abschnitten des Gesetzentwurfes und 350 Beiträgen zu redaktionellen 
Themen. Auf Grundlage ihrer Anregungen wurden einzelne Passagen 
des Gesetzentwurfes verändert. Zudem verfolgten rund 11000 Gäste 
den Online-Dialog. Die Konsultation hatte nicht zuletzt auch das Ziel, 
eine breitere Öffentlichkeit über das Vorhaben zu informieren. 

•  Partizipative Haushaltsplanung: Auch in diesem Bereich steigt die 
Bedeutung des Internets. Insbesondere in deutschen Städten und Kom-
munen, wo Bürgerhaushalte in erster Linie im Rahmen einer partizi-
pativen Verwaltungsmodernisierung und zur Steigerung von Effizienz 
und Legitimität umgesetzt werden (vgl. Sintomer u.a 2010), kombi-
nieren die Initiatorinnen und Initiatoren immer häufiger Off line- und 
Online-Beteiligungsangebote. 

Die Stadt Köln integriert beispielsweise unter der Überschrift Deine 
Stadt – Dein Geld seit 2007 ihre Bürgerinnen und Bürger in die kom-
munale Haushaltsplanung und organisiert die Sammlung und Bewer-
tung von Vorschlägen komplett über das Internet.174 Die Initiatorinnen 
und Initiatoren legen Wert auf niedrigschwellige Teilnahmevorausset-
zungen: Für Aktivitäten auf der Webseite des Verfahrens benötigt man 
keine Registrierung. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihre 
Vorschläge per Telefon, E-Mail oder auf dem Postweg abzugeben. Im 
Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2008 und 2009 konnten 
sie sowohl Ideen zu Einsparungen als auch zu Ausgaben in drei thema-
tischen Bereichen (»Straßen, Wege, Plätze«, »Grünf lächen« und »Sport«) 
einbringen sowie über alle Vorschläge abstimmen. In der vierwöchi-
gen Online-Phase beteiligten sich rund 11700 Personen mit fast 5000 
Anregungen und 9200 Kommentaren. Aus den drei Bereichen wurden 
jeweils die 100 Vorschläge mit den meisten Stimmen vom Rat der Stadt 
Köln und der Verwaltung aufgegriffen. Sie legten in einem Rechen-
schaftsbericht den Umgang mit den Vorschlägen der Bürgerinnen und 
Bürger dar. In der Folgeplanung für das Jahr 2010 standen die Themen 
»Schule/Bildung« und »Umweltschutz« im Mittelpunkt.175 

Mit-Entscheidung und Co-Governance 

Steht bereits am Beginn eines Verfahrens fest, dass Betroffene und Inte-
ressierte bei der Entwicklung eines Vorhabens oder seiner Ausführung 

http:abzugeben.Im
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

mitbestimmen, dann handelt es sich um Mit-Entscheidung bzw. Co-
Governance. Das ist auch dann der Fall, wenn Empfehlungen der Teil-
nehmenden garantiert in den weiteren Entscheidungsprozess einf ließen. 
Co-Governance bedeutet eine direkte Einf lussnahme auf politische Ent-
scheidungen. Sie kann bis zu einer unmittelbaren Entscheidungsverant-
wortung in Bürgerhand reichen. 

Verfahren, in denen staatliche Instanzen und Akteure den betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich die komplette Entscheidungs-
macht – ohne jegliches Veto – überlassen, werden äußerst selten umgesetzt. 
Sie sind Ausnahmefälle, sowohl im Bereich der klassischen Präsenzveran-
staltungen als auch auf dem Feld der E-Partizipation. 
• Die im Jahr 2007 von der Verwaltung der zentralgriechischen Stadt 

Trikala (rd. 65000 Einwohner) geschaffene Online-Plattform e-dialogos 
kombiniert unterschiedliche Verfahren, um durch einen kontinuier-
lichen Dialog zwischen Stadtregierung und Bürgerschaft strategische 
Entwicklungsziele und einzelne Projekte zu diskutieren sowie Schwer-
punkte der Stadtpolitik festzulegen. Auf der Webseite finden sich nicht 
nur umfassende Informationen zu lokalpolitischen Themen, sondern 
zudem werden verschiedene Formen der E-Partizipation angeboten: 
Im Rahmen von Umfragen und Abstimmungen holt die Verwaltung 
die Meinung der auf der Plattform registrierten Stadtbewohnerin-
nen und -bewohner zu aktuellen Themen ein. Durch eine Teilnahme 
an E-Petitionen können die User mit ihren Unterschriften für oder 
gegen bestimmte parlamentarische Vorlagen stimmen oder auch 
neue Eingaben initiieren. 
In einem Online-Forum besteht zudem die Möglichkeit, sich zu unter-
schiedlichen stadtpolitischen Themen auszutauschen und miteinander 
zu diskutieren.176 Darüber hinaus werden die Sitzungen des Stadtpar-
laments live im Internet übertragen. Bürgerinnen und Bürger können 
während der Übertragung per Internet Fragen zur Sitzung stellen. Ihre 
Beantwortung erfolgt in einem eigens eingerichteten Tagesordnungs-
punkt. Die Online-Plattform ist Bestandteil von e-Trikala, einem durch 
das griechische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen geförderten 
Modellprojekt, durch das Trikala zur ersten digitalen Stadt Griechen-
lands entwickelt werden soll: Neben Anwendungen in den Bereichen 
von E-Partizipation und E-Government wurden zu diesem Zweck 
seit 2005 die technische Infrastruktur ausgebaut (u. a. wurden bislang 
rund 36 Kilometer Glasfaserkabel verlegt), alle öffentlichen Einrich-
tungen miteinander verbunden und kostenlose Internetzugänge zur 
Verfügung gestellt.177 
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

Das beschriebene griechische Beispiel beschreitet unter Zuhilfenahme 
von IT-Technologien innovative Wege einer Intensivierung bürgerschaft-
licher Mitbestimmung und Einf lussnahme bei politischen Entscheidun-
gen. Ansätze dieser Art können als Vorbilder und Orientierungspunkte 
hin zu einer internetgestützten Neudefinition des Verhältnisses zwischen 
staatlichen Instanzen und bürgerschaftlichen Akteuren angesehen werden. 
Vor diesem Hintergrund ist auch das folgende schwedische Beispiel zu 
sehen – auch wenn es nicht unmittelbar auf eine Verbesserung der Delibe-
ration bestimmter Entscheidungen zielt, so strebt es dennoch eine stärkere 
Sensibilisierung für Fragen der partizipativen Mitbestimmung und damit 
die Etablierung eines basisdemokratische(re)n Kontextes an, der schluss-
endlich auch die Qualität deliberativer Entscheidungsfindungsprozesse stei-
gen lässt. 
•  In Vallentuna, einem Vorort von Stockholm (rund 30000 Einwoh-

ner), errang im Jahr 2002 eine Vertreterin der lokalen Initiative Demo-
cracy Experiment (kurz: DemoEx) einen der insgesamt 41 Sitze im Lokal-
parlament. Zugleich eröffnete die Initiative eine Online-Plattform.178 

Dort können Einwohnerinnen und Einwohner sowie andere Interes-
sierte aktuelle, im Lokalparlament auf der Tagesordnung stehende Vor-
lagen und Entwürfe kommentieren sowie Vorschläge für neue Anträge 
formulieren und diskutieren. Die Abgeordnete von »Democracy Expe-
riment« bringt die Anregungen in den parlamentarischen Prozess ein: 
Ihr Abstimmungsverhalten spiegelt die jeweils zuvor online auf der 
Plattform getroffenen Mehrheitsentscheidungen wider. Im Rahmen 
des internetgestützten direktdemokratischen Verfahrens fanden bislang 
mehr als 700 Online-Debatten und -Abstimmungen zu einzelnen The-
men statt. Außerdem brachte die Initiative 80 Anträge ein, über 33 von 
ihnen wurde im Lokalparlament beraten und sechs beschlossen. 

5.3 Exkurs: BürgerForum 

Das BürgerForum ist ein verhältnismäßig junges Beteiligungsverfahren, 
in dem ein Wechsel aus Präsenzveranstaltungen und Online-Phase statt-
findet: Zwei zweitägige Veranstaltungen bilden den Auftakt und den 
Abschluss, dazwischen diskutieren die Beteiligten via Internet. Das Ver-
fahren zielt einerseits darauf ab, den Horizont und die »Democratic Skills« 
der Beteiligten zu erweitern. Zugleich will es aber auch die öffentliche 
Debatte im Hinblick auf das betreffende Thema bereichern und schließ-
lich die Qualität entsprechender politischer Entscheidungen verbessern. 
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

Umgesetzt wurde das von der Bertelsmann Stiftung in Zusammenar-
beit mit der Ludwig-Erhard-Stiftung und der Heinz-Nixdorf-Stiftung 
entwickelte Verfahren bislang ausschließlich in Deutschland. Dort fan-
den BürgerForen zu den Themen »Soziale Marktwirtschaft« (2008)179 

und »Europa« (2009)180 statt. Im Frühjahr 2011 hat unter der Überschrift 
»Zukunft braucht Zusammenhalt – Vielfalt schafft Chancen« das dritte 
BürgerForum stattgefunden.181 Während sich die Teilnehmerzahlen der 
ersten beiden Foren auf 300 bis 400 Personen beliefen, hat die Online-
Phase der dritten Auf lage 10000 Bürgerinnen und Bürger einbezogen. 

Auch wenn die bislang realisierten BürgerForen auf gesamtnationaler 
Ebene stattfanden, so eignet sich das Format grundsätzlich auch für eine 
Anwendung auf lokaler und regionaler, möglicherweise auch transnatio-
naler Ebene. Das Verfahren dauert rund sechs bis acht Wochen und setzt 
sich im Einzelnen aus den folgenden Phasen zusammen: 
1. Vorbereitungsphase: Im Vorfeld informieren sich die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer auf einer eigens eingerichteten Webseite über 
das Verfahren und seine Inhalte. Neben Textdokumenten illustrieren 
Comics, Fotos, Graphiken und Videos die verschiedenen Dimensio-
nen des Themas auf unterhaltsame Art. Bei inhaltlichen Fragen kön-
nen sich die Teilnehmenden per E-Mail an kooperierende Expertinnen 
und Experten wenden. 

2. Auftaktveranstaltung: �Während einer zweitägigen Präsenzveran-
staltung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einander kennen 
und formulieren in verschiedenen Kleingruppen und Ausschüssen ihre 
Ideen, Überlegungen und Anregungen zum Thema. 

3. Online-Phase: In dieser mehrwöchigen Phase erfolgen die Vertiefung 
der Diskussionen sowie eine Bewertung verschiedener Vorschläge. Als 
Plattform für Information und Kommunikation dient die regelmäßig 
aktualisierte Webseite. Auch in dieser Phase stehen Expertinnen und 
Experten als Ansprechpartnerinnen und -partner bei Sachfragen zur 
Verfügung. Zudem nehmen Politikerinnen und Politiker als Gäste im 
Live-Chat an dem Diskussionsprozess teil. 

4. Abschlussveranstaltung: Im Rahmen eines zweitägigen Treffens aller 
Beteiligten am Ende des Prozesses werden die verschiedenen Ergebnisse 
vorgestellt, abgestimmt und in Form eines »BürgerProgramms« verab-
schiedet. 

Damit möglichst viele heterogene Perspektiven in einem BürgerForum 
vertreten sind, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen reprä-
sentativen Querschnitt der Gesamtbevölkerung darstellen. Ihre Aus-
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Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

wahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter besonderer Berücksichtigung 
wesentlicher sozio-demographischer Merkmale wie Alter, Geschlecht, 
Bildungsstand und Wohnort. Bei der Auswahl der Teilnehmenden eines 
BürgerForums muss zudem berücksichtigt werden, ob die Beteiligten die 
notwendigen technischen Voraussetzungen und Fertigkeiten für eine Teil-
nahme an den Online-Diskussionen aufweisen. 

Sowohl die Online- als auch die Face-to-Face-Diskussionen während 
der Präsenzveranstaltungen werden von professionellen Moderatorinnen 
und Moderatoren begleitet. Zudem wählen die Teilnehmenden der ein-
zelnen Ausschüsse aus ihrer Mitte sogenannte »BürgerRedakteure«, die für 
die Berichterstattung aus ihrer Arbeitsgruppe und die Zusammenführung 
der Online-Kommentare zuständig sind. 

Das Verfahren eignet sich zur Diskussion und Meinungsbildung über 
ein breites Spektrum allgemeiner, gesellschaftlich relevanter Themen. Sie 
dürfen allerdings nicht zu abstrakt sein und sollten Berührungspunkte 
mit der Lebenswelt aller Beteiligten aufweisen. Zudem sollten die The-
men nicht allzu konf liktbelastet sein, da in solchen Fällen in der Regel 
die Bereitschaft der Teilnehmenden, nach gemeinsamen Ressourcen zur 
Lösung eines Problems zu suchen, gering ist. 

Das BürgerForum Europa wurde beispielsweise zwischen Dezember 2008 
und April 2009 unter der Überschrift »Was wir von Europa erwarten, was 
wir einbringen« umgesetzt.182 Die Auftaktveranstaltung fand in Berlin, 
das Abschlusstreffen in Bonn statt. In dem Verfahren waren 361 Personen 
aktiv. Anfangs wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Zufall-
sprinzip ausgewählt, in einem zweiten Schritt gezielt anhand bestimm-
ter demographischer Kriterien nachrekrutiert. Im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens wurde ein »BürgerProgramm« erstellt, das die Antworten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf aus ihrer Sicht drängende Fra-
gen der Weiterentwicklung der Europäischen Union bündelt. Der gesamte 
Prozess wurde von professionellen Moderatorinnen und Moderatoren 
begleitet und von Expertinnen und Experten unterstützt (vgl. EIPP 2009). 

Das BürgerForum der Bertelsmann Stiftung ist nicht identisch mit den 
von der Bundesregierung, der EU-Kommission und dem Europäischen 
Parlament initiierten Europäischen Bürgerforen. Sie fanden ab Herbst 2008 
in neun deutschen Städten zum Thema »Die wirtschaftliche und soziale 
Zukunft Europas« statt. Die »Europäischen Bürgerforen« waren Bestand-
teil des weitaus umfangreicheren, in allen 27 Staaten der EU durchgeführ-
ten Beteiligungsprozesses der European Citizens’ Consultation (ECC). Im 
Auftrag der Europäischen Kommission sollten durch diverse Beteiligungs-
projekte in bislang zwei Veranstaltungsreihen (in den Jahren 2007 sowie 
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2009) ein bürgerschaftlicher Meinungsaustausch über nationale Gren-
zen hinweg initiiert und Verbindungen zwischen dem abstrakten Thema 
»Europa« und der Lebenswirklichkeit der teilnehmenden Menschen vor 
Ort geschaffen werden (vgl. Reding 2010). 

Im Jahr 2009 nahmen insgesamt 1600 nach demographischen Krite-
rien zufällig ausgewählte EU-Bürgerinnen und -Bürger an 27 nationalen 
Bürgerkonferenzen teil. An den vor- und nachbereitenden Online-Phasen 
konnten sich auf nationalen Webseiten alle Interessierten beteiligen; das 
entsprechende Internetportal183 verzeichnete rund 30000 registrierte Nut-
zerinnen und Nutzer sowie mehr als 150000 Besucherinnen und Besu-
cher (vgl. Kies & Wojcik 2010). Zur Vorbereitung der Konsultation 2009 
fanden in einigen EU-Staaten weitere Veranstaltungen statt, in Deutsch-
land unter anderem die »Europäischen Bürgerforen«. In anderthalbtägigen 
Veranstaltungen trafen sich zwischen 50 und 100, unter Berücksichtigung 
demographischer Kriterien zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. 
Die Ergebnisse jeder Veranstaltung wurden an lokale Politikerinnen und 
Politiker überreicht. Zudem nahmen Abgesandte aller dezentralen Bürger-
foren an einer nationalen Bürgerkonferenz im März 2009 in Berlin teil, 
sodass die lokalen Empfehlungen auch unmittelbar in den weiteren Verlauf 
der European Citizens’ Consultation 2009 einf ließen konnten.184 

Auch für dieses Großgruppenverfahren ist die Kombination von Online-
Elementen und klassischen Präsenzveranstaltungen konstitutiv. 

http:Europ�ischenB�rgerforen�.In


 

        
   

          
         

        
        

         
         

          
       

           
          

         
      

       
       

     
         
            

      
       

        
       

        

 

        
        

       
        

          
     

6 Vergleichende Bewertung 

Im Folgenden werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Verfahren herausgearbeitet. 

Um in der Analyse den Versuch einer vom Einzelfall abstrahierenden 
Generalisierung zu unternehmen, werden die in Kapitel 3 erläuterten »Kri-
terien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren« auf die bislang beschrie-
benen Ansätze, Methoden und Beispiele bezogen. In jeweils eigenständi-
gen Unterpunkten werden systematisch Besonderheiten im Hinblick auf die 
Dauer des Verfahrens und die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer (6.1), die Auswahl und Rekrutierung der Beteiligten (6.2), die dominie-
renden Kommunikations- und Entscheidungsmodi (6.3) sowie die Funkti-
onen der Verfahren verglichen. Dies erfolgt in jedem der vier Unterpunkte 
zunächst bezogen auf die ausführlich in Kapitel 4 beschriebenen 17 Ver-
fahren der klassischen Präsenzbeteiligung, während im zweiten Schritt die 
jeweiligen Besonderheiten von Online-Verfahren herausgearbeitet werden. 

Diese Zweiteilung ist den grundsätzlichen Unterschieden zwischen Prä-
senz- und Online-Beteiligung geschuldet; sie erlauben keinen belastba-
ren systematisch-übergreifenden Vergleich dieser beiden Beteiligungsar-
ten. Bei der genaueren Betrachtung von Online-Verfahren wird deutlich, 
dass sich für die einzelnen partizipativen Prozesse nicht – wie für die Prä-
senzverfahren – Regelmäßigkeiten identifizieren (und vergleichen) lassen. 

Aufgrund der nur eingeschränkten Standardisierbarkeit von Verfahren 
der E-Partizipation muss sich die Darstellung auf beispielhafte Beschrei-
bungen und die Benennung genereller Besonderheiten von Online-Betei-
ligung in Bezug auf die untersuchten Kriterien konzentrieren. 

6.1 Dauer und Teilnehmerzahl 

Dauer von Präsenzverfahren 

Hinsichtlich ihrer Dauer lassen sich die 17 vorgestellten Face-to-Face-
Beteiligungsverfahren in vier Gruppen einteilen (s. Abb. 2): 
•  Eintägige Verfahren: Als einziges Verfahren fällt das 21st Century 

Town Meeting in diesen Bereich; die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kommen einmalig zusammen, tauschen sich über ein Thema aus, 
stimmen ab und gehen wieder auseinander. 

107 



108 

         
  

             
          

        
         

           
         

       
          

         
     

      
      

      
       

         
       

          
        

           
     

Vergleichende Bewertung 

•  Mehrtägige Verfahren: Verfahren wie das National Issues Forum, die 
Szenario-Workshops/Szenario-Konferenzen und Open-Space-Konfe-
renzendauernmindestens einenTagundmaximal fünf Tage. InderRegel 
finden sie an mehreren aufeinander folgenden Tagen statt, die unterteilt 
sind in verschiedene Phasen: Kennenlernen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer untereinander und Einstieg in das Thema (1. Tag), Bera-
tung und Austausch von Ideen und Argumenten (2. Tag), Festlegen von 
Ergebnissen und Verabreden des weiteren Vorgehens (3. Tag). Zwischen 
den einzelnen Veranstaltungstagen gehen die Beteiligten auseinander. 
In diese Gruppe fallen auch diejenigen Verfahren, für die ihre Entwick-
lerinnen und Entwickler eine Mindestdauer empfehlen. Das gilt für 
die Verfahren Zukunftskonferenz, Zukunftswerkstatt und Bürgergut-
achten/Planungszelle (empfohlene Mindestdauer: zwei Tage), für Kon-
sensus-/Bürgerkonferenzen (empfohlene Mindestdauer: drei Tage) so-
wie für Charrettes (empfohlene Mindestdauer: vier Tage). 

•  Mehrwöchige Verfahren: Deliberative Polls dauern mehrere Wochen. 
Sie beginnen mit einer Befragung der einzelnen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Nach einigen Wochen kommen alle Teilnehmenden erst-
mals und für mehrere Tage zusammen, um über das betreffende Umfra-
gethema informiert zu werden und miteinander zu diskutieren. Wie-
derum einige Wochen später werden ihnen dann erneut die Fragen des 
ersten Durchgangs zur Beantwortung vorgelegt. 

Abb. 2: Dauer von Präsenzverfahren 
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Vergleichende Bewertung 

•  Verfahren, die sich über Monate bis Jahre erstrecken: Planning 
for Real, Bürgerhaushalts- und Mediationsverfahren sind Verfahren, die 
sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten, teilweise auch Jahren 
hinziehen können. Die Treffen können in unregelmäßigen Abständen 
oder in einem bestimmten Turnus erfolgen: Auf intensive Beratungs-
phasen, in denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer häufig tref-
fen, können Phasen folgen, in denen das Verfahren mehr oder weni-
ger ruht oder nur einige Personen mit der Vorbereitung der nächsten 
Schritte beschäftigt sind. Die Beteiligten können aber auch in regelmä-
ßigen Abständen zur Beratung zusammenkommen.  
Auch Bürgerpanels, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht miteinander in Kontakt treten, fallen hinsichtlich ihrer Dauer in 
diese Gruppe: Sie erstrecken sich im Schnitt über drei bis vier Jahre, 
wobei jährlich drei bis vier Befragungen stattfinden.  
Einen Sonderfall innerhalb der mehrmonatigen Verfahren stellt der 
Bürgerrat dar: Zwar dauert ein einzelnes Treffen nur zwei Tage, zur 
Entwicklung eines kontinuierlichen Dialogs empfehlen die Entwickler 
des Verfahrens allerdings, dass sich regelmäßig, im Abstand von drei bis 
vier Monaten, neue Bürgerräte konstituieren. Insofern kann sich dieses 
Verfahren ebenfalls über Jahre erstrecken. 

•  Verfahren mit unbestimmter Dauer: Die Beteiligungsmethoden 
World Café und Appreciative Inquiry zeichnen sich durch ihre hohe 
Flexibilität aus, die von Fall zu Fall einen an den jeweiligen Kontext 
angepassten Einsatz erlaubt. Ihre Anwendung kann Teil eines anderen 
Verfahrens oder eigenständig organisiert sein. Ihre Dauer kann schwan-
ken zwischen 20 bis 30 Minuten (Mindestdauer eines World Cafés) und 
mehreren Tagen (Umsetzung einer Appreciative Inquiry als eigenstän-
dige Großgruppenveranstaltung). Aus diesen Gründen lassen sie sich 
keiner der genannten Gruppen zuordnen. 

Dauer von Verfahren der Online-Beteiligung 

Da für die Durchführung von Online-Beteiligungsverfahren kaum Stan-
dards wie etwa im Bereich klassischer partizipativer Präsenzveranstaltun-
gen existieren, kann die Dauer von internetgestützten Beteiligungsverfah-
ren erheblich variieren. 

In der Regel dauern Online-Beteiligungsverfahren jedoch länger als 
Präsenzveranstaltungen: Sehr selten wird Online-Beteiligung nur für die 
Dauer eines Tages angeboten. Vielmehr ist für thematisch begrenzte Ver-
fahren von einer Mindestdauer von mehreren Tagen und Wochen auszu-
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Vergleichende Bewertung 

gehen – nicht zuletzt aufgrund ihrer generell geringen und von der Dauer 
unabhängigen Kosten sowie der leicht zu organisierenden Wartung und 
Betreuung der Webseiten. Zudem gehört die (mindestens mehrtägige) 
ständige Erreichbarkeit einer Online-Plattform zu den Gepf logenheiten 
des Ideenaustauschs in Internet-Communities. Thematisch offene und/ 
oder breit ausgerichtete Angebote zur Online-Mitwirkung – wie z.B. 
das erwähnte italienische Internet-Portal »Io Partecipo« oder die ebenfalls 
bereits vorgestellte griechische Online-Plattform »e-dialogos« – können 
sich sogar über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Präsenzverfahren 

Die vergleichende Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den vorgestellten herkömmlichen Betei-
ligungsverfahren verdeutlicht, dass die einzelnen Verfahren für unter-
schiedlich große Teilnehmerkreise geeignet sind (s. Abb. 3). 

Generell lassen sich Präsenzverfahren unterteilen in Kleingruppenver-
fahren (bis zu 25 Teilnehmende), Verfahren für mittelgroße Gruppen (25 
bis 100 Teilnehmende) sowie Großgruppenverfahren, in denen 100 Perso-
nen und mehr involviert sind. Darüber hinaus gibt es auch f lexible Betei-
ligungsmethoden, die sich für Gruppen unterschiedlicher Größe eignen 
(zwischen fünf und 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer), und offene 
Verfahren, für die im Hinblick auf die Anzahl der Teilnehmenden keine 
Empfehlungen zu berücksichtigen sind. 
•  Verfahren für kleinere Gruppen (bis zu 25 Teilnehmende): Hier 

sind der Bürgerrat mit acht bis zwölf Teilnehmende sowie das National 
Issues Forum mit zehn bis 20 Beteiligten einzuordnen. 

•  Verfahren für mittelgroße Gruppen (25 bis 100 Teilnehmende): 
In diesen Bereich fallen die Verfahren Konsensus-/Bürgerkonferenz 
(10–30 Teilnehmende), Mediation (10 –100 Teilnehmende), Bürger-
gutachten/Planungszelle (25–100 Teilnehmende) und Zukunftskonfe-
renz (64 Teilnehmende). 

Während für Konsensus- bzw. Bürgerkonferenzen und Media-
tionsverfahren die Aufteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
verschiedene Arbeitsgruppen fakultativ ist, ist in den Verfahren Bür-
gergutachten/Planungszelle und Zukunftskonferenz eine Arbeit in 
Kleingruppen integraler Bestandteil und zentrale Voraussetzung. Die 
Vorgaben, die für diese Verfahren im Hinblick auf die Anzahl der Teil-
nehmenden existieren, sollen die Arbeitsfähigkeit der Gruppen gewähr-
leisten. Beispielsweise besteht eine Planungszelle in der Regel aus 25 
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Vergleichende Bewertung 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sodass fünf fünfköpfige Klein-
gruppen parallel arbeiten können, während die (empfohlenen) 64 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einer Zukunftskonferenz sich jeweils zu 
acht auf insgesamt acht Kleingruppen verteilen (mögliche Alternativen: 
6x6, 7x7 oder 9x9 Personen). 

•  Verfahren für große Gruppen (ab 100 Teilnehmende): Groß-
gruppen finden sich in den Verfahren Bürgerhaushalt, Deliberative Poll, 
Bürgerpanel und 21st Century Town Meeting. 

Allerdings kann die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
Großgruppenverfahren im Einzelfall stark voneinander abweichen: 
Während Deliberative Polls für einen Einbezug von 300 bis 500 Betei-
ligten in Form von Präsenzveranstaltungen geeignet sind, können an 
den anderen drei Verfahren (Bürgerhaushalt, Bürgerpanel und 21st 
Century Town Meeting) sogar mehrere Tausend Personen teilnehmen – 
wobei allerdings im Rahmen eines Bürgerpanels eine Zusammenkunft 
der Teilnehmenden nicht vorgesehen ist, sondern lediglich Einzelbefra-
gungen stattfinden. Allerdings können auch in die Erstbefragungsrun-
den eines Deliberative Polls (via Telefon oder Internet) durchaus noch 
erheblich mehr Personen integriert werden; so wurden z.B. im Rahmen 

Abb. 3: Anzahl der Teilnehmenden an Präsenzverfahren 
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des EU-weiten Deliberative Polls »Europolis« zunächst fast 4500 Bürge-
rinnen und Bürger befragt, von denen dann aber nur rund 350 zu einer 
Präsenzveranstaltung in Brüssel zusammenkamen.185 

Im Verfahren Bürgerhaushalt können auch Präsenzveranstaltungen 
mit Hunderten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt 
werden. Das Großgruppenverfahren der 21st Century Town Meetings 
fordert sogar ausdrücklich die Anwesenheit aller Beteiligten (bis zu 100 
Personen) bei den Treffen. In diesem Verfahren und auch in den Prä-
senz-Bürgerhaushalten werden die Beteiligten allerdings spätestens in 
der deliberativen Phase in Arbeitsgruppen und Foren aufgeteilt, die 
Face-to-Face-Diskussionen ermöglichen. 

•  Beteiligungsmethoden für Gruppen unterschiedlicher Größe 
(zwischen fünf und 2000 Teilnehmende): Eine im Hinblick auf 
die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigenständige Gruppe 
stellen die vorgestellten Methoden der Präsenzbeteiligung (Apprecia-
tive Inquiry und World Café) sowie der Open-Space-Ansatz, die Sze-
nario-Technik (sowohl als Workshop als auch als Konferenz) und die 
Zukunftswerkstatt dar. Da diese Ansätze kommunikative Aspekte wie 
das gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
das Sammeln von zu bearbeitenden Themen und das Entwickeln von 
Wunschszenarien in den Mittelpunkt rücken, können sie f lexibel als 
methodische Ergänzung innerhalb anderer Verfahren eingesetzt wer-
den. Dementsprechend eignen sie sich für eine Anwendung in kleinen, 
mittleren und großen Gruppen – die Bandbreite reicht von zehn bis hin 
zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Um die Arbeits- und Dis-
kussionsfähigkeit dieser Gruppen sicherzustellen, gilt aber auch hier die 
bereits für mittelgroße und große Gruppen unterstrichene Notwendig-
keit einer Aufteilung der Beteiligten in Kleingruppen. 

•  Verfahren ohne Vorgaben für die Anzahl der Teilnehmenden: 
Für die planungsbegleitenden Verfahren Charrette und Planning for Real 
existieren keine Vorgaben und Empfehlungen für die Größe der Teil-
nehmerkreise. Sie setzen sich von Fall zu Fall unterschiedlich zusammen. 
Als Besonderheit kommt bei einem Planning-for-Real-Prozess der 
wechselnde Teilnehmerkreis je nach den unterschiedlichen Ereignissen 
und Anlässen hinzu. 

Allerdings kann auf Grundlage der Erfahrungen aus verschiedenen 
Umsetzungsbeispielen davon ausgegangen werden, dass sich maximal 
bis zu 100 Personen an Einzelveranstaltungen im Rahmen von pla-
nungsbegleitenden Verfahren dieser Art beteiligen. Auch für Charrette 
und Planning for Real wird ab einer Größe von rund 25 Teilnehmerin-
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Vergleichende Bewertung 

nen und Teilnehmern eine Verteilung der Beteiligten auf verschiedene 
Arbeitsgruppen empfohlen. 

Abschließend ist auf die zentrale Bedeutung hinzuweisen, die unabhängi-
gen und professionellen Moderatorinnen und Moderatoren bei der Sicher-
stellung einer konstruktiven Diskussionsatmosphäre zukommt. Dies gilt 
für Gruppen aller Größen, wobei in der Regel mit steigender Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mehr Moderationskapazitäten 
benötigt werden. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Online-Beteiligung 

Eines der weiter oben bereits beschriebenen wesentlichen Merkmale von 
internetgestützten Beteiligungsangeboten besteht darin, dass sie ihren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern eine schnelle und unmittelbare Meinungs-
äußerung ermöglichen, die nicht notwendigerweise an den Besuch einer 
klassischen Präsenzveranstaltung gekoppelt ist. Dementsprechend haben sich 
Online-Beteiligungsverfahren deutlich weniger an räumlichen und zeit-
lichen Rahmensetzungen auszurichten. Allerdings deuten bisherige Erfah-
rungen darauf hin, dass eine Kombination aus Präsenzveranstaltung(en) 
und Online-Phasen sich förderlich auf die Entstehung eines verbindlichen 
Diskussionszusammenhangs auswirken kann.186 

Generell ist zu unterstreichen, dass der Kreis der Teilnehmenden bei 
Online-Beteiligungsverfahren angesichts der Vielfalt der Angebote in der 
Regel nicht auf eine bestimmte Anzahl von Personen begrenzt ist. In diesen Ver-
fahren wird zumeist ein an partizipativ-demokratischen Prinzipien ori-
entiertes Angebot im Internet gemacht, ohne eine – in diesen Beispielen 
ohnehin kaum technisch umzusetzende – Teilnahmebeschränkung. Inso-
fern dominiert bei der Entstehung des jeweiligen Beteiligtenkreises von 
Online-Verfahren bislang das Prinzip der Selbstselektion. 

Demgegenüber gibt es allerdings auch Online-Verfahren, wie etwa das 
BürgerForum, in denen eine auf Repräsentativität des beteiligten Perso-
nenkreises ausgerichtete Rekrutierung (bzw. gezielte Nachrekrutierung 
von ansonsten unterrepräsentierten Gruppen) erfolgt.187 

Zudem zeichnet sich das Internet im Hinblick auf die Teilnehmerkreise 
durch ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal aus: Durch ihre f le-
xible und niedrigeschwellige Erreichbarkeit (eine Teilnahme an Online-
Diskussionen ist in freier Zeiteinteilung, in den eigenen vier Wänden oder 
von unterwegs möglich) werden Beteiligungsbarrieren gesenkt; Zeitprobleme 
oder andere Einschränkungen der Diskussionsteilnehmerinnen und -teil-
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nehmer können aufgefangen werden, sodass der Einbezug einer größeren 
Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich möglich wird. 

Eine weitere Besonderheit von Online-Diskussionen liegt darin, dass sie 
eine spezifische Form der Meinungsäußerung unterstützen: Im Gegensatz zu 
den Gepf logenheiten von Präsenzveranstaltungen muss sich ein Online-
Beitrag nicht unmittelbar an den zuvor vorgetragenen anschließen. Eine 
Reaktion kann auch zeitversetzt erst nach einigen Stunden oder gar Tagen 
erfolgen. Dies kann sich auf der einen Seite als ein wertvoller Vorteil von 
Online-Verfahren entpuppen. Indem die Teilnehmenden strukturiert und 
ref lektiert diskutieren, verbessern sie insgesamt die Qualität der Delibera-
tion. Auf der anderen Seite kann dieses unpersönliche, keinem Reglement 
verpf lichtete Format der Meinungsäußerung auch unsachliche, diffamie-
rende oder sogar menschenverachtende Beiträge fördern. 

Auch vor diesem Hintergrund wird deutlich: Bezogen auf den beteiligten 
Personenkreis müssen bei der Planung und Steuerung von internetgestütz-
ten Verfahren andere Aspekte geklärt werden als im Vorfeld von klassi-
schen Präsenzveranstaltungen. Hier geht es nicht nur um das Erreichen 
möglichst vieler, sondern auch um Fragen einer etwaigen Teilnahmebe-
grenzung bzw. die Umsetzung anderweitiger Strategien zur Sicherstellung 
der Qualität der Deliberation. Dies unterstreicht erneut die Notwendigkeit 
einer sich an klar formulierten Regeln orientierenden und gegebenenfalls 
selbstbewusst intervenierenden, unabhängigen und professionellen Mode-
ration in Online-Verfahren. 

6.2 � Rekrutierung und Auswahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer 

Rekrutierung und Auswahl bei Präsenzverfahren 

Die vergleichende Betrachtung der in den beschriebenen Verfahren der 
Präsenzbeteiligung jeweils dominierenden Form der Auswahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer verdeutlicht eine relativ gleichmäßige Ver-
teilung von Selbstselektion, zufälliger Auswahl und gezielter Auswahl. 
Jedoch ist auf einige Besonderheiten hinzuweisen: 
• Innerhalb der Zufallsauswahl nimmt das Bürgerpanel eine besondere Posi-

tion ein: Je nach Zielstellung des Themas, den vorab festgelegten Anfor-
derungen an die Repräsentativität des Teilnehmerkreises und den Ergeb-
nissen der zufälligen Auswahl hält dieses Verfahren die Möglichkeit einer 
anschließenden, gezielten Nachrekrutierung von Teilnehmerinnen 
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Abb. 4: Rekrutierung und Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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d.M. = demographische Merkmale 

und Teilnehmern anhand spezifischer demographischer Merkmale (wie 
z.B. Alter, Geschlecht, Bildung oder auch Migrationshintergrund) 
bereit. Einer im Bedarfsfall gezielten Nachrekrutierung von bestimm-
ten Personen steht grundsätzlich auch in anderen Verfahren nichts im 
Wege, allerdings ist sie innerhalb der hier vorgestellten Präsenzverfah-
ren lediglich bei Bürgerpanels ausdrücklich vorgesehen. 

•  Verläuft die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen 
gezielt, so werden in der Mehrzahl der Verfahren Vertreterinnen und 
Vertreter bestimmter Interessen oder Angehörige bestimmter institutio-
neller Gruppen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren rekrutiert. 
Sie können den Verlauf und die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 
an ihre jeweiligen Gruppen zurückkoppeln. 

An Mediationsverfahren nehmen im Idealfall Vertreterinnen und 
Vertreter aller Konf liktparteien teil. Appreciative Inquiries, Szenario-
Techniken und Zukunftskonferenzen werden zumeist zur Bearbeitung 
ausgewählter Themen durch natürliche Gruppen eingesetzt (z.B. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einer Institution, eines Unternehmens, 
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einer Kommune, Bewohnerinnen und Bewohner eines Hauses, eines 
Quartiers etc.); entsprechend werden einzelne Personen als Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren gezielt eingeladen. Lediglich im Fall 
der 21st Century Town Meetings verhält es sich anders: In diesem Ver-
fahren werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt anhand 
bestimmter demographischer Merkmale rekrutiert, sodass bestimmte 
Bevölkerungsgruppen und -milieus garantiert vertreten sind. 

•  Einen Sonderfall der Teilnehmerrekrutierung und -auswahl stellt die 
Charrette dar: In diesem Verfahren können sich grundsätzlich alle Inte-
ressierten engagieren. Zudem sprechen die Veranstalterinnen und Ver-
anstalter gezielt einzelne Interessenvertreterinnen und -vertreter an, 
verbunden mit der Bitte, sich an dem Verfahren zu beteiligen. Inso-
fern werden bei einer Charrette Selbstselektion und gezielte Auswahl 
bzw. gegebenenfalls auch Nachrekrutierung von Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren sowie von Vertreterinnen und Vertretern relevan-
ter Interessen kombiniert. 

•  Bei der Appreciative Inquiry, die als offene partizipative Methode inner-
halb anderer Verfahren angesehen werden kann (und weniger als eigen-
ständiges Verfahren), variiert die Form der Rekrutierung und Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach dem Verfahren, in das die 
Appreciative Inquiry eingebettet ist. Deshalb ist sie in Abbildung 4 in 
allen drei Bereichen erwähnt. 

•  Abschließend sind noch diejenigen Verfahren gesondert hervorzuhe-
ben, die eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vorsehen (z.B. Bürgergutachten/Planungszelle, 
Deliberative Polling). Es ist davon auszugehen, dass solch ein mone-
tärer Anreiz nicht nur Auswirkungen auf die Mitwirkungsbereitschaft 
der Beteiligten, sondern damit auch auf deren Zusammensetzung hat. 

Rekrutierung und Auswahl bei Online-Verfahren 

Wie bei klassischen Beteiligungsangeboten schränkt auch in Online-Ver-
fahren das jeweils partizipativ zu bearbeitende Thema den Kreis derjeni-
gen Personen ein, die sich an Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 
beteiligen: Sie müssen Interesse für das betreffende Thema und die im Ver-
fahren zu formulierenden Empfehlungen und Entscheidungen aufbringen. 

Darüber hinaus ist in diesem Kontext jedoch auf ein wesentliches Spe-
zifikum von Online-Beteiligung hinzuweisen: Zwar haben sich – parallel 
zur generellen Offenheit des Internets für alle Interessierten – auch die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Online-Verfahren in der Regel 
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eigenmotiviert zur Teilnahme entschieden. Allerdings bedeutet diese 
generelle Offenheit für alle Interessierten nicht automatisch, dass ein 
internetgestütztes Beteiligungsangebot auch eine größtmögliche Hetero-
genität von Meinungen repräsentiert. Im Gegenteil: Bei Online-Beteili-
gungsverfahren ist die Wahrscheinlichkeit einer Überrepräsentation von 
bestimmten Personenkreisen äußerst hoch. Wie bereits oben erläutert, müssen 
Beteiligungswillige über einen Internetzugang und die entsprechenden 
technischen Kompetenzen und Kapazitäten verfügen. Diese Vorausset-
zungen sind nicht gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt: In erster Linie 
nutzen Jugendliche und junge Menschen sowie gut ausgebildete Mittel-
schichtangehörige mit überdurchschnittlichem Haushaltseinkommen das 
Internet als Informations- und Kommunikationsmedium. Entsprechend 
verfügen diese Gruppen in der Regel auch über hohe Online-Kompeten-
zen. Durchführende und Verantwortliche sollten sich dieser Dominanz in 
der Zusammensetzung der (zumeist bis auf die User-Namen anonymen) 
Teilnehmerschaft von Online-Verfahren und deren Konsequenzen auf 
die eingeschränkte Repräsentativität der Ergebnisse immer gewahr sein. 

Standardisierte Rekrutierungsprinzipien wie Zufallsstichproben, ge-
zielte Auswahl oder auch Nachrekrutierung finden bislang recht selten im 
Rahmen von reinen Online-Beteiligungsverfahren statt. In wenigen Fäl-
len (wie etwa beim BürgerForum) kann die Zusammensetzung der Teil-
nehmenden das Ergebnis einer spezifischen Erstauswahl oder auch einer 
gezielten Nachrekrutierung durch die Organisatorinnen und Organisato-
ren sein. 

6.3 Kommunikations- und Entscheidungsmodus 

Kommunikation und Entscheidung in Präsenzverfahren 

Der Vergleich der in den 17 vorgestellten Präsenzverfahren dominierenden 
Kommunikations- und Entscheidungsmodi unterstreicht, dass die große 
Mehrheit der Verfahren darauf ausgerichtet ist, unter den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern einen Austausch von Argumenten zu ermöglichen 
und Bedingungen für Deliberation zu schaffen. 

Augenfälligste Ausnahme von der deliberativen Überzahl sind Medi-
ationsverfahren: In ihnen kommen die verschiedenen Parteien eines Kon-
f likts mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung zusammen, wobei das 
Verhandeln nach dem Give-and-Take-Prinzip als Kommunikationsmodus 
gleichwertig neben dem Austausch von Argumenten steht. 

http:statt.In
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Abb. 5: Kommunikations- und Entscheidungsmodus 
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Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die eingangs (in Kapitel 3.3) 
beschriebenen Formen echter Kommunikation aufeinander aufbauen, das 
heißt: Um den Austausch von Argumenten und Deliberation möglich zu 
machen, müssen die Beteiligten in der Lage sein, ihre Interessen zu artiku-
lieren. »Artikulation von Interessen« als Kommunikationsmodus ist dem-
nach konstitutive Voraussetzung und wesentlicher Bestandteil derjenigen 
Verfahren, in denen Deliberation im Mittelpunkt steht. Mit der Fähigkeit, 
Interessen zu artikulieren und mit anderen auszutauschen, wächst zumeist 
auch die Bereitschaft, die Interessen anderer abzuwägen und – idealer-
weise – den Prozess der Entscheidungsfindung im Lichte des Allgemein-
wohls zu betrachten. 

Lediglich das Bürgerpanel unterscheidet sich in diesem Kontext deutlich 
von den anderen 17 Beteiligungsverfahren: Hier steht die Artikulation indi-
vidueller Interessen im Vordergrund, ohne dass eine kollektive Meinungsbil-
dung angestrebt wird. Ein Treffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und damit ein Austausch der Beteiligten untereinander – ob real oder in 
Online-Foren – ist in Bürgerpanels nicht vorgesehen. 

Im Detail lassen sich noch weitere Unterschiede in der Gruppe der delibe-
rativen Verfahren feststellen bzw. Untergruppen identifizieren: 
•  So stehen beispielsweise in einigen Verfahren das Entwickeln und Sam-

meln von Ideen und Lösungsvorschlägen für bestimmte, vorgegebene Auf-
gaben im Mittelpunkt (z.B. in Appreciative Inquiries, Open-Space-
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Konferenzen, Anwendungen der Szenario-Technik, World Cafés, 
Zukunftswerkstätten). 

•  Andere Ansätze wollen in erster Linie einen kommunikativen Dialog zwi-
schen Laien und Fachleuten ermöglichen (so etwa Konsensus-/Bürger-
konferenz, Mediation) bzw. durch Aufklärung und Informationen die 
Grundlage für Entscheidungen und Empfehlungen verbessern (z.B. 
Deliberative Polling, teilweise auch Bürgergutachten/Planungszelle 
und Charrette). 

•  In einzelnen Verfahren kann der Schwerpunkt darüber hinaus sowohl 
auf (kommunikativer) Meinungsbildung als auch auf partizipativer Entschei-
dungsfindung liegen (z.B. Bürgerhaushalt). 

•  Zudem sind bei den Entscheidungsverfahren auch Differenzen im Hin-
blick auf den Modus der Entscheidung auszumachen: Auch wenn in 
vielen Verfahren die Regeln zum Herbeiführen von Entscheidungen 
lediglich einem geringen Grad von Formalisierung unterliegen (Akkla-
mation im Konsensprinzip oder einfache Abstimmungen), so ist das 
Abstimmungsprozedere im Beispiel des 21st Century Town Meetings deut-
lich elaborierter (geheim, einzeln und via Keypad). 

•  Und schließlich lassen sich Partizipationsangebote, in denen ein zu bear-
beitendes Thema vorgegeben wird, von denjenigen Beteiligungsverfahren 
unterscheiden, in denen sich die Teilnehmenden für ein spezifisches Thema 
entschieden haben (so z.B. beim Bürgerrat). 

Insgesamt lassen sich die in diesem Zusammenhang skizzierten Unter-
schiede größtenteils auf die unterschiedlichen Funktionen von Beteili-
gungsverfahren zurückführen, auf die weiter unten noch ausführlicher 
eingegangen wird. 

Kommunikation und Entscheidung in Online-Verfahren 

Auch im Hinblick auf die dominierenden Kommunikations- und Ent-
scheidungsmodi sind Online-Beteiligungsverfahren nur schwer zu klas-
sifizieren. 

Zunächst soll jedoch eine Stärke der Internet-Kommunikation hervor-
gehoben werden: In ihr steht das reine Argument im Mittelpunkt, unge-
achtet des Leumunds der vortragenden Person und etwaiger Besonder-
heiten des Umfelds, in dem vorgetragen wird. Anders als bei der verbalen 
Artikulation in Präsenzveranstaltungen müssen in Online-Verfahren die 
Argumente in Schriftform vorgebracht werden, was einerseits die Qualität 
der Äußerungen aufgrund verbesserter Ref lexionsmöglichkeiten erhöhen 
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kann, andererseits kann das Schriftprinzip aber auch einen personenbezo-
genen Selektionsmechanismus auslösen: Im Vorteil ist diejenige Person, 
die die Standards textbasierter Kommunikation beherrscht. Visuelle und 
andere, nicht-textbasierte Kommunikationsformen lassen sich im Rah-
men von Präsenzveranstaltungen zumeist leichter umsetzen. Dies sorgt 
nicht zuletzt auch dafür, dass Online-Diskussionen in der Regel ohne 
das kommunikative »Beiwerk« von Face-to-Face-Situationen, wie zum 
Beispiel Gestik und Mimik, auskommen müssen. Diese Besonderheit der 
Online-Kommunikation kann sich je nach Thema, Beteiligungsform und 
Zielgruppe als Chance oder Hemmnis erweisen. So wird deutlich: Die 
vordergründigen Vorteile der Internet-Kommunikation bringen große 
Herausforderungen an die Prozessgestaltung mit sich. 

Darüber hinaus lässt sich der Kommunikationsmodus von internetge-
stützten Verfahren grundsätzlich einteilen in »One-way-Kommunikation« 
auf der einen und diskursiven Ansätzen auf der anderen Seite. Bei der One-
way-Kommunikation beantworten die Teilnehmenden entweder vorgege-
bene Fragen, äußern ihre Meinung zu bestimmten Aspekten oder stim-
men schlicht mit »Ja« oder »Nein« ab, ohne in einen Austausch mit anderen 
Beteiligten zu treten. Bei diskursiver Kommunikation hingegen sind alle Bei-
träge für alle Beteiligten einsehbar, kommentierbar und bewertbar, sodass 
sie aufeinander Bezug nehmen können und ein frei zugänglicher Raum 
für Diskussionen – zumindest theoretisch – etabliert ist. 

Allerdings zielen die erstgenannten Verfahren der »One-Way-Kommu-
nikation« eher auf die Erhebung von Meinungsbildern und weniger auf 
die Förderung eines Austauschs von Argumenten; sie sind demnach auch 
nicht deliberativ. Jedoch sind auch die diskursiv ausgerichteten Online-
Verfahren oftmals nicht im eigentlichen Sinne deliberativ: Die Möglichkeit 
einer grundsätzlichen Bezugnahme auf vorangegangene Beiträge ist nicht 
per se gleichzusetzen mit dem für deliberative Verfahren typischen dialog-
orientierten Abwägen alternativer Positionen oder der Bereitschaft, die 
Anforderungen einer konsensualen Willensbildung zu akzeptieren. Dies 
unterstreicht erneut den Stellenwert einer unabhängigen und professio-
nellen Moderation zur Gewährleistung deliberativer Qualität in Online-
Verfahren. 

6.4 Funktionen von Beteiligung 

Bürgerbeteiligung kann unterschiedliche Funktionen übernehmen: Sie 
kann die Aktivierung des Engagements der Beteiligten und die Vertiefung 
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ihrer Demokratiekompetenz anstreben. Ein Verfahren kann aber auch die 
Aufmerksamkeit einer größeren Öffentlichkeit auf ein bestimmtes Thema 
lenken wollen, um so politische Debatten zu bereichern oder gar zu initi-
ieren. Im Mittelpunkt können außerdem das Sammeln von Ideen, das Aus-
loten von Interessen oder das Lösen von Konf likten stehen – und damit 
generell die Beratung von politisch-administrativen Entscheidungsträge-
rinnen und -trägern und somit eine Verbreiterung der Basis des politischen 
Willensbildungsprozesses. Und nicht zuletzt kann es bei einem Beteili-
gungsverfahren um die Ausweitung des Raums für bürgerschaftliche Mit-
Entscheidung (Co-Governance) gehen. 

Funktionen von Präsenzverfahren 

Auch wenn die verschiedenen Funktionen von Beteiligung nicht immer 
lupenrein voneinander zu trennen sind und es in der Realität eines kon-
kreten Verfahrens – je nach Anlass, Thema, Interessen und Zusammen-
setzung der Beteiligten – zu einer Vermischung verschiedener Funktionen 
kommen kann, so lassen sich den 17 vorgestellten Präsenzverfahren den-
noch schwerpunktmäßig bestimmte Funktionen zuordnen. Deren verglei-
chende Betrachtung stellt sich recht heterogen dar. 

Abb. 6: Funktionen 
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Die Abbildung verdeutlicht mehrere Aspekte: Die untersuchten Beteili-
gungsverfahren ballen sich im Hinblick auf ihre dominierenden Funk-
tionen in den Bereichen Einflussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft und 
Beratung von Entscheidungsträgerinnen und -trägern. Zudem lassen sich viele 
Verfahren nicht nur ausschließlich einer Funktion zuordnen, sodass es 
in allen Bereichen zu Überschneidungen kommt. So fällt beispielsweise 
eine nennenswerte Anzahl von Verfahren (acht) in die Schnittmenge von 
»Einf lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft« und »Beratung von 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern«, aber auch zwischen den Funk-
tionen Individueller Nutzen/Qualifizierung persönlicher Kompetenzen und Ein-
f lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft sowie zwischen Beratung von 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern und unmittelbare Entscheidung bestehen 
Überschneidungen. Dabei fällt jedoch auf, dass es sich durchweg um Dop-
pelfunktionen zwischen benachbarten Bereichen handelt – hier wiederholt 
sich die Grundfigur einer aufeinander aufbauenden Intensität von Betei-
ligung, die bereits die zu Beginn von Kapitel 3 vorgestellte »Beteiligungs-
leiter« kennzeichnete. 

Im Detail lassen sich noch weitere Besonderheiten hinsichtlich der 
Funktionen der untersuchten Verfahren feststellen: 
•  Lediglich ein Verfahren bewegt sich ausschließlich im Bereich »Indivi-

dueller Nutzen/Qualifizierung persönlicher Kompetenzen«: das Natio-
nal Issues Forum. 

•  Ebenfalls nur ein Verfahren, die Appreciative Inquiry, strebt sowohl 
die individuelle Bildung und Qualifizierung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als auch eine Einf lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesell-
schaft an. 

• Ausschließlich der Funktion »Beratung von Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern« können die – sich ansonsten deutlich voneinander unter-
scheidenden – Verfahren Bürgerpanel und Charrette zugeordnet werden. 

•  Eine »unmittelbare Entscheidung« durch die beteiligten Bürgerinnen 
und Bürger ist allein in den Verfahren 21st Century Town Meeting 
und Bürgerhaushalt vorgesehen. Beide sind allerdings auch Verfahren, 
die eine Beratung von Entscheidungsträgerinnen und -trägern zum Ziel 
haben. Der Grad und die Reichweite der unmittelbaren Entscheidung 
variieren in der Praxis von Fall zu Fall. 

Funktionen von Verfahren der Online-Beteiligung 

Wie die Ausführungen zu den Beispielen von Online-Beteiligung in 
Kapitel 5 bereits verdeutlicht haben, können auch Online-Verfahren die 
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hier beschriebenen Funktionen von Beteiligung übernehmen. Abgese-
hen von dem im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen größeren Potenzial 
der Online-Beteiligung, virtuelle Communities schaffen zu können, sind im 
Hinblick auf die Funktionen von Beteiligung kaum Unterschiede zwi-
schen Präsenz- und Online-Verfahren zu konstatieren: Je nach Ausgangs-
lage und Aufgabenstellung, Dauer und Umfang, Zielgruppe und Teilneh-
merschaft reicht das Spektrum der Online-Beteiligung von Verfahren, in 
denen ein individueller Nutzen für die Beteiligten und die Qualifizierung 
ihrer persönlichen Kompetenzen im Mittelpunkt stehen, über Verfahren, 
die eine Einf lussnahme auf Öffentlichkeit und Gesellschaft anstreben, bis 
hin zu Ansätzen der Konsultation und Stellungnahme, die in erster Linie 
auf eine Beratung von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
zielen. Auch im Bereich der Online-Beteiligung finden sich nur wenige 
Beispiele und Ansätze, bei denen es ausschließlich um eine erweiterte bür-
gerschaftliche Mit-Entscheidung durch die Umsetzung deliberativer Prin-
zipien geht (wie etwa bei den eher emanzipatorisch ausgerichteten Bür-
gerhaushalten). 

Abschließend soll die generelle Möglichkeit einer Steigerung der Quanti-
tät und Qualität von Bürgerbeteiligung durch das Internet erneut hervorge-
hoben werden: Das Internet ist ein technisches Hilfsmittel, das kontinuierlich 
mit Innovationen aufwarten kann, die für Beteiligungsverfahren relevant 
werden können. Dadurch bietet es vielfältige Möglichkeiten, um nicht nur 
den Zugang zu politischen Informationen und Akteuren zu erleichtern, son-
dern auch die Transparenz demokratischer Entscheidungen zu verbessern 
sowie politische Teilhabe und Einf lussnahme zu vertiefen. Ob dieses Poten-
zial gehoben wird, hängt schlichtweg von den jeweils verfolgten Zielen und 
der daraus abgeleiteten Umsetzung des Verfahrens ab – beispielsweise von der 
Gewährleistung einer moderierten Deliberation, einer möglichst repräsenta-
tiven Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder auch einer Sicher-
stellung des Feedbacks an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger. 



        
         

           
     

        
         

       
      

       
        

          
      

        
        

         
      

       
           

     
      

        
        
         

         
          

         
         

      
  

        
      

           
         

        
      

       

7  Schluss 

Den Ausführungen in den vorangegangenen Kapiteln liegen zwei zent-
rale Ziele zugrunde: Um Scheu, Skepsis und eventuelle Berührungsängste 
zu überwinden, soll bei den Lesern und Leserinnen ein fundiertes und 
ausgewogenes Wissen über Bürgerbeteiligungsprozesse, gängige Verfah-
ren und Methoden der dialogorientierten Beteiligung sowie wesentliche 
Akteure entwickelt und gefördert werden. Darüber hinaus soll das vorlie-
gende »Handbuch Bürgerbeteiligung« eine grundsätzliche Ref lexion über 
Chancen und Grenzen von Bürgerbeteiligung, Teilhabemöglichkeiten, 
eigenes persönliches Engagement sowie die Essentials einer partizipativ-
demokratischen Haltung anstoßen. Deshalb steht die Darstellung von Ver-
fahren und Akteuren der Bürgerbeteiligung sowie die Analyse der damit 
verbundenen Chancen und Grenzen im Mittelpunkt. 

Neben einer Reihe von mehr oder minder prominenten Präsenzver-
fahren wurde auch der boomende Bereich der Online-Beteiligung vorge-
stellt. Dargelegt wurden typische Merkmale und Besonderheiten der im 
Internet verbreiteten partizipativen Verfahren sowie etwaige Kombinati-
onsmöglichkeiten mit Ansätzen der Präsenzbeteiligung. Bei den verschie-
denen Verfahren der Präsenzbeteiligung kann in der Regel bereits auf eine 
langjährige Tradition zurückgeblickt werden. Vielfältige Erfahrungsbe-
richte, praxisorientierte Ratgeber und Durchführungshinweise (die teil-
weise auch untrennbar mit den jeweiligen Entwicklern und Entwicklerin-
nen oder anderen relevanten Organisationen und Institutionen verbunden 
sind) liegen vor. Während sich der Ablauf dieser klassischen Beteiligungs-
verfahren zumeist an klar umrissenen »Drehbüchern« orientiert, stellt sich 
die Situation für den Bereich der Online-Beteiligung anders dar: Hier 
befinden sich einige Ansätze noch im Erprobungsstadium, was einen sys-
tematischen Überblick über die Verfahren erschwert, zugleich aber auch 
größere Spielräume für unkonventionelle und experimentelle Mitwir-
kungsformen entstehen lässt. 

Dennoch ist festzuhalten: Alle zur Stärkung von partizipativen Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozessen eingeschlagenen Wege – 
und damit alle beschriebenen Verfahren aus dem Präsenz- und aus dem 
Online-Bereich – führen zu spezifischen Zielen: Sie können beispielsweise 
dabei helfen, Konfrontationen zu vermeiden. Der partizipative Einbezug 
bürgerschaftlichen Know-hows kann aber auch zur Informationsgenerie-
rung und Verfahrensbeschleunigung beitragen, die Passgenauigkeit und 
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Schluss 

Qualität von Planungen und Maßnahmen verbessern, die Legitimität ein-
zelner Vorhaben erhöhen oder generell Steuerungsressourcen erweitern. 

Diese mit Beteiligungsverfahren verbundenen Ziele lassen sich in An-
lehnung an einen Vorschlag von Sintomer u. a. (2010) unterscheiden in 
administrative, soziale und politische Ziele: Mitwirkungsangebote können eine 
Verbesserung von Verwaltungsprozessen und administrativem Handeln 
durch »mehr Bürgernähe« anstreben. Sie können aber auch den Versuch 
darstellen, einen stärkeren sozialen Zusammenhalt zu schaffen, die Bezie-
hungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu verändern 
oder auch Minderheiten besser zu integrieren. Die Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern kann zudem auf eine (Re-)Legitimierung des poli-
tischen Systems sowie die Revitalisierung demokratischer Prozesse zie-
len. Darüber hinaus muss Partizipation nicht notwendigerweise als Mittel 
einem spezifischen Zweck dienen, sondern kann auch als Ziel an sich und 
damit als normativer Wert angesehen werden. 

Vergegenwärtigt man sich die eingangs erläuterten Stufen der Betei-
ligungsleiter erneut, so lassen sich aus den Zielen von Partizipation auch 
unterschiedliche Rollen und Positionen ableiten, die Bürgerinnen und Bürger 
innerhalb eines Beteiligungsverfahrens einnehmen können: Sie können 
als Nutzerinnen und Nutzer bzw. Kundinnen und Kunden von öffent-
lich-administrativen Dienstleistungen angesprochen werden. Sie können 
aber auch stellvertretend für unmittelbar Betroffene in die Entscheidung 
über bestimmte Fragen und Vorgänge einbezogen werden. Zudem können 
Bürgerinnen und Bürger den Status von »Mitgestaltenden« haben, die an 
der Herbeiführung und/oder Umsetzung von sie betreffenden Entschei-
dungen mitwirken. Und schließlich können sie – zumindest grundsätzlich 
– als Kontrolleure politischer Prozesse fungieren (vgl. Sintomer u. a. 2010). 

Vor diesem Hintergrund ist die klare Benennung sowie transparente Ver-
mittlung des jeweiligen Ziels von Beteiligung als notwendige Voraussetzung 
für das Gelingen eines Verfahrens zu unterstreichen. Zugespitzt formu-
liert: Wer ein Beteiligungsverfahren organisiert, um einen Dialog über 
bestimmte Fragen zu initiieren oder um zu erfahren, welche Themen Bür-
gerinnen und Bürger bewegen, der sollte seine Interessen offen legen sowie 
die Gestaltungsspielräume der Beteiligten deutlich benennen. 

Standen in dem bis hierher entwickelten Zugang zu Beteiligung die 
Perspektive von politisch-administrativen Initiatorinnen und Initiatoren 
von Partizipation und somit eingeräumte Beteiligungsmöglichkeiten im 
Mittelpunkt, so soll im Folgenden die Aufmerksamkeit auf den Interes-
sen und Motivlagen von sich beteiligenden Bürgerinnen und Bürgern liegen. Das 
Spektrum ist breit: Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Beteili-



126 

          
         

          
         

         
         
         

        
            

         
        

       
  

        
         

       
       

         
       
    

      
       

      
        

          
         

          
   

         
       

        
        

         
       

          
        

          
         

          
        

Schluss 

gungsverfahren können sie einen Zugang zu ihnen bislang nicht zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen anstreben (z.B. materielle Vorteile, Wissen, 
Kontakte). Es kann ihnen aber auch darum gehen, konkrete Maßnahmen 
zu verhindern oder durchzusetzen, einzelne Themen bearbeitet zu sehen, 
bestimmte Aspekte in Entscheidungen einzubringen und sich Gehör zu 
verschaffen. Weitere Motive können der Aufbau von Netzwerken zur Ein-
f lussnahme und Meinungsbildung sein, das Befriedigen von Neugier oder 
der Wunsch, sich mit Gleichgesinnten politisch zu engagieren. Bürgerin-
nen und Bürger versprechen sich in der Regel von ihrer Teilnahme einen 
Zuwachs an Einf luss, Entscheidungs- und Gestaltungsmacht, der sich in 
einer Verbesserung der eigenen Lebenssituation sowie der unmittelbaren 
Umgebung oder in einer allgemeinen Stärkung normativ-demokratischer 
Prinzipien niederschlagen soll. 

Hinter den beschriebenen divergierenden Interessen, die einerseits mit 
der Initiierung von und andererseits mit der Teilnahme an Beteiligungs-
verfahren verfolgt werden, stehen unterschiedliche Partizipations- und 
damit auch Demokratieverständnisse. Idealtypisch lässt sich ein instru-
mentelles Verständnis (»Partizipation als Mittel zum Zweck«) von einem 
normativen Verständnis (»Partizipation als Weg und Ziel«/»partizipative 
Demokratie als Lebensstil«) unterscheiden. 

Das instrumentelle Partizipationsverständnis entspringt einem liberalen 
Demokratiemodell, in dem das repräsentativ-demokratische System und 
dessen Wahlakte als wesentlicher politischer Interaktionsmodus angese-
hen werden. In diesem Verständnis umfasst Partizipation diejenigen Hand-
lungen von nicht durch Wahl legitimierten Akteuren, die bewusst auf 
das Erreichen eines bestimmten politischen Ziels ausgerichtet sind. Als 
Adressatinnen und Adressaten der – versuchten oder tatsächlichen – Ein-
f lussnahme können repräsentativ-demokratische Entscheidungsträgerin-
nen und -träger in Regierungen, Parlamenten und Parteien gelten. 

Das normative Partizipationsverständnis hingegen lässt sich Konzepten von 
deliberativer bzw. partizipatorischer Demokratie zuordnen. Hier liegt der 
Fokus nicht auf Funktionsbedingungen von Institutionen, sondern auf 
der möglichst authentischen Beteiligung möglichst vieler Personen an der 
Erörterung öffentlicher Angelegenheiten und der daraus folgenden Ent-
scheidung (vgl. Schmidt 1997). Demokratie ist in diesen Konzepten etwas 
Transitives, an dessen Vollendung stets gearbeitet werden muss. Delibe-
rative Ansätze betonen im Gegensatz zu der Engführung von politischer 
Teilhabe auf Stimmabgabe (»Voting«) die Bedeutung von »Voicing«, das 
heißt von Teilhabe durch Stimmerhebung. Ihnen geht es um Partizipation 
durch Artikulation und Einmischung und damit letztlich um Emanzipa-
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tion. Vor diesem Hintergrund wird die strukturelle Ambivalenz von Bür-
gerbeteiligung erklärbar: Sie kann einerseits auf die Erzeugung rationaler 
Politikergebnisse zielen, sich aber auf der anderen Seite auch der Verrin-
gerung des Abstands zwischen »Herrschern« und »Beherrschten« widmen 
(vgl. Fritsche 2011). 

Auch in dieser Lesart ist eine Offenlegung der hinter Partizipationsan-
geboten stehenden Interessen und Zielen unerlässlich. Mit dem Grad der 
unter allen Beteiligten herrschenden Klarheit über Ziele, Interessen und 
Rahmenbedingungen des konkreten Beteiligungsprozesses sowie über 
Eigenarten des gewählten Verfahrens steigt schlussendlich auch die Quali-
tät des Beteiligungsprozesses und seiner Ergebnisse. 

Um eine solche Transparenz sicherzustellen, hat das Handbuch eine sys-
tematische Auseinandersetzung mit den Chancen und Grenzen verschiede-
ner Verfahren empfohlen. Dazu wurden Kriterien entwickelt, die unterstüt-
zend bei der Systematisierung der partizipativen Vielfalt und der Bewertung 
der Eignung eines Verfahrens für bestimmte Ziele wirken sollen. Als hilf-
reicher und plausibler Orientierungspunkt hat sich die Beachtung organi-
satorischer Merkmale und Eigenarten eines Verfahrens (wie z.B. die Min-
destdauer oder auch Begrenzungen der Teilnehmerzahl) herausgestellt. 
Darüber hinaus lassen sich die Verfahren auch unterscheiden nach mögli-
chen Varianten und Besonderheiten bei der Auswahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, der Art und Weise der dominierenden Kommunikations-
formen und den grundsätzlichen Funktionen eines einzelnen Verfahrens. 
Diese Kriterien sollen den Initiatorinnen und Initiatoren von Beteiligung 
als Hilfestellung bei der Auswahl desjenigen Verfahrens dienen, das für ihr 
spezifisches Thema, ihre jeweilige Fragestellung und die von ihnen vorge-
fundenen Kontextbedingungen am besten geeignet ist. 

Hilfreiche Anlaufstellen während der Vorbereitung eines Beteiligungs-
prozesses und der Auswahl des geeigneten Verfahrens können auch die auf 
dem Gebiet der Bürgerbeteiligung tätigen Organisationen und Institutio-
nen sein; eine Auswahl prominenter Einrichtungen wurde deshalb im vor-
deren Teil des Handbuchs vorgestellt. 

Wurden im Vorfeld eines Beteiligungsprozesses die Fragen der Rah-
mensetzung und Verfahrenssteuerung geklärt, alle relevanten Informatio-
nen eingeholt, Schwerpunktsetzungen und Ausrichtungen festgelegt, so ist 
der nächste bedeutsame Schritt die eigentliche Durchführung des jewei-
ligen Verfahrens. Dabei sollen zwei zentrale Aspekte unterstrichen wer-
den: die Notwendigkeit einer Sensibilisierung für die gesamte Mikropoli-
tik eines Beteiligungsprozesses sowie die herausragende Bedeutung einer 
guten Moderation für das Gelingen eines Verfahrens. 
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Vermeintlich nachgeordnete Aspekte, wie zum Beispiel das Festlegen von 
Teilnehmerkreisen, die Setzung einer Tagesordnung, die Regulierung des 
Rederechts, aber auch der in der Einladung angeschlagene Ton oder die 
Sitzordnung in einem Gremium – kurzum die Mikropolitik eines Verfah-
rens – können sich fördernd oder hemmend auf den Prozessverlauf auswir-
ken: Wenn die Verantwortlichen nichts dem Zufall überlassen wollen und 
deshalb alles perfekt organisiert haben, kann es vorkommen, dass sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bevormundet fühlen, das gesamte Ver-
fahren als überreguliert empfinden und befürchten, dass ihr Engagement 
lediglich der nachträglichen Legitimation bereits getroffener Entscheidun-
gen dient. Dieses – hier zugespitzte – Negativszenario soll sensibilisie-
ren für die in einem Verfahren dominierenden Praktiken der Kommuni-
kation und Interaktion zwischen Initiierenden und Teilnehmenden und 
damit auch für die mikropolitische Binnenstruktur eines jeden Partizipa-
tionsprozesses. 

Festzuhalten ist: Die Vorannahmen der Verantwortlichen, wie Beteili-
gung zu organisieren ist, welche Formen, Inhalte und Reichweite sie haben 
soll, beeinf lussen Umsetzung und Ergebnis des jeweils gewählten Verfah-
rens. Die Funktion eines Mitwirkungsangebots hat Auswirkungen auf die 
Zusammensetzung des Teilnehmerkreises, die Themenbestimmung, die 
Kommunikationsregeln, den gewählten Entscheidungsmodus und letztlich 
auch auf die gesamte Kommunikations- und Partizipationskultur. 

Der Aspekt der Mikropolitik verweist darauf, dass Beteiligungsverfah-
ren zwar einen bestimmten Rahmen für Partizipation vorgeben, es aber 
letztlich die innerhalb dieses Rahmens agierenden Personen mit ihren 
spezifischen Haltungen und Überzeugungen sind, die über den Inhalt 
bestimmen, mit dem die jeweilige Form gefüllt wird. Fraglos ist der Ver-
such einer Beeinf lussung oder gar Gestaltung der Mikropolitik von Betei-
ligung anspruchsvoll und in der Regel auch langwierig – und doch lohnt 
es sich. Denn: Im Zuge einer von allen Beteiligten auf gleicher Augenhöhe 
und kooperativ vorgenommenen Definition der gesamten Beteiligungssi-
tuation können Vertrauen und Verlässlichkeit entstehen. Dies wirkt sich 
nicht nur auf die Qualität der Deliberation und die Stabilität ihrer Ergeb-
nisse aus, sondern kann darüber hinaus auch entscheidend zur Stärkung par-
tizipativ-demokratischer Haltungen und Einstellungen aller Beteiligten beitra-
gen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bürgerbeteiligung gelingt, steigt, wenn 
ihr ein verändertes, gewissermaßen »pro-partizipatives« Verhalten bei allen 
involvierten Akteuren aus Verwaltung, Politik, Bürgerschaft und Zivil-
gesellschaft zugrunde liegt. Auch diese Zusammenhänge sollten bei der 
Vorbereitung und Durchführung eines Mitwirkungsangebots ref lektiert 
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werden. Zudem bleibt noch anzumerken, dass sich Neugier, Mut und Dis-
kussionsbereitschaft bei den Beteiligten immer positiv auf Durchführung 
und Verlauf von Partizipationsprozessen auswirken. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die besondere Position der Moderatorin-
nen und Moderatoren eines Beteiligungsprozesses zu betrachten: Sie nehmen 
aufgrund ihrer Leitungs-, Thematisierungs- und auch Strukturierungs-
funktion eine zentrale Rolle im Prozessverlauf ein. Moderatorinnen und 
Moderatoren können – sowohl in Präsenzverfahren als auch in Online-
Angeboten – den Gegenstandsbereich eines Mitwirkungsangebots sowie 
den Meinungsbildungsprozess der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
beeinf lussen. Deshalb steht die Moderation eines Beteiligungsverfahrens 
vor hohen Anforderungen: Eine gute Moderatorin und ein guter Modera-
tor müssen zum einen über Thema, Anlass, Entstehungsgeschichte, Kon-
text und etwaige Konf liktlagen des betreffenden Verfahrens sowie gegebe-
nenfalls auch über bisherige Beteiligungserfahrungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer informiert sein. Darüber hinaus müssen sie ihr metho-
disches Handwerkszeug beherrschen, also sich an klar kommunizierten 
Regeln orientieren, keine Personen oder Standpunkte bevorzugen, gege-
benenfalls selbstbewusst intervenieren, sich aber bei Bedarf auch zurück-
ziehen, stockende Diskussionen dynamisieren, Zwischenstände präsentie-
ren, Konf likte darstellen sowie ihre eigene Position und Haltung einer 
professionellen Selbstref lexion unterziehen. Moderatorinnen und Mode-
ratoren dürfen nicht interessengeleitet agieren oder Vorteile aus Verlauf 
und Ergebnis eines Verfahrens erlangen wollen; ihre Unabhängigkeit muss 
von allen Beteiligten eingefordert, aber zugleich auch akzeptiert werden. 

Um den vielfältigen Anforderungen gerecht werden zu können, hat es 
sich als Minimalstandard in der Praxis bewährt, in Teams aus in der Regel 
zwei Personen zu moderieren. Je nach Größe des Teilnehmerkreises eines 
Verfahrens sind auch mehrköpfige Moderationsteams angebracht. 

So ist zu unterstreichen, dass »gute Bürgerbeteiligung« nicht durch die 
bloße Abwicklung feststehender Verfahren und Methoden entsteht, son-
dern vielmehr das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus mehr 
oder weniger offenen Rahmensetzungen, spezifischen Umsetzungsstrate-
gien und diskursiven Ausdeutungsprozessen zwischen allen Beteiligten ist. 
Beteiligung ist immer kontextabhängig und eingebettet in historische und lokale 
Rahmenbedingungen, die einen Raum des partizipativ Möglichen abste-
cken. »Gute Bürgerbeteiligung« ist weder ein Buch mit sieben Siegeln noch 
ein Zufallsprodukt, sondern die absichtsvolle Initiierung und Ausgestaltung 
eines Partizipation fördernden sozialen Zusammenhangs. Daher bedarf es für 
jedes neue Beteiligungsangebot eines gut geplanten und durchdachten Konzeptes. 

http:moderieren.Je
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Obgleich es keine Patentrezepte gibt, so lassen sich zusammenfassend den-
noch Faktoren für eine gelungene Bürgerbeteiligung benennen, die es bei jeder 
Planung und Umsetzung eines Verfahrens zu beachten gilt: 
• Dem Beteiligungsverfahren muss ein klar definiertes Ziel zugrunde lie-

gen: Soll die demokratische Bildung der Bürgerinnen und Bürger 
gestärkt oder die öffentliche Debatte angestoßen werden? Geht es um 
eine Beratung von Politik und Verwaltung oder sollen politische Ent-
scheidungen direkt von Bürgerinnen und Bürgern beeinf lusst werden? 
Auf der Grundlage der Beantwortung dieser Fragen können einige 
Verfahren empfohlen und andere von vorneherein ausgeschlossen 
werden. 

•  Bei der Wahl der geeigneten Partizipationsmethode sind das Thema des 
Beteiligungsverfahrens (abstrakt oder konkret, mit kurz- oder langfris-
tigen Folgen etc.), seine Ziele sowie limitierende soziale, politische und 
ökonomische Kontextbedingungen zu beachten. 

•  Alle Informationen zum Thema müssen für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eines Verfahrens frei und umstandslos zugänglich sein. 

•  Zugleich müssen sich auch Außenstehende jederzeit über Ziel(e), Auftrag-
geberinnen und Auftraggeber, Teilnehmende und den Stand des jewei-
ligen Verfahrens informieren können. Eine solche Transparenz dient 
einerseits als Möglichkeit zur Kontrolle, sie schafft andererseits auch 
eine breite Vertrauensbasis. 

•  Die Grenzen der Mitwirkung und die Frage, in welchen Händen die Ent-
scheidungshoheit letztendlich liegt, müssen von Anfang an feststehen 
und deutlich kommuniziert werden. 

•  Initiatorinnen und Initiatoren müssen dafür Sorge tragen, dass die an 
einem Verfahren Teilnehmenden ein verlässliches Feedback erhalten, das 
heißt, es ist (mindestens verfahrensöffentlich) zu begründen, welche 
Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens im weiteren Entscheidungspro-
zess berücksichtigt wurden – und welche nicht und warum. 

•  Sowohl innerhalb eines Verfahrens als auch in seiner Außendarstellung 
muss Klarheit über die Rollenaufteilung und die Zuständigkeiten aller 
Beteiligten herrschen (so z.B. Auftraggeber/innen, Projektleiter/innen, 
Dienstleister/innen, wissenschaftliche Berater/innen, Moderator/innen 
und technische Begleiter/innen). 

•  Eine professionelle Durchführung und Moderation des Beteiligungsprozes-
ses muss gewährleistet sein. 

•  Bürgerinnen und Bürger müssen während des gesamten Prozesses ernst 
genommen werden. Die Kommunikation sollte mit gegenseitiger Wert-
schätzung und auf Augenhöhe erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass alle 
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vorgetragenen Standpunkte berücksichtigt und in den weiteren Ent-
scheidungsprozess einbezogen werden. 

Zudem lassen sich Stolpersteine skizzieren, bei denen jedes Beteiligungsver-
fahren nahezu zwangsläufig ins Wanken geraten wird. Bürgerbeteiligung 
droht zu scheitern, wenn: 
•  die Unterstützung seitens der Entscheidungsträgerinnen und -träger fehlt 

und sie eine Einschränkung ihrer Entscheidungsmacht fürchten; 
•  kein tatsächlicher Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht, die wesentli-

chen Entscheidungen bereits im Vorfeld des Verfahrens feststehen oder 
Bürgerinnen und Bürger schlichtweg zu spät eingebunden werden; 

•  Bürgerinnen und Bürger das Partizipationsangebot nicht annehmen 
wollen – weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht 
haben oder sich ihnen Möglichkeiten eröffnen, ihre Interessen auf ande-
ren Wegen effizienter durchzusetzen; 

•  soziale Ungleichheiten zwischen den Teilnehmenden eines Verfahrens 
weder in der Zusammensetzung noch in der konkreten Durchführung 
ausgeglichen, sondern vielmehr zementiert werden. 

Besonders wichtig für das Gelingen eines Beteiligungsverfahrens ist die 
Gewährleistung einer transparenten und engen Koppelung an die jeweili-
gen repräsentativ-demokratischen Institutionen und Gremien und deren Entschei-
dungsprozesse. Wenn die erarbeiteten Empfehlungen anerkannt und in 
weiteren Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden, realisieren die an 
deliberativen Verfahren Beteiligten, dass ihr Engagement und ihre Bereit-
schaft, sich in oftmals mühevolle und langwierige halböffentliche Diskus-
sionsprozesse einzulassen, nicht vergeblich sind und sie durch ihr »Voicing« 
nachhaltig Einf luss nehmen können. 

Für die Etablierung einer konstruktiven Partizipationskultur sind abschlie-
ßend die folgenden Aspekte hervorzuheben: Der vorhandene Rechtsrah-
men eröffnet bereits jetzt Spielräume für die Einführung einer dialog-
orientierten Bürgerbeteiligung auf allen politischen Ebenen. Allerdings 
werden die vorhandenen Möglichkeiten bei Weitem nicht ausgeschöpft. 
Das verweist einerseits auf einen umfassenden Aufklärungs- und Infor-
mationsbedarf in Lokal-, Landes- und Bundesverwaltungen, andererseits 
bedarf es des politischen Willens der Mandatsträgerinnen und -träger, 
Bürgerbeteiligung ernsthaft etablieren zu wollen. Auf einer von der Ber-
telsmann Stiftung im Februar 2011 organisierten Tagung zum Thema 
»Mitwirkung mit Wirkung« schätzten beispielsweise rund die Hälfte der 
dort vertretenen Expertinnen und Experten aus Staatskanzleien, Länder-
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und Bundesministerien, dass es noch etwa zehn Jahre dauern werde, bis 
sich hierzulande eine neue Kultur der Bürgerbeteiligung entwickelt haben 
könnte.188 

Die Notwendigkeit einer fundierten Diskussion über die Chancen und 
Grenzen von Bürgerbeteiligung ist daher mit großem Nachdruck zu unter-
streichen. Mit der einfachen Forderung einzelner Politikerinnen und Poli-
tiker nach »mehr Bürgerbeteiligung« ist es nicht getan. Auch »Demokratie-
Politik« braucht eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit, die aber 
zunächst einmal ausreichend informiert sein will. Dazu bedarf es einer 
unabhängigen und gebündelten Expertise, die nicht nur Entscheidungsträgerin-
nen und -träger in Politik und Verwaltung berät, sondern sich grundsätz-
lich in den Dienst der Gesellschaft stellt. Als Vorbild ist in dieser Hinsicht 
das US-amerikanische Kompetenz-Netzwerk »Deliberative Democracy 
Consortium« (DDC) zu benennen. Dieser Zusammenschluss von Exper-
tinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis informiert Öffentlich-
keit, Zivilgesellschaft und Politik über erfolgversprechende Wege zur Ein-
führung von Bürgerbeteiligungsverfahren.189 In Europa existiert bislang 
keine vergleichbare Institution als Anlaufstelle dieser Art. 

Zwar arbeitet in Deutschland mittlerweile eine Vielzahl von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Bereich und verfügt hier 
auch über ein beachtliches Know-how, für sich alleine gestellt können sie 
die Dynamik an »demokratischen Innovationen« aber nicht bewältigen. 
Noch weitreichender als das DDC bräuchte es ein unabhängiges Zen-
trum, das Grundlagenforschung mit Anwendungsorientierung verbindet und 
zugleich Netzwerkknoten und Transferstelle für Informationen sein müsste. Es 
ginge darum, länderübergreifend die Erfahrungen aus einzelnen Beteili-
gungsprojekten systematisch zusammenzutragen, kritisch die Ursachen für 
Erfolg und Misserfolg zu analysieren, unabhängige Handreichungen über 
intendierte und nicht-intendierte Wirkungen von Beteiligungsbeispielen 
zur Verfügung zu stellen und somit einen Raum zur kritischen Ref lexion 
partizipativer Prozesse zu schaffen. 

Auf der Grundlage solchen Wissens könnte eine derartige Institution 
auch bei der Konzeption von Beteiligungsangeboten behilf lich sein und 
Evaluationsstandards entwickeln. Darüber hinaus müsste sie Akteure aus 
Politik und Zivilgesellschaft ebenso wie Dienstleisterinnen und Dienstleis-
ter, Moderatorinnen und Moderatoren sowie technische Entwicklerinnen 
und Entwickler vernetzen. Zudem sollte sie Seminare und Fortbildungen 
im Sinne des »Capacity Buildings« durchführen, in denen die Teilnehmen-
den ihre partizipativen Kompetenzen entwickeln, üben und ausbauen kön-
nen. Dazu gehört auch die gemeinsame Ref lexion über normative Parti-

http:f�rInformationenseinm�sste.Es
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zipationskriterien wie etwa Inklusion, Fairness und Transparenz und über 
grundsätzliche Fragen der deliberativen Demokratietheorie. 

Ein solches unabhängiges Kompetenzzentrum würde auch die derzeitige 
Debatte über Demokratie insgesamt bereichern. Dessen Aufgabe wäre 
es, institutionelle Rahmenbedingungen zu konzipieren, die dialogorien-
tierte Beteiligungsverfahren mit direkt-demokratischen Abstimmungen 
(wie etwa im Beispiel der Wahlrechtsreform in British Columbia) und vor 
allem mit parlamentarischen Prozessen verbinden (siehe die Konsensus-
konferenzen der dänischen Behörde für Technikfolgenabschätzung oder 
die Idee von an Parlamentsdebatten gekoppelten, beratenden Bürgerkam-
mern). Es ginge darum, zu zeigen, dass die Einführung von Bürgerbeteili-
gungsverfahren nicht zu einer Schwächung der repräsentativen Demokra-
tie führt, sondern dass sie im Gegenteil den gewählten Volksvertreterinnen 
und -vertretern dazu verhelfen kann, eine verantwortungsbewusste Poli-
tik jenseits von Parteidisziplin und kurzfristigen Wahlkampfinteressen 
durchzusetzen. Im bestmöglichen Ergebnis könnte man eine (Wieder-) 
Annäherung zwischen Volk und politischen Akteuren antizipieren, die 
zu ausgewogenen Beschlussfassungen im beiderseitigen Interesse und zum 
Wohle aller führt. 



 

            
            

         
            

      
            
              
           

   

 

           
           

            
         

        
           

        
            

            
           
     

        
            
        

           
  

 

          
  

 
 
 
 

  
 
 
      

8 Anhang 

Anmerkungen 

Vorwort 

1  Der Begriff »Bürgerbeteiligung« wird an dieser Stelle und im Folgenden gemäß der 
in der Politikwissenschaft verbreiteten Definition von Max Kaase genutzt, d. h. als 
Bezeichnung von Handlungen und Verhaltensweisen, die Bürgerinnen und Bürger frei-
willig und mit dem Ziel verfolgen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des 
politisch-administrativen Systems zu beeinf lussen (vgl. Kaase 2003). 

2  Für ihre Unterstützung und Zuarbeit bei der Recherche für dieses Handbuch danken 
wir Mathias Hofmann und Antje Isaak, für Rat und Kritik sind wir zudem Simon Dal-
ferth zu Dank verpf lichtet. Lena Luczak danken wir schließlich für hilfreiche Kommen-
tare und editorische Unterstützung. 

1 � Einführung 

3  Wobei abzuwarten bleibt, ob und inwiefern die teilweise massiven Bürgerproteste rund 
um den geplanten Großumbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs im Herbst 2010, die 
intensive und kritische Berichterstattung über das Projekt »Stuttgart 21« und die (zumin-
dest vorläufige) Befriedung durch den Schlichterspruch Heiner Geißlers gegebenenfalls 
zu Änderungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung in Rich-
tung einer Stärkung frühzeitiger partizipativer Ansätze – und damit zu Verschiebungen 
im Verhältnis von formellen zu dialog-orientierten Beteiligungsformen – führen. 

4  Für den deutschsprachigen Raum vgl. etwa die älteren Praxisratgeber von Ley und 
Weitz (2003), Bischoff u. a. (2005) sowie jüngst Amt der Vorarlberger Landesregierung 
(2010). Hilfreiche Orientierungen für Praktikerinnen und Praktiker bietet auch das im 
Auftrag der belgischen König-Baudouin-Stiftung zusammengestellte (englischspra-
chige) »Participatory Methods Toolkit« (vgl. Steyaert & Lisoir 2005). 

5  Eine Ausnahme ist der von Yves Sintomer, Carsten Herzberg und Anja Röcke vorge-
legte Vergleich verschiedener Bürgerhaushaltsansätze (vgl. Sintomer u. a. 2010). 

6  Ausführliche Erläuterungen zu allen in diesem Absatz erwähnten Verfahren finden sich 
in Kapitel 4. 

2 � Ausgewählte Organisationen für Bürgerbeteiligung 

7  Vgl. www.mitarbeit.de. Diese und alle folgenden Internetquellen wurden letztmals auf-
gerufen am 21.03.2011. 

8  Vgl. www.buergergesellschaft.de. 
9  Vgl. www.netzwerk-buergerbeteiligung.de. 
10  Vgl. www.b-b-e.de. 
11  Vgl. www.bpb.de. 
12  Vgl. www.politische-bildung.de/buergerbeteiligung_demokratie.html. 
13  Vgl. www.buergerhaushalt.de. 
14  Vgl. www.uni-due.de/issa. 
15  Vgl. www.pt.rwth-aachen.de; auch Bischoff u. a. 2005. 

134 

www.uni-due.de/issa
http:www.buergerhaushalt.de
http:www.bpb.de
http:Vgl.www.b-b-e.de
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16  Vgl. www.stadtteilarbeit.de. 
17  Vgl. www.sozialestadt.de/praxisdatenbank. 
18  Vgl. www.bertelsmann-stiftung.de sowie zum Schwerpunkt Bürgerbeteiligung www. 

bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-5EBDE440-2568FBA0/bst/hs.xsl/99530.htm. 
19  So legte die Bertelsmann Stiftung z.B. jüngst einen »Leitfaden Online-Konsultationen« 

vor (vgl. Bertelsmann Stiftung u. a. 2010). Vgl. in diesem Zusammenhang auch Nanz 
u. a. in Bertelsmann Stiftung (2010), s. a. Fußnote 55. 

20  Vgl. www.vitalizing-democracy.org. 
21  Vgl. zu den Finalistinnen und Finalisten www.vitalizing-democracy.org/index. 

php?page=viewcompiler_shortlist&id_view=135&menucontext=38 
22  Vgl. dazu den entsprechenden Eintrag zum BürgerForum in Kapitel 5.3. 
23  Vgl. www.participationinstitute.org. 
24  Vgl. www.oegut.at. 
25  In Österreich wird anstelle von »Bürgerbeteiligung« oftmals die Bezeichnung »Öffent-

lichkeitsbeteiligung« verwendet. In Deutschland bezieht sich dieser Begriff auf die pla-
nungsrechtlich vorgeschriebene Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. 

26  Vgl. http://www.partizipation.at/forschungsplattform.html. 
27  Vgl. www.involve.org.uk. 
28  Vgl. www.participedia.net/wiki/Welcome_to_Participedia. 
29  Das European Institute for Public Participation (EIPP) ist an der Entwicklung von Par-

ticipedia.net im europäischen Raum maßgeblich beteiligt. Patrizia Nanz ist Mitglied des 
Steering Commitees von Participedia. 

30  Vgl. www.iap2.org. 
31  Vgl. www.everyday-democracy.org. 
32  Vgl. www.dico-berlin.org/. Vertiefend zum Ansatz des Communtiy Organizings vgl. 

Penta (2007). 
33  Vgl. www.thataway.org. 
34  Vgl. www.deliberative-democracy.net. 
35  Die in diesem und dem folgenden Absatz erwähnten Akteure und Organisationen stellen 

eine Auswahl dar. Die Aufzählung erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. 
36  Vgl. www.planungszelle.uni-wuppertal.de. 
37  Vgl. www.partizipative-methoden.de. 
38  Alle in diesem und im folgenden Absatz erwähnten Beteiligungsverfahren werden in 

Kapitel 4 ausführlich vorgestellt. 
39  Vgl. www.jungk-bibliothek.at. 
40  Vgl. http://americaspeaks.org. 
41  Vgl. http://cdd.stanford.edu/polls. 
42  Vgl. www.wisedemocracy.org. 
43  Online-Beteiligungsverfahren werden ausführlich in Kapitel 5 vorgestellt. 
44  Vgl. www.zebralog.de. 
45  Vgl. www.tutech.de. 
46  Vgl. http://pep-net.eu. Nützliche Anlaufstellen und Informationsquellen zu Projekten und 

Initiativen im Bereich ePartizipation sowohl auf europäischer Ebene als auch weltweit 
stellen zudem die Webseiten www.participatedb.com, www.epractice.eu und www.e-
participation.net dar. 

47  Vgl. www.ifok.de.  
48  Vgl. www.demos-deutschland.de.  

http:www.demos-deutschland.de
http:www.ifok.de
http:www.epractice.eu
http:www.participatedb.com
http:www.tutech.de
http:www.zebralog.de
http:www.wisedemocracy.org
http:Vgl.http://americaspeaks.org
http:www.jungk-bibliothek.at
http:Vgl.www.partizipative-methoden.de
http:www.planungszelle.uni-wuppertal.de
http:Vgl.www.deliberative-democracy.net
http:www.thataway.org
http:www.dico-berlin.org
http:www.everyday-democracy.org
http:www.iap2.org
www.involve.org.uk
http:www.oegut.at
http:www.participationinstitute.org
http:Vgl.www.vitalizing-democracy.org
http:www.bertelsmann-stiftung.de
www.sozialestadt.de/praxisdatenbank
http:www.stadtteilarbeit.de
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49  Vgl. www.binary-objects.de.  
50  Vgl. www.hyve.de.  
51  Vgl. www.liqd.net.  
52  Vgl. www.enquetebeteiligung.de.  

3 � Kriterien zur Einordnung von Beteiligungsverfahren 

53  Manche Darstellungen zu unterschiedlichen Beteiligungsverfahren orientieren sich auch 
heute noch an dieser Einteilung, so etwa der von der Bertelsmann Stiftung u. a. vorge-
legte Leitfaden zu Online-Konsultationen (2010). 

54 Anhaltspunkte zu den Kosten ausgewählter Beteiligungsverfahren finden sich im Betei-
ligungshandbuch der belgischen König-Baudoin-Stiftung (vgl. Steyeart & Lisoir 2005) 
sowie im Rahmen der Vorstellung verschiedener Praxisbeispiele auf der Webseite von 
Involve (vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Home). 

55  Alle hier und in den nachfolgenden Abschnitten erwähnten Verfahrensbeispiele werden 
in Kapitel 4 vorgestellt. 

4 � Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung 
56  Die Verfahren wurden erstmals identifiziert und beschrieben für ein Gutachten zu Cha-

rakteristika neuer Beteiligungsmodelle, das wesentlich zu einer Veröffentlichung der 
Bertelsmann Stiftung unter dem Titel »Politik beleben, Bürger beteiligen. Charakteris-
tika neuer Beteiligungsmodelle« beigetragen hat (vgl. Nanz u. a. in Bertelsmann Stiftung 
2010). Einige Überlegungen aus dieser Publikation greift das vorliegende Handbuch auf. 

57  Vgl. http://americaspeaks.org. 
58  Vgl. den Abschlussbericht, zu finden unter: www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatis-

tics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4138622. 
59  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Appreciative+Inquiry; http:// 

appreciativeinquiry.case.edu. 
60  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Ryedale+Community+Plan. 
61  Vgl. www.buergergutachten.com/buergergutachten/; www.buergergesellschaft. 

de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-buergerbeteiligung/ 
planungsprozesse-initiieren-und-gestaltend-begleiten/planungszelle/106207. 

62  Vgl. www.planet-thanet.fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells.htm. 
63  Vgl. www.buergergutachten.com/herunterladen/buergergutachten/  

buergergutachten-zum-verbraucherschutz. 
64  Vgl. www.bayern.de/Buergerbeteiligung-.1348.htm. 
65 Vgl. www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/quartiersmanagement/de/download.shtml. 
66  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens+Jury. 
67  Vgl. www.jefferson-center.org. 
68  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/NanoJury sowie 

www.bbsrc.ac.uk/society/dialogue/activities/activities-nanotechnology.aspx. 
69  Die Umsetzung der beschriebenen drei Phasen wurde zwischen 1998 und 2002 in dem 

Pilotprojekt »Kommunen der Zukunft« entwickelt und erprobt; vgl. www.bertelsmann-
stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prj_33220.htm. 

70  Vgl. die verschiedenen Beispiele unter www.buergerhaushalt.org. 
71  Vgl. www.im.nrw.de/bue/43.htm. 
72  Vgl. www.buergerhaushalt.org/grundlagen/2-statusbericht-buergerhaushalte-in-

deutschland-juli-2009/sowie www.buergerhaushalt.org/karte. 

www.buergerhaushalt.org/karte
www.buergerhaushalt.org/grundlagen/2-statusbericht-buergerhaushalte-in
www.im.nrw.de/bue/43.htm
http:Vgl.dieverschiedenenBeispieleunterwww.buergerhaushalt.org
www.bbsrc.ac.uk/society/dialogue/activities/activities-nanotechnology.aspx
www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/NanoJurysowie
http:www.jefferson-center.org
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens+Jury
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/quartiersmanagement/de/download.shtml
www.buergergutachten.com/herunterladen/buergergutachten/	
www.planet-thanet.fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells.htm
www.buergergutachten.com/buergergutachten/;www.buergergesellschaft
www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Ryedale+Community+Plan
http:appreciativeinquiry.case.edu
www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatis
http:Vgl.http://americaspeaks.org
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Home
http:www.enquetebeteiligung.de
http:www.liqd.net
http:www.hyve.de
http:www.binary-objects.de
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73  Vgl. dazu z.B. www.beteiligungshaushalt-freiburg.de sowie https://buergerhaushalt. 
stadt-koeln.de. 

74  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens’+Panels sowie 
www.buergergesellschaft.de/olitische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-  
buergerbeteiligung/meinungen-einholen-buergerinnen-und-buerger-aktivieren/das-
buergerpanel/106179. 

75  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Camden's+Citizens+ Panel. 
76  Vgl. https://my.yougov.de. 
77  Vgl. www.wisedemocracy.org/, www.tobe.net/wisdom_council/wc.html sowie www. 

partizipation.at/buergerinnenrat.html. 
78  Vgl. www.wisedemocracy.org/PTWC-HS/PortTownsendWC.html. 
79  Vgl. www.vorarlberg.gv.at/vorarlberg/umwelt_zukunft/zukunft/ 

buerofuerzukunftsfragen/weitereinformationen/buergerschaftlichesengage/ 
buergerbeteiligung/buergerinnen-raeteinvorar/buergerinnen-raeteinderpr/ 
bregenz2020-dritterbuerge.htm 

80  Vgl. www.vorarlberg.at/zukunft. Für weitere Informationen zu den verschiedenen 
österreichischen Beispielen für BürgerInnen-Räte vgl. Amt der Vorarlberger Landesre-
gierung, Büro für Zukunftsfragen (2010). 

81  Vgl. www.tobe.net/CIC/creative-insight-council.html. 
82  Vgl. www.charrette.de/page/index.html. 
83  Vgl. www.charretteinstitute.org. 
84  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Design+Charrettes. 
85  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/planungsprozesse-initiieren-und-gestaltend-begleiten/  
perspektivenwerkstatt. 

86  Vgl. www.charrette.de/page/ghc.html. 
87  Vgl. http://cdd.stanford.edu/polls. 
88  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Deliberative+Polling. 
89  Vgl. http://cdd.stanford.edu/polls/eu/2007. 
90  Vgl. www.europolis-project.eu. 
91  Vgl. www.participedia.net/wiki/Marousi,_Greece_-_Deliberative_Polling. 
92  Vgl. www.participedia.net/wiki/POWER2010. 
93  Vgl. www.neweconomics.org/projects/democs. 
94 Vgl. www.tekno.dk/subpage.php3?article=798&language=uk&category=11&toppic=-

kategori1. 
95  Vgl. www.partizipation.at/delphi-befragung.html. 
96  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/konf likte-bearbeiten-standpunkte-integrieren/  
konsensuskonferenz/106168 sowie www.partizipation.at/konsensus-konferenz.html. 

97  Vgl. www.wwviews.org. 
98  Vgl. www.loka.org/French_Gene_Food.html. 
99  Vgl. http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398584&section= 1.3.5. 

100  Vgl. www.buergerdialog-bmbf.de. 
101 Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizen+Advisory+Groups. 
102  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/konf likte-bearbeiten-standpunkte-integrieren/mediation/mediation. 
103  Vgl. www.oebm.at sowie www.bmev.de. 

http:www.bmev.de
www.oebm.atsowie
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizen+Advisory+Groups
http:www.buergerdialog-bmbf.de
www.loka.org/French_Gene_Food.html
http:www.wwviews.org
www.partizipation.at/konsensus-konferenz.html
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.partizipation.at/delphi-befragung.html
www.tekno.dk/subpage.php3?article=798&language=uk&category=11&toppic
www.neweconomics.org/projects/democs
www.participedia.net/wiki/POWER2010
www.participedia.net/wiki/Marousi,_Greece_-_Deliberative_Polling
http:www.europolis-project.eu
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Deliberative+Polling
www.charrette.de/page/ghc.html
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Design+Charrettes
http:www.charretteinstitute.org
www.charrette.de/page/index.html
www.tobe.net/CIC/creative-insight-council.html
www.vorarlberg.at/zukunft
www.vorarlberg.gv.at/vorarlberg/umwelt_zukunft/zukunft
www.tobe.net/wisdom_council/wc.html
http:www.wisedemocracy.org
http:Vgl.https://my.yougov.de
www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Camden's+Citizens+Panel
www.buergergesellschaft.de/olitische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-	
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens�+Panels
http:stadt-koeln.de
https://buergerhaushalt
http:www.beteiligungshaushalt-freiburg.de
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Anhang 

104  Vgl. www.partizipation.at/heizkraftwerk-gars.html. 
105  Vgl. www.partizipation.at/187.html. 
106  Vgl. www.nifi.org. 
107  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/National+Issues+Forum. 
108  Vgl. www.nifi.org/reports/issues.aspx. 
109  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Local+Issues+Forum. 
110  Vgl. http://forums.e-democracy.org. 
111  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Open+Space sowie 

www.partizipation.at/open-space-konferenz.html sowie www.buergergeselschaft.de/ 
politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-buergerbeteiligung/ideen-sammeln-
kommunikation-und-energie-buendeln/open-space. 

112  Vgl. www.openspaceworldmap.org. 
113  Vgl. www.buergergesellschaft.de/?id=103433. 
114  Vgl. www.partizipation.at/?id=188. 
115  Vgl. www.openspace-online.com. 
116  Vgl. www.lebendige-hase.de. 
117 Der Name der Veranstaltung spielt auf die sogenannten FooCamps (Foo = Friends of 

O’Reilly) an. Diese jährlich stattfinden Hacker-Treffen werden vom O’Reilly-Verlag 
organisiert, der IT-Fachbücher herausgibt. »Foo« und »bar« sind metasyntaktische Vari-
ablen, die ausschließlich in Beispielen zur Erklärung von Programmier-Codes verwen-
det werden. 

118  Vgl. www.barcamp.org. 
119  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/planungsprozesse-initiieren-und-gestaltend-begleiten/ 
planning-for-realr/106201. 

120  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Planning+for+Real. 
121  Vgl. www.planningforreal.org.uk. 
122  Vgl. www.planning-for-real.de. 
123  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Planning+for+Real+(TM) 

+in+Leicester. 
124  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Morice+Town+Home+Zo 

ne%2C+Plymouth; www.homezones.org.uk. 
125  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Planning+for+Real+ 

(TM)+in+Westfield%2C+Yeovil. 
126  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/planungsprozesse-initiieren-und-gestaltend-begleiten/praxis-
planning-for-realr-berlin-wedding/106362. 

127  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-
buergerbeteiligung/visionen-entwickeln-zukunft-gestalten/szenariotechnik/ 
szenariotechnik. 

128  Vgl. www.tekno.dk/subpage.php3?article=1089&toppic=kategori11&language=uk. 
129  Vgl. www.buergergesellschaft.de/?id=103426. 
130  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/meinungen-einholen-buergerinnen-und-buerger-aktivieren/rtsc-
real-time-strategic-change/106189. 

131  Vgl. www.theworldcafe.com. In Europa und Deutschland: www.worldcafe-europe.net. 
132  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/World+Cafe. 

www.peopleandparticipation.net/display/Methods/World+Cafe
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.buergergesellschaft.de/?id=103426
www.tekno.dk/subpage.php3?article=1089&toppic=kategori11&language=uk
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Planning+for+Real
www.homezones.org.uk
www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Morice+Town+Home+Zo
www.peopleandparticipation.net/display/CaseStudies/Planning+for+Real+(TM
http:www.planning-for-real.de
www.planningforreal.org.uk
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Planning+for+Real
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
http:www.barcamp.org
http:www.lebendige-hase.de
http:Vgl.www.openspace-online.com
www.partizipation.at/?id=188
www.buergergesellschaft.de/?id=103433
http:www.openspaceworldmap.org
http:www.buergergeselschaft.de
www.partizipation.at/open-space-konferenz.html
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Open+Space
http:Vgl.http://forums.e-democracy.org
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Local+Issues+Forum
www.nifi.org/reports/issues.aspx
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/National+Issues+Forum
http:www.nifi.org
www.partizipation.at/187.html
www.partizipation.at/heizkraftwerk-gars.html


139 

  
     

   
 

 
 
   
 
  
   

 
   

 

 

  

             
         
              
           

             
           

  
          

 
         
 
  
    
 
 
 
 
 
        
            
   
 
 
 
   

 

 

Anhang 

133  Vgl. www.conversationcafe.org. 
134  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Future+Search sowie 

www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-
buergerbeteiligung/visionen-entwickeln-zukunft-gestalten/zukunftskonferenz/103421. 

135  Vgl. www.buergergesellschaft.de/?id=103417. 
136  Vgl. www.partnersinsalford.org/future-search-2.htm. 
137 Vgl. www.partizipation.at/praxisb-nach-methode.html => Zukunftskonferenz. 
138  Vgl. www.jungk-bibliothek.at. 
139  Vgl. www.zwnetz.de. 
140  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/visionen-entwickeln-zukunft-gestalten/zukunftswerkstatt/103425. 
141  Vgl. www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der-

buergerbeteiligung/visionen-entwickeln-zukunft-gestalten/praxis-zukunftswerkstatt-
oekologische-stadt-herne/103420. 

142  Vgl. www.vorarlberg.at/vorarlberg/frauen_familie/familie/kinderindiemitte/start.htm. 

5 Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren 

143  Mittlerweile gibt es auch einige Publikationen und Studien zum Thema, von denen sich 
manche als Einstieg, andere zur weiterführenden Beschäftigung mit Online-Beteiligung 
eignen, so etwa die Beiträge in Stiftung Mitarbeit (2007) sowie in Gøtze & Pedersen 
(2009), aber auch ifib & zebralog (2008), Bertelsmann Stiftung u. a. (2010). 

144  Vgl. zum Potenzial des Web 2.0 für den öffentlichen Sektor die Informationen und 
Debatten auf der Webseite des Vereins »Government 2.0 Netzwerk Deutschland« unter 
www.gov20.de. 

145  Vgl. www.fixmystreet.com. 
146  Gleiches gilt für das deutsche Pendant, »Maerker Brandenburg«, 

vgl. www.maerker.brandenburg.de. 
147  Für weitere Informationen zu diesen Verfahren s. Kapitel 5.3. 
148  Vgl. www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Online+Forums. 
149  Vgl. www.whitehouse.gov/openforquestions. 
150  Vgl. www.youtube.com/bayern sowie www.aufbruch.bayern.de. 
151  Vgl. www.ec.europa.eu/yourvoice. 
152  Vgl. https://epetitionen.bundestag.de. 
153  Vgl. http://petitions.number10.gov.uk. 
154  Vgl. www.ep-empower.eu. 
155  Vgl. www.bundestag.de/internetenquete/index.jsp. 
156  Vgl. www.enquetebeteiligung.de. Siehe auch die Anmerkungen zum Beteiligungswerk-

zeug »Adhocracy« und zu dem Verein »Liquid Democracy« am Ende von Kapitel 2. 
157  Vgl. www.ideal-eu.net sowie www.ideal-debate.eu. 
158  Vgl. www.lebensmittelklarheit.de. 
159  Vgl. www.huwy.eu. 
160  Vgl. www.zusammenleben-in-berlin.de. 
161  Vgl. https://www.iopartecipo.net sowie www.partecipa.net. 
162  http://www.epractice.eu/en/blog/5288222. 
163  Vgl. www.deamstelverandert.nl. 
164  www.berlin.de/f lughafen-tempelhof. 
165  Vgl. www.bristol.citizenscape.net/core. 

www.bristol.citizenscape.net/core
www.berlin.de/flughafen-tempelhof
http:www.deamstelverandert.nl
http://www.epractice.eu/en/blog/5288222
http:www.zusammenleben-in-berlin.de
http:www.huwy.eu
http:www.lebensmittelklarheit.de
http:www.ideal-debate.eu
www.ideal-eu.netsowie
www.bundestag.de/internetenquete/index.jsp
http:www.ep-empower.eu
http:Vgl.https://epetitionen.bundestag.de
www.ec.europa.eu/yourvoice
http:www.aufbruch.bayern.de
www.youtube.com/bayern
www.whitehouse.gov/openforquestions
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Online+Forums
http:www.maerker.brandenburg.de
http:www.fixmystreet.com
www.gov20.de
www.vorarlberg.at/vorarlberg/frauen_familie/familie/kinderindiemitte/start.htm
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
http:www.zwnetz.de
http:www.jungk-bibliothek.at
www.partnersinsalford.org/future-search-2.htm
www.buergergesellschaft.de/?id=103417
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-der
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Future+Searchsowie
http:www.conversationcafe.org


140 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

    

 

  

         

            
             

    
         

       
            

         
          

                
             

              
      

     

Anhang 

166  Vgl. www.askbristol.com.  
167  Vgl. www.e-konsultation.de.  
168  http://mitreden-u.de.  
169  Vgl. http://consultation.dfid.gov.uk/education2010.  
170  Vgl. www.aufbruch.bayern.de.  
171  Vgl. www.showusabetterway.co.uk.  
172  Vgl. www.buergerdialog-bmbf.de/energietechnologien-fuer-die-zukunft/.  
173  Vgl. http://www.e-konsultation.de/buergerportale.  
174  Vgl. https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2008.  
175  Vgl. https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2010.  
176  Vgl. www.edialogos.gr/edialogos_en.htm.  
177  Vgl. www.e-trikala.gr.  
178  Vgl. www.demoex.net.  
179  Vgl. www.buergerforum2008.de.  
180  Vgl. www.buergerforum2009.de.  
181  Vgl. www.buergerforum2011.de.  
182  Vgl. www.participedia.net/wiki/BürgerForum_Europa.  
183  Vgl. www.european-citizens-consultations.eu.  
184  Vgl. www.buergerforen.de.  

6 Vergleichende Bewertung 

185  Vgl. www.europolis-project.eu sowie http://cdd.stanford.edu/polls/eu. 
186  Vgl. www.intellitics.com/blog/2010/08/24/public-participation-ten-simple-ideas-for-

better-onlineoff line-integration. 
187  Siehe mehr dazu in Kapitel 6.2. 

7 Schluss 

188 Vgl. www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-126ABC97-296C5151/bst/ 
hs.xsl/105143_105453.htm. 

189 Vgl. www.deliberative-democracy.net/ und die entsprechenden Anmerkungen in Kapitel 2. 
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Anhang 

Liste aller erwähnten Verfahren und Methoden 

21st Century Town Meeting  36 
21st Century Summit  39 

Appreciative Inquiry   39 

BarCamp   70 
Beteiligungshaushalt   45 
Bürgerberatungsgruppe   63 
BürgerForum   103 
Bürgergutachten   41 
Bürgerhaushalt 45 
Bürgerkonferenz 59 
Bürgerpanel 49 
Bürgerrat 50 

Charrette 53 
Citizen Advisory Group 63 
Citizens’ Jury 44 
Citizens’ Panel 49 
Community Fonds 48 
Creative Insight Council 52 

Deliberative Poll/ 
Deliberative Polling 55 
Delphi-Befragung  58 
Democs (Deliberative 
Meetings of Citizens) 57 
Design Charrette 53 
Dynamic Facilitation 51 

Elektronische Bürgersprechstunde 91 
ePanel 50 
E-Petition 92 
Europäische Bürgerforen 105 
European Citizens’ Consultation 105 

Future Search Conference 79 
Konsensuskonferenz 59 
Konversationscafé 78 

Local Issues Forum 67 

Mediation   63 
Mediationsähnliche  Verfahren   66 

National Issues  Forum   66 

Online-Petition   92 
Open-Space-Konferenz   68 
OpenSpace-Online   70 

Partizipativer  Haushalt   45 
Perspektivenwerkstatt   55 
PolitCamp   71 
Politiker-Chat   91 
Planning for  Real   71 
Planungszelle   41 

Quartiersfonds   147 

RTSC (Real Time  Strategic  
Change)-Konferenz   77 

Stadtteilfonds   48 
Strategiekonferenz   77 
Szenario-Konferenz   74 
Szenario-Technik   76 
Szenario-Workshop   74 

Wertschätzende  Erkundung   39 
Wisdom  Council   50 
World Café   77 

Zukunftskonferenz   79 
Zukunftswerkstatt   81 
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Ob Großprojekte wie „Stuttgart 21“, Energiewende oder die Umgestaltung 
eines Stadtplatzes – Bürgerinnen und Bürger engagieren sich mehr denn 
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1. Einleitung 

 „Niemand wird als Demokrat geboren. Demokratie kann gelernt, aber nicht gelehrt werden.“  

(BMFSFJ 2015, 28) 

Vor über 25 Jahren hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) eine Kinderrechtskon-

vention verabschiedet, die in Deutschland im April 1992 in Kraft trat. Die UN-Kinderrechtskonvention 

sichert die Stellung von Kindern als Subjekte und Träger eigener, unveräußerlicher Grundrechte. Die 

Konvention hat – unterstützt durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse – entscheidend dazu beige-

tragen, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in den letzten zwei Jahrzehnten eine deut-

liche Aufwertung erfahren hat (Meinhold-Henschel 2007b, 9).  

Auch in Deutschland vollzog sich in den letzten zwanzig Jahren ein schleichender Wandlungsprozess, 

bei dem Kinder und Jugendliche nicht mehr bloß als reine Rechtsobjekte angesehen werden, sondern 

als mündigkeitsfähige Bürger1, die in der Lage sind, sich selbst einzubringen. Als Konsequenz öffneten 

sich viele Lebensbereiche wie die Familie oder die Schule immer mehr für die Teilhabe von jungen 

Menschen. Auch in der Politik und in der Gesellschaft entstanden viele Initiativen, die die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen an politischen und gesellschaftlichen Prozessen ermöglichten. Während 

es auch auf Bundes- und Landesebene Anstrengungen auf dem Bereich gibt, spielt die kommunale 

Ebene eine besondere Rolle, weil das öffentliche Leben am Wohnort als das wichtigste gesellschaftliche 

und politische Handlungsfeld angesehen wird (Fatke 2007, 20).  

Bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen können Kommunen auf unterschiedliche Partizipa-

tionsmöglichkeiten zurückgreifen. Neben advokativen, offenen und projektorientierten Formen gibt es 

auch parlamentarische Formen, mit denen Kinder und Jugendliche am Wohnort beteiligt werden kön-

nen. Zu den häufigsten und bekanntesten Vertretern dieser Formen gelten Kinder- und Jugendparla-

mente sowie Kinder- und Jugendbeiräte, die in dieser Arbeit als Kinder- und Jugendgremien zusam-

mengefasst werden. Kinder- und Jugendgremien können in Deutschland auf eine 30-jährige Geschichte 

zurückblicken: Im Jahr 1985 wurde das erste Kinder- und Jugendgremium in Baden-Württemberg ge-

gründet und in den 1990ern kam es zu einer Gründungswelle kommunaler Kinder- und Jugendgremien 

(Krüger 2008, 305). Seitdem wurden weitere Gremien gegründet, aufgelöst und auch wieder neu ge-

gründet. Fest steht, dass kommunale Kinder- und Jugendgremien bis heute immer wieder von Kommu-

nen genutzt und ausprobiert werden, um jungen Menschen die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben.  

In der wissenschaftlichen Literatur hat man sich ebenfalls mit kommunalen Kinder- und Jugendgremien 

zunehmend beschäftigt und untersucht, welche Kinder und Jugendliche an den Gremien teilnehmen und 

welchen Nutzen, aber auch welche Schwächen diese Gremien mit sich bringen. Bei der 

                                                             
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzich-
tet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.  



2 

wissenschaftlichen Literatur ist jedoch auffällig, dass viele Studien und Erkenntnisse aus bestimmten 

Bundesländern stammen, während es in anderen Bundesländern an vergleichbaren wissenschaftlichen 

Arbeiten mangelt. So liegen beispielsweise für Baden-Württemberg – eine „Hochburg“ für kommunale 

Kinder- und Jugendgremien – die meisten empirischen Befunde vor (Hermann 2016, 341). Dagegen 

existieren u. a. für das Land Brandenburg so gut wie keine wissenschaftlichen Arbeiten oder empiri-

schen Befunde. Um diese Lücke in der wissenschaftlichen Literatur zu schließen, beschäftigt sich diese 

Arbeit mit den kommunalen Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg.   

Mit dieser Arbeit werden konkret zwei Ziele verfolgt: Zum einen möchte die Arbeit einen grundlegen-

den Überblick über die kommunalen Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg verschaffen, da 

der Wissensstand über diese Gremien niedrig ist. Man weiß weder, welche Kinder und Jugendliche sich 

beteiligen, noch kann man eine Aussage über den Entwicklungsstand der Gremien treffen. Das möchte 

die Arbeit mit einer Umfrage an brandenburgische Kinder- und Jugendgremien ändern.  

Zum anderen möchte die Arbeit mithilfe zweier Fallstudien einen vertiefenden Einblick in die Gremien 

gewinnen und der Frage nachgehen, ob es sich bei diesen um ernstgemeinte Partizipation handelt. Hin-

tergrund dieser Fragestellung ist die theoretische und empirische Unterscheidung in der wissenschaftli-

chen Literatur zwischen ernstgemeinter und symbolischer Partizipation von Kindern und Jugendlichen. 

Diese Debatte zieht sich durch die ganze Thematik der Kinder- und Jugendbeteiligung und sie hat auch 

bei kommunalen Kinder- und Jugendgremien eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. So macht ins-

besondere Hart (1992, 1997) mit seiner Stufenleiter der Partizipation darauf aufmerksam, dass nicht 

jede Partizipationsbestrebung einer echten Partizipation gleichkommt. Nach Hart unterschätzen Er-

wachsene oftmals die Fähigkeiten von jungen Menschen. Sie neigen dazu, Kinder und Jugendliche für 

ihre eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Das führt zu einer Bevormundung von Kindern und Jugend-

lichen, die nicht als echte Partizipation verstanden werden kann. Ernsthafte Partizipation meint, dass 

Kinder und Jugendliche das notwendige Vertrauen und ein gewisses Maß an Kompetenzen erhalten, 

damit sie sich wirklich einbringen und Entscheidungen beeinflussen können. In Anlehnung an Harts 

Partizipationsleiter wird in der wissenschaftlichen Literatur darauf aufmerksam gemacht, dass viele Par-

tizipationsangebote – insbesondere Kinder- und Jugendgremien – in Wahrheit versteckte Erwachsenen-

projekte mit mangelndem Ernstcharakter sind (Stange und Lührs 2016, 434). Aus diesem Grund stellt 

sich vor allem bei Kinder- und Jugendgremien immer wieder die Frage nach ihrer Ernsthaftigkeit. Die 

Beantwortung dieser Frage ist das zweite Ziel dieser Arbeit. 

Die zwei Ziele der Arbeit lassen sich mit folgenden Fragestellungen zusammenfassen: 

1. Wie sieht die kommunale Kinder- und Jugendgremien-Landschaft im Land Brandenburg aus? Welche

Kinder und Jugendliche beteiligen sich und was ist der Entwicklungsstand dieser Gremien? 

2. Stellen die kommunalen Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg eine ernsthafte Partizi-

pation von Kindern und Jugendlichen dar? 
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Neben den empirischen Untersuchungen werden in dieser Arbeit die konzeptionellen Grundlagen und 

der Stand der Forschung vorgestellt und diskutiert, um die Arbeit an aktuelle Diskurse anzuknüpfen.  

Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel:  

Zuerst werden im zweiten Kapitel die konzeptionellen Grundlagen von Kinder- und Jugendpartizipation 

gelegt. Dafür werden in Kapitel 2.1 zunächst die zentralen Begriffe Kind(heit), Jugend und (Kinder- 

und Jugend-)Partizipation definiert. Die Begriffe Partizipation und Beteiligung werden dabei als Syno-

nyme verwendet. Um die Bedeutung der Thematik Kinder- und Jugendbeteiligung hervorzuheben, wer-

den in Kapitel 2.2 die Begründungsmuster für die Beteiligung von jungen Menschen dargelegt. Dabei 

sprechen je nach Blickwinkel pädagogisch-psychologische, demokratietheoretische und politisch-funk-

tionale Argumentationsmuster für die Beteiligung von jungen Menschen. Das Kapitel 2.3 fasst die recht-

lichen Rahmenbedingungen von Kinder- und Jugendbeteiligung zusammen und zeigt auf, dass Kinder 

und Jugendliche – angestoßen durch die UN-Kinderrechtskonvention – mittlerweile in vielen Rechts-

quellen ein Recht auf Beteiligung besitzen. In den Kapiteln 2.4 und 2.5 werden kommunale Kinder- und 

Jugendgremien von anderen Partizipationsformen und -feldern abgegrenzt. Das Kapitel endet mit der 

Vorstellung der bereits angesprochenen Partizipationsleiter von Hart (1992, 1997). 

Im dritten Kapitel folgt die Vorstellung und Diskussion des wissenschaftlichen Diskurses von Kinder- 

und Jugendpartizipation aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das Kapitel 3.1 zeigt den Stand der For-

schung aus entwicklungspsychologischer Perspektive auf und hebt hervor, dass Kinder und Jugendliche 

in der Lage sind, sich zu beteiligen. Das Kapitel 3.2 behandelt anschließend Kinder- und Jugendpartizi-

pation im Lichte der neueren Jugend- und Sozialisationsforschung. Die Ausführungen zeigen, dass Be-

teiligung in unserem Zeitalter zu einem unverzichtbaren Grundstein für Kinder und Jugendliche gewor-

den ist. Im Kapitel 3.3 werden konkret wissenschaftliche Erkenntnisse über die Kinder- und Jugendpar-

tizipation auf kommunaler Ebene zusammengefasst. Das dritte Kapitel schließt mit dem Stand der For-

schung zu den kommunalen Kinder- und Jugendgremien in Deutschland ab. Es wird deutlich, dass sich 

eher männliche Jugendliche, die tendenziell älter sind und auf ein Gymnasium gehen, in den Gremien 

beteiligen. Kinder- und Jugendgremien haben große Potenziale, bergen aber auch Gefahren, wie die 

mangelnde Ernsthaftigkeit seitens der Erwachsenen.  

Das vierte Kapitel der Arbeit stellt die Qualitätskriterien von Kinder- und Jugendpartizipation vor und 

überträgt sie speziell auf Kinder- und Jugendgremien. Zu den zentralen Charakteristika zählen u. a. 

Überparteilichkeit, Ernsthaftigkeit und Anerkennung, eine Betreuungsperson und die Bereitschaft der 

Erwachsenen, Verantwortung und Entscheidungsmacht abzugeben.  

Das fünfte Kapitel widmet sich anschließend dem empirischen Teil dieser Arbeit über die kommunalen 

Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg. Dafür wird in Kapitel 5.1 zuerst das methodische 

Vorgehen der Untersuchung vorgestellt. Wie bereits angedeutet, wurde eine Umfrage an alle identifi-

zierten Kinder- und Jugendgremien verschickt, um einen Überblick über diese zu erhalten. In einem 
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zweiten Schritt wurden zwei Fallstudien mit dem Kinder- und Jugendparlament Senftenberg sowie dem 

Jugendbeirat Oranienburg, die einen vertiefenden Einblick in die Gremien geben, durchgeführt. Die 

Ergebnisse der Umfrage werden in Kapitel 5.2 vorgestellt. Die beiden Fallstudien werden in Kapitel 5.3 

verglichen und vor allem im Hinblick auf die zweite Fragestellung der Arbeit diskutiert.  

Das sechste Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen. Die Umfrage der Arbeit 

kommt zu dem Ergebnis, dass sich in brandenburgischen Kinder- und Jugendgremien tendenziell Mäd-

chen und junge Frauen beteiligen, die eher auf das Gymnasium gehen. Die große Mehrheit der Gremien 

besitzt eine zufriedenstellende Kompetenz- und Finanzausstattung. Dies deutet darauf hin, dass viele 

örtliche Entscheidungsmultiplikatoren ein ernsthaftes Interesse daran besitzen, Kinder und Jugendliche 

zu beteiligen. Die zwei Fallstudien zeigen, wie wichtig engagierte Mitglieder für den Fortbestand der 

Gremien sind. Sie heben zudem die zentrale Rolle eines erwachsenen Ansprechpartners als Vermittler 

zwischen den Erwachsenen und den Mitgliedern eines Kinder- und Jugendgremiums hervor. In Bezug 

auf die Frage der Ernsthaftigkeit lässt sich festhalten, dass das Kinder- und Jugendparlament in Senf-

tenberg als das älteste Gremium Brandenburgs eine feste und ernstgenommene Größe in der Stadt ist. 

Der Jugendbeirat in Oranienburg zeigt dagegen die Schwierigkeit eines jungen Kinder- und Jugendgre-

miums, aber auch dessen hohes Entwicklungspotenzial. Der Jugendbeirat braucht noch mehr Akzeptanz 

in der Stadt, ist aber auf einem guten Weg.  

2. Konzeptionelle Grundlagen von Kinder- und Jugendpartizipa-
tion 

In diesem Kapitel werden die konzeptionellen Grundlagen der Arbeit vorgestellt. Zunächst wird in Ka-

pitel 2.1 das Verständnis der zentralen Begriffe Kind(heit), Jugend und Partizipation erklärt. Das Kapitel 

2.2 argumentiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln, warum man Kinder und Jugendliche an politi-

schen und gesellschaftlichen Prozessen beteiligen sollte. In Kapitel 2.3 werden die rechtlichen Rahmen-

bedingungen von Kinder- und Jugendbeteiligung auf unterschiedlichen politischen Ebenen zusammen-

gefasst. Anschließend beschreibt das Kapitel 2.4 die vier Handlungsfelder von Kinder- und Jugendbe-

teiligung. Das Kapitel 2.5 kategorisiert Beteiligungsformate nach ihrem Zugang zum politischen Pro-

zess und hebt zentrale Charakteristika der vier Partizipationsformen hervor. Zu guter Letzt stellt das 

Kapitel 2.6 die Partizipationsleiter von Roger Hart vor und unterstreicht, dass der Mitbestimmungsgrad 

von Kindern und Jugendlichen in Beteiligungsangeboten unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann.  

2.1 Begriffsbestimmungen Kind(heit), Jugend und Partizipation 

Zunächst werden im Folgenden die zentralen Begriffe dieser Arbeit definiert. Zum einen wird dargelegt, 

was unter den Begriffen Kind(heit) und Jugend zu verstehen ist. Zum anderen wird das Verständnis von 

Partizipation erläutert und auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen bezogen.    
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Begriffsdefinition Kind(heit) und Jugend 

Die Definition einer Lebensphase hängt nicht nur von der körperlichen und psychischen Entwicklung 

des Menschen ab, sondern vor allem auch davon, wie diese von der Gesellschaft bewertet und einge-

ordnet wird. Das heutige Verständnis von den unterschiedlichen Lebensphasen, darunter auch die Le-

bensphasen Kindheit und Jugend, ist historisch gewachsen (Harring 2015, 851). Sie wurden im Laufe 

der Zeit von kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren beeinflusst und verändert 

(Hurrelmann und Quenzel 2016, 19). 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierte die Klassifizierung Jugend als eigenständige Phase nicht. In 

der wissenschaftlichen Auseinandersetzung unterschied man lediglich zwei Lebensphasen: das Kind-

heitsalter und das Erwachsenenalter. Zwischen 1900 und 1950 wurde die Kindheit aufgrund gestiegener 

schulischer und beruflicher Anforderungen in eine frühe und eine späte Phase unterteilt. Die späte Phase 

wurde als „Jugend“ bezeichnet. Sie meint die Phase zwischen dem Eintreten der Pubertät und dem Ein-

tritt in den Beruf und galt zunächst nur als eine Durchgangsphase. Im Laufe der Zeit haben sich die 

Lebensphasen Kindheit und Erwachsenenalter immer weiter verkürzt, während sich die Lebensphase 

Jugend immer weiter ausdehnte (Hurrelmann und Quenzel 2016, 19–23). Heutzutage gilt die Jugend als 

eine eigenständige Lebensphase und als eine Schlüsselphase, die den weiteren Lebensverlauf von Men-

schen prägt (Harring 2015, 850). 

Die in Mitte der 1970er Jahre einsetzende Bildungsexpansion in Westdeutschland und die zunehmenden 

Individualisierungstendenzen führten dazu, dass sich die Jugendphase zunehmend ausdifferenzierte 

(siehe Kapitel 3.2). Wegen dieser Ausdifferenzierung gibt es mittlerweile keine feste oder einheitliche 

Altersbegrenzung der Jugendphase mehr. Stattdessen ist die Grenze in das Erwachsenenalter fließend 

(Harring 2015, 851). Die uneinheitliche Altersbegrenzung zeigt sich u. a. in den unterschiedlichen Ju-

genddefinitionen in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen2. Tendenziell lässt sich sagen, dass das 

Ende der Jugendphase irgendwo zwischen dem Erreichen der Volljährigkeit und dem Eintritt in das 

Berufsleben nach dem Studium liegt (Hurrelmann und Quenzel 2016, 28-29, 40-41). 

Das formalste Verständnis von Kindheit und Jugend findet sich in juristischen Legaldefinitionen, die 

ebenfalls unterschiedliche Zugangsweisen aufzeigen. Nach Art. 1 der UN-Kinderrechtskonvention gilt 

jeder Mensch als Kind, der das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat. Nach dem Gesetz in Deutschland 

sind alle Personen Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind. Dies ist u. a. im § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Jugend-

schutzgesetzes (JuSchG) und im § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) fest-

geschrieben. In Bezug auf den Begriff Jugend definieren die Vereinten Nationen Jugendliche als Perso-

nen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren (Vereinte Nationen 1995), womit sich diese Definition mit der 

Definition von einem Kind im Art. 1 der UN-Kinderrechtskonvention überschneidet. Nach deutschem 

                                                             
2 Für eine ausführliche Übersicht über die Definitionen der unterschiedlichen Fachdisziplinen siehe Moser 2010, 

25-37.  
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Recht gelten alle Menschen zwischen dem 14. und einschließlich dem 17. Lebensjahr als Jugendliche. 

Dies ist u. a. im § 1 Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), im § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Jugendschutzge-

setzes (JuSchG) und im § 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII festgeschrieben. Der § 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII 

definiert darüber hinaus diejenigen Personen, die das 27. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, als junge 

Menschen.  

In Anlehnung an die juristischen Definitionen werden in dieser Arbeit alle Personen unter dem 14. Le-

bensjahr als Kinder bezeichnet. Die Arbeit legt jedoch eine weite Definition des Jugendbegriffs zu-

grunde. Die weite Definition ist gerade im Hinblick auf die immer längeren Ausbildungszeiten und den 

späteren Einstieg in das Berufsleben sinnvoll und orientiert sich an aktuelle Jugendstudien. Unter dem 

Begriff Jugend werden fortan alle Menschen verstanden, die mindestens 14 Jahre alt sind und das 27. 

Lebensjahr noch nicht erreicht haben.  

Begriffsdefinition Partizipation und Kinder- und Jugendpartizipation 

Der Begriff „Partizipation“ erfreut sich vor allem in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Es 

gibt jedoch unterschiedliche Vorstellungen davon, was genau unter Partizipation zu verstehen ist. Dies 

gilt sowohl für die Partizipation von Erwachsenen als auch von Kindern und Jugendlichen. Das zeigt 

sich u. a. an den gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was man unter Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen genau verstehen soll. Sie beginnen bei dem unverbindlichen Angebot, „ein offenes Ohr“ 

für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen zu haben und reichen bis zu institutionalisierten Formen 

der Partizipation wie Schülerräte oder Kinderparlamente (Jaun 1999, 265). In der Fachliteratur gibt es 

ebenfalls keine einheitliche Vorstellung, was (Kinder- und Jugend-)Partizipation ist oder zu sein hat 

(Fatke 2007, 23). Die Bandbreite der Vorstellungen von Partizipation spiegelt sich in zahlreichen, un-

terschiedlichen Definitionen wider. Aufgrund der Vielfalt der Interpretationen und Definitionen scheint 

eine genauere Diskussion und Eingrenzung des Begriffs angebracht, um ein gemeinsames Verständnis 

zu schaffen.  

Der Begriff „Partizipation“ ist in der deutschen Umgangssprache – anders als im Englischen, Französi-

schen und Italienischen – nicht sehr gebräuchlich. In der deutschen Alltagssprache wird überwiegend 

der Begriff Beteiligung benutzt, während der Begriff Partizipation vor allem in der Wissenschaft An-

wendung findet. In dieser Arbeit werden die Begriffe Partizipation und Beteiligung synonym verwendet. 

Etymologisch leitet sich „Partizipation“ aus dem Lateinischen „partem capere“ ab, was wörtlich bedeu-

tet: „einen Teil (weg-)nehmen“ (Fatke und Schneider 2004, 7). Ganz allgemein meint der Begriff eine 

Beteiligung im Sinne von Teilnahme oder Teilhabe (Schultze 2015, 458). Weitere synonym verwendete 

Begriffe von Partizipation sind Mitsprache, Mitbestimmung oder Mitentscheidung (Moser 2010, 73).   

Partizipation wird in der Regel mit einer Form der Beteiligung an Entscheidungsprozessen gleichge-

setzt. In der älteren Partizipationsforschung, vor allem in den USA, wurde unter Partizipation eine Be-

teiligung an politischen Prozessen (politische Partizipation) verstanden (Vilmar 1986, 339). Das 
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politische Verständnis von Partizipation hat sich seit den 1960ern Jahren zunehmend auch auf alle an-

deren Lebensbereiche, u. a. Familie, Schule und Freizeit, ausgebreitet (soziale Partizipation). Durch das 

heutige erweiterte Verständnis muss Partizipation umfassender bestimmt werden, nämlich als „die Be-

teiligung des Bürgers an gesellschaftlichen Prozessen, und zwar sowohl an Meinungsbildungs- und Ent-

scheidungsprozessen als auch an sozialen und speziell politischen Aktivitäten“ (Vilmar 1986, 339, Her-

vorhebung im Original). Partizipation findet zusammenfassend in denjenigen Lebensbereichen statt, in 

denen die Individuen selbst von Entscheidungen tangiert werden (Fatke 2007, 25). 

Partizipation bedeutet, dass Bürger das Recht und die Zugänge haben, das Gemeinwesen aktiv mitzu-

gestalten, indem sie an öffentlichen Diskussionsprozessen und Entscheidungen in Politik und Gesell-

schaft und deren Institutionen mitwirken können (Moser 2010, 73). Stange und Tiemann fassen Partizi-

pation entsprechend zusammen als die „verantwortliche Beteiligung der Betroffenen an der Verfügungs-

gewalt über ihre Gegenwart und Zukunft“ (1999, 215). Fatke, der das gleiche Verständnis von Partizi-

pation teilt, hebt hervor, dass sie über den Begriff der Teilhabe hinausgeht, weil Teilhabe umgangs-

sprachlich nicht mehr meint, „als bei irgendetwas dabei zu sein und mitzumachen“ (Fatke 2007, 20). 

Partizipation sei viel mehr, als Menschen zu Wort kommen zu lassen. 

Was bedeutet nun das Gesagte für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen? In Anlehnung an 

Fatke kann nicht von Partizipation gesprochen werden, wenn man – wie eingangs beschrieben – Kindern 

„ein offenes Ohr“ für ihre Anliegen schenkt. Partizipation von Kindern und Jugendlichen geht über das 

Zuhören hinaus, denn sie sind gleichberechtigte Mitglieder des Gemeinwesens. Im Sinne der wörtlichen 

Übersetzung bedeutet Partizipation demnach, einen Teil der Verfügungsgewalt über die eigene Lebens-

gestaltung von den Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche zu übertragen: „Erst wenn junge Menschen 

an Entscheidungen, die sie betreffen, mitwirken, wenn sie in wichtigen Belangen mitbestimmen und auf 

diese Weise aktiv ihre Lebensbereiche mitgestalten, kann von Partizipation im eigentlichen Sinne ge-

sprochen werden“ (Fatke 2007, 20). Dies geht mit der allgemeinen Auffassung einher, dass Partizipation 

nicht gelehrt werden kann, sondern von den Beteiligten selbst erfahren werden muss (Moser 2010, 74).  

Kinder- und Jugendbeteiligung unterscheidet sich von Erwachsenenbeteiligung dahingehend, dass bei 

der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen immer auch Erwachsene mitbeteiligt sind: 

„Partizipation bedeutet nicht, ,Kinder an die Macht' zu lassen oder ,Kindern das Kommando zu geben'. 

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu 

teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. […] Kinderbeteiligung bedeutet immer, daß 

Kinder nicht alleine, sondern mit Erwachsenen ein Problem bearbeiten oder ein Projekt gestalten.“ 

(Schröder 1995, 14). 

Auf Grundlage der hier beschriebenen Überlegungen versteht diese Arbeit Kinder- und Jugendpartizi-

pation zusammenfassend als „das aktive und nachhaltige Mitwirken und Mitbestimmen von jungen 

Menschen an Planungen und Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, sowie an deren Verwirkli-

chungen“ (Fatke 2007, 27).  
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2.2 Begründungsmuster für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Nachdem der Begriff Partizipation von Kindern und Jugendlichen geklärt wurde, stellt sich die Frage, 

warum man Kinder und Jugendliche an politischen und gesellschaftlichen Prozessen beteiligen sollte. 

Die Beantwortung dieser Frage ist das Ziel dieses Unterkapitels. Im Hinblick auf die Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen spielen pädagogisch-psychologische, demokratietheoretische und politisch-

funktionale Begründungsmuster eine Rolle.  

Pädagogisch-psychologische Begründungsmuster 

Die pädagogisch-psychologische Sichtweise setzt ihren Fokus auf die persönliche (Weiter-)Entwick-

lung von jungen Menschen, bei der Partizipation einen wichtigen Beitrag leistet. Sie fördert zentrale 

Schlüsselqualifikationen, die für das selbstbestimmte Handeln junger Menschen unerlässlich sind. Dazu 

zählen u. a. die Aneignung von Kompetenzen, Verantwortungsbewusstsein und die Herausbildung einer 

Identität und eines Kohärenzsinns.  

Partizipationsprozesse sind auch immer Bildungsprozesse, denn Lernen ist ein aktiver Prozess. Wenn 

man neue Dinge gezeigt oder erzählt bekommt, dann bleiben sie meistens nicht lange im Gedächtnis. 

Die beste Art zu lernen ist es, wenn man seine eigenen Erfahrungen machen kann. Partizipationsange-

bote geben Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und Wissen und Können 

zu erwerben. Dabei geht es nicht um eine reine Aneignung von Wissen, sondern vor allem um die Ent-

wicklung von Kompetenzen. Indem sich Heranwachsende aktiv in die Gesellschaft einbringen, stärken 

sie ihre politischen Kompetenzen sowie ihre Selbst- und Sozialkompetenzen (Oser et al. 2000, 56). Par-

tizipation fördert zudem das Verantwortungsbewusstsein junger Menschen, da sie diese dazu bringt, 

sich intensiv mit ihrer eigenen Lebenswelt auseinanderzusetzen. Durch partizipatives Handeln müssen 

sich junge Menschen den Konsequenzen ihres eigenen Handelns stellen. In diesen Situationen lernen 

sie, was sie wissen und können müssen, um ihr Handeln zu verantworten (Moser 2010, 93).  

Partizipation trägt des Weiteren zur Identitätsbildung bei. Junge Menschen haben es in der heutigen Zeit 

nicht mehr so leicht, ihre eigene Identität zu finden, da es in der spätmodernen Gesellschaft keine stabi-

len Bezugspunkte für die individuelle Lebensführung mehr gibt (Keupp 2008, 20). Junge Menschen 

müssen heutzutage eigenständig entscheiden, welche Werte ihnen wichtig sind und wovon sie sich ab-

grenzen wollen. Dies erfordert einen aktiven, selbstständigen Prozess, für den junge Menschen Fähig-

keiten der Selbstorganisation benötigen (Keupp 2006b, 26). Die Partizipation stellt eine zentrale Rah-

menvoraussetzung für die Identitätsarbeit dar, denn sie vermittelt die Basiskompetenzen, die junge Men-

schen zur Bewältigung ihres Lebens brauchen, und geben ihnen das Gefühl von Anerkennung, ohne das 

eine gelingende Selbstfindung nicht möglich ist (Keupp 2008, 20, 2006a, 6). Partizipation muss deswe-

gen als eine „Verwirklichungschance“ für gelingendes Leben verstanden werden (Keupp 2008, 20). 

Eine erfolgreiche Identitätsarbeit bedeutet auch, für sich selbst einen authentischen Lebenssinn – eine 
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sogenannte „Lebenskohärenz“3 - zu finden (Keupp 2009, 23). Für eine erfolgreiche und gesunde Le-

bensbewältigung ist die Schaffung von Lebenskohärenz ein unverzichtbares Kriterium (Keupp 1997, 

48). Partizipatorische Lebenserfahrungen haben bei der Entwicklung von Lebenskohärenz eine zentrale 

Bedeutung. Sie machen Zusammenhänge transparent, öffnen Kindern und Jugendlichen Mitgestaltungs-

möglichkeiten und zeigen ihnen, dass es sich lohnt, sich für etwas einzusetzen.  

Demokratietheoretische Begründungsmuster 

Demokratietheoretische Argumentationsmuster für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fin-

den sich vor allem in der partizipatorischen Demokratietheorie, zu dessen Vertreter u. a. John Dewey, 

Benjamin Barber und Carole Pateman gehören. Die partizipatorische Demokratietheorie plädiert für die 

Beteiligung möglichst vieler Bürger in Staat und Gesellschaft. Sie formuliert ein positives Menschen-

bild, welches davon ausgeht, dass der Mensch fähig ist bzw. befähigt werden kann, sich aktiv einzubrin-

gen (Schmidt 2010, 240). Vertreter der partizipatorischen Demokratietheorie sehen in der Demokratie 

nicht nur eine Staatsform, sondern vor allem eine Lebensform: „Die Demokratie ist mehr als eine Re-

gierungsform; sie ist in erster Linie eine Form der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“ 

(Dewey 1993, 121). In der Demokratie als Lebensform spielt Beteiligung eine ganz zentrale Rolle, da 

sich das Gemeinwohl erst im Prozess einer möglichst umfassenden Partizipation realisiert (Barber 1994, 

223–25). Partizipation wirkt antidemokratischen Einstellungen entgegen und führt zu einer höheren 

Wirksamkeit des politischen Systems (Pateman 1970, 66). Sie wird aber nicht nur als Instrument ver-

standen, sondern sie besitzt auch einen Eigenwert. Die Maximierung von Partizipation ist folglich ein 

genuines Ziel demokratischer Gesellschaften (Schnurr 2005, 1331).  

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird in der partizipatorischen Demokratietheorie einer-

seits befürwortet, weil sie die Mitwirkung möglichst vieler Menschen benötigt (ebd., 1331) und weil 

allgemeine und gleiche Partizipationschancen ein elementarer Bestandteil von Demokratie sind und das 

Ideal einer politischen Gleichheit darstellen. Eine gleiche Berücksichtigung von verschiedenen Interes-

sen ist nur möglich, wenn gleiche Partizipationschancen für alle gewährleistet werden (Dahl 2006, 17). 

Andererseits hat Partizipation von jungen Menschen eine erzieherische Funktion, denn ihre aktive Mit-

wirkung stärkt ihre Identifikation mit dem Gemeinwesen und seinen Institutionen und dient auf diese 

Weise ihrer sozialen und gesellschaftlichen Integration (Fatke 2007, 19). 

Kinder und Jugendliche entwickeln demokratische Einstellungen und Werte nicht, indem man ihnen 

davon erzählt, sondern dann, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen mit Demokratie in ihrem Alltag machen 

können (Dewey 1993, 113–22). In diesem Sinne stellt Partizipation die „Praxis der Demokratie“ dar 

                                                             
3 Lebenskohärenz beinhaltet drei Dimensionen: Es bedeutet erstens, dass man die Zusammenhänge des Lebens 
versteht (Verstehbarkeit). Zweitens umfasst es die Überzeugung, dass man das eigene Leben gestalten kann (Hand-
habbarkeit). Zu guter Letzt beschreibt es den Glauben daran, dass es sich lohnt, sich anzustrengen und sich zu 
engagieren (Bedeutsamkeit) (Antonovsky 1997, 34-35). Vergleiche hierzu auch das Modell der Salutogenese von 
Antonovsky (1997). 
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(Sturzenhecker 2003, 1). Kinder und Jugendliche lernen dabei nicht nur die Demokratie als politisches 

System kennen, sondern auch als eine alltägliche Lebensform (Stange 2007d, 11).  

Politisch-funktionale Begründungsmuster 

Neben den demokratietheoretischen Argumenten haben sich politisch-funktionale Argumentationsmus-

ter entwickelt, die auf säkularen Trends wie dem demografischen Wandel und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen beruhen. Funktionale Begründungen beziehen sich auf einen bestimmten „Nutzen“ für Ak-

teure in Politik und Gesellschaft (Olk und Roth 2007, 40, 48).  

Im Hinblick auf den demografischen Wandel fördert Beteiligung den Dialog und den Interessenaus-

gleich zwischen den Generationen (Frädrich 2010). Dies ist nicht nur im Interesse der Kinder und Ju-

gendlichen, sondern auch im Interesse der Erwachsenen (Moser 2010, 89). Kinder- und Jugendpartizi-

pation belebt demokratische Meinungsbildungsprozesse, denn Kinder und Jugendliche  

„suchen die ehrliche Auseinandersetzung, lassen sich nicht mit Ausreden abspeisen und wollen Rückmel-

dungen auf ihre Ideen und Vorschläge. Erwachsene sollten sich die Gestaltungslust, das schöpferische 

Potenzial, die Kommunikationsbereitschaft und den oft erstaunlichen Realitätsbezug der jungen Genera-

tion nicht entgehen lassen“ (Frädrich 2010).  

Kinder und Jugendliche bringen ihre eigene Perspektive in Planungs- und Entscheidungsprozesse ein. 

Dadurch werden Erwachsene auf Probleme aufmerksam gemacht, denen sie sich nicht bewusst sind, 

und für konkrete Anliegen und Wünsche von jungen Menschen sensibilisiert (Jaun 1999, 273). Dies 

führt nicht nur zu einer höheren Innovationsfähigkeit einer immer älter werdenden Gesellschaft, sondern 

auch zu einer größeren Effizienz von Planungsvorhaben (Olk und Roth 2007, 51–53). Gleichzeitig wird 

die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Standortfaktor gesehen. Sie dient Städten und Ge-

meinden als Instrument für das strategische Ziel, eine kinderfreundliche Kommune zu sein. Sie soll die 

Identifikation mit dem Wohnort stärken und den Verbleib in der Region fördern (ebd., 50). Die Beteili-

gung von jungen Menschen wirkt zudem der zunehmenden Politikverdrossenheit und dem sinkenden 

Vertrauen in Institutionen oder generell in die Politik entgegen. Wenn junge Menschen erleben, dass 

ihre aktive Mitwirkung konkrete Auswirkungen haben, erhöht es die Chancen, dass sie auch als Erwach-

sene die politischen Mittel nutzen, um ihre Lebenswelt mitzugestalten (Fatke 2007, 22). 

Anders als pädagogisch-psychologische und demokratietheoretische Argumente für Kinder- und Ju-

gendbeteiligung fördern funktionale Begründungen in der Regel eine echte Partizipation nur unter be-

stimmten Bedingungen oder im Hinblick auf bestimmte Themenbereiche (Olk und Roth 2007, 48). 

Knauer und Sturzenhecker weisen darauf hin, dass Politik und Verwaltung – von der europäischen bis 

zur lokalen Ebene – oftmals dazu tendieren, Partizipation lediglich als ein Instrument zu sehen, das 

junge Menschen für Parteien gewinnen und negative Einstellungen abbauen soll:  



 

11 

 

„Trotz der zu fördernden Intelligenz dieser Bürger werden diese aber nicht als Träger von Rechten und 

als Subjekte des Staates entworfen, sondern sie sollen reibungsloser und besser regiert werden. Partizipa-

tion wird hier für gutes Regieren funktionalisiert. Jugendliche sind Objekte eines wohlmeinenden Staates, 

der gerne besser auf ihre Bedürfnisse und Interessen eingehen, aber auf keinen Fall die Macht teilen will. 

Im Gegenteil: der Staat will sich die Bürger erziehen, die er braucht“ (Knauer und Sturzenhecker 2005, 

64).  

Diese Sichtweise fördert eine Scheinmitbestimmung, die jungen Menschen keine demokratischen 

Rechte eingesteht. Junge Menschen werden so als Objekte und nicht als Subjekte demokratischer Ent-

scheidungen gesehen. Statt die politische Praxis zu verändern, sollen die jungen Menschen so angepasst 

werden, dass sie die Politik so akzeptieren, wie sie ist. Für die Bewertung von Partizipationsprozessen 

mit Kindern und Jugendlichen bedeutet dies, dass man genau hinterfragen muss, welche Intention tat-

sächlich verfolgt wird und ob junge Menschen als mündigkeitsfähige Subjekte zu eigenständigem, kri-

tischem Denken erzogen werden (Partizipation als Recht) oder ob sie Objekte einer reinen Symbolpoli-

tik sind (Partizipation als „Gnade“) (Knauer und Sturzenhecker 2005, 67; Moser 2010, 90). Kinder und 

Jugendliche durchschauen schnell, wenn es den Erwachsenen nicht ernst mit der Beteiligung ist: „Wenn 

wir sie nur beteiligen, weil es ‚angesagt‘ ist – quasi als Mittel zum Zweck, ohne innerliche Bejahung 

des Prozesses, ohne sie wirklich wertzuschätzen –, dann spüren das die Kinder und Jugendlichen“ (Fräd-

rich 2010). 

Fasst man die unterschiedlichen Begründungsmuster zusammen, so kann man festhalten, dass die Par-

tizipation von Kindern und Jugendlichen eine echte „Win-win-Situation“ (Olk und Roth 2007, 56) dar-

stellt. Neben den hier ausgeführten Gründen existiert aber noch ein weiterer Grund, Kinder und Jugend-

liche zu beteiligen: Sie besitzen schlicht das Recht darauf. Diese Rechtsansprüche werden im nächsten 

Unterkapitel ausgeführt. 

2.3 Rechtliche Rahmenbedingungen  

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung, denn sowohl internationale Übereinkünfte und 

Konventionen als auch nationale Gesetze und länderspezifische Rechtsnormen haben in den letzten 

Jahrzehnten die explizite Partizipation von Kindern und Jugendlichen gesetzlich verankert. Diese Rege-

lungen gehen über abstrakte Formulierungen, bei denen Kinder als „Einwohner“ mitgemeint sein sollen, 

hinaus und nennen ausdrücklich junge Menschen als Rechtssubjekte. Die rechtliche Verankerung von 

Beteiligungsrechten stärkt den Stellenwert von Kinder- und Jugendbeteiligung und dient als wichtige 

Rahmenbedingung, um weitere Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekte zu initiieren und umzusetzen, 

denn die Chance auf die Durchführung von Beteiligungsprojekten ist umso größer, je höher die Ver-

pflichtung durch rechtliche Regelungen ist. Dies gilt vor allem für Beteiligungsprojekte, die von Ver-

waltungen durchgeführt werden, denn dort ist die Ausstattung mit Personal und Haushaltsmitteln obli-

gatorisch, wenn die Beteiligungsaufgabe gesetzlich vorgeschrieben ist (Berger 2007, 115). Um einen 

Überblick über die rechtlichen Ansprüche von Kindern und Jugendlichen auf Beteiligung zu erhalten, 
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werden im Folgenden die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen auf internationaler, nationaler und Lan-

desebene vorgestellt und diskutiert. Im Fokus der Ausführungen steht die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen im öffentlichen Raum. 

Bestimmungen auf internationaler Ebene 

Im Hinblick auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen spielt auf internationaler Ebene die 

UN-Kinderrechtskonvention eine hervorgehobene Rolle:  

UN-Kinderrechtskonvention 

Am 20. November 1989 verabschiedete die Vollversammlung der UN einstimmig die Konvention über 

die Rechte des Kindes. Bis auf die USA haben alle Staaten der Welt die Konvention mittlerweile ratifi-

ziert. Die unterzeichneten Länder haben sich dazu verpflichtet, die nationalen Rechtsnormen den Vor-

gaben der UN-Kinderrechtskonvention anzupassen. Die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete im 

März 1992 als einer der ersten Staaten die Konvention, die im April 1992 in Kraft trat. Neben Schutz-

rechten (protection) und Versorgungsrechten (provision) machen Beteiligungsrechte (participation) ei-

nen eigenen Rechtsbereich aus. Von zentraler Bedeutung ist der Artikel 124: 

 „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 

Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Mei-

nung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“   

Die UN-Kinderrechtskonvention hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen in den letzten zwei Jahrzehnten eine deutliche Aufwertung erfahren hat (Meinhold-

Henschel 2007b, 9). Die Verankerung des Partizipationsrechts hat Reformprozesse ausgelöst, die in 

Deutschland zu einer besseren Rechtsstellung des Kindes führten. So haben u. a. die Bundesländer Be-

teiligungsrechte in ihren Gemeindeordnungen aufgenommen (siehe Bestimmungen auf Länderebene).  

Bestimmungen auf europäischer Ebene 

Im Dezember 2000 wurde in Nizza die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-Grund-

rechtecharta) verabschiedet, die als „entscheidender Meilenstein“ im Bereich der Kinderrechte bezeich-

net werden kann5 (Stange und Zastrow 2007, 9). Insbesondere in Art. 24 Abs. 1 werden die Aussagen 

der UN-Kinderrechtskonvention bezüglich der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen noch-

mals aufgegriffen: „Kinder […] können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angele-

genheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise 

                                                             
4
 Die Konvention sichert Kindern darüber hinaus das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 13), auf 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 14), auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit (Art. 15) 
sowie auf Privatsphäre (Art. 16). Der Artikel 31 fordert die Beteiligung an Freizeit und an kulturellem und künst-
lerischem Leben.   
5 Anders als ursprünglich geplant ist die EU-Grundrechtecharta nicht Bestandteil des Vertrags von Lissabon, der 

2009 in Kraft trat. Durch den Verweis im Artikel 6 wird die Charta jedoch für rechtlich bindend erklärt. 
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berücksichtigt“ (Europäische Union 2010, 8). Dieser Absatz ist eine ausgezeichnete Argumentations-

grundlage für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen, da man die Meinungen der jungen Men-

schen nur berücksichtigen kann, wenn man sie konkret teilhaben lässt.   

Bestimmungen auf Bundesebene 

Auf dem ersten Blick mag man annehmen, dass es auf Bundesebene nur wenige ergiebige Rechte für 

Kinder und Jugendliche gibt, wenn man sich beispielsweise die Wahlaltersgrenze auf Bundesebene an-

sieht. Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch eine „vielfältige Palette“ rechtlich verankerter Grund-

lagen für eine Beteiligung von jungen Menschen erkennen (Stange und Zastrow 2007, 13).  

Grundgesetz 

Anders als viele andere Nationen hat Deutschland bis heute keine besonderen auf Kinder bezogene 

Rechte im Grundgesetz (GG) verankert. Wörtlich finden Kinder im Grundgesetz nur als Objekte Er-

wähnung (Art. 6 GG). Dennoch gelten die Grundrechte, die im Grundgesetz verankert sind, auch für 

Kinder und Jugendliche. Das Grundgesetz spricht von „dem Menschen“ oder von „jedem“ und niemand 

wird bestreiten, dass Kinder nicht zu den Menschen gehören (Frädrich und Jerger-Bachmann 1995, 18). 

Für viele Initiativgruppen reichen die aktuellen Formulierungen im Grundgesetz jedoch nicht aus. Sie 

fordern eine explizite Verankerung von Kinderrechten, da bei Entscheidungen in Politik, Verwaltung 

und Rechtsprechung das Kindeswohl bis heute nicht ausreichend berücksichtigt werde (National Coali-

tion Deutschland 2016, 4). Während die Politik sehr lange keinen Handlungsbedarf sah (BMFSFJ 2010, 

19), sind mittlerweile die lautstarken Forderungen für Kinderrechte im Grundgesetz auch in der Bun-

despolitik angekommen. Im aktuellen Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode haben sich die Koa-

litionsparteien darauf geeinigt, Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich zu verankern (CDU, CSU, 

SPD 2018, 20). Ob und wie dieses Vorhaben umgesetzt wird, bleibt allerdings abzuwarten.  

Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe 

Die bedeutsamsten gesetzlichen Grundlagen für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen finden 

sich im Achten Buch des Sozialgesetzbuches. In dem Gesetz regeln verschiedene Paragraphen die Rolle 

und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In § 8, dem „Beteiligungsparagraphen“, heißt es in Abs. 

1 Satz 1 SGB VIII: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“ Die besonderen Beteiligungs-

chancen ergeben sich aus der Verbindung des § 8 mit dem § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII. Dort ist festge-

schrieben, dass die Jugendhilfe insbesondere dazu beitragen soll, „[…] positive Lebensbedingungen für 

junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder 

zu schaffen.“ Mit diesem Satz hat die Jugendhilfe das umfassende Mandat, sich praktisch um alles zu 

kümmern, was positive Lebensbedingungen für Kinder schafft – und zwar in allen gesellschaftlichen 

Bereichen. Damit gilt entsprechend, dass Kinder und Jugendliche in all diesen Bereichen beteiligt wer-

den müssen (Frädrich und Jerger-Bachmann 1995, 33).  
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Ein weiterer wichtiger Paragraph im „Partizipations-Mosaik“ des SGB VIII (ebd., 33) ist der § 9, der in 

Abs. 2 vorschreibt, dass das Bedürfnis junger Menschen zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem 

Handeln zu berücksichtigen ist. Der § 1 Abs. 1 SGB VIII macht darüber hinaus Mitbestimmung und 

Mitgestaltung zum zentralen Punkt der Jugendarbeit. Auf dieser Grundlage sind die Begriffe Jugendar-

beit und Partizipation schon fast als Synonyme zu gebrauchen (Moser 2010, 110). Die Ausführungen 

des SGB VIII haben als Bundesgesetz Rechtskraft in allen Bundesländern. Den Bundesländern steht es 

allerdings offen, in ihren Ausführungsgesetzen über das SGB VIII hinauszugehen. 

Bestimmungen auf Länderebene 

Die Bundesländer haben eigene Möglichkeiten, konkrete Beteiligungsrechte von Kindern und Jugend-

lichen rechtlich zu verankern. Zum einem können sie – wie erwähnt – die Beteiligungsmöglichkeiten in 

den Ausführungsgesetzen zum SGB VIII erweitern. Zum anderen können sie Beteiligungsrechte in ihren 

Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassungen festhalten. Die Regelungen in den einzelnen Bun-

desländern gehen zum Teil weit auseinander: Während im bayrischen Ausführungsgesetz keine Aus-

führungen zur Partizipation zu finden sind, haben mehrere andere Länder, darunter u. a. Baden-Würt-

temberg, Schleswig-Holstein und Brandenburg, partizipative Elemente in ihre Ausführungsgesetze auf-

genommen (Moser 2010, 115). In den Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassungen gibt es eben-

falls unterschiedliche Bestimmungen hinsichtlich der Kinder- und Jugendbeteiligung. Gar keine Rege-

lungen dazu gibt es in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

(kinderpolitik.de 2017). Die anderen Bundesländer unterscheiden sich in ihrem Verpflichtungsgrad, in-

dem sie eine Kann-, Soll- oder Muss-Formulierung verwenden.  

Das Bundesland Schleswig-Holstein gilt bei der Verankerung von Kinder- und Jugendbeteiligungsrech-

ten als Vorreiter (Berger 2007, 124). Es war das erste Bundesland, das im April 1996 Beteiligungsrechte 

von Kindern und Jugendlichen in seine Gemeindeordnung (GO SH) verankerte. Es ist gleichzeitig das 

erste Bundesland, welches diese Rechte im Jahr 2003 zu so genannten „Muss-Bestimmungen“ weiter-

entwickelte. Der bekannte § 47f GO SH schreibt folgendes vor: 

„(1) Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu muss die Gemeinde über die Beteiligung der 

Einwohnerinnen und Einwohner nach den §§ 16 a bis 16 f hinaus geeignete Verfahren entwickeln.  

(2) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

berühren, muss die Gemeinde in geeigneter Weise darlegen, wie sie diese Interessen berücksichtigt und 

die Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt hat“ (eigene Hervorhebung). 

In Absatz 1 sind Gemeinden nicht mehr nur aufgefordert, sondern dazu verpflichtet, Kinder und Jugend-

liche zu beteiligen. Bei der Umsetzung dieser Verpflichtung wird den Gemeinden jedoch eine große 

Gestaltungsfreiheit eingeräumt. Der Absatz 2 verpflichtet die Gemeinden, die Beteiligungsverfahren zu 

dokumentieren. Dies bringt für Verwaltungen zwar viel Aufwand mit sich, sichert so aber eine 
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Qualitätsüberprüfung der Beteiligung. Die Darlegungspflicht in Schleswig-Holstein ist einmalig und 

wird als Vorbild für andere Bundesländer gesehen (Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 2010, 77). 

Mit der Zeit folgten andere Bundesländer dem Beispiel von Schleswig-Holstein, allerdings mit einer 

abgeschwächten Soll- oder Kann-Formulierung. Das Saarland verankerte 1997 eine Kann-Formulierung 

(§ 49a KSVG), während die meisten anderen Bundesländer eine Soll-Formulierung wählten, darunter 

u. a. Rheinland-Pfalz (1998, § 16c GemO), Hessen (1998, § 4c HGO) und Niedersachsen (2001, § 36 

NKomVG). Bei der Soll-Formulierung steht anstelle des Muss ein Soll: „Die Gemeinde soll bei Planun-

gen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener 

Weise beteiligen.“ Soll-Bestimmungen legen fest, dass die dort getroffenen Regelungen nur aus schwer-

wiegenden Gründen nicht in die Praxis umgesetzt werden müssen. Für Stange und Zastrow bedeutet 

dies, dass Soll-Bestimmungen ein Muss sind, wenn man sie ausführen kann (2007, 22). Eine Muss-

Regelung verschärft allerdings die rechtliche Substanz der Kinder- und Jugendbeteiligung, da Gemein-

den so keine Ausreden mehr finden können, Kinder und Jugendliche nicht zu beteiligen. 

Hamburg hat 2006 als zweites Bundesland nach Schleswig-Holstein in § 33 des Bezirksverwaltungsge-

setzes eine Muss-Formulierung für Kinder- und Jugendbeteiligung verankert. Baden-Württemberg legte 

erst eine Kann-Bestimmung in seiner Gemeindeordnung fest, weitete diese im Dezember 2015 aber zu 

einer Soll-Bestimmung für Kinder und zu einer Muss-Bestimmung für Jugendliche aus (§ 41a GemO). 

Im gleichen Paragraphen verankerte Baden-Württemberg weitere umfangreiche Bestimmungen zu Ju-

gendvertretungen6, die als weitreichendste Bestimmungen zu der Vertretung von Kindern und Jugend-

lichen gelten. Neben Baden-Württemberg betonen auch das Saarland (§ 49a Abs. 2 KSVG), Rheinland-

Pfalz (§ 56b GemO) und Hessen (§ 8c HGO) die Möglichkeit von Kinder- und Jugendvertretungen. In 

der Regel beruht die Einrichtung von parlamentarischen Formen der Beteiligung allerdings nicht auf 

gesetzlicher Grundlage. Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 GG) gibt ihnen 

jedoch die Möglichkeit, die Einrichtung von Kinder- und Jugendgremien und andere Partizipationsfor-

men durch Beschlüsse oder Satzungen zu verankern.   

Im Hinblick auf den empirischen Teil dieser Arbeit soll hier noch auf die rechtlichen Bestimmungen im 

Land Brandenburg gesondert eingegangen werden. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

(BbgKVerf) enthielt lange Zeit keine spezifischen Partizipationsrechte für Kinder und Jugendliche. Ihre 

Partizipationsrechte wurden nur indirekt aus der Kommunalverfassung abgeleitet. Nach § 19 Abs. 1 

BbgKVerf können junge Menschen durch einen Beirat oder einen Beauftragten vertreten werden. Die 

                                                             
6 In § 41 Abs. 1 ist geregelt, dass Gemeinden einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrich-

ten können (§ 41a Abs. 1). Der § 41a Abs. 2 ermöglicht es Jugendlichen selbst, einen Antrag auf die Einrichtung 
einer Jugendvertretung zu beantragen. Mitglieder einer Jugendvertretung sind an den Sitzungen des Gemeinderats 
zu beteiligen und ihnen soll ein Rederecht, ein Anhörungsrecht sowie ein Antragsrechts gewährt werden (§ 41a 
Abs. 3). Schließlich regelt § 41a Abs. 4, dass Jugendvertretungen angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Was genau angemessene finanzielle Mittel sind, wird in dem Paragraphen nicht näher 

bestimmt. 
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Beteiligungsrechte der Bürger, die in der Kommunalverfassung genannt werden, schließen ebenfalls die 

Rechte von Kindern und Jugendlichen ein7. Vor Kurzem hat die brandenburgische Politik – mit dem 

positiven Einfluss von einigen externen Akteuren – die fehlende rechtliche Verankerung von Kinder- 

und Jugendbeteiligung in der Kommunalverfassung erkannt. Der Landtag Brandenburg diskutierte seit 

Dezember 2017 über eine Verankerung von Kinder- und Jugendbeteiligung in der brandenburgischen 

Kommunalverfassung (Landtag Brandenburg 2017, 2018a). Während man sich über diesen Schritt weit-

gehend einig war, gab es einige Meinungsunterschiede über dessen Ausformulierung. Nach einigen Dis-

kussionen beschloss der Landtag Brandenburg am 29. Juni 2018 den Beteiligungsparagraphen 18a8 

(Landtag Brandenburg 2018b). Der Paragraph orientiert sich stark an den § 47f der schleswig-holstei-

nischen Gemeindeordnung: Er enthält nicht nur eine faktische Muss-Bestimmung (Abs. 1) mit großer 

Gestaltungsfreiheit (Abs. 2), sondern auch eine Soll-Bestimmung für eine Beteiligungsdokumentation 

(Abs. 4).  

Neben dem neuen Beteiligungsparagraphen in der Kommunalverfassung hat das Land Brandenburg 

schon vor längerer Zeit in dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 

Kinder- Jugendhilfe (AGKJHG) den § 17a Abs. 1 ergänzt, nach dem Kinder und Jugendliche ihrem 

Entwicklungsstand entsprechend an wichtigen sie betreffenden Entscheidungen und Maßnahmen betei-

ligt werden sollen. Der § 17a Abs. 2 AGKJHG regelt, dass in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen die 

Möglichkeiten der Mitwirkung durch Vertretungen junger Menschen sichergestellt werden sollen. 

Die Ausführungen in diesem Kapitel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen zeigen, dass in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten rechtlich gesehen viel passiert ist. Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen wird mittlerweile in unterschiedlichen Rechtsquellen strukturell gesichert. Kinder und Jugendliche 

haben ein Recht auf Beteiligung, das ihnen nicht verwehrt bleiben darf.  

2.4 Handlungsfelder von Partizipation 

Zu den zentralen Handlungsfeldern, in denen Kinder und Jugendliche Partizipation lernen und leben 

können, werden die Familie, die Schule, die Jugendhilfe und die Kommune gezählt (Knauer und 

                                                             

7 Dazu gehören die Beteiligung und Unterrichtung der Einwohner in wichtigen Gemeindeangelegenheiten (§ 13), 

der Einwohnerantrag (§ 14), Bürgerbegehren und Bürgerentscheide (§ 15) und das Petitionsrecht (§ 16). Einwoh-
ner, die jünger als 16 Jahre alt sind, sind allerdings vom Einwohnerantrag ausgeschlossen und dürfen Bürgerbe-
gehren- und entscheide entsprechend des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (§ 81 Abs. 4 Nr. 5) nicht 
unterschreiben. Bei Kommunal- und Landtagswahlen können Jugendliche mittlerweile ab 16 Jahren wählen. 
8 Der genaue Wortlaut des § 18a lautet: 

 „(1) Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und 

Mitwirkungsrechte.  

(2) Die Hauptsatzung bestimmt, welche Formen zur eigenständigen Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in der Ge-
meinde geschaffen werden. Kinder und Jugendliche sind an der Entwicklung der Formen angemessen zu beteiligen.  

(3) Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen benennen. Für den 
Beauftragten gilt § 18 Absatz 3 entsprechend.  

(4) Bei der Durchführung von Planungen und Vorgaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, soll die 

Gemeinde in geeigneter Weise vermerken, wie sie die Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt hat.“ 



 

17 

 

Sturzenhecker 2005, 85). Diese zentralen Handlungsfelder von Partizipation weisen jeweils spezifische 

Eigenheiten auf, die im Folgenden vorgestellt werden.  

Partizipation in der Familie 

Für Kinder und Jugendliche ist die Familie die erste und wichtigste Lebens- und Erziehungswelt. Sie 

unterscheidet sich von anderen Partizipationsfeldern durch ihren privaten und intimen Charakter. Ob 

und bei welchen Themen Kinder und Jugendliche in der Familie mitbestimmen dürfen, hängt vor allem 

von dem Erziehungsstil der Eltern ab. Hier hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein Wandel 

abgezeichnet, bei dem autoritäre Eltern-Kind-Verhältnisse zunehmend von partizipatorischen Erzie-

hungsstilen abgelöst wurden (Liegle 2005, 513–14). Dies hat dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche 

grundsätzlich mehr Partizipationsmöglichkeiten in der Familie haben als früher. Bis heute sind jedoch 

die Partizipationschancen in der Familie ungleich verteilt, denn Kinder aus unteren sozialen Schichten 

haben in der Familie am wenigsten Mitbestimmungsmöglichkeiten (World Vision 2018, 9). Der unter-

schiedliche Stellenwert von Partizipation in Familien führt dazu, dass Kinder und Jugendliche unter-

schiedlich stark partizipative Fähigkeiten und eine unterschiedliche Bereitschaft für Partizipation ent-

wickeln. Kinder, die schon in ihrer Familie erfahren, dass ihre Meinung wichtig ist, werden sich auch 

eher in anderen Bereichen engagieren (Knauer et al. 2004, 22).    

Partizipation in der Schule 

Neben der Familie ist die Schule ein weiterer zentraler Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen. 

Sie verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule, die auch ihren Lebensalltag weitgehend be-

stimmt (Knauer et al. 2004, 22). Sie hat einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität und die 

Zukunftsperspektiven von jungen Menschen. Als langjähriger und weichenstellender Lern-, Bildungs- 

und Erfahrungsort von Kindern und Jugendlichen ist die Schule geradezu „prädestiniert“, ihnen Partizi-

pationsmöglichkeiten zu eröffnen (Hafeneger 2005, 34). Doch obwohl Beteiligungsrechte von Schülern 

in den Schulgesetzen der Länder mittlerweile strukturell verankert sind, findet Partizipation im Schul-

alltag bis heute nur begrenzt statt (World Vision 2018, 5).  

Partizipation in der Jugendhilfe 

Dank des SGB VIII ist Partizipation in der Jugendhilfe zu einer grundlegenden Leitlinie geworden. In 

Jugendhilfeeinrichtungen gestalten Kinder und Jugendliche demokratisch ihr Handeln, indem der Alltag 

von ihnen selbst bestimmt wird. Die Einrichtungen sollen jungen Menschen zudem helfen, sich in öf-

fentliche Entscheidungen einzumischen, und sie ermächtigen, Entscheidungen für ihr eigenes Leben zu 

treffen (Knauer und Sturzenhecker 2005, 88–89). In der Praxis ist die Beteiligung von jungen Menschen 

in der Jugendhilfe allerdings noch ausbaufähig. Jugendliche werden z. T. nicht ausreichend über ihre 

Partizipationsmöglichkeiten informiert. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten beschränken sich oft auf die 

Angebotsplanung und klammern strukturelle Entscheidungen aus. Dies führt dazu, dass insbesondere 

Jugendliche die Ernsthaftigkeit ihrer Beteiligungsmöglichkeiten bezweifeln (Moser 2010, 311–12).  
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Partizipation in der Kommune  

Die Kommune ist das unmittelbare öffentliche Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Sie unter-

scheidet sich in zwei wichtigen Punkten von den anderen Lebensbereichen junger Menschen. Anders 

als die Lebensbereiche Familie, Schule und Jugendhilfe stellt die Kommune erstens ein Handlungsfeld 

dar, das außerhalb eines pädagogischen Raumes agiert. Zweitens ist die Beteiligung junger Menschen 

in der Kommune weitaus stärker politisch ausgerichtet als die Partizipation in den übrigen Handlungs-

feldern (Knauer et al. 2004, 32). In der Kommune entscheidet sich, welche Einstellungen junge Men-

schen zur Politik und ihren Vertretern sowie zur Demokratie allgemein erwerben (Fatke 2007, 20).  

Die Kommune ist der wichtigste politische Lernort für junge Heranwachsende, denn dort erleben sie 

Politik hautnah (ebd., 20). Die Auswirkungen politischer Entscheidungen, die von der Kommunalpolitik 

getroffen werden, lassen sich vor der eigenen Haustür viel stärker spüren als auf Landes- oder Bundes-

ebene. In der Kommune stehen die konkreten Interessen der einzelnen Menschen in Bezug auf das Zu-

sammenleben in öffentlichen Räumen am stärksten im Fokus. Das macht sie zu einem idealen „Politik-

Übungsraum“ (Knauer et al. 2004, 32). Kinder und Jugendliche können in der Kommune am besten 

erfahren, dass sie etwas bewirken können. Wenn sie sich für ihre Interessen am Wohnort einsetzen, 

beispielsweise für einen Skateplatz oder öffentliches WLAN, dann geht es ihnen vor allem darum, ihren 

eigenen Wohnort attraktiver zu gestalten. Sie lernen fast nebenbei, wie Kommunalpolitik funktioniert 

und erwerben im Zuge ihrer Beteiligung Basiskompetenzen politischen Handelns (ebd., 32).  

Ob Kinder und Jugendliche sich in ihrem Wohnort beteiligen können und wie die konkrete Ausgestal-

tung der Beteiligung aussieht, hängt größtenteils von den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Kommune 

zeigt sich, ob junge Menschen tatsächlich als Akteure ernst genommen oder nur für politische Zwecke 

instrumentalisiert werden (Fatke 2007, 20). In den Kapiteln 3.3 und 3.4 werden die Befunde zum Stand 

der Kinder- und Jugendpartizipation in den deutschen Kommunen sowie der kommunalen Kinder- und 

Jugendgremien ausführlich vorgestellt und diskutiert. Zunächst aber werden in den folgenden zwei Un-

terkapiteln die unterschiedlichen Partizipationsformen in der Kommune und die Stufen der Partizipation 

vorgestellt. 

2.5 Partizipationsformen in der Kommune 

Kommunale Partizipationsformen lassen sich je nach theoretischem Blickwinkel durch unterschiedliche 

Kriterien voneinander abgrenzen (siehe Maßlo 2010, 48). Die gängigste Einteilung von Partizipations-

formen beruht auf der Unterscheidung nach dem Zugang zum politischen Prozess (Hermann 1996, 118; 

Bruner et al. 1999, 28–29; Bartscher 1998, 146–47; Lehwald und Madlmayr 1998, 302–3; Fatke und 

Niklowitz 2003, 18–19; Maßlo 2010, 47–50; Frädrich 2010; Ballhausen und Lange 2016, 378). Anhand 

dieser Unterscheidung werden in der Regel vier Partizipationsformen voneinander unterschieden: advo-

kative, offene, projektorientierte sowie parlamentarische Formen. Diese vier Partizipationsformen wer-

den im Folgenden mit besonderen Fokus auf die parlamentarischen Partizipationsformen vorgestellt. 
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Advokative Partizipationsformen 

Advokative Partizipationsformen, die auch als verwaltungsorientierte Formen bezeichnet werden, sind 

Partizipationsformen, bei der sich Erwachsene für die Interessen und Belange von Kindern und Jugend-

lichen einsetzen, damit diese besser zur Geltung kommen9. Zu den advokativen Partizipationsformen 

zählen Kinder- und Jugendanwälte, -beauftragte, -kommissionen, -büros und Runde Tische (Hermann 

2007, 4). Die genannten Institutionen und Personen sind in der Regel direkt in der Verwaltung angesie-

delt oder stehen zumindest in engem Kontakt mit ihr. Advokative Partizipationsformen spielen für die 

Beteiligung in der Kommune eine wesentliche Rolle, weil sie die Mitarbeiter einer Verwaltung für die 

Belange junger Menschen sensibilisieren können. Dies hat einen positiven Einfluss auf das aktive Be-

teiligungsangebot für Kinder und Jugendliche: Kommunen, die diese Formen nutzen, bieten wesentlich 

häufiger direkte Beteiligungsmodelle für Kinder und Jugendliche an als Kommunen ohne diese Formen 

(Bruner et al. 1999, 53). Insofern können advokative Partizipationsformen den Weg zu einer kommu-

nalen Partizipationskultur ebnen. 

Offene Partizipationsformen 

Offene Partizipationsformen stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen offen und ermögli-

chen ihnen eine spontane Teilnahme. Zu den offenen Partizipationsformen zählen Kinder- und Jugend-

versammlungen, -konferenzen, -foren und Runde Tische (Frädrich 2010). Sie kennzeichnen sich durch 

ihren geringen Aufwand für die Teilnehmer. Interessierte Kinder und Jugendliche werden in diesen Par-

tizipationsformen dazu eingeladen, in einem offenen Forum ihre Meinungen und Interessen zu äußern. 

Dabei bleibt es meistens bei der Artikulation von Wünschen, da Kinder und Jugendliche nicht durch 

eine weitere Mitarbeit verpflichtet werden (Maßlo 2010, 50).  

Offene Formen der Beteiligung haben den Vorteil, dass sie in der Regel weitaus mehr Kinder und Ju-

gendliche erreichen als andere Formen der Beteiligung, weil sie durch ihr hohes Maß an Freiwilligkeit 

und Offenheit dem Lebensstil junger Menschen besser gerecht werden (Agejew et al. 2015, 5). Dieser 

unverbindliche Charakter ist gleichzeitig aber auch eine Schwäche von offenen Beteiligungsformen, 

denn ihre Ergebnisse sind nicht verbindlich für die Politik, weshalb die Aufnahme der Themen und 

Anliegen der Kinder und Jugendlichen in die politische Agenda allein dem Wohlwollen der Erwachse-

nen obliegt (Maßlo 2010, 51–52). Offene Partizipationsformen stellen für Kommunen häufig den ersten 

Schritt in die Kinder- und Jugendbeteiligung dar. Junge Menschen werden in offenen Formaten erstmals 

in einem lockeren Rahmen an ihre Beteiligungsmöglichkeiten herangeführt. Aus den offenen Formen 

entstehen oft weitere Projekte und Beteiligungsformate, an denen sich Kinder und Jugendliche beteili-

gen können (ebd., 52).  

                                                             
9 Advokative Partizipationsformen sind nach dem Partizipationsverständnis dieser Arbeit keine Partizipation im 
eigentlichen Sinne, da Kinder und Jugendliche nicht selbst aktiv werden und „nur“ nach ihren Interessen und 
Wünschen gefragt werden, die der Politik und Verwaltung vermittelt werden.  
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Projektorientierte Partizipationsformen 

Projektorientierte Partizipationsformen sind thematisch und zeitlich begrenzte Beteiligungsprojekte, die 

häufig mit kreativen Methoden arbeiten (Bruner et al. 1999, 29). Diese Formen der Beteiligung, die 

meistens von der Politik oder Verwaltung initiiert werden, fokussieren in der Regel ein konkretes An-

liegen wie die Gestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen oder die Mitplanung von Stadtteilen. Zu den 

projektorientierten Beteiligungsformen zählen u. a. Workshops, aktivierende Befragungen oder Pla-

nungszirkel. Als die bekannteste projektorientierte Form gilt jedoch die Zukunftswerkstatt10.  

Die Zugangsschwelle ist bei projektorientierten Beteiligungsformen etwas höher als bei offenen For-

men, aber immer noch niedriger als bei parlamentarischen Formen der Beteiligung (Maßlo 2010, 52). 

Die zeitliche Begrenzung und der Zugang über ein konkretes Thema machen die Beteiligung für Kinder 

und Jugendliche interessant, weil ihr Arbeitsaufwand relativ niedrig ist und sie selbst von den Themen 

betroffen sind. Kinder und Jugendliche können auf spielerische Art und Weise ihre Vorstellungen und 

Wünsche äußern. Die kreativen Methoden, die in projektorientierten Formen der Beteiligung Anwen-

dung finden, bringen jungen Menschen Spaß und veranschaulichen politisches Handeln. Sie sind zudem 

so variabel, dass sie an das Thema oder an die Zielgruppe selbst angepasst werden können (ebd., 53). 

Die zeitliche Begrenzung der Projekte hat zwar den Vorteil, dass sie flexibel und kurzfristig realisierbar 

sind, aber sie können gleichzeitig keine langfristige Einbindung von Kinder- und Jugendinteressen in 

den politischen Entscheidungsprozess gewähren (ebd., 54). Dadurch bleibt die Beteiligung auf einzelne 

Themenbereiche beschränkt, die meistens die Politik selbst auf die Agenda gebracht hat. Wie auch bei 

den offenen Formen der Beteiligung haben projektorientierte Formen den Nachteil, dass die Umsetzung 

der erarbeiteten Ergebnisse in hohem Maße abhängig von politischen Entscheidungsträgern ist (Agejew 

et al. 2015, 6). Trotz dieser Kritikpunkte werden projektorientierte Beteiligungsformen im Vergleich zu 

den anderen Formen am meisten befürwortet (Fatke und Niklowitz 2003, 19; Fatke 2007, 34).  

Parlamentarische Partizipationsformen 

Parlamentarische oder auch repräsentative Partizipationsformen sind Gremien, die nach dem Prinzip der 

Stellvertretung organisiert sind und sich am Vorbild von Stadt- und Gemeindevertretungen orientieren. 

In diesen Gremien kommen gewählte oder delegierte Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Alters-

stufen zusammen, um sich stellvertretend für die Belange von anderen Heranwachsenden einzusetzen 

(Bruner et al. 1999, 29). In dieser Arbeit werden diese Formen von Beteiligung allgemein als Kinder- 

und Jugendgremien bezeichnet. Zu den klassischen und häufigsten parlamentarischen Formen der Kin-

der- und Jugendbeteiligung zählen Kinder- und Jugendparlamente sowie Kinder- und Jugendbeiräte11. 

                                                             
10 Der Gedanke einer Zukunftswerkstatt ist es, mit Fantasie und kreativem Denken Lösungen für Probleme zu 
finden. Für ausführliche Informationen zu Zukunftswerkstätten siehe Jungk und Müllert (1990).  
11 Neben den Kinder- und Jugendparlamenten bzw. Kinder- und Jugendbeiräten als klassische parlamentarische 
Partizipationsformen gibt es darüber hinaus auch noch weitere Unterformen, u. a. Kinder- und Jugendbürgermeis-
ter, Schulsprecher oder verbands- und gruppenbezogene Repräsentativformen. Für eine anschauliche Übersicht 
siehe Stange 2007a, 3-4.  
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In den meisten Bundesländern werden unter Kinder- und Jugendparlamenten demokratisch gewählte 

Vertretungen von jungen Menschen verstanden, wohingegen Kinder- und Jugendbeiräte in der Regel 

nicht gewählt, sondern benannt werden12 (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 

2016, 10). Im Land Brandenburg werden die beiden Begriffe allerdings nicht stark voneinander abge-

grenzt, denn brandenburgische Kinder- und Jugendparlamente werden im Unterschied zu anderen Bun-

desländern in den meisten Fällen nicht gewählt (Bauer 2017, 22). Außerdem lassen sich in der Arbeits- 

und Wirkungsweise keine Unterschiede zwischen brandenburgischen Parlamenten und Beiräten erken-

nen (Landtag Brandenburg 2015, 41). Brandenburgische Kinder- und Jugendgremien nennen sich meis-

tens, wie sie es wollen. Das führt dazu, dass die Bezeichnung der Gremien selbst nicht so viel über ihre 

Struktur aussagt. Da sich der empirische Teil dieser Arbeit auf Brandenburg konzentriert, werden die 

Begriffe Kinder- und Jugendparlament und Kinder- und Jugendbeirat nicht besonders trennscharf un-

terschieden. Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist es zudem unerheblich, unter welcher 

Bezeichnung sich die ausgewählte Form fassen lässt (Stange et al. 2007a, 10). 

Die wesentlichen Merkmale von Kinder- und Jugendparlamenten bzw. Kinder- und Jugendbeiräten sind 

von Gremium zu Gremium unterschiedlich und können individuell festgelegt werden. In der Regel ha-

ben sie eine eigene Satzung bzw. Geschäftsordnung, in der ihre Zusammensetzung und Befugnisse ge-

regelt sind. Die Mitgliederanzahl kann von durchschnittlich fünf bis dreißig Mitgliedern variieren 

(Stange 2007c, 5, 8). Die Altersspanne reicht in der Regel von 10 bis 21 Jahren, wobei Altersabwei-

chungen möglich sind. Im Durchschnitt treffen sich Kinder- und Jugendgremien zwischen sechs und 

zwölf Mal im Jahr (ebd., 6, 8). Sie beschäftigen sich vermehrt mit den Bereichen Freizeit und Veran-

staltungen und diskutieren das Selbstverständnis des eigenen Gremiums (ebd., 6).  

Mitglieder von Kinder- und Jugendgremien können – wie bereits angedeutet – entweder benannt oder 

gewählt werden. Zudem gibt es auch die Möglichkeit einer Teilnahme ohne vorangegangene Wahl oder 

Benennung. Im Vergleich zu ernannten Gremien haben gewählte Gremien den Vorteil, dass sie auch für 

Nicht-Mitglieder eine Partizipationserfahrung darstellen, wenn sie – oftmals zum ersten Mal in ihrem 

Leben – aufgefordert sind, wählen zu gehen. Das übt nicht nur demokratische Entscheidungsprozesse, 

sondern kann auch dazu führen, dass mehr Kinder und Jugendliche von dem Gremium erfahren und sie 

die Arbeit der Gremien stärker verfolgen. Darüber hinaus besitzen gewählte Gremien eine höhere 

                                                             
12 Der Begriff Kinder- und Jugendparlament variiert abhängig vom Bundesland: Während in Baden-Württemberg, 
wo Mitte der 1980er Jahre das erste parlamentarische Kinder- und Jugendgremium gegründet wurde, von Jugend-
gemeinderäten die Rede ist, spricht man in anderen Bundesländern in der Regel eher von Kinder- und Jugendpar-
lamenten. Im weiteren Verlauf werden diese Formen als Kinder- und Jugendparlamente bezeichnet, weil dies der 

geläufigere Begriff ist. Der Begriff Kinder- und Jugendbeirat führt mitunter zur Verwirrung, weil mit dem Begriff 

zwei unterschiedliche Formen gemeint sind: Auf der einen Seite ist unter dem Begriff eine Politik für Kinder und 
Jugendliche zu verstehen, bei der sich Erwachsene in Beiräten stellvertretend für die Belange von jungen Men-
schen einsetzen. Auf der anderen Seite bedeutet der Begriff eine Politik durch Kinder und Jugendliche, bei der die 
Beiräte aus den jungen Menschen bestehen, die sich selbst für ihre Interessen einsetzen (Stange 2007c, 7). Da 
diese Arbeit die Politik durch Kinder und Jugendliche fokussiert, werden im Weiteren unter Kinder- und Jugend-

beiräten die Formen verstanden, in denen Kinder und Jugendliche selbst in den Gremien aktiv werden. 
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Legitimation als ernannte Gremien. Nicht gewählte Gremien dagegen haben den Vorteil, dass sie eine 

niedrigere Hürde für potenzielle Teilnehmer darstellen.  

Das grundlegende Kernmerkmal, das alle Kinder- und Jugendgremien mehr oder weniger aufweisen, 

ist, dass sie in weiten Teilen einen formellen Charakter besitzen (Stange und Lührs 2016, 412). Der 

formelle Charakter hat einige Vorteile, bringt aber auch einige Nachteile mit sich. Kinder- und Jugend-

gremien bieten einen verbindlichen Rahmen für die Beteiligung von jungen Menschen und ermöglichen 

langfristiges Arbeiten, was für viele politische Entscheidungen wichtig ist (Frädrich 2010). Sie bergen 

ein hohes Potenzial für junge Menschen, selbst aktiv zu werden und demokratische Erfahrungen zu 

sammeln. Im Gegensatz zu den anderen Beteiligungsformen gehen Kinder- und Jugendgremien – sofern 

sie ernsthaft ausgestaltet werden – über die bloße Artikulation von Wünschen hinaus. Kinder und Ju-

gendliche können in parlamentarischen Beteiligungsformen mitentscheiden, was in ihrer Kommune ver-

ändert werden soll. Das gibt den jungen Menschen das Gefühl, von den Erwachsenen ernst genommen 

zu werden und ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft zu sein.  

In der Realität zeigen diverse Studien und Untersuchungen, dass Kinder- und Jugendgremien ein gewis-

ses Gefahrenpotenzial haben, wenn man sie nicht richtig ausgestaltet (siehe Kapitel 3.4.2). Damit die 

Probleme, mit denen Kinder- und Jugendgremien konfrontiert sind, verhindert oder zumindest gemin-

dert werden können, braucht es eine sorgfältige Ausgestaltung. Man sollte sich zudem vor Augen halten, 

dass Kinder- und Jugendgremien nicht alles auf einmal leisten können und es auch gar nicht sollen 

(Stange und Lührs 2016, 422). Sie sind neben den advokativen, offenen und projektorientierten Beteili-

gungsformen nur ein „Beteiligungsbaustein“ in einer vielfältigen Beteiligungslandschaft. Für alle diese 

Formen gilt, dass es keinen „Königsweg“ und nicht die eine Beteiligungsform gibt. Was in einer Ge-

meinde gut funktioniert, muss in einer anderen Gemeinde nicht unbedingt erfolgreich sein. Erfolgreiche 

Beteiligung hängt immer von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, den dortigen Akteuren, der poli-

tischen Agenda, den Vorerfahrungen und letztlich von kulturellen Faktoren ab (Hafeneger 2005, 33; 

Hermann 2016, 344). Gemeinden können deswegen nicht ohne Weiteres andere erfolgreiche Partizipa-

tionsprojekte auf sich übertragen:   

„Dass es die idealtypischen, überall, zu jeder Zeit und kontinuierlich funktionierenden Modelle nicht gibt, 

verursacht eine große Kraftanstrengung, die immer wieder geleistet werden muss. Gelingende Partizipa-

tion muss sich weiterentwickeln, ist dynamisch, weil sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

ständig ändern und damit auch die jungen Menschen“ (Hermann 2016, 344). 

Obwohl kein idealtypisches Beteiligungsmodell und nicht das idealtypische Kinder- und Jugendgre-

mium existiert, gibt es einige Prinzipien, die bei Beteiligungsvorhaben berücksichtigt und beachtet wer-

den müssen, um ihre Qualität zu sichern (siehe Kapitel 4). In diesem Kontext ist es besonders wichtig, 

dass Beteiligungsvorhaben ernst genommen werden und Kinder und Jugendlichen wirklich die Chance 

haben, sich einzubringen. Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigt die Partizipationsleiter von Hart. 
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2.6 Stufen der Partizipation  

In Anlehnung an Arnstein (1969) hat Roger Hart in den 1990er Jahren eine bedeutende Stufenleiter für 

die Partizipation von Kindern und Jugendlichen entwickelt (Hart 1992, 8–14, 1997, 40–44). Demnach 

lassen sich Beteiligungsprojekte hinsichtlich ihrer Intensität bzw. ihrem Grad an Mitbestimmung glie-

dern. Hart unterscheidet zwischen acht Stufen auf der Beteiligungsleiter (siehe Abbildung 1), die im 

Folgenden vorgestellt werden. 

 

                              Abbildung 1: Die Partizipationsleiter von Hart. (Quelle: Fatke 2007, 25) 

 

1. Manipulation. Manipulation ist die niedrigste Stufe auf der Beteiligungsleiter und bezeichnet solche 

Situationen, in denen Kinder und Jugendliche keinen Einfluss auf die Inhalte und Arbeitsweise eines 

Projektes haben. Sie verstehen weder den Zweck noch die Bedeutung der Beteiligung, obwohl es von 

außen so dargestellt wird, als ob die Initiative von den jungen Menschen selbst ausgeht. Als Beispiel 

dafür nennt Hart Kinder, die bei Demonstrationen Plakate tragen sollen, um Sympathien für ein be-

stimmtes Ziel zu bekommen. Erwachsene benutzen so bewusst die Stimmen von Kindern, um ihre ei-

genen Botschaften zu überbringen (Hart 1992, 9).    

2. Dekoration. Die zweite Stufe der Beteiligungsleiter ist die Dekoration, bei der Kinder und Jugendliche 

in Projekte miteinbezogen und als dekorative Bestandteile genutzt werden. Zu diesen dekorativen Be-

strebungen gehören beispielsweise Kinder, die auf Veranstaltungen T-Shirts mit Slogans tragen, deren 

Bedeutung sie nicht verstehen, und die auch keinen Einfluss auf die Organisation der Veranstaltung 

haben (Hart 1992, 9). Anders als bei der Manipulation tun Erwachsene bei der Dekoration aber nicht so, 

als ob die Veranstaltung von Kindern inspiriert ist.  
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3. Alibiteilnahme. Bei Alibiteilnahmen spricht Hart von Situationen, in denen Kinder und Jugendliche 

augenscheinlich eine Stimme haben, obwohl sie in Wahrheit nicht bzw. kaum die Möglichkeit besitzen, 

über ein Thema mitzubestimmen. Hintergrund von Alibiteilnahmen sind meistens Erwachsene, die es 

gut meinen und Kindern eine Stimme geben wollen, aber die gleichzeitig den Prozess dahinter noch 

nicht vollständig verstehen. Das führt dazu, dass Kinder und Jugendliche beispielsweise auf Podien oder 

in Konferenzen sitzen, ohne dass sie richtig darauf vorbereitet werden oder Zeit haben, sich mit Gleich-

altrigen auszutauschen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Bei diesen Veranstaltungen haben Kin-

der so gut wie keine Möglichkeit, den Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Das einzige, was die jun-

gen Menschen für sich mitnehmen, ist, „that democratic participation is a sham“ (Hart 1997, 42). Nach 

Hart sind Alibiteilnahmen in der Praxis dennoch eine sehr häufige Form, Kinder und Jugendliche mit-

einzubeziehen.     

4. Zugewiesen, informiert. Bei der vierten Stufe der Beteiligungsleiter handelt es sich um Projekte, die 

von Erwachsenen geplant und organisiert werden, aber über die Kinder und Jugendliche gut informiert 

werden. Sie kennen die Intention des Projekts und verstehen, warum sie mitmachen und welche Aus-

wirkungen dies hat. Sie bekommen eine sinnvolle Rolle zugewiesen und machen freiwillig bei dem 

Projekt mit (Hart 1992, 11).  

5. Konsultiert, informiert. Auf der fünften Stufe der Beteiligungsleiter werden Projekte von Erwachse-

nen geplant und durchgeführt, die die Kinder und Jugendlichen vorher nach ihrer Meinung fragen und 

diese berücksichtigen. Ihnen wird erklärt, wovon das Projekt handelt, damit sie die Inhalte und Ziele des 

Projekts verstehen können. Ihnen werden im Prozess jedoch keine Entscheidungskompetenzen gewährt. 

Als Beispiel nennt Hart einen Fernsehsender für Kinder, der sie nach ihrer Meinung über neue Program-

mideen befragt. Der Sender überarbeitet dementsprechend die Programme und zeigt den Kindern an-

schließend das Ergebnis (Hart 1992, 11). 

6. Erwachseneninitiative, geteilte Entscheidungen mit Kindern. Die sechste Stufe der Beteiligungsleiter 

bedeutet, dass Projekte von Erwachsenen initiiert werden, bei denen die Entscheidungen aber gemein-

sam und demokratisch mit den Kindern und Jugendlichen entschieden werden. Dafür müssen sie zu 

einem bestimmten Grad in dem ganzen Prozess beteiligt sein. Kinder und Jugendliche sind in den Pro-

jekten auf Augenhöhe mit den Erwachsenen. Dadurch wird ihnen vermittelt, ein gleichwertiger Teil der 

Gesellschaft zu sein, und sie lernen, Mitverantwortung für ihr Handeln zu tragen.  

7. Von Kindern initiiert und durchgeführt. Auf der siebten Stufe der Beteiligungsleiter werden Projekte 

nicht mithilfe, sondern von Kindern und Jugendlichen eigenständig ins Leben gerufen und durchgeführt. 

Meistens entstehen solche Projekte aus der eigenen Betroffenheit der jungen Menschen. Sie treffen in 

diesen Projekten ihre eigenen Entscheidungen, können im Prozess aber von Erwachsenen unterstützt 

und gefördert werden. Hart macht darauf aufmerksam, dass Erwachsene oftmals die Kompetenzen von 

Kindern unterschätzen und dass es ihnen schwerfällt, sie eigenständig arbeiten zu lassen (Hart 1997, 
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44). Es besteht immer die Gefahr, dass sich Erwachsene in den Projekten zu sehr einmischen und die 

Oberhand übernehmen wollen. Für solche Projekte braucht es aufmerksame Erwachsene, die die Eigen-

initiative von Kindern anerkennen und zulassen. Solche Erwachsene bieten ihre Unterstützung an, ohne 

dabei die Kontrolle über das Projekt zu übernehmen.  

8. Kinderinitiative, geteilte Entscheidungen mit Erwachsenen. Hinter der letzten Stufe der Beteiligungs-

leiter stehen Projekte, die von Kindern initiiert werden, aber in denen Entscheidungen gemeinsam mit 

Erwachsenen getroffen werden. Die Einbeziehung von Erwachsenen erfolgt hier allerdings ausdrücklich 

auf Wunsch der Kinder. Für Hart ist dies eine positive Demonstration von Kindern, die sich in ihrer 

Rolle in der Gesellschaft kompetent genug fühlen, um nach Hilfe zu fragen. In der Realität kommen 

solche Projekte allerdings sehr selten vor. Den Grund dafür sieht Hart bei den Erwachsenen, die sich 

oftmals nicht für die Interessen von jungen Menschen einsetzen (Hart 1992, 14).    

Hart will mit seiner Metapher zeigen, was Partizipation in der Praxis sein kann bzw. nicht ist. Für Hart 

stellen die unteren drei Formen der Beteiligung – Manipulation, Dekoration und Alibiteilnahme – keine 

echten Formen der Beteiligung dar, sondern nur eine symbolische Partizipation. Für ihn sind diese For-

men nicht akzeptabel (Hart 1997, 40). In diesen Stufen instrumentalisieren Erwachsene Kinder für ihre 

eigenen Zwecke und unterschätzen dabei die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen (Hart 1992, 

9). Partizipation tritt so allenfalls in Form von Alibi-Aktionen auf, die zur Bevormundung von Kindern 

und Jugendlichen führen. Alle anderen Stufen bezeichnet Hart als „genuine participation“ (ebd., 11), 

also als ernsthafte Beteiligungsformen. Dabei hebt Hart ausdrücklich hervor, dass eine höhere Stufe auf 

der Leiter nicht gleichbedeutend mit einer besseren Beteiligung ist (Hart 1997, 40). Vielmehr geht es 

darum, Kinder und Jugendliche entsprechend ihren Fähigkeiten und Wünschen zu beteiligen: „It is not 

necessary that children always operate at the highest possible rungs of the ladder of participation. An 

important principle to remember is choice“ (ebd., 42). 

Die siebte Stufe der Beteiligungsleiter (Von Kindern initiiert und durchgeführt) stellt keine Beteiligung 

im engeren Sinne dar, weil sie über die eigentliche Beteiligung hinausgeht (Stange und Tiemann 1999, 

218; Fatke 2007, 26). Wie im Kapitel 2.1 dargestellt, bedeutet Partizipation das Teilen von Macht, in 

diesem Fall von der Verfügungsgewalt über die eigene Lebensgestaltung. Bei der siebten Stufe der Lei-

ter geht es aber vor allem um Autonomie und nicht um das Teilen von (Entscheidungs-)Macht. Letzteres 

dürfte aber wesentlich anspruchsvoller und schwieriger sein als die Selbstbestimmung in einem autono-

men Bereich (Stange und Tiemann 1999, 218–19). Daher konzentriert sich diese Arbeit auf die vier 

Beteiligungsstufen „zugewiesen, informiert“, „konsultiert, informiert“ sowie „Erwachseneninitiative, 

geteilte Entscheidungen mit Kindern“ bzw. „Kinderinitiative, geteilte Entscheidungen mit Erwachse-

nen“. Diese vier Stufen entsprechen der hier zugrunde gelegten Definition von Partizipation im Sinne 

von „partem capere“ – Teilen von (Entscheidungs-)Macht.   
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Zwischenfazit: Das Kapitel 2 definierte die zentralen Begriffe und legte die konzeptionellen Grundlagen 

für diese Arbeit: Unter dem Begriff Kinder werden Menschen unter 14 Jahren verstanden, während mit 

dem Begriff Jugendliche alle Personen zwischen 14 und 26 Jahren gemeint sind. Kinder- und Jugend-

beteiligung bzw. -partizipation umfasst das „aktive und nachhaltige Mitwirken und Mitbestimmen von 

jungen Menschen an Planungen und Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, sowie an deren 

Verwirklichungen“. Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen existieren viele Argumente, die 

entweder pädagogisch-psychologisch, demokratietheoretisch oder politisch-funktional begründet wer-

den. Dank der UN-Kinderrechtskonvention wurde das Recht auf Beteiligung von jungen Menschen in 

den letzten zwanzig Jahren in unterschiedlichen Rechtsquellen schriftlich festgehalten. Auch das Land 

Brandenburg hat Ende Juni 2018 einen Beteiligungsparagraphen in seine Kommunalverfassung aufge-

nommen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf kommunale Kinder- und Jugendgremien (Parlamente und 

Beiräte) als parlamentarische Beteiligungsformen. Anders als andere Formen der Beteiligung kenn-

zeichnen sie sich durch einen formellen Charakter, der zwar eine höhere Hürde für junge Menschen 

darstellt, aber gleichzeitig zu einer höheren Verbindlichkeit führen kann. Die Kommune als partizipato-

risches Handlungsfeld hat dabei eine zentrale Bedeutung, weil es das wichtigste gesellschaftliche und 

politische Handlungsfeld ist. Die Partizipationsleiter von Hart macht deutlich, dass nicht jede Partizipa-

tionsanstrengung einer ernsthaften Beteiligung von jungen Menschen gleichkommt, sondern dass es 

auch Stufen gibt, bei denen man nicht von echter Beteiligung sprechen kann. Es wird die Aufgabe dieser 

Arbeit sein, herauszufinden, ob die kommunalen Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg als eine 

ernsthafte Beteiligung von jungen Menschen bezeichnet werden können. Zuvor werden jedoch der wis-

senschaftliche Diskurs (Kapitel 3) und die Qualitätskriterien (Kapitel 4) von Kinder- und Jugendbetei-

ligung bzw. -gremien zusammengetragen. 

3. Kinder- und Jugendpartizipation im wissenschaftlichen Diskurs 

In den folgenden Unterkapiteln wird der wissenschaftliche Diskurs über Kinder- und Jugendpartizipa-

tion aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert13. Zuerst zeigt das Kapitel 3.1 kurz den Stand der 

Forschung aus entwicklungspsychologischer Perspektive auf. Das Kapitel 3.2 behandelt anschließend 

Kinder- und Jugendpartizipation im Lichte der neueren Jugend- und Sozialisationsforschung. Das Ka-

pitel 3.3 stellt den Stand der Forschung auf kommunaler Ebene vor. Schließlich nimmt das Kapitel 3.4 

kommunale Kinder- und Jugendgremien in den Blick und stellt deren Verbreitung sowie deren zentrale 

empirischen Befunde aus der Wissenschaft und der Praxis vor.  

3.1 Entwicklungspsychologische Aspekte 

In der wissenschaftlichen Literatur gab es in der Vergangenheit eine große Debatte darüber, ob Kinder 

und Jugendliche überhaupt in der Lage sind, zu partizipieren. Diese Debatte ist mittlerweile veraltet, 

                                                             
13 Das Kapitel beschränkt sich bewusst auf den wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland und folgt damit der 
gängigen deutschen Literatur auf dem Themengebiet.  
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weil es heute weitgehend einen Konsens darüber gibt, dass Kinder und Jugendliche die Voraussetzungen 

mitbringen, um an Beteiligungsprozessen mitzuwirken: Zusammengefasst sind insbesondere Jugendli-

che im intellektuellen Bereich in Bezug auf die Funktionalität von Denk- und Gedächtnisvorgängen 

bereits auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung angelangt. Sofern Probleme für sie verständlich und über-

schaubar sind, liegt ihre Entscheidungsfähigkeit nicht unter dem Niveau von Erwachsenen. Sie können 

in ihrem Alter zwar noch nicht so komplex denken wie Erwachsene und besitzen auch weniger Wissen, 

sind dagegen aber unvoreingenommener als Erwachsene. Durch diese Unvoreingenommenheit sind sie 

eher in der Lage zu kreativen Beiträgen und innovativen Ideen (Oerter 2016, 71–75). Diese kurze Dar-

legung über den Entwicklungsstand von jungen Menschen zeigt, dass es Sinn macht, Kinder und Ju-

gendliche zu beteiligen14. In der wissenschaftlichen Literatur geht es heutzutage nicht mehr um diese 

Aspekte, sondern vielmehr darum, aufzuzeigen, wo Beteiligung ansetzen kann, um die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen zu fördern. Dies wurde im Kapitel 2.2 bereits ausführlich gezeigt. 

3.2 Partizipation im Lichte der neueren Jugend- und Sozialisationsforschung 

Im Folgenden werden wichtige Erkenntnisse der neueren Jugend- und Sozialisationsforschung 

vorgestellt und im Hinblick auf die Partizipation junger Menschen diskutiert. Dafür werden zum einen 

die Herausforderungen aufgezeigt, denen sich junge Menschen im 21. Jahrhundert stellen müssen, und 

zum anderen werden die Einstellungen der Jugend zu Politik, Demokratie und Engagement vorgestellt.  

3.2.1 Herausforderungen im Jugendalter: Aufwachsen im 21. Jahrhundert 

Die Jugendphase in Deutschland unterliegt seit einigen Jahren einem tief greifenden Strukturwandel 

(BMFSFJ 2011, 1): Junge Menschen von heute wachsen mehr denn je in einer Zeit auf, die von großen 

Unsicherheiten und gesellschaftlichen Änderungen geprägt ist. Neben dem demografischen Wandel und 

der Digitalisierung beeinflusst auch die Globalisierung mit steigenden Anforderungen an Wissen und 

Kompetenzen das Aufwachsen von jungen Menschen. All diese Veränderungen stellen Jugendliche von 

heute vor unterschiedlichen Herausforderungen. 

Aufgrund des gewachsenen Stellenwertes höherer schulischer Qualifikationen verbringen Kinder und 

Jugendliche heutzutage immer mehr Zeit in der Schule, was Fraij et al. (2015) als „Scholarisierung des 

Jugendalters“ bezeichnen. Die Verschulung der Lebensphase Jugend geht mit einer Beschleunigung und 

Verdichtung der Bildungsbiographie junger Menschen einher (BMFSFJ 2011, 1). Sie sind mehr denn je 

vor die Herausforderung gestellt, sich den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechend zu qualifizieren. 

Die schulischen und beruflichen Anforderungen haben zudem Konsequenzen auf die Freizeitgestaltung 

junger Menschen. Sie haben immer weniger zeitliche Spielräume in ihrer Freizeit (Gürlevik et al. 2016, 

4), sodass sie in ihren Freizeitaktivitäten Prioritäten setzen müssen.  

                                                             
14 Auf eine ausführliche Diskussion zu den Ergebnissen der entwicklungspsychologischen Debatte soll hier zu-
gunsten der aktuellen Debatte (siehe Kapitel 2.2) verzichtet werden. Für eine ausführliche Darstellung über die 
entwicklungspsychologischen Aspekte siehe den Beitrag von Oerter (2016).  
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Die Lebensphase Jugend ist zudem von einer fortschreitenden Heterogenisierung geprägt (BMFSFJ 

2017a, 84; Shell Deutschland 2015, 16–20; Calmbach et al. 2016, 37–170). Man kann Jugendliche von 

heute nicht „über einen Kamm scheren“, denn es gibt nicht die eine Jugend. Diese Tatsache zeigt sich 

insbesondere in der aktuellen Sinus-Studie, die die verschiedenen Lebenswelten und die großen sozio-

kulturellen Unterschiede von Jugendlichen anschaulich darstellt (Calmbach et al. 2016, 37–170).  

Die Herausforderungen des Jugendalters gehen mit einem steigenden Aufwand für junge Menschen 

einher. Um diesen Aufwand bewältigen zu können, brauchen Jugendliche genügend Zeit und Gestal-

tungsräume. Hierfür steht die „Eigenständige Jugendpolitik“, die ein Grundsatz der aktuellen Jugend-

strategie 2015-2018 „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ vom BMFSFJ (2017b) ist und für 

mehr Freiräume für junge Menschen wirbt. Im Rahmen der „Eigenständigen Jugendpolitik“ misst das 

BMFSFJ der Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen hohen Stellenwert bei 

(BMFSFJ 2017a, 13). 

Aufgrund der vielen Herausforderungen in der Lebensphase Jugend fordern die Autoren des 15. Kinder- 

und Jugendberichtes, dass Gesellschaft und Politik, aber auch Institutionen des Aufwachsens „Jugend 

ermöglichen“ müssen (BMFSFJ 2017a, 461–87). Dahinter steht das Plädoyer zu einer konzeptionellen 

Neuausrichtung einer Politik für Jugendliche und junge Erwachsene: „‚Jugend ermöglichen‘ bedeutet, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gelegenheiten zu eröffnen, in denen sie als Ko-Produzenten der 

Zukunft betrachtet und verbindlich einbezogen werden“ (BMFSFJ 2017a, 471). In diesem Kontext lässt 

sich „Jugend ermöglichen“ nur durch eine Beteiligung von jungen Menschen realisieren.  

3.2.2 Jugend und ihre Einstellungen zu Politik, Demokratie und Engagement 

Verschiedene empirische Untersuchungen der neueren Jugendforschung geben Einblicke in das Ver-

hältnis zwischen jungen Menschen und der Politik sowie in die Bereitschaft junger Menschen zum En-

gagement. Zu nennen sind hier vor allem die Jugendsurveys des Deutschen Jugendinstituts (DJI) (Gille 

et al. 2006), die neuen DJI-Umfragen AID:A (Rauschenbach und Bien 2012; Walper et al. 2015), die 

Shell-Jugendstudien (Shell Deutschland 2015), der Freiwilligensurvey (FWS) im Auftrag des BMFSFJ 

(Simonson et al. 2017), die Jugendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (W. Gaiser et al. 2016), die 

McDonald’s Ausbildungsstudie (Köcher et al. 2017) sowie speziell für Brandenburg die Zeitreihenstu-

die „Jugend in Brandenburg“ (Sturzbecher et al. 2012)15. Zudem beschäftigt sich der 15. Kinder- und 

                                                             
15 Die Jugendstudien unterscheiden sich zum Teil in der Altersspanne der befragten Jugendlichen. Die DJI-Ju-

gendstudie AID:A befragte unter 18 Jährige und 18- bis 32-Jährige mit unterschiedlichen Frageprogrammen, wo-

bei der publizierte Beitrag von Gaiser und Gille (2012) zur sozialen und politischen Partizipation sich auf die 
Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen konzentriert. Der FWS befragte Bürger ab 14 Jahren, wobei 14- bis 29-
Jährige in eine Altersgruppe klassifiziert wurden. Die 17. Shell Jugendstudie untersucht die Einstellungen von 12- 
bis 25-Jährigen. Die FES-Jugendstudie befragte junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren und die McDonald’s 
Ausbildungsstudie junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren. Zu guter Letzt befragt die Studie „Jugend in 
Brandenburg“ nur Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren.  
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Jugendbericht ausführlich mit dem Verhältnis von Jugendlichen und der Politik (BMFSFJ 2017a, 229–

44). Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse dieser Untersuchungen vorgestellt und diskutiert.  

Die Ergebnisse des DJI-Jugendsurveys, der DJI-Surveys AID:A und die FES-Studie zeigen, dass Politik 

neben Kunst, Kultur und Religion zu den am wenigsten bedeutsamen Lebensbereichen für junge Men-

schen gehört (Gaiser et al. 2016, 15; Gille 2016, 34). Insgesamt weisen Jugendliche und junge Erwach-

sene seit Anfang der 1990er Jahre ein konstant niedrigeres politisches Interesse auf als Erwachsene 

(Gaiser et al. 2016, 16). Dabei ist das politische Interesse in den letzten Jahrzehnten von Schwankungen 

gekennzeichnet. Während es Anfang der 1990er Jahre besonders hoch war, nahm es im Laufe der Zeit 

immer weiter ab. Die Jugendstudien zeigen aber übereinstimmend, dass sich in den letzten Jahren eine 

Trendwende vollzogen hat. Das politische Interesse ist bei den Jugendlichen in Deutschland inzwischen 

wieder deutlich gestiegen (Gaiser und Gille 2012, 154; Schneekloth 2015, 157). Nach der 17. Shell-

Jugendstudie bezeichnen sich im Vergleich zu 34 % im Jahr 2002 aktuell wieder 46 % als „politisch 

interessiert“ (siehe Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Politisches Interesse von Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren nach der 
17. Shell-Jugendstudie. (Quelle: Schneekloth 2015, 157) 

Der Aufwärtstrend kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich mehr als die Hälfte der Jugendli-

chen wenig oder gar nicht für Politik interessieren. Zudem gibt es signifikante Unterschiede. Generell 

bezeichnen sich ältere Jugendliche, Jugendliche aus höher gebildeten Schichten sowie männliche Ju-

gendliche häufiger als politisch interessiert als ihre Vergleichsgruppen16 (Schneekloth 2015, 159–62; 

                                                             
16 Jugendliche mit (angestrebtem oder erreichtem) Abitur bezeichneten sich 2015 zu 52 % als politisch interessiert. 
Bei den Jugendlichen mit (angestrebter oder erreichter) mittler Reife trifft dies auf 33 % und bei Jugendlichen mit 
(angestrebten oder erreichtem) Hauptschulabschluss sogar nur auf 24 % zu. Während in der jüngsten Altersgruppe 
der 12- bis 14-Jährigen nur jeder Fünfte politisches Interesse besitzt, sind es bei den 22- bis 25-Jährigen jeder 
Zweite. Zudem zeigen männliche Jugendliche sich mit 47 % deutlich häufiger politisch interessiert als weibliche 

Jugendliche (35 %) (Schneekloth 2015, 159–62).  
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Gille 2016, 35–38). Im Land Brandenburg bezeichneten sich im Jahr 2010 im Durchschnitt nur 37,5 % 

als politisch interessiert (Zehrt und Feist 2012, 112).  

Die etablierten Parteien profitieren nicht von dem steigenden Interesse an Politik, denn das Vertrauen 

ihnen gegenüber ist unterdurchschnittlich ausgeprägt (Gille 2016, 43–45). Jugendliche haben zudem 

eine skeptische Einstellung gegenüber Politikern. 69 % der jungen Menschen stimmen der Aussage zu, 

dass sich Politiker nicht darum kümmern, was Jugendliche denken (ebd., 179-80). In der McDonald’s 

Ausbildungsstudie geben 49 % an, dass sie nur wenig Vertrauen haben, dass die Politik die Interessen 

der jungen Generation ausreichend berücksichtigt (Köcher et al. 2017, 37). Junge Menschen attestieren 

den Politikern eine mangelnde Problemlösungskompetenz. Insofern zeigt sich, dass es weniger eine Po-

litikverdrossenheit ist, die die politische Situation von Kindern und Jugendlichen beschreibt, sondern 

vielmehr eine Politiker- und Parteienverdrossenheit (Gürlevik et al. 2016, 12). In Brandenburg gaben 

83,6 % der befragten Jugendlichen an, politikverdrossen zu sein (Zehrt und Feist 2012, 115). Trotz der 

anhaltenden fehlenden Glaubwürdigkeit der etablierten Parteien und Politiker ist die Zufriedenheit bei 

den jungen Menschen mit der Demokratie in Deutschland wieder gestiegen. 73 % der Jugendlichen 

zeigten sich in der Shell Jugendstudie 2015 mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Bei der letzten 

Shell Jugendstudie traf dies auf nur 63 % zu.  

Mehr als zwei Drittel der jungen Menschen geben an, sich gelegentlich oder oft persönlich zu engagieren 

(Schneekloth 2015, 193). Das ehrenamtliche Engagement steigt tendenziell mit einer höheren Bildung 

und ist bei Jungen stärker ausgeprägt als bei Mädchen (Schneekloth 2015, 195–97; Vogel et al. 2017, 

99–101). In Bezug auf die Partizipation im politischen Bereich berichten 56 % der 12- bis 25-Jährigen, 

dass sie sich schon einmal an politischen Aktivitäten beteiligt haben (Schneekloth 2015, 198). Dabei 

können sich Jungen eher für konventionelle Formen begeistern als Mädchen (Gaiser und Gille 2012, 

151; Grohe 2016, 74–75). Die Jugendstudien zeigen die grundsätzliche Bereitschaft Jugendlicher, sich 

sozial und politisch zu engagieren (Schneekloth 2015, 198–99; Vogel und Simonson 2017, 204–12; 

Gaiser und Rijke 2016, 53–54). Dabei finden Jugendliche die Beteiligung an unkonventionellen Betei-

ligungsformen wesentlich attraktiver als in etablierten Organisationen und Strukturen, wie die Mitglied-

schaft in einer Partei. In Brandenburg waren im Jahr 2010 beispielsweise nur 4,1 % der 14- bis 18-

Jährigen Mitglied in einer politischen Partei (Zehrt und Feist 2012, 120). Jugendliche von heute bevor-

zugen offenere Formen, in denen sie sich ihren Bedürfnissen entsprechend einbringen können. In diesem 

Sinne spricht Möller von einer „Konventionalisierung ehemals unkonventioneller Partizipationsformen“ 

(Möller 1999, 25). Für das Land Brandenburg zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Partizipationsbe-

reitschaft junger Menschen. Während im Jahr 2005 55,7 % der brandenburgischen Jugendlichen zwi-

schen 14 und 18 Jahren eine hohe Partizipationsbereitschaft angeben, waren es fünf Jahre später nur 

noch 42,6 % (Zehrt und Feist 2012, 117).  

Die DJI-Umfrage AID:A aus dem Jahr 2009 zeigt, dass es eine generelle Diskrepanz zwischen der 

grundlegenden Bereitschaft zur politischen Partizipation und dem tatsächlichen Tun gibt (Gaiser und 
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Gille 2012, 150). Für Gaiser et al. lässt sich dies u. a. auf fehlende Gelegenheitsstrukturen für ein kon-

kretes politisches Handeln zurückführen. Die Autoren sind der Ansicht, dass das hohe Potenzial an En-

gagement durch die Politik und Praxis gezielt gefördert werden könnte (Gaiser et al. 2016, 21). Die 

Herausgeber der 17. Shell Jugendstudie schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass jungen Menschen 

die Partizipation an politischen Entscheidungen ermöglicht werden muss:  

„Damit das neue politische Interesse der Jugendlichen auch in politisches Engagement mündet, benötigen 

junge Leute Platz für eine aktive Gestaltung der Gesellschaft in und jenseits der etablierten politischen 

Strukturen. Platz zur aktiven Mitgestaltung zu haben bedeutet, dass Jugendliche das Gefühl haben müs-

sen, dass sie auch wirklich etwas verändern können. Hierzu wird es sicherlich nötig sein, die Möglichkei-

ten eines politischen Engagements jugendgerechter zu gestalten“ (Quenzel et al. 2015, 385). 

Diese Erkenntnis geht mit der im Kapitel 3.2.1 beschriebenen Einsicht einher, dass der heutigen Jugend 

Beteiligungschancen gegeben werden müssen.  

Zwischenfazit: Die neuere Jugend- und Sozialisationsforschung zeigt, dass das 21. Jahrhundert junge 

Menschen vor vielen neuen Herausforderungen stellt. Auch wenn man aufgrund der fortschreitenden 

Heterogenisierung nicht mehr von der einen Jugend sprechen kann, lässt sich allgemein für junge Men-

schen von heute sagen, dass sie viel selbstständiger aufwachsen müssen als frühere Generationen. Sie 

werden durch höhere schulische und berufliche Anforderungen zeitlich stark gefordert, wodurch sie 

immer geringere zeitliche Spielräume in ihrer Freizeit haben. Der Grundsatz der „Eigenständigen Ju-

gendpolitik“ aus der aktuellen Jugendstrategie und das Plädoyer „Jugend ermöglichen“ des Kinder- und 

Jugendberichts stellen die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen in den Vordergrund und 

sehen ihre Beteiligung als unverzichtbaren Grundstein an. Die Jugendstudien zeigen, dass junge Men-

schen von heute trotz des mangelnden Vertrauens in Parteien und Politiker und des immer noch gerin-

geren politischen Interesses grundsätzlich die Bereitschaft haben, sich einzubringen. Um dieses Poten-

zial zu nutzen, bedarf es eines echten Willens zur Partizipation, bei dem Jugendlichen als gleichberech-

tigte Subjekte in der Gesellschaft eine Gestaltungs- und Entscheidungsmacht gewährt wird. 

3.3 Kinder- und Jugendpartizipation auf kommunaler Ebene  

In der wissenschaftlichen Literatur gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem drei nennens-

werte Studien, die einen Überblick über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler 

Ebene geben. Dazu zählen die Befragung des DJI zu den Beteiligungsangeboten deutscher Kommunen 

(Bruner et al. 1999), die Studie „mitWirkung!“ der Bertelsmann Stiftung über die Beteiligung der 12- 

bis 18-Jährigen (Fatke und Schneider 2005) sowie die ZDF-Kinderstudie, die das Ausmaß konkreter 

Partizipation von Kindern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren untersucht (Schneider et al. 2009). 

Die drei Studien kommen zu einigen nennenswerten Ergebnissen in Bezug auf die Beteiligung im kom-

munalen Raum, die hier zusammenfassend vorgestellt werden.  
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Aus den Studien geht hervor, dass nicht jede Kommune Beteiligungsangebote für Kinder und Jugendli-

che durchführt. In der Befragung des DJI im Jahr 1999 gaben lediglich 38 % der Kommunen an, dass 

sie über Beteiligungsangebote verfügen (Bruner et al. 1999, 18). Dabei stellen projektorientierte Ange-

bote mit Abstand die häufigste Beteiligungsform dar (Bruner et al. 1999, 30; Fatke und Schneider 2005, 

24). Die Studie der Bertelsmann Stiftung und die ZDF-Kinderstudie kommen übereinstimmend zu dem 

Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche in der Kommune seltener mitwirken als in der Familie oder in 

der Schule. In der Bertelsmann Stiftung sagten 60,1 % aus, dass sie nie (26 %) oder selten (34,1 %) in 

ihrem Wohnort mitwirken (Fatke und Schneider 2005, 23). In der ZDF-Kinderstudie gaben 55,3 % der 

befragten Kinder an, dass sie nach eigenem Empfinden an ihrem Wohnort „überhaupt nicht“ mitbestim-

men, obwohl viele angeben, grundsätzliches Interesse zu haben (Schneider et al. 2009, 18–19). Gleich-

zeitig sagen mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, dass sie sich nicht oder kaum über die 

Beteiligungsangebote der Kommune informiert fühlten (Fatke und Schneider 2005, 29). 

Die Inhalte von Beteiligungsangeboten sind für Kinder und Jugendliche von großer Bedeutung, denn 

die von ihnen am häufigsten genannten Gründe, warum sie in der Kommune mitwirken, sind das Inte-

resse an dem Thema und der Wunsch, etwas zu verändern (ebd., 25). Kinder und Jugendliche, die in 

ihrer Kommune nicht mitwirken, geben als Grund am häufigsten Desinteresse am Thema sowie fehlen-

des Vertrauen in und fehlenden Respekt durch Politiker an (ebd., 25). Mehr als zwei Drittel der Jugend-

lichen geben an, von den Politikern nicht ernstgenommen zu werden (ebd., 26).  

Sowohl die Bertelsmann-Studie als auch die ZDF-Kinderstudie untersuchen ausführlich, wovon es ab-

hängt, wann sich Kinder und Jugendliche in der Kommune beteiligen. Die Bertelsmann-Studie zeigt, 

dass sieben Faktoren besonders förderlich für das Partizipieren in der Kommune sind (Fatke und Schnei-

der 2005, 38–39). Demnach haben junge Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu beteiligen, 

wenn sie (1) in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Partizipation gemacht haben; (2) einen konkre-

ten Veränderungswillen mitbringen; (3) über die Möglichkeiten zur Mitwirkung gut informiert sind; (4) 

in Vereinen, insbesondere Sportvereinen, aktiv sind; (5) einen Freundeskreis haben, der ebenfalls parti-

zipiert; (6) das Zutrauen in die eigene Fähigkeit besitzen, sich tatsächlich einbringen zu können und (7) 

bereits Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule haben und diese auch nutzen. Die ZDF-Kinderstudie 

zeigt darüber hinaus, dass junge Menschen umso engagierter sind, je mehr Bedeutung sie der Mitbe-

stimmung am Wohnort beimessen. Auch das Engagement der Eltern strahlt positiv auf das Mitmach-

verhalten der Kinder aus. Die Mitbestimmung am Wohnort wird zudem – mit kleineren Effekten – durch 

ein höheres Alter, die Thematisierung von Politik in der Familie, einen partizipationsaffinen Erziehungs-

stil der Eltern sowie durch den Besuch eines Gymnasiums begünstigt. Die Mitbestimmung am Wohnort 

wird dagegen durch einen Migrationshintergrund der Eltern und durch das Gefühl der Kinder, nicht 

ernst genommen zu werden, erschwert. Das Geschlecht und die Region (Ost- oder Westdeutschland) 

haben keinen Einfluss auf die Beteiligungsintensität junger Menschen (Schneider et al. 2009, 25–29). 
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Zwischenfazit: Die Studien zeigen, dass im kommunalen Raum im Hinblick auf die Beteiligungsmög-

lichkeiten noch viel geschehen muss. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendliche sind nicht über 

ihre Beteiligungsmöglichkeiten in ihrer Kommune informiert. Es gibt einen beachtlichen Teil an jungen 

Menschen, die zwar Interesse an partizipativen Aktivitäten äußern, sich aber trotzdem nicht beteiligen. 

Dieses Potenzial sollte nicht verschenkt werden. Kinder und Jugendliche müssen besser über ihre Be-

teiligungsmöglichkeiten aufgeklärt werden. Die Beteiligungsangebote müssen den Kindern und Jugend-

lichen angepasst werden. Partizipationsprozesse sollten nach den Erwartungen von Kindern und Jugend-

lichen ausgerichtet werden. Dafür müssen sich auf der kommunalen Ebene die Einstellungen und Hal-

tungen der Erwachsenen ändern.  

3.4 Kommunale Kinder- und Jugendgremien in Deutschland 

Im Folgenden werden sowohl die Entstehung und Verbreitung von kommunalen Kinder- und Jugend-

gremien in Deutschland aufgezeigt (Kapitel 3.4.1) als auch deren zentralen empirischen Befunde vor-

gestellt und diskutiert (Kapitel 3.4.2). 

3.4.1 Entstehung und Verbreitung von kommunalen Kinder- und Jugendgremien 

Der erste Jugendgemeinderat wurde im Jahr 1985 in der Stadt Weingarten in Baden-Württemberg ge-

gründet. Die Einrichtung des Jugendgemeinderats wurde wohl inspiriert durch die französische Part-

nerstadt von Weingarten, in der ein solches Gremium schon länger existierte (Müller und Unkauf 2016, 

323). In den 1990er-Jahren kam es dann in Deutschland zu einer Gründungswelle kommunaler Kinder- 

und Jugendgremien (Krüger 2008, 305). Mittlerweile können Kinder- und Jugendgremien in Deutsch-

land auf eine 30-jährige Geschichte zurückblicken.  

Zur Verbreitung von Kinder- und Jugendgremien in Deutschland gibt es bis heute nur ungenügende 

Daten. Das lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass häufig nur das politische Engagement von 

Kindern und Jugendlichen in nicht-institutionellen Beteiligungsstrukturen erfasst wird (Stange und 

Lührs 2016, 408). In der Befragung des DJI gaben dreißig Kommunen (7,6 % aller befragten Kommu-

nen) an, dass es in ihrer Kommune repräsentative Beteiligungsformen gibt (Bruner et al. 1999, 30). Nach 

der oben genannten Studie der Bertelsmann Stiftung hatten 2005 31 % der 42 befragten Kommunen 

einen Kinder- und Jugendrat, 29 % ein Schülerparlament und 24 % ein Kinder- und Jugendparlament. 

Zu ähnlichen Zahlen kommt auch die Befragung des Instituts für soziale Arbeit Münster und der Fach-

hochschule Münster im Jahr 2009. Dort gaben 84 von 282 befragten Jugendämtern (29,8 %) an, dass es 

in ihrer Gemeinde ein Kinder- und Jugendparlament gibt (Adam et al. 2010, 26). In Bezug auf die Da-

tengrundlage stellt das Bundesland Baden-Württemberg eine beispielhafte Ausnahme dar, weil dessen 

Landeszentrale für politische Bildung eine ausführliche Statistik über alle Kommunen mit einem Ju-

gendgemeinderat führt. Demnach gab es im Juli 2017 im dem südlichen Bundesland insgesamt 82 Ju-

gendgemeinderäte (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2017). Baden-
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Württemberg gilt zudem in Deutschland als eine „Hochburg“ für Kinder- und Jugendgremien, über die 

die meisten empirischen Befunde vorliegen (Hermann 2016, 341). 

Die bloße Existenz eines Kinder- und Jugendgremiums sagt noch nichts über die Anzahl von Kindern 

und Jugendlichen aus, die an solchen Gremien mitwirken. Nach der Studie der Bertelsmann Stiftung 

gaben 96 % der befragten Kinder und Jugendliche an, dass sie nie in einem Jugendparlament oder einem 

Jugendrat aktiv waren (Fatke und Schneider 2005, 24). In der ZDF-Kinderstudie gaben 3,2 % der be-

fragten Kinder an, im Rahmen eines Kinder- und Jugendforums oder -parlaments beteiligt gewesen zu 

sein (Schneider et al. 2009, 19). Die Studie zeigt aber auch, dass 87,4 % der Kinder von der Existenz 

solcher Foren und Parlamente überhaupt nichts wussten (ebd., 19). Hier zeigt sich eine Diskrepanz zwi-

schen den von dem Kommunen angegebenen Angebot und der Kenntnis bei den jungen Menschen, die 

durch eine gezielte Informationspolitik abgebaut werden sollte.    

Für das Land Brandenburg liegen keine zuverlässigen Zahlen für brandenburgische Kinder- und Ju-

gendgremien vor. Im Jahr 2011 waren der Landesregierung insgesamt 19 Kinder- und Jugendgremien 

bekannt, von denen 16 als „aktiv“ eingeschätzt wurden (Landtag Brandenburg 2011, 22). Eine abschlie-

ßende Übersicht über die Anzahl der Kinder- und Jugendgremien lag der Landesregierung auch vier 

Jahre später nicht vor (Landtag Brandenburg 2015, 41). Darüber hinaus existieren keine weiteren, öf-

fentlichen Informationen über die Zusammensetzung, die Arbeitsweise und den Erfolg oder Misserfolg 

von den Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg. Es gibt bisher keine wissenschaftlichen 

Studien oder Praxisbeiträge für brandenburgische Kinder- und Jugendgremien. Deswegen unternimmt 

diese Arbeit den Versuch, die Lücke für das Land Brandenburg im Kapitel 5 zu schließen.  

3.4.2 Zentrale empirische Ergebnisse über kommunale Kinder- und Jugendgremien 

Es existieren bis heute keine breiten, systematisch angelegten empirischen Studien und Evaluationen 

über kommunale Kinder- und Jugendgremien in Deutschland. Das vorliegende empirische Wissen über 

Kinder- und Jugendgremien basiert zum einen aus zahlreichen Erfahrungsberichten und Abschlussbe-

richten von Begleitprogammen. Hierzu zählen exemplarisch der Beitrag von Luft (2000) über ein hes-

sisches Kinder- und Jugendparlament und der Beitrag von Stange et al. (2007a) mit einem Schwerpunkt 

auf norddeutsche Bundesländer. Zum anderen gibt es einige lokale Einzelfallstudien, die sich mehr oder 

weniger intensiv mit einem oder mehreren Kinder- und Jugendgremien beschäftigen und sich in ihrem 

Untersuchungsdesign unterscheiden. Zu nennen sind hier vor allem die ausführliche Evaluation der Ju-

gendgemeinderäte in Baden-Württemberg (Hermann 1996), die Untersuchung der Stuttgarter Jugen-

dräte (Möller 1999) und des Schwalmstädter Kinder- und Jugendparlaments (Schruff 2001), die Studie 

über das Jugendparlament der Stadt Wittingen – das erste dieser Art in Niedersachen – (Burdewick 

2001, 2003) sowie die Studie über den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Reinbek in Schleswig-Hol-

stein (Maßlo 2010). Die bereits erwähnte Befragung des DJI lässt ebenfalls einige Schlüsse zu parla-

mentarischen Formen der Beteiligung zu (Bruner et al. 1999). Im Folgenden werden die zentralen Er-

gebnisse dieser Wissensquellen zu kommunalen Kinder- und Jugendgremien vorgestellt. 
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Die Studien geben empirische Hinweise und Belege dafür, welche Heranwachsenden sich überhaupt an 

Kinder- und Jugendgremien beteiligen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich nur ein bestimmter 

Kreis von jungen Menschen in den Gremien engagiert. Die Zusammensetzung kommunaler Kinder- und 

Jugendparlamente ist ein „Spiegelbild [einer] zielgruppenorientierten Konzentration“ (BMFSFJ 2017a, 

473). In Bezug auf das Geschlecht lässt sich sagen, dass sich tendenziell mehr Jungen als Mädchen in 

Kinder- und Jugendgremien beteiligen (Hermann 1996, 172; Bruner et al. 1999, 45). Burdewick be-

schreibt in ihrer Untersuchung, dass männliche Jugendliche ein Jugendparlament eher als ein „Übungs-

feld“ für ein späteres Engagement in der konventionellen Politik ansehen, während Mädchen Skepsis 

gegenüber der konventionellen Politik äußern. Sie fürchten zudem eine zu große Verantwortung, der sie 

eventuell nicht gerecht werden könnten (Burdewick 2003, 285–86).  

Neben der Geschlechtersegregation zeigen die Studien, dass Kinder- und Jugendgremien schicht- und 

bildungsselektiv wirken: Tendenziell beteiligen sich eher Gymnasiasten und Kinder aus Familien mit 

einem höheren sozialen Status (Hermann 1996, 210; Möller 1999, 89; Krüger 2008, 310). Diese Jugend-

lichen sind in der Regel gut ausgebildet und bringen ein hohes Artikulationsvermögen mit (Bruner et al. 

1999, 42). Kinder und Jugendliche mit einem Migrationshintergrund und ohnehin marginalisierte Ju-

gendliche sind dagegen in Kinder- und Jugendgremien nur selten vertreten (ebd., 1999). Zudem zeigt 

sich die Tendenz, dass sich eher ältere Jugendliche in Kinder- und Jugendgremien engagieren als Jün-

gere (Hermann 1996, 213; Bruner et al. 1999, 43; Schruff 2001, 88; Maßlo 2010, 203–4). Außerdem 

werden in Kinder- und Jugendgremien vor allem diejenigen jungen Menschen erreicht, die bereits durch 

politisches und ehrenamtliches Engagement Erfahrungen mit Beteiligung gemacht haben (Hermann 

1996, 214–19; Bruner et al. 1999, 42). Es handelt sich also um Jugendliche, die sich mit hoher Wahr-

scheinlichkeit auch ohne die Partizipationserfahrung der Kinder- und Jugendgremien später überdurch-

schnittlich engagieren würden (Hermann 1996, 264).  

Dass sich in der Praxis nur ein bestimmter Kreis von Kindern und Jugendlichen engagiert, liegt vor 

allem in der Art und Weise, wie Kinder- und Jugendgremien arbeiten. Insbesondere Kinder- und Ju-

gendgremien, die zu stark nach der Logik der Erwachsenen aufgebaut sind, stellen eine hohe Zugangs-

schwelle für junge Menschen dar:  

„Die konsequente Kopie der Erwachsenengremien im Wahlverfahren bis hin zum d’Hondtschen System, 

die strenge Befolgung von Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung […] kann nicht nur 

eine Überforderung von Kindern sein, sondern auch sprachlich weniger entwickelter Unterschicht-Ju-

gendlicher“ (Stange und Lührs 2016, 419). 

Solche stark formalisierten Gremien stellen höhere Anforderungen an junge Menschen als andere offe-

nere Beteiligungsformen, wodurch sich nur eine bestimme Zielgruppe von den Gremien angesprochen 

fühlt. Die kontinuierliche Arbeit in einem Kinder- und Jugendgremium beansprucht zudem sehr viel 

Zeit und lässt sich für junge Menschen gerade im Kontext gestiegener schulischer Anforderungen (siehe 

Kapitel 3.2) schlecht vereinbaren. Insofern wird in der Literatur die Frage gestellt, ob Kinder- und 
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Jugendgremien der Lebensplanung junger Menschen gerecht wird (Stange 2007c, 9; Agejew et al. 2015, 

5). Aufgrund dieser empirischen Erkenntnis haben sich parlamentarische Formen der Beteiligung in den 

letzten Jahren stark weiterentwickelt. Kinder- und Jugendgremien haben sich zunehmend den formalen 

Ritualen der Erwachsenen abgewandt. Stattdessen greifen sie immer mehr auf offene und unkonventio-

nelle Methoden der Jugendarbeit zurück (Stange und Lührs 2016, 420; Hermann 2016, 343). Diese Me-

thoden entsprechen mehr der Arbeits- und Denkweise von jungen Menschen, wodurch ihnen die Arbeit 

in ihrem Gremium leichter fällt und mehr Spaß macht. Das steigert ihre allgemeine Motivation und 

erleichtert ungewöhnliche Ideen und Lösungen. 

Die Erfolge von Kinder- und Jugendgremien werden in den Studien vor allem im Wissens- und Kom-

petenzzuwachs der Beteiligten gesehen. So berichten Mitglieder von Kinder- und Jugendgremien, dass 

sie Einblicke in lokale Strukturen gewonnen, neue Erfahrungen gemacht und Netzwerke aufgebaut ha-

ben (Krüger 2008, 314). In der Untersuchung des Jugendparlaments Wittingen wird deutlich, dass sich 

vor allem bei den jüngeren Mitgliedern die eingeräumte Möglichkeit der Mitsprache positiv auf ihr 

Selbstwertgefühl auswirkt. Die Erfahrung, wertvoll für die Gemeinschaft sein, erleben sie als „Sensa-

tion“ (Burdewick 2003, 284). Das gesteigerte Selbstwertgefühl drückt sich wiederum in einem gestei-

gerten Engagement für die Belange von Gleichaltrigen aus (Burdewick 2003, 145). Andere Studien 

zeigen ebenfalls, dass die Arbeit in Kinder- und Jugendgremien zu einem höheren Interesse an der 

(Kommunal-)Politik und zu einem höheren Wissen und Politikverständnis führt (Hermann 1996, 245–

46; Maßlo 2010, 437).   

Auf der anderen Seite machen die Studien einige Probleme von Kinder- und Jugendgremien deutlich. 

Die Mitglieder beurteilen ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung von politischen Entscheidungsprozes-

sen eher skeptisch (Hermann 1996, 267; Krüger 2008, 308; Maßlo 2010, 417; Moser 2010, 244). So 

bemängeln einige Mitglieder des Jugendparlaments Wittingen eine unzureichende Umsetzung ihrer Be-

schlüsse und bezweifeln ihre Möglichkeit, die Kommunalpolitik zu beeinflussen (Burdewick 2003, 148–

70). In Baden-Württemberg mündeten nur 15 % der besprochenen Angelegenheiten in einen Beschluss 

der Erwachsenen (Hermann 1996, 276). Die mangelnde Umsetzung wirkt sich negativ auf die Meinun-

gen der Mitglieder aus, denn je schlechter diese ihre Ansichten und Beschlüsse umgesetzt sehen, desto 

negativer ist ihr Bild von der Qualität der Kommunalpolitik (ebd., 255). Darüber hinaus gibt es die 

Gefahr, dass den Kinder- und Jugendgremien nur in denjenigen Bereichen Entscheidungsmacht gegeben 

wird, in denen Erwachsene kaum betroffen sind (ebd., 281). Erwachsene sind offenkundig nicht bereit, 

zu teilen und Verantwortung und ein Stück weit Macht und Entscheidungskompetenzen an die jungen 

Menschen abzugeben (Stange und Lührs 2016, 435).  

Neben der mangelnden Umsetzung der Beschlüsse berichten Mitglieder von Kindern- und Jugendgre-

mien häufig davon, dass sie sich von der Politik bzw. den Erwachsenen nicht ernstgenommen fühlen 

(Maßlo 2010, 417). Insbesondere ältere Jugendliche sehen sich mit einer mangelnden Wertschätzung 

konfrontiert und berichten, dass ihre Tätigkeit in dem Gremium wenig Beachtung durch die 
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Kommunalpolitik findet (Burdewick 2003, 282). In der Tat zeigt sich, dass Politiker dazu tendieren, 

junge Menschen weniger als Mitentscheidende, sondern in erster Linie als Novizen zu betrachten. Dem-

entsprechend wünschen sich erwachsene Politiker zwar Konsultationen, aber keine Mitentscheidung 

durch Heranwachsende (Krüger 2008, 314).  

Darüber hinaus bezweifeln Mitglieder von Kinder- und Jugendgremien zum Teil die Ernsthaftigkeit 

seitens erwachsener Akteure. Vor allem ältere Jugendliche erleben das Jugendparlament als ein „Thea-

terspiel, das politische Mitbestimmung simuliere“ oder als „Kaspertheater“, bei dem Erwachsene Kin-

dern etwas vorspielen (Burdewick 2003, 153, 282). Sie vertreten die Meinung, dass die Kommunalpo-

litiker und die beteiligten Erwachsenen das Partizipationsmodell zum Teil instrumentalisieren würden, 

um ihr persönliches, politisches und berufliches Image aufzubessern (Burdewick 2003, 155-57, 282-

83). Dazu sagte ein ehemaliges Mitglied eines Jugendgemeinderats in Baden-Württemberg: „Während 

der zwei Jahre, die ich ein Jugendrat war, kam man sich manchmal als reines Prestigegremium vor und 

verbrachte die Zeit, um über belanglose Dinge zu diskutieren“ (zitiert nach Hermann 1996, 248). Ein 

anderes Mitglied formulierte seine Enttäuschung über seine Arbeit in einem Jugendgemeinderat mit 

scharfen Worten: 

„Ich halte die politische Sozialisation speziell in Jugendgemeinderäten für katastrophal. Mein/unser Ju-

gendgemeinderat war politische Spielwiese für Oberbürgermeister und Stadtverwaltung. […] Der Ju-

gendgemeinderat ist ein wichtiges und eindrückliches Beispiel zur Abschreckung politmotivierter Ju-

gendlicher vor Bürokratismus und typischen ‚demokratischen Entscheidungsprozessen‘ (Verwaltungsap-

parat, Wahrung der Scheindemokratie, ein Jugendgemeinderat ohne Mitbestimmung)“ (zitiert nach Her-

mann 1996, 249).  

Diese Aussagen der Jugendlichen zeigen, dass die Gremien der Gefahr ausgesetzt sind, von Erwachse-

nen für ihre Zwecke instrumentalisiert zu werden. Einige Erwachsene sehen Kinder- und Jugendgremien 

nicht als eine ernstgemeinte Interessenvertretung, in der junge Menschen sich als Experten in eigener 

Sache einbringen und Entscheidungen beeinflussen können. Vielmehr verstehen diese Erwachsene Kin-

der- und Jugendgremien als Legitimationsbeschaffer für sich oder die Kommune, um vor allem ihre 

Kinder- und Jugendfreundlichkeit zu demonstrieren oder politischen Nachwuchs zu gewinnen:  

„Viele Partizipationsangebote (gerade Kinder- und Jugendparlamente) sind versteckte Erwachsenenpro-

jekte und haben Alibicharakter. Kinder und Jugendliche sind oft auch nur ‚schmückendes Beiwerk‘ für 

Erwachsenenveranstaltungen, werden für symbolische Politik missbraucht. Der mangelnde Ernstcharak-

ter drückt sich noch oft genug dadurch aus, dass Bürgermeister und andere Entscheidungsträger mit Kin-

dern und Jugendlichen noch zu oft im Kontext von ‚Baby-Kissing‘ – also inszenierten PR-Aktionen ohne 

ernsthaften Hintergrund und ohne Folgen – kommunizieren“ (Stange und Lührs 2016, 434). 

Erwachsene, die diese Erwartungshaltung an den Tag legen, stehen einer erfolgreichen Praxis von Par-

tizipation im Weg. Der mangelnde Ernstcharakter von Beteiligung zeigt sich auch darin, dass Kinder- 

und Jugendgremien mit keinen oder nur wenigen Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet werden 
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(Möller 1999, 88). Kinder- und Jugendgremien, die keine finanzielle Mittel zur Verfügung haben und 

vor allem keine echten Entscheidungskompetenzen besitzen, sind jedoch nicht viel mehr als eine 

Pseudo-Partizipation.  

Wie die obigen Zitate zeigen, spüren es Kinder und Jugendliche, wenn sie und ihre Tätigkeiten von den 

Erwachsenen nicht ernst genommen werden. Sie verlieren dadurch die Lust auf Partizipationsangebote, 

welche dann genau das Gegenteil von dem bewirken, was eigentlich mit Beteiligung erreicht werden 

soll. Die zitierten Jugendlichen wurden in ihren Erwartungen so enttäuscht, dass sie sich entschlossen, 

nicht mehr in einem Kinder- und Jugendgremium tätig zu sein. Damit stellen sie keine Ausnahme dar, 

denn die Studien zeigen, dass sich Kinder und Jugendliche abwenden, wenn sie merken, dass ihr Enga-

gement nichts bewirkt (Burdewick 2003, 288; Maßlo 2010, 442). Es zeigt sich, dass Kinder und Jugend-

liche und Erwachsene zum Teil unterschiedliche Erwartungen an die Gremien haben. Kinder und Ju-

gendliche erhoffen sich – zurecht – echte Mitbestimmungsmöglichkeiten, während Erwachsene sich 

lediglich eine Meinung der jungen Menschen einholen möchten.  

Maßlo zeigt in seiner Untersuchung auch die unterschiedlichen gegenseitigen Erwartungen: Die Mit-

glieder der Gremien und die Erwachsenen sehen sich gegenseitig in der Pflicht, auf die jeweils andere 

Seite zuzugehen (Maßlo 2010, 411). Das führt zu einem Kommunikationsproblem zwischen den Er-

wachsenen und den Jugendlichen, bei dem beide Seiten zu wenig miteinander sprechen (ebd., 419). Als 

Konsequenz fühlen sich die Jugendlichen nicht ausreichend in ihrer Arbeit unterstützt und beklagen 

mangelnde Anerkennungsstrukturen (ebd., 431-36). Wenn die Kinder und Jugendlichen keinen An-

sprechpartner zur Verfügung haben, der gegebenenfalls zwischen ihnen und den Erwachsenen vermittelt 

und bei der Artikulation ihrer Interessen hilft, dann sehen sich die jungen Menschen der Politik und 

Verwaltung hilflos ausgesetzt, wie u. a. Mitglieder des Jugendparlaments Wittingen berichten (Burde-

wick 2003, 168–71). Dies zeigt, dass es nicht ausreicht, wenn Kinder und Jugendliche formale Mög-

lichkeiten zur Partizipation bekommen. Sie müssen darüber hinaus befähigt werden und in ein Umfeld 

eingebunden werden, welches ihre Partizipation fördert (Schruff 2001, 31).  

Hier zeigt sich aber auch ein grundsätzliches Dilemma: Einerseits sind die Mitglieder von Kinder- und 

Jugendgremien auf die Unterstützung durch Erwachsene angewiesen, da sie den politischen Akteuren 

in Bezug auf ihre Artikulationsfähigkeit, ihr Wissen und ihre Machtstellung unterlegen sind. Anderer-

seits bergen entsprechende Hilfestellungen – insbesondere von Parteipolitikern – die Gefahr, manipu-

lierend zu wirken und die Symmetrie zwischen den Beteiligten zu brechen (Burdewick 2003, 285). Die 

Rolle der Erwachsenen ist ein Balanceakt zwischen der notwendigen Begleitung eines Projektes durch 

Erwachsene und einer unzulässigen Einmischung (Hermann 1996, 294). Diese Ausführungen zeigen, 

dass „die Gefahr der Scheinbeteiligung, des möglichen ‚partizipatorischen Alibis‘ […] allgegenwärtig 

[ist]“ (Stange und Lührs 2016, 435). 
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Zwischenfazit: In Kinder- und Jugendgremien beteiligen sich tendenziell eher männliche Jugendliche, 

die auf das Gymnasium gehen, eher älter sind und sich auch an anderer Stelle engagieren. Kinder- und 

Jugendgremien haben große Potenziale, bergen aber auch Gefahren, wenn sie nicht mit der nötigen 

Ernsthaftigkeit und Vorbereitung ins Leben gerufen werden. Kinder und Jugendliche lassen sich von 

den Erwachsenen nicht täuschen. Sie merken es, wenn es Erwachsene nicht ernst mit der Beteiligung 

meinen. Mangelnde Wertschätzung, unzureichende Unterstützung und fehlende (Entscheidungs-)Kom-

petenzen führen dazu, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Arbeit entmutigt werden. Wenn sie aber 

spüren, dass Erwachsene sie auf Augenhöhe begegnen und ihnen die notwendige Unterstützung geben, 

ohne dabei das Ruder zu übernehmen, und sie die Möglichkeit haben, relevante politische Entscheidun-

gen zu beeinflussen, dann können Kinder- und Jugendgremien ihr ganzes Potenzial entfalten.  

4. Qualitätskriterien von Kinder- und Jugendpartizipation 

Von den konzeptionellen Grundlagen und den Ergebnissen aus der Forschung lassen sich einige Quali-

tätskriterien von Kinder- und Jugendpartizipation ableiten, die bei der Umsetzung von Partizipations-

vorhaben zu beachten sind17. Wie bereits erwähnt, existieren keine idealtypischen Beteiligungsmodelle, 

die Kommunen eins zu eins für sich übertragen können, da die spezifische Ausgestaltung immer auch 

von örtlichen Gegebenheiten abhängig ist und individuell gestaltet werden muss. Es gibt jedoch einige 

Kriterien, die bei Beteiligungsvorhaben berücksichtigt werden sollten, um eine erfolgreiche Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen zu garantieren. Sie dienen als Indikatoren für eine ernsthafte Partizipa-

tion von jungen Menschen. Generell gilt: Ob ein Partizipationsvorhaben ein Erfolg oder Misserfolg ist, 

entscheidet die Sichtweise der Kinder und Jugendlichen und nicht die der Erwachsenen. Qualität ist 

keine objektive Norm, sondern ergibt sich aus dem individuellen Abgleich zwischen den eigenen Er-

wartungen und dem tatsächlichen Erleben (Meinhold-Henschel 2007a, 224). Im Folgenden werden die 

Qualitätskriterien nacheinander vorgestellt und speziell auf Kinder- und Jugendgremien übertragen.  

➢ Strukturelle Verankerung  

Wie in Kapitel 2.3 deutlich geworden ist, gibt es im Bereich der Partizipation eine Fülle von Rechtsvor-

schriften. Dennoch ist es bisher nicht gelungen, Kinder- und Jugendbeteiligung lokal strukturell auf der 

Ebene der Verwaltungen und politischen Institutionen nachhaltig und flächendeckend zu verankern und 

                                                             
17 Die in diesem Kapitel aufgezählten Kriterien sind eine Zusammenstellung von Qualitätskriterien, die in der 
wissenschaftlichen Literatur und in praktischen Handlungsempfehlungen genannt werden. Für die hier aufgestell-
ten Punkte wurden folgende Quellen herangezogen: Frädrich und Jerger-Bachmann (1995, 100–101), Stange und 

Wiebusch (1998, 392–94), Jaun (1999, 270–72), Luft (2000, 158–59), Schruff (2001, 23–41), Knauer und Sturzen-

hecker (2005, 77–85), Meinhold-Henschel (2007a), Stange (2007a), Stange (2007b), Stange (2007e), Stange et al.  
(2007b), Olk und Roth (2008), Bundesjugendkuratorium (2009, 28–29), Roth und Soldanski (2009), BMFSFJ 
(2015), Stange und Lührs (2016), Arbeitsgemeinschaft Partizipation Österreich (2018). In Anlehnung an Mein-
hold-Henschel (2007a, 224–25) werden die Kriterien nicht nach der etablierten Trennung in Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität unterteilt, weil diese Aufteilung zu Redundanzen führen kann. Es wurde deshalb ein themen-

bezogener Zugang gewählt.  
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zu institutionalisieren (Stange und Lührs 2016, 441). Damit Beteiligung in den Kommunen verbindlich 

wird, sollten Städte und Gemeinde diese auch formal – beispielsweise in der Hauptsatzung – verankern.  

➢ Freiwilligkeit  

Ein ganz zentrales Kriterium von Kinder- und Jugendbeteiligung ist ihre freiwillige Teilnahme: „Der 

Gedanke der Partizipation wird von vornherein verfälscht, wenn seine Verwirklichung einer Gesell-

schaft aufgezwungen wird“ (Stange und Tiemann 1999, 216). Kinder und Jugendliche sollen sich nur 

an Projekten oder Gremien beteiligen, wenn sie dies auch wirklich wollen, denn nur dann ist Partizipa-

tion zielführend und wünschenswert. Das bedeutet aber nicht, dass man Kinder und Jugendliche nicht 

auf die Möglichkeiten einer Beteiligung aufmerksam machen kann. Partizipation bedeutet auch, Chan-

cen zu eröffnen und den Kindern und Jugendlichen Freiräume und Gelegenheiten aufzuzeigen und zu 

geben (Stange et al. 2007b, 9).  

➢ Überparteilichkeit 

Für alle Partizipationsvorhaben gilt das Prinzip der Überparteilichkeit. Partizipationsprojekte in der 

Kommune dürfen auf keinen Fall für parteipolitische Zwecke missbraucht werden. Die Projekte dürfen 

Kinder und Jugendliche nicht zu „Fahnenträger einer politischen Ausrichtung“ (Jaun 1999, 271) ma-

chen, sondern sie müssen unbedingt einen neutralen, überparteilichen Charakter aufweisen. Echte Par-

tizipation ist keine Werbung für politische Parteien, sondern das Mitwirken von Kindern und Jugendli-

chen entsprechend ihren eigenen Interessen. Insbesondere Kinder- und Jugendgremien laufen Gefahr, 

von politischen Parteien instrumentalisiert zu werden. Das gilt es jederzeit zu unterbinden.  

➢ Zugangsgerechtigkeit und Berücksichtigung von Differenzen 

Grundsätzlich sollten alle Kinder und Jugendlichen die Chance haben, an Beteiligungsvorhaben mitzu-

wirken und Demokratieerfahrungen im Alltag zu sammeln. Wie sich jedoch gezeigt hat, werden in Kin-

der- und Jugendgremien eher diejenigen jungen Menschen angesprochen, die eine höhere Bildung und 

generell bessere Artikulationsfähigkeiten besitzen. Um jedoch alle Kinder und Jugendlichen erreichen 

zu können, sollte der Zugang zu den Gremien niedrigschwellig gehalten werden und kreative, zielgrup-

penorientierte Methoden und der Spaß bei der Sache im Vordergrund stehen.    

➢ Ernstcharakter  

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen funktioniert nur, wenn alle Erwachsene, vor allem Entschei-

dungsträger aus Politik und Verwaltung, die Beteiligung ernsthaft unterstützen und Kindern und Ju-

gendlichen auf Augenhöhe begegnen. Dazu gehört auch, dass sie sich mit diesen auseinandersetzen und 

sich für sie einsetzen, ohne dabei falsche Versprechungen zu machen. Das Ziel von Kinder- und Jugend-

gremien muss sein, jungen Menschen demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Es geht darum, ihre In-

teressen und Wünsche ernst zu nehmen und in den Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen, Ver-

antwortung und Entscheidungen mit ihnen zu teilen. Kinder- und Jugendbeteiligung darf keinen „Spiel-

wiesen-Charakter“ (Stange 2007b, 17) besitzen oder als pädagogische Übung missverstanden werden. 



 

41 

 

Erwachsene dürfen Kinder und Jugendliche nicht für ihre Zwecke instrumentalisieren. Beteiligung darf 

nicht das Ziel haben, die Kommune von außen als kinder- und jugendfreundlich darzustellen, wenn man 

in Wirklichkeit nur „Baby-Kissing“ betreibt. Es darf nicht primär darum gehen, politischen Nachwuchs 

gewinnen zu wollen oder rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. In der Realität kommen all 

diese Dinge leider noch viel zu oft vor. Vor allem Erwachsene müssen lernen, auf dem Gebiet der Par-

tizipation umzudenken: 

„Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen und ein strukturell verankertes System der 

Interessensvertretung durch Kinder und Jugendliche selbst muss endlich vom Alibi-Bereich bzw. vom 

konzeptionslosen ‚Spontan-Interventionsbereich‘ zu einem wichtigen Politikbereich mit langfristiger Ori-

entierung werden! Die Erwachsenen sollten endlich die Bedeutung dieser Art von Partizipation […] durch 

aktives und glaubhaftes nachhaltiges Handeln würdigen“ (Stange und Lührs 2016, 414–15). 

Die Bereitschaft zur Partizipation sollte immer Substanz haben und einen offenen Ausgang ermöglichen.  

➢ Anerkennung und Wertschätzung 

Bei der Partizipation von Kindern und Jugendlichen geht es darum, den Subjektstatus der jungen Men-

schen anzuerkennen (Knauer und Sturzenhecker 2005, 81). Eine echte Partizipation kommt daher nicht 

ohne eine anerkennende und wertschätzende Haltung von Erwachsenen gegenüber den Kindern und 

Jugendlichen aus. Anerkennung und Wertschätzung stärken das Selbstvertrauen, die Selbstachtung und 

die Selbstwertschätzung von Kindern und Jugendlichen. Wenn sie merken, dass Erwachsene ihnen An-

erkennung entgegenbringen, dann werden sie in ihrem Engagement bestätigt.  

➢ Partizipatorische Passung: Vermeidung von Unter- oder Überforderung 

Beteiligungsvorhaben müssen immer das Partizipationsprinzip der pädagogisch-partizipatorischen Pas-

sung erfüllen. Dieses Prinzip bedeutet, dass das inhaltliche und vom Verfahren her gebotene Anforde-

rungs- und Anspruchsniveau den jeweiligen Kindern und Jugendlichen immer genau angepasst sein 

muss (Stange und Lührs 2016, 420). Beteiligungsvorhaben dürfen Kinder und Jugendliche also nicht 

überfordern, dürfen sie aber auch gleichzeitig nicht unterfordern. Das gilt insbesondere für Kinder- und 

Jugendgremien, die schnell Gefahr laufen, durch komplexe Verfahren in der Politik zu überfordern.  

➢ Zielformulierung, Transparenz und Entscheidungsspielraum 

Am Anfang eines jeden Beteiligungsprojektes sollten die Ziele und die Reichweite des Vorhabens zwi-

schen allen Akteuren – idealerweise mit Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen – geklärt und trans-

parent gemacht werden. Grundsätzlich sollten Kinder- und Jugendgremien ein Mindestmaß an Entschei-

dungskompetenzen besitzen, damit sie sichtbare Erfolge sehen: „Nur wenn man Entscheidungsmacht 

hat, wird es ernst, nur dann macht es Sinn sich zu engagieren: zu kämpfen, zu lernen und Lösungen zu 

finden“ (Knauer und Sturzenhecker 2005, 84). Ganz wichtig bei der Zielvereinbarung und getroffenen 

Entscheidungen ist ihre verbindliche Umsetzung: „Projekte und Modelle, in denen Entscheidungsbe-

fugnisse nur ‚gespielt‘ bzw. simuliert werden, die durch Intransparenz der Teilnahme gekennzeichnet 
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sind und deren Ergebnisse folgenlos bleiben, demotivieren Kinder und Jugendliche und tragen nichts 

Wesentliches zur Erreichung der Ziele bei“ (Olk und Roth 2008, 5).  

➢ Fachkundige Begleitung 

Kinder- und Jugendgremien sollten durch kompetente Erwachsene begleitet werden, die über entspre-

chende pädagogische und methodische Ausbildung oder Erfahrung verfügen. Sie müssen inhaltlich 

neutral arbeiten und dürfen die jungen Menschen nicht gezielt zu Entscheidungen in eine bestimmte 

Richtung drängen. Sie sind die Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen, falls diese Fragen 

haben oder Unterstützung brauchen. Sie helfen den jungen Menschen bei der Artikulation ihrer Wün-

sche und fungieren als „Dolmetscher zwischen den Generationen“ (Hafeneger und Niebling 2008, 135). 

Die Ausstattung von Beteiligungsmodellen mit Fachpersonal gilt als ein Beleg für die Ernsthaftigkeit, 

mit der Kommunen Partizipation vorantreiben (Bruner et al. 2001, 61).  

➢ Ergebnisoffenheit, Themenfreiheit und Konfliktfreudigkeit 

Die Ergebnisse von Partizipationsverfahren dürfen nicht von vornherein feststehen, denn die Verfahren 

sind „nur dann authentisch, wenn sie in aktuelle Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse einge-

bunden sind: Dort, wo nichts zu entscheiden und auszuhandeln ist, verbietet es sich, ein Partizipations-

vorhaben zu starten“ (Meinhold-Henschel 2007a, 227–28). Kinder und Jugendliche sollten sich mit den 

Themen beschäftigen dürfen, mit denen sie sich auch beschäftigen wollen, denn nur so sind die Themen 

für sie attraktiv. Das kann dazu führen, dass Kinder und Jugendliche Wünsche und Interessen äußern, 

die den Vorstellungen der Erwachsenen nicht entsprechen. Diese Interessenskonflikte müssen ausge-

handelt werden und dürfen nicht zugunsten von Erwachsenen entschieden werden. Konflikte sind in 

Partizipationsprozessen ein ganz normaler Bestandteil und sollten nicht als Störung wahrgenommen 

werden. Vielmehr sollten sie als Chance gesehen werden, denn „sie enthalten Mitbestimmungs- und 

Lernchancen und sind deshalb der Grundstoff, aus dem Partizipation beschaffen ist“ (Knauer und 

Sturzenhecker 2005, 83). Dabei ist es vollkommen legitim, wenn nicht sämtliche Ideen und Projekte der 

Kinder und Jugendlichen verwirklicht werden (können), denn Beteiligung bedeutet nicht „Wünsch dir 

was“, sondern das Aushandeln und Diskutieren von verschiedenen Interessen. Beteiligungsrechte be-

rühren immer auch Rechte von anderen, weshalb ihre Grenzen zu benennen sind.  

➢ Materielle Ressourcen und Antrag- und Rederechte 

Beteiligungsvorhaben sind auf materielle Ressourcen angewiesen, denn „Partizipation zum Nulltarif ist 

nicht machbar“ (Frädrich und Jerger-Bachmann 1995, 101). Um Kinder und Jugendliche ernsthaft be-

teiligen zu können, braucht man nicht nur Personal, sondern auch Zeit, Raum und Materialien. Kinder- 

und Jugendgremien sollten zudem mit finanziellen Haushaltsmitteln ausgestattet werden. Ausreichende 

Finanzmittel sind in der Implementation eines Kinder- und Jugendgremiums unerlässlich, damit der 

Aufbau der notwendigen Strukturen, wie Öffentlichkeitsarbeit und Sach- und Druckkosten, finanziert 

werden können. Aber auch über die Implementation hinaus sollten die Gremien über einen eigenen 
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Haushalt verfügen dürfen. Ein eigener Haushalt verdeutlicht den Ernstcharakter des Projekts und gibt 

den Gremienmitgliedern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Durch einen finanziellen Etat 

haben sie zudem einen Handlungsspielraum, mit dem geplante Projekte wirklich in die Tat umgesetzt 

werden können. Neben den materiellen Ressourcen sollten Kinder- und Jugendgremien ein Antrags- 

und Rederecht in den Erwachsenengremien gewährt werden, damit diese gezwungen sind, sich mit den 

Anliegen der Jugendlichen auseinanderzusetzen und Beschlüsse zu fassen. Darüber hinaus wäre ein 

Stimmrecht wünschenswert, welches aktuell jedoch an Grenzen in den Gemeindeordnungen, die ein 

Mindestalter von 18 Jahren für volle Mitgliedsrechte vorsehen, stößt (Stange et al. 2007b, 17). 

➢ Beteiligung als Querschnittsaufgabe und Vernetzungsarbeit  

In der Beteiligungspraxis bleibt die Zuständigkeit von Kinder- und Jugendbeteiligung meistens auf be-

stimmte Akteursgruppen oder Verwaltungsressorts konzentriert, sodass sie in ihren Auswirkungen auf 

die kommunale Beteiligungskultur begrenzt bleibt. Ernsthafte Beteiligung setzt jedoch die Bereitschaft 

voraus, „neue Wege zu gehen, ungewöhnliche Gesprächssituationen herzustellen, Parteigrenzen zu 

überwinden, ämter- und referateübergreifend zu arbeiten“ (Frädrich und Jerger-Bachmann 1995, 100). 

Partizipation sollte daher als eine gesamtstädtische und ressortübergreifende Querschnittsaufgabe ver-

standen werden, bei der zwar die Rahmenplanung und Koordinierung zentral geregelt wird, aber die 

Verantwortlichkeit für die Planung und Durchführung einzelner Maßnahmen in den einzelnen Fachbe-

reichen liegt (Olk und Roth 2008, 3). Eine Verankerung von Beteiligung als Querschnittsaufgabe sichert 

die Einbeziehung junger Menschen in kommunale Planungen und Vorhaben (ebd., 4). 

➢ Öffentlichkeit und Information  

Beteiligung ist ein demokratischer Aushandlungsprozess und keine private Angelegenheit. Kinder und 

Jugendliche können sich erst in der Öffentlichkeit als politische Träger, als Subjekte von Interessen und 

Positionen erkennen (Knauer und Sturzenhecker 2005, 80). Kinder und Jugendliche müssen über die 

Beteiligungsangebote in ihrer Kommune informiert sein, damit sie sich überhaupt beteiligen können. Es 

ist also wichtig, dass die verschiedenen Partizipationsprojekte und die damit verbundenen konkreten 

Anliegen bei den jungen Menschen bekannt gemacht werden. In Bezug auf Kinder- und Jugendgremien 

spielt Öffentlichkeit ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht Kinder und 

Jugendliche auf diese Gremien aufmerksam und bietet auch die Chance, „den Funken der Engagiertheit 

und Begeisterung von Beteiligten im Parlament auf andere Kinder und Jugendliche überspringen zu 

lassen.“ (Stange et al. 2007b, 29).  

➢ Dokumentation und Evaluation 

Partizipationsvorhaben müssen in regelmäßigen Abständen evaluiert werden, damit sie überprüft und 

verbessert werden können. Evaluationen können feststellen, ob die Zielvereinbarungen von Partizipati-

onsprojekten tatsächlich eingehalten werden und zu echten Erfolgen führen. Um eine wirksame Evalu-

ation durchführen zu können, sollten die Prozesse und Ergebnisse in dem Vorhaben sorgfältig 
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dokumentiert werden, damit sie anschließend ausgewertet werden können. Bei einer Evaluation ist es 

ganz entscheidend, dass Kinder und Jugendliche selbst zu Wort kommen: Was läuft gut? Was läuft 

schlecht? Was muss getan werden, damit es besser funktioniert? Nur mit der Einbeziehung der jungen 

Beteiligten kann sichergestellt werden, dass die Partizipationsmaßnahmen wirklich ihre gewünschte 

Wirkung entfalten.  

➢ Vielfalt von Beteiligungsformen 

Als Letztes sollte nicht vergessen werden, dass Kinder- und Jugendgremien nur ein Beteiligungsbaustein 

von vielen sind. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen 

gerecht zu werden, sollte eine Kommune vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten, eine Art „Partizipati-

onsmix“ (Möller 1999, 89), bieten. Kinder- und Jugendgremien dürfen nicht die einzige Beteiligungsop-

tion in einer Kommune sein.  

Zwischenfazit: Damit kommunale Kinder- und Jugendgremien funktionieren und eine ernstgemeinte 

Beteiligungsmöglichkeit für junge Menschen bedeuten, sollte die Teilnahme freiwillig und überpartei-

lich sein. Auf Seite der entsprechenden Entscheidungsmultiplikatoren sollte ein Mindestmaß an Ernst-

haftigkeit und Wertschätzung bestehen. Zudem sollten sie die Bereitschaft haben, Verantwortung und 

Entscheidungsmacht zu übertragen, denn den Kinder- und Jugendgremien sollten Mitspracherechte in 

der Kommune und entsprechende Kompetenzen wie ein Rede- und Antragsrecht zugestanden werden. 

Außerdem sollten die Gremien von einer kompetenten Fachkraft betreut werden.  

5. Empirische Untersuchung: Kommunale Kinder- und Jugendgre-
mien in Brandenburg 

Wie im Kapitel 3.4.1 deutlich geworden ist, gibt es in der Literatur keine wissenschaftlichen Beiträge 

über kommunale Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg. Während bereits einige wissen-

schaftliche und praxisorientierte Studien in anderen Bundesländern vorliegen, weiß man über die Kin-

der- und Jugendgremien im Land Brandenburg nur sehr wenig. Diese Arbeit möchte dieser Wissens- 

und Forschungslücke entgegenwirken und beschäftigt sich daher in diesem empirischen Teil der Arbeit 

mit den kommunalen Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg. Das Ziel der empirischen Un-

tersuchung ist es zum einen, einen Überblick über diese Gremien zu bekommen. Hier geht es vor allem 

um die Zusammensetzung, Ausgestaltung, Arbeitsweise und den Entwicklungsstand dieser Gremien. In 

einem zweiten Schritt sollen zwei Fallstudien unterschiedlicher Gremien einen tieferen Einblick in diese 

Gremien geben. Die Leitfrage dieser zwei Untersuchungsschritte ist die Frage, ob den Mitgliedern von 

Kinder- und Jugendgremien wirklich die Chance zur Beteiligung gegeben wird, indem ihnen durch un-

terschiedliche Instrumente echte Entscheidungsmacht und Verantwortung übertragen wird. Das Kapitel 

5.1 beschreibt das methodische Vorgehen der zwei Untersuchungsschritte. Im Anschluss stellt das Ka-

pitel 5.2 den Überblick über die Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg vor. Das Kapitel 5.3 

beschäftigt sich anschließend mit den Ergebnissen der zwei Fallstudien. 
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5.1 Methodisches Vorgehen  

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit gliedert sich in zwei Schritte: In einem ersten Schritt wurde 

ein halboffener Fragebogen erstellt, um einen Überblick über die Kinder- und Jugendgremien im Land 

Brandenburg zu bekommen (siehe Anhang II und III). Dafür wurden zuerst alle Kinder- und Jugendgre-

mien in Brandenburg ermittelt. Als Grundlage diente hierzu eine interne Liste der Fachstelle Kinder- 

und Jugendbeteiligung Brandenburg (KiJubb), in der alle Kinder- und Jugendgremien gelistet sind, die 

der KiJubb bekannt sind (Stand Januar 2018), sowie eigene Recherchen18. Demnach gibt es im Land 

Brandenburg insgesamt 25 Kinder- und Jugendgremien. Unter den 25 Kinder- und Jugendgremien be-

finden sich sieben Kinder- und Jugendparlamente, zwei Jugendparlamente, sechs Kinder- und Jugend-

beiräte, acht Jugendbeiräte und zwei halbinstitutionalisierte Gremien. 

Der Fragebogen wurde auf Grundlage der konzeptionellen Grundlagen in Kapitel 2, dem Stand der For-

schung in Kapitel 3 und den Qualitätskriterien in Kapitel 4 erstellt. In dem Fragebogen geht es weniger 

um die konkrete Meinungen der Beteiligten, sondern vielmehr um grundlegendes Wissen zur (Kompe-

tenz-)Ausgestaltung, Arbeitsweise und zum Entwicklungsstand der Kinder- und Jugendgremien. Der 

Fragebogen wurde als interaktives PDF-Dokument erstellt, der von den Befragten direkt am Computer 

oder Laptop mit dem Standardprogramm Adobe (oder mit anderen geeigneten Programmen) ausgefüllt, 

abgespeichert und per E-Mail zurückgeschickt werden konnte19.  

Mit Unterstützung der KiJubb wurde für jedes Gremium ein erwachsener Ansprechpartner recherchiert 

und überwiegend telefonisch kontaktiert. Bei drei Gesprächen hat sich herausgestellt, dass drei Kinder- 

und Jugendgremien (zwei Kinder- und Jugendbeiräte und ein Jugendbeirat) aktuell nicht mehr existieren 

(zu den Gründen siehe Kapitel 5.2), sodass die Anzahl an aktuell bestehenden Kinder- und Jugendgre-

mien auf 22 reduziert werden musste. Eine Übersicht dieser 22 Kinder- und Jugendgremien gibt die 

Abbildung 3. Eine vollständige Auflistung der Gremien befindet sich in Anhang I. 

Der Fragebogen wurde daraufhin Anfang/Mitte April 2018 an alle 22 Kinder- und Jugendgremien ver-

schickt. Anfang Mai wurden alle Ansprechpartner per E-Mail an die Teilnahme an der Umfrage erinnert 

und die Frist bis zum 28. Mai 2018 verlängert. Bis zum Fristende wurden fünfzehn Fragebogen ausge-

füllt zurückgeschickt (vier Kinder- und Jugendparlamente, ein Jugendparlament, vier Kinder- und Ju-

gendbeiräte, fünf Jugendbeiräte und die Demokratiewerkstatt Wittstock als halbinstitutionalisiertes 

                                                             
18 Die Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg ist die Stelle in Brandenburg, die den besten 
Überblick über die Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg hat. Sie unternimmt mit der genannten Liste 

den Versuch, alle Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg zu erfassen. Sie erhebt aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, da es womöglich noch weitere, der Fachstelle derzeit nicht bekannte Gremien gibt.  
19

 Der Fragebogen wurde je nach Bezeichnung des entsprechenden Gremiums in zwei unterschiedlichen Versionen 

verschickt. Kinder- und Jugendparlamente erhielten einen Fragebogen mit der Bezeichnung „Kinder- und Jugend-
parlament“. Kinder- und Jugendbeiräte erhielten analog dazu einen Fragebogen mit dem Begriff „Kinder- und 
Jugendbeirat“. Der Inhalt der Fragebögen ist ansonsten identisch. Im Anhang II befindet sich beispielhaft der 

Fragebogen mit der Bezeichnung „Kinder- und Jugendparlament“.   
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Gremium). Das entspricht einer zufriedenstellenden Rücklaufquote von zirka 68 %. Von den fünfzehn 

Kinder- und Jugendgremien haben elf Gremien zusätzlich Angaben zu ihren Mitgliedern gemacht (ins-

gesamt 101 Mitglieder). Die Fragebogen wurden je nach Wunsch entweder von erwachsenen Ansprech-

partnern alleine, gemeinsam mit den Mitgliedern der Gremien oder alleine von den Mitgliedern ausge-

füllt. Die ausgefüllten Fragebogen wurden mithilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Microsoft 

Excel kodiert und anschließend in das Statistikprogramm Stata überführt und ausgewertet.  

 
Abbildung 3: Aktive Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg (eigene Darstellung auf Grundlage der 
Liste der KiJubb und eigenen Recherchen). Die grün markierten Städte und Kommunen nahmen an der Umfrage 
teil. Die rot markierten Städte und Kommunen schickten den Fragebogen nicht (rechtzeitig) zurück.  

Auf Grundlage der Ergebnisse des Fragebogens wurden daraufhin zwei Kinder- und Jugendgremien 

ausgesucht, die in zwei Fallstudien näher beleuchtet werden. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, 

dass sowohl ein älteres als auch ein jüngeres Gremium vertreten ist. Zum einen wurde das Kinder- und 

Jugendparlament (KJP) in Senftenberg ausgewählt, weil es das älteste Kinder- und Jugendgremium in 

Brandenburg ist und weil es nach eigenen Angaben in all den Jahren geschafft hat, kontinuierlich zu 

arbeiten, ohne dass Mitglieder frühzeitig ausgeschieden sind. Zum anderen wurde der Jugendbeirat in 

Oranienburg ausgewählt, weil er mit seiner Gründung im Jahr 2015 ein recht junges Gremium ist, das 

entsprechend den Antworten im Fragebogen noch Verbesserungsmöglichkeiten besitzt.  

Die Fallstudien sollen einen vertiefenden Einblick in die Arbeit der Gremien geben. Vor allem sollen 

sie aber auch konkret die Sichtweise der Kinder und Jugendlichen hervorheben, denn wie in Kapitel 4 
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bereits erläutert wurde, entscheidet die Sichtweise der jungen Menschen über den Erfolg oder Misser-

folg eines Partizipationsvorhabens. Für die Fallstudien wurden mithilfe der konzeptionellen Grundla-

gen, dem Stand der Forschung und der Qualitätskriterien sowie der Ergebnisse des Fragebogens zwei 

Interviewleitfäden entwickelt (siehe Anhang V und VI). Der erste Interviewleitfaden richtet sich an die 

Mitglieder der Kinder- und Jugendgremien, während sich der zweite Interviewleitfaden an erwachsene 

Entscheidungsmultiplikatoren richtet. Anschließend wurden in beiden Städten mithilfe der Interview-

leitfäden Interviews mit den Beteiligten geführt. Die Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen aus 

den Gremien wurde jeweils in einem Gruppeninterview durchgeführt. Die Interviews mit den Erwach-

senen bzw. Entscheidungsmultiplikatoren wurden jeweils einzeln geführt. Eine Übersicht der geführten 

Interviews ist in Anhang IV zu finden. Die geführten Interviews wurden anschließend mithilfe der qua-

litativen Inhaltsanalyse nach Meuser und Nagel (2009, 476–77) ausgewertet. In Kapitel 5.2 werden die 

Ergebnisse der Umfrage aufgezeigt und in Bezug auf den Stand der Forschung diskutiert. In Kapitel 5.3 

werden die zwei Fallstudien vorgestellt und ebenfalls diskutiert.  

5.2 Auswertung der Umfrage über brandenburgische Kinder- und Jugendgremien 

In Kapitel 5.2.1 werden die Ergebnisse der Umfrage über die Kinder- und Jugendgremien vorgestellt. 

Es gilt zu beachten, dass sich die Ergebnisse immer nur auf diejenigen Kinder- und Jugendgremien 

beziehen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Für die anderen Gremien können leider keine Aus-

sagen getroffen werden. Bei der Vorstellung der Ergebnisse stehen – schon allein wegen der recht hohen 

Anzahl – nicht die einzelnen Gremien im Vordergrund, sondern ein allgemeiner Überblick über die 

parlamentarische Beteiligungslandschaft im Land Brandenburg. Das Kapitel 5.2.2 diskutiert anschlie-

ßend die vorgestellten Umfrageergebnisse.  

5.2.1 Vorstellung der Umfrageergebnisse  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage anhand neun verschiedener Themenaspekte vorge-

stellt. 

Entstehung und Kontinuität  

Die befragten Kinder- und Jugendgremien existieren unterschiedlich lange. Das älteste Kinder- und Ju-

gendgremium, das Kinder- und Jugendparlament Senftenberg, wurde 1998 gegründet und existiert mitt-

lerweile seit zwanzig Jahren ohne Unterbrechungen. Sieben Kinder- und Jugendgremien wurden dage-

gen erst in den letzten fünf Jahren gegründet. Das jüngste Gremium, der Jugendbeirat in Forst, wurde 

2016 gegründet. Im Durchschnitt sind die Kinder- und Jugendgremien 9,3 Jahre alt.  

Es gibt insgesamt drei Kinder- und Jugendgremien, die für einen bestimmten Zeitraum nicht kontinu-

ierlich fortbestehen konnten. Als Gründe für diese Inaktivität wurden angegeben, dass keine (neuen) 

Mitglieder gefunden wurden und dass die Tätigkeit des bisherigen Gremiums eingeschlafen war. Die 

Gremien konnten jedoch nach einer zum Teil mehrjährigen Unterbrechung wieder ins Leben gerufen 



 

48 

 

werden. Dies ist bei weitem nicht jedem Kinder- und Jugendgremium im Land Brandenburg gelungen. 

Neben den drei Gremien, die sich in den Telefongesprächen als nicht mehr aktiv erwiesen hatten, gab 

es im Land Brandenburg weitere Kinder- und Jugendgremien, die früher mal aktiv waren, aber heute 

nicht mehr bestehen. Nach Internetrecherchen konnten mindestens zehn Gremien ausgemacht werden, 

die nicht mehr existieren. Es wurde vor allem das Problem genannt, (neue) Mitglieder zu finden, nach-

dem alte Mitglieder wegen eines Studiums wegziehen mussten. Als eine Ursache für die mangelnde 

Teilnahme an den Gremien sieht ein Gesprächspartner die zeitliche Überforderung von Kindern und 

Jugendlichen. Junge Menschen seien durch die Schule und anderen Tätigkeiten bereits sehr gefordert, 

sodass keine Zeit für etwas Verbindliches bliebe. Eine weitere Ursache für die Auflösung von Kinder- 

und Jugendgremien sehen zwei Gesprächspartner der oben genannten inaktiven Gremien in der „top 

down“-Strukturierung der Gremien, in denen sie in zu starre Strukturen eingebettet worden seien, die 

den jungen Menschen in ihrer Gremienarbeit keine Freiräume gestatteten. Ein Gesprächspartner, ein 

Jugendarbeiter, bezeichnete daher das örtliche Kinder- und Jugendgremium als eine „Todgeburt von 

Anfang an“. Für ihn sei die Auflösung des Gremiums eine logische Konsequenz gewesen.  

Die Idee für die Initiierung eines Kinder- und Jugendgremiums kam in zehn Fällen von jeweils einem 

einzigen Akteur. Die anderen fünf Gremien gehen auf eine gemeinsame Idee von mehreren Akteuren 

zurück. Bei fünf Gremien hatten Kinder und Jugendliche selbst die Idee, ein solches Gremium zu initi-

ieren. Daneben sind es vor allem politische Akteure der Kommune, die ein Kinder- und Jugendgremium 

auf die Agenda brachten: In fünf Fällen ging die Idee (unter anderem) auf die Gemeindevertretung zu-

rück, in drei Fällen auf eine bestimmte Fraktion und in zwei Fällen auf den Bürgermeister. Darüber 

hinaus hatten in drei Kommunen die Jugend- bzw. Sozialarbeiter und in einer Kommune die Verwaltung 

die Idee zu einem Kinder- und Jugendgremium. In einer Kommune kam sie allein von einer Einwohne-

rin (Prenzlau) und in einer anderen Kommune entwickelte eine Landtagsabgeordnete gleichzeitig mit 

Kindern und Jugendlichen den Gedanken dazu (Falkenberg). Mittlerweile sind zwölf Kinder- und Ju-

gendgremien strukturell in der Hauptsatzung der Gemeinde bzw. mit einem eigenen Leitsatz verankert. 

Mitglieder der Kinder- und Jugendgremien 

Die Mehrheit der befragten Kinder- und Jugendgremien obliegt keinen spezifischen Quoten, nach denen 

bestimmte Kinder oder Jugendliche hinsichtlich Geschlecht, Schule, Ortsteil oder Nationalität vertreten 

sein müssen. Vier Kinder- und Jugendgremien stellen hier eine Ausnahme dar: Während ein Gremium 

die Vertretung jedes einzelnen Ortsteils anstrebt (Ketzin), wird in drei anderen Gremium versucht, dass 

jede Schule (bzw. Verein oder Institution) mit einer bestimmten Anzahl von Sitzen vertreten sein muss 

(Forst, Guben und Senftenberg). Darüber hinaus definieren die Satzungen der Kinder- und Jugendgre-

mien lediglich Altersgrenzen für die Teilnahme, die vor allem davon abhängig sind, ob es sich um ein 

Kinder- und Jugendgremium oder um ein reines Jugendgremium handelt. Während in Kinder- und 
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Jugendgremien tendenziell Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren mitmachen dürfen, liegt 

die untere Altersgrenze bei Jugendgremien tendenziell etwas höher.  

In den fünfzehn Kinder- und Jugendgremien, die an der Umfrage teilnahmen, machen insgesamt 133 

Kinder und Jugendliche mit20. Die Gremien besitzen durchschnittlich neun Mitglieder, wobei die kleins-

ten fünf Mitglieder (Prenzlau und Rathenow) und das größte fünfzehn Mitglieder (Königs Wusterhau-

sen) aufweisen. Von den fünfzehn Kinder- und Jugendgremien haben elf zusätzlich Angaben zu ihren 

Mitgliedern gemacht, wodurch Aussagen zu insgesamt 101 Mitgliedern bezüglich Alter, Geschlecht und 

Schulart getroffen werden können.  

 
Abbildung 4: Altersverteilung der Kinder- und Jugendgremien (Häufigkeit) (eigene Darstellung). 

Die Abbildung 4 zeigt die Altersverteilung der 101 Mitglieder. Das durchschnittliche Alter beträgt 15,5 

Jahre, wobei das jüngste Mitglied 10 Jahre alt und das älteste Mitglied 23 Jahre alt ist. Das durchschnitt-

liche Alter variiert in den einzelnen Gremien jedoch stark: Das jüngste Gremium besitzt ein Altersdurch-

schnitt von 13,5 Jahren (Ketzin), während in dem ältesten Gremium die Mitglieder durchschnittlich 18,5 

Jahre alt sind (Schönefeld). Dieser Altersunterschied liegt vor allem daran, dass die Mitglieder in Ju-

gendgremien konsequenterweise älter sind als in Kinder- und Jugendgremien.  

Von den insgesamt 101 Kindern und Jugendlichen beteiligen sich 39 Jungen und 62 Mädchen, was 

einem Mädchenanteil von etwa 61 % entspricht. Nur in zwei Gremien gibt es mehr Jungen als Mädchen 

(Guben und Wittstock) und in einem anderen gibt es ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern 

                                                             
20 Ausgenommen hier ist die Demokratiewerkstatt Wittstock. An dem halbinstitutionalisierten Gremium nehmen 
bis zu 50 Kinder und Jugendliche teil. Während die Teilnehmerzahl von Treffen zu Treffen schwankt, hat sich ein 

„harter Kern“ etabliert. Die Betreuerin der Demokratiewerkstatt konnte Angaben zu 17 Mitgliedern machen.   
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(Nuthetal). In allen anderen engagieren sich mehr Mädchen als Jungen. In zwei Gremien nehmen aus-

schließlich Mädchen teil (Rathenow und Schönefeld). 

 
Abbildung 5: Schulart bzw. Ausbildung der Mitglieder (Häufigkeit) (eigene Darstellung). 

Bezüglich der Schulart bzw. Ausbildung der Mitglieder zeigt sich ein recht eindeutiges Bild (siehe Ab-

bildung 5). 89 Mitglieder gehen noch zur Schule (88,1 %), wobei mit 46 Mitglieder zirka die Hälfte der 

Schulgänger auf ein Gymnasium geht (45,5 % aller Mitglieder). Neun Personen (8,9 %) besuchen eine 

Gesamtschule (mit gymnasialer Oberstufe) und elf (10,9 %) eine Oberschule (ohne gymnasialer Ober-

stufe). Zwanzig Mitglieder (19,8 %) gehen noch auf eine Grundschule, die in Brandenburg bis zur 6. 

Klasse geht. Drei Personen besuchen ein Oberstufenzentrum und vier weitere befinden sich in einer 

Berufsausbildung. Die übrigen acht Mitglieder (7,9 %) haben mittlerweile ein Studium angefangen.  

Von den fünfzehn Kinder- und Jugendgremien gab es insgesamt elf Gremien, in denen Mitglieder ihr 

Amt wieder aufgegeben haben. Als Gründe dafür wurden vor allem das Ende der Schulzeit und der für 

ein Studium verbundene Umzug in eine andere Stadt, mangelnde Zeit (u. a. wegen der Schule) und 

andere Interessen genannt. 

Wahl und Ernennung von Mitgliedern  

Mit der Ausnahme von zwei Fällen (Forst und Oranienburg) werden die Kinder- und Jugendgremien im 

Land Brandenburg nicht gewählt. In vier Fällen werden die Mitglieder durch die Stadtverordnetenver-

sammlung (SVV) bzw. Gemeindevertretung ernannt. Bei den anderen neun Kinder- und Jugendgremien 
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können alle Kinder und Jugendliche in einem Gremium mitarbeiten, ohne vorher gewählt oder ernannt 

zu werden. 

Arbeitsweise und Sitzungen der Kinder- und Jugendgremien 

Als parlamentarische Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung sind Kinder- und Jugendgremien vor 

allem durch ein Mindestmaß an Verbindlichkeit gekennzeichnet. Diese Verbindlichkeit zeigt sich vor 

allem an den regelmäßigen Treffen, die auch in Brandenburg vorzufinden sind. Die Gremien treffen sich 

zwischen vier- und dreißigmal im Jahr. Im Durchschnitt kommen sie vierzehnmal im Jahr zusammen. 

Die Treffen selbst finden im Rathaus, in Jugendeinrichtungen oder in öffentlichen Einrichtungen statt. 

Räume in der Schule werden für die Treffen mit einer Ausnahme nicht genutzt.  

In allen Gremien bestimmen die Kinder und Jugendlichen selbst oder mit Unterstützung von Erwachse-

nen, welche Themen behandelt werden. Bei der Hälfte nehmen die Mitglieder die Unterstützung von 

Erwachsenen wahr. In wenigen Fällen setzen (zusätzlich) der Bürgermeister (eine Nennung), Vertreter 

der SVV (zwei Nennungen), die Verwaltung oder die Betreuer (jeweils vier Nennungen) weitere The-

men auf der Tagesordnung.  

Alle brandenburgischen Kinder- und Jugendgremien, die an der Umfrage teilnahmen, beschäftigen sich 

mit Freizeitangeboten und -treffpunkten in der örtlichen Kommune. Die Durchführung von eigenen 

Veranstaltungen gehört mit zwölf Nennungen ebenfalls zu den wichtigsten Themenfeldern. Die Gre-

mien befassen sich darüber hinaus intensiv mit Spielplätzen und Angeboten der Jugendarbeit (jeweils 

elf Nennungen) sowie mit dem Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und der Mitwirkung an der kon-

kreten Stadtteilplanung (jeweils neun Nennungen). Weniger Nennungen erhielten die Sicherheit und das 

Wohlbefinden im öffentlichen Raum (sieben Nennungen) und Schul- und Radwege (sechs Nennungen). 

Im offenen Feld gaben zwei Gremien zudem an, an den Veranstaltungen der Kommune mitzuwirken, 

und ein weiteres beschäftigt sich darüber hinaus mit der Fortbildung der eigenen Mitglieder (Senften-

berg). Neu entstandene Gremien beschäftigen sich in ihrer Anfangszeit vor allem mit der Ideenfindung 

und damit, welche Stellung sie in der Kommune einnehmen möchten.  

Bei den Sitzungen sind in jedem Kinder- und Jugendgremium Erwachsene (z. T. auf expliziten Wunsch 

der Kinder und Jugendliche) anwesend. Dabei handelt es sich vor allem um die pädagogischen Betreuer 

oder Mitarbeiter aus der Verwaltung. Darüber hinaus nehmen in drei Gremien teilweise der Bürgermeis-

ter oder Stadtverordnete teil. Mit Ausnahme in einem Fall (Ketzin) führt ein Mitglied des Gremiums als 

Vorsitz selbst die Sitzungen. In drei Fällen unterstützen darüber hinaus erwachsene Personen den Vor-

sitzenden. Dabei handelt es sich einmal um den Bürgermeister (Schöneiche) und in zwei anderen Fällen 

um die Betreuungsperson (Falkenberg und Nuthetal).  

In allen Kinder- und Jugendgremien sind die Sitzungen offen und flexibel gestaltet und weichen insofern 

von den traditionellen Sitzungen der Kommunalpolitiker ab. Mit elf Nennungen greift ein Großteil der 

Gremien auf kreative Methoden zurück. Genannt wurden in diesem Zusammenhang vor allem 
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Jugendkonferenzen und -foren, Open Space, Zukunftswerkstätte und Projekttage. In vier Fällen erhalten 

die Mitglieder für ihre Mitarbeit ein Sitzungsgeld. Das durchschnittliche Sitzungsgeld beträgt 11 €, wo-

bei das Minimum bei 6 € pro Sitzung und das Maximum bei 18 € pro Sitzung liegt. Mit Ausnahme von 

einem Gremium (und eines, dass keine Angabe gemacht hat) werden die Sitzungen protokolliert. Zudem 

haben sechs Gremien in der Vergangenheit bereits eine Evaluation durchgeführt.  

Umsetzung von Beschlüssen 

Elf der fünfzehn Kinder- und Jugendgremien gaben an, dass (einige) ihrer Ideen und Beschlüsse bereits 

in die Tat umgesetzt wurden. Als umgesetzte Ideen wurden vor allem eigene, selbst organisierte Veran-

staltungen genannt, wie beispielsweise Jugendpartys bzw. -diskos, eine U18-Wahl, ein Wahltalk zur 

Bürgermeisterwahl, Ferienfahrten und Sportturniere. Darüber hinaus haben einige Gremien erreicht, 

Spiel- oder Skaterplätze zu bauen, zu erweitern und umzugestalten oder neue Spiele anzuschaffen. Zwei 

Gremien haben in der Vergangenheit Umfragen durchgeführt (Nuthetal und Falkenberg). Ein weiteres 

kämpfte erfolgreich dafür, ein eigenes Kinder- und Jugendbudget zu etablieren (Nuthetal). Ein anderes 

Gremium brachte die SVV dazu, der „Seddiner Erklärung für mehr demokratische Kinder- und Jugend-

beteiligung in der Bundesrepublik Deutschland“ beizutreten und erarbeitete sich die Mitsprache bei För-

dermittelentscheidungen der Kinder- und Jugendarbeit (Strausberg). Die drei Gremien, die keine Ideen 

umsetzen konnten, gaben als Grund an, dass sie aufgrund ihres kurzen Bestands noch keine konkreten 

Beschlüsse gefasst haben. Ein Gremium machte keine Angaben zu diesem Punkt. 

Betreuung 

Allen Kinder- und Jugendgremien steht eine erwachsene Betreuungsperson bzw. Ansprechpartner zur 

Verfügung. Zum überwiegenden Teil sind dies Jugendkoordinatoren oder Jugendbeauftragte der jewei-

ligen Gemeinden. In vier Fällen übernehmen aber auch Mitarbeiter der Verwaltung die Betreuung der 

Kinder- und Jugendgremien (Königs Wusterhausen, Prenzlau, Schöneiche, Senftenberg). In einem wei-

teren Fall ist es Tradition, dass eine Gemeindevertreterin die Betreuung übernimmt (Schönefeld).  

Kompetenzen und finanzielle Ressourcen 

Mit einer Ausnahme besitzen alle Gremien ein Rederecht in den politischen Gremien der Erwachsenen. 

Neun Gremien besitzen darüber hinaus auch ein Antragsrecht. Keines hat angegeben, über ein Stimm-

recht zu verfügen. Mit zwölf Gremien besitzt die Mehrheit ein eigenes Budget. Die Höhe des Budgets 

unterscheidet sich jedoch stark und liegt zwischen 100 € und 5000 €. Das durchschnittliche Budget der 

Gremien – ausgenommen derer, die kein Budget besitzen – liegt bei 2050 €. Eines der Kinder- und 

Jugendgremien, das kein eigenes Budget zur Verfügung hat, besitzt jedoch die Möglichkeit, über ein 

kommunales Förderbudget mitzuentscheiden.  

Stärken und Schwächen der Kinder- und Jugendgremien 

Insgesamt machten zwölf Gremien Angaben zu ihren Stärken und Schwächen, die sie in einem offenen 

Feld formulieren konnten und hier zusammengefasst werden. Zu den am häufigsten genannten Stärken 
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zählt, dass die Kinder und Jugendliche eine Stimme in der Gemeinde bekommen und von den Erwach-

senen und Politikern gehört werden (fünf Nennungen). Eine weitere große Stärke sehen die Befragten 

in der politischen Bildung und in der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche Einblicke in die kommunale 

Politik und Gremienarbeit erhalten (vier Nennungen). Als weitere positive Faktoren werden die Kreati-

vität und Unbefangenheit der Mitglieder (vier Nennungen), das hohe Engagement bzw. die Motivation 

der Mitglieder (drei Nennungen), der Zusammenhalt der Mitglieder und die fachliche Begleitung (je-

weils zwei Nennungen) gesehen. Mit jeweils einer Nennung zählen zu den Stärken u. a. die Entwicklung 

eines Heimatgefühls, das Gefühl des Gebrauchtwerdens, die Unabhängigkeit von Politik und Verwal-

tung, eine hohe Ausdauer bzw. Frustrationstoleranz, die Bestandsdauer, die offene Struktur, das Mitent-

scheiden über das Förderbudget, die Kommunikation, Ordnung in der Stadt und eine positive Persön-

lichkeitsentwicklung der Mitglieder. 

Zu den größten Schwächen bzw. Problemen der Kinder- und Jugendgremien zählt das Ausscheiden von 

Mitgliedern (insbesondere nach dem Schulende), das mit fünf Nennungen am häufigsten genannt wurde. 

Die Mitgliedergewinnung stellt ein weiteres großes Problem der Gremien dar (drei Nennungen). Ein 

anderes Problem der Gremien ist die zeitliche Auslastung der Mitglieder (drei Nennungen). Darüber 

hinaus gaben zwei Gremien an, noch nicht ausreichend Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Mit jeweils 

einer Nennung zählen darüber hinaus folgende Punkte zu den Schwächen einiger Gremien: die Spaltung 

zwischen Gymnasiasten, Oberschülern und Grundschülern, fehlender Mut alles anzusprechen, die Re-

präsentativität der Ortsteile, ein fehlendes Budget, fehlendes Verständnis für politische Themen und 

Recht, die Zusammenarbeit mit den Gremien der Erwachsenen, die Ideenfindung, fehlendes Stimmrecht 

in der SVV, eine hohe Fluktuation und eine fehlende Umsetzungsstärke.  

Beteiligungsstrukturen 

Mit Ausnahme von zwei Fällen gibt es in allen anderen Kommunen neben einem Kinder- und Jugend-

gremium mindestens eine weitere Partizipationsform. Während einige Kommunen mehrere Partizipa-

tionsformen anbieten, beschränken sich andere neben der parlamentarischen Form auf eine oder wenige 

andere Aktivitäten. Projektorientierte Partizipationsformen stellen die häufigste Partizipationsform der 

befragten Kommunen dar: Neun Kommunen führen Kinder- und Jugendbefragungen durch, sieben 

Kommunen nutzen Zukunftswerkstätten und in einer Kommune gab es der Vergangenheit bereits Pla-

nungszirkel (Nuthetal). Dicht hinter den projektorientierten Partizipationsformen folgen offene Partizi-

pationsformen. In sieben Kommunen werden Kinder- und Jugendkonferenzen veranstaltet. Kinder- und 

Jugendforen und Runde Tische werden jeweils in drei Kommunen angeboten. Advokative Beteiligungs-

strukturen sind dagegen weniger vertreten. Zwei Kommunen haben ein Kinder- und Jugendbüro (Fal-

kenberg und Strausberg) und vier besitzen einen Kinder- und/oder Jugendbeauftragten. Eine Kommune 

(Senftenberg) gab darüber hinaus an, dass es Mitglied bei der Initiative „Kinderfreundliche Kommune“ 
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des Deutschen Komitees für UNICEF e. V. und des Deutschen Kinderhilfswerks e. V. ist. Die Initiative 

hat das Ziel, die UN-Kinderrechtskonvention konsequent auf kommunaler Ebene umzusetzen. 

Für die Planung und Durchführung von Beteiligungsangeboten liegt in elf befragten Kommunen die 

Verantwortlichkeit jeweils bei den einzelnen Fachbereichen. Nur in einer Kommune werden Beteili-

gungsangebote von einem Referat geplant und durchgeführt (Falkenberg). Drei Befragte machten keine 

Angabe für ihre Kommune. Ob es generell eine zentrale Anlaufstelle für Beteiligungsaufgaben in den 

Kommunen gibt, kann aufgrund der geringen Anzahl an Antworten nicht abschließend beantwortet wer-

den. Sieben Kommunen verfügen über ein Beteiligungsnetzwerk, bei dem sich relevante Akteure von 

Beteiligungsstrukturen austauschen und koordinieren können. Die restlichen Kommunen gaben an, dass 

es bei ihnen kein Beteiligungsnetzwerk gibt.  

5.2.2 Diskussion der Umfrageergebnisse  

Im Folgenden werden die vorgestellten Ergebnisse der Umfrage diskutiert und in den Kontext des Stands 

der Forschung eingebettet. 

Entstehung und Kontinuität  

Die Idee zu den Kinder- und Jugendgremien kam überwiegend von Erwachsenen, insbesondere von den 

Bürgermeistern und den Stadtverordneten, was ein hohes Engagement seitens der kommunalen Politik 

zeigt. Die Umfrage konnte allerdings nicht ermitteln, aus welchen Gründen und mit welchem Anreiz 

vor allem Kommunalpolitiker die Kinder- und Jugendgremien ins Leben gerufen haben. Grundsätzlich 

ist der Einsatz der Kommunalpolitik für Kinder- und Jugendbeteiligung zu begrüßen, solange das Ziel 

dieser Gremien eine echte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist. Diese Art von Beteiligung 

geht mit einer Macht- und Verantwortungsübergabe an die jungen Menschen einher. Die Etablierung 

solcher Gremien aus Eigennutz ist dagegen zu unterlassen. Problematisch wird die Einführung eines 

Kinder- und Jugendgremiums dann – und das haben Gespräche mit zwei Interviewpartnern inaktiver 

Gremien gezeigt – wenn die Gremien ohne entsprechendes Fachwissen oder ohne Einbeziehung der 

Zielgruppe aufgebaut werden. Eine solche „top down“-Strukturierung kann dazu führen, dass am Ende 

Gremien entstehen, die den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen nicht entsprechen. Aus diesen 

Gründen sollten die Gremien niemals nur von oben herab initiiert werden, sondern immer in Koopera-

tion mit entsprechenden Fachkräften und am besten auch mit der Zielgruppe selbst.  

Mit drei Ausnahmen besitzen alle Gremien eine eigene Geschäftsordnung oder sind in der Hauptsatzung 

der Gemeinden mit einem eigenen Paragraphen verankert. Die Ergebnisse der Umfrage machen deut-

lich, dass brandenburgische Kinder- und Jugendgremien trotz der hohen strukturellen Verankerung vor 

der Herausforderung stehen, kontinuierlich zu arbeiten. Sie haben einerseits das Problem, Mitglieder zu 

gewinnen, da die verbindliche Arbeit mit den hohen zeitlichen Anforderungen in der Schule und anderen 

Freizeitaktivitäten kollidiert. Anderseits verlieren sie regelmäßig Mitglieder, weil diese die Schule be-

enden und oft wegen eines Studiums in eine andere (Universitäts-)Stadt ziehen. Dieses Problem hat sich 
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bereits in anderen Kinder- und Jugendgremien in Deutschland bemerkbar gemacht und bleibt bis heute 

schwierig zu lösen. Während man den Wegzug ehemaliger Mitglieder wegen eines Studiums schlecht 

beeinflussen kann, sollten Kinder- und Jugendgremien wenigstens so gestaltet werden, dass sie die Mit-

glieder nicht zeitlich überfordern. Der Trend der letzten Jahre, in denen viele neue Kinder- und Jugend-

gremien in Brandenburg initiiert wurden, zeigt nicht nur, dass die Beteiligung von jungen Menschen 

einen wichtigen Stellenwert in den Kommunen einnimmt, sondern auch, dass parlamentarische Formen 

der Beteiligung immer noch eine hohe Bedeutung haben.  

Mitglieder der Kinder- und Jugendgremien 

Die Umfrage veranschaulicht, welche Kinder und Jugendlichen sich in den Gremien engagieren. Dabei 

können Erkenntnisse aus anderen Bundesländern nur zum Teil bestätigt werden. In Bezug auf das Alter 

zeigt sich, dass sich zwar viele ältere Jugendliche beteiligen, es aber auch eine nennenswerte Anzahl an 

Grundschülern und jüngeren Jugendlichen gibt, die Mitglieder in den Gremien sind. Insofern können 

Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg nicht als Beteiligungsplattform für ausschließlich ältere 

Jugendliche verstanden werden. In Bezug auf das Geschlecht verrät die Umfrage eine gegensätzliche 

Tendenz zu den Erkenntnissen in anderen Bundesländern: Es beteiligen sich tendenziell eher Mädchen 

und junge Frauen, während Jungen und junge Männer in der Minderheit sind. Aus diesem Grund können 

die Erkenntnisse von anderen Kinder- und Jugendgremien nicht auf Brandenburg übertragen werden. In 

Bezug auf die Schulart der Mitglieder bestätigen sich die Erkenntnisse aus den anderen Bundesländern: 

Mehr als die Hälfte der aktuellen Mitglieder besucht zurzeit ein Gymnasium oder befindet sich mittler-

weile in einem Studium. Die geringe Anzahl an Oberschülern und Gesamtschülern zeigt, dass die par-

lamentarische Partizipationsform auch in Brandenburg nicht bei allen Kindern und Jugendlichen attrak-

tiv erscheint, obwohl bereits Versuche unternommen werden, die Zugangsschwelle zu den Gremien 

niedrig zu halten (siehe Abschnitt Arbeitsweise). Man kann jedoch Kinder und Jugendliche nicht zu 

einer Teilnahme an den Gremien zwingen, denn das widerspricht dem Prinzip der Freiwilligkeit. Letzt-

lich sollte man erkennen und akzeptieren, dass Kinder- und Jugendgremien nicht unbedingt den Bedürf-

nissen und Interessen aller Kinder und Jugendlichen entsprechen (können). Sie müssen daher zwingend 

um andere, offenere Partizipationsformen ergänzt werden. 

Wahl und Ernennung von Mitgliedern  

In der Umfrage zeigt sich, dass mit Ausnahme von zwei Kinder- und Jugendgremien alle Mitglieder 

entweder durch die SVV ernannt werden oder ohne Wahl oder Ernennung in dem Gremium mitarbeiten 

können. Diese Zahlen bestätigen, dass Gremien, die sich Kinder- und Jugendparlamente nennen, entge-

gen der Praxis in anderen Bundesländern zumeist nicht gewählt werden. Diese Besonderheit resultiert 

aus der Geschichte der Kinder- und Jugendbeteiligung in Brandenburg, als in vielen Orten Kinder- und 

Jugendparlamente als Interessenvertretungen für junge Menschen entstanden, ohne dass deren Mitglie-

der vorher gewählt werden mussten. Dass die Bezeichnung des Kinder- und Jugendgremiums in Bran-

denburg nichts über die (Nicht-)Wahl von Mitgliedern aussagt, zeigen auch die einzigen Gremien, in 
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denen Wahlen stattfinden. Bei diesen Gremien handelt es sich wider Erwarten nicht um Parlamente, 

sondern um Jugendbeiräte. Für eine Wahl von Mitgliedern sprechen einige Vorteile, aber auch einige 

Nachteile: Während gewählte Gremien generell eine höhere Legitimation genießen und Nicht-Mitglie-

der durch die Wahl involviert werden, stellen Wahlen eine größere Hürde für potenzielle Teilnehmer 

dar. Da viele Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg bereits jetzt Probleme mit dem Gewinn von 

Mitgliedern haben, wäre die Einführung von Wahlen daher eher hemmend für die Mitgliederentwick-

lung.  

Arbeitsweise, Sitzungen und Betreuung der Kinder- und Jugendgremien 

Alle befragten Kinder- und Jugendgremien grenzen sich mit ihrer offenen und flexiblen Strukturierung 

von der Gemeindevertretung der Erwachsenen ab. Die offenen Sitzungen und die kreativen Methoden, 

die in den Kinder- und Jugendgremien zum Einsatz kommen, sind besonders zielgruppenorientiert und 

entsprechen dem Trend der letzten Jahre, der zeigt, dass sich die Gremien immer weiter öffnen und auf 

unkonventionelle Methoden zurückgreifen. Dass diese Methoden Einklang in die brandenburgischen 

Kinder- und Jugendgremien gefunden haben, ist daher ein positives Zeichen.  

Die Häufigkeit der Treffen unterscheidet sich je nach Gremium zwischen vier- und dreißigmal im Jahr. 

Damit treffen sich brandenburgische Kinder- und Jugendgremien tendenziell öfter als Gremien in ande-

ren Bundesländern. Die Quantität der Treffen selbst sagt noch nicht viel über ihre Qualität aus. Letztlich 

kommt es darauf an, dass die Mitglieder in den Treffen die Möglichkeit haben, all ihre Anliegen zu 

besprechen und ihre Ideen auf den Weg zu bringen. Wie viele Treffen dafür nötig sind, hängt von jedem 

einzelnen Gremium und seinen unterschiedlichen Mitgliedern ab. Bei den Treffen sollte jedoch – wie 

oben erwähnt – bedacht werden, dass sie in den Alltagsplan der Mitglieder passen müssen und sie zeit-

lich nicht überfordern dürfen.  

Es ist wichtig, dass Kinder- und Jugendgremien Orte zur Verfügung gestellt werden, in denen sie sich 

treffen können. Dies scheint in den Kommunen bereits der Fall zu sein: Rund die Hälfte der Gremien 

gibt an, dass sie ihre Sitzungen im Rathaus abhalten, während die andere Hälfte Jugendeinrichtungen 

und weitere Kultureinrichtungen nutzt. Ob die Kinder- und Jugendgremien dauerhaft einen eigenen 

Raum für sich beanspruchen können oder ob sie diesen nur für den Zeitraum ihres Treffens nutzen 

dürfen, geht aus der Umfrage allerdings nicht hervor. Wünschenswert wäre jedoch, wenn die Mitglieder 

dauerhaft einen eigenen Raum zugesichert bekämen. 

Die Themen, mit denen sich die Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg befassen, entsprechen den 

Themen, mit denen sich auch andere Kinder- und Jugendgremien in anderen Bundesländern beschäfti-

gen. Wichtig ist, dass die Mitglieder selbst bestimmen können, welche Themen sie in ihren Sitzungen 

behandeln. Dies scheint der Umfrage nach in allen Gremien der Fall zu sein, da sie alleine oder mit der 

Unterstützung von Erwachsenen selbst die Themen auf die Agenda bringen. In wenigen Fällen gibt es 

darüber hinaus auch noch Erwachsene, die bestimmte Themen auf die Tagesordnung setzen. Solange es 
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sich hierbei um eine gut gemeinte und sinnvolle Hilfestellung handelt, ist dagegen nichts einzuwenden. 

Eine Bevormundung durch die Erwachsenen muss aber auf jeden Fall vermieden werden. Die Erwach-

senen, die Themen auf die Tagesordnung bringen, sind oft dieselben Erwachsenen, die bei den Sitzungen 

anwesend sind. Da sie, abgesehen von einem Fall, nicht selbst den Vorsitz führen, scheinen sie „ledig-

lich“ eine beratende Funktion zu haben. Dies zeigt sich auch in der Anzahl der Kinder- und Jugendgre-

mien, die eine (pädagogische) Betreuung haben, denn alle Gremien haben angegeben, eine solche Be-

treuungsperson zu besitzen. Dies ist richtig und sinnvoll, denn sie dienen bei Fragen und Problemen als 

Ansprechpartner und gleichzeitig als vermittelndes Sprachrohr zwischen ihnen und den Erwachsenen.  

Die Umfrage hat des Weiteren gezeigt, dass die Sitzungen der Kinder und Jugendgremien mit Ausnahme 

eines Einzelnen protokolliert werden. Inwiefern die Protokolle genutzt werden, geht aus der Umfrage 

leider nicht hervor. Protokolle können einerseits eine hohe Transparenz gewährleisten. Andererseits 

können sie ein wichtiger Bestandteil von Evaluationen sein. Sechs Gremien haben angegeben, dass sie 

in der Vergangenheit bereits das eigene Kinder- und Jugendgremium evaluiert haben. Dies ist eine sinn-

volle Maßnahme, um mögliche Stärken und Schwächen zu identifizieren und um sich kontinuierlich zu 

verbessern. Diese Arbeit hofft, mit der Umfrage einen Prozess in Gang gebracht zu haben, wodurch 

insbesondere auch jüngere Kinder- und Jugendgremien zukünftig eigene, ausführliche Evaluationen 

durchführen werden.  

Umsetzung von Beschlüssen 

Die Umfrage gibt auch einen Einblick, auf welche Weise Kinder- und Jugendgremien ihre Ideen umset-

zen konnten und um welche Ideen es sich dabei handelt. Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es jün-

gere Gremien gibt, die sich aktuell noch in der Ideenphase befinden und daher noch keine Ideen umset-

zen konnten. Anderseits wird aus der Umfrage ersichtlich, dass alle anderen Gremien ihre Ideen in die 

Tat umsetzen konnten. Es handelt sich dabei um Themen, mit denen sich die Mitglieder beschäftigen 

wollen. Gerade für ihre eigenen Veranstaltungen zeigen sie sehr viel Engagement, was positiv hervor-

zuheben ist. Die große Mehrheit der Ideen beschränkt sich auf Bereiche, von denen Erwachsene kaum 

betroffen sind. Aus dieser Sicht scheint es plausibel, dass Erwachsene, insbesondere Politiker, die Ideen 

der Gremien unterstützen oder ihnen zumindest nicht im Weg stehen. Ob das gleiche allerdings auch für 

Themen gilt, bei denen Erwachsene betroffen sind, kann aus der Umfrage nicht geschlossen werden. 

Besonders erwähnens- und lobenswert sind in diesem Zusammenhang das Jugendparlament Nuthetal, 

das es geschafft hat, ein Kinder- und Jugendbudget zu etablieren, sowie das Kinder- und Jugendparla-

ment Strausberg, welches die SVV dazu brachte, der „Seddiner Erklärung für mehr demokratische Kin-

der- und Jugendbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland“ beizutreten und sich die Mitsprache 

bei Fördermittelentscheidungen der Kinder- und Jugendarbeit erarbeitete. 

Kompetenzen und finanzielle Ressourcen 

Erfreulicherweise besitzen mit einer Ausnahme alle befragten Kinder- und Jugendgremien ein Rede-

recht in den politischen Gremien der Erwachsenen. Zudem haben neun Gremien und damit über die 
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Hälfte ein Antragsrecht. Mit drei Ausnahmen verfügen alle Gremien über ein eigenes Budget. Kein 

einziges Gremium gab an, ein Stimmrecht zu besitzen, was aufgrund der Gesetzeslage in der Kommu-

nalverfassung jedoch nicht verwunderlich und von den Kommunen nicht zu beeinflussen ist. Diese Zah-

len über das Rede- und Antragsrecht sowie das Budget zeigen, dass die brandenburgischen Kinder- und 

Jugendgremien in Bezug auf die Kompetenz- und Finanzausstattung bereits auf einem guten Weg sind. 

Sie zeugen von der grundsätzlichen Bereitschaft der örtlichen Entscheidungsmultiplikatoren, den Kin-

der- und Jugendgremien eine Stimme zu geben und Verantwortung zu übertragen. Diese Kompetenzen 

wie Rede- und Antragsrechte sind wichtige Mittel, um von den Erwachsenen gehört zu werden. Ein 

eigenes Budget gibt den Gremien die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen, ohne von Erwachsenengre-

mien abhängig zu sein. Dadurch wird den Gremien die notwendige Verantwortung übertragen, wodurch 

sie bestärkt werden. Es ist daher wünschenswert, dass alle Kinder- und Jugendgremien im Land Bran-

denburg ein Antragsrecht und ein eigenes Budget bekommen. Dabei ist die Höhe des Budgets erst ein-

mal zweitrangig und kann im Laufe der Zeit angehoben werden, wenn sich das Instrumentarium als 

wirkungsvoll erwiesen hat.  

Stärken und Schwächen der Kinder- und Jugendgremien 

Einige Kinder- und Jugendgremien gaben eigene Stärken und Schwächen an. Die genannten Stärken 

decken sich zum Teil mit den Gründen in Kapitel 2.2, warum man Kinder und Jugendliche (parlamen-

tarisch) beteiligen sollte. Sie zeigen daher, dass es sich bei den Begründungsmustern nicht um leere 

Behauptungen handelt, sondern dass sie in der Praxis tatsächlich von großer Relevanz sind. Die formu-

lierten Stärken sind ein positives Zeichen dafür, dass parlamentarische Beteiligungsformen ihre Wir-

kungen entfalten (können). Die genannten Schwächen decken sich zu einem sehr großen Teil mit den 

Schwächen, die bereits in anderen deutschen Bundesländern festgestellt worden sind (siehe Kapitel 

3.4.2). Bei den Schwächen bzw. Problemen handelt es sich also nicht um spezifische Faktoren in bran-

denburgischen Kommunen, sondern um grundsätzliche Probleme von parlamentarischen Formen der 

Beteiligung. Diese sollten – wie an vielen Stellen dieser Arbeit bereits erläutert – möglichst niedrig 

gehalten werden. Einige Faktoren, wie das Ausscheiden von Mitgliedern nach dem Schulende, lassen 

sich jedoch schlecht beeinflussen und sollten daher immer mitbedacht werden.  

Beteiligungsstrukturen 

Wie bereits erläutert, eignen sich Kinder- und Jugendgremien nicht für alle Bedürfnisse und Fähigkeiten 

von jungen Menschen. Auch in den brandenburgischen Kinder- und Jugendgremien zeigt sich, dass sich 

vor allem diejenigen Kinder und Jugendliche beteiligen, die auf ein Gymnasium gehen oder gegangen 

sind. Dass die befragten Kommunen neben dem Kinder- und Jugendgremium als parlamentarische Par-

tizipationsform noch weitere, offenere Beteiligungsformen nutzen, ist daher eine wichtige und notwen-

dige Maßnahme der Kommunen. Es gibt jedoch einige Kommunen, in denen das Beteiligungsangebot 

noch nicht sehr weit entwickelt ist. Hier sollten trotz des Mehraufwands weitere Anstrengungen unter-

nommen werden. Die projektorientierten und offenen Beteiligungsformen kommen denjenigen Kindern 
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und Jugendlichen entgegen, die sich von Kinder- und Jugendgremien aus unterschiedlichen Gründen 

nicht angesprochen fühlen. Das breite Angebot von Partizipationsformen sorgt dafür, dass sich jeder 

junge Mensch seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten nach einbringen kann. Ob Beteiligung jedoch von 

den Kommunen als eine gesamtstädtische und ressortübergreifende Querschnittsaufgabe verstanden 

wird, bleibt aufgrund der geringen Zahl von Antworten zu einer zentralen Anlaufstelle fraglich. Es 

macht derzeit den Anschein, dass Beteiligungsthemen auf bestimmte Akteursgruppen konzentriert blei-

ben. Diese Vermutung wird durch die Anzahl an Beteiligungsnetzwerken gestärkt. Zu diesem Punkt gibt 

es in vielen der befragten Kommunen daher noch Verbesserungspotenzial.  

Zwischenfazit: Die Umfrage an alle Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg gibt einen guten 

Überblick über die (Kompetenz-)Ausgestaltung, Arbeitsweise und über den Entwicklungsstand der Kin-

der- und Jugendgremien. Die Umfrage zeigt, dass sich – anders als in anderen Gremien in Deutschland 

– tendenziell eher Mädchen beteiligen, die auf ein Gymnasium gehen oder bereits studieren. Die meisten 

anderen Punkte decken sich mit den Erkenntnissen aus anderen Bundesländern: Sie sind offen gestaltet, 

behandeln ähnliche Themen und weisen ähnliche Stärken und Schwächen auf. In einem Punkt unter-

scheiden sich die brandenburgischen Kinder- und Jugendgremien eindeutig von der üblichen Praxis in 

anderen Bundesländern. Während in anderen Bundesländern Kinder- und Jugendgremien mit dem Be-

griff Parlament (und in Baden-Württemberg Rat) in ihrer Bezeichnung gewählt werden, werden (Kin-

der- und) Jugendparlamente in Brandenburg unabhängig von ihrer Bezeichnung nicht gewählt. Mit 

Blick auf die Kompetenzausgestaltung der Gremien lässt sich ein zufriedenstellendes Fazit ziehen, da 

fast alle Gremien ein Rederecht, die Mehrheit der Gremien ein Antragsrecht und mit Ausnahme von 

drei Gremien alle Gremien ein eigenes Budget besitzen. Dies deutet darauf hin, dass viele örtliche Ent-

scheidungsmultiplikatoren ein ernsthaftes Interesse daran besitzen, Kinder und Jugendliche zu beteili-

gen. Die tatsächliche Ernsthaftigkeit und Bereitschaft in den Kommunen kann durch die Umfrage jedoch 

nicht abschließend festgestellt werden, denn im Endeffekt entscheidet dies die Sichtweisen der Kinder 

und Jugendlichen. Deswegen wurden ergänzend zu der Umfrage zwei Fallstudien mit unterschiedlichen 

brandenburgischen Gremien angefertigt, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden. 

5.3 Fallstudien: Stadt Senftenberg und Stadt Oranienburg 

Im Rahmen von zwei Fallstudien wurden in den Städten Senftenberg (Kinder- und Jugendparlament) 

und Oranienburg (Jugendbeirat) Interviews mit Mitgliedern der Kinder- und Jugendgremien sowie mit 

örtlichen Entscheidungsmultiplikatoren und Ansprechpartnern geführt. Im Folgenden werden nachei-

nander die Ergebnisse vorgestellt und abschließend gemeinsam diskutiert.  

5.3.1 Das Kinder- und Jugendparlament in Senftenberg  

Die Stadt Senftenberg ist die Kreisstadt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Mit Stand von Dezem-

ber 2015 lebten 24.625 Menschen in der Stadt (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016), davon 1.835 

Personen unter 10 Jahre und 1.714 zwischen 10 und 19 Jahre (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
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2018). Der Anteil der Senftenberger Bevölkerung der unter 20-Jährigen beträgt somit 14,4 %. Das Kin-

der- und Jugendparlament der Stadt Senftenberg wurde 1998 gegründet. Es gilt als das älteste Kinder- 

und Jugendgremium im Land Brandenburg und existiert nach eigenen Angaben seit seiner Gründung 

ohne Unterbrechung. Vor der Vorstellung der Fallstudie werden zunächst die Angaben des Gremiums 

in der Umfrage skizziert. 

Nach eigenen Angaben gehören dem Kinder- und Jugendparlament vierzehn aktive Mitglieder an, neun 

Mädchen und fünf Jungen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Fünf Mitglieder besuchen ein Gymna-

sium und jeweils vier Mitglieder gehen in die Grundschule bzw. auf die Gesamtschule. Eine Person 

besucht ein Oberstufenzentrum. Das Kinder- und Jugendparlament wird nicht gewählt. Jedes Kind bzw. 

jeder Jugendlicher zwischen 12 und 25 Jahren kann in dem Parlament mitarbeiten und von der SVV 

berufen werden. Das Parlament kommt zehn- bis fünfzehnmal im Jahr im Rathaus der Stadt zusammen. 

Die Sitzungen werden von einem Mitglied des Parlaments in offener Weise geführt, wobei auch kreative 

Methoden (Open Space und Projekttage) zum Einsatz kommen. Neben den Mitgliedern ist die An-

sprechpartnerin des Kinder- und Jugendparlaments immer anwesend sowie mindestens zwei Mal im 

Jahr der Amtsleiter für Bildung und Soziales. Die Themen der Sitzungen bestimmen die Mitglieder (mit 

Unterstützung von Erwachsenen) selbst. Sie erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 6 € pro Sitzung und 

besitzen ein Rederecht sowie ein Antragsrecht in den politischen Gremien der Erwachsenen. Zusätzlich 

steht dem Kinder- und Jugendparlament ein jährliches Budget in Höhe von 3000 € zur Verfügung. Die 

Sitzungen des Parlaments werden protokolliert. In der Vergangenheit fanden bereits Evaluationen statt.  

In Senftenberg gibt es laut den Angaben in der Umfrage neben dem Kinder- und Jugendparlament auch 

Kinder- und Jugendbefragungen, Runde Tische, Zukunftswerkstätte sowie Kinder- und Jugendkonfe-

renzen. Ein Beteiligungsnetzwerk gibt es aber laut den Angaben im Fragebogen nicht. Darüber hinaus 

ist die Stadt Senftenberg Mitglied in der Initiative „Kinderfreundliche Kommune“ des Deutschen Ko-

mitees für UNICEF e. V. und des Deutschen Kinderhilfswerks e. V. Für ihre Anstrengungen wurde die 

Stadt Senftenberg am 1. Juni 2015 als kinderfreundliche Kommune ausgezeichnet.  

Im Rahmen der Fallstudie wurde der Vorsitzende der SVV (SP) im Einzelgespräch sowie die Koordi-

natorin der „Kinderfreundlichen Kommune“ (SK) gemeinsam mit dem Amtsleiter für Bildung und So-

ziales (SV) interviewt. Zudem wurde jeweils ein Gruppeninterview mit sieben Junior-Experten der Stadt 

(SJE) sowie mit sechs Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlaments (SM 1-6) geführt (siehe Anhang 

IV für eine Übersicht der geführten Interviews, inklusive der Kürzel). Die Gespräche geben einen ver-

tiefenden Einblick in das Kinder- und Jugendparlament in Senftenberg. Die wichtigsten Erkenntnisse 

werden im Folgenden in sieben Themenblöcken vorgestellt.  

Gründung des Kinder- und Jugendparlaments Senftenberg 

Das Kinder- und Jugendparlament Senftenberg sei laut dem Vorsitzenden der SVV auf Initiative von 

damaligen Fraktionen entstanden, die den Wunsch gehabt hätten, dass Kinder und Jugendliche in 
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Senftenberg „auch etwas zu sagen haben“ (Interview SP). Um den jungen Menschen in der Stadt mehr 

Mitsprachemöglichkeiten zu geben, beschloss die SVV daher – inspiriert durch eine Anzeige – ein Kin-

der- und Jugendparlament zu gründen. Die Umsetzung des Kinder- und Jugendparlaments habe jedoch 

„ein Weilchen [gedauert], denn es wusste ja keiner, wie es so richtig geht“ (Interview SP), da so ein 

Gremium damals etwas ganz Neues gewesen sei. Bei der Ausgestaltung selbst seien nach seiner Aussage 

sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Jugendhäuser und Schulen mit einbezogen worden. 

Schließlich sei von den entsprechenden Fachleuten in der Verwaltung eine Satzung erarbeitet worden 

und Beschlüsse in der SVV gefasst. Mittlerweile sei es für die Stadt „schon zur Selbstverständlichkeit 

geworden, dass wir so ein Kinder- und Jugendparlament haben“ (Interview SP). Jeder Stadtverordnete 

wisse, welche jungen Menschen Mitglieder des Parlaments sind. Für den Stadtverordneten sei es trotz-

dem selbstverständlich, dass man weiter für das Parlament werben müsse. Im Großen und Ganzen seien 

die Stadtverordneten aber sehr zufrieden mit dem Kinder- und Jugendparlament (Interview SP).  

Rolle des Kinder- und Jugendparlaments in Senftenberg 

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments sehen ihre Aufgabe darin, die „Meinung von den 

Kindern zu vertreten und deren Probleme versuchen zu lösen“ (Interview SM 1). Sie wollen die „Ju-

gendlichen mit ins Boot holen“ (Interview SM 2), auch wenn sie zugeben müssten, dass das manchmal 

gar nicht so einfach sei. Sie verstehen sich als politisch neutrales Gremium und finden es wichtig, dass 

dies auch in der Stadt so wahrgenommen werde. Sie wollen nicht, dass sie mit einer bestimmten Partei 

in Verbindung gebracht werden. Nach eigenen Angaben finden sie es toll, dass es in Senftenberg das 

Parlament gebe, weil ihre Meinung in Senftenberg gehört werde und weil man den Politikern „immer 

noch Paroli bieten“ könne, 

 „[…] wenn es darum geht, zum Beispiel, es wird ein Spielplatz gebaut und wir sagen dann: ‚Ne, uns 

gefällt das nicht, wie das geplant wird‘ und dann hört man [die SVV] wenigstens zu und nimmt das auch 

auf“ (Interview SM 3).  

Ein anderes Mitglied erzählt, dass das Kinder- und Jugendparlament eine wichtige Erfahrung für sie sei:  

„Ich bin von Menschen umgeben, die auch motiviert sind, sowas auf die Beine zu stellen. Im Endeffekt 

wir kriegen es ja auch hin und wir unterstützen uns gegenseitig und das ist 'ne tolle Erfahrung, besonders 

im jungen Alter und deswegen schätze ich das“ (Interview SM 4).  

Für den Vorsitzenden der SVV sei das Kinder- und Jugendparlament ein „Gewinn für die Stadt“, auf 

dessen Unterstützung die Politik gerne zurückgreife:  

„Ich sehe es [das Kinder- und Jugendparlament] nicht als abseitsstehend, sondern als Ansprechpartner in 

Kinder- und Jugendfragen. Und man muss natürlich dann die Meinung der Jugendlichen dann so umset-

zen, dass sie dann auch in der Stadtverordnetenversammlung wahrgenommen werden und auch richtig 

definiert werden“ (Interview SP).  
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Die Koordinatorin der kinderfreundlichen Kommune findet es ebenfalls sehr wichtig, dass es das Kin-

der- und Jugendparlament gebe und dass es lebe. Sie bezeichnet das Parlament als ein „kritisches 

Sprachrohr“ (Interview SK), das die Möglichkeit habe, mit seiner Stimme auch Dinge zu verändern.  

Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments  

Seit der Gründung des Kinder- und Jugendparlaments gab es nach Aussage des Vorsitzenden der SVV 

immer mal wieder Diskussionen darüber, wie alt die Mitglieder des Parlaments sein und ob alle Schulen 

in dem Gremium vertreten sein müssten. Die Koordinatorin berichtet im Gespräch, dass die SVV zu 

beiden Punkten erst im Jahr 2017 Änderungen beschlossen hätte (Interview SK). Einerseits wurde be-

schlossen, das Höchstalter der Mitglieder auf 25 Jahre zu erhöhen. Dieser Entscheidung war der – nach 

Einschätzung aller Gesprächspartner – bisher einzigen Meinungsverschiedenheit zwischen dem Kinder- 

und Jugendparlament und den Erwachsenen vorausgegangen: Ursprünglich war es von der Verwaltung 

angedacht, das Höchstalter der Mitglieder auf 18 Jahre zu begrenzen. Doch die Mitglieder des Parla-

ments setzten sich vehement gegen die Herabsetzung des Höchstalters ein und forderten sogar dessen 

Anhebung. In der Auseinandersetzung setzten sich schließlich die Mitglieder des Parlaments durch, so-

dass das Höchstalter auf 25 Jahre angehoben wurde. Die Entscheidung zugunsten des Kinder- und Ju-

gendparlaments erklärt der Amtsleiter für Bildung und Soziales mit folgenden Worten: 

„Es ist Konsens für die Stadtverordneten, wenn das KJP zu solchen Fragen wie Leitsatz, Hauptsatzung 

'ne andere Auffassung vertritt als vielleicht die Verwaltung, dass die Stadtverordneten dann doch auch 

der Auffassung des KJP folgen […]. Dann wird da ganz klar gesagt: ‚Nein, wenn das KJP das für sich so 

festgelegt hat, werden wir in der Stadtverordnetenversammlung als die Erwachsenen nichts anderes ent-

scheiden‘“ (Interview SV).  

Neben der Anhebung des Höchstalters habe die SVV erst letztes Jahr beschlossen, dass jede Schule mit 

zwei Sitzen im Parlament vertreten sein solle, um die Meinungen von allen Schulen aufnehmen zu kön-

nen. Laut der Koordinatorin funktioniere dies aber nur in der Theorie, denn  

„[…] die Praxis sieht dann so aus, dass die ganze Last nur auf wenigen Mitgliedern ruht. Es sieht dann 

nach außen zwar schön aus, wenn wir sagen, wir sind vierzehn Mitglieder, aber zu den Sitzungen kommen 

dann doch nur fünf“ (Interview SK).  

Bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause, als das Interview mit dem Kinder- und Jugendparlament 

entstand, waren nur die sechs interviewten Mitglieder anwesend, die alle derzeit auf das Gymnasium 

gehen oder nächstes Schuljahr auf das Gymnasium wechseln werden. Ein Mitglied bestätigte, dass dies 

keine Ausnahme sei, sondern dass immer überwiegend Mitglieder zu den Sitzungen kämen, die auf das 

Gymnasium gingen (Interview SM 2). Die Mitglieder der anderen Schulen ließen sich dagegen weniger 

häufig blicken. Die interviewten Mitglieder äußerten ihre Enttäuschung darüber, dass viele Mitglieder 

nur selten erscheinen. Sie bemängeln das fehlende Engagement einzelner Mitglieder und ärgern sich 

über kurzfristige Absagen bei Veranstaltungen (Interview SM 1, 3, 4).  
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Da die Änderung mit den zwei Sitzen pro Schule nicht greife, schwebt der Koordinatorin die Idee vor, 

dass das Kinder- und Jugendparlament „einen harten Kern bildet“, sodass nur noch engagierte Mitglie-

der in dem Gremium mitwirken (Interview SK). Um trotzdem die Meinungen aller Schulen in das Gre-

mium zu holen, sollen die Schüler- und Klassensprecher aller Schulen die Wünsche und Probleme ihrer 

Mitschüler benennen und daraus Projekte entwickelt werden, an denen alle interessierten Schüler mit-

wirken könnten. Für die Koordinatorin bedeutet dies, dass „dann […] mehr Kinder die Chance [haben], 

sich bei Projekten zu beteiligen, ohne gleich das KJP heiraten zu müssen“ (Interview SK). Diese Idee 

findet auch bei den interviewten Mitgliedern Zustimmung, weil sie dann nur noch mit motivierten Mit-

gliedern zusammenarbeiten würden. Die Koordinatorin betont in diesem Kontext den Wunsch seitens 

der „Kids“ und der Verwaltung, das Kinder- und Jugendparlament, das eine 20-jährige Geschichte auf-

weist, zu modernisieren (Interview SK).  

Abgesehen von den Veränderungen berichten die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments, dass 

sie durch ihre Arbeit viel für sich selbst mitnähmen. So lernten sie viel über Organisation und könnten 

mittlerweile besser frei sprechen – auch vor Erwachsenen (Interview SM 1-6). Man lerne nicht nur neue 

Leute in der eigenen Stadt kennen, sondern auch in anderen Kinder- und Jugendgremien, mit denen die 

Mitglieder interagieren (Interview SM 2). Dadurch entstünden auch Freundschaften.  

Eine Besonderheit in der Stadt Senftenberg sind die Junior-Experten, die im Rahmen der Initiative „Kin-

derfreundliche Kommune“ 2015 ins Leben gerufen wurden. Alle Kinder zwischen acht und elf Jahren 

können bei den Junior-Experten mitmachen. Die Junior-Experten – aktuell sind das acht Kinder – treffen 

sich einmal im Monat im Rathaus und wirken unter Betreuung der Koordinatorin „auf spielerische und 

positive Weise“ (Interview SK) an kindgerechten Projekten mit. Dadurch sollten sie nicht nur lernen, 

eigene Projekte durchzuführen, sondern sie sollten auch für das Kinder- und Jugendparlament sensibi-

lisiert werden. Dahinter steckt die Idee,  

„[…] dass wir die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments uns quasi schon ‚heranziehen', 

fördern – früh fördern – damit, wenn sie später zwölf Jahre alt sind und sich immer noch engagieren 

möchten, bereits Erfahrung für das Kinder- und Jugendparlament mitbringen“ (Interview SK).  

Senftenberg bleibe ebenfalls nicht davon verschont, dass ältere Mitglieder nach ihrem Schulabgang das 

Parlament verlassen. Erst kürzlich musste die langjährige erste Vorsitzende ihr Amt und ihre Mitglied-

schaft aufgeben, womit das Parlament immer noch zu kämpfen habe, weil sich bisher noch niemand 

bereit erklärt habe, ihre Nachfolge anzutreten. Die Idee mit den Junior-Experten kann hier möglicher-

weise mittelfristig Abhilfe schaffen. Der Ansatz hat bereits erste Wirkung erzielt, denn ein interviewtes 

Mitglied war vorher bei den Junior-Experten, bevor sie zum Kinder- und Jugendparlament kam. Die 

Junior-Experten selbst scheinen viel Spaß bei ihren monatlichen Treffen zu haben. Im Gespräch wäh-

rend ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause wünschten sich viele von ihnen, sich sogar öfter pro 

Monat zu treffen. Sie würden sich auch über mehr Kinder in ihrer Runde freuen, damit sie noch mehr 
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umsetzen könnten. Sie finden es „toll, dass wir eine Stimme haben und in der Stadt mithelfen dürfen“, 

denn „die Erwachsenen wissen ja nicht, was die Kinder mögen“ (Interview SJE).  

Betreuung des Kinder- und Jugendparlaments 

Die Koordinatorin der kinderfreundlichen Kommune begleitet seit Dezember 2017 auf eigenen Wunsch 

das Kinder- und Jugendparlament, da die vorherige Betreuerin langfristig ausgefallen ist (Interview SK). 

Sie sehe das Kinder- und Jugendparlament an ihre Arbeit mit der kinderfreundlichen Kommune sehr 

dicht angebunden. Sie selbst empfinde das Kinder- und Jugendparlament in der Stadt als so wichtig, 

dass das Parlament auf der Webseite der Stadt Senftenberg seine eigene Rubrik bekommen habe (Inter-

view SK). Zu ihren Tätigkeiten in Bezug auf das Kinder- und Jugendparlament gehören zum einen „Pa-

pierkram“ (Interview SP) bzw. allgemeine Verwaltungstätigkeiten, mit denen sie die Mitglieder des 

Parlaments unterstütze und entlaste (Interview SK). Zu den Tätigkeiten zählen zum Beispiel die Einbe-

rufung der monatlichen Sitzungen oder die Ausformulierung des stichwortartigen Protokolls. Für sie 

seien diese Tätigkeiten aber nur ein Teil ihrer Aufgabe. Ihr gehe es vor allem auch um die Förderung 

der Mitglieder:  

„Es gibt einzelne Mitglieder, die sich tatsächlich sehr engagieren, und das muss unbedingt gefördert wer-

den. Und genau darin sehe ich meine Rolle, dass ich das quasi aus ihnen herauskitzel und nicht nur stupide 

Verwaltungstätigkeiten mache, sondern das bei ihnen frühzeitig erkenne und fördere“ (Interview SK).  

Dabei hebt die Koordinatorin eindeutig hervor, dass es am Ende immer noch die Mitglieder des Parla-

ments seien, die die Richtung vorgäben:   

„Ich habe klar gesagt: ‚Ich bin nicht das Kinder- und Jugendparlament. Ich bin nicht die erste Vorsitzende. 

Ich begleite euch, ich unterstütze euch, aber ich kann nicht das alles machen. Das ist nicht der richtige 

Weg‘. Sie [die Mitglieder] müssen also lernen, mit dieser Verantwortung irgendwo dann auch zu wach-

sen“ (Interview SK). 

Die interviewten Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments freuen sich über die Unterstützung ihrer 

Ansprechpartnerin: Wenn sie Hilfe bräuchten, könnten sie sich immer auf sie verlassen. Sie seien dank-

bar für ihren Einsatz und bezeichnen sie als eine „tolle Unterstützung“ (Interview SM 5). Langfristig 

gesehen wünscht sich die Koordinatorin mehr Personalressourcen, damit sie selbst mehr Zeit habe, um 

die Mitglieder noch besser fördern und unterstützen zu können. 

Themen des Kinder- und Jugendparlaments 

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments bestätigen im Interview, dass sie alle möglichen The-

men, die sie interessieren, ansprechen dürften und dass es niemanden gebe, der versuche, ihnen etwas 

vorzuschreiben (Interview SM). Zudem hätten sie das Gefühl, dass sie Entscheidungen in der Stadt be-

einflussen könnten. In seiner langjährigen Tätigkeit habe das Parlament schon viele verschiedene Pro-

jekte und Veranstaltungen organisiert oder unterstützt. Die Vorgänger der meisten aktuellen Mitglieder 

hätten beispielsweise den Bau einer BMX-Anlage in Senftenberg veranlasst oder am Bau von 
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Spielplätzen mitgewirkt. Ein anderes Beispiel sei ein Alkoholtestkauf, bei dem sie auf den Jugendschutz 

aufmerksam machten. Im Laufe der Zeit hätten sich auch jährliche Traditionen entwickelt, die die aktu-

ellen Mitglieder bis heute umsetzten, wie den jährlichen Frühjahrsputz mit anschließendem Grillfest. 

Darüber hinaus sei den Mitgliedern die Patenschaft mit einer Grundschulklasse ein besonderes Anlie-

gen. Der Vorsitzende der SVV erzählt, dass die ehemaligen und aktuellen Mitglieder viele Aktionen 

gemacht hätten, „die auch bei unseren Stadtverordneten ein bisschen Staunen gebracht haben“ (Inter-

view SP).  

Die Mitglieder hätten es sich zum Ziel gesetzt, mit vielen verschiedenen Kindern in der Stadt zu reden, 

um ihre Wünsche in der Stadt Senftenberg zu hören und um diese auch zu verwirklichen. Ein Mitglied 

gibt allerdings zu, dass dies in letzter Zeit „ein bisschen knapp“ geworden sei (Interview SM 4). Sie 

wären zwar auf vielen Festen vertreten, aber sie könnten nicht so gut die Meinungen der Senftenberger 

Kinder und Jugendlichen einholen und umsetzen. Die Mitglieder möchten dies gerne nach der Sommer-

pause ändern, indem sie wieder mit verschiedenen Schulen interagieren. Die Ansprechpartnerin habe 

ebenfalls das Gefühl, dass momentan nicht so viel Rückkopplung mit den Kindern und Jugendlichen in 

Senftenberg stattfinde (Interview SK). Sie glaubt, dass sich einige Mitglieder ihrer Rolle noch gar nicht 

richtig bewusst seien. Deswegen wolle sie die Mitglieder dabei unterstützen, dass das Parlament (wie-

der) zum Sprachrohr der jungen Menschen in Senftenberg werde (Interview SK).   

Zusammenarbeit und Kommunikation mit Politik und Verwaltung 

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments sind zu jeder Sitzung der SVV eingeladen und können 

zu allen Angelegenheiten, die sie betreffen, Rederecht anmelden. Im Ausschuss für Soziales, Bildung, 

Kultur und Sport („Sozialausschuss“) hat das Kinder- und Jugendparlament sogar einen festen Tagungs-

ordnungspunkt, bei dem die Mitglieder ihre Angelegenheiten direkt vortragen oder seit 2017 auch An-

träge stellen können. Ein Mitglied sieht gerade in dem Sozialausschuss die besondere Einflussmöglich-

keit des Kinder- und Jugendparlaments, denn „im Sozialausschuss wirst du wahrgenommen“ und „durch 

den Sozialausschuss kommt der Einfluss in die Politik bzw. in die SVV“ (Interview SM 3). Die Mitglie-

der des Parlaments erzählen, dass die Politiker in der Stadt immer ansprechbar seien und ihnen zuhörten. 

Sie berichten außerdem, dass sie nicht nur der Koordinatorin (und der Verwaltung allgemein) immer 

alles sagen könnten, sondern dass sie auch direkt zum Bürgermeister gehen könnten, wenn sie wollten 

(Interview SM 1).  

Der Vorsitzende der SVV betont, dass alle Stadtverordneten dazu bereit seien, mit den Mitgliedern des 

Parlaments zusammenzuarbeiten:  

„Wenn sie [die Mitglieder des Parlaments] kommen, dann finden sie immer ein offenes Ohr bei uns, bei 

allen in der Stadtverordnetenversammlung. […] Es ist nicht so, dass man sagt, was die sagen, ist sowieso 

nur Quatsch – das gibt's nicht. Sondern sie [die Stadtverordneten] sagen: ‚Wir hören euch an, wir wollen 

wissen, was ihr so macht‘. Und es gibt auch viele, die eben die Jugendlichen mal ansprechen und mal 'ne 

Meinung einholen“ (Interview SP). 
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Er äußert sogar den Wunsch, dass die Mitglieder des Parlaments noch intensiver auf die Stadtverordne-

ten zugingen, denn die Stadtverordneten würden „stark profitieren“, wenn die Mitglieder zu bestimmten 

Themen etwas sagten. Grundsätzlich schätzt er die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparla-

ment als „sehr gut“ ein. Der Amtsleiter für Bildung und Soziales findet ebenfalls nur positive Worte 

über die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Parlaments und der Verwaltung sowie der SVV: 

„Das ist eigentlich so die Stärke des Gremiums an sich, dass es zwischen den Kindern und Jugendlichen 

und sowohl den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung als auch den Verwaltungsmitarbeitern 

einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist in der Sicht auf die Dinge. […] Man versucht, die Le-

benserfahrung mit ins KJP zu geben und kriegt aber einen riesen Schwung Kreativität dafür zurück. Da 

werden Dinge – Gott sei Dank – durch die Kinder und Jugendlichen dann doch auch mit ganz anderen 

Augen gesehen als man sie als Erwachsener vielleicht auch schon mit einer etwas übergroßen Vorsicht 

sehen würde“ (Interview SV). 

Der Amtsleiter betont, dass die Ideen von den Kindern und Jugendlichen selbst kämen und dann ge-

meinsam mit der Verwaltung und Politik entwickelt und besprochen werden. Die Ansprechpartnerin 

bestätigt ebenfalls die gute Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und den Erwachsenen (Interview 

SK). Außerdem unterstreicht sie, dass es in der SVV oder Verwaltung niemanden gebe, der ihnen sage, 

was die Mitglieder zu tun oder zu lassen hätten. Vielmehr handle es sich dabei um eine „unterstützende 

Hilfestellung von Politik und Verwaltung“, die ernst gemeint sei: 

„Ich habe […] noch nie etwas Negatives von den Politikern gegenüber den Kindern und Jugendlichen in 

Senftenberg wahrgenommen, zum Beispiel indem sie die Kids bloß beschmunzeln. Sie vermitteln eher 

etwas ganz Niedliches, wie Welpenschutz. Aber das ist auch in Ordnung, weil Kinder sind Kinder, sie 

sind nicht Erwachsene und dadurch erhalten sie sogar noch mehr Rechte“ (Interview SK). 

Ein Mitglied aus dem Kinder- und Jugendparlament deutet an, dass einige ältere Menschen aus der 

Bevölkerung dem Parlament skeptisch gegenüberstünden, aber dass er sich gegenüber der Verwaltung 

gleichwertig fühle (Interview SM 3). Er habe auch das Gefühl, dass die Stadtverordneten in der Stadt 

das Parlament schätzten: „In Wahrheit ist es wirklich so, man respektiert das Kinder- und Jugendparla-

ment, denn […] es ist das älteste Kinder- und Jugendparlament Brandenburgs […] und das schätzt man 

sehr, dass es noch engagierte Mitglieder gibt“. Ein weiteres Mitglied berichtet ebenfalls, dass es sich 

von den Erwachsenen ernst genommen fühle: 

„Was ich persönlich gelernt habe, ist, [...] dass meine Meinung auch gegenüber Erwachsenen wichtig ist, 

auch wenn ich jetzt eben erst 16 Jahre alt bin. Meine Meinung zählt in Angelegenheiten, auch gegenüber 

der Stadt. Ich wohne jetzt hier und ich habe mitzubestimmen [...]. Und das finde ich extrem wichtig und 

das ist auch irgendwo unsere Aufgabe. Und ich will, dass [...] viele dieses Gefühl bekommen ‚Ich kann 

mitbestimmen, ich gehöre hier hin, ich habe mitgewirkt in diesem großen Ganzen‘“ (Interview SM 4). 
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Die Ausführungen zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Kinder- und Jugendparlament und 

der Politik und Verwaltung von allen Seiten als positiv gesehen wird. Die Akteure schätzen und unter-

stützen sich gegenseitig und lernen voneinander.  

Senftenberg als kinderfreundliche Kommune  

Die Stadt Senftenberg ist seit 2013 Mitglied der Initiative „Kinderfreundliche Kommune“, die es sich 

zum Ziel gesetzt hat, die UN-Kinderrechtskonvention lokal umzusetzen. Am 1. Juni 2015 wurde Senf-

tenberg für seine Anstrengungen als erste Stadt Brandenburgs als kinderfreundliche Kommune ausge-

zeichnet. Laut Aussage des Vorsitzenden der SVV sei die Teilnahme an der Initiative ein logischer 

Schritt gewesen, da sich die Stadt bereits seit langer Zeit intensiv für Kinder und Jugendliche und ihre 

Mitspracherechte in der Stadt einsetze und sie in ihren Augen bereits viele Anforderungskriterien der 

Initiative erfüllten (Interview SP). Die Stadt habe durch die Teilnahme an dem Projekt weitere Anreize 

erhalten, noch kinderfreundlicher zu werden. Die Ideen wurden in einem Aktionsplan festgeschrieben, 

der nun schrittweise umgesetzt werde. Die Koordinatorin berichtet, dass man in der Stadt den Projekten 

der kinderfreundlichen Kommune sehr „verschrieben“ sei und dass man stolz auf das sei, was man leiste 

(Interview SK). Ein Beispiel für ein Projekt, das durch die Initiative entstanden ist, seien die „SFBau-

meister“, die an der Planung und Realisierung von Spielplätzen mitwirkten. Die Stadt sei sich seitdem 

einig, dass sie nie wieder einen Spielplatz ohne die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bauen 

würde (Interview SK, SV).  

Ein wichtiger Bestandteil der kinderfreundlichen Kommune und des Aktionsplans ist die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen in der Kommune, welche einen großen Stellenwert in der UN-Kinder-

rechtskonvention darstellt. Für die Koordinatorin und für den Amtsleiter für Bildung und Soziales wirke 

sich das Projekt positiv auf die Kinder- und Jugendbeteiligung aus, weil sie dadurch noch einmal breiter 

geworden sei (Interview SK, SV). Zudem ist im Aktionsplan vorgesehen, ein Gesamtkonzept zur Kin-

der- und Jugendbeteiligung zu entwickeln (Stadt Senftenberg 2015, 9). Kinder- und Jugendbeteiligung 

sei nicht nur „politisch gewollt“, sondern es werde „hier richtig gelebt“, denn:  

„Man möchte den Kindern mit auf den Weg geben: ‚Wir sind wichtig, wir sind wertvoll und hier können 

wir mitreden, denn das ist auch unsere Stadt!‘ – und mit diesem Bewusstsein wachsen sie auf, fühlen sich 

wohl und bleiben hoffentlich als Erwachsener in der Stadt sesshaft“ (Interview SK). 

Die Stadt Senftenberg setzt sich deswegen seit Jahrzehnten für die Belange und die Einbindung von 

Kindern und Jugendlichen ein. Das positive Image, das durch diese Tätigkeiten entsteht, scheint den 

Verantwortlichen dabei nur zweitrangig zu sein. Obwohl der Vorsitzende der SVV weiß, dass „ein Kin-

der- und Jugendparlament uns allen gut zu Gesicht steht“ (Interview SP), scheint es eher eine positive 

Konsequenz für die Stadt zu sein und nicht das eigentliche Ziel dahinter. Die obigen Ausführungen 

zeigen, dass es das Ziel des Kinder- und Jugendparlaments ist, junge Menschen in Senftenberg mitreden 

zu lassen. So resümiert ein Mitglied, das aus Altersgründen vor Kurzem das Parlament verlassen hat, 

seine Zeit im Parlament mit folgenden Worten: 
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„Danke dem Kinder- und Jugendparlament, denn ich muss wirklich für mich sagen, für mich war das 

persönlich eine Herzensangelegenheit und ich bin dem für vieles dankbar. Und ich freue mich, dass es 

immer noch engagierte junge Leute gibt, denn das ist das wichtigste, was wir in der heutigen Zeit brau-

chen“ (Interview SM 3). 

5.3.2 Der Jugendbeirat in Oranienburg 

Die Stadt Oranienburg ist die Kreisstadt des Landkreises Oberhavel in der Nähe von Berlin. Ende 2015 

lebten 43.526 Menschen in der Stadt (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016). 3.943 Oranienburger 

sind unter 10 Jahre und 3.577 zwischen 10 und 19 Jahre alt (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2018). 

Dies kommt einem Bevölkerungsanteil der unter 20-Jährigen von 17,3 % gleich. Im Jahr 2015 erhielt 

die Stadt Oranienburg das Gütesiegel „Familiengerechte Kommune“. Im gleichen Jahr wurde der Ju-

gendbeirat in Oranienburg gegründet. Er zählt damit zu den jüngeren Kinder- und Jugendgremien im 

Land Brandenburg. Im Folgenden werden zunächst erneut die Antworten aus der Umfrage skizziert, 

bevor dann die Gespräche mit den Akteuren in Oranienburg ausgewertet werden.   

In dem Jugendbeirat Oranienburg arbeiten nach eigenen Angaben zehn aktive Mitglieder mit, sechs 

Mädchen und vier Jungen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren. Drei Mitglieder besuchen eine Gesamt-

schule mit gymnasialer Oberstufe und drei weitere Mitglieder gehen auf ein Gymnasium, wovon eines 

dieses Jahr Abitur macht. Die restlichen vier Mitglieder befinden sich mittlerweile schon im Studium. 

Bis zu fünfzehn Mitglieder des Beirats werden alle zwei Jahre in der Kommune gewählt. Wahlberechtigt 

sind dabei alle jungen Menschen zwischen 12 und 25 Jahren. Das passive Wahlalter liegt zwischen 14 

und 25 Jahren. Bei der letzten Wahl gab es fünfzehn Kandidaten, die alle gewählt wurden. Fünf davon 

haben jedoch das Gremium aufgrund von Wegzug und Schulabschluss wieder verlassen. Nach der Wahl 

werden die Mitglieder des Jugendbeirats von der SVV offiziell für zwei Jahre benannt.  

Der Jugendbeirat kommt alle zwei Wochen in einem eigenen Raum in der Stadtbibliothek zusammen. 

Vor den Sitzungen gibt es eine Einladung und eine Tagesordnung und die Sitzungen werden von einem 

Mitglied des Beirats moderiert. Neben den Mitgliedern ist die Jugendkoordinatorin der Stadt Oranien-

burg anwesend. Die Tagesordnungspunkte werden von den Mitgliedern des Jugendbeirats, aber auch 

von der Jugendkoordinatorin bestimmt. Die Mitglieder erhalten kein Sitzungsgeld, haben allerdings ein 

Rede- und Antragsrecht in den politischen Gremien der Erwachsenen. Zusätzlich verfügt der Jugend-

beirat über ein jährliches Budget in Höhe von 1.100 €. Die Sitzungen des Beirats werden von einem 

Mitglied protokolliert. Eine Evaluation hat aufgrund der relativ jungen Geschichte noch nicht stattge-

funden. Neben dem Jugendbeirat gibt es in Oranienburg auch regelmäßige Jugendforen.  

Als Stärken bzw. Erfolge des Beirats wurden Ausdauer, Motivation, Kommunikation, Frustrationstole-

ranz, Kreativität und Organisation genannt. Bei den Schwächen bzw. Problemen wurde angegeben, dass 

die Zusammenarbeit mit den anderen Gremien und generell mit der Kommunalpolitik verbesserbar ist, 

wobei nicht der Jugendbeirat in der Verantwortung gesehen wird. Dieser Punkt wird in der folgenden 

Fallstudie noch einmal konkret aufgegriffen.  
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Im Rahmen der Fallstudie wurden die Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg (OJ) sowie eine Stadt-

verordnete der SVV und gleichzeitige Vorsitzende des Bildungsausschusses (OP) einzeln interviewt. 

Außerdem wurde ein Gespräch mit zwei Mitgliedern des Jugendbeirats (OM 1, 2) geführt, die den Beirat 

mitgegründet haben (siehe Anhang IV für eine Übersicht der geführten Interviews, inklusive der Kür-

zel). Wie auch in Senftenberg geben die Gespräche einen vertiefenden Einblick in den Jugendbeirat in 

Oranienburg. Analog zu der Fallstudie über Senftenberg folgen nun die wichtigsten Erkenntnisse in den 

gleichen Themenblöcken21. 

Gründung des Jugendbeirats Oranienburg 

Der Jugendbeirat ist nach Aussage der Jugendkoordinatorin der erste Jugendbeirat in Oranienburg. Ob-

wohl die Stadt schon einige Jahre zuvor einen Jugendbeirat in der Hauptsatzung der Stadt verankert 

habe, sei es vorher nie zu einer Etablierung eines Jugendbeirats gekommen. Laut der Jugendkoordina-

torin habe es in den Jahren 2010/11 schon einmal einen Versuch der Politik gegeben, einen Jugendbeirat 

zu etablieren. Dazu habe die damalige stellvertretende Bürgermeisterin Verbände, Vereine und Schulen 

gebeten, junge Menschen zu benennen, die Jugendliche in einem Jugendbeirat vertreten können. Das 

sei aber „gründlich schief gegangen“ (Interview OJ), weil es nur wenig Rücklauf gegeben habe.  

Einige Jahre später entwickelten sich dann zwei parallel laufende Prozesse in der Politik und in der 

Jugendkoordination. Auf der einen Seite wollten nach Aussage der Stadtverordneten einige Fraktionen 

einen zweiten Anlauf starten, einen Jugendbeirat in Oranienburg zu etablieren. Zu diesem Zeitpunkt gab 

es bereits einen Seniorenbeirat in der Stadt und man wollte mit einem Jugendbeirat alle Altersgruppen 

involvieren und politisch in den unterschiedlichen Gruppen „Akzeptanz finden und auch mal Interesse 

wecken“ (Interview OP). Zudem sei man grundsätzlich der Auffassung, dass Mitbestimmungsrechte 

und Bürgerbeteiligung wichtig seien. Dies fördere nicht nur das Verständnis der Bevölkerung für die 

Politik(er), sondern sei auch ein Mittel gegen Politikverdrossenheit und für Mitgliedernachwuchs (In-

terview OP). Laut Aussage der Stadtverordneten habe es in der SVV jedoch viele Diskussionen über 

das Thema gegeben, da es Stadtverordnete gäbe, die der Idee mit dem Jugendbeirat sehr skeptisch ge-

genüberstünden und in einem Jugendbeirat eher eine Belastung als eine Bereicherung sähen. Es sei ins-

besondere zu Beginn darüber gesprochen worden, welcher Mehrwert ein Jugendbeirat sein könne, um 

„Unsicherheiten […] auch ein bisschen aus dem Weg [zu] räumen“ (Interview OP). Das sei ein Prozess 

gewesen, der seine Zeit brauchte, weil der Jugendbeirat eine Veränderung bedeute und der eine oder 

andere sich mit Veränderungen schwertue (Interview OP). Neben den Diskussionen in der SVV habe es 

auch in der Verwaltung von einzelnen Akteuren Skepsis gegenüber einem Jugendbeirat gegeben, die 

überwunden werden musste (Interview OP).  

                                                             
21 Der Themenblock „Kinderfreundliche Kommune“ kann nicht betrachtet werden, da Oranienburg nicht an der 
Initiative teilnimmt. Oranienburg trägt das Siegel „Familiengerechte Kommune“, das aber nicht den gleichen Fo-
kus auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen legt wie das Siegel der kinderfreundlichen Kommune. 
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Parallel zu den Diskussionen in der Politik habe die Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg im Jahr 

2014 einen großen Beteiligungsprozess gestartet, weil Zugangsmöglichkeiten für Jugendliche bis dato 

gefehlt hätten (Interview OJ). Ein Teil dieses Prozesses seien zwei Jugendforen gewesen, bei denen sich 

junge Oranienburger einbringen konnten. Die interviewten Mitglieder des Beirats nahmen an einem 

dieser Jugendforen teil. Sie berichten, dass Jugendliche im Jugendforum den Wunsch nach (mehr) Par-

tizipation geäußert hätten. Zeitgleich habe es auf dem Forum bereits eine Liste mit der Überschrift „Ju-

gendbeirat“ gegeben, in die sich interessierte Jugendliche eintragen konnten. Die Liste sei nach Aussage 

der Mitglieder nicht beworben worden, sondern nur eine Idee von vielen gewesen (Interview OM 1, 2). 

Die Idee der Stadt, einen Jugendbeirat zu gründen, wurde demnach anscheinend in das Jugendforum 

weitergegeben, was die Jugendlichen dann selbst aufgriffen. Die Jugendlichen, die sich in die Liste 

eingetragen hatten, trafen sich anschließend zu einem Initiierungstreffen, wo über die Gründung, Ziele, 

Aufgaben und Struktur eines Jugendbeirats gesprochen wurde. Die Ergebnisse wurden der Stadt vorge-

stellt und im September 2015 wurde der Beirat gegründet (Interview OM 1, 2). Der Jugendbeirat in 

Oranienburg war demnach ursprünglich eine Idee der Politik, die jedoch dem Wunsch junger Menschen 

in Oranienburg nach mehr Partizipation entgegenkam. Im Endeffekt konnte der Jugendbeirat in Orani-

enburg nur wegen des Interesses und Engagements dieser Jugendlichen realisiert werden.  

Rolle des Jugendbeirats Oranienburg 

Die Mitglieder des Jugendbeirats verbinden mit ihrem Beirat die Aufgabe, „die Stimme der Jugend […] 

zu vertreten oder weiterzugeben“ (Interview OM 2). Sie wollen mit ihrer Arbeit erreichen, dass die 

Jugendlichen und ihre Sichtweisen in der Stadt(politik) wahrgenommen und vertreten werden. Sie fin-

den es wichtig, dass jede Gruppe in der Stadt – also auch die Gruppe der Jugendlichen – eine Stimme 

besitze und dass Angelegenheiten in der Stadt nicht nur aus Sicht einer Gruppe, sondern aus unterschied-

lichen Blickwinkeln gesehen und dementsprechend verändert werden (Interview OM 2). Der Jugend-

beirat sei Ansprechpartner in der Stadt für Kinder- und Jugendthemen und werde auch von Vereinen 

und anderen jugendrelevanten Akteuren angesprochen und teilweise um Unterstützung gebeten. Um 

sich für die Belange junger Menschen in Oranienburg einzusetzen, nehmen die Mitglieder an den Sit-

zungen der SVV teil. Zudem sind sie im Haupt-, Bildungs-, Sozial- und Bauausschuss vertreten. Mit 

Ausnahme des Hauptausschusses könnten die Mitglieder jederzeit von ihrem Rederecht Gebrauch ma-

chen (Interview OM 1). Anträge dürften sie jedoch nicht selbst stellen, sondern nur mit einer oder meh-

reren Parteien als „Kooperationspartner“ (Interview OM 2).  

Die interviewte Stadtverordnete sieht in dem Jugendbeirat ein „gutes Bindeglied“ zu den Kindern und 

Jugendlichen der Stadt Oranienburg. Für sie dient der Beirat auch als „Brückenbau“ zwischen der jungen 

und älteren Generation. Der Beirat helfe den Stadtverordneten, Oranienburg besser aus Sicht der Jugend 

zu verstehen, indem er die Sichtweisen der jungen Menschen in Oranienburg vermittle. Dies befördere 

nicht nur einen neuen Blick auf die Dinge, sondern könne auch dazu führen, dass Entscheidungen auch 
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mal „verjüngt“ werden. Für sie ist der Jugendbeirat daher ein „klarer Gewinn“ für die Stadt, für den sie 

sich aber noch mehr Akzeptanz wünsche (Interview OP). 

Die Jugendkoordinatorin sieht die Rolle des Jugendbeirats ebenfalls darin, die Interessen der jungen 

Menschen in Oranienburg zu vertreten. Der Beirat solle zu allen jugendrelevanten Fragen und Themen 

befragt werden, was ihrer Ansicht nach allerdings noch nicht ausreichend geschehe. In ihren Augen 

gebe es noch deutlich mehr Möglichkeiten, den Jugendbeirat zu involvieren (Interview OJ).  

Mitglieder des Jugendbeirats  

In dem Jugendbeirat engagieren sich aktuell elf bis zwölf junge Menschen im Alter von 13 bis 20 Jahren. 

Bei der Ausgestaltung des Beirats, die hauptsächlich von den Jugendlichen selbst ausging, hätte man 

sich darauf geeinigt, den Jugendbeirat wählen zu lassen, damit die gewählten Beiratsmitglieder „eine 

gewisse Legitimation auch aus ihrer Altersgruppe“ erhielten (Interview OJ). Die anschließende Benen-

nung durch die SVV sei dann eher eine „Formalie“ (Interview OJ), die aber auch dazu diene, die ge-

wählten Mitglieder zu würdigen. Für die Jugendkoordinatorin ist eine solche Wahl aus ihrer sozialpä-

dagogischen Sicht „überhaupt nicht niedrigschwellig, sondern hinderlich“ (Interview OJ). Sie betont 

aber auch, dass die engagierten jungen Menschen damit kein Problem hätten, was das Wichtigste sei.  

Der Jugendbeirat wurde Anfang Juni 2018 erneut gewählt. Die Wahl wurde u. a. über Aushänge, Flyer 

und Social Media bekannt gegeben. Sie fand in Verbindung mit einer anschließend selbst organisierten 

Jugendparty statt, die nicht nur auf die fehlenden Feiermöglichkeiten für Jugendliche aufmerksam ma-

chen sollte, sondern auch als „Lockmittel“ für die Wahl genutzt wurde (Interview OJ). Mit Ausnahme 

von zwei Personen hätten sich alle Mitglieder wieder zur Wahl aufstellen lassen. Zudem hätten sich drei 

neue Jugendliche auf der Veranstaltung beworben (Interview OJ, OM 1, 2). Damit habe es der Beirat 

geschafft, dass die Mitglieder nicht weniger, sondern sogar mehr wurden. Oranienburg besitzt dank 

seiner Nähe zu Berlin zudem den Vorteil, dass viele Mitglieder dem Jugendbeirat nach der Schule er-

halten bleiben, weil sie weiterhin in Oranienburg leben (können), obwohl sie in Berlin ein Studium 

beginnen. Dennoch bestehe immer die Gefahr, dass der Beirat irgendwann nicht mehr besetzt werden 

könne und zerbreche, was eine Schwäche von solchen Gremien darstelle (Interview OP). In Bezug auf 

das Mitgliederproblem in vielen Kinder- und Jugendgremien raten die Mitglieder des Jugendbeirats, 

dass man immer im Kopf haben müsse, wann Mitglieder aufgrund von Schulende und Umzug möglich-

erweise ausscheiden werden. Man sollte dann präventiv dagegen vorgehen und gezielt Projekte planen 

oder die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren, damit man erst gar nicht in die Situation komme, dass es zu 

wenig Mitglieder gebe (Interview OM 2).  

Die Stadtverordnete bewundert die Beiratsmitglieder für ihren Einsatz und bezeichnet sie als mutig, weil 

sie sich einfach so vor die Stadtverordneten stellten und ihre Meinung sagten, denn früher hätten sich 

das viele in ihrem Alter nicht getraut. Sie findet es gut, „dass man einfach auch mal frisch, fromm, 

fröhlich, frei ohne lange nachzudenken mal so eine Idee raushaut und dann auch mal sagt“ (Interview 
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OP). Das sollten sich die Mitglieder bewahren und das sei auch eine Sache, die Erwachsene von den 

Jugendlichen lernen könnten. Die Stadtverordnete sehe jedoch Verbesserungsdarf in der Öffentlichkeits-

arbeit des Beirats. Außerdem würde sie sich von den Mitgliedern wünschen, dass sie sich gemeinsam 

mit den Jugendlichen der Stadt eine Liste oder einen „5-Punkte-Plan“ mit Wünschen erarbeiteten, weil 

man in der Vergangenheit zwar miteinander geredet, aber kein festes Ergebnis bekommen habe. Dies 

würde dem Beirat jedoch helfen, „auch zu den Zielen zu [kommen], die sie selber auch verfolgen“ (In-

terview OP).  

Für die Jugendkoordinatorin ist der Jugendbeirat wegen seiner engagierten Mitglieder ein „Erfolgspro-

jekt“, denn sie nähmen nicht nur sehr viel aus der Erfahrung für sich selbst mit, sondern sie organisierten 

auch große Projekte, auf die sie stolz sein könnten (Interview OJ). Sie bewundert die große Ernsthaf-

tigkeit, mit der die Mitglieder in dem Jugendbeirat arbeiteten. Sie findet es gut, dass sie sich nicht un-

terkriegen ließen – „trotz all der für sich doch oft sehr sichtbaren Widerstände, die sie selber empfinden“ 

(Interview OJ, siehe Abschnitt Zusammenarbeit und Kommunikation). Die Jugendkoordinatorin ist der 

Ansicht, dass sich die Mitglieder selbst eine Organisationsstruktur gegeben hätten, die nicht „typisch 

jung“ sei, sondern sich der Organisationsstruktur von Erwachsenengremien sehr ähnle. Sie selbst könne 

sich andere Formate vorstellen und würde es begrüßen, wenn sie diese „sehr stringenten Strukturen 

lassen könnten und einfach mal auf unkonventionelle Art und Weise den Erwachsenen zeigen, dass sie 

Jugend ist und dass sie die jungen Menschen dieser Stadt vertreten“ (Interview OJ).  

Die interviewten Mitglieder des Jugendbeirats sind sich bewusst, dass sie sehr organisatorisch aufge-

stellt seien und dass sie das manchmal auch behindern könne. Grundsätzlich helfe es ihnen aber sehr, 

dass sie sich Regeln setzten. Sie wüssten, dass ihre Öffentlichkeitsarbeit noch ausbaufähig sei und dass 

sie noch nicht so präsent in der Stadt seien, wie sie es sich wünschten (Interview OM 1). Für sie sei die 

Arbeit in dem Jugendbeirat manchmal auch eine zeitliche Belastung, aber der Jugendbeirat habe oftmals 

erste Priorität, da er sich in all den Jahren zu ihrem „Baby“ entwickelt habe (Interview OM 2). Mittler-

weile habe es sich etabliert, dass fast immer alle Mitglieder zu den zweiwöchentlichen – und manchmal 

sogar wöchentlichen – Treffen kommen. Neben den offiziellen Mitgliedern des Beirats kämen auch 

immer mal wieder ehemalige Mitglieder zu den Treffen, was zeige, wie sehr die Arbeit in dem Jugend-

beirat binde (Interview OM 2). Durch den Beirat entstünden nicht nur Freundschaften, sondern er gebe 

ihnen auch mehr Selbstbewusstsein, ein besseres Zeitmanagement sowie das Gefühl, Teil der Politik zu 

sein (Interview OM 1, 2). Für die Mitglieder sei es ein Erfolg, dass es den Jugendbeirat noch gebe, denn 

„das hätte man sich am Anfang vielleicht nicht so gedacht“ (Interview OM 2). Sie seien überzeugt da-

von, dass der Beirat auch zukünftig bestehen bleibe, weil sie sehr hartnäckig seien und ein Projekt nach 

dem anderen durchführten (Interview OM 1, 2).  

Betreuung des Jugendbeirats  

Die Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg ist die Betreuerin und Ansprechpartnerin des Jugend-

beirats. Auf Wunsch der Mitglieder ist sie – soweit möglich – bei allen Sitzungen des Jugendbeirats 
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anwesend. Dabei vergewissere sie sich in regelmäßigen Zeitabständen, ob ihre Anwesenheit immer noch 

erwünscht sei (Interview OJ). Die Jugendkoordinatorin verwaltet die Finanzen des Beirats und ist die 

„Schnittstelle zur Verwaltung“ (Interview OJ). Alles, was mit der Verwaltung zu tun habe, laufe über 

die Koordinatorin. Sie bereite Wege und Prozesse in Richtung Verwaltung und unterstütze die Mitglie-

der überall da, wo es ihr möglich sei. Da sie bei fast allen Sitzungen anwesend ist, sei sie auch immer 

gut informiert und könne Informationen aus der Verwaltung und der Kommunalpolitik in die Arbeit des 

Gremiums einfließen lassen. In den Augen der Jugendkoordinatorin gehört es zu ihren wichtigsten Tä-

tigkeiten, „Informationen zu sammeln und Menschen zusammenzubringen, die sich gegenseitig nützlich 

sein können“ (Interview OJ). Sie ist der Ansicht, dass der Jugendbeirat ohne diese Schnittstelle zu der 

Verwaltung „nicht so ein Erfolgsprojekt [wäre], wie es jetzt hier auch in der Stadt Oranienburg verkauft 

wird“ (Interview OJ).  

Für die interviewten Mitglieder des Jugendbeirats ist die Betreuung durch die Jugendkoordinatorin eine 

unverzichtbare Unterstützung:  

„Sie unterstützt uns da enorm, so was auch einfach Wege, Verwaltungswege angeht, sie kann einfach 

viel, viel schneller irgendwas nachfragen als wir es können. Also solche Kleinigkeiten, wo wir erst mal 

noch irgendwen fragen müssen, da hilft sie uns total“ (Interview OM 1). 

Für die Stadtverordnete spielt die Jugendkoordinatorin ebenfalls eine ganz wichtige Rolle bei dem Ju-

gendbeirat. Sie lobt das große Engagement der Jugendkoordinatorin und unterstreicht, dass sie ihre Auf-

gabe sehr ernst nehme. Für die Stadtverordnete sei sie nicht nur die Ansprechpartnerin und Hilfe für die 

Mitglieder des Jugendbeirats, sondern auch eine „Vermittlerin“ und „Bindeglied“ zwischen der Politik 

und dem Jugendbeirat (Interview OP). Zudem sei sie auch Ansprechpartnerin für die Stadtverordneten, 

wenn es um dem Jugendbeirat gehe, denn sie helfe ihnen auch bei Fragen diesbezüglich weiter. Gleich-

zeitig fördere sie das Verständnis der Erwachsenen über die Lebenswelten junger Menschen.  

Themen des Jugendbeirats 

Die interviewten Mitglieder des Jugendbeirats bestätigen, dass sie sich ohne Beschränkungen mit jedem 

Anliegen beschäftigten und im Bildungs-, Sozial- und Bauausschuss ihre Meinung zum Ausdruck brin-

gen könnten. Sie setzten sich für die Themen ein, die den jungen Menschen in Oranienburg am Herzen 

liegen und die „Erwachsene natürlich nicht auf dem Schirm haben, aber Schüler jeden Tag bemerken“ 

(Interview OM 2). Dafür könnten sich Jugendliche jederzeit an den Beirat wenden, wenn sie ein Anlie-

gen oder Problem haben. Ein aktuelles Anliegen sei zum Beispiel die fehlende Feiermöglichkeit, seit-

dem im Dezember letzten Jahres eine entsprechende Einrichtung ohne Alternative geschlossen hätte. 

Wie bereits angesprochen, hat der Beirat in Verknüpfung mit der Wahl eine eigene „Generation Youth 

Party“ veranstaltet, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Ein anderes aktuelles Beispiel, 

für das sich der Beirat einsetzt, sei der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), der noch verbesse-

rungswürdig sei, weil Busse nicht immer den Schulzeiten angepasst seien. Dafür arbeite der Beirat aktiv 

an einem neuem ÖPNV-Konzept mit. Der Jugendbeirat habe in der Vergangenheit zudem einen Kinotag 
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erwirkt, an dem Kinder und Jugendliche vergünstigte Tickets bekämen. Der Beirat sei außerdem bei der 

Gestaltung von Spielplätzen involviert gewesen und sei im Austausch mit anderen Jugendgremien in 

der Umgebung, welche den Oranienburger Jugendbeirat als ein „Vorzeigebeispiel“ sähen (Interview 

OM 2). Der Jugendbeirat habe es sich auch zum Ziel gesetzt, politische Themen wie die Bürgermeister- 

oder Kommunalwahlen jugendgerechter aufzuarbeiten. Dafür hätten sie beispielsweise bei der letzten 

Bürgermeisterwahl einen „Bürgermeistertalk“ veranstaltet, bei dem sich die Kandidaten den jungen 

Menschen in Oranienburg vorstellen und ihnen zeigen konnten, wie Politik in Oranienburg funktioniere 

und wie macht man da eigentlich mitmachen könne (Interview OM 1). Neben all diesen Aktivitäten 

kümmere sich der Beirat – gerade auch in der Anfangszeit – um interne Anliegen wie eine eigene Home-

page, die vor Kurzem veröffentlich wurde, einen eigenen Raum oder Merchandise. Neben den vielen 

eigenen Projekten und den internen Anliegen beginne für die Mitglieder „jetzt […] sozusagen die wirk-

lich aktive Arbeit mit der Politik zusammen“ (Interview OM 2).  

Um die Meinungen und Wünsche der jungen Menschen in Oranienburg einzuholen, habe der Jugend-

beirat im Mai 2018 junge Oranienburger und Kommunalpolitiker zu einer „Jungen Runde“ eingeladen, 

einer Art Jugendforum. Das Jugendforum habe den Beteiligten die Möglichkeit gegeben, sich auszutau-

schen, und zeigte dem Jugendbeirat, was junge Menschen in Oranienburg gerne ändern möchten. Die 

Mitglieder des Beirats nähmen die Vorschläge als Arbeitsgrundlage in die neue Legislaturperiode mit 

und wollen zukünftig wieder auf das Format zurückgreifen (Interview OM 1, 2). Die Stadtverordnete 

zeigt sich von dieser Veranstaltung sehr angetan und lobt die Mitglieder für die Organisation. Sie habe 

bei der Jungen Runde sehr viel Spaß gehabt und sehe in dem Format die Möglichkeit, Barrieren zwi-

schen der Jugend und den Politikern abzubauen. Sie würde es begrüßen, wenn es dieses Format öfter 

geben würde (Interview OP).    

Die interviewten Mitglieder des Beirats haben das Gefühl, dass sie mit der Zeit immer mehr Einfluss in 

der Stadt gewännen. Während dies zu den Anfängen des Beirats „mit Sicherheit noch nicht“ der Fall 

gewesen sei, verändere es sich langsam zum Positiven (Interview OM 1). Die Mitglieder müssten dafür 

aber sehr viel tun und sich das auch „ein Stück [weit] erarbeiten“ (Interview OP). Die Mitglieder sagen, 

dass sie „schon lauter sein [müssen] als alle anderen“ (Interview OM 2). Mittlerweile fange man in der 

Stadt aber an, dem Jugendbeirat zuzuhören. Die Jugendkoordinatorin sieht noch Verbesserungsbedarf 

in der Umsetzung von Wünschen, denn sie führten „nicht automatisch dazu, dass in Verwaltung dies 

auch weiterverfolgt wird, weil wir dazu momentan noch nicht die Rahmenbedingungen haben“ (Inter-

view OJ). Dabei wäre es wichtig, in Verwaltung und Kommunalpolitik dafür zu sorgen, dass das, was 

die jungen Menschen angeschoben haben, auch ernst genommen und weitergeführt werde. Aus diesem 

Grund versuche gerade der Amtsbereich für Bildung und Soziales, verbindliche Strukturen zu etablie-

ren, damit Ideen, die prinzipiell umsetzbar sind, wirklich auch umgesetzt werden (Interview OJ). Die 

Jugendkoordinatorin betont die Wichtigkeit, die formulierten Wünsche und Bedürfnisse der jungen 

Menschen ernst zu nehmen, weil man ansonsten die Demokratie vergessen könne (Interview OJ). 
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Deswegen appelliert sie an die Politik und Verwaltung, sich darauf einzulassen und möglich zu machen, 

was gewünscht werde (Interview OJ).  

Zusammenarbeit und Kommunikation mit Politik und Verwaltung 

Die Mitglieder des Jugendbeirats sitzen – wie bereits angesprochen – im Bildungs-, Sozial-, Bau- und 

Hauptausschuss und haben, außer im Hauptausschuss, in den Ausschüssen ein Rederecht, das sie jeder-

zeit zu allen Themen wahrnehmen dürfen. Zudem können die Mitglieder an der Stadtverordnetenver-

sammlung teilnehmen. Die interviewten Mitglieder finden, dass sie es nach der Anfangszeit mittlerweile 

schafften, in den Ausschüssen präsenter zu sein und ihr Rederecht immer mehr zu nutzen. Dies bringe 

„auf jeden Fall neuen Diskussionsstoff rein, auch wenn sich die Leute darüber aufregen, wenigstens 

denken sie darüber nach und vielleicht beeinflusst es sie ja doch irgendwie“ (Interview OM 1).  

Die Mitglieder berichten, dass es abgesehen von der Arbeit in den Ausschüssen und Treffen auf Veran-

staltungen keine aktive Kommunikation mit den Kommunalpolitikern gebe (Interview OM 1). Die 

Stadtverordnete ist ebenfalls der Ansicht, dass zwischen den Stadtverordneten und den Mitgliedern des 

Beirats keine wirkliche Zusammenarbeit stattfinde und dass jeder eher in seinem Gremium arbeite (In-

terview OP). In ihren Augen blieben die Mitglieder sehr unter sich, worüber sie sich ein wenig wundere. 

Sie habe auch das Gefühl, dass – wenn die Stadtverordneten aktiv werden – die Mitglieder denken, „die 

Alten wollen uns hier was erzählen“ (Interview OP). Sie bezeichnet diese Situation insgesamt als „ver-

besserungswürdig“ (Interview OP). Die Mitglieder des Jugendbeirats wünschen sich jedoch nicht zwin-

gend mehr Kommunikation, denn  

„wenn wir eine Frage haben, Probleme haben oder irgendein Anliegen haben, können wir uns an jeman-

den wenden. Und ich glaube, so macht das irgendwie Sinn. Wenn das andersrum passieren würde, würde 

man sich vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen und deswegen glaube ich auch nicht, dass 

man das intensivieren muss“ (Interview OM 1). 

Die Stadtverordneten und die Mitglieder des Beirats scheinen eine unterschiedliche Vorstellung von der 

Zusammenarbeit und der Kommunikation zu haben, die dem jeweils anderen nicht vollständig kommu-

niziert wurde. Auch nach Meinung der Jugendkoordinatorin gibt es zwischen den Kommunalpolitikern 

und den Mitgliedern des Beirats Schwierigkeiten in der Kommunikation:  

„Aus meiner sozialpädagogischen Sicht gibt es noch Kommunikationsbarrieren, also ich sag mal, Kom-

munikation fließt nicht so wie die Beteiligten es wünschen. Ich denke, dass es Erwartungshaltungen gibt 

auf beiden Seiten, die nicht erfüllt werden, weil sie auch nicht […] oder teilweise nicht ausgesprochen 

sind. Dann gibt es ganz klar auch Sachen, die über Kommunikationsprobleme hinausgehen, also wo Ent-

täuschungen auch entstanden sind, also auch auf beiden Seiten, also sowohl im kommunalpolitischen 

Raum als auch bei den jungen Menschen“ (Interview OJ). 

In ihren Augen sei das nicht nur ein Prozess, sondern auch ein „Generationsding“ (Interview OJ), denn 

sie habe den Eindruck, dass erwachsene Menschen ganz oft Befürchtungen gegenüber Jugendlichen 
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hätten und umgekehrt. Man habe jeweils ein festes Bild über den anderen im Kopf, wodurch man sich 

unheimlich viel verbauen könne. Deswegen wünscht sich die Koordinatorin nicht nur mehr Begeg-

nungsmöglichkeiten, sondern auch eine größere Offenheit und Wertschätzung dem jeweils anderen (In-

terview OJ). Die Stadtverordnete sieht ebenfalls gewisse generationsbedingte Barrieren zwischen den 

Stadtverordneten und den jungen Menschen. Sie ist der Ansicht, dass es in Oranienburg „noch ein biss-

chen mehr Mut für neue Sachen und auch den Jugendbeirat [braucht] und dass man sie so unterstützt, 

wie es aus meiner Sicht auch gehört“ (Interview OP).  

Ein Beispiel für die Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen den Beteiligten zeigt sich an einer 

Idee, die zu Beginn des Jugendbeirats im Raum stand: Man wollte Patenschaften zwischen den Stadt-

verordneten und den Mitgliedern des Jugendbeirats schaffen, die jedoch nie realisiert wurden. Laut der 

interviewten Stadtverordneten hätten sich einige Stadtverordnete damals als Paten zur Verfügung ge-

stellt, nachdem man sie danach gefragt hatte. Danach sei aber niemand mehr auf sie zugekommen, 

wodurch die Patenschaften nie umgesetzt wurden:  

„Das wurde alles so ein bisschen abgeschmettert und da muss ich sagen, da glaube ich ist so ein bisschen 

ein kleiner Knick am Anfang entstanden […]. Das hat das Ganze negativ behaftet, wo man sagt: ‚Ok, 

dafür waren wir dann gut genug‘. Das war schade“ (Interview OP). 

Die Stadtverordnete äußert ihre Enttäuschung über diese Entwicklung. Sie verstehe nicht, warum man 

überhaupt diese Patenschaften angestrebt hatte. In ihrer Auffassung sei es damals ein Wunsch des Ju-

gendbeirats gewesen, solche Patenschaften einzugehen (Interview OP). Die Mitglieder des Jugendbei-

rats dagegen berichten, dass die Patenschaften nicht die Idee oder der Wunsch des Beirats gewesen 

seien:  

„Es wurde uns eher so ein bisschen auch – ich würde sagen ein bisschen eingeredet, also so ‚Lasst euch 

mal lieber helfen von denen, die es wissen‘. So war es glaub ich ein bisschen der Grundgedanke. Aber 

ich würde auch immer noch nicht so richtig die Relevanz dahinter sehen“ (Interview OM 1). 

Die Mitglieder hätten die Patenschaften nicht gebraucht, denn wenn sie Hilfe bräuchten, könnten sie den 

Stadtverordneten einfach eine E-Mail schreiben und diese würden ihnen zurückschreiben. Sie könnten 

aber selbst nicht mehr sagen, wer damals die Idee zu den Patenschaften gehabt habe. Das Beispiel zeigt 

jedoch, dass die Kommunikation zwischen den Beteiligten bereits in den Anfängen nicht einwandfrei 

funktionierte und dass es wahrscheinlich die weiterführende Zusammenarbeit ein wenig belastete. Sol-

che Missverständnisse können unter Umständen zu Konflikten zwischen den Beteiligten führen. So sei 

es in der Vergangenheit schon mal zu einem Konflikt gekommen, der „ein klarer Fall von Missverständ-

nissen“ (Interview OM 1) gewesen sei, bei dem Absprachen nicht funktioniert hätten.  

Die interviewten Mitglieder des Jugendbeirats berichten, dass es in Oranienburg Kommunalpolitiker 

gebe, die sie bei Projekten unterstützten und sie immer fragten, ob sie beispielsweise bei Anträgen Hilfe 

bräuchten. Diese Kommunalpolitiker freuen sich über die Mitarbeit des Jugendbeirats. Sie seien diesem 
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gegenüber sehr aufgeschlossen und begegneten ihnen auf Augenhöhe (Interview OM 1). Diese Ernst-

haftigkeit zeige sich zum Beispiel an einer zukünftigen Regelung, die die Anhörung des Jugendbeirats 

zu bestimmten Themen verpflichtend macht, oder an den Einladungen zu Arbeitsgruppen und Work-

shops (Interview OM 2). Auf der anderen Seite gebe es aber  

„auch definitiv welche, die eher wollen würden, dass wir ein bisschen ruhiger sind, also auch nicht so viel 

unsere Meinung kundtun. Also so in diese alten Strukturen Wirbel reinmachen, das finden manche Leute 

auch nicht so schön“ (Interview OM 1). 

Es gebe Menschen in der Politik, aber auch in der Verwaltung, die das belächelten und nicht glaubten, 

dass es funktionieren könne (Interview OM 2). Diese mangelnde Ernsthaftigkeit zeige sich beispiels-

weise daran, dass es klare kinder- und jugendbezogene Projekte gebe, zu denen sie nicht gefragt werden 

(Interview OM 1). Darüber hinaus zeige sich die mangelnde Ernsthaftigkeit in der Meinung einzelner 

Akteure über die generelle Jugend in der Stadt Oranienburg: 

„Wir kriegen manchmal zu hören, dass man halt wartet – also das ist jetzt ein bisschen drastisch [ausge-

drückt] – aber dass man halt wartet, dass die Jugend ein bisschen aus ihrem Alter herauswächst und end-

lich mal erwachsen wird“ (Interview OM 1). 

Für die Mitglieder ist es eine Schwierigkeit, mit diesem Bild von Jugendlichen umzugehen, weil sie von 

solchen Aussagen ausgeklammert werden. Sie unterstreichen, dass auch sie ein Teil der Jugend seien 

und nicht bessergestellt werden sollten (Interview OM 2). Grundsätzlich sind die Mitglieder jedoch der 

Auffassung, dass sie in der letzten Zeit immer mehr überzeugen konnten und dass der Jugendbeirat 

immer ernster genommen werde: 

„Sie [die Politiker] fordern sich immer mehr unsere Meinung ein […]. Das ist so ein bisschen immer […] 

schwierig, dem gerecht zu werden, auch den Anforderungen der Erwachsenen, weil es ist doch ein biss-

chen utopisch manchmal. Aber ich denke, dass wir so langsam immer mehr da rein rutschen, dass es doch 

irgendwann auf Augenhöhe funktionieren kann“ (Interview OM 1).  

Die Stadtverordnete sieht ebenfalls die Tendenz, dass die Ernsthaftigkeit dem Jugendbeirat gegenüber 

immer mehr wachse. In den Anfängen habe es bei einigen Akteuren eine abwartende Haltung gegeben, 

weil man sich nicht sicher gewesen sei, ob das alles so funktioniere. Die Mitglieder mussten sich erst 

beweisen, wie es manchmal auch bei Frauen in der Kommunalpolitik sei (Interview OP). Die überzeu-

gende Arbeit der Mitglieder scheint aber eine positive Wirkung zu haben, denn mittlerweile sei man 

bezüglich der Ernsthaftigkeit auf einem guten Weg (Interview OP). Dennoch gebe es „noch ein bisschen 

Luft nach oben“ (Interview OP) und man könnte durchaus auch noch ein bisschen offener und mutiger 

sein. Zudem reiche es nicht, wenn man den Jugendbeirat ernst nimmt. Man brauche darüber hinaus auch 

die Bereitschaft, die Wünsche der jungen Menschen umzusetzen, ohne gleich irgendwelche Gründe zu 

finden, warum etwas nicht funktioniere. Das gelte nicht nur für die Politik, sondern auch für die Ver-

waltung – von den unterschiedlichen Amtsbereichen bis hin zur Verwaltungsspitze – denn ein 
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Jugendbeirat werde nur so lange funktionieren, wie die Mitglieder das Gefühl hätten, in der Stadt etwas 

mitgestalten zu können (Interview OP).  

Die Jugendkoordinatorin ist der Ansicht, dass man in Oranienburg generell, was das Thema Beteiligung 

betrifft, noch am Anfang sei. Das Thema sei ein Prozess, der in den Köpfen der Menschen anfange:    

„Ich würde mir wünschen, dass dieses Thema Beteiligung von Bürgern – und dazu zählen junge Men-

schen ja auch – einfach so selbstverständlich wird, dass niemand mehr drüber nachdenkt. […] Das ist hier 

– und ich glaube das ist generell ja in Gesellschaft überhaupt noch nicht selbstverständlich – dass man 

die Lebensweltexpertise derjenigen, um die es eigentlich geht, mindestens genauso ernst nimmt, wie die 

eigene Fachexpertise. Also ich glaube, dass uns – ich sage mal jetzt ganz bewusst uns – dass uns das allen 

total schwerfällt, also abzugeben von Verantwortung, zu involvieren, derjenigen, um die es eigentlich 

geht. Also das würde ich mir wünschen natürlich, weil das dann ganze andere Voraussetzungen sind fürs 

Mitreden, fürs Themenplatzieren, für – ja – unbeschwertes Miteinanderarbeiten in diesen Ausschüssen“ 

(Interview OJ).  

Die Koordinatorin versteht, dass Beteiligung ein Stück weit mit der Übergabe von Verantwortung ein-

hergeht. Diese Erkenntnis ist richtig und wichtig. Für die Beteiligten scheint es aber noch wegen der 

mangelnden Beteiligungserfahrung etwas Ungewohntes zu sein, was erst einmal gelernt werden muss.   

Alle Gesprächspartner – in der Jugendkoordination, in der SVV und im Jugendbeirat – sind der Auffas-

sung, dass es in Oranienburg Kommunalpolitiker bzw. Parteien gebe, die ein Interesse daran haben, die 

jungen Beiratsmitglieder als Nachwuchs zu gewinnen. Die Jugendkoordinatorin verstehe das Interesse 

der Parteien, engagierte junge Menschen für weiterführende Arbeiten zu gewinnen. Die Mitglieder des 

Jugendbeirats seien da aber sehr selbstbewusst und sagen auch immer wieder, dass sie „weder mit A, B 

oder C irgendwie eine engere Bindung eingehen, sondern dass sie wirklich die Jugendlichen der Stadt 

vertreten“, was sie sehr respektabel finde (Interview OJ). Darüber hinaus komme es nicht vor, dass eine 

gewisse Partei Einfluss auf den Jugendbeirat ausübe, um ihre Anliegen in der Kommunalpolitik zu plat-

zieren und durchbringen zu können (Interview OJ). Die Stadtverordnete sieht ebenfalls Bestrebungen 

von bestimmten Parteien, sich den Jugendbeirat „gleich zu haschen“, was sie kritisiert: 

„‚Ich hol' sie in unsere Fraktion, damit sie vielleicht auch noch das Parteibuch haben‘ ist genau das, was 

es nicht sein sollte […]. Da kommt's mir manchmal so ein bisschen vor, dass es vielleicht auch darum 

geht, sich selber auch Mitglieder zu werben. Kann man ja auch irgendwie verstehen, aber ich finde, es 

der falsche Ansatz an der Stelle. Der Jugendbeirat soll für sich sein, er soll neutral sein, er soll die Brille 

der Kinder und Jugendlichen aufhaben und nicht die politische Brille, die braucht es nämlich nicht, die 

sitzen ja da alle schon aus meiner Sicht“ (Interview OP).  

Die Mitglieder des Jugendbeirats merken auch spürbar, dass Parteien ein Interesse an ihnen hätten. So 

seien sie in der Vergangenheit beispielsweise von Parteien geworben worden. Diese Beeinflussung zeige 

sich insbesondere, wenn wieder Wahlen anstünden: „Wir merken natürlich, so ein Jugendbeirat klingt 

schön, klingt auch gut im Wahlkampf, in der Politik“ (Interview OM 2). Die Parteien würden versuchen, 
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sich – früher stärker als jetzt – zu profilieren. Zudem werde darüber gestritten, wer mit dem Jugendbeirat 

einen Antrag mache und welche Partei eher nicht, weswegen das schon sehr politisch sei (Interview 

OM 1). Das alles führt dazu, dass sich die Mitglieder nicht unbedacht mit den Kommunalpolitikern 

zusammenarbeiten können: 

„Wir müssen uns da schon behaupten, auch aufpassen, was wir sagen, mit wem wir reden, wer sieht mit 

wem wir reden, weil gerne auch mal was anders ausgelegt wird“ (Interview OM 2).  

Für die Mitglieder des Jugendbeirats hat die Überparteilichkeit ihres Gremiums einen sehr hohen Stel-

lenwert. Die Anstrengungen der Parteien sind für die Mitglieder des Beirats eine Belastung, weil sie 

nicht ohne Weiteres mit den Kommunalpolitikern kommunizieren können, ohne dass ihnen von außen 

direkt eine Nähe zu bestimmten Parteien zugesagt wird. Dies hemmt die Zusammenarbeit und die Kom-

munikation zwischen den Stadtverordneten und den Mitgliedern und könnte eine Ursache für die ange-

sprochenen Schwierigkeiten sein. Die Tatsache, dass die Mitglieder nur in Kooperation mit Parteien 

einen Antrag in den Ausschüssen stellen dürfen, verschärft diese Situation zusätzlich.   

Trotz einiger Hürden fällt das Fazit der interviewten Mitglieder des Jugendbeirats positiv aus. Sie möch-

ten deswegen andere Jugendliche ermutigen, die Mitarbeit in einem Jugendgremium wahrzunehmen:  

„Ich denke, dass ein Jugendbeirat eine ganz tolle Idee ist und eine ganz tolle Sache und ich würde jeden 

ermutigen, da auch reinzugehen, weil man lernt halt für sich ganz viel […]. Es ist so einfach, kommunal 

was zu verändern und mitzumachen und deswegen würde ich jedem das raten, das auch wahrzunehmen, 

sein Recht auf Partizipation“ (Interview OM 1).  

Auf der anderen Seite sollten sich aber auch die Erwachsenen offen für dieses Format zeigen, damit ein 

Jugendbeirat funktionieren könne. Die Mitglieder raten,   

„[…] dass jeder Erwachsene zuhören sollte. Man muss die Meinung nicht annehmen, man muss die nicht 

vertreten, aber man sollte zuhören. Und ich glaube, dass sollten alle viel mehr tun. Und so ein Jugendbei-

rat bringt einen frischen Wind in die Politik und bringt somit den Stadtverordneten, die das auch schon 

lange und in ihrer Weise gut machen, neue Möglichkeiten“ (Interview OM 2).  

5.3.3 Diskussion der Fallstudien 

Die oben vorgestellten Fallstudien befassen sich mit zwei unterschiedlichen Kinder- und Jugendgremien 

in Brandenburg. Der größte Unterschied zwischen dem Kinder- und Jugendparlament Senftenberg und 

dem Jugendbeirat Oranienburg liegt nicht etwa in der Bezeichnung der Gremien, denn die Ausgestaltung 

der Gremien folgt – wie bereits festgestellt – in Brandenburg unabhängig von ihren Bezeichnungen. Der 

größte Unterschied liegt vielmehr in dem Alter der zwei Gremien: Das Kinder- und Jugendparlament in 

Senftenberg existiert seit nunmehr zwei Jahrzehnten, in denen sich viel entwickeln konnte. Der Jugend-

beirat in Oranienburg ist dagegen erst drei Jahre alt und damit im Vergleich ein sehr junges Gremium. 

In Senftenberg können auch schon Kinder ab zwölf Jahren teilnehmen, während in dem Jugendgremium 

in Oranienburg die untere Altersgrenze bei vierzehn Jahren liegt. Das Kinder- und Jugendparlament 
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Senftenberg wird entgegen seiner Bezeichnung nicht gewählt, sondern benannt, während die Mitglieder 

im Jugendbeirat Oranienburg vor ihrer offiziellen Benennung gewählt werden.  

Die Fallstudien lassen einige Schlüsse über Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg zu und zeigen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. In beiden Städten gab es den Wunsch der Politik, ein Kinder- 

und Jugendgremium in der Kommune zu etablieren. Wie der erste Versuch in Oranienburg zeigt, funk-

tioniert die Umsetzung dieser Idee aber nur, wenn es in der Kommune interessierte junge Menschen 

gibt, die Lust haben, sich in den Gremien zu engagieren. In beiden Städten hatten Kinder und Jugendli-

che – parallel zu den Ideen der Politiker – selbst den Wunsch nach mehr Partizipation, wodurch die 

Gremien überhaupt erst realisiert werden konnten. Kinder- und Jugendgremien sollten nie von oben 

herab erzwungen werden, denn ohne die Bereitschaft junger Menschen kann so ein Gremium nicht 

(langfristig) bestehen. Idealerweise sollten Kinder und Jugendliche bei der Ausgestaltung der Gremien 

selbst mitreden können, damit sie ihre Vorstellungen von diesen Gremien einbringen können. Dies war 

sowohl in Senftenberg als auch in Oranienburg der Fall. Insbesondere in Oranienburg waren es die Ju-

gendlichen selbst, die die Gründung des Jugendbeirats vorangetrieben und die Strukturen nach ihren 

Vorstellungen festgelegt haben. Das sind besonders günstige Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

Start und einen längerfristigen Bestand eines Jugendgremiums.  

Die Motivation, ein Kinder- bzw. Jugendgremium in der Kommune zu etablieren, war in den Städten 

vielschichtig. In beiden Fällen lassen sich vor allem demokratietheoretische und politisch-funktionale 

Argumentationsmuster für die Etablierung eines solchen Gremiums erkennen. In demokratietheoreti-

scher Sicht wollte man in beiden Kommunen die Mitsprache für Kinder und Jugendliche ermöglichen 

und demokratische Prozesse vermitteln. Insbesondere in Oranienburg ging es auch um die Bereitstellung 

gleicher Partizipationschancen, denn neben den Senioren sollten auch junge Menschen die gleiche 

Chance erhalten, sich in einem Beirat zu engagieren. In politisch-funktionaler Sicht möchte man in 

Senftenberg die Identifikation mit dem Wohnort stärken und damit in Hinblick auf den demografischen 

Wandel den Verbleib in der Region fördern. Damit wird die Beteiligung junger Menschen auch zum 

Standortfaktor. In Oranienburg sieht man den Jugendbeirat dagegen als Möglichkeit, negative Einstel-

lungen gegenüber der Politik abzubauen und der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Die Beteili-

gung wird auch als ein Mittel für einen Mitgliedernachwuchs der Parteien gesehen und als Möglichkeit 

zu einem Austausch zwischen den Generationen. Nach der Gründung der Gremien wird den Beteiligten 

in beiden Städten vermehrt der pädagogisch-psychologische Nutzen der Beteiligung deutlich. Die Ak-

teure heben positiv hervor, dass der Prozess die persönliche Weiterentwicklung der engagierten jungen 

Menschen stark fördert. Dass die Entscheidungsmultiplikatoren den vielfältigen Nutzen der Beteiligung 

junger Menschen erkennen, ist ein positives Zeichen. Es ist verständlich, dass Kommunen ein politisch-

funktionales Interesse an der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen haben. Es sollte jedoch nicht 

die einzige Motivation sein, junge Menschen in der Kommune zu beteiligen, denn dann besteht auch 

immer die Gefahr, dass Beteiligung nur als Instrument genutzt wird, was eher eine Scheinbeteiligung 
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fördert. Es geht in erster Linie darum, junge Menschen als mündigkeitsfähige Subjekte wahrzunehmen 

und ihnen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen.   

In beiden Städten sehen die Kinder- bzw. Jugendgremien ihre Aufgabe darin, die Meinungen der jungen 

Menschen zu vertreten und der Stadtpolitik zu vermitteln. Dafür ist die Rückkopplung mit den Kindern 

und Jugendlichen in der Stadt eine wichtige Voraussetzung. Die Gremien haben dabei unterschiedliche 

Herangehensweisen, um die Meinung der jungen Menschen einzuholen. In Senftenberg gibt es hierzu 

die Idee, in nächster Zeit Schüler- und Klassensprecher der verschiedenen Schulen einzuladen und mit 

ihnen über die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Mitschüler zu reden. Damit soll der Austausch mit den 

jungen Menschen, der in letzter Zeit eher in den Hintergrund geraten ist, wieder mehr in den Fokus 

gerückt werden. In Oranienburg hat sich der Jugendbeirat dazu entschieden, eine Art Jugendforum zu 

veranstalten, bei dem junge Menschen nicht nur in den Dialog mit Kommunalpolitikern kommen, son-

dern auch die Möglichkeit haben, ihre Wünsche und Bedürfnisse in Oranienburg zu kommunizieren. 

Beide Herangehensweisen ermöglichen es den Gremien auf unterschiedliche Art, ihrer Aufgabe gerecht 

zu werden.  

Für die Mitglieder der zwei Gremien spielt die Überparteilichkeit ihrer Arbeit eine ganz zentrale Rolle, 

die hier nochmals unterstrichen werden soll. Parteien dürfen Kinder- und Jugendgremien nicht dafür 

nutzen, um eigene Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch der Gewinn von engagierten jungen Menschen 

als neue Mitglieder. Die Gremien müssen auf jeden Fall unabhängig bleiben, denn es geht darum, dass 

die Mitglieder entsprechend ihren eigenen Interessen bzw. den Interessen der jungen Menschen in der 

Stadt mitwirken können. Wie die Fallstudie in Oranienburg zeigt, erschwert es die Zusammenarbeit mit 

der Politik, wenn die Gefahr besteht, dass dem Gremium dadurch eine Nähe zu einer Partei nachgesagt 

wird. Daran sollte man zukünftig noch arbeiten.  

Die Fallstudien zeigen, dass Kinder- und Jugendgremien nur funktionieren, wenn es engagierte Kinder 

und Jugendliche gibt, die in solch einem Gremium mitarbeiten wollen. Das Kinder- und Jugendparla-

ment in Senftenberg und der Jugendbeirat in Oranienburg leben von seinen engagierten Mitgliedern. In 

beiden Städten ist man sich einig, dass es die Gremien ohne das Engagement junger Menschen nicht 

mehr geben würde. Wie in anderen Kinder- und Jugendgremien haben auch die Gremien in Senftenberg 

und Oranienburg das Problem, dass Jugendliche vor allem nach dem Schulende ihre Mitgliedschaft auf-

geben. Trotzdem schaffen es beide Gremien, genügend Mitglieder für ihre Arbeit zu werben. Wie ein 

Mitglied in Oranienburg sagte, ist es sehr sinnvoll, darauf zu achten, wann Mitglieder das Gremium 

verlassen könnten, damit man präventiv dafür sorgen kann, Jugendliche gezielt für das Gremium zu 

gewinnen. In Senftenberg sind die Junior-Experten ein geeignetes Mittel, um schon bei den Jüngeren 

Interesse für das Kinder- und Jugendparlament zu wecken. Die Junior-Experten erhalten schon früh die 

Möglichkeit, Partizipationsluft zu schnuppern und sind somit auch eine gute Idee für andere Kommunen, 

Kinder zu involvieren und für spätere Partizipationsmöglichkeiten zu sensibilisieren.  
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In Bezug auf das erlaubte Alter der Mitglieder lässt sich festhalten, dass die Mitglieder selbst entschei-

den sollten, wie alt man sein muss, um in dem Gremium mitarbeiten zu dürfen. Das gilt auch für ähnliche 

Regelungen in dem Leitsatz der Gremien, denn im Endeffekt sind es die Mitglieder selbst, die davon 

am meisten betroffen sind. So sollte auch die Entscheidung, ob das Gremium gewählt wird oder nicht, 

bei den jungen Menschen selbst liegen. Wie bereits ausgeführt, gibt es gute Gründe für und gegen eine 

Wahl, weswegen es letztlich davon abhängig gemacht werden sollte, was die jungen Menschen selbst 

bevorzugen.   

Sowohl in Senftenberg als auch in Oranienburg sind es überwiegend Gymnasiasten oder Studenten, die 

in den Gremien faktisch mitarbeiten. Der Versuch der Stadt Senftenberg, alle Schulen in das Kinder- 

und Jugendparlament zu involvieren, zeigt, wie schwer es ist, andere Schüler für die Mitarbeit in den 

Gremien zu gewinnen. Obwohl jede Schule der Stadt seit neustem zwei Sitze gestellt bekommt, sind es 

letztlich trotzdem überwiegend die Gymnasiasten oder zukünftigen Gymnasiasten, die zu den Treffen 

regelmäßig erscheinen und aktiv mitarbeiten. Letztendlich muss man erkennen, dass man niemanden zu 

der Mitarbeit in den Gremien zwingen kann und dass auch die aktive Bemühung um andere Schüler auf 

seine Grenzen stößt. Wie die beiden Fallstudien zeigen, können Kinder- und Jugendgremien stattdessen 

ein Motor für projektorientierte und offene Beteiligungsformen sein. Kinder- und Jugendgremien kön-

nen bei entsprechendem Engagement dafür sorgen, dass auch andere junge Menschen die Möglichkeit 

erhalten, sich ihrem Interesse und ihren Fähigkeiten entsprechend in die Stadt einzubringen.  

Die Fallstudien in Senftenberg und Oranienburg heben die zentrale Bedeutung einer Betreuung der Gre-

mien durch einen erwachsenen Ansprechpartner hervor. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein 

Kinder- bzw. Jugendgremium handelt, das seit drei oder zwanzig Jahren existiert. Die kompetente Be-

treuung durch einen Ansprechpartner ist eine wichtige Unterstützung und gleichzeitige Entlastung für 

die Mitglieder. Sie vermittelt zwischen der Politik und den Mitgliedern und hilft ihnen bei Fragen und 

Problemen weiter. Dabei steht die Betreuung vor der Herausforderung, die Mitglieder zu fördern, ohne 

sie dabei zu bevormunden. Den beiden Betreuerinnen in Senftenberg und Oranienburg scheint dies gut 

zu gelingen. Die Mitglieder wünschen sich diese Unterstützung und nehmen sie dankend an. Die beiden 

Gremien würden ohne diese Betreuung wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie sie es heute tun.  

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments in Senftenberg und des Jugendbeirats in Oranienburg 

können sich mit allen Themen auseinandersetzen, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Das ist zu 

begrüßen, denn Beteiligung darf nicht auf bestimmte Themenbereiche beschränkt bleiben. Neben eige-

nen Angelegenheiten wie der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung beschäftigen sich die zwei 

Kinder- bzw. Jugendgremien vor allem mit den Themen, die junge Menschen in Senftenberg und Ora-

nienburg bewegen. Hierzu zählen beispielsweise Spielplätze, Feiermöglichkeiten oder der ÖPNV. In 

den Fallstudien ist aber auch die Wichtigkeit deutlich geworden, dass man sich in der Stadt ernsthaft 

mit den Bedürfnissen der jungen Menschen auseinandersetzt. Man sollte wirklich versuchen, die Ideen 

umzusetzen, sofern sie machbar sind. In Oranienburg geschieht das nach Aussage einiger 
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Gesprächspartner noch nicht genug. Die Stadt ist aber auf einem guten Weg dorthin, da derzeit verbind-

liche Strukturen erarbeitet werden.  

In Senftenberg gibt es schon seit zwei Jahrzehnten den politischen Willen, Kinder und Jugendliche in 

der Stadt zu beteiligen. Das Kinder- und Jugendparlament in Senftenberg ist mittlerweile in der Stadt 

fest etabliert. Für die Beteiligten ist es heute eine Selbstverständlichkeit, dass es ein Kinder- und Ju-

gendparlament in der Stadt gibt. Das Parlament ist in der Kommune bekannt und wird von den Betei-

ligten geschätzt. Die Akteure sind zudem stolz darauf, das älteste Kinder- und Jugendgremium in Bran-

denburg zu haben. Es gibt bei allen Akteuren die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, und die Kommu-

nikation zwischen den Akteuren verläuft ohne große Probleme. Die Mitglieder des Kinder- und Jugend-

parlaments fühlen sich von den Erwachsenen ernst genommen. Zudem zeigt die Fallstudie, dass sich 

das Parlament nicht auf Erreichtem ausruht, sondern dass es sich auch ständig weiterentwickelt und 

dynamisch bleibt. Das kostet zwar Kraft, ist aber notwendig, um sich ändernden Rahmenbedingungen 

anzupassen. All diese hier genannten Punkte sind Gründe, warum das Kinder- und Jugendparlament seit 

nunmehr zwei Jahrzehnten immer noch eine feste und ernstgenommene Größe in Senftenberg ist.   

In Oranienburg hat man dagegen erst vor einigen Jahren erfreulicherweise angefangen, Kindern und vor 

allem Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich in der Kommune einzubringen. Der Jugendbeirat ist 

im Vergleich noch relativ jung und hat noch nicht bei allen Beteiligten die Akzeptanz, die der Beirat 

bräuchte. Es scheint noch generationsbedingte Barrieren zwischen den Kommunalpolitikern und den 

Mitgliedern des Jugendbeirats zu geben. Die Kommunikation und Zusammenarbeit funktionieren noch 

nicht einwandfrei und Erwartungshaltungen werden zum Teil nicht erfüllt, weil sie teilweise auch nicht 

formuliert werden. Die Zusammenarbeit scheint zudem dadurch erschwert, dass sich die Mitglieder des 

Beirats nicht ungehemmt mit den Politikern austauschen können, ohne dass sie die Befürchtung haben, 

einer Partei zugeordnet zu werden. Hier scheint das Interesse einiger Parteien, Mitglieder zu werben, 

hinderlich zu sein. Auf der anderen Seite gab es von Beginn an viele Akteure in Politik und Verwaltung, 

die sich stark für den Jugendbeirat einsetzen und ihm auf Augenhöhe begegnen. Die Mitglieder haben 

sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung immer Ansprechpartner, die sie bei Bedarf unterstützen. 

In den letzten drei Jahren hat sich zudem viel getan. Während anfangs einige Akteure, die vorher keine 

Berührungspunkte mit solch einem Gremium hatten, ihre Skepsis äußerten, konnten seitdem viele Zwei-

fel aus der Welt geschafft werden. Der Jugendbeirat wird zunehmend ernster genommen und wertge-

schätzt. Dies ist der große Verdienst der jungen Mitglieder, weil sie mit ihrem unermüdlichen Einsatz 

zeigen, dass es funktionieren kann. In Senftenberg gab es anfangs ebenfalls Skepsis, die mit der Zeit 

überwunden wurde. Der Oranienburger Jugendbeirat hat – wie das Kinder- und Jugendparlament in 

Senftenberg – das Potenzial, eine feste Größe in der Kommune zu werden. Dafür ist es aber wichtig, 

dass eigene Interessen in Politik und Verwaltung nach hinten gestellt werden und dass man für diese 

neue Erfahrung offen ist. Man sollte anerkennen, dass junge Menschen in der Lage sind, sich zu betei-

ligen, und bereit sein, ein Stück Verantwortung abzugeben.  
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6. Fazit und Ausblick 
 
Die vorliegende Arbeit hat sich mit den kommunalen Kinder- und Jugendgremien, also mit Kinder- und 

Jugendparlamenten und Kinder- und Jugendbeiräten, im Land Brandenburg beschäftigt. Der Hinter-

grund war, dass man – im Vergleich zu anderen Bundesländern – nur wenig über die kommunalen Kin-

der- und Jugendgremien im Land Brandenburg weiß. Das Ziel der Arbeit war es zum einen, einen grund-

legenden Überblick über die kommunalen Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg zu gewinnen, 

um Aussagen zur Verbreitung, zu den Mitgliedern und zum Entwicklungsstand der Gremien treffen zu 

können. Zum anderen sollten zwei Fallstudien mit zwei unterschiedlichen Kinder- und Jugendgremien 

einen vertiefenden Einblick geben und abschließend der Frage nachgehen, ob es sich bei den Gremien 

um eine ernsthafte Partizipation von Kindern und Jugendlichen handelt. Diese Fragestellung basiert auf 

der Partizipationsleiter von Hart, die zwischen ernsthafter und symbolischer Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen unterscheidet und eine große Debatte in wissenschaftlichen Arbeiten widerspiegelt.  

In der wissenschaftlichen Literatur sind es vor allem lokale Einzelfallstudien über kommunale Kinder- 

und Jugendgremien, die empirisches Wissen über diese Gremien liefern und zeigen, dass Kinder- und 

Jugendgremien immer der Gefahr der Scheinbeteiligung ausgesetzt sind. Die Befunde der wissenschaft-

lichen Studien beschränken sich auf konkrete Kinder- und Jugendgremien in wenigen Bundesländern. 

Diese Arbeit widmete sich ausschließlich den Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg, um 

die Lücke in der wissenschaftlichen Literatur zu füllen. Im Rahmen der Arbeit wurde eine Umfrage an 

alle ermittelten Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg geschickt. Auf Basis der Umfrage-

daten wurden anschließend zwei unterschiedliche Kinder- und Jugendgremien für zwei Fallstudien her-

angezogen.  

Diese Arbeit bestätigt einige Befunde der wissenschaftlichen Studien, kommt aber in einigen Punkten 

zu unterschiedlichen Ergebnissen. In Bezug auf die Mitglieder kann die Umfrage die Erkenntnisse aus 

anderen Bundesländern nur zum Teil bestätigen. Anders als in anderen Studien gezeigt, beteiligen sich 

in Brandenburg mit einem Anteil von ca. 61 % tendenziell eher Mädchen und junge Frauen. In den 

Gremien engagieren sich nicht nur ältere Jugendliche, sondern auch eine beachtliche Zahl von Kindern 

und jüngeren Jugendlichen. In Bezug auf die Schulart können jedoch die Erkenntnisse aus anderen Kin-

der- und Jugendgremien auf die brandenburgischen Gremien übertragen werden, denn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder besucht ein Gymnasium (45,5 %) oder befindet sich bereits im Studium (7,9 %).  

Entgegen der Praxis in anderen Bundesländern werden Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg mit 

zwei Ausnahmen nicht gewählt. Die Bezeichnung von Kinder- und Jugendparlamenten und Kinder- und 

Jugendbeiräten sagt daher nichts über eine mögliche Wahl aus. In der Arbeits- und Wirkungsweise las-

sen sich ebenfalls keine Unterschiede zwischen Parlamenten und Beiräten erkennen. Die Bezeichnung 

eines konkreten Gremiums scheint von dem jeweiligen Belieben der Akteure vor Ort abhängig zu sein.  
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Brandenburgische Kinder- und Jugendgremien zeichnen sich entsprechend dem Trend der letzten Jahre 

tendenziell durch eine offene und flexible Strukturierung aus, die eine zielgruppenorientierte Arbeit er-

möglicht. Die Kinder- und Jugendgremien brauchen dennoch einen gewissen Grad an Verbindlichkeit, 

ohne den die Stabilität der Gremien nicht gewährleistet ist. Die in den Sitzungen besprochenen Themen 

entsprechen den Themen, mit denen sich auch andere Kinder- und Jugendgremien in anderen Bundes-

ländern beschäftigen. Dazu gehören vor allem Freizeitangebote und -treffpunkte in der Kommune, die 

Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Spielplätze und Angebote der Jugendarbeit. Die Um-

frage zeigt, dass mit Ausnahme von zwei Fällen alle Kommunen mindestens eine weitere Partizipations-

form neben einem Kinder- und Jugendgremium anbieten. Dies ist eine wichtige und notwendige Maß-

nahme der Kommunen, denn auch in Brandenburg werden trotz einiger Bemühungen nicht alle Kinder 

und Jugendlichen erreicht. Deshalb sollten Kommunen nicht nur eine einzige Partizipationsform ermög-

lichen, sondern verschiedene Formen komplementär anbieten.   

Im Hinblick auf die Kompetenz- und Finanzausgestaltung der Kinder- und Jugendgremien lässt sich ein 

zufriedenstellendes Fazit ziehen: Bis auf ein Gremium besitzen alle befragten Kinder- und Jugendgre-

mien ein Rederecht in den politischen Gremien der Erwachsenen. Zudem besitzen neun Kinder- und 

Jugendgremien und damit die Mehrheit ein Antragsrecht. Mit Ausnahme von drei Fällen verfügen alle 

Gremien über ein eigenes Budget, was von der grundsätzlichen Bereitschaft der örtlichen Entschei-

dungsmultiplikatoren zeugt, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben und Verantwortung 

zu übertragen. Die tatsächliche Ernsthaftigkeit und Bereitschaft in den Kommunen kann jedoch mit der 

Umfrage nicht abschließend festgestellt werden, denn es kommt auch immer auf die Sichtweise der 

Kinder und Jugendlichen an. 

Die zwei Fallstudien über das Kinder- und Jugendparlament in Senftenberg und den Jugendbeirat in 

Oranienburg lassen weitergehende Schlüsse über die Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg zu. 

Dabei handelt es sich bei den zwei Fallstudien um zwei unterschiedliche Kinder- und Jugendgremien, 

die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufweisen und viele der in Kapitel 4 aufgeführten Qua-

litätskriterien bestätigen. In beiden Städten hatte die Politik den Wunsch, ein Kinder- bzw. Jugendgre-

mium zu etablieren. Doch sowohl in Senftenberg als auch in Oranienburg sind es vor allem die enga-

gierten jungen Menschen selbst, die die Gründung ihres Gremiums vorangetrieben und dessen langfris-

tige Perspektive möglich gemacht haben. Die Gremien leben von dem Engagement der jungen Mitglie-

der, ohne die es kein Gremium schaffen würde, sich längerfristig zu halten. Das Kinder- und Jugend-

parlament in Senftenberg existiert seit mittlerweile zwanzig Jahren und auch der Jugendbeirat in Orani-

enburg hat es im Vergleich zu anderen Kinder- und Jugendgremien geschafft, nach seiner Gründung 

mehrere Jahre lang konstant zu arbeiten. Während in Senftenberg die Juniorexperten eine sinnvolle 

Möglichkeit sind, Kinder schon früh an das Kinder- und Jugendparlament heranzuführen, hat man in 

Oranienburg einen besonderen Blick darauf, wann Mitglieder den Beirat verlassen könnten, um gezielt 

Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Beide Gremien schaffen es damit erfolgreich, Nachwuchs zu finden. 
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Sie sind zudem Antrieb für weitere zielgruppenorientierte Partizipationsformen in ihren Kommunen, 

was ein positives Zeichen ist.    

Die Fallstudien heben die zentrale Bedeutung eines erwachsenen Ansprechpartners hervor. Diese Be-

treuung ist ein wichtiger Schlüsselfaktor, ohne den die Gremien mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so 

gut funktionieren würden. Der Ansprechpartner vermittelt zwischen der Politik, Verwaltung und den 

Kinder- bzw. Jugendgremien und ist nicht nur eine Vertrauensperson, sondern auch eine entlastende 

Stütze.  

Im Hinblick auf die Frage der Ernsthaftigkeit lässt sich für das Kinder- und Jugendparlament in Senf-

tenberg ein positives Fazit ziehen. Das Gremium ist seit Jahren in der Stadt Senftenberg fest etabliert. 

Während es in Senftenberg anfangs einige Bedenken gab, ist man mittlerweile fest von dem Kinder- 

und Jugendparlament überzeugt. Die Mitglieder des Gremiums fühlen sich ernst genommen und die 

Zusammenarbeit und die Kommunikation werden als positiv eingeschätzt. Örtliche Entscheidungsmul-

tiplikatoren sind bereit, sich auf die Ideen des Kinder- und Jugendparlaments einzulassen, und sie er-

kennen den Mehrwert, den das Parlament der Stadt Senftenberg bringt. Kinder- und Jugendgremien 

funktionieren nicht automatisch gut, nur weil sie schon länger bestehen. Sie brauchen den ständigen, 

ernstgemeinten Rückhalt in der Stadt sowie engagierte Mitglieder, um gut und ernsthaft zu funktionie-

ren. Beide Voraussetzungen sind in der Stadt Senftenberg erfüllt. Zusammenfassend lässt sich das Kin-

der- und Jugendparlament in Senftenberg auf der Partizipationsleiter von Hart zwischen der fünften 

Stufe („konsultiert, informiert“) und der sechsten bzw. achten Stufe („Erwachsenen-/ Kinderinitiative, 

geteilte Entscheidungen mit Kindern/ Erwachsenen“) zuordnen.  

In der Stadt Oranienburg entwickelt sich der Jugendbeirat immer mehr zu einem ernsthaften Beteili-

gungsgremium. Die anfängliche Skepsis, die einige Akteure bei der Etablierung des Jugendbeirats hat-

ten, konnte im Laufe der Zeit immer mehr aus der Welt geschaffen werden. Zudem gibt es Akteure in 

der Politik und Verwaltung, die dem Jugendbeirat tatkräftig zur Seite stehen. Dennoch besteht in Ora-

nienburg noch Raum zur Verbesserung. Der Jugendbeirat hat noch nicht die Akzeptanz, die er bräuchte, 

und die Mitglieder fühlen sich noch nicht so ernst genommen, wie sie es wünschen. Es scheint noch 

generationsbedingte Barrieren zwischen den Kommunalpolitikern und den Mitgliedern des Jugendbei-

rats zu geben, die die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Akteuren erschweren. Zudem 

scheinen Parteien ihr eigenes Interesse zu verfolgen, dass einer echten Beteiligung noch im Weg steht. 

Mit dem richtigen Willen der entsprechenden Akteure hat der Jugendbeirat das Potenzial, eine feste und 

ernstgemeinte Größe in der Stadt zu werden. Auf der Partizipationsleiter von Hart lässt sich der Jugend-

beirat abschließend nicht einer einzigen Stufe zuordnen, weil sich der Beirat und die Stadt erstens noch 

im Veränderungsprozess befinden und zweitens mehrere Elemente verschiedener Stufen zutreffen. Der 

Jugendbeirat war eine parallele Initiative von Erwachsenen und den jungen Menschen und es gibt Be-

reiche, in denen bereits geteilte Entscheidungen praktiziert werden (sechste und achte Stufe). In anderen 

Belangen wird der Beirat jedoch eher konsultiert (fünfte Stufe) und manchmal zugewiesen (vierte 
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Stufe). Der Jugendbeirat befindet sich aufgrund des angesprochenen Verbesserungspotenzials in gewis-

sen Aspekten mit einem Bein auf der dritten Stufe (Alibiteilnahme). Langfristig gesehen hat der Jugend-

beirat aber die Chance, von dieser Stufe der Nicht-Beteiligung wegzukommen. 

Die Etablierung und Anerkennung eines Kinder- und Jugendgremiums passiert nicht über Nacht, son-

dern es ist ein langsamer, aber stetiger (Lern-)Prozess. Damit so ein Gremium dauerhaft Bestand haben 

kann, ist es auf engagierte Kinder und Jugendliche angewiesen, die Lust und Zeit haben, daran mitzu-

wirken. Damit die Mitglieder aber dauerhaft bleiben und sich neue Mitglieder finden, die in ihre Fuß-

stapfen treten, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Dazu gehören vor allem eine kompetente 

Betreuung, die Offenheit und Wertschätzung der beteiligten Akteure, ein ernsthaftes Interesse, Kindern 

und Jugendlichen Beteiligung zu ermöglichen sowie die Bereitschaft, Verantwortung und Entschei-

dungsmacht ein Stück weit abzugeben und Wünsche zu realisieren. 

Diese Arbeit schließt eine Lücke in der wissenschaftlichen Literatur über die kommunalen Kinder- und 

Jugendgremien in Deutschland. Es gibt in der Arbeit jedoch einen Punkt, der hier kritisch beleuchtet 

werden soll. Die vorliegende Liste der befragten Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg stellt keine 

abschließende Aufzählung aller kommunalen Kinder- und Jugendgremien dar. Die Liste beruht auf ei-

genen Recherchen, aber vor allem auf einer internen Liste der Fachstelle für Kinder- und Jugendbetei-

ligung in Brandenburg, welche die beste Wissensquelle für diese Gremien darstellt. Es ist allerdings 

nicht ausgeschlossen, dass es weitere Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg gibt, die in dieser 

Arbeit keine Erwähnung finden und nicht an der Umfrage beteiligt werden konnten.  

Diese Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse über die Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg. 

Die Umfrage an alle ermittelten Kinder- und Jugendgremien gibt einen guten Überblick über die parla-

mentarischen Beteiligungsformen in Brandenburg. Die zwei Einzelfallstudien ermöglichen zudem einen 

genaueren Blick „hinter die Kulissen“. Diese Arbeit beschränkt sich jedoch auf das Land Brandenburg. 

Für einen systematischen Vergleich wäre in Zukunft eine breite, systematisch angelegte Studie über 

kommunale Kinder- und Jugendgremien in Deutschland wünschenswert.  
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Anhang 
 

I. Liste der befragten Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg 
 

Kommune Bezeichnung des Gremiums Grün-
dung 

Teilnahme am 
Fragebogen 

Angaben über 
Mitglieder 

Ahrensfelde Kinder- und Jugendparlament 2014 ✓ x 

Eichwalde Kinder- und Jugendparlament 2006 x x 

Falkenberg Jugendbeirat 2003 ✓ x 

Forst Jugendbeirat 2016 ✓ (✓) 
nicht vollständig  

Guben Kinder- und Jugendbeirat 2002 ✓ ✓ 

Hennigsdorf Jugendbeirat - x x 

Ketzin Kinder- und Jugendrat 2015 ✓ ✓ 

Königs Wuster-
hausen 

Jugendbeirat 2009 ✓ x 

Lindow Kinder- und Jugendparlament - x x 

Milower Land Jugendparlament 2008 x x 

Nuthetal Jugendparlament 2005 ✓ ✓ 

Oberkrämer Kinder- und Jugendvertretung 

Jofok23 

- x x 

Oranienburg Jugendbeirat 2015 ✓ ✓ 

Prenzlau Kinder- und Jugendbeirat 2015 ✓ ✓ 

Prignitz Jugendforum - x x 

Rathenow  Kinder- und Jugendparlament 2003 ✓ ✓ 

Schönefeld Jugendbeirat 2013 ✓ ✓ 

Schöneiche Kinder- und Jugendbeirat 1999 ✓ ✓ 

Senftenberg Kinder- und Jugendparlament 1998 ✓ ✓ 

Strausberg Kinder- und Jugendparlament 2011 ✓ ✓ 

Templin Jugendbeirat 2011 x x 

Wittstock/ 
Dosse 

Demokratiewerkstatt 2013 ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

II. Fragebogen: Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität Potsdam befasse ich mich mit den Kinder- und Ju-
gendgremien im Land Brandenburg. Dafür führe ich Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Kinder- 

und Jugendbeteiligung Brandenburg (KiJubb) eine Befragung zu den Erfahrungen, der Arbeitsweise 

und der Zusammensetzung von allen Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg durch.  

Dies ist die erste Befragung dieser Art und soll dazu dienen, einen Überblick über das Beteiligungsan-
gebot parlamentarischer Formen im Land Brandenburg zu gewinnen. Dafür bin ich auf Ihre Unterstüt-

zung angewiesen. 

Ich bitte Sie, diesen Fragebogen so vollständig wie möglich auszufüllen. Sollten Sie jedoch einige Fra-

gen nicht beantworten können, dann lassen Sie diese einfach aus. Ihre Antworten werden ausschließlich 
für meine Arbeit verwendet und vertraulich behandelt. Die Beantwortung des Fragebogens dauert un-

gefähr 30 Minuten. Den ausgefüllten Fragebogen können Sie entweder per E-Mail an petra.roll-

fing@uni-potsdam.de schicken oder auf dem Postweg an folgende Adresse senden: Petra Rollfing, 
Steinstraße 134, 14480 Potsdam.  

Die Ergebnisse der Befragung werden im Sommer 2018 der Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteili-

gung und auf Wunsch Ihnen und den einzelnen Kinder- und Jugendgremien zur Verfügung gestellt. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail (petra.rollfing@uni-potsdam.de) oder telefonisch 

(0177/ 558 3912) zur Verfügung. 

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Unterstützung! 

 

Petra Rollfing 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.rollfing@uni-potsdam.de
mailto:petra.rollfing@uni-potsdam.de
mailto:petra.rollfing@uni-potsdam.de
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Ich bitte Sie zu Beginn, ein paar allgemeine Fragen zum Kinder- und Jugendparlament zu be-
antworten. 
 
 

1. Wer hatte die Idee zu einem Kinder- und Jugendparlament? 

(Mehrfachantworten sind möglich) 

☐ die Kinder bzw. Jugendlichen selbst 

☐ Bürgermeister/in  

☐ die gesamte Stadtverordnetenversammlung/ Gemeindevertretung 

☐ eine Fraktion, und zwar: __________________________ 

☐ die Verwaltung 

☐ Jugend- bzw. Sozialarbeiter/in 

☐ sonstige, und zwar: __________________________ 

 

 
 

2. Seit wann gibt es das Kinder- und Jugendparlament? 

seit _____________ 
        (Monat/ Jahr) 

 
 

3. Gab es Zeiten, in denen das Kinder- und Jugendparlament inaktiv war? 

☐ nein 
 
☐ ja, und zwar in diesem Zeitraum: ______________________________________ 
                                                                      
 
        Falls ja: Warum war das Kinder- und Jugendparlament inaktiv? 

                       _________________________________________________________ 

                       _________________________________________________________ 

 
 
 

4. Wie viele Mitglieder umfasst das Kinder- und Jugendparlament aktuell? 

 _____________ 

        (Anzahl) 
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5. Gibt es eine Satzung oder Geschäftsordnung für das Kinder- und Jugendparlament? 

☐ ja      ☐ nein 

 
 

6. Gibt es Regelungen (Quoten), ob bestimmte Kinder oder Jugendliche hinsichtlich Alter, Ge-

schlecht, Schule, Stadtteil oder Nationalität vertreten sein sollten? 

☐ nein 

☐ ja, und zwar gibt es folgende Regelungen: ______________________________________ 

                                                                         ______________________________________ 

                                                                         ______________________________________ 

 
 

7. Gab es Kinder oder Jugendliche, die ihr Amt frühzeitig aufgegeben haben? 

☐ nein 

☐ ja, und zwar insgesamt _____ Personen 

         Falls ja: Was waren die jeweiligen Gründe für die Amtsniederlegung? 

                     ____________________________________________________________ 

 
 

8. Wird das Kinder- und Jugendparlament gewählt?  

☐ nein, jede/r kann mitmachen 

☐ nein, die Kinder und Jugendliche werden ernannt, 

             für die Ernennung ist _______________________________ zuständig 

                                                             (Person(en)/ Institution) 

☐ ja, die Kinder und Jugendliche werden gewählt 

 
 
Bitte füllen Sie die nächsten Fragen aus, wenn das Kinder- und Jugendparlament gewählt wird. 

Falls dies nicht zutrifft, fahren Sie bitte bei Frage 15 fort.  

 
9. Wie wird das Kinder- und Jugendparlament gewählt?  

☐ Urwahl (alle Kinder und Jugendliche in der Kommune sind stimmberechtigt) 

☐ Schulwahl (die Wahl wird in einer oder mehreren Schulen durchgeführt, wahlberechtigt  

                        sind alle Schülerinnen und Schüler der Schule(n)) 

☐ sonstiges, und zwar: ______________________________________________ 
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10. Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl?  

______________ % 

 
 

11. Was ist das aktive Wahlalter, also wie alt müssen und dürfen Kinder und Jugendliche 

sein, um wählen zu können? 

 
Das aktive Wahlalter liegt zwischen ______ Jahren und _______ Jahren. 

 
 

12. Was ist das passive Wahlalter, also wie alt müssen und dürfen Kinder und Jugendliche 

sein, um gewählt zu werden? 

 
Das passive Wahlalter liegt zwischen ______ Jahren und _______ Jahren. 

 
 

13. Wie lange ist eine Legislaturperiode, also für wie lange werden Kinder und Jugendliche 

als Mitglieder gewählt? 

 
________ Jahre 

 
 

14. Wie viele Kandidatinnen bzw. Kandidaten gab es bei der letzten Wahl, die sich zur Wahl 

gestellt haben? 

Es gab ________ Kandidatinnen bzw. Kandidaten. 

 
 
Bitte beantworten Sie im Folgenden Fragen zu der Arbeitsweise und den Sitzungen des Kinder- 
und Jugendparlaments.  
 

15. Wie oft kommt das Kinder- und Jugendparlament jährlich zusammen? 

Das Kinder- und Jugendparlament kommt ________________ mal im Jahr zusammen. 

                                                                               (Anzahl) 

 

16. Wo finden die Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments statt? 

(Mehrfachantworten sind möglich) 

☐ im Rathaus 

☐ in der Schule 

☐ in Jugendeinrichtungen 

☐ sonstiges, und zwar: ___________________________ 
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17. Wer bestimmt, was auf die Tagesordnung der Sitzungen kommt?  

(Mehrfachantworten sind möglich) 

☐ das Kinder- und Jugendparlament (ohne Unterstützung von Erwachsenen) 

☐ das Kinder- und Jugendparlament (mit Unterstützung von Erwachsenen) 

☐ Bürgermeister/in 

☐ die Verwaltung 

☐ Vertreter/innen der Stadtverordnetenversammlung/ Gemeindevertretung (Politik) 

☐ pädagogische/r Betreuer/in 

☐ sonstige, und zwar: ___________________________ 

 
 

18. Mit welchem Themen befasst sich das Kinder- und Jugendparlament?  

(Mehrfachantworten sind möglich) 

☐ Freizeitangebote und Treffpunkte 

☐ Spielplätze 

☐ Angebote der Jugendarbeit 

☐ Sicherheit und Wohlbefinden im öffentlichen Raum 

☐ Schul- und Radwege 

☐ Angebote des öffentlichen Nahverkehrs 

☐ Mitwirkung an der konkreten Stadtteilplanung 

☐ Durchführung eigener Veranstaltungen 

☐ sonstige, und zwar:  __________________________________________ 

                                      __________________________________________ 

 
 

19. Sind Erwachsene bei den Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments anwesend?  

☐ nein 

☐ ja, und zwar folgende Personen:   ________________________________________ 

                                                           ________________________________________ 

                                                           ________________________________________ 

                                                           ________________________________________ 
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20. Wer führt bei den Sitzungen den Vorsitz? 

(Mehrfachantworten sind möglich) 

☐ ein Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments 

☐ Bürgermeister/in 

☐ ein/e Vertreter/in der Verwaltung 

☐ ein/e Vertreter/in der Stadtverordnetenversammlung/ Gemeindevertretung (Politik) 

☐ pädagogische Betreuung bzw. Ansprechpartner/in 

☐ sonstige, und zwar: ___________________________ 

 
 

21. Wie sind die Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments organisiert?  

☐ traditionell wie bei der echten Stadtverordnetenversammlung/ Gemeindevertretung 

☐ abgeändert von der echten Stadtverordnetenversammlung/ Gemeindevertretung 

     (z. B. offener und flexibler) 

☐ sonstiges, und zwar: ______________________________________________ 

 
 

22. Werden kreative Formen (z. B. Zukunftswerkstatt, Open Space, Projekttage, etc.) für das 

Kinder- und Jugendparlament verwendet?  

☐ nein 

☐ ja, und zwar: ____________________________________________________________ 

                           ____________________________________________________________ 

                           ____________________________________________________________ 

 
 

23. Erhalten die Kinder und Jugendliche für die Mitarbeit im Kinder- und Jugendparlament 

ein Sitzungsgeld?  

☐ nein 

☐ ja, in Höhe von ________ € pro Sitzung und Teilnehmer/in 

 
 

24. Bitte geben Sie an, ob das Kinder- und Jugendparlament in den politischen Gremien der 

Erwachsenen (Ausschüsse, Gemeindevertretung) folgende Kompetenzen besitzt: 

     Anhörungs-/ Rederecht: ☐ nein ☐ ja 

                      Antragsrecht: ☐ nein ☐ ja 

                       Stimmrecht: ☐ nein ☐ ja 
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25. Steht dem Kinder- und Jugendparlament ein eigenes Budget zur Verfügung?  

☐ nein 

☐ ja, das jährliche Budget beträgt _____________ €  

 
 

26. Werden die Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments protokolliert? 

☐ nein 

☐ ja 

 
 

27. Gab es in der Vergangenheit eine Evaluation/ Auswertung des Kinder- und Jugendparla-

ments? 

☐ nein 

☐ ja 

 
 

28. Hat das Kinder- und Jugendparlament eine (pädagogische) Betreuung bzw. eine/n An-

sprechpartner/in? 

☐ nein 

☐ ja, und zwar folgende Person: ___________________________________ 

                                                                       (Name und Position)  

 
     Falls ja:  Was trifft auf diese Betreuungsperson zu? 

                    ☐ Sie hat eine Vollzeitstelle 

                    ☐ Sie hat eine Teilzeitstelle ( ___________ %) 

                    ☐ Sie ist eine Honorarkraft. 

                    ☐ sonstiges, und zwar: ____________________________________ 
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29. Wurden Beschlüsse bzw. Ideen des Kinder- und Jugendparlaments bisher in die Tat um-

gesetzt? 

☐ nein              ☐ ja 

         

         Falls nein: Warum werden Beschlüsse bzw. Ideen nicht umgesetzt? 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

 

         Falls ja: Wie viele und welche Beschlüsse und Ideen wurden bisher umgesetzt? 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

 
 

30. Worin sehen Sie die Stärken bzw. Erfolge des Kinder- und Jugendparlaments? 

(Bitte antworten Sie in Stichpunkten.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

31. Worin sehen Sie die Schwächen bzw. Probleme des Kinder- und Jugendparlaments? 

(Bitte antworten Sie in Stichpunkten.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Bitte beantworten Sie nun Fragen zu den Beteiligungsstrukturen Ihrer Kommune.  
 

32. Bitte kreuzen Sie an, ob es in Ihrer Kommune neben dem Kinder- und Jugendparlament 

weitere Beteiligungsstrukturen für und mit Kindern und Jugendlichen gibt: 

(Mehrfachantworten sind möglich) 

 

 Kinder- und Jugendbüro: ☐ nein ☐ ja 

 Kinder- und Jugendbeauftragte/r: ☐ nein ☐ ja 

 Kinder- und Jugendbefragungen: ☐ nein ☐ ja 

 Runde Tische: ☐ nein ☐ ja 

 Zukunftswerkstätten: ☐ nein ☐ ja 

 Kinder- und Jugendkonferenzen ☐ nein ☐ ja 

 Kinder- und Jugendforen: ☐ nein ☐ ja 

 Planungszirkel ☐ nein ☐ ja 

 sonstige, und zwar:                       ___________________________________ 

                                                      ___________________________________                         

                                                      ___________________________________                         

                                                      ___________________________________                         

 
  

33. Gibt es eine zentrale Anlaufstelle in Ihrer Kommune, in der Beteiligungsaufgaben zentral 

geregelt und koordiniert werden? 

☐ nein 

☐ ja, und zwar: ________________________________________________________ 

 
 

34. Wer ist für die Planung und Durchführung von Beteiligungsangeboten Ihrer Kommune 

zuständig? 

☐ ein/e gewisse/s Referat/ Ressort/ Behörde, und zwar: ________________________ 

☐ die Verantwortlichkeit einzelner Maßnahmen liegt bei den einzelnen Fachbereichen 

☐ sonstige, und zwar: _____________________________________________________ 
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35.Gibt es in Ihrer Kommune ein Beteiligungsnetzwerk, bei dem sich relevante Akteure von 

Beteiligungsstrukturen (Verwaltung, Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Kinder- 

und Jugendeinrichtungen, etc.) austauschen und koordinieren können? 

 
☐ nein 

☐ ja, folgende Akteure sind vernetzt: ____________________________________________ 

                                                             ____________________________________________ 

                                                             ____________________________________________ 

                                                             ____________________________________________ 

                                                             ____________________________________________ 

 
 
Zum Schluss haben Sie Möglichkeit, weitere Details über das Kinder- und Jugendparlament o-
der den Beteiligungsstrukturen Ihrer Kommune zu ergänzen sowie den Fragebogen zu kom-
mentieren. 
 

36. Gibt es weitere Details über das Kinder- und Jugendparlament oder über die Beteiligungs-

strukturen Ihrer Kommune, die Sie mitteilen wollen? Dann können Sie das gerne hier tun: 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

37. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen oder Fragen bezüglich des Fragebogens haben, 

dann können Sie diese gerne hier mitteilen: 

 

 

 

 

    

 

 
 

Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für die Beantwortung des Fragebogens! 
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III. Fragebogen: Mitglieder der Kinder- und Jugendgremien  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

danke, dass Sie mich bei der Umfrage zu den Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg unter-

stützen. Neben dem Fragebogen bitte ich Sie, mir eine Liste mit den aktuellen Mitgliedern des Kinder- 
und Jugendgremiums zukommen zu lassen. Dafür können Sie die untenstehende Tabelle nutzen. Ich 

benötige keine Namen der Kinder und Jugendlichen, sondern mich interessieren jeweils das Geschlecht, 

das Alter und die Schule/ Schulart (bzw. Ausbildung/ Beruf). So kann ich mir einen Überblick verschaf-
fen, wie viele und welche Kinder und Jugendliche sich in Brandenburg an Kinder- und Jugendgremien 

beteiligen.  
 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
Viele Grüße 

Petra Rollfing 

 

 

Mitglied Geschlecht Alter Schule/ Schulart (ggf. Ausbildung/ Beruf) 

Mitglied 1    

Mitglied 2    

Mitglied 3    

Mitglied 4    

Mitglied 5    

Mitglied 6    

Mitglied 7    

Mitglied 8    

Mitglied 9    

Mitglied 10    

Mitglied 11    

Mitglied 12    

Mitglied 13    

Mitglied 14    

Mitglied 15    
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IV. Übersicht über die geführten Interviews 
 

Senftenberg 
Gruppen- oder 
Einzelinterview 

Kürzel Funktion des Interviewpartners Ort und Datum  

Einzelinterview SP Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
(Politik) 

Rathaus Senften-
berg, 
12. Juni 2018 

Gruppeninterview SK Koordinatorin der „Kinderfreundlichen Kom-
mune Stadt Senftenberg“ und Ansprechpartne-
rin des Kinder- und Jugendparlaments 
(Bereich: Amt für Bildung, Soziales und Kultur) 

Rathaus Senften-
berg, 
12. Juni 2018 

SV Amtsleiter für Bildung, Soziales und Kultur 
(Verwaltung) 

Gruppeninterview SJE sieben Junior-Experten der Stadt Senftenberg  Rathaus Senften-
berg, 
12. Juni 2018 

 
 
 
 
 
Gruppeninterview 

SM 1 Mitglied 1 des Kinder- und Jugendparlaments 
(Mädchen, 12 Jahre, seit 12/17 dabei) 

 
 
 
 
Rathaus Senften-
berg, 
12. Juni 2018 

SM 2 Mitglied 2 des Kinder- und Jugendparlaments 
(Mädchen, 13 Jahre, seit zwei Jahren dabei) 

SM 3 (ehemaliges) Mitglied 3 des Kinder- und Ju-
gendparlaments  
(Junge, 29 Jahre, 3-4 Jahre dabei gewesen) 

SM 4 Mitglied 4 des Kinder- und Jugendparlaments 
(Mädchen, 16 Jahre, seit 03/18 dabei) 

SM 5 Mitglied 5 des Kinder- und Jugendparlaments 
(Mädchen, 12 Jahre, seit 12/17 dabei) 

SM 6 Mitglied 6 des Kinder- und Jugendparlaments 
(Mädchen, 12 Jahre, seit 12/17 dabei) 
 

 

Oranienburg 
Gruppen- oder 
Einzelinterview 

Kürzel Funktion des Interviewpartners Ort und Datum  

 
Einzelinterview 

OJ Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg 
(Bereich: Amt für Bildung und Soziales) 

Stadtverwaltung 
Oranienburg, 
22. Juni 2018 

 
Einzelinterview 

OP Stadtverordnete der Stadt Oranienburg und Vor-
sitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend 
und Bürgerbeteiligung (Bildungsausschuss) 

Stadtverwaltung 
Oranienburg, 
22. Juni 2018 

 
 
Gruppeninterview 

OM 1 Mitglied 1 des Jugendbeirats (Mädchen, 20 
Jahre, seit Gründung 09/15 dabei) 

Stadtbibliothek 
Oranienburg  
(Sitzungsraum 
Jugendbeirat), 
12. Juni 2018 

OM 2 Mitglied 2 des Jugendbeirats (Mädchen, 20 
Jahre, seit Gründung 09/15 dabei) 
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V. Interviewleitfaden für Gruppengespräche mit Mitgliedern von Kinder- und 
Jugendgremien 
 

Zum Einstieg: Fragen zur Teilnahme am Kinder- und Jugendgremium 

1. Wie habt ihr von dem Kinder- und Jugendgremium erfahren und wie ist es dazu gekommen, 

dass ihr bei dem Kinder- und Jugendgremium mitmacht? 

2. Würdet ihr jederzeit wieder mitmachen? Warum bzw. warum nicht? 

3. Viele andere Kinder- und Jugendgremien haben Probleme, Mitglieder zu gewinnen und zu hal-

ten. Was kann man eurer Meinung nach dagegen unternehmen? 

 

Fragen zur Mitarbeit im Kinder- und Jugendgremium 

4. Macht es euch Spaß, im Kinder- und Jugendgremium mitzuarbeiten? Was findet ihr gut? Was 

findet ihr schlecht? Gibt es etwas, was ihr gerne anders machen möchtet? 

5. Für welche Bereiche möchtet ihr euch einsetzen? Was soll in eurer Stadt eurer Meinung nach 

verbessert werden? 

6. Worin seht ihr eure Aufgaben als Mitglieder des Kinder- und Jugendgremiums?  

7. Inwieweit habt ihr Mitspracherecht? Gibt es da irgendwelche Grenzen? Habt ihr das Gefühl, 

dass ihr Entscheidungen beeinflussen könnt? 

 

Fragen zur Arbeitsweise und den Sitzungen 

8. Nutzt ihr euer Rede- und Antragsrecht in der Stadtverordnetenversammlung/ Gemeindevertre-

tung? 

9. Wofür nutzt ihr euer eigenes Budget? Wie geht ihr damit um? 

 

Fragen zur Ernsthaftigkeit, Instrumentalisierung und Wertschätzung 

10. Habt ihr den Eindruck, dass euer Kinder- und Jugendgremium von den Politikerinnen und Po-

litiker hier in der Gegend ernst genommen wird? Fallen euch Beispiele ein, woran man sehen 

kann, dass ihr ernst genommen bzw. nicht ernst genommen werdet? 

11. Werden die Ideen und Beschlüsse eures Gremiums von den Gremien der Erwachsenen umge-

setzt?  

12. Denkt ihr, dass andere versuchen, euch in eurer Arbeit zu beeinflussen und euch in eine gewisse 

Richtung zu lenken? Oder ist es eher so, dass ihr unabhängig arbeiten könnt? 

 

Fragen zur Über- und Unterforderung und Unterstützung seitens der Erwachsenen 

13. Ist die Mitarbeit in eurem Kinder- und Jugendgremium eine zeitliche Belastung für euch oder 

ist es für euch kein Problem, diese in eurer Freizeit unterzubringen? 

14. Werdet ihr von Erwachsenen unterstützt, wenn ihr Fragen oder Probleme habt? 
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Fragen zur Kommunikation mit den Erwachsenen und mit der Gemeindevertretung 

15. Arbeitet ihr mit der Stadtverordnetenversammlung zusammen? Wie läuft die Kommunikation?  

16. Gibt es zwischen euch und den Erwachsenen (Politiker/ Verwaltungsmitarbeiter) mal Kon-

flikte? Wie werden die gelöst? 

 

Fragen zu Veränderungen durch die Mitarbeit im Kinder- und Jugendgremium 

17. Habt ihr das Gefühl, dass sich durch die Arbeit eures Gremiums in der Stadt konkret schon 

etwas verändert hat? Was habt ihr schon erreicht? 

18. Hat sich bei euch persönlich durch eure Mitarbeit im Kinder- und Jugendgremium irgendetwas 

verändert? Was habt ihr für euch selbst mitgenommen? Was habt ihr gelernt? 

 

Fragen zu Gleichaltrigen 

19. Wie werden eure Mitschülerinnen bzw. Mitschüler über eure Arbeit informiert? 

20. Wie reagieren eure Mitschülerinnen und Mitschüler auf eure Arbeit im Kinder- und Jugendgre-

mium? Kommen z. B. eure Mitschülerinnen und Mitschüler zu euch und sagen, wir möchten, 

dass folgende Dinge in eurer Stadt verändert werden? Was macht ihr dann mit solchen Vor-

schlägen? 
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VI. Interviewleitfaden für erwachsene Gesprächspartner 

 

Fragen zur Entstehung des Kinder- und Jugendgremiums und zur eigenen Einstellung 

1. Wer hatte die Idee zu einem Kinder- und Jugendgremium und wie es entstanden ist? Was war 

die Motivation für solch ein Gremium? 

2. Wie finden Sie es, dass es ein Kinder- und Jugendgremium in Ihrer Stadt gibt? Warum? 

3. Welche Rolle hat das Kinder- und Jugendgremium in Ihrer Kommune? 

4. Worin sehen Sie Stärken und Schwächen bzw. Verbesserungspotenzial des Kinder- und Jugend-

gremiums?  

 

Fragen zum Vergleich Kinder- und Jugendgremium und Stadtverordnetenversammlung 

5. An welcher Stelle könnte die Stadtvertretung vielleicht sogar noch etwas vom Kinder- und Ju-

gendgremium lernen? 

 

Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit 

6. Was tut die Verwaltung bzw. die Politik in der Stadt, dass Kinder und Jugendliche von dem 

Gremium erfahren und zur Mitarbeit motiviert werden?  

 

Fragen zu Transparenz und Kompetenzen 

7. Welche Kompetenzen besitzt das Gremium? Inwieweit haben die Mitglieder Mitspracherecht? 

Gibt es da Grenzen? 

8. Wer hat die Verfahrensregeln und Kompetenzen festgelegt? Durften die jungen Menschen mit-

entscheiden? 

 

Fragen zu Sitzungen des Kinder- und Jugendgremiums 

9. Sind Sie bei den Sitzungen anwesend? Wenn ja, wie erleben Sie die Sitzungen des Kinder- und 

Jugendgremiums? 

10. Wenn Sie sich etwas für das Gremium wünschen könnten, was wäre das? 

 

Frage zu Einschätzung der Kompetenz der Kinder und Jugendlichen 

11. Denken Sie, dass die Kinder und Jugendliche mit ihrer Arbeit über- oder unterfordert sind? 

Woran machen Sie das fest? 

 

Frage zu Instrumentalisierung  

12. Haben Sie das Gefühl, dass bestimmte Erwachsene versuchen, die Jugendlichen in ihrer Arbeit 

zu beeinflussen? Wenn ja, wodurch/ in welche Richtung? Wie kann man das vermeiden? 
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Frage zur Kommunikation 

13. Inwieweit arbeitet die Stadtverordnetenversammlung/ Verwaltung mit dem Kinder- und Ju-

gendgremium zusammen? Wie läuft die Kommunikation und Zusammenarbeit?  

14. Welche Aufgaben übernimmt die pädagogische Betreuung? Kommen die Jugendlichen bei 

Problemen und Fragen zu ihr? 

15. Werden die Mitglieder des Kinder- und Jugendgremiums mit Informationen versorgt? 

 

Fragen zu Erfolge und Umsetzung 

16. Was hat das Kinder- und Jugendgremium bisher erreicht? Bewirkt es etwas in der Kommune? 

17. Werden die Beschlüsse und Ideen des Kinder- und Jugendgremiums umgesetzt? Welche sind 

das? Wieso werden Beschlüsse nicht umgesetzt? 

 

Frage zur Vernetzung 

18. Welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es noch neben dem Kinder- und Jugendgremium? 

Wie können sich Kinder und Jugendliche in Ihrer Stadt einbringen? 

19. [in Senftenberg]: Wie kam es dazu, dann Senftenberg Teil der Initiative „Kinderfreundliche 

Kommune“ wurde? Welche Auswirkungen hat(te) es auf die Stadt Senftenberg? 
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DER 
JUGENDKREISTAG IM 

LANDKREIS 
MANSFELD-SÜDHARZ

EIN PLANSPIEL IN 

MULTIPROFESSIONELLER 

KOOPERATION



ZUSTANDEKOMMEN UND 
RAHMENBEDINGUNGEN

• Wunsch zur Entstehung und Umsetzung kam aus dem Jugendamt

• Schaffung einer 10 Stunden Stelle zur Koordination  angegliedert an einen 

freien, anerkannten Träger der Jugendhilfe

• Verfassung eines Konzepts 

• Beschluss des Konzepts durch den Kreistag

• Gründung einer Lenkungsgruppe (Steuerungsgruppe) aus verschiedenen 

Akteuren unterschiedlicher Professionen 



ABLAUF DES PROJEKTS

Interessenbekundungsschreiben an Schulen

Rückmeldung + Auswahl der Schulen

Informationsveranstaltung in Schulen + 
Themenauswahl u. Fraktionsgruppenbildung

Arbeit in Fraktionsgruppen an 
Beschlussvorlage

Jugendkreistag



ERGEBNISSE DER LETZTEN SCHULJAHRE

Schuljahr 2015/ 2016 

• Installation einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach 
der Schule zur Förderung 
regenerativer Energie (umgesetzt)

• Einrichtung einer 
Begegnungsstätte für 
minderjährige Flüchtlinge im 
Landkreis

• Änderung der Standards der 
Schülerbeförderung im Landkreis

• Einrichtung eines Internet-Hotspot 
in der Innenstadt zur Förderung 
des Tourismus (umgesetzt)

Schuljahr 2017/ 2018

o Jugendclubs in Rossla und 
Röblingen (umgesetzt)

o Sanierung des Schulhofs der 
Katharinenschule mit 
Spielgeräten (umgesetzt)

o W-LAN Ausbau auf den Dörfern 
(wird umgesetzt)

o W-LAN Hotspots in den Städten
o Öffnung der Turnhallen und 

Sportplätze zur freien Nutzung
o Bessere technische Ausstattung 

des Martin-Luther-Gymnasiums 
Eisleben

o Bessere Mittagsversorgung

Schuljahr 2018/ 2019

 Bessere technische Ausstattung 
des Martin-Luther-Gymnasiums

 Busbegleiter 

 Änderung des 
Abrechnungssystems für die 
Schülerbeförderung der 
Oberstufe

 Fußgängerüberweg auf der 
Hallischen Str. in Eisleben

 Zukunftswerkstätten für mehr 
Jugendbeteiligung im Landkreis



Fünfter Sächsischer 

Kinder- und Jugendbericht

Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin

Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

2018
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Vorwort

Das Thema Eigenständige Jugendpolitik wurde in den vergangenen Jahren 
im Freistaat Sachsen bereits aus den unterschiedlichsten Perspektiven 
beleuchtet und auf verschiedensten Ebenen diskutiert. Auch in meinem 
Haus wird Jugendpolitik seit längerem schon mit dem Attribut eigenständig 
zusammengedacht. Eigenständige Jugendpolitik bedeutet, dass die Jugend 
als besondere Lebensphase über Ressortzuständigkeiten hinaus in den Blick 
genommen wird. Die Übergangsphase zwischen dem sorgebedürftigen Kind 
und dem für sich selbst sorgenden Erwachsenen ist geprägt durch spezifische 
Bedürfnisse und Herausforderungen. Sie ist zugleich eine Zeit, die ganz 
maßgeblich die Entwicklung der weiteren Lebensbiografie bestimmt und 
verdient daher einer besonderen Beachtung.

Um die jugendpolitische Strategie Sachsens weiterzuentwickeln, wurde im Dezember 2016 die Interministerielle 
Arbeitsgruppe (IMAG) Eigenständige Jugendpolitik unter Federführung meines Hauses gegründet. Im Verlauf 
ihrer Arbeit hat die IMAG „Partizipation“ als handlungsleitendes Paradigma, d.h. als grundsätzliche Denkweise 
und Voraussetzung einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen definiert. Vor diesem Hintergrund steht das 
Schwerpunktthema Partizipation auch im Fokus des nunmehr vorliegenden Fünften Sächsischen Kinder- und 
Jugendberichts. 

Um das wichtige Signal des letzten Kinder- und Jugendberichts aufzugreifen, wurden wieder Jugendliche als 
„Experten in eigener Sache“ befragt. Die Autoren des Jugendberichts haben mittels Durchführung einer telefo-
nischen Befragung als auch ergänzenden Leitfadenbefragungen vor Ort einen multiperspektiven Blick auf die 
Ansichten und Einstellungen Jugendlicher zum Thema Partizipation im Bericht abbilden können, die nunmehr bei 
der strategischen Ausrichtung der Jugendstrategie sowie Fortschreibung einer Eigenständigen Jugendpolitik in 
Sachsen einbezogen werden können.  

Ich möchte den Ergebnissen des Berichts jedoch an dieser Stelle nicht vorweggreifen, sondern Sie einladen, sich 
selbst mit den zum Teil sehr spannenden Aussagen der Jugendlichen auseinanderzusetzen – z.B. in Bezug auf 
Kenntnis und Nutzung von Partizipationsangeboten, aber auch zu begünstigenden und erschwerenden Faktoren 
für Partizipation.

Abschließend ist es mir ein besonderes Anliegen, zwei Aspekte herauszugreifen. Zum einen kann der Politikansatz 
einer Eigenständigen Jugendpolitik nicht „von oben“ verordnet werden. Und zum anderen wird Eigenständige 
Jugendpolitik als Querschnittspolitik überall dort relevant, wo die Themen, Debatten und daraus folgenden Ent-
scheidungen die Belange von Jugendlichen gegenwärtig oder aber zukünftig betreffen. Dem folgend handelt es 
sich bei einzelnen Maßnahmen und Programmen – etwa im Bereich der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik – nicht nur um spezialisierte Teilpolitiken, sondern immer auch um Bestandteile von (Eigenständiger) 
Jugendpolitik.

Nachhaltig kann eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen daher nur dann wirken, wenn sie zu einem 
gemeinsamen, ebenen- und ressortübergreifenden Thema wird und alle Akteure im Prozess ihrer Fortschreibung 
aktiv werden. Die Darstellungen und Analysen im vorliegenden Bericht geben dafür wichtige Impulse und ich bin 
überzeugt, dass sie zur Fortschreibung jugendpolitischer Ansätze in den sächsischen Kommunen und Gemeinden 
im Sinne einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen beitragen werden. 

Barbara Klepsch
Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz 
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Stellungnahme der Staatsregierung

1 Berichtsauftrag und -erstellung, thematische Schwerpunktsetzung, konzeptionelle Umsetzung

1.1 Berichtsauftrag und -erstellung

Nach § 16 Landesjugendhilfegesetz hat die Staatsregierung den Landtag in jeder Legislaturperiode über die 
Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie zu daraus resultierenden Folgerungen im Freistaat Sachsen 
zu unterrichten. Die vor diesem Hintergrund bisher entstandenen Sächsischen Kinder- und Jugendberichte (KJB) 
bilden eine wichtige Grundlage für die Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien sowie für Weiterentwicklungen von Maßnahmen, Angeboten und Förderungen im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe.

In Umsetzung der Berichtspflicht gegenüber dem Sächsischen Landtag sind bisher vier sächsische Kinder- und 
Jugendberichte entstanden, die in den Jahren 1996, 2003, 2009 und 2014 vorgelegt wurden. Der Erste Säch-
sische Kinder- und Jugendbericht ist unter Federführung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus in 
enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Familie sowie unter 
Einbezug anderer thematisch betroffener Fachressorts entstanden. Der 2003 durch das damalige Sächsische 
Staatsministerium für Soziales veröffentlichte Zweite Sächsische Kinder- und Jugendbericht – welcher von 
einer Expertenkommission erarbeitet wurde – berichtet über die Lage junger Menschen und die Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe in Form eines Gesamtüberblicks. Im Dritten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht 
(2009) wurde das Thema Bildung behandelt. Der Auftrag an die Expertenkommission lautete: Bildungsprozesse 
junger Menschen in Sachsen aus biografischer Perspektive, die dafür relevanten gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Prozess darzustellen und auf dieser Grundlage 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen zu unterbreiten. Der Vierte Säch-
sische Kinder- und Jugendbericht (2014) stellt die regional unterschiedlichen Lebensbedingungen und Einstel-
lungen junger Menschen im Freistaat Sachsen in den Mittelpunkt der Betrachtung und gibt auf dieser Grundla-
ge Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere im ländlichen Raum.

Ziel des nunmehr vorliegenden Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendberichts ist es – in Fortschreibung der 
bisherigen Berichte – einerseits einen Überblick über die Situation und Lebenslagen von Kindern und Jugendli-
chen und ihren Familien sowie zu den gegenwärtigen Strukturen und Rahmenbedingungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Sachsen zu geben und andererseits das Schwerpunktthema „Partizipation sächsischer Jugendlicher“ 
im Bericht vertiefend zu behandeln.

Wie bereits der letzte Bericht aus dem Jahr 2014 wurde der vorliegende durch einen externen Auftragnehmer er-
arbeitet. Dazu wurde das Vorhaben durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
(SMS) im Sächsischen Amtsblatt und auf den einschlägigen Vergabeplattformen öffentlich ausgeschrieben. Nach 
Prüfung der Angebote konnte der Zuschlag zur Erstellung im Juli 2017 an das Beratungsunternehmen Ramboll 
Management Consulting sowie das Subunternehmen Kantar Emnid erteilt werden. 

In Analogie zur Vorgehensweise beim Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht wurde die Erarbeitung des 
Berichts durch einen Beirat aus unabhängigen Experten der Fachöffentlichkeit (Vertretern aus dem Bereich der 
Wissenschaft, des Landesjugendhilfeausschuss, von Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe) sowie je 
einem Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz (SMS), des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus (SMK), des Sächsischen Staatsministerium des Inneren (SMI) sowie des Sächsi-
schen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) begleitet. Der Beirat wurde vom SMS als 
Auftraggeber berufen. Alle Mitglieder sind im Anhang 1 zum Bericht benannt.

Der Beirat hatte eine beratende und unterstützende Funktion. So erhielten die Beiratsmitglieder u. a. die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme bzw. Erörterung der jeweiligen Erarbeitungsstände im Berichtslegungsprozess und 
sie hatten die Gelegenheit, bei der Erstellung der Fragebögen für die Telefonbefragung und an der Formulierung 
der Handlungsempfehlungen mitzuarbeiten. Die Beiratsmitglieder erhielten weiterhin die Gelegenheit zum ersten 
Entwurf des Endberichts Stellung zu nehmen. Die Rückmeldungen der Mitglieder wurden in der letzten Beirats-
sitzung diskutiert und bei der Erstellung des Endberichts berücksichtigt. 
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Die Gesamtverantwortung für die finale Berichtslegung lag jedoch allein beim Auftragnehmer. 
Im Erarbeitungszeitraum fanden vier Sitzungen des Beirats statt. Die organisatorische Vor- und Nachbereitung 
sowie die Leitung und Moderation der Sitzungen übernahm der Auftragnehmer. Die Inhalte und Ergebnisse 
aller Sitzungen wurden in Protokollen dokumentiert und den Mitgliedern im Anschluss zur Verfügung gestellt. 
Zwischen den Sitzungen bestand jederzeit die Möglichkeit, mit dem Projektteam von Ramboll schriftlich und 
telefonisch in Kontakt zu treten. 
Der vom Auftragnehmer vorgelegte Bericht bildet die Grundlage für die vom Sächsischen Kabinett verabschiede-
te Stellungnahme der Staatsregierung. Der Fünfte Sächsische Kinder- und Jugendbericht – bestehend aus Bericht 
und Stellungnahme – wiederum gibt Anlass, wesentliche Entwicklungs- und Handlungsbedarfe im Bereich der 
Kinder- und Jugendpolitik im Freistaat Sachsen zu skizzieren, zu diskutieren und daraus folgend Gespräche sowie 
konkrete Maßnahmen auf Landes- und kommunaler Ebene anzustoßen. 
Zu berücksichtigen ist, dass sowohl im Bericht als auch in der Stellungnahme der Staatsregierung die Begrif-
fe „Jugendliche“ und „junge Menschen“ nicht beständig den vom SGB VIII definierten Begriffsbestimmungen 
folgen. In Orientierung an ähnlichen Erhebungen, wie dem DJI-Jugendsurvey (12 bis 29 Jahre) oder der Shell 
Jugendstudie (12 bis 25 Jahre), werden im Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht unter dem Begriff 
Jugendliche und junge Menschen vielmehr Mädchen wie Jungen im Alter von 12 bis unter 27 Jahren verstanden. 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bei der Bezeichnung von Personengruppen teilweise auf die Benennung beider 
Geschlechter verzichtet. Der Gebrauch der männlichen Form bezieht die weibliche Form jeweils mit ein.
Die Staatsregierung konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf Feststellungen und Empfehlungen des Berichts, 
die ihr von besonderer Bedeutung erscheinen. Zu Aussagen und Schlussfolgerungen, zu denen sich die Staats-
regierung in ihrer Stellungnahme nicht äußert, kann weder von ihrer Zustimmung noch von ihrer Ablehnung 
ausgegangen werden. 
Die Umsetzung der im Bericht sowie der Stellungnahme befürworteten Maßnahmen, Prozesse und Ziele – ein-
schließlich finanzieller und personeller Folgewirkungen – steht, soweit sie den Staatshaushalt betreffen, immer 
unter dem Vorbehalt der Finanzierung im jeweiligen Einzelplan sowie der Einhaltung der Stellenpläne. Durch den 
Inhalt des Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendberichts sowie der Stellungnahme der Staatsregierung wer-
den weder laufende noch künftige Haushaltsverhandlungen präjudiziert.

1.2 Hintergrund der thematischen Schwerpunktsetzung

Aufgrund der demografischen Entwicklungen werden Kinder und Jugendliche in Sachsen zunehmend zu einer 
Bevölkerungsminderheit. Familien als zentrale Orte des Aufwachsens werden vielfältiger und die Rahmenbedin-
gungen, unter denen Familie gelebt wird und Kinder aufwachsen, werden komplexer. Für die Staatsregierung er-
geben sich vor diesem Hintergrund vielfältige Herausforderungen. Eine Vielzahl von Fragen müssen beantwortet 
werden, wie z. B.: Was kann die Regierung in Sachsen dafür tun, damit die Gesellschaft jugendgerechter wird? 
Welche Bedürfnisse haben Jugendliche und welche Unterstützungsleistungen benötigen sie in dieser entschei-
denden Phase des Lebens?
Kindheit und Jugend gelten als prägende Lebensphasen. Vor allem in der Jugend werden Weichen für die Zukunft 
gestellt, vielfältige Erfahrungen gemacht, verschiedenste Lebensentwürfe ausprobiert und erste Schritte in Rich-
tung Selbstständigkeit unternommen. Junge Erwachsene sehen sich in dieser Lebensphase mit den Möglichkeiten 
und Herausforderungen einer Multioptionsgesellschaft konfrontiert. 
Um aktuellen jugendpolitischen Problemlagen und Herausforderungen bei der thematischen Schwerpunktset-
zung gerecht zu werden, erfolgte die Erstellung des Konzepts und der Vergabeunterlagen im SMS in Ausein-
andersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen sowie fachlichen Expertisen und Veröffentlichungen, wie u.a. 
dem Fünfzehnten Kinder- und Jugendbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren Frauen und Jugend. 
Diesem Bericht folgend prägen drei Kernherausforderungen das Jugendalter in besonderem Maße. In der Jugend 
sollen junge Menschen eine soziale und berufliche Handlungsfähigkeit erlangen (Qualifizierung), individuelle 
Verantwortung übernehmen (Verselbstständigung) sowie eine Balance zwischen subjektiver Freiheit und sozialer 
Zugehörigkeit ausbilden (Selbstpositionierung).1
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Jugendliche stehen weiterhin vor der Herausforderung, schnelle Veränderungen von Körpermerkmalen, Gefühls-
lagen und Denkweisen zu verarbeiten sowie gleichzeitig soziale Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen. Zu 
den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter gehört es dabei, die Anforderungen persönlicher Individuation und 
sozialer Integration miteinander zu verbinden, um eine Ich-Identität auszubilden und eine eigene Persönlichkeit 
zu entwickeln. Sozialisation junger Menschen lässt sich vor diesem Hintergrund als produktive Verarbeitung in-
nerer und äußerer Realität im Rahmen der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben verstehen.2 Die individuellen, 
personalen und sozialen Ressourcen junger Menschen, um sich den genannten Herausforderungen zu stellen, 
variieren dabei stark. Neben anderen Faktoren sind hierfür die Qualität der in der Herkunftsfamilie erworbenen 
Kompetenzen und Werte sowie die Stabilität der familiären Bindung entscheidend.
Aspekte wie der demografische Wandel, steigende Anforderungen an Wissen und Kompetenzen durch die Globa-
lisierung, Beschleunigung und Verdichtung der Bildungsbiographie sowie ungleiche Verläufe bei der Bewältigung 
der Kernherausforderungen innerhalb der Jugendphase erfordern eine Weiterentwicklung bisheriger Jugendpo-
litik.3 Die Anerkennung der Jugend als eigenständige Lebensphase mit spezifischen Chancen und Herausforde-
rungen markiert dabei den Leitgedanken für die Ausgestaltung einer jugendpolitischen Strategie im Sinne einer 
Eigenständigen Jugendpolitik. 
Grundintention einer Eigenständigen Jugendpolitik (EJP) ist es, die gesellschaftlichen Anforderungen an Jugend-
liche mit deren Bedürfnissen und Interessen in eine Balance zu bringen und ihnen somit beste Startchancen 
zu geben.4 Sie hat weiterhin zum Ziel, unterschiedliche Lebensentwürfe, Lebenswelten und Bedürfnisse junger 
Menschen anzuerkennen, zu respektieren und zu fördern, sowie deren Beteiligung und Selbstwirksamkeit zu 
stärken. „Eigenständig“ meint in diesem Zusammenhang, dass die Belange der Jugendlichen nicht länger nach 
Ressortzuständigkeiten behandelt werden.5 Vielmehr müssen dieser entscheidende Lebensabschnitt sowie die 
Bedürfnisse der Jugend politisch als Ganzes wahrgenommen und behandelt werden. Im Sinne einer Eigenständi-
gen Jugendpolitik werden demnach die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen in den Fokus des politischen 
Handelns gerückt.6 
Das Thema EJP wurde in den vergangenen Jahren bereits auf den verschiedensten Ebenen im Freistaat diskutiert 
und aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet. So wurde in der Stellungnahme der Staatsregierung zum 
Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht bereits festgehalten: „Die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat 
Sachsen muss daher ihren Fokus – neben dem frühen Kindesalter und der Förderung von Familien mit Kindern – 
perspektivisch stärker auf die Lebensphase Jugend richten.“ und „Die konsequente Initiierung von Teilhabe- und 
Beteiligungsmöglichkeiten, die sich am unmittelbaren Lebensumfeld ausrichten und sich stärker an den Bedarfen 
und Bedürfnissen von jungen Menschen orientieren, wird eine der wesentlichen Herausforderungen für eine eigen-
ständige Jugendpolitik sein.“ Auch in Umsetzung des Koalitionsvertrags 2014 bis 2019 zwischen der CDU Sachsen 
und der SPD Sachsen – welcher die Jugend als eigenständige Lebensphase definiert – wird der Auftrag einer 
strategischen Etablierung des Ansatzes einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen durch die verschiedensten 
Akteure im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen bereits kontinuierlich verfolgt. 
Der Landesjugendhilfeausschuss setzte sich thematisch mit EJP auseinander und erarbeitete in seinem „Eckpunk-
tepapier zur Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen“7 Handlungsfelder und Schwerpunkte für eine EJP aus der 
Kinder- und Jugendhilfeperspektive. 
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2 Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun (2013): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung.
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3 Deutscher Bundestag Drucksache 17/9397 - Eigenständige Jugendpolitik – Mehr Chancen für junge Menschen in Deutschland 
abrufbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/093/1709397.pdf

4 Geschäftsstelle „Zentrum Eigenständige Jugendpolitik“ (2015): Eigenständige Jugendpolitik. Dialogprozess, Leitlinien, Herausfor-
derungen. 2. Auflage. Berlin. S. 4

5 Geschäftsstelle „Zentrum Eigenständige Jugendpolitik“ (2015): Eigenständige Jugendpolitik. Dialogprozess, Leitlinien, Herausfor-
derungen. 2. Auflage. Berlin. S. 7

6 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2017a): 15. Kinder- und Jugendbericht. S. 5.
7 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz/Landesjugendamt – Geschäftsstelle des Landesjugendhilfe-

ausschuss (2016): Eckpunktepapier des Landesjugendhilfeausschusses zur Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen. Chemnitz.
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Weiterhin werden handlungsleitende Entwicklungsziele im Papier formuliert. 
Um weitere zentrale Lebens- und Lernorte junger Menschen im Freistaat in den Blick zu nehmen, wurde der Fokus 
über die Jugendhilfeperspektive hinaus erweitert und durch die Gründung der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
Eigenständige Jugendpolitik (IMAG EJP) im Dezember 2016 alle Ressorts bei der Strategieentwicklung und -fort-
schreibung einbezogen. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, prioritäre Handlungsfelder und Leitlinien für jugendpoliti-
sches staatliches Handeln auf Grundlage des aktuellen Ist-Zustands herauszuarbeiten. Vor diesem Hintergrund 
wurde Partizipation als handlungsleitendes Paradigma, d. h. als grundsätzliche Denkweise und Voraussetzung 
einer EJP in Sachsen, für alle Ressorts festgeschrieben, da ausgehend von diesem Paradigma die Ressorts ei-
genverantwortlich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an einer Umsetzung der Ziele einer EJP in Sachsen arbeiten 
können. Die gegenwärtigen Bestrebungen aller Ressorts in Bezug auf eine EJP in Sachsen wurden erarbeitet und 
in einem internen Zwischenbericht der IMAG festgehalten. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit erwies sich 
als zielführend, da alle Ressorts Schnittmengen zum Themenbereich EJP aufweisen. 
Um die in der IMAG EJP entwickelten Ansätze und die Fortschreibung der jugendpolitischen Strategie in Sach-
sen mit ersten Daten zu untersetzen, wurde eine Verknüpfung der Ergebnisse mit dem nunmehr vorliegenden 
Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht angestrebt, da durch die Verknüpfung zusätzliche Perspektiven 
für die Erarbeitung von Prämissen einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen gewonnen werden können. 
Ziel des Fünften Sächsische Kinder- und Jugendberichts sollte jedoch nicht sein, einen Gesamtüberblick über die 
Lebensphase Jugend zu geben, sondern vielmehr ausgewählte Aspekte und Rahmenbedingungen zum Schwer-
punktthema Partizipation im Bericht vertiefend zu behandeln. 
In den folgenden Ausführungen der Staatsregierung wird vor diesem Hintergrund an den jeweils passenden 
Stellen – in Ergänzung der Ausführungen des Auftragnehmers – darauf eingegangen, wie lebensweltnahe Parti-
zipationsmöglichkeiten – bei der Bewältigung der Kernherausforderungen der Lebensphase Jugend (siehe 1.4, 1.5 
und 1.6 im Bericht) in den von der IMAG EJP herausgearbeiteten primären Handlungsfeldern und Schwerpunkten 
als Instrument eingesetzt werden kann, um sächsische Jugendliche als selbstbestimmte Akteure in allen für sie 
relevanten Handlungsbereichen in ihrer subjektiven Handlungsfähigkeit, Selbstbefähigung und Selbstwirksam-
keitserfahrung zu stärken.

1.3 Konzeptionelle Umsetzung des Berichtsauftrags

Die Ergebnisse der Daten- und Dokumentenanalyse sowie der quantitativen und qualitativen Erhebungen wur-
den im vorliegenden Endbericht zum Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht durch den Auftragnehmer 
zusammengeführt. Der Bericht gliedert sich in drei inhaltliche Teile und einen vierten zusammenfassenden Teil. 
Den jeweiligen Berichtsteilen wurden kurze Zusammenfassungen vorangestellt, die einen Überblick über zentrale 
Inhalte liefern. Daten und Ergebnisse wurden in übersichtlicher Form und – soweit sinnvoll – grafisch aufbereitet 
dargestellt. Die im Bericht vom Auftragnehmer aufgeführten Daten amtlicher Statistik entsprechen dabei dem im 
Erstellungszeitraum aktuellsten, zugänglichen Material. 
In Fortschreibung bisheriger Sächsischer Kinder- und Jugendberichte wurde zunächst eine Beschreibung ausge-
wählter Lebenslagen junger Menschen vorgenommen. Teil I des Berichts thematisiert demnach zentrale gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in Sachsen. Auf Grundlage 
von Daten amtlicher Statistik sowie einschlägiger demografischer Daten wird die Bevölkerungssituation und 
-entwicklung dargestellt. Konkretisiert werden die Aussagen im Hinblick auf eine Reihe von Faktoren, die die 
Lebenslage junger Menschen prägen, wie z. B. Geschlecht, Gesundheit, Migrationshintergrund, Wohnort/Region, 
sozialer Herkunft, Bildungsgrad sowie politischer Selbstverortung. Im Teil I steht die deskriptive Beschreibung 
der Daten amtlicher Statistik im Vordergrund. Zur Darstellung der Indikatoren wurden die jeweils aktuellsten zur 
Verfügung stehenden Daten verwendet. Die Darstellung des Ist-Stands wurde – insofern aufgrund der Datenlage 
möglich und inhaltlich sinnvoll – um Darstellungen zum zeitlichen Verlauf im Vergleich zum Vierten Sächsischen 
Kinder- und Jugendbericht ergänzt. 
Vor dem Hintergrund der thematischen Schwerpunktsetzung wird im Teil II des Berichts das Thema „Partizi-
pation sächsischer Jugendlicher“ in den Fokus gestellt. In diesem Berichtsteil werden zunächst politische und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen aber auch persönliche Voraussetzungen für Partizipation theoretisch be-
trachtet. Ebenso werden Methoden, Ziele und Handlungsfelder der Partizipation Jugendlicher vorgestellt. Die 
theoretischen Ausführungen werden mit den Ergebnissen der im Rahmen der Berichtslegung durchgeführten 
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Befragung sächsischer Jugendlicher verknüpft und analysiert. In Fortschreibung des Vierten Sächsischen Kinder- 
und Jugendberichts war es auch im Fünften das Ziel, Jugendliche als „Experten in eigener Sache“ mittels einer 
Befragung zu Wort kommen zu lassen, denn eine Befragung bietet eine nachvollziehbare, zeitnahe und prak-
tikable Möglichkeit zur Erfassung der Situation und Sichtweisen von jungen Menschen in ihrem unmittelbaren 
Lebensumfeld. Die telefonische Befragung im Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht stützt sich dabei 
auf eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe von sächsischen Jugendlichen im Alter von 12 bis unter 27 
Jahren. Bei der Erhebung wurden zwei Alterskohorten berücksichtigt – die der 12- bis 15-Jährigen und der 16- bis 
27-Jährigen – da sich die Lebenswelten der beiden Kohorten bereits stark unterscheiden können. Ziel der Befra-
gung war es, die unterschiedlichen Bedarfe und persönlichen Erfahrungen sächsischer Jugendlicher in Bezug auf 
Partizipation abzubilden, um diese bei der weiteren strategischen Ausrichtung der jugendpolitischen Strategie 
in Sachsen berücksichtigen zu können. Um eine belastbare Datenbasis zu generieren, wurde im Rahmen der 
Erhebung vom Auftragnehmer ein Methodenmix aus einer quantitativen Telefonbefragung8 sowie flankierenden 
qualitativen Fallstudien (d. h. Interviews vor Ort) durchgeführt. Die Ergebnisse der Telefonbefragung (n = 540 
Interviews) ermöglichen valide Aussagen über die Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe zum Schwerpunkt-
thema. Ergänzend liefern die Daten der qualitativen Untersuchungen mittels Fallstudien Ergebnisse über komple-
xere Fragestellungen, die bei der telefonischen Befragung nicht erfasst werden konnten. In der Auswertung und 
Berichtslegung wurden die Teilergebnisse beider Erhebungen für eine ganzheitliche und multiperspektivische Be-
trachtung zusammengeführt und so eine Datengrundlage für künftige strategische Ausrichtungen geschaffen. 
Teil III informiert – primär auf Grundlage der Ergebnisse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik – über 
die gegenwärtige Struktur und Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen. Es wird dabei sowohl ein 
Gesamtüberblick über die Entwicklung der Jugendhilfe in Sachsen gegeben. Weiterhin werden ausgewählte Leis-
tungsbereiche nach SGB VIII einer differenzierten Betrachtung unterzogen. Auch strukturelle Aspekte der Finan-
zierung sowie der Situation der Fachkräfte in der sächsischen Kinder- und Jugendhilfe werden dargestellt. Ebenso 
steht in Teil III die deskriptive Beschreibung der aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten amtlicher Statistik im 
Vordergrund. Die Fortschreibung von Daten im zeitlichen Verlauf zum Vierten Sächsischen Kinder- und Jugend-
bericht wurden nach Möglichkeit dargestellt. 
Im abschließenden Teil IV werden die wesentlichen Ergebnisse des Berichts zusammengefasst und Handlungs-
empfehlungen in Bezug auf das Schwerpunktthema Partizipation aufgeführt. Vor dem Hintergrund der Etablie-
rung und Fortschreibung einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen richten sich die Handlungsempfehlungen 
dabei nicht ausschließlich an die Staatsregierung, sondern an alle Akteure der verschiedenen gesellschaftlichen 
Umsetzungsebenen, die in interdisziplinärer Zusammenarbeit – durch die Weiter- und Neuentwicklung von Maß-
nahmen, Strategien und Förderungen – den Bestand und die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik 
in Sachsen sichern und so auch in der kommenden Legislaturperiode eine zeitgemäße Ausgestaltung der Kinder- 
und Jugendhilfe ermöglicht wird. 
Um eine bessere Lesbarkeit des Berichts und die angestrebte Transparenz im Berichtslegungsprozess zu gewähr-
leisten, wurden inhaltlich ergänzende Ausführungen (wie z. B. Informationen zum methodischen Vorgehen des 
Auftragnehmers, der Stichprobenbeschreibung, den untersuchten Fallstudien, dem Fragebogen und den Leitfä-
den für die Erhebung) sowie Abbildungen und Tabellen zu allen Berichtsteilen im Anhang aufgenommen.

2 Zum Bericht im Einzelnen

2.1 Teil I: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen des Aufwachsens (Bericht S. 13)

2.2 Die demografische Entwicklung in Sachsen (Bericht S. 15)

Die Darstellung der demografischen Entwicklung erfolgt auf der Grundlage der Daten amtlicher Statistik zwi-
schen 2011 und 2016 auf Landes- sowie auf Kreis- und Gemeindeebene. 
Dabei wird zunächst ein Überblick über den aktuellen Stand, die Entwicklung sowie die Prognose der Bevölke-
rungszahlen insgesamt und anschließend differenziert bezogen auf die junge Bevölkerung in Sachsen gegeben. 
Demnach stieg die Zahl der Lebendgeborenen in Sachsen seit 2011 um 10,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016. 
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Es wird weiterhin die räumlich ungleiche Entwicklung der anteiligen Verhältnisse von Kindern und Jugendlichen 
thematisiert. Anhand der Daten wird deutlich, dass generell der Anteil von sächsischen Kindern und Jugendlichen 
– gemessen an der Gesamtbevölkerung – rückläufig ist. Dem Wachstum in der Gruppe der Kinder steht dabei 
ein anhaltend hoher Rückgang innerhalb der Altersgruppe der 20- bis 27-Jährigen entgegen. In Betrachtung der 
regionalen Ebene zeigt sich wiederum, dass insbesondere im ländlichen Raum die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen sinkt. So ist der Anteil junger Menschen in Dresden und Leipzig deutlich höher als in den Landkreisen sowie 
der kreisfreien Stadt Chemnitz. 
Die Beschreibung der Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen ist insgesamt knapp-
gehalten. Es wird u.a. thematisiert, dass die räumlich ungleiche Entwicklung der anteiligen Verhältnisse von jun-
gen (volljährigen) Frauen und Männern Jugendhilfeeinrichtungen vor große Herausforderungen stellt. Zum einen 
steigt die Alterskohorte der Kinder und Jugendlichen, welche die Hilfen und Angebote der Jugendhilfeeinrichtun-
gen in Anspruch nehmen, was zu einem erhöhten Personalbedarf in Jugendhilfeeinrichtungen führt. Doch zum 
anderen sinkt die Anzahl von Personen in der Altersgruppe, aus welcher Jugendhilfeeinrichtungen potenzielle 
neue Fachkräfte generieren können.
Die benannten Herausforderungen sind in den Jugendhilfeplanungen der Landkreise und kreisfreien Städte sowie 
des täglichen Arbeitens innerhalb der verschiedenen Arbeitsfelder des Landesjugendamts bereits seit Jahren ge-
lebte Praxis, da die mit dem beschriebenen Wandel einhergehenden Veränderungen sowohl die Bedarfslagen als 
auch die notwendigen Ausstattungen aller Leistungsbereiche der Jugendhilfe betreffen. 

2.1.2  Die soziale und wirtschaftliche Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in 
 Sachsen (Bericht S. 23) 

Die Darstellung der sozialen und wirtschaftlichen Situation von jungen Menschen und ihren Familien bezieht 
sich auf zentrale Indikatoren aus der amtlichen Statistik. Näher betrachtet werden die Lebensformen, das durch-
schnittliche Nettoeinkommen, der Transferleistungsbezug in Abhängigkeit von der Lebensform sowie die Dimen-
sion der Armutsgefährdung nach soziodemografischen Merkmalen. Der Auftragnehmer bezieht sich demnach 
auf Faktoren, welche aus Sicht der Staatsregierung praxisbewährt sind und als Kernindikatoren hinreichende 
Aussagen zur sozialen und wirtschaftlichen Situation von jungen Menschen und ihren Familien treffen können. 
Die Darstellung der Bevölkerung nach Lebensformen macht deutlich, dass der Anteil der Bevölkerung in Lebens-
formen mit Kindern im Zeitraum 2011 bis 2016 leicht abgenommen hat. Dabei blieb der Anteil in Lebensformen 
mit Alleinerziehenden im gleichen Zeitraum konstant. Weiterhin leben mehr Paare mit Kindern in kleineren als in 
größeren Gemeinden, was die Darstellung der Lebensformen nach Gemeindegrößenklassen zeigt. 
Das geringste durchschnittliche Nettoeinkommen in 2016 in Sachsen stand Alleinstehenden zur Verfügung. Das 
Höchste Ehepaaren mit Kindern unter 18 Jahren. Im Durchschnitt weisen Lebensformen mit Kindern größere Ein-
kommen als Lebensformen ohne Kinder auf. Um jedoch Aussagen über die tatsächliche materielle Situation eines 
Haushalts zu erlangen, wird das äquivalenzgewichtete Einkommen betrachtet, welches bei Berechnung Faktoren 
wie Anzahl und Alter der im Haushalt lebenden Personen mit einbezieht. Danach haben Lebensgemeinschaften 
ohne Kinder das höchste bedarfsgewichtete Einkommen. Weiterhin zeigt sich, dass sich das bedarfsgewichtete 
Einkommen von Paarhaushalten mit und ohne Kinder nicht wesentlich unterscheidet. Jeder fünfte Alleinerzie-
hende wiederum bezieht den überwiegenden Anteil des Lebensunterhalts aus Arbeitslosengeld I oder II. 
Die Sächsische Staatsregierung legt der Betrachtung von Armut bzw. Armutsgefährdung vor allem den auch auf 
europäischer Ebene verwendeten relativen Armutsbegriff zugrunde, da das durchschnittliche Wohlstandsniveau 
in Deutschland weit über dem Existenzminimum liegt. Nach dem Konzept der relativen Einkommensarmut wird 
Armut bzw. Armutsgefährdung im Verhältnis zum mittleren Einkommen bestimmt. Armut bedeutet danach, dass 
einer Person im Verhältnis zum mittleren Wohlstandsniveau der Gesellschaft, in der sie lebt, weniger Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Das Armutsrisiko richtet sich demnach an den gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen und 
dem Wohlstandsniveau der Gesellschaft insgesamt aus. 
Als Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut anerkannt gilt die Armutsgefährdungsquote9. 

10 |

9  Die Armutsgefährdungsquote entspricht dem Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des 
Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen 
wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
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Diese wird – entsprechend dem Standard der EU – definiert als der Anteil der Personen, deren Äquivalenzein-
kommen weniger als 60 Prozent des Median der Äquivalenzeinkommen10 der Bevölkerung (in Privathaushalten) 
beträgt. Dabei werden insgesamt die verfügbaren Einkommen und als Teil des Einkommens die Vermögenserträ-
ge, jedoch nicht das Vermögen der Haushalte, zum Beispiel Wohneigentum, erfasst. Insoweit ist nicht jeder, der 
unter die Armutsgefährdungsschwelle fällt, tatsächlich arm. Für das Konzept ist zu berücksichtigen, dass nicht 
Armut, sondern Ungleichheit der Einkommensverteilung zugrunde gelegt wird.

2.1.3 Die gesundheitliche Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in Sachsen 
(Bericht S. 28)

Bereits in jungen Jahren werden die Weichen für die Gesundheit in späteren Lebensphasen und gleichzeitig auch 
die Basis zur gesellschaftlichen Partizipation in verschiedensten Lebensbereichen gestellt. Als erster, zentraler 
Sozialisationsort für Kinder und Jugendliche im Lebenslauf hat Familie einen direkten Einfluss auf die Prävention 
von gesundheitlichen Risiken im Kindes- und Jugendalter. Schwierige soziale Lagen und ungleiche Lebensbedin-
gungen beeinflussen die körperliche, psychische und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.11 Auch 
für Sachsen ist von einem solchen Zusammenhang auszugehen. Weiterhin müssen sich junge Menschen beim 
Heranwachsen mit Themen wie Trauer, Verlust und Trennung auseinandersetzen, die wiederum Auswirkungen 
auf die körperliche und seelische Gesundheit haben können. Die körperlichen Veränderungen, die mit der Le-
bensphase Jugend einhergehen, nehmen junge Menschen als intensive Erlebnisse wahr. Der Umgang mit und die 
Akzeptanz von körperlichen Veränderungen verläuft dabei nicht immer ohne Probleme. 
Die Darstellung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen durch den Auftragneh-
mer im vorliegenden Bericht bezieht sich auf zentrale Indikatoren der amtlichen Gesundheitsberichterstattung 
sowie den Befunden von Untersuchungen im 4. Lebensjahr in der Kindertageseinrichtung (Untersuchungsange-
bot) und der Schulaufnahmeuntersuchung (gesetzlich verankerte Pflichtuntersuchung für alle Kinder vor Schul-
beginn). Diese Untersuchungen werden vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes durch-
geführt. Zur Darstellung von Befunden der Schulaufnahmeuntersuchungen des Kinder- und Jugendärztlichen 
Dienstes im Freistaat Sachsen auf Seite 29 (Abbildung 22) ist anzumerken, dass die Ergebnisse der Schuljahre 
2012/13 mit denen aus 2016/17 nicht vergleichbar sind, weil den jeweiligen Erhebungen unterschiedliche Unter-
suchungsmethoden zugrunde liegen.
Durch den Wandel der Jugendphase wurde traditionelles jugendliches Risiko- und Problemverhalten durch wei-
tere mögliche Gefährdungen ergänzt. Themen wie Substanzmittelmissbrauch, Sucht oder aber körperliche und 
seelische Misshandlungen sind nur einige Beispiele.12 

Auch zu gesundheitsgefährdenden Aspekten, wie dem Rauchen und Alkoholintoxikationen, führt der Auftrag-
nehmer aus. Es zeigt sich, dass 38 Prozent der 18- bis unter 30-Jährigen in Sachsen täglich oder gelegentlich 
rauchen. 50 Prozent der gleichen Altersgruppe haben hingegen noch nie geraucht. In Betrachtung der Fallzahlen 
akuter Alkoholintoxikation zeigt sich ein differenziertes Bild. So sind die Fallzahlen bei den 10 bis unter 20-Jäh-
rigen in Sachsen im Zeitraum 2010 bis 2016 um 30 Prozent angestiegen, wohingegen die Zahlen bei den 20 bis 
unter 30-Jährigen um 17 Prozent sanken. Für die Ausführungen zum Suchtmittelkonsum nimmt der Auftragneh-
mer Bezug auf die Ergebnisse der Studie „Jugend in Sachsen 2013“, welche im Auftrag des SMS erarbeitet wurde. 
Im Rahmen dieser wurden Jugendliche zu ihrem Suchtmittelkonsum befragt. 6 Prozent der 15 bis 26-Jährigen 
Befragten gaben demnach an, bereits Anregungsmittel konsumiert zu haben. Weitere 5 Prozent trafen Selbstaus-
sagen zum Konsum von Haschisch und 1 Prozent gab an, schon einmal Ecstasy konsumiert zu haben. 
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10 Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf der Basis des Haushaltsnettoeinkommens berechnetes bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-
Einkommen je Haushaltsmitglied. Dabei erhält gemäß der neuen OECD-Skala die Haushaltsbezugsperson ein Gewicht von 1. Alle
anderen über 15-jährigen Haushaltsmitglieder sind mit dem Faktor 0,5, jüngere mit dem Faktor 0,3 gewichtet.

11 Thomas Lampert, Jens Hoebel, Benjamin Kuntz, Stephan Müters, Lars Eric Kroll: Messung des sozioökonomischen Status und des 
subjektiven sozialen Status in KiGGS Welle 2. In: Journal of Health Monitoring 2018 3(1), S. 123 (Zugriff: https://www.rki.de/DE/

 Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiG
 GS-Welle2_erste_Ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile, 19.11.2018)
12 Bundesjugendkuratorium (BJK) (2009): Zur Neupositionierung von Jugendpolitik: Notwendigkeit und Stolpersteine. Weimar. S. 32

https://www.rki.de/DE/ Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monitoring_01_2018_KiG GS-Welle2_erste_Ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile
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Jugendlichen mit vielschichtigen gesundheitlichen Problemlagen und mit komplexen Hilfebedarfen soll eine an 
ihre speziellen Bedürfnisse angepasste Unterstützung zu Teil werden. Vor diesem Hintergrund sieht die Staats-
regierung es weiterhin als entscheidende Voraussetzung an, eine zielgerichtete und auf die individuelle 
Problematik junger Betroffener ausgerichtete Zusammenarbeit zu generieren, um in komplexen Belas-
tungssituationen geeignete und bedarfsgerechte Hilfen leisten zu können. Dafür sollen engere Kooperatio-
nen zwischen Akteuren in diesem Bereich, wie der Kinder- und Jugendhilfe, der Familienhilfe, der Suchthilfe, der 
Schule aber auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiter ausgeschöpft werden. 
Die Staatsregierung betont ausdrücklich, dass gesundheitliche Belange sowie damit einhergehend eine 
altersgruppenspezifische Versorgung junger Menschen nicht zu vernachlässigende Aspekte im Rahmen 
einer Eigenständigen Jugendpolitik darstellen. Denn Ziel muss es sein, den unterschiedlichen Vorausset-
zungen körperlicher und seelischer Gesundheit sowie den Bedürfnissen aller sächsischen Jugendlichen 
gerecht zu werden. 
Die Förderung von Lebenskompetenzen wird im Freistaat Sachsen als elementare Strategie der Gesundheitsför-
derung und Prävention im Kindes- und Jugendalter umgesetzt. Durch die Förderung von Lebenskompetenzen 
werden wesentliche Faktoren für die Prävention und die Übernahme individueller Verantwortung gestärkt. Dazu 
zählen u.a. die Entwicklung von Selbstvertrauen, die soziale Kompetenz und die Frustrationstoleranz. Diese Fak-
toren stehen in engem Bezug zur Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen. Allgemeine Lebenskompeten-
zen (Selbstwahrnehmung, Empathie, kreatives und kritisches Denken, Entscheidungs- und Problemlösefähigkeit, 
Gefühls- und Stressbewältigung, Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit) stellen zudem wichtige Ressourcen 
dar, um Alltagsbelastungen und entwicklungstypische Anforderungen angemessen bewältigen und Risikoverhal-
ten reduzieren zu können.
Zur Unterstützung für Pädagogen und Akteure der Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen wurde im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) das Lernportal „Junge Sachsen 
fit fürs Leben“ (http://www.lernportal-sachsen-lebenskompetenz.de/) erarbeitet. Die wissenschaftliche Grund-
lage des Lernportals bildet das sächsische Curriculum für Lebenskompetenz. Mit diesem Curriculum wurden 
Bildungsziele, Themenfelder, Inhaltsaspekte und Lernziele erarbeitet, die Bestandteil der Bildungs- und Lehrpläne 
sind und im Kita- und Schulalltag und darüber hinaus umgesetzt werden sollten.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat mit Beschluss vom 15. November 2012 die „Empfehlung zur Gesundheits-
förderung und Prävention in der Schule“ verabschiedet. Am 25. Juni 2013 hat daraufhin das SMK in Kooperation 
mit dem SMS und dem Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) das „Konzept zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen“ vorgelegt. Dieses ist Grundlage 
für die Landesstrategie „Prävention im Team“ (PiT) frühkindlicher und schulischer Prävention. Durch dauerhafte 
Kooperation der Kommunalverwaltungen, des Schulbereichs und der Polizei mit freien Trägern werden die Ziele 
verfolgt:
Kinder und Jugendliche stärken …
• Konflikte gewaltfrei zu lösen,
• auf Drogen zu verzichten,
• mit Digitalen Medien umzugehen,
• respektvoll und demokratisch zu handeln,
• sich vor Gefahren schützen zu können.
Kinder und Jugendliche sollen in ihrer gesamten Persönlichkeit gestärkt werden, durch Maßnahmen der General-, 
selektiven sowie indizierten Prävention. Das Portal www.pit.sachsen.de befindet sich im Aufbau und soll im Laufe 
des Jahres 2019 freigeschaltet werden.

2.1.4 Die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen (Bericht S. 33) 

Einführend geht der Auftragnehmer im Abschnitt Bildung auf die Kernherausforderung „Qualifizierung“ in Anleh-
nung an den 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung ein. Der Auftragnehmer bildet im Bericht – in 
Fortschreibung der Ergebnisse des Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendberichts – ausschließlich formale 
Bildungsformen ab, d.h. deskriptive Ausführungen zu den allgemeinbildenden, berufsbildenden Schulen sowie 
dem Studium.

http://www.lernportal-sachsen-lebenskompetenz.de/
https://www.pit.sachsen.de
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2.1.4.1 Allgemeinbildende Schulen (Bericht S. 33)

Der Auftragnehmer führt erklärend zu den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen ein, zu welchen die Grund-
schulen, Förderschulen, Oberschulen und Gymnasien zählen. Es folgen Abbildungen zu Aspekten wie Schularten, 
Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie Schulabschlüssen und Schulabgängerquoten.
Bezüglich der Verteilung von Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in Sachsen wird darge-
stellt, dass 21 Prozent aller Schulen, 28 Prozent aller Schülerinnen und Schüler sowie 28 Prozent aller Lehrperso-
nen in Dresden und Leipzig zu finden sind. Im Vergleich zum Schuljahr 2012/2013 hat der Anteil von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund – vor allem an den Grundschulen und an den Mittel-/ Oberschulen – in 
den letzten Jahren zugenommen. Zur Geschlechterverteilung wird ausgeführt, dass sich diese an den verschie-
denen Schulformen im Zeitverlauf kaum geändert hat. 
2016/2017 gingen mehr Schülerinnen als Schüler in die Sekundarstufe II über. Im Bericht wird dargestellt, dass 
von den Schülerinnen und Schülern, die die Mittel-/ Oberschule abschließen, anschließend nur ein Prozent auf die 
Sekundarstufe II übergehen. Unter den Schülerinnen und Schülern, die bereits in Klassenstufe 9 das Gymnasium 
besuchen, gehen 97 Prozent auf die Sekundarstufe II über. Im Allgemeinen gingen 2016/17 mehr Schülerinnen 
(1,4 Prozent von der Mittel-/Oberschule und 97,7 Prozent vom Gymnasium) als Schüler (ein Prozent von der 
Mittel-/Oberschule und 95,4 Prozent vom Gymnasium) in die Sekundarstufe II über.
Dazu ist anzumerken, dass das Ziel der Oberschule in der Vermittlung einer allgemeinen und berufsvorbereiten-
den Bildung besteht. Folgerichtig nehmen drei Viertel der Absolventen eine Berufsausbildung auf. Schülerinnen 
und Schüler, die einen guten Realschulabschluss erreicht haben, können ihre schulische Laufbahn am Beruflichen 
Gymnasium mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder an der Fachoberschule mit dem Ziel der 
Fachhochschulreife fortführen. Rund ein Viertel der Oberschulabsolventen mit Realschulabschluss wählt einen 
solchen Weg.
Im Zeitverlauf 2012/13 bis 2017/18 wird weiterhin deutlich, dass mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife abschließt. Weiterhin schließen immer weniger Schülerinnen und 
Schüler die Schule mit einem Hauptschulabschluss beziehungsweise ohne Abschluss ab. 
Die Betrachtung der frühen Schulabgänger und Schulabgängerinnen – definiert als der Prozentsatz der 18 bis 
24-Jährigen mit höchstens einem Hauptschulabschluss und ohne anschließende Ausbildung oder weitere schu-
lische Bildung – zeigt, dass zwischen 2011 und 2016 eine leichte Abnahme der Risikogruppe auf insgesamt 7,7 
Prozent stattgefunden hat. Männer sind hierbei verhältnismäßig öfter betroffen. Im Durchschnitt weist Sachsen 
im Vergleich zum Bundesschnitt eine um 3 Prozent niedrigere Schulabgängerquote auf. Weiterhin zeigen die 
Ausführungen für den Zeitraum 2012-2016, dass der Anteil junger Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die 
weder zur Schule gehen, noch sich in Ausbildung befinden, von 8,0 Prozent auf 6,5 Prozent zurückgegangen ist

2.1.4.2 Berufsbildende Schulen (Bericht S. 39)

Einführend geht der Auftragnehmer auf die Möglichkeiten der Berufsbildung in den verschiedenen Schularten 
Berufsschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium und Fachschule an Beruflichen Schul-
zentren (BSZ) ein. In den folgenden Darstellungen werden die genannten Schularten in Sachsen zusammenge-
fasst dargestellt und deskriptiv beschrieben.
Im Zeitverlauf zeigt sich, dass es bisher in jedem Ausbildungsjahr mehr Bewerberinnen und Bewerber als Ausbil-
dungsstellen gab. Gleichwohl ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der gemeldeten Berufsausbil-
dungsstellen in den letzten Jahren gestiegen.
Im Ausbildungsjahr 2016/17 blieben 8 Prozent der Berufsausbildungsstellen in Sachsen unbesetzt. Im gleichen 
Jahr blieben 3 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber ohne eine Berufsausbildungsstelle. Für jede unversorgte 
Bewerberin und jeden unversorgten Bewerber standen demnach rein rechnerisch 2,5 unbesetzte Berufsausbil-
dungsplätze zur Verfügung. 
In Betrachtung der Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen nach ihrem Schulabschluss wird 
deutlich, dass mit 46 Prozent die meisten einen Realschulabschluss hatten. 2016 gab es deutlich mehr männliche 
(58,8 Prozent) als weibliche Bewerber. Der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern lag bei 4 Prozent. 76 Prozent 
der Bewerberinnen und Bewerber waren 2016 unter 20 Jahre alt. Dabei wurden rund 49 Prozent aller neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge von 18-24-Jährigen abgeschlossen.
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Nur jeder zehnte neue Auszubildende war hingegen 24 Jahre oder älter.
Im Bereich Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung wurden 2016 im Freistaat Sachsen die meisten Aus-
bildungsverträge geschlossen. Rund 39 Prozent der Auszubildenden fanden einen Ausbildungsplatz in diesem 
Bereich. Ein weiteres knappes Drittel der Auszubildenden war in den Bereichen kaufmännischen Dienstleitung 
oder Unternehmensorganisation tätig.

2.1.4.3 Studium (Bericht S. 44)

Eine Beschreibung der verschiedenen Hochschularten in Sachsen erfolgte nicht, wäre jedoch in Äquivalenz zu 
den Ausführungen zu allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen wünschenswert gewesen. Der Auftrag-
nehmer führt primär deskriptiv zu den Hochschularten und Studierendenzahlen aus. 
So war im Jahr 2016 das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Studienanfängern ausgeglichen, wo-
hingegen bei ausländischen Studienanfängern der Anteil männlicher Studierender über dem der weiblichen Stu-
dierenden lag. Insgesamt ist der Anteil ausländischer Studienanfänger an Kunsthochschulen – im Vergleich zu 
anderen Hochschularten – mit 39 Prozent am Höchsten. 2016/17 begann knapp die Hälfte aller Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger in Sachsen ihr Studium an einer Universität. An zweiter Stelle folgenden die Fach-
hochschulen mit 33 Prozent. 
Im Zeitraum 2011 bis 2013 ist die Zahl der Studierenden in Sachsen insgesamt leicht gestiegen. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist Zahl in 2016 jedoch wieder leicht auf nunmehr insgesamt 111.499 Studierende zurückgegangen. 
Insgesamt gab es 2016 in Sachsen mehr männliche als weibliche Studierende.

2.1.4.4 Zusammenfassung – schulische Bildungsorte in Sachsen

Schulische Bildungsorte haben vor dem Hintergrund einer Eigenständigen Jugendpolitik eine besondere Be-
deutung, denn sie sind entscheidender Teil der Lebenswelt junger Menschen. Wochentags sind sie zentraler 
Lebens-, Lern- und Erfahrungsort. Sie bestimmen einen wesentlichen Teil der Lebenszeit junger Menschen und 
strukturieren deren Alltag zeitlich und inhaltlich.13 Nach Einschätzung der Staatsregierung haben schulische 
Bildungsorte als Handlungsfeld für Partizipation einen besonderen Reiz, da alle Kinder und Jugendlichen 
sie besuchen und so erreicht werden können. „Im Unterschied zu außerschulischen Bildungsangeboten, für 
die die Freiwilligkeit der Teilnahme konstitutiv ist, erreicht die Schule alle jungen Menschen und hat deshalb einen 
besonderen Auftrag, Beteiligungschancen zu eröffnen, die hierfür erforderlichen Kompetenzen zu fördern und De-
mokratie praktisch erfahrbar zu machen.“14 Partizipation in der Schule kann als erster außerfamiliärer Schritt 
verstanden werden, um sich mit partizipatorischen Ansätzen zu befassen.15 
In den Institutionen des Aufwachsens – wie der Schule – soll die demokratische Selbstfindung und Selbstpositio-
nierung Jugendlicher gefördert und eine Kultur politischer Bildung angestoßen werden. Junge Menschen müssen 
zunächst über Fähigkeiten, Wissen und Zeit verfügen, um anschließend in der Lage zu sein, eigenen Entschei-
dungswillen zu zeigen, Grenzen zu erkennen und mit Mehrheitsbeschlüssen umzugehen. Vor diesem Hintergrund 
darf politische Bildung nicht als schulische bzw. unterrichtbezogene Bildung allein verstanden werden. Sie muss 
sich vielmehr mit den Lebensrealitäten junger Menschen auseinandersetzen und in deren Alltagspraxis verankert 
werden.16
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13 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz/Landesjugendamt – Geschäftsstelle des Landesjugendhilfeaus-
schuss (2016): Eckpunktepapier des Landesjugendhilfeausschusses zur Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen. Chemnitz. S. 15

14 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2002a): Elfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die 
Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin. S. 194

15 Moser, Sonja; (2010): Beteiligt sein. Partizipation aus der Sicht von Jugendlichen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 
 S. 260
16 Schäfer, Klaus (2017): Jugend ermöglichen – Plädoyer für eine neue Jugendorientierung. In: Forum Jugendhilfe. 01/2017. AGJ - Ar-

beitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. S. 45-46



Stellungnahme der Staatsregierung

Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen hat das Ziel, Schule auch weiterhin als demokratischen Lern- und 
Lebensort im Alltag von Schülerinnen und Schülern lebensweltnah zu gestalten und erlebbar zu machen, 
denn die Staatsregierung setzt nach wie vor auf Schulen als Lernorte demokratischer Kompetenz und 
politischer Bildung.17 
Partizipationsprozesse in der Schule ermöglichen es jungen Menschen, Anerkennung, Zugehörigkeit, Beteiligung 
sowie Verantwortungsübernahme zu erfahren. Bei der Entwicklung und Fortschreibung von Partizipationsan-
geboten sollten sich diese an den Lebenswirklichkeiten und Stärken der Schülerinnen und Schüler orientieren.18 
Dafür müssen zielgruppengerechte Angebote und Möglichkeiten der Partizipation gemeinsam mit jungen Men-
schen entwickelt und/oder fortgeschrieben werden, um eine langfristige und nachhaltige Basis für die Herausbil-
dung demokratischer und politischer Kompetenz zu schaffen. 

2.1.4.5 Exkurs - außerschulische Bildung und Kulturelle Bildung in Sachsen

Die Ausführungen des Auftragnehmers im Abschnitt „Die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen“ 
ergänzend, verweist die Staatsregierung – vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen im Sinne einer EJP – auf die Notwendigkeit, sich an einem erweiterten Bildungsverständnis zu 
orientieren. Bildung – verstanden als Prozess selbstbestimmter Emanzipation – zielt auf die Ausbildung von Ur-
teils-, Analyse- und Kritikfähigkeit. Sie befähigt junge Menschen sich zu entfalten, komplizierte Zusammenhänge 
der Gesellschaft zu verstehen und ihr Leben selbst zu gestalten. Neben formaler Bildung sieht die Staatsre-
gierung daher auch die Anerkennung und Unterstützung non-formaler bzw. informeller Bildung im Rah-
men außerschulischer Bildungsprozesse und in der Familie als frühestem Bildungsort als einen wichtigen 
Bestandteil einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen an. 
Vor dem Hintergrund des Schwerpunktthemas Partizipation sieht es die Staatsregierung daher als notwendig an, 
auf den Bereich non-formaler oder informeller Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche gesondert einzu-
gehen, denn Bildung und Lernen sind als umfassende Prozesse zu sehen, welche an unterschiedlichen Lernorten 
erfolgen.  
Familie ist der erste informelle Bildungsort, an dem Kinder und Jugendliche einige der prägendsten Bildungser-
fahrungen machen. Partizipation muss wie alle anderen Kompetenzen zunächst erlernt werden. Vor diesem Hin-
tergrund kommt der Familie als primärer Sozialisationsinstanz eine entscheidende Rolle zu. Bildung in der oder 
durch die Familie ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil der individuellen Entwicklung von Jugendlichen. Am 
Bildungsort Familie werden Werte, Vorstellungen und Normen vermittelt und Kompetenzen für die Gestaltung 
des Zusammenlebens erlernt, Konfliktfähigkeit und andere soziale Kompetenzen trainiert. Familienbildung stärkt 
und unterstützt darüber hinaus die Gestaltung von Beziehungen in der Familie und damit auch der Geschlechter 
und Generationen untereinander. 
Wenn Kinder und Jugendliche in ihren Familien die Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen und das familiäre Mit-
einander mitzugestalten, trägt dies zur individuellen Förderung und Entwicklung von Eigenverantwortung sowie 
Toleranz- und Demokratiefähigkeit – durch die Erfahrung unmittelbarer und lebensweltnaher Abstimmungs-
prozesse – bei. Wer schon Zuhause lernt, sich einzubringen, entwickelt ein Selbstbewusstsein, um sich auch in 
anderen Lebensbereichen und Bildungsorten einzubringen. 
Prinzipien wie Offenheit, Freiwilligkeit sowie Selbstorganisation unterscheiden außerschulische Bildungsorte vom 
formalen Bildungsort Schule. Außerschulische Bildung findet beispielsweise in Jugendzentren, Kultur- und Sport-
vereinen sowie in Jugendverbänden statt. Außerschulische Lern- und Bildungseinrichtungen sind Orte, an denen 
junge Menschen einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen und in denen sie die Möglichkeit haben, Erfahrungen 
zu sammeln sowie Wissen und Kompetenzen zu erlangen. 
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Als primärer außerschulischer Bildungsort – aus Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe – wird das Feld der 
Jugendarbeit genannt, denn Jugendarbeit hat die Funktion, grundlegende Aufgaben der außerschulischen Bil-
dung wahrzunehmen. Mit Blick auf die Jugendarbeit entsprechend § 11 Absatz 1 SGB VIII sind jungen Menschen 
die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Diese 
Angebote sollen die Interessen der Jugendlichen berücksichtigen und zur Selbstbestimmung, zur gesellschaft-
lichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement befähigen. Ferner zielen sie auf ein chancengerechtes 
Aufwachsen und die Stärkung der Identität von Kindern und Jugendlichen ab. Dabei konzentriert sich Jugend-
arbeit vorrangig auf den Freizeitbereich und richtet ihre Angebote an alle jungen Menschen gemäß § 7 Absatz 1 
Nr. 4 in Verbindung mit § 11 Absatz 4 SGB VIII. Die Jugendarbeit mit ihren vielfältigen Facetten ist und bleibt ein 
maßgebendes konstitutives Element der Kinder- und Jugendhilfe. Sie wird angeboten von Verbänden, Gruppen 
und Initiativen der Jugend sowie von anderen Trägern der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe. Be-
dingt durch die Prinzipien Offenheit und Freiwilligkeit außerschulischer non-formaler Bildungs- und Freizeitorte 
müssen sich die Angebote an den Bedürfnissen und Interessen junger Menschen ausrichten, damit diese sich 
angesprochen fühlen und beteiligen wollen. 
Neben formalen Bildungsangeboten lassen sich auch non-formale, außerschulische Bildungsangebote dem Be-
reich der Kulturellen Bildung zuschreiben. Kulturelle Bildung vermittelt Kompetenzen, die den Einzelnen zur 
Orientierung und zum produktiven Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen befähigt, denn sie för-
dert Prozesse der Selbstbildung und Selbstentwicklung. Sie kann allen Jugendlichen unabhängig von regionalen 
oder sozialen Rahmenbedingungen ein qualitativ hochwertiges Freizeitangebot und eine chancengerechte Ent-
wicklung ermöglichen. Sie leistet zugleich einen Beitrag zur Aneignung einer persönlichen Wertebasis, welche 
wiederum zum Zusammenhalt der Gesellschaft und damit zur Stärkung der Demokratie beiträgt. 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung umfasst aktive kreativ-künstlerische Betätigungsfelder. Sie fördert 
Schlüsselkompetenzen wie die Lernkompetenz sowie soziale und kulturelle Kompetenz und wirkt sich auf alle 
Lebensbereiche positiv aus. Insofern trägt sie dazu bei, dass Menschen aktiv an kulturellen und gesellschaftli-
chen Prozessen und Themen teilhaben können. Systematisch wirkt Kulturelle Bildung dabei auf drei Zielebenen, 
welche häufig fließend ineinander übergehen: (1) Die Vermittlung von Können und Wissen, (2) die Persönlich-
keitsbildung sowie (3) die Vermittlung gesellschaftlicher Kompetenz. Alle drei genannten Zielebenen orientieren 
auf eine aktive kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe. Grundlagen sind formale, non-formale oder informelle 
Bildungsformate.

Mit dem „Landesweiten Konzept Kulturelle Kinder- und Jugendbildung für den Freistaat Sachsen“ hat 
die Sächsische Staatsregierung gemeinsam mit den Kulturräumen, Kultureinrichtungen, den zuständigen 
Dachverbänden und weiteren Partnern der Kulturellen Bildung ein Konzept zur Förderung und Entwick-
lung der Kulturellen Bildung in Sachsen erarbeitet. Dieses verbindet konzeptionelle und strategische 
Überlegungen für die weitere Entwicklung der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung im Freistaat Sach-
sen. Das Konzept folgt fünf Leitzielen, welche den Rahmen für die weitere Stärkung der Kulturellen Bildung 
in Sachsen setzen: der Herstellung von Teilhabegerechtigkeit, speziell auch mit dem Fokus auf den Themen 
Inklusion, Interkulturalität und Mobilität, der Entwicklung bedarfsgerechter Angebote, der Existenz stabiler Ko-
operationen und Partnerschaften zwischen Kultur-, Jugend- und Schuleinrichtungen, der Qualitätssicherung 
sowie qualifizierter Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, welche die Angebote Kultureller Kinder- und 
Jugendbildung realisieren. Dies umfasst die Ausbildungs- und Studiengänge von pädagogischen Fachkräften 
ebenso wie jene von Kulturschaffenden. Diese als Zielperspektiven formulierten Arbeitsschwerpunkte werden 
mit 40 Einzelmaßnahmen im Konzept untersetzt. Eine umfassende Teilhabemöglichkeit junger Menschen an 
den Angeboten Kultureller Bildung soll gewährleistet werden. Es wird angestrebt, Zugänge zu Angeboten der 
Kulturellen Kinder- und Jugendbildung dadurch zu erleichtern, dass Hürden – seien es räumliche, soziale oder 
bildungsbezogene – abgebaut werden. Ziel des Konzepts ist es ferner, verlässliche Rahmenbedingungen herzu-
stellen, um Kooperationen zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe zu befördern. Dies geschieht indem, u.a. kulturelle Bildungsangebote außerhalb der urbanen Zen-
tren gestärkt, die schulische Kulturelle Bildung deutlicher akzentuiert und die kulturelle und interkulturelle 
Kompetenz gefördert werden.
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Im Rahmen der Fortschreibung der jugendpolitischen Strategie für den Freistaat Sachsen wird von der 
Staatsregierung im Bereich der Kulturellen Bildung ein breiter Kunst- und Kulturbegriff vertreten, der 
neben den klassischen Künsten wie Theater, Musik, Tanz und Gesang auch Alltagskunst und -kultur die 
Gesamtheit von im alltäglichen Leben produzierten und tradierten Kulturformen (Esskultur, Handwerk, 
etc.) als solche anerkennt. Die Sächsische Staatsregierung hat unter Federführung des SMK bis Ende 2018 
eine Landesstrategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE-LS) erarbeitet, um die Nachhaltigkeitsstra-
tegie Sachsens mit einer eigenen Fachstrategie zu untersetzen und den sächsischen Beitrag zur Umsetzung des 
Nationalen Aktionsplans BNE zu leisten. Dabei werden Möglichkeiten zur Stärkung von Partizipation für Kinder 
und Jugendliche eröffnet. In Umsetzung der Strategie erhalten junge Menschen die Gelegenheit, gemeinsam 
eigene Gestaltungsideen im unmittelbaren Lebensumfeld zu entfalten, an Entscheidungen beteiligt zu sein und 
damit Gemeinschaft bewusst zu prägen. Zudem soll die Strategie dazu beitragen, der Zusammenarbeit zwi-
schen Akteurinnen und Akteuren der BNE-LS und Handelnden aus den Bereichen Jugendarbeit, Kunst, Kultur, 
Politik und Medien Rechnung zu tragen.
In Betrachtung der Veränderungen innerhalb der Lebensphase Jugend und den damit in Verbindung stehenden 
Herausforderungen für Jugendliche sind Bildung und die verschiedenen damit einhergehenden Lernorte zentra-
le jugendpolitische Themenfelder.19 Im Bildungssystem sollen Heranwachsenden die notwendigen Kompetenzen 
vermittelt werden, um die Herausforderungen der globalisierten Wissensgesellschaft bewältigen zu können. 
Der Grundstein dafür wird durch die am Bildungsort Familie vermittelten Kompetenzen und Fähigkeiten gelegt. 
Schulische und außerschulische Bildungsprozesse sollen junge Menschen in ihrer Entwicklung fördern und 
sie in die Lage versetzen, aktiv und gestaltend am Leben in einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen. 
Gleichzeitig sollen sie auf das Leben in einer sich dynamisch verändernden Gesellschaft und Arbeitswelt vor-
bereiten. Die Staatsregierung sieht vor diesem Hintergrund sowohl schulische als auch außerschulische 
Lern- und Bildungsorte sowie die Bildung in der Familie als zentrale Anwendungsfelder einer Eigenstän-
digen Jugendpolitik an.

2.1.5 Die Erwerbstätigkeit von jungen Menschen in Sachsen (Bericht S. 44)

Der Auftragnehmer führt unter dem Gesichtspunkt der Kernherausforderung Verselbständigung zur wirtschaft-
lichen Verselbständigung junger Menschen in Sachsen und deren Beteiligung am Erwerbsleben aus.
Gemäß Erwerbsquote – welche den Anteil aller Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Ge-
samtzahl der Personen in der Altersgruppe bezeichnet – waren 2016 47 Prozent der 15 bis 25-Jährigen in Sach-
sen Erwerbspersonen und befanden sich nicht in schulischer oder beruflicher Ausbildung.
Arbeitsmarkt und Wirtschaft in Sachsen haben sich im Zeitverlauf sehr positiv entwickelt. Auch auf die Beschäf-
tigungssituation von jungen Erwachsenen hatte dies Auswirkungen. In Folge sank die Jugendarbeitslosigkeit in 
allen Landkreisen. Im Vergleich zum Durchschnitt anderer ostdeutscher Länder fällt die Arbeitslosenquote bei 
den 15 bis unter 25-Jährigen in Sachsen geringer aus. Sie liegt jedoch über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. 
Zwischen 2012 und 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren von 17.764 auf 10.889 und damit um 
fast 40 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB III leicht an. 
Ergänzend zu den Ausführungen des Auftragnehmers führt die Staatsregierung bezugnehmend auf die Kern-
herausforderung Verselbstständigung wie folgt aus: 
Das Jugendalter wird gesellschaftlich mit der Erwartung verbunden, dass junge Menschen aus der Kindheit 
heraustreten und verschiedene Phasen zur Regelung ihrer sozialen, ökonomischen und politischen Teilhabe bis 
zum Erwachsenenalter hin durchlaufen. Die Jugend wird somit zur Lebensphase biografischer sowie sozialer 
Entscheidungen, die vor dem Hintergrund komplexer Prozesse des Prioritätensetzens und Entscheidens erfol-
gen. Im Rahmen der Verselbstständigung müssen Jugendliche in verschiedensten Bereichen ihres Lebens eine 
Reihe von unabhängigen Entscheidungen treffen.
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„Sie stehen vor der Aufgabe, in den gesellschaftlich voneinander getrennten Lebensbereichen Herkunftsfamilie, 
Schule, Berufsausbildung, Hochschule, Freizeit, Medien, Konsum, Freundschaft, Partnerschaft, Recht und Religion 
jeweils eigene Wege der individuellen Entfaltung und der sozialen Integration zu finden.“20 Dabei werden soziale 
Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten neu ausgehandelt und gestaltet. Die Entwicklung der Fähigkeit zur Über-
nahme individueller Verantwortung steht bei der Verselbstständigung im Vordergrund. Trotz zunehmender Viel-
falt der Lebenswelten Jugendlicher stehen früher oder später alle jungen Menschen vor vergleichbaren Entwick-
lungsaufgaben und strukturellen Übergängen.21 Traditionale Aspekte der Verselbstständigung sind der Auszug 
aus dem Elternhaus, die Gründung eines eigenen Haushalts oder die eigene Elternschaft.22 Aber auch Übergänge 
von der Schule in Ausbildung, Studium oder in den Arbeitsmarkt stellen Verselbständigungsprozesse dar. 
Die eigene (berufliche) Zukunft und deren Absicherung ist zentrales Thema für junge Erwachsene und Jugend-
liche, denn Einkommens- und Beschäftigungssicherheit sind ökonomische Voraussetzungen für ein eigenstän-
diges und eigenverantwortliches Leben. Durch die Veränderungen innerhalb der Lebensphase Jugend in den 
vergangenen Jahrzehnten hat sich auch die Gestaltung von Übergängen für junge Menschen verändert, denn 
bei einer Zunahme von Entfaltungsmöglichkeiten haben gleichzeitig die Verunsicherungen zugenommen. Junge 
Menschen haben nach dem Schulabschluss viele Möglichkeiten, sehen sich aber auch mit einer Vielzahl von 
Herausforderungen konfrontiert. Die Qualifizierungsverläufe und der Einstieg ins Erwerbsleben sind zum Teil 
verlängert, verzögert oder durch unsichere Bedingungen und Perspektiven geprägt. Aspekte wie verlängerte 
Ausbildungsphasen, Unterbrechungen, Studienplatzwechsel oder Studienabbrüche seien an dieser Stelle exem-
plarisch benannt.23 
Die Staatsregierung sieht daher die erfolgreiche Übergangsgestaltung von Schule in Ausbildung oder Stu-
dium bzw. in die Arbeitswelt auch weiterhin als zentrales jugendpolitisches Themenfeld an. Jugendpolitik 
hat in diesem Zusammenhang die Aufgabe, Statusübergänge junger Menschen zu unterstützen und deren beruf-
liche Qualifizierung sowie den Berufseinstieg durch faire Rahmenbedingungen abzusichern.24 So werden junge 
Menschen durch die Schaffung und den Ausbau von Berufsorientierungsangeboten befähigt, die notwendigen 
Informationen zu erhalten, um sich für einen der vielen Berufseinstiegsmöglichkeiten in Sachsen zu entscheiden. 
Die Staatsregierung unterstützt junge Menschen in Sachsen bereits mittels verschiedener Ansätze bei der 
Gestaltung erfolgreicher Übergangsprozesse. Die nachhaltige Verbesserung der Berufswahlkompetenz und 
Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler ist das gemeinsame Ziel der Sächsischen Staatsregierung und der 
Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen. In der am 30. April 2009 unterzeichneten Vereinba-
rung zwischen dem Freistaat Sachsen, der Regionaldirektion Sachsen und der Bundesagentur für Arbeit wird die 
Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung festgeschrieben. 
Im schulischen Bereich wird eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen u.a. die Feststellung der 
Ausgangslage sowie des Standes der Kompetenzentwicklung für jede Schülerin und jeden Schüler an Oberschu-
len mithilfe eines landesweit einheitlichen Potenzialanalyseverfahrens, die darauf aufbauende Begleitung der 
Schüler der Klassenstufen 7 und 8 auf der Grundlage individuell erstellter Entwicklungspläne durch Praxisberater 
sowie die individuelle Unterstützung ausgewählter abschlussgefährdeter Haupt- und Förderschüler beginnend 
mit der Vorabgangsklasse bis zur Berufsausbildung. 
Im Rahmen der Berufsorientierungsinitiative „SCHAU REIN! Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ 
öffnen Firmen und Institutionen ihre Türen für eine Woche und laden Schülerinnen und Schüler ab Klassestufe 7 
ein, sich über Berufe zu informieren und sich Tätigkeitsprofile in der Praxis anzuschauen.
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Sie erhalten die Möglichkeit, mit Mitarbeitern, Ausbildern und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und so 
einen lebensweltnahen Einblick in das jeweilige Unternehmen zu erhalten und etwas über die konkreten Ausbil-
dungsinhalte zu erfahren. Unternehmen wiederum haben die Möglichkeit, potenziellen Mitarbeiter-Nachwuchs 
kennenzulernen. 
So können sich Jugendliche ohne Hauptschulabschluss beispielsweise an der Berufsschule im Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ) auf die Aufnahme eines Berufsausbildungsverhältnisses oder eine Berufstätigkeit vorbereiten. 
Mittels des BVJ haben so auch sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte Schülerinnen und Schülern 
die Chance, den erfolgreichen Übergang in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu schaffen. 
Das Ziel der Jugendberufsagentur wiederum ist es, den Übergang junger Menschen an den Schnittstellen von 
Schule, Ausbildung/Studium und Arbeitsmarkt durch eine intensivere Zusammenarbeit von Schulen, Jobcenter, 
Agenturen für Arbeit und Jugendhilfe zu verbessern. Der junge Mensch soll nicht einen Beruf, sondern seinen 
Beruf finden. Gleichzeitig sollen Zeiten im Übergangssystem verkürzt und Abbrüche mit ihren demotivierenden 
Folgen vermieden werden. Jugendberufsagentur bedeutet nicht den Aufbau einer neuen Behörde, sondern eine 
zielgerichtete Koordinierung, Steuerung und Kommunikation der verschiedensten Programme und Angebote 
auf Basis regionaler Bedarfe. Jungen Menschen kann dann schneller und effektiver geholfen werden und der 
Übergang in berufsqualifizierende Ausbildungswege wird beschleunigt. Mit dem Förderprogramm „Jugendbe-
rufsagentur Sachsen (JubaS)“ unterstützt die Staatsregierung die Etablierung und die Verstetigung von Jugend-
berufsagenturen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Rahmenbedingungen – wie zielgruppengerechte Angebote und 
Maßnahmen – die junge Menschen zur erfolgreichen Bewältigung von Übergängen befähigen, müssen gemein-
sam mit diesen, Akteuren der Bildungsinstitutionen sowie Ausbildungsträgern und Arbeitgebern in partizipativen 
Aushandlungsprozessen entwickelt werden.25 Bestehende Maßnahmen und Projekte sollten daher gemeinsam 
mit jungen Erwachsenen überdacht, weiterentwickelt und bei Bedarf angepasst werden. Dabei gilt es u.a. zu be-
achten, dass der Eintritt in die Berufsausbildung bereits ein deutlicher Verselbständigungsschritt zur Übernahme 
des Status eines Erwachsenen ist, der mit geringeren zeitlichen Freiräumen einhergeht, wohingegen beispielswei-
se der akademische Ausbildungsweg mit einer geringeren bzw. variableren zeitlichen Bindung im Tagesrhythmus 
verbunden sein kann.26 
Die Lösung von der Herkunftsfamilie durch den Auszug aus dem Elternhaus oder die Gründung einer eigenen 
Familie stellen zentrale Übergangsprozesse in der Lebensphase Jugend im Rahmen der Verselbständigung 
dar, die es bei der Etablierung einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen zu berücksichtigen gilt.27 
Für die meisten jungen Menschen ist und bleibt Familie – in ihren unterschiedlichen Konstellationen – nach wie 
vor ein zentraler Ort des Aufwachsens, ein wichtiger Wert und gleichzeitig Lebensmodell für die eigene Zukunft. 
Familie ist die kleinste und zugleich wichtigste Verantwortungsgemeinschaft unserer Gesellschaft. Unter der Vor-
aussetzung stabiler und positiver Rahmenbedingungen haben Kinder und Jugendliche in ihren Familien die Mög-
lichkeit, sich zu selbständigen Persönlichkeiten zu entwickeln und eigene Wertevorstellungen für die Gestaltung 
eines selbstbestimmten Lebens auszubilden. Die Staatsregierung setzt sich daher auch weiterhin dafür ein, 
mit einer zukunftsgewandten Familien- und Jugendpolitik verlässliche Rahmenbedingungen für Kinder 
und Jugendliche und deren Familien zu schaffen und dabei die sich verändernden Lebenslagen, Wünsche 
und Bedarfe der jungen Generation mit einzubeziehen.

2.1.6 Politische Positionierung (Bericht S. 49)

Der Themenbereich der politischen Positionierung wird vom Auftragnehmer unter Bezugnahme auf die Kern-
herausforderung Selbstpositionierung betrachtet. Der soziale Prozess der Selbstpositionierung beschreibt die 
Vermittlung von Individuation und sozialer Zugehörigkeit.
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Damit einher geht die gesellschaftliche Erwartung an junge Menschen, eine Balance zwischen Individuum und 
den Optionen sozialer Zugehörigkeit zu finden. 
Junge Menschen sind gefordert, sich selbst in ein Verhältnis zu anderen sowie zu gesellschaftlichen Erwartungen 
zu setzen. Der Prozess der Selbstpositionierung vollzieht sich dabei sowohl in persönlichen, politischen als auch 
sozialen Beziehungen.28 In diesem Aspekt sieht die Staatsregierung den Kerngedanken von Partizipation. 
Denn durch lebensweltnahe Partizipationsmöglichkeiten wird die Basis zur Selbstpositionierung junger 
Menschen in Sachsen geschaffen. 
Auch die Orientierung im politischen Gefüge wird zur Selbstpositionierung gezählt. Vor diesem Hintergrund 
werden die Wahlergebnisse sächsischer Jugendlicher zur letzten Bundestagswahl sowie zu der dazugehörigen 
U18-Wahl durch den Auftragnehmer im Bericht dargestellt. 
Die Staatsregierung setzt sich auch künftig dafür ein, dass über altersangemessene Instrumente jugendliche 
Bezüge zu aktuellen politischen Positionen hergestellt und dabei individuelle Präferenzen und Überzeugungen 
reflektiert werden können. Im Kontext anstehender Wahlen sollen dabei die Projekte „Juniorwahl“, „Ich bin wäh-
lerisch“ und „U18“ besonderes Augenmerk erhalten.

2.2 Teil II: Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen (Bericht S. 51)

Im Berichtsteil II wird – entsprechend der Ausführung zur thematischen Schwerpunktsetzung zum Fünften Säch-
sischen Kinder- und Jugendbericht – das Thema „Partizipation sächsischer Jugendlicher“ in den Fokus gestellt. 
Aus Sicht der Staatsregierung ist es eine logische Konsequenz, dass der nun vorliegende Bericht diese 
themenbezogene Fokussierung auf die Lebensphase Jugend an die Ausführungen der Stellungnahme zum 
letzten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht anknüpft und handlungsleitend für die weitere Ausgestal-
tung einer Eigenständigen Jugendpolitik (EJP) in Sachsen sein soll. 

2.2.1 Vorgehen bei der Erstellung des Berichtsteils (Bericht S. 51)

Die Vorgehensweise zur Erstellung des Berichtsteils II in Bezug auf die qualitativen und quantitativen Erhebun-
gen wurde vom Auftragnehmer ausführlich im Fließtext zu Beginn des Kapitels als auch im Anhang 2 erläutert. 
Das dort beschriebene Konzept zum methodischen Vorgehen ist schlüssig und ergebnisorientiert. Anschließend 
wird das Schwerpunktthema aus drei Perspektiven heraus näher betrachtet. So wurde zum einen eine Befra-
gung sächsischer Jugendlicher zum Thema Partizipation erhoben. Zum anderen wurde durch sechs illustrative 
Fallstudien und Interviews mit Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Verwaltung und Praxis sowie engagierten 
Jugendlichen Erkenntnisse zum Thema Jugendbeteiligung in Sachsen ermittelt. Ergänzend wurde durch die Ana-
lyse bestehender bundes- und sachsenspezifischer Studien, Strategiepapiere und Expertisen aus dem Bereich der 
Jugendforschung und Jugendbeteiligung weitere Erkenntnisse gewonnen. 
Die Ergebnisse der Erhebungen sowie der Dokumentenanalyse zum Thema Jugendbeteiligung in Sachsen wurden 
vom Auftragnehmer anschließend mittels Daten- und Methodentriangulation zusammengeführt, um Aussagen 
zu den in den Unterkapiteln des Teils II aufgeführten einzelnen Themen abzuleiten. Die Kombination aus den in 
Rede stehenden Instrumenten Fallstudien, Telefonbefragung sowie der Ergebnistriangulation bieten die Gewähr 
für valide Ergebnisse, gleichwohl ist der Hinweis der Berichterstatter, dass „[...] der überwiegende Teil an Jugend-
lichen, mit denen Gespräche für die Fallstudien geführt wurden, bereits in Beteiligungsprojekten aktiv ist [...]“ 
adäquat zu berücksichtigen.
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2.2.2 Etablierung einer Eigenständigen Jugendpolitik (EJP) auf Bundes- und Landesebene 
(Bericht S. 54)

Der Auftragnehmer führt einleitend dazu aus, dass in Betrachtung demografischer Wandlungsprozesse insbe-
sondere der Stärkung der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine besondere Be-
deutung zukommt, um sie zu befähigen, ihre Erwartungen und Bedürfnisse in einer älter werdenden Gesellschaft 
durchzusetzen. 
Weiterhin geht er auf Inhalte und Ziele der Jugendstrategie des Bundes „Handeln für eine jugendgerechte Ge-
sellschaft“ ein. Als ein zentrales Vorhaben der Bundesjugendstrategie wird der Politikansatz der „Eigenständigen 
Jugendpolitik“ (EJP) vorgestellt, welche sich primär dadurch auszeichnet, dass die Jugend als eigenständige Le-
bensphase betrachtet wird – und nicht lediglich als Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. 
Im Folgenden skizziert der Auftragnehmer die bisherigen Meilensteine zur Umsetzung einer Eigenständigen Ju-
gendpolitik auf Landesebene im Freistaat Sachsen. In Ergänzung der Ausführungen des Auftragnehmers verweist 
die Staatsregierung auf Abschnitt 1.2 der vorliegenden Stellungnahme. 

2.2.3 Zum Verständnis von Jugendbeteiligung (Bericht S. 59)

In diesem Abschnitt erläutert der Auftragnehmer das dem Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht zu 
Grunde liegende Verständnis von Partizipation. In Ergänzung wird im Folgenden auf die Herleitung des Begriffs-
verständnisses Partizipation der IMAG EJP eingegangen. 
Ausgehend vom „Envolving-capacities-Ansatz“ der UN-Kinderrechtskonvention besteht eine enge Wechselbe-
ziehung von Partizipationsmöglichkeiten einerseits und dem Aufbau von Kompetenzen andererseits. Demnach 
haben junge Menschen nur dann die Möglichkeit erforderliche Kompetenzen zu entwickeln, wenn sie nicht von 
relevanten gesellschaftlichen Handlungsbereichen ausgeschlossen werden, sondern die Chance erhalten zu par-
tizipieren.29 
Das Bundesjugendkuratorium definiert Partizipation als „Prozesse der Teilhabe bzw. Mitbestimmung von jungen 
Menschen an den sie betreffenden Entscheidungsprozessen in allen relevanten Lebensbereichen“. Ergänzend zum 
Begriff der politischen Partizipation schließt diese Definition die unterschiedlichen Formen der Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen sowohl im sozialen als auch im alltagsweltlichen Bereich systematisch mit ein. 
Bereits im frühen Kindheitsalter wird Partizipation in der Familie erlernt und erprobt. Junge Menschen müssen 
an den Orten Beteiligungschancen und -rechte eingeräumt werden, an denen sie sich im alltäglichen Leben be-
wegen. Demnach muss Partizipation als integraler Bestandteil des Alltagslebens von Kindern und Jugendlichen 
betrachtet werden. „Partizipation […] bezieht sich auf alle Entscheidungsprozesse des Alltagslebens in Familie, 
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen, Verbänden und Vereinen, parlamentarischen und vorparla-
mentarischen Entscheidungsgremien auf örtlicher und überörtlicher Ebene, in allen Lebensbereichen im Sinne von 
„Alltagsdemokratie“.“30

Vor dem Hintergrund der in Teil 1.1 des Berichts skizzierten demografischen Entwicklungen – und damit ein-
hergehenden Auswirkungen besonders auf jüngere Altersklassen – kommt der Stärkung der Partizipation von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch in Sachsen eine besondere Bedeutung zu. Bereits in der Stellung-
nahme zum Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht wurde entsprechend festgehalten: „Die konsequente 
Initiierung von Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten, die sich am unmittelbaren Lebensumfeld ausrichten und 
sich stärker an den Bedarfen und Bedürfnissen von jungen Menschen orientieren, wird eine der wesentlichen Her-
ausforderungen für eine eigenständige Jugendpolitik sein.“31
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In Anlehnung an die Partizipationsdefinition des Bundesjugendkuratoriums wurde Partizipation durch die Teil-
nehmenden der IMAG Eigenständige Jugendpolitik im Rahmen der Sitzungen für Sachsen wie folgt definiert: 
„Partizipation bedeutet, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Sachsen über geeignete Verfahren an der Ge-
staltung ihrer unmittelbaren Lebensbereiche wie Familie, Schule, Freizeit oder im Verein beteiligt werden und dass 
sie als Expertinnen und Experten in eigener Sache gehört werden, um ihre Sichtweisen, Interessen und Anliegen 
vor Ort einzubringen.“
Es ist daher entscheidend für die Staatsregierung, dass Jugendliche in Sachsen in allen für sie relevan-
ten Handlungsfeldern die Chance erhalten, partizipieren zu können. In Betrachtung des Alltags und den 
Lebensräumen junger Menschen zeigen sich dabei unterschiedliche Möglichkeiten, Zugänge sowie Methoden der 
Partizipation, auf welche der Auftragnehmer in den folgenden Abschnitten des Berichtsteils II eingeht.

2.2.4 Für´s Leben lernen? Jugendbeteiligung in Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit (Bericht S. 79)

Ausgehend von einem breiten Beteiligungsverständnis werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse der Telefon-
befragung und der Fallstudien zum Schwerpunktthema Partizipation vorgestellt, denen Jugendliche in ihren 
jeweiligen Hauptbeschäftigungen (Schule, Hochschule, Ausbildung, Beruf) als auch in ihrer Freizeit nachgehen. 
Dementsprechend wird zwischen institutioneller Beteiligung und Beteiligungsmöglichkeiten in der Freizeit un-
terschieden. Deutlich wird, dass projektorientierte informelle Beteiligungsformate seitens der Jugendlichen eher 
genutzt werden als repräsentative Formate. Auch das Engagementverhalten von Jugendlichen in der Freizeit hat 
einen stärkeren informellen Charakter.

Des Weiteren werden zusammenfassend folgende Befunde erhoben:
• Das Beteiligungsverhalten in der Freizeit variiert zwischen Geschlechtern, dem Wohnort, dem Migrationshin-

tergrund, dem Alter und den beruflichen Situationen (vgl. Abbildung 59, Bericht S. 86). 
• Jugendliche beteiligen sich insbesondere dann, wenn Interesse am Thema vorhanden ist (vgl. Abbildung 67, 

Bericht S. 92).
• Auf die strukturelle Ebene blickend wird deutlich, dass beständige, verlässliche und verbindliche Rahmenbe-

dingungen (z.B. Finanzen, Personal, Räume) förderlich für eine erfolgreiche Jugendbeteiligung sind. Gerade 
in ländlichen Räumen werden Mobilität sowie entsprechende zeitliche und räumliche Ressourcen bei den 
Adressaten als auch bei den Fachkräften als Grundvoraussetzungen definiert. 

• Beteiligungsprozesse bedürfen einer Kontinuität und einer guten Beziehungsarbeit. Das heißt, jungen Men-
schen müssen im unmittelbaren Lebensumfeld zuverlässige, offene und kompetente Ansprechpartner und 
Begleitpersonen zur Seite stehen. 

• Von großer Bedeutung ist für junge Menschen eine wirkliche aktive Mitbestimmung und Mitgestaltung im 
gesamten Verfahren, das heißt eine Einbeziehung von Beginn an. Deutlich wird darüber hinaus, dass das The-
ma „Räume“ für Jugendliche einen ausgesprochen hohen Stellenwert hat.

Diese Befunde gilt es aus Sicht der Staatsregierung zu analysieren und im nächsten Schritt gemeinsam 
mit der kommunalen sowie der überörtlichen Ebene jugendhilfeübergreifende Strategien zu entwickeln. 
Mögliche Ansatzpunkte bietet auch das Papier zur „Situation der Jugendarbeit im Freistaat Sachsen – eine Be-
standsaufnahme“32, welches im Auftrag des Landesjugendhilfeausschusses erarbeitet und im Landesjugendhil-
feausschuss vorgestellt wurde.
Aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe ist festzustellen, dass insbesondere das Handlungsfeld der Ju-
gendarbeit nach §§11-14 SGB VIII prädestiniert ist, um Regeln der Demokratie und des demokratischen Gemein-
wesens für junge Menschen erfahr- und erlebbar zu machen. Vor dem Hintergrund der Freiwilligkeit wohnt Orten 
der Jugendarbeit der Auftrag inne, Beteiligungsstrukturen zu leben und damit demokratiefördernd zu wirken. 
Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch, dass Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit, die i.S.d. § 11 SGB 
VIII bewusst sozialpädagogisch initiierte oder selbst organisierte Ermöglichungsstrukturen für junge Menschen 
bieten, als ein immanenter Bestandteil der sozialen Infrastruktur im Gemeinwesen verankert und anerkannt sind.
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Die Beteiligung der Schüler an der Gestaltung des Lebens und der Arbeit der Schule genießt einen hohen Stel-
lenwert: Die Erziehung zu Selbständigkeit, Eigenverantwortung und dem Handeln in sozialer Gemeinschaft setzt 
dem Alter und den pädagogischen Gegebenheiten entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten voraus. Die Mitwir-
kung der Schüler ist in den §§ 51ff. des Sächsischen Schulgesetzes und in der Schülermitwirkungsverordnung 
geregelt. Den Schülern wird im Rahmen der Schülermitwirkung die Möglichkeit zur Mitgestaltung von Schulleben 
und Unterricht eröffnet. Zu den Rechten der Schülermitwirkung gehören 
• in allen sie betreffenden Angelegenheiten durch die Schule informiert zu werden (Informationsrecht); 
• Wünsche und Anregungen der Schüler an Lehrer, den Schulleiter und den Elternrat zu übermitteln (Anhö-

rungs- und Vorschlagsrecht); 
• auf Antrag des betroffenen Schülers ihre Hilfe und Vermittlung einzusetzen, wenn dieser glaubt, es sei ihm 

Unrecht geschehen (Vermittlungsrecht); 
• Beschwerden allgemeiner Art bei Lehrern, beim Schulleiter und in der Schulkonferenz vorzubringen (Be-

schwerderecht).
Der Landesschülerrat hat zur Information der Schüler über ihre Rechte mehrere Publikationen veröffentlicht. 
Dazu zählen die „SchülerInnenfibel - das Buch mit Wirkung“ und die Broschüre „SV-Kompakt“. Aller zwei Jahre 
werden mit Unterstützung des Landesschülerrates Sachsen Schülerkonferenzen organisiert und durchgeführt. 
Durch die Mitwirkung in Schülermitwirkungsgremien werden junge Menschen beim Erwerb von Partizipations- 
und Demokratiekompetenzen unterstützt. Dabei werden auch Ansätze der peer education (Jugendliche qualifi-
zieren Jugendliche) genutzt. Gemäß § 51 Absatz 2 Satz 2 SchulG werden Fortbildungen für Schüler/Schülerver-
treter angeboten. Dazu werden Schüler zu sogenannten Mitwirkungsmoderatoren (MiWis) ausgebildet. 
Auch der Sport kann exemplarisch als partizipativer Anknüpfungspunkt genannt werden, denn über Sportange-
bote können junge Menschen auf verschiedenen Ebenen erreicht und mittels partizipativ entwickelter Angebote 
eingebunden werden. Die Sportjugend Sachsen (SJS) als eigenständige Jugendorganisation des Landessportbun-
des Sachsen (LSB) gilt – mit ihren 258.628 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Mitgliedern in 
4.462 Sportvereinen – als größter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen. Bei der Betrachtung von 
Hobbies und Freizeitbeschäftigungen junger Menschen spielt Sport eine besonders wichtige Rolle. Dies bestäti-
gen auch die Ergebnisse der Befragung im vorliegenden Bericht (siehe Abb. 59 im Bericht). Sportangebote und 
Programme zur Bewegungsförderung gilt es daher auch zukünftig altersgruppengerecht und geschlechtsspezi-
fisch zu konzipieren und dabei niedrigschwellige Angebote zu schaffen, damit allen jungen Menschen – unab-
hängig von individuellen Startchancen – eine Teilnahme ermöglicht wird.33

2.2.5 Jugendbeteiligung – auf Augenhöhe? (Bericht S. 96)

Der Auftragnehmer kommt innerhalb dieses Abschnittes ausgehend von den Fallstudien und der Telefonbefra-
gung zu der Einschätzung, dass Jugendbeteiligung insbesondere dann adressatengerecht wirkt, wenn folgende 
Faktoren an die Lebenswelten junger Menschen anknüpfen:
• Formate der Jugendbeteiligung,
• Ansprache der Jugendlichen,
• Begleitung durch Erwachsene.
Diese Faktoren werden im Bericht näher ausgeführt. So braucht es nach Einschätzung der Auftragnehmer mit 
Blick auf den Lebensweltbezug insbesondere eine Angebotsvielfalt, die an die Interessen junger Menschen an-
knüpfen sowie echte Gestaltungspielräume und Entscheidungsräume für Jugendliche zulässt. Diese Angebote 
müssen als Erprobungs- und Experimentierräume verstanden werden, in denen der Fokus auf den Prozess, nicht 
auf das Ergebnis gerichtet werden sollte – kurzum, auch Scheitern muss erlaubt sein. Voraussetzung hierfür ist 
ein Vertrauensvorschuss aller Beteiligten. Neben diesen idealtypisch durch die Jugendlichen selbst entwickelten 
Formaten bedarf es eines strukturellen Rahmens der Kommune (z. B. Jugendsprechstunden).
Einer anderen wesentlichen Frage, welcher innerhalb dieses Abschnittes nachgegangen wird, ist die der Anspra-
che bzw. Aktivierung von jungen Menschen. 
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Deutlich wird, dass neben einem Methodenmix aus direkter Ansprache und Informationsmaterial der peer-to-
peer-Ansatz besonders geeignet ist, junge Menschen zu erreichen. Deutlich wird auch, dass die sozialen Medien 
eine wesentliche Rolle spielen, um Jugendliche für Beteiligung zu gewinnen.
Jugendbeteiligung braucht grundsätzlich professionelle und zuverlässige Begleitung, so ein weiterer Befund im 
Bericht. Gleichwohl ist in diesem Kontext stets die Balance zwischen möglichst großem Freiraum der Jugend-
lichen und der Begleitung zu wahren. Dementsprechend vielfältig stellt sich das Aufgabenportfolio der Beglei-
tung bzw. der Ansprechperson dar. Die Spanne reicht von einem punktuellen Kontakt bis zu einer intensiven 
Begleitung in allen Phasen des Angebotes. Von wesentlicher Bedeutung ist die Scharnierfunktion im Sinne „eines 
Übersetzers/ einer Übersetzerin“ („Brückenmenschen“) zwischen Jugend und Politik bzw. Verwaltung. Neben der 
Begleitung ist die Akzeptanz, besser noch die Wertschätzung und Unterstützung des Angebotes durch maßgeb-
liche Akteure im Gemeinwesen (z.B. Lokalpolitik, lokale Wirtschaft) im Sinne eines unterstützenden Netzwerkes 
ein wichtiger Gelingensfaktor. 
Seitens der Staatsregierung ist einzuschätzen, dass die vorstehend genannten Erkenntnisse weitgehend mit 
Evaluationen (vgl. z.B. Abschlussbericht zum Flexiblen Jugendmanagement) und mit Erfahrungen aus Beteili-
gungsprojekten innerhalb der FRL Weiterentwicklung, (z.B. „Hoch vom Sofa!“) korrespondieren. Vor dem Hin-
tergrund einer notwendigen Offenheit der Kommunen bzw. der Gemeinde- und Stadträte ist es aus Sicht 
der Staatsregierung weiterhin zielführend, durch verschiedene Angebote im Bereich der Fortbildung oder 
in Form von Prozessbegleitungen Mitarbeitende auf kommunaler Ebene für Beteiligung von jungen Men-
schen zu sensibilisieren.

2.2.6 Jugendbeteiligung im ländlichen Raum – anders als in der Stadt? (Bericht S. 105)

Die Ergebnisse der Telefonbefragung und der Fallstudien für den vorliegenden Bericht zeigen, dass Jugendbe-
teiligungsprojekte im ländlichen Raum dazu beitragen können, die Orte jugendgerechter zu gestalten und die 
Identifikation junger Menschen mit ihrer Region dadurch zu stärken. 
Vor diesem Hintergrund verweist die Staatsregierung auf das Subsidiaritätsprinzip des LEADER-Prozesses 
der 30 LEADER-Gebiete im Freistaat Sachsen und auf die damit einhergehende Möglichkeit der Partizi-
pation Jugendlicher vor Ort. Da LEADER in nahezu alle Lebensbereiche hineinwirkt und hierfür Förderangebote 
bereithält, ist die Mitwirkung Jugendlicher in den LEADER-Aktionsgruppen und deren thematischen Arbeitsgrup-
pen ausdrücklich erwünscht. Auf diese Weise können zielgruppenspezifische Projekte für Kinder und Jugendliche 
mitgestaltet und über deren Umsetzung mitentschieden werden. Dies betrifft insbesondere auch die Bereiche 
Freizeitgestaltung, Infrastruktur und Mobilität, die in der Befragung explizit genannt sind. Des Weiteren bestehen 
durch Netzwerkarbeit der LEADER-Aktionsgruppen und deren Regionalmanagements Synergieeffekte.  
Die Staatsregierung betont, dass junge Menschen sowohl räumliche als auch zeitliche Gelegenheiten, 
sowie lebensweltnahe Partizipationsmöglichkeiten benötigen, um sich selbst zu positionieren, eine eigene 
Identität auszubilden und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Aus diesem Grund kommt dem unmittelbaren 
Wohnumfeld junger Menschen – d. h. den Kommunen sowie den Partizipationsangeboten vor Ort – eine 
besondere Bedeutung zu, wenn es um die nachhaltige Etablierung einer Eigenständigen Jugendpolitik in 
Sachsen geht. 
So wurde in der Stellungnahme der Staatsregierung zum Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht bereits 
festgehalten: „Mit dem durch die Bundesregierung initiierten Konzept einer eigenständigen Jugendpolitik ist die 
Forderung verbunden, dass Jugendpolitik mit Kindern und Jugendlichen von den Ländern und Kommunen vor Ort 
gestaltet werden soll. Die vom SMS entwickelten Projekte „Teilhabe ist mehr als Teilnahme – Hoch vom Sofa!“, „Ju-
gend bewegt Kommune“ sowie „Flexibles Jugendmanagement“ haben solche Forderungen bereits praktisch auf-
gegriffen und gezeigt, dass eine Beteiligung von jungen Menschen im unmittelbaren Lebensumfeld erfolgen muss, 
wenn damit eine Stärkung des Gemeinwesens einhergehen soll.“34
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Um den Grundbedürfnissen aller jungen Menschen im Sinne einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen 
Rechnung zu tragen, müssen Impulssetzungen für eine jugendgerechte Gesellschaft primär vor Ort, d. h. in Städ-
ten, Kommunen und Gemeinden initiiert werden. Nachhaltig wird eine EJP in Sachsen erst dann, wenn sie durch 
zielgruppengerechte Partizipationsangebote in der unmittelbaren Lebenswelt Jugendlicher ihren praktischen Ein-
satz findet. Denn Partizipationskompetenz entsteht, wenn Wissensvermittlung sowie die Ermöglichung konkreter 
Erfahrungen miteinander verknüpft werden. Das unmittelbare Wohnumfeld hat dabei eine besonders wichtige 
Bedeutung. Vor Ort können junge Menschen erleben, dass Entscheidungen – von denen sie unmittelbar betroffen 
sind – in (politischen) Aushandlungsprozessen mit anderen durch ein wechselseitiges Verhältnis von Mitsprache 
und Verantwortungsübernahme, entstehen. Durch die Auseinandersetzung mit anderen Interessengruppen wird 
ihre Verständigungsbereitschaft und Kompromissfähigkeit gestärkt sowie die Fähigkeit zur Argumentation ge-
schult. Partizipationsprozesse vor Ort fördern so die Entwicklung personaler und sachbezogener Kompetenzen.35 
Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit durch Partizipation schafft Möglichkeiten, sich im eigenen Lebensumfeld, 
z.B. mit der Kommune zu identifizieren. Planungsverantwortliche vor Ort erhalten wiederum wichtige Einsichten 
in die Lebenswirklichkeit junger Menschen, mit denen Planungen und Entscheidungen passgenauer gestaltet 
werden können.36 
Vor dem Hintergrund demografischer Wandlungsprozesse sieht die Staatsregierung die Entwicklung ei-
ner nachhaltigen Partizipationskultur als notwendigen Baustein einer gelingenden Demografiestrategie 
an – im ländlichen aber auch im städtischen Raum. Junge Menschen sollten dafür noch stärker als bisher in 
lokale und regionale Entwicklungsprozesse einbezogen werden, denn Partizipation junger Menschen bietet gro-
ße Chancen, um (ländliche) Räume nachhaltig zu entwickeln. Familien als frühe Lern- und Erprobungsorte von 
Partizipation sind, wenn nötig, durch geeignete Bildungs- oder Beratungsformate zu stärken, um partizipative 
Prozesse erfolgreich im Familienalltag umzusetzen.
Damit die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich gestaltet werden können, sollte jede Kom-
mune für sich selbst unter Beachtung regionaler Unterschiede umsetzbare Lösungen entwickeln.37 Dabei müssen 
Jugendliche von Beginn an einbezogen werden, denn sie kennen die Probleme und Potenziale ihres direkten (lo-
kalen) Lebensumfeldes am besten und fördern durch ihre Perspektive eine sinnvolle Jugendbeteiligung vor Ort.38

Wenn es darum geht, die Partizipation junger Menschen vor Ort zu stärken, dann ist auch Mobilität ein wich-
tiger Faktor, den es zu beachten gilt. Um zur Schule zu gelangen, Freunde zu besuchen oder Freizeitangebote 
zu nutzen, müssen junge Menschen mobil sein. Eigenständige Mobilität ist integraler Bestandteil des Heran-
wachsens, denn Mobilität bedeutet für Jugendliche sowohl Loslösung von den Eltern als auch die Möglichkeit, 
den Alltag nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.39 Vor allem im ländlichen Raum sind Jugendliche auf die 
notwendige Infrastruktur z.B. des öffentlichen Personennahverkehrs, Radwege, die Fahrbereitschaft der Eltern 
oder den Erwerb des Führerscheins angewiesen. Der Mobilitätsalltag junger Menschen ist dabei häufig von der 
Abwägung verschiedener Mobilitätsalternativen unter der Bedingung meist sehr begrenzter finanzieller Mittel 
geprägt. Bedarfsgerechte Mobilitätsangebote können als Voraussetzung gesehen werden, damit junge Menschen 
partizipative Angebote nutzen können. Fehlende Mobilität kann im Umkehrschluss als ein Hinderungsgrund für 
Partizipation gesehen werden. 
Auf den Seiten 109 bis 111 im Bericht geht der Auftragnehmer auf die Ergebnisse der Befragung zum Themenfeld 
Mobilität ein. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei Jugendlichen das Fahrrad und der Bus bei allen Gemeinde-
größen zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln in der Freizeit gehören. 
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Davon ausgehend wünschen sich viele der befragten Jugendlichen, dass öffentliche Verkehrsmittel wie Busse 
und Bahnen häufiger und länger fahren und dass es mehr und bessere Radwege gibt. Als Hinderungsgrund für 
Partizipation wurde eine eingeschränkte Mobilität durch die Jugendlichen in den Erhebungen des Auftragneh-
mers nicht benannt. Aus Sicht der befragten erwachsenen Akteurinnen und Akteure gäbe es jedoch Schwierig-
keiten, wenn der Nahverkehr zum Beispiel nur für die Schulwege dient und damit zeitlich und räumlich nicht 
ausreichend verfügbar ist, um Angebote für Jugendbeteiligung wahrnehmen zu können.
Im Dezember 2018 hat der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) ein verbundweit gültiges Jun-
geLeuteTicket als neues Tarifprodukt eingeführt. Es gilt als Abonnement für alle jungen Leute im Alter zwischen 
16 und 26 Jahren in allen Bussen, Straßen- und Eisenbahnen und rund um die Uhr. Im Ergebnis führt dies zu 
einem deutlich besseren Angebot für alle jungen Menschen im Nahverkehrsraum Mittelsachsen – egal ob Schüler 
oder Auszubildende. Die Einführung des Tickets ist die Antwort der zuständigen Aufgabenträger auf die geän-
derten Rahmenbedingungen und die Mobilitätsbedürfnisse im Freistaat Sachsen und ein wichtiger Schritt der 
Landkreise hin zu einem besseren ÖPNV. 
Im Februar 2019 verständigte sich die Staatsregierung gemeinsam mit den Verbandsvorsitzenden der ÖP-
NV-Zweckverbände, dem Präsidenten und Geschäftsführer des Sächsischen Landkreistages sowie dem Ge-
schäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages auf zentrale Vereinbarungen zur Weiterentwicklung 
des sächsischen ÖPNV. Danach soll es ab 1. August 2019 ein Azubiticket für alle Schülerinnen und Schüler 
an berufsbildenden Schulen geben, welches ganzjährig ganztägig gilt und sachsenweit genutzt werden kann.. 
Gleichzeitig soll ein Schülerfreizeitticket eingeführt werden, welches an Wochentagen ab 14:00 Uhr und am Wo-
chenende sowie in den sächsischen Schulf erien ganztags verbundweit nutzbar ist. Ein weiteres Ziel der Staats-
regierung ist es nun, gemeinsam mit den ÖPNV-Zweckverbänden bis zum Schuljahresbeginn 2020/2021 
ein ganztägig und ganzjährig verbundweit gültiges Bildungsticket für alle Schülerinnen und Schüler an 
allgemeinbildenden Schulen einzuführen, damit auch für alle Schülerinnen und Schüler deutliche Verbes-
serungen in der Schülerbeförderung angeboten werden können. 
Partizipationsmöglichkeiten Jugendlicher ergeben sich im Bereich Mobilität vor allem vor dem Hintergrund der 
Planung neuer und des Ausbaus bestehender Angebote. Dabei müssen sowohl Rahmenbedingungen für in-
dividuelle, nicht-motorisierte Mobilität junger Menschen überdacht sowie lokale und regionale Lösungen be-
darfsgerecht entwickelt und fortgeschrieben werden. Radwege, Fahrstrecken und Fahrpläne des Öffentlichen 
Personennahverkehrs sollten sich an den Bedürfnissen und Opportunitäten aller Nutzer – und so auch der junger 
Menschen – orientieren.40 Junge Menschen in Sachsen sollten dabei als Experten und Expertinnen in eigener 
Sache von Beginn an in Planungs- und Abstimmungsprozesse einbezogen werden. 
In engem Zusammenhang mit Mobilitätsaspekten sind zeitliche Freiräume für Partizipation zu betrachten, denn 
frei verfügbare Zeitkontingente für junge Menschen sind aufgrund vielfältiger Anforderungen knapp. Jugendli-
che benötigen jedoch Zeit, um sich zu selbstständigen und selbstbewussten Individuen zu entwickeln. Zeit für 
Freizeitaktivitäten, Zeit für soziales und politisches Engagement, Zeit für Sport, Freunde oder die Familie. In der 
Realität sehen sie sich aber sowohl mit kleinen als auch mit großen „Freizeit- und Freiraumfresser“ konfrontiert. 
Primär Wegezeiten und Opportunitätskosten sind in diesem Zusammenhang zu nennen.41 

Ein weiterer Aspekt, der Partizipation Jugendlicher ermöglichen, aber bei fehlender Voraussetzung insbesondere 
im ländlichen Raum ebenso erschweren kann, ist der Zugang zu digitalen Lebenswelten und Medien, mit welchen 
sich der Auftragnehmer im Folgenden auseinandergesetzt hat.

2.2.7 Digitalisierung – Chancen oder Herausforderung (Bericht S. 110)

Die Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Lebens verändern sich durch digitale Technologien. Sie bringen 
neue Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene hat die 
Digitalisierung eine besondere Bedeutung, denn mit dem Internet haben sie einen wichtigen Lebensraum hinzu-
gewonnen, den sie nutzen und gestalten. 
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Durch die intensive Nutzung des Internets sind junge Menschen jedoch auch mit Risiken konfrontiert, die qualita-
tiv neue Gefahren darstellen. Die Verbreitung von Hassrede, Verschwörungsideologien oder menschenverachten-
den Beiträgen, Aspekte wie Cybermobbing, Belästigungen oder Desinformation in Kombination mit Faktoren wie 
Anonymität und viralen Verbreitungseffekten seien hier exemplarisch genannt.42 
Die Bundesregierung unterstreicht in ihrem 15. Kinder- und Jugendbericht gleichfalls die Bedeutung sowie die 
Einflüsse von virtuellen Welten im Aufwachsen von jungen Menschen. Insbesondere die darin beschriebene Auf-
lösung des Entweder-Oder, also der Trennung von realer Welt und virtueller Welt, eröffnet eine neue Perspektive 
– auch auf die Kinder- und Jugendhilfe. Es stellt sich vor diesem Hintergrund aus Sicht der Staatsregierung 
insbesondere die Frage, welche Auswirkungen die Digitalisierung der Gesellschaft auf die einzelnen Hand-
lungsfelder innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe hinsichtlich ihrer konzeptionellen Grundlagen hat. 

Ebenso werden mit der erneuerten EU-Jugendstrategie die Mitgliedsstaaten aufgefordert, Erkenntnisse im Be-
reich der digitalen Jugendarbeit zu generieren. In den Fact Sheets zum Aktionsbereich Befähigung heißt es hierzu 
konkret: „Die Struktur, Methoden und Kommunikationskanäle der Jugendarbeit sollten sich an die digitale Welt 
anpassen lassen: Es sollten technologische und pädagogische Verfahren angewendet werden, um den Zugang 
zu erhöhen und junge Menschen beim Umgang mit digitalen Mitteln zu unterstützen. Die digitale Jugendarbeit 
sollte in der Ausbildung von Jugendarbeitern und – wo vorhanden – in die Beschäftigungs- und Kompetenzstan-
dards der Jugendarbeit integriert werden.“43

Dies aufgreifend wurden seitens des Landesjugendamts in Sachsen entsprechende Fortbildungsformate 
mit freien Trägern der Jugendhilfe entwickelt und umgesetzt. Konkret sind hier zu nennen: die Maßnahmen 
der Träger BITS 21 im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. sowie des Landesfilmdienstes Sachsen für 
Jugend- und Erwachsenenbildung e.V.
Jugendliche haben heutzutage andere Vorstellungen, sich in die Gesellschaft einzubringen, als ihre Eltern oder 
als junge Menschen früherer Generationen. Dabei spielen digitale Technologien eine wichtige Rolle.44 Auch in 
der digitalen Lebenswelt lassen sich Partizipationsangebote bzw. Beteiligungsformate schaffen, die sich mit Off-
line-Angeboten ergänzen bzw. zusammen gedacht werden können, um in Summe die Partizipation Jugendlicher 
in verschiedensten Handlungsfeldern zu stärken. So haben Jugendliche durch digitale Partizipationsformate bei-
spielsweise die Möglichkeit aktiv zu werden und sich zu beteiligen, ohne vor Ort sein zu müssen. 
Digitale Medien sind zu einem sozialen und kulturellen Lebensraum junger Menschen geworden. Aber auch wenn 
der digitale Raum offen für alle ist, werden die gebotenen Nutzungsmöglichkeiten und der Umgang mit digita-
len Technologien, bedingt durch strukturelle Defizite (z.B. Verteilung von Breitbandanschlüssen) sowie soziale 
Ungleichheiten auf der Handlungsebene, unterschiedlich wahrgenommen. So zeigen sich u.a. milieubezogene 
Unterschiede und Benachteiligungen bei der Nutzung. Jugendpolitik ist in diesem Zusammenhang als Ermög-
lichungspolitik zu verstehen, die alle jungen Menschen in die Lage versetzt, digitale Medien zu nutzen und sie 
mit den erforderlichen Kompetenzen ausstattet. Medienbildung zielt vor diesem Hintergrund auf Medienkom-
petenzentwicklung für alle Jugendlichen ab.45 Digitale Kompetenz bzw. Medienkompetenz gilt als Schlüsselkom-
petenz, denn sie ist entscheidend für eine erfolgreiche Arbeits- und Bildungsbiographie sowie eine souveräne 
und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Instrumente im Alltag.46 „Wer weiß, wie neue Technologien, digitaler 
Code oder spezielle Programme in sozialen Medien (wie zum Beispiel sogenannte social bots) funktionieren und 
Wirkzusammenhänge versteht, ist weniger anfällig für Desinformation und Manipulation im Netz.“47
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Medienbildung und Medienkompetenzförderung sowohl im schulischen als auch im außerschulischen 
Bereich sind demnach wichtige Ziele einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen. Medienbildung ist 
darüber hinaus ein wichtiger Schwerpunkt innerhalb der Familienbildung, bspw. im Hinblick auf Nutzung 
und ggf. Reglementierung digitaler Medien im familiären Bereich.
Die befragten Ebenen in den Fallstudien sind sich einig, dass digitale Technologien sowohl für die Ansprache 
und Aktivierung von Jugendlichen (vgl. Kapitel 2.5.2) als auch während der Umsetzung der Beteiligungsprozesse 
eingesetzt werden können und sollten. Vor allem, wenn Jugendbeteiligung unter der Prämisse steht, sich an den 
Lebenswelten, Themen und Interessen der Jugendlichen auszurichten, ist ein zielgerichteter und kreativer Einsatz 
von digitalen Tools sinnvoll und erforderlich. So hat der Landesschülerrat die Möglichkeit zur Beteiligung an der 
Erarbeitung der SMK-Konzeption „Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“ konstruktiv aufgegriffen 
und sich mit seinen Positionen eingebracht. Die Konzeption definiert u.a. die Umsetzung des Europäischen Re-
ferenzrahmens für digitale Kompetenzen im Rahmen der Schulischen Bildung, um Jugendliche hier deutlich zu 
stärken. Die Lehrpläne werden entsprechend überarbeitet und die Schulentwicklung unter diesen Fragestellungen 
fokussiert.
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus merkt an, dass mit dem Wissen um den hohen Stellenwert der 
Schule gerade auch im politisch-gesellschaftlichen Sozialisationsprozess das Handlungskonzept „W wie Werte“ 
die Stärkung der politischen Bildung und der demokratischen Schulentwicklung in den Fokus gerückt hat. Die 
Selbstwirksamkeit und die Selbstbestimmungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen sollen gestärkt und damit 
zugleich das soziale Bewusstsein, die Sensibilität für politische Geschehnisse im nahen und fernen Umfeld und 
die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Es geht dar-
um, sie beim Aufbau politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit zu unterstützen – u.a. durch die Entwicklung 
sozialmoralischer Einstellungen und Handlungsbereitschaften, interaktiver Kooperationen und politischer Entde-
ckungsfreude. Erziehung zur Zivilität und zu einem reflektierten historisch-politischen Bewusstsein hat mit einer 
allgemeinen Erziehung zur Demokratie mit unmittelbarem Bezug zur Lebenswelt zu tun. 
Schule wird als Lern- und Lebensraum von allen an Schule beteiligten Akteurinnen und Akteuren - Schulleitun-
gen, Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Beteiligten - gestaltet. Gerade Schülerinnen 
und Schüler sollen aktiv Verantwortung für die Klassen- und Schulgemeinschaft übernehmen, in zentrale schuli-
sche Entscheidungen einbezogen werden, Verhaltensregelungen mitgestalten und darüber hinaus pädagogische 
Ziele und Visionen mitdiskutieren. Damit u.a. dies an allen sächsischen Bildungseinrichtungen stattfinden kann, 
werden derzeit die 31 Handlungsempfehlungen des Konzeptes umgesetzt, wobei der Landesbildungsrat, der 
Landesschülerrat, der Landeselternrat, das Landesamt für Schule und Bildung und die Sächsische Landeszentrale 
für politische Bildung aktiv mitwirken. Auch die Lehrpläne werden entsprechend überarbeitet und die Schulent-
wicklung unter diesen Fragestellungen fokussiert.

2.3 Teil III: Gegenwärtige Struktur und Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe (Bericht S. 114)

Die Angaben im Bericht beziehen sich auf eine Rezeption der Ergebnisse der Kinder und Jugendhilfestatistik gem. 
§§ 98 – 103 SGB VIII. Dargestellt werden in kurzer prägnanter Form aggregierte Daten zu Einrichtungen und 
tätige Personen, Angebote und deren Inanspruchnahme sowie Aussagen zur Finanzierung. Dies dient grund-
sätzlich zur Nachzeichnung der Entwicklung in Kernfeldern der Kinder- und Jugendhilfe und entwickelt keinen 
unmittelbaren Bezug zur Grundthematik des Berichtes. Der Auftragnehmer regt an, diesen Berichtsteil für 
zukünftige Berichte und unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe zu systematisieren und in einem Datenkonzept zusammenzufassen. Die Staatsregierung wird 
diesbezügliche Handlungsbedarfe prüfen.
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2.3.1 Angebote und Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe (nach Leistungsbereichen) (Bericht S. 116)

2.3.1.1 Einrichtungen und Personal (Bericht S. 116)

Im Bericht werden die Befunde zur strukturellen und personellen Ausstattung auf Grund der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik in den Jahren 2012 und 2016 (in einzelnen Fällen abweichend) nachgezeichnet. Dabei ist die 
Auswahl und Darstellung der Ergebnisse nachvollziehbar. Die Beschreibung der Befunde und die gezeigten Ent-
wicklungen sind dabei primär deskriptiv. Eine Wertung sowie eine fachlich fundierte Ursachsenbeschreibung 
erfolgt nur in Ansätzen. Zudem wäre beim Kreisvergleich ein Bezug zur Bevölkerung im Hinblick auf die Zielgrup-
pen der Kinder- und Jugendlichen bzw. Familien/Haushalte hilfreich. Diese Ergänzung sollte bei der Erstellung 
künftiger Berichte aufgegriffen werden. 
Die Ergebnisse und insbesondere deren regionale Verteilung zur Struktur und Personalausstattung sind aus Sicht 
der Staatsregierung im engen Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung der Gebietskörperschaften zu be-
trachten. Die festgestellten veränderten Bedarfe haben in der Konsequenz auch regional unterschiedliche Ent-
wicklung der Personalstruktur insbesondere bei den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zur Folge. 
Der Bericht beschreibt eine Erhöhung des beschäftigten Personals im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Dies 
betrifft insbesondere die Bereiche der Kindertageseinrichtungen und der Hilfen zur Erziehung. Eine gegenläufige 
Entwicklung ist für den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu verzeichnen. Das Landesjugendamt erarbeitet 
derzeit eine Übersicht zur „Situation der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII im Freistaat Sachsen“48, mit dem 
Ziel, die örtlichen öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe für die Notwendigkeit einer Stabilisie-
rung dieses Handlungsfeldes zu sensibilisieren. 
Positiv bewerten lassen sich aus Sicht der Staatsregierung die Befunde zu Altersstruktur und Ausbildungs-
niveau der in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen. Die Entwicklung der Altersstruktur zeigt eine 
weitgehende ausgeglichene Altersgruppierung sowie einen Anstieg von Berufseinsteigern in das Arbeitsfeld 
der Kinder- und Jugendhilfe an. 
Im Zusammenhang mit Personalbedarf und Ausbildungskapazitäten und -erfordernisse wurden bereits 
2013 für den Bereich Kindertageseinrichtungen eine systematisierte Übersicht zum Fachkräftebedarf 
in der Kindertagesbetreuung49 im Freistaat Sachsen erarbeitet und vom Landesjugendhilfeausschuss 
verabschiedet. 2018 wurde eine entsprechende Übersicht zum Personalbedarf in den Hilfen zur Erzie-
hung erstellt50. Diese sind als Ergänzung zu den Befunden im vorliegenden Bericht zu sehen.

2.3.1.2 Angebote und deren Inanspruchnahme (Bericht S. 130)

In der Darstellung der Angebote und deren Inanspruchnahme werden – in Anlehnung an die Datenauswahl des 
Vierten Kinder- und Jugendberichtes – die Kinder- und Jugendarbeit, die Hilfen zur Erziehung sowie die Kinder-
tagesbetreuung und Kindertagespflege dargestellt.
Die Darstellung der Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Teilnehmende in der Kreisübersicht erfolgt 
für 2015 punktuell, da sie auf einer 2015 eingeführten geänderten Statistik beruht. Vergleiche zur Bevölkerung 
(Zielgruppen) sowie ein Bundesvergleich wären möglich gewesen, wurden jedoch vom Auftragnehmer nicht 
vorgenommen. Die Angaben zur Inanspruchnahme der erzieherischen Hilfen erfolgt im Bericht auf der Basis der 
im Berichtsjahr begonnen Hilfen. Dies ist im sächsischen Binnenvergleich möglich, in der Fachrezeption aber un-
üblich. Hier werden in der Regel die am 31.12. bestehenden Hilfen sowie unter Hinzuziehung die im Berichtsjahr 
beendete Hilfen verwendet. 
Die Befunde im Bericht beschreiben eine fast durchgehende Erhöhung der Inanspruchnahme der erzieherischen 
Hilfen. Insbesondere für die stationären Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII lässt sich zwischen 2011 und 
2016 ein hoher Fallzahlenanstieg nachzeichnen. Eine fachliche Bewertung vor dem Hintergrund thesenbasierter 
Annahmen wurde nicht vorgenommen.

48 Situation der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII im Freistaat Sachsen BV 6/2018
49 Übersicht zum Fachkräftebedarf in der Kindertagesbetreuung im Freistaat Sachsen B 8/2013 LJHA
50 Situation zum Personalbedarf in den Hilfen zur Erziehung im Freistaat Sachsen B 3/2018 LJHA
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Kindertagesbetreuung (§§ 22 - 25 SGB VIII)

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Thema der Beteiligung an Entscheidungen bereits auf der Agenda der 
frühkindlichen Bildung in Krippe und Kindergarten steht und ebenso im Hort (siehe auch Abbildung 46). Es ist 
Gegenstand von § 6 Absatz 5 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: „Die 
Kinder wirken entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen insbesondere im schulpflichtigen 
Alter bei der Gestaltung ihres Alltags in den Kindertageseinrichtungen mit.“ Es ist weiterhin Thema des Sächsi-
schen Bildungsplanes im Bildungsbereich „Soziale Bildung“, der unter dem Leitbegriff „Beteiligung“ steht. Hier 
heißt es unter anderem: „Beteiligung kann nur im gesellschaftlichen Nahraum von Kindern geschehen. Dabei 
haben alle Erwachsenen Sorge zu tragen, dass Beteiligung möglich ist und die kommunikativen Prozesse des 
Aushandelns auf gleicher Augenhöhe stattfinden.“ Beteiligung wird in der Praxis der Kindertageseinrichtungen in 
sehr unterschiedlichen Formen geübt und gelebt. Hierzu gab es auch bereits Modellprojekte wie „Demokratie von 
Anfang an“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Somit hat die Partizipation als Thema des 5. Sächsischen 
Kinder- und Jugendberichtes bereits im frühen Kindesalter ein Fundament und Übungsfeld.
Die demografische Entwicklung sowie der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 
dem ersten Lebensjahr seit dem 1. August 2013 stellt das Betreuungssystem und damit alle beteiligten Akteure 
vor große Herausforderungen.
Die Befunde im Bericht verdeutlichen den quantitativen Ausbau sowie das hohe Niveau der Kindertagesbetreu-
ung im Freistaat Sachsen. Dies zeigen die im Bericht aufgeführten Betreuungsquoten von 51% im Krippenbereich 
und 96% im Bereich Kindergarten. Diese im Bundesvergleich hohen Betreuungsquoten konnten nur vor dem 
Hintergrund einer regionalen Bedarfsplanung realisiert werden, welche den Ausbau bestehender Betreuungsan-
gebote sowie die Schaffung neuer Angebote als langfristige Zielstellung verfolgte.
Aus Sicht der Staatsregierung stellt die Kindertagesbetreuung in Sachsen ein wesentliches Unterstüt-
zungsangebot für Eltern zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder dar.

2.3.2 Aspekte der Finanzierung (Bericht S. 142)

Im Bericht werden nach einer Gesamtschau die Bruttoausgaben für ausgewählte Leistungsbereiche (ohne Kin-
dertageseinrichtungen), für Kindertageseinrichtungen, für ESF-Mittel sowie für Förderrichtlinien im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe aufgezeigt. Die Gliederung folgt dabei zum einen den Zuständigkeiten zum anderen der 
Finanzierungsform. Dies sollte bei der Erstellung künftiger Berichte deutlicher getrennt werden, um missver-
ständliche Interpretationen zu vermeiden.
Grundsätzlich gilt: Die Kinder- und Jugendhilfe ist nach dem SGB VIII eine weisungsfreie, kommunale Pflicht-
aufgabe mit örtlichem Leistungsprinzip. Dies bedeutet, dass die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Rahmen ihrer Gesamtverantwortung gemäß § 79 SGB VIII für die Gewährleistung der Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe zuständig sind. Dies schließt eine grundsätzliche Finanzierungsverantwortung ein. Die Finanzierung 
für Kindertageseinrichtungen regelt das SächsKitaG. Hier sind die Kommunen, Freistaat und die Eltern an der 
Finanzierung beteiligt. Andere Finanzierungsmöglichkeiten über die im Bericht dargestellten Förderrichtlinien 
– finanziert aus Mitteln des Freistaates sowie des ESF – können begleitenden, unterstützenden und/oder mo-
dellhaften Charakter haben, ersetzen jedoch nicht die grundsätzliche Zuständigkeit des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe.

2.3.2.1 Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe ohne Kindertageseinrichtungen (Bericht S.144)

Die Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe sind im Berichtszeitraum 2011 – 2016 erheblich angestiegen. Dieser 
Ausgabenzuwachs bezieht sich auf alle Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe und folgt generell einem 
bundesweiten Trend. 
Absolut gesehen fällt die Steigerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung, den angrenzenden Leistungsbereichen 
sowie im Bereich der Kindertageseinrichtungen am höchsten aus. Aus Sicht der Staatsregierung erbringen die 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Leistungsfeld ein qualitativ hochwertiges und fachlich entwickeltes 
Hilfeangebot. Eine besondere Herausforderung war und ist – neben komplexeren Hilfebedarfen – die stationäre
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Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 
Die grundlegenden Ursachen der Kostenentwicklung in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung sind komplex und 
bedürfen einer genaueren Analyse der Zusammenhänge. Die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Freistaat 
veranlassten die Koalitionspartner zu vereinbaren: „Mit Hilfe einer Expertenkommission werden wir gemeinsam 
mit den Kommunen die steigenden Herausforderungen im Bereich Hilfen zur Erziehung analysieren und Hand-
lungsempfehlungen erarbeiten. Außerdem werden wir mit der Bundesebene in einen Dialog eintreten, um auf 
diese gesamtgesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen reagieren zu können“51. Der Sächsische 
Landtag ersuchte daraufhin die Staatsregierung, eine Expertenkommission gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege sowie Vertretern der Wissenschaft und des Sächsi-
schen Landtages einzuberufen, die die Herausforderungen im Bereich Hilfen zur Erziehung analysieren, Hand-
lungsempfehlungen erarbeiten und das Ergebnis in einem Bericht festhalten soll.52 Das SMS ist durch Leitung 
und Moderation seit Oktober 2016 aktiv in eine Expertenkommission Hilfen zur Erziehung eingebunden. 
In dieser Expertenkommission sind neben Abgeordneten des Sächsischen Landtages auch die kommuna-
len Spitzenverbände sowie die Liga der Freien Wohlfahrtspflege vertreten. Die Expertenkommission hat 
bisher sechs Mal getagt. Ein Abschlussbericht an den Sächsischen Landtag mit Handlungsempfehlungen 
ist vorgesehen.

2.3.2.2 Finanzierung der Kindertageseinrichtungen (Bericht S. 147)

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen hat es in den vergangenen Jahren einen quantitativen aber auch qua-
litativen Ausbau der Betreuung gegeben, der sich neben den inflationsbedingten Kostensteigerungen in den 
Ausgaben niederschlägt. Die Staatsregierung bekennt sich zu einem qualitativ hochwertigen und differen-
zierten passgerechten Betreuungsangebot für Kinder zur Unterstützung der Erziehungsleistungen in den 
Familien.

2.3.2.3 ESF - Mittel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (Bericht S. 148)

Wie vom Auftragnehmer dargestellt, werden Angebote für Kinder und Jugendliche nicht allein durch Budgets der 
Kinder- und Jugendhilfe finanziert. Auch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) spielen in einem erheblichen 
Umfang eine Rolle. Die sozialpolitische Bedeutung der über den ESF geförderten Vorhaben für die Ausgestaltung 
der örtlichen Angebotsstruktur in der Jugendsozialarbeit wurde in einer begleitenden Evaluation in der Förder-
periode 2007-2013 bestätigt. Nach dieser tragen die geförderten Maßnahmen nachhaltig zur Verbesserung der 
Ausbildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten 
jungen Menschen bei und haben sich bewährt. Auch in der aktuellen Förderperiode 2014 – 2020 werden diese 
daher weitergeführt.
Sozialpädagogische Vorhaben zur Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern (kurz: Kompetenzent-
wicklung) sollen zum einen den Schulerfolg sichern und zum anderen zur Vermeidung von Schulabbrüchen bei-
tragen. Die Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung sind unter dem Aspekt der Erweiterung und Ergänzung von 
Angeboten der Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII zu sehen. Durch die Installierung von Koordinierungsstellen 
in den einzelnen Gebietskörperschaften konnte die Anzahl der Projekte zur Kompetenzentwicklung beachtlich 
gesteigert werden. Durch die Koordinierung ist es möglich geworden, Bedarfe zu ermitteln, die Träger bei der 
konzeptionellen Arbeit zu unterstützen und vor allem auch vernetzend tätig zu werden. In der aktuellen Förder-
periode wurden in Sachsen rund 13,9 Mio. @ für 240 Vorhaben bewilligt. 
Das Programm produktionsschulorientierte Qualifizierungs-und Beschäftigungsvorhaben für benachteiligte jun-
ge Menschen (kurz: Produktionsschulen) soll Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven für benachteiligte 
Jugendliche schaffen. So soll verhindert werden, dass diese Jugendlichen dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausge-
schlossen werden. In Sachsen wurden in der aktuellen Förderperiode rund 10,0 Mio. @ für 20 Vorhaben bewilligt.
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Im Programm Qualifizierungs- und Beschäftigungsvorhaben für benachteiligte junge Menschen (kurz: Jugend-
berufshilfe) wurden in der aktuellen Förderperiode für 56 sozialpädagogisch begleitete Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsvorhaben insgesamt rund 11,0 Mio. @ bewilligt. Die Projekte der Jugendberufshilfe haben sich 
bereits in der Förderperiode 2007-2013 des ESF im Freistaat Sachsen etabliert und sind danach weiter verstetigt 
worden. Die maximale Förderdauer in diesem Bereich beträgt zwei Jahre. 
Insgesamt wurden – wie vom Auftragnehmer in Tabelle 34 aufgeführt – 316 Vorhaben innerhalb der aktuellen 
Förderperiode (2014-2020) über ESF-Mittel gefördert. Aus Abbildung 95 geht hervor, dass in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten die ESF-Mittel die Kinder- und Jugendhilfe in sehr unterschiedlichem Umfang genutzt 
werden. Die unterschiedliche regionale Verteilung der Projekte erklärt sich dadurch, dass der Initiierung und 
Umsetzung der Projekte vor Ort eine kommunale jugendhilfeplanerische Bedarfsfeststellung durch den örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu Grunde liegt.
Über die in der Tabelle 34 dargestellten Vorhaben hinaus stehen im Programm „Maßnahmen für Kinder mit be-
sonderen Lern- und Lebenserschwernissen - Kinder stärken“ in der Förderperiode 2014 - 2020 ESF-Mittel in Höhe 
von 23,75 Mio. @ zur Verfügung. Zum Stichtag 31.12.2017 wurden innerhalb dieses Programms 245 Projekte 
gefördert und dafür Mittel in Höhe von 17,18 Mio. @ bewilligt. 
Durch das Programm „Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwer-nissen“ sollen Kinder-
tageseinrichtungen, in denen ein erhöhter Anteil von Kindern betreut wird, die z.B. Sprachauffälligkeiten haben, 
durch zusätzliche Fachkräfte bei der sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklung unterstützt werden. Da-
bei sollen durch diese Fachkräfte sowohl die Kinder als auch die Erzieher/-innen begleitet werden.

2.3.2.4 Förderrichtlinien im Bereich der Jugendhilfe (Bericht S. 151)

Die Ausführungen des Auftragnehmers zur Förderstrategie des Freistaates Sachsen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie zu deren Rechtsgrundlagen sind primär deskriptiv. Um etwaige Unklarheiten zu vermeiden, 
werden diese daher um folgende Punkte ergänzt: 
Die in Abbildung 97 dargestellten bewilligten Mittel in Bezug auf die Bundesinitiative Frühe Hilfen bedürfen ei-
ner Ergänzung, da das Programm ausschließlich über Bundesmittel finanziert wird und der Freistaat Sachen die 
Maßnahmen der Bundesinitiative durch die Förderung von Projekten auf Grundlage der FRL Weiterentwicklung 
lediglich flankiert. 
Demnach werden Maßnahmen der Frühen Hilfen und des Präventiven Kinderschutzes in Sachsen gegenwärtig 
über 2 Grundlagen gefördert. Zum einen über die FRL Weiterentwicklung, welche Maßnahmen zur Vorbeugung 
von und Intervention bei Kindeswohlgefährdungen nach dem „Sächsischen Handlungskonzept für präventiven 
Kinderschutz“ vorsieht. Zum anderen über die Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen (ehemals Bundes-
initiative Frühe Hilfen) auf Grundlage des Sächsischen Rahmenkonzeptes zur Förderung Früher Hilfen mit lan-
desspezifischen Fördergrundsätzen. Im August 2017 beschloss das sächsische Kabinett die Unterzeichnung der 
Verwaltungsvereinbarung »Fonds Frühe Hilfen (gemäß § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Informa-
tion im Kinderschutz) über die Bundesstiftung Frühe Hilfen« mit dem Bund und den Ländern. 2018 löste somit 
die auf die Dauer angelegte Bundesstiftung Frühe Hilfen die zeitlich befristete Bundesinitiative Frühe Hilfen ab. 
Um die besondere Bedeutung des Präventiven Kinderschutz und der Frühen Hilfen zu betonen, wurde die 
bestehende Landesförderung der Frühen Hilfen in einer eigenen Titelgruppe abgebildet und soll künftig 
über eine eigene Richtlinie umgesetzt werden. Dafür sollen die beiden bestehenden Konzepte zu einem ge-
meinsamen Förderkonzept zusammengeführt werden. 
Die kreisbezogenen Förderanteile in der Förderrichtlinie Jugendpauschale haben sich im Berichtszeitraum sowohl 
seitens des Freistaates als auch seitens der Landkreise und kreisfreien Städte um durchschnittlich 20% erhöht. 
Aus Sicht der Staatsregierung bieten die pauschalen Mittel für förderrelevante Leistungsbereiche eine 
wichtige Unterstützung für die Kinder- und Jugendhilfe in den Kreisgebieten. Durch eine Festschreibung 
der Gesamtfördersumme sowie einer rangzahlenbasierten Zuwendung von Restmitteln konnte der abwande-
rungsbedingte Rückgang der Fördermittel zum Teil in ausgewählten Kreisgebieten ausgeglichen werden. 

Auch an dieser Stelle ist darauf zu verweisen, dass gemäß § 79 Absatz 1 SGB VIII in erster Linie die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz die 
Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung tragen.
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Die Darstellung der Förderung im Bereich der FRL Weiterentwicklung macht deutlich, dass der Schwerpunkt 
auf modellhafte Vorhaben in der Kinder- und Jugendhilfe mit regionalem Bezug liegt. Diese betreffen inhaltlich 
insbesondere Maßnahmen zur Demokratiebildung und zur Verbesserung der Mitwirkung, des Engagements und 
der Beteiligung junger Menschen – respektiv jene Projekte, die im Teil II des vorliegenden Berichtes thematisiert 
werden. Zudem erfolgte die Förderung für Projekte im Präventiven Kinderschutz und in den Frühen Hilfen. 

Im Freistaat Sachsen stellt die Schulsozialarbeit nach § 13 Absatz 1 SGB VIII ein wesentliches und wich-
tiges Handlungsfeld im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dar. Bereits seit mehreren Jahren besteht für 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Möglichkeit, über die Richtlinie „Jugendpauschale“ Lan-
desmittel zur Finanzierung von Schulsozialarbeit einzusetzen. Des Weiteren konnten vor 2017 im Rahmen der 
Richtlinie „Weiterentwicklung“ Projekte der Schulsozialarbeit nach dem Konzept der „Chancengerechten Bildung“ 
gefördert werden. Um den Ausbau der Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen quantitativ und qualitativ 
voranzutreiben und ihre fachliche Weiterentwicklung zu unterstützen, wurde Anfang 2017 das Landes-
programm „Schulsozialarbeit“ auf Grundlage der gleichnamigen Förderrichtlinie (FRL Schulsozialarbeit) 
aufgelegt. Mit Landesmitteln aus der Jugendhilfe unterstützt die Staatsregierung so die Landkreise und 
Kreisfreien Städte dabei, bedarfsgerechte Schulsozialarbeit anzubieten. Im März 2018 wurde die Änderung 
der FRL Schulsozialarbeit beschlossen und so der Ausbau zusätzlich zum bereits bestehenden Landesprogramm 
beschlossen. Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 sind vor diesem Hintergrund an allen 279 sächsischen Ober-
schulen in öffentlicher Trägerschaft eine oder mehrere Fachkräfte in einem Gesamtumfang von mindestens 1,0 
Vollzeitäquivalenten vorgesehen. Damit der Ausbau der Schulsozialarbeit nicht zu einer bürokratischen Belastung 
für die Kommunen wird, wurde das Antragsverfahren im Rahmen der Änderung stark vereinfacht und damit eine 
zentrale Forderung der Landkreise und Kreisfreien Städte umgesetzt. Im Doppelhaushalt 2017/18 wurden jährlich 
15,0 Mio. @ für ein neues Landesprogramm Schulsozialarbeit durch die Staatsregierung bereitgestellt. Ab dem 
Jahr 2019 werden jährlich 30,5 Mio. @ für Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen investiert.

Ergänzend zu den Ausführungen des Auftragnehmers weist die Staatsregierung daraufhin, dass die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe – die Landkreise und Kreisfreien Städte – auch weiterhin die 
Möglichkeit haben, Mittel aus der FRL Jugendpauschale, seit 2019 in § 3 SächsKomPauschVO verortet, 
zur Förderung von Projekten der Schulsozialarbeit zu verwenden bzw. eigenfinanzierte Projekte der Schul-
sozialarbeit durchzuführen.

Auch bei der Förderung von landesweit agierenden Trägern im Leistungsspektrum §§ 1114 SGB VIII im Rahmen der 
FRL überörtlicher Bedarf konnte im Berichtszeitraum eine Erhöhung des Etats verzeichnet werden. Durch diesen 
wichtigen Finanzierungsrahmen für Angebote der Fort- und Weiterbildung von Fachkräften, Projekte der 
außerschulischen Jugendbildung sowie die verbandliche Jugendarbeit und der damit einhergehenden Bün-
delung entsprechender Aufgaben profitiert mittelbar die Angebotsgestaltung und die Professionalisierung 
der örtliche Kinder- und Jugendhilfe. Dabei werden die landesweiten Träger als Ressource wahrgenommen. 

Die Landesförderung im Bereich der Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen auf der Grundlage der FRL Inves-
titionen hat sich im Berichtszeitraum erhöht. Dabei wurde vorrangig der durch eine im Jahr 2013 durchgeführte 
Untersuchung der Kinder- und Jugendübernachtungsstätten festgestellte Investitionsbedarf von überörtlichen 
Vorhaben berücksichtigt. Mit den Landesmitteln konnten die Träger der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe bei der Bereitstellung von bedarfsgerechten, angemessen ausgestatteten und den Sicherheits- und 
Hygienevorschriften entsprechenden Einrichtungen der Jugendhilfe unterstützt werden. Jungen Menschen 
wird damit „Raum“ insbesondere für Begegnung, Bildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt. Durch 
die finanzielle Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Begrenzung der staatlichen Förderung 
wird die Planungs- und Finanzierungsverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für seine 
Einrichtungen unterstrichen.

Die Grundlage für die fachlich-inhaltliche Rahmung bildet die überörtliche Jugendhilfeplanung des Landes-
jugendamtes.
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Gemäß § 82 Absatz 1 SGB VIII hat die oberste Landesjugendbehörde die Tätigkeit der Träger der öffentlichen 
und der freien Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Gemäß Absatz 
2 haben die Länder auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und die Ju-
gendämter und Landesjugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben werden den Trägern von Kindertageseinrichtungen über die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstat-
tung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) Fördermittel des Landes und 
des Bundes zur Verfügung gestellt. Letzterer hat dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018 Finanzhilfen in Höhe von ca. 28,3 Mio. @ zur Weiterleitung an die 
Träger von Kindertageseinrichtungen gewährt. Darüber hinaus wurden für Investitionen in die frühkindliche 
Infrastruktur finanzielle Hilfen in Höhe von ca. 103,0 Mio. @ nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
(KInvFG) und dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz bereitgestellt. Damit konnten/können zusätzlich 
über 400 Vorhaben realisiert werden.

2.4 Teil IV - Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen (Bericht S. 157)

In Teil IV des Berichts fasst der Auftragnehmer die zentralen Ergebnisse des Berichts zum Schwerpunktthema 
Partizipation zusammen. Basierend auf Ergebnissen aktueller Studien zur Partizipationsforschung53 und der Be-
fragungsergebnisse der Erhebungen zum Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht werden ebenso per-
sönliche und strukturelle Faktoren aufgeführt, welche Beteiligung begünstigen, erschweren oder gar verhindern. 
Es wird deutlich, dass Faktoren wie Geschlecht, familiale Prägung, Schulabschluss, Migrationshintergrund oder 
der soziale Status wesentlichen Einfluss auf das Partizipationsverhalten junger Menschen haben. Aber auch As-
pekte wie Traditionen der politischen Mitwirkung, Vereinskultur oder aber demografische, ökonomische, soziale 
und kulturelle Indikatoren haben Einfluss auf den Erfolg von Partizipationsprozessen oder aber die Partizipati-
onstendenz junger Menschen. Weitere Herausforderungen – vor allem in strukturschwächeren Regionen – sind 
weiterhin in der schlechteren Erreichbarkeit von Angeboten zu sehen. 
Ausgehend von den Ergebnissen wurden vom Auftragnehmer Handlungsempfehlungen in Bezug auf das Schwer-
punktthema Partizipation erarbeitet, an denen sich die zeitgemäße Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe 
in der kommenden Legislaturperiode orientieren und diese für die Weiter- und Neuentwicklung von Maßnahmen 
und Förderstrategie heranziehen kann. 

2.4.1 Handlungsempfehlungen in fünf Dimensionen (Bericht S. 160)

Die vom Auftragnehmer – unter engem Einbezug der Mitglieder des Beirats – erarbeiteten 11 Handlungsemp-
fehlungen richten sich dabei nicht nur an die Staatsregierung. Sie wurden durch den Auftragnehmer thematisch 
in 5 Dimensionen geclustert, um zu verdeutlichen, dass zur Fortschreibung der Ansätze einer Eigenständigen 
Jugendpolitik in Sachsen und der Stärkung bereits gelebter Partizipation das Zusammenspiel aller Ebenen vor Ort 
und aller Ressorts erforderlich ist. 
Ergänzend zu den Ausführungen des Auftragnehmers betont die Staatsregierung ausdrücklich, dass in 
Bezug auf die Umsetzung von Jugendbeteiligung nicht nur Politikerinnen und Politiker gefordert sind, 
Jugendliche zu beteiligen. Denn Jugendbeteiligung betrifft ebenso Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Verwaltung, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, haupt- und ehrenamtlich Tätige in Vereinen, 
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Verantwortliche in Wirtschaft und Kultur. Überall dort, wo Belange und 
Bedarfe von jungen Menschen in ihren unmittelbaren Lebenswelten tangiert werden, ist das Zuhören und Ernst-
nehmen gegenüber jungen Menschen eine Grundvoraussetzung für aktive und gewollte Beteiligung eben dieser.
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2.4.1.1 Qualitätsrahmen für Jugendbeteiligung schaffen (Bericht S. 160)

Um allen Kindern und Jugendlichen gleichwertige Partizipationserfahrungen zu ermöglichen, sollten die Voraus-
setzungen, Ziele sowie zu erwartende Ergebnisse von Beginn an transparent gemacht werden. Verbindliche Krite-
rien sowie zentrale Kategorien für Kinder- und Jugendbeteiligung können der Staatsregierung bei der Erarbeitung 
von Förderstrategien, Trägern bei der Konzeptionierung und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Maßnahmen 
und auch kommunalen Verantwortungsträgern als Orientierungsrahmen dienen, um Partizipationsprozesse vor 
Ort lebensweltnah umzusetzen. 
Die Unterstützung der Ansätze einer Eigenständigen Jugendpolitik sowie der Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen in allen betreffenden Lebensbereichen auf Bundes- aber speziell auch auf Landesebene hat Signalwir-
kung. Die Anregung zur Schaffung eines verbindlichen Qualitätsrahmens für die Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen in Sachsen (Handlungsempfehlung Nr. 1) sowie die Entwicklung eines Reflexionsinst-
ruments für Träger und Einrichtungen (Handlungsempfehlung Nr. 2) wird die Staatsregierung vor diesem 
Hintergrund prüfend aufgreifen. 
Die Befragungsergebnisse machen deutlich, dass die Ziele einer lebensweltnahen Jugendbeteiligung darin zu 
sehen sind, die demokratische Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit junger Menschen auszubilden und 
zu stärken. Die Prinzipien und Ansätze einer Eigenständigen Jugendpolitik müssen daher vor Ort gelebt und 
umgesetzt werden. Die Auffassung, dass Jugendbeteiligung auf lokaler und regionaler Ebene künftig eine 
noch stärkere Rolle einnehmen soll, wird von der Staatsregierung geteilt und begrüßt.
Die Kommunen und Gemeinden gilt es vor dem Hintergrund der novellierten Sächsischen Gemeinde- und Land-
kreisordnung bei der Umsetzung von Jugendbeteiligung vor Ort konkret zu unterstützen. Die Staatsregierung 
wird daher prüfen, wie bereits initiierte Formate zur Unterstützung von kommunalen Entscheidungsträ-
gern in Prozessen einer lebensweltnahen und aktivierenden Jugendbeteiligung stabilisiert und weiterent-
wickelt werden können.

2.4.1.2 Wissens- und Erfahrungstransfer zu Jugendbeteiligung fördern (Bericht S. 161)

Der Vorschlag des Auftragnehmers, den Wissens- und Erfahrungstransfer zum Thema Jugendbeteiligung 
zu fördern (Handlungsempfehlung Nr. 3), wird von der Staatsregierung begrüßt. Auch von den Mitgliedern 
des Beirats wurde dieser Ansatz mit Nachdruck unterstützt. Wie die Ergebnisse des Fünften Sächsischen Kinder- 
und Jugendberichts bestätigen, zeichnet sich die bereits bestehende Jugendbeteiligungspraxis in Sachsen durch 
eine Vielfalt an klassischen und formalisierten Beteiligungsformaten einerseits und bedarfs- und lebenswelt-
orientierten Formaten andererseits aus. Um die Akteure bei der bedarfsgerechten und lebensweltnahen Neu-
konzeptionierung bzw. Fortschreibung bestehender Maßnahmen zu unterstützen, sollte vor Ort – d. h. in den 
Kommunen und Kreisfreien Städten – ein Austausch über Gelingensbedingungen aber auch über Herausforde-
rungen bei der Umsetzung von Partizipationsprozessen initiiert werden. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen vor Ort kann mittels solcher Austauschformate eine nachhaltige Möglichkeit geschaffen 
werden, die Bedingungen gelingender Formate aber auch Informationen zu möglichen Herausforderungen und 
deren Überwindung in die Fläche zu bringen und gemeinsam zu reflektieren. Die Verschiedenartigkeit beste-
hender Partizipationsansätze in Sachsen sollte vor diesem Hintergrund als Chance gesehen werden, um einen 
systematischen Austausch der Akteure untereinander zu generieren, damit bereits vorhandene Erfahrungen und 
Erkenntnisse in die Fläche gebracht werden. 
Die im Rahmen der 4. Handlungsempfehlung vom Auftragnehmer angeregte Kooperation von Verantwortungs-
trägern in den Kommunen, Trägern der Jugendhilfe sowie weiteren relevanten Akteuren vor Ort wie Schulen und 
Sportvereinen ist bereits gelebte Praxis. 
Mit Novellierung wurde die Sächsische Gemeindeordnung um einen neuen § 47a54 und die Sächsische Landkreis-
ordnung um einen neuen § 43a55 ergänzt.
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Alle Gemeinden und Landkreise im Freistaat Sachsen sollen nun bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen, mit dem Ziel, Interesse an 
kommunalpolitischem und bürgerschaftlichem Engagement bei Kindern und Jugendlichen zu wecken sowie De-
mokratie und politische Bildung für diese lebensweltnah und praktisch erlebbar machen.

Um die Kommunen und Kreisfreien Städte bei der erfolgreichen Umsetzung der mit Novellierung aufge-
nommene Soll-Bestimmung zur Kinder- und Jugendbeteiligung zu unterstützen, wird die Staatsregierung 
prüfend aufgreifen, inwiefern die Initiierung von Feedback-, Reflexions- und Austauschformaten als 
Settings des Voneinander Lernens die Etablierung oder aber den Ausbau kommunaler Verantwortungsge-
meinschaften begünstigen. 
Um die Initiierung und Begleitung des in Handlungsempfehlung Nr. 5 angeregten systematischen Praxis-The-
orie-Praxis-Transfer zu befördern, wird ein gemeinsames Handeln von Wissenschaft und Jugendhilfe angeregt. 
Davon ausgehend wird die Staatsregierung prüfen, in welcher Form bisherige Evaluationsergebnisse be-
reits existierender Beteiligungsformate zusammengefasst und einem strukturiert geführten Praxis-The-
orie-Praxis-Transfer zugeführt werden können, welcher gleichsam Schulen und Hochschulen einbezieht.
Die Staatsregierung unterstützt ausdrücklich die Forderung, in der Öffentlichkeit eine bessere Wahr-
nehmung von Ergebnissen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und ihrer Bedeutung für die 
Akteure vor Ort anzustreben. Das SMS ist daher bestrebt, auch weiterhin bedarfsgerechte und thematisch 
relevante Veranstaltungs- und Gesprächsreihen, wie z.B. die Reihe #lassunsreden – JUGENDZEIT der Jugendstif-
tung Sachsen oder aber die Gesprächsreihen innerhalb des Projektes „Stark im Land“ der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung zu unterstützen.

2.4.1.3 Jugendbeteiligung im ländlichen Raum stärken (Bericht S. 163)

In Fortschreibung der Ergebnisse des Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendberichts wird im Teil 1.1 des vorlie-
genden Berichts ausgeführt, dass der Anteil Jugendlicher an der Bevölkerung in Landkreisen 2016 im Vergleich 
zu 2011 rückläufig ist, während er tendenziell in größeren Städten leicht wächst.
Den Ergebnissen einer aktuellen Studie des Deutschen Jugendinstituts,56 aber auch den Einschätzungen der 
Expertinnen und Experten des Begleitbeirats folgend zeichnen Aspekte wie Freizeitgestaltung, Schule und be-
rufliche Perspektiven, jugendliche Belange und Jugendpartizipation, aber auch finanzielle, infrastrukturelle und 
sozioökonomische Rahmenbedingungen einen lebenswerten Ort (im ländlichen Raum) als sog. „Haltefaktoren“ 
aus. Diesen Überlegungen folgend sind Schulen, Unternehmen, kommunalpolitische Einrichtungen aber auch 
Sport-, Kultur- und sonstige Freizeiteinrichtungen zentrale Institutionen, die diese Haltefaktoren im ländlichen 
Raum generieren. 
Auch Einrichtungen der Jugendarbeit tragen durch ihr Angebot von Beteiligungsprojekten maßgeblich dazu bei, 
die Identifikation von Kindern und Jugendlichen mit ihrer Region bzw. ihrem Wohnort zu fördern. Jugendpoli-
tik wird vor diesem Hintergrund als Standortpolitik begriffen. Um Erfahrungen und Kriterien erfolgreicher 
Partizipationsprojekte in die Breite zu tragen, wird entgegen der Handlungsempfehlung Nr. 6 durch die 
Staatsregierung nicht die Notwendigkeit gesehen, ein neues Förderprogramm aufzuerlegen. Vielmehr wird 
es Aufgabe des jeweils zuständigen Ressorts sein, die einzelnen Akteure derartiger Projekte in die Lage 
zu versetzen, bisherige Ergebnisse und Erfahrungen vermehrt öffentlich und so einer breiten Fachschaft 
zugänglich zu machen.
Die Staatsregierung teilt die Auffassung des Auftragnehmers, dass eine gelungene Beteiligungskultur 
allein Jugendliche nicht in einer Region halten oder diese zurückholen kann. Um Bleibe- bzw. Rück-
kehrperspektiven junger Menschen speziell in ländlichen Regionen zu befördern, bedarf es daher eines 
systematischen Zusammenspiels von Akteuren aus den Bereichen Schule, Wirtschaft, Ausbildung, Politik, 
Ehrenamt und Jugendarbeit. 
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Nur so können die Herausforderungen einer Bildungs- und Ausbildungsqualität oder aber der Freizeitwert be-
stimmter Region ressortübergreifend angegangen werden, um in Summe ein gutes Aufwachsen junger Men-
schen in den verschiedensten Lebensbereichen zu ermöglichen.  
So sieht beispielsweise das SMI Möglichkeiten zur Schaffung punktueller Haltefaktoren für Jugendliche im länd-
lichen Raum, u.a. in Bereichen des Städtebaus, des (Vereins-)Sports, der freiwilligen Feuerwehren und des Tech-
nischen Hilfswerks. 
Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) wurde im August 2018 die ressor-
tübergreifend aufgestellte Strategie für den ländlichen Raum vorgestellt. Unter dem Titel „Vielfalt leben – Zukunft 
sichern“ haben alle Ressorts der Sächsischen Staatsregierung daran mitgewirkt. Die gemeinsame Strategie ist 
die Weiterentwicklung der Eckwerte aus dem Jahr 2012 und beinhaltet neue Themen, neue Akzente und neue 
Maßnahmen. Die Gesamtheit dieser 43 Einzelpunkte bildet das Leitbild, an dem die einzelnen Ressorts ihr zu-
künftiges Handeln im ländlichen Raum ausrichten werden. In der Strategie werden bewährte Programme fort-
gesetzt, wie etwa die in Sachsen hinsichtlich finanzieller Untersetzung und lokaler Entscheidungskompetenzen 
einmalige LEADER-Förderung und die Initiative „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“. Daneben 
umfasst die Strategie vor allem Maßnahmen des Zukunftpakts der Staatsregierung, von dessen Bausteinen der 
ländliche Raum wesentlich profitiert. Zu nennen sind hier das Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der 
Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“, der sukzessive Stellenzuwachs bei der Polizei sowie die flächendeckende 
Breitbandversorgung und die Weiterentwicklung der ambulanten ärztlichen Versorgung. Wesentliches Ziel ist es, 
die Bürgerinnen und Bürger in den offenen und lebendigen Prozess der Strategie einzubeziehen. Demnach sind 
alle Sächsinnen und Sachsen aufgefordert, sich mit eigenen Initiativen und Ideen zu beteiligen und so Teil der 
Strategie zu werden. 
Da Aktivitäten bzw. Konzepte in den genannten Bereichen aus der Region heraus entstehen (bot-
tom-up-Prinzip), wird die Staatsregierung vor dem Hintergrund der Ausführungen des Auftragnehmers 
und bereits bestehender Strategien, Richtlinien und Konzepte der jeweiligen Ressorts prüfend aufgreifen, 
ob die Erarbeitung von ressortübergreifenden Gesamtkonzepten zur Stärkung von Haltefaktoren junger 
Menschen in ländlichen Räumen zielführend ist. 
Weiterhin wird vom Auftragnehmer eine verlässliche Finanzierung im ländlichen Raum thematisiert, um Jugend-
beteiligung vor Ort zu unterstützen. Ebenso wird in Handlungsempfehlung Nr. 8 angeregt, alternative Fördermo-
delle zu prüfen, welche den geringer werdenden Stimmen junger Köpfe im ländlichen Raum gerecht wird. 
Die Staatsregierung bekennt sich in diesem Zusammenhang weiterhin zur Jugendpauschale, denn sie bietet 
eine weitreichende Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Das Förderprogramm leistet einen wichtigen Beitrag zur Ausgestaltung eines bedarfsge-
rechten örtlichen Angebots, insbesondere auch im Bereich der Jugendarbeit. Für die Staatsregierung gilt 
daher nach wie vor, Strategien zu entwickeln, welche die in Rede stehenden Veränderungen berücksichtigen, um 
so beispielsweise die Kinder- und Jugendhilfe als kommunalen Standortfaktor zu stärken. Die vom Auftrag-
nehmer vorgeschlagene Prüfung alternativer Fördermodelle wird daher gemeinsam mit dem Sächsischen 
Landkreistag sowie dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag zu diskutieren sein.

2.4.1.4 Auf die Verschiedenheit der Kinder und Jugendlichen mit vielfältigen Beteiligungsformaten 
 reagieren (Bericht S. 165)

In Handlungsempfehlung Nr. 9 regt der Auftragnehmer daher an, ein breit angelegtes Förderprogramm zu ent-
wickeln, welches Träger der Jugendhilfe in Sachsen dabei unterstützt, passfähige Beteiligungsformate für bisher 
wenig beteiligungserfahrene Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihnen zu entwickeln und zu erproben sowie 
bekannte Formate weiterzuentwickeln. Um für alle Kinder und Jugendliche Beteiligungsräume zu schaffen, in-
nerhalb derer sie Selbstwirksamkeit erfahren können, gilt es zum einen bestehende Methoden und Maßnahmen 
bedarfsgerecht fortzuführen oder weiterzuentwickeln und zum anderen neue Formate zu entwickeln.
Aus Sicht der Staatsregierung sind die bereits bestehenden Förderprogramme grundsätzlich geeignet, 
auch neue Formate der Beteiligung zu Erproben und bei Erfolg ggf. zu implementieren. In diesem Zusam-
menhang weist die Staatsregierung auf die Möglichkeit der Stärkung von Kompetenzen in den Familien 
zum Thema Beteiligung hin, z.B. durch das Angebot geeigneter regionaler oder überregionaler Formate 
der Familienbildung. Ergänzend weist die Staatsregierung darauf hin, dass bei der Schaffung neuer und 
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der Fortschreibung bestehender Angebote insbesondere inklusive Formate entwickelt werden sollen, um 
so eine möglichst breite Beteiligung aller Kinder und Jugendlichen sicherstellen zu können.
Die im Bericht beschriebene fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft kann dahingehend als Chance für 
eine wirksamere und aktivierende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verstanden werden. Im Zuge der 
zunehmenden Auflösung der Trennung von realer und virtueller Welt im Alltag junger Menschen eröffnen sich 
für die Soziale Arbeit bzw. die Kinder- und Jugendhilfe neue Herausforderungen, aber auch zeitgemäße Perspek-
tiven und Handlungsoptionen. Insofern unterstützt die Staatsregierung den Vorschlag, dass digitale Betei-
ligungsangebote Teil eines lebensweltnahen und bedarfsgerechten Portfolios von Beteiligungsformaten 
sein sollten. Gleichzeitig wird die Staatsregierung prüfend aufgreifen, insbesondere das Handlungsfeld 
„Jugendarbeit“ dahingehend wissenschaftlich zu betrachten, um in diesem Zusammenhang konzeptionelle 
Weiterentwicklungspotentiale aufzuzeigen.

2.4.1.5 Zu relevanten Themen und politischen Fragen den Dialog mit Kindern und Jugendlichen suchen 
(Bericht S. 166)

Die Anregung, Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung in den Kommunen einzusetzen, wird die 
Staatsregierung prüfend aufgreifen. Entscheidend wird vor diesem Hintergrund zunächst eine gemeinsam mit 
den Kommunen – insbesondere im ländlichen Raum – erarbeitete Konzeption der Aufgaben eines/einer solchen 
Beauftragten sein. In Betrachtung der bereits im Bereich der Jugendbeteiligung durch das SMS geförderten 
Vorhaben wie z.B. Flexibles Jugendmanagement, „Jugend bewegt Kommunen“ oder die Servicestelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung sind dahingehende bedarfsgerechte Anpassungen und Weiterentwicklungen mitzudenken.

Darüber hinaus empfiehlt der Auftragnehmer, zu relevanten Themen und politischen Fragen mit Kindern und 
Jugendlichen in Kontakt zu treten. Vor diesem Hintergrund regt er die Konzeption einer Dialogkampagne an. 
Der Hinweis des Auftragnehmers, besonderen Wert auf eine kinder- und jugendgerechte Kommunikation 
sowie eine hohe Transparenz in Bezug auf Entscheidungsgegenstände und -abläufe zu legen, wird von der 
Staatsregierung ausdrücklich begrüßt. Auch das Ansinnen, die Ideen und die Partizipation junger Men-
schen im Freistaat sichtbar zu machen und um deren Bedeutung zu betonen, teilt die Staatsregierung. 

Den Gedanken zu kinder- und jugendgerechter Kommunikation hat das SMS aufgegriffen und seit 2016 ein Kin-
derportal (https://www.kinder.sachsen.de/) online geschaltet. Darin sind die Themen des SMS in den Kategorien 
Familie, Freizeit und Erholung, Schutz und Sicherheit, Eigene Meinung, Gesundes Aufwachsen und Wissen für 
Kinder und Jugendliche verständlich dargestellt und spannend aufbereitet. Kinder und Jugendliche werden ani-
miert, spielerisch in die Welt der Erwachsenen hinein zu schnuppern und sich zu ihren Themen schlau zu machen. 
Überdies wird auch zu prüfen sein, inwiefern bestehende Formate wie beispielsweise „#lassunsreden“ der Ju-
gendstiftung Sachsen – in welchem auf lokaler Ebene politisch und wirtschaftlich Verantwortliche in den Dialog 
mit Kindern und Jugendlichen treten – fortgeschrieben bzw. weiterentwickelt werden können. 

Um die Anerkennungskultur jugendlichen Engagements in Sachsen fortzuschreiben, um deren Leistungs-
fähigkeit und die Breite jugendlichen Engagements ins gesellschaftliche Bewusstsein zu heben und sicht-
bar zu machen, wird die Staatsregierung ebenso prüfen, inwiefern eine konzeptionelle Weiterentwicklung 
der Studie „Jugend in Sachsen“ geeignet ist, um jungen Menschen in Sachsen eine Stimme zu verleihen 
und die Sichtbarkeit von jugendlichem Engagement sowie von Formaten der Jugendbeteiligung zu stei-
gern. Um zeitliche und inhaltliche Redundanzen zum nunmehr vorliegenden Fünften Sächsischen Kinder- und 
Jugendbericht und zur derzeit im SMS in Erarbeitung befindlichen Sozialberichterstattung zu vermeiden, wurde 
die für 2017 vorgesehene Erstellung der Studie „Jugend in Sachsen“ vorerst ausgesetzt. Die Staatsregierung 
wird daher nach Veröffentlichung des Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendbericht prüfen, in welcher 
Form eine zielführende Fortschreibung der Studie realisiert werden kann, um Entwicklungen in Bezug 
auf Meinungen und Haltungen junger Menschen im Freistaat Sachsen auch künftig adäquat abbilden zu 
können und eine zielführende Verwendung der Ergebnisse zu ermöglichen.
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In Handlungsempfehlung Nr. 11 wird auf die Wichtigkeit einer kinder- und jugendgerechten Kommunikation mit 
Blick auf Entscheidungsgegenstände und -abläufe – durch Ministerien, Kommunen, Unternehmen und sonstige 
Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche beteiligen – verwiesen. Die Staatsregierung unterstützt das Anliegen, 
bei allen Kommunikationsanliegen und -wegen eine wenig abstrakte und authentische Sprache zu wählen, 
um Kindern und Jugendlichen auf diesem Weg Abläufe und Entscheidungen transparent zu machen. 

2.4.2 Fazit

In Zusammenfassung der vom Auftragnehmer erarbeiteten Handlungsempfehlungen und Anregungen be-
tont die Staatsregierung ausdrücklich, dass bei der Umsetzung von Jugendbeteiligung nicht nur Akteure 
der verschiedenen Ressorts gefordert sind. Jugendbeteiligung betrifft alle relevanten Akteure, die bei der Um-
setzung von Beteiligungsprozessen von Kindern und Jugendlichen in Sachsen Verantwortung tragen, wie bei-
spielsweise Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Mitarbeitende in den Verwaltungen, haupt- und ehrenamtlich 
Tätige in Vereinen, Verbänden, Bildungsinstitutionen, aber auch in der Wirtschaft und Wissenschaft sowie Eltern 
und selbstverständlich auch die Kinder und Jugendlichen selbst. Überall dort, wo Belange und Bedarfe von jungen 
Menschen in ihren unmittelbaren Lebenswelten tangiert werden, ist das Zuhören und Ernstnehmen der Anliegen 
und Ideen junger Menschen eine Grundvoraussetzung für eine lebensweltnahe und bedarfsgerechte Partizipation.

3 Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen – ein Resümee 

Den wachsenden Stellenwert von Partizipation wurde durch die Staatsregierung in Fortschreibung der Ergebnisse 
und Handlungsempfehlungen des Vierten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht und in Umsetzung des Koali-
tionsvertrags sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene vorangetrieben. Durch Gründung der IMAG 
EJP und mittels Fokussierung auf das Schwerpunktthema Partizipation und Jugendbeteiligung im Fünften Säch-
sischen Kinder- und Jugendbericht wurde die Bedeutung des Themas für die Staatsregierung erneut hervorgeho-
ben. Basierend auf einer neuen Daten- und Informationslage zum Thema Jugendbeteiligung – generiert durch die 
Befragungsergebnisse des Fünften Sächsischen Kinder- und Jugendberichts – wird die Fortschreibung der Ansätze 
einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen unterstützt.

Aufgabe Eigenständiger Jugendpolitik ist es, sich regelmäßig in Bezug auf aktuelle Entwicklungen fachlich und poli-
tisch zu positionieren. Vor diesem Hintergrund gilt es sich auch auf den Wandel der Lebensphase Jugend sowie auf 
Jugendliche und ihre Lebenswelten immer wieder neu einzustellen. Die folgenden Ausführungen der Staatsre-
gierung stellen demnach den Ausgangspunkt für einen dynamischen Prozess der Auseinandersetzung und 
stetigen Erweiterung der Ansätze einer Eigenständigen Jugendpolitik in den jeweiligen Ressorts dar. Die 
Umsetzung einer Eigenständigen Jugendpolitik bedarf einer langfristigen und ganzheitlichen Entwicklungs- und Um-
setzungsstrategie. In den jeweiligen Ressorts auf Landes- und Kommunalebene, aber auch bei Entscheidungsträgern 
vor Ort in den Kommunen und Gemeinden müssen dafür u.a. bestehende Strukturen, Konzepte, Maßnahmen und 
Formate sowie grundlegende Ziele regelmäßig reflektiert und bei Bedarf angepasst und weiterentwickelt werden.

Mit Blick auf die bisherigen Ausführungen der Staatsregierung und die Ergebnisse des Fünften Sächsischen Kin-
der- und Jugendberichts kann festgehalten werden, dass sich junge Menschen in der Lebensphase Jugend mit 
zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sehen. Weiterhin wurde deutlich, dass sie für die Bewältigung dieser 
Herausforderungen zum Teil mit ungleichen Startchancen ausgestattet sind. Um im Sinne einer Eigenständigen 
Jugendpolitik alle Jugendlichen in Sachsen in die Lage zu versetzen, die Kernherausforderungen der Jugend 
erfolgreich zu meistern, müssen die in den jeweiligen Handlungsfeldern skizzierten Ansätze für Partizipation 
nachhaltig in Sachsen etabliert und in den jeweiligen Bereichen umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund gilt 
es, bereits bestehende Ideen und Ansätze einer Eigenständigen Jugendpolitik im Freistaat Sachsen aufzugreifen 
und weiterzuentwickeln.57
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Im Rahmen der thematischen Auseinandersetzung wurden in der IMAG EJP zunächst folgende sechs Ziele einer 
EJP für Sachsen formuliert. 
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen
• hat eine jugend- und familiengerechte Gesellschaft zum Ziel,
• will den Bedürfnissen aller jungen Menschen gerecht werden (Vielfalt),
• setzt Impulse vor Ort (Vor-Ort-Prinzip) und kann nicht „von oben“ verordnet werden (Bottom-up-Prinzip),
• berücksichtigt regionale Unterschiede und setzt auf Partizipation von Jugendlichen in allen für sie 

relevanten Lebens- und Lernbereichen.

Die bisherigen Ergebnisse zusammenfassend wurden durch die Teilnehmenden der IMAG EJP erste strategische 
Leitlinien für ein ressortübergreifendes jugendpolitisches Handeln im Sinne einer Eigenständigen Jugendpolitik 
für den Freistaat Sachsen formuliert. Die Leitlinien dienen als Orientierungshilfe und als Planungsinstrument, um 
die Ziele einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen akteur- und ressortübergreifend praktisch umzusetzen. 
Sie wenden sich an (politische) Entscheidungsträger auf Landes- und kommunaler Ebene, an Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe und weitere Akteure im jugendpolitischen Bereich. Die Leitlinien geben Impulse auf Basis aktuell 
verfügbarer Informationen in Betrachtung des gegenwärtigen IST-Standes im Freistaat Sachsen. Im weiteren 
Prozess der Auseinander- und Umsetzung gilt es, diese stetig zu aktualisieren, weiterzuentwickeln und an die 
jeweiligen Begebenheiten vor Ort in den Kommunen und Gemeinden in Sachsen anzupassen. 

3.1 Leitlinien für eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen

Die folgenden Leitlinien wurden erarbeitet mit dem Ziel, damit die Ideen und Ansätze einer Eigenständigen Ju-
gendpolitik in allen Regionen Sachsens sowie bei allen Akteuren im Feld den gleichen Stellenwert erhalten. Auch 
in das Verwaltungshandeln des Freistaats Sachsen sollen diese u.a. bei der strategischen Ausrichtung von Förder-
programmen und Maßnahmen sowie der Vorbereitung politischer Entscheidungen – die mittelbar und unmittelbar 
Auswirkungen auf das Leben junger Menschen haben – ressortübergreifend mitgedacht und umgesetzt werden. 

• Eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen hat eine jugend- und familiengerechte Gesellschaft zum Ziel. 

Die jugendpolitische Strategie für den Freistaat Sachsen ist jugend- und familiengerecht, d.h. sie folgt den Prinzi-
pien der Generationengerechtigkeit und der Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass die Interessen und Rechte junger 
Menschen und deren Familien in den Fokus politischen Handelns gerückt werden müssen.
Demnach handeln Akteure aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft dann jugend- und familiengerecht, wenn 
sie sich der Wirkungen ihres Handelns für alle Generationen bewusst sind, wenn sie die Wirkungen ihres Han-
delns in allen Handlungsfeldern angemessen berücksichtigen und die Rahmenbedingungen vor Ort familien- und 
generationengerecht gestaltet werden.
Generationengerechtigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ungleiche Lebensverhältnisse Angehöriger 
verschiedener Generationen angesprochen sowie mögliche Konflikte zwischen Alt und Jung in der Gegenwart 
und in Zukunft thematisiert und bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. 
Jugend- und familiengerecht ist die Gesellschaft in Sachsen dann, wenn sie unabhängig von unterschiedlichen 
Startchancen allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Möglichkeiten der Partizipation in für sie relevanten 
Lebensbereichen ermöglicht und sie so einbindet.

• Eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen stärkt die Möglichkeiten der Partizipation junger Men-
schen in allen für sie relevanten Lebens- und Lernbereichen, d. h. im unmittelbaren Lebensumfeld. 

Partizipation junger Menschen wird als handlungsleitendes Paradigma zur Etablierung und Fortschreibung ei-
ner Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen gesehen, denn sie kann nicht ohne Partizipation, d. h. die Be-
teiligung und das Engagement junger Menschen gedacht werden. Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen ist 
Partizipationspolitik.
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen hat zum Ziel, dass Jugendliche ihre Ideen, Ansichten sowie ihr Engage-
ment ins Gemeinwesen einbringen und als Akteure selbst wirksam werden. Als Expertinnen und Experten in
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eigener Sache steuern sie ihre Perspektiven bei und ermöglichen eine zielgruppengerechte Beantwortung gesell-
schaftspolitischer Fragen.
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen unterstützt dabei kleinteilige, lokale Modellversuche, um auf konkrete 
Defizite und Problemlagen vor Ort zu reagieren, spezifische Lösungen zu entwickeln sowie Konzepte fortzu-
schreiben, damit alternative und bedarfsgerechte Strategien gefunden werden können. Es gibt nicht die eine 
Jugendpolitik, die für ganz Sachsen funktioniert, vielmehr müssen Maßnahmen und Angebote immer in Abhän-
gigkeit der Gegebenheiten vor Ort gesehen werden. Eine adäquate Partizipationsarbeit benötigt dafür langfristig 
angelegte Strukturen sowie (zeitliche und räumliche) Freiräume und finanzielle Ressourcen.
Vor dem Hintergrund einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen müssen die Abläufe und Prozesse in allen 
relevanten Lebens- und Lernbereichen junger Menschen auf alltägliche Partizipationsmöglichkeiten hin analy-
siert, ausgebaut und zielgruppengerecht weiterentwickelt werden. Angebote für junge Menschen, die an deren 
Interessen und Bedürfnissen anknüpfen sowie einen Bezug zur Lebenswelt und dem Alltag Jugendlicher haben, 
müssen gestärkt werden.
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen schafft Chancen zur Partizipation für alle jungen Menschen in Sachsen. 
Durch den Ausbau bestehender und die Entwicklung vorbedingungsarmer Gelegenheitsstrukturen sollen alle 
Jugendlichen in Sachsen befähigt werden, ihre Lebenswelten aktiv zu gestalten und sich zu beteiligen. Sie hat 
weiterhin zum Ziel, diese für Partizipation zu interessieren. 
Damit Partizipationsmöglichkeiten für junge Menschen in Sachsen nachhaltig etabliert und/oder weiterentwi-
ckelt werden können, müssen diese auf allen Ebenen und ressortübergreifend wahrgenommen und kooperativ 
ausgestaltet werden. 

• Eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen stärkt die Selbstwirksamkeitserfahrung junger Menschen 
und vermittelt diesen ressortübergreifend Verbraucher- und Alltagskompetenzen. 

Da es als primäres Ziel einer Eigenständigen Jugendpolitik anzusehen ist, Jugendliche durch Partizipationspro-
zesse – in allen für sie relevanten Lebensbereichen – in ihrer Selbstwirksamkeitserfahrung und Selbstständigkeit 
zu stärken und sie so in die Lage zu versetzen, die Herausforderungen der Lebensphase Jugend erfolgreich zu 
meistern, sind die Themen Jugendliche als Marktteilnehmer und Verbraucher sowie die Herausbildung von All-
tags- und Verbraucherkompetenz verstärkt in die künftige Auseinandersetzung einzubeziehen.
Aufgrund wechselnder Präferenzen und Einflüsse sind Jugendliche eine agile Verbrauchergruppe mit besonderen 
Bedürfnissen. Die Schnelllebigkeit von Produkten, Angeboten und Trends erfordert von ihnen ein Mindestmaß an 
Wissen und Kompetenzen, die sie z.B. einer Kaufentscheidung zugrunde legen können. Jugendliche müssen ihre 
Rechte und Pflichten kennen, ein Problembewusstsein und ein Gespür für mögliche Risiken entwickeln, indem 
sie sich mit den Themen ihres Alltags (z. B. Handyverträge, Preisvergleiche, Zahlungsverfahren, Preisgabe per-
sönlicher Daten etc.) auseinandersetzen, um wechselnden Lebenssituationen und den sich daraus ergebenden 
Anforderungen gewachsen zu sein. Jugendliche müssen sich ihrer Rolle als aktive Verbraucher bewusstwerden. 

Vor diesem Hintergrund zielt eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen darauf ab, verschiedene Verbraucherthe-
men wie z.B. gesunde Ernährung, den richtige Umgang mit Geld, nachhaltiges bzw. verantwortungsbewusstes 
Konsumieren oder einen sicheren Umgang im Internet in den Blick zu nehmen und so eine kontinuierliche und 
gezielte Verbraucherbildung sowie die ressortübergreifende Vermittlung von Verbraucher- und Alltagskompeten-
zen in den unterschiedlichen Lebens- und Lernbereichen junger Menschen in den Blick zu nehmen. 
Nur durch eine kontinuierliche und gezielte Verbraucherbildung und die Vermittlung von Alltagskompetenzen in 
den unterschiedlichen Lebens- und Lernbereichen junger Menschen können diese in die Lage versetzt werden, 
eigenständig Verträge und Konsumangebote zu bewerten und auf Grundlage ihres Wissens verantwortungsbe-
wusste Konsumentscheidungen zu treffen.

• Eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen zielt darauf ab, den Bedürfnissen und Interessen aller 
jungen Menschen Rechnung zu tragen und somit die Vielfalt sächsischer Jugendlicher anzuerkennen. 

Die Jugend stellt keine einheitliche Bevölkerungsgruppe dar. Vielmehr ist die Lebensphase Jugend von einer 
Vielzahl von Lebensvorstellungen und Lebensentwürfen sowie von differenzierten gesellschaftlichen Realitäten 
geprägt. Unterschiedliche Familienverhältnisse, Bildungshintergründe, Geschlechterrollen, wirtschaftliche Vor-

| 41



Stellungnahme der Staatsregierung

aussetzungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Flucht- und Migrationsgeschichten etc. führen dazu, dass 
junge Menschen in Sachsen mit unterschiedlichen Startchancen ausgestattet sind. 
Mit Blick auf die heterogenen Lebenswelten und Lebensentwürfe, kulturell bedingte Sozialisationserfahrungen, 
Sprachniveaus, Fluchterfahrungen, körperliche oder seelische Beeinträchtigungen, religiöse Prägungen sowie die 
Spezifika der genannten individuellen Startchancen junger Menschen gilt es im Sinne einer Eigenständigen Ju-
gendpolitik, die Bedürfnisse aller jungen Menschen in Sachsen zu erfassen und bei der Planung und Durchfüh-
rung von Angeboten zu berücksichtigen.
Dabei soll es jedoch nicht darum gehen, gesonderte Projekte und Angebote für beispielsweise junge Flüchtlinge 
oder Jugendliche mit Beeinträchtigungen zu schaffen, sondern Entwicklungs- und Partizipationsprozesse für 
alle jungen Menschen in ihren spezifischen Lebens- und Lernfeldern, wie beispielsweise am Wohnort oder im 
Stadtteil, anzustoßen. 
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen muss eine Politik für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein. 
Sie wird vor diesem Hintergrund daher nicht primär als Problem- und Krisenpolitik gesehen, sondern als gesell-
schaftlich relevante Zukunftspolitik und Gegenwartspolitik, die alle Jugendlichen im Blick hat – unabhängig von 
strukturellen, gesundheitlichen und biographischen Ausgangslagen.
Durch die Entwicklung und Fortschreibung bedarfs- und zielgruppengerechter Angebote können Partizipations- 
und Austauschformate geschaffen werden, die allen jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, 
unabhängig ihrer individuellen Startchancen.
Zentrale Aufgabe einer Eigenständigen Jugendpolitik ist es, der Vielfalt sächsischer Jugendlicher Rechnung zu 
tragen, indem allen Jugendlichen Chancen eröffnet werden, ohne ihre individuelle Freiheit einzuschränken. Eine 
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen soll allen jungen Menschen die Sicherheit vermitteln, ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen, eine berufliche Perspektive zu entwickeln und in einer lebenswerten Gesellschaft und Um-
welt aufzuwachsen und dauerhaft leben zu können.

• Eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen berücksichtigt regionale Unterschiede und folgt dem 
Bottom-up-Prinzip, d. h. sie setzt Impulse vor Ort.

Impulse für eine jugendgerechte Gesellschaft müssen vor Ort gesetzt werden. Die Ansätze einer Eigenständigen 
Jugendpolitik in Sachsen müssen daher in den Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam mit jungen Men-
schen entwickelt werden. 
Der urbane, aber insbesondere der ländliche Raum lebt wesentlich vom freiwilligen Engagement und der Partizi-
pation junger Menschen. Daher müssen auch zukünftig Prozesse kommunaler Jugendpartizipation angestoßen 
werden, damit sich Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich als Gestalter ihres persönlichen Wohnumfeldes zu 
begreifen. Ziel dabei ist, dass junge Menschen ihre persönliche Lebenswelt als Ort erleben, an dem sie gehört 
werden, den sie mitgestalten können und in den sie eingebunden werden.
Vor Ort sind Gelegenheitsstrukturen auf- und auszubauen, in denen und aus denen heraus Jugendliche Partizi-
pation praktisch erfahren und so eine gesamtgesellschaftliche Perspektive entwickeln können.

• Eine Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen setzt auf einen fortwährenden Dialog und das Zusammen-
wirken aller Akteure. 

Aufgabe Eigenständiger Jugendpolitik ist es, trotz verschiedener Zuständigkeiten das politische Handeln auf 
aktuelle und zukünftige Herausforderungen in Bezug auf das erfolgreiche Aufwachsen Jugendlicher und 
dafür notwendiger Angebote, Maßnahmen und Förderungen zu lenken. Damit die jugendpolitische Strategie 
in Sachsen nachhaltig wirksam sein kann, muss sie – auch über das Bestehen der Interministeriellen Arbeits-
gruppe hinaus – zu einem gemeinsamen Thema aller Ressorts werden. 
Jugendpolitik in Sachsen muss in der Koordination und Steuerung als Querschnittspolitik ressortübergrei-
fend sowohl auf Ebene des Landes als auch in den Kommunen verstanden und umgesetzt werden.
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam mit 
allen relevanten Akteuren – unter anderem Familie bzw. Eltern, Schule, Jugendhilfe, Politik, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und der jungen Generation selbst – erfolgreich gestaltet werden kann. 
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen ist daher als dauerhafter Entwicklungsprozess zu verstehen und 
dialogorientiert angelegt. 
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Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen setzt voraus, dass interdisziplinäre Kooperationen und Vernetzungen 
ausgebaut werden, um Querschnittsdenken und gemeinsames Handeln zu gewährleisten. Fachkräfte und Or-
ganisationen müssen sich stärker aufeinander beziehen, sich gegenseitig informieren und unterstützen, um so 
flexibler und individueller auf Bedürfnisse und Bedarfslagen von jungen Menschen eingehen zu können.
Um die notwendigen Dialoge zwischen Erwachsenen und Jugend, zwischen Politik und Bürger/innen, zwischen 
den Fachkräften verschiedener Institutionen etc. nachhaltig zu initiieren, ist es notwendig, vor Ort zu gehen, 
Interessierte und Schlüsselpersonen zur Auseinandersetzung mit Aspekten Eigenständiger Jugendpolitik und 
der Lebenswelt junger Menschen einzuladen, sowie für diese Perspektive zu werben, um lokale Entwicklungen 
anzustoßen.

3.2 Fazit

EJP versteht sich als „Politik einer konstruktiven Einmischung“ und ist deshalb sowohl Ressort- als auch Quer-
schnittspolitik, denn sie wird über alle Politikfelder hinweg dort relevant, wo die Themen von Debatten und dar-
aus folgenden Entscheidungen die Belange von Jugendlichen direkt oder zukünftig betreffen. 
Die Kinder- und Jugendhilfe (insbes. die Jugendarbeit) kann Motor bei der Entwicklung und Fortschreibung einer 
EJP sein. Jedoch darf sich im Umkehrschluss EJP nicht nur auf die Kinder- und Jugendhilfe begrenzen. Sie reicht 
über die Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe weit hinaus und umfasst alle Politikfelder. Denn wichtige Ent-
scheidungen, die die Lebensbedingungen und Anliegen von Kindern und Jugendlichen betreffen, werden in allen 
Politikfeldern getroffen. Das haben u.a. die Auseinandersetzungen in der IMAG EJP deutlich gemacht.
Es gilt in diesem Zusammenhang das Bewusstsein zu stärken, dass es sich bei einzelnen Maßnahmen und Pro-
grammen unterschiedlicher Ressorts – etwa in Bereichen der Bildungs-, Familien-, Jugend-, Sozial- und Arbeits-
marktpolitik – nicht nur um spezialisierte Teilpolitiken, sondern immer auch um Bestandteile von EJP handelt. 
Die Entwicklung hin zu einer engeren Verknüpfung der genannten Bereiche sollte demnach unterstützt werden, 
denn nachhaltig können die Ansätze einer EJP in Sachsen sich nur etablieren, wenn sie zu einem gemeinsamen 
Thema aller Ressorts werden und alle Akteure in diesem Prozess mitgenommen werden, um diese ebenen- und 
ressortübergreifend vor Ort in den Kommunen und Gemeinden in Sachsen umzusetzen.  
Die Aufgabe jeder Institution und jeden Ressorts muss nunmehr sein, für sich selbst zu definieren, mit welchen 
Maßnahmen und Projekten sie die Prämissen und Ziele einer EJP erreichen kann und will, denn die konkrete Um-
setzung der genannten Leitlinien liegt in der Verantwortung aller (politischen) Entscheidungsträger auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene. 
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Die Staatsregierung wird die Impulse zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat 
Sachsen in geeigneter Weise in ihrem gesamten Verantwortungsbereich aufgreifen. Sie sieht sich durch 
den vorliegenden Bericht in ihrem Verständnis von Jugendpolitik als eigenständiger Lebensphasenpolitik für alle 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Sachsen bestärkt und erkennt in dem Thema eine Querschnittsaufgabe, 
zu der alle sächsischen Ressorts ihren Beitrag zu leisten haben.
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EINLEITUNG

I.  Hintergrund und Ziele

Im Juli 2017 wurde Ramboll Management Consulting im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens 
durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz beauftragt, den 5. Sächsischen 
Kinder- und Jugendbericht zu erstellen. 

Nach § 16 Landesjugendhilfegesetz hat die Staatsregierung den Landtag in jeder Legislaturperiode über die 
Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie zu daraus resultierenden Folgerungen für die Kinder- und 
Jugendhilfe im Freistaat Sachsen zu unterrichten. Basierend auf den Ergebnissen des Berichts zieht die Staatsr-
egierung ihre Schlussfolgerungen für die künftige Gestaltung der Maßnahmen, Angebote und Förderungen im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen. 

Mit der Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts werden folgende zentrale Zielstellungen 
verfolgt:

▶ Erstens soll die im Landesjugendhilfegesetz (§ 16 LJHG) festgeschriebene Berichtspflicht gegenüber dem  
Sächsischen Landtag erfüllt werden. 

▶ Zweitens sollen Entwicklungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens sächsischer  
Kinder und Jugendlicher sowie Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen fortgeschrieben werden. 

Dabei sollen – soweit die Datenlage dies zulässt – die Ergebnisse der vorhergehenden Sächsischen Kinder- und 
Jugendberichte fortgeschrieben und nach Möglichkeit regional ausgewertet werden, um steuerungsrelevante 
Informationen für die Politik und Praxis vor Ort bereitzustellen. Neben dieser Bestandsaufnahme widmet sich der 
5. Sächsische Kinder- und Jugendbericht darüber hinaus einem Schwerpunktthema: Der Jugendbeteiligung im 
Freistaat Sachsen. Daher werden in dem Bericht auch:

▶ Drittens die Ansichten und Einstellungen junger Menschen in Sachsen zum Thema „Partizipation“ sowie  
die Praxis zur Jugendbeteiligung vor Ort beleuchtet, dargestellt und analysiert, um diese bei der strate-
gischen Fortschreibung der jugendpolitischen Strategie im Sinne einer Eigenständigen Jugendpolitik (EJP) berück-
sichtigen zu können. 

▶ Viertens sollen anhand der analysierten Daten Schlussfolgerungen gezogen und Handlungsempfehlungen  
abgeleitet werden, die – vor dem Hintergrund einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen – Impulse  
für die zukünftige Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen geben sollen.

Der 5. Sächsische Kinder- und Jugendbericht soll jedoch nicht nur an die vorhergehenden sächsischen Kinder- und Ju-
gendberichte, sondern auch an den aktuellen 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung anschlussfähig 
sein. Daher wird der Bericht auch auf die drei Kernherausforderungen des Jugendalters – Qualifizierung, Verselbst-
ständigung, Selbstpositionierung – Bezug nehmen und vor diesem Hintergrund sachsenspezifische Ergebnisse 
darstellen und daraus Ableitungen ziehen.

| 9
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I.I Mitmachen | Mitgestalten | Mittendrin. Warum Jugendbeteiligung ein aktuelles und relevantes  
 Thema ist.

Das in der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) in Artikel 12 garantierte Recht auf Mitsprache und Beteiligung 
bringt ein Verständnis von Kindern als aktive Mitglieder der Gesellschaft zum Ausdruck. Auch in der EU-Jugend-
strategie 2010–2018 haben sich alle Länder der Europäischen Union darauf geeinigt, 

• mehr Möglichkeiten und mehr Chancengleichheit für alle jungen Menschen in Bildung und Arbeit zu schaffen,
• das freiwillige Engagement junger Menschen stärker zu fördern sowie 
• die soziale Eingliederung junger Menschen zu stärken.

Die Ansätze der „Eigenständigen Jugendpolitik“ (EJP), die im Rahmen der Jugendstrategie des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) entwickelt wurden, haben bundesweit eine hohe 
Relevanz. 

Um eine wirksame Partizipation Jugendlicher zu ermöglichen, müssen laut der aktuellen Bundesjugendstrategie 
folgende zentrale Handlungsbedarfe benannt werden: 

• Jugendliche haben weniger Partizipationsrechte als Erwachsene. Daraus folgt, dass einschränkende Regelun-
gen überprüft werden müssen. 

• Jugendliche und junge Erwachsene müssen auf passende Weise zur Beteiligung gewonnen und motiviert 
werden. Sie brauchen dazu Zeit und Unterstützung sowie verbindliche Möglichkeiten zur tatsächlichen Mit-
wirkung. 

• Junge Menschen haben andere Ausdrucksformen als Ältere. Das heißt, sie brauchen jugendgemäße Angebote 
und Formate.1

Auch für die Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen stellt die Schaffung von erfolgreichen 
Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche die größte Herausforderung dar, wie bereits im 4. Säch-
sischen Kinder- und Jugendbericht konstatiert wird.2 Vor diesem Hintergrund wurden die politischen Weichen für 
die Weiterentwicklung und den Ausbau der Jugendbeteiligung gestellt – unter anderem durch eine Novelle der 
Sächsischen Gemeindeordnung und Landkreisordnung (2017), in dessen Rahmen Jugendbeteiligung als Soll-Bes-
timmung mit aufgenommen wurde. In zahlreichen Projekten vor Ort haben sich Kommunen und Träger der Ju-
gendhilfe bereits auf den Weg gemacht, Jugendliche in Gestaltungs- und Diskussionsprozesse aktiv einzubinden. 
Die vielfältige lebensweltbezogene Projektlandschaft in Sachsen bietet Anlass, vertieft analysiert und als Good 
Practice anderen Akteuren zur Verfügung gestellt zu werden. 

Mit dem 5. Kinder- und Jugendbericht soll eine weitere Grundlage geschaffen werden, um die Eigenständige 
Jugendpolitik in Sachsen mit dem Fokus auf Jugendbeteiligung zielgerichtet weiterzuentwickeln. Der Bericht 
soll herausstellen, wie bekannt Beteiligungsmöglichkeiten an der Schule, in der Ausbildung, im Beruf sowie in 
der Freizeit sind und inwiefern diese bereits genutzt werden. Zudem beschreibt der Bericht die förderlichen und 
hemmenden Rahmenbedingungen für Partizipation und die persönlichen Voraussetzungen. Außerdem werden 
in dem Bericht Beispiele guter Praxis vor Ort analysiert, um auch daraus Empfehlungen und Maßgaben für die 
Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Landschaft der Jugendbeteiligung in Sachsen abzuleiten. 
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1 Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2017b: S. 28. 
2 Vgl.: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Hrsg.) 2014: S. 15. 
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I.II  Aufbau

Der Bericht gliedert sich in drei inhaltliche Teile und einen vierten zusammenfassenden Teil. Abbildung 1 fasst 
die Gliederung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts zusammen. Den jeweiligen Berichtsteilen sind 
kurze einleitende Zusammenfassungen vorangestellt, die einen Überblick über zentrale Ergebnisse sowie theo-
retische Grundlagen liefern.

Der Fokus in diesem Bericht liegt auf der Lebensphase Jugend und dem Schwerpunktthema Partizipation, daher 
kann der Bericht als Jugendbericht verstanden werden. Entsprechend liegt der Fokus des Berichts auf Teil II. In 
den Teilen I und III werden in komprimierter Form die zentralen Entwicklungen im Anschluss an den 4. Säch-
sischen Kinder- und Jugendbericht anhand ausgewählter Indikatoren fortgeschrieben.

Abbildung 1: Gliederung und Inhalt des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts

Teil I setzt sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens in Sachsen wie Lebensver-
hältnissen und Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen auseinander. Die Bevölkerungssituation 
und -entwicklung werden in Fortschreibung der bisherigen Sächsischen Kinder- und Jugendberichte durch de-
mografische Daten dargestellt. Dabei werden verschiedene Faktoren, die die Lebenslage junger Menschen prägen, 
in den Blick genommen, zum Beispiel das Geschlecht, der körperliche und seelische Status, der Migrationshin-
tergrund, der Wohnort und die Region, die soziale Herkunft, der Bildungsgrad und die Religionszugehörigkeit. 

In Teil II des Berichts wird das Thema „Partizipation sächsischer Jugendlicher“ in den Fokus gestellt. Durch eine 
Befragung sächsischer Jugendlicher wurden deren Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema Partizipation für 
den Bericht erhoben. Es wurde untersucht, inwiefern diese beispielsweise mit dem Geschlecht, dem körperlichen 
und seelischen Status, dem Migrationshintergrund, dem Wohnort und der Region, der sozialen Herkunft, dem 
Bildungsgrad und der Religionszugehörigkeit zusammenhängen. Die Ergebnisse sollen wichtige Impulse für die 
gesamtgesellschaftliche Diskussion zum Thema liefern. Anhand von sechs illustrativen Fallstudien wurden Erken-
ntnisse zu guter Praxis von Jugendbeteiligung in Sachsen sowie zu förderlichen und hemmenden Rahmenbedi-
ngungen gewonnen. 

Die einleitenden theoretischen Ausführungen zu politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie 
zu persönlichen Voraussetzungen für Partizipation werden mit den Ergebnissen der Befragung und der Fallstu-
dien verknüpft.
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Teil III informiert über die gegenwärtige Struktur und Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen. Es 
wird dabei ein Überblick über die Entwicklung und die Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen 
gegeben. Weiterhin werden die einzelnen Leistungsbereiche nach SGB VIII einer differenzierten Betrachtung un-
terzogen. Auch wichtige strukturelle Aspekte der Finanzierung, der Qualitätsentwicklung sowie der Situation der 
Fachkräfte in der sächsischen Kinder- und Jugendhilfe werden dargestellt.

In Teil IV werden die wesentlichen Ergebnisse des Berichts zusammengefasst und Handlungsempfehlungen für eine 
zeitgemäße Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe in der kommenden Legislaturperiode formuliert, an denen 
sich die Weiter- und Neuentwicklung von Maßnahmen, Strategien und Förderungen orientieren kann. Vor dem Hin-
tergrund der Etablierung einer Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen richten sich die Empfehlungen dabei nicht 
ausschließlich an die Staatsregierung, sondern an alle Akteure der verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, die in 
interdisziplinärer Zusammenarbeit den Bestand und die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen 
sichern.

Um eine bessere Lesbarkeit des Berichts zu gewährleisten, wurden inhaltlich ergänzende Abbildungen und Tabel-
len zu den Berichtsteilen I bis III in den Datenanhang übernommen. 

I.III Vorgehen

Projektdesign

Um eine repräsentative und belastbare Datenbasis zu schaffen, praxisnahe Handlungsempfehlungen zu erarbeit-
en sowie eine hohe Akzeptanz und Reichweite der Ergebnisse zu erreichen, wurde für die Erstellung des 5. Säch-
sischen Kinder- und Jugendberichts das in Abbildung 2 dargestellte Projektdesign angewendet:

Abbildung 2: Projektdesign

Begleitbeirat

Die Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts wurde durch einen Beirat fachlich begleitet. Der 
Beirat hatte eine beratende und unterstützende Funktion und bestand aus zehn ständigen Mitgliedern, die auf-
grund ihrer Fachkompetenz und Sachkenntnis vom Sächsischen Sozialministerium für Soziales und Verbrauch-
erschutz als Auftraggeber des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts berufen wurden.3
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3 Die Anzahl von zehn Mitgliedern wurde als Höchstgrenze festgelegt, um in den Sitzungen konstruktiv diskutieren und in den 
Austausch treten zu können.
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Die Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe wurde durch Vertreterinnen und Vertreter des Landesjugendhil-
feausschusses, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege sowie des Sächsischen Landkreistags und des Sächsischen 
Städte- und Gemeindetages vertreten. Daneben brachten zwei Vertreter der Wissenschaft ihre jeweiligen For-
schungs- und Lehrschwerpunkte in die Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts ein. Aufgrund 
der thematischen Schwerpunktsetzung des Berichts waren auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der interminis-
teriellen Arbeitsgruppe „Eigenständige Jugendpolitik“ (IMAG EJP) im Beirat vertreten.4 Die Mitglieder des Beirats 
brachten ihre Expertise in die Erarbeitung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts ein und hatten in den 
einzelnen Bearbeitungsphasen die Möglichkeit zur Stellungnahme. Während der Erarbeitung des 5. Sächsischen 
Kinder- und Jugendberichts kamen die Beiratsmitglieder zu vier Sitzungen zusammen (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Einbindung des Begleitbeirats

In der Auftaktsitzung wurden die Ziele und die Arbeitsweise des Beirats erläutert, das Vorgehen bei der Erstel-
lung des Kinder- und Jugendberichts präsentiert und mit den Beiratsmitgliedern diskutiert. Die Anmerkungen 
aus dem Beirat wurden in der darauffolgenden Feinplanung des Projekts, bei der Auswahl der Fallstudien sowie 
bei der Konzeption der Instrumente für die telefonische Befragung und die Fallstudien berücksichtigt. 
In der zweiten Sitzung wurde die Auswahl der Fallstudienstandorte vorgestellt sowie Fragestellungen gesa-
mmelt, die aus Sicht der Mitglieder des Beirats im 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht erörtert werden 
sollten. 
In der dritten Sitzung wurden die Ergebnisse des Zwischenberichts vorgestellt. Auf dieser Grundlage wurden 
in einem Workshop gemeinsam erste Thesen für Handlungsempfehlungen diskutiert und ergänzt. Ziel war es, 
möglichst praxisorientierte Handlungsempfehlungen zu entwickeln, um deren Relevanz und Akzeptanz in der 
Praxis zu erhöhen. Außerdem diente die Sitzung dazu, Überarbeitungs- und Ergänzungsbedarf im Zwischen-
bericht zu identifizieren. Für eine größtmögliche Transparenz und Verbindlichkeit der Diskussionsergebnisse 
wurden im Nachgang der Sitzungen ein Sitzungsprotokoll an die Teilnehmenden und den Auftraggeber ver-
sandt. Zwischen der dritten und der vierten, abschließenden Sitzung erhielten die Beiratsmitglieder die Möglich-
keit für ein schriftliches Feedback der Entwurfsfassung des Endberichts. In der Abschlusssitzung wurde die 
soweit finale Fassung des Endberichts vorgestellt und die Möglichkeit für letzte Anregungen gegeben.

| 13
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Datenquellen

Abbildung 4 fasst die Datenquellen zusammen, die für die Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugend-
berichts genutzt werden:

Abbildung 4: Datenquellen für den 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht

In den beschriebenen Berichtsteilen soll auf dieser Datengrundlage ein möglichst umfassendes Bild gewonnen 
werden, in das unterschiedliche Perspektiven einfließen:

• In einer Dokumentenanalyse wurden Gesetzestexte, Positionspapiere und Studien ausgewertet und für die 
Erstellung des Kinder- und Jugendberichts relevante Informationen aufbereitet, um einen Überblick über die 
(politischen) Rahmenbedingungen in Sachsen und den aktuellen Forschungsstand zu erhalten.

• Die Auswertung amtlicher Statistiken liefert einen umfassenden Überblick insbesondere darüber, unter 
welchen Rahmenbedingungen Kinder und Jugendliche in Sachsen aufwachsen und wie die Strukturen der 
Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen gestaltet sind. 

• In einer repräsentativen telefonischen Befragung unter sächsischen Jugendlichen wurde unter anderem er-
hoben, ob und in welchen Kontexten Jugendliche sich bereits aktiv beteiligen, welche Motivation dahinterliegt 
und welche Wünsche und Erwartungen sie an Beteiligungsformate haben. 

• In sechs illustrativen thematischen Fallstudien wurden acht Praxisprojekte analysiert. Hier wurde unter-
sucht, wie und unter welchen Rahmenbedingungen Jugendbeteiligung in der Praxis vor Ort umgesetzt wird. 

Ausführliche Erläuterungen zum methodischen Vorgehen in der Auswertung amtlicher Statistiken, in der Daten- 
und Dokumentenanalyse, in der Telefonbefragung sowie in den Fallstudien befinden sich im Anhang 2. 
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TEIL I – GESELLSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES AUFWACHSENS

In Teil I des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts wird aufgezeigt, unter welchen Rahmenbedingungen Kind-
er und Jugendliche in Sachsen aufwachsen. Hierzu werden zum einen demografische, soziale und wirtschaftliche 
Entwicklungen analysiert, zum anderen wird auf zentrale Merkmale der sächsischen Kinder und Jugendlichen 
– wie Bildung, Gesundheit und politische Positionierung – eingegangen. In der Regel wird die Situation dabei 
anhand von Indikatoren für alle Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen beschrieben. Da der vorliegende 
Bericht im zweiten Teil zum Thema „Partizipation“ einen Schwerpunkt auf die Lebensphase der Jugend legt, sollen 
auch hier insbesondere die Lebenslagen Jugendlicher betrachtet werden. Dabei orientiert sich der Aufbau unter 
anderem an den drei Kernherausforderungen des Jugendalters, die im aktuellen Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung beschrieben werden: Qualifizierung, Verselbständigung und Selbstpositionierung. Über diese 
Kernherausforderungen wird – in der Jugend als „sozialen Integrationsmodus“5 – die gesellschaftliche Teilhabe 
reguliert.

Drei Kernherausforderungen des Jugendalters

Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung stellt fest, dass das Jugendalter gegenwärtig vor allem 
durch die drei Kernherausforderungen Qualifizierung, Verselbstständigung und Selbstpositionierung charakter-
isiert wird:

• Mit Qualifizierung wird die Erwartung verknüpft, dass junge Menschen allgemeinbildende, soziale und beru-
fliche Handlungsfähigkeiten erlangen.

• Mit Verselbstständigung wird verbunden, dass junge Menschen soziokulturell, ökonomisch und politisch 
Verantwortung übernehmen.

• Mit Selbstpositionierung wird die Anforderung formuliert, dass junge Menschen eine Balance zwischen 
subjektiver Freiheit und sozialer Zugehörigkeit ausbilden. 

Die Maßnahmen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden im 15. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung zu den drei Kernherausforderungen des Jugendalters in Beziehung gesetzt. So soll politisches 
und gesellschaftliches Handeln nicht aus den Zuständigkeiten heraus gedacht werden, sondern von den Inter-
essen, Bedarfen und Lebenslagen der Jugendlichen ausgehen.6

Durch die Ermöglichung der Verantwortungsübernahme im ehrenamtlichen Engagement und in den Angeboten 
der Jugendbeteiligung in den Kommunen werden Jugendliche in ihren Qualifizierungs-, Selbstpositionierungs-
und Verselbständigungsprozessen gefördert und unterstützt. Jugendlichen werden in der Kinder- und Jugendar-
beit – und hier vor allem in den Beteiligungsangeboten – Räume eröffnet, ihre Positionen gemeinsam zu entwick-
eln, auszutauschen, zu diskutieren und zu reflektieren. 

In diesem Berichtsteil wird anhand ausgewählter Indikatoren beschrieben, wie junge Menschen in Sachsen im 
Kontext der Kernherausforderungen Qualifizierung, Verselbständigung und Selbstpositionierung zu verorten sind. 
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6 Vgl.: BMFSFJ 2017a: S. 49.
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Auf einen Blick:

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in Sachsen wie folgt entwickelt:

Demografie & Migration: Die Gesamtbevölkerung nahm seit 2014 wieder leicht zu, insbe-
sondere in den drei kreisfreien Städten. Während die Anzahl der 0- bis 18-Jährigen gestiegen 
ist, ist die Anzahl der Jugendlichen zwischen 18 bis unter 27 Jahren leicht zurückgegangen. 
Die Zuzüge aus dem Ausland nahmen leicht zu. Dabei ist fast die Hälfte der aus dem Ausland 
zugezogenen Personen unter 25 Jahre alt. Zudem ist der überwiegende Teil der Zugezogenen 
männlich.

Die soziale & wirtschaftliche Situation hat sich kaum verändert. Der Anteil der Bevölkerung 
in Lebensformen mit Kindern hat leicht abgenommen auf nun 40 Prozent. Diese Haushalte ha-
ben durchschnittlich ein höheres absolutes Einkommen als Haushalte ohne Kinder – betrachtet 
man allerdings das äquivalenzgewichtete Einkommen, so lösen sich die Unterschiede auf. Al-
leinste-hende sowie Alleinerziehende haben im Durchschnitt ein niedrigeres Nettoeinkommen 
als Paare, jede beziehungsweise jeder fünfte Alleinerziehende bezieht den überwiegenden Leb-
ensunterhalt aus Arbeitslosengeld I oder II. Fast die Hälfte der Alleinerziehenden ist armuts-
gefährdet. Knapp ein Viertel der unter 18-Jährigen und über ein Drittel der 18- bis unter 25-Jäh-
rigen gilt als armutsgefährdet.

Bildung: Immer weniger Jugendliche schließen die Schule mit Hauptschulabschluss beziehu-
ngsweise ohne Abschluss ab. Insbesondere der Anteil der Realschulabschlüsse nahm zu. Mehr 
als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler schließt die Schule mit der allgemeinen Hochschul-
reife ab. Dagegen ist der Anteil junger Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die weder zur 
Schule gehen noch sich in Ausbildung befinden, seit 2012 leicht zurückgegangen.

Die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen ergibt ein gemischt-
es Bild. Die Anzahl der Befunde bei der Schulaufnahmeuntersuchung ist in den letzten Jahren 
zurückgegangen, während sich die Zahlen zu gesundheitsgefährdenden Aspekten wie Drogen, 
Alkohol und Nikotin nur teilweise positiv entwickelt haben.

Bei der politischen Positionierung lässt sich ein gewisser Unterschied zwischen den Alters-
gruppen feststellen. So wählten die 18- bis unter 25-Jährigen bei der letzten Bundestagswahl 
überwiegend die AfD und die LINKE. Unter 18-Jährige dagegen wählten laut Ergebnissen der 
U18-Wahlen vergleichsweise oft „sonstige“ Parteien und damit weniger etablierte Parteien.
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Zunächst wird die demografische Entwicklung der vergangenen Jahre in Sachsen beschrieben. Anschließend 
werden sozioökonomische Rahmenbedingungen des Aufwachsens und die gesundheitliche Situation der Kind-
er und Jugendlichen in Sachsen erläutert. Beides beeinflusst, wie junge Menschen die Kernherausforderungen 
meistern können. Schließlich werden ausgewählte Indikatoren erläutert, die sich den drei Kernherausforderungen 
zuordnen lassen.

Dabei wird auf verfügbare, nach Möglichkeit auf Kreisebene auswertbare Daten, zurückgegriffen. Unterschiedli-
che Altersgruppen werden ebenfalls je nach Verfügbarkeit der Indikatoren berücksichtigt. Nach Möglichkeit 
wird die Entwicklung seit dem 4. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht (das heißt seit den Jahren 2011/12) 
aufgezeigt. Übergreifend wurden jeweils die aktuellsten zum Zeitpunkt der Berichterstattung verfügbaren Dat-
en herangezogen. Die Analyse beruht größtenteils auf Daten, die vom Statistischen Landesamt des Freistaates 
Sachsen zur Verfügung gestellt wurden. Diese wurden durch Daten anderer Quellen, wie zum Beispiel des Statis-
tischen Bundesamtes, ergänzt.

Ergänzende Daten zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens finden sich in Anhang 3 – 
Datenanhang Teil I: GESELLSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES AUFWACHSENS.

1.1 Die demografische Entwicklung in Sachsen

Der demografische Wandel ist auch in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen in Sachsen präsent. Generell 
ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung in Sachsen rückläufig. Jedoch ist dieser 
Rückgang nicht homogen. Es gibt einen anhaltend hohen Rückgang in der Altersgruppe der 20- bis 27-Jährigen 
und ein Wachstum in der Gruppe der Kinder. Diese Entwicklung stellt Jugendhilfeeinrichtungen vor große Her-
ausforderungen. So schrumpft die Altersgruppe, aus der Jugendhilfeeinrichtungen neue Fachkräfte rekrutieren, 
wohingegen die Alterskohorten der Kinder und Jugendlichen, die die Hilfen in Anspruch nehmen, ansteigen. 
Jugendhilfeeinrichtungen, und hier in besonderem Maße die selbstverwalteten Jugendeinrichtungen, in denen 
junge Erwachsene die Koordination und Betreuung übernehmen, werden von einem Personalmangel betroffen 
sein. Die durch den Wandel entstanden Veränderungen beeinflussen die Bedarfslagen aller Leistungsbereiche der 
Jugendhilfe.

Betrachtet man die regionale Ebene, sind die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Jugendhilfe 
ebenfalls nicht homogen. Besonders im ländlichen Raum sinkt die Zahl der Kinder und Jugendlichen stark. Ein 
Rückgang der Einwohnerzahl resultiert jedoch nicht zwangsweise in einer Entschärfung der sozialen Konfliktla-
gen, wie bereits im 3. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht festgestellt.7 Ein Bevölkerungsrückgang führe auch 
und gerade in Städten häufig zu einer stärkeren sozialräumlichen Segregation der Bevölkerungsgruppen und 
einer Verschärfung der Konfliktlagen, die sich unter anderem durch nachteilige Effekte für die Sozialisierung und 
Teilhabechancen im Schulsystem und am Arbeitsmarkt auszeichnen. In dieser Konstellation führt der Bevölker-
ungsrückgang dann wiederum zu einem erhöhten Bedarf an Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Im Folgenden wird zunächst der aktuelle Stand der Bevölkerungszahlen sowie die Entwicklung und Prognose der 
Bevölkerung insgesamt dargelegt, bevor im Anschluss differenziert auf die junge Bevölkerung eingegangen wird. 
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7 Vgl.: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 2014: S. 37.
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Abbildung 5: Bevölkerung in Sachsen, 2011 bis 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Die Bevölkerungszahl in Sachsen ging zwischen 2011 und 2013 leicht zurück und nahm dann zwischen 2014 
und 2015 leicht zu. Gleichzeitig stieg der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer in der Gesamtbevölkerung 
zwischen 2014 und 2015 von 2,9 Prozent auf 3,9 Prozent, sodass davon auszugehen ist, dass die höhere Zu-
wanderung seit 2015 ein Grund für den Anstieg der Bevölkerung ist. Seit 2016 stagniert die Bevölkerungszahl 
wiederum und auch der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern liegt seitdem auf einem stabilen – und im 
bundesdeutschem Vergleich mit 4,2 Prozent niedrigen – Niveau. Das Verhältnis zwischen Männern (49 Prozent) 
und Frauen (51 Prozent) war 2016 fast ausgeglichen. 
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Abbildung 6: Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Die Bevölkerungszahl entwickelte sich zwischen 2015 und 2016 in den Landkreisen und kreisfreien Städten 
unterschiedlich. Ein vergleichsweise großer Anstieg ist in den Städten Dresden und Leipzig zu verzeichnen. 
Insbesondere die Bevölkerung in der Stadt Leipzig wächst mit einem Plus von fast 2 Prozent weiterhin an. In 
den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig stagniert die Bevölkerungszahl, in allen anderen Landkreisen sowie 
der Stadt Chemnitz sind die Bevölkerungszahlen eher rückläufig.
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1.1.1  Junge Bevölkerung

Abbildung 7: Lebendgeborene in Sachsen im Zeitverlauf, 2011 bis 2016

Nach einem starken Einbruch in der Nach-Wendezeit stieg die Geburtenzahl kontinuierlich leicht an. Im Jahr 
2016 gab es in Sachsen 37 941 Lebendgeborene – damit stieg die Zahl seit 2011 um 10,2 Prozent, was auch dem 
bundesdeutschen Trend entspricht.

Abbildung 8: Bevölkerung nach Altersklassen in Sachsen, 2011 und 2016

Im Jahr 2016 lebten in Sachsen 625 066 Menschen im Alter von unter 18 Jahren und 305 746 im Alter von 18 bis un-
ter 27 Jahren. Damit betrug der Anteil an der Gesamtbevölkerung der unter 18-Jährigen 15,3 Prozent und der 18- bis 
unter 27-Jährigen 7,5 Prozent. Die Zahl der unter 18-Jährigen stieg zwischen 2011 und 2016 um 13 Prozent, während 
die Zahl der 18- unter 27-Jährigen um 22 Prozent sank. Aufgrund der aktuell steigenden Geburtenzahl und der Zu-
wanderung ist zu erwarten, dass die Zahl der unter 18-Jährigen auch in den nächsten Jahren weiter steigen wird.
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Insgesamt ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren im Vergleich zu 2011 um 12 495 leicht gesunk-
en. Die Anzahl der Personen in den Altersgruppen ab 27 Jahren sank in diesem Zeitraum um insgesamt knapp 40 000.

Abbildung 9: Junge Bevölkerung in Sachsen nach Altersklassen und Geschlecht, 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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In allen Altersklassen gibt es mehr männliche als weibliche Kinder und Jugendliche. Am größten ist die Differenz 
bei den 21- bis 27-Jährigen: Hier sind 53 Prozent der Personen männlich und 47 Prozent weiblich. 

Tabelle 1:  Anzahl und Anteile der Kinder und Jugendlichen nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Berechnung für die Altersgruppen und Anteile, 
eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Landkreis / 

kreisfreie Stadt 

0 bis unter 27 Jahre 0 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 27 Jahre 

Absolut 

Anteil an ge-

samter Al-

tersgruppe 

in Sachsen 

Absolut 

Anteil an 

gesamter 

Alters-

gruppe in 

Sachsen 

Absolut

Anteil an 

gesamter 

Alters-

gruppe in 

Sachsen 

Chemnitz, Stadt  57 070 6,1 %  35 600 5,7 %  21 470 7,0 %

Erzgebirgskreis  71 389 7,7 %  51 993 8,3 %  19 396 6,3 %

Mittelsachsen  65 930 7,1 %  46 077 7,4 %  19 853 6,5 %

Vogtlandkreis  45 899 4,9 %  32 512 5,2 %  13 387 4,4 %

Zwickau  66 465 7,1 %  46 424 7,4 %  20 041 6,5 %

Dresden, Stadt  151 715 16,3 % 89 092 14,2 %  62 623 20,5 %

Bautzen  64 205 6,9 %  47 973 7,7 %  16 232 5,3 %

Görlitz  53 199 5,7 %  38 135 6,1 %  15 064 4,9 %

Meißen  51 779 5,6 %  38 500 6,2 %  13 279 4,3 %

Sächsische  
Schweiz-
Osterzgebirge

 53 484 5,7 %  39 748 6,4 %  13 736 4,5 %

Leipzig, Stadt  154 369 16,6 %  89 039 14,2 %  65 330 21,4 %

Leipzig  53 983 5,8 %  39 954 6,4 %  14 029 4,6 %

Nordsachsen  41 325 4,4 %  30 019 4,8 %  11 306 3,7 %
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Knapp 30 Prozent der unter 18-Jährigen und über 40 Prozent der jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren 
leben in den beiden größten sächsischen Städten Leipzig und Dresden. 

Abbildung 10: Anteil der Kinder und Jugendlichen von 0 bis unter 27 Jahren an der Bevölkerung der Landkreise und kreis-
freien Städte, Sachsen 2011 und 2015

Der Anteil junger Menschen im Alter von 0 bis 27 Jahren an der Gesamtbevölkerung in Sachsen betrug 2015 im 
Durchschnitt 23 Prozent und hat im Vergleich zu 2011 leicht abgenommen. In Dresden und Leipzig ist der Anteil 
junger Menschen mit 28 Prozent beziehungsweise 27 Prozent deutlich höher als in den Landkreisen und der 
kreisfreien Stadt Chemnitz. Am geringsten ist der Anteil junger Menschen an der Bevölkerung mit 20 Prozent im 
Vogtlandkreis – hier sank der Anteil seit 2011 außerdem um 0,8 Prozentpunkte. Außer in den beiden kreisfreien 
Städten Leipzig und Chemnitz nahm der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung überall leicht ab. 
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Abbildung 11: Jugendquotient nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Sachsen 20168

Der Jugendquotient misst das Verhältnis der jüngeren, noch nicht erwerbsfähigen Bevölkerung zur Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter. Der Jugendquotient für den Freistaat Sachsen lag 2016 bei 29,3 und entsprach damit 
in etwa dem Jugendquotienten für Gesamtdeutschland von 29,5. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien 
Städte ergibt sich ein differenziertes Bild, das außerdem von dem in Abbildung 10 dargestellten Anteil der jungen 
Bevölkerung bis unter 27 Jahren abweicht. So hat der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 31,6 den 
höchsten Jugendquotienten, gefolgt von dem Landkreis Meißen und der Stadt Dresden. Ein hoher Jugendquo-
tient muss allerdings nicht zwangsläufig mit einem hohen Anteil der jungen Bevölkerung zusammenhängen: 
Auch wenn der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter groß und somit der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung 
vergleichsweise klein ist, kann der Jugendquotient hoch ausfallen.

8 Im Jugendquotienten (beziehungsweise eigentlich Kinder- und Jugendquotient) wird die jüngere (noch nicht erwerbsfähige) 
Bevölkerung auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bezogen. Die Zahl der Personen im Alter unter 15 beziehungsweise 
20 Jahren wird dividiert durch die Bevölkerungszahl zwischen 15 beziehungsweise 20 und 60 beziehungsweise 65 Jahren. Der 
Jugendquotient lag in Deutschland im Jahr 2015 bei 30,3 unter 20-Jährigen je 100 20- bis unter 65-Jährige, das ist der niedrigste 
Wert, der für Deutschland je berechnet wurde. Der Altenquotient liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei 47,8 
Prozent, in Meißen bei 47 Prozent und in Bautzen bei 46,6 Prozent.
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1.1.2  Migration

Abbildung 12: Zuzüge aus dem Ausland nach Altersgruppen und Geschlecht, Sachsen 2015

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der sächsischen Bevölkerung stieg in letzten Jahren leicht 
an (vgl. Abbildung 12). Eine genauere Betrachtung der Gruppe der Zugezogenen zeigt, dass vor allem junge 
Menschen nach Sachsen gekommen sind: Fast 31 000 Personen – und damit knapp die Hälfte der im Jahr 
2015 aus dem Ausland Zugezogenen – sind unter 25 Jahre alt (48 Prozent). Zudem ist in allen Altersgruppen 
der Anteil der männlichen Zugezogenen größer als der der weiblichen.

Abbildung 13: Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Im Jahr 2016 betrug der Ausländeranteil der jungen Menschen unter 27 Jahren in Sachsen 7,7 Prozent. Es gibt 
mehr männliche als weibliche ausländische Kinder und Jugendliche in Sachsen, insbesondere in den älteren Alters-
gruppen. 64 Prozent der 21- bis unter 27-Jährigen sind männlich, 36 Prozent weiblich. Damit ist die Differenz 
zwischen den Geschlechtern bei ausländischen jungen Menschen wesentlich größer als in der Gesamtbevölkerung 
(vgl. Abbildung 13).

1.2 Die soziale und wirtschaftliche Situation von Kindern und Jugendlichen und deren Familien in  
 Sachsen

In welchen Lebensformen wachsen Kinder und Jugendliche in Sachsen auf? Welche materiellen Rahmenbedingungen 
finden sie dort vor? Wie viele sächsische Kinder und Jugendliche sind armutsgefährdet? Diese Fragen zur sozialen und 
wirtschaftlichen Situation der jungen Bevölkerung in Sachsen werden im Folgenden anhand ausgewählter Indikatoren 
beleuchtet.

1.2.1  Lebensformen 

Abbildung 14: Bevölkerung in Lebensformen in Prozent, Sachsen 2011 und 2016

Der Anteil der Bevölkerung in Lebensformen ohne Kinder (Paare ohne Kinder und Alleinstehende) hat zwischen 
2011 und 2016 leicht zugenommen. 2016 lebten knapp 41 Prozent der Bevölkerung in einer Lebensform mit Kin-
dern. Der Anteil der Bevölkerung in Lebensformen mit Alleinerziehenden blieb zwischen 2011 und 2016 konstant.

Abbildung 15: Lebensformen mit Kindern nach Zahl der Kinder, Sachsen 2016
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Gute 77 Prozent der Personen in Lebensformen mit Kindern wohnen mit Kindern unter 18 Jahren zusammen, am 
häufigsten mit einem Kind (rund 42 Prozent). Rund sieben Prozent der Personen in Lebensformen mit Kindern 
leben mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren zusammen.

Abbildung 16: Lebensformen nach Gemeindegrößenklassen, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In kleineren Gemeinden leben etwas mehr Paare mit Kindern als in größeren Gemeinden. Der Anteil der Allein-
erziehenden unterscheidet sich kaum zwischen den Gemeindegrößen. In Großstädten mit mindestens 100 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern sind besonders viele Menschen alleinstehend.
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durchschnittliches 
Haushaltseinkommen

alle Lebensformen 1 808€

Lebensformen ohne Kinder 1 600€

bedarfsgewichtet

Lebensformen mit Kindern unter 
18 Jahren 2 801€

Ehepaare 3 369€ 1 574€

nichteheliche Lebensgemeinschaften 2 953€
Alleinerziehende 1 675€

1 406€

1 073€

Paare ohne Kinder 2 302€

Ehepaare ohne Kinder 2 241€

Lebensgemeinschaften ohne Kinder 2 723€

Alleinstehende 1 218€

1 535€

1 494€

1 815€

1 218€

1.1.2  Wirtschaftliche Situation

Abbildung 17: Durchschnittliche monatliche Nettohaushaltseinkommen verschiedener Lebensformen, Sachsen 2016 9

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; Ergebnisse Mikrozensus 2011; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Das höchste durchschnittliche Nettoeinkommen erzielten 2016 in Sachsen Ehepaare mit Kindern unter 18 Jahren 
mit 3 369 Euro, das geringste Alleinerziehende mit 1 675 Euro. Lebensformen mit Kindern hatten im Durchschnitt 
größere Einkommen als solche ohne Kinder. Das durchschnittliche Einkommen sagt allerdings wenig über die 
tatsächliche materielle Situation des Haushalts aus – dafür wird in der Regel das äquivalenz- beziehungsweise 
bedarfsgewichtete Einkommen herangezogen, das die Anzahl und das Alter der im Haushalt lebenden Personen 
einbezieht. Hier zeigt sich: In Paarhaushalten unterscheidet sich das bedarfsgewichtete Einkommen nicht wesent-
lich zwischen Haushalten mit und ohne Kinder. Das höchste bedarfsgewichtete Einkommen haben Lebens-
gemeinschaften ohne Kinder mit 1 815 Euro. Alleinerziehenden steht im Durchschnitt ein bedarfsgewichtetes 
Einkommen von 1 073 Euro monatlich zur Verfügung. Somit kann auch von einem höheren Risiko der sozialen 
Benachteiligung von Kindern alleinerziehender Eltern ausgegangen werden.

9 Das bedarfsgewichtete Einkommen, auch als Äquivalenzeinkommen bezeichnet, wird herangezogen, um die Einkommen unter-
schiedlich großer Haushalte vergleichbar zu machen. Dabei wird berücksichtigt, dass größere Haushalte zwar einen höheren Bedarf an 
Wohnraum, Lebensmitteln, Kleidung etc. haben, dass in bestimmten Lebensbereichen jedoch auch, zum Beispiel durch die gemeins-
ame Nutzung von Küche und Bad, gemeinsame Versicherungen etc., geringere Pro-Kopf-Kosten anfallen als in einem Ein-Personen-
Haushalt. Zudem wird davon ausgegangen, dass jüngere Kinder einen geringeren Bedarf als Erwachsene haben. Das Äquivalenzein-
kommen ergibt sich aus der Summe der Einkommen aller Haushaltsmitglieder, welche anschließend durch einen Wert dividiert wird, 
der anhand der OECD-Äquivalenzskala bestimmt wird. Der ersten erwachsenen Person im Haushalt wird der Gewichtungsfaktor 1 
zugewiesen. Um die Vorteile des gemeinsamen Wirtschaftens zu berücksichtigen, erhalten weitere Personen ab 14 Jahren ein Gewicht 
von 0,5. Kindern unter 14 Jahren wird ein Gewicht von 0,3 zugewiesen (Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, www.boeckler.de/wsi_50646.
htm, zuletzt abgerufen am 06.07.2018.). Analog zum Dritten Sächsischen Kinder- und Jugendbericht werden hier Näherungswerte 
für das bedarfsgewichtete Einkommen bestimmt, indem die Gewichte anhand der durchschnittlichen Haushaltsgrößen der einzelnen 
Lebensformen aus dem Mikrozensus berechnet werden. Da mit den vorliegenden Daten nicht bestimmt werden kann, ob beziehungs-
weise wie viele Kinder unter oder über 14 Jahren in den verschiedenen Lebensformen mit Kindern leben, wird die Anzahl der Kinder mit 
einem mittleren Gewicht von 0,4 multipliziert. Berechnungsbeispiel: Die Lebensform „Paar mit Kindern“ besteht laut amtlicher Statistik 
durchschnittlich aus 3,6 Personen, d. h. 2 Erwachsenen und 1,6 Kindern. Daraus ergibt sich das Gewicht 1 + 0,5 + (1,6*0,4) = 2,14, durch 
das das Haushaltseinkommen geteilt wird. Für nicht näher definierte Lebens-formen („alle Lebensformen“, „Lebensformen ohne Kinder“ 
und „Lebensformen mit Kindern unter 18 Jahren“) können keine Bedarfsgewichte ermittelt werden.

https://www.boeckler.de/wsi_50646.htm
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Abbildung 18: Lebensformen nach Lebensformtyp und überwiegendem Lebensunterhalt der Bezugsperson, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Der Großteil der Lebensformen mit Kindern verdient den überwiegenden Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit: 
Bei Paaren mit Kindern sind es rund 87 Prozent, bei Alleinerziehenden knapp 62 Prozent. In etwa vier Prozent der 
Paarfamilien mit Kindern und bei 19 Prozent der Alleinerziehenden stammt der überwiegende Teil des Einkom-
mens aus Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II. 10

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit einem Kind oder zwei Kindern unter 18 Jahren ist zwischen 2012 und 
2016 um 22 Prozent beziehungsweise 13 Prozent gesunken. Daneben gab es einen leichten Zuwachs bei den Be-
darfsgemeinschaften mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren. Die Zahl der Alleinerziehenden-Bedarfsgemein-
schaften sank zwischen 2012 und 2016 um 11 Prozent. Auch die Zahl der Personen unter 18 Jahren und unter 25 
Jahren in Bedarfsgemeinschaften sank in diesem Zeitraum um 11 Prozent beziehungsweise 15 Prozent. 2016 leb-
ten 121 645 Personen unter 25 Jahren (darunter 99 224 Personen unter 18 Jahren) in Bedarfsgemeinschaften. 11
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10 Arbeitslosengeld I, II einschließlich Sozialgeld, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Hilfen in besonderen Leb-
enslagen. Die Kategorie Sonstiges bezieht sich auf eigenes Vermögen, Ersparnisse, Zinsen, Vermietung, Verpachtung, Altenteil, 
Lebensversicherung, Versorgungswerk, sonstige Unterstützungen wie BAföG, Stipendien, Elterngeld, Asylbewerberleistungen, 
Vorruhestandsgeld, Leistungen aus einer Pflegeversicherung, Pflegegeld für Pflegekinder oder -eltern, Krankengeld.

11 Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Strukturen der Grundsicherung SGB II: https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlo-
bals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?nn=1021948&year_month=aktuell&pageLocale=de&view=process-
Form&topicId=1023366&regionInd=14
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Abbildung 19: Armutsgefährdungsquote12 nach soziodemografischen Merkmalen in Prozent gemessen am Bundesmedian, 
Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Knapp 18 Prozent der Bevölkerung in Sachsen war 2016 armutsgefährdet, lebte also in Haushalten, deren 
Äquivalenzeinkommen weniger als 60 Prozent des Medians der Äquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung 
in Deutschland beträgt. In Deutschland waren 2016 15,7 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, wie auch 
20,2 Prozent der unter 18-Jährigen. Die Armutsgefährdungsquoten der unter 18-Jährigen (22 Prozent) sowie der 
18- bis unter 25-Jährigen (37 Prozent) lagen über dem sachsenweiten Durchschnitt. Besonders armutsgefähr-
det sind Personen, die in Alleinerziehenden-Haushalten leben (rund 47 Prozent), und Personen in kinderreichen
Haushalten (etwa 28 Prozent). Der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren war 2015
in den NUTS-2-Regionen Chemnitz (27 Prozent) und Leipzig (30 Prozent) höher als in der NUTS-213-Region Dres-
den (20 Prozent).14

12 Die Armutsgefährdungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der armutsgefährdeten Personen an der Gesamtbevölkerung ist. Die 
Quote ist definiert als Anteil der Personen, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 Prozent des Medians der Äquivalenzein-
kommen der Bevölkerung beträgt.

13 NUTS bezeichnet eine Klassifizierung von räumlichen Gebietseinheiten der amtlichen Statistik in den Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union. NUTS 2 bezieht sich auf die Einteilung nach mittelgroßen Regionen und lehnt sich eng an die ehemaligen 
Direktionsbezirke der Länder an. Eurostat 2011: Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2010/EU-27.

14 Vgl. IT.NRW.
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Abbildung 20: Armutsgefährdungsquote nach soziodemografischen Merkmalen in Prozent gemessen am Landesmedian, 
Sachsen 2016
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Wenn als Vergleichswert der Landesmedian angelegt wird, sinkt der Anteil an von Armut gefährdeten Haushalten 
auf 12 Prozent, statt 18 Prozent nach dem Bundesmedian. Große Unterschiede zeigen sich auch in der Gruppe 
der unter 18-Jährigen. Hier sind gemessen am Landesmedian nur 16 Prozent armutsgefährdet. Die größte Abwe-
ichung zum Bundesmedian lässt sich bei den Erwachsenen mit Kind(ern) beobachten. Nach dem sächsischen 
Landesmedian sind nur 33 Prozent armutsgefährdet. Das ist ein um 14 Prozentpunkte geringerer Anteil, als wenn 
der Bundesmedian angelegt wäre.

1.3 Die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen

Im Folgenden werden ausgewählte Befunde der Untersuchung im 4. Lebensjahr in der Kindertageseinrichtung 
(Untersuchungsangebot) und der Schulaufnahmeuntersuchung (gesetzlich verankerte Pflichtuntersuchung für 
alle Kinder vor Schulbeginn) dargestellt. Diese Untersuchungen werden vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst 
des Gesundheitsamtes durchgeführt. Bei der der Schulaufnahmeuntersuchung wird der altersgerechte körperli-
che und geistige Entwicklungsstand der Kinder mit Blick auf den bevorstehenden Schuleintritt untersucht. Auch 
anhand von Daten zu jungen Menschen mit Behinderung, zu Rauchverhalten, Gebisszustand und Sucht wird die 
gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen dargelegt und es werden die Entwicklungen 
der vergangenen Jahre aufgezeigt.
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Abbildung 21: Body Mass Index bei Kindern zur Schulaufnahmeuntersuchung, Sachsen 2015/16

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Bei den Schulaufnahmeuntersuchungen 2015/16 waren 9,5 Prozent der Mädchen und 8,9 Prozent der Jungen 
übergewichtig oder adipös. Der Anteil der Jungen und Mädchen, bei denen Übergewicht oder Adipositas fest-
gestellt wurde, veränderte sich seit dem Schuljahr 2011/12 kaum. Bei der Schulaufnahmeuntersuchung 2016/17 
nahm der Anteil der normal- beziehungsweise untergewichtigen Kinder auf 91,1 Prozent leicht zu. Konstant blieb 
der Anteil der übergewichtigen Kinder bei 5,2 Prozent. Ein Rückgang war bei den adipösen Kindern zu vermelden. 
Nur 3,5 Prozent der Kinder waren adipös.

Abbildung 22: Befunde bei Schulaufnahmeuntersuchungen, Sachsen 2016/17

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Bei den Schulaufnahmeuntersuchungen im Schuljahr 2016/17 wurden bei einem Drittel der Kinder Sprachentwick-
lungsauffälligkeiten sowie jeweils bei etwa einem Fünftel Auffälligkeiten in der Visuomotorik15 beziehungsweise 
der Körperkoordination diagnostiziert. Im Vergleich zu den Untersuchungen 2012/13 stieg insbesondere der An-
teil der untersuchten Kinder mit Befund im Bereich der Körperkoordination.

15 Visuomotorik beschreibt die Koordination der visuellen Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Bewegungsapparat (zum 
Beispiel Hand-Auge-Koordination).
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Abbildung 23: Anteil der Untersuchten mit Befund bei Kita-Untersuchungen, Sachsen 2016/17

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Der häufigste Befund bei der Kita-Untersuchung 2016/17 waren Sprachentwicklungsauffälligkeiten, diese 
wurden bei etwa 37 Prozent der Kinder diagnostiziert. Außerdem verfügten rund 19 Prozent über eine herab-
gesetzte Sehschärfe, etwa 17 Prozent über ein herabgesetztes Hörvermögen und 16 Prozent beziehungsweise 
14 Prozent über Störungen der Fein- beziehungsweise Grobmotorik.

Abbildung 24: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Sachsen 2016/17

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Zahngesundheit nimmt mit zunehmendem Alter der Kinder ab: Bereits bei etwa einem Viertel der Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jahren ist das Gebiss behandlungsbedürftig oder bereits saniert, bei den älteren Kindern 
ist dies sogar bei knapp 40 Prozent der Fall.
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Alter von … bis … unter … 
Jahren 

Insgesamt 
Davon 

Männlich Weiblich 

Unter 6 1 365  754  611

6 bis unter 15 5 337 3 283 2 054

15 bis unter 18 2 167 1 353  814

18 bis unter 25 5 003 2 938 2 065

Insgesamt 13 872 8 328 5 544

Anteil 60,0 % 40,0 % 

31%29%

3%

18%
11%

8%

50 GdB

60 GdB

70 GdB

80 GbB

90 GdB

100 GdB

Tabelle 2:  Schwerbehinderte Menschen in Sachsen 2015 nach Alter und Geschlecht

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

13 872 Personen im Alter von unter 25 Jahren waren in Sachsen im Jahr 2015 schwerbehindert, darunter waren 
60 Prozent männlich. Der Anteil schwerbehinderter Menschen unter 25 Jahren betrug 3,5 Prozent.16

Abbildung 25: Schwerbehinderte Menschen unter 25 Jahren in Sachsen nach dem Grad ihrer Behinderung17 201518

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Im Jahr 2015 betrug bei 31 Prozent der Menschen mit Behinderung unter 25 Jahren der Grad der Behinderung 
50, bei 29 Prozent betrug er 100.

16 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen.
17 Der Grad der Behinderung (GdB) ist ein Maß für die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Richtlinien 

und -werte für die Bewertung enthält die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Als Beispiele sind im Folgenden Di-
agnosen mit ihren korrespondierenden GdB-Werten aufgeführt: Parkinson-Syndrom: 30–100 GdB; Multiple Sklerose: 0–100 
GdB; Diabetes mellitus: 0–50 GdB.

18 Statistischer Bericht. Schwerbehinderte Menschen im Freistaat Sachsen. 31. Dezember 2015. K III 1 – 2j/15.
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Abbildung 26: Rauchverhalten 18- bis unter 30-Jähriger, Sachsen 2015

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In Sachsen rauchen 18- bis unter 30-Jährige häufiger als im Bundesdurchschnitt: 38 Prozent rauchen täglich 
oder gelegentlich, im Bundesdurchschnitt sind es 32 Prozent. Zwölf Prozent der 18- bis unter 30-Jährigen in 
Sachsen sind ehemalige Raucher. Noch nie geraucht hat die Hälfte der 18- bis unter 30-Jährigen.

Tabelle 3: Entwicklung der Fallanzahl akuter Alkoholintoxikation (akuter Alkoholrausch) zwischen 2010 und 2016 in 
Sachsen und Deutschland nach Altersgruppen19

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Während die Fallzahlen akuter Alkoholintoxikation bei den 10- bis unter 20-Jährigen in Sachsen – entgegen dem 
bundesdeutschen Trend – zwischen 2010 und 2016 um 30 Prozent angestiegen sind, sanken sie bei den 20- bis 
unter 30-Jährigen um 17 Prozent. Die Fallzahlen stationär behandelter Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren 
aufgrund akuter Alkoholintoxikation stiegen zwischen 2010 und 2016 von 527 auf 745 um 41 Prozent an.20

Tabelle 4: Anteil von befragten sächsischen Jugendlichen (15 bis 26 Jahre), die folgende Suchtmittel konsumiert 
haben, Sachsen 2005–2013

Quelle: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 2013; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In der Studie „Jugend in Sachsen“ im Auftrag des SMS werden die befragten 15- bis 26-Jährigen in Sachsen unter 
anderem danach gefragt, ob sie Suchtmittel konsumiert haben. Grundlage der repräsentativen Studie waren die 
Selbstaussagen junger Menschen. Seit 2005 zeigt sich hier ein rückläufiger Trend: Laut der Studie geben immer 
weniger Jugendliche an, schon einmal Anregungsmittel, Haschisch oder Ecstasy genommen zu haben. 
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19 In Tabelle 3 wird lediglich die F10.0-Diagnose abgebildet.
20 Vgl. Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. 2017.
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Kernherausforderung
„Qualifizierung“

Bei der Befragung im Jahr 2013 wurde der Konsum von Anregungsmitteln mit sechs Prozent am häufigsten 
genannt, nur ein Prozent der Befragten gab an, schon einmal Ecstasy genommen zu haben.

1.4. Die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen

Die Phase der Qualifizierung von Kindern und Jugendlichen erstreckt sich – 
zählt man Ausbildung und Studium hinzu – für einen immer größer werden-
den Teil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis in das dritte Lebens-
jahrzehnt. Im Bundes- Kinder- und Jugendbericht wird daher die These einer 
„bildungsbezogenen Institutionalisierung“21 des Jugendalters aufgestellt. Die Kernherausforderung umfasst 
laut Bundesbericht sowohl das Erlangen von formalen Bildungszertifikaten als auch Qualifizierungen, die in 
anderen Lebensbereichen jenseits schulischer und beruflicher Ausbildung erfolgen.22

Der vorliegende Berichtsteil des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts fokussiert auf die allgemeinbildenden 
und die berufsbildenden Schulen sowie das Studium.

1.4.1  Allgemeinbildende Schulen

Zu den allgemeinbildenden Schulen zählen Grundschulen, Förderschulen, Oberschulen (ehemals Mittelschulen) 
und Gymnasien.

Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4. Sie hat die Aufgabe, alle Schülerinnen und Schüler in ei-
nem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von ihren individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen zu 
weiterführenden Bildungsgängen zu führen.

Die Oberschule umfasst die Klassenstufen 5 bis 10. Sie wird den unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen der 
Kinder und Jugendlichen in besonderer Weise gerecht. An der Oberschule können der Hauptschulabschluss oder 
der qualifizierende Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9 sowie der Realschulabschluss nach Klassenstufe 
10 erworben werden. Nach der Beendigung der Vollzeitschulpflicht können die Schülerinnen und Schüler eine 
Berufsausbildung aufnehmen.

Schülerinnen und Schüler, die einen guten Realschulabschluss erreicht haben, können ihre schulische Laufbahn 
am Beruflichen Gymnasium (siehe Kapitel 1.4.2) mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder an der 
Fachoberschule mit dem Ziel der Fachhochschulreife fortführen. Rund ein Drittel der Oberschulabsolventen mit 
Realschulabschluss wählt einen solchen Weg. Ein Wechsel von der Oberschule ans Gymnasium ist – entsprech-
ende Leistungen vorausgesetzt – grundsätzlich nach jeder Klassenstufe möglich. 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden auf Wunsch der Eltern, volljährige 
Schüler auf eigenen Wunsch in allen Schularten gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf inklusiv unterrichtet, soweit die erforderlichen organisatorischen, personellen und säch-
lichen Voraussetzungen vorliegen. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die nicht 
inklusiv unterrichtet werden, werden an Förderschulen unterrichtet.

Das Gymnasium umfasst die Klassenstufen 5 bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12. Es schließt mit der 
Abiturprüfung ab und verleiht die allgemeine Hochschulreife.

21 Vgl.: BMFSFJ 2017a: S. 154.
22 Vgl. ebd.: S. 153.
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In Sachsen besteht die Möglichkeit des nachträglichen Erwerbs von Schulabschlüssen an Abendoberschulen, 
Abendgymnasien und Kollegs als Schulen des zweiten Bildungsweges. An Abendoberschulen werden volljährige 
Interessenten im Abendunterricht auf den Haupt- oder Realschulabschluss vorbereitet. Die Lehrgänge dauern 
je nach Bildungsziel i.d.R. ein oder zwei Jahre. Das Abendgymnasium führt berufsbegleitend nach drei Jahren 
Unterricht zum Abitur. Mit der erworbenen allgemeinen Hochschulreife kann man an allen Hochschulen und 
Universitäten in Deutschland studieren. Am Kolleg erwerben Erwachsene im Vollzeitunterricht das Abitur. Die 
Schülerinnen und Schüler sind demnach nicht berufstätig. Je nach Eingangsvoraussetzungen der Bewerber dau-
ert die Ausbildung drei, mit Vorkurs vier Jahre.

Abbildung 27: Schulen nach Schulart, Sachsen, Schuljahr 2017/18

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Mehr als die Hälfte der Schulen in Sachsen sind Grundschulen. Die Verteilung ist im Vergleich zu 2012 in etwa 
gleichgeblieben. Seit dem Schuljahr 2012/13 ist der Anteil der Grundschulen von 56,0 Prozent auf 55,1 Prozent 
im Schuljahr 2017/18 zurückgegangen. Die Anteile der Gymnasien, der allgemeinbildenden Förderschulen und der 
Freien Waldorfschulen sind seit 2012/13 nur unwesentlich angestiegen, zum Beispiel ist der Anteil von Schulen 
des zweiten Bildungswegs im Vergleich zu 2012/13 konstant geblieben. Lediglich der Anteil der Mittel-/Ober-
schulen seit dem Schuljahr 2012/13 ist von 22,7 Prozent auf 23,2 Prozent in 2017/18 leicht gestiegen. 
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Tabelle 5:  Schulen, Schüler und Schülerinnen und Lehrpersonen nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Sachsen, 
Schuljahr 2017/18
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Landkreis / kreis-
freie Stadt

Schulen Schüler/-innen Lehrpersonen

Insgesamt Anteil Insgesamt Anteil Insgesamt Anteil

Chemnitz, Stadt 87 5,7 % 20 071 5,4 % 1 749 5,8 %

Erzgebirgskreis 153 10,1 % 30 684 8,3 % 2 402 7,9 %

Mittelsachsen 129 8,5 % 27 908 7,6 % 2 402 7,9 %

Vogtlandkreis 90 5,9 % 19 454 5,3 % 1 574 5,2 %

Zwickau 122 8,0 % 28 120 7,6 % 2 402 7,9 %

Dresden, Stadt 167 11,0 % 52 704 14,3 % 4 145 13,7 %

Bautzen 136 9,0 % 28 756 7,8 % 2 411 8,0 %

Görlitz 111 7,3 % 22 912 6,2 % 1 922 6,4 %

Meißen 90 5,9 % 23 485 6,4 % 1 893 6,3 %

Sächsische 
Schweiz- 99 6,5 % 22 710 6,2 % 1 849 6,1 %
Osterzgebirge

Leipzig, Stadt 154 10,2 % 50 853 13,8 % 4 238 14,0 %

Leipzig 96 6,3 % 22 921 6,2 % 1 889 6,2 %

Nordsachsen 82 5,4 % 18 429 5,0 % 1 522 5,0 %

Sachsen 1 516 - 369 007 - 30 259 -

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In den Städten Dresden und Leipzig befinden sich circa 21 Prozent aller Schulen, 28 Prozent aller Schülerinnen 
und Schüler sowie 28 Prozent aller Lehrpersonen. Die Verteilung entspricht in etwa der Verteilung der jungen 
Menschen unter 18 Jahren auf die Landkreise und kreisfreien Städte. 



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Abbildung 28: Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, Sachsen, Schuljahr 2017/18
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nahm in den letzten Jahren zu, vor allem an 
den Grundschulen (Anstieg um knapp 4,3 Prozent seit 2012/13) und an den Mittel-/ Oberschulen (Anstieg um 
4,3 Prozent seit 2012/13).   

Das Verhältnis von Schülerinnen und Schülern ist an Grundschulen fast ausgeglichen. Auf den allgemeinbil-
denden Förderschulen ist der Anteil der Schüler (knapp 63 Prozent) weit größer als der der Schülerinnen (gut 
37 Prozent). Während auch an Mittel- und Oberschulen der Anteil der Schüler (53 Prozent) etwas höher ist als 
der der Schülerinnen, ist an Gymnasien der Anteil der Schülerinnen (53 Prozent) etwas höher. Insgesamt änderte 
sich die Geschlechterverteilung an den verschiedenen Schulformen im Zeitverlauf kaum.

Im Jahr 2017 verließen 31 029 junge Menschen in Sachsen eine Schule (bezogen auf allgemeinbildende Schulen 
einschließlich Schulen des zweiten Bildungswegs und allgemeinbildenden Förderschulen). 
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Abbildung 29: Schulabschlüsse in Sachsen nach Abschlussart in Prozent, Sachsen, Schuljahre 2012/13 und 2017/18
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Immer weniger junge Menschen schließen die Schule mit Hauptschulabschluss beziehungsweise ohne Abschluss 
ab. Der Anteil der Realschulabschlüsse nahm dagegen zwischen 2012 und 2017/18 um einen Prozentpunkt zu 
und der Anteil der allgemeinen Hochschulreifen um zwei Prozentpunkte zu. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler schließt die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife ab.

Von den Schülerinnen und Schülern, die die Mittel-/ Oberschule abschließen, gehen anschließend nur ein Prozent 
auf die Sekundarstufe II über. Unter den Schülerinnen und Schülern die bereits in Klassenstufe 9 das Gymnasium 
besuchen, gehen 97 Prozent auf die Sekundarstufe II über. Im Allgemeinen gehen 2016/17 mehr Schülerinnen 
(1,4 Prozent von der Mittel-/Oberschule und 97,7 Prozent vom Gymnasium) als Schüler (ein Prozent von der Mit-
tel-/Oberschule und 95,4 Prozent vom Gymnasium) in die Sekundarstufe II über.
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Abbildung 30: Frühe Schulabgängerinnen und -abgänger in Sachsen zwischen 18 und 24 Jahren, Sachsen 2011 bis 2016
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Quelle: Eurostat; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Der Indikator der frühen Schulabgängerinnen und -abgänger ist definiert als der Prozentsatz der 18- bis 
unter 25-Jährigen mit höchstens einem Hauptschulabschluss und ohne anschließende Ausbildung oder weit-
ere schulische Bildung. Diese Risikogruppe hat zwischen 2012 und 2016 zwar abgenommen, liegt aber noch 
immer leicht über dem Anteil im Jahr 2008. Männer sind im Verhältnis zu Frauen öfter betroffen. Verglichen 
mit dem Bundesdurchschnitt entspricht dieses dem durchschnittlichen Verhältnis zwischen Männern und 
Frauen. Jedoch hat Sachsen eine im Durchschnitt um drei Prozent niedrigere Schulabgängerquote als im 
Bundesvergleich (Deutschland 2016: 10,3 Prozent; männlich: 10,8 Prozent; weiblich 9,8 Prozent).23

Abbildung 31: Junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, weder in Schule noch in Ausbildung, Sachsen 2012 bis 2016
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Quelle: Eurostat; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Der Anteil junger Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die weder zur Schule gehen, noch sich in Ausbildung 
befinden, ist zwischen 2012 und 2015 leicht zurückgegangen, während es zwischen 2015 und 2016 wiederum 
einen leichten Anstieg um 0,4 Prozent gab. 

23 Vgl. www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/indikatoren/bildung/fruehe-schulabgaenger, zuletzt abgerufen am 21.08.2018.

https://www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/indikatoren/bildung/fruehe-schulabgaenger
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Eine mögliche Erklärung für den leichten Anstieg zwischen 2015 und 2016 könnte sein, dass für junge Ge-
flüchtete über 18 Jahre, die nicht mehr der Schulpflicht unterlagen und über keine Bildungslaufbahn verfügten, 
die man fortsetzen konnte, neue Rahmenbedingungen geschaffen werden mussten. So gab es zunächst keine 
Landessprachkurse in Ergänzung der Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Auch die 
berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit standen für die Jugendlichen mit stark unter-
brochener oder fehlender Bildungslaufbahn nicht zur Verfügung.

1.4.2  Berufsbildende Schulen 

In Sachsen sind die nachfolgend beschriebenen Schularten Berufsschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Be-
rufliches Gymnasium und Fachschule an Beruflichen Schulzentren (BSZ) zusammengefasst.

Abbildung 32: Jahresübersicht 2017 des Ausbildungsmarktes an berufsbildenden Schulen in Sachsen

Quelle: Auswertungen der sächsischen Agenturen für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

Die meisten Jugendlichen schließen nach dem erfolgreichen Besuch der Oberschule einen Ausbildungsvertrag 
mit einem Ausbildungsbetrieb ab und erlernen einen Beruf in der dualen Berufsausbildung. Der Unterricht an 
einer Berufsschule ist Bestandteil des dualen Ausbildungssystems. Der Ausbildungsbetrieb vermittelt berufsprak-
tische Lerninhalte. Berufstheoretische und allgemeinbildende Lerninhalte werden an der Berufsschule vermittelt.

Jugendliche mit Behinderungen werden in der Regelausbildung inklusiv unterrichtet oder lernen in eigenständi-
gen Klassen. Die Abschlüsse entsprechen denen der übrigen berufsbildenden Schulen.
Jugendliche, die die Oberschule ohne Hauptschulabschluss beendet haben, können sich an der Berufsschule im 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) auf die Aufnahme eines Berufsausbildungsverhältnisses oder eine Berufstätigkeit 
vorbereiten. Das BVJ hilft sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern 
Defizite abzubauen und sich auf den Eintritt in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt vorzubereiten. Den Schüler-
innen und Schülern wird bei erfolgreichem Abschluss ein Bildungsstand bescheinigt, der dem Hauptschulab-
schluss an der Oberschule gleichgestellt ist.
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Die Berufsfachschule bietet im Vollzeitunterricht den Weg zu einem anerkannten Berufsabschluss, insbesonde-
re bei den bundesrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufen.  Bei der vollzeitschulischen Berufsausbildung 
werden die praktischen Ausbildungsanteile in der Schule und in außerschulischen Einrichtungen vermittelt.

An der Fachoberschule können Jugendliche die Fachhochschulreife erwerben, die zum Studium an einer Fach-
hochschule berechtigt. Die Ausbildung dauert für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss zwei Jahre, 
für Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung ein Jahr.

Schülerinnen und Schüler, die einen Realschulabschluss mit guten beziehungsweise sehr guten Ergebnissen er-
reicht haben, können am Beruflichen Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erwerben. Seit dem Schuljahr 
2011/2012 kann der Berufsabschluss auch mit der allgemeinen Hochschulreife im Doppelpack erworben werden 
(Duale Berufsausbildung mit Abitur). In vier Jahren werden die praktische Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und 
der schulische Teil am Beruflichen Gymnasium kombiniert.

Abbildung 33: Bewerberinnen und Bewerber auf Berufsausbildungsstellen nach dem Status der Ausbildungssuche, 
Sachsen 2016

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern für Berufsausbildungsstellen ist von 2012/13 auf 2016/17 um 
1 171 Personen gestiegen. Der Anteil an unversorgten Bewerbern hat 2016/17 leicht zugenommen und lag bei 
vier Prozent.
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Abbildung 34: Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen nach Schulabschluss, Sachsen 2016

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die meisten Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen hatten einen Realschulabschluss. Der 
Anteil an Bewerberinnen und Bewerbern mit allgemeiner Hochschulreife und Fachhochschulreife betrug zusam-
men rund 19 Prozent.

Tabelle 6: Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen nach Personenmerkmalen, Sachsen 2016
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Merkmale 2012 2016 Entwicklung von 2012–2016

Insgesamt 21 150 22 321 +1 171

Männer 55,6 % 58,8 % +3,2 %

Frauen 44,4 % 41,2 % -3,2 %

Alter

• Bis 16 Jahre 24,0 % 26,4 % +2,4 %

• Unter 20 Jahre
66,9 % 75,6 % +8,7 %

• Unter 25 Jahre
93,2 % 94,2 % +1,0 %

• 25 Jahre und älter
6,8 % 5,8 % -1,0 %

Deutsche 97,8 % 95,9 % -1,9 %

Ausländer/-innen 2,2 % 4,1 % +1,9 %

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

2012 und 2016 gab es deutlich mehr männliche als weibliche Bewerber. Der Männeranteil hat im Vergleich zu 
2012 leicht zugenommen. Rund 76 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber auf Berufsausbildungsstellen sind 
unter 20 Jahre alt. Der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern lag bei etwa vier Prozent.
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Tabelle 7: Gemeldete und unbesetzte Berufsausbildungsstellen, Sachsen 2016/17 (Stichtag 30.09. des Jahres)
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2016/17

Gemeldete Gemeldete Be- Gemeldete Berufs- Unbesetzte Unversorgte Unbesetzte Berufsaus-
Berufsausbil- werber/-innen ausbildungsstellen Berufsausbil- Bewerber/-in- bildungsstellen je unver-
dungsstellen für Berufsaus- je Bewerber/-in dungsstellen nen für Berufs- sorgtem/-r  

bildungsstellen ausbildungs- Bewerber/-in
stellen

21 774 22 321 1,0 1 644 660 2,5

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Im Freistaat Sachsen blieben im Ausbildungsjahr 2016/17 rund acht Prozent der Berufsausbildungsstellen unbe-
setzt. Auf der anderen Seite gab es jedoch eine signifikante Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern, die keine 
Berufsausbildungsstelle fanden. Gute drei Prozent der Bewerberinnen und Bewerber verblieben ohne eine Beruf-
sausbildungsstelle. Daraus ergibt sich, dass auf jede unversorgte Bewerberin und jeden unversorgten Bewerber 
2,5 unbesetzte Berufsausbildungsplätze zur Verfügung stehen.

Abbildung 35: Anzahl der Berufsausbildungsstellen und Bewerberinnen und Bewerber, Sachsen 2012/13 bis 2016/17
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der gemeldeten Berufsausbildungsstellen ist in den letzten Jahren 
gestiegen, wobei es in jedem Ausbildungsjahr mehr Bewerberinnen und Bewerber als Ausbildungsstellen gab.
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Tabelle 8:  Auszubildende nach Berufsbereichen, Sachsen 2016
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Berufsbereich
Auszubildende

Insgesamt Anteil

Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau 1 890 4,0 %

Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 18 620 38,9 %

Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik 4 055 8,5 %

Naturwissenschaft, Geografie und Informatik 1 369 2,9 %

Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 3 665 7,7 %

Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus 7 785 16,3 %

Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung 6 271 13,1 %

Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 3 424 7,2 %

Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, 
Kunst, Kultur und Gestaltung

750 1,6 %

Insgesamt 47 829

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Im Ausbildungsbereich Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung findet 2016 jeder dritte Auszubildende 
einen Ausbildungsplatz. Dieser Berufsbereich umfasst mehr als 100 Berufe vom Änderungsschneider bis zum 
Zweiradmechatroniker. Ein weiteres knappes Drittel der Auszubildenden sind in der kaufmännischen Dienstleitung 
oder Unternehmensorganisation tätig.

Tabelle 9:  Altersstruktur der Auszubildenden mit neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, Sachsen 2016

Berufsbereich

Auszubildende

Insgesamt Anteil
< 18 
Jahre

18–24 
Jahre

≥ 24 
Jahre

Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau 763 4,2 % 374 331 58

Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 6 190 34,0 % 3 190 2 467 533

Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik 1 608 8,8 % 815 659 134

Naturwissenschaft, Geografie und Informatik 492 2,7 % 143 257 92

Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 1 645 9,0 % 581 858 206

Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel 
und Tourismus

3 582 19,7 % 1 144 2 084 354

Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung 2 355 12,9 % 565 1 397 393

Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 1 294 7,1 % 475 653 166

Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschafts-
wissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung

274 1,5 % 53 175 46

Insgesamt 18 203 7 340 8 881 1 982

Anteil 100 % 40,3 % 48,8 % 10,9 %

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Knapp die Hälfte aller neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2016 wurde von 18- bis 24-Jährigen abges-
chlossen. Nur etwa jeder zehnte neue Auszubildende war 24 Jahre oder älter. Ähnlich wie in vorhergegangenen 
Ausbildungsjahrgängen wurden zwei Drittel aller neuen Ausbildungsverträge in den Bereichen Produktion und 
Fertigung, kaufmännische Dienstleitungen und Unternehmensorganisation abgeschlossen.
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1.4.3  Studium

Abbildung 36: Studierende im ersten Fachsemester in Sachsen im Jahr 2016 nach Hochschularten24 (prozentuale Vertei-
lung nach Geschlecht beziehungsweise Migrationshintergrund)

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Insgesamt hatten 28 Prozent der Studienanfängerinnen und Studienanfänger 2016 eine ausländische Staatsange-
hörigkeit. Das Verhältnis zwischen weiblichen Studierenden und männlichen Studierenden mit deutscher Sta-
atsangehörigkeit ist insgesamt ausgeglichen, während der Anteil männlicher ausländischer Studierender höher 
ist als der Anteil weiblicher ausländischer Studierender. An Fachhochschulen gibt es deutlich mehr männliche 
Studierende.
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24 Über die hier aufgeführten Hochschularten hinaus vergibt die Berufsakademie Sachsen (BA-S) als staatliche Bildungseinrichtung 
im tertiären Bereich akademische Abschlüsse, auch wenn sie der Hochschulgesetzgebung (SächsHSFG) nicht zugeordnet ist.
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Abbildung 37: Anteil Studienanfängerinnen und -anfänger nach Geschlecht und Hochschularten, Sachsen 2016/17
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Über die Hälfte der Studienanfängerinnen und Studienanfänger beginnt ihr Studium an einer Universität. Knapp 
ein Drittel besucht eine Fachhochschule.

Abbildung 38: Studierende im Wintersemester 2016/17 in Sachsen
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15 Prozent der Studierenden an sächsischen Hochschulen kommen aus dem Ausland. Insgesamt gibt es in 
Sachsen mehr männliche als weibliche Studierende.

Die Studierendenzahl ist zwischen 2011 und 2013 leicht gestiegen (von 111 635 auf 113 394). 2016 ist die 
Studierendenzahl jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 1 782 Personen auf 111 499 Studierende wieder leicht 
zurückgegangen. 



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

1.4.4  Exkurs zum Pendlerverhalten von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden in Sachsen

Ein Einflussfaktor auf den Schul- und Studienerfolg ist die Arbeitsbelastung. Bei einem langen Schultag bleibt 
den Schülerinnen und Schülern weniger Freizeit, um sich zu erholen. Die Länge der verfügbaren Freizeit ist aber 
nicht nur von der Anzahl der Unterrichtsstunden, sondern auch von der individuellen Länge und Dauer des 
Schulwegs abhängig. Kinder der gleichen Klasse können täglich nur zehn Minuten für den Hin- und Rückweg 
benötigen, oder auch eine Stunde. Dies kann Auswirkungen auf den individuellen Lernerfolg haben.

Abbildung 39: Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit Pendlerverhalten nach Gemeindegrößenklassen und Ent-
fernung sowie Zeitaufwand für den Hinweg zur Hochschule oder Schule, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Rund 76 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden haben weniger als zehn Kilometer Wegent-
fernung zu ihrer Schule beziehungsweise Hochschule. Betrachtet man jedoch das Pendlerverhalten nach Ge-
meindegrößen, sind deutliche Unterschiede erkennbar. So müssen 38 Prozent aller Schülerinnen und Schüler 
und Studierenden in Gemeinden mit unter 5 000 Einwohnern zehn Kilometer und mehr zu ihrer Schule bezie-
hungsweise Hochschule zurücklegen, bei Gemeinden mit 5 000 bis 20 000 Einwohnern sind es 32 Prozent. In 
Gemeinden ab 20 000 Einwohnern müssen lediglich 17 Prozent der Schülerinnen und Schüler und Studier-
enden zehn Kilometer und mehr zu ihrer Schule beziehungsweise Hochschule zurücklegen. In Gemeinden ab 
100 000 Einwohnern haben es nur 15 Prozent der Schülerinnen, Schüler und Studierenden einen so langen 
Schulweg.

Anzumerken ist, dass die Entfernung für Schülerinnen und Schüler zu ihrer Schule deutlich geringer ausfällt 
als für Studierende – für 86 Prozent der Schülerinnen und Schüler ist die Schule weniger als zehn Kilometer 
entfernt. Auch hier sind Unterschiede je nach Gemeindegröße erkennbar: 74 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler, die in Gemeinden mit unter 5 000 Einwohnern leben, haben weniger als zehn Kilometer zu ihrer 
Schule zurückzulegen. Bei Schülerinnen und Schülern in Gemeinden mit 5 000 bis 20 000 Einwohnern sind es 
83 Prozent, in Gemeinden ab 20 000 Einwohnern sind es 91 Prozent.

Interessanterweise lässt die Entfernung zur Hochschule beziehungsweise Schule nicht unbedingt auf den Zeit-
aufwand der Hinfahrt schließen. So braucht beispielsweise knapp ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler 
und Studierender in Gemeinden mit unter 5 000 Einwohnern weniger als zehn Minuten zur Schule beziehungs-
weise Hochschule – der Anteil ist gleich groß in Gemeinden mit über 100 000 Einwohnern. Gleichzeitig ist der 
Anteil jener Schülerinnen und Schüler und Studierender, die länger als 30 Minuten zur Schule beziehungsweise 
Hochschule brauchen, in Gemeinden mit unter 5 000 Einwohnern am höchsten (24 Prozent), der Unterschied 
zu Schülerinnen und Schülern beziehungsweise Studierenden in größeren Gemeinden ist aber gering.
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Betrachtet man nur Schülerinnen und Schüler, liegt der Anteil jener, die weniger als zehn Minuten zur Schule 
brauchen, bei 35 Prozent, 53 Prozent benötigen zwischen zehn und 30 Minuten und zwölf Prozent 30 und 
mehr Minuten.

Abbildung 40: Pendlerverhalten von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden nach überwiegend benutztem 
Verkehrsmittel, Sachsen 2016 (prozentuale Verteilung)
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die meisten Schülerinnen und Schüler sowie Studenten benutzen den Bus oder gehen zu Fuß zur Schule bezie-
hungsweise Hochschule.

1.5 Die Erwerbstätigkeit von jungen Menschen in Sachsen 

Im Zuge der Verselbständigung junger Menschen spielen vor allem die 
Gründung eines eigenen Haushalts sowie einer eigenen Familie und das Loslösen 
vom Elternhaus eine Rolle. Ebenfalls befinden sich die jungen Menschen auf dem 
Weg in die ökonomische Selbständigkeit. In diesem Kapitel geht es vor allem um 
die wirtschaftliche Verselbständigung junger Menschen in Sachsen, die insbesondere anhand der Beteiligung 
am Erwerbsleben illustriert wird. 

Abbildung 41: Erwerbsquote der 15- bis unter 25-Jährigen nach Geschlecht, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Die Erwerbsquote bezeichnet den Anteil aller Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Gesamtzahl 
der Personen in der Altersgruppe. Rund 47 Prozent der 15- bis 25-Jährigen in Sachsen sind demnach Erwerbsper-
sonen und befinden sich nicht in schulischer oder beruflicher Ausbildung.

Abbildung 42: Arbeitslosenquote25 der 15- bis unter 25-Jährigen in Deutschland, Ostdeutschland und Sachsen, 2016

 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Arbeitslosenquote der 15- bis unter 25-Jährigen ist in Sachsen geringer als im Durchschnitt aller ostdeutschen 
Länder, jedoch höher als der gesamtdeutsche Durchschnitt. Im Vergleich zu 2012 hat die Arbeitslosenquote der 
unter 25-Jährigen in Sachsen leicht abgenommen.

Abbildung 43: Bestand an Arbeitslosen unter 25 Jahren in Sachsen nach den Rechtskreisen SGB II26 und SGB III27, 2012 und 2016

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Zwischen 2012 und 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren in Sachsen von 17 764 auf 10 889 – und 
damit um fast 40 Prozent. 68 Prozent der Arbeitslosen unter 25-Jährigen gehörte 2016 zum Rechtskreis des SGB II, 
32 Prozent zum Rechtskreis des SGB III. Damit sank der Anteil der Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB III leicht. In 
den vergangenen Jahren haben sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Sachsen sehr positiv entwickelt – die Zahl der 
Beschäftigten in Sachsen ist insgesamt stetig angestiegen. Dies hatte dann auch Auswirkungen auf die Beschäf-
tigungssituation von jungen Erwachsenen. Die Jugendarbeitslosigkeit sank kontinuierlich in allen Landkreisen.28
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25 Auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen.
26 Zweites Buch Sozialgesetzbuch. Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende.
27 Drittes Buch Sozialgesetzbuch. Das SGB III regelt das Arbeitsförderungsrecht.
28 www.fakten.sachsen.de/Sachsen-Fakten-2013-Arbeitsmarkt.htm; www.statistik.sachsen.de/html/866.htm, zuletzt abgerufen am 

21.06.2017.
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1.6  Die politische Positionierung von jungen Menschen in Sachsen 

Das Spannungsfeld zwischen der eigenen Positionierung und der Zugehörigkeit zur 
Gemeinschaft steht im Fokus der Kernherausforderung der Selbstpositionierung. 
Dazu gehört auch die Orientierung im politischen Gefüge. Wie diese bei Jugend-
lichen in Sachsen aussieht, wird anhand der Ergebnisse der Bundestagswahl 
2017 sowie der dazugehörigen U18-Wahl aufgezeigt.

Kernherausforderung
„Selbstpositionierung“

Abbildung 44: Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 nach Parteien der 18- bis unter 25-Jährigen sowie aller 
Wahlberechtigten in Sachsen

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Bei der letzten Bundestagswahl wählten die 18- bis unter 25-Jährigen überwiegend die AfD und DIE LINKE: Die 
meisten Stimmen erhielt mit 18,3 Prozent die AfD, gefolgt von der Linken mit 17,8 Prozent. Den geringsten Anteil 
konnte in dieser Altersgruppe die SPD mit 10,2 Prozent verzeichnen. Im Vergleich zum Wahlergebnis der Gesamt-
bevölkerung in Sachsen ist der Anteil der AfD-Wählerinnen und -Wähler bei den 18- bis unter 25-Jährigen jedoch 
weit geringer. Auch die CDU wurde seltener gewählt. Größere Stimmenanteile erhielten insbesondere Bündnis 90/
DIE GRÜNEN und sonstige Parteien. 
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Abbildung 45: Ergebnis der U18-Wahlen zur Bundestagswahl 2017 in Sachsen

Quelle: BMFSFJ 2018; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Beim sachsenweiten Ergebnis der U18-Wahlen29, die neun Tage vor der Bundestagswahl 2017 stattfanden, fällt 
der hohe Anteil sonstiger Parteien von rund 20 Prozent auf. Die stärkste Partei ist die CDU, während die SPD auf 
lediglich rund 13 Prozent kommt. Der Anteil der AfD und der Linken fällt viel geringer aus als beim Wahlergebnis 
der 18- bis unter 25-Jährigen der letzten Bundestagswahl.
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29 Die U18-Wahl 2017 wurde begleitend zur Bundestagswahl desselben Jahres ausgerichtet. An sächsischen Schulen wurden 162 
Wahllokale eingerichtet, an denen Schülerinnen und Schüler ihre Stimme abgeben konnten. Die Wahl ist zwar nur symbolischer 
Natur, folgt aber denselben Regeln wie die reguläre Bundestagswahl, mit denselben Stimmzetteln und derselben Anzahl an Stim-
men. Insgesamt nahmen an der U18-Wahl 2017 im Freistaat Sachsen 12 140 Schülerinnen und Schüler teil.
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TEIL II – JUGENDBETEILIGUNG IM FREISTAAT SACHSEN

Ausgehend von der Stellungnahme der Staatsregierung zum 4. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht, in der 
es heißt: „Die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen muss daher ihren Fokus – neben dem frühen 
Kindesalter und der Förderung von Familien mit Kindern – perspektivisch stärker auf die Lebensphase Jugend 
richten“, ist dieser 5. Kinder- und Jugendbericht als themenbezogener Bericht konzipiert und kann im engeren 
Sinn als Jugendbericht verstanden werden, der die weitere Ausgestaltung der Eigenständigen Jugendpolitik 
(EJP) in Sachsen flankiert. In diesem vorliegenden Berichtsteil wird entsprechend das Thema „Partizipation 
sächsischer Jugendlicher“ in den Fokus gestellt.

Das Schwerpunktthema wurde für diesen Berichtsteil vor allem aus drei Perspektiven beleuchtet: Durch eine 
Befragung sächsischer Jugendlicher wurden erstens deren Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema Partizipa-
tion für den Bericht erhoben. Anhand von sechs illustrativen Fallstudien und Interviews mit Akteurinnen und 
Akteuren aus Politik, Verwaltung und Praxis sowie engagierten Jugendlichen wurden zweitens Erkenntnisse zu 
guter Praxis von Jugendbeteiligung in Sachsen sowie zu förderlichen und hemmenden Rahmenbedingungen ge-
wonnen. Drittens wurden bestehende bundes- und sachsenspezifische Studien, Strategiepapiere und Expertisen 
aus dem Bereich der Jugendforschung und Jugendbeteiligung herangezogen und im Kontext der Erhebungen 
analysiert.30

Dieser Berichtsteil legt zunächst im Kapitel 2.2 den Prozess der Etablierung einer Eigenständigen Jugendpoli-
tik auf Bundes- und Landesebene dar und stellt die aktuellen Rahmenbedingungen für Jugendbeteiligung in 
Sachsen dar. Kapitel 2.3 beschreibt das dem Bericht zugrundeliegende Beteiligungsverständnis auf Basis wis-
senschaftlicher Theorien und einer Einschätzung der befragten Akteurinnen und Akteure aus den Fallstudi-
en. Das Beteiligungsverhalten von Jugendlichen in Sachsen wird in Kapitel 2.4 ausführlich beschrieben. Hier 
dient vor allem die Telefonbefragung, flankiert von Ergebnissen aus den Fallstudieninterviews, als Grundlage. 
Erkenntnisse für die Umsetzung einer Jugendbeteiligung auf Augenhöhe werden in Kapitel 2.5 dargelegt. Die 
Besonderheiten einer Jugendbeteiligung im ländlichen Raum zeigt Kapitel 2.6 auf. Schließlich werden in Kapitel 
2.7 Aussagen zu den Chancen der Digitalisierung für Jugendbeteiligung getroffen.

2.1 Vorgehen bei der Erstellung des Berichtsteils 

Die Ausführungen zum methodischen Vorgehen für die qualitativen und quantitativen Erhebungen, die diesem 
Berichtsteil zugrunde liegen, finden sich im Anhang 2 – Methodisches Vorgehen. An dieser Stelle erfolgt eine 
kurze Beschreibung des Vorgehens der qualitativen Erhebungen (Fallstudien) und der quantitativen Erhebung 
(Telefonbefragung), da diese gemeinsam mit einer Dokumentenanalyse die Grundlage für diesen Berichtsteil 
bilden. Die Ergebnisse beider Erhebungen sind anonymisiert und auf übergeordneter Ebene ausgewertet worden, 
um daraus Erkenntnisse für die Beteiligungslandschaft in Sachsen zu gewinnen. 

2.1.1  Fallstudien

Um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen ganzheitlich betrachten zu können, wurden für 
den 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht sechs thematische Fallstudien durchgeführt, in denen acht 
Praxisprojekte analysiert wurden. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die thematischen Schwer-
punkte, die Praxisprojekte und ihre Träger sowie die jeweils interviewten Akteursgruppen:
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30 Zu den Dokumenten zählen unter anderem die Bundesjugendstrategie 2015–2018 der Bundesregierung, die Shell-Jugendstudie 
2015, der 2. Engagementbericht der Bundesregierung 2016, eine Studie zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen der Ber-
telsmann Stiftung, eine DIVSI-Studie zu Bereichen und Formen der Beteiligung im Internet. Eine Übersicht der herangezogenen 
Literatur findet sich im Literaturverzeichnis.
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Abbildung 46: Übersicht über die sechs thematischen Fallstudien und acht Praxisprojekte

Für jedes Praxisprojekt wurden Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus den Bereichen Politik/ Verwal-
tung, Träger/ Projektverantwortliche, Umsetzungsebene / Einrichtungen vor Ort und Jugendliche selbst gewon-
nen. Die Gespräche wurden zum Teil als Gruppeninterview und zum Teil als Einzelinterview geführt.
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Für die Interpretation der Ergebnisse muss beachtet werden, dass der überwiegende Teil an Jugendlichen, mit 
denen die Gespräche für die Fallstudien geführt wurden, bereits in Beteiligungsprojekten aktiv ist – mit der Aus-
nahme weniger nicht-aktiver Jugendlicher, die von aktiven Jugendlichen zu den Gesprächen mitgebracht wurden. 

Eine Übersicht über die inhaltliche Ausrichtung der acht Praxisprojekte in Form von Steckbriefen finden sich 
im Anhang 4.  

2.1.2  Telefonbefragung 

Um ein Bild zu den Lebensbedingungen und zum Beteiligungsverhalten von sächsischen Jugendlichen zeich-
nen zu können, wurde eine repräsentative telefonische CATI-Umfrage (Computer-assisted telephone interview-
ing) durchgeführt. Befragt wurden 12- bis unter 27-Jährige sächsische Jugendliche31. Die telefonische Befra-
gung startete am 27. Oktober 2017 und endete nach 34 Tagen am 29. November 2017. Insgesamt wurden 540 
Interviews durchgeführt.32 Neben Fragen zur Mobilität und zum persönlichen Engagement in der Schule, zur 
Ausbildungsstelle, dem Studium, Arbeitsplatz und Freizeit beinhaltete der Fragebogen relevante demografische 
Merkmale (zum Beispiel Alter, Schulform beziehungsweise Erwerbsstatus, Migrationshintergrund und Reli-
gionszugehörigkeit). Anvisiert wurde eine durchschnittliche Interviewlänge von 20 Minuten. Der vollständige 
Fragebogen befindet sich im Anhang 5. 

Für die Interpretation der Ergebnisse muss beachtet werden, dass es bei freiwilligen Telefonbefragungen einen 
Selektionseffekt gibt. Generell ist davon auszugehen, dass aktive und auch in verschiedenen Bereichen engagierte 
Jugendliche auch eher bereit sind, sich an einer Befragung zu beteiligen. Daher ist der Anteil dieser Zielgruppe 
voraussichtlich überrepräsentiert. Dennoch liefern die Ergebnisse wichtige Hinweise zur Art der Beteiligung und zu 
Motiven für Beteiligung und Nicht-Beteiligung von Jugendlichen in Sachsen.

2.1.3  Ergebnistriangulation 

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse, der Telefonbefragung und der Fallstudien wurden zunächst in einem 
Zwischenbericht im ersten Quartal 2018 zusammengefasst und beschrieben. In internen Workshops zur Ergeb-
nissynthese wurden die Ergebnisse daraufhin diskutiert und in Bezug zueinander gesetzt (Forschertriangula-
tion33). Des Weiteren wurden die Daten aus der Telefonbefragung multivariat ausgewertet und Kreuzungen ver-
schiedener Merkmale vorgenommen, um zum Beispiel Zusammenhänge zwischen Alter, Geschlecht, beruflicher 
oder sozialer Situation und dem Beteiligungsverhalten zu untersuchen. Bei der weiteren Auswertung und Analyse 
wurden zudem die Hinweise aus der dritten Sitzung des Begleitbeirats am 13. April berücksichtigt. 
Alle Ergebnisse aus den Erhebungen sowie der Dokumentenanalyse zur Jugendbeteiligung in Sachsen wurden 
zusammengeführt (Daten- und Methodentriangulation34), um Aussagen zu den einzelnen Themen abzuleiten. 
Die Erkenntnisse aus diesem Berichtsteil bilden – gemeinsam mit den Diskussionsergebnissen des Begleitbeirats 
und den Ergebnissen der Berichtsteile I und III – die Grundlage für die Handlungsempfehlungen für eine weitere 
Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe im Berichtsteil IV. 
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31 Rechtlich dürfen Kinder unter 14 Jahren nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten befragt werden, wobei eine mündliche 
Zusage reicht. Diese wurde im Vorfeld des Interviews eingeholt.

32 Da auch nach Quotenerfüllung noch Interviews mit Zielpersonen durchgeführt wurden, mit denen während der Kontaktphase 
feste Termine zum Interview abgesprochen wurden, war die tatsächliche Stichprobe etwas größer als die ursprünglich anvisierte 
von 500.

33 In einer Forschertriangulation werden die Daten von verschiedenen Forschern analysiert, um kognitive Interessenskonflikte zu 
vermeiden, die bei der Analyse durch einen Forscher entstehen können.

34 In einer Daten- und Methodentriangulation werden verschiedenartige Daten zur Beschreibung desselben Phänomens herangezo-
gen, um die Bias einer Datenquelle beziehungsweise Erhebung auszugleichen. In diesem Fall wurden die Ergebnisse der quan-
titativen und qualitativen Erhebungen sowie die theoretischen Befunde zum Thema Jugendbeteiligung zusammengeführt, um 
multiperspektivische Aussagen zur Situation der Jugendbeteiligung in Sachsen zu ermöglichen.
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2.2 Etablierung einer Eigenständigen Jugendpolitik (EJP) auf Bundes- und Landesebene 

Eine aktive Zivilbevölkerung und die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern an politischen und gesellschaft-
lichen Prozessen sind Grundvoraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft. Um eine bürgerschaftliche 
Beteiligung über alle Regionen und Bevölkerungsgruppen hinweg zu ermöglichen, müssen die erforderlichen 
staatlichen Rahmenbedingungen geschaffen beziehungsweise erhalten und geeignete Wege genutzt werden, um 
zur Partizipation einzuladen.  

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der weiter alternden Gesellschaft in Deutschland kommt 
insbesondere der Stärkung der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine besondere 
Bedeutung zu. In Relation zu anderen Generationen bilden Jugendliche derzeit eine „gesellschaftliche Minderheit, 
die ihre Interessen (…) nur eingeschränkt vertreten und durchsetzen kann“35. Ausgehend von diesen demograf-
ischen Entwicklungen gilt es daher, die gesellschaftliche Teilhabe von Jugendlichen zu stärken, um die Berück-
sichtigung ihrer Erwartungen und Bedürfnisse zu garantieren. 

2.2.1  Hintergrund und Ziele der EJP-Bundesjugendstrategie  

Um jüngere Bevölkerungsgruppen stärker an Entscheidungen zu beteiligen und für bedarfsgerechte Angebote zu 
sorgen, hat die Bundesregierung die Jugendstrategie 2015–2018 „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ 
ins Leben gerufen36. Ziel der bundesweiten Strategie ist „eine Gesellschaft, die die junge Generation an allen 
Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen, und die allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen faire Bedingun-
gen bietet, um die Herausforderungen dieser Lebensphase zu meistern“. Ein zentrales Vorhaben ist dabei die Ver-
folgung des Politikansatzes einer „Eigenständigen Jugendpolitik“ (EJP). Diese zeichnet sich insbesondere dadurch 
aus, dass die Jugend als eigenständige Lebensphase betrachtet wird – und nicht lediglich als Übergangsphase 
zwischen Kindheit und Erwachsensein. Die EJP stellt die Interessen und Bedürfnisse von 12- bis 27-Jährigen in 
den Mittelpunkt des ressortübergreifenden politischen und gesellschaftlichen Handelns. Politik, die junge Men-
schen betrifft, soll nicht länger in Einzelabschnitte und Ressortzuständigkeiten unterteilt werden. 

Eine EJP zielt unter anderem auf die Stärkung der Jugendbeteiligung als eines von vier Handlungsfeldern ab. 
Bundesweit werden 16 Referenzkommunen in einem dreijährigen Prozess von Herbst 2015 bis Mitte 2018 auf 
ihrem Weg zu einer „Jugendgerechten Kommune“ bei der Entwicklung und Implementierung von passgenauen 
Konzepten der Jugendbeteiligung gefördert und begleitet. Die Kommunen möchten die Interessen und Bedarfe 
junger Menschen handlungsleitend in der kommunalen Politik verankern und die Potenziale kommunaler Ju-
gendbeteiligung noch intensiver nutzen. Für den Freistaat Sachsen wurde die Stadt Leipzig als Referenzkommune 
ausgewählt.

Um eine wirksame Partizipation Jugendlicher zu ermöglichen, müssen laut der Bundesjugendstrategie folgende 
zentrale Handlungsbedarfe benannt und bearbeitet werden: 

• Jugendliche haben weniger Partizipationsrechte als Erwachsene; daraus folgt, dass einschränkende
Regelungen überprüft werden müssen.

• Jugendliche und junge Erwachsene müssen auf passende Weise für Beteiligung gewonnen und motiviert
werden; sie brauchen dazu Zeit und Unterstützung sowie verbindliche Möglichkeiten zur tatsächlichen
Mitwirkung.

• Junge Menschen haben andere Ausdrucksformen als Ältere; das heißt, sie brauchen jugendgemäße
Angebote und Formate.37
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35 BMFSFJ 2017a: S. 192.
36 Vgl. BMFSFJ 2017b.
37 Vgl. BMFSFJ 2017b.
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Mit der EJP soll die Verankerung der Belange junger Menschen in allen Bereichen von Politik und Zivilgesellschaft 
erreicht werden38. Bestehende jugendpolitische Rahmenbedingungen sollen weiterentwickelt werden, um allen 
Jugendlichen faire Chancen des Aufwachsens zu ermöglichen39. Damit die Anerkennung Jugendlicher als gleich-
berechtigte Partnerinnen und Partner im gesellschaftlichen Gestaltungsprozess funktioniert, müssen möglichst 
alle Akteure und Institutionen, die Jugendliche in ihrem Aufwachsen begleiten (Schule, Hochschule, Ausbildung 
und Beruf, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe etc.), ein Bewusstsein und ein Konzept für die Beteiligung 
von Jugendlichen entwickeln und umsetzen.
Eine EJP möchte zudem einen gesellschaftlichen Imagewandel der Jugend vorantreiben: Der Blick auf Jugend 
soll nicht länger defizit-, sondern ressourcen- und stärkenorientiert sein. Vor diesem Hintergrund steht auch eine 
Vermittlung eines positiven Bildes von Jugendlichen durch Politik und Medien im Fokus der EJP40. Grundlegend 
für die Umsetzung ist dabei, dass die für die Bewältigung der alterstypischen Aufgaben notwendigen Ressourcen 
(zum Beispiel Frei-/Räume für Jugendliche, finanzielle Förderung) unabhängig vom sozialen oder kulturellen 
Hintergrund der Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden41.

Die EJP umfasst schließlich die Entwicklung einer ressortübergreifenden Jugendpolitik, die auf Indikatoren 
gestützt die Lebenslagen junger Menschen in den Blick nimmt und die Politiken der unterschiedlichen Ressorts 
für junge Menschen (Bildung, Beschäftigung, Gesundheit) an gemeinsam vereinbarten Zielen ausrichtet und sin-
nvoll untereinander verknüpft. EJP ist keine defizitorientierte Problem-/Krisenpolitik, sondern eine gesellschaft-
lich relevante Zukunftspolitik, die alle Jugendlichen im Blick hat42. 

2.2.2  Umsetzung einer EJP auf Landesebene im Freistaat Sachsen  

Vor dem Hintergrund des von der Bundesregierung ausgerufenen Ansatzes der EJP arbeiten viele Bundesländer 
daran, den Ansatz auf Landesebene zu diskutieren und zu implementieren sowie eine Umsetzung bis hin zur 
kommunalen Ebene voranzutreiben.

Auch der Freistaat Sachsen bekennt sich zum Ansatz der EJP. Ausgehend vom aktuellen Koalitionsvertrag der 
CDU und SPD, in welchem es heißt: „Jugend ist eine eigenständige Lebensphase. Daher wollen wir unter Einbezie-
hung von Vereinen, Verbänden und Kommunen die eigenständige Jugendpolitik für Sachsen weiterentwickeln“, 
formuliert sich der Auftrag, die Jugendbeteiligung stärker zu fördern und junge Menschen an gesellschaftlichen 
Entscheidungsprozessen noch mehr zu beteiligen. Vor diesem Hintergrund soll unter anderem geprüft werden, 
inwieweit ein Kinder- und Jugendfördergesetz auf den Weg gebracht werden kann, wie es beispielsweise bereits 
in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen existiert. Unter Einbeziehung von Vereinen, Verbänden 
und Kommunen soll die EJP für Sachsen weiterentwickelt werden43. 

Auch in der Stellungnahme der Staatsregierung zum 4. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht wurde bereits 
festgehalten: „Die konsequente Initiierung von Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten, die sich am unmittelbar-
en Lebensumfeld ausrichten und sich stärker an den Bedarfen und Bedürfnissen von jungen Menschen orientie-
ren, wird eine der wesentlichen Herausforderungen für eine Eigenständige Jugendpolitik sein.“ Weiterhin heißt es: 
„Die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen muss daher ihren Fokus – neben dem frühen Kindesalter und 
der Förderung von Familien mit Kindern – perspektivisch stärker auf die Lebensphase Jugend richten.“
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38 Vgl. Landesjugendring Thüringen e. V. 2015.
39 Vgl. Landesjugendring Rheinland-Pfalz 2014: S. 2.
40 Vgl. Landesjugendring Thüringen e. V. 2015.
41 Vgl. Landesjugendring Rheinland-Pfalz 2014: S. 3.
42 Vgl. Deutscher Bundestag 2012, Drucksache 17/9397.
43 CDU und SPD Sachsen 2014: S. 54.
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Im Eckpunktepapier des Landesjugendhilfeausschusses zur Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen ist als eines 
der handlungsleitenden Entwicklungsziele formuliert, dass „Teilhabemöglichkeiten im unmittelbaren Lebensum-
feld junger Menschen […] durch die Landesebene mittels adäquater Instrumente unterstützt“44 werden sollen. 
Im Ergebnis nimmt das Eckpunktepapier eine Bestandsaufnahme zu bereits existierenden Projekten für eine 
EJP aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe vor und beschreibt Schwerpunkte und Handlungsfelder.45 
Das Eckpunktepapier kann als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer ressortübergreifenden jugendpolitischen 
Strategie für Sachsen verstanden werden. 

Um weitere zentrale Lebens- und Lernorte junger Menschen im Freistaat in den Blick zu nehmen, wurde im 
Dezember 2016 die Interministerielle Arbeitsgruppe Eigenständige Jugendpolitik (IMAG EJP) gegründet. Ziel der 
IMAG war es, prioritäre Handlungsfelder und Leitlinien für jugendpolitisches staatliches Handeln in Sachsen un-
ter Einbezug aller Ressorts zu entwickeln und dabei über die Jugendhilfeperspektive hinauszugehen. 

Die Herausbildung partizipativer Kompetenz Jugendlicher in allen für sie relevanten Lebensbereichen zu fördern, 
ist primäres Ziel einer EJP in Sachsen. Wenn junge Menschen die Erfahrung machen, dass sie als kompetente 
Akteurinnen und Akteure anerkannt werden, dann stärkt das ihr Selbstbewusstsein sowie ihre Fähigkeit, sich 
demokratisch einzumischen. Durch partizipative Aushandlungsprozesse lernen sie, ihre Meinung zu artikulieren, 
Gehör zu finden, sich mit anderen auseinanderzusetzen sowie gemeinsam Lösungen zu finden und Kompromisse 
einzugehen. Sie sammeln weiterhin Erfahrungen in Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen und erfahren 
Selbstwirksamkeit. Sie lernen mit den Konsequenzen ihres Handelns und ihrer Entscheidungen umzugehen, sowie 
Verantwortung zu übernehmen und Zusammenhänge nachzuvollziehen.46 Partizipation eröffnet jungen Men-
schen die Chance, Einfluss auf ihre persönlichen Lebensbereiche zu nehmen und so aus der Jugendperspektive 
heraus relevante Themenschwerpunkte beziehungsweise Problemlagen zu benennen. Auch die Kompetenzen Er-
wachsener, Jugendbeteiligung zu ermöglichen und zu fördern, sind wesentlich für eine gelingende EJP.

Der 5. Sächsische Kinder- und Jugendbericht flankiert vor diesem Hintergrund der gegenwärtigen Rahmenbedi-
ngungen für Jugendbeteiligung in Sachsen den Prozess der Fortschreibung der sächsischen jugendpolitischen 
Strategie und untersetzt ihn mit Daten. 

2.2.3  Rahmenbedingungen für Jugendbeteiligung in Sachsen 

Die Partizipation Jugendlicher ist das Fokusthema im 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht – was die Rel-
evanz der Ansätze der EJP in der bundesweiten Jugendstrategie verdeutlicht. Auch für die Fortschreibung der 
jugendpolitischen Strategie im Sinne einer EJP in Sachsen stellt die Schaffung von erfolgreichen Teilhabe- und 
Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche die größte Herausforderung dar, wie die Sächsische Staatsregierung 
in ihrer Stellungnahme zum 4. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht konstatiert.47

Generell sind viele Jugendliche in Sachsen bereit, sich in unterschiedlichen Bereichen zu engagieren, wie bereits 
der 4. Sächsische Kinder- und Jugendbericht feststellte. Fehlende Strukturen und Mitgestaltungsmöglichkeiten, 
insbesondere im eigenen Umfeld, würden ein aktives Engagement jedoch häufig verhindern.48 Der 4. Sächsische 
Kinder- und Jugendbericht zeigt auch, dass sich aktive Jugendliche am häufigsten in den Bereichen Schule/
Ausbildungsstätte und Kirche beteiligen. Nur wenige Jugendliche engagieren sich dagegen bei Parteien oder 
Gewerkschaften. 

58 |

44 SMS 2017a: S. 5.
45 SMS 2016: S. 4.
46 BMFSFJ 2015: S. 39.
47 Vgl. SMS 2014: S. 15. 
48 SMS 2014: S. 3.
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Schule/Ausbildungsstätte (25 Prozent)

Kirche (24 Prozent)

Jugendverbände (13 Prozent)

Top 3: Bereits aktiv Top 3: Würde mich einsetzen

Verbesserung im Wohnort (68 Prozent)

Menschen in Not (64 Prozent)

woanders (z.B. Tier-/Umweltschutz (63 Prozent)

Dieser Trend wird auch durch den vorliegenden Bericht bestätigt (vgl. Kapitel 2.4). Die Mehrzahl der potenziell aktivierbar-
en Jugendlichen würde sich laut 4. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht an der Verbesserung am Wohnort beteiligen.

Abbildung 47: Die drei häufigsten Bereiche, in denen Jugendliche bereits aktiv sind beziehungsweise sich aktiv einsetzen würden49

Quelle: Online-Jugendbefragung in Sachsen 2012/2013 zum 4. Kinder- und Jugendbericht50; 
eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Um den Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu verbessern, hat das SMS bereits 
in der Stellungnahme zum 4. Kinder- und Jugendbericht den Aufbau einer langfristig angelegten „Servicestelle 
Kinder- und Jugendbeteiligung“ angekündigt.51  Seit Anfang 2016 wird diese im Rahmen einjähriger Zuwendungen 
gefördert. Die Servicestelle wird vom Kinder- und Jugendring Sachsen e. V. umgesetzt und unterstützt unter 
anderem Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und freie Träger bei der Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendbeteiligung. Mit Blick auf den Kerngedanken der EJP trägt die Servicestelle dazu bei, dass Kinder- und Jugend-
beteiligung in Sachsen überall dort gelebt wird, wo die Lebenswelt und die Interessen junger Menschen berührt 
sind. Als trägerübergreifende Anlaufstelle macht sie sich für das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung stark und 
entwickelt es sachsenweit weiter. Einen Schwerpunkt stellt dabei das Hinwirken auf hilfreiche und verlässliche 
Rahmenbedingungen für Kinder- und Jugendbeteiligung dar. Die Servicestelle unterbreitet vorrangig Angebote an 
vorhandene Akteure aller föderalen Ebenen, um sie in ihrem Wirken zu unterstützen und zu befähigen.

Darüber hinaus fördert der Freistaat Sachsen verschiedene Programme und Initiativen, welche die direkte Beteil-
igung von Jugendlichen in Sachsen nachhaltig stärken beziehungsweise erhöhen sollen und die hier beispielhaft 
genannt werden: 

• Das Programm „Teilhabe ist mehr als Teilnahme – Hoch vom Sofa!“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
(DKJS) unterstützt Jugendliche dabei, ihre eigenen Projekte umzusetzen. Dabei werden sie von lokalen Part-
nern begleitet. Partner können Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Vereine, Verbände oder Gemeinde-
vertreterinnen und Gemeindevertreter sein.

• Weiterhin unterstützt die DKJS im Förderprogramm „Demokratisches Sachsen! Jugend bewegt Kommune“
Kommunen im ländlichen Raum dabei, kinder- und jugendfreundlicher zu werden, die Belange von jungen
Menschen zu adressieren und sie an allen für sie relevanten Entscheidungen in der Kommune zu beteiligen.

• Die Jugendstiftung Sachsen (JUST) hat zudem die Arbeitsgruppe „Eigenständige Jugendpolitik“ ins Leben
gerufen und organisiert seit 2015 die Gesprächsreihe „#lassunsreden-Jugendzeit“, in der mit Jugendlichen
und Expertinnen und Experten über die zentralen Lebensbereiche junger Menschen diskutiert wird.

49 In der Online-Befragung wurden Jugendliche danach gefragt, wo sie persönlich aktiv sind oder bereit wären sich einzusetzen, d. h. 
es wurden Themen erfragt. Es ist also davon auszugehen, dass mehr als die hier genannten 13 Prozent der befragten Jugendlichen 
in Verbänden aktiv sind.

50 SMS 2014: S. 62.
51 SMS 2014: S. 16.
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Insbesondere die Evaluationsergebnisse der Programme „Hoch vom Sofa!“ und „Jugend bewegt Kommune“ ver-
deutlichen, dass die Beteiligungserfahrung, die die Jugendlichen in den geförderten Projekten sammeln, nicht 
nur identitätsstiftenden Charakter für die Jugendlichen selbst hat, sondern auch zu einer höheren Sensibilität 
der lokalen Akteure für Jugendpartizipation geführt hat. Damit fördern sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.52

Die Partizipation und die politische Teilhabe von Jugendlichen zu fördern, ist eine zentrale Aufgabe der Jugendar-
beit und gesetzlich verankert im SGB VIII.53 Auch der sächsischen Kinder- und Jugendhilfe kommt daher eine 
tragende Rolle bei der Ermöglichung und Umsetzung von Beteiligungsangeboten für Jugendliche im Sinne einer 
Eigenständigen Jugendpolitik zu.

Mit einer Ergänzung der sächsischen Gemeinde- und der Landkreisordnung vom 13. Dezember 2017 wurde die 
Kinder- und Jugendbeteiligung mit einer Soll-Bestimmung auch landesrechtlich festgelegt. So heißt es nun zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: 

„Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese 
in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.“

„Der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese 
in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll der Landkreis geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.“54

Jugendbeteiligung soll auf lokaler und regionaler Ebene eine stärkere Rolle spielen. Die Gemeinde ist der Ort, an 
dem Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlicher kultureller, religiöser oder sozioökonomischer Zugehörigkeit 
und sexueller Orientierung zusammenleben. Auf der lokalen Ebene ist die demokratische Entscheidungsfindung 
stärker mit der Lebenswirklichkeit junger Menschen verknüpft und die konkreten Interessen und Bedarfe junger 
Menschen lassen sich vor Ort besser berücksichtigen.
Bei der Demokratiebildung kommt den Kommunen als unmittelbares Lebensumfeld daher eine wichtige Bedeu-
tung zu: Vor Ort können Kinder und Jugendliche erleben, dass Entscheidungen, die sie betreffen, in politischen 
Aushandlungsprozessen mit anderen Interessengruppen entstehen. Sie erfahren Politik als gestaltbar und erken-
nen das wechselseitige Verhältnis von Mitspracherechten und Verantwortungsübernahme. Deshalb hat die Ser-
vicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Sachsen gemeinsam mit weiteren Akteuren aus dem Kontext der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in einem partizipativen Prozess Kriterien für kinder- und jugendgerechte Kom-
munen entwickelt und 2017 veröffentlicht.55 Sie wurden in den Jahren 2015 bis 2017 durch ein breites Netzwerk 
landesweiter freier Träger in „BeteiligungsWerkstätten“ gemeinsam entwickelt. In dem Papier werden die zen-
tralen Kriterien sortiert nach den Perspektiven der Fachkräfte, der Jugendlichen und der Entscheidungsträger 
zusammengestellt. Das Papier enthält ebenfalls eine Zusammenfassung von Aussagen der Perspektiv-Papiere der 
AG Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen, die in ihrem Dialogprozess #lassunsreden56 zu ähnlichen Ergebnissen 
gekommen sind.57

Damit steht sachsenweit ein Instrument für die Beteiligungsarbeit zur Verfügung, dessen Anwendung vor Ort 
durch Unterstützungs- und Netzwerkangebote der Servicestelle oder durch Prozessbegleitungen in Programmen 
wie „Jugend bewegt Kommune“ begleitet werden kann.
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52 Vgl. Zentrum für Forschung, Weiterbildung und Beratung 2016 und Institut für regionale Innovation und Sozialforschung e.V. 
2013.

53 Vgl. § 11 Abs. 1; Abs. 3, Ziff. 1; § 8 Abs. 1 (SGB VIII).
54 § 47a (SächsGemO) und § 43a (SächsLKrO) eingefügt durch Art. 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2017; SächsGVBI: S. 62 und S.

626.
55 Ergebnisse der BeteiligungsWerkstätten I-III Sachsen 2015 bis 2017. Ergebnisse der BeteiligungsWerkstätten I-III Sachsen 2015 

bis 2017. Kriterien für ju-gendgerechte Kommunen in Sachsen. Verfügbar unter: http://www.kjrs-online.de/user_content/files/
Jugendbeteiligung/Kriterien_fuer_jugendgerechte_Kommunen_in_Sachsen.pdf.

56 Vgl. Lassunsreden.info.
57 Ergebnisse der BeteiligungsWerkstätten I-III Sachsen 2015 bis 2017.

http://www.kjrs-online.de/user_content/files/Jugendbeteiligung/Kriterien_fuer_jugendgerechte_Kommunen_in_Sachsen.pdf
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2.3  Zum Verständnis von Jugendbeteiligung58

Einführung

Es gibt vielfältige Ansätze, Partizipation beziehungsweise Beteiligung zu erklären, zu typisieren und deren Merk-
male herauszuarbeiten. Die Literatur kennt unterschiedliche Modelle zur Systematisierung der verschiedenen 
Beteiligungsformen. Das diesem Bericht zugrundeliegende Verständnis von Partizipation basiert im Wesentlichen 
auf den im Folgenden erläuterten strategischen und theoretischen Grundlagen.

Partizipation gilt als Sammelbegriff für die unterschiedlichen Formen der Beteiligung und meint eine nachhaltige 
und aktive Gestaltung der eigenen Umwelt. Das bedeutet, „[…] dass die Bürgerinnen und Bürger das Gemeinwe-
sen aktiv mitgestalten, dass sie in allen sie betreffenden Belangen mitwirken, mitentscheiden und Verantwortung 
übernehmen“.59 Bezogen auf Jugendliche heißt das, dass sie an Entscheidungen, die sie betreffen, mitwirken, sie 
mitgestalten und mitbestimmen können. Dadurch können sie einen Teil der Verfügungsgewalt über die eigene 
Lebensgestaltung an sich nehmen. 

Partizipation wird als Grundelement des Aufwachsens sowie als Voraussetzung für demokratische Aneignung-
sprozesse verstanden.60 Partizipation ist jedoch keinesfalls etwas, das man schon immer kann, sondern muss erst 
in Auseinandersetzung mit anderen Personen in verschiedensten Lebensbereichen und Orten des Aufwachsens 
erlernt werden.61 Waldemar Stange differenziert in seiner Systematisierung der Kinder- und Jugendpartizipa-
tion (2010) als erstes Strukturelement zwischen

a) Aktionsfeldern der Beteiligung (also Beteiligungsorten),
b) Themen der Beteiligung sowie
c) den Zielgruppen der Beteiligung in ihrer ganzen Bandbreite.62

| 61

58 Die Begriffe Jugendbeteiligung und Partizipation Jugendlicher werden in diesem Bericht synonym verwendet. Für eine bessere 
Lesbarkeit wird im Folgenden von Jugendbeteiligung gesprochen.

59 Fatke/Schneider 2007: S. 19.
60 Vgl. Schäfer 2017: S. 45.
61 Vgl. Betz/Gaiser/Pluto 2010: S. 16.
62 Vgl. Stange 2010.
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Exkurs: Lebensphase der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zwölf und 27 Jahren

Laut § 7 SGB VIII, gilt als Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, als Jugendlicher, wer 14, aber noch 
nicht 18 Jahre alt ist, als junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist und als junger 
Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. In der Sozialforschung wird die Lebensphase der Jugend 
zumeist breiter gefasst und als sozialer Status beschrieben, der wie jede Lebensphase nicht allein 
durch die körperliche Entwicklung, sondern zugleich durch kulturelle, wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Faktoren beeinflusst wird (Vgl. Hurrelmann und Quenzel 2016: S. 9). Entsprechend 
werden unter anderem in den Shell-Jugendstudien Personen zwischen zwölf und 25 Jahren für die 
Untersuchungen herangezogen. Die soziologische Lebensphase Jugend ist wiederum in verschie-
dene Teilphasen unterteilt. 

Vor diesem Hintergrund wird in diesem Bericht von Kindern (noch nicht zwölf Jahre alt), Jugend-
lichen (noch nicht 18 Jahre alt) und jungen Erwachsenen (noch nicht 27 Jahre alt) gesprochen. 
Wenn die Gruppen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemeinsam betrachtet werden, 
werden sie für eine bessere Lesbarkeit unter dem Begriff „Jugendliche“ zusammengefasst.

Möglichkeiten zur Beteiligung gibt es entlang aller Lebensphasen, d. h. sowohl für Kinder als auch für Jugend-
liche und junge Erwachsene. Dabei sind sie geknüpft an das Lebensumfeld in der jeweiligen Lebensphase. Die 
nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über beispielhafte Beteiligungsorte und formate in den einzelnen 
Lebensphasen. Da die Lebensphasen fließend ineinander übergehen, können auch die Beteiligungsorte und -for-
mate nicht trennscharf einer Phase zugeordnet werden. 
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Abbildung 48: Beispielhafte Beteiligungsorte und -formate in den Lebensphasen

Der vorliegende Kinder- und Jugendbericht konzentriert sich entsprechend des Schwerpunktthemas auf die Leb-
ensphase der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 27 Jahren. Jugendliche möchten in 
den Handlungsfeldern partizipieren können, die für sie relevant sind – zum Beispiel in der Familie, in der Schule 
und im Hort, am Ausbildungsplatz oder in ihrer Freizeit.63 Partizipation ist im Leben von Jugendlichen also ein 
Querschnittsthema, d. h. sie sollte in allen Lebensbereichen stattfinden. 

63  Vgl. Moser 2010: S. 74.
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2.3.1  Grundformen von Jugendbeteiligung und Partizipationsniveaus 

Auf einen Blick:

In der Beteiligungstheorie wird zwischen unterschiedlichen Beteiligungsorten (unter anderem 
Familie, Schule, Ausbildung, Freizeit, Beruf), unterschiedlichen Beteiligungsformen (informellen, 
repräsentativen, offenen und projektorientierten Formen) und unterschiedlichen Beteiligungsniv-
eaus (von Scheinbeteiligung hin zu echter Selbstbestimmung) unterschieden. Dieses breite Ver-
ständnis dient als Grundlage für die Betrachtung der sächsischen Beteiligungslandschaft und ihrer 
Rezeption in diesem Bericht. Der Vielfalt und Heterogenität der Jugendlichen muss mit einer eben-
solchen Diversität an Beteiligungsmöglichkeiten entsprochen werden. 

Unabhängig davon, an welchen Orten Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden, gilt es zwischen repräsen-
tativen und eher informellen Beteiligungsformen zu unterscheiden. Stange definiert als zweites Strukturelement 
die Grundformen der Kinder- und Jugendbeteiligung in neun Feldern – von stellvertretenden, repräsentativen 
Formen wie Jugendbeauftragten über punktuelle Partizipation, zum Beispiel in einer Bürgermeistersprechstunde, 
bis hin zu informeller Alltagspartizipation, offenen Versammlungsformen und Partizipation in Projekten.64

Auch die Jugendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Deutschen Jugendinstituts zur politisch-gesellschaft-
lichen Teilhabe von Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren unterscheidet zwischen politisch-gesellschaftlicher 
Beteiligung im weiteren und im engeren Sinn, ohne eine Wertung vorzunehmen. Politische Partizipation im weit-
eren, unkonventionellen Sinn umfasst unter anderem die Teilnahme an Demonstrationen, die Mitarbeit in einer 
Bürgerinitiative oder die Beteiligung an internetbasierten Aktivitäten, wie zum Beispiel einer Online-Protestak-
tion. Konventionelle Beteiligung umfasst laut der Studie unter anderem die Mitarbeit in Parteien, Gewerkschaften 
oder Jugendorganisationen sowie die Übernahme eines politischen Amtes.65

Die Kindervereinigung Sachsen unterscheidet in ihrem „Leitfaden für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen in Sachsen“ zwischen repräsentativen, offenen und projektorientierten Beteiligungsformen. Bei repräsen-
tativen Formen handelt es sich zum Beispiel um Jugendparlamente, in denen Jugendliche als gewählte Vertret-
erinnen und Vertreter verbindlich über einen längeren Zeitraum mitwirken. Offene Beteiligungsformen sind etwa 
Runde Tische, in denen sich interessierte Jugendliche spontan engagieren können. Projektorientierte Beteiligung 
umfasst Projekte, die zu einem bestimmten Thema in einem begrenzten Zeitraum stattfinden, wie zum Beispiel 
bei der Spielplatz- oder Stadtteilplanung. Im Leitfaden wird auch danach unterschieden, ob Jugendliche selbst 
das Projekt initiieren oder die Projekte hauptamtlich von Erwachsenen angestoßen werden.66

Vor dem hier beschriebenen Hintergrund unterscheidet dieser Kinder- und Jugendbericht folgende Grundformen 
von Kinder- und Jugendbeteiligung. Diese Kategorien sollen im Folgenden dazu dienen, die Ergebnisse der Tele-
fonbefragung und der Fallstudien zu systematisieren.  
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64 Vgl. Detjen 2000: S. 47ff.
65 Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 2015.
66 Kindervereinigung Sachsen e. V. 2010.
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Abbildung 49: Grundformen von Jugendbeteiligung

Online-Abstimmungen werden in dieser Systematisierung zu den repräsentativen Beteiligungsformen gezählt. 
Sie werden als durchaus demokratischer Prozess verstanden, in dem Themen vorgegeben sind und eine Entschei-
dungsfindung nach dem Mehrheitsprinzip erfolgt. Somit liegt Online-Abstimmungen eine Entscheidungsfindung 
inne, die zum Beispiel bei dem aktiven Engagement in Sportvereinen oder kirchlichen Gruppen nicht (unbedingt) 
inhärent ist.

Innerhalb der verschiedenen Grundformen der Jugendbeteiligung (vgl. Abbildung 49) gibt es unterschiedliche 
Niveaus von Beteiligung, die in verschiedenen Beteiligungstheorien als Stufen- oder Leitermodelle veranschaulicht 
werden. Beispielhaft erwähnt sei hier das auf der „Leiter der Bürgerbeteiligung“ von Sherry Arnstein basierende 
Stufenmodell der Partizipation („Partizipationsleiter“) nach Roger Hart (1992) und Wolfgang Gernert (1993), in 
dem jede Stufe einen bestimmten Grad der Mitbestimmung und Kontrolle des Beteiligungsprozesses beschreibt. 
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Abbildung 50: Stufen der Partizipation nach Hart und Gernert
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Quelle: Hart 1992; Gernert 1993; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Stufen können – bezogen auf Jugendbeteiligung – als Prozess interpretiert werden und aufeinander auf-
bauen. Je höher die Stufe, desto höher ist der Grad der Mitbestimmung der Jugendlichen und desto höher sind 
die Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Diese Stufen bilden keine normative Hierarchie unterschiedli-
cher Beteiligungsgrade – wann welcher Grad angemessen ist, hängt immer auch von Rahmenbedingungen wie 
beteiligten Akteuren, Themen oder formalen Kontexten ab. Die Zuschreibung, anhand derer die Labels Manipula-
tion, Dekoration und Alibiteilnahme entstehen, ist stets subjektiv.

Das Gemeinschaftsprojekt „jugend.beteiligen.jetzt“ orientiert sich nach Aussage des Trägers grob am Stufenmod-
ell nach Hart und Gernert (vgl. Abbildung 50): „Es gibt verschiedene Stufen der Beteiligung auch in unserem Pro-
jekt. Die Stufe, in der es um Entscheidungskompetenz, Entscheidungsmacht und Mitbestimmung geht, ist dabei 
am erstrebenswertesten. Aber auch Vorstufen der Partizipation, wie Einbeziehung, Anhören und Information, 
spielen eine wichtige Rolle in der Jugendbeteiligung beziehungsweise auf dem Weg dorthin“ (Träger). 
Wichtig sei es, den Jugendlichen viele verschiedene Beteiligungsformen anzubieten und sie – soweit es geht – 
selbst bestimmen zu lassen, welche Beteiligungsform gewählt wird und welche Stufen der Beteiligung für sie am 
passendsten sind. 

Die Beteiligungsniveaus werden – ähnlich dem Modell der Beteiligungsleiter nach Hart – von Stange (2010) in 
seinem dritten Strukturelement zur Systematisierung der Kinder- und Jugendpartizipation in 21 Stufen der Inten-
sität der Beteiligung beziehungsweise der Einflussnahme von Kindern und Jugendlichen unterteilt (aufsteigend 
von wenig bis viel Beteiligung).67 Diese leitete Stange nach einer intensiven Auseinandersetzung mit kommunal-
rechtlichen Regelungen ab – auf einer Ebene also, auf der es starke Überschneidungen mit der sozialräumlichen, 
sozialökologischen und lebensweltlichen Perspektive gibt:

67 Vgl. bpb 2010.
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Projekten

- direkte Demokratie in 
Versammlungen

- Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung in eigenen

- Mitbestimmung in
Erwachsengremien

- Repräsentative 
Mitbestimmung: Delegation
der Rechte an Kinder und
Jugendliche

- Mitwirkungsrechte delegiert
an Erwachsene (Politik für 
Kinder: Gremien, 
Beauftragte, Anwälte)
- Informationsrecht
- Anhörungsrecht
- Initiativrecht
- Aushandlungsrecht (realer
Einfluss, aber ohne echte
Entscheidungsrechte)
- formell (Beauftragung
durch Beschluss)
- informell (im Alltagssetting)
- Einspruchs- und 
Beschwerderechte

- einfache Teilhabe
(schlichtes Dabeisein ohne
Einfluss, integriert sein)

- sporadische Beteiligung 

- zugewiesen, aber gut
informiert

- Einfluss durch
Einzelaktionen

- Öffentlichkeit der Prozesse

Teilhabe Mitwirkung Mitbestimmung Selbstbestimmung

Intensität der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Abbildung 51: Stufen der Beteiligungsintensität nach Stange

Quelle: Stange 2010; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Andere Modelle zeugen eher vom Prozesshaften der Beteiligung, „Pathway to Participation“ von Harry Shier 
zum Beispiel unterscheidet verschiedene Ebenen der Partizipation und stellt auf jeder Ebene des zu durchlaufen-
den Prozesses die Eingangsfrage, ob die Erwachsenen bereit sind, den Kindern und Jugendlichen entsprechend 
der Beteiligungsebene Macht zu überlassen. 68

Das CLEAR-Beteiligungsmodell von Lowndes und Pratchett aus dem Jahr 2006 antizipiert Beteiligungsh-
emmnisse und leitet für fünf wichtige Einflussfaktoren von Beteiligung wesentliche politische Gelingensbedi-
ngungen ab. Die Einflussfaktoren lauten: „Can do“ (Befähigung zur Beteiligung), „Like to“ (soziale Einbindung 
und Vernetzung), „Enabled to“ (echte angebotene Beteiligungsmöglichkeiten), „Asked to“ (Ansprache und Mo-
bilisierung), „Responded to“ (Kommunikation und Transparenz).69

68 Vgl. Shier 2001: S. 107–117.
69 Vgl. Lowndes, Pratchett 2006.



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Abbildung 52: Einflussfaktoren auf das individuelle Partizipationsverhalten

Quelle: Schneider/Fatke 2007; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Das „Jugendlichenmodell – Kommunenmodell“ von Schneider und Fatke geht davon aus, dass zum Beispiel 
die Zufriedenheit mit der Partizipation in der Schule und am Wohnort, die Partizipationsaffinität unter Freund-
en, das subjektive Qualifikationsempfinden (also die Selbsteinschätzung der Partizipationskompetenz) oder der 
konkrete Veränderungswille das Beteiligungsverhalten Jugendlicher am Wohnort beeinflussen.70

Die unterschiedlichen hier skizzierten Modelle können gut ergänzend rezipiert werden – keines stellt für sich 
allein eine umfassende Erklärung des systemischen Prozesses der Beteiligung junger Menschen dar.

2.3.2  Von repräsentativen hin zu informellen Beteiligungsformen

Einführung

Jugendbeteiligung als politischer Sozialisationsprozess soll laut der Jugendstrategie 2015–2018 des BMFSFJ „Han-
deln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ (vgl. Kapitel 2.2.1) in all ihren Formen bestmöglich Mitsprache, Mit-
beziehungsweise Selbstbestimmung sowie Selbstpositionierung und Verselbständigung der Jugendlichen fördern. 
Entsprechend sollten Beteiligungsangebote auf den höheren Stufen der Beteiligungsmodelle (ab Stufe 12 bei Stange 
und ab Stufe 4 bei Hart) angesiedelt sein, was mit einem hohen Qualitätsanspruch einhergeht. Jugendpolitik muss 
die dafür nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Jugendliche benötigen den Raum und die Zeit, um ihre Persön-
lichkeit entwickeln zu können und um „die Gesellschaft durch Experimentieren in dafür geeigneten, geschützten 
Räumen immer wieder zu erneuern“.71 Auch der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung beschreibt, wie 
zur Erfassung von politischen Aktivitäten und Ausdrucksformen „alle Handlungen einbezogen [werden], in denen 
sich Jugendliche auf das Gemeinwesen in kritischer, verändernder oder gestaltender Absicht beziehen.“72
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70 Vgl. Fatke/Schneider 2007: S. 20.
71 Ebd.: S. 31.
72 BMFSFJ 2017a: S. 230.
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Somit wird auch berücksichtigt, inwiefern lebensweltbezogene Aktions- und Ausdrucksformen die politischen 
Sozialisationsprozesse der Jugendlichen beeinflussen.

Studien der letzten Jahre belegen, dass das Engagement von Jugendlichen in Vereinen, Verbänden und Parteien 
zwar kontinuierlich zurückgeht, junge Menschen sich aber verstärkt in offenere, projekt- und themenbezogene 
Beteiligungsprozesse einbringen. Dabei kommen die Studien zu unterschiedlichen Befunden zur Entwicklung des 
ehrenamtlichen Engagements sowie der politischen Beteiligung Jugendlicher im engeren und weiteren Sinn: 

• Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung widerspricht der Einschätzung, die junge Gen-
eration sei „politikverdrossen“, bestätigt aber ein anhaltend niedriges Vertrauen der Jugendlichen in
Parlamente und Parteien. Der Bericht wirft die Frage auf, inwiefern die Interessen von Jugendlichen durch
Parteien, Gewerkschaften und ihre Jugendorganisationen vertreten werden und wie lebensweltbezogen
diese für junge Menschen noch sind.

• Die Shell-Studie 2015 bescheinigt sogar ein wachsendes politisches Interesse unter Jugendlichen: 41 Proz-
ent der befragten Jugendlichen bezeichneten sich im Jahr 2015 als „politisch interessiert“, 2002 waren es nur
30 Prozent.73 Mit dem politischen Interesse ist auch die Bereitschaft zur eigenen Beteiligung an politischen
Aktivitäten verbunden. Die etablierten Parteien profitieren davon jedoch nicht, die Politikverdrossenheit
bleibt hoch.

• Der Survey „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A)74 des Deutschen Jugendinstituts zeigt
einen leichten Rückgang des Engagements junger Menschen in Vereinen zwischen 2009 und 2014 von
66 Prozent auf 61 Prozent auf.75

In den letzten Jahren hat sich – dies sagen alle oben erwähnten Studien aus – der Trend zu einer viel stärker 
kurzfristigen, projekt- und lebensweltbezogenen Form von Partizipation verstärkt. Jugendliche setzen sich ver-
mehrt für ihr direktes Umfeld und ihre Nachbarschaft ein. Besonders erfolgreich sind Projekte, die direkt an die 
Lebenswelten der Jugendlichen anknüpfen und ihre eigenen Interessen mit einem sozialen oder gesellschaftli-
chen Mehrwert verbinden. Unterstützt wird dieses projektbezogene Engagement durch strukturelle Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie von Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft, die unter anderem die 
Rahmenbedingungen für wirksame Projektarbeit zur Verfügung stellen (zum Beispiel Finanzierung, Coaching 
oder fachliche Begleitung).

Die Erhebungen für den 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht wurden basierend auf dem breiten Beteiligu-
ngsverständnis und unter Beachtung der aufgeführten Bildungsorte in der Lebensphase Jugend konzipiert: die 
telefonische Befragung von sächsischen Jugendlichen sowie die Vor-Ort-Besuche der Praxis der Jugendbeteil-
igung in Sachsen (Fallstudien), deren zentrale Erkenntnisse im Folgenden vorgestellt werden. In der Telefonbe-
fragung wurde nach verschiedenen, in der jeweiligen Lebensphase relevanten Partizipationsorten gefragt. In 
den Fallstudien wurden unterschiedliche Beteiligungsformate auf struktureller und auf Projektebene untersucht. 
Gleichzeitig wurden in beiden Erhebungen auch persönliche und strukturelle Rahmenbedingungen für Partizipa-
tion analysiert.

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Stand dieser Einflussfaktoren auf Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen 
genauer beleuchtet. 
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73 Vgl. Deutsche Shell Holding GmbH 2015: S. 4.
74 In 2016 wurden zum einen Analysen zum zeitlichen Wandel des Vereinsengagements und des politischen Interesses vorgenom-

men – anhand der DJI-Jugendsurveys und AID:A-Surveys. Zum anderen wurden die politische Involvierung sowie die politische 
Partizipation 14- bis 29-Jähriger anhand der – auf AID:A II aufsetzenden – Online-Befragung der FES-Jugendstudie 2015 (in 
Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut und infas) im Hinblick auf ihre ökono-mischen, sozialen und motivationalen 
Ressourcen untersucht. In 2017 wird die zivilgesellschaftliche und politische Teilhabe junger Menschen in Abhän-gigkeit von 
Geschlechtszugehörigkeit, Freizeitmustern und Familienalltag (mit Blick auf das politische Interesse von Mutter/Vater) analysiert.

75 Vgl. Beierle/Tillmann 2015: S. 48.
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2.3.3  Jugendbeteiligung – was bringt das?

Auf einen Blick:

Die Möglichkeit, Demokratie direkt zu erleben, stellt für die befragten Träger und die Umsetzungse-
bene in Sachsen eine der größten Chancen von Jugendbeteiligung dar. Auf Seiten der Erwachsenen 
setzt Beteiligung voraus, Macht abzugeben, also echte Beteiligungsräume zu eröffnen. Politische 
Teilhabe wird als wesentlicher Teil gesellschaftlicher Teilhabe verstanden – an den Jugendliche über 
sie betreffende gesellschaftliche Themen herangeführt werden können: Kinder- und Jugendhilfe 
kann dazu beitragen, dass Kinder- und Jugendliche ihre Mitgestaltungskompetenz entfalten und 
erleben. Sie kann so auch eine Brückenfunktion einnehmen, um Kinder und Jugendliche mit Politik 
in einen Dialog zu bringen. 

Sowohl die Telefonbefragung als auch die Fallstudien belegen, dass Jugendbeteiligung die Persön-
lichkeitsentwicklung von Jugendlichen unterstützt, Lernerfahrungen ermöglicht und die Selbstwirk-
samkeitserfahrungen von Jugendlichen stärkt. Dadurch werden sie auf ihrem Weg zu selbstbestim-
mten und aktiven Persönlichkeiten unterstützt und lernen frühzeitig Mitwirkungsmöglichkeiten an 
gesellschaftlichen Prozessen kennen.

Auch die Chance, Jugendliche mit Migrationshintergrund mit Angeboten der Jugendbeteiligung 
zu erreichen und auch ihre Teilhabemöglichkeiten zu verbessern, sollte von der der Politik und der 
Kinder- und Jugendhilfe erkannt und genutzt werden.

In den Fallstudien betonen die befragten Fachkräfte ihr breites Beteiligungsverständnis. Jugendbeteiligung sollte 
als Möglichkeit begriffen werden, mit jungen Menschen auf Augenhöhe in Kontakt zu treten, ihnen zuzuhören 
und sie ernst zu nehmen. Jugendliche sollten selbst gestalten und aktiv werden, eigene Ideen umsetzen und Kritik 
üben können. Erwachsene sollten sie ernst nehmen, ihre Interessen erfragen und sie Verantwortung übernehmen 
lassen. „Beteiligungsverständnis im Sinne der Partizipation heißt bei uns, dass die Jugendlichen in die Selbst-
verantwortung gezogen werden, sich an der Ideenfindung von Projekten zu beteiligen. Die Beteiligung ist sehr 
lebensweltorientiert. Die Ideen von Jugendlichen werden nachgefragt, aufgenommen und im besten Fall dann 
gemeinsam mit den Jugendlichen in Form von Projekten organisiert, durchgeführt und nachbereitet“ (Umsetzu-
ngsebene).

Die befragten Träger nennen als ein Hauptziel von Jugendbeteiligung, Jugendliche soweit zu befähigen, dass sie 
Themen, die sie betreffen, mitgestalten und Entscheidungen mittragen können. „Jugendbeteiligung ist wichtig, 
um eine Welt zu kreieren, in der alle gerne miteinander leben“ (Träger). Ideal sei eine institutionelle Verankerung 
von Jugendbeteiligung, wie sie zum Beispiel über die Änderung der Gemeindeordnung zur „Soll-Bestimmung“ 
vorangetrieben werden soll. 
Wichtig sei, dass es wirklich etwas gibt, dass veränderbar und gestaltbar ist. „Beteiligung bedeutet auch Machtab-
gabe. Es wäre schön, wenn sich die Politik ein Stück weit näher auf Jugend zubewegt, sodass gemeinsam bestim-
mte Fragestellungen diskutiert werden und Lösungen gefunden werden können. So kommt man dann auch zu 
einer wirkungsvollen und qualitativ hochwertigen Jugendbeteiligung“ (Träger).

Eine wesentliche Chance von Jugendbeteiligung liegt laut den befragten Akteurinnen und Akteuren in der 
Förderung der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe durch Jugendbeteiligung: „Wenn man möchte, dass 
Menschen Demokratie verstehen und Demokratie zu schätzen wissen, dann muss man dafür sorgen, dass die 
Menschen Demokratie erleben“ (Träger).
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„Jugendbeteiligung als Methode und die 
Haltung zu Jugendbeteiligung sind 
wichtige Bestandteile für die 
gesellschaftliche und politische Teilhabe 
in einer demokratischen Gesellschaft“ 
(Träger).

Durch Beteiligung kann laut der Träger und der Um-
setzungsebene ein Demokratieverständnis vermittelt 
und demokratische Handlungskompetenzen aufgebaut 
werden. Sie sei ein wichtiger Baustein, um demokratische 
Kultur zu erleben. „Jungen Menschen über das Erleben 
von Beteiligungsprozessen demokratische Handlungs-
kompetenzen mitzugeben, funktioniert in der Jugend-
beteiligung sehr praxisbezogen“ (Träger). Es sei sinnvoll, 
Jugendbeteiligung in Politik und Gesellschaft einzubauen. 
Jugendbeteiligung fördere den Austausch zwischen Gen-
erationen und biete die Möglichkeit, innovative Ideen zu 
entwickeln.

Es gilt, ein einheitliches und breites Verständnis von Jugendbeteiligung zu entwickeln, so die befragten Träger 
– und zwischen punktueller Information über politische Prozesse (zum Beispiel durch den Besuch im Land-
tag) und echter Mitbestimmung zu differenzieren. Die reine Wissensvermittlung im politischen Kontext, die
von politischen Akteuren schon als Beteiligung ausgewiesen ist, dürfe nicht als eine solche gelten. Die Mehrheit
der befragten Träger sehen keine klare Grenze zwischen gesellschaftlicher und politischer Teilhabe durch Ju-
gendbeteiligung. Beide Bereiche seien eng verzahnt und nicht trennscharf. Zudem sei politische Teilhabe immer
auch eine Form gesellschaftlicher Teilhabe und umgekehrt, da Politik nicht ohne Gesellschaft zu denken ist. „Es
braucht nicht unbedingt unterschiedliche Ansätze. Die Trennung von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe
ist eher schwierig. Diese Trennung ist ein verstaubtes Bild von politischer Bildung“ (Träger). Jugendbeteiligung sei
stark kontextabhängig und hänge von den unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen ab. Es bedarf demnach
unterschiedlicher Beteiligungsformate für die diverse Zielgruppe. Einige Träger betonen jedoch, dass der Zugang
zu Jugendlichen über gesellschaftliche Themen ein anderer ist und besser funktionieren kann, da gesellschaft-
liche Mitgestaltung näher an den Lebenswelten der Jugendlichen liege. „Bei der gesellschaftlichen Teilhabe gibt
es mehr Berührungspunkte und sie ist der Lebenswelt näher. Die politische Teilhabe ist nach wie vor eine eher
‚unbequeme Sache‘ – für beide Seiten. Hier braucht es einen guten Dialog und die Politik muss sich auch mit der
Lebensphase Jugend beschäftigen“ (Träger).

Gesellschaftliche Teilhabe, zum Beispiel in einem Verein, könne eine gute Basis sein, um zur politischen Teilhabe 
hinzuführen. Wichtig sei es, Jugendliche über die Wesenszüge der Politik aufzuklären, sodass sie ihren eigenen 
Standpunkt verorten können. Jugendliche sollten gestärkt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese 
dann auch vertreten zu können. „Es wäre schön, wenn sich Jugendliche auch politisch beteiligen würden. Jedoch 
hat die Politik oft zu hohe Erwartungen und Ansprüche an die Jugendlichen“ (Umsetzungsebene). Viele Jugend-
liche hätten Berührungsängste mit der Politik, die schon im frühen Alter abgebaut werden sollten. „Wenn Kinder 
früh beteiligt werden, sinken die Hemmschwellen, sich später wieder zu beteiligen“ (Umsetzungsebene).

Dies wird auch durch die Ergebnisse der Telefonbefragung unterstützt, in der die Jugendlichen unter anderem 
nach ihrer Bereitschaft für zukünftiges Engagement gefragt wurden, unabhängig davon, ob sie bereits aktiv 
waren oder sind. 
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Abbildung 53: Bereitschaft für zukünftiges Engagement
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Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des SMS; N=297; eigene Darstellung: Ramboll Management 
Consulting.

67 Prozent der befragten aktiven Jugendlichen wollen sich auch zukünftig, also in den nächsten Jahren, engagi-
eren. Das spricht dafür, dass frühzeitiges Engagement dazu führen kann, dass sich die jungen Menschen auch im 
späteren Lebensverlauf noch an der Mitgestaltung ihres Umfelds beteiligen. 
Unter den Jugendlichen, die sich bisher nicht in ihrer Freizeit engagieren, können sich immerhin 44 Prozent vor-
stellen, in Zukunft aktiv zu werden. Diese interessierten Zielgruppen könnten zukünftig für Beteiligungsangebote 
gewonnen werden.

Jugendliche würden – so die befragten Träger – durch Jugendbeteiligung lernen, ihre Meinung zu vertreten und 
mit anderen Meinungen umzugehen. Außerdem würden sie demokratische Umgangsformen erlernen sowie den 
Umgang mit Rückschlägen. Beteiligungsmöglichkeiten seien ein Anstoß, umzudenken, die eigene Haltung zu än-
dern und die Perspektive zu wechseln. „Selbstwirksamkeitserfahrung, Demokratieerfahrung, politische Bildung 
– das ist für mich Jugendbeteiligung“ (Träger).

Alle befragten Ebenen sind sich einig, dass es eine offene Haltung gegenüber Jugendbeteiligung braucht und die 
Haltung und Einstellung der Erwachsenen ein Hinderungsgrund für Jugendbeteiligung sein kann „(…) es ist eine 
Grundhaltung und Arbeitsweise.  Dazu gehört nicht nur die Arbeit für und mit Jugendlichen. Es ist eine Art und 
Weise, wie man miteinander arbeitet. Es ist ein Lernen auf allen Ebenen: der Jugendliche lernt, der Bürgermeister, 
die Gemeinderäte, die Verwaltung, alle“ (Umsetzungsebene). Jugendbeteiligung sollte als Win-win-Möglichkeit 
verstanden werden, die positive Auswirkungen auf die Jugendlichen, aber auch auf die Kommune und die Leben-
squalität vor Ort hat. „Es braucht ein offenes Ohr, Geduld und man muss ohne Druck und Ergebniserwartungen 
an Jugendbeteiligung herangehen“ (Träger). Es sei aber auch wichtig, klar zu sagen, was geht und was nicht.
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„Grenzen der Jugendbeteiligung liegen 
oft in den Köpfen von Erwachsenen“ 
(Träger).

„Wertschätzung und Anerkennung 
durch Bürgermeister und die Stadt 
können Hemmschwellen abbauen 
gegenüber der Politik, der 
Verwaltung und der Stadt“ 
(Umsetzungsebene).

Die Erwachsenen würden den Jugendlichen nicht genug zutrauen. Oft würden außerdem gute Ergebnisse 
erwartet werden, was Druck auf die Jugendlichen ausübt. „Erwachsene müssen für die Welt der Jugend-
lichen sensibilisiert werden und lernen, dass Beteili-
gung schon der Prozess an sich ist und nichts fertig 
gestellt werden muss“ (Träger). Wenn ein gemeins-
ames Zielverständnis fehlt, könne dies einen Stolper-
stein darstellen. Jugendbeteiligung bedeute außerdem 
auch Machtabgabe. „Es braucht immer jemanden, der 
Entscheidungen öffnet, also Macht abgibt“ (Träger). 
Dies sei noch nicht selbstverständlich.

Die befragten Akteurinnen und Akteure der Umsetzungsebene teilen diese Einschätzung und sehen eine Gren-
ze in den Erwachsenen, wenn diese sich nicht zurücknehmen könnten. „Wir hatten häufiger Situationen mit 
Erwachsenen, bei denen es um Beteiligung ging, um selbstverwaltete Projekte. Die haben dann ihre Meinung 
eingebracht, obwohl sie einen Gaststatus hatten und am Rande saßen. Dass die sich zurücknehmen können und 
auch sich bewusst sind, gegebenenfalls ein Stück weit manipulieren zu können“ (Umsetzungsebene). Wichtig sei 
eine Offenheit der Beteiligung. Nur „eine Hand voll“ Jugendlicher sei kontinuierlich sehr engagiert. Jugendliche, 
die einem Verein angehören, hätten dort ihr Engagement und könnten sich nur themenorientiert anderswo 
engagieren.

Auch für Jugendliche, die in Heim- und Wohngruppen leben oder mit der Jugendhilfe zu tun haben, heißt 
Beteiligung, dass die Jugendlichen über alle sie betreffenden Entscheidungen Verfügung haben müssen. Sie 
bräuchten laut der befragten Akteurinnen und Akteure der Umsetzungsebene dafür ausreichend Informa-
tionen und müssten überall ein Mitspracherecht haben. „Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche – aber 
am Ende auch Familie – Entscheidungen mitgestalten können. Das heißt nicht, dass sie in jedem Falle selber 
die Entscheidung treffen dürfen, sondern dass sie mitsprechen dürfen und ihre Stimme Gewicht hat in der 
Entscheidung. ZUM BEISPIEL über Hilfebedarf und Hilfegestaltung, aber auch ganz konkrete Alltagssitua-
tionen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Das fängt beim Essen an und hört bei der Frage auf: ‚Wo 
will ich leben? Was ist meine Idee vom Leben und was kann Kinder- und Jugendhilfe oder auch insgesamt die 
Gesellschaft mir an Möglichkeiten eröffnen? ‘“ (Umsetzungsebene). Dies sei ein sehr breites und grundsätzli-
ches Beteiligungsverständnis. Ein Gegenbild zu Herrschaft und Machtausübung oder Machtmissbrauch, den 
es auch in der Kinder- und Jugendhilfe gegeben habe.

Die befragten Akteurinnen und Akteure der Um-
setzungsebene und aus Politik und Praxis erläutern, 
dass durch Jugendbeteiligung Hemmschwellen ge-
genüber der Politik abgebaut und Wertschätzung 
und Offenheit gegenüber der Stadt und Verwaltung 
geschaffen werden könnten. Jugendbeteiligung för-
dere den Respekt und die Wertschätzung für Politik 
sowie politische und demokratische Prozesse. „Wie 
kann ich meine Interessen einbringen? Wie geht 
man mit Hürden um? Welche Regeln gibt es? Was 
kann ich daran verändern?“ (Umsetzungsebene). 
Die Jugendlichen würden außerdem Kompromiss-
bereitschaft lernen.
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Jugendbeteiligung sorge laut der befragten Träger außerdem für einen Schutzfaktor. Ein Spielplatz, der mit Ju-
gendlichen entstanden ist, würde zum Beispiel weniger von Vandalismus getroffen werden. Jugendbeteiligung 
könne außerdem einen generationenübergreifenden Dialog zwischen Jugendlichen und Erwachsenen schaffen. 
„Dadurch erkennen Erwachsene, dass Jugendliche Potenziale haben, die man freisetzen kann, wenn man ihnen 
die Chance gibt, sich einzubringen“ (Träger). 

Jugendbeteiligung könne laut der befragten Träger außerdem als Potenzial für Zukunftsthemen gesehen werden. 
Oft könnten Jugendliche neue innovative Perspektiven einbringen, welche die Erwachsenen noch nicht mitge-
dacht haben. „Eine große Chance ist es, eine Welt zu kreieren, in der wir alle gerne leben. Dafür muss man früh-
zeitig anfangen Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Vor allem dort, wo etwas ihr Lebensumfeld betrifft“ 
(Träger). 

Eine weitere Chance von Jugendbeteiligung ist für die befragten Träger und der Umsetzungsebene die Persönlich-
keitsentwicklung und die Selbstwirksamkeitserfahrung der Jugendlichen. Jugendbeteiligung präge die Individu-
alität und die Persönlichkeit junger Menschen. Durch die Engagement-Erfahrung würden sie Selbstwirksamkeit 
und Selbststärkung erfahren. „Selbstwirksamkeit führt dazu, dass sich die Jugendlichen zu Menschen entwickeln, 
die sich auch später (wieder) einbringen, engagieren, mitwirken, teilnehmen – sowohl gesellschaftlich, als auch 
politisch“ (Träger). Jugendbeteiligung hänge stark mit Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein zusammen. Selbstbestätigung und Selbstbewusstsein könnten aufgebaut werden. „Das Ergeb-
nis ist in den besten Fällen ein rücksichtsvoller, verantwortungsbewusster Jugendlicher, der sich seinen Phanta-
sien hingibt und versucht Anderen und sich selbst was Gutes zu tun beziehungsweise etwas zu tun, was Spaß 
macht“ (Umsetzungsebene). Jugendbeteiligung fördere außerdem ein Miteinander, zum Beispiel auch zwischen 
verschiedenen Altersgruppen, und unterstütze dabei, Jugendliche aus bildungsfernen Milieus zu integrieren. 

Laut der befragten Träger in den Fallstudien sorgt Jugendbeteiligung für Lernerfahrungen. „Beteiligung ist auch 
anstrengend und es gibt Hürden, die zu überwinden sind. Das zu schaffen beziehungsweise auszuhalten, hat 
einen großen Lerneffekt“ (Träger). 

Lernerfahrungen und die Entwicklung der Persönlichkeit ist auch ein wichtiger Grund für die befragten Jugendli-
chen, sich aktiv zu engagieren, zu entscheiden und mitzugestalten. So gaben in der Telefonbefragung 45 Prozent 
der aktiven Jugendlichen an, dass sie sich engagieren, um sich persönlich weiterzuentwickeln (vgl. auch Kapitel 
2.4.2).  
Für 86 Prozent der Jugendlichen, die sich laut Telefonbefragung aktiv engagieren, ist der Aspekt, dass sie verste-
hen, wie Entscheidungen getroffen werden, wichtig oder sehr wichtig:
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Abbildung 54: Wichtige oder sehr wichtige Aspekte in Beteiligungsprozessen aus Sicht der Jugendlichen

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des SMS; N=301; 
eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Den befragten aktiven Jugendlichen ist vor allem wichtig, dass ihre Meinung in den Beteiligungsprojekten ernst 
genommen wird (87 Prozent). Sie wollen verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden (86 Prozent) und 
selbst entscheiden (82 Prozent) sowie eigene Ideen umsetzen (80 Prozent). Auch dass sich durch das Projekt 
wirklich etwas verändert, ist vielen Jugendlichen wichtig (73 Prozent). Etwas weniger Jugendlichen ist es wichtig, 
dass die Verpflichtung zum Engagement nicht zu lang ist (65 Prozent) und dass sie dafür auch die entsprechende 
Anerkennung bekommen (63 Prozent).

Auch die befragten Jugendlichen in den Fallstudien wünschen sich, dass man sie ernst nimmt und man ihnen 
zuhört. Erwachsene sollten bei der Beteiligung unterstützen und keine Angst haben, ein Stück Macht an die jun-
gen Menschen abzugeben. Sie sollten die Mitsprache der Jugendlichen stärken. 

„Die Mitsprache sollte wesentlich weitergehen. Die Erwachsen sollten nicht nur 
Zuhören und dann doch alleine entscheiden. Gemeinsam auf einer 
gleichwertigen Ebene Entscheidungen treffen ist die beste Art von Beteiligung. 
Erst wenn alle Parteien sich für ihre Entscheidung verantwortlich fühlen und 
auch sind, dann ist auch mehr Interesse dafür da“ (Jugendliche).

Partizipation kann auch eine Chance sein, Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen und besser in das 
gesellschaftliche Gefüge einzubinden.

So zeigt die Telefonbefragung, dass sich die Jugendlichen mit Migrationshintergrund76 signifikant häufiger 
engagieren als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.77

76 N=75
77 N=455
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87 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind in ihrer Freizeit (zum Beispiel auch mit einem ei-
genen Projekt) und beziehungsweise oder in einer Institution ihrer Lebenswelt engagiert. Bei den Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund sind es 76 Prozent.

2.3.4  Jugendbeteiligung – wo und wie?

Auf einen Blick:

Die Einschätzung der befragten Akteurinnen und Akteure in den Fallstudien verdeutlicht, dass 
Jugendbeteiligung als Querschnittsthema in allen kommunalen Bereichen, die auch Jugendliche 
betreffen, eine Rolle spielen sollte. Dies bedeutet, dass dort eine Sensibilisierung für das Thema 
bestehen und Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Um möglichst eine Vielzahl an 
Jugendlichen zu erreichen, sollten die Möglichkeiten sowohl an den verschiedenen Orten, an denen 
sich Jugendliche aufhalten, angeboten werden (zum Beispiel Schule, Jugendclub, Sportverein), als 
auch eine möglichst breite Palette an Themen (Bildung, Stadtentwicklung und Raumplanung, Dig-
italisierung) und Formaten (repräsentativ und informell) aufgreifen. Zudem sollten Möglichkeiten 
geschaffen werden, Jugendliche auch in strategische und planerische Entwicklungen in der Kom-
mune frühzeitig einzubeziehen.

Die in den Fallstudien befragten Fachkräfte sind sich einig: Jugendliche sollten sich in allen Bereichen, die sie 
betreffen, beteiligen können: „Grundsätzlich können sich Kinder und Jugendliche in allen gesellschaftlichen 
und individuellen Fragen beteiligen. Sie sind diejenigen, die in dieser Welt nachfolgen, hineinwachsen, die aber 
auch von Zukunftsfragen betroffen sind“ (Umsetzungsebene). Kinder und Jugendliche sollten auch an den ganz 
großen Zukunftsfragen beteiligt werden, zu denen sie bisher wenig Mitsprache haben. „Wenn wir heute über 
Umweltprobleme oder innere Sicherheit entscheiden, betrifft das Kinder und Jugendliche, weil sie in dieser Welt 
groß werden. Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, Kinder und Jugendliche an politischen Prozessen zu 
beteiligen, in der Kommune und auch darüber hinaus“ (Umsetzungsebene).

Jugendbeteiligung sei, so die befragten Träger und die Akteurinnen und Akteure aus Politik und Verwaltung, ein 
Querschnittsthema. „Es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich, den man ausschließen kann. Jugendliche sind 
immer direkt oder indirekt betroffen“ (Träger). Dies umfasse nicht nur den Freizeitbereich, sondern etwa auch 
den Bildungsbereich, den Straßenbau oder Digitalisierung. „Jugendbeteiligung fängt in der Familie an und geht 
auch in der Schule oder der kommunalen Politik. Jugendliche sollten Teil all dieser Welten sein und diese auch 
mitgestalten“ (Träger). Die kommunale Ebene sei den Jugendlichen dabei am nächsten. „Das ist der Raum wo sie 
am ehesten Veränderung spüren können, zum Beispiel Plätze im öffentlichen Raum gestalten, Jugendparlamente 
mit eigenem Budget. Die kommunale Ebene ist die wichtigste“ (Träger). Eine Beteiligung auf Landes- oder Bun-
desebene sei jedoch genauso angebracht bei allen Fragen, die Jugendliche betreffen. Man könne mit Jugendli-
chen auch über strategische Ausrichtungen sprechen, zum Beispiel, wenn es um Schule und Kindergärten geht. 
„Man sollte nichts ausschließen“ (Politik). Die Bereiche seien altersgruppenabhängig. Kleine, schnelle Projekte mit 
Ergebnis seien von Vorteil. „Im Vordergrund stehen ihre eigene Lebenswelt und Entwicklung“ (Politik).

Die Bereiche und Ebenen seien laut der befragten Träger außerdem abhängig vom Interesse der Jugendlichen. 
„Erwachsene müssen sensibilisiert werden für Interessen von Jugendlichen und deren Umgang mit Beteiligung. 
Sie müssen offen sein, Jugendliche ernst nehmen und ihnen zuhören“ (Träger).
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„Es gibt keine Patentrezepte für 
Jugendbeteiligung“ (Träger).

Das Beteiligungsverständnis sollte sich grundsätzlich 
an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ori-
entieren. „Es geht weniger darum, dass sich Erwachsene 
zusammensetzen und sich überlegen ‚was können wir 
denn jetzt mal für die Jugendlichen machen?‘, was 
meistens schief geht“ (Träger). Jugendparlamente zum 
Beispiel seien ein sinnvolles Beteiligungsformat, würden 
aber nur wenige Typen von Jugendlichen ansprechen. 
Jede Kommune müsse für sich klären, welche Form am 
sinnvollsten und machbarsten ist.

Die befragten Akteurinnen und Akteure in den Fallstudien halten es ebenfalls für wichtig, unter Jugendbeteil-
igung nicht ausschließlich repräsentative Formen (wie zum Beispiel gewählte Jugendvertretungen) zu verste-
hen. Formate, bei denen Jugendliche mit den in den Landtag genommen werden und „sich da mal einen Tag 
einbringen sollen“ (Umsetzungsebene), werden von der Umsetzungsebene eher als kontraproduktiv bezeichnet. 
Dort werden Jugendliche „unkritisch in ein Erwachsenensystem reingepresst“ (Umsetzungsebene). Jugendliche 
sollten auch durch individuelle und projektbezogene Formen beteiligt werden, so die befragten Träger und die 
Umsetzungsebene: „Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind meist kurzfristig. Deswegen sollten die 
Beteiligungsformen projektbezogen und offen gewählt sein und weniger das Adaptieren von erwachsenen par-
lamentarischen Systemen darstellen“ (Träger). Partizipation fange bei der Frage nach der Meinung von Jugendli-
chen an. Es sollten niederschwellige, offene Partizipationsmöglichkeiten angeboten und Beteiligung so über viele 
verschiedene Projekte und Ansätze möglich gemacht werden. 

Auch die befragten Akteurinnen und Akteure aus Politik und Verwaltung halten es für wichtig, verschiedene 
Beteiligungsformen anzubieten: von der formalisierten, repräsentativen Beteiligung durch Klassenräte und 
Schülerräte über das Engagement im Verein, wie etwa in der freiwilligen Feuerwehr, hin zu einer Beteiligung über 
soziale Medien und Online-Petitionen. Diese hätten alle ihre Berechtigung in der Beteiligungslandschaft einer 
Kommune. Die repräsentativen Beteiligungsformen erreichten jedoch häufig nur einen sehr kleinen Ausschnitt 
an Jugendlichen – vor allem die, die sich auch von sich aus und durch ihr Elternhaus schon engagieren. Der Ju-
gendbeirat zum Beispiel stelle für viele Jugendliche eine große Hürde dar: „Man muss Jugendliche in ihrem Ort 
abholen. Eher niedrigschwellige Angebote und Projekte anbieten, anstatt in stocknüchternen Stadtratssitzungen 
zu sitzen“ (Politik).
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2.3.5  Jugendbeteiligung – ein Pluspunkt für Kommunen? 

Auf einen Blick:

Einig sind sich die befragten Akteurinnen und Akteure der Fallstudien darüber, dass es einen ge-
setzlich verankerten Rahmen für Jugendbeteiligung braucht. Somit wird die neue Soll-Bestimmung 
vom 13. Dezember 2017 in der sächsischen Landkreis- und Gemeindeordnung als Schritt in die rich-
tige Richtung begrüßt. Dennoch gilt es nun für die Kommunen, jeweils passgenaue Konzepte für die 
Umsetzung von Jugendbeteiligung zu entwickeln und diese umzusetzen. Diese Entwicklung sollte 
laut der befragten Akteure idealerweise unter der Beteiligung von multiprofessionellen Netzwerken 
entstehen – unter Mitwirkung aller Akteure in der Region, die das Aufwachsen von Jugendlichen 
begleiten. Hier gilt es, pragmatische Lösungen zu entwickeln, damit bürokratische Hürden die Um-
setzung von Beteiligung vor Ort nicht zu stark begrenzen. An gelungenen niedrigschwelligen För-
dermöglichkeiten für Beteiligungsprojekte wie zum Beispiel in dem Programm Hoch vom Sofa! 
(https://www.hoch-vom-sofa.de/), den Jugendfonds von Nixlos.de (https://nixlos.de/jugendfonds) 
oder dem Jugendparlament in Leipzig (http://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-
de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/15_Buero_fuer_Ratsangelegenheiten/Jugendparlament/
Jugendfonds_Leipzig_-_Online_Antrag.pdf) können sich andere Kommunen ein Beispiel nehmen. 
Die befragten Akteurinnen und Akteure stellen zudem als wichtig heraus, dass vor dem Aufsetzen 
neuer Strukturen die Bedarfe und Interessen der Jugendlichen eruiert werden sollten. Somit können 
Angebote passgenauer auf Jugendliche zugeschnitten werden. Prozessbegleitung für Kommunen, 
wie sie beispielsweise „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ und „Jugend bewegt Kommune“ 
anbieten sowie auch anderweitige Unterstützungsangebote der „Servicestelle Kinder- und Jugend-
beteiligung Sachsen“ werden als wichtig bezeichnet. Hier gilt es, bestehendes Wissen um förder-
liche und hemmende Bedingungen sowie erarbeitete Richtlinien und Praxismaterialien zu einer 
noch flächendeckenderen Verbreitung zu verhelfen und den Austausch zwischen erfahreneren und 
unerfahreneren Kommunen weiter voranzutreiben.

Eine zentrale Rahmenbedingung sei laut der befragten Träger die gesetzliche Verankerung von Jugendbeteiligu-
ng. „Eine wichtige Voraussetzung ist die gesetzliche Grundlage, auf die sich Jugendliche und Anbieter von Beteili-
gungsangeboten berufen können und damit auch das politische Mandat spüren“ (Träger). In Baden-Württemberg 
habe es durch die gesetzliche Verankerung, dass Jugendliche in Planungsprozessen beteiligt werden müssen, 
„einen extremen Push in der Jugendbeteiligung gegeben“ (Träger). Die Soll-Formulierung in der sächsischen 
Gemeindeordnung als institutionelle Rahmenbedingung (vgl. Kapitel 2.2.3) sei wichtig. Sie zeige, dass Jugend-
beteiligung in der Politik auf einem guten Weg ist. Dennoch stellt sie für viele Kommunen, die sich bisher wenig 
oder nur einseitig mit dem Thema Jugendbeteiligung beschäftigt haben, eine Herausforderung dar. Gleichzeitig 
gibt es viele Kommunen, die schon einen weiten Weg gegangen sind. Dies sind unter anderem die Kommunen, die 
seit Jahren durch die Prozessbegleitungen der Programme „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ und „Jugend 
bewegt Kommune“ auf ihrem Weg hin zu jugendgerechten Kommunen unterstützt wurden und werden. Von 
diesen Kommunen könnte eine noch stärkere flächendeckendere Strahlkraft ausgehen.
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Laut der befragten Akteurinnen und Akteure aus Politik und Verwaltung könnten direkte Verordnungen auch eine 
hohe Hürde darstellen. „Wenn in der Gemeindeordnung stehen würde: Es MUSS ein Jugendrat beteiligt werden, 
aber es gibt gar nicht genug engagierte Jugendliche dafür, wird es kritisch“ (Politik/Verwaltung). Die Umsetzung 
von Jugendbeteiligung sei außerdem schwierig ohne interessierten und engagierten Stadträte oder Oberbürger-
meister. Eine Herausforderung seien außerdem komplexere Themen, die genauer erörtert werden müssen. „Man 
kann aber Jugendliche schon überall beteiligen, wenn man die Sachverhalte eben erklärt“ (Politik/Verwaltung).
Die befragten Träger sind sich einig, dass es eine gemeinsame Strategie von öffentlichen und freien Trägern auf 
kommunaler Ebene braucht. Jugendbeteiligung als Thema brauche politische Rückendeckung und Interesse der 
politischen Ebene. Fördergelder sollten direkt in die Kommunen fließen – es brauche vor allem Personal in Form 
von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie anderen Fachkräften vor Ort.

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung seien laut der befragten Akteurinnen und Akteure aus Politik und Ver-
waltung die Strukturen der Verwaltung, wie etwa eine Stelle gezielt für Jugend- und Bürgerbeteiligung, die das 
Thema politisch auf die Agenda bringt und die Aktivitäten in der Kommune zu dem Thema steuert und koordi-
niert. Es müsse außerdem die Infrastruktur in der Stadt gegeben sein – d.h. es braucht Räume für die Jugendli-
chen, um sich treffen und organisieren zu können. 

Den befragten Trägern ist es außerdem wichtig, dass auf Bundes-, Länder- sowie kommunaler Ebene ein größeres 
Bewusstsein für das Thema Jugendbeteiligung geschaffen wird. „Im Idealfall haben Städte und Kommunen große 
Netzwerke zum Thema Jugendbeteiligung, wo auch Schulen, Migrantenvereine, Jugendliche, Schülerrate, die 
Politik, der OB, Sozialarbeiter vertreten sind“ (Träger). Es brauche laut der befragten Träger außerdem eine offene 
Gesellschaft sowie eine Jugend, die sich interessiert. Wichtig sei außerdem „eine offene Erwachsenenwelt inklus-
ive Stadt- und Gemeinderat, OBs und Firmen. Gerade bei Ausbildungsbetrieben gibt es große Potenziale“ (Träger).

Laut der befragten Träger müssten Strukturen erst einmal eingeführt werden, bevor sie verändert werden könnt-
en. „In der Arbeit mit Kommunen hört man oft ‚ja wir haben doch dies und das für Jugendliche, aber die Jugend-
lichen nehmen diese Angebote nicht wahr‘. Das heißt nicht, dass Jugendbeteiligung generell nicht funktioniert, 
sondern es liegt dann vielleicht an den Angeboten an sich oder zeitlichen Faktoren oder der Erreichbarkeit von 
Jugendlichen“ (Träger). Es bräuchte Formate, die herausfinden, was Jugendliche wollen und in welcher Form sie 
es sich wünschen. Dies seien vielleicht auch Formate wie „Open Spaces“ im Unterricht oder mehr Beteiligung im 
Schulalltag.

Die Einstellung der Kommune gegenüber Jugendbeteiligung wird von der Umsetzungsebene als eine bedeutsame 
Rahmenbedingung genannt. „Im besten Fall empfindet die Kommune Jugendarbeit als gut und steht hinter der 
Jugendarbeit. Das macht die Arbeit sehr viel einfacher“ (Umsetzungsebene). Wichtig sei laut der befragten Ak-
teurinnen und Akteure aus Politik und Verwaltung und der Träger außerdem, das öffentliche Bewusstsein für 
Jugendbeteiligung zu erhöhen, ebenso wie das der politischen Ebene. „Das Bewusstsein, dass Jugendbeteiligung 
viele Bereiche in der Kommune betrifft und dass Jugendbeteiligung nicht als zusätzliche Belastung wahrgenom-
men wird, ist häufig nicht vorhanden.“ (Träger).

Herausforderungen gäbe es auch durch eine aktuelle politikkritische Stimmung. „Im Moment gibt es bei vielen 
eine gewisse Haltung, dass man als Bürger sowieso nichts entscheiden kann – die alteingesessenen Parteien 
würden eh alles alleine entscheiden. In Wahrheit kommt es aber auf jeden Einzelnen an, den Mund aufzumachen 
und sich zu engagieren“ (Umsetzungsebene).

Auf der kommunalen Umsetzungsebene nennen sowohl die Jugendlichen, als auch die befragten Träger 
bürokratische Prozesse als einen hemmenden Faktor von Jugendbeteiligung. Anträge würden eine große Hürde 
darstellen. „Wenn du als Jugendlicher ein Projekt machen willst, musst du Förderanträge schreiben, was du viel-
leicht noch nie gemacht hast. Bis zur Bewilligung vergehen nochmal drei bis vier Monate und das alles ist auf 
jeden Fall demotivierend. Das muss alles schneller gehen“ (Jugendliche).
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Die bürokratischen Hürden würden laut der befragten Träger die Jugendlichen abschrecken. „Es wäre wün-
schenswert, wenn sich auch hier etwas bewegen würde. Zum Beispiel könnten Behörden jugendgerechte 
Erklärungen zu bestimmten Vorgehen abgeben und gleichzeitig offen gegenüber den Interessen Jugendlicher 
sein, um ein gegenseitiges Verständnis möglich zu machen“ (Träger). Eine weitere Grenze seien die (strukturel-
len) Regeln der Politik und der Verwaltung. Kommunen müssten für Jugendbeteiligung offen sein. „Erwachsene 
sollten aus ihren Strukturen mal rausdenken, denn Jugendliche ticken einfach anders. Das ist natürlich schwierig, 
wenn man als Stadtmitarbeiter den Haushalt festlegen muss und eigentlich schon ein Jahr vorher eventuelle 
Jugendprojekte planen muss“ (Träger).

Es habe zum Beispiel bei der Etablierung eines Jugendpar-
laments schon einmal ein Problem mit der Rechtsabteilung 
gegeben. Herausforderung sei zudem die sächsische För-
derlogik im Bereich der Jugendarbeit, „da hier immer nur 
jährlich Anträge gestellt werden können und so einige mit 
Jugend Arbeitende immer bangen müssen, ob ihr Projekt 
verlängert wird“ (Träger). Auch die befragten Jugendlichen 
nennen die Bürokratie als Herausforderung. 

Schwierig sei es außerdem für niedrigschwellige Beteiligungsprojekte, politische Prozesse mitzugestalten, da die 
Jugendlichen keine offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der Jugendlichen seien. „Ihr seid ein loses Projekt, aber 
nicht gewählt. Ihr seid keine Vertreter von Jugendlichen, deswegen können wir keine politischen Prozesse mit 
euch anstoßen. Also da gibt es von der Politik dann eher den Wunsch nach Jugendparlamenten. Das schrecklich 
viele Jugendliche jedoch ab“ (Umsetzungsebene).

Die befragten Träger weisen zudem darauf hin, dass die Kommunen im ländlichen Raum heterogen seien und 
unterschiedlich große Kommunen unterschiedliche Lösungen benötigten. Die Rahmenbedingungen seien kontex-
tabhängig. Der Austausch zwischen Kommunen und der Landesebene sei oft nicht gut und sollte zum Beispiel 
über die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung stärker gefördert werden. 
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2.4  Für´s Leben lernen? Jugendbeteiligung in Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit

Einführung

Für die verschiedenen, am Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen beteiligten Akteurinnen und Akteure (zum 
Beispiel Schulen, Ausbildungsstätten, Träger der Jugendhilfe), gelten unterschiedliche (gesetzliche) Ausgangsla-
gen zur Jugendbeteiligung. Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in örtlicher Planungsverantwortung haben, 
wie bereits in Kapitel 2.2.3 skizziert, einen generellen Beteiligungsauftrag nach § 8 SGB VIII. Beteiligung ist damit 
ein notwendiges Konzept- und Qualitätsmerkmal für alle Jugendhilfeleistungen. Dies betrifft insbesondere die 
mobile Jugendarbeit und die offene Kinder- und Jugendarbeit. Die mobile Jugendarbeit hat den Auftrag, Initia-
tiven junger Menschen zu begleiten und vernetzend zu unterstützen. Der Landesjugendhilfeausschuss hat 2015 
eine „Orientierungshilfe zur Mobilen Jugendarbeit in Sachsen“ verabschiedet, in der Partizipation als grundleg-
endes Arbeitsprinzip der Mobilen Jugendarbeit und der mobilen aufsuchenden Ansätze nach §§ 11 und 13 SGB 
VIII festgelegt wird.78

Die Jugendverbände haben laut der überörtlichen sächsischen Jugendhilfeplanung 2015-2019 ebenfalls einen 
Wirkungsschwerpunkt in der Eröffnung von Möglichkeiten der Interessensvertretung und der Beteiligung für 
junge Menschen.79 In dem Planungspapier wurde darüber hinaus die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
als ein Fokusthema für die Planung der gesamten überörtlichen Kinder- und Jugendhilfelandschaft 2015-2019 
festgelegt.80

Inwiefern die Träger der Kinder- und Jugendhilfe ihrem Beteiligungsauftrag nachkommen, kann durch die quan-
titativen und qualitativen Erhebungen, die diesem Bericht zugrunde liegen, nur punktuell eingeschätzt werden. 
Lebens- und Beteiligungsrealitäten werden jedoch aus der Perspektive der telefonisch befragten Jugendlichen 
und der befragten Fachkräfte in den Fallstudien beschrieben. Hieraus können Schlussfolgerungen für bedarfsori-
entierte und an den Interessen und Voraussetzungen der Jugendlichen ausgerichtete Beteiligungskonzepte auf 
Landes- und regionaler Ebene gezogen werden (vgl. Berichtsteil IV).  

In diesem Bericht wird zwischen institutioneller Beteiligung (womit hier die Beteiligung an den Institutionen 
Schule, Hochschule, Ausbildung und Beruf gemeint ist) und Beteiligungsmöglichkeiten in der Freizeit (diese um-
fassen Beteiligung in außerschulischen Einrichtungen, in Verbänden und Vereinen, in der Familie sowie digitale 
Beteiligungsformen) unterschieden.

Um das Feld der Jugendbeteiligung in Sachsen nicht nur aus theoretischer Perspektive und der Perspektive der 
Akteurinnen und Akteure zu beschreiben, sondern von den Lebensrealitäten der Jugendlichen auszugehen, wurde 
in der Telefonbefragung und in den Fallstudien ein breites Beteiligungsverständnis vorausgesetzt. Verschiede 
Aspekte des Engagements und der Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen werden betrachtet, denen Ju-
gendliche sowohl während ihrer Hauptbeschäftigung (Schule, Hochschule, Ausbildung, Beruf) als auch in ihrer 
Freizeit nachgehen.
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78 Vgl.: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (2015): Orientierungshilfe zur Mobilen Jugendarbeit 
in Sachsen. Verabschiedet vom Landesjugendhilfeausschuss am 01.07.2015. Verfügbar unter: https://www.familie.sachsen.de/
download/familienportal/Ohi_mobile_juarb_BF.pdf.

79 Vgl.: Jugendhilfeplanung zu Aufgaben und Leistungen der überörtlichen Jugendverbände, Dachorganisationen und Fachstellen 
insbesondere im Bereich §§ 11 - 14 SGB VIII im Freistaat Sachsen 2015 – 2019, vom Landesjugendhilfeausschuss beschlossen am 
19.09.2014, S. 11. Verfügbar unter: https://www.familie.sachsen.de/download/familienportal/lja_Jugendhilfeplanung.pdf.

80 Vgl.: Jugendhilfeplanung (ebd.): S. 58.
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2.4.1  Wie beteiligen sich sächsische Jugendliche…

Auf einen Blick:

Egal ob an der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz – die befragten Ju-
gendlichen sind häufiger in projektbezogenen, informelleren Beteiligungsformaten aktiv, als in eher 
repräsentativen. Dies entspricht dem in Kapitel 2.3.2 beschriebenen Trend hin zu projektorientierten 
Beteiligungsformen. 
Die befragten Jugendlichen engagieren sich vor allem in Einrichtungen, die offene und informelle 
Beteiligungsformen (vgl. Abbildung 53) ermöglichen, wie Sportvereinen, Jugendzentren, Freizeittr-
effs oder Jugendclubs. Bezieht man sich lediglich auf den Besuch der Einrichtungen an sich, sind 
auch die Kultur-, Musik- und Theatervereine beliebt, jedoch engagiert sich hier nur ein kleinerer Teil 
aktiv. In repräsentativen Formen wie Jugendparlamenten beteiligen sich nur wenige der befragten 
Jugendlichen. Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass auch das Engagementverhalten der 
Jugendlichen in der Freizeit einen stärker informellen Charakter hat. 
Das Beteiligungsverhalten in der Freizeit variiert zwischen Geschlechtern, dem Wohnort, dem Mi-
grationshintergrund, den Altersklassen und der beruflichen Situationen. Sportvereine sind bei den 
meisten Jugendlichen die am häufigsten besuchten Angebote, in denen Jugendliche auch aktiv 
etwas anbieten. Unter Studierenden und arbeitslosen Jugendlichen ist der Anteil derjenigen, die in 
ihrer Freizeit ein eigenes Projekt realisiert haben, am größten. 
Junge Menschen engagieren sich vor allem in Beteiligungsangeboten an ihrer Schule beziehungs-
weise Hochschule und weniger in ihrer Freizeit, während Auszubildende sich eher in ihrer Freizeit 
als im Rahmen ihrer Ausbildung engagieren. Diese Unterschiede im Verhältnis vom institutionellen 
Engagement zum Engagement in der Freizeit lassen sich eventuell mit passenderen Beteiligungs-
formaten an Schulen im Vergleich zu den Beteiligungsangeboten während der Ausbildung erklären. 
Gegebenenfalls sind aber auch die Beteiligungsmöglichkeiten, die den Schülerinnen und Schülern 
in der Freizeit geboten werden, nicht zielgruppengerecht und attraktiv genug. 
Mit dem wachsenden Alter wächst zudem auch die Eigenständigkeit und die Initiative für Engage-
ment in der Freizeit, so dass sich Auszubildende und Studierende dort mehr beteiligen als Schüler-
innen und Schüler. In der Phase der Verselbstständigung beginnen die jungen Menschen soziokul-
turell, ökonomisch und politisch Verantwortung zu übernehmen (vgl. TEIL I – GESELLSCHAFTLICHE 
RAHMENBEDINGUNGEN DES AUFWACHSENS). Gleichzeitig engagieren sich Berufstätige wieder 
weniger in Beruf und Freizeit, was voraussichtlich mit den gestiegenen zeitlichen und familiären 
Verpflichtungen im Erwerbsleben einhergeht. 
Die zeitlichen Ressourcen junger Menschen sind ein wesentlicher Faktor für das Beteiligungsver-
halten der jungen Menschen. Die Ergebnisse der Telefonbefragung zeigen außerdem, dass sich nur 
wenige Jugendliche parallel an einer Institution und in ihrer Freizeit engagieren. 67 Prozent der 
aktiven Jugendlichen wollen sich auch zukünftig engagieren und 44 Prozent der bisher Nicht-En-
gagierten können sich vorstellen, dies in Zukunft zu tun.
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Wie die Ergebnisse der Telefonbefragung zeigen, engagieren sich 73 Prozent der befragten Jugendlichen 
entweder institutionell an Schule, Hochschule, Ausbildung oder im Beruf, in der Freizeit oder sogar in beiden 
Bereichen.

Abbildung 55: Beteiligung in Institutionen (Schule, Hochschule, Ausbildung, Beruf) und in der Freizeit (Aktivitäten in 
Einrichtungen oder Durchführung eines eigenen Projekts)

Quelle: Telefonbefragung, N=540, eigene Auswertung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

Knapp vierzig Prozent der telefonisch befragten Jugendlichen engagieren sich sowohl an Institutionen im Leb-
enslauf (also an der Schule, an der Universität, im Rahmen der Ausbildung oder im Berufsleben) als auch in der 
Freizeit (durch ein eigenes Projekt oder die aktive Mitwirkung in Jugendeinrichtungen, Vereinen oder Verbänden). 
21 Prozent der befragten Jugendlichen beteiligen sich nur institutionell, während sich 13 Prozent der befragten 
Jugendlichen nur in ihrer Freizeit engagieren. Ein Anteil von 27 Prozent der befragten Jugendlichen beteiligen sich 
weder institutionell noch in ihrer Freizeit. 

2.4.1.1  … in verschiedenen Stationen im Lebensverlauf: Schule, Ausbildung, Schule, Studium und  
 Arbeitsplatz?

In der Telefonbefragung wurden die Jugendlichen nach der Zufriedenheit mit den Beteiligungsmöglichkeiten und 
nach ihrem tatsächlichen Engagement in der Schule, in der Hochschule, in der Ausbildung und im Beruf gefragt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich Schülerinnen und Schüler mit am häufigsten institutionell engagieren – das 
gaben 79 Prozent der Befragten an – dicht gefolgt von den Studierenden mit 75 Prozent. In der Ausbildung ist 
nur noch knapp über die Hälfte der Jugendlichen institutionell aktiv, im Berufsleben sind es nur noch 38 Prozent.
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Abbildung 56: Bewertung der Beteiligungsmöglichkeiten und Anteil der Jugendlichen, die sich in Schule, Ausbildung, 
Studium oder am Arbeitsplatz engagieren

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=177-282; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Etwa zwei Drittel der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass es an ihrer Schule genügend Möglichkeit-
en gibt, sich an Entscheidungen zu beteiligen und das Umfeld mitzugestalten. In Studium, Ausbildung und Beruf 
werden die Möglichkeiten des Engagements schlechter bewertet. 

Abgefragt wurde auch die Art der institutionellen Beteiligung. Hier lassen sich Unterschiede zwischen eher in-
formellen (zum Beispiel Mitarbeit in einem Projekt außerhalb des Schulunterrichts oder der Ausbildung) und eher 
repräsentativen Beteiligungsformen (zum Beispiel Klassen-/ Schulsprecher-/in oder Mitglied im Betriebsrat) fest-
stellen. 

Bei der Beteiligung in der Schule ist die häufigste Form des persönlichen Engagements die Mitarbeit in einer Arbe-
itsgemeinschaft (AG) oder einem Projekt außerhalb des Schulunterrichts: 45 Prozent aller befragten Schülerinnen 
und Schüler sind hier aktuell aktiv oder waren es in der Vergangenheit. Diese informellere projektgebundene Art 
von Beteiligung liegt vor den repräsentativen Funktionen wie Klassen- oder Schulsprecherin beziehungsweise 
-sprecher.

Auch die Jugendlichen, die sich in ihrer Ausbildung befinden, sind am häufigsten in einer AG oder in einem Projekt 
außerhalb der regulären Ausbildung oder Schule aktiv (29 Prozent), gefolgt von der Tätigkeit als Mentorin oder Men-
tor für andere Auszubildende (27 Prozent). Repräsentative Funktionen wie Betriebsrat (19 Prozent) oder Jugend-/ 
Auszubildendenversammlung (15 Prozent) nehmen nur wenige der befragten Jugendlichen in Ausbildung wahr. 

Die projektorientierte Beteiligung ist auch unter den Studierenden beliebter als repräsentative Formen: 41 Prozent 
der Befragten, die ein Studium absolvieren, beteiligen sich an AGs oder Projekten der Studierendenvertretung, 32 
Prozent engagieren sich für Medien der Hochschule wie Zeitung, Radio oder Blogformate. In der Studierendenver-
tretung oder einem Fachschaftsrat sind jeweils 31 Prozent, in einer Hochschulgruppe 25 Prozent aktiv.

Bei den befragten Jugendlichen, die bereits im Berufsleben stehen, liegen die repräsentativen Beteiligungsformen 
sogar auf dem letzten Platz: Lediglich 5 Prozent der erwerbstätigen Befragten engagieren sich im Betriebsrat. 
26 Prozent sind als Mentorin oder Mentor für Kolleginnen und Kollegen oder Auszubildende aktiv, 23 Prozent 
beteiligen sich in einer AG oder einem Projekt außerhalb des regulären Arbeitsalltags. 
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2.4.1.2   … in der Freizeit?

In der Telefonbefragung wurden die Jugendlichen zunächst allgemein danach gefragt, was sie in der Freizeit 
machen – unabhängig von den Themen Beteiligung und Engagement.81 

Abbildung 57: Häufigste Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen (mehrere offene Antworten möglich)

Quelle: Telefonbefragung, N=540, eigene Auswertung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

Sport, Freunde, Soziale Medien und Computer(-spiele) waren die häufigsten Antworten. Formen des Engage-
ments gab lediglich ein kleiner Teil (4 Prozent) der befragten Jugendlichen als Freizeitbeschäftigung an. Jedoch 
gab eine höhere Zahl an Jugendlichen im weiteren Befragungsverlauf an, sich an Institutionen oder in der Freizeit 
zu engagieren. Dieser Unterschied hängt voraussichtlich damit zusammen, dass viele Jugendliche ihre Aktivitäten 
zum Beispiel in einem Verband oder Verein nicht zuvorderst als Engagement oder Beteiligung – oder auch als 
Freizeitaktivität – verstehen und aussprechen.

Um die Anbieterlandschaft aus Perspektive der Jugendlichen zu beleuchten, wurden Fragen zu klassischen Ein-
richtungen und Institutionen gestellt, die Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene gestalten. Hier wurde 
nach der Bekanntheit der Angebote sowie nach der Art der Aktivität gefragt.

Der Großteil der genannten Einrichtungen und Angebote beinhaltet per se eine Beteiligungsaktivität der Jugend-
lichen – so zum Beispiel die Mitgliedschaft in Verbänden oder die Teilnahme an einer Online-Abstimmung. Bei 
einigen Angeboten wie Sportvereinen, Kultur-, Musik-, Theatervereinen, Jugendclubs und Freizeitzentren sowie 
kirchlichen Gruppen – muss man dagegen nach der Art der Aktivität unterscheiden. Hier gibt es sowohl Angebo-
te, an denen die Jugendlichen „nur“ teilnehmen (zum Beispiel an einem Fußballtraining oder einem Theaterkurs), 
als auch Angebote, die von den Jugendlichen selbst initiiert oder mitgestaltet werden (zum Beispiel indem sie 
selbst einen Kurs anbieten oder sich aktiv an der Vereinsausrichtung beteiligen). Daher wurden die Jugendlichen, 
die diese Angebote in ihrer Freizeit nutzen, noch nach der Art der Aktivität gefragt („Nur teilgenommen“ bezie-
hungsweise „selbst etwas angeboten“). Zu den im Folgenden zitierten „aktiven“ Jugendlichen zählen somit alle 
Jugendlichen, die ein Angebot wahrnehmen, das per se Beteiligung impliziert, sowie die Jugendlichen, die in den

81 Diese Frage wurde als offene Frage gestellt: “Was machst du in deiner Freizeit?”
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vier genannten Angebotsarten ohne implizite Beteiligung nicht nur an Angeboten teilnehmen, sondern selbst 
etwas anbieten oder mitgestalten. 

Abbildung 58: Bekanntheit von Angeboten und Einrichtungen, in denen Jugendliche und junge Erwachsene sich treffen 
und gemeinsam aktiv sein können (Mehrfachnennungen möglich) sowie Art der Aktivität

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Vor allem Sportvereine sind den Jugendlichen, die telefonisch befragt wurden, bekannt. Hier ist auch der Anteil 
derjenigen, die auch selbst Angebote gestalten, am größten. 29 Prozent der befragten Jugendlichen sind im Ju-
gendzentrum, Freizeittreff oder Jugendclub aktiv, jedoch bieten nur 10 Prozent eigene Angebote an oder gestalt-
en Angebote aktiv mit. An Angeboten von Kultur-, Musik- und Theatervereinen sowie von kirchlichen Gruppen 
nehmen mit 19 Prozent beziehungsweise 20 Prozent der befragten Jugendlichen teil, 8 Prozent beziehungsweise 
7 Prozent bieten hier eigene Angebote an oder gestalten Angebote mit.

Online-Abstimmungen sind wiederum nicht sehr bekannt, aber 10 Prozent der befragten Jugendlichen haben sich 
bereits an solchen Abstimmungen beteiligt. Angebote von Tier- und Umweltschutzvereinen, Jugendverbänden 
von politischen Parteien und Jugendparlamenten kennen nur wenige Befragte und auch der Anteil der Aktiven 
ist hier gering.

Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass Bekanntheit ein struktureller Hemmnisfaktor für aktives Engagement ist. 
Andererseits ist auch der Anteil derjenigen, die Sportvereine oder Verbände kennen, aber sich dort nicht aktiv 
engagieren, mit 35 Prozent beziehungsweise 27 Prozent recht hoch. Dementsprechend liegt der Schluss nahe, 
dass es weitere Faktoren gibt, die Jugendliche davon abhalten, sich aktiv in bestimmten Einrichtungen oder An-
geboten einzubringen.
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Abbildung 59: Beteiligungsverhalten sächsischer Jugendlicher in der Freizeit nach Geschlecht, Migrationshintergrund, 
Stadt / Land und Status

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Ob und wo Jugendliche aus der Stichprobe aktiv sind, hängt mit verschiedenen Merkmalen, wie Migrationshinter-
grund, Geschlecht und Status zusammen und ist auch abhängig davon, ob man in der Stadt oder in ländlicheren 
Regionen lebt, wie die obige Abbildung verdeutlicht.
Unabhängig ihres Alters engagieren sich die befragten Jugendlichen am häufigsten in Sportvereinen (27 Proz-
ent der 12 bis 16-Jährigen, 35 Prozent der 17 bis 21-Jährigen und auch 35 Prozent der 22 bis 26-Jährigen). Auf 
dem zweiten Platz stehen bei den jüngeren und mittelalten Jugendlichen Verbände wie Deutsches Rotes Kreuz, 
Caritas, Diakonie (24 beziehungsweise 28 Prozent), bei den älteren Jugendlichen die Online-Abstimmungen zu 
Entscheidungen in ihrer Nähe (19 Prozent). Interessant ist auch, dass es die Kultur-, Musik- oder Theatervereine 
nur bei den älteren Jugendlichen zwischen 22 und 26 Jahren in die TOP 3 geschafft haben. 

Die Jugendlichen wurden auch danach gefragt, ob sie schon einmal ein eigenes Projekt initiiert und umgesetzt 
und sich hierfür Unterstützung gesucht haben.

Abbildung 60: Anteil der befragten Jugendlichen, die in ihrer Freizeit ein eigenes Projekt realisiert haben

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=391; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Ein Fünftel der befragten Jugendlichen über 16 Jahren hat bereits ein eigenes Projekt gestartet und dafür um 
Unterstützung geworben. Bei den Jugendlichen, die zum Zeitpunkt der Befragung arbeitslos waren, sowie bei 
den Studierenden ist der Anteil derjenigen, die bereits ein eigenes Projekt umgesetzt haben, am höchsten. Am 
geringsten ist der Anteil bei den Schülerinnen und Schülern. 

Schaut man sich das Verhältnis von Beteiligung in den Institutionen (Schule, Hochschule, Ausbildung, Beruf) und 
in der Freizeit (in Einrichtungen, Verbänden oder mit einem eigenen Projekt) genauer an, ergibt sich vor allem bei 
den Schülerinnen und Schülern ein interessantes Bild: 
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Abbildung 61:  Beteiligung von Schülerinnen und Schülern im schulischen Kontext und in ihrer Freizeit

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=176; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Schülerinnen und Schüler engagieren sich eher in ihrer Schule (79 Prozent) als in der Freizeit (49 Prozent).82

Immerhin 43 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die sich an der Schule engagieren, beteiligen sich parallel 
dazu auch in der Freizeit (N=75 von 175). Dieses Ergebnis widerspricht nur auf den ersten Blick den Jugendlichen, 
die in den Fallstudien betont haben, dass Zeitdruck für sie eine Grenze im Engagement sind. Vielen Jugendlichen 
fehlt vor allem ab Sekundarstufe II die Zeit, sich zu engagieren – und der Großteil der befragten Schülerinnen und 
Schüler sind 16 Jahre oder jünger (87 Prozent, N=153).

Bei den befragten Studierenden engagiert sich – wie bei den Schülerinnen und Schülern – zwar auch der größte 
Anteil im Rahmen des Studiums (75 Prozent), aber ein ebenfalls nicht geringer Anteil in der Freizeit (56 Prozent). 

Bei den befragten Auszubildenden zeigt sich hier ein anderes Bild: Während sich nur 55 Prozent im Rahmen ihrer 
Ausbildung beteiligen, engagieren sich dagegen 67 Prozent der befragten Auszubildenden in ihrer Freizeit. Die 
Erwerbstätigen engagieren sich insgesamt weniger, dafür relativ ausgeglichen im Beruf (38 Prozent) und in der 
Freizeit (39 Prozent). 

82 In dieser Auswertung werden nur die Schülerinnen und Schüler in der Stichprobe betrachtet, also eine Substichprobe und nicht 
alle 540 Befragten.
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Abbildung 62: Beteiligungsverhalten in verschiedenen Bereichen (Institution, Angebote in der Freizeit, eigenes Projekt)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz; N=528; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Schaut man sich diejenigen Jugendlichen aus der Stichprobe der Telefonbefragung an, die sich in mehr als einem 
der drei Bereiche (institutionelles Engagement in Schule/Ausbildung/Studium oder Arbeit, Engagement in der 
Freizeit oder eigenes Projekt) engagieren, zeigt sich, dass sich vor allem Schülerinnen und Schüler, Studierende 
und Auszubildende in mehr als einem Bereich engagieren. Zwei von fünf Studierenden engagieren sich sogar in 
drei Bereichen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass arbeitslose Jugendliche nicht nach institutionellem Engage-
ment gefragt werden konnten und dementsprechend nur in zwei der Kategorien, die in der Befragung abgefragt 
wurden, auch Engagement angeben konnten.
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2.4.2 Wer beteiligt sich eigentlich – und warum? 

Auf einen Blick:

Die Hauptmotivation der sächsischen Jugendlichen, sich zu engagieren und zu beteiligen, ist das 
Interesse für das Thema. Dies deckt sich mit den Ausführungen zu den Bereichen und Formaten von 
Jugendbeteiligung in Kapitel 2.3.4 sowie mit einer der Hauptanforderungen an die EJP, die sich an 
den Interessen und Themen der Jugendlichen ausrichten soll. Auch die Aspekte, bei den Beteiligu-
ngsprojekten auf Gleichaltrige zu treffen und sich für andere einzu-setzen, spielen eine große Rolle 
bei der Motivation der Jugendlichen. 
In den Beteiligungsprozessen selbst ist es den Jugendlichen besonders wichtig, dass ihre Meinung 
ernst genommen wird, und dass sie verstehen, wie Entscheidungen getroffen wer-den. Dies deckt 
sich mit der Erkenntnis aus den Fallstudien, dass der Lernfaktor in Beteili-gungsprozessen eine 
wichtige Rolle einnimmt. Außerdem fordern Jugendliche, dass sie von Anfang an in die Planung 
einbezogen werden, und dass ihnen mehr Räume und Plätze zur Verfügung gestellt werden. Auch 
diese Ergebnisse decken sich mit den Anforderungen an gute Jugendbeteiligung, wie sie im Kapitel 
2.3 skizziert wurden. 
Gründe gegen das Engagement sind ebenso vielfältig: Heraus sticht sicher der Zeitfaktor, der viele 
Jugendliche davon abhält, sich (weiter) zu engagieren. Aber auch, dass die Angebote nicht auf die 
Interessen und Bedarfe der Jugendlichen zugeschnitten sind, ist ein we-sentlicher Grund für das 
Nicht-Engagement vieler Jugendlicher. 

Dass die finanzielle Situation der Jugendlichen einen großen Einfluss auf das institutionelle Beteiligungsver-
halten der Jugendlichen hat, wie oben skizzierte Studien aussagen, kann durch die Telefonbefragung nur bedingt 
bestätigt werden. 

Abbildung 63: Finanzielle Selbsteinschätzung und Bereitschaft zur institutionellen Beteiligung

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz; N=481; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Der überwiegende Teil der Jugendlichen, die angaben, dass ihre finanzielle Situation beziehungsweise die finan-
zielle Situation in ihrer Familie im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen besser sei, ist institutionell aktiv. Damit 
sind sie institutionell engagierter als diejenigen, denen es nach eigener Angabe finanziell ähnlich oder schlechter 
geht. Bei denjenigen, die die finanzielle Situation in etwa gleich wie bei anderen Gleichaltrigen einschätzen, ist 
es noch mehr als die Hälfte. Dennoch geben beinahe zwei Drittel der befragten Jugendlichen, denen es nach
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eigener Einschätzung finanziell schlechter geht als ihren Peers, ebenfalls an, sich institutionell zu engagieren. 
Einschränkend ist hier zu sagen, dass der Anteil der telefonisch befragten Jugendlichen, denen es finanziell 
schlechter als ihren Gleichaltrigen geht, eher gering ist (n=51).

Abbildung 64: Finanzielle Selbsteinschätzung und Bereitschaft zur Beteiligung an Institutionen, in der Freizeit, durch 
eigenes Projekt

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=514; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Schaut man sich das Engagement in mehreren Bereichen an, gibt es ebenfalls nur einen leichten Trend, dass sich 
finanziell bessergestellte Jugendliche etwas häufiger in mindestens einem Bereich engagieren (83 Prozent) als Ju-
gendliche, die ihre finanzielle Situation gleich (74 Prozent sind in mindestens einem Bereich aktiv) oder schlechter 
(75 Prozent sind in mindestens einem Bereich aktiv) einschätzen.  

Abbildung 65: Unterschiede in der Bereitschaft, sich institutionell zu engagieren für Befragte mit und ohne Migra-
tionshintergrund

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=177-282; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Unter den Jugendlichen mit Migrationshintergrund geben vier von fünf Befragten an, sich institutionell zu en-
gagieren, sei es in Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf. Das sind mehr als der Durchschnitt der Befragten 
(65 Prozent) und mehr als die befragten Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Auch setzen die Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund eher eigene Projekte um (34 Prozent) als der Durchschnitt der befragten 
Jugendlichen (21 Prozent) oder als Jugendliche ohne Migrationshintergrund (19 Prozent).
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Abbildung 66: Migrationshintergrund und Umsetzung eines eigenen Projektes

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=390; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Was motiviert Jugendliche, sich zu beteiligen? Und was hält sie davon ab? Um das zu erfahren, wurden die Ju-
gendlichen in der Telefonbefragung nach ihren Beweggründen für und gegen Engagement gefragt.

Abbildung 67: Begründung/ Motivation für (ehemaliges) Engagement  

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=302; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Das Interesse für ein Thema ist der am häufigsten genannte Grund – dies war für 54 Prozent eine Motivation, 
sich zu engagieren. Weitere wichtige Aspekte sind die Begegnung mit Gleichaltrigen (49 Prozent), die Motivation, 
etwas für andere zu tun (46 Prozent), sich persönlich weiterzuentwickeln (45 Prozent) und etwas zu bewegen 
und zu verändern (43 Prozent). 
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Dabei sind die genannten Aspekte den verschiedenen Gruppen von Jugendlichen unterschiedlich wichtig. Dass 
ihre Meinung ernst genommen wird, ist Jugendlichen ohne Migrationshintergrund beispielsweise signifikant 
wichtiger (90 Prozent) als Jugendlichen mit Migrationshintergrund (71 Prozent). Dass sie selbst Entscheidungen 
treffen können, ist wiederum für Jugendliche ohne Migrationshintergrund relevanter (84 Prozent) als für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund (69 Prozent).

Abbildung 68: Wie wichtig ist dir, dass ...?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz; N=537; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Alle Jugendlichen – unabhängig davon, ob sie selbst aktiv waren oder sind oder nicht – wurden in der Telefon-
befragung gefragt, wie wichtig ihnen einzelne Aspekte von Beteiligungsprozessen sind. Besonders viele gaben 
an, dass Jugendliche von Anfang an in die Planung einbezogen werden sollten, und dass ihnen mehr Räume und 
Plätze zur Verfügung gestellt werden. Mehr Informationen über Mitwirkungsmöglichkeiten vor Ort und mehr 
Online-Beteiligungsformate finden zwar auch viele der Befragten wichtig, hier ist der Anteil derjenigen, die dies 
als sehr wichtig erachten, allerdings geringer.  
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Abbildung 69: Begründung für Abbruch des Engagements beziehungsweise Begründung für Nicht-Engagement

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=238; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Zeitmangel gab knapp die Hälfte der Befragten, die nicht (mehr) aktiv sind, als Grund an. Rund ein Viertel hat kein 
Angebot gefunden, das sie interessiert. 19 Prozent nehmen Angebote aufgrund ihres Alters nicht (mehr) wahr. 

Insgesamt engagieren sich 23 Prozent der befragten Jugendlichen weder institutionell noch in ihrer Freizeit. 
Darunter geben aber immerhin 19 Prozent an, das Internet als alternative Partizipationsmöglichkeit zu nutzen, 
und zwar vor allem, um sich in Entwicklungen in ihrem Wohnort einzubringen.  

Auch in den Fallstudien werden mangelnde zeitliche Ressourcen der Jugendlichen und der beteiligten Erwachsenen 
als große Herausforderung gesehen – darin sind sich alle befragten Akteure einig. „Sowohl Fachkräfte als auch 
Jugendliche haben immer weniger Zeit. Jugendliche sollten nicht komplett vereinnahmt werden, sie dürfen auch 
Jugendliche sein“ (Träger). „In Sachsen (…) gibt es zum Beispiel eine starke Sportvereinslandschaft. Da trainieren 
die Jugendlichen zwei bis drei Mal pro Woche. Neben der Schule ist dann nicht mehr viel Zeit da“ (Träger/Um-
setzungsebene). Auch die befragten Jugendlichen sagen, dass neben der Schule oder der Berufstätigkeit nicht 
immer ausreichend Zeit bliebe. „Engagement in der Freizeit kann dann auch dazu führen, dass Freunde oder 
Hausaufgaben zu kurz kommen“ (Jugendliche).

Dass die passgenaue und an den Interessen von Jugendlichen ausgerichtete Entwicklung von Beteiligungsange-
boten keine leichte Aufgabe ist, zeigt sich auch in den Fallstudien: Die befragten Akteurinnen und Akteure aus 
Politik und Verwaltung finden die kurzlebigen Interessen der Jugendlichen herausfordernd. Es sei eine kontinui-
erliche Aufgabe der Jugendhilfe, die Lebenswelten der Jugendlichen zu verstehen und die Angebote entsprechend 
auszurichten.

Die befragten Träger in den Fallstudien sagten aus, dass die schulische Verpflichtungen dem Engagement in der 
Freizeit zum Teil entgegenstehen: „Wenn Jugendliche auf eine Fachtagung gehen wollen, ist diese natürlich oft
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nicht am Wochenende. Die Jugendlichen bekommen dann oft nicht frei und müssen teilweise schwänzen. Man 
muss auf der anderen Seite aber auch als Initiator darauf achten, diese Entscheidungstreffen etc. nicht immer in 
Schulzeiten zu legen“ (Träger). 

Auch die Ergebnisse der Telefonbefragung deuten darauf hin, dass insbesondere in dem Alter, in dem Jugendlich 
gewöhnlich in der Sekundarstufe II sind, die Zeit für Beteiligung knapp ist. Der Anteil der Jugendlichen, die sich 
in irgendeiner Form aktiv beteiligen, ist bei den 17- bis 18-Jährigen signifikant geringer als bei den Jugendlichen 
unter 17 Jahren. Allerdings befindet sich etwa die Hälfte der befragten Jugendlichen in dieser Altersgruppe in 
einem Ausbildungsverhältnis, nur 28 Prozent gehen noch zur Schule. Somit kann ein sinkendes Engagement in 
dieser Altersgruppe nicht allein auf die schulischen Anforderungen zurückgeführt werden. 
Zudem wurde in den Fallstudien deutlich, dass Grenzen der Beteiligung auch in der Motivation der Jugendlichen 
und deren Durchhaltevermögen liegen. „Wenn keine schnellen Erfolgserlebnisse zu verzeichnen sind, kann es 
sein, dass Jugendliche schnell aufgeben und die Lust verlieren“ (Umsetzungsebene).

2.4.3  Was braucht man für Jugendbeteiligung? 

Auf einen Blick:

Damit Jugendbeteiligung gelingt, braucht es auf der Seite der Träger und Einrichtungen, die die 
Jugendlichen bei den Beteiligungsprozessen begleiten und unterstützen, eine stabile finanzielle 
und personelle Ausstattung. Diese kann zwar für das Thema Jugendbeteiligung auch projektge-
bunden sein, aber zu kurze Förderzeiträume und ständige Antragsfristen würden eine nachhaltige 
Beschäftigung mit dem Thema Jugendbeteiligung eher behindern. Damit die Begleitpersonen der 
Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen vor Ort aufbauen können, brauchen 
sie nachhaltige Strukturen und Beschäftigungsverhältnisse. Dies gilt für alle Akteure, die im Zuge 
von Beteiligungsprozessen mit den Jugendlichen in Kontakt kommen, nicht nur für die Fachkräfte 
der Jugendarbeit. Auch auf Seiten der Beteiligungsprojekte selbst braucht es eine Finanzierung der 
Projektumsetzung. Diese sollte, wenn möglich, von den Jugendlichen selbst niedrigschwellig und 
kurzfristig abrufbar sein. Gute Beispiele hierfür, die es weiter zu optimieren und zu verbreiten gilt, 
sind laut der befragten Akteurinnen und Akteure Ansätze wie das Jugendbeteiligungsprogramm 
„Hoch vom Sofa!“, die Jugendfonds des Jugendparlaments Leipzig oder von „Nixlos.de“.  
Auch geeignete und kostenfreie oder finanzierbare Räumlichkeiten sind für die Planung und die 
Umsetzung von Beteiligungsprojekten essentiell. Dies ist vor allem ein Thema für die mittelgroßen 
und großen Städte und Gemeinden im Freistaat Sachsen und weniger für den ländlichen Raum, wo 
häufig genügend (leerstehende) Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Alle befragten Akteurinnen und Akteure in den Fallstudien sind sich einig, dass die finanzielle Ausstattung wichtig 
für die Projekte der Jugendbeteiligung sei. „Das meiste steht und fällt mit dem Geld“ (Umsetzungsebene). Einige 
Projekte wären ohne Fördergelder, wie die aus dem Programm „Hoch vom Sofa!“, nicht realisierbar. Die Eigenmittel 
seien stark begrenzt. „In Sachsen wird viel gekürzt im sozialen Bereich und sich dann mehr auf die Jugendarbeit 
konzentriert, aber nicht auf Jugendbeteiligung und Demokratieförderung. Man muss pro Jahr viele Fördergelder 
akquirieren, weil hier die Jugendarbeit einfach nicht gut ausgestattet ist. Allein dafür geht eine Viertel Stelle drauf, 
für Anträge, Bescheide und Berichte“ (Umsetzungsebene). Bei ausreichend finanziellen Ressourcen könnten Pro-
jekte relativ schnell umgesetzt werden. Reichen die finanziellen Ressourcen nicht aus, würde sich jedoch auch 
immer ein anderer Weg finden. „Dann gehört es halt zum Prozess dazu, zu überlegen, wo krieg ich jetzt die 
Kohle her“ (Umsetzungsebene). Auch die Jugendlichen bräuchten für Ihre Projekte Ressourcen. Dies sei auch mit 
Wertschätzung verbunden. „Es braucht einfach auch finanzielle Mittel für gute Projekte“ (Umsetzungsebene).
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Mit Hilfe eines Jugendfonds könnte Jugendlichen etwa die Möglichkeit gegeben werde, ihre Ideen umzusetzen. 
Außerdem müsse man das Engagement der Jugendlichen wertschätzen. „Es braucht auch eine Kultur des Feierns 
von Erfolgen und Zwischenschritten. Gerade am Ende darf es auch ruhig ein rauschendes Fest geben, etwas, das 
auch Geld kostet“ (Umsetzungsebene).

Die Jugendpauschale für Jugendarbeit mache gerade ländlichen Kommunen zu schaffen, so die befragten Träger. 
„Es braucht finanzielle Ressourcen, aber auch nicht so viele, dass man davor Angst haben muss“ (Träger). Die 
Förderung müsse konstant bleiben. Es gäbe zahlreiche kleine Projekte, die kurzfristig gefördert werden. „Da aber 
Jugendbeteiligung ein zukunftsweisendes Thema ist, sollte mal richtig Geld in die Hand genommen werden, um 
etwas über mehrere Jahre hinweg aufzubauen. Es braucht längere Förderzeiträume und nicht immer nur be-
fristete Förderungen“ (Träger). 

Herausfordernd für die Planung und Umsetzung von Jugendbeteiligung seien zudem häufig die finanzielle Absi-
cherung von Räumlichkeiten. Vor allem im ländlichen Raum stünden jedoch zum Beispiel zahlreiche Räume und 
Material zur Verfügung.

Auch 81 Prozent der Jugendlichen in der Telefonbefragung finden es wichtig oder sehr wichtig, dass sie mehr 
Räume und Plätze zur Verfügung gestellt bekommen.

Jugendliche bräuchten das Vertrauen in Erwachsene und in deren Unterstützung. Sie benötigen Ansprech- und 
Begleitpersonen, die Offenheit für ihre Anliegen haben und diese aufgreifen. Dies gelte auch für kommunale 
Vertreterinnen und Vertreter. Die Erwachsenen müssten sich außerdem Zeit nehmen. Sehr wichtig sei außerdem 
gutes professionelles Handeln und eine große Empathie gegenüber den Jugendlichen (vgl. Kapitel 2.5.3).

Benötigt werde vor allem Personal, auch in den Kommunen selbst. „Man fragt sich, warum es nicht in jed-
er Kommune einen Jugendbeauftragten als festen Bestandteil der Verwaltung gibt. Das wäre sehr sinnvoll“ 
(Träger). Wichtig seien außerdem Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit ihren Fachkenntnissen. „Es sollte 
deutlich sichere Arbeitsbedingungen für Sozial- und Jugendarbeiter geben. Es kann nicht sein, dass man nur 
befristete Zeitverträge bekommt. Der Berufszweig muss wertgeschätzt werden“ (Träger). Es bräuchte zudem 
Vertreterinnen und Vertreter auf Landes- sowie Bundesebene, die für Jugendbeteiligung einstehen. Die Kom-
munen könnten dann auch leichter überzeugt werden. Wichtig seien außerdem Akteure wie der Kinder- und 
Jugendring Sachsen oder die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die bei der Umsetzung von Jugendbeteili-
gung vor Ort unterstützen.
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2.5  Jugendbeteiligung – auf Augenhöhe?

Für eine adressatengerechte Ausrichtung von Jugendbeteiligung sollten sowohl die Formate für Jugendbeteili-
gung, als auch die Ansprache der Jugendlichen und die Begleitung durch Erwachsene mit den Lebenswelten der 
Jugendlichen korrespondieren.

Auf einen Blick:

Die Ergebnisse der Fallstudien und der Telefonbefragung unterstützen die Erkenntnisse aus dem 
Dialogprozess „lass uns reden“ der Träger in Sachsen, dass jugendgerechte Beteili-gungsformate 
unter Mitwirkung von Jugendlichen selbst entwickelt werden sollten. So vielfäl-tig wie die Jugend-
lichen sind, so vielfältig sollten die Angebote gestrickt sein. Wesentlich für erfolgreiche Formate ist 
außerdem, dass ein Zugang zu Beteiligungsangeboten auch auf den höheren Stufen (vgl. Abbildung 
50) zunächst durch niedrigschwellige und projekthafte Ansät-ze gestaltet wird, die die Themen und
Lebenswelten der Jugendlichen aufgreifen.
Zudem braucht es echte Gestaltungsspielräume und Entscheidungsräume für die Jugendli-chen
sowie einen strukturellen Rahmen der Kommune, innerhalb dessen zum Beispiel eine Jugend-
sprechstunde eingerichtet wird, so dass Jugendliche kurzfristig Ansprechpersonen mit Entschei-
dungsmandaten finden können.
Bereits bestehende Arbeitsergebnisse von Netzwerken der Jugendbeteiligung in Sachsen, wie zum
Beispiel das Papier zu den „Kriterien für jugendgerechte Kommunen“, sollten, so die befragten Ak-
teurinnen und Akteure, weitere Verbreitung und eine kontinuierliche Anwendung, Überprüfung und
Überarbeitung durch die Praxis erfahren.

2.5.1  Welche Formate wünschen sich sächsische Jugendliche?

„Allen Jugendlichen sollten die Möglichkeiten und Fähigkeiten gegeben werden, an der Gesellschaft teilzuhaben 
und sich zu beteiligen“ (Träger). Genauso wenig jedoch, wie es „die Jugendlichen“ gibt, gibt es „das eine passende 
Format“ für alle Jugendlichen – daher sollte, um eine möglichst große Bandbreite an Jugendlichen zu erreichen, 
auch bei der Wahl der Formate auf Vielfalt gesetzt werden. „Es ist die Frage für was sich Jugendliche interess-
ieren und was sie wollen. Manche wollen auch institutionelle Formen. ZUM BEISPIEL gibt es das Jugendparla-
ment Leipzig, weil die Jugendlichen das damals unbedingt wollten. Das ist ein gutes Beispiel für die Interessens-
durchsetzung von Jugendlichen. Bei Jugendbeteiligung muss man den Interessen der Jugendlichen zuhören und 
diese ernst nehmen“ (Träger). 
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„Prozessorientierung hat Vorrang 
vor Ergebnisorientierung: Es geht 
um den Prozess und die 
Demokratiebildung. Das muss die 
Begleitung immer im Kopf haben. Es 
geht nicht um Ergebnisse, sondern 
darum, Demokratie zu erleben“ 
(Träger).

Wie bereits in Kapitel 2.3.4 erläutert, sollten Angebote der Jugendbeteiligung auf Augenhöhe und unter Berück-
sichtigung der Interessen und Lebenswelten der Jugendlichen konzipiert und durchgeführt werden. Ein Leb-
ensweltbezug der Beteiligungsprojekte sei sehr wichtig, so die 
Träger. „Wenn Jugendliche keinen Sinn darin sehen, sondern 
die Erwachsenen gesagt haben, dass es ein Thema ist, wird es 
nicht funktionieren“ (Träger). Auf der Ebene der Erwachsenen 
bräuchte es zudem ein Umdenken, was von Jugendlichen er-
wartet werden kann. „Die Messlatte muss gesenkt werden“ 
(Träger). Jugendwelt sei heute viel kurzlebiger und unverbindli-
cher, dies müsste verstanden werden. Jugendliche sollten nicht 
überfordert und dadurch ernüchtert werden. Ein wichtiges Ziel 
sei das Lustmachen auf Beteiligung. Es sollte zudem keine zu 
starke Ergebnisorientierung geben, sondern auch Teilschritte 
sollten als Erfolge gefeiert werden und der Prozess als ein 
Beteiligungsziel in den Fokus gerückt werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Realisierung erfolgreicher Beteiligungsangebote ist die frühe Einbindung von 
Jugendlichen bereits bei der Entwicklung von Ideen und Prozessen: Die befragten Jugendlichen finden, dass Ju-
gendliche schon früh an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt werden sollten, zum Beispiel wenn 
es um konkrete gesetzliche Rahmungen für Jugendbeteiligung geht: „Bei der SGB VIII-Reform wäre es schön, 
wenn auch hier Jugendliche angehört werden. Hier haben viele Vereine mitgesprochen und das ist auch gut so, 
aber es hätten gut Jugendliche beteiligt werden können“ (Jugendliche). 

Diese Einschätzung teilen auch die telefonisch befragten Jugendlichen. Dass Jugendliche bei der Planung von 
neuen Angeboten einbezogen werden, halten 85 Prozent für wichtig oder sehr wichtig.

Das Programm „Jugend bewegt Kommune“ (vgl. Steckbrief in Anhang 4) möchte möglichst alle Jugendlichen 
erreichen, vor allem auch diejenigen, die als sozial- oder bildungsbenachteiligt gelten. Jugendliche zu erreichen, 
die zunächst keinen Zugang zu Politik oder klassischer Jugendbeteiligung haben, funktioniere am besten über 
projekthafte Ansätze. „Politische Bildung passiert hier zwischen den Zeilen und direkt erfahrbar und nicht im 
klassischen Sinne. Die Spürbarkeit und Erfahrbarkeit von Demokratie ist sinnvoller, weil das etwas ist was ich 
emotional koppel und ich im erwachsenen Alter noch immer eine Bindung zu habe“ (Träger).

Ebenfalls wichtig für die Gestaltung jugendgerechter Formate sind echte Entscheidungs- und Gestaltungss-
pielräume für die Jugendlichen. Laut der befragten Akteurinnen und Akteure der Umsetzungsebene hängen die 
Entscheidungsmöglichkeiten der Jugendlichen auch vom gewählten Thema ab. Ist dieses gebunden an kom-
munale Entscheidungsprozesse (zum Beispiel bei baulichen Veränderungen), sind diese begrenzt. Bei zeitlich 
abgegrenzten Projekten wie der Organisation einer Spendenveranstaltung hingehen gäbe es die Möglichkeit, dass 
Jugendliche selbst viel entscheiden.

Laut der befragten Akteurinnen und Akteure aus Politik und Verwaltung müsse für Entscheidungs- und Gestal-
tungsspielräume die Offenheit der Kommunen und Stadträte gegeben sein (vgl. auch Kapitel 2.3.5). Es sollte 
außerdem ein struktureller Rahmen geschaffen werden, wie zum Beispiel eine Jugendsprechstunde oder ein 
Jugendparlament. Gemeinden könnten außerdem Vereine dabei unterstützen, ihre Vereinsstrukturen kinder- und 
jugendfreundlicher zu gestalten.

Die befragten Träger nennen die Jugendjury von „Hoch vom Sofa!“ als Beispiel für gelungene Gestaltung von 
Entscheidungsräumen. In der Jugendjury entscheiden die Jugendlichen selbstständig über Projektförderungen. 
„Das schafft Vertrauen zu Beteiligungsprozessen. Die Jugendlichen der Jury und die Preisträger sind stolz und 
fühlen sich gut dabei“ (Träger). Man müsse den Jugendlichen einen Vertrauensvorschuss geben und sie möglichst 
selbstbestimmt walten lassen. Ein weiteres Beispiel ist der Jugendclub in Schirgiswalde-Kirschau. Alle Entschei-
dungen wurden von den Jugendlichen selbst getroffen. Wer bekommt einen Schlüssel? Wann soll der Jugendclub 
offen sein? Wie sollen die Räumlichkeiten aussehen?



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Dies spiegelt sich in den Ergebnissen der Telefonbefragung wider: Hier sagen 82 Prozent, dass es ihnen wichtig 
oder sehr wichtig ist, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Auch eigene Ideen umsetzen zu können, ist 
für 80 Prozent der Jugendlichen wichtig oder sehr wichtig, wenn es um Beteiligung geht.

2.5.2  Wie gewinnt man Jugendliche für Jugendbeteiligung? 

Auf einen Blick:

Die richtige Ansprache und Aktivierung von Jugendlichen ist eine der zentralen Herausforderungen 
von Jugendbeteiligung – vor allem für Beteiligungsangebote in der Freizeit. Hier zeigen Fallstudi-
en und Telefonbefragung, dass ein Methodenmix aus direkter Ansprache (durch Erwachsene und 
durch jugendliche Peers) sowie Informationsmaterial (online über Homepages und die sozialen Me-
dien sowie analog durch Aushänge, Flyer, Zeitungen) unabdingbar ist. Die Erhebungen zeigen, dass 
die Ansprache der Jugendlichen dann am erfolgreichsten ist, wenn die Jugendlichen selbst andere 
Jugendliche ansprechen, ihre eigenen Kanäle nutzen und so ihre Peers zum Mitmachen begeistern. 
Generell scheint es bei den Beteiligungsangeboten in der Freizeit ein Informationsproblem zu geb-
en – viele Jugendliche kennen die Angebote nicht und beziehungsweise oder wünschen sich mehr 
Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort.

Die richtige Ansprache, die an die Interessen der Jugendlichen angepasst ist, zu wählen ist laut der befragten 
Träger oft eine Herausforderung. „Das Setting und die Anlässe stimmen oft nicht“ (Träger). Die Mobilisierung und 
Ansprache von Jugendlichen sei schwierig, vor allem bei denjenigen, die nicht zum Laufpublikum in den Jugen-
deinrichtungen gehören. 

Laut der befragten Akteurinnen und Akteure aus Politik und Verwaltung und der Träger sollten Jugendliche direkt 
in ihrer Lebenswelt und an ihren Orten angesprochen werden, um sie für Jugendbeteiligung zu gewinnen. Die 
Schule sei die erste Anlaufstelle, das unterstützen auch die befragten Jugendlichen in den Fallstudien mit ihrer 
Aussage. Hier gibt es jedoch ein Überangebot an Informationen verschiedener Anbieter.

Die telefonisch befragten Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule engagieren, erfahren von diesen 
Möglichkeiten am häufigsten von den Lehrkräften (55 Prozent) oder von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern 
(33 Prozent). 29 Prozent haben die Information von der Homepage der Schule. 

Es sei laut der in den Fallstudien befragten Akteurinnen und Akteure der Träger und der Umsetzungsebene 
außerdem sinnvoll, an vorhandene Strukturen anzuknüpfen, wie zum Beispiel an den Stadtschülerrat oder die 
Jugendverbände. Jugendliche einer Jugendkonferenz hätten sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, ein Unter-
richts-Modul zu Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, weil sie selber merken, dass viele Jugendliche gar nicht 
mitbekommen, welche Angebote es gibt. 
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„Die direkte Ansprache durch 
Multiplikatoren ist das wichtigste, um 
Jugendliche zu erreichen. Sogenannte 
Brückenmenschen, die zwischen 
Erwachsenen und der Kinder-
/Jugendlichen-Welt übersetzen, sind 
starke Motivatoren“ (Träger).

Wichtig seien laut befragten Akteurinnen und Akteuren der Umsetzungsebene Kooperationen mit Schulen, Mul-
tiplikatoren und Vereinen, wie zum Beispiel der mobilen Jugendarbeit. „Man kann Jugendliche gezielt aufsuchen 
und aber auch an den Orten ansetzen, wo sich die Jugendlichen aufhalten, Schulen, Jugendhäuser, Vereine. 
Vereine sind besonders wichtig. Die machen oft am meisten Jugendarbeit und kennen sich aus, weil sie jede 
Woche die Kinder und Jugendlichen dahaben“ (Umsetzungsebene).

Um gezielt bestimmte Gruppen an Jugendlichen, wie zum Beispiel Jugendliche in der Heimerziehung, zu erre-
ichen, müssten laut der befragten Jugendlichen die Einrichtungen mit eingebunden werden. „Da hängt es dann 
davon ab, ob die Leitung die Informationen weitergibt oder nicht und ob sie die Jugendlichen auch ein Stück weit 
motivieren“ (Jugendliche).

Laut der befragten Träger sei der persönliche Kontakt zu 
Menschen wichtig, die den Jugendlichen Mut machen, 
positive Erfahrungen weitergeben und sie motivieren. 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die persönliche 
Beziehungen zu den Jugendlichen haben, wie etwa Peers, 
ältere Geschwister, Eltern oder Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter. Wichtig seien außerdem sogenannte Brück-
enmenschen vor Ort, die als Vermittler zwischen Jugend-
lichen und Erwachsenen fungieren. Sie seien der „heiße 
Draht“ zur Jugend.

Einig sind sich die befragten Akteurinnen und Akteure aller Ebenen und auch die Jugendlichen darin, dass eine 
direkte und persönliche Ansprache sowie eine Mund-zu-Mund-Propaganda unabdingbar für die erfolgreiche 
Einbindung von Jugendlichen sind. „Wenn man Jugendliche direkt erreicht, ist die Chance tausendmal höher, als 
wenn sie von Eltern gesteuert werden“ (Politik). „Viel läuft auch über Persönliches. Projekte funktionieren nicht 
über Anonymität, sondern immer über persönliche Kontakte“ (Träger). Auch die befragten Jugendlichen sind sich 
einig, dass die persönliche Einladung gut funktioniere. „Mund zu Mund klappt immer noch am besten“ (Jugend-
liche).

Über engagierte Jugendliche mit Erfolgserlebnissen könnten andere Jugendliche motiviert werden. Daher sei 
es wichtig, auch mit den Jugendlichen gemeinsam zu überlegen: Wen wollen wir ansprechen? Wo könnten wir 
die erreichen? „Am besten ist es, Jugendliche von etwas zu begeistern, sodass sie das über ihre eigenen Kanäle 
streuen“ (Träger). Gute Erfahrungen seien wichtig, damit die Jugendlichen weitermachen wollen und auch andere 
Jugendliche zum Mitmachen begeistern.

Dass eine direkte und persönliche Ansprache Bestandteil der Aktivierung von Jugendlichen sein sollte, zeigen 
auch die Ergebnisse der Telefonbefragung. 
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Abbildung 70: Ansprachewege zu Beteiligungsmöglichkeiten in der Freizeit (inkl. eigenem Projekt)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=397; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Die in der Freizeit aktiven Jugendlichen wurden über verschiedene Ansprachewege erreicht und nutzen oft ein-
en Mix aus unterschiedlichen Kanälen, um sich über Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren. Am häufigsten 
genannt wurden aber Gespräche mit Freundinnen und Freunden, Bekannten, der Familie, Kolleginnen und Kol-
legen etc. Offizielle Ansprechpersonen oder -stellen, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, Vorgesetzte oder 
Informations-/ Kontakt- oder Koordinierungsstellen waren seltener relevant. 

Die sozialen Medien werden von den allen befragten Akteurinnen und Akteuren und von den Jugendlichen als 
weiterer wichtiger Weg genannt, um Jugendliche für Beteiligung zu gewinnen. Das Nutzungsverhalten der Ju-
gendlichen ändere sich jedoch sehr schnell. Facebook sei etwa schon wieder „auf dem absteigenden Ast“. Man 
müsse außerdem beachten, dass einige Kinder und Jugendliche von digitaler Kommunikation abgeschnitten seien. 
Sie dürfte somit nicht der einzige Kanal sein. Relevante Medien sind aktuell vor allem Instagram, Facebook und 
WhatsApp. „Es war der Wunsch der Jugendlichen, über WhatsApp zu kommunizieren. Für die Erwachsenen ist 
das zum Teil überfordernd und schwer auszuhalten. Da werden zum Teil über 100 Nachrichten am Tag gesendet 
(…). Es ist wichtig, sich auf die Kommunikationsformen von Jugendlichen einzulassen, aber man darf nicht so tun, 
als wären die Erwachsenen selbst noch Jugendliche“ (Träger/Umsetzungsebene). Es kann auch eine Chance sein, 
jugendgerechte Testimonials einzubeziehen, die über ihre Kanäle auf Jugendbeteiligung aufmerksam machen. 
„Ein sehr erfolgsversprechendes Modell ist es, mit einem beliebten Youtuber zusammen zu arbeiten. Der muss 
natürlich aber auch von der Sache überzeugt sein. Es kommt darauf an woher die Inhalte kommen. Wenn jetzt 
wir als Träger so ein Video hochladen, auch wenn es vielleicht mit Jugendlichen konzipiert ist, heißt es nicht, dass 
sowas populär wird“ (Träger). 

Genannt werden von den befragten Akteurinnen und Akteuren der Umsetzungsebene und der Träger außerdem 
die klassischen Medien wie Presse, Flyer, Plakate und jugendgerechtes Merchandise. Von der Online-Plattform 
„nixlos.de“ gibt es etwa Flaschenöffner und Jute-Beutel, die in den Jugendzentren ausliegen. Als Motivatorinnen 
und Motivatoren könnten außerdem der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin eingeladen werden. 
„Wenn er da ist, dann muss es ja ‚wichtig‘ sein“ (Umsetzungsebene).  
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„Die Ansprache ist schwierig, da es so 
viele Zugänge gibt und jeder 
Jugendliche einen anderen Zugang 
braucht“ (Umsetzungsebene).

„Am besten kombiniert man alle diese Wege“ (Umsetzungs-
ebene). Insgesamt biete sich für die befragten Akteurinnen 
und Akteure der Umsetzungsebene ein Werbemix aus Flyern, 
sozialen Medien, postalischen Anschreiben, Zeitungen sowie 
Kontakte über Kirchen und Schulen an. 

Eine Herausforderung seien außerdem die Kommunikation-
sarten und -wege, die sich zwischen den Jugendlichen und 
Erwachsenen unterscheiden. „Die Erwachsenen kennen sich 
nicht genug aus und wissen nicht was das aktuelle Kom-
munikationsmittel der Jugend ist“ (Politik). Jugendliche seien in anderen Medien unterwegs. „Das ist eine ganz 
andere Welt, die Erwachsene schon gar nicht mehr mitbekommen. Man muss sich auf die Kommunikations-
strukturen der Jugendlichen einlassen“ (Politik). 

Wichtig sei außerdem, durch einen geeigneten Werbemix eine größere Transparenz über die bestehenden Ver-
bände und Träger der Jugendhilfe/Jugendbeteiligung zu schaffen und zu besser über bestehende Angebote zu 
informieren.

Dass das notwendig ist, zeigen auch die Ergebnisse der Telefonbefragung: Vergleichsweise viele Jugendliche 
kennen Angebote, die auf sie ausgerichtet sind, in ihrem Umfeld nicht und zwar unabhängig davon, wie groß die 
Gemeinde ist, in der sie leben. Außerdem gaben drei von vier Jugendlichen an, dass es ihnen wichtig oder sogar 
sehr wichtig ist, dass es mehr Informationen über Mitwirkungsmöglichkeiten vor Ort gibt.

Informationen zu Angeboten sollten auch über Social Media-Kanäle verbreitet werden – einerseits über die 
eigenen Kanäle der Einrichtungen, aber auch über die Kanäle der Jugendlichen, die die Informationen teilen und 
eigene Informationen streuen können. Viele Einrichtungen sind lediglich bei Facebook mit eigenen Gruppen 
oder Seiten aktiv – weitere Kanäle oder Anwendungen wie Instagram, Snapchat oder Tumblr werden häufig 
nicht offiziell genutzt. Gerade hier halten sich aber viele Jugendliche auf – daher ist es zentral, dass die Jugend-
lichen dort auch Informationen finden. Die gilt es, von schon aktiven Jugendlichen selbst oder von Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der Einrichtungen gemeinsam oder in Abstimmung mit den Jugendlichen einzustellen, 
damit die Ansprache authentisch bleibt. 
Für erfolgreiche Beteiligungsprojekte gilt es also, die Ansprache und Aktivierung frühzeitig und unter Beteili-
gung von Jugendlichen zu planen und Zeit und Ressourcen in einen vielfältigen Medien- und Methodenmix zu 
investieren.
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2.5.3  Muss Jugendbeteiligung begleitet werden?

Auf einen Blick:

Die Relevanz einer professionellen, zuverlässigen und stetigen Begleitung der Jugendlichen in ihren 
Beteiligungsprozessen wird durch die Fallstudien und die Telefonbefragung bestätigt. Zwar ist es 
wichtig, den Jugendlichen einen möglichst großen Freiraum in der Ideenentwicklung und Um-
setzung zu lassen, jedoch brauchen sie eine Ansprechperson beziehungsweise eine Anlaufstelle, 
bei der sie sich Rat auf Augenhöhe holen können. Vor allem beim Umgang mit bürokratischen 
Herausforderungen sind Menschen an der Schnittstelle von Jugend und Politik beziehungsweise 
Verwaltung, die beide Seiten kennen und verstehen und als „Übersetzerinnen und Übersetzer“ oder 
„Brückenmenschen“ fungieren können, von großer Bedeutung. Für Jugendliche, die eigene Projekte 
realisieren, sind zudem Unterstützerinnen und Unterstützer aus Lokalpolitik, der lokalen Wirtschaft 
und Vereinen oder Verbänden vor Ort wichtig. 

Für erfolgreiche Jugendbeteiligung braucht es somit meist nicht nur eine begleitende Person, son-
dern ein Netzwerk aus Unterstützerinnen und Unterstützern, die bedarfsorientiert ihre Kompe-
tenzen und Ressourcen einfließen lassen können. Die Kompetenzen, die die begleitenden und be-
ratenden Personen mitbringen sollten, benötigen somit nicht nur die Fachkräfte der Jugendhilfe, 
sondern möglichst alle Personen, die den Prozess (punktuell) begleiten. Wichtig ist u. a., dass diese 
Begleitpersonen Fachwissen mitbringen, Vertrauen in die Jugendlichen haben, ihr Potenzial ein-
schätzen können und sie selbst bestimmen lassen, bereit sind, Macht abzugeben und den Jugend-
lichen Freiräume für die Projektumsetzung schaffen.  

Kommunen und ihre Mitarbeitenden in den jeweiligen Ämtern können in Sachsen bereits auf Fortbil-
dungen und Prozessbegleitungen zum Thema Jugendbeteiligung (unter anderem durch Veranstal-
tungen der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung und die Programme „Jugendgerechtigkeit 
als Standortfaktor“ und „Jugend bewegt Kommune“) zugreifen. Diese Angebote bestehen jedoch 
noch nicht flächendeckend und sind noch nicht allen Kommunen bekannt.

In den „Kriterien für jugendgerechte Kommunen“ haben die Jugendlichen in den Beteiligungswerkstätten folgen-
de Kriterien für eine förderliche Haltung der Erwachsenen in Prozessen der Jugendbeteiligung erarbeitet:

• „Erwachsene sind offene und kompetente Ansprechpersonen:
Ansprechpersonen sind Anlaufstelle für vielfältige Jugendliche, sie sind feste und konstante Ansprech-
partner für ihre Belange & Probleme und sind auf kurzen Wegen erreichbar.

• Erwachsene nehmen junge Menschen ernst & arbeiten gleichberechtigt mit ihnen:
„Es war gut, weil die entscheidenden Leute zugehört und meine Fragen beantwortet haben“,
Einbeziehung der jungen Menschen als Experten für die gemeinsame Arbeit, mit Wertschätzung und auf
einer Augenhöhe.

• Erwachsene ermutigen junge Menschen & vertrauen ihnen:
Sie motivieren und fragen nach, sie erhalten das Vertrauen in die Jugend aufrecht!“83

104 |

83 Vgl. Ergebnisse der BeteiligungsWerkstätten I–III Sachsen 2015 bis 2017. Kriterien für jugendgerechte Kommunen in Sachsen. 
Verfügbar unter: www.kjrs-online.de/user_content/files/Jugendbeteiligung/Kriterien_fuer_jugendgerechte_Kommunen_in_
Sachsen.pdf, zuletzt abgerufen am 23.08.2018.

www.kjrs-online.de/user_content/files/Jugendbeteiligung/Kriterien_fuer_jugendgerechte_Kommunen_in_Sachsen.pdf
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„Es braucht Personen, die die 
Jugendlichen begleiten, sonst bröckeln 
Projekte irgendwann auseinander. Wenn 
es keine Anlaufstelle gibt - wenn die 
Jugendlichen nicht mehr weiterwissen 
oder auf strukturelle Probleme treffen -
dann wird aus einer richtig guten Idee 
nichts“ (Umsetzungsebene).

„Hilfe anbieten, aber nicht zwingen, 
sie anzunehmen. Viele Jugendliche 
wollen ihre Ideen auch selber 
umsetzen und nicht, dass ihnen die 
ganze Zeit ein Erwachsener über 
die Schulter guckt“ (Jugendliche).

Die befragten Jugendlichen und auch die Träger, Umsetzungsebene und Politik bestätigen die Relevanz einer pro-
fessionellen, zuverlässigen und stetigen Begleitung auf Augenhöhe. Gerade bei (häufig bürokratischen) Schrank-
en oder Problemen während des Beteiligungsprozesses sei eine motivierende und beratende Begleitung sinnvoll, 
um Frustrationen abzumildern und diese zu einem Lerneffekt zu kanalisieren. 

Laut der befragten Akteurinnen und Akteure der Umsetzu-
ngsebene und der Träger sollten Erwachsene sich als Rat-
geberinnen und Ratgeber zur Verfügung stellen und An-
stöße geben, jedoch nicht im Prozess mitbestimmen. Die 
Begleitung könne als „passiv aktiv“ oder auch als „begleiten 
statt anleiten“ beschrieben werden. „Eine Begleitung, die im 
geeigneten Maße eingreift, sodass der Prozess immer noch 
frei ist, aber auch realistisch umzusetzen ist und es dabei 
immer eine Ansprechperson bei Fragen oder Problemen 
gibt“ (Umsetzungsebene). Es müssten auf der einen Seite 
Freiräume gegeben sein. Auf der anderen Seite sollten den 
Jugendlichen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen auf-
gezeigt werden. „Erwachsene sollten klarmachen, welche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können, welche 
Kommunikationskanäle sie benutzen können und wo für die 
Jugendlichen auch Schluss ist, wo es nicht ins Programm passt“ (Umsetzungsebene).

Den befragten Jugendlichen ist dabei besonders wichtig, dass 
man ihnen keine Vorgaben macht. „Die Erwachsenen sollten 
akzeptieren, wenn Jugendliche etwas auf eine bestimmte Art 
und Weise machen möchten und nicht direkt alles vorgeben“ 
(Jugendliche). Die Jugendlichen seien offen für die Ideen der 
Erwachsenen, aber eigentlich sollte man die Jugendlichen 
selbst machen lassen. Wichtig sei außerdem die offene Hal-
tung gegenüber den Jugendlichen – diese wurde bereits in 
Kapitel 2.4.3 erläutert.

Bei der Begleitung gehe es laut der befragten Träger und der 
Umsetzungsebene um Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Ver-

ständnis für die Themen der Jugendlichen, Motivation, Freiwilligkeit und Optimismus. Sie sollte kontinuierlich sein 
und müsse auch Rückschläge verkraften können. Die Begleitung benötige außerdem Geduld und zeitliche Flexi-
bilität. „Die Jugendlichen ernst nehmen, machen lassen und geduldig sein (…) und auch scheitern lassen“ (Träger).
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Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen müsse gefördert werden, damit sie sich trauen, ihre Ideen auszuspre-
chen. „Man sollte klären, was Jugendliche wollen, wie sie sich die Projekte vorstellen, wer ihnen dabei helfen 
kann und den Rahmen mit ihnen klären“ (Umsetzungsebene). Die Erwachsenen sollten außerdem im Tempo der 
Jugendlichen arbeiten. Den Jugendlichen sei die menschliche Ebene wichtig, wie zum Beispiel ein Vertrauen-
sverhältnis, Rückhalt, eine fehlerfreundliche Kultur, keine überzogenen Erwartungen und Anerkennung. Die 
Erwachsenen sollten darüber hinaus folgende Fähigkeiten aufweisen: Fachwissen, Vertrauen in die Jugendlichen, 
Einschätzen des Potenzials der Jugendlichen, Machtabgabe, Freiräume schaffen sowie die Jugendlichen selbst 
bestimmen lassen.

Laut der befragten Jugendlichen sei eine gute Begleitung und auch das Interesse der Oberbürgermeisterin oder 
des Oberbürgermeisters förderlich für Jugendbeteiligung. Die Jugendlichen betonen jedoch auch, dass sich die 
Haltung der Verantwortlichen in der Politik gegenüber den Jugendlichen verbessern müsse. Sie wünschen sich, 
dass man sie ernst nimmt und ihnen zuhört. Erwachsene sollten bei der Beteiligung unterstützen und keine Angst 
haben, ein Stück Macht an die jungen Menschen abzugeben. Sie sollten die Mitsprache der Jugendlichen stärken. 
„Die Mitsprache sollte wesentlich weitergehen als nur Zuhören und dann doch alleine entscheiden seitens der 
Erwachsenen. Gemeinsam auf einer gleichwertigen Ebene Entscheidungen treffen ist die beste Art von Beteiligu-
ng. Erst wenn alle Parteien sich für ihre Entscheidung verantwortlich fühlen und auch sind, dann ist auch mehr 
Interesse dafür da und das was man hat zu erhalten“ (Jugendliche). 

Die befragten Träger betonen außerdem, dass die 
Begleitung auch zwischen den Jugendlichen und der 
Politik vermitteln können sollte. Die Begleitung habe 
eine Art Scharnierfunktion zwischen den Jugendli-
chen und anderen Akteuren, wie etwa Finanzgebern, 
Behörden oder dem Stadtrat. Auch laut der befragten 
Akteurinnen und Akteure der Umsetzungsebe-
ne sollten Erwachsene bei der Kommunikation mit 
Entscheiderinnen und Entscheidern aus Politik und 
Verwaltung oder bei Fördergeldanträgen unterstüt-
zen. „Die Begleitperson muss Übersetzungsarbeit 
leisten, Dinge erklären und Fragen beantworten“ (Um-
setzungsebene).  

Laut der befragten Träger gibt es kein Patentrezept für die Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen. Der 
Begleitbedarf hänge von dem jeweiligen Beteiligungsformat ab. „Es ist ein Unterschied, ob ein großes Jugendfo-
rum einberufen wird mit viel Organisation oder ob sich ein Jugendparlament mit einer Frage beschäftigt“ (Träger). 
Die Begleitung müsse immer mit der Situation und den Rahmenbedingungen vor Ort abgestimmt sein. 

Im Idealfall gäbe es laut der befragten Träger und der Umsetzungsebene hauptamtliche Begleiterinnen und 
Begleiter, die sich regelmäßig mit den Jugendlichen treffen, sie motivieren, unterstützen und bei Bedarf Kontakte 
herstellen. „Es ist langfristig erfolgstragend, wenn es in einer Kommune oder in einer Stadt eine Person gibt, die 
hauptamtlich für Jugendbeteiligung zuständig ist“ (Träger). 

Immerhin 42 Prozent der Jugendlichen, die laut der Telefonbefragung ein eigenes Projekt durchführen oder durch-
geführt haben, haben dafür Unterstützerinnen und Unterstützer aus Lokalpolitik, Wirtschaft und Vereinen oder 
Verbänden vor Ort persönlich angesprochen. Noch häufiger nutzen sie zur Information und um Unterstützung 
zu suchen jedoch soziale Medien (58 Prozent) und Freundinnen und Freunde, Familie und Bekannte (53 Prozent). 
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„Es braucht eine 
Übersetzungsleistung von 
Erwachsenen. Sie müssen 
herausfinden, was Jugendliche wollen. 
Dazu müssen sie eine sensible 
Bezugsperson für die Jugendlichen 
werden und das geschieht nur mit der 
Zeit und im Dialog“ (Träger).
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2.6  Jugendbeteiligung im ländlichen Raum – anders als in der Stadt?

Im Engagementbericht der Bundesregierung wird konstatiert, dass „Wahlbeteiligung und Engagementniveau 
mit der Strukturschwäche oder -stärke von Regionen korrelieren. Menschen im ländlichen Raum engagieren 
sich stärker als jene im städtischen Raum – in Großstädten fällt die Engagementquote am niedrigsten aus“.84 Es 
ist zudem eine Wechselwirkung von politischer Partizipation und freiwilligem Engagement zu beobachten: Um-
fangreiche politische Partizipation(-smöglichkeiten) führen zu einem höheren Niveau freiwilligen Engagements 
– und umgekehrt.85

Laut 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung ist die „Beteiligung Jugendlicher an für sie zentralen 
Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen und damit die Stärkung ihrer Rolle als gesellschaftlich handelnde 
Akteure […] wesentlicher Teil einer demokratischen Gesellschaft.“86 Die verschiedenen Ebenen der Politik müs-
sen daher Gestaltungs- und Ermöglichungsräume schaffen, die zur Selbstpositionierung und Verselbstständi-
gung Jugendlicher beitragen und so gestaltet sind, dass sie soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen in den 
Beteiligungsprozessen vermeiden beziehungsweise abbauen. Im Bericht werden unter anderem folgende Aspekte 
benannt, die für eine erfolgreiche Förderung und Umsetzung von Beteiligung vor Ort förderlich sind: 

• die Regelung von Beteiligung durch Gesetze (zum Beispiel in Gemeindeordnungen, SGB VIII, Schulgesetze),
• die Unterstützung durch Verfahren und verfasste Gremien (zum Beispiel Hilfeplanung, Beschwerdeverfahren,

Schülermitverwaltung, Jugendringe) und
• die Markierung eindeutiger Wege zur Entscheidungsfindung, die Möglichkeit tatsächlicher Einflussnahme auf

Entscheidungen sowie die grundsätzliche Ergebnisorientierung und Wirksamkeit.
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84 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2016): Zweiter Engagementbericht 2016. Demografischer 
Wandel und bürgerschaftliches Engagement: Der Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung. Verfügbar unter: https://
www.bmfsfj.de/blob/115588/53875422c913358b78f183996cb43eaf/zweiter-engagementbericht-2016---engagementmoni-
tor-2016-data.pdf: S. 82

85 Vgl.: ebd.: S. 80.
86 BMFSFJ 2017a: S. 473.
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2.6.1  Ist Jugendbeteiligung ein Standortfaktor im ländlichen Raum? 

Auf einen Blick:

Auch wenn Jugendbeteiligung nicht der ausschlaggebende Faktor sein kann, um der Abwanderung 
junger Menschen entgegenzuwirken, können bereits kleine Beteiligungsprojekte die Attraktivität 
der Kommune im ländlichen Raum erhöhen. Durch Beteiligungsprojekte bauen Jugendliche eine 
höhere Identifikation mit ihrem Heimatort auf, vernetzen sich und gestalten ihr Umfeld aktiv mit. 
Diese Erfahrung kann einen Einfluss auf die Entscheidung der Jugendlichen haben, in dem Ort zu 
bleiben oder nach Studium oder Ausbildung zurückzukehren. 
Vorteile für Jugendbeteiligung im ländlichen Raum sehen die befragten Akteurinnen und Ak-teure in 
der geringeren Anonymität und der besseren Erreichbarkeit von Mandatsträgern, so dass Entschei-
dungen im Zweifel schneller getroffen werden können und durch die Bekanntheit untereinander 
zielgerichteter Unterstützung für die Projekte gesucht und gefunden werden kann. Auch der Leer-
stand in vielen ländlichen Gebieten kann als Chance gesehen werden, wenn Jugendbeteiligungspro-
jekte diese Orte nutzen, um sich zu treffen und um gemeinsam ein Konzept für eine zweckmäßige 
Nutzung und Gestaltung dieser Leerräume zu entwickeln. Herausfordernd in ländlichen Regionen 
ist die Infrastruktur und die Mobilität, auf die im folgenden Kapitel genauer eingegangen wird. 

Der 4. Sächsische Kinder- und Jugendbericht hat prognostiziert, dass sich die Abwanderung junger Menschen aus 
dem ländlichen Raum in Sachsen fortsetzen und junge Menschen sich vor allem dorthin begeben, wo sie viele 
Gleichaltrige treffen.87 Auch in diesem Bericht wird festgestellt, dass der Anteil Jugendlicher an der Bevölkerung 
in Landkreisen 2016 im Vergleich zu 2011 rückläufig ist, während er tendenziell in größeren Städten leicht wächst. 
Jugendarbeit kann einen Teil dazu beitragen, dass dieser Trend gestoppt wird. Weitere wichtige Faktoren für die 
Bekämpfung von Abwanderung – so die Expertinnen und Experten aus dem Begleitbeirat zur Erstellung des 
Berichts – sind jedoch vor allem finanzielle, infrastrukturelle und sozioökonomische Rahmenbedingungen, die 
junge Menschen in den Kommunen vorfinden. 

Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) untersucht, wie junge Menschen ihr Aufwachsen im ländlichen 
Raum wahrnehmen und was ihn zu einem lebenswerten Ort macht. Dabei haben sich folgende drei Aspekte 
herauskristallisiert:

• Freizeitgestaltung,
• Schule und berufliche Perspektiven sowie
• jugendliche Belange und Jugendpartizipation.88

Damit sind Schule, Wirtschaft und Kommunalpolitik sowie Sport-, Kultur- und andere Freizeiteinrichtungen ne-
ben der Jugendarbeit zentrale Akteure, die gemeinsam an den Haltefaktoren des ländlichen Raums arbeiten 
müssen. Gleichwohl zeigen die Ergebnisse der Telefonbefragung und der Fallstudien für den vorliegenden Bericht, 
dass Jugendbeteiligungsprojekte im ländlichen Raum dazu beitragen können, die Orte jugendgerechter zu ge-
stalten und die Identifikation junger Menschen mit ihrer Region dadurch gestärkt wird. 
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87 SMS (2014): S.174.
88 Beierle; Tillmann (2015): S. 5.
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„Das heißt, dass die Jugendlichen 
gefragt werden, dass sie mitgestalten 
und dass mit ihren Bedarfen auch 
etwas passiert. Dass sie in dem Ort 
gerne und gut gelebt haben und 
entweder nach Ausbildung und 
Studium wiederkommen oder 
gleich da bleiben im besten Fall“
(Umsetzungsebene).

Alle befragten Akteurinnen und Akteure sind sich einig, dass 
durch kleine Projekte bereits die Attraktivität des Heima-
tortes erhöht werden kann. Durch Gestaltungsmöglichkeit-
en vor Ort würden sich die Jugendlichen stärker mit ihrer 
Region identifizieren und verbinden. Die Beteiligung könne 
dafür sorgen, dass Jugendliche nach der Schulzeit in der 
Region bleiben oder später gerne zurückkehren. Jugend-
beteiligung biete außerdem ein großes Innovationspoten-
zial für Kommunen, die in Anbetracht des demografischen 
Wandels ihre Region durch Jugendbeteiligung jugend-
gerechter und mit neuen Ideen gestalten können.

Besonders in der Kommunalpolitik gehe es bei Jugendbeteiligung oft um das Ziel, Kommunen jugendgerechter 
zu machen und attraktiv zu halten, um Jugendliche auch örtlich zu binden. „Durch die Abwanderung junger 
Erwachsener mit ihren Kindern nach der Wende fehlt vielen Städten im Osten eine komplette Generation. Des-
wegen ist es heute wichtig, eine Stadt aufzubauen, die über die Generationen festhält: Die jungen Leute sollen 
ein Heimatgefühl bekommen, eine Aufgabe bekommen und die Zukunft der Stadt gestalten. Das ist der Grund, 
warum ich mich mit den Jugendlichen der Stadt beschäftige“ (Politik/Verwaltung).  

Die befragten Träger weisen darauf hin, dass der ländliche Raum heterogen sei und unterschiedlich große Kom-
munen unterschiedliche Lösungen für Jugendbeteiligung benötigten. Der große Leerstand und entsprechend 
große Gestaltungsspielräume in kleineren Städten wie Görlitz oder auch in Gemeinden könne als Chance für 
Jugendbeteiligung begriffen werden. Hier hat man „laborartige Bedingungen“ und „Nischen aus denen noch viel 
wachsen kann“, so die befragten Träger.

Dass Leerstand eine Chance für Jugendbeteiligung sein kann, bestätigt sich auch durch die Telefonbefragung: 
Jugendliche aus Ortschaften mit weniger als 20 000 Einwohner finden es weniger wichtig, dass den Jugendlichen 
genügend Plätze und Räume zur Verfügung gestellt werden als Jugendliche aus größeren Ortschaften. 

Laut der befragten Träger und der Umsetzungsebene identifizieren sich viele Jugendliche gerade in ländlichen 
Gebieten sehr stark mit ihrer Region. „So ein Dorfleben ist schon prägend. Die wissen genau was ein Thema für 
sie vor Ort ist“ (Träger). Auch die befragte Politikebene nennt die fehlende Anonymität in ländlichen Regionen 
als Chance für Jugendbeteiligung. Die Jugendlichen haben im ländlichen Raum eine höhere Chance, gehört zu 
werden, da die Infrastruktur eine ganz andere sei als im städtischen Bereich. „Das Miteinander ist auf dem Dorf 
ganz anders, familiärer und die Oberbürgermeister sind einfacher zu erreichen. In der Stadt muss man mehr 
Hürden überwinden, wenn man aktiv sein möchte“ (Träger). Gerade die persönliche Verbundenheit spiele eine 
große Rolle in der Jugendbeteiligung. „Man kann oft auf Vitamin B zurückgreifen, weil immer irgendwer irgendw-
en kennt, der helfen kann“ (Umsetzungsebene).
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2.6.2  Ist Mobilität im ländlichen Raum ein Problem?  

Laut Telefonbefragung nutzen die Jugendlichen in ihrer Freizeit vor allem das Fahrrad (46 Prozent) und Bus 
(45 Prozent) zur Fortbewegung oder gehen zu Fuß (40 Prozent).

Auf einen Blick:

Das Fahrrad und der Bus gehören bei allen Gemeindegrößen zu den beliebtesten Fortbewegungs-
mitteln in der Freizeit. Entsprechend wünschen sich viele der befragten Jugendlichen, dass öffen-
tliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen häufiger und länger fahren, und dass es mehr und 
bessere Radwege gibt. 
Zwar nannten die Jugendlichen in den Fallstudien die eingeschränkte Mobilität im ländlichen Raum 
nicht explizit als Herausforderung. Auch in der Onlinebefragung zählte dies nicht zu den wichtig-
sten Faktoren, die eine Beteiligung Jugendlicher behindern. Aus Sicht der erwachsenen Akteurinnen 
und Akteure gibt es jedoch Schwierigkeiten, wenn der Nahverkehr zum Beispiel nur für die Schul-
wege dient und zeitlich und räumlich nicht ausreichend verfügbar ist, so dass für die Angebote zum 
Beispiel kostenpflichtige zusätzliche Busse gemietet werden müssen. Mobile Angebote auch für 
Jugendbeteiligung, die von Ort zu Ort fahren, sind wichtig, um auch die Jugendlichen zu erreichen, 
die nicht von älteren Geschwistern, Freunden oder Familie mit dem Auto gefahren werden können.   

Abbildung 71: Wenn du in deiner Freizeit von zu Hause an einen anderen Ort willst, wie kommst du in der Regel dort hin? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Allerdings gibt es je nach Größe des Wohnorts Unterschiede bei den Fortbewegungsmitteln: In kleineren Städten 
und Gemeinden wird häufiger das Auto genutzt. In kleineren Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern sowie in größeren Städten mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehen 
die Jugendlichen eher zu Fuß oder nehmen das Fahrrad, als in mittelgroßen Städten, was wahrscheinlich damit 
zusammenhängt, dass die Entfernungen zum Beispiel zu Freizeiteinrichtungen hier aufgrund einer kleineren 
Fläche beziehungsweise einer größeren Anzahl an Einrichtungen im Umkreis geringer sind. Bei den öffentlichen 
Verkehrsmitteln gibt es nur geringe Unterschiede.

Die Jugendlichen wurden außerdem gefragt, wie wichtige ihnen verschiedene Aspekte der Verkehrsinfrastruktur 
sind.

Abbildung 72: Wie wichtig findest du es, dass ...?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=537; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Am häufigsten wünschten sich die Jugendlichen, dass öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen häufiger 
und länger fahren, und dass es mehr und bessere Radwege gibt. Dass es mehr Haltestellen in ihrer Nähe gibt, fin-
den die Jugendlichen hingegen etwas weniger wichtig. Der Wunsch nach besseren Radwegen besteht signifikant 
häufiger bei den befragten Jugendlichen aus mittelgroßen Gemeinden und Großstädten. 

Die in den Fallstudien befragten Akteurinnen und Akteure der politischen Ebene und der Umsetzungsebene 
bezeichnen die langen Wege auf dem Land und den nicht umfänglich ausgebauten Nahverkehr als Heraus-
forderung für ländliche Regionen: „Wenn der Nahverkehr nur für die Schulwege dient und kein richtiger öffen-
tlicher Personen-Nahverkehr, ist die Beweglichkeit erschwert. Da gibt es Nachholbedarf in der Infrastruktur“ 
(Politik). Auch die Umsetzungsebene beschreibt, dass für Veranstaltungen beispielsweise Shuttlebusse eingesetzt 
wurden, damit die Jugendlichen teilnehmen können. Das sei jedoch nicht alltäglich realisierbar. Daher seien auch 
mobile Angebote der Jugendbeteiligung wichtig, „bei denen man zum Beispiel auf dem Land von Club zu Club 
fährt“ (Umsetzungsebene). 

Die befragten Jugendlichen nennen in Bezug auf Mobilität keine expliziten Herausforderungen. „Viele haben ein-
en Mopedführerschein oder fahren Fahrrad. Die Busse fahren auch ganz gut, sie fahren halbstündig bis ca. 19.00 
– 20.00 Uhr. Aber es findet sich auch immer jemand aus dem Jugendclub mit Führerschein, der die Jüngeren nach
Hause fahren kann“ (Jugendliche).
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Dies wird durch die Ergebnisse Telefonbefragung bestätigt: Lediglich 6 Prozent der nicht-aktiven Jugendlichen 
gab an, sich nicht zu beteiligen, weil sie schlecht oder gar nicht zum Angebot kommen.

2.7  Digitalisierung – Chance oder Herausforderung?

Junge Menschen erfahren die digital-vernetzten Medien als einen Ermöglichungsraum von Jugend, in dem sie 
die Kernherausforderungen der Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständigung bearbeiten können. 
Im 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung wird konstatiert, dass insbesondere das Internet in den 
letzten Jahren verstärkt als jugendgemäßes Medium politischen Engagements diskutiert und genutzt wird, da 
es dem „Trend entgegenkommt, politisches Engagement eher individualisiert und an (wechselnden) Interessen 
orientiert zu verfolgen“ (BMFSFJ 2017a: S. 240). Wenngleich verlässliche Nutzungsdaten noch ausstehen, zei-
gen bisherige Studien, dass aktive Partizipation über das Internet je nach Art der Aktivität für bis zu ein Viertel 
der Jugendlichen eine Rolle spielt und vom Geschlecht, Alter und Bildungshintergrund beeinflusst wird. Zu den 
Partizipationsmöglichkeiten im Internet zählen zum Beispiel E-Petitionen, Protestmail-Aktionen, Online-Diskus-
sionen oder Blog- und Videoproduktionen mit politischem Bezug.

Neben dieser Vielfalt von aktiven Partizipationsformen wird das Internet von den meisten Jugendlichen in Be-
zug auf politische Inhalte und Aktionen eher rezeptiv als Quelle für Informationen genutzt. In einer Studie des 
Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) zu Bereichen und Formen der Beteiligung 
im Internet von 2014 heißt es, dass Online-Beteiligung aktuell vor allem mit politischer Beteiligung in Verbindung 
gebracht wird. Auf der „Beteiligungsleiter“ von Information, Konsultation und aktiver Beteiligung verharren die 
meisten auf der unteren Stufe. Die Studie zeigt auch: Junge Leute sind aktiver und auch kompetenter im Netz, 
aber Ältere sind eher politisch aktiv (vgl.: DIVSI 2014).

In einer nicht-repräsentativen Partizipationsstudie des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Ge-
sellschaft von 2014 wird aufgezeigt, dass Online-Beteiligungsformate zwar bekannt sind, jedoch nur selten ge-
nutzt werden. 18- bis 34-Jährige sind hier am aktivsten. Auch der Bildungsabschluss ist entscheidend: Der Anteil 
der online Partizipierenden wächst mit der formalen Bildung (vgl. Alexander von Humboldt Institut für Internet 
und Gesellschaft 2014).

Folgende Partizipations- und Artikulationsformen mit und über das Internet beziehungsweise online verfügbare 
Tools lassen sich, anknüpfend an ein weit gefasstes Politikverständnis, laut dem 15. Kinder- und Jugendbericht 
herausstellen:

• Jugendliche beziehen Position zu gesellschaftlichen Diskursen oder kulturellen Phänomenen über Gruppen-
mitgliedschaften, Statements in Profilangaben oder Bildern in Selbstdarstellungen.

• Jugendliche werden selbst aktiv und nutzen beispielsweise Plattformen als Werkzeuge, um sich kreativ mit
der Gegenwartskultur auseinanderzusetzen und sich in Diskussionen zu gesellschaftlich-politischen Themen
einzubringen.

• Jugendliche versuchen, andere zu Aktivitäten zu motivieren, zum Beispiel durch Ankündigungen von Termin-
en, konkrete Aufforderungen zur Teilnahme an Initiativen oder Petitionen (vgl. BMFSFJ 2017a: S. 295).

• Online-Partizipation steht vor denselben Herausforderungen und Bedingungen wie die Offline-Partizipation –
und generell kann das eine nicht ohne das andere gedacht werden. Auch ein vollständig online stattfindender
Beteiligungsprozess braucht eine Verlinkung in den analogen Raum, um eine echte Wirksamkeit zu erreichen.
Gleichzeitig gibt es heute kaum erfolgreiche offline stattfindende Beteiligungsprozesse, die digitale Medien
und Tools nicht für die Kommunikation mit den Jugendlichen und die Umsetzung des Beteiligungsprozesses
nutzen.
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Und was bedeutet das für den Freistaat Sachsen? 

Auf einen Blick:

Die Digitalisierung hat Einzug in fast alle Lebensbereiche erhalten und spielt im Alltag von Jugend-
lichen eine zentrale Rolle. Daher sind Beteiligungsprozesse – egal, ob sie an einer Institution oder 
in der Freizeit stattfinden – nicht mehr ohne digitale Technologien zu denken. Es gilt, zwischen der 
Nutzung digitaler Technologien für Information, Ansprache, Aktivierung und Kommunikation sowie 
für die Verbesserung des Beteiligungsprozesses an sich zu unterscheiden. Für beide Be-
reiche gibt es erprobte, kostenfreie Tools, die zum Beispiel die Ansprache erleichtern (wie Facebook 
oder WhatsApp) oder die Projektumsetzung unterstützen (wie Projektmanagement-Tools oder 
Abstimmungs-Tools). Die Befragungen in den Fallstudien sowie einschlägige Studien zeigen, dass 
die unterschiedlichen Kompetenzgrade der Jugendlichen und der erwachsenen Begleiter genauso 
zu berücksichtigen sind wie eine sinnvolle Kombination aus digitalen und analogen Angeboten in 
den Beteiligungsprozessen. Aufgrund der starken Verbindung von Beteiligungsprozessen mit der 
direkten Umgebung und dem Lebensumfeld der Jugendlichen, sind persönliche Treffen mit den 
Jugendlichen und mit weiteren Akteuren (zum Beispiel aus der Lokalpolitik) ebenso wichtig wie 
beispielsweise ein YouTube-Star aus der Region, der als Testimonial über seine Kanäle Werbung für 
die Beteiligungsangebote macht. Bisher nutzen jedoch recht wenige Jugendliche das Internet für 
ihre Beteiligungsaktivitäten – und wenn, dann vor allem für institutionelle Beteiligungsformen. 

Die befragten Ebenen in den Fallstudien sind sich einig, dass digitale Technologien sowohl für die Ansprache 
und Aktivierung von Jugendlichen (vgl. Kapitel 2.5.2) als auch während der Umsetzung der Beteiligungsprozesse 
eingesetzt werden können und sollten. Vor allem, wenn Jugendbeteiligung unter der Prämisse steht, sich an den 
Lebenswelten, Themen und Interessen der Jugendlichen auszurichten, kommt man an dem zielgerichteten und 
kreativen Einsatz von digitalen Tools nicht vorbei. 

Chancen durch digitale Anwendungen sehen die Träger während der Umsetzung eines Beteiligungsprojekts zum 
Beispiel darin, Prozesse digital abzubilden und Informationen umgehend zur Verfügung zu stellen. „Theoretisch 
kann von der Ideensammlung über die Abstimmung bis zum Fortbestand der Umsetzung der gesamte 
Beteiligungsprozess nachvollziehbar abgebildet werden“ (Träger). Dies setzt allerdings voraus, dass die Jugend-
lichen das Tool nicht nur nutzen, sondern auch selbst mitgestalten können, indem sie zum Beispiel eigene Ein-
träge vornehmen. Dies können sie dann auch von unterwegs oder von zuhause tun, weshalb Beteiligung so nicht 
unbedingt an einen Ort gebunden sein muss. 

Auch wenn nicht der gesamte Beteiligungsprozess online abgebildet wird, gibt es laut der befragten Träger viele, 
auch kostenfreie ergänzende Tools, wie zum Beispiel Abstimmungstools, die man in der Arbeit mit Jugendlichen 
einsetzen kann. Wichtig sei hier, das richtige Tool für die richtige Zielgruppe auszuwählen. Komplexere Projek-
tmanagement-Plattformen oder Beteiligungssoftware wie zum Beispiel ypart89 setzen gewisse digitale Grund-
kompetenzen voraus, die nicht alle Jugendlichen besitzen und die im Zweifel erst gemeinsam mit den Jugendli-
chen erarbeitet werden müssen. Einfacher zu bedienende Tools für Abstimmungen oder ein Online-Quiz können 
die Jugendlichen – und auch die erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter – intuitiv und ohne Vorerfahrung 
nutzen.

89 Ypart ist eine digitale Beteiligungsplattform des Liquid Democracy e.V., auf der Jugendliche Ideen entwickeln, gemeinsam disku-
tieren und Einfluss auf Entscheidungen nehmen können. Verfügbar unter https://ypart.eu/.
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Digitale Tools können – so die befragten Träger – den Jugendlichen auch Zeit geben, länger über etwas nachzuden-
ken: „Wenn man vor Ort nicht direkt eine Idee hat oder sich nicht traut vor anderen Leuten zu sprechen, kann 
man von zuhause noch einmal etwas beitragen“ (Träger). Ein weiterer Vorteil von digitalen Anwendungen liegt in 
der vereinfachten Kommunikation mit den Jugendlichen, zum Beispiel über Messenger-Dienste wie WhatsApp. 

Auch wenn mittlerweile fast alle Jugendlichen ein eigenes Smartphone haben, ist vor allem die Verfügbarkeit des 
mobilen Netzes in ländlichen Regionen noch stark ausbaufähig. Dies gilt es bei der Nutzung von digitalen Tools 
für Beteiligungsprozesse zu beachten. Auch sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Jugendliche per se 
„digital natives“ sind. Aktuelle Studien wie die DIVSI-Milieustudien90 zeigen, dass Jugendliche sehr unterschiedlich 
ausgeprägte Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien haben – unabhängig von ihrem Nutzungsverhalten. 

Alle befragten Ebenen in den Fallstudien sind sich einig, dass es trotz der vielen Chancen digitaler Technolo-
gien immer eine Kombination aus digitalen und analogen Aspekten in einem erfolgreichen Beteiligungsprozess 
braucht. Jugendbeteiligung hat viel mit Vertrauen und dem Aufbau sozialer Bindungen zu tun – dies kann laut 
der befragten Umsetzungsebene vor allem über den persönlichen Kontakt mit den Jugendlichen geschehen. 
Digitale Tools können also in der Ansprache und Kommunikation der Jugendlichen unterstützen und auch den 
Beteiligungsprozess optimieren, sie ersetzen aber nicht das persönliche Zusammentreffen der Jugendlichen unter 
sich und mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern. Da Jugendbeteiligung auch meist mit einer Veränderung 
in der direkten Umgebung der Jugendlichen einhergeht, ist der physische Aspekt in Beteiligungsprozessen immer 
relevant. 

Ungeachtet dessen, für welche Art der Jugendbeteiligung sich entschieden wird, bleiben die grundlegend rele-
vanten und zu klärenden Fragen dieselben:
• Worum geht es inhaltlich?
• Wer gehört zur Zielgruppe des Angebots – und erfährt wie davon? 
• Was soll als Ziel oder Ergebnis stehen und auf welchem Weg soll das erreicht werden?
• Wie viel Zeit ist bis dahin in etwa zu investieren?
• Wer übernimmt welche Aufgaben beziehungsweise wofür Verantwortung? / Wer ist wofür Ansprechpartnerin 

oder Ansprechpartner?
• Wo liegen „gestalterische“ Möglichkeiten und Grenzen des Angebots?

Laut Telefonbefragung haben die meisten Jugendlichen das Internet bereits genutzt, um zu partizipieren, insbe-
sondere um Unterstützung für eigene Projekte zu bekommen oder um die eigene Meinung in sozialen Medien 
zu teilen.
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90 Vgl.: Deutsches Institut für Vertraten und Sicherheit im Internet (2016): DIVSI Internet-Milieus 2016. Die digitalisierte Gesellschaft 
in Bewegung. Abrufbar unter https://www.divsi.de/wp-content/uploads/2016/06/DIVSI-Internet-Milieus-2016.pdf

https://www.divsi.de/wp-content/uploads/2016/06/DIVSI-Internet-Milieus-2016.pdf


Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin

Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

| 115

Unterstützung für Ihr Projekt zu bekommen,
z.B. durch Crowd-Funding

Ihre Meinungen in sozialen Medien zu teilen
z. B. auf Facebook, Twitter, YouTube

sich an Entscheidungen in Ihrer Berufsschule,
Ihrem Ausbildungsbetrieb zu beteiligen

sich an Entscheidungen in Ihrer Hochschule
bzw. Berufsakademie beteiligen

sich in Entwicklungen in Ihrer Schule zu
beteiligen

in einem Verein oder Verband mitzumachen

in einer Partei mitzumachen

an Unterschriftensammlungen teilzunehmen

sich in Entwicklungen in Ihrem Wohnort
einzubringen

sich an Entscheidungen an Ihrem Arbeitsplatz
zu beteiligen

in einer AG oder in einem Projekt
mitzumachen

sich an einer Homepage, Video-Log oder
einem Blog zu beteiligen

61% 39%

59% 41%

55% 45%

54% 46%

44% 56%

42% 58%

41% 59%

38% 62%

30% 70%

30% 70%

26% 74%

16% 84%

n=84

n=84

n=74

n=142

n=177

n=359

n=31

n=84

n=536

n=106

n=107

n=107

0% 25% 50% 75% 100%

ja nein

Abbildung 73: Nutzt du oder hast du das Internet genutzt, um ...? (Mehrfachnennungen möglich)

 Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz; N=536; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

59 Prozent der befragten Jugendlichen nutzen das Internet, um ihre Meinungen in sozialen Medien zu teilen. 
Die Jugendlichen wurden außerdem nach der Nutzung des Internets im Zusammenhang mit den Beteiligung-
smöglichkeiten, an denen sie teilnehmen, gefragt. Häufig wird das Internet dabei genutzt, um Unterstützung für 
eigene Projekte zu gewinnen (61 Prozent der Jugendlichen, die ein eigenes Projekt umgesetzt haben oder umset-
zen), sich an Entscheidungen in der Berufsschule oder im Betrieb (55 Prozent), an der Hochschule (54 Prozent) 
oder der Schule (44 Prozent) zu beteiligen, bei Vereinen oder Verbänden (42 Prozent) oder Parteien (41 Prozent) 
mitzumachen oder an Unterschriftensammlungen teilzunehmen (32 Prozent). 
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Teil III – GEGENWÄRTIGE STRUKTUR UND AUSSTATTUNG DER KINDER- UND 
JUGENDHILFE

Im folgenden Teil III des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts wird auf die Kinder- und Jugendhilfe in 
Sachsen – mit einem Fokus auf die Entwicklungen der letzten Jahre in den Bereichen Angebote und Strukturen 
sowie Finanzierung – eingegangen. Dabei wird der Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund seiner zentralen 
Bedeutung separat betrachtet. Zudem wird ein spezielles Augenmerk auf die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) sowie 
auf Hilfe zur Erziehung und für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§§ 27 bis 35a) geworfen. Auch 
werden ESF-Mittel und Förderrichtlinien im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe näher begutachtet. Die hier 
dargestellten Ergebnisse beruhen primär auf Daten des Statistischen Landesamts des Freistaates Sachsen und 
des Statistischen Bundesamts sowie auf Daten des Kommunalen Sozialverbands Sachsen. 

Bezüglich der Datenerfassungen für den Teil III des Berichts ist anzumerken, dass aufgrund der teils unter-
schiedlichen Erhebungszeiträume zu Daten der Kinder- und Jugendhilfe die Darstellung im Endbericht erschwert 
wird. Während Daten rund um die Kindertagesbetreuung über das Statistische Bundesamt teilweise bereits für 
das Jahr 2017 öffentlich verfügbar sind, können Daten zu allen anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe 
lediglich für das Jahr 2016 angefragt werden. Zudem gibt es hinsichtlich des Indikators Maßnahmen beziehu-
ngsweise Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (§11 SGB VIII)91

  methodische Änderungen bei der Abfrage der 
Daten, womit ein zeitlicher Vergleich mit vorherigen Jahren nicht mehr möglich ist.

Die vom Statistischen Landesamt vorgenommene Unterteilung in Altersgruppen (meist 15 bis unter 25 und 25 
bis unter 30) erschwert die differenzierte Betrachtung der Zielgruppe der Jugendlichen bis 27 Jahre, die dieser 
Kinder- und Jugendbericht zum Ziel hat. Durch die teilweise zeitlich verzögerte Verfügbarkeit der Daten über 
die Online-Datenbank und die Statistischen Berichte konnten nicht für alle Indikatoren die gleichen Bezugsjahre 
gewählt werden. Im Austausch mit dem Begleitbeirat dieses Kinder- und Jugendberichts entstand darüber hi-
naus die Idee, für zukünftige Berichte gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe Datenkonzepte v.a. für den Berichtsteil III zu entwickeln, um die Auswertungen möglichst nah an den 
Praxisbedarfen auszurichten. Da die Fortschreibung des 4. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts dezidierter 
Auftrag des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts war, sind in der Regel die gleichen Datenaufbereitungs- 
und Darstellungsformen wie im 4. Kinder- und Jugendbericht gewählt worden. Der 6. Sächsische Kinder- und 
Jugendbericht könnte mit einem neuen Datenkonzept über dadurch entstandene Unschärfen hinaus weisen.
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91 Im Jahr 2012 wurde die Erhebung ausgesetzt, seit 2015 ist sie neu konzipiert und erstmalig ab 2016 gibt es eine neu gestaltete 
zweijährige Statistik. Durch die Neukonzipie-rung der Statistik haben sich die Auswertungsmerkmale seit 2015 geändert. Ein Zeit-
vergleich mit Jahren vor 2015 ist somit nicht mehr möglich.
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Auf einen Blick:

Die Struktur und Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe hat sich in den letzten Jahren unter 
anderem in folgenden Bereichen geändert: 

Personal, Einrichtungen und Inanspruchnahme
Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen ist in den letzten Jahren leicht, die Anzahl des pädago-
gischen Personals stark gestiegen. 
Auch die Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen in Sachsen ist zwischen 2012 und 2017 
gestiegen (14 Prozent) – besonders stark bei den Kindern unter 3 Jahren (18 Prozent). Dies hängt 
mit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in 
der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebens-jahr, der im August 2013 in Kraft getreten 
ist. Damit stieg auch die Betreuungsquote der unter Dreijährigen: 50,5 Prozent der Kinder dieser 
Altersgruppe besuchen eine Kinderta-geseinrichtung oder eine öffentlich geförderte Kindertagesp-
flegestelle. Das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt (33,1 Prozent). Dennoch besteht eine 
Differenz zwischen der Betreuungsquote und dem Betreuungsbedarf der Eltern in Sachsen von 6 
Prozent-punkten.
Auch die Anzahl der Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für seelisch behin-derte Kind-
er und Jugendliche (§§ 27 bis 35a) sind um ein Viertel gestiegen. Deutlich zu-genommen hat die 
Heimerziehung beziehungsweise sonstiges betreutes Wohnen sowie die Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte junge Menschen. Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und das tä-
tige Personal sind hingegen zwischen 2010 und 2016 stark zurückgegangen (um 16 beziehungs-
weise 31 Prozent).

Finanzierung
Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen sind zwischen 2011 und 2016 
um 50 Prozent gestiegen. Sachsen liegt damit leicht über dem Bundesdurch-schnitt, in dem die 
Ausgaben seit 2011 um 47 Prozent gestiegen sind. 
Dieser Anstieg ist insbesondere auf die Entwicklungen in den Bereichen der Jugendsozi-alarbeit 
(93 Prozent), der Förderung der Erziehung der Familie sowie der Hilfe zur Erzie-hung, der Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, sowie der Hilfe für junge Volljährige 
und vorläufige Schutzmaßnahmen (111 Prozent) zurückzufüh-ren. Hier fiel der Anstieg deutlich 
größer aus als auf Bundesebene. 
Der Anstieg der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung war dagegen mit 36 Prozent in Sachsen 
geringer als im Bundesdurchschnitt (50 Prozent). 
Auch die bewilligten Mittel der Förderrichtlinien im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen 
sind in den letzten Jahren gestiegen. Ausnahmen hier sind die Richtlinien Inve-stitionen für Ju-
gendhilfeeinrichtungen und VwV Kita Bau. 
Zudem wurden für die aktuelle Förderperiode 2014-2020 bisher rund 35 Millionen Euro an ESF-Mit-
teln für die Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen bewilligt.
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3.1  Angebote und Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe (nach Leistungsbereichen)

3.1.1  Einrichtungen und Personal

Einrichtungen und Personal der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Kindertagesbetreuung)

Abbildung 74: Anzahl der Einrichtungen in der Kinder- und Jugendarbeit nach Landkreisen und kreisfreien Städten in 
Sachsen 201692

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting
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92 Als Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gelten laut Statistischem Bericht über die Kinder- und Jugendhilfe 2015 folgende 
Einrichtungen/ Träger: Jugendamt und Gemeinde oder Gemeindeverband (öffentliche Träger); freie Träger: Jugendverband, Jugen-
dring, Jugendgruppe, Initiative, Arbeiterwohlfahrt oder deren Mitgliedsorganisatio-nen, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band oder dessen Mitgliedsorganisationen, Deutsches Rotes Kreuz oder dessen Mitgliedsorganisationen, Diakonisches Werk und 
andere der EKD angeschlossene Träger, Caritasverband und andere der katholischen Kirche angehörige Träger, Sonstige juristische 
Personen, andere Vereinigungen. Abzurufen unter https://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-K/K_V_3_2j15_
SN.pdf, zuletzt abgerufen am 21.08.2018.

155

83

110

100
122

90

71

53

90

102

67

83

95

Unter 75 Einrichtungen

75 – 89 Einrichtungen

90 – 114 Einrichtungen

115 – 129 Einrichtungen

130 und mehr Einrichtungen

https://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-K/K_V_3_2j15_SN.pdf


Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin

Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Tabelle 10:  Anzahl der Einrichtungen in den weiteren Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Kindertages-
betreuung) nach Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen 2016
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Anzahl der Einrichtungen nach Leistungsbereichen

Landkreis 
/ kreisfreie 

Stadt

Einrich-
tungen 
der Ju-

gendsozi-
alarbeit

Einrich-
tungen der 
Familien-
förderung 
(mit: Ge-

meinsame 
Wohnfor-
men für 

Mütter und 
Väter)

Erzie-
hungs-, Ju-
gend- und 
Familien-

beratungs-
stellen

Einrich-
tungen für 
Hilfe zur 

Erziehung 
und Hilfe 
für junge 

Volljährige 
sowie für 
die Inob-

hutnahme

Einrich-
tungen 

für junge 
Menschen 
mit Behin-

derung

Einrich-
tungen der 
Mitarbeite-
rInnenfort-

bildung

öffentliche 
Verwaltung 
und Träger

Chemnitz, 
Stadt

7 11 48 30 - - 29

Erzgebirgskreis 7 9 7 24 - - 23

Mittelsachsen 3 5 23 34 1 - 29

Vogtlandkreis 8 1 11 38 - - 23

Zwickau 7 6 28 59 - 1 53

Dresden, Stadt 8 19 43 89 1 1 89

Bautzen 9 4 12 38 1 - 41

Görlitz 3 14 16 47 - 1 35

Meißen 7 7 8 37 4 - 23

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge

4 7 19 30 - - 12

Leipzig, Stadt 11 20 72 96 - - 76

Leipzig 4 2 46 30 - - 13

Nordsachsen 2 3 18 26 1 - 14

Sachsen 80 108 351 578 8 3 460

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

Insgesamt gibt es rund 2 800 Einrichtungen in den Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen, 
wobei sich die meisten Einrichtungen in den dicht besiedelten kreisfreien Städten Dresden und Leipzig befinden, 
gefolgt von Bautzen und Zwickau. Betracht man jedoch die unterschiedlichen Leistungsbereiche separat vonein-
ander, sind durchaus Unterschiede in der regionalen Verteilung zu erkennen: Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit sind insbesondere in Bautzen und Mittelsachsen vorzufinden, Erziehungs-, Jugend- und Familien-
beratungsstellen dagegen unter anderem in Chemnitz. 
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Abbildung 75: Tätiges Personal (pädagogisches und Verwaltungspersonal) in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen 201693

 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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93 Die Daten zu den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden im Vierjahresturnus erhoben. Seit 2006 gilt diese Aussage 
nur für »Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Kindertageseinrichtungen)«. Von 2014 an wird für diese Einrichtungen 
eine zweijährige Statistik durchgeführt. Bis Dezember 2002 wurde in diesem Rahmen auch die Erhebung zu den Kindertagesein-
richtungen durchgeführt. Erstmalig zum 15. März 2006 fand eine (seitdem jährliche) Erhebung der Kindertageseinrichtungen mit 
völlig neuer Konzeption statt. Abrufbar unter https://www.statistik.sachsen.de/html/473.htm, letzter Zugriff am 21.08.2018.
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Tabelle 11: Tätiges Personal (pädagogisches und Verwaltungspersonal) der weiteren Leistungsbereiche der Kinder- und 
Jugendhilfe nach Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen 2016
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Tätiges Personal nach Leistungsbereichen

Landkreis / 
kreisfreie Stadt

Einrich-
tungen 

der 
Jugend-
sozialar-

beit

Einrich-
tungen der 
Familien-
förderung 
(mit: Ge-

meinsame 
Wohnfor-
men für 

Mütter und 
Väter)

Erzie-
hungs-, Ju-
gend- und 
Familien-

beratungs-
stellen

Einrich-
tungen für 
Hilfe zur 

Erziehung 
und Hilfe 
für junge 

Volljährige 
sowie für 
die Inob-

hutnahme

Einrich-
tungen 

für junge 
Menschen 
mit Behin-

derung

Einrich-
tungen 

der Mitar-
beiterIn-

nenfortbil-
dung

öffentliche 
Verwaltung 
und Träger

Chemnitz, Stadt 25 23 111 149 - - 318

Erzgebirgskreis 8 18 21 185 - - 173

Mittelsachsen 5 18 53 202 26 - 214

Vogtlandkreis 25 12 41 248 - - 196

Zwickau 20 24 73 391 - 6 320

Dresden, Stadt . 58 153 639 39 . 837

Bautzen 28 20 41 301 27 - 309

Görlitz 14 . 49 269 - . 282

Meißen 41 19 32 276 54 - 145

Sächsische 
Schweiz-Osterz-
gebirge

18 12 39 245 - - 137

Leipzig, Stadt 56 89 175 704 - - 914

Leipzig 13 4 87 236 - - 137

Nordsachsen . . 36 195 8 - 107

Sachsen 291 347 911 4 040 154 10 4 089

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

11 461 Personen waren 2016 in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Das sind 17 Prozent mehr 
Personal als noch 2010. Besonders deutlich sind die Zuwüchse in der Stadt Leipzig (+57 Prozent) und Dresden 
(+35 Prozent), dagegen nahm die Anzahl in der Stadt Chemnitz sowie in Zwickau und im Erzgebirgskreis leicht 
ab. Die meisten Personen sind in Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für 
die Inobhutnahme tätig. 
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Tabelle 12: Anzahl der tätigen Personen (pädagogisches und Verwaltungspersonal) in der Kinder- und Jugendhilfe in 
Sachsen (ohne Kindertagesbetreuung) nach Beschäftigungsumfang 2016
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Leistungsbereiche 2016

insgesamt in Vollzeit Nebenberuflich und in Teil-
zeit tätige Personen

absolut in % absolut in %

Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit

1 619 569 35,1% 1 050 64,9%

Einrichtungen der Jugendsozial-
arbeit

291 132 45,4% 159 54,6%

Einrichtungen der Familienförde-
rung (mit: Gemeinsame Wohnfor-
men für Mütter und Väter)

347 86 24,8% 261 75,2%

Erziehungs-, Jugend- und Famili-
enberatungsstellen

911 192 21,1% 719 78,9%

Einrichtungen für Hilfe zur Erzie-
hung und Hilfe für junge Volljähri-
ge sowie für die Inobhutnahme

4 040 1 827 45,2% 2 213 54,8%

Einrichtungen für junge Men-
schen mit Behinderung

154 49 31,8% 105 68,2%

Einrichtungen der MitarbeiterIn-
nenfortbildung

10 5 50,0% 5 50,0%

öffentliche Verwaltung und 
Träger

4 089 2 061 50,4% 2 028 49,6%

insgesamt 11 461 4 921 42,9% 6 540 57,1%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

2016 arbeiteten fast 60 Prozent der tätigen Personen in der Kinder- und Jugendhilfe in Teilzeit. Besonders hoch 
ist die Anzahl im Vergleich zu den Vollzeitäquivalenten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie in 
den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen. Ausgeglichen sind die Zahlen der in Vollzeit und Teilzeit 
arbeitenden Personen dagegen in der öffentlichen Verwaltung

Abbildung 76: Anteil tätiger Personen (pädagogisches und Verwaltungspersonal) in der Kinder- und Jugendhilfe in 
Sachsen nach Altersklassen (ohne Kindertagesbetreuung) 2006 und 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen sowie 3. Kinder- und Jugendbericht; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

1,1%

2006

2016

2,9%

0,9%

11,7%

7,0%

32,6%

32,3%

38,2%

23,1% 22,8%

3,5%

14,0%

0% 25% 50% 75% 100%

unter 20 Jahren 20 bis unter 26 Jahre 26 bis unter 36 Jahre

36 bis unter 46 Jahre 46 bis unter 56 Jahre 56 Jahre und älter



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin

Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

| 123

insgesamt 6 160 4 652

männlich 1 702 1 106

weiblich 4 458 3 546
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Knapp ein Drittel der tätigen Personen in der Kinder- und Jugendhilfe waren 2016 zwischen 26 und 35 Jahre 
alt, 23 Prozent zwischen 36 und 45 Jahren alt. Damit sind die tätigen Personen deutlich jünger als noch vor 10 
Jahren – hier lag der Anteil der Alterskohorte 26 bis 35 Jahre bei lediglich 12 Prozent. Gleichzeitig ist auch der 
Anteil der tätigen Personen über 56 Jahren bedeutend um mehr als 10 Prozent gestiegen, was es auch im Kontext 
des bereits bestehenden Fachkräftemangels in der Kinder- und Jugendhilfe zu beachten gilt. 

Abbildung 77: Anzahl der tätigen Personen in der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Kindertagesbetreuung) in Sachsen 
201694 nach Qualifikationen 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

Über die Hälfte der tätigen Personen in der Kinder- und Jugendhilfe hat einen Hochschulabschluss, rund 40 
Prozent haben einen anderen berufsqualifizierenden Abschluss. Zwischen Männern und Frauen gibt es nur leichte 
Unterschiede: Der Anteil jener Beschäftigten, die einen sonstigen Berufsabschluss oder in Ausbildung 
beziehungsweise noch keinen Berufsabschluss haben ist bei Männern etwas höher als bei Frauen.

94 Unter der Kategorie „Universitäts-, Hochschul- oder Fachhochschulabschluss“ sind folgende Abschlüsse zusammengefasst: 
Diplom-Sozialpädagogen/-pädagoginnen (Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss), Diplom-Pädagogen/-Pädagoginnen, 
Diplom-Sozialpädagogen/-pädagoginnen, Diplom-Erziehungswissenschaftler/-innen, Diplom-Heilpädagogen/-pädagoginnen 
(Fachhochschule oder Staatlich anerkannte Kindheitspädagogen/-pädagoginnen  (BA, MA), Kinder- und Jugendlichepsycho-
therapeu-ten/-therapeutinnen, Psychologische Psychotherapeuten/-therapeutinnen, Psychologen/-Psychologinnen mit Hoch-
schulabschluss, Ärzte, Ärztinnen, Sonderschullehrer/-innen, Fachlehrer/-innen oder sonstige Lehrer/-innen, Sonstiger Hoch-
schulabschluss.
- Unter der Kategorie „Anderer berufsqualifizierender Abschluss“ sind folgende Abschlüsse zusammengefasst: Beschäftigungs- 
und Arbeitstherapeuten/-therapeutinnen, Erzieher/-innen, Heilpädagogen/-pädagoginnen (Fachschule), Kinderpfleger/-innen,
Heilerzieher/-innen, Heilerziehungspfleger/-innen, Familienpfleger/-innen, Assisten-ten/Assistentinnen im Sozialwesen, Soziale
und medizinische Helferberufe, Sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung, (Fach-)Kinderkrankenschwestern, -pfleger,
Krankenschwestern, Krankengymnasten/-gymnastinnen, Masseure/Masseurinnen, Logopäden/Logopädinnen, Abschlussprüfung
für den mittleren Dienst/ erste Angestellten-prüfung, Abschlussprüfung für den gehobenen Dienst/ zweite Angesteltenprüfung,
Sonstige Verwaltungsberufe, Hauswirtschaftsleiter/-innen, Wirtschafter/-innen, Ökotropholo-gen/Ökotrophologinnen, (Fach-)
Hauswirtschafter/-innen, Kaufmannsgehilfen/-innen, Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, Künstlerischer Berufsausbildungsab-
schluss.
- Unter der Kategorie „Sonstiger Berufsabschluss“ sind folgende Abschlüsse zusammengefasst: Sonstiger Berufsausbildungsab-
schluss.
- Unter der Kategorie „In Ausbildung / Kein Berufsabschluss“ ist folgendes zusammengefasst: Praktikanten/Praktikantinnen im
Anerkennungsjahr, Noch in Berufsausbildung, Ohne abgeschlossene Berufsausbildung.
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Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Tabelle 13: Einrichtungen und tätige Personen in der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie gemeins-
amen Wohnformen für Mütter und Väter in Sachsen 2016
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Einrichtungen Personal

2010 2016 Entwicklung 
2010-2016

2010 2016 Entwicklung 
2010-2016

Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
arbeit 1 445 1 221 -16% 2 560 1 619 -37%

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 86 80 -7% 345 291 -16%

Einrichtungen der Familienförderung 
(mit: Gemeinsame Wohnformen für 
Mütter und Väter) 88 108 +23% 333 347 +4%

 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

Zwischen 2010 und 2016 nahm die Anzahl der Einrichtungen und des Personals im Bereich Kinder- und Jugendar-
beit sowie Jugendsozialarbeit ab. Insbesondere das Personal in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ging 
zurück, und zwar um 37 Prozent. Dagegen nahm die Anzahl der Einrichtungen und des Personals im Bereich der 
Familienförderung zu. Somit setzt sich der bereits im 4. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht benannte Neg-
ativtrend bei den Einrichtungen und dem Personal in der Kinder- und Jugendarbeit fort, der im 4. Kinder- und 
Jugendbericht noch unter anderem mit der Kreisreform Sachsen 2008 und der damit einhergehenden Reduktion 
der Landkreise und dem Zusammenlegen von Jugendämtern begründet wurde.95

Abbildung 78: Altersstruktur der tätigen Personen in der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie den 
Einrichtungen der Familienförderungen in Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

95 Vgl.: SMS 2014, S. 110.
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Die Altersstruktur des Personals unterscheidet sich in den hier aufgeführten Leistungsbereichen. Der Anteil der 
unter 35-Jährigen ist in der Jugendsozialarbeit deutlich geringer als in den beiden anderen Leistungsbereichen. 
Entsprechend hoch ist der Anteil älterer Beschäftigter in der Jugendsozialarbeit: 27 Prozent sind älter als 55 Jahre. 

Hilfe zur Erziehung und für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§§ 27 bis 35a SGB VIII), Hilfe für junge 
Volljährige (§ 41 SGB VIII) und Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

Tabelle 14: Tätige Personen in Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowie in Einrichtungen für die Hilfe 
zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für Inobhutnahmen in den Landkreisen und kreisfreien Städten, Sachsen 
2006 und 2016
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Landkreis / kreis-
freie Stadt

Erziehungs-, Jugend- und Familien-
beratungsstellen

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung 
und Hilfe für junge Volljährige sowie für 

die Inobhutnahme

2010 2016
Entwicklung 
2010-2016

2010 2016
Entwick-

lung 2010-
2016

Chemnitz, Stadt 42 111 +164% 174 149 -14%

Erzgebirgskreis 48 21 -56% 161 185 +15%

Mittelsachsen 37 53 +43% 160 202 +26%

Vogtlandkreis 34 41 +21% 159 248 +56%

Zwickau 67 73 +9% 365 391 +7%

Dresden, Stadt 124 153 +23% 375 639 +70%

Bautzen 50 41 -18% 181 301 +66%

Görlitz 49 49 0% 236 269 +14%

Meißen 28 32 +14% 172 276 +60%

Sächsische 
Schweiz- 
Osterzgebirge

29
39

+34% 176
245

+39%

Leipzig, Stadt 104 175 +68% 347 704 +103%

Leipzig 58 87 +50% 184 236 +28%

Nordsachsen 26 36 +38% 70 195 +179%

Sachsen 696 911 +31% 2 760 4 040 +46%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen und 4.Kinder- und Jugendbericht; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

Die Anzahl Beschäftigter ist sowohl in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen als auch in den 
Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme deutlich gestie-
gen. Im Bereich der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen ist insbesondere in Leipzig und Chemnitz 
ein Anstieg zu erkennen. Dagegen sind insbesondere in Nordsachsen und Leipzig überdurchschnittlich hohe 
Personalzuwächse im Bereich der Hilfe zur Erziehung zu verzeichnen.
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Abbildung 79: Altersstruktur der tätigen Personen in Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowie in Ein-
richtungen für die Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für Inobhutnahmen sowie Einrichtungen für junge 
Menschen mit Behinderung, Sachsen 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Altersstruktur des Personals unterscheidet sich in den hier aufgeführten Leistungsbereichen. Der Anteil der 
unter 35-Jährigen ist in der Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige deutlich höher als in den beiden 
anderen Leistungsbereichen. Knapp die Hälfte aller Beschäftigten in diesem Bereich ist jünger als 36 Jahre, in den 
anderen Leistungsbereichen liegt der Anteil bei lediglich einem Drittel. 

Einrichtungen und Personal der Kindertagesbetreuung (§§22a und 24 SGB VIII)

Tabelle 15: Kindertageseinrichtungen und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen, Sachsen 2012 und 2017
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2012 2017 Entwicklung 2012-2017

Tageseinrichtungen mit Kindern im Alter…

von 0 bis unter 3 Jahren    25    34 +36%

von 2 bis unter 8 Jahren (ohne Schulkinder)   246   213 -13%

von 5 bis unter 14 Jahren (nur Schulkinder)   599   642 +7%

aller Altersgruppen  1 930  2 058 +7%

Insgesamt  2 800  2 947 +5%

Tätige Personen (Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal) für Kinder im Alter…

von 0 bis unter 3 Jahren   221   277 +25%

von 2 bis unter 8 Jahren (ohne Schulkinder)  1 689  1 520 -10%

von 5 bis unter 14 Jahren (nur Schulkinder)  4 573  5 089 +11%

aller Altersgruppen  21 628  23 211 +7%

Insgesamt  28 111  33 409 +19%

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Seit dem 1. August 2013 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in Tageseinrich-
tungen oder der Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (§ 24 SGB VIII). Um den 
Rechtsanspruch erfüllen zu können, sind zum einen räumliche Kapazitäten, zum anderen Personal für die päd-
agogische Arbeit, Leitungsaufgaben und Verwaltung in Kindertageseinrichtungen notwendig. Die Anzahl der 
Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen ist zwischen 2012 und 2017 um 5 Prozent von 2 800 auf 2 947 
gestiegen. Noch stärker – nämlich um 19 Prozent von 28 111 auf 33 409 – stieg im selben Zeitraum die Anzahl 
der tätigen Personen in Kindertageseinrichtungen.

Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung
und Hilfe für junge Volljährige
sowie für die Inobhutnahme

Einrichtungen für junge
Menschen mit Behinderung

35 258

463

9

297

1 533

40 26

203

730

118

871

35

420
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Abbildung 80: Anteil der Träger von Kindertageseinrichtungen nach Art des Trägers in Sachsen und in Deutschland, 2012 
und 2017

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In Sachsen ist der Anteil freier Träger mit 57 Prozent im Jahr 2017 kleiner als im Bundesdurchschnitt mit 67 Proz-
ent. Der Anteil öffentlicher und freier Träger von Kindertageseinrichtungen hat sich zwischen 2012 und 2017 kaum 
verändert. Der Anteil öffentlicher Träger lag 2017 mit 43 Prozent 10 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.

Tabelle 16: Anzahl der Kindertageseinrichtungen nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Sachsen 2012 und 2017
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Landkreis / kreisfreie Stadt 2012 2017
Entwicklung zwischen  

2012 und 2016

Chemnitz, Stadt 140   146 +4%

Erzgebirgskreis 234   241 +3%

Mittelsachsen 242   248 +2%

Vogtlandkreis 171   175 +2%

Zwickau 201   201 0%

Dresden, Stadt 346   389 +12%

Bautzen 220   236 +7%

Görlitz 202   220 +9%

Meißen 179   177 -1%

Sächsische Schweiz- 
Osterzgebirge

195   200 +3%

Leipzig, Stadt 299   331 +11%

Leipzig 208   214 +3%

Nordsachsen 163   169 +4%

Sachsen 2 800 2 947 +5%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen nahm zwischen 2012 und 2017 in fast allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten zu, insbesondere in Dresden (+ 12 Prozent), der Stadt Leipzig (+ 11 Prozent) und Görlitz (+ 9 Prozent). 
Lediglich in Meißen nahm sie um 1 Prozent leicht ab. 
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Abbildung 81: Anteil der beschäftigten Personen96 in Kindertageseinrichtungen in Sachsen und Deutschland nach 
Geschlecht, 2012 und 2017

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Tätigkeit in der Kindertagesbetreuung ist noch immer weiblich geprägt: In Kindertageseinrichtungen arbeiten 
überwiegend Frauen, der Männeranteil ist sowohl in Sachsen mit 7 Prozent als auch im bundesdeutschen Durch-
schnitt mit 6 Prozent gering. Allerdings nahm er im Vergleich zu 2012 leicht zu.

Abbildung 82: Anteil der beschäftigten Personen97 in Kindertageseinrichtungen in Sachsen und Deutschland nach 
Qualifikation, 2012 und 201798

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.
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96 Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal
97 Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal
98 Zur Kategorie „Fachschulabschluss“ zählen Erzieher/-innen, Heilpädagogen/-innen (Fachschule), Heilerzieher/-innen und Heiler-

ziehungspfleger/-innen. Zur Kategorie „Berufsfachschulabschluss zählen Kinderpfleger/-innen, Familienpfleger/-innen, Assisten-
ten/-innen im Sozialwesen und soziale und medizinische Helferberufe. Zur Kategorie „Sonstiges“ zählen soziale/sozialpädago-
gische Kurzausbildungen, Gesundheitsdienstberufe, Verwaltungs- und Büroberufe und sonstige Berufsausbildungsabschlüsse.
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In Kindertageseinrichtungen ist am häufigsten Personal mit einschlägigem Fachschulabschluss – i.d.R. staatlich 
anerkannte Erzieherinnen und Erzieher – anzutreffen. Der Anteil liegt in Sachsen, wie auch in den anderen ost-
deutschen Ländern, mit 83 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 70 Prozent. Überdurchschnittlich häufig 
sind in Sachsen auch Personen mit Hochschulabschluss tätig. Inzwischen hat jede zehnte Fachkraft ein Studium 
abgeschlossen, im Durchschnitt aller Länder nur jede zwanzigste. Gleichzeitig ist der Anteil des Personals mit 
Berufsfachschulabschluss, der für Assistenztätigkeiten in Kindertageseinrichtungen qualifiziert, kleiner als im 
Bundesdurchschnitt. Insgesamt ist das Qualifikationsniveau des Personals in Kindertageseirichtungen im Freista-
at Sachsen also vergleichsweise hoch.

Zwischen 2012 und 2017 stieg in Sachsen der Anteil des Personals mit Hochschulabschluss, gleichzeitig gab es 
einen leichten Rückgang beim Personal mit Fachschul- und Berufsfachschulabschluss. 

Abbildung 83: Anteil der beschäftigten Personen99 in Kindertageseinrichtungen in Sachsen und Deutschland nach Alters-
gruppen, 2012 und 2017

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Ein Grund für den hohen Personal(ersatz)bedarf für den Bereich der frühkindlichen Bildung ist die Altersstruktur 
des Personals. So werden laut Berechnungen des Fachkräftebarometers Frühe Bildung zwischen 2016 und 2025 
insgesamt etwa 171 000 Beschäftigte aus dem Arbeitsfeld der Kindertageseinrichtungen ausscheiden.100 Der An-
teil älteren Personals (über 45 Jahre) hat sich zwar im Vergleich zu 2012 in Sachsen verringert, ein Vergleich 
über alle Bundesländer hinweg zeigt jedoch, dass diese Altersgruppe einen überdurchschnittlich großen An-
teil am Personal in Sachsen ausmacht (9 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt). Am unteren Ende des 
Altersspektrums zeigt sich ähnliches. Zwar entspricht der Anteil der 25- bis 35-Jährigen dem Bundesdurch-
schnitt, jedoch ist der Anteil der unter 25-Jährigen am Personal nur halb so groß wie in Bundesdurchschnitt.

99 Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal
100 Vgl.: https://www.fachkraeftebarometer.de/downloads/

https://www.fachkraeftebarometer.de/downloads/
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Personal in der öffentlich geförderten Kindertagespflege (§§23 und 24 SGB VIII)

Tabelle 17: Anzahl der Tagespflegepersonen in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Sachsen und Deutschland 
nach Geschlecht, 2012 und 2017
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Tagespfle-
gepersonen 
in öffentlich 
geförderter 
Kinderta-
gespflege

Sachsen Deutschland

2012 2017 Entwick-
lung    

2012 - 2017

2012 2017 Entwick-
lung    

2012 -2017
absolut % absolut % absolut % absolut %

Männlich   78 5%   109 7% +40%  1 192 3%  2 271 5% +91%

Weiblich  1 394 95%  1 548 93% +11%  42 243 97%  41 684 95% -1%

Insgesamt  1 472  1 657 +13%  43 435  43 955 +1%

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Laut § 24 SGB VIII gilt der Rechtsanspruch auf einem Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr bis zum dritten Geburtstag sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege. 
Damit ist das Betreuungsangebot bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater der Betreuung in Kindertages-
einrichtungen gleichgestellt. Auch die Anzahl der Tagespflegepersonen ist in Sachsen seit 2012 gestiegen, und 
zwar um 13 Prozent auf fast 1 700 Personen im Jahr 2017. In Deutschland insgesamt stagniert die Zahl der 
Tagespflegepersonen dagegen. Über 90 Prozent der Tagespflegepersonen in Sachsen sind weiterhin weiblich. Der 
Männeranteil stieg in der Kindertagespflege ebenfalls leicht an, die Zahl der männlichen Tagespflegepersonen ist 
aber weiterhin auf einem recht niedrigen Niveau. 

Tabelle 18: Anzahl der Tagespflegepersonen nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Sachsen 2012 und 2017

Landkreis / kreisfreie Stadt Personen 2012 Personen 2017 Entwicklung 2012 -2017

Chemnitz, Stadt 47    95 +51%

Erzgebirgskreis 64    74 +14%

Mittelsachsen 64    51 -25%

Vogtlandkreis 8    11 +27%

Zwickau 73    60 -22%

Dresden, Stadt 383   393 +3%

Bautzen 72    87 +17%

Görlitz 29    40 +28%

Meißen 37    83 +55%

Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge 137   134 -2%

Leipzig, Stadt 482   551 +13%

Leipzig 45    38 -18%

Nordsachsen 31    40 +23%

Sachsen 1 472 1 657 +11%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In den meisten Landkreisen und den drei kreisfreien Städten stieg die Zahl der Tagespflegepersonen zwischen 
2012 und 2017. Insbesondere in Chemnitz und im Landkreis Meißen wurde das Angebot der Kindertagespflege in 
diesem Zeitraum stark ausgebaut. Einen Rückgang gab es dagegen vor allem in den Landkreisen Mittelsachsen, 
Zwickau und Leipzig.
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Tabelle 19: Anzahl der Tagespflegepersonen in öffentlich geförderter Kindertagespflege nach Anzahl der betreuten 
Kinder, Sachsen 2013 bis 2017
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Anzahl Kinder 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung 2013 - 

2017

1 57 59 36 26 32 -44%

2 82 109 67 85 57 -30%

3 181 182 166 138 138 -24%

4 330 377 390 407 372 +13%

5 963 1 031 1 054 1 036 1 056 +10%

6 und mehr 6 3 5 7 2 -67%

Insgesamt 1 619 1 761 1 718 1 699 1 657 +2%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Kindertagespflege wird häufig als besonders familiennahe Betreuungsform mit kleinen Kindergruppen be-
schrieben. Laut § 43 SGB VIII dürfen Tagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis maximal fünf Kinder gleich-
zeitig betreuen. Das Erfordernis zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen, um den 2013 in Kraft getretenen 
Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen, hat allerdings wohl auch dazu geführt. dass die Anzahl 
der betreuten Kinder pro Tagespflegeperson stieg. So nahm zwischen 2013 und 2017 die Zahl der Tagesmütter 
und Tagesväter, die bis zu drei Kinder betreuen, stark ab, während die Zahl derjenigen, die vier oder fünf Kinder 
betreuen, stieg.

Abbildung 84: Anteil der Tagespflegepersonen in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Sachsen und Deutschland 
nach Altersgruppen, 2012 und 2017 (in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Knapp über die Hälfte der Tagespflegepersonen in Sachsen ist über 45 Jahre alt. Dieser Anteil hat seit 2012 um 
11 Prozentpunkte zugenommen, die Tagespflegepersonen in Sachsen waren 2017 im Durchschnitt also etwas 
älter als noch 2012. Auf Bundesebene ist der Anteil der Tagesmütter und Tagesväter über 45 Jahren mit 56 Pro-
zent etwas höher.
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Abbildung 85: Tagespflegepersonen in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Sachsen und Deutschland nach Quali-
fizierung, 2012 und 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik;
 eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

84 Prozent der Tagespflegepersonen in Sachsen haben einen Qualifizierungskurs mit 160 Stunden und mehr ab-
solviert, 17 Prozent zusätzlich zu einer bereits vorhandenen pädagogischen Ausbildung. Dieser Anteil ist zwischen 
2012 und 2016 um 8 Prozentpunkte gestiegen, der Anteil der Personen mit Qualifizierungskursen mit weniger als 
160 Stunden hat dagegen abgenommen. Damit spiegelt Sachsen den bundesweiten Trend wider – auch hier hat 
der Anteil der Tagespflegepersonen mit einem Qualifizierungskurs mit mindestens 160 Stunden zugenommen. Ein 
abgeschlossener Qualifizierungskurs im Umfang von 160 Unterrichtseinheiten – in der Regel nach dem Curricu-
lum des Deutschen Jugendinstituts – ist inzwischen im überwiegenden Teil der Kommunen eine Voraussetzung 
für die Erteilung der Pflegeerlaubnis. Vergleicht man die Qualifizierung der sächsischen Tagespflegeperson mit 
dem Bundesdurchschnitt, ist auf der einen Seite der Anteil der Personen mit pädagogischer Ausbildung geringer. 
Auf der anderen Seite sind in Sachsen kaum mehr Tagesmütter und Tagesväter ohne formale Qualifikation tätig 
und auch der Anteil derjenigen mit einem Qualifizierungskurs unter 160 Stunden ist wesentlich geringer als im 
Bundesdurchschnitt. Zukünftig wird das Qualifizierungsniveau in der Kindertagespflege durch die perspektivisch 
geplante Implementierung des „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege“ (QHB) des 
Deutschen Jugendinstituts, das die Grundqualifizierung auf 300 Unterrichtseinheiten erweitert, voraussichtlich 
weiter steigen.

3.1.2  Angebote und deren Inanspruchnahme 

Ausgewählte Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe

Die Auswahl der hier dargestellten Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe lehnt sich – im Sinne der 
Fortschreibung – an die im 4. Kinder- und Jugendbericht ausgewählten Leistungsbereiche an. Daten zu den An-
geboten und deren Inanspruchnahme sind verfügbar für 
• die Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII),
• Hilfe zur Erziehung und für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§§ 27 bis 35a SGB VIII), Hilfe für

junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) sowie für
• Kindertagesbetreuung und Tagespflege (§22 bis 25 SGB VIII)
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Daten zu Leistungen der §§ 16 bis 21 SGB VIII sind nur zur Finanzierung verfügbar und werden folglich in Kapitel 
3.2 aufgeführt.

Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Tabelle 20: Maßnahmen101 beziehungsweise Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (§11 SGB VIII) sowie Teilnehmende 
an diesen Angeboten, Sachsen 2015
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Landkreis / kreisfreie 
Stadt

Offene 
Angebote

Gruppenbezogene  
Angebote

Veranstaltungen und 

Projekte

Maßnah-
men

Teilnehmen-
de

Maßnah-
men

Teilnehmen-
de

Maßnah-
men

Teilnehmende

Chemnitz, Stadt     97  4 587     75  2 471     185  30 900

Erzgebirgskreis     92  1 953     91  2 268     249  10 816

Landkreis Mittelsachsen     62  1 408     19    349      89   8 408

Vogtlandkreis    193  4 487    140  2 001     301  32 781

Landkreis Zwickau    121  2 267     97  1 668     240  15 669

Dresden, Stadt    137  6 091    165  3 324     974  48 139

Landkreis Bautzen     48  1 674     22    850     103  16 296

Landkreis Görlitz     33  1 419     29  1 803     114  15 614

Landkreis Meißen     82  1 549     92  6 483     199  16 221

Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge

    84  1 269     63  1 292     188  19 106

Leipzig, Stadt    178  8 243    429  8 693     891  85 159

Landkreis Leipzig    148  3 928     46    855     222  20 642

Landkreis Nordsachsen     23  2 804     26    711      56   3 387

Sachsen  1 298 41 679  1 294 32 768   3 811 323 138

Quelle: StaLa102; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

Die meisten Maßnamen der Kinder- und Jugendarbeit sind Veranstaltungen und Projekte, fast 4 000 wurden 
landesweit im Jahr 2015 durchgeführt. Dementsprechend hoch ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 
durch diese Angebote erreicht werden – über 323 000 nahmen an diesen Veranstaltungen und Projekten teil. Die 
mit Abstand meisten dieser Angebote fanden in Dresden (974) und Leipzig (891) statt.

Jeweils 20 Prozent der Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit sind dagegen offene oder gruppenbezogene 
Angebote. Offene Angebote werde vergleichsweise häufig im Vogtlandkreis (193) und Leipzig (178) umgesetzt, 
gruppenbezogene Angebote insbesondere in Leipzig (429), gefolgt von Dresden (165) und dem Vogtlandkreis.

101 Im Jahr 2012 wurde die Erhebung ausgesetzt, seit 2015 ist sie neu konzipiert. Durch die Neukonzipierung der Statistik haben sich 
die Auswertungsmerkmale seit 2015 geändert. Ein Zeitvergleich mit Jahren vor 2015 ist somit nicht mehr möglich.

102 Indikator 221: Maßnahmen und teilnehmende Personen (§ 11 SGB VIII), SN insgesamt und nach Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten. (Daten 2004, 2008, 2012, 2015 und ab 2015 alle 2 Jahre)
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Hilfe zur Erziehung und für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§§ 27 bis 35a SGB VIII), Hilfe für junge 
Volljährige (§ 41 SGB VIII) 

Abbildung 86: Anteil der Art der Maßnahmen103 der Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche (§§ 27 bis 35a SGB VIII) in Sachsen und Deutschland, 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

In Sachsen sind 91 Prozent der Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche (§§ 27 bis 35a) Einzelhilfen beziehungsweise Beratungen, die übrigen 9 Prozent sind familieno-
rientierte Hilfen. Diese Verteilung spiegelt zum größten Teil die Situation auf Bundesebene wider. Die Verteilung 
der Maßnahmenarten hat sich zwischen 2011 und 2016 sowohl in Sachsen als auch auf Bundesebene nicht 
verändert.
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103 Die Maßnahmen beziehen sich auf alle im Jahr 2016 begonnene Maßnahmen.
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Tabelle 21: Anzahl der begonnenen Maßnahmen104 der Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche, Sachsen 2011 und 2016
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2011 2016 Entwicklung 2011 - 2016

Einzelhilfen/Beratungen zusammen

Hilfe zur Erziehung (§ 27) 244 299 +23%

Erziehungsberatung (§ 28) 15 503 17 213 +11%

Soziale Gruppenarbeit (§ 29) 118 127 +8%

Einzelbetreuung (§ 30) 909 1197 +32%

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) 306 292 -5%

Vollzeitpflege (§ 33) 608 794 +31%

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  (§ 34) 1 411 3 417 +142%

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) 15 43 +187%

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a) 568 929 +64%

Insgesamt 19 682 24 311 +24%

Familienorientierte Hilfen zusammen

Familienorientierte Hilfen (§ 27) 238 291 +22%

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) 1 788 2 242 +25%

Insgesamt 2 026 2 533 +25%

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Anzahl der Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche (§§ 27 bis 35a) um ein Viertel gestiegen sind. 26 844 Hilfen beziehungsweise 
Beratungen wurden 2016 begonnen. Die Erziehungsberatung macht hierbei den größten Teil aus, über 17 000 Be-
ratungen wurden hierunter durchgeführt. Deutlich zugenommen hat die Heimerziehung beziehungsweise sons-
tiges betreutes Wohnen (um +142 Prozent) sowie die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 
(um +64 Prozent). Auch die Anzahl intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuungen hat deutlich zugenommen 
(+187 Prozent), wobei der absolute Wert (43) im Vergleich zu anderen Leistungen gering ausfällt.  

104 Die Maßnahmen beziehen sich auf alle im Jahr 2016 begonnene Maßnahmen.
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Abbildung 87: Anteil der begonnenen Maßnahmen105 der Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche in Sachsen und Deutschland, 2011 und 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt verteilen sich die Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sowie der Hilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ähnlich wie auf Bundesebene – den größten Teil der Maßnahmen 
machen Erziehungsberatungen aus, wobei der Anteil auf Bundesebene (57 Prozent) geringer ausfällt als in 
Sachsen (64 Prozent). Dagegen werden auf Bundesebene etwas mehr Eingliederungshilfen für seelisch behinder-
te junge Menschen durchgeführt (6 Prozent) als in Sachsen (3 Prozent). 

Zwischen 2011 und 2016 hat sich die Verteilung der Maßnahmen in Sachsen ähnlich wie auf Bundesebene en-
twickelt: Während der Anteil der Erziehungsberatungen zurückgegangen ist (um 7 Prozentpunkte in Sachsen 
beziehungsweise 6 Prozentpunkte auf Bundesebene), ist der Anteil der Heimerziehung beziehungsweise von 
sonstigem betreutem Wohnen gestiegen (um 7 Prozentpunkte in Sachsen beziehungsweise 4 Prozentpunkte auf 
Bundesebene). Der Anteil anderer Hilfen und Beratungen hat sich nicht oder nur geringfügig verändert.
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105 Die Maßnahmen beziehen sich auf alle im Jahr 2016 begonnene Maßnahmen.
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Tabelle 22: Ambulante Hilfen (§§ 29-32, § 27 SGB VIII) und stationäre Hilfen (§§ 33,34, § 27 SGB VIII), Sachsen 2011 
und 2016
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Art der Hilfe 2011 2016
Entwicklung 2011 

- 2016

Ambulante Hilfen  
§§ 29-32, § 27 (vorrangig ambulant/teilstationär)
SGB VIII  3 408  4 105 +20%

Stationäre Hilfen 
§§ 33, 34, § 27 (vorrangig stationär) SGB VIII  2 042  4 264 +109%

Insgesamt  5 450  8 369 +54%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Zwischen 2011 und 2016 hat sich die Zahl der ambulanten und stationären Hilfen um über die Hälfte zuge-
nommen, wobei die Anzahl stationärer Hilfen (+109 Prozent) nochmal deutlich stärker gestiegen sind als die 
Anzahl ambulanter Hilfen (+20 Prozent). 

Tabelle 23: Begonnene Beratungen in der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), Sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB 
VIII), Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) und Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) nach Alter der Betroffenen, 
Sachsen 2016

Alter
Erziehungs- 

beratung 
§ 28 SGB VIII

soziale 
Gruppenarbeit 
§ 29 SGB VIII

Einzel- 
betreuung 

§ 30 SGB VIII

Erziehung 
in einer 

Tagesgruppe 
§ 32 SGB VIII

unter 3 Jahren 2 007 -  2  8

3 bis unter 6 Jahren 3 504 -  5  14

6 bis unter 9 Jahren 4 067  10  21  122

9 bis unter 12 Jahren 3 224  36  128  122

12 bis unter 15 Jahren 2 426  35  292  25

15 bis unter 18 Jahren 1 562  23  445  1

18 Jahre und älter  423  23  304 -

insgesamt 17 213  127 1 197  292

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Leistungsbereiche der Hilfen zur Erziehung wurden von verschiedenen Alterskohorten unterschiedlich in An-
spruch genommen. Die Erziehungsberatung wird für alle Altersklassen angeboten, der Schwerpunkt liegt jedoch 
auf Kindern zwischen 6 und 9 Jahren. Dagegen ist die Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII) stark auf Jugendliche ab 
15 Jahren ausgerichtet. Die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) wird insbesondere Kindern zwischen 
6 und 12 Jahren angeboten. 
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Kindertagesbetreuung (§22 bis 25 SGB VIII)

Abbildung 88: Anteil der Kinder unter 3 Jahren sowie von 3 bis 5 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege (Betreuungsquote) in Sachsen und Deutschland 2012 und 2017

Quelle: http://www.fruehe-chancen.de/ausbau/daten-und-fakten/betreuungszahlen/
Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

51 Prozent der Kinder unter 3 Jahren in Sachsen besuchen eine Kindertageseinrichtung oder eine Kindertages-
pflegestelle. Damit liegt die Betreuungsquote in Sachsen – wie in den anderen ostdeutschen Bundesländern – 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 33 Prozent. Seit 2012 stieg die Betreuungsquote der unter Dreijähri-
gen um 5 Prozentpunkte an. In diesem Zeitraum trat auch der Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertage-
seinrichtung oder der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (vgl. Seite 119) in Kraft. Für Kinder 
ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht bereits seit 1996 ein Rechtsanspruch auf 
eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung (§ 24 Abs. 3 SGB VIII). Entsprechend fällt die Betreuungsquote – 
sowohl in Sachsen als auch in Deutschland insgesamt – bei den älteren Kindern wesentlich höher aus. Fast alle 
Kinder dieser Altersgruppe besuchen ein Angebt der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung.
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Abbildung 89: Betreuungsbedarf der Eltern und Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren und Kindern von 3 Jahren 
bis unter 6 Jahren, 2017

Quelle: Statistisches Bundesamt und Deutsches Jugendinstitut: Ergebnisse der repräsentativen Regionalbefragung zu den Betreuungs-
wünschen der Eltern von Kindern unter drei Jahren 2017; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In Sachsen wünschen sich laut einer Befragung des Deutschen Jugendinstituts 57 Prozent der Eltern mit Kindern 
unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz. Dieser Betreuungsbedarf liegt 6 Prozentpunkte über der tatsächlichen 
Betreuungsquote: Das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 ist in Sachsen folglich noch nicht bedarfsdeckend. 
Auf Bundesebene ist die Differenz zwischen dem Betreuungsbedarf und der Betreuungsquote mit 12 Prozent-
punkten jedoch noch deutlich höher. Bei den Kindern zwischen 3 und unter 6 Jahren entspricht das Betreuung-
sangebot in Sachsen fast dem Betreuungsbedarf – hier beträgt die Lücke nur einen Prozentpunkt. Auch bei dieser 
Altersgruppe ist die Differenz in Sachsen kleiner als im bundesdeutschen Durchschnitt. 
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Tabelle 24: Betreuungsquoten für Kinder unter 3 Jahren und zwischen 3 und unter 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen 
und in öffentlich geförderter Kindertagespflege nach Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten, Sachsen 2012 und 2016
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Landkreise / kreis-
freie Stadt

Unter 3 Jahren Zwischen 3 und unter 6 Jahren

2012 2016
Entwicklung 2012 
- 2016 (in Prozent-

punkten)
2012 2016

Entwicklung 2012 
- 2016 (in Prozent-

punkten)

Chemnitz 46,6% 45,0% -1,6 97,2% 92,5% -4,7

Dresden 46,7% 54,1% +7,4 98,9% 98,8% -0,1

Leipzig, Stadt 43,9% 47,5% +3,6 94,3% 95,0% +0,7

Erzgebirgskreis 40,8% 45,0% +4,2 92,9% 93,3% +0,4

Mittelsachsen 48,3% 52,6% +4,3 96,5% 95,5% -1,0

Vogtlandkreis 45,7% 46,7% +1,0 95,1% 93,9% -1,2

Zwickau 45,6% 50,3% +4,7 94,2% 95,0% +0,8

Bautzen 48,8% 53,0% +4,2 96,1% 95,7% -0,4

Görlitz 43,4% 47,6% +4,2 96,7% 93,8% -2,9

Meißen 46,6% 52,8% +6,2 96,2% 96,2% 0,0

Sächsische 
Schweiz-Osterzge-
birge

45,8% 51,5% +5,7 95,4% 94,7% -0,7

Leipzig, Kreis 53,9% 56,8% +2,9 96,7% 96,6% -0,1

Nordsachsen 54,4% 55,7% +1,3 96,9% 96,5% -0,4

Sachsen 46,4% 50,6% +4,2 96,0% 95,5% -0,5

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

In allen sächsischen Landkreisen außer Chemnitz und in allen kreisfreien Städten stiegen zwischen 2012 und 
2016 die Betreuungsquoten der Kinder im Alter von unter 3 Jahren. Besonders hoch fiel der Anstieg in Dresden 
(7 Prozentpunkte), im Landkreis Meißen sowie im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (jeweils 6 Proz-
entpunkte) aus. Die höchsten Betreuungsquoten gab es in dieser Altersgruppe 2016 in den Landkreisen Leipzig 
mit 57 Prozent und Nordsachsen mit 56 Prozent sowie in Dresden mit 54 Prozent. Am kleinsten war der Anteil 
betreuter Kinder unter 3 in Chemnitz – wo er seit 2012 sogar leicht zurückging – und im Erzgebirgskreis mit je 
45 Prozent.

In den meisten Landkreisen stagnierte die Betreuungsquote der 3 bis unter 6-Jährigen zwischen 2012 und 2016. 
Eine Ausnahme bilden die Landkreise Chemnitz und Görlitz, wo sie um 5 Prozentpunkte beziehungsweise 3 Proz-
entpunkte – und damit deutlich stärker als in anderen Landkreisen – gesunken ist.
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Tabelle 25: Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen und Migrationshintergrund, Sachsen 
2012 und 2017 (jeweils zum 31.03.)
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Kinder in Tageseinrichtun- Sachsen Deutschland
gen im Alter von… 2012 2017 Entwick- 2012 2017 Entwick-

lung 2012 lung 2012 
- 2017 - 2017

unter 3 Jahren  42 408  49 837 +18%  472 176  645 077 +37%

3 bis unter 7 Jahren (ohne  118 123  129 237 +9% 2 233 171 2 354 261 +5%
Schulkinder)

5 bis unter 14 Jahren (nur  105 584  124 300 +18%  452 073  494 673 +9%
Schulkinder)

7 und älter (Nichtschulkin-  608  804 +32%  6 179  5 195 -16%
der)

Insgesamt  266 723  304 178 +14% 3 163 599 3 499 206 +11%

Davon mit Migrationshintergrund

ausländisches Herkunftsland  16 464  25 984 +58%  813 689  942 796 +16%
mindestens eines Elternteils

in der Familie wird vorrangig  8 455  16 355 +93%  495 930  654 785 +32%

nicht Deutsch gesprochen

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen in Sachsen ist zwischen 2012 und 2017 um 14 Prozent auf 
knapp über 300 000 gestiegen. Besonders stark stieg die Anzahl der Kinder unter 3 Jahren - wenn der Anstieg 
auch geringer ausfällt als im Bundesdurchschnitt – sowie der Kinder zwischen 5 und unter 14 Jahren – hier fiel 
der Anstieg höher aus als im Bundesdurchschnitt. Entgegen dem bundesweiten Trend stieg auch die Anzahl der 
in Kindertageseinrichtungen betreuten Nichtschulkinder stark an – allerdings auf insgesamt niedrigem Niveau. 
Auffällig ist der Anstieg der Kinder mit Migrationshintergrund in Sachsen um 58 Prozent, der deutlich höher aus-
fällt als auf Bundesebene (+16 Prozent). Dies muss jedoch in Relation gesetzt werden, denn der Anteil der Kinder 
mit Migrationshintergrund an allen Kindern in Tageseinrichtungen ist in Sachsen wesentlich geringer (9 Prozent) 
als in Gesamtdeutschland (27 Prozent).
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Abbildung 90: Wöchentliche Betreuungszeiten der Kinder in Kindertageseinrichtungen in Sachsen und Deutschland, 2012 
und 2017

Stichtag: jeweils der 31.03. 
Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen in Sachsen nahmen insgesamt zu. 
So ist der Anteil jener Kinder, für die ein Betreuungspatz mit weniger als 25 Stunden pro Woche vereinbart 
wurde, um 4 Prozentpunkte auf 26 Prozent gesunken. Tatsächlich wird fast die Hälfte aller Kinder in Kinder-
tageseinrichtungen auf einem Ganztagsplatz mit mindestens 36 Stunden pro Woche betreut. 
Hier gilt es folgendes zu beachten: Bei der Ganztagsquote von ca. 50 Prozent sind alle Kinder in der Kindertages-
betreuung (einschließlich Hort) einbezogen. Hortkinder haben i.d.R. einen 6-Stunden-Platz, sie machen ca. 41 
Prozent der in der Kindertagesbetreuung betreuten Kinder aus. Damit sind die Hortkinder ursächlich für diese 
Quote. Betrachtet man hier nur die Nichtschulkinder, läge die Ganztagsquote bei ca. 85 Prozent. Zudem Aus 
werden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Eltern generell in der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege 
immer ein Vollzeitplatz angeboten. Die volle Finanzierung und den höchstmöglichen Personalschlüssel gibt es 
ab dem Neunstundenplatz. In der Kindertagespflege ist die Situation noch verschärfter: Die Kindertagespflege-
person muss existenzsichernd tätig sein – dies ist nur möglich, wenn die Kapazität möglichst voll ausgeschöpft 
ist. Daher bietet sie in der Regel nur Vollzeitplätze an. Darüber hinaus machen Erwerbstätigkeit und lange Pen-
delzeiten, insb. im ländlichen Raum, häufig einen längeren Betreuungsumfang notwendig. Ein Ganztagsplatz 
ermöglicht Eltern außerdem eine flexible Nutzung der Angebote, da nicht die gesamte Betreuungszeit ausge-
schöpft werden muss.
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Abbildung 91: Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen der Gruppen mit Kindern im Alter von 2 bis unter 8 Jahren 
(ohne Schulkinder) und unter 3 Jahren in Sachsen und Deutschland am 01.03.2017

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Sowohl in Gruppen mit Kindern im Alter von unter 3 Jahren als auch in Gruppen mit Kindern von 2 bis unter 
8 Jahren (ohne Schulkinder) sind die Personalschlüssel in sächsischen Kindertageseinrichtungen schlechter als 
im Bundesdurchschnitt. 2017 betreute in Sachsen eine vollzeittätige pädagogische Fachkraft in Gruppen mit 
unter Dreijährigen Kindern rechnerisch 6,4 Ganztagskinder. Der Wert verbesserte sich seit 2012 zwar leicht, liegt 
allerdings noch weit über der wissenschaftlich empfohlenen Fachkraft-Kind-Relation106 für diese Altersgruppe 
von 1:3 bis 1:4. Auch bei den älteren Kindern ging die Zahl der Kinder pro Fachkraft seit 2012 leicht zurück, 
entsprach 2017 mit 12,4 Kindern aber ebenso nicht den empfohlenen Standards für Kinder ab dem vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt von 9 Kindern pro Fachkraft.107

Tabelle 26: Anzahl der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege nach Altersgruppen und Migrationshintergr-
und, Sachsen 2012 und 2017 (jeweils zum 31.03.)
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Kinder in Tageseinrichtungen 
im Alter von…

Sachsen Deutschland

2012 2017 Entwicklung 
2012 - 2017

2012 2017 Entwicklung 
2012 - 2017

unter 3 Jahren  5 848  7 036 +20%  87 982  118 726 +35%

3 bis unter 6 Jahren  286  292 +2%  22 468  22 480 0%

Insgesamt
 6 191  7 338 +19%  133 

454
 162 395 +22%

Davon mit Migrationshintergrund

ausländisches Herkunftsland 
mindestens eines Elternteils

 282  384 +36%  18 596  26 893 +45%

106 Die Fachkraft-Kind-Relation entspricht dem realen Verhältnis von pädagogischen Fachkräften zu den in der direkten pädago-
gischen Arbeit anwesenden Kindern (vgl. BMFSFJ und JFMK 2016).

107 Die Empfehlungen zur Fachkraft-Kind-Relation orientieren sich an den wissenschaftlich hergeleiteten Schwellenwerten, auf die 
sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ in ihrem Zwischenbericht geeinigt 
hat (vgl. ebd.).
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Kinder in Tageseinrichtungen Sachsen Deutschland
im Alter von…

in der Familie wird vorrangig   84  151 +80%  7 900  14 374 +82%

nicht Deutsch gesprochen

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Auch das Angebot der Kindertagespflege entwickelte sich in Sachsen weiter, insbesondere bei der Betreuung von 
unter 3-jährigen Kindern: Deren Zahl ist seit 2012 um ein Fünftel auf über 7 000 im Jahr 2017 gestiegen. Auf 
Bundesebene wuchs die Zahl in diesem Zeitraum um 35 Prozent. Ähnlich wie bei den Kindern in Kindertagesein-
richtungen ist auch der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der Kindertagespflege gestiegen, wobei 
die absoluten Zahlen gering ausfallen.

Abbildung 92: Wöchentliche Betreuungszeiten der Kinder in Kindertagespflege in Sachsen und Deutschland, 2012 und 
2017 (jeweils zum 31.03.)

Quelle: Statistisches Bundesamt & Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Für 94 Prozent der Kinder in Kindertagespflege in Sachsen wurde ein Ganztagsplatz mit 36 und mehr Stunden 
pro Woche vertraglich vereinbart – der Anteil der Kinder mit Ganztagsplatz ist zwischen 2012 und 2017 um 
5 Prozentpunkte gestiegen und liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Ein vertraglich vereinbar-
ter Ganztagsplatz muss aber nicht voll ausgenutzt werden. Da größtenteils Kinder im Alter von unter 3 Jahren 
Kindertagespflegestellen besuchen und diese in der Regel kürzer betreut werden als ältere Kinder, ist davon 
auszugehen, dass die tatsächliche Betreuungszeit in vielen Fällen unterhalb des Ganztagsplatzes liegt.
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Abbildung 93: Personalschlüssel für Kindertagespflegepersonen in Sachsen und Deutschland, 2012 und 2017

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Anzahl der Kinder pro Tagespflegeperson stieg zwischen 2012 und 2017 in Sachsen stark an. Lag sie 2012 mit 
2,8 Kindern pro Tagesmutter oder Tagesvater noch unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, so hat sich das 
Verhältnis 2017 umgekehrt. Inzwischen betreut eine Tagespflegeperson in Sachsen durchschnittlich 4,4 Kinder – 
dieser Wert liegt über dem Bundesdurchschnitt von 3,7.

3.2  Aspekte der Finanzierung

Tabelle 27: Brutto-Ausgaben (in Euro) der Kinder- und Jugendhilfe nach ausgewählten Leistungsbereichen, Sachsen 
2011 und 2016
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Sachsen Deutschland

2011 2016 Entwicklung  2011 2016 Entwicklung 

 Leistungsbereich
(in 1.000) (in 1.000)

der Ausga-
ben 2011 - 

2016
(in 1.000) (in 1.000)

der Ausga-
ben 2011 - 

2016

Jugendarbeit 55 051 74 773 +36% 1 627 105 1 839 866 +13%

Jugendsozialarbeit 13 092 25 308 +93% 434 637 565 660 +30%

Erzieherischer Kinder-
und Jugendschutz, 
Förderung der Erzie-

17 820 30 441 +71% 488 190 719 997 +47%

hung in der Familie

Kinder-tagesbetreuung 1 193 174 1 625 838 +36% 19 032 959 28 460 842 +50%

Hilfe zur Erziehung, 
Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte 
Kinder und Jugend- 238 639 503 076 +111% 7 838 176 12 207 589 +56%
liche, Hilfe für junge 
Volljährige und vorläufi-
ge Schutzmaßnahmen

Ausgaben insgesamt 1 591 190 2 383 421 +50% 30 529 519 44 959 320 +47%

Quelle: Statistisches Bundesamt; Eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting. 
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Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen sind – ähnlich wie auf Bundesebene (47 Pro-
zent) – zwischen 2011 und 2016 um knapp 50 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro angestiegen. Besonders angestie-
gen sind die Ausgaben für die Jugendsozialarbeit (+93 Prozent), die Förderung der Erziehung der Familie sowie 
die Hilfe zur Erziehung, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die Hilfe für junge 
Volljährige und vorläufige Schutzmaßnahmen (+111 Prozent). Hier fiel der Anstieg deutlich größer aus als auf 
Bundesebene. Der Anstieg der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung war dagegen mit 36 Prozent in Sachsen 
geringer als im Bundesdurchschnitt (+50 Prozent).

Tabelle 28: Brutto-Ausgaben (in Euro) der Kinder- und Jugendhilfe nach Einzel- und Gruppenhilfen beziehungsweise 
Einrichtungen, Sachsen 2011 und 2016
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Sachsen Deutschland

2011 2016 Entwicklung 2011 2016 Entwicklung 
der Ausgaben der Ausgaben 

2011 - 2016 2011 - 2016

Einzel- und                 443 741 861 415 +94% 11 722 500 17 825 375 +52%

Gruppenhilfen

   Einrichtungen 1 112 432 1 521 063 +37% 18 535 483 27 133 945 +46%

Quelle: Statistisches Bundesamt; Eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.

In Sachsen stiegen insbesondere die Ausgaben für Einzel- und Gruppenhilfen, und zwar um 94 Prozent. Auf 
Bundesebene fällt diese Entwicklung mit 52 Prozent geringer aus.
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3.2.1  Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe ohne Kindertagesbetreuung 

Tabelle 29: Bruttoausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe 2016 nach Leistungsbereichen und Kreisfreien Städten und 
Kreisgebieten in Sachsen

| 147

Hilfe zur 
Erziehung, 

Erziehe-
Kreisfreie Eingliede-

rischer Förderung 
Stadt rungshilfe 

Kinder- und von Kin-
Kreisgebiet für seelisch 

Jugend- Jugend- dern in 
Kommunaler Insge- Jugend- behind. Sonstige 

sozial- schutz, Tages-
Sozialverband samt (in arbeit (in Kinder und Ausgaben 

arbeit (in Förderung einrichtun-
Oberste Lan- 1 000 4) 1 000 4) Jugendliche, (in 1 000 4)

1 000 4) der Erzie- gen und 
desjugendbe- Hilfe für jun-

hung in der Tagespflege 
hörden ge Volljähri-

Familie (in (in 1 000 4)
Land ge und Inob-

1 000 4)
hutnahme (in 

1 000 4)

Chemnitz, Stadt  136 146  5 003  3 441  2 929  86 682  35 894  2 197

Erzgebirgskreis  133 553  2 164   911  1 361  108 216  18 954  1 947

Mittelsachsen  136 880  2 858   554  1 463  110 941  18 487  2 576

Vogtlandkreis  105 114  3 154   480  1 799  74 843  23 440  1 398

Zwickau  161 644  3 792  1 558  1 958  109 891  42 547  1 898

Dresden, Stadt  438 788  10 961  5 445  5 484  325 248  85 178  6 473

Bautzen  156 808  3 496   360  1 830  112 716  36 817  1 589

Görlitz  130 995  1 535   933  2 712  88 055  35 414  2 346

Meißen  115 761  2 637   79  1 025  86 201  18 407  7 411

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge  135 394   393  3 041  1 482  94 630  32 945  2 904

Leipzig, Stadt  386 669  10 627  4 948  4 885  252 491  109 421  4 298

Leipzig  128 976  1 879  1 175  1 021  97 231  22 079  5 590

Nordsachsen  101 906  1 307   679  1 078  74 104  23 492  1 246

Kommunaler 
Sozialverband 
Sachsen  33 560  24 967  1 704  1 414  2 013 -  2 519

Oberste Lan-
desjugendbe-
hörden  81 227 - - -  2 476 -  78 751

Sachsen 2 383 421  74 773  25 308  30 441 1 625 737  503 076  123 144

Quelle: Statistisches Bundesamt; Eigene Berechnung und Darstellung Ramboll Management Consulting.
Die Bruttoausgaben sind in den Städten Dresden und in Leipzig mit Abstand am höchsten. Dagegen fallen die Ausgaben in Nordsachsen 

sowie im Vogtlandkreis vergleichsweise gering aus. 
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Tabelle 30: Bruttoausgaben für Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und 
der Förderung der Erziehung in der Familie, 2011 und 2016 nach Kreisfreien Städten und Kreisgebieten in Sachsen (in 1 000 € )

148 |

Landkreis / kreisfreie Stadt 2011 2016 Entwicklung 2011-2016

Chemnitz, Stadt  9 449  11 373    +20%

Erzgebirgskreis  4 215  4 436 +5%

Mittelsachsen  3 934  4 875 +24%

Vogtlandkreis  3 918  5 433 +39%

Zwickau  7 115  7 308 +3%

Dresden, Stadt  16 863  21 890 +30%

Bautzen  4 304  5 686 +32%

Görlitz  4 624  5 180 +12%

Meißen  2 807  3 741 +33%

Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge  2 525  4 916 +95%

Leipzig, Stadt  16 303  20 460 +25%

Leipzig  2 750  4 075 +48%

Nordsachsen  2 137  3 064 +43%

Sachsen  85 963  130 522 +52%

Quelle: Statistisches Bundesamt und 4.KINDER- UND JUGENDBERICHT; Eigene Berechnung und Darstellung 
Ramboll Management Consulting.

Die Bruttoausgaben für Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
und der Förderung der Erziehung in der Familie sind um mehr als die Hälfte gestiegen. Insbesondere in der 
Sächsischen Schweiz ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Diese Anstiege sind jedoch nicht nur auf gestiegene 
Investitionen in diese Bereiche zurückzuführen. Die durch Inflation und neue tarifliche Abschlüsse entstandene 
Kostensteigerung hebt einen Teil der Mehrausgaben auf. So verzeichnet Zwickau eine Steigerung der Bruttoau-
sgaben von +3 Prozent im Vergleich zu 2011. Inflationsbereinigt sinken die Ausgaben jedoch um 2 Prozent.108

108 7 115 Euro am 31.12.2011 entsprechen inflationsbereinigt 7 423 Euro am 31.12.2016
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Tabelle 31: Bruttoausgaben für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche, 
Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahme 2011 und 2016 nach kreisfreien Städten und Kreisgebietenn (in 1 000 € )
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Landkreis / kreisfreie Stadt 2011 2016 Entwicklung 2011-2016

Chemnitz, Stadt 19 655 35 894 +83%

Erzgebirgskreis 11 113 18 954 +71%

Mittelsachsen 12 714 18 487 +45%

Vogtlandkreis 12 648 23 440 +85%

Zwickau 24 359 42 547 +75%

Dresden, Stadt 37 613 85 178 +126%

Bautzen 14 325 36 817 +157%

Görlitz 17 496 35 414 +102%

Meißen 13 510 18 407 +36%

Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge

13 756 32 945 +139%

Leipzig, Stadt 38 961 109 421 +181%

Leipzig 11 145 22 079 +98%

Nordsachsen 11 343 23 492 +107%

Sachsen 238 639 503 076 +111%

Quelle: Statistisches Bundesamt und 4.Kinder- und Jugendbericht; Eigene Berechnung und Darstellung 
Ramboll Management Consulting.

Die Bruttoausgaben für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 
Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme sind zwischen 2011 und 2016 deutlich gestiegen, und zwar 
um mehr als das Doppelte. Insbesondere Dresden, Bautzen und die Sächsische Schweiz verzeichnen deutliche 
Anstiege.
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3.2.2  Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

Tabelle 32: Bruttoausgaben (in Euro) für Kindertageseinrichtungen in kreisfreien Städten und Kreisgebieten in Sachsen 
der je unter 6-Jährigen, 2012 und 2016109
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Landkreise und kreisfreie Städte, 
Kommunaler Sozialverband 

Oberste Landesjugendbehörden 
Land

Bruttoausgaben (in Euro)

2012 2016 Entwicklung 2012 - 2016

Chemnitz, Stadt 67 485 899 83 567 412 +24%

Erzgebirgskreis 89 027 756 106 586 990 +20%

Mittelsachsen 88 280 199 109 588 685 +24%

Vogtlandkreis 63 822 027 74 531 500 +17%

Zwickau 89 568 888 108 566 325 +21%

Dresden, Stadt 221 069 831 304 455 847 +38%

Bautzen 86 163 842 110 568 278 +28%

Görlitz 74 861 259 87 084 009 +16%

Meißen 69 738 533 84 884 538 +22%

Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 75 413 892 90 716 568 +20%

Leipzig, Stadt 156 792 199 231 629 308 +48%

Leipzig 86 127 964 96 253 868 +12%

Nordsachsen 57 951 652 73 134 539 +26%

Sachsen 1 230 258 902 1 565 881 638 +27%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die jährlichen Bruttoausgaben der für Kindertageseinrichtungen sind in Sachsen seit 2012 um rund 27 Prozent 
gestiegen, insbesondere in Leipzig (+48 Prozent) und Dresden (+38 Prozent). Weitere vergleichsweise hohe An-
stiege sind in Bautzen (+28 Prozent) und Nordsachsen (+26 Prozent) zu verzeichnen.

Tabelle 33: Bruttoausgaben (in Euro) für Kindertagespflege in kreisfreien Städten und Kreisgebieten in Sachsen der je 
unter 6-Jährigen, 2012 und 2016110

Landkreise und kreisfreie Städte, 
Kommunaler Sozialverband 

Oberste Landesjugendbehörden 
Land

Bruttoausgaben (in Euro)

2012 2016 Entwicklung 2012 - 2016

Chemnitz, Stadt 1 221 764 3 114 507 +155%

Erzgebirgskreis 800 970 1 628 746 +103%

Mittelsachsen 1 144 107 1 352 795 +18%

Vogtlandkreis 185 033 311 732 +68%

Zwickau 913 786 1 324 236 +45%

Dresden, Stadt 13 128 002 20 791 694 +58%

109 Eine Darstellung der Bruttoausgaben je Kind konnten nicht erfolgen, da diese vom statistischen Landesamt nicht berechnet und 
zur Verfügung gestellt werden konnten.

110 Eine Darstellung der Bruttoausgaben je Kind konnten nicht erfolgen, da diese vom statistischen Landesamt nicht berechnet und 
zur Verfügung gestellt werden konnten.
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Landkreise und kreisfreie Städte, 
Kommunaler Sozialverband 

Oberste Landesjugendbehörden 
Land

Bruttoausgaben (in Euro)

2012 2016 Entwicklung 2012 - 2016

Bautzen 1 013 678 2 147 966 +112%

Görlitz 647 192 970 756 +50%

Meißen 848 669 1 316 580 +55%

Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 2 969 383 3 913 186 +32%

Leipzig, Stadt 12 242 730 20 861 459 +70%

Leipzig 855 621 977 449 +14%

Nordsachsen 638 079 969 584 +52%

Sachsen 36 721 223 59 855 599 +63%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Auch die Bruttoausgaben für Kindertagespflege sind in Sachsen zwischen 2012 und 2016 gestiegen, und zwar 
um +63 Prozent. In Chemnitz, Bautzen und dem Erzgebirgskreis haben sich die Ausgaben sogar mehr als ver-
doppelt. Weitere Landkreise mit vergleichsweise deutlichem Anstieg der Ausgaben sind Leipzig (+81 Prozent) und 
Vogtlandkreis (+68 Prozent). 

3.2.3  ESF-Mittel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Die Finanzierung von Kinder- und Jugend-Angeboten erfolgt nicht nur aus den Budgets der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Eine signifikante Rolle spielt dabei auch die externe Projektfinanzierung. Zuvorderst sind dabei die 
Förderungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zu nennen.

Tabelle 34: ESF-Mittel (in Euro) in der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen für die Förderperiode 2014-2020

111

Programm Bewilligte Mittel (in Euro) Anzahl der Vorhaben

Sozialpädagogische Vorhaben zur Kompetenz-
entwicklung für Schülerinnen und Schüler111

 13 853 195 240

Produktionsschulen  10 276 297 20

Jugendberufshilfe  10 945 329 56

Gesamt  35 074 821  316

Stand der Bewilligungen: 31.12.2017
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - FÖMISAX; 

eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

Insgesamt wurden für die aktuelle Förderperiode 2014-2020 bisher rund 35 Millionen Euro an ESF-Mitteln für 
die Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen bewilligt. Die meisten Mittel wie auch die höchste Anzahl an Vorhaben 
weist das Programm „Sozialpädagogische Vorhaben zur Kompetenzentwicklung für Schülerinnen und Schüler“ 
(folgend Kompetenzentwicklung für Schüler genannt) auf: Rund 240 Vorhaben sind bisher mit einem Budget von 
13 Millionen Euro gefördert worden, um den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern zu sichern und damit 
die Schulsozialarbeit zu ergänzen.

111 Das Programm ist zum Schuljahr 2016/17 ausgelaufen und wurde nicht neu bewilligt.
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In der „Jugendberufshilfe“ sind bisher 56 Vorhaben mit einem ESF-Budget von rund 11 Millionen Euro bewilligt. 
Benachteiligte junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren werden in diesen Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsvorhaben sozialpädagogisch im Durchschnitt ca. 12 Monate begleitet. 
Die „Produktionsschulen“ sind ebenfalls sozialpädagogisch begleitete Qualifizierungs- und Beschäftigungsvorha-
ben für benachteiligte junge Menschen. Im Unterschied zu Vorhaben der Jugendberufshilfe beträgt die Laufzeit 
der Vorhaben 2 Jahre. Bisher sind 20 Vorhaben mit insgesamt rund 10 Millionen Euro gefördert worden.

Abbildung 94: Bewilligte ESF-Mittel (in Euro) in der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen nach dem Jahr der Erstbewilli-
gung zu den Förderperioden 2007-2013 und 2014-2020

Stand der Bewilligungen: 31.12.2017
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - FÖMISAX; 

eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

Betrachtet man die Förderung der Programme im zeitlichen Verlauf (nach Jahr der Erstbewilligung), fällt auf, 
dass Vorhaben für das Programm Kompetenzentwicklung für Schüler verstärkt ab 2012 bewilligt wurden, mit den 
höchsten Summen im Jahr 2015 der aktuellen Förderperiode 2014-2020. Dagegen sind die Vorhaben der Jugend-
berufshilfe über die zwei Förderperioden hinweg kontinuierlich bewilligt worden. Ausnahme ist die geringe Be-
willigungsquote im Jahr 2014, die jedoch auf den Beginn der neuen Förderperiode 2014-2020 zurückzuführen ist.
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Abbildung 95: Bewilligte ESF-Mittel (in Euro) der Förderperiode 2014-2020 in der Kinder- und Jugendhilfe nach Land-
kreisen und kreisfreien Städten in Sachsen

Stand der Bewilligungen: 31.12.2017
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - FÖMISAX; 

eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

Schlüsselt man die ESF-Mittel, die bisher in der Förderperiode 2014-2020 bewilligt wurden, nach den Landkreisen 
und kreisfreien Städten auf, wird ersichtlich, dass die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Ostgebirge 
(5,1 Millionen Euro beziehungsweise 5 Millionen Euro) am meisten von der ESF-Förderung im Bereich der Kinder 
und Jugendhilfe profitieren. In den Landkreis Zwickau flossen dagegen lediglich 348 000 Euro. 
Ein hoher Anteil der bewilligten Mittel des Programms Jugendberufshilfe entfällt auf die Stadt Dresden (2,8 Mil-
lionen Euro) gefolgt von Meißen (1,5 Millionen Euro) und der Stadt Leipzig (1,2 Millionen Euro). Kompetenz-
entwicklung für Schüler wurde insbesondere im Erzgebirgskreis (2,6 Millionen Euro) gefördert, Produktionss-
chulen in der Sächsischen Schweiz-Ostgebirge (2,2 Millionen Euro) und im Erzgebirgskreis (1,4 Millionen Euro).
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Die Aufschlüsselung der ESF-Mittel nach Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten sind des Weiteren für die 
Programme „Kompetenzentwicklung für Schülerinnen und Schüler“, „Produktionsschulen“ und „Jugendberufshilfe“ 
verfügbar (siehe Kapitel 1.13).

3.2.4  Förderrichtlinien im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Den Ländern wird durch § 82 SGB VIII eine Unterstützungs- und Anregungsfunktion gegenüber den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe, zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe sowie Aufgaben als überörtlicher Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 85 Abs. 2 SGB VIII zugewiesen. Der Freistaat Sachsen nimmt diese Funktion 
unter anderem durch Zuwendungen aus dem Landeshaushalt wahr. 

Im Folgenden werden ausgewählte Förderrichtlinien (FRL) im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dargestellt, 
die in der Zuständigkeit des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz liegen: Die 
FRL Jugendpauschale, die FRL Weiterentwicklung, die FRL Schulsozialarbeit, der Landesanteil der Bundesinitia-
tive Frühe Hilfen, die FRL überörtlicher Bedarf und die FRL Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen. Darüber 
hinaus werden ausgewählte FRL für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in der Zuständigkeit des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus betrachtet. Die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für So-
ziales und Verbraucherschutz zur Förderung von Innovationsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege wurde 2017 durch die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege abgelöst.    

Relevante Förderrichtlinien für ausgewählte Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe

Tabelle 35: Jährlich bewilligte Mittel der Jugendpauschale nach Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen, 
Vergleich zwischen 2013 und 2017.
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Landkreis / kreisfreie Stadt 2013 2017 Entwicklung zw. 2013 und 2017

Chemnitz, Stadt 580 804 “ 750 727 “ +29%

Erzgebirgskreis 871 447 “ 1 012 070 “ +16%

Mittelsachsen 776 220 “ 914 108 “ +18%

Vogtlandkreis 541 208 “ 636 085 “ +18%

Zwickau 802 465 “ 903 227 “ +13%

Dresden, Stadt 1 545 198 “ 1 912 256 “ +24%

Bautzen 776 259 “ 908 918 “ +17%

Görlitz 646 999 “ 743 958 “ +15%

Meißen 597 990 “ 696 268 “ +16%

Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 601 987 “ 708 498 “ +18%

Leipzig, Stadt 1 431 527 “ 1 882 503 “ +32%

Leipzig 631 912 “ 725 529 “ +15%

Nordsachsen 495 985 “ 605 853 “ +22%

Sachsen 10 300 001 3 12 400 000 3 +20%

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die jährliche Landesförderung im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) ist 
seit 2013 stetig gestiegen, und zwar um 20 Prozent auf 12,4 Mio. Euro im Jahr 2017. Besonders angestiegen 
sind die Fördermittel für Chemnitz und Leipzig (Stadt), vergleichsweise geringe Veränderungen sind in Zwickau 
und Görlitz zu verzeichnen.
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Abbildung 96: Jährlich bewilligte Mittel der FRL Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe nach Fördergegenstän-
den, Sachsen 2013 bis 2017.

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die jährliche Landesförderung im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen 
(FRL Weiterentwicklung) ist – abgesehen von einem kurzzeitigen Rückgang in 2015 – stetig gestiegen, und 
zwar um 45 Prozent auf knapp 6 Mio. Euro. Den mit Abstand größten Anteil nehmen dabei Maßnahmen und 
Projekte in Kinderschutz, Demokratiebildung und Verbesserung Mitwirkung, Engagement und Beteiligung an 
Gemeinwesengestaltung ein. Die bewilligten Mittel für Vorhaben von landesweiter Bedeutung (wie Modell-
projekte und Forschungsvorhaben) sind indes zurückgegangen, um knapp 120 000 Euro auf nun 90 000 Euro.
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Tabelle 36: Jährlich ausgezahlte Mittel der FRL Schulsozialarbeit, Sachsen 2017
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Landkreis / kreisfreie Stadt ausgezahlte Mittel

Chemnitz, Stadt 413 438,40

Erzgebirgskreis 412 254,44

Mittelsachsen 215 905,74

Vogtlandkreis 179 252,62

Zwickau 360 605,62

Dresden, Stadt 310 772,12

Bautzen 354 942,17

Görlitz 457 681,25

Meißen 373 746,32

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 356 723,01

Leipzig, Stadt 966 635,90

Leipzig 511 115,94

Nordsachsen 370 776,00

Sachsen 5 283 849,53

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung von Schul-
sozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) besteht seit 2017. 5,3 Mio. Euro wurden im Jahr 2017 
bewilligt. Am meisten profitierten Leipzig (Stadt), Görlitz und Chemnitz. 
Darüber hinaus wurden Mittel zur Schulsozialarbeit unter anderem im Rahmen der Richtlinie „Weiterentwicklung“ 
an Projekte der Schulsozialarbeit nach dem Konzept der „Chancengerechten Bildung“112 vergeben. Ergänzt wurde 
die Schulsozialarbeit durch die sozialpädagogischen Vorhaben zur Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und 
Schülern nach der ESF-Landesförderung113. 

Abbildung 97: Jährlich bewilligte Mittel im Rahmen der B Bundesinitiative F Frühe Hilfen im F Freistaat S Sachsen, 2 2013 bis 2017

 Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

112 Zusätzlich zu den Mitteln der FRL Schulsozialarbeit wurden über die „Chancengerechte Bildung“ (FRL Weiterentwicklung) 2017 
Mittel i. H. v. 1 841 919 Euro bewilligt.

113 Vgl.: 4. Sächsischer Kinder- und Jugendbericht. S. 18-19.
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Die jährliche Förderung im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen im Freistaat Sachsen ist seit 2013 um 
66 Prozent auf 2,5 Mio. Euro im Jahr 2017 gestiegen, wobei sich die Höhe in den letzten drei Jahren kaum 
verändert hat.

Abbildung 98: Jährlich bewilligte Mittel i im Rahmen der F FRL überörtlicher B Bedarf, S Sachsen 2 2013 bis 2017

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die jährliche Landesförderung im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des 
überörtlichen Bedarfs (FRL überörtlicher Bedarf) ist seit 2013 stetig gestiegen, und zwar um knapp 40 Prozent 
auf 4,1 Mio. Euro. In den Jahren 2017/ 2018 fördert das SMS mit der FRL überörtlicher Bedarf auch Maßnahmen 
der Kinder- und Jugenderholung im Sinne von § 11 Absatz 3 Nr. 5 SGB VIII. 

Abbildung 99: Jährlich bewilligte Mittel im Rahmen der Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen, Sachsen 2013 bis 2017

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Die jährliche Landesförderung im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz zur Förderung von Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen hat sich unstetig verändert. So 
sind die bewilligten Fördermittel nach leichtem Rückgang im Jahr 2014 auf 4,9 Mio. Euro angestiegen, um 2017 
auf 3 Mio. Euro zurückzugehen. Der Großteil der Fördermittel fließt in überörtliche Vorhaben. 2017 sind knapp 90 
Prozent der Mittel für solche Vorhaben bewilligt worden. 
Relevante Förderrichtlinien für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Abbildung 100: Jährlich bewilligte Mittel für die Förderrichtlinie zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Sachsen sowie für die Förderrichtlinie zur Verbesserung der 
Bildungschancen, 2013 – 2017

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die jährliche Landesförderung für die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbrauch-
erschutz zur Förderung von Innovationsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist 
seit 2013 stetig gestiegen, bis 2016 um knapp ein Drittel auf 2,4 Mio. Euro. Die Förderrichtlinie wurde 2017 durch 
die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege abgelöst, wobei die bewilligten Mittel nochmals stiegen 
auf nun 2,6 Mio. Euro. 

Fördermittel der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Verbesserung der Bildungschancen 
für Kinder durch pädagogische Unterstützung in Kindertageseinrichtungen wurden bis zu deren Außerkrafttre-
ten am 31.12.2014 jährlich in gleicher Höhe bewilligt.
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Abbildung 101:  Jährlich bewilligte Mittel für VwV Kita Bau, Sachsen 2013-2017

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Die jährlichen bewilligten Mittel im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertage-
seinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) hat sich seit 2013 maßgeblich verändert, mit einer 
„Peak“ im Jahr 2014: Stiegen die Fördermittel zwischen 2013 und 2014 um 72 Prozent auf 33 Mio. Euro, reduz-
ierte sie sich im Jahr darauf um 20 Mio. Euro. Im Jahr 2017 betrug die Förderung schließlich knapp 8 Mio. Euro. 
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Teil IV– ZUSAMMENFASSUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

„Wir wollen [junge] Menschen empowern, dass sie eine gewisse Verantwortung sehen und Verantwortung für 
das gesellschaftliche Zusammenleben übernehmen. Nur so kann eine Gesellschaft funktionieren. Das ist auch 
vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse [gemeint ist hier die Bundestagswahl 2017] ein wichtiger Punkt. Wie 
kann man Leute einbeziehen, sodass sie die Verantwortung auch spüren und tragen und sie sich dann auch als 
eine Säule der Gesellschaft fühlen? So kann dem Gefühl, abgehängt zu sein oder dem Gefühl ‚was ich sage, hat 
eh keine Bedeutung‘ ein Stück weit entgegengewirkt werden“114.

4.1 Ausgangslage zur Herleitung der Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts verdeutlichen: Das Partizipations- beziehungs-
weise Engagementniveau hängt von verschiedenen Aspekten – wie persönlichen und strukturellen Faktoren – ab, 
die Beteiligung begünstigen, erschweren oder verhindern. So spielt unter anderem der soziale Status (Bildung 
und Einkommen) eine wesentliche Rolle, denn je niedriger der soziale Status, desto geringer die Wahrscheinlich-
keit für die Beteiligung an Partizipationsprozessen. In den für diesen Bericht herangezogenen Studien zur Par-
tizipationsforschung (unter anderem in der Studie „Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ 
der Bertelsmann Stiftung, im Deutschen Freiwilligensurvey des BMFSFJ oder der Shell Jugendstudie) wird deut-
lich, dass nach wie vor Geschlecht, Schulabschluss und Migrationshintergrund den Zugang zu und die Wahl der 
Vereinsart und des Engagements beeinflussen. Je niedriger der Schulabschluss, desto geringer ist zum Beispiel 
die Bereitschaft vor allem für repräsentative Beteiligungsformen. Zudem geht der persönliche Stellenwert von 
Vereinsengagement bei jungen Menschen zurück (vor allem bei den Nicht-Aktiven). 

Für eine wirksame Partizipationspolitik muss der politische Wille zur Ermöglichung von Partizipation gegeben 
sein und staatliche und kommunale Aktivitäten und Angebote können beziehungsweise müssen das Engagement 
und die Partizipation unterstützen. Auch Traditionen der politischen Mitwirkung, Vereinskultur sowie demograf-
ische, ökonomische, soziale und kulturelle Indikatoren können den Erfolg von Partizipationsprozessen beeinflus-
sen. Insbesondere in strukturschwächeren Regionen treten Herausforderungen auf, zum Beispiel wie Jugendliche 
erreicht werden können. Daher ist ein Zusammenwirken von Akteurinnen und Akteuren vor Ort, die eine Relevanz 
für die Jugendlichen haben, unabdingbar (Schule, Vereine, Jugendhilfeträger, Kultur-/ Medienzentren etc.)31

Mit der Etablierung der Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen und infolge der Stellungnahme zum Vierten 
Sächsischen Kinder- und Jugendbericht hat der Freistaat in den letzten Jahren den wachsenden Stellenwert 
von Partizipation von Kindern und Jugendlichen herausgearbeitet. Auf operativer Ebene wurde der Kinder- und 
Jugendring Sachsen mit der Konzeption und Umsetzung einer „Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 
Sachsen“ befasst, um Fachkräfte freier und öffentlicher Träger der Jugendhilfe und Akteurinnen und Akteure in 
Politik und Verwaltung aller föderaler Ebenen mit Information, Beratung und Qualifizierung bei der Umsetzung 
von Kinder- Jugendbeteiligung zu unterstützen. Auf strategischer Ebene wurde die Positionierung zur EJP durch 
die Interministerielle Arbeitsgruppe zur Eigenständigen Jugendpolitik flankiert.

Die Relevanz einer glaubwürdigen Beteiligungspraxis für die Demokratie kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Folgt man Einordnungen der Jugendbildungs- und auch regionalsoziologischen Forschung, dann ist 
sie mit einer „demokratischeren Strukturierung der Gesellschaft“ verbunden, in der sich „der Einzelne wieder als 
Entscheider, als Bürger beziehungsweise Bürgerin erleben kann, und sich auch als ein Teil dieser gemeinschaft-
lichen Entscheidungsprozesse“ versteht. Damit könne aktiv der Wahrnehmung entgegengearbeitet werden, es 
gebe „ein System, das entscheidet und wir alle sind Opfer dieses Systems“115. 
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114 Zitat eines Vertreters der Umsetzungsebene in einer der für diesen Bericht durchgeführten Fallstudien.
115 Benedikt Sturzenhecker (2012) in: „Demokratische Steuerungsstrukturen in Bildungslandschaften. Benedikt Sturzenhecker und 

Günter Warsewa im Gespräch“. In: Schmidt, Volker; Bleckmann, Peter (Hrsg.): Bildungslandschaften. Mehr Chancen für alle. Wies-
baden. S. 66.
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Seit 2012, dem Erscheinungsdatum des hier zitierten Gesprächsausschnittes zwischen zwei Wissenschaftlern, 
hat sich die Notwendigkeit verschärft, nach neuen oder weiteren Formen zu suchen, Bürgerinnen und Bürgern 
Raum für Mitsprache und Mitbestimmung zu eröffnen. „Zuhören“ wird nachdrücklich als eine einfache Form 
aufgerufen, um Verbindung und Vertrauen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung wieder zu 
stabilisieren: „Selbst diejenigen, die sich aus der demokratischen Gesellschaft zu verabschieden scheinen und die 
das auch ankündigen, die dürfen wir als Demokraten unsererseits nicht verabschieden. Die bleiben ja Mitbürger und 
Mitmenschen. Es ist also eine der Demokratie innewohnende Anstrengung, die Gesellschaft zusammenzuhalten. 
[…] Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Zuhören keine Last, sondern eine Lust ist. Weil mein Gegenüber 
das Recht hat, auf jeden Betrachtungsgegenstand mit ganz anderen Augen zu schauen“116. Diese Anstrengung, die 
Demokratie zusammenzuhalten und sie für junge Menschen erlebbar zu machen, muss - nach wie vor – als ein 
relevanter gesellschaftlicher Auftrag an eine zeitgemäße Kinder- und Jugendhilfe verstanden werden. Die An-
forderung besteht, Beteiligung als ernsthafte, gesellschaftlich gewollte und notwendige, mit der Lebenswelt jung-
er Menschen verbundene Prozesse zu gestalten: „Der beziehungsweise die Einzelne muss berechtigtes Mitglied 
an bestimmten Entscheidungsprozessen sein und dies auch so wahrnehmen, und sich nicht wie ein paternalistisch 
behandelter, zufällig und gnädig Befragter fühlen.“117 Diesem Anspruch gerecht zu werden, stellt Ansprüche an 
eine entwickelte Beteiligungspraxis in Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Entscheidungsträgern auf 
kommunaler und überregionaler Ebene.          

Mit der Schwerpunktsetzung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts auf das Partizipationsverständnis 
von Kindern und Jugendlichen und der Praxis der Jugendbeteiligung vor Ort wird nun der Fokus Beteiligung in der 
sächsischen Kinder- und Jugendhilfe konsequent fortgeführt. Die Umsetzung einer Eigenständigen Jugendpolitik 
in Sachsen kann so durch eine neue Daten- und Informationslage zur Jugendbeteiligung unterstützt werden. 
Konkrete Handlungsempfehlungen sollen eine zeitgemäße Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe in der 
kommenden Legislaturperiode anregen und für die Weiter- und Neuentwicklung von Maßnahmen, Strategien 
und Förderungen handlungsleitend sein. Die Handlungsempfehlungen sollen zu einer Verbindlichkeit führen, so 
dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in allen Regionen und Stadtteilen den gleichen Stellenwert 
bekommt.

Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt. Ihre Grundlage 
bildet die Analyse der im 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht vorgestellten Daten zum Thema Partizipation 
Jugendlicher. Dabei wurden Ergebnisse eigener qualitativer und quantitativer Erhebungen bezogen auf relevante 
Materialien und Ergebnisse aus Wissenschaft, Praxis und Politik. Erste Thesen zu relevanten Handlungsempfe-
hlungen wurden mit dem Beirat zu diesem Bericht am 13.4.2018 diskutiert und in schriftlichen Verfahren kom-
mentiert. Die weitere Auswertung der erhobenen Daten sowie die mit dem Beirat bearbeiteten Thesen wurden 
zu ersten Handlungsempfehlungen zusammengeführt, die mit dem Beirat am 17.8.2018 abschließend validiert 
wurden.
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116 Richter, Frank (2018): „Für die Demokratie gibt es keine Garantie“. Interview in der Leipziger Volkszeitung vom 23.03.2018. Online 
verfügbar unter http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Fuer-die-Demokratie-gibt-es-keine-Garantie. Anruf 22.06.2018.

117 Benedikt Sturzenhecker (2012) in: „Demokratische Steuerungsstrukturen in Bildungslandschaften. Benedikt Sturzenhecker und 
Günter Warsewa im Gespräch“. In: Schmidt, Volker; Bleckmann, Peter (Hrsg.): Bildungslandschaften. Mehr Chancen für alle. Wies-
baden. S. 60.

http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Fuer-die-Demokratie-gibt-es-keine-Garantie
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Abbildung 102: Überblick über Handlungsempfehlungen

Die so auf einer breiten Basis entwickelten Handlungsempfehlungen richten sich an die Staatsregierung und 
an alle Akteure der verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen inklusive der Kommunen, die gemeinsam 
Verantwortung tragen für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen. In ihrem Fokus stehen 
Schritte hin zu einer weiteren Etablierung der Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen und der Stärkung bereits 
gelebter Partizipation. Weil Partizipation in der Regel eine Haltung und Verantwortungsübernahme in Koopera-
tion mehrerer Ebenen und Ressorts erfordert, sind die Handlungsempfehlungen thematisch geclustert und nicht 
nach Adressaten.
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4.2  Handlungsempfehlungen in fünf Dimensionen

A Qualitätsrahmen für Jugendbeteiligung schaffen

Gelungene Jugendbeteiligung bedeutet nicht immer, vorzeigbare Ergebnisse zu erreichen, 
ihr Wert liegt vor allem im Partizipationsprozess selbst. Gleichwohl können aus Beteili-
gungsprojekten „Anstöße für die gesellschaftliche Entwicklung entstehen“118, wie es im 
Eckpunktepapier des Landesjugendhilfeausschusses (2016) heißt. Voraussetzung dafür ist, 
Kinder und Jugendliche auch tatsächlich zu fragen und ihnen Gelegenheit zur Mitgestal-
tung zu geben: „Eine Eigenständige Jugendpolitik unterstützt und ermutigt Organisationen, 
Institutionen und Kommunen innerhalb ihrer Reichweite zur Schaffung von Freiräumen 
und Mitgestaltungsräumen sowie zur Öffnung bis dato abgeschotteter Diskurs-, Entschei-
dungs- und Machträumen“119. Im 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht wird dargestellt, dass die befragten 
Träger sowie die Umsetzerinnen und Umsetzer Jugendbeteiligung vor allem über das Verhältnis von Erwachsenen 
und jungen Menschen definieren („Haltung“, „Augenhöhe“ herstellen, „Ernstnehmen“) und es als Zieldimension 
darum gehe, demokratische Handlungskompetenz zu erlernen und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Damit finden 
wir in der gelebten Praxis vor Ort die Anwendung der Prinzipien einer Eigenständigen Jugendpolitik.

Neben der Klärung von Voraussetzungen für Beteiligung, der Ziele und Ergebniserwartungen ist es darüber 
hinaus nötig, auch die erwartete Qualität von Beteiligungsprojekten genauer zu fassen, wenn allen Kindern 
und Jugendlichen unabhängig von ihrem konkreten Lebensort gleichwertige Beteiligungserfahrungen ermöglicht 
werden sollen. Die Qualität von Beteiligung definiert sich wesentlich durch die Art, wie der Beteiligungsprozess 
gestaltet ist120: Setzt er an der Lebensrealität junger Menschen beziehungsweise einer „echten“ Frage im Gemein-
wesen an, zu der Kinder und Jugendliche gehört werden sollen? Werden alle angesprochen und eingebunden, 
die betroffen sind, und dabei auch Fragen der Erreichbarkeit bedacht? Übernehmen junge Leute Verantwortung 
für den Prozess? Ist es ein Beteiligungsvorhaben mit offenem Ausgang? Werden die Erfahrungen und Ergebnisse 
reflektiert, die mit dem Beteiligungsprozess einhergehen? 

Vereinzelt beziehen sich die für diesen Bericht befragten Akteurinnen und Akteure auf theore-
tische Rahmen wie das Stufenmodell der Partizipation (Hart/Gernert 1992/1993 und Stange 2010). 
Die weitere Qualität der Jugendbeteiligung in Sachsen kann dadurch weiterentwickelt werden, dass 
ein gemeinsamer Bezugs- und Qualitätsrahmen verabschiedet wird. An ihm sollte sich Förderpraxis 
genauso ausrichten wie der Diskurs zwischen Trägern oder innerhalb von Einrichtungen und Angeboten. Kom-
munalen Verantwortungsträgern kann er als Orientierung dienen, wie sie ihre Beteiligungspraxis intensivieren. 

Daraus leiten wir zwei Handlungsempfehlungen ab: 

1. Wir empfehlen den zuständigen Staatsministerien, die Erarbeitung und Verabschiedung eines verbindlichen
Qualitätsrahmens für Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen zu initiieren. Damit verbunden
gilt es, zentrale Kategorien von Beteilung zu systematisieren und etwa Voraussetzungen, Ziele und Proz-
essqualität analytisch voneinander zu trennen und für unterschiedliche Akteursgruppen zu übersetzen. Wir
empfehlen weiterführend, bei der Erarbeitung auf bereits vorhandene Quellen wie die vom BMFSFJ 2015
publizierten und auf einer breiten Expertenbasis entwickelten Qualitätsstandards für Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen aufzusetzen, um einen effizienten Erarbeitungsprozess zu sichern.

| 163

118 Eckpunktepapier des Landesjugendhilfeausschusses zur Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen. Verabschiedet vom Landesju-
gendhilfeausschuss am 24.06.2016. Abrufbar unter https://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Eckpunktepapier_Ei-
genstaendige_Jugendpolitik.pdf. Abruf 22.06.2018, S. 16.

119 Ebenda, S. 17.
120 Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2015): Qualitätsstandards für Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen. Berlin. Abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kin-
dergerechtes-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf. Abgerufen am 22.06.2018.

https://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Eckpunktepapier_Ei-genstaendige_Jugendpolitik.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kin-dergerechtes-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf
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Bereits bestehende Orientierungsrahmen wie diese Qualitätsstandards sollten sodann unter Beteiligung von 
Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe (vor allem der Träger der Kinder- und Jugendhilfe), der für die Auf-
wachsbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Sachsen zuständigen Ressorts der Staatsregierung und 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz als oberster Landesjugendbehörde 
und als überörtlicher Träger, kommunaler Verantwortungsträger und Kinder und Jugendlicher selbst auf die 
Praxis in Sachsen bezogen, konkretisiert sowie mit Beispielen guter Praxis in Sachsen angereichert werden. 
Die zentrale Federführung für diesen Moderations- und Erarbeitungsprozess könnte beispielsweise die Ser-
vicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Sachsen übernehmen. Der Qualitätsrahmen sollte vom Landesju-
gendhilfeausschuss verabschiedet werden und von der Staatsregierung zur Ausgestaltung von Förderpro-
grammen genutzt werden. 

2. Begleitend zu diesem Qualitätsrahmen sollte ein Reflexionsinstrument für Träger und Einrichtungen entwick-
elt werden, mit dem sie ihre Qualität selbst oder im Dialog mit anderen Akteuren kritisch reflektieren und
weiter entwickeln können. Wir empfehlen dazu einen Erarbeitungsprozess vergleichbar zu dem für die Entste-
hung des Qualitätsrahmens skizzierten.  Dafür gilt es, die im Qualitätsrahmen definierten Qualitätsbereiche
mit qualitativen Indikatoren zu hinterlegen, anhand derer dann in Selbst- oder Peer-to-Peer-Evaluationen
der eigene Stand reflektiert und Felder der Weiterentwicklung definiert werden121. Die Staatsregierung sollte
gemeinsam mit einem für die Koordination des Erarbeitungsprozesses zuständigen Akteur sodann Qualifika-
tions- und Anreizsysteme (zum Beispiel Moderation des Selbstevaluationsprozesses, Hospitationsreisen für
Peer-to-Peer-Auditierungen, Zertifizierungen anhand von Selbstevaluationsergebnissen) beraten, mit denen
die qualitätsgeleitete Selbstreflexion gefördert wird.

B Wissens- und Erfahrungstransfer zu Jugendbeteiligung fördern

Der 5. Sächsische Kinder- und Jugendbericht zeichnet gute und reflektierte Jugendbeteil-
igungspraxis im Freistaat nach, die demokratischen Handlungserfahrungen besonderes 
Gewicht einräumen. Die Träger erproben z.T. innerhalb von Modell- und Förderprogram-
men vielfältige On- und Offlineformate, um Jugendliche zu erreichen, sie zur Beteiligung 
zu animieren und sie in Mitgestaltungsprojekten zu begleiten. Dabei binden sie klassische 
und formalisierte Beteiligungsvorhaben (Jugendparlamente, Jugendräte, runde Tische etc.) 
genauso ein wie bedarfs- und lebensweltorientierte Projektarbeit etwa in Kommunen. 

Notwendig ist, dass gute Praxis unter Berücksichtigung der jeweils erreichten und zu erreichenden Kinder und Ju-
gendlichen in ihren Gelingensbedingungen reflektiert wird und in die Fläche der Kommunen und Träger ausstrahlt. 
Unter welchen Bedingungen „Voneinander lernen“ gelingt, ohne zu verkürzen, dass Akteure unter unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen arbeiten, dazu liegen solide Erfahrungen aus anderen Entwicklungsfeldern vor, zum Beispiel 
der Armutsprävention122 oder der Schulentwicklung. Demnach liegt der größte Positiveffekt in Peer-to-Peer-Lern-
prozessen in der „von allen Beteiligten immer wieder betonten „Öffnung des Blicks“ durch die intensive Begegnung 
mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Institutionen (…), der auch fest verankerte ‚Glaubenssätze‘ in Frage 
gestellt hat“123. Um eine derartige Öffnung des Blicks durch ein voneinander Lernen zu ermöglichen, sei es wichtig, 
zuerst die Besonderheit der eigenen Arbeit reflektiert zu haben, sodann intensiven, längeren Kontakt mit einer 
überschaubaren Anzahl anderer Einrichtungen zu pflegen, der nach Möglichkeit extern moderiert wird. 
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121 Ein überzeugendes, aus der Praxis heraus entwickeltes Instrument der Selbstevaluation und Peer-to-Peer-Auditierung, bei dem 
Handlungsindikatoren mit Einrichtungs- und Systemindikatoren verbunden werden, stammt aus der Schulentwicklung: Aus dem 
vom selbstorganisierten Netzwerk reformorientierter Schulen „Blick über den Zaun“: Unsere Standards. http://www.blickueber-
denzaun.de/?p=377, Abruf 22.06.2018.

122 Vgl. zum Beispiel die Lernnetzwerke von Kommunen im Modellprogramm „Kommunale Präventionsketten“ in Nordrhein-West-
falen (https://www.mkffi.nrw/modellprojekt-kommunale-praeventionsketten, Abruf 19.8.2018).

123 Prof. Dr. (em.) Horstkemper, Prof. Dr. Killus, Corinna Gottmann, Franziska Carl: In Netzwerken Schule gestalten (2010). Evalua-
tionsbericht Reformzeit, S. 151. www.ganztaegig-lernen.de/reformzeit-evaluation

http://www.blickueber-denzaun.de/?p=377
https://www.mkffi.nrw/modellprojekt-kommunale-praeventionsketten
http://www.ganztaegig-lernen.de/reformzeit-evaluation
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Begleitende Fortbildungen, auf die sich alle Einrichtungen als theoretischen Rahmen beziehen können, unterstüt-
zen nachhaltige Austausch- und Lernprozesse124. 
Die Unterschiedlichkeit der Beteiligungspraxis in Sachsen kann als Potenzial für die weitere Entwicklung ihrer 
Qualität genutzt werden, wenn sie systematisch in Austausch und Reflexion gebracht wird.

Daraus leiten wir drei Handlungsempfehlungen ab: 

3. Als wirksames Instrument für die Weiterentwicklung von Beteiligungsmodellen und ihrer Umsetzungsqual-
ität empfehlen wir ergänzend zu einem Qualitätsrahmen und Reflexionsmaterialien professionell gestaltete
Settings des Voneinander Lernens von Jugendhilfeträgern. Diese agilen Formate, die dazu beitragen, einen Di-
skurs und Qualitätsentwicklungen in der Fläche des Landes zu befördern, können beispielsweise Entwicklung-
swerkstätten oder Hospitationsnetzwerke sein. Diese Werkstätten oder Netzwerke sollten sich entlang konk-
reter Entwicklungsthemen (zum Beispiel zur Erreichbarkeit von Jugendlichen oder zu Formen der Beteiligung
Jugendlicher an Projektkonzeptionen) bilden und ermöglichen, dass Träger mit vergleichbaren Entwicklungs-
themen ihre eigene Praxis anhand der Erfahrungen anderer reflektieren und weiterentwickeln. Um derartige
Settings so zu gestalten, dass sie in den Alltag integrierbar sind, angenommen werden und wechselseitiges
Lernen auslösen, gilt es eine erfahrene Netzwerkkoordination einzusetzen. Diese Koordination sollte auch
über die Möglichkeit verfügen, anspruchsvollen Werkstätten oder Netzwerken einen fachlichen Input oder
eine Prozessbegleitung zur Seite zu stellen.

4. Da für eine als glaubwürdig erlebte Jugendbeteiligung die enge Kooperation von Jugendhilfe, Verantwor-
tungsträgern in Kommunen und weiteren relevanten Akteuren wie Sportvereinen und Schulen notwendig ist,
sollten Netzwerke des Voneinander Lernens sich auch auf kommunale Verantwortungsgemeinschaften bezie-
hen. Es ist davon auszugehen, dass Jugendbeteiligung für viele Kommunen trotz der Soll-Bestimmung nicht
unmittelbar greifbar und in eine erfolgreiche Praxis übersetzbar ist. Wenn Jugendhilfeträger und kommunale
Akteure Ansätze erproben, wie sie Jugendpolitik als Standortfaktor durch systematische Jugendbeteiligung
und sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung stärken können, sollten ihnen Feedback-, Reflexions- und Aus-
tauschformate angeboten werden. Dadurch können Gelingensbedingungen herausgearbeitet werden, wie die
Potenziale und Kompetenzen der Kinder- und Jugendhilfe für demokratische Prozesse unter Einbindung von
Kindern und Jugendbeteiligung bestmöglich genutzt werden können. Dem Ministerium für Soziales und Ver-
braucherschutz wird empfohlen, ähnliche Projekte wie „Jugend bewegt Kommune“ und „Jugendgerechtigkeit
als Standortfaktor“ zu fördern, welche das Zusammenspiel von Jugendhilfe, Kommune und weiteren Ak-
teuren weiter entwickeln helfen und auch Transfer-Mechanismen bedenken, wie entsprechende Erfahrungen
und Erkenntnisse ausgeweitet werden können. Daneben ist über niedrigschwelligere Formate nachzudenken,
beispielsweise über die Finanzierung punktueller Prozessmoderation für Träger, die Moderations- oder Bera-
tungsprozesse für Jugendbeteiligungsvorhaben in Kommunen übernehmen.

5. Es ist angeraten, einen systematischen Praxis-Theorie-Praxis-Transfer zu befördern, bei dem Forschung und
Lehre sächsischer Hochschulen sich auf die Praxisentwicklung der sächsischen Kinder- und Jugendhilfe und
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bezieht. Durch ein gemeinsames Handeln von Wissenschaft
und Jugendhilfe auf ministerieller und operativer Ebene kann die Weiterentwicklung von Beteiligungsmodel-
len, konzeptionelle Rahmen einer zeitgemäßen Kinder- und Jugendhilfe, die praxisorientierte und Kinder- und
Jugendbeteiligung thematisierende Ausbildung an den Hochschulen, die Kooperation von Jugendhilfe und
Schule sowie die Weiterentwicklung der Praxis gleichermaßen befördert werden. Anwendungsfelder können
beispielsweise die wissenschaftliche Begleitung der Netzwerke oder die Analyse und Dokumentation von
Praxisprojekten sein – innerhalb und außerhalb spezieller Förderprogramme. Für die Bereitschaft sächsischer
Hochschulen für solche Kooperationen gibt es bereits gute Beispiele, so kooperiert unter anderem die Tech-
nische Universität Chemnitz regelmäßig mit dem Verein Brücke Most.
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124 Dr. Otto Seydel: Sehstörungen beim Blick über den Zaun? Oder: Warum Reformzeit ein Erfolg wurde. In: DKJS (Hrsg.): Wie Schulen 
von Schulen lernen. 5 Jahre Reformzeit Berlin 2011.
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C Jugendbeteiligung im ländlichen Raum stärken

Der vierte Sächsische Kinder- und Jugendbericht hat prognostiziert, dass sich die Abwan-
derung junger Menschen aus dem ländlichen Raum in Sachsen fortsetzen und junge 
Menschen sich vor allem dorthin begeben, wo sie viele Gleichaltrige treffen125. Auch in 
diesem Bericht wird festgestellt, dass der Anteil Jugendlicher an der Bevölkerung in den 
Landkreisen 2016 im Vergleich zu 2011 rückläufig ist, während er tendenziell in größeren 
Städten leicht wächst.

Jugendarbeit kann nicht allein dazu beitragen, dass dieser Trend gestoppt wird. Weitere wichtige Faktoren für 
die Bekämpfung von Abwanderung – so die Expertinnen und Experten aus dem Begleitbeirat zur Erstellung des 
Berichts – sind jedoch vor allem finanzielle, infrastrukturelle und sozioökonomische Rahmenbedingungen, die 
junge Menschen in den Kommunen vorfinden. Folgt man den Ergebnissen einer Studie des DJI dazu, wie junge 
Menschen ihr Aufwachsen im ländlichen Raum wahrnehmen und was ihn zu einem lebenswerten Ort macht, sind 
dies die drei Aspekte

• Freizeitgestaltung,
• Schule und berufliche Perspektiven sowie
• jugendliche Belange und Jugendpartizipation.126

Damit sind Schule, Wirtschaft und Kommunalpolitik sowie Sport-, Kultur- und andere Freizeiteinrichtungen ne-
ben der Jugendarbeit zentrale Akteure, die gemeinsam an den Haltefaktoren des ländlichen Raums arbeiten müs-
sen. Gleichwohl konnte mit diesem Bericht gezeigt werden, dass Jugendbeteiligungsprojekte im ländlichen Raum 
beispielsweise dazu beitragen können, Orte jugendgerechter zu gestalten. Die damit einhergehende Identifikation 
junger Menschen mit ihrer Region kann nicht hoch genug geschätzt werden und muss deshalb systematisch 
gefördert werden.   

Gleichzeitig muss Jugendbeteiligung als besonders nachhaltiger Teil von Bürgerbeteiligung verstanden werden, 
weil frühe und positiv erlebte Beteiligungserfahrungen den Ausgangspunkt für spätere aktive Mitgestaltung der 
Gesellschaft und der Identifikation mit der Region sind. Als Basis dafür, dass Jugendpolitik Teil der Standortpoli-
tik sein kann und eine kontinuierliche Jugendbeteiligung mit überzeugender Qualität realisierbar ist, sollten alle 
Gebietskörperschaften und besonders die Kreise die Finanzierung der Jugendarbeit priorisieren. 

Daraus leiten wir drei Handlungsempfehlungen ab: 

6. Kommunal Verantwortliche und Jugendhilfeträger sollten gemeinsam Beteiligungsfenster für Kinder und Ju-
gendliche definieren, die zur Identifikation mit der Region beitragen und dazu, dort gern aufzuwachsen. Das
Modellprojekt „Demokratisches Sachsen! Jugend bewegt Kommune“ der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung und die „Kriterien für Kinder- und Jugendgerechte Kommunen“ des Kinder- und Jugendrings Sachsen
bieten zahlreiche Anregungen, wie Kommune und Kinder- und Jugendarbeit dabei systematisch kooperieren
können.
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125 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz: 4. Sächsischer Kinder- und Jugendbericht (2014), abrufbar unter https://
publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22254, zuletzt aufgerufen; 21.06.2017, S.174.

126 Beierle, Sarah Beierle; Tillmann, Frank (2015): Die zentralen Ergebnisse der Befragung der Jugendlichen und die daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen der Studie Jugend im Blick –  Regionale Bewältigung demografischer Entwicklungen. S. 5. https://www.
dji.de/fileadmin/user_upload/jugendimblick/EMPF_DRUCKEN.pdf, Abruf 22.06.2018.

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/jugendimblick/EMPF_DRUCKEN.pdf
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Die Grundlage kommunaler Beteiligungsprojekte bildet eine auf Beteiligung ausgerichtete kommunale Strat-
egie. Zu ihrer Erarbeitung und Überprüfung kann neben den „Kriterien für Kinder- und Jugendgerechte Kom-
munen“ auch der „Qualitätsrahmen Beteiligungsstrategie“127 genutzt werden, der für strategisch Verant-
wortliche und Entscheidungsträger in Kommunen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und im Rückgriff 
auf einschlägige öffentlich finanzierte Demokratiestudien entwickelt wurde. Wir empfehlen dem Staatsmin-
isterium für Soziales und Verbraucherschutz in Kooperation mit dem Sächsischen Landkreistag e.V. ein För-
derprogramm aufzulegen, mit welchem Erfahrungen aus den erfolgreichen Landesmodellprojekten und die 
genannten Kriterien in die Breite getragen und mit Unterstützung durch Akteure der Kinder- und Jugendhilfe 
Beteiligungsstrategien für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum entwickelt und umgesetzt werden.  

7. Jugendarbeit sollte systematisch mit anderen Akteuren etwa aus Schule, Wirtschaft, Ausbildung, Politik und
Ehrenamt vernetzt werden, um an komplexen Problemen wie Bildungs- und Ausbildungsqualität oder den
Freizeitwert der Region mitarbeiten zu können und damit die Bleibe- beziehungsweise Rückkehrperspektiven
für junge Menschen in ländlichen Regionen wirksam zu erhöhen. Denn eine gelungene Beteiligungskultur
alleine kann Jugendliche nicht in der Region halten oder sie zurückholen, es braucht vor allem eine berufliche
Perspektive. Benötigt werden leistungsstarke Struktur- und Handlungsnetzwerke128, in denen Rahmenbedin-
gungen für gutes Aufwachsen in Feldern wie Bildung, Ausbildung, Beruf, Mobilität und Beteiligungskultur au-
feinander bezogen werden. Akteure der Kinder- und Jugendarbeit könnten „Spinne im Netz“ sein und solche
Netzwerke mit ihrer moderativen Kompetenz befördern. Darin sollten sie etwa durch Netzwerkfortbildungen
unterstützt werden. Wir empfehlen dem Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz gemeinsam
mit dem Staatsministerium des Innern zu prüfen, wie die Erarbeitung von ressortübergreifenden Gesamt-
konzepten zur Stärkung von Haltefaktoren in den ländlichen Räumen Sachsens unterstützt werden kann.

8. Damit Jugendarbeit zu einer Eigenständigen Jugendpolitik, einer überzeugenden Beteiligungspraxis und
starken regionalen Netzwerken im ländlichen Raum beitragen kann, muss sie dort selbst gestärkt werden.
Jugendarbeit im ländlichen Raum sollte durch Kommunen gestützt werden, indem sie verlässlich und prioritär
finanziert wird, um ihren Beitrag zu einer Jugendpolitik als Standortpolitik leisten zu können. Auf Landesebe-
ne sollte geprüft werden, inwiefern Jugendarbeit durch eine gesetzliche Verankerung in ihrer Kontinuität und
Wirksamkeit gestärkt werden kann. Speziell für den ländlichen Raum sind Förderinstrumente, die allein an der
Zahl der dort lebenden Jugendlichen ausgerichtet sind, kontraproduktiv. Hier empfehlen wir dem Staatsmin-
isterium für Soziales und Verbraucherschutz alternative Fördermodelle zu prüfen, die den geringer werdenden
Stimmen junger Köpfe im ländlichen Raum helfen, ein stärkeres Gewicht zu bekommen.
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127 Vgl. Bertelsmann Stiftung: Qualitätsrahmen Beteiligungsstrategie. Gütersloh. Abrufbar unter https://www.bertelsmann-stiftung.
de/fileadmin/files/Projekte/Jungbewegt/Downloads/Methoden_zur_Entwicklung/Qualitaetsrahmen_Beteiligungsstrategie.pdf. 
Abgerufen am 22.06.2018.

128 Strukturnetzwerke vereinen Schlüsselpersonen aus Einrichtungen und Ressorts, die sich untereinander über Vorhaben informieren 
und abgleichen, wie sie ineinandergreifen können. Sie schaffen damit die Grundlage für Handlungsnetzwerke, die konkrete Pro-
jekte gemeinsam planen und umsetzen. Vgl. Schubert, Herbert (2018): Netzwerkma-nagement in Kommune und Sozialwirtschaft: 
Eine Einführung. Wiesbaden, S. 97 f.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Jungbewegt/Downloads/Methoden_zur_Entwicklung/Qualitaetsrahmen_Beteiligungsstrategie.pdf
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D Auf die Verschiedenheit der Kinder und Jugendlichen mit vielfältigen Beteiligungsformaten reagieren

Ein zentraler Befund des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht ist es, dass 85 Prozent 
der befragten Jugendlichen es für wichtig (41 Prozent) oder sehr wichtig (44 Prozent) 
erachten, bereits an der Planung von Angeboten beteiligt zu sein. Denn dann können sie 
diese so mitgestalten, dass sie zu ihnen passen. Einige Träger berichten davon, wie schwer 
es für Erwachsene sei, sich auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei Beteiligu-
ngsprozessen einzulassen und sich „aus ihren Strukturen mal raus(zu)denken“, wenn man 
andererseits beispielsweise Verantwortung für die Festlegung des kommunalen Haushalts 
hat und frühzeitig Jugendliche einbinden soll. Jugendliche Teilhabe werde ausgebremst, so die Ergebnisse, 
wenn sie mit zu viel bürokratischem Aufwand und zu langer Wartezeit einhergehen oder wenn sie für beteiligu-
ngsunerfahrene Kinder und Jugendliche zu hochschwellig sind. Andererseits wird berichtet, dass niedrigschwel-
lige Beteiligungsprojekte im politischen Raum wenig Wirkung entfalten können, weil nicht gewählten Jugendli-
chen die Legitimation abgesprochen wird. Dieses Spannungsfeld zwischen Hoch- und Niedrigschwelligkeit sowie 
Wirksamkeit im politischen Raum gilt es auszutarieren. Dafür sollten erprobte Methoden für unterschiedliche 
Zielgruppen variiert und neue Methoden entwickelt werden, mit denen potenziell allen Kindern und Jugendlichen 
Beteiligungsräume eröffnet werden, in denen sie Selbstwirksamkeit erfahren.   

Daraus leiten wir eine Handlungsempfehlung ab: 

9. Wir empfehlen dem Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz ein breit angelegtes Förderpro-
gramm aufzulegen, das Träger der Jugendhilfe dabei fördert, passfähige Beteiligungsformate für bisher wenig
beteiligungserfahrene Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihnen zu entwickeln und zu erproben beziehu-
ngsweise bekannte Formate weiterzuentwickeln. Dabei sollten sowohl lebensweltbezogene Projekte gefördert
werden als auch solche, die im politischen Raum Wirkung entfalten. Digitale Beteiligungsangebote sollten Teil
eines breiten Projektportfolios sein, das den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Kinder und
Jugendlichen gerecht wird. Bei der Auswahl von geförderten Projekten ist besonders darauf zu achten, dass
Träger zielgerichtet Diskriminierung durch ausschließende Beteiligungsformate oder Teilnahmebedingungen
(zum Beispiel auch lange Fahrtzeiten) entgegenwirken und beteiligungsunerfahrene Kinder und Jugendliche
in die (Weiter-)Entwicklung der Methoden einbinden. Die Träger haben ihren Ansatz zu erläutern, wo sie die
Zielgruppe der beteiligungsunerfahrenen, häufig schwer erreichbaren Kinder und Jugendlichen für Beteiligu-
ngsprojekte gewinnen und wie sie sie motivieren wollen. Es sollte geprüft werden, ob als Begleitmaßnahme
zum Programm eine Onlineplattform erarbeitet wird, auf der Jugendliche von ihren Beteiligungsprojekten in
Sachsen berichten und Methoden erläutern, die sie gewählt haben und weiterempfehlen können. Weitere pro-
grammbegleitende Maßnahmen wie Methodenwerkstätten von und für Kinder und Jugendliche oder Besuche
von Projekten anderer Kinder und Jugendlicher können dazu beitragen, die Motivation junger Menschen für
Beteiligung zu erhöhen. Das hier skizzierte Förderprogramm sollte wissenschaftlich begleitet werden, um Hin-
weise zu der Kernfrage zu erhalten, wie schwer erreichbare Kinder und Jugendliche für Beteiligung gewonnen
und für eine für sie erfolgreiche Projektumsetzung methodisch unterstützt werden können.
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E Zu relevanten Themen und politischen Fragen den Dialog mit Kindern und Jugendlichen suchen

Um deutlich zu machen, dass dem Freistaat die Gedanken und die Teilhabe junger Menschen 
wichtig sind, ist ein Signal ähnlich der „Sachsengespräche“129

 geeignet, die Ministerpräsident 
Kretschmer im Sommer 2018 in allen sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit 
Bürgerinnen und Bürgern führt. Das Signal für Kinder und Jugendliche muss sein: Wir hören 
auch euch und interessieren uns dafür, welche Ideen ihr für eure eigene Zukunft und das 
Zusammenleben in unserem Land habt! Dabei sind zwei Dialogrichtungen zu bedenken: 
Kinder und Jugendliche sollten Gelegenheit bekommen, mit Politikerinnen und Politikern ins 
Gespräch zu kommen. Und Kinder und Jugendliche sollten verstehen können, was Politik 
und Verwaltung bewegen und wie sie arbeiten.

Daraus leiten wir zwei Handlungsempfehlungen ab: 

10. Wir empfehlen dem Freistaat, regelmäßig Dialoge zwischen Kinder und Jugendlichen mit Politikerinnen und
Politikern sowie weiteren Entscheidungsträgern zu befördern, bei denen wechselseitig authentische Einblicke
in Alltag, Prozesse und Bedarfe gewehrt werden. Außerdem sollen die Dialoge ermöglichen, zielgerichtet
Meinungen und Ideen von Kindern und Jugendlichen in anstehende Entscheidungen einzubinden. Die Di-
alogformate müssen niedrigschwellig, aufsuchend und aktivierend sein, so dass Kinder und Jugendliche
ermutigt werden, Fragen zu stellen sowie Gedanken und Ideen beizutragen. Die Dialoge sind authentisch,
wenn sie beispielsweise mit Zeitinvestitionen einhergehen (Abgeordnete begleiten Kinder und Jugendliche
beispielsweise einen ganzen Tag lang an deren Lebens- und Lernorten), durch reale Anlässe (Kommunale
Spitzen binden Kinder und Jugendliche ein, wenn es um ihre Mitentscheidung bei der Gestaltung von Plät-
zen oder kommunalen Festlichkeiten geht) oder durch Mandatierung (Kinder und Jugendliche einzelner
Schulen bringen einen Tag im Jahr die zentralen Anliegen in Arbeitsgruppen im Landtag ein) geprägt sind.
Um eine Scheinbeteiligung und Enttäuschungen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen zu vermeiden,
sollten der Prozess und auch der Umgang mit den Ergebnissen des Prozesses transparent gemacht werden.
Wir empfehlen dem Freistaat, Begegnungen sowohl mit Politikerinnen und Politikern sowie Entscheidern auf
kommunaler Ebene wie auch auf Landesebene zu fördern und die Themenwahl den Kindern und Jugendli-
chen zu überlassen. Es gilt, ein Konzept für die Dialoge zu entwickeln, wie mit einem niedrigschwelligen re-
gionalen Vorlauf und gezielter Ansprache junger Leute eine breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
sichergestellt werden kann. Eine Begleitung mittels Social Media und gegebenenfalls einer Onlinedokumen-
tation könnten den Stimmen der Kinder und Jugendlichen zusätzlich Relevanz verleihen und unterstützen,
dass ausgelöste Prozesse und Ergebnisse nachverfolgt werden und transparent sind.

11. Nicht nur die direkte Begegnung von Kindern und Jugendlichen mit Entscheiderinnen und Entscheidern
ist für einen intensivierten Dialog wichtig, sondern auch, dass Kinder und Jugendliche verfolgen können,
welche Diskussionen und Entscheidungen aktuell im politischen Raum verfolgt werden und wofür ihr Mit-
denken relevant ist. Wir empfehlen Ministerien, Kommunen sowie Unternehmen und Einrichtungen, die
Kinder und Jugendliche beteiligen wollen, auf eine kinder- und jugendgerechte Kommunikation mit Blick auf
Entscheidungsgegenstände und -abläufe besonderen Wert zu legen. Vor allem sollte bei allen Kommunika-
tionswegen eine wenig abstrakte Sprache gewählt werden, um konkrete Abläufe und Entscheidungen trans-
parent zu machen. Gut zugängliche Medien wie beispielsweise die Wochenzeitung „Das Parlament“130, in der
aktuelle Themen auf Bundesebene kurz und in einfacher Sprache erläutert werden, könnten Vorbild für die
Parlamentsarbeit auf Landesebene sein. Auf kommunaler Ebene wird von Trägern der Kinder- Jugendhilfe
auf die Notwendigkeit von „Brückenpersonen“ hingewiesen, die möglichst hauptamtlich in der Verwaltung
agieren, an beschlussfassende Gremien (zum Beispiel Jugendhilfeausschuss oder Stadtrat) angebunden sind
und über zeitliche Ressourcen verfügen, Entscheidungsprozesse transparent und verständlich zu machen.
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129 Vgl.: https://www.staatsregierung.sachsen.de/das-sachsengespraech-4785.html, Abruf 22.06.2018.
130 Vgl. https://www.bundestag.de/leichte_sprache/was_macht_der_bundestag/parlament, Abruf 19.08.2018.
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Sie könnten beispielsweise für die Vorbereitung von Dialogprozessen relevante Themen für Kinder und Ju-
gendliche sowie für kommunale Entscheider identifizieren und wechselseitig einordnen. Auch für Kinder- 
und Jugendhilfeträger wären solche Brückenpersonen ein verlässlicher Partner bei der Unterstützung einer 
Jugendpolitik, die sich als Standortpolitik versteht.  Kommunen wird empfohlen, solche Brückenpersonen zu 
installieren, die die Umsetzung der Eigenständigen Jugendpolitik in den Städten und Gemeinden befördern. 
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Anhang 1 – Mitglieder Begleitbeirat

Anhang Tabelle 1: Mitglieder des Begleitbeirats zum 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht
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Name Institution

Prof. Dr. Tom Mannewitz Technische Universität Chemnitz

Dr. rer. nat. Frank Schumann Hochschule Mittweida

Hartmut Mann
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Sachsen e. V.  
als Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Sachsen

Heike Schmidt
Landkreis Nordsachsen 

als Vertreterin des Sächsischen Landkreistags

Peer Schuster Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG)

Wencke Trumpold
Kinder- und Jugendring Sachsen e. V.  
als Vertreterin des Landesjugendhilfeausschusses

Kerstin Wittig Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Uwe Bartoschek Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft Arbeit und Verkehr

Sven Forkert Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dr. Anke Schröder Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
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Anhang 2 – Methodisches Vorgehen

Zum methodischen Vorgehen der Daten- und Dokumentenanalyse

Eine umfassende Bestandsaufnahme und Analyse des aktuellen Daten- und Forschungsstands zu 
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens in Sachsen, zu den politischen und 
persönlichen Voraussetzungen für Partizipation sowie zu den Strukturen der Kinder- und Jugend-
hilfe bilden die Grundlage für die Berichtsteile I bis III. Zudem wurde der Forschungsstand zu den 
politischen und persönlichen Rahmenbedingungen für Partizipation dazu genutzt, den Fragebogen 
für die telefonische Befragung sowie die Leitfäden die Fallstudien-Interviews zu überprüfen und zu 
ergänzen.

Im Rahmen der Umsetzung der Ist-Analyse wurde zunächst eine Recherche durchgeführt, um aktuelle Daten 
zu relevanten Indikatoren und wissenschaftliche Dokumente systematisch zu identifizieren und zu analysieren. 
Dazu wurde ein Analyseraster mit Indikatoren und entsprechenden Datenquellen entwickelt. Für einige Inhalte 
der Teile I und III des Berichts konnte auf bestehende Indikatoren für relevante Merkmale zurückgegriffen werden 
(vgl. Kinder- und Jugendberichte des Bundes und des Freistaates Sachsen), sodass Daten der vorangegangenen 
Sächsischen Kinder- und Jugendberichte zum Teil fortgeschrieben werden können. In anderen Themenbereichen 
konnte dagegen nur teilweise auf etablierte Indikatoren zurückgegriffen werden, sodass geeignete ergänzende 
Datenquellen recherchiert wurden. 

Amtliche Statistiken (insbesondere der Kinder- und Jugendhilfestatistik, der Bildungs- und Arbeitsmarktstatistik, 
Hochschul- und Bevölkerungsstatistik, der Statistiken des Kommunalen Sozialverbands Sachsen und der Ge-
sundheitsberichterstattung) decken den überwiegenden Teil der Indikatoren für den 5. Sächsischen Kinder- und 
Jugendbericht ab. Darüber hinaus wurden weitere Untersuchungen einbezogen (zum Beispiel Shell-Jugendstudi-
en, Surveys des Deutschen Jugendinstituts, Studie „Jugend 2013 in Sachsen“ des Sächsischen Sozialministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz).

Für die Erstellung des Endberichts wurden die jeweils aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten verwendet. Um 
eine Anschlussfähigkeit an den 4. Kinder- und Jugendbericht herzustellen, basieren Zeitvergleiche jeweils auf den 
letzten im 4. Kinder- und Jugendbericht dargestellten Erhebungszeitpunkten, i. d. R. sind das die Jahre 2011 und 
2012. 

Anzumerken ist bezüglich der Datenerfassungen für den Teil III des Berichts, dass aufgrund der teils unterschiedli-
chen Erhebungszeiträume zu Daten der Kinder- und Jugendhilfe die Darstellung im Endbericht erschwert wird. 
Während Daten rund um Kindertagesbetreuung über das Statistische Bundesamt teilweise bereits für das Jahr 
2017 öffentlich verfügbar sind, können Daten zu allen anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe lediglich 
für das Jahr 2016 angefragt werden. Zudem gibt es hinsichtlich des Indikators Maßnahmen beziehungsweise 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (§11 SGB VIII)131 methodische Änderungen bei der Abfrage der Daten, 
womit ein zeitlicher Vergleich mit vorherigen Jahren nicht mehr möglich ist.
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131 Im Jahr 2012 wurde die Erhebung ausgesetzt, seit 2015 ist sie neu konzipiert. Durch die Neukonzipierung der Statistik haben sich 
die Auswertungsmerkmale seit 2015 geändert. Ein Zeitvergleich mit Jahren vor 2015 ist somit nicht mehr möglich.
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Zum methodischen Vorgehen der illustrativen Fallstudien 

Um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen ganzheitlich betrachten zu können, wurden für den 
5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht sechs thematische Fallstudien durchgeführt, in denen acht Praxispro-
jekte analysiert wurden. Die Ergebnisse liefern wichtige Impulse für die Weiterentwicklung einer Eigenständigen
Jugendpolitik in Sachsen.
Ziel der Fallstudien war es, detaillierte subjektive Einschätzungen der Jugendlichen sowie anderer beteiligter
Akteurinnen und Akteure zu erfassen und dadurch einen multiperspektivischen Blick auf die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in Sachsen zu ermöglichen. Es sollten außerdem bereits existierende Beteiligungsfor-
mate und Beispiele guter Praxis aufgezeigt werden. Als Fallstudientypus wurde deshalb die illustrative Fallstudie
ausgewählt, um Realitäten zu beschreiben und gute Beispiele aufzuzeigen.

Anhang Abbildung 1: Auswahl des Fallstudientypus

Quelle: eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Ziel der Fallstudien war es nicht, die ausgewählten Praxisbeispiele zu evaluieren oder zu bewerten. Ableitungen 
und Empfehlungen wurden auf übergeordneter Ebene getroffen, um Handlungsempfehlungen für das gesamte 
Land Sachsen zu entwickeln. Aus der Analyse der einzelnen Praxisbeispiele wurden somit allgemeine Aussagen 
für die Jugendbeteiligung in Sachsen getroffen (induktives Vorgehen).

In einem ersten Schritt wurden geeignete Fallstudien-Standorte bestimmt. Die Auswahl erfolgte auf Basis von 
Hinweisen aus dem Begleitbeirat sowie aus den Analyseergebnissen des Daten- und Forschungsstandes. Dabei 
wurde eine regionale Verteilung im Freistaat Sachsen berücksichtigt und Standorte im ländlichen sowie im städ-
tischen Raum ausgewählt. Zusätzlich wurde bedacht, eine möglichst große Bandbreite an Schwerpunkten und 
Ausrichtungen der Projekte abzubilden. Es wurden deshalb sowohl Projekte ausgewählt, die strukturelle Ansätze 
verfolgen, als auch Projekte, die Jugendbeteiligung vor Ort umsetzen. Ein weiterer Fokus lag auf Kommunen im 
ländlichen Raum, auf digitaler Jugendbeteiligung sowie auf der Beteiligung von benachteiligten Jugendlichen.

Für jedes Fallstudien-Projekt wurden Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus den Bereichen Politik/ 
Verwaltung, Träger/ Projektverantwortliche, Umsetzungsebene/ Einrichtungen vor Ort und Jugendliche selbst 
gewonnen. Es wurde jeweils die höchste Akteursebene angesprochen, d.h. Bürgermeisterin oder Bürgermeister, 
Geschäftsführung oder Projektleitung. Es wurden außerdem Empfehlungen der Akteurinnen und Akteure vor Ort 
berücksichtigt. Die erste Ansprache erfolgte bei Erwachsenen durch Ramboll Management Consulting. 
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Die Ansprache der Jugendlichen erfolgte durch Akteurinnen und Akteure der Projekte.

Anhang Abbildung 2: Regionale Verteilung der Fallstudien-Standorte

Quelle: eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

In einem zweiten Schritt wurden die Interview-Leitfäden entwickelt. Für die verschiedenen Akteursgruppen sowie 
für die sechs Praxisbeispiele wurden jeweils separate Leitfäden erstellt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. 
Für die Konzeption der Leitfäden wurden die theoretischen Vorüberlegungen zur Partizipation Jugendlicher als 
Grundlage genommen. Zudem dienten relevante Jugend- und Beteiligungsstudien als Inspiration und Orien-
tierung für die Ausgestaltung der Fragen132. 

Die Leitfäden beinhalteten Fragen zum Beteiligungsverständnis, zu erfolgreichen Ansätzen der Jugendbeteiligung 
sowie zu erforderlichen Rahmenbedingungen für Jugendbeteiligung. Diese Leitfragen wurden durch individuelle 
Fragen zum jeweiligen Projekt oder Programm ergänzt. Der Fokus aller Gespräche lag insbesondere auf den Aspek-
ten, die durch die quantitative Erhebung nicht ausreichend abgedeckt werden konnten. Somit ging es vor allem um 
die subjektive Einschätzung der Jugendlichen und weiterer Akteurinnen und Akteure zu Beteiligungsmöglichkeiten, 
sowie um Erfolgsfaktoren und Herausforderungen in der Jugendbeteiligung vor Ort. Die Leitfäden sind in Gänze in 
Anhang 4 – Fallstudien aufgeführt.

Anhang Abbildung 3: Methodisches Vorgehen der Fallstudien

Quelle: eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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132 Unter anderem Shell-Jugendstudie, der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, die Partizipationsstudie der Alexan-
der-von-Humboldt-Gesellschaft.
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Den Kern der Fallstudien bildeten die Vor-Ort-Interviews mit Akteurinnen und Akteuren sowie Jugendlichen. 
Die Interviews wurden als Einzelgespräche oder Gruppeninterviews durchgeführt sowie in Einzelfällen auch 
telefonisch.  
Alle Gespräche wurde mit Zustimmung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aufgezeichnet und 
protokolliert. Um die subjektiven Sichtweisen zwischen den Befragungsgruppen vergleichen zu können, wurden 
die Ergebnisse inhaltsanalytisch ausgewertet. Hierfür kam ein synoptisches Auswertungsraster in Microsoft 
Excel zum Einsatz.

Zum methodischen Vorgehen der Telefonbefragung

Die repräsentative telefonische CATI-Umfrage (Computer Assisted Telefone Interviewing) wurde 
von Kantar EMNID durchgeführt (weitere Informationen zu Kantar Emnid sind im Anhang 5 – 
Telefonbefragung aufgeführt). Befragt wurden 12- bis unter 27-Jährige sächsische Jugendliche.133 
Für regionale Studien kann die Auswahl der Zielpersonen bei Festnetznummern über die Vorwahl 
und die Telefonnummernstämme gesteuert werden, was für Mobilfunknummern hingegen nicht 

möglich ist. Um in der Studie auch die sogenannten „Mobile Onlys“134 zu erreichen, wurde für die Mobilfunk-
stichprobe auf Personen in Sachsen zurückgegriffen, die sich in der bundesweiten Mehrthemenumfrage von 
Kantar EMNID für weitere Umfragen bereit erklärt haben. Um empirisch signifikante Aussagen treffen zu kön-
nen, wurde eine Stichprobe von 500 Personen anvisiert.

Statt einer Online-Befragung, wie sie für den 4. KINDER- UND JUGENDBERICHT durchgeführt wurde, wurde eine 
CATI-Befragung gewählt, da durch ein spezifisches Screening gewährleistet werden kann, dass eine repräsen-
tative Stichprobe gezogen und die Befragung nach Erfüllung der Quoten beendet werden kann. Dagegen kann 
die Stichprobe von Online-Befragungen selektiv sein, da ausschließlich Onlinenutzerinnen und -nutzer erreicht 
werden. An einer offenen Online-Befragung müssten mehr Befragte teilnehmen, bis eine repräsentative Stich-
probe erreicht werden kann, was eine längere Feldzeit mit sich bringt.

In einem ersten Schritt wurde gemeinsam mit Kantar EMNID und in enger Abstimmung mit dem Sächsischen 
Sozialministerium für Soziales und Verbraucherschutz das Erhebungsinstrument entwickelt. Dabei wurden 
bestehende Studien wie das DJI-Jugendsurvey oder die Shell-Jugendstudie ebenso einbezogen, wie aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Partizipationsforschung. Darüber hinaus wurden Hinweise des Begleit-
beirats berücksichtigt. Neben Fragen zur Mobilität und zum persönlichen Engagement in der Schule, der Ausbil-
dungsstelle, dem Studium und dem Arbeitsplatz beinhaltete der Fragenbogen relevante demografische Merkmale 
(zum Beispiel Alter, Bildungsstand beziehungsweise Erwerbsstatus, Migrationshintergrund und Religionszuge-
hörigkeit). Anvisiert wurde eine durchschnittliche Interviewlänge von 20 Minuten. Durch Filterführung wurde 
während des Interviews auf die spezifische Situation der beziehungsweise des Befragten eingegangen, sodass 
diese nur Fragen beantworten mussten, die für sie relevant sind. 

Dabei wurden 2 Fragebogenvarianten entwickelt, eine für die 12- bis unter 16-Jährigen sowie eine für die die 
16- bis 27-Jährigen. Dies ist sinnvoll vor dem Hintergrund, dass sich die Lebenswelten dieser Altersgruppen un-
terscheiden. Um für beide Altersgruppen empirisch valide Aussagen treffen zu können, die sich auf ähnlichem
Signifikanzniveau bewegen, wurde ein bevölkerungsdisproportionaler135 Stichprobenansatz angewendet.
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133 Rechtlich dürfen Kinder unter 14 Jahren nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten befragt werden, wobei eine mündliche 
Zusage reicht. Diese wurde im Vorfeld des Interviews eingeholt.

134 Mit „Mobile Onlys“ sind jene Personen gemeint, die ausschließlich über Mobilfunkgeräte erreichbar sind und keinen Festnetzan-
schluss besitzen.

135 In einer proportionalen Stichprobe, die sich an der tatsächlichen Bevölkerungsverteilung orientiert, würden die 12 bis unter 
16-jährigen 24,9 Prozent und die 16 bis unter 27- jährigen 75,1 Prozent ausmachen. In der disproportionalen Stichprobe liegt das
Verhältnis bei 30 Prozent zu 70 Prozent. Dadurch erhält man auch in der Gruppe der 12 bis unter 16jährigen eine genügend große
Fallzahl.
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Die Fragebögen wurden am 18. Oktober in einem Pretest auf Durchführbarkeit und Verständlichkeit, objektive 
Interviewlänge und subjektiv wahrgenommene Dauer geprüft. Dabei wurden durch Kantar EMNID insgesamt 34 
Interviews mit Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 26 Jahren durchgeführt136. Einzelne Interviews wurden 
gänzlich oder an Schlüsselstellen mitgehört. Der Fragebogen wurde – bis auf wenige Formulierungen – gut von 
den Befragten verstanden und im Nachgang leicht angepasst. Der Fragebogen ist in Gänze im Anhang 5 aufge-
führt.

Die telefonische Befragung startete am 27. Oktober 2017 und endete nach 34 Tagen am 29. November 2017. 
Insgesamt wurden 540 Interviews durchgeführt137. Dabei wurden für die Studie 90 Interviewer eingesetzt, die im 
Mittel sechs Interviews durchführten. Die Länge der Interviews lag bei durchschnittlich 19,3 Minuten.

Stichprobenbeschreibung

Um die Verteilung in der Grundgesamtheit besser abzubilden, wurde der Datensatz vor der Auswertung nach 
Alter und Geschlecht, Bildungshintergrund und Wohnort gewichtet. Tabelle 2 im Anhang fasst die Merkmale der 
gewichteten Stichprobe zusammen. Wie auch in der Grundgesamtheit ist in der Stichprobe der Anteil der män-
nlichen Befragten etwas höher als der der weiblichen. Die einzelnen Altersjahrgänge sind relativ gleichmäßig in 
der Stichprobe verteilt, etwas höher fallen die Anteile der älteren Befragten (25-26 Jahre) aus. 
14 Prozent der Befragten gaben an, dass sie selbst und/oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde. 
Knapp 58 Prozent der Befragten gehören keiner Religionsgemeinschaft an, 23 Prozent sind Mitglied der evan-
gelischen Kirche. Der katholischen Kirche sowie anderen christlichen und nicht-christlichen Religionsgemein-
schaften gehören dagegen relativ wenige Befragte an. 
Die meisten Befragten wohnen entweder noch bei beiden Eltern (47 Prozent) oder bei einem Elternteil (19 Proz-
ent). 34 Prozent leben in einem eigenen Haushalt oder einer WG. 
Knapp 40 Prozent wohnen in Städten mit 500.000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern, jeweils etwa 
15 Prozent in Städten mit 100 000-500 000 beziehungsweise 50 000-100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 
Unter den Befragten, die bei ihren Eltern oder bei einem Elternteil leben, geben 43 Prozent an, dass sie die eigene 
finanzielle Situation im Vergleich zu anderen Familien besser einschätzen, 9 Prozent gaben an, dass die Situation 
schlechter sei als in anderen Familien. 
Unter den Befragten, die im eigenen Haushalt oder in einer WG leben, schätzen 45 Prozent die eigene finanzielle 
Situation besser und 18 Prozent schlechter ein, als die anderer Gleichaltriger. 
Etwas mehr als ein Viertel der Befragten besucht noch eine allgemeinbildende Schule, zum Beispiel eine Ober-
schule (17 Prozent) oder ein Gymnasium (15 Prozent). 26 Prozent befindet sich im Studium und 14 Prozent in der 
Ausbildung. Bereits erwerbstätig sind 20 Prozent. 5 Prozent gaben an, arbeitslos zu sein.

Anhang Tabelle 2: Merkmale der Stichprobe
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Merkmal Anteil in Stichprobe

Geschlecht

männlich 52,5%

weiblich 47,5%

Alter

12 Jahre 5,6%

13 Jahre 6,7%

14 Jahre 6,8%

15 Jahre 5,8%

16 Jahre 6,6%

136 Darunter waren 17 Personen unter 16 Jahre, 17 Personen 16 Jahre oder älter, 16 Personen weiblich und 18 Personen männlich.
137 Da auch nach Quotenerfüllung noch Interviews mit Zielpersonen durchgeführt wurden, mit denen während der Kontaktphase 

feste Termine zum Interview abgesprochen wurden, war die tatsächliche Stichprobe etwas größer als die ursprünglich anvisierte.
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Merkmal Anteil in Stichprobe

17 Jahre 6,4%

18 Jahre 4,8%

19 Jahre 6,2%

20 Jahre 6,4%

21 Jahre 4,6%

22 Jahre 7,8%

23 Jahre 5,1%

24 Jahre 6,3%

25 Jahre 11,3%

26 Jahre 9,5%

12 bis unter 16 Jahre 25,0%

16 bis unter 27 Jahre 75,0%

Migrationshintergrund128

Nein 84,3%

Ja 13,8%

Weiß nicht/keine Angabe 1,9%

Religionszugehörigkeit

Keine 58,7%

Evangelische Kirche 23,0%

Römisch-katholische Kirche 6,4%

Andere christliche Religionsgemeinschaft 7,4%

Andere nicht-christliche Religionsgemeinschaft 4,5%

Wohnsituation

Bei beiden Eltern 47,2%

Bei einem Elternteil 19,0%

Im eigenen Haushalt/in einer WG 33,5%

Sonstiges 0,3%

Gemeindegröße

bis 2.000 Einwohner/-innen 1,6%

2.000 bis 5.000 Einwohner/-innen 3,8%

5.000 bis 20.000 Einwohner/-innen 11,2%

20.000 bis 50.000 Einwohner/-innen 12,5%

50.000 bis 100.000 Einwohner/-innen 15,3%

100.000 bis 500.000 Einwohner/-innen 15,0%

500.000 und mehr Einwohner/-innen 40,5%

138 Die Jugendlichen wurden gefragt, ob sie selbst oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurden.
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Merkmal Anteil in Stichprobe

Wahrgenommene  inanzielle  Situation139

Bei Eltern(teil) lebend

Besser 42,8%

Ungefähr gleich 47,7%

Schlechter 9,5%

Im eigenen Haushalt/in WG lebend

Besser 44,6%

Ungefähr gleich 37,5%

Schlechter 17,9%

Ausbildung und Erwerbstätigkeit

Schulbesuch Grundschule 0,4%

Schulbesuch Oberschule 17,1%

Schulbesuch Gymnasium 15,0%

Schulbesuch Förderschule 0,2%

In beruflicher Ausbildung 13,9%

Im Studium 26,3%

Erwerbstätig 20,2%

Arbeitslos 5,4%

Sonstiges 1,5%

Gesamt 100%

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz, eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

Vertiefte Auswertung

Um das Partizipationsverhalten der Kinder und Jugendlichen besser beschreiben und analysieren zu können, 
wurden neben der beschreibenden Aufbereitung der Ergebnisse (siehe Anhang 3) auch eine vertiefte Auswertung 
mittels Kreuztabellen vorgenommen. Durch Kreuztabellen können ungerichtete Gruppenunterschiede identifiziert 
werden, zum Beispiel ob sich die verschiedenen telefonisch befragten Altersgruppen in ihrer Beteiligungsbereit-
schaft unterscheiden. Als statistische Testprüfgröße wurde Chi-Quadrat herangezogen. Um diesen statistischen 
Test durchführen zu können, müssen die erwarteten Häufigkeiten in den Zeilen und Spalten der Kreuztabelle eine 
Mindestgröße von fünf haben. Da dies nicht bei allen Merkmalen gegeben war, wurden einige Merkmalsklassen 
(etwa stimme vollkommen zu und stimme zu) zusammengefasst. Der kritische Wert der Testprüfgröße wurde 
auf  = 0,05 gesetzt. Wird dieser Wert erreicht oder unterschritten, so kann von einem statistisch signifikanten 
Unterschied zwischen den Gruppen ausgegangen werden. 

139 Die Jugendlichen wurden nach einer Einschätzung gefragt, wie es ihnen beziehungsweise ihrer Familie finanziell im Vergleich zu 
anderen Gleichaltrigen geht.
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Anhang 3 – Datenanhang Teil I: GESELLSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES  
        AUFWACHSENS

3.1  Demografie 

Anhang Abbildung 4: Kumulierter Wanderungssaldo zwischen 2012 und 2016140

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 5: Lebendgeborene und Sterbefälle im Zeitverlauf, 1980 bis 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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140 Die Ergebnisse bei der Wanderungsstatistik und die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 sind auf Grund methodischer Änderun-
gen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar (erhöhte Zuwanderung und Probleme bei der Erfassung Schutzsuchender).
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Anhang Abbildung 6: Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten, 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 7: Bevölkerung nach Altersklassen in Sachsen (2011 und 2016)

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Tabelle 3: Altersanteile Kinder und Jugendlicher nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 2016
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Landkreis / kreisfreie 
Stadt

0 bis unter 27 Jahre 0 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 27 Jahre

Absolut Anteil an 
gesamter 

Altersgruppe 
in Sachsen

Absolut Anteil an 
gesamter 

Altersgruppe 
in Sachsen

Absolut Anteil an 
gesamter 

Altersgruppe 
in Sachsen

Chemnitz, Stadt  57 070 6,13%  35 600 5,70%  21 470 7,02%

Erzgebirgskreis  71 389 7,67%  51 993 8,32%  19 396 6,34%

Mittelsachsen  65 930 7,08%  46 077 7,37%  19 853 6,49%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%
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27 bis unter 40
Jahre

604 503 
575 948 

40 bis unter 55
Jahre

1 042 258 

1 003 121 

55 bis unter 65
Jahre

65 Jahre und älter

2011 2016
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Landkreis / kreisfreie 0 bis unter 27 Jahre 0 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 27 Jahre
Stadt Absolut Anteil an Absolut Anteil an Absolut Anteil an 

gesamter gesamter gesamter 
Altersgruppe Altersgruppe Altersgruppe 
in Sachsen in Sachsen in Sachsen

Vogtlandkreis  45 899 4,93%  32 512 5,20%  13 387 4,38%

Zwickau  66 465 7,14%  46 424 7,43%  20 041 6,55%

Dresden, Stadt  151 715 16,30%  89 092 14,25%  62 623 20,48%

Bautzen  64 205 6,90%  47 973 7,67%  16 232 5,31%

Görlitz  53 199 5,72%  38 135 6,10%  15 064 4,93%

Meißen  51 779 5,56%  38 500 6,16%  13 279 4,34%

Sächsische Schweiz-  53 484 5,75%  39 748 6,36%  13 736 4,49%
Osterzgebirge

Leipzig, Stadt  154 369 16,58%  89 039 14,24%  65 330 21,37%

Leipzig  53 983 5,80%  39 954 6,39%  14 029 4,59%

Nordsachsen  41 325 4,44%  30 019 4,80%  11 306 3,70%

Sachsen  930 812 -  625 066 -  305 746 -

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Berechnung für die Altersgruppen und Anteile, 
eigene Darstellung Ramboll Management  Consulting.

Anhang Tabelle 4: Altersanteile Kinder und Jugendlicher nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 2016

Landkreis / kreisfreie 
Stadt

0 bis unter 27 Jahre 0 bis unter 18 Jahre 18 bis unter 27 Jahre

Absolut Anteil an 
gesamter 

Altersgruppe 
in Sachsen

Absolut Anteil an 
gesamter 

Altersgruppe 
in Sachsen

Absolut Anteil an 
gesamter 

Altersgruppe 
in Sachsen

Chemnitz, Stadt  57 070 6,13%  35 600 5,70%  21 470 7,02%

Erzgebirgskreis  71 389 7,67%  51 993 8,32%  19 396 6,34%

Mittelsachsen  65 930 7,08%  46 077 7,37%  19 853 6,49%

Vogtlandkreis  45 899 4,93%  32 512 5,20%  13 387 4,38%

Zwickau  66 465 7,14%  46 424 7,43%  20 041 6,55%

Dresden, Stadt  151 715 16,30%  89 092 14,25%  62 623 20,48%

Bautzen  64 205 6,90%  47 973 7,67%  16 232 5,31%

Görlitz  53 199 5,72%  38 135 6,10%  15 064 4,93%

Meißen  51 779 5,56%  38 500 6,16%  13 279 4,34%

Sächsische Schweiz- 
Osterzgebirge

 53 484 5,75%  39 748 6,36%  13 736 4,49%

Leipzig, Stadt  154 369 16,58%  89 039 14,24%  65 330 21,37%

Leipzig  53 983 5,80%  39 954 6,39%  14 029 4,59%

Nordsachsen  41 325 4,44%  30 019 4,80%  11 306 3,70%

Sachsen  930 812 -  625 066 -  305 746 -

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Berechnung für die Altersgruppen und Anteile, 
eigene Darstellung Ramboll Management  Consulting.
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Anhang Abbildung 8: Adoptionen nach Altersgruppen in Sachsen, 2015

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

2015 gab es mehr Adoptionen als in 2012. Mehr als die Hälfte der adoptierten Kinder 2015 sind unter 3 Jahre alt.

3.2  Soziale und wirtschaftliche Situation von Kindern und Jugendlichen

Anhang Abbildung 9: Lebensformen mit und ohne Kinder nach Lebensformtyp und monatlichem Nettoeinkommen der 
Lebensform in Euro, 2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Alleinstehende sowie Alleinerziehende haben im Durchschnitt ein niedrigeres Nettoeinkommen als Paare. 
Paare mit Kindern haben im Durchschnitt das höchste Einkommen. Fast die Hälfte der Paare mit Kindern hat 
ein monatliches Nettoeinkommen von 3 200 Euro oder mehr.
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Anhang Tabelle 5: Personen unter 18 Jahren in Haushalten unter der Armutsgefährdungsschwelle (60%) gemessen am 
Bundesmedian nach NUTS 2-Regionen 2012-2015141

| 187

Merkmal, Region 2012 2015
Entwicklung 
2012 - 2015

NUTS 2-Region (ehem. Direktionsbezirk) Chemnitz 26,7% 23,1% -3,6%

NUTS 2-Region (ehem. Direktionsbezirk) Dresden 20,5% 20,0% -0,5%

NUTS 2-Region (ehem. Direktionsbezirk) Leipzig 29,9% 27,6% -2,3%

Quelle: IT.NRW; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Der Anteil an armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ging vom 2012 zu 2015 zurück. Es 
gibt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. In der NUTS 2-Region Leipzig sind 
knapp 30 Prozent betroffen. Im Vergleich dazu liegt die Quote in Dresden nur bei etwa 20 Prozent.

Anhang Tabelle 6: Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsbezug nach SGB II, Sachsen 2012 und 20

Merkmal 2012 2016
Entwicklung 
2012-2016

Anteil an  
Gesamtbevölkerung

Bedarfsgemeinschaften (BG) 247 276 200 690 -18,8% 5%

mit 1 Kind unter 18 Jahre 39 680 30 852 -22,2% 1%

mit 2 Kindern unter 18 Jahre 20 598 17 906 -13,1% 1%

mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahre 8 776 9 234 +5,2% 9%

Alleinerziehende-BG 40 757 36 290 -11,0% 2%

Personen in Bedarfsgemeinschaften 429 312 348 239 -18,9% 3%

unter 18 Jahre 111 288 99 224 -10,8% 4%

unter 25 Jahre 143 966 121 645 -15,5% 1%

25 bis unter 55 Jahre 216 235 167 903 -22,4% 5%

55 Jahre und älter 69 110 58 691 -15,1% 1%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Tabelle 7: Asyl-Regelleistungsempfänger142 nach ausgewählten Merkmalen, Sachsen 2016

Merkmal Anzahl Personen Anteil in Prozent

Insgesamt 28 672

Männlich 19 998 69,7%

Weiblich 8 674 30,3%

Art des Leistungsempfangs

 

141 NUTS bezeichnet eine Klassifizierung von räumlichen Gebietseinheiten der amtlichen Statistik in den Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union. NUTS-2 bezieht sich auf die Einteilung nach mittelgroßen Regionen und lehnt sich eng an die ehemaligen 
Direktionsbezirke der Länder an. Eurostat: 2011. “Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2010/EU-27”.

142 Die Empfänger werden nach ihrem Hauptwohnsitz nachgewiesen. In einer geringen Zahl von Fällen können Leistungsberechtigte, 
die in einem Bundesland diese Regellei-stungen erhalten, ihren Hauptwohnsitz jedoch in einem anderen Bundesland haben. In 
diesen Fällen werden sie im Landesergebnis als Leistungsempfänger gezählt, ohne regional weiter zugeordnet zu werden. Die 
Summe der Kreisergebnisse ergibt deswegen im Allgemeinen nicht das Landesergebnis. Die Summe der Landesergebnisse stimmt 
jedoch mit dem Bundesergebnis überein.
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Merkmal Anzahl Personen Anteil in Prozent

Grundleistung 22 321 77,8%

Hilfe zum Lebensunterhalt 6 351 22,2%

Altersgruppen

unter 7 Jahre  4 492 15,7%

7 bis unter 18 Jahre  3 997 13,9%

18 bis unter 25 Jahre  8 292 28,9%

25 bis unter 50 Jahre 10 830 37,8%

50 bis unter 65 Jahre 906 3,2%

65 Jahre und mehr 155 0,5%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Über die Hälfte der Asyl-Regelleistungsempfänger ist unter 25 Jahre alt und es beziehen deutlich mehr Männer 
als Frauen Asylregelleistungen. Dies entspricht auch in etwa der Verteilung der Merkmale der ausländischen 
Bevölkerung in Sachsen insgesamt.143

Anhang Tabelle 8: Personen unter 18 Jahren in Haushalten unter der Armutsgefährdungsschwelle (60%) gemessen am 
Bundesmedian nach NUTS 2-Regionen 2012-2015144

Merkmal, Region 2012 2015 Entwicklung 2012 - 2015

NUTS 2-Region (ehem. Direktionsbezirk) Chemnitz 26,7% 23,1% -3,6%

NUTS 2-Region (ehem. Direktionsbezirk) Dresden 20,5% 20,0% -0,5%

NUTS 2-Region (ehem. Direktionsbezirk) Leipzig 29,9% 27,6% -2,3%

Quelle: IT.NRW; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

3.3  Gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen

Anhang Tabelle 9: Schwerbehinderte Menschen in Sachsen am 31. Dezember 2015 nach Alter und Grad der Behinderung

Alter von … 
bis … unter 
… Jahren

unter 6

Insgesamt
50

Grad 

60

der Behinderung 

70

von 

80

… %

90 100

Entwicklung 
gegenüber 
2013 (in %)

+2,91 365  375  84  135  229  24  518

6 - 15 5 337 1 536  403  716 1 096  140 1 446 +2,3

15 - 18 2 167  679  212  235  422  72  547 +21,3

18 - 25 5 003 1 657  473  459  803  148 1 463 -16,8

Insgesamt 13 872 4 247 1 172 1 545 2 550  384 3 974

Anteil 100% 30,6% 8,4% 11,1% 18,4% 2,8% 28,6%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

143 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen
144 NUTS bezeichnet eine Klassifizierung von räumlichen Gebietseinheiten der amtlichen Statistik in den Mitgliedsstaaten der Eu-

ropäischen Union. NUTS-2 bezieht sich auf die Einteilung nach mittelgroßen Regionen und lehnt sich eng an die ehemaligen 
Direktionsbezirke der Länder an. Eurostat: 2011. “Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2010/EU-27”.
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Anhang Tabelle 10: Schwerbehinderte Menschen in Sachsen am 31. Dezember 2015 nach Art der schwersten 
Behinderung und Alter
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Insge-
Alter von … bis …

samt

unter 15 15 - 25
Art der schwersten  

Behinderung Anteil Anteil 
Anteil an Anteil 

an Ge- an 
Anzahl Anteil Anzahl Alters- Anzahl an Ge-

samt- Alters-
gruppe samtheit

heit gruppe

Verlust oder Teilverlust 
von Gliedmaßen 4 206 1,1%  24 0,4% 0,6%  35 0,5% 0,8%

Funktionseinschränkung 
von Gliedmaßen 58 438 14,9%  158 2,4% 0,3%  224 3,1% 0,4%

Funktionseinschränkung 
der Wirbelsäule und des 
Rumpfes, Deformierung 
des Brustkorbes 20 841 5,3%  32 0,5% 0,2%  64 0,9% 0,3%

Blindheit und Sehbehin-
derung 24 781 6,3%  212 3,2% 0,9%  229 3,2% 0,9%

Sprach- oder Sprechstö-
rungen, Taubheit, Schwer-
hörigkeit, Gleichgewichts-
störungen 19 468 5,0%  369 5,5% 1,9%  276 3,8% 1,4%

Verlust einer Brust oder 
beider Brüste, Entstellun-
gen u. a. 10 926 2,8%  53 0,8% 0,5%  10 0,1% 0,1%

Beeinträchtigung der 
Funktion von inneren Or-
ganen beziehungsweise 
Organsystemen 110 935 28,4% 1 087 16,2% 1,0%  895 12,5% 0,8%

Querschnittslähmung, 
zerebrale Störungen, geis-
tig-seelische Behinderung, 
Suchtkrankheiten 97 175 24,8% 3 157 47,1% 3,2% 4 191 58,5% 4,3%

Sonstige und 
ungenügend bezeichnete 
Behinderungen 44 367 11,3% 1 610 24,0% 3,6% 1 246 17,4% 2,8%

Insgesamt 391 137 100,0% 6 702 100,0% 1,7% 7 170 100,0% 1,8%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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3.4  Bildung (Schule, Studium, Ausbildung)

Anhang Tabelle 11: Schulen nach Schulart, im Schuljahresvergleich
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Merkmal 2000/01 2005/06 2012/13
2016/17

Absolut Anteil

Schulen insgesamt   2 000   1 593   1 483 1 497 -

Grundschulen 49,4% 53,6% 56,0% 829 55,4%

Mittel-/Oberschulen 31,6% 26,6% 22,7% 347 23,2%

Gymnasien 9,4% 9,2% 10,3% 160 10,7%

allgemeinbildende Förderschulen 9,6% 10,4% 10,7% 155 10,4%

Freie Waldorfschulen 0,2% 0,2% 0,3% 6 0,4%

Schulen des zweiten Bildungsweges 0,4% 0,6% 0,7% 10 0,7%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Tabelle 12: Schulen, Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 
Schuljahr 2016/17

Landkreis / Kreisfreie Stadt
Schulen Schüler/-innen Lehrpersonen

Insgesamt Anteil Insgesamt Anteil Insgesamt Anteil

Chemnitz, Stadt    86 5,7%  19 563 5,4%  1 687 5,7%

Erzgebirgskreis   152 10,1%  30 576 8,4%  2 353 8,0%

Mittelsachsen   129 8,6%  27 773 7,7%  2 228 7,5%

Vogtlandkreis    90 6,0%  19 313 5,3%  1 556 5,3%

Zwickau   121 8,0%  28 008 7,7%  2 357 8,0%

Dresden, Stadt   162 10,7%  50 871 14,0%  3 947 13,4%

Bautzen   135 9,0%  28 533 7,9%  2 415 8,2%

Görlitz   111 7,4%  22 761 6,3%  1 944 6,6%

Meißen    90 6,0%  23 322 6,4%  1 864 6,3%

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge    99 6,6%  22 379 6,2%  1 835 6,2%

Leipzig, Stadt   153 10,2%  49 000 13,5%  4 067 13,8%

Leipzig    96 6,4%  22 525 6,2%  1 829 6,2%

Nordsachsen    83 5,5%  18 127 5,0%  1 480 5,0%

Sachsen 1 507 - 362 751 - 29 562 -

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Anhang Tabelle 13: Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, 2012/2013 und 2016/17
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Merkmal Grundschulen allgemeinbildende 
Förderschulen

Mittel-/Oberschulen Gymnasien

2012/13 2016/17 2012/13 2016/17 2012/13 2016/17 2012/13 2016/17

Insgesamt 124 235 136 790  18 948  18 678  94 536 106 975  88 818  96 227

männlich 50,5% 50,9% 62,7% 62,8% 52,4% 52,8% 47,7% 47,3%

weiblich 49,5% 49,1% 37,3% 37,2% 47,6% 47,2% 52,3% 52,7%

darunter mit  
Migrationshintergrund

6,6% 10,3% 4,9% 6,8% 5,0% 9,4% 4,5% 6,6%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Tabelle 14: Allgemeinbildende Schulen Übergangsquoten, Schuljahr 2016/2017

Gymnasium, Klassenstufe 10
Schuljahr 

Schüler, Abschluss-
Schulart Herkunftsschule  

klasse Sek. I (Vorjahr) Schüler, Übergang (allgemeinbildend) Schüler, Übergang 
Sek. I zu Sek. II Sek. I zu Sek. II in %

Anzahl Anzahl Prozent

Mittel-/Oberschule,  Insgesamt 14 641 174 1,2%
Klassenstufe 10 weiblich 7 097 101 1,4%

männlich 7 544 73 1,0%

Gymnasium,  Insgesamt 12 001 11 596 96,6%
Klassenstufe 9 weiblich 6 267 6 124 97,7%

männlich 5 734 5 472 95,4%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting

Anhang Abbildung 10: Studierende an Hochschulen in Sachsen, 2000-2016

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Anhang Tabelle 15: Gemeldete und unbesetzte Berufsausbildungsstellen, 2016/2017
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2016/17

gemeldete gemeldete gemeldete Beruf- unbesetzte Berufs- unversorgte unbesetzte 
Berufsausbil- Bewerber für sausbildungsstel- ausbildungsstellen Bewerber für Berufsausbil-
dungsstellen Berufsausbil- len je Bewerber Berufsausbil- dungsstellen je 

dungsstellen dungsstellen unversorgtem 
Bewerber

        21 774         22 321 1,0 1 644 660 2,5

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Tabelle 16: Studierende im ersten Fachsemester im Jahr 2016 nach Hochschularten

Hochschule Geschlecht

Studienanfänger Studierende im ersten Fachsemester

Insgesamt

mit Staatsangehörigkeit

Insgesamt

mit Staatsangehörigkeit

Deutscher
Auslän-
discher

Deutscher
Auslän-
discher

Insgesamt

Insgesamt 20 036 72,1% 27,9% 29 899 81,4% 18,6%

Weiblich 48,9% 50,0% 45,8% 47,1% 47,6% 45,2%

Männlich 51,1% 50,0% 54,2% 52,9% 52,4% 54,8%

Universitäten

Insgesamt 12 571 69,1% 30,9% 21 093 80,3% 19,7%

Weiblich 51,1% 52,7% 47,4% 49,3% 50,3% 45,1%

Männlich 48,9% 47,3% 52,6% 50,7% 49,7% 54,9%

Kunsthoch-
schulen

Insgesamt    498 45,8% 54,2%    828 61,0% 39,0%

Weiblich 58,2% 55,3% 60,7% 57,7% 55,2% 61,6%

Männlich 41,8% 44,7% 39,3% 42,3% 44,8% 38,4%

Fachhoch-
schulen

Insgesamt 6 677 78,3% 21,7% 7 596 85,7% 14,3%

Weiblich 43,9% 45,4% 38,7% 39,9% 39,8% 40,7%

Männlich 56,1% 54,6% 61,3% 60,1% 60,2% 59,3%

Verwaltungs- 
hochschulen

Insgesamt   290 100%      -   382 100%      -

Weiblich 51,0% 51,0%      - 49,2% 49,2%      -

Männlich 49,0% 49,0%      - 50,8% 50,8%      -

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Anhang 4 – Fallstudien

4.1  Zoom in die Praxis: Steckbriefe der Fallstudienprojekte 

Fallstudie: „A-Team! Schnittstelle für regionale Jugendbeteiligung“ 

Fokus der Fallstudie: Jugendkultur und Jugendbeteiligung

Träger:  Second Attempt e.V.

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
Das A-Team ist ein Projekt zur Förderung der Jugendbeteiligung in Görlitz. Ziel des Projektes ist es, einen re-
gelmäßigen Dialog zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung zu schaf-
fen. In den wöchentlichen Arbeitstreffen diskutieren die im Schnitt acht bis zehn Jugendlichen über aktuelle 
politische Themen, planen verschiedene Aktionen und bereiten Veranstaltungen vor. 2017 hat das Projekt den 
Preis „Politische Bildung 2017“ des Bundesausschusses für politische Bildung gewonnen. Das Projekt läuft seit 
2012 in Görlitz. 
Für die Bundestagswahl 2017 hat das A-Team Video-Clips erstellt. In den Videos beantworten verschiedene Poli-
tikerinnen und Politiker die Fragen der Jugendlichen. Im Oktober 2017 fand in Görlitz ein Jugendforum statt, das 
vom A-Team mitorganisiert wurde. Jugendliche aus dem gesamten Landkreis wurden eingeladen, um in einem 
Barcamp zu diskutieren. Die Themen durften frei gewählt werden. Ziel war es, junge Menschen und Jugendbeteili-
gungsprojekte aus dem Landkreis Görlitz miteinander zu vernetzen. Die neuste Idee ist ein mobiler Infokiosk. 
Mit einem umgebauten Wohnwagen möchten die Jugendlichen durch die Stadt fahren und auf das A-Team und 
Jugendbeteiligung in Görlitz aufmerksam machen.

„Andere junge Menschen zu sehen, die sich für Jugendliche in Görlitz einsetzen, ihnen eine Stimme 
geben und etwas verändern möchten – das hat mich dazu motiviert, beim A-Team mitzumachen. 
Man kann im A-Team viel über Politik lernen und diskutieren. Wenn eine Aktion gut geklappt hat, 
macht es ziemlich viel Spaß und man bekommt Lust auf weitere Themen und Aktionen.“

„Wichtig ist, mit jungen Leuten offen und auf Augenhöhe zu reden und sie zu ermutigen, ihre 
Meinung zu sagen und auch mal anders zu denken. Das A-Team ist ein Beispiel für erfolgreiche 
Beteiligung in Görlitz. Das A-Team hat immer Nachwuchs, ist gut organisiert und hat eine tolle 
Diskussionskultur. Die personelle Begleitung durch Sozialarbeiter trägt viel zum Erfolg bei.“

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Second Attempt e.V.
• Jugendliche des A-Teams
• Projektleitung A-Team
• Oberbürgermeister der Stadt Görlitz

Weitere Informationen: www.ateam-goerlitz.de

Das A-Team in Görlitz; Foto: Paul Glaser/Second Attempt e.V.
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Fallstudie: „Hoch vom Sofa! Chancen nutzen, Teilhabe stärken,

Verantwortung wagen“

Fokus der Fallstudie: Beteiligungsangebote für Jugendliche

Träger:  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
Hoch vom Sofa! ist ein Jugendbeteiligungsprogramm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des 
sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, das in Form von Projektfinanzierung und 
-begleitung junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren in ganz Sachsen dabei unterstützt, eigene Projektideen
zu entwerfen und umzusetzen. Einmal im Jahr können die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Kooperations-
partnerinnen und Kooperationspartnern ihre Ideen einreichen. Eine Jury aus Jugendlichen und Erwachsenen
wählt dann rund 30 Projekte aus, die mit einer Geldsumme und einer fachlichen Begleitung gefördert werden.
Das Programm läuft seit 2009 und wird landesweit umgesetzt. Insgesamt wurden bereits 316 Projekte von Ju-
gendlichen gefördert.

In Brand-Erbisdorf haben Jugendliche gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendfreizeitzentrum „JUFZ“ verschie-
dene Projekte umgesetzt. So wurden unter anderem eine Feuerstelle errichtet sowie ein Bolzplatz im Stadtgebiet 
erneuert. Im Wald haben die Jugendlichen einen Abenteuerpfad mit Schaukel, Sitzmöglichkeiten und Trimm-
Dich-Geräten erbaut. Der Abenteuerpfad wurde mit einem Fest feierlich eröffnet und wird im Sommer viel von 
den Jugendlichen, aber auch von anderen Besucherinnen und Besuchern gern genutzt.

„Hoch vom Sofa! ist gut, da es Jugendliche mal weg vom Fernseher bekommt, also wortwörtlich 
hoch vom Sofa. Es ist toll, sich zu treffen, mit Freunden etwas zu machen und etwas zustande zu 
bringen. Etwas zu bauen, was später auch noch einen Nutzen hat, ist schon geil.“

Jugendlicher aus Brand-Erbisdorf

„Den Jugendlichen wird die Möglichkeit gegeben ihre Interessen umzusetzen. Und zwar unabhän-
gig ob Erwachsene diese für sinnvoll erachten oder nicht. Hoch vom Sofa! unterstützt die Selbst-
verwirklichung der Jugendlichen.“

Heike Lorenz, Leiterin des „JUFZ“ in Brand-Erbisdorf

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
• „JUFZ“ - Kinderland Sachsen e.V.
• Jugendliche des „JUFZ“

Weitere Informationen: www.hoch-vom-sofa.de

Foto: Ramboll Management Consulting
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Fallstudie: „Jugend bewegt Kommune“ 

Fokus der Fallstudie: Kommunen im ländlichen Raum

Träger:  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
Das Programm „Jugend bewegt Kommune“ begleitet sächsische Kommunen im ländlichen Raum dabei, die Leb-
ensbedingungen von Kindern und Jugendlichen vor Ort zu verbessern und Beteiligungsstrukturen zu verankern. 
Es richtet sich in erster Linie an Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung. In den Kommunen werden 
Steuerungsgruppen eingerichtet, an denen unter anderem Akteurinnen und Akteure aus Kinder- und Jugend-
institutionen, Wirtschaft, Vereinen, Politik und Verwaltung mitwirken. Die Steuerungsgruppe analysiert die 
Wünsche und Bedarfe der Jugendlichen in der Kommune, entwickelt Maßnahmen zur Verbesserung und unter-
stützt die Jugendlichen, selbst aktiv zu werden und Projekte umzusetzen. Außerdem erproben die erwachsenen 
Akteure verschiedene Formen und Methoden, um herauszufinden, was am besten zur eigenen Kommune passt. 
Die Akteurinnen und Akteure werden dabei von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung begleitet. Das Pro-
gramm läuft seit 2011 und wird landesweit umgesetzt. Bisher haben 29 Kommunen teilgenommen.

Die Kommune Schirgiswalde-Kirschau nimmt seit 2017 am Programm teil und arbeitet an einer jugendgerech-
teren Kommune. Ein erstes erfolgreiches Projekt war der Jugendclub Kirschau. Die Jugendlichen hatten sich einen 
Treffpunkt im Ort gewünscht. Mit Hilfe des Bürgermeisters Herrn Gabriel und der Steuerungsgruppe haben sie 
geeignete Räumlichkeiten gefunden und einen Jugendclub eröffnet. Er wird von den Jugendlichen selbst verwal-
tet und vor allem am Wochenende gut besucht.

„Das Programm passt sich sehr gut an die Gegebenheiten des Standorts an. Es hat einen Rahmen, 
an dem man sich orientieren kann, der aber vor Ort gefüllt wird. Es gibt also keine starren Vorgaben. 
Das ist richtig gut und trägt dazu bei, dass individuelle Bedarfe erarbeitet werden und passgenaue 
Lösungswege gefunden werden. Jede Kommune tickt einfach ganz anders und findet manchmal 
auch unterschiedliche Lösungen für das gleiche Problem.“

„Durch J̀ugend bewegt Kommune` hat sich ein Netzwerk für Jugendbeteiligung gebildet, das sonst 
nie zusammengefunden hätte. In der Steuerungsgruppe gehen wir völlig unvoreingenommen an 
die Sache heran. Der Prozess ist ergebnissoffen und auf die Sicht der Jugendlichen konzentriert.“
Sven Gabriel, Bürgermeister der Stadt Schirgiswalde-Kirschau

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
• Bürgermeister der Stadt Schirgiswalde-Kirschau 
• Vertreterin der Steuerungsgruppe 
• Jugendliche Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer

Weitere Informationen: www.jugendbewegtkommune.de

| 195

Foto: DKJS

http://www.jugendbewegtkommune.de


Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Fallstudie: „jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis digitaler Partizipation“ 

Fokus der Fallstudie: Online-Vernetzung und digitale Beteiligungsmöglichkeiten

Träger:  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Deutscher Bundesjugendring, 
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
Das Gemeinschaftsprojekt „jugend.beteiligen.jetzt“ ist mit seiner Plattform eine zentrale Anlaufstelle für digitale 
Jugendbeteiligung in Deutschland. Es unterstützt die Praxis digitaler Jugendbeteiligung durch Wissenstrans-
fer, Erfahrungsberichte, digitale Werkzeuge, Beispiele guter Praxis und Qualifizierungen. „jugend.beteiligen.jetzt“ 
richtet sich an Projektinitiatorinnen und Projektinitiatoren, politische Entscheidungsträger sowie weitere Ak-
teurinnen und Akteure der Jugendbeteiligung. Ziel ist es, digitale Methoden der Jugendbeteiligung als Prinzip 
politischer Prozesse zu etablieren. Die Plattform ist seit 2016 online.

„Digitale Beteiligung kann nur an einer Stelle im Beteiligungsprozess eine Rolle spielen, zum Beispiel 
beim Ideen sammeln oder für ein Voting. Aber es kann auch sein, dass ein gesamter Prozess online 
stattfindet. ‚jugend.beteiligen.jetzt‘ bietet deswegen ein breites Spektrum an Angeboten und Tools 
an - für alle Phasen eines Beteiligungsprozesses.“

Isgard Walla, Leiterin des Gemeinschaftsprojekts „jugend.beteiligen.jetzt“

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
• Koordinierungsstelle „Handeln für eine Jugendgerechte Gesellschaft“, Arbeitsgemeinschaft Kinder- und

Jugendhilfe

Weitere Informationen: www.jugend.beteiligen.jetzt
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Fallstudie: „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ 

Fokus der Fallstudie: Kommunen im ländlichen Raum

Träger: Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
Das Projekt „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ unterstützt Akteurinnen und Akteure aus Politik, Verwal-
tung, Schulen, Jugendtreffs und Vereinen dabei, Jugendbeteiligung vor Ort zu entwickeln und die Kommune 
dadurch für junge Menschen attraktiver zu gestalten. Die Akteurinnen und Akteure erhalten für zwei Jahre eine 
Prozessbegleitung, können sich in Workshops und an Praxistagen weiterbilden, sich in Netzwerken mit anderen 
Kommunen austauschen und an einer Qualifizierungsreihe teilnehmen. Ziel ist es, durch die Begleitung, Beratung 
und Weiterbildung eine individuell passende Form der Jugendbeteiligung für die jeweilige Kommune zu ent-
wickeln, die auch nach der Projektteilnahme weiter vorangetrieben wird.
Annaberg-Buchholz hat von 2013 bis 2014 am Projekt „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ teilgenommen. 
Seitdem werden in der Kommune niedrigschwellige, offene und projektbezogene Beteiligungsmöglichkeiten ge-
schaffen, bei denen die Jugendlichen auch Verantwortung übernehmen können und Gestaltungsmöglich-
keiten erhalten. Es wurde eine Befragung aller Jugendlichen in den Schulen in Annaberg-Buchholz durchgeführt. 
Entstanden ist eine große Ideensammlung, die auch beim Stadtrat präsentiert wurde. Einmal im Monat trifft 
sich ein Junger Runder Tisch, bei dem die Ideen und Themen der Jugendlichen nach und nach aufgegriffen und 
umgesetzt werden.

„Um die Stadt nachhaltig lebenswert zu machen, braucht es junge Leute. Ein Ziel ist deshalb, der 
Abwanderung entgegenzuwirken. Dafür braucht es einen langfristigen Prozess, der vor Ort an-
setzt. Von dem Projekt „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ haben wir dabei sehr profitiert. 
Wir haben zum Beispiel geklärt, was wir unter Jugendbeteiligung verstehen und wie wir sie hier 
vor Ort ermöglichen können. Durch die Teilnahme an dem Projekt ist unsere Stadt ein ganzes Stück 
jugendgerechter geworden.“

Manuela Dietz, Sachgebietsleiterin Jugend und Bildung in Annaberg-Buchholz

„Bisher waren alle Projekte des Jungen Runden Tisches erfolgreich und wurden oder werden umge-
setzt. Es wurde zum Beispiel eine Jugendbank errichtet und es gab eine Jugendvereinsparty mit 40 
bis 50 Jugendlichen. Dafür haben wir positives Feedback bekommen. Der Planungsprozess hat auch 
großen Spaß gemacht. Als nächstes soll ein Bikepark entstehen.“ 

Jugendlicher aus Annaberg-Buchholz

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.
• Verwaltung: Jugend und Bildung, Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz
• Kreisjugendring Erzgebirge, Flexibles Jugendmanagement
• Jugendliche Projektteilnehmer

Weitere Informationen: www.kjrs-online.de
Foto: KJR Sachsen
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Fallstudie: „Muskepeer“ 

Fokus der Fallstudie: Beteiligung benachteiligter Zielgruppen

Träger: Kinder- und Jugendhilferechtsverein e. V.

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
„Muskepeer“ ist eine Seminarreihe mit Jugendlichen zu Kinder- und Jugendrechten in der Jugendhilfe in Sachsen. 
An bis zu acht Wochenenden und einer Blockwoche tauschen sich die Jugendlichen aus der Heimerziehung über 
Erfahrungen aus, erarbeiten Beteiligungsmöglichkeiten in der Jugendhilfe und werden zu Peer-Beraterinnen und 
Peer-Beratern ausgebildet. Nach der Seminarreihe sollen die 14 bis 19-Jährigen in der Lage sein, andere Jugend-
liche zum Thema Beteiligung in der Heimerziehung zu beraten. Von 2014 bis 2016 fanden zwei Durchläufe der 
Seminarreihe mit 30 Jugendlichen aus der Heimerziehung statt. Seit 2017 gibt es eine Seminarreihe für Care-
leaver zum Thema Übergang von der Jugendhilfe in ein selbstbestimmtes Leben. Bisher haben insgesamt 60 
Jugendliche an den Seminarreihen teilgenommen.
Die Jugendlichen haben in der Seminarreihe die Broschüre „Meine Rechte im Hilfeplanverfahren“ erstellt, die 
Jugendliche in der Heimerziehung über ihre Rechte in Bezug auf Beteiligungsmöglichkeiten informiert. Die Bro-
schüre wurde bereits 12 000 Mal bestellt. Mit einem „Willkommenspaket“ soll anderen Jugendlichen, die neu in 
der Heimerziehung sind, der Start erleichtert werden. Die Jugendlichen haben zudem die Wanderausstellung 
„Muskepeer, Heimkinder, Careleaver. Einblick in das Leben von Jugendlichen in der Heimerziehung“ erstellt. Diese 
tourt momentan durch Sachsen. Außerdem haben die Jugendlichen eine Stellenausschreibung für Sozialarbeiter-
innen und Sozialarbeiter in Wohngruppen entwickelt. 

„Mit Muskepeer konnte ich wirklich etwas bewirken. Das steigert dann auch die Motivation, noch 
mehr Projekte zu machen. Das Projekt stärkt das Selbstvertrauen von den teilnehmenden Jugend-
lichen und fördert Fähigkeiten und verborgene Talente. Der Respekt und das Vertrauen von den 
Erwachsenen stärkt einen. Bei Muskepeer fand alles auf Augenhöhe statt und es gab keine Hierar-
chien. Die Pädagogen haben nicht versucht, die Jugendlichen zu erziehen, sondern haben uns so 
akzeptiert, wie wir sind. Das hat das Vertrauen gestärkt.“

Jugendlicher aus dem Projekt Muskepeer

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V.
• Jugendlicher aus dem Projekt „Muskepeer“

Weitere Informationen: www.muskepeer.de

Foto: Muskepeer
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Fallstudie: „Nixlos.de“ 

Fokus der Fallstudie: Online-Vernetzung und digitale Beteiligungsmöglichkeiten

Träger: Netzwerk für demokratische Kultur e.V.

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels:
„nixlos? Dann mach was los!“ ist die Internetplattform in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen, die Frei-
zeitangebote und Wissenswertes für Jugendliche bündelt und junge Menschen zum Vorbeischauen, Mitmachen, 
Ausprobieren und selber Machen einlädt. Sowohl Jugendliche, als auch Akteurinnen und Akteure der Kinder- und 
Jugendarbeit können sich auf der Plattform mit ihrem Projekt, ihrer Gruppe oder ihrem Verein vorstellen und 
berichten, welche Aktionen und News demnächst anstehen. 

Ziel ist es, jungen Menschen Freizeitmöglichkeiten und Chancen im ländlichen Raum aufzuzeigen. Jugendliche 
sollen außerdem dazu motiviert werden, eigene Projekte umzusetzen. Dafür beherbergt die Plattform unter an-
derem auch die Jugendfonds der Partnerschaften für Demokratie des Landkreises Leipzig sowie Nordsachsen. Bei 
beiden können ganzjährig Projektanträge gestellt werden. Die Jugendjurys sowie das E-Voting auf der Plattform 
entscheiden über die Anträge. Die Internetplattform besteht seit Ende 2014 und richtet sich an Akteurinnen und 
Akteure und Jugendliche in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.

„Wir haben auf Nixlos.de schon einige Veranstaltungen beworben. Die Plattform bietet ein große 
Chancen für Jugendbeteiligung, weil die Jugendlichen erfahren, was es alles für Angebote in ihrer 
Region gibt. Nixlos.de fördert auch die Vernetzung, denn es sind sehr viele Akteure auf der Platt-
form angemeldet. Dort dann eine Vernetzung herzustellen, ist super einfach. Ich wünsche mir, dass 
die Plattform noch viel bekannter wird.“

Julia Roth, AWO Freizeittreff „Mauerwerk“ in Brandis

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. 
• AWO Freizeittreff „Mauerwerk“ in Brandis 
• Geschäftsstelle Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig e.V.

Weitere Informationen: www.nixlos.de

Foto: Plattform „Nixlos.de“
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Fallstudie: „Gemeinsam geht es besser. Servicestelle Kinder- und  

Jugendbeteiligung in Sachsen“

Fokus der Fallstudie: Strukturen und Akteure der Kinder- und Jugendhilfe

Träger: Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.

Themen und Inhalte des Praxisbeispiels: Die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung ist eine sachsen-
weite und trägerübergreifende Anlaufstelle für Akteurinnen und Akteure aus Politik, Verwaltung und Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe. Sie bietet Informationen, Beratung, Qualifizierung und Ideen zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendbeteiligung. Die Servicestelle bringt die verschiedenen Akteurinnen und Akteure in partizipa-
tiven Formaten zusammen und bietet Möglichkeiten für Austausch und Vernetzung. Die Servicestelle wurde 2016 
eingerichtet und ist landesweit tätig.

Um ihre Arbeit weiterzuentwickeln, nehmen die Fachkräfte des Netzwerks für Kinder- und Jugendarbeit e.V. an 
Fachtagungen und Praxistagen der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung teil. Dabei tauschen sie sich mit 
anderen Fachkräften aus, um Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten.

„Die Servicestelle unterstützt meine Arbeit vor allem durch den Austausch mit weiteren Akteurin-
nen und Akteuren. Beim Fachtag zum Thema Jugendbeteiligung habe ich zum Beispiel spannende 
Praxisbeispiele kennengelernt und konnte mich mit anderen Fachkräften vernetzen. Gemeinsam 
haben wir überlegt, wie wir die Jugendbeteiligung in Sachsen weiterentwickeln können. Solche 
Netzwerke zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung finde ich sehr wichtig.“

Christoph Semper, Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit e.V.

„Der Schatz der Jugend wird immer bedeutender und den muss man hegen und pflegen. Bei 
Entscheidungen auf kommunaler Ebene ist es deshalb wichtig, Jugendinteressen zu berücksichti-
gen. Dazu kann eine Jugendbeteiligung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung beitragen. 
Dafür ist es wichtig, dass es zum Beispiel die Servicestelle gibt und sie ein Bewusstsein für Kinder- 
und Jugendbeteiligung befördert.“

Peer Schuster, Sächsischer Städte- und Gemeindetag

Interviewte Akteurinnen und Akteure: 
• Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.
• Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Sachsen
• Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit e.V.
• Sächsischer Städte- und Gemeindetag

Weitere Informationen: www.kjrs-online.de

Bild: Fachtag der Servicestelle; 
Foto: Julia Weisberg, Evangelische Akademie Meißen
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4.2  Leitfaden

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts 
Gesprächsleitfaden für Fallstudieninterviews 
November 2017

Anmerkung

Der vorliegende Meta-Leitfaden diente der Strukturierung und Systematisierung der Gespräche mit den unter-
schiedlichen Akteursgruppen (Legende siehe unten). Diese wurden teils als Einzelgespräche, zum Großteil jedoch 
als Gruppeninterviews mit 2 bis 8 Personen durchgeführt.

Die Fragen zu 1. bis 3. wurden bei allen Fallstudien gestellt. Danach folgten die jeweils spezifischen Fragen für 
die einzelnen Fallstudien.

Für die Gespräche wurden jeweils circa 45 bis 60 Minuten eingeplant.  

Ebenen der Gesprächspartner 
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Übergeordneter Träger (Stiftung, Verband) 

Umsetzungsebene: Jugendeinrichtung/ Freizeittreff/ freier Träger

Politik & Verwaltung: Stadt/ Gemeinde/ Land/ Kommune   

Aktive Jugendliche 

Nicht-aktive Jugendliche 
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4.2.1  Persönliche Vorstellung
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Bitte stellen Sie sich kurz vor und erläutern Sie Ihren Aufgabenbereich. 

Bitte stellt euch kurz mit eurem Namen und eurem Alter vor und sagt, was ihr momentan macht 
(zur Schule gehen, Ausbildung machen, arbeiten o.ä.) 

4.2.2  Beteiligungsverständnis

Welches Beteiligungsverständnis liegt Ihrer Arbeit zugrunde?

Welche Bedeutung hat Jugendbeteiligung für Sie?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Chancen von Jugendbeteiligung?

In welchen Bereichen und auf welchen Ebenen sollten sich Jugendliche beteiligen können?

Welche Ansätze der Jugendbeteiligung fördern Sie beziehungsweise bieten Sie selbst an?  
Welche Ziele verfolgen Sie mit diesen Ansätzen?

Inwiefern sollte Jugendbeteiligung die gesellschaftliche und die politische Teilhabe von Jugendlichen fördern?  
Sehen Sie Unterschiede in den beiden Bereichen? 
Braucht es für diese Ihrer Erfahrung nach unterschiedliche Ansätze?

Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die Grenzen von Jugendbeteiligung? 

Was versteht ihr unter Jugendbeteiligung?

In welchen Bereichen haltet ihr es für besonders wichtig, dass es Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche gibt?

Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit Beteiligungsmöglichkeiten gesammelt?

Es gibt verschiedene Formen der Jugendbeteiligung. Jugendliche können sich zum Beispiel in Vereinen, 
Verbänden, in der Familie oder in der Schule einbringen. 
Kennt ihr darüber hinaus weitere Formen der Beteiligung und des Engagements? 

Kennt ihr Beteiligungsformen, die von Jugendlichen selbst organisiert werden? Wie sehen diese aus?

Was meint ihr: Wo liegen die Grenzen von Jugendbeteiligung?  
Habt ihr hier eigene Erfahrungen gesammelt?  
Seid ihr schon einmal an Grenzen gestoßen? 

(Grenzen können zum Beispiel sein: fehlende Mobilität, fehlende zeitliche oder räumliche Freiräume, fehlende oder 

unpassenden Angebote, fehlendes Interesse)

Wie schätzt ihr die Rolle Erwachsener bei Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche ein? 

Wie stark sollten sich diese zum Beispiel als Ansprechpersonen oder Berater „einmischen“ können?
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4.2.3  Beteiligungspraxis
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Was zeichnet erfolgreiche Ansätze von Jugendbeteiligung aus?

Welche Merkmale sollten Beteiligungsangebote haben, damit sich Jugendliche eigeninitiativ und eigenständig 
einbringen können?

Wie können Jugendliche auf Beteiligungsangebote aufmerksam gemacht werden?  
Welche Wege sollten gegangen, welche Formate und Medien genutzt werden?

Wann ist ein Beteiligungsprozess für Sie erfolgreich?  
Welche Ziele sollten erreicht worden sein?

Können Sie Beispiele für erfolgreiche Beteiligungsprozesse bei Ihnen vor Ort nennen?

Wie muss eine Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen aussehen, damit der Beteiligungsprozess zu einem 
für alle Seiten zufriedenstellenden Ergebnis kommt?

„Begleiten statt anleiten“ ist ein häufig zitierter Ansatz aus der Jugendarbeit. 

Trifft dieser auch auf Jugendbeteiligung zu?  
Inwiefern kann er dort realisiert werden?

Was brauchen Jugendliche Ihrer Einschätzung nach, damit sie sich mit ihren eigenen Themen, Ideen und Ansätzen 
einbringen können?

Wo sehen Sie Herausforderungen bei der Beteiligung von Jugendlichen?  

Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Jugendbeteiligung gelingt?

Inwiefern müssten sich politische oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen ändern, damit Jugendbeteiligung 
stärker gefördert wird?

Welche finanziellen und personellen Bedingungen müssen gegeben sein, damit Jugendbeteiligung bei Ihnen vor 
Ort gelingt?

In Ihrer Stadt/ Gemeinde/ Land/ Kommune: inwiefern setzen Sie einen Rahmen, um Jugendbeteiligung bei Ihnen 
vor Ort zu ermöglichen?  
Welche Akteure binden Sie in diesen Prozess ein?  
Wie würden Sie Ihre Rolle dabei beschreiben?

Inwiefern werden bei Ihnen Räume geschaffen, in denen Jugendliche echte Entscheidungen treffen können? 
Welche Entscheidungen können dies sein?

Inwieweit profitiert Ihre Gemeinde/ Stadt/ Land von Jugendbeteiligung?

Wo sehen Sie die größten Gestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche in Ihrer Stadt/ Gemeinde/ Land?   
Wo sehen Sie Grenzen der Beteiligung bei Ihnen vor Ort? 
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Wie sieht erfolgreiche Jugendbeteiligung für euch aus?

Könnt ihr Beispiele nennen, in denen sich Jugendliche bei euch vor Ort erfolgreich beteiligt haben (ihr selbst oder 
andere)?

Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr mit Beteiligungsprojekten gemacht? 

Würdet ihr diese als erfolgreich bezeichnen und warum oder warum nicht?

Wie können Jugendliche am besten auf die verschiedenen Möglichkeiten zur Beteiligung aufmerksam 
gemacht werden?  
Welche Wege, Formate und Medien sollten genutzt werden?

Was braucht ihr, damit ihr euch mit euren eigenen Ideen und Themen einbringen könnt?

Ist es manchmal auch schwierig, sich zu beteiligen? 

Welche Herausforderungen gibt es eurer Erfahrung nach (persönlich und strukturell)? 

(Herausforderungen können zum Beispiel sein: fehlende Mobilität, fehlende zeitliche oder räumliche Freiräume, 

fehlende oder unpassenden Angebote, fehlendes Interesse)

Was denkt ihr: Wie kann man Engagement für Jugendliche attraktiver machen? 

Was müsste dafür getan werden?

Was haltet ihr von Online beziehungsweise Digitalen Beteiligungsformaten?

Welche Anerkennung würdet ihr euch wünschen? 

(zum Beispiel mehr öffentliche Berichterstattung, Veranstaltungen oder digitale Plattform um die eigenen 

Ergebnisse oder Projekte zu präsentieren, Zertifikate, Preise)
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4.2.4  Fallstudien

Fallstudie 1: „Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Sachsen”

Akteure und Strukturen für Partizipation
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Welche konkreten Aufgaben führt die Servicestelle im Bereich Jugendbeteilgung durch?  

Welche Rolle haben Sie in diesem Projekt?

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt? 

Welche Zielgruppen hat das Projekt?

Wo liegt Ihrer Einschätzung nach der größte Unterstützungsbedarf der Akteure im Feld der Jugendbeteiligung?  

Können Sie kurz (!) beschreiben, wie sich die Strukturen der Jugendbeteiligung in Sachsen gestalten?

Wer sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Akteure für eine aktive Jugendbeteiligung in Sachsen?

Welche Netzwerkstrukturen im Bereich der Jugendbeteiligung können Sie mit der Servicestelle in Sachsen auf- be-
ziehungsweise ausbauen und unterstützen?

Inwieweit wird das Angebot der Servicestelle bisher von Politik sowie Akteuren der Jugendhilfe in Anspruch genom-
men?

Gibt es Akteure der Jugendbeteiligung, die Sie mit Ihren Angeboten bisher nicht erreichen?  
Um welche Akteure handelt es sich?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren der Servicestelle?

Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen für die Servicestelle (gesellschaftlich, politisch, strukturell)? 

Inwiefern wird die Arbeit der Servicestelle durch diese Rahmenbedingungen gefördert oder gehemmt? 

Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, damit das Projekt noch besser funktionieren kann?

Welche Erfolge konnte die Servicestelle seit ihrer Etablierung im Bereich Jugendbeteiligung bereits erreichen?

Wie sehen die nächsten Schritte aus?
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Wie wurde Ihre Arbeit im Bereich Jugendbeteiligung durch die Servicestelle unterstützt?  

Wie sind Sie mit der Servicestelle in Kontakt gekommen? 

Welchen Unterstützungsbedarf hatten oder haben Sie?   
Wie häufig haben Sie Kontakt zur Servicestelle?

Wie gestalten sich die Strukturen der Jugendbeteiligung bei Ihnen vor Ort?

Inwiefern sind Sie in sachsenweiten oder regionalen/ lokalen Netzwerken im Bereich der Jugendbeteiligung aktiv?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren der Servicestelle?

Was müsste passieren, damit Sie noch besser von der Arbeit der Servicestelle profitieren können?
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Beteiligungsangebote für Jugendliche
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Inwiefern fördert das Programm „Hoch vom Sofa“ die Beteiligung von Jugendlichen in Sachsen? 

Welche Rolle haben Sie (Ihre Stiftung, Ihre Einrichtung) in diesem Programm?

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Programm?

Welche Zielgruppen hat das Programm?

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer täglichen Arbeit hinsichtlich der Beteiligung von Jugendlichen? 

(zum Beispiel in der Arbeit mit den Jugendlichen, in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Programms, in der 

Zusammenarbeit mit Akteuren/ Politik)

Wie schaffen Sie es, Jugendliche zu aktivieren und zu motivieren, eigene Projekte zu initiieren und umzusetzen?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren von „Hoch vom Sofa!“?

Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen für „Hoch vom Sofa!” (gesellschaftlich, politisch, strukturell)? 

Inwiefern wird die Arbeit in dem Programm durch diese Rahmenbedingungen gefördert oder gehemmt? 

Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, damit das Programm noch besser funktionieren kann?

Eure Zusammenarbeit mit „Hoch vom Sofa!“ (wird nicht gefragt, nur Thema)

Wie habt ihr von „Hoch vom Sofa!“ erfahren?

Was hat euch dazu motiviert, bei „Hoch vom Sofa!“  mitzumachen?

Welche Projekte habt ihr mit „Hoch vom Sofa!“  umgesetzt?

Wie lief das dann genau ab?  
Wer hat euch unterstützt? 

Wie habt ihr einen Partner für euer Projekt gefunden? 

Wie habt ihr die Fördermittel beantragt? Lief alles glatt oder gab es auch Schwierigkeiten?

Wie viel Zeit habt ihr in eure „Hoch vom Sofa!“ -Projekte investiert?

Welche Veränderungen habt ihr mit eurem Projekt bewirkt?

Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr mit dem Projekt bewirkt habt?

Seid ihr zufrieden mit eurem Engagement durch die „Hoch vom Sofa!“ -Projekte? 

Was müsste passieren, damit ihr noch zufriedener seid?

Seid ihr auch außerhalb von „Hoch vom Sofa!“  aktiv, zum Beispiel in einem Jugendverband, als Klassensprecherin 
oder Klassensprecher in der Schule oder in eurer Freizeit?
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Eure Zusammenarbeit mit „Hoch vom Sofa!“ (wird nicht gefragt, nur Thema)

Wenn ihr an die Zukunft denkt:  

Würdet ihr euch auch zukünftig mit eigenen Projekten beteiligen? 

Was könnte noch besser laufen? 

Welche Unterstützung wünscht ihr euch? Von wem wünscht ihr euch diese Unterstützung?

Warum habt ihr euch bisher nicht an Projekten wie „Hoch vom Sofa!“ beteiligt? 

Was müsste passieren, damit ihr euch an Projekten wie „Hoch vom Sofa!“, oder an anderen Orten, beteiligt?

Habt ihr Ideen beziehungsweise vielleicht schon eigene Erfahrungen gemacht, wie man noch nicht aktive 
Jugendliche für die Teilnahme beziehungsweise Mitwirkung an einem Projekt motivieren kann?
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Fallstudie 3: „Jugend bewegt kommune“ und „Jugendgerechtigkeit  

als Standortfaktor“

Kommunen im ländlichen Raum
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Inwiefern fördert das Programm „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit als 

Standortfaktor“ die Beteiligung von Jugendlichen in Sachsen? 

Welche Rolle haben Sie (Ihre Stiftung, Ihre Einrichtung, Ihre Kommune) in diesem Programm?

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Programm? 

Welche Zielgruppen hat das Programm?

Welche konkreten Beteiligungsmöglichkeiten bieten Sie den Jugendlichen in Ihrem Einzugsgebiet? 

Welche Themen bieten Sie den Jugendlichen an? Beziehen Sie die Jugendlichen in die Themenwahl ein? 

Welche Beteiligungsformate gibt es bei Ihnen?

Welche Gestaltungs- und Entscheidungsmandate haben die Jugendlichen?

Welche Veränderungsprozesse haben Sie im Programm „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendge-

rechtigkeit als Standortfaktor“ initiiert? 

Wie verlief die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren? 

Inwiefern wurden die Jugendlichen einbezogen? 

Welche Maßnahmen und Meilensteine haben Sie sich gesetzt? 

Wo stehen Sie heute? 

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer täglichen Arbeit? 

(zum Beispiel in der Arbeit mit den Jugendlichen, in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Programms, in der 

Zusammenarbeit mit Akteuren/ Politik)

Wie schaffen Sie es, Jugendliche zu aktivieren und zu motivieren, an Ihren Beteiligungsangeboten zu partizipieren?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren von „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugend-

gerechtigkeit als Standortfaktor“?

Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen für „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit 

als Standortfaktor“ (gesellschaftlich, politisch, strukturell)? 

Inwiefern wird die Arbeit in dem Programm durch diese Rahmenbedingungen gefördert oder gehemmt? 
Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, damit das Programm noch besser funktionieren kann?

Welchen Herausforderungen, aber auch welchen Chancen begegnen Sie durch die ländliche Struktur Ihrer Region 
hinsichtlich der Beteiligung von Jugendlichen?
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Eure Zusammenarbeit mit „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit als 

Standortfaktor“?  (wird nicht gefragt, nur Thema)

Wie habt ihr von „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ erfahren? 

Was hat euch dazu motiviert, bei „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit als Standort-

faktor“ mitzumachen?

Was genau habt ihr im Rahmen von „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit als Stand-

ortfaktor“ gemacht?

Wie lief das dann genau ab?  
Wer hat euch unterstützt? 

Wie habt ihr ein Thema und Unterstützung gefunden? 

Lief alles glatt oder gab es auch Schwierigkeiten?

Wie viel Zeit habt ihr in diese Beteiligungsprojekte investiert?

Welche Veränderungen habt ihr mit eurem Einsatz bewirkt? 

Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr mit eurem Einsatz bewirkt habt? 

Was müsste passieren, damit ihr noch zufriedener seid?

Seid ihr auch außerhalb von „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor“ 
aktiv und engagiert euch, zum Beispiel in einem Jugendverband, als Klassensprecher in der Schule oder in eurer 
Freizeit?

Wenn ihr an die Zukunft denkt:  

Würdet ihr euch auch zukünftig in eurem Umfeld/ eurer Kommune beteiligen? 

Was könnte noch besser laufen? 

Welche Unterstützung wünscht ihr euch? Von wem wünscht ihr euch diese Unterstützung?

Warum habt ihr euch bisher nicht an Projekten wie „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendgerech-

tigkeit als Standortfaktor“ beteiligt? 

Was müsste passieren, damit ihr euch an Projekten wie „Jugend bewegt Kommune“ beziehungsweise „Jugendge-

rechtigkeit als Standortfaktor“, oder an anderen Orten, beteiligt?
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Jugendkultur und Jugendbeteiligung 
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Inwiefern fördert das Projekt „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ die Beteiligung von 
Jugendlichen in Sachsen?

Welche Rolle haben Sie persönlich in diesem Projekt?

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?  

Welche Zielgruppen hat das Projekt?

Welche konkreten Beteiligungsmöglichkeiten bieten Sie den Jugendlichen in Ihrem Einzugsgebiet?  

Welche Themen bieten Sie den Jugendlichen an? Beziehen Sie die Jugendlichen in die Themenwahl ein? 

Welche Beteiligungsformate gibt es bei Ihnen?

Welche Gestaltungs- und Entscheidungsmandate haben die Jugendlichen?

Welche Veränderungsprozesse haben Sie in dem Projekt „A-Team“ mit den Jugendlichen bisher bereits initiiert? 

Wie verlief die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren? 

Inwiefern wurden die Jugendlichen einbezogen? 

Welche Maßnahmen und Meilensteine haben Sie sich gesetzt? 

Wo stehen Sie heute? 

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer täglichen Arbeit? 

(zum Beispiel in der Arbeit mit den Jugendlichen, in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Projekts, in der 

Zusammenarbeit mit Akteuren/ Politik)

Wie schaffen Sie es, Jugendliche zu aktivieren und zu motivieren, an Ihren Beteiligungsangeboten zu partizipieren?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren vom „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“?

Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen für das Projekt „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ ? 
(gesellschaftlich, politisch, strukturell)? 

Inwiefern wird die Arbeit in dem Projekt durch diese Rahmenbedingungen gefördert oder gehemmt?  
Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, damit das Projekt noch besser funktionieren kann?

Welchen Herausforderungen, aber auch welchen Chancen begegnen Sie durch die ländliche Struktur Ihrer Region 
hinsichtlich der Beteiligung von Jugendlichen?
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Eure Zusammenarbeit mit „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung?“  (wird nicht gefragt, nur Thema)

Wie habt ihr von „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ erfahren? 

Was hat euch dazu motiviert, bei „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ mitzumachen?

Was genau habt ihr im Rahmen vom „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ gemacht?

Wie lief das dann genau ab?  
Wer hat euch unterstützt? 

Wie habt ihr ein Thema und Unterstützung gefunden? 

Lief alles glatt oder gab es auch Schwierigkeiten?

Wie viel Zeit habt ihr in diese Beteiligungsprojekte investiert?

Welche Veränderungen habt ihr mit eurem Einsatz bewirkt? 

Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr mit eurem Einsatz bewirkt habt? 

Was müsste passieren, damit ihr noch zufriedener seid?

Seid ihr auch außerhalb vom „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ aktiv und engagiert euch, zum Beispiel 
in einem Jugendverband, als Klassensprecher in der Schule oder in eurer Freizeit?

Wenn ihr an die Zukunft denkt:  

Würdet ihr euch auch zukünftig in eurem Umfeld/ eurer Kommune beteiligen? 

Was könnte noch besser laufen? 

Welche Unterstützung wünscht ihr euch? Von wem wünscht ihr euch diese Unterstützung?

Warum habt ihr euch bisher nicht an Projekten wie „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ beteiligt? 

Was müsste passieren, damit ihr euch an Projekten wie „A-Team. Schnittstelle für Jugendbeteiligung“ beteiligt? 
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Fallstudie 5:  „MUSKEPEER“ 

Beteiligung benachteiligter Zielgruppen 
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Inwiefern fördert das Projekt „Muskepeer“ die Beteiligung von Jugendlichen in Sachsen? 

Welche Rolle haben Sie persönlich in diesem Projekt?

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?  

Welche Zielgruppen hat das Projekt?

Welche Themen bieten Sie den Jugendlichen an? Beziehen Sie die Jugendlichen in die Themenwahl ein? 

Welche Beteiligungsformate gibt es bei Ihnen?

Welche Gestaltungs- und Entscheidungsmandate haben die Jugendlichen?

Welche Veränderungsprozesse haben Sie in dem Projekt „Muskepeer“ mit den Jugendlichen bisher bereits initiiert? 

Wie verlief die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren? 

Inwiefern wurden die Jugendlichen einbezogen? 

Welche Maßnahmen und Meilensteine haben Sie sich gesetzt? 

Wo stehen Sie heute? 

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer täglichen Arbeit? 

(zum Beispiel in der Arbeit mit den Jugendlichen, in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Projekts, in der 

Zusammenarbeit mit Akteuren/ Politik)

Wie schaffen Sie es, Jugendliche zu aktivieren und zu motivieren, an Ihren Beteiligungsangeboten zu partizipieren?

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren vom Projekt „Muskepeer“?

Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen für das Projekt „Muskepeer“? (gesellschaftlich, politisch, strukturell)? 

Inwiefern wird die Arbeit in dem Projekt durch diese Rahmenbedingungen gefördert oder gehemmt?  
Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, damit das Projekt noch besser funktionieren kann?

Welchen Herausforderungen, aber auch welchen Chancen begegnen Sie durch die Zusammenarbeit mit einer 
speziellen Zielgruppe wie den Jugendlichen, die in Heimen oder Wohngruppen leben?
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Fallstudie 6:  „nixlos.de“ und „Jugend.beteiligen.jetzt“

Online-Vernetzung und digitale Beteiligungsmöglichkeiten
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Inwiefern fördert das Projekt „Nixlos.de“ die Beteiligung von Jugendlichen in Sachsen? 

Welche Rolle haben Sie (Ihr Verein, Ihre Einrichtung, der Beirat) in diesem Projekt?

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt? 

Welche Zielgruppen hat das Projekt?

Welche konkreten Beteiligungsmöglichkeiten bieten Sie den Jugendlichen in Ihrem Einzugsgebiet (über Ihr Portal, 
über Ihr konkretes Angebot)? 

Welche Themen bieten Sie den Jugendlichen an? Beziehen Sie die Jugendlichen in die Themenwahl ein? 

Welche Beteiligungsformate gibt es bei Ihnen?

Welche Gestaltungs- und Entscheidungsmandate haben die Jugendlichen?

Sie bieten über Ihr Portal die Möglichkeit, dass Jugendliche über Projekt abstimmen und eigene Projekte über den 
Jugendfonds beantragen können.  

Inwiefern wird dies von Jugendlichen in Anspruch genommen? 

Wie machen Sie auf diese Möglichkeiten aufmerksam? 

Bieten Sie den Jugendlichen Unterstützung, zum Beispiel bei der Antragsstellung?

Wenn ja, wie sieht diese aus?

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer täglichen Arbeit hinsichtlich der Beteiligung von Jugendlichen? 

(zum Beispiel in der Arbeit mit den Jugendlichen, in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Projekts, in der 

Zusammenarbeit mit Akteuren/ Politik)

Inwiefern profitieren Sie von einer Beteiligung an dem Projekt „Nixlos.de“? 

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für das Projekt/ das Portal?

Wie schaffen Sie es, Jugendliche zu aktivieren und zu motivieren, an Ihren Beteiligungsangeboten zu partizipieren? 

Welche Rolle spielen das Portal und die Angebote von „Nixlos.de“ hierbei? 

Was sind Ihrer Einschätzung nach die Erfolgsfaktoren von „Nixlos.de“?

Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen für „Nixlos.de“ (gesellschaftlich, politisch, strukturell)? 

Inwiefern wird die Arbeit in dem Programm durch diese Rahmenbedingungen gefördert oder gehemmt? 

Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, damit das Projekt noch besser funktionieren kann?

Welchen Herausforderungen, aber auch welchen Chancen begegnen Sie durch die ländliche Struktur Ihrer Region 
hinsichtlich der Beteiligung von Jugendlichen?
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Inwiefern fördert das Projekt „jugend.beteiligen.jetzt“ die Beteiligung von Jugendlichen?

Können Sie in knappen Sätzen Ihren Projektansatz beschreiben? 

Welche Ziele verfolgen Sie? 

Welche Zielgruppen möchten Sie erreichen?

Sie haben einen Fokus auf digitale Beteiligung gelegt. Inwiefern kann Jugendbeteiligung von digitalen Ansätzen 
profitieren? 

In welchem Bezug stehen online- und offline-Elemente in Ihrem Projekt?

In welchen Bereichen nutzen Sie konkret digitale Elemente (zum Beispiel in der Ansprache von Jugendlichen, in 
der Kommunikation, in der Projektarbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit)?

Erreichen Sie mit Ihren Angeboten vor allem Jugendliche, die sich mit digitalen Technologien gut auskennen? 

Wenn nicht, welche Art der Unterstützung brauchen die Jugendlichen die sich noch nicht gut auskennen und in 
welcher Form bieten Sie diese an?

Wie können Ihrer Einschätzung nach Angebote der Jugendbeteiligung (zum Beispiel im Rahmen der Schule, in 
Verbänden, von anderen Vereinen und Stiftungen, in der Freizeit der Jugendlichen) von digitalen Elementen profi-
tieren? 

Welche Bedeutung haben digitale Elemente Ihrer Meinung nach für Jugendbeteiligung in ländlichen Regionen? 

Was sind Chancen und Herausforderungen?

Was müssten Anbieter von Beteiligungsangeboten beachten, wenn sie digitale Elemente sinnvoll in ihre Angebote 
integrieren wollen? 

Wo liegen Grenzen in der Integration digitaler Elemente? 

Welche Hinweise können Sie Akteuren der Jugendbeteiligung in Sachsen darüber hinaus aus Ihren Erfahrungen 
mitgeben – vor allem hinsichtlich der Ansprache, Aktivierung und Motivierung von Jugendlichen, sich zu beteiligen?

Vielen Dank für Ihre/ Eure Zeit und Mitwirkung!



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Anhang 5 – Telefonbefragung

5.1  Zu Kantar Emnid 

Kantar Emnid ist ein Geschäftsbereich der Kantar Deutschland GmbH unter dem gemeinsamen Dach der inter-
nationalen Marktforschungsgruppe Kantar. Emnid ist ein Full-Service-Institut und bietet Aktivitäten in nahezu 
allen Bereichen der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung. Emnid hat seinen Hauptsitz in Bielefeld und ver-
fügt über Telefonstudios in Bielefeld und Berlin.

Die Einhaltung der Standards guter Evaluation, der „Standards zur Qualitätssicherung in der Markt- und So-
zialforschung“ vom Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. / ADM, herausgegeben in 
Gemeinschaft mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) und dem Berufsverband 
Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. (BVM), wird von Kantar Emnid garantiert, denn es ist Mitglied von 
BVM und ADM. Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung bei Emnid erfolgen entsprechend 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzes und dem Standesrecht des ADM.

Kantar Emnid garantiert die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Eine personenbezogene 
Abspeicherung von Daten erfolgt nicht. Das gilt selbstverständlich auch für die Verknüpfung der Daten mit den 
Telefonnummern. Alle Datensätze werden dem Auftraggeber in anonymisierter Form geliefert, so dass es zu 
keinem Zeitpunkt möglich ist, die befragten Personen zu identifizieren.

Emnid hat im Jahr 2016 etwa 1 500 000 Interviews per Telefon durchgeführt und verfügt wie kaum ein anderes 
Institut in Deutschland über das entsprechende Know-how im CATI-Bereich. Die besondere Aufmerksamkeit gilt 
der Auswahl, Schulung und Qualitätskontrolle der Interviewer. Da den Interviewern eine verantwortungsvolle 
Aufgabe zukommt, muss auch die Qualitätskontrolle der Interviewer in besonderer Weise sichergestellt sein. 
Hier stellt Emnid innerhalb der Qualitätsuntersuchungen noch über die im Rahmen von ISO 9001 zertifizierten, 
hohen Qualitätsansprüche hinausgehende Anforderungen. So werden beispielsweise die Interviewer zum Pro-
jektbeginn intensiv für das jeweilige spezielle Projekt geschult.

Emnid dokumentiert den Erhebungsprozess während aller Phasen der Feldarbeit. Für die interne Kontrolle der 
Studie erhält der Studienleiter täglich ein Ablaufprotokoll über den Telefonfile, die durchschnittliche Interview-
dauer und so weiter Diese Prozessdokumente fließen in einen systematischen Methodenbericht ein.

Wie kein anderes Erhebungsinstrument bietet das von Emnid genutzte CATI-Instrument neben einer optimalen 
Steuerung des Erhebungsprozesses mittels SMS und Autodialing die Möglichkeit für eine Plausibilitätskontrolle 
in Echtzeit. So können Filterführung und Plausibilisierungsschritte in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber 
erfolgen. 

Da bei Emnid alle Erhebungen computergestützt erfolgen, sind entsprechende „Features“ für Befragun-
gen möglich, die auch bei der Erhebung zum 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht genutzt wurden, wie 
beispielsweise:

• interne Konsistenzprüfung der Angaben
• automatisierte Filterprüfung
• Randomisierung von Fragenblöcken
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5.2  Fragebogen telefonische Befragung

Fragebogen für die telefonische Befragung im 5. Sächsischen Kinder- und Jugendbericht 
Fassung 20.10.2017

WENN ALTER KLEINER 16 
Hallo, 
mein Name ist .... – ich rufe an vom Meinungsforschungsinstitut EMNID. Wir führen gerade eine Umfrage mit 
Kindern und Jugendlichen in Sachsen durch, und zwar im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Verbraucherschutz. In der Umfrage geht es vor allem um die Frage, wie sich junge Menschen in 
Sachsen engagieren und beteiligen. Wir haben Dich für diese Umfrage ausgewählt, da Du Dich bei der letzten 
Mehrthemenumfrage von EMNID für eine weitere Umfrage bereit erklärt hast. Vielen Dank dafür. Wärest Du 
jetzt bereit, an dieser Umfrage teilzunehmen?

WENN ALTER 16 und älter 
Hallo, 
mein Name ist .... – ich rufe an vom Meinungsforschungsinstitut EMNID. Wir führen gerade im Auftrag des Säch-
sischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz eine Umfrage mit Kindern und Jugendlichen in 
Sachsen durch. Das Thema der Umfrage ist Beteiligung und Partizipation von jungen Menschen in Sachsen. Wir 
haben Sie für diese Umfrage ausgewählt, da Sie sich bei der letzten Mehrthemenumfrage von EMNID für eine 
weitere Umfrage bereit erklärt haben. Vielen Dank dafür. Wären Sie jetzt bereit, an dieser Umfrage teilzunehmen? 

Frage 1 
Was machst Du in Deiner Freizeit? 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

NICHT VORLESEN 
*OPEN
9: weiß nicht, k. A.

WENN ALTER KLEINER 16 
Frage 2 
Auf welche Art von Schule gehst Du? 

BEI BEDARF VORLESEN 
1: Grundschule 
2: Oberschule 
3: Gymnasium 
4: Förderschule

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN ALTER KLEINER 16 
FRAGE 3 
Wie kommst Du in der Regel zu Schule? 

MEHRFACHNENNUNG 
1: werde mit dem Auto gefahren 
2: zu Fuß 
3: mit dem Fahrrad 
4: mit dem Mofa, Moped, Motorrad 
5: mit dem Bus
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6: mit Straßenbahn 
7: mit Zug/S-Bahn

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN ALTER 16 und älter 
FRAGE 4 
Was von dem Folgenden trifft auf Sie zu? 

1: gehe noch auf eine allgemeinbildende Schule 
2: gehe auf eine berufliche Schule, mache eine berufliche Ausbildung oder Umschulung 
3: bin Student/Studentin 
4: bin erwerbstätig 
5: bin arbeitslos 

NICHT VORLESEN 
8: Sonstiges *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4=“1“ 
FRAGE 5 
Auf welche Art von allgemeinbildender Schule gehen Sie? 

BEI BEDARF VORLESEN 
1: Oberschule 
2: Gymnasium 
3: Förderschule 

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 =“2“ 
FRAGE 5b 
Was trifft auf Sie zu? 

MEHRFACHNENNUNG 
1: besuche eine Berufsschule, Berufsfachschule 
2: besuche eine Fachschule, eine Fachoberschule 
3: besuche ein berufliches Gymnasium 
4: mache ein Berufsvorbereitungs- oder Berufsgrundbildungsjahr 
5: mache eine Lehre, eine betriebliche Ausbildung 
6: mache ein Referendariat, Anerkennungsjahr, bin Trainee oder mache ein Volontariat 
7: bin in einer Umschulung 

NICHT VORLESEN 
8: Sonstige berufliche Ausbildung 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 =“1“ 
FRAGE 6 
Wie kommen Sie in der Regel zu Schule? 
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MEHRFACHNENNUNG 
1: mit dem Auto 
2: zu Fuß 
3: mit dem Fahrrad 
4: mit dem Mofa, Moped, Motorrad 
5: mit dem Bus 
6: mit Straßenbahn 
7: mit Zug/S-Bahn

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4= „2“ 
FRAGE 7 
Wie kommen Sie in der Regel zu Ihrer Ausbildungsstelle beziehungsweise Ausbildungseinrichtung? 

MEHRFACHNENNUNG 
1: mit dem Auto 
2: zu Fuß 
3: mit dem Fahrrad 
4: mit dem Mofa, Moped, Motorrad 
5: mit dem Bus 
6: mit Straßenbahn 
7: mit Zug/S-Bahn

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 =3 
FRAGE 8 
Wie kommen Sie in der Regel zur Hochschule? 

MEHRFACHNENNUNG 
1: mit dem Auto 
2: zu Fuß 
3: mit dem Fahrrad 
4: mit dem Mofa, Moped, Motorrad 
5: mit dem Bus 
6: mit Straßenbahn 
7: mit Zug/S-Bahn

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 =4 
FRAGE 9 
Wie kommen Sie in der Regel zur Arbeit? 

MEHRFACHNENNUNG 
1: mit dem Auto 
2: zu Fuß 
3: mit dem Fahrrad 
4: mit dem Mofa, Moped, Motorrad 

| 219



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

5: mit dem Bus 
6: mit Straßenbahn 
7: mit Zug/S-Bahn

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

AN ALLE 
FRAGE 10 
Wenn Du in Deiner/Sie in Ihrer Freizeit von zu Hause an einen anderen Ort willst/wollen, wie kommst Du/kommen 
Sie in der Regel dort hin? 
MEHRFACHNENNUNG 
1: mit dem Auto 
2: gehe zu Fuß 
3: fahre mit dem Fahrrad 
4: fahre mit dem Mofa, Moped, Motorrad 
5: fahre mit dem Bus 
6: fahre mit Straßenbahn 
7: fahre mit Zug/S-Bahn

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

AN ALLE 
Frage 11 
Wie wichtig findest Du/finden Sie es, dass… 

RANDOM 
• öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen häufiger und länger fahren?
• es mehr Haltestellen in Deiner/Ihrer Nähe gibt?
• es mehr und bessere Radwege gibt?

1: sehr wichtig 
2: wichtig 
3: weniger wichtig 
4: unwichtig 

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN ALTER UNTER16 ODER FRAGE 4 = 1 (gehe zur Schule) 
FRAGE 12 
Bist oder warst Du in Deiner Schule… 
Sind oder waren Sie an Ihrer Schule… 

RANDOM 
• Klassen– oder Schulsprecher/in?
• Mitarbeiter-/in in der Schülerzeitung, Schülerradio, Schulhomepage?
• Mitarbeiter-/in in einer AG oder in einem Projekt außerhalb des regulären Schulunterrichts?
• im Schülerparlament tätig?
• Nachhilfelehrer-/in für andere Schüler?
• Streitschlichter-/in?
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1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 12 irgendwo „1“ 
FRAGE 13 
Wie hast Du/haben Sie von dieser Möglichkeit beziehungsweise diesen Möglichkeiten erfahren? 

BEI BEDARF VORLESEN 
MEHRFACHNENNUNG 
1: Homepage der Schule 
2: Lehrer-/in 
3: Mitschüler-/in 
4: Familie/ Bekannte

NICHT VORLESEN 
8: Sonstiges, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN ALTER UNTER16 ODER FRAGE 4 = 1 (gehe zur Schule) 
FRAGE 14 
Gibt es an Deiner/Ihrer Schule genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen und das Umfeld an der 
Schule mitzugestalten?

1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 = 2 (Ausbildung) 
FRAGE 15 
Sind oder waren Sie während Ihrer beruflichen Ausbildung beziehungsweise Umschulung… 

RANDOM 
• Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung? 
• Mitglied des Betriebsrats? 
• Mitarbeiter-/in in einer AG oder in einem Projekt außerhalb der regulären Ausbildung? 
• Mentor-/in für andere Azubis? 

1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 15 irgendwo „1“ 
FRAGE 16 
Wie haben Sie von dieser Möglichkeit erfahren? 
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RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: Homepage Ausbildungsbetrieb/Berufsschule 
2: Aushänge Ausbildungsbetrieb/Berufsschule 
3: Berufsschullehrer/Ausbilder 
4: Familie/ Bekannte, 
5: von anderen Auszubildenden

NICHT VORLESEN 
8:Sonstiges, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 = 2 (Ausbildung) 
FRAGE 17 
Gibt es im Rahmen Ihrer Ausbildung genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen und das Umfeld 
im Betrieb beziehungsweise in der Schule mitzugestalten? 
1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN Frage 4 = 3 (Student) 
FRAGE 18 
Sind oder waren Sie während Ihres Studiums 
• im Fachschaftsrat?
• in der Studierendenvertretung?
• Mitarbeiter-/in in einer AG oder in einem Projekt der Studierendenvertretung?
• Tutor-/in
• Mentor-/in
• Mitarbeiter-/in der Unizeitung, des Uniradios, eines Uniblogs?
• Mitglied einer Hochschulgruppe

1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A. 
WENN FRAGE 18 irgendwo „1“ 
FRAGE 19 
Wie haben Sie von dieser Möglichkeit erfahren? 

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: über die Homepage der Universität/Hochschule/Berufsakademie 
2: über die Universitäts-/Hochschul-/Berufsakademiezeitung 
3: über Aushänge in der Universität/Hochschule/Berufsakademie 
4: über Gespräche mit anderen Studierenden / Freunden 
5: über direkte Ansprache durch Professoren, Tutoren oder andere Studierende 

NICHT VORLESEN 
8:Sonstiges, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.
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WENN Frage 4 = 3 
FRAGE 20 
Gibt es im Rahmen Ihres Studiums genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen und das Umfeld 
an der Universität mitzugestalten? 
1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 = 4 (Erwerbstätig) 
FRAGE 21 
Sind oder waren Sie während Ihrer Arbeit

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
• Mitglied des Betriebsrats?
• Mitarbeiter-/in in einer AG oder in einem Projekt außerhalb des regulären Arbeitsalltages?
• Mentor für andere Kollegen oder Azubis?

1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 21 irgendwo „1“ 
Frage 22 
Wie haben Sie von dieser Möglichkeit erfahren? 

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: über die Homepage des Betriebs 
2: über Aushänge im Betrieb 
3: über Gespräche mit Kollegen oder Vorgesetzten 
4: über direkte Ansprache durch Vorgesetzten oder Kollegen

NICHT VORLESEN 
8:Sonstiges, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 4 = 4 (Erwerbstätig) 
FRAGE 23 
Gibt es im Rahmen Ihrer Arbeit genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen und das Umfeld in 
der Arbeit mitzugestalten? 
1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.
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AN ALLE 
S6 Wohnstatus 
Wohnen Sie / Wohnst Du zurzeit... 
1: bei Ihren/Deinen beiden Eltern, 
2: bei einem Elternteil, 
3: in einem eigenen Haushalt / in einer WG

NICHT VORLESEN 
4: Sonstiges *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

FILTER WENN FRAGE S6 = „1“-„2“ 
Frage 23B 
Es gibt ja viele Bereiche im Leben, in denen man sich beteiligen, mitentscheiden beziehungsweise seine Ideen ein-
bringen kann. So auch in der Familie. Konntest oder kannst Du/Konnten oder können Sie bei einer oder mehreren 
der folgenden Dinge in Deiner/Ihrer Familie mitentscheiden? 

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
11: um welche Uhrzeit ich am Abend nach Hause kommen 
12: bei welchen Aufgaben ich im Haushalt mithelfe 
13: was es zu essen gibt 
14: ob ein Haustier angeschafft wird 
15: um welche Uhrzeit wir essen 
16: wie viel Taschengeld ich bekomme 
17: wofür ich mein Taschengeld ausgebe 
18: ob ich Freunde zu Besuch einladen darf 
19: wie mein Zimmer aussieht (Gestaltung, Ordnung, und so weiter) 
20: ob ich bei Freunden übernachte / ob Freunde bei mir übernachten 
21: wie lang ich im Internet bin 

NICHT VORLESEN 
98: Anderes, und zwar: *OPEN 
99: Ich habe bisher nichts dergleichen mitentschieden. 

AN ALLE 
FRAGE 24 
Ich nenne Dir/Ihnen nun einige Angebote und Einrichtungen, in denen Jugendliche und junge Erwachsene sich 
treffen und gemeinsam aktiv sein können. Welche davon kennst Du/kennen Sie in Deiner/Ihrer Nähe? 

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: Jugendzentrum, Freizeittreff, Jugendclub 
2: Jugendparlament oder anderer Ort, an dem Jugendliche politische Entscheidungen treffen oder beeinflussen 
können, etwa Jugendrat, Jugendforum, Jugendeinwohnersammlung, Jugendbeauftragter, Jugendsprechstunde 
des Bürgermeisters, runde Tische, Zukunftswerkstatt, Arbeitsgruppen 
3: Online-Abstimmungen zu Entscheidungen in deiner Nähe 
4: Sportvereine 
5: Kirchliche Gruppen 
6: Verbände wie Deutsches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie 
7: Jugendverbände politischer Parteien 
8: Jugendverbände von Gewerkschaften wie DGB oder Verdi 
9: Feuerwehr oder Technisches Hilfswerk 
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10: Tier- oder Umweltschutzverein wie Naturschutzjugend 
11: Kultur-, Musik-, Theatervereine 
12: Paritätischer Wohlfahrtsverband

NICHT VORLESEN 
98: nichts davon 
99: weiß nicht, k. A.

WENN in FRAGE 24 Item „1“ – „12“ genannt 
Frage 25 
Und wo bist Du/sind Sie oder warst Du/waren Sie selbst aktiv? 
• Jugendzentrum, Freizeittreff, Jugendclub 
• Jugendparlament oder anderer Ort, an dem Jugendliche politische Entscheidungen treffen oder beeinflussen 

können 
• Online-Abstimmungen zu Entscheidungen in deiner Nähe 
• Sportvereine 
• Kirchliche Gruppen 
• Verbände wie Deutsches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie 
• Jugendverbände politischer Parteien 
• Jugendverbände von Gewerkschaften wie DGB oder Verdi 
• Feuerwehr oder Technisches Hilfswerk 
• Tier- oder Umweltschutzverein wie Naturschutzjugend 
• Kultur-, Musik-, Theatervereine 
• paritätischer Wohlfahrtsverband 
1: bin aktiv 
2: war aktiv 

NICHT VORLESEN 
8: bin und war nicht aktiv 
9: weiß nicht, k. A.

WENN 24_1 oder 24_4 oder 24_5 oder 24_11 in Frage 25 = „1“-„2“ (Aktivität im Jugendzentrum oder 
Sportverein oder Kirche oder Kultur) 
Frage 26 
Was machst Du/machen Sie beziehungsweise was hast Du/haben Sie… im… 
• im Jugendzentrum, Freizeittreff, Jugendclub 
• im Sportverein 
• in der kirchlichen Gruppe 
• im Kultur-, Musik-, Theaterverein 
gemacht?

1: habe an Aktivitäten, die dort von anderen angeboten wurden, mitgemacht 
2: habe selbst Aktivitäten für andere angeboten und mitgestaltet 
3: habe beides gemacht

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN 25_1 bis 25_12 in Frage 25 NICHT „1“ (nicht mindestens 1x aktiv) 
FRAGE 27 
Warum bist Du/sind Sie nicht oder nicht mehr aktiv? 
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RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: kein Angebot gefunden, das mich interessiert 
2: Ich habe keine Zeit dafür 
3: Ich kenne keine Angebote in meiner Nähe 
4: Ich bin mit den Leuten aus dem Angebot nicht zurechtgekommen 
5: Weil es das Angebot nicht mehr gibt 
6: Ich bin zu alt oder zu jung für das Angebot 
7: Weil ich zum Angebot schlecht oder gar nicht hinkomme 

NICHT VORLESEN 
8: anderer Grund, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN 25_1 bis 25_12 in Frage 25 NICHT „1“ (nicht mindestens 1x aktiv) 
FRAGE 28 
Könntest Du Dir/könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft aktiv in solchen Einrichtungen mitzuarbeiten oder an 
solchen Angeboten teilzunehmen? 

1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN 16 JAHRE UND ÄLTER 
Frage 29 
Neben diesen Möglichkeiten, sich zu beteiligen, die ich vorhin vorgelesen hatte, kommen viele Ideen zur Mitge-
staltung von Jugendlichen selbst. Hast Du/haben Sie selbst schon einmal ein eigenes Projekt gestartet und dafür 
Unterstützung gesucht, zum Beispiel bei politischen Entscheidern wie dem Bürgermeister, oder bei Vereinen, 
Stiftungen und Verbänden? 
1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 29 = „1“ 
FRAGE 30 
Wo suchen Sie Unterstützung und Informationen für Ihre Projekte oder wo haben Sie diese gesucht?

BEI BEDARF VORLESEN 
1: Youtube, Facebook, andere Soziale Medien 
2: Webseiten von Stiftungen, Verbänden etc. 
3: Webseiten von Städten, Gemeinden, Ländern 
4: Freunde, Familie, Bekannte (Mitschüler, Kollegen) 
5: Persönliche Ansprache von Unterstützern (Lokalpolitik, Wirtschaft, Vereine vor Ort, Jugendverbände) 
6: Fachzeitschriften 
7: Sonstige: *OPEN 

WENN FRAGE 29 = „2“ 
Frage 30b 
Warum nicht?
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RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: kein Thema gefunden, das mich interessiert 
2: Ich habe keine Zeit dafür 
3: Ich habe keine Leute gefunden, die mitmachen 

NICHT VORLESEN 
8: anderer Grund, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

AN ALLE 
WENN (Frage 26_1 OR 26_2 OR 26_3 OR 26_4 = “2“-3“) OR (Frage 25_2 OR 25_3 OR 25_6 TO 25_10 
OR 25_12) = “1” – “2” OR Frage 29 = “1” 
Frage 31 
Warum bist beziehungsweise warst Du aktiv? Warum engagierst beziehungsweise hast Du Dich engagiert? 
Warum sind beziehungsweise waren Sie aktiv? Warum engagieren beziehungsweise haben Sie sich engagiert?

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: Weil ich mich für das Thema interessiere 
2: Weil ich etwas bewegen/ verändern möchte 
3: Weil ich etwas für andere tun möchte 
4: Weil ich dort mit anderen Gleichaltrigen Jugendlichen zusammenkomme 
5: Weil ich Erfahrungen für das (spätere) Berufsleben sammele 
6: Weil ich mich persönlich weiterentwickeln möchte 

NICHT VORLESEN 
8: anderer Grund, und zwar: *OPEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN (Frage 26_1 OR 26_2 OR 26_3 OR 26_4 = “2“-3“) OR (Frage 25_2 OR 25_3 OR 25_6 TO 25_10 
OR 25_12) = “1” – “2” OR Frage 29 = “1” 
Frage 32 
Wie hast Du/haben Sie von dem Angebot beziehungsweise den Angeboten, bei denen Du aktiv bist beziehungs-
weise warst /Sie aktiv sind beziehungsweise waren, erfahren? 

FELDVERCODUNG 
MEHRFACHNENNUNG 
1: Youtube, Facebook, andere Soziale Medien 
2: Radio, TV, Zeitungen, Zeitschriften 
3: Webseiten 
4: über Gespräche mit Freunden/ Bekannten/ Familie 
5: durch die Schule/ Ausbildung/ Beruf 
6: durch andere, bereits aktive Personen 
7: durch Informations-/ Kontakt-/ Koordinierungsstelle 
8: Sonstiges, und zwar: *OPEN 

WENN (Frage 26_1 OR 26_2 OR 26_3 OR 26_4 = “2“-3“) OR (Frage 25_2 OR 25_3 OR 25_6 TO 25_10 
OR 25_12) = “1” – “2” OR Frage 29 = “1” 
Frage 33 
Wie wichtig ist beziehungsweise war es Dir/Ihnen, dass
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RANDOM 
• durch das Projekt beziehungsweise das Angebot wirklich etwas verändert wird
• Deine/Ihre Meinung ernst genommen wird
• Du/Sie selbst Entscheidungen treffen kannst/können
• Du Deine/Sie Ihre eigenen Ideen umsetzen kannst/können
• Du für Dein/Sie für Ihr Engagement Anerkennung bekommst/bekommen
• Du verstehst/Sie verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden
• Du Dich/Sie sich nicht zu lange verpflichten musst/müssen

1: sehr wichtig 
2: wichtig 
3: weniger wichtig 
4: unwichtig 

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 25 irgendwo „1“ 
Frage 34 
Würdest Du Dich/Würden Sie sich auch zukünftig, also in den nächsten Jahren, engagieren? 
1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

AN ALLE 
FRAGE 35 
Wie wichtig ist Dir/Ihnen, dass… 

RANDOM 
- Jugendliche bei der Planung von neuen Angeboten für Jugendliche einbezogen werden
- Jugendliche mehr Räume und Plätze zur Verfügung gestellt bekommen.
- es mehr Online-Beteiligungsformate gibt
- es mehr Informationen über Mitwirkungsmöglichkeiten vor Ort gibt
1: sehr wichtig
2: wichtig
3: weniger wichtig
4: unwichtig

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

AN ALLE 
Frage 36 
Nutzt Du oder hast Du /Nutzen Sie oder haben Sie das Internet genutzt, um… 
- Dich/sich in Entwicklungen in Deinem/Ihrem Wohnort einzubringen zu beteiligen?
FILTER WENN ALTER UNTER 16 ODER Frage 4 = 1
- Dich/sich in Entwicklungen an Deiner/Ihrer Schule zu beteiligen?
FILTER WENN FRAGE 4 =2
- sich an Entscheidungen in Ihrer Berufsschule, Ihrem Ausbildungsbetrieb zu beteiligen
FILTER WENN FRAGE 4 = 3
- sich an Entscheidungen in Ihrer Hochschule beziehungsweise Berufsakademie beteiligen
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FILTER WENN FRAGE 4 = 4 
- sich an Entscheidungen an Ihrem Arbeitsplatz zu beteiligen
- in einer AG oder in einem Projekt mitzumachen?
- sich an einer Homepage, Video-Log oder einem Blog zu beteiligen?-
FILTER WENN FRAGE 25_4 OR 25_6 OR 25_8 OR 25_10 TO 25_12 =”1-“2”
- in einem Verein oder Verband mitzumachen?
FILTER WENN FRAGE 25_7 = „1“-„2“
- in einer Partei mitzumachen?
FILTER WENN FRAGE 29 = „1“
- Unterstützung für Dein/Ihr Projekt zu bekommen, zum Beispiel durch Crowd-Funding (SPRICH: KRAOUT-FANDING)
- an Unterschriftensammlungen teilzunehmen?
- Deine/Ihre Meinungen in sozialen Medien zu teilen zum Beispiel auf Facebook, Twitter, YouTube?

1: ja 
2: nein

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

WENN FRAGE 36 nicht mindestens 1x „1“ 
FRAGE 37 
Aus welchen Gründen nutzt Du/nutzen Sie diese Möglichkeiten über das Internet bisher nicht?

RANDOM 
MEHRFACHNENNUNG 
1: Der zeitliche Aufwand ist zu groß. 
2: Ich interessiere mich nicht für die Angebote. 
3: Ich weiß nicht, wie ich mich über das Internet beteiligen kann. 
4: Meine Internetverbindung ist zu schlecht. 
5: Ich will keine Verpflichtungen haben. 
8: anderer Grund, und zwar: *OPEN 

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

DEMOGRAFIE 
- Alter (oben)
- Geschlecht

WENN ALTER KLEINER 16 
S3 (Migrationshintergrund) 
Bist Du oder ist Dein Vater oder Deine Mutter im Ausland geboren, oder hatte von Euch einer bei Geburt einen 
ausländischen Pass? 
(INT.: Wenn „ja“, dann Codes 1-3 einzeln abfragen. Mehrfachnennungen möglich! Wenn „nein“, dann Code 4 
eingeben.)

1: ja, ich selbst 
2: ja, mein Vater 
3: ja, meine Mutter 
4: nein, keine dieser Personen *NMUL

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A. *NMUL
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WENN ALTER 16 und älter 
S4 (Migrationshintergrund) 
Gibt es in Ihrer Familie - damit meinen wir Sie selbst, Ihren Vater und Ihre Mutter - mindestens eine Person, die 
im Ausland geboren, also nach Deutschland eingewandert ist ODER bei der Geburt eine ausländische Staatsange-
hörigkeit hatte? 
(INT.: Wenn „ja“, dann Codes 1-3 einzeln abfragen. Mehrfachnennungen möglich! Wenn „nein“, dann Code 4 
eingeben.)

1: ja, ich selbst 
2: ja, mein Vater 
3: ja, meine Mutter 
4: nein, keine dieser Personen *NMUL

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A. *NMUL

S5 (Religionszugehörigkeit) 
Darf ich Sie/Dich fragen, welcher Religionsgemeinschaft Sie angehören/Du angehörst? 

BEI BEDARF VORLESEN 
1: der römisch-katholischen Kirche 
2: der evangelischen Kirche 
3: einer anderen christlichen Religionsgemeinschaft 
4: einer anderen, 
5: keiner Religionsgemeinschaft 

NICHT VORLESEN 
9: weiß nicht, k. A.

PROG: ACHTUNG S6 hat Position verändert 
WENN FRAGE S6 = „1“ oder „2“ 
Frage S7 
Wenn Du/Sie sich mit anderen Kindern/Personen Deines/Ihres Alters vergleichst/vergleichen, geht es Deiner/Ihrer 
Familie im Vergleich zu anderen Familien finanziell…

1: viel besser 
2: etwa besser 
3: so wie den anderen auch 
4: etwas schlechter 
5: viel schlechter

PROG: ACHTUNG S6 hat Position verändert 
WENN FRAGE S6 = 3 
Frage S8

Wenn Du/Sie sich mit anderen Kindern/Personen Deines/Ihres Alters vergleichst/vergleichen, würdest Du /
würden Sie sagen, es geht Dir/Ihnen finanziell… 
1: viel besser 
2: etwa besser 
3: so wie den anderen auch 
4: etwas schlechter 
5: viel schlechter
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Anhang 6 – Datenanhang Teil II: PARTIZIPATION SÄCHSISCHER JUGENDLICHER

6.1  Mobilität

Anhang Abbildung 11: Wie kommst du in der Regel zu deiner Schule/Ausbildungsstelle/Hochschule/Arbeitsstelle? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 12: Wie wichtig ist es dir, dass es mehr und bessere Radwege gibt? (Auswertung nach Einwohnerzahl)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=530; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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6.2  Persönliches Engagement in Schule, Ausbildung, Studium und Job

Engagement in der Schule

Anhang Abbildung 13: Bist oder warst du an deiner Ser Schule ...? (Mehrfachnennungen möglich)

Mitarbeiter/in in einer AG oder in einem
Projekt außerhalb des regulären…

Klassen- oder Schulsprecher/in

Nachhilfelehrer/in für andere Schüler

im Schülerparlament tätig

Mitarbeiter/in in der Schülerzeitung,
Schülerradio, Schulhomepage

Streitschlichter/in

n=177

n=177

n=177

n=177

n=176

n=177

45% 55%

36% 64%

29% 71%

22% 78%

22% 78%

17% 83%

0% 25% 50% 75% 100%

ja nein

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=177; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 14: Wie hast du von dieser Möglichkeit erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=140; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 15: Gibt es an deiner Schule genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen und das 
Umfeld an der Schule mitzugestalten?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=172; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Engagement in der Ausbildung

Anhang Abbildung 16: Bist oder warst du während deiner beruflichen Ausbildung beziehungsweise Umschulung ...? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=74; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 17: Wie hast du von dieser Möglichkeit erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=41; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 18: Gibt es im Rahmen deiner Ausbildung genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen 
und das Umfeld im Betrieb beziehungsweise in der Schule mitzugestalten?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und
Verbraucherschutz; N=72; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Engagement im Studium

Anhang Abbildung 19: Bist oder warst du während deines Studiums ...? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=142; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 20: Wie hast du von dieser Möglichkeit erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=106; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 21: Gibt es im Rahmen deines Studiums genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen 
und das Umfeld an der Universität mitzugestalten?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und
Verbraucherschutz; N=140; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Engagement in der Arbeit

Anhang Abbildung 22: Bist oder warst du während deiner Arbeit ...? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=109; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 23: Wie hast du von dieser Möglichkeit erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=20; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 24: Gibt es im Rahmen deiner Arbeit genug Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zu beteiligen und 
das Umfeld in der Arbeit mitzugestalten?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=104; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 25: Bestehendes oder vergangenes Engagement in Schule/Ausbildung/Studium/Beruf ausgewertet 
nach angegebener finanzieller Situation

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=484; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 26: Bestehendes oder vergangenes Engagement in Schule/Ausbildung/Studium/Beruf ausgewertet 
nach Einwohnerzahl

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=509; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 27: Bestehendes oder vergangenes Engagement in Schule/Ausbildung/Studium/Beruf ausgewertet 
nach Alter

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=507; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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6.3  Mitentscheidungsmöglichkeiten in der Familie

Anhang Abbildung 28: Konntest oder kannst du bei einer oder mehreren der folgenden Dinge in deiner Familie mi-
tentscheiden? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=535; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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6.4 Beteiligung in der Freizeit

Anhang Abbildung 29: Welche Angebote und Einrichtungen, in denen Jugendliche und junge Erwachsene sich treffen 
und gemeinsam aktiv sein können, kennst du in deiner Nähe? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 30: Welche Angebote und Einrichtungen, in denen Jugendliche und junge Erwachsene sich treffen 
und gemeinsam aktiv sein können, kennst du in deiner Nähe? (Mehrfachnennungen möglich, ausgewertet nach Einwohnerzahl)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 31: Und wo bist du oder warst du selbst aktiv?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=474; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 32: Aktives Engagement in der Freizeit (selbst Angebote gestaltet) ausgewertet nach Einwohnerzahl

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=280; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 33: Aktives Engagement in der Freizeit (selbst Angebote gestaltet) ausgewertet nach Alter

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=280; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 34: Was machst du … beziehungsweise was hast du ... gemacht?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 35: Warum engagierst du dich beziehungsweise hast dich engagiert? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=302; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

| 247

im Jugendzentrum, Freizeittreff, Jugendclub

im Sportverein

in der kirchlichen Gruppe

im Kultur-, Musik-, Theaterverein

54% 12% 34%

68% 11% 21%

59% 13% 28%

62% 18% 20%

n=119

n=278

n=88

n=115

0% 25% 50% 75% 100%

habe an Aktivitäten, die dort von anderen angeboten wurden, mitgemacht

habe selbst Aktivitäten für andere angeboten und mitgestaltet

habe beides gemacht

weil ich mich für das Thema interessiere

weil ich dort mit anderen Gleichaltrigen
zusammenkomme

weil ich etwas für andere tun möchte

weil ich mich persönlich weiterentwickeln
möchte

weil ich etwas bewegen/ verändern
möchte

weil ich Erfahrungen für das (spätere)
Berufsleben sammele

weiß nicht, keine Angabe

anderer Grund

54%

49%

46%

45%

43%

34%

2%

1%

n=162

n=148

n=140

n=134

n=130

n=103

n=5

n=3

0% 25% 50% 75% 100%



Fünfter Sächsischer Kinder- und Jugendbericht
Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin
Jugendbeteiligung im Freistaat Sachsen

Anhang Abbildung 36: Wie hast du von dem Angebot beziehungsweise den Angeboten, bei denen du aktiv bist bezie-
hungsweise warst, erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=302; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 37: Wie wichtig ist beziehungsweise war es dir, dass ...?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 38: Wie wichtig ist es dir, dass Jugendliche mehr Räume und Plätze zur Verfügung gestellt bekom-
men? (Ausgewertet nach Einwohnerzahl)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=535; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 39: Würdest du dich auch zukünftig, also in den nächsten Jahren, engagieren?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=297; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 40: Warum bist du nicht oder nicht mehr aktiv? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=238; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 41: Kannst du dir vorstellen, in Zukunft aktiv in solchen Einrichtungen mitzuarbeiten oder an solchen 
Angeboten teilzunehmen?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=216; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 42: Wie wichtig ist dir, dass ...?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=537; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 43: Hast du selbst schon einmal ein eigenes Projekt gestartet und dafür Unterstützung gesucht, zum 
Beispiel bei politischen Entscheidern wie dem Bürgermeister, oder bei Vereinen, Stiftungen und Verbänden?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=400; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 44: Wo suchst du Unterstützung und Informationen für deine Projekte oder wo hast du diese ge-
sucht? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=85; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 45: Hast du selbst schon einmal ein eigenes Projekt gestartet und dafür Unterstützung gesucht? 
(Ausgewertet nach Migrationshintergrund)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=401; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting
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Anhang Abbildung 46: Warum hast du noch kein eigenes Projekt gestartet? (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=315; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.

Anhang Abbildung 4g 47: Engagement in einem der abgefragten Bereiche ausgewertet nach Alter

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=540; eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang Abbildung 48: Aus welchen Gründen nutzt du diese Möglichkeiten über das Internet bisher nicht?

Quelle: Telefonische Befragung unter sächsischen Jugendlichen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz; N=47 eigene Darstellung: Ramboll Management Consulting.
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Anhang 7 – Datenanhang Teil III: FINANZIERUNG DER KINDER- UND JUGENDHILFE 

ESF-Mittel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Anhang Tabelle 17: ESF-Mittel (in Euro) der Förderperiode 2014-2020, die für das Programm „Kompetenz-
entwicklung für Schülerinnen und Schüler“ in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen beantragt beziehungs-
weise bewilligt wurden, sowie Anzahl der Vorhaben
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Landkreis / kreisfreie Stadt Bewilligte Mittel (in Euro) Anzahl der Vorhaben

Chemnitz, Stadt  358 228

Erzgebirgskreis  2 612 278 48

Mittelsachsen  978 397 15

Vogtlandkreis  953 120 10

Zwickau  187 938 3

Dresden, Stadt  1 468 062 22

Bautzen  954 733 26

Görlitz  1 335 166 36

Meißen  1 364 339 13

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  1 254 277 38

Leipzig, Stadt  724 945 8

Leipzig  776 300

Nordsachsen  885 412 9

Sachsen  13 853 195 240

6

6

Stand der Bewilligungen: Stand: 31.12.2017
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - FÖMISAX; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.

Anhang Tabelle 18: ESF-Mittel (in Euro) der Förderperiode 2014-2020, die für das Programm „Produktionsschulen“ 
in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen beantragt beziehungsweise bewilligt wurden, sowie Anzahl der Vorhaben

Landkreis / kreisfreie Stadt Bewilligte Mittel (in Euro) Anzahl der Vorhaben

Chemnitz, Stadt  1 101 407 2

Erzgebirgskreis  1 372 520 3

Mittelsachsen

Vogtlandkreis  926 645 2

Zwickau

Dresden, Stadt  496 895 1

Bautzen  763 358 2

Görlitz  929 924 2

Meißen  1 140 840 2

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  2 245 610 4

Leipzig, Stadt  1 299 098 2

Leipzig

Nordsachsen

Sachsen  10 276 297 20

Stand der Bewilligungen: 31.12.2017
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - FÖMISAX; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Anhang Tabelle 19: ESF-Mittel (in Euro) der Förderperiode 2014-2020, die für das Programm „Jugendberufshilfe“ in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen beantragt beziehungsweise bewilligt wurden, sowie Anzahl der Vorhaben
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Landkreis / kreisfreie Stadt Bewilligte Mittel (in Euro) Anzahl der Vorhaben

Chemnitz, Stadt  766 297 6

Erzgebirgskreis  460 173 2

Mittelsachsen

Vogtlandkreis

Zwickau  159 926 1

Dresden, Stadt  2 781 239 14

Bautzen  659 249 3

Görlitz  153 697 1

Meißen  2 642 893 14

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  1 482 069 7

Leipzig, Stadt  1 221 892 6

Leipzig  617 895 2

Nordsachsen

Sachsen  10 945 329 56

Stand der Bewilligungen: 31.12.2017
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - FÖMISAX; eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.
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Zusammenfassung

In der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 werden Kin-
der erstmals ausdrücklich in einem internationalen Men-
schenrechtsvertrag als Rechtssubjekte anerkannt. Kinder 
sind demnach keine Objekte elterlicher und staatlicher 
Fürsorge, sondern können ihre Rechte autonom ausüben.  
Deutschland hat sich mit der Ratiikation der Konven-
tion 1992 verplichtet, die Kinderrechte national und 
in seiner Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zu fördern. 
Kinder und Jugendliche sind jedoch in der EZ immer 
noch weitgehend unsichtbar: Erwachsene dominieren, 
planen und entscheiden für Kinder und Jugendliche, oft 
über deren Köpfe hinweg. Dies ist auch ein menschen-
rechtliches Problem.

Das vorliegende Policy Paper beruht auf einer qualitati-
ven, interdisziplinären Forschung zur Partizipation von 
Kindern in der deutschen EZ. Es skizziert die rechtlichen 
Anforderungen an Partizipation, wie und woran sich 
Kinder und Jugendliche in Partnerländern Deutschlands 
beteiligen wollen und zeigt ihre Sicht auf gelungene 
Partizipation auf.  Das Policy Paper stellt Maßnahmen 
der deutschen EZ zur Förderung des Rechts auf Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen vor und endet 
mit konkreten Empfehlungen an die Verantwortlichen 
der deutschen Entwicklungspolitik.
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zuhören – ernst nehmen – handeln
Wie das Recht auf Partizipation von Kindern in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit gefördert werden kann

1 Einleitung

In der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989 
werden Kinder erstmals ausdrücklich in einem inter-
nationalen Menschenrechtsvertrag als Rechtssubjekte 
anerkannt. Das in der Konvention garantierte Recht 
auf Partizipation (Artikel 12) geht von einem grund-
legend neuen Verständnis von Kindern aus: Kinder 
sind keine Objekte elterlicher und staatlicher Fürsor-
ge, sondern Rechtssubjekte, die ihre Rechte autonom 
ausüben. Daneben ist das Recht auf Partizipation 
auch ein zentrales Befähigungsrecht: Finden Kinder 
in ihren Familien, in der Schule, der Gemeinde und in 
der Politik Gehör, können sie gleichzeitig ihre anderen 
Rechte wirksamer ausüben, zum Beispiel das Recht 
auf Bildung oder das Recht auf Schutz vor wirtschaft-
licher Ausbeutung. 

Deutschland hat sich 1992 mit der Ratiikation der 
KRK dazu verplichtet, die Umsetzung aller Kinder-
rechte – und damit auch der Partizipationsrechte – 
national und in seiner Entwicklungszusammenarbeit 
(EZ) zu fördern. Letzteres gilt sowohl für die Beratung 
von Partnerregierungen als auch für die Vorhaben 
der EZ.

In vielen Partnerländern der deutschen staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit machen Kinder und Ju-
gendliche einen Großteil der Bevölkerung aus, in eini-
gen Ländern liegt der Anteil der unter 25-Jährigen bei 
bis zu siebzig Prozent. In ihren eigenen Gesellschaften 
werden junge Menschen oft nicht als Rechtssubjek-
te wahrgenommen und in der EZ sind sie weitgehend 
unsichtbar: Erwachsene – Fachkräfte in Ministerien, 
Kommunen und Jugendeinrichtungen des jeweiligen 

Landes, Mitglieder von Nichtregierungsorganisatio-
nen und entsandte Fachkräfte aus Deutschland – do-
minieren, sie planen und entscheiden für Kinder und 
Jugendliche, oft über deren Köpfe hinweg. Dies ist ein 
menschenrechtliches Problem und auch ein soziales: 
Kinder ohne Beteiligungschancen sind frustriert von 
der Gesellschaft, wenden sich unter Umständen von 
Erwachsenen als Unterstützungspersonen ab und 
nehmen rechtsstaatliche Institutionen kaum als Part-
ner für die Artikulation und Durchsetzung gemeinsa-
mer Interessen wahr. 

2012 stellte das Deutsche Institut für Menschenrech-
te in einer Studie zur Verankerung der Menschenrech-
te von Kindern und Jugendlichen in der deutschen EZ 
Folgendes fest:

„Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
ist eine besonders große Herausforderung bei 
der Verankerung ihrer Rechte, geht es doch nicht 
allein um ihre Partizipation an Vorhaben der 
Entwicklungszusammenarbeit, sondern um die 
Überwindung ihrer gesellschaftlichen Randstel-
lung. Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
setzt Zeit und inanzielle Ressourcen ebenso vo-
raus wie die Bereitschaft zu institutionellen Ver-
änderungen: Prüfmissionen unter Zeitdruck und 
kurze Förderungshorizonte bei hohen Wirkungs-
erwartungen sind Hindernisse. Daneben wirft die 
Partizipation junger Menschen methodische und 
sozio-kulturelle Fragen auf: Sie braucht jeweils 
eigene, altersgemäße Methoden und dem Kon-
text angemessene Strategien, denn in der Regel 
haben ältere Generationen Autorität und Ent-
scheidungshoheit inne (Senioritätsprinzip).“1 

1 Simon, Uta (2012): (K)eine Politik für Kinderrechte? Wege zur Verankerung der Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen in 
der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, S. 12.
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Diese Ergebnisse gaben den Impuls für eine umfas-
sende Forschung zur Partizipation von Kindern in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit.2 Einige der 
Ergebnisse werden im vorliegenden Policy Paper skiz-
ziert und münden in Empfehlungen an die deutsche 
Entwicklungspolitik. Gefragt wurde: Wie und woran 
möchten Kinder und Jugendliche in Partnerländern 
selbst beteiligt sein? Wo sehen sie Möglichkeiten und 
Hindernisse? Und wie kann deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit sie unterstützen?3 Dafür wurden die 
menschenrechtlichen Dimensionen der Partizipation 
von Kindern – wie sie in der UN-Kinderrechtskon-
vention und ihren Auslegungen ausgeführt werden 
– analysiert und die Ergebnisse von Fokusgruppen-
diskussionen mit Kindern und Jugendlichen in drei 
Ländern (Guatemala, Kirgisistan, Serbien) sowie Inter-
views mit Fachkräften der EZ ausgewertet. Alle Inter-
views wurden transkribiert, kodiert und systematisch 
ausgewertet; die Ergebnisse werden den beteiligten 
Kindern und Jugendlichen in angemessenen Formaten 
zurückgespiegelt. Alle Namen von interviewten Perso-
nen sind anonymisiert. 

2 Partizipation – ein Kinderrecht!

In der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht des 
Kindes auf Partizipation in zahlreichen Artikeln veran-
kert. Partizipation muss als ein Grundprinzip der KRK 
bei der Umsetzung aller Kinderrechte berücksichtigt 
werden. Als Kinder deiniert die KRK alle Menschen 
unter 18 Jahren. Die Kernvorschrift der KRK zu Parti-
zipation (Artikel 12) besagt, dass jedes Kind das Recht 
hat, seine oder ihre Meinung in allen das Kind berüh-
renden Angelegenheiten frei zu äußern. Die Meinung 
des Kindes muss angemessen und entsprechend des 
Alters und der Reife des Kindes berücksichtigt wer-
den. Letztere bezieht sich auf die Fähigkeit, zu ver-
stehen und die Begleitumstände einer Angelegenheit 
einzuschätzen.4 Der UN-Kinderrechtsausschuss – das 
Expertengremium, das die Umsetzung der KRK über-

wacht – deiniert Reife als „die Fähigkeit eines Kindes, 
seine Meinung zu Angelegenheiten in einer vernünfti-
gen und unabhängigen Weise zu äußern.“5 Zu berück-
sichtigen sind dabei die Auswirkungen der jeweiligen 
Angelegenheit auf das Kind. Je mehr die Entscheidung 
das Leben und die Zukunft des Kindes beeinlussen 
wird, desto mehr Gewicht ist der Meinung des Kindes 
beizumessen. Staaten, so der UN-Kinderrechtsaus-
schuss, sollten daher Mechanismen entwickeln, mit 
deren Hilfe die Meinung von Kindern ihrem Alter und 
ihrer Reife entsprechend erhoben werden kann. 

Artikel 12 erfordert die Beteiligung von Kindern, 

 • an Entscheidungsprozessen, in denen ein Kind 
als Einzelperson betrofen ist (beispielsweise 
Auseinandersetzungen der Eltern um das Sor-
gerecht), 

 • an Entscheidungsprozessen, die Kinder direkt 
betrefen (etwa die Gestaltung von Jugendzen-
tren oder Lehrpläne), 

 • bei gesetzgeberischen oder politischen Ent-
scheidungen, die direkte oder indirekte Aus-
wirkungen auf das Leben und die Rechte von 
Kindern haben (beispielsweise Maßnahmen der 
Sozial- und der Wirtschaftspolitik). 

Kinder können sich jedoch erst dann wirksam betei-
ligen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt 
sind. Dem menschenrechtlichen Ansatz folgend, muss 
bei der Umsetzung des Kinderrechts auf Partizipation 
deshalb darauf geachtet werden, dass neben Artikel 12 
weitere Kinderrechte, die die Partizipation von Kindern 
fördern, verwirklicht werden. Dazu gehören die Rech-
te auf Meinungsfreiheit, auf Zugang zu Informationen 
und das Recht, sich zu organisieren und zu versammeln 
(Artikel 13, 15 und 17 KRK). Artikel 23 KRK hingegen 
befasst sich speziell mit der Partizipation von Kindern 
mit Behinderungen und geht über die Teilnahme an 
Entscheidungsindungsprozessen hinaus. Die Vorschrift 
fordert in Absatz 1, dass Staaten neben der Wahrung 

2 Die diesem Policy Paper zugrundeliegende englischsprachige Studie wird ab Januar 2015 unter www.institut-fuer-men 
schenrechte.de/publikationen herunterzuladen sein. Die Autorinnen danken an dieser Stelle allen Beteiligten im Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und in der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH für ihre Unterstützung. Else Engel und Annika Kluth danken wir für ihre wertvollen Beiträge. Vor 
allem danken wir den interviewten Kindern und Jugendlichen, die mit ihren Ideen Partizipation auch für uns lebendiger gemacht 
haben.

3 Die in Fußnote 2 genannte Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte beschäftigt sich mit der weiter gefassten For-
schungsfrage, wie deutsche EZ zur Förderung von Partizipationsrechten beitragen kann und wertet neben den hier vorgestellten 
Ergebnissen auch die einer Feldforschung von Johanna Mahr-Slotawa in Kenia aus. 

4 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Das Recht, gehört zu werden, UN Dok. CRC/C/GC/12 vom 
20.07.2009, Zifer 31.

5 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009), siehe Fußnote 4.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/projekt-kinderrechte-in-der-entwicklungspolitik.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/projekt-kinderrechte-in-der-entwicklungspolitik.html
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der Würde von Kindern mit Behinderungen geeignete 
Maßnahmen ergreifen sollen, damit diese Kinder aktiv 
am Leben der Gemeinschaft teilnehmen können. 

Artikel 23 KRK macht deutlich: Partizipation ist mehr 
als ein Mitspracherecht. Im Wesentlichen gibt es zwei 
Dimensionen der Partizipation, die jedoch nicht scharf 
voneinander zu trennen sind: politische Partizipation, 
zu der das Beteiligungsrecht im Sinne eines Mitspra-
cherechts zählt, und soziale Partizipation, bei der es 
darum geht, Kindern Möglichkeiten zu bieten, die Welt 
um sie herum aktiv zu gestalten, das heißt am sozialen 
Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Dies verdeut-
licht auch Artikel 31 KRK, der unter anderem das Recht 
des Kindes auf Beteiligung an Freizeit, kulturellem und 
künstlerischem Leben regelt. Auch Spiel und Erholung 
sind demnach Formen der Partizipation von Kindern im 
Alltag. Sie fördern die Fähigkeit des Kindes, mit ande-
ren Menschen zu interagieren, Konlikte zu lösen und 
Entscheidungen zu trefen, und begünstigen darüber 
hinaus die emotionale Ausgeglichenheit.6 

3 Wie sich Kinder Partizipation 
vorstellen und was sie von ihr 
erwarten

Im Rahmen des Projekts „Kinderrechte in der Entwick-
lungspolitik“ hat das Deutsche Institut für Menschen-
rechte Kinder in Guatemala, Kirgisistan und Serbien 
zu ihren Beteiligungswünschen und -chancen befragt. 
Bei den Diskussionen mit den Kindern und Jugendli-
chen trat eine große Bandbreite an Visionen und For-
men von Partizipation zutage, die im Folgenden kurz 
vorgestellt werden. 

3.1 Warum sich Kinder beteiligen möchten

Kind, 13-15 Jahre, Kirgisistan: „Sich selbst zu än-

dern, andere Menschen und die Welt um dich he-

rum zu ändern.” 

Kinder und Jugendliche sind davon überzeugt, dass 
sie die Gesellschaft zum Positiven verändern und Ent-
scheidungen von Erwachsenen verbessern können. Sie 
sehen sich als Expertinnen und Experten für Fragen, 

die sie selbst, die Schule, ihre Stadt und ihre Zukunft 
betrefen. Partizipation bedeutet für sie aber auch, 
neue Erfahrung zu machen und ihre Kenntnisse zu 
erweitern. Diese möchten sie an andere Kinder und 
Jugendliche weitergeben. 

Einige Kinder und Jugendliche fordern Partizipation 
auch als ihr Recht ein.

Kind, 15-17 Jahre, Serbien: „Ich bin zwar ein Kind, 

aber ich habe gleiche Rechte und ich will mich be-

teiligen und bei Entscheidungen gleichberechtigt 

mit Erwachsenen sein.” 

3.2 Wie sich Kinder beteiligen möchten

Kinder und Jugendliche verstehen Partizipation unter 
anderem als Möglichkeit, Aktivitäten und Projekte 
selbst zu initiieren und umzusetzen, zum Beispiel Ak-
tionen für eine saubere Stadt. Sie fordern Orte und 
Strukturen, in denen solche Eigeninitiativen möglich 
sind, beispielsweise Jugendzentren, Jugendorganisa-
tionen und Schulparlamente.

Kind, 16-17 Jahre, Serbien: „So können junge 

Menschen partizipieren: durch die Schule! Für uns 

ist die Schule das Gleiche wie die Jobs für die Er-

wachsenen.” 

Wichtig ist vielen Jugendlichen die Aktivierung von 
Gleichaltrigen: Sie empinden viele Gleichaltrige als 
desinteressiert und passiv und wollen dies ändern. Zu-
dem fühlen sie sich besser in der Lage als Erwachsene, 
andere Jugendliche zu motivieren. 

Kind, 15-17 Jahre, Guatemala: „Erwachsene und 

junge Menschen verstehen sich sehr schwer; Ju-

gendliche und andere Jugendliche verstehen sich 

besser. Dann können sie zu ihren Eltern gehen, und 

die können sich an andere Erwachsene wenden.“

Die befragten Jugendlichen sind sich bewusst, dass 
sie andere Teile ihrer Gesellschaft erreichen und mo-
bilisieren müssen, um ihre Anliegen auf den Weg zu 
bringen. Erwachsene wollen sie vor allem durch Kam-
pagnen, Camps und Umfragen unter der Bevölkerung 
zur Situation von Kindern in der Gemeinde erreichen. 

6 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2013): Allgemeine Bemerkung Nr. 17: Das Recht des Kindes auf Ruhe, Freizeit, Spiel, Freizeitak-
tivitäten, kulturelles und künstlerisches Leben (Artikel 31), UN Dok. CRC/C/GC/17 vom 17.04.2013, Zifer 9.
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7 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2003): Allgemeine Bemerkung Nr. 5: Allgemeine Maßnahmen zur Umsetzung der KRK (Artikel 
4, 42, 44 Zifer 6), UN Dok. CRC/GC/2003/5 vom 27.11.2003, Zifer 12; UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Be-
merkung Nr. 12, Zifern 28 und 45.

8 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Zifern 110, 112, 127-129; UN, UN-Kinderrechtsausschuss 
(2013): Abschließende Bemerkungen Guinea, UN Dok. CRC/C/GIN/CO/2 vom 13.06.2013, Zifern 42 und 43; Slowenien, UN Dok. 
CRC/C/SVN/CO/3-4 vom 14.06.2013, Zifern 32 und 33; Niue, UN Dok. CRC/C/NIU/CO/1 vom 29.01.2013, Zifern 28 und 29.

9 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Zifer 127; UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2013): Ab-
schließende Bemerkungen Slowenien, UN Dok. CRC/C/SVN/CO/3-4 vom 14.06.2013, Zifer 33; Ruanda, UN Dok. CRC/C/RWA/
CO/3-4 vom 14.06.2013, Zifer 24.

10 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Zifern 132 und 133.

Kind, 15-17 Jahre, Guatemala: „Zuerst müssen wir 

uns selbst ändern, danach müssen wir andere er-

reichen, und diese Gruppe muss wiederum weitere 

Menschen erreichen. Dann ist es das Ergebnis der 

Gemeinschaft.” 

Der Dialog mit Erwachsenen ist für die interviewten 
Kinder und Jugendlichen zentral. Sie möchten von 
Erwachsenen konsultiert werden und so ihre Bedarfe 
und Ansichten in die Entscheidungsprozesse Erwach-
sener einbringen. Positive Erfahrungen haben viele vor 
allem in der Familie und in der Schule gemacht, man-
che auch in der Gemeinde. Den Zugang zu Personen 
und Institutionen der politischen Entscheidungsin-
dung sehen allerdings alle interviewten Jugendlichen 
als stark eingeschränkt. 

Kind, 15-18, Serbien: „Es gibt Leute an der Spitze 

der Gesellschaft. Sie haben etwas in ihrem Leben 

erreicht. Dann denken sie sich: ‚Warum soll ich 

meine Zeit mit jüngeren Menschen verschwen-

den?‘ – also mit jemandem wie mir.“

Kind, 15-18, Serbien: „Kinder haben keine Macht. 

Im Grunde sehen uns Politiker als eine Masse, die 

sie unter Kontrolle behalten müssen.“

Um ihren Zugang zur nationalen Politik zu verbessern, 
betonte ein Jugendlicher in Kirgisistan eine notwen-
dige Absicherung des Rechts auf Partizipation in ent-
sprechender Gesetzgebung:

Kind, 15-17, Kirgisistan: „Um auf nationaler Ebe-

ne Entscheidungen zu treffen, brauchen wir eine 

rechtliche Grundlage oder Macht. Wenn wir nur 

reden, ist das nur leeres Geschwätz.“

4 Auslegung der Partizipation 
von Kindern durch den UN-
Kinderrechtsausschuss

Der UN-Kinderrechtsausschuss betont in vielen seiner 
Allgemeinen und Abschließenden Bemerkungen, dass 
Kinder nicht nur der Form halber angehört, sondern 
ihre Ansichten ernst genommen werden und in Ent-
scheidungsindungsprozesse einließen sollen.7 Parti-
zipation bereite junge Menschen darüber hinaus auf 
eine aktive Rolle und Verantwortung in der Gesell-
schaft vor. 

Der UN-Kinderrechtsausschuss betont, wie wichtig 
es ist, Strukturen und Orte für die gemeinsame Ent-
scheidungsindung und politische Partizipation von 
jungen Menschen zu schafen. Beispielhaft nennt er 
Partizipations- und Repräsentationsstrukturen in der 
Schule und auf lokaler Ebene, beispielsweise Schüler-
räte, Kinderparlamente und unabhängige Schüleror-
ganisationen.8 

Der Ausschuss betont die Verplichtung der Vertrags-
staaten, solche Strukturen inanziell und personell zu 
unterstützen und sicherzustellen, dass sie auch für 
marginalisierte Kinder zugänglich sind.9 Deutlich kri-
tisiert der Ausschuss Situationen, in denen die Partizi-
pation von Kindern nur zum Schein stattindet, wenn 
zum Beispiel Kinder in Formate gepresst werden, die 
Erwachsene strikt vorgeben (etwa bei Politikgipfeln), 
oder von Erwachsenen festgelegte politische Bot-
schaften lediglich vortragen. Partizipation versteht 
der UN-Kinderrechtsausschuss mithin als Prozess, 
nicht als einmaliges Ereignis.10 
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11 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Zifer 76; UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2002-2004): 
Abschließende Bemerkungen Chile, UN Dok. CRC/C/15/Add.173 vom 03.04.2002, Zifer 29; Burkina Faso, UN Dok. CRC/C/15/ 
Add.193 vom 9.10.2002, Zifer 26; Marokko, UN Dok. CRC/C/15/Add.211 vom 10.07.2003, Zifer 30; Indien, UN Dok. CRC/C/15/
Add.228 vom 26.02.2004, Zifern 36 und 37.

12 UN, UN-Kinderrechtsausschuss (2009): Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Zifer 134.

Darüber hinaus erfordere eine wirksame und sinnvolle 
Partizipation den Abbau von Barrieren, die Kinder an 
der Ausübung ihres Rechts auf Mitsprache hindern. 
Deshalb müsse die Gesellschaft insgesamt ihre Zwei-
fel an den Fähigkeiten von Kindern überwinden.11

Der UN-Kinderrechtsausschuss hat Kriterien entwi-
ckelt, die Entscheidungsbefugten zur Orientierung 
dienen. Die Beteiligung von Kindern soll demnach fol-
gendermaßen gestaltet sein:12 

 • transparent und informativ, damit Kinder sie 
verstehen,

 • freiwillig - Kinder sind nicht verplichtet, ihre 
Meinung zu äußern. Auch ein Kind, das sich 
nicht beteiligen will, übt sein oder ihr Recht auf 
Beteiligung aus,

 • respektvoll - die Meinungen von Kindern müs-
sen geachtet werden,

 • bedeutsam für die Bedürfnisse und den Erfah-
rungsschatz von Kindern,

 • kinderfreundlich, das heißt so gestaltet, dass 
sie für Kinder zugänglich sind und Kinder er-
mutigen,

 • inklusiv, damit alle Kinder ihr Partizipations-
recht ohne Diskriminierung ausüben können,

 • unterstützt durch Bildungsmaßnahmen für 
beteiligte Erwachsene, um die Rechte des Kin-
des zu schützen,

 • sicher und feinfühlig in Bezug auf das Risiko, 
das mit Meinungsäußerungen einhergehen kann,

 • rechenschaftspflichtig mittels Rückmeldung 
und Monitoring. 

5 Wie Erwachsene die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen 
fördern oder behindern können 

Kind, 13-15 Jahre, Kirgisistan: „Die größte 

Schwierigkeit ist, dass Erwachsene Kinder nicht 

ernst nehmen.” 

Für die interviewten Kinder und Jugendliche sind 
die Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und 
Kindern ein Haupthindernis für die Umsetzung ihres 
Rechts auf Partizipation. Erwachsene betrachteten 
sie vorschnell als unreif und noch nicht fähig, eine 
ernstzunehmende Meinung zu äußern. Viele Erwach-
sene nutzten die Konstruktion der rechtlichen Volljäh-
rigkeit, um sie nicht anzuhören und ihre Ideen nicht 
zu berücksichtigen. Deshalb bevorzugen einige Kinder 
und Jugendliche die Verständigung mit Gleichaltrigen, 
da sie einfacher sei als die mit Erwachsenen. 

Gleichzeitig ist die Unterstützung durch Erwachsene 
für Kinder und Jugendliche ausschlaggebend für ihre 
Beteiligungsmöglichkeit. Dies setzt allerdings voraus, 
dass Erwachsene eine beratende sowie anwaltschaft-
liche Rolle für die Vorschläge der Kinder übernehmen. 
Erwachsene können aus Sicht von Kindern deren An-
liegen gegenüber der Gemeinde und Gesellschaft ver-
treten, zum Beispiel durch ihren Zugang zu Medien 
oder zu Erwachsenen in einlussreichen Positionen. 
Ein Jugendlicher beschreibt die unterstützende Rolle 
von Erwachsenen wie folgt:

Kind, 15-17 Jahre, Kirgisistan: „Wenn wir in eine 

falsche Richtung [mit unseren Vorschlägen] gehen, 

dann sollten Erwachsene uns beraten und korri-

gieren. Erwachsene sollten Mentoren für jüngere 

Menschen sein, sich so um sie kümmern, dass sie 

auf der gleichen Ebene wie die Erwachsenen sind.“ 

Insgesamt haben Kinder klare Anforderungen an Er-
wachsene. Sie sollen 

 • Kindern zuhören wollen und können, 

 • ihnen und ihren Fähigkeiten Vertrauen ent-
gegenbringen, 

 • die eigene Lebenserfahrung und Einlusssphäre 
für die Beratung und Unterstützung von Kin-
dern nutzen und nicht zuletzt

 • bereit sein, Kinder gegebenenfalls vor anderen 
Erwachsenen zu schützen. 

Die Jugendlichen betonen außerdem die Bedeutung 
funktionierender Institutionen und Organisationen für 
die Umsetzung ihrer Partizipationsrechte. „Nur sehr 
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13 Jugendbüros sind in Serbien eine lokale Stelle zur Umsetzung der nationalen Jugendstrategie. Sie bieten einen institutionellen 
Rahmen für die aktive soziale und politische Teilhabe von Jugendlichen in den serbischen Gemeinden.

14 Hart, Roger (1992): Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence: UNICEF International Child Development 
Center Lansdown, Gerison (2001): Promoting children’s participation in democratic decision-making. Florence: UNICEF Innocenti 
Research Centre; Lansdown, Gerison (2010): The realization of children’s participation rights: critical relections. In: Percy-Smith, 
Barry / Thomas, Nigel (Hg.): A handbook of children and young people’s participation: perspectives from theory and practice. 
New York: Routledge. S. 11-23. 

wenige Organisationen sind willens, die Beteiligung 
von Jugendlichen zu unterstützen“, „man kann sie an 
einer Hand abzählen“, fassen zwei Jugendliche aus 
Serbien ihre Erfahrungen zusammen. 

Institutionen müssen kinderfreundlich sein und Ju-
gendlichen Zugang gewähren. Zugänge können ge-
schafen werden, wenn Institutionen bewusst auf 
Jugendliche zugehen. Dies wird unter anderem in 
einer Diskussion in Serbien zum Engagement von Ju-
gendlichen im örtlichen Jugendbüro13 deutlich – ein 
Jugendlicher hebt hervor, dass er ohne die Einladung 
durch das Jugendbüro nicht gekommen wäre. 

Lehrkräfte sind für viele Kinder potenzielle Mittler zwi-
schen ihnen und der Gemeindeverwaltung. Schüler und 
Schülerinnen in Kirgisistan machen zum Beispiel deut-
lich, dass sie zunächst ihre Klassenlehrerin bezüglich ih-
rer Idee eines Jugendzentrums ansprechen und dann mit 
ihr zusammen zur Gemeindeverwaltung gehen würden. 

Die mangelnde Finanzierung ihrer in den Jugend-
zentren, Nichtregierungsorganisationen und Schulen 
selbst entwickelten Ideen ist für Kinder und Jugend -
liche eines der Haupthindernisse für die Umsetzung 
der von ihnen initiierten Aktivtäten. Korruption ist da-
bei ein großes Problem; ein Kind aus Serbien spricht 
es deutlich aus: „Das Geld für den ‚Jugendsektor‘ geht 
nicht immer dahin wo es hin gehört“. Einige Kinder 
entwickelten daher Vorschläge, wie sie die Umsetzung 
ihrer Ideen inanzieren können, zum Beispiel durch die 
Ausrichtung von Tombolas für Erwachsene oder durch 
erwachsene Paten für kleinere Projekte. 

Viele Kinder und Jugendliche machen deutlich, dass 
sie von den Ergebnissen ihrer bisherigen Beteiligung 
desillusioniert sind – sie sehen dies als einen der 
Gründe, warum sich viele Jugendliche nicht (mehr) 
beteiligen. Frustration entsteht insbesondere dann, 
wenn Erwachsene Jugendliche zunächst beteiligen, 
aber zur weiteren Verwendung der gemeinsam erar-
beiteten Vorschläge keine Rückmeldung geben und sie 
auch nicht umsetzen. 

Kind, 15-17 Jahre, Kirgisistan: „Wir beteiligen 

uns an dem Projekt für die Einrichtung von Müll-

eimern in jeder Schule und in der ganzen Stadt. 

Dieses Vorhaben ist angenommen worden und 

wird gerade umgesetzt. Aber wir haben gehört, 

dass sich nichts geändert hat, und wir sehen auch 

keine Veränderungen.“ 

Alle Kinder und Jugendlichen machen deutlich, dass 
sie Erwachsene schätzen und benötigen, um sich für 
die Dinge, die sie betrefen, einsetzen zu können. Da-
bei ist für sie ausschlaggebend, dass Erwachsene be-
reit sind, ihre eigene Rolle zu relektieren, Kindern auf 
Augenhöhe zu begegnen und von sich aus ihre gesell-
schaftlich zugeschriebene Macht zu teilen. 

6 Partizipation von Kindern in der 
sozialwissenschaftlichen Diskussion

In der sozialwissenschaftliche Forschung gibt es eine 
Reihe von unterschiedlichen Modellen zur Partizi-
pation von Kindern. Die meisten gehen vom Macht-
gefälle zwischen Erwachsenen und Kindern aus und 
deinieren Partizipationsformen und -grade, die dieses 
Machtgefälle wirksam verringern. 

Am bekanntesten ist die „Partizipations-Leiter“, die 
Roger Hart 1992 im Auftrag von UNICEF entwickelt 
hat. Sie soll einerseits Beteiligung und Nicht-Beteili-
gung unterscheiden helfen, andererseits Personen, die 
mit Kindern arbeiten, Orientierung über die verschie-
denen möglichen Beteiligungsformen geben. Gerison 
Lansdown hat 2001 in Anlehnung an Harts Gedanken 
eine Typologie entwickelt, die drei wirkungsvolle For-
men von Partizipation von Kindern beschreibt:14 

 • beratende Partizipation (consultative participa-
tion), 

 • partnerschaftliche Partizipation (collaborative 
participation),

 • von Kindern gesteuerte Partizipation (child-led 
participation).

Die folgende Tabelle (siehe Seite 11) nutzt das von 
Lansdown entwickelte Modell. Sie gibt Beispiele zur 
Umsetzung der jeweiligen Beteiligungsform und ord-
net ihnen exemplarisch die oben beschriebenen An-
sichten und Vorstellungen der interviewten Kinder 
und Jugendlichen zu. 
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Tabelle 1: Formen von Partizipation aus Sicht der interviewten Kinder

Typen Charakteristika Beispiele

Wie Kinder in 
Guatemala, Kirgisistan 

und Serbien 
partizipieren möchten

V
o
n
 K

in
d
er

n
 g

es
te

u
er

te
 P

ar
ti

zi
p
at

io
n Kinder bekommen oder fordern 

den Raum und die Möglichkeit 
ein, Aktivitäten und Projekte 
selbst zu initiieren:
 • Das Thema wird von Kindern 

identiiziert
 • Erwachsene sind Moderie-

rende und nicht Anleitende. 
Sie fungieren als Personen, 
die Ressourcen bereitstellen 
oder technische Assistenten 
und befähigen Kinder, ihre 
eigenen Ziele zu verfolgen 

 • Kinder steuern den Prozess

Kinder als Individuen können Maßnah-
men selbst initiieren:
 • Wahl der Schule
 • Medizinische Beratung
 • Einforderung ihrer Rechte mit Hilfe 

der Justiz oder über Beschwerde-
mechanismen 

Kinder können als Gruppe Maßnahmen 
initiieren:
 • Einrichtung und Management einer 

eigenen Organisation mit dem Ziel 
der Politikanalyse, Anwaltschaft und 
Bewusstseinsbildung

 • Bildung und Vertretung durch Gleich-
altrige 

 • Nutzung von und Zugang zu Medien

 • (Selbst-)Initiierung von 
Aktivitäten/Aktionen

 • Aktivierung und Mobilisie-
rung von Gleichaltrigen 

 • Gründung von Kindern 
geleiteter Organisationen 

Pa
rt

n
er

sc
h
af

tl
ic

h
e 

Pa
rt

iz
ip

at
io

n

Höherer Grad von Partnerschaft 
zwischen Erwachsenen und 
Kindern, mit der Möglichkeit für 
aktives Engagement auf allen 
Ebenen einer Entscheidung, 
Initiative, Projekt oder Dienst-
leistung:
 • von Erwachsenen initiiert
 • Partnerschaft mit Kindern
 • Kinder werden befähigt, 

sowohl Prozesse als auch 
Ergebnisse zu beeinlussen 
oder zu hinterfragen

 • erlaubt eine zunehmend 
höhere Ebene an selbst-or-
ganisierten Aktivitäten von 
Kindern in einem bestimmten 
Zeitraum

Beteiligung von Kindern in:
 • Konzeption und Durchführung von 

Forschung und Erhebungen
 • Entwicklung von Politiken
 • Bildung durch Gleichaltrige und 

Beratung
 • Partizipation in Konferenzen
 • Kinder als Vertretungen in Ausschüs-

sen oder Komitees 

 • Partizipation auf kommuna-
ler Ebene durch Jugendzen-
tren und –büros

 • Partizipation in der Schule 
durch Schülerräte und 
Schulparlamente

 • Zugang zu Entscheidungs-
befugten/Politik 

B
er

at
en

d
e 

Pa
rt

iz
ip

at
io

n

Erwachsene konsultieren Kinder, 
um Wissen und Verständnis über 
ihr Leben und ihre Erfahrungen 
zu erhalten:
 • von Erwachsenen initiiert
 • von Erwachsenen angeleitet
 • keine Möglichkeit für Kinder, 

Ergebnisse und Verwendung 
zu kontrollieren

Angemessene Mittel, um Kinder zu befä-
higen ihre Meinung auszudrücken, z.B.:
 • bei Forschung zu Lebenslagen von 

Kindern 
 • in Planungsprozessen
 • in der Entwicklung von Gesetzgebung, 

Politik oder Dienstleistung
 • in Entscheidungen, die Kinder inner-

halb der Familie, Gesundheitswesen 
oder Bildung betrefen 

 • als Zeugen in Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahren 

 • Partizipation in Schule und 
Klassenraum

 • Partizipation in der Ge-
meinde/Kommune
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15 Simon 2012, siehe Fußnote 1, S. 11.
16 BMZ (2011): Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik. Konzept; BMZ (2011): Junge Menschen in der deutschen 

Entwicklungspolitik – Beitrag zur Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Positionspapier. Beide Papiere kön-
nen auf der BMZ-Website heruntergeladen werden: www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/themen/menschenrechte (Stand: 
21.11.2014); BMZ (2013): Leitfaden zur Berücksichtigung von menschenrechtlichen Standards und Prinzipien, einschl. Gen-
der, bei der Erstellung von Programmvorschlägen der deutschen staatlichen Technischen und Finanziellen Zusammenarbeit. 
www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf (PDF, 346 KB, nicht barierefrei) (Stand 
21.11.2014).

7 Partizipation von Kindern 
in Vorhaben der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit 

Die Vorhaben, durch die die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit derzeit die Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen fördert, unterstützen verschiedens-
te Maßnahmen, die sich den in Tabelle 1 beschrie-
benen Partizipationsformen zuordnen lassen. Zur bes-
seren Übersicht sind diese Maßnahmen in Tabelle 2 
(siehe Seite 13) aufgeführt. Die Übersicht zeigt, dass 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit vor allem im 
Bereich der beratenden Partizipation und der part-
nerschaftlichen Partizipation gute Ansätze entwi-
ckelt hat und Partnerländer bei der Umsetzung von 
Partizipationsrechten unterstützt. Dagegen gibt es für 
eine von Kindern gesteuerte Partizipation nur wenige 
Beispiele. 

2012 konstatierte das Deutschen Instituts für Men-
schenrechte: 

„Spezielle Maßnahmen mit Fokus auf Kinder und 
Jugendliche sind selten in der deutschen EZ und 
gelten bei Fachkräften häuig als marginales Auf-
gabenfeld“.15 

Viel hat sich daran bis heute nicht geändert. 

Im Rahmen der diesem Policy Paper zugrundeliegen-
den Studie konnte nicht empirisch untersucht werden, 
in welchem Umfang und mit welcher Modalität deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit Kinder und ihre 
Rechte direkt oder indirekt fördert. Auch die Daten, 
die die Organisation für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (OECD) erhebt, lassen dazu keine Aussagen zu. 

Fachkräfte, die im Rahmen des Projekts „Kinderrechte 
in der Entwicklungspolitik“ befragt wurden, sagen je-
doch, dass es zu wenige Vorhaben gibt, um Kinder-
rechte in Partnerländern wirksam zu fördern.  

Dies gilt, obwohl in den vergangenen Jahren ver-
bindliche Strategiepapiere und damit verbundene 
Arbeitshilfen und Leitfäden des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) sowohl eine entsprechende Selbstverplichtung 
formuliert als auch die konzeptionellen Grundlagen 
gelegt haben.16 Es mangelt in der deutschen Entwick-
lungspolitik also nicht an der Formulierung von politi-
schen Überzeugungen zur Förderung der Kinderrechte 
in Partnerländern, sondern an deren Umsetzung in die 
Praxis der Entwicklungszusammenarbeit. 

Fast alle interviewten Fachkräfte betonen die Wich-
tigkeit der Partizipation von Kindern an Vorhaben der 
Entwicklungszusammenarbeit und entsprechend in 
den jeweiligen Gesellschaften. Sie sehen dabei vor 
allem den Nutzen von Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen – sie sei vor allem der Demokratisierung 
im jeweiligen Partnerland und dem Erreichen von Ent-
wicklungszielen behillich. 

So verständlich dies im Kontext der Entwicklungs-
politik sein mag – eine vorwiegend instrumentelle 
Sicht auf die Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen verstellt die menschenrechtliche Perspektive. 
Denn Partizipation von Kindern kann und sollte das 
Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern 
verringern, um es Kindern und Jugendlichen so zu 
ermöglichen, ihre in der UN-Kinderrechtskonvention 
verbrieften Rechte in der Gesellschaft autonom aus-
zuüben. Dieser Perspektivwechsel ist in der Entwick-
lungszusammenarbeit erst noch zu vollziehen und 
sollte mit geeigneten Mitteln angestrebt werden. 

http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/themen/menschenrechte
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf
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Tabelle 2: Formen von Partizipation in der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit

Typen Charakteristika
Maßnahmen in der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit (Beispiele)

V
o
n
 K

in
d
er

n
 g

es
te

u
er

te
 P

ar
ti

zi
p
at

io
n Kinder bekommen oder fordern den Raum und die 

Möglichkeit ein, Aktivitäten und Projekte selbst zu 
initiieren:
 • Die Thematik wird von Kindern identiiziert
 • Erwachsene sind Moderierende und nicht 

Anleitende. Sie fungieren als Personen, die 
Ressourcen bereitstellen oder technische 
Assistenten und befähigen Kinder, ihre eigenen 
Ziele zu verfolgen 

 • Kinder steuern den Prozess

 • Jugendzentren oder -büros als Ort für von Kindern 
und Jugendlichen (selbst-)initiierte Aktivitäten

 • Unterstützung von selbst-organisierten Jugendiniti-
ativen lokaler Nichtregierungsorganisationen

Pa
rt

n
er

sc
h
af

tl
ic

h
e 

Pa
rt

iz
ip

at
io

n

Höherer Grad von Partnerschaft zwischen Erwach-
senen und Kindern, mit der Möglichkeit für aktives 
Engagement auf allen Ebenen einer Entscheidung, 
Initiative, Projekt oder Dienstleistung:
 • von Erwachsenen initiiert
 • Partnerschaft mit Kindern
 • Kinder werden befähigt, sowohl Prozesse 

als auch Ergebnisse zu beeinlussen oder zu 
hinterfragen

 • erlaubt eine zunehmend höhere Ebene an 
selbst-organisierten Aktivitäten von Kindern in 
einem bestimmten Zeitraum

 • Unterstützung von partizipativen Strukturen auf der 
kommunalen Ebene, etwa Planung von Kinder- und 
Jugendpolitik, öfentliche Anhörungen und Kinder-/
Jugendräte

 • Einbeziehung von jungen Menschen in Bildung 
durch Gleichaltrige und Beratung, besonders im 
Gesundheitsbereich

 • Bewusstseinsbildung bei Erwachsenen zu Partizipa-
tion von Kindern auf lokaler Ebene

 • Unterstützung der Partizipation von Kindern in 
der Schulverwaltung durch Schulparlamente und 
Schülerräte

 • Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren, die Kinder-/Jugendpartizipation unterstützen 

B
er

at
en

d
e 

Pa
rt

iz
ip

at
io

n

Erwachsene konsultieren Kinder, um Wissen und 
Verständnis über ihr Leben und ihre Erfahrungen 
zu erhalten:
 • von Erwachsenen initiiert
 • von Erwachsenen angeleitet
 • keine Möglichkeit für Kinder, Ergebnisse und 

Verwendung zu kontrollieren

 • partizipative Erhebungen und Studien mit Kindern 
vor der Projektplanung und -entwicklung

 • Konsultationen mit Kindern oder Repräsentanten 
von Kindern in der Entwicklung von Vorhaben

 • Konsultationen von Jugendlichen in den Kommunen 
zur Anpassung nationaler Jugendstrategien und 
-aktionspläne an die lokalen Bedürfnisse

 • Konsultationen in Monitoring und Evaluierung
 • Konsultation bei Maßnahmen, z.B. im Katastrophen-

schutz 
 • Einholen von Feedback von jungen Menschen, z.B. 

zu Gesundheitsdienstleistungen oder Schulen
 • Förderung der Partizipation von Kindern in Jugend-

konferenzen und -kongressen
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Empfehlungen 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empiehlt 
den Akteuren der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit: 

1. Die deutsche Entwicklungspolitik sollte sich im 
Dialog mit Partnerländern darum bemühen, mehr 
Vorhaben zu vereinbaren und zu beauftragen, die 
auf eine direkte Verbesserung der Lebensbedin-
gungen und Rechte von Kindern abzielen. Dabei 
sollten die bestehenden Erfahrungen gesichert, 
systematisiert und anschließend erweitert wer-
den. Darauf aufbauend kann auch eine Quer-
schnittsverankerung der Kinderrechte angestrebt 
werden. Zusätzlich sollte das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) sein Projektportfolio mit Blick 
auf die Verankerung von Kinderrechten analysie-
ren und diese Ergebnisse für eine systematische 
Fortentwicklung seines praktischen Engagements 
für Kinderrechte nutzen. 

2. Partizipation von Kindern und Jugendlichen kann 
in allen Sektoren der Zusammenarbeit mit dem 
Partner vereinbart und unterstützt werden. Be-
sonders vielsprechend sind jedoch die Sektoren 
Bildung, Gesundheit und Gute Regierungsführ-
ung, insbesondere die Kommunalentwicklung.  
Deutsche Entwicklungspolitik sollte sich konkrete 
Handlungsziele zur Förderung der Partizipation 
von Kindern vor allem in diesen Sektoren setzen, 
Chancen in anderen Sektoren aber auch wahr-
nehmen. Die Handlungsziele sollen realistisch und 
mit entsprechenden Indikatoren versehen sein.

3. Fachkräfte in den Durchführungsorganisationen 
und Beauftragende im BMZ sollten Mut entwi-

ckeln und ausprobieren, wie Partizipation von 
Kindern Vorhaben beeinlusst, zum Beispiel mit 
Blick auf zu erreichende Ziele, Formate von Er-
hebungen, Veranstaltungen und Berichte. Wenn-
gleich eine gemeinsame Planung eines Vorhabens 
mit Kindern und Jugendlichen eher garantieren 
kann, dass Kinder von Beginn teilhaben können, 
können auch solche Vorhaben, die nicht von Be-
ginn an auf Partizipation von Kindern ausgerich-
tet waren, Erfahrungen mit einzelnen partizipa-
torischen Elementen (zum Beispiel Erhebungen 
mit Kindern für ein Monitoring einzelner Aktivi-
täten) machen und diese verbreitern. 

4. Schulungen für Fachkräfte zu Kinderrechten soll-
ten nicht nur Wissen über Kinderrechte vermit-
teln, sondern auch eine Relexion über die eigene 
Rolle als Fachkraft enthalten und Methoden ein-
üben, wie Kinder befähigt werden können, ihre 
Rechte wahrzunehmen. Diese Methoden müssen 
auf den sozialen und kulturellen Kontext der je-
weiligen Gesellschaft abgestimmt sein. Auch die 
Partner und Erwachsene im Lebensumfeld von 
Kindern sollten in die Lage versetzt werden, die 
Partizipation von Kindern nicht als Aulehnung, 
sondern als Chance wahrzunehmen. Das BMZ als 
beauftragendes Ministerium und die Durchführ-
ungsorganisationen sollten solche Schulungen 
für Fachkräfte und Partner fördern. 

5. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
ist auch in der entwicklungspolitischen Arbeit in 
Deutschland möglich und wichtig. Das BMZ und 
die durchführenden Organisationen sollten sich 
dabei an denselben Maßstäben orientieren, die 
sie für die Partizipation von Kindern in Partner-
ländern anlegen und entsprechend bereit sein, 
die ihnen gesellschaftlich zugeschriebene Macht 
mit Kindern und Jugendlichen zu teilen.
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1. Einführung 
 
Wie in den Bausteinen B. 5.1 und B. 5.3 zu den „Repräsentativen Formen“ bereits 
erwähnt, bilden die Offenen Formen der Partizipation die zweite Linie der 
Interessenvertretungen durch Kinder- und Jugendliche selbst. Anhand der folgenden 
Ausführungen wird deutlich, inwieweit es Unterschiede zu, aber auch Gemeinsamkeiten 
mit den repräsentativen Formen gibt. Dabei werden die Bedeutung offener Formen und 
die Merkmale von Kinder- und Jugendforen, Kinderversammlungen, Voll-
versammlungen und Mischformen dargestellt sowie auf Vor- und Nachteile hingewie-
sen. Einige Beispiele geben zudem einen Einblick in die unterschiedlichen Ausfüh-
rungen in der Praxis. Es handelt sich hier um nicht-repräsentative Veranstaltungsformen 
ohne direkte äußere Anlehnung an „parlamentarische Gremienformen“ – manchmal in 
der Form von Vollversammlungen. Alle Kinder und Jugendlichen können auch ohne 
Wahl teilnehmen.  
 
 

2. Überblick  
 
Es lassen sich idealtypisch die folgenden Typen von Kinder- und Jugendinteressen-
vertretungen als offene Beteiligungsformen finden: 
 
Kinder- und Jugendforen 
 

• Offene Kinder- und Jugendforen (z. B. Jugendforum München)  
• Kinderversammlungen 
• Jugendeinwohnerversammlungen 
• Kinder- und Jugendkonferenzen in der Jugendhilfeplanung 
• Runde Kinder-Tische (insb. in den neuen Bundesländern, den Foren in West-

deutschland ähnlich) 
• Stadtteil-Jugendforen nach dem Flensburger Modell  
• Kinderversammlungen wie z. B. nach dem Muster der „Natur-Kindergipfel“ der 

Zeitschrift „natur“  
 
Vollversammlungen 
 

• Kinderkonferenz im Kindergarten 
• Basisdemokratischer Klassenrat in der Grundschule 
• Morgenkreis im Kindergarten u. Ä. (z. B. mit Tagesplanung) 

 
Bei Kinder- und Jugendvertretungen handelt es sich um Formen der Beteiligung, bei der 
die Kinder und Jugendlichen ihre Interessen selbst vertreten. Dies gilt sowohl für die 
offenen, als auch für die im Baustein B. 5.1 bereits dargestellten repräsentativen Formen. 
Vor allem dieser Aspekt macht den Unterschied zu den in den Bausteinen B.1 und B.3 
diskutierten Beteiligungsformen (Kinderbüros, punktuelle Formen) aus. Hier jedoch 
werden Interessen nicht stellvertretend wahrgenommen oder in erwachsenenorientierte 
Gremien eingebracht, sondern in eigenen Versammlungen und Vertretungen durch die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen selber diskutiert und vertreten.  
 
Die offenen Formen sind auf Dauer angelegt und ermöglichen in besonderer Weise eine 
gut angepasste kinder- und jugendgemäße Didaktik. Zudem genießen sie öffentliche 
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Attraktivität und sind mit einem realistischen Aufwand durchführbar. Offene Versamm-

lung bedeutet: Alle Kinder und Jugendlichen können teilnehmen. Eine Wahl ist grund-
sätzlich nicht nötig. Dennoch kann auch hier ein hoher Grad an demokratischer Legi-
timation erlangt werden. Wenn diese offenen Formen gut organisiert sind und auch über 
Gemeindeordnungen, Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen o. Ä. strukturell verankert 
werden, können sie eine sehr erfolgreiche Strategie sein (Stange 2006, S. 15 f.).  
 
Im Folgenden sollen nun verschiedene Möglichkeiten für offene Versammlungsformen 
aufgezeigt werden. 
 
 

3. Kinder- und Jugendforen 
 
Zur Beschreibung von Foren (zum Folgenden Schröder 1995, S. 75 ff.) sei exemplarisch 
das Kinder- und Jugendforum  München herausgegriffen.  
 
Fallbeispiel 1: das Münchener Kinder- und Jugendforum  
 
Das Forum tagte ursprünglich zentral zweimal im Jahr im Rathaus. Inzwischen wird die 
unten beschriebene „Urform“ streng stadtteilbezogen durchgeführt und es gibt das 
„Kinder- und Jugendforum mobil“. Die Teilnehmer setzen sich aus allen Interessierten 
im Alter von 8 bis 16 Jahren zusammen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen variiert 
dabei von 30 bis 100. Die Themen bzw. die Tagespunkte werden im Vorfeld von einer 
10- bis 15-köpfigen Gruppe erstellt, die auch alle anderen nötigen Vorbereitungen für 
die Zusammenkunft arrangiert. In jedem Forum gibt es jedoch auch die Möglichkeit der 
„Eilanträge“, durch die die Anwesenden wichtige und aktuelle Anliegen vorbringen 
können, welche dann die Tagesordnung ergänzen. Die einzelnen Themen werden disku-
tiert und die Kinder und Jugendlichen können diesbezüglich Anträge an ebenfalls teil-
nehmende Erwachsene wie Bürgermeister, Stadträte, Vertreter der Bezirksausschüsse 
und Verwaltung und Experten richten. Zum Ablauf: 
 
„Erwachsene Gäste und Experten  
Wichtig auf dem Kinder- und Jugendforum ist, dass die erwachsenen Experten aus der 
Politik und den einzelnen Referaten in der Stadt ,nur’ die Gäste der Kinder sind. Das 
heißt, sie sind als Ansprechpartner für die Kinder da, übernehmen für abgestimmte 
Anträge auch die Patenschaft und versprechen damit, sich um die Forderungen der 
Antragsteller zu kümmern. Die Erwachsenen können aber nicht über die Anliegen der 
Kinder entscheiden und bestimmen – sie können nur beraten.  
Der Ablauf eines Forums  

Jedes Kinder- und Jugendforum hat einen Moderator, der zu Beginn für alle Kinder die 
Spielregeln des Kinder- und Jugendforums erklärt. Dazu gehört die Erklärung und 
Ernennung der Glockenmeister. Sie haben die Aufgabe, während der Veranstaltung gut 
zuzuhören und gegebenenfalls mit einer großen Glocke zu läuten, sollten Redebeiträge 
von den Erwachsenen zu lang, zu kompliziert oder unverständlich sein. Nach der Er-
nennung der Glockenmeister beginnen die Kinder mit ihren Beiträgen. Jedes Kind im 
Saal, das etwas zu sagen hat, kann an ein Rednerpult gehen und sein Anliegen vortragen. 
So entstehen häufig spannende Diskussionen unter den Kindern, aber auch mit den 
erwachsenen Experten. Irgendwann wird über den Antrag abgestimmt. Der Moderator 
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fragt dabei alle Kinder und Jugendlichen, wer für den Antrag ist. So entscheidet die 
einfache Mehrheit der Kinder darüber, ob das Anliegen des Antragstellers weiterverfolgt 
wird oder ob nicht. Wichtig: Erwachsene dürfen nicht abstimmen! Ist ein Antrag abge-
stimmt und angenommen, wird er einem erwachsenen Gast zur Bearbeitung übergeben. 
Dieser gibt dann das Versprechen, sich innerhalb von 3 Monaten um den Antrag und 
eine Lösung zu kümmern und die Kinder über den Bearbeitungszustand zu informieren. 
Damit die Paten ihr Amt nicht vergessen, wird ihnen von den Antragskindern ein ge-
knotetes Kinderforumstaschentuch überreicht. Zusätzlich werden schriftliche Antrags-
formulare ausgefüllt, damit alle Namen und Adressen ausgetauscht werden können und 
alle in Kontakt bleiben.  
Das Kinder- und Jugendforum dauert insgesamt 2 ½ Stunden. Es gibt eine kleine Pause 
mit Brotzeit und Getränken. Während der Pause wird die Zeitung des Münchner Kinder- 
und Jugendforums ,jetzt oder nie!?’ verteilt, in der unter anderem nachgelesen werden 
kann, was aus den Anträgen des letzten Forums geworden ist“ (Pralow 2003, S. 152 f.). 
 
Inzwischen ist in München das Problem der Weiterbearbeitung von Kinder- und Jugend-
vorschlägen hochprofessionalisiert gelöst. Es ist nicht mehr nur einfach so, dass sich 
einer der Erwachsenen jeweils verpflichtet, sich eines Antrags anzunehmen. Es herrscht 
fast so etwas wie eine Berichtspflicht der Erwachsenen. In zusätzlich veröffentlichten 
Broschüren wird für die einzelnen Stadtteile für jedermann zugänglich dokumentiert, 
was aus den Anträgen geworden ist, in welcher Form sie umgesetzt wurden oder aus 
welchen Gründen sie ggf. nicht realisiert wurden. Um den unterschiedlichen 
Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, hat sich das Forum 
schließlich in ein Kinder- und ein Jugendforum geteilt. Zudem wurden eine feste Stelle 
und ein eigener Etat eingerichtet (Schröder 1995, S. 75 ff.).  
 
Fallbeispiel 2: Jugendforum Wetzlar (Pralow 2006, S. 143 ff.) 
 
Träger und Durchführender des Jugendforums ist das Jugendbildungswerk der Stadt 
Wetzlar. Für die Arbeit verantwortlich sind die Jugendlichen des Jugendrates und des 
Jugendforums. Die Arbeit des Jugendforums erstreckt sich auf die gesamte Stadt Wetzlar 
und tangiert alle jugendspezifischen Themenspektren. 
 
Der Jugendrat trifft sich monatlich. Koordinationstreffen aller Mitwirkenden finden alle 
zwei Monate, öffentliche Sitzungen finden halbjährlich (bei Bedarf auch häufiger) statt. 
Außerdem treffen sich Arbeitsgruppen (z. B. Skater-Anlage, Öffentlichkeitsarbeit), um 
Initiativen zu bilden und diese auch weiter zu begleiten.  
 
Als Kernziel wird die Erhaltung des Jugendforums genannt. Es gilt einen kontinuier-
lichen Generationswechsel der Aktiven im Wetzlarer Jugendforum zu organisieren und 
neue, jüngere Mitwirkende zu motivieren. Daneben wird die Chance ergriffen, das 
Lebensumfeld von Schülern als Lernort zu begreifen und in der Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendforum zum fächerübergreifenden Thema insbesondere der Projekt-
arbeit zu machen. 

 
4. Kinder- und Jugendversammlungen und weitere Formen 
 
Kinder- und Jugendversammlungen sind gemeinsame Treffen von Kindern und / oder 
Jugendlichen mit Erwachsenen, die in einem eher kleinen und einfachen Rahmen 
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stattfinden. Hierbei geht es um ein eingegrenztes Thema und konkrete Probleme, die 
z. B. in kleiner Gruppe im Jugendzentrum besprochen werden können. Auch hier handelt 
es sich um die bewusste Beteiligung der Adressaten und die Bearbeitung von deren 
Problemen und Interessen. Der kleine Rahmen vereinfacht dabei die Vorbereitung und 
auch das schnellere weitere Vorgehen. Nachteilig ist natürlich die geringere öffentliche 
Präsenz und Reichweite, sodass diese Form eher für überschaubarere Thematiken 
geeignet ist (Schröder 1995, S. 84 f.). 
 
Das besondere Instrument der Jugendeinwohnerversammlung hat eine herausgehobene 
Bedeutung. Es wendet sich nicht an die Mitglieder einer Einrichtung, sondern an die 
Jugendlichen einer ganzen Kommune oder eines Stadtteils. Es ist ein basisdemo-
kratisches Instrument, zu dem sämtliche Jugendlichen einen einfachen Zugang haben 
und als Verfahren direkt kompatibel mit einigen Gemeindeordnungen ist. 
 
 

5. Mischformen, insbesondere halboffene Formen („halboffene 
Kinder- und Jugendvertretungen“) 

 
Hier wird der Begriff „halboffen“ verwendet, weil auf der einen Seite ein freier Zugang 
für alle gewährt wird, auf der anderen Seite jedoch Verbindlichkeiten wie bei den Parla-
menten bestehen. Dazu gehört unter anderem die kontinuierliche Arbeit und strukturelle 
Verankerung. Besser verständlich wird dies vielleicht durch einige Beispiele (Stange / 
Petzhold / Zastrow 2007, S. 66): 
 

• Parlamente mit zusätzlichen Arbeitsgruppen bzw. Projekten (Letztere mit 
offenem Zugang wie bei Vollversammlungen und Foren) 

• „PAPO“ = Parlament der Projekte: offener Zugang zu den Projekten, von dort 
gibt es aber legitimierte Delegation ins Parlament 

• Parlamente mit zwischengeschobenen Vollversammlungen oder Foren 
• Stadtteilbezogene Arbeitsgruppen (z. B. Kinderparlament Güstrow) oder stadt-

teilbezogen arbeitende Kinderortsbeiräte (z. B. Rostock) ohne Wahlen, mit 
offenem Zugang wie bei Kindervollversammlungen und Foren, aber ansonsten 
mit strenger Verbindlichkeit, struktureller Verankerung und nicht nur punktuell 
agierend, sondern auf Dauer angelegt 

• Beteiligungsformen / Gremien, in denen neben den Kindern und Jugendlichen 
auch Erwachsene mitarbeiten, z. B. 

o die Kinder- und Jugendinitiative „Aktion 2000“ e.V. in Malliß 
(Mecklenburg-Vorpommern) 

o der „Runde Tisch der Jugend“ in Malchow (ebenfalls Mecklenburg-
Vorpommern) 

o die Kinderkommission in Kasseedorf (Schleswig-Holstein) 
• Jugendräte im ländlichen Raum, angesiedelt in Jugendclubs (z. B. Balow, 

Görmin): Wahlen auf spontanen Jugendvollversammlungen oder einfach Zu-
stimmung zu sich freiwillig zusammenfindenden Vertreter-Teams, teilweise 
rechtlich abgesichert (durch Ratsbeschlüsse) mit Rede- und Antragsrechten im 
Rat, in der Regel aber ohne Absicherung durch eine Satzung (wie etwa bei den 
Jugendbeiräten)  
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6. Vor- und Nachteile der offenen Formen 
 
Diese Form der Partizipation ist für Jugendliche, aber ebenso gut für Kinder geeignet. 
Neben der Offenheit für alle interessierten Kinder und Jugendlichen bietet das Forum die 
Möglichkeit, individuelle Probleme ansprechen zu können. In anderen Beteiligungs-
strukturen – wie z. B. dem Parlament – geht es dagegen in der Regel um Themen, die 
schwerpunktmäßig eine Vielzahl von Adressaten betreffen. Im Forum besteht dagegen 
die Möglichkeit, sich auch zur eigenen Lebenswelt zu äußern. Die teilnehmenden Er-
wachsenen sollen dabei auf einer Ebene mit den Kindern stehen und diese somit als 
gleichberechtigte Partner akzeptieren, deren Bedürfnisse und Interessen als wichtig an-
zusehen sind.  
 
Doch die Offenheit dieser Form birgt auch Schwierigkeiten. Da den Adressaten die 
Teilnahme völlig frei steht, ist unter Umständen keine umfassende Repräsentation aller 
Altersstufen, Stadtteile oder Schulformen gegeben. Zudem ist der Informationsfluss 
schwieriger als bei einer festen Gruppe zu bewältigen. Wird die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen zu groß, können nicht mehr alle relevanten Themen in einer Sitzung be-
handelt werden. Auch die Zeiträume zwischen den Sitzungen oder bis zu sichtbaren Ver-
änderungen können lang werden. Hier ist es wichtig, die Kinder „bei der Stange zu 
halten“. 
 
Ob die Einrichtung eines Forums auf Dauer gelingt oder nicht, hängt also einmal mehr 
von der pädagogischen Arbeit der Erwachsenen ab. Dazu gehören das Erzeugen einer 
guten Stimmung und Arbeitsmoral sowie eine gute Vorbereitung in Kooperation mit den 
Adressaten. Aufgabe der betreuenden Erwachsenen ist zudem, die Veranstaltungen an-
gemessen zu moderieren, die Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren, für ein Protokoll zu 
sorgen und bei der Realisierung der Anträge unterstützend tätig zu sein.  
 
Das Forum in München ist ein guter Beweis dafür, dass diese Beteiligungsform – 
kompetent und kontinuierlich durchgeführt – sehr effektiv und gewinnbringend für alle 
Akteure sein kann, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich – wie bereits erwähnt – 
inzwischen auch eigene Foren in den Stadtteilen herausgebildet haben, die bis zu zwei-
mal im Jahr tagen.  
 

 

7. Zusammenfassung 
 
Offene Versammlungsformen haben die folgenden Merkmale 
 

• zum Teil verbindlich, zum Teil unverbindlich 
• Vertretung ihrer Interessen durch die Adressaten selbst 
• direkte Form der Beteiligung,  
• Alle interessierten Kinder und Jugendlichen können teilnehmen, in der Regel 

gibt es keine Wahlen, Kinder werden nicht delegiert, jedes Kind kann 
teilnehmen. 

• realistischer Zeitaufwand 
• durchaus auf Dauer angelegt und teilweise gut strukturell verankert 
• wenn mit bestimmten pädagogischen Maßnahmen verbunden, auch für jüngere 

Kinder gut geeignet  
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Verschiedene Formen 
 
Kinder- und Jugendforen:  

• treffen sich ca. zwei- bis viermal im Jahr, diskutieren über ihre Anliegen / 
Tagesordnungspunkte und stellen daraufhin Anträge an die teilnehmenden 
Erwachsenen 

• Vorteil: Auch der Einzelne kann Probleme aus seiner Lebenswelt schildern, 
Bedürfnisse werden ernst genommen. 

• Nachteil: aufgrund der offenen Struktur keine Gewissheit über die reale Teil-
nehmeranzahl, ggf. schlechte Repräsentativität (zu viele oder nicht alle 
Gruppen gleich vertreten), Zeiträume zwischen den Sitzungen relativ lang 

 
Kinderversammlungen:  

• Zusammentreffen von Kindern / Jugendlichen und Erwachsenen in kleinerem 
Rahmen wie z. B. im Jugendzentrum. Dazu gehören auch weitere offene Ver-
sammlungen wie z. B. die Jugendeinwohnerversammlung 

 
Vollversammlungen:  

• in Institutionen wie Kindergarten oder Schule (z. B. Morgenkreis) 
 
Mischformen: 

• insbesondere halboffene Formen: offener Zugang verknüpft mit Verbindlich-
keit. Kombination von zwei Ansätzen 
Beispiel: gewähltes Parlament, das aber zusätzlich offene Arbeitsgruppen 
einrichtet oder offene Projekte durchführt 
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1. Überblick1 
 
Bevor in den nachfolgenden Bänden der Reihe „Beteiligungsbausteine“ die einzelnen 
Partizipationsstrategien ausführlich beschrieben werden, sollen in diesem Grundlagenteil 
zunächst einmal die Strukturelemente und die Methoden-Systematik der Partizipation 

entwickelt werden und zu einer besseren Übersicht führen. Der Stellenwert der einzelnen 
Strategien und ihre Position innerhalb der Gesamtthematik werden herausgestellt.  
 

Die typischen Zugänge und Anlässe zur Partizipation (Zugang über Aktionsfelder, 
Themen oder Zielgruppen) werden nur kurz skizziert, weil sie im folgenden Beitrag 
dieses Buches ausführlicher vorgestellt werden. Im Anschluss daran folgt ein 
detaillierter Systematisierungsversuch, in dem Methoden und Strategien auf 
verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Ein Kurzüberblick und ein Vergleich der 

Strategien runden die Darstellung ab. 
 

2. Ein erster Ordnungsversuch 
 

Will man Beteiligung von Kindern und Jugendlichen betrachten, initiieren oder organi-
sieren, gibt es nach meiner Meinung im Prinzip vier klassische Zugänge – und zwar über 
die Strategien, Aktionsfelder, Themen und Zielgruppen. Insofern muss ein Ord-
nungsversuch zu einer Gesamtstruktur (zumindest wenn er in praktischem Erkenntnis-
interesse mit Verwendungs- und Handlungsintentionen erfolgt) die folgenden Elemente 
in Beziehung zueinander setzen: 
 
Strukturelemente (Dimensionen) der Beteiligung: 
 

  Zielgruppen Aktionsfelder Themen Strategie
n (Grund-
formen) 

 
 
 
 
 
 
 
Makro-
Methoden 

strategie-
spezifische 
Methoden 
 
 
 
 
komplexe u. 
einfache 
Methoden 
 
Meso-u. 
Mikro- 
Methoden 

für einzelne 
Zielgruppen, 
Aktionsfelde
r u. Themen 
spezifische 
Methoden 
 
komplexe u. 
einfache 
Methoden 
 
Meso- u. 
Mikro-
Methoden 

Allgemeine, 
nicht 
partizipations-
spezifische 
Methoden 
 
 
komplexe u. 
einfache 
Methoden 
 
Meso- u. 
Mikro-
Methoden 

1. 

 

a.  
b. 
c. 
… 

a.  
b. 
c. 
… 

2. 

 

a. 
b. 
c. 
… 

a. 
b. 
c. 
… 

1. 2. 3. 

 

… 

 

1. 2. 3. 

 

… 1 2 3 

 

…

 

3. 
4. 
5. 
6.                   
7. 

3. a, b, c … 
4. a, b, c … 
5. a, b, c … 
6. a, b, c …     
7. a, b, c … 

a, b, c … 
a, b, c … 
a, b, c … 
a, b, c … 
a, b, c … 

 
 
 
a. 
b. 
c. 
… 

 
 
 

                                                           
1 Dieser Beitrag ist bereits in Band 1 der Reihe veröffentlicht worden. 
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Typische Anlässe für Partizipation  
 
Jede Beteiligung findet in bestimmten Aktionsfeldern statt: im kommunalen öffentlichen 
Raum und der Stadtplanung, in der Schule, in der Kindertagesstätte, im Jugendverband, 
in der Familie usw. Jedes dieser Aktionsfelder (Orte) folgt typischen Eigengesetz-
lichkeiten und enthält kennzeichnende Chancen und Gefahren für Beteiligung. Den 
Zugang zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kann man sich aber auch durch 
bestimmte Themen im Aktionsfeld, eine bestimmte Grundform (Strategie) oder Methode 
eröffnen, z. B. durch die basisdemokratischen offenen Formen (Jugendeinwohner-
versammlungen, Foren), Kinderparlamente oder Projekte. Schließlich kann am Ausgang 
der Überlegungen und Initiativen auch eine bestimmte Zielgruppe stehen, mit der man 
ohnehin arbeitet oder für die man etwas tun will: Mädchen, Jungen, Migranten, 
Aussiedlerjugendliche, Behinderte, Heiminsassen usw. 
 
Die häufigsten und typischen Schlüsselsituationen des ersten Zugangs zur Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen sind also die folgenden:  
 

• Man befindet sich in einem bestimmten Aktionsfeld (offene Jugendarbeit, 
Schule, Kommune u. Ä.) und arbeitet dort mit einer bestimmten Zielgruppe, hat 
ein Thema und sucht jetzt passende Strategien und Methoden. 

• Man steht mit seiner Einrichtung oder Organisation für bestimmte Themen und 
hat bereits ein Aktionsfeld mit bestimmten Zielgruppen im Auge (z. B. Umwelt, 
Jugendhilfeplanung) und sucht jetzt ebenfalls passende Strategien und 
Methoden. 

• Bestimmte Zielgruppen in einem bestimmten Aktionsfeld werden selber aktiv 
und wollen zu ihren schon vorhandenen Themen beteiligt werden. Auch sie 
suchen nach geeigneten Mitteln und Wegen (also Strategien und Methoden). 

• Oder Erwachsene (Politik, Verwaltung, Wissenschaft, pädagogische Fachkräfte 
usw.) wollen die Zielgruppen Kinder und Jugendliche an wichtigen Themen 
beteiligen. 

• Dieselbe Gruppierung versucht, dauerhafte Partizipationsstrukturen in bestimm-
ten Aktionsfeldern oder für bestimmte Zielgruppen aufzubauen. 

 
Auch in diesen letzten beiden Fällen besteht der besondere Bedarf wiederum in Bezug 
auf geeignete strategische und methodische Ansatzpunkte. 
 
Diese in der Praxis besonders häufigen Konstellationen machen deutlich, dass bei ge-
gebenen Ausgangsbedingungen (Aktionsfelder, Zielgruppen, z. T. Themen) die erste 
Anforderungssituation meistens darin besteht, geeignete Strategien und Methoden zu 
suchen und zu entwickeln. Hier wird immer wieder großer Bedarf artikuliert. Deshalb 
wird die Darstellung der Strukturelemente (Dimensionen) der Beteiligung mit den Stra-
tegien und Methoden beginnen. 
 
Selbstverständlich täuscht ein – oft genug zufällig gewählter oder einfach vorgegebener 
oder vorhandener – primärer Ausgangspunkt und Ansatz ein wenig darüber hinweg, dass 
alle vier Dimensionen im Prinzip immer vorhanden sind: In jedem Aktionsfeld erfolgt 
die Partizipation auf dem Hintergrund bestimmter Themen (Inhalte) und mit bestimmten, 
ausgewählten Strategien (Grundformen), Methoden und Zielgruppen. Sehr oft gibt es 
hier typische Cluster, bei denen z. B. in bestimmten Aktionsfeldern typische Themen 
nahe liegen usw. Das ändert aber nichts daran, dass die in der Fachliteratur reichhaltig 
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vorhandenen Fallstudien und Praxisportraits sich in den allermeisten Fällen gut danach 
kategorisieren lassen, welcher der genannten vier Zugänge dominant im Fokus steht. 
 
Deswegen wird im Folgenden aus analytischen wie praktischen Gründen an dieser 
Systematik festgehalten. Sie ist allerdings noch in einem Punkt zu erweitern und zu er-
gänzen: Die Grundformen (Strategien) nutzen unterhalb der groben Makroebene der Be-
trachtung jeweils ein breites Spektrum strategiespezifischer Methoden (auf Meso- und 
Mikro-Ebene). Über diesen Typ von Methode hinaus gibt es noch Methoden, die für 
einzelne Zielgruppen, Aktionsfelder und Themen spezifisch sind oder Methoden, die als 
allgemeine, unspezifische Methoden bezeichnet werden und sozusagen innerhalb aller 
Grundstrategien genutzt werden können.  
 

3. Zweiter Systematisierungsversuch zu den Strategien und 
Methoden  
 
3.1 Die Struktur 
 
Wir beginnen unsere Darstellung der vier klassischen Zugänge zur Beteiligung mit den 
Strategien (Grundformen). Wir unterscheiden bei diesen Grundformen der Interessen-
vertretung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (im Folgenden Kinder immer 
im Sinne der UN-Konvention: Menschen bis 18 Jahre) sieben Hauptkategorien. Das 
Spektrum reicht von Interessenvertretungen durch Erwachsene („Politik für Kinder“, in-
direkte Beteiligung, insb. Strategie Nr. 1) bis zu Interessenvertretungen durch Kinder 
selbst (direkte Beteiligung). Dabei sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: 
 

Es soll inhaltlich um soziale und politische Beteiligung gehen. Das heißt, es geht um ein 
relativ breites Spektrum von Themen, die auf der einen Seite ganz eindeutig dem 
politischen Bereich i. e. S. zuzuordnen sind. Auf der anderen Seite des Spektrums liegen 
dann soziale Aspekte in nicht öffentlich verhandelten (aber öffentlich verantworteten) 
dialogischen, pädagogischen Bezügen z.B. im Kindergarten oder soziale Thematiken der 
Peer-Group in Jugendzentren. 
 

Die Grundformen (Strategien) der Beteiligung beziehen sich im Prinzip jeweils auf das 
Gesamtspektrum der sozialen und politischen Beteiligung – mit einer Ausnahme: Die 
Grundform Aushandlung und Alltagspartizipation spielt im Bereich der politischen 
Beteiligung i. e. S. eine widersprüchliche Rolle, da bei der eigentlichen Alltagspartizi-
pation meistens auch an alltägliche Themen (insb. im Bereich der Familie oder der Peer-
Group, denen gerade das Kriterium der Öffentlichkeit fehlt) gedacht wird. Von den 
alltäglichen Formen her sollen Aushandlung und Alltagspartizipation hier aber sehr wohl 
eingezogen werden. Die alltägliche Themen in der Familie und in bestimmten 
Jugendhilfemaßnahmen (z. B. den Hilfen zur Erziehung) sollen hier aber nicht im Fokus 
stehen. Es geht im weitesten Sinne immer um kommunale Beteiligung. Alltags-
partizipation soll hier also eher in dem Sinne betrachtet werden, wie sie innerhalb 
politischer, öffentlicher oder kommunaler Kontexte stattfindet (z. B. in Kinder-
tagesstätten, Jugendeinrichtungen, in der lebensweltnahen Gemeinde usw.). 
 
Warum der folgende, etwas sperrige Versuch einer – bisher ja noch nicht vorliegenden – 
Methodensystematik? Jede Strategie und jede Methode verfügt über ein spezifisches 
Profil, exakt zu bestimmende Vorteile und Nachteile, Chancen, Gefahren und Grenzen, 
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ganz konkrete Leistungspotentiale in bestimmten Teilbereichen. Kurzum: Jede Strategie 
und Methode verfügt über eine klare Indikation. Wer das nicht weiß und nicht 
berücksichtigt, wird Methodenarrangements falsch konzipieren und Misserfolge 
erleiden, Über- und Unterforderungen erzeugen und schlimmstenfalls aufseiten der 
Kinder und Jugendlichen und der Politik Schaden anrichten. 
 

Der Versuch einer Systematisierung von Methoden (und Strategien) lässt sich meiner 
Meinung nach am besten vollziehen, wenn man folgende Methoden-Ebenen unter-
scheidet, auch für den Bereich „Partizipation“: 
 

• Strategien = Konzepte, Ansätze, konzeptionelle Grundmuster i. S. von Makro-
Methoden 

• Komplexe Partizipationsmethoden = Meso-Methoden, operatives Niveau 
• Einfache Partizipationsmethoden = Mikro-Methoden, operatives Niveau 

 

Partizipationsmethoden 
Allgemeine, nicht 
partizipationsspezifische 
Methoden 

 Strategien  strategiespezifische  
 Methoden 

spezifische 
Methoden 
für einzelne 
Aktionsfelder, 
Zielgruppen, 
Themen 

  

 „Makro- 
 Methoden“ 

komplexe 
Methoden 
(„Meso“), 
z. B. 

einfache 
Methoden 
(„Mikro“), 
z. B. 

einfache und 
komplexe 
Methoden 
z. B. 

 komplexe 
 Methoden  
(„Meso“) 
z. B. 

einfache Methoden 
(„Mikro-Methoden“    
 - „Techniken“) 
   z. B. 

1. Kinderbeauf- 
tragte usw. 

 Kinder-
sprechstunde 

2. Beteiligung 
an den Institu-
tionen der Erwach-
senenwelt 

Stadteilkon-
ferenz in der 
Jugendhilfe-
planung 

 

3. Punktuelle 
Partizipation 
(„kleine Formen“) 

   Mecker- 
 kasten 

4. Aushandlung 
und Alltags-
partizipation 

Zukunfts-
konferenz, 
Deliberations-
forum 

Metaplan-
Einpunkt-
Entscheidung. 
 

Gespräch 

5. Repräsentative 
Formen 

Parlament, 
Beirat 

 

6. Offene Formen, 
Foren usw. 

Jugendein- 
wohnerver- 
sammlung 

 

 

7. Projektansatz Zukunfts-  
werkstatt 

Dorfforscher  

  Brain- 
storming 

Verkehrsunter-
suchung mit 
Kindern und 
Jugendlichen 

Metaplan-
Technik 
 
 
Präsentations- 
technik 
 
 
Konflikt- 
moderation  
 

a. Inhaltliche 
Strukturierungen, 
z. B. 
  
Einstiegs- 
übungen,  
Pro und Contra, 
Austausch von 
Gruppenergeb- 
nissen 
 
b. phasen- und 
situationsbezogene   
gruppenpädago-  
gische Interven- 
tionen / Spiele,  
z. B. 
 
Kennenlern- 
Verfahren 
 
Lockerungsübungen 
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3.2  Strategien (Konzepte, Ansätze, konzeptionelle Grundmuster,                            
Makro-Methoden u. Ä.)2  

 

Folgende Methoden werden Strategien oder Grundformen (Makro-Methoden) der 
Partizipation genannt: 
 

• Stellvertretende Formen der Interessenwahrnehmung von Kindern und Jugend-
lichen (Kinderbüros, Kinderbeauftrage usw.) 

• Beteiligung an den Institutionen der Erwachsenenbildung 
• Punktuelle Partizipation (insb. „Kleine Formen“) 
• Aushandlung und Alltagspartizipation 
• Repräsentative Formen (Kinder- und Jugendparlamente) 
• Offene Formen, Foren usw. 
• Projektansatz 

 
3.3 Komplexe Partizipationsmethoden (Meso-Methoden, operative Ebene) 
 
Diese komplexen Partizipationsmethoden liegen nicht mehr im strategischen Bereich, 
sondern schon auf der operativen Ebene. Für diese Methodenebene ist die Bezeichnung 
„Techniken“ nicht angemessen. Die Betrachtung der komplexeren Methoden erfolgt als 
Unterkategorie der Grundformen / Strategien (z. B. Zukunftswerkstatt und Sozial-

raumwerkstatt als Teil der Projektstrategie3. Auf dieser Ebene gibt es aber auch die jetzt 
operativ verstandenen Methoden „Parlament“, „Beirat“ usw., die als Teil der Repräsen- 

tativen Strategie nun sozusagen formenspezifische komplexe Methoden sind.  
 

Einige dieser Methoden geraten gelegentlich aber auch in den Status strategie-
übergreifender Methoden (wie z. B. die Zukunftswerkstatt oder bestimmte Arbeits-
gruppenmethoden bei einer Verwendung im Rahmen der parlamentarischen Methode). 
Dieser Sachverhalt trifft in noch stärkerem Maße für die sog. einfachen Methoden zu. 
 

Neben den formenspezifischen Methoden gibt es auch noch Methoden, die spezifisch 
sind für einzelne Zielgruppen, Aktionsfelder und Themen. Ein Beispiel sind die beson-
deren Methoden der Stadtplanung wie die sog. „Gibson-Methode“, der Modellbau usw. 
(spezifisch für das Aktionsfeld und Thema „Stadtplanung“). 
 

3.4 Einfache Partizipationsmethoden (= Mikro-Methoden, operative Ebene) 
 

Einfache Partizipationsmethoden (die aber über reine Techniken hinausgehen) sind z. B.:  
 

• der Meckerkasten 
• einzelne Projektmanagement-Techniken 
• einzelne Sozialraum-Untersuchungsmethoden4 
• die Dorfforscher- oder Stadtteilforschermethode  

                                                           
2 Einige Makromethoden werden im Status einer Meso-Methode zusätzlich ein zweites Mal aufgenommen. 
3 Es ist klar, dass eine solche Zuordnung immer idealtypisch gemeint ist (auf den Normalfall bezogen). Es gibt 

im Einzelfall immer Abweichungen, Sonderfälle und Kombinationen, z. B. wenn ein Jugendparlament eine 
Zukunftswerkstatt durchführt. 

4 Die Sozialraum-Untersuchungsmethoden werden dem Projektansatz untergeordnet, weil sie meistens ein 

zentraler Teil bei der Entwicklung von Gesamtkonzepten für Gemeinden oder Institutionen sind. 



 8 

• Problemlösungs- und Ideenfindungsmethoden (6-3-5-Methode, Brainstorming, 
Ideensprint), Entscheidungsverfahren (Einpunktentscheidung, Mehrpunktent-
scheidung) 

• usw. 
 

Aber auch hier gibt es neben den formen- und strategiespezifischen Methoden solche, die 
spezifisch sind für einzelne Zielgruppen, Aktionsfelder und Themen. 
 

Der größte Teil der komplexen und einfachen Partizipationsmethoden gehört sicher zum 
Projektansatz, ebenfalls die aktionsfeldspezifischen (z. B. im Jugendzentrum). Aber auch 
der parlamentarische Ansatz oder die „Beteiligung an Erwachseneninstitutionen“ (z. B. 
Jugendliche als bürgerliche Mitglieder im kommunalen Sozial- oder Jugendausschuss) 
verfügen über ein breites für sie spezifisches Methodenrepertoire.  
 
3.5 Allgemeine, nicht partizipationsspezifische Methoden 
 

Es gibt neben den spezifischen Methoden für den Bereich Partizipation auch noch eine 
Vielzahl an Methoden, die zwar in Partizipationsprojekten genutzt werden, deren Ziel es 
aber nicht primär ist, Partizipation zu fördern, sondern nur die Organisation und 
Durchführung solcher Projekte und Maßnahmen zu erleichtern und die prinzipiell auch 
in anderen Arbeitszusammenhängen eingesetzt werden können. Wir wollen sie 
allgemeine Methoden nennen. Auch hier gibt es komplexe (Meso-)Methoden und 
einfache Methoden. 
 
3.5.1 Komplexe (Meso-)Methoden 
 

Auf der Ebene der allgemeinen komplexen (Meso-)Methoden sind zu nennen z. B.: 
 

• das Projektmanagement als großes, komplexes Gesamtkonzept mit eigener 
Theorie und Philosophie (gemeint ist hier also nicht die jeweilige Einzel-
technik) 

• die Metaplantechnik als Gesamtkonzept (gemeint ist nicht die einzelne, isoliert 
und punktuell eingesetzte Technik, die eher zu den einfachen allgemeinen 
Methoden gehört) 

• Präsentationstechnik 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• konventionelle Gruppenleitung und Moderation 
• Konfliktmoderation  

 

Dieser Typ von komplexer Methode wird gelegentlich auch – sozusagen nebenbei – 
partizipativ eingesetzt. Dennoch muss er immer klar von den eigentlichen komplexen 

Partizipationsmethoden i. e. S. unterschieden werden (deren Gegenstand und Hauptziel-
setzung im Unterschied zu den allgemeinen Methoden ja spezifisch „Partizipations-
förderung“ ist). Diese Methodentypen sollten immer sauber auseinandergehalten werden. 
Berücksichtigt werden muss auch, dass die genannten allgemeinen komplexen Methoden 
fast alle aus einer großen Fülle von Einzeltechniken bestehen und oft nicht als 
zusammenhängendes Ganzes eingesetzt werden (jedenfalls in unseren Arbeits-             
zusammenhängen), sondern im Status der im Folgenden beschriebenen einfachen 
Methoden und Einzeltechniken. 
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3.5.2 Einfache allgemeine Methoden und Techniken 
 

Einfache allgemeine (nicht-partizipationsspezifische) Methoden haben eher den 
Charakter von Techniken. Beispiele für einfache Methoden, die keine Partizipations-
methoden i. e. S. sind, also allgemeine Methoden, finden sich vor allem in zwei 
Bereichen: 
 

A. einfache Methoden zur inhaltlichen Strukturierung  
 

Diese Mikro-Methoden sind zum Ordnen und Strukturieren inhaltlicher Aneignungs-
prozesse geeignet. Es geht hier um allgemeine Techniken, die aber von den unter B. 
genannten gruppenpädagogischen Interventionen abgegrenzt werden müssen. 
Gelegentlich werden aber auch sie sekundär partizipativ aufgewertet und genutzt (und 
gewinnen so punktuell den Charakter einer sog. internen Beteiligungstechnik, d. h. einer 
Beteiligung innerhalb der Beteiligung).  
 

Beispiele:  
 

• Methoden und Techniken zum Durchdringen und Verstehen, aber auch zum 
Bewerten von Gegenständen / Inhalten 

• Methoden und Techniken der Arbeitsgruppen-, Sitzungs-, Gesprächs- und 
Konferenzmoderation 

• Methoden und Techniken zur Strukturierung und Ordnung von inhaltlichen 
Diskussionsprozessen in Gruppen (z. B. Debatte, Pro und Contra, Austausch 
von Gruppenergebnissen usw.) 

• Methoden und Techniken zum inhaltlichen Einsteigen und Anwärmen 
• Methoden und Techniken zum Üben von Fertigkeiten 
• Methoden und Techniken zum Festigen und Automatisieren von Inhalten und 

Fertigkeiten. 
 

Genau in diese Kategorie fallen die Einzeltechniken von Metaplan, der Präsentations-
methodik, aber auch anderer Visualisierungsmethoden5 oder Methoden wie Dialog- und 
Kommunikationswände, visualisierte Diskussionsregeln usw. 
 

B. einfache phasen- und situationsbezogene „gruppenpädagogische Interventionen 
und Spiele“ 
 

Es handelt sich bei diesen allgemeinen und nicht-partizipationsspezifischen Mikro-
Methoden (Techniken) um Methoden des Gruppenmanagements und der gruppen- 
pädagogischen Intervention mit dem Ziel des Ordnens, Strukturierens, Kanalisierens von 
sozialemotionalen Gruppenprozessen. Beispiele für solche „einfachen“ Mikro-Methoden 
bzw. Techniken sind:  
 

• Kennenlernverfahren, Blitzlicht, Brief an mich selbst, Vertrag mit mir selbst  
• Evaluationsverfahren / Auswertungsmethoden, Ausstiege, Transferübungen 
• Lockerungsübungen und -spiele, Energieaufbau, spontane Konfliktintervention, 

Konzentrationsaufbau, Diskussionsregeln, Stimmungsbarometer 

                                                           
5 Entscheidungsverfahren (Einpunktentscheidung, Mehrpunktentscheidung) könnten prinzipiell auch hier 

eingeordnet werden. 
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3.6 Vorschau 
 

Gegenstand der folgenden Darstellung sind die Grundformen (Strategien) der 
Beteiligung. Sie werden im Sinne von Makro-Methoden verstanden. Die die ihnen 
zugeordneten Unterformen sind dann überwiegend komplexe Methoden („Meso-
Methoden“) und manchmal auch – als deren Unterkategorie – einfache Methoden 
(„Mikro-Methoden“), wobei sie meistens nicht streng voneinander getrennt aufgelistet 
werden. Die allgemeinen Methoden sind nicht mehr Gegenstand der folgenden 
Darstellung. 
 

4. Die sieben Grundformen (Strategien) der Beteiligung 
 
Vorbemerkung 
 
Zu den im Folgenden dargestellten idealtypischen Formen der Beteiligung ist anzu-
merken, dass es in der Literatur keine einheitlichen Einteilungskriterien gibt. Man kann 
Differenzierungen nach der äußeren Form, nach dem überwiegend betroffenen 
Inhaltsbereich oder den typischen Arbeitsfeldern, in denen einzelne Formen realisiert 
werden, nach dem Grad der Beteiligung oder dem Grad der Autonomie, der Art des 
Verhältnisses zur Erwachsenenwelt usw. vornehmen. In der folgenden Struktur sind 
pragmatische Einteilungsgesichtspunkte vorherrschend, etwa die Dominanz eines 
einzelnen Merkmals wie bei den medienbezogenen Methoden oder die Häufigkeit in der 
Praxis wie bei den offenen Formen. Die Einteilung folgt also weniger grundlagen-
theoretischen Gesichtspunkten und soll vor allem die pädagogische und politische 
Orientierung und vor allem die Konstruktion von Gesamtmodellen und –systemen der 
kommunalen Kinder- und Jugenddemokratie  erleichtern.  
 

Auf einen zweiten Gesichtspunkt ist aufmerksam zu machen: Die Formen der stellver-
tretenden Wahrnehmung von Kinderinteressen (Politik für Kinder) sind klar abzugren-
zen von den Formen der Politik mit Kindern und durch Kinder und Jugendliche, also den 
Formen der Beteiligung im engeren Sinne, um die es im vorliegenden Band vor allem 
geht. Ein Ordnungsversuch muss also zunächst einmal die Ebene Politik für Kinder von 
der zweiten und dritten Ebene, nämlich die Politik mit Kindern und Politik durch Kinder 
unterscheiden: 
 
 I. Politik für Kinder  II. Politik mit Kindern  III. Politik durch Kinder 

 Partizipationsstrategie 
 Nr. 1  

 Partizipationsstrategien 
 Nr. 2, 3, 4 

 Partizipationsstrategien 
 Nr. 5, 6, 7, z. T. Nr. 3, 

 
Auf diesen drei Ebenen erscheinen also die sieben Schlüsselstrategien der Beteiligung 
wieder: Strategie Nr. 1 auf der ersten Ebene bei den Stellvertretenden Formen. Nr. 2 
Beteiligung in Erwachseninstitutionen und Nr. 3 Punktuelle Formen und Nr. 4 All-

tagspartizipation erscheinen auf der zweiten Ebene, Nr. 5 – 7 (die eigentlichen 
Beteiligungsformen im engeren Sinne - Parlament, Foren und Projekte (z. T. auch Nr. 3) 
- auf der dritten Ebene.  
 

Grundsätzlich gilt es festzuhalten: Diese beiden letzten Ebenen der Interessen-
wahrnehmung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen haben im Vergleich zu 
Ebene I ganz andere Wirkungen. Während die nach wie vor bedeutungsvolle „Politik für 
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Kinder“, die sich erst in den letzten Jahren gegenüber den anderen Politikfeldern 
überhaupt ein gewisses Gewicht erkämpfen konnte, eher indirekt die Rahmenbedin-
gungen der Lebenswelt von Kindern verbessern hilft, berühren die II. und die III. Ebene 
die direkte Kommunikation mit Kindern. Hier geht es um Beteiligung (und auch um 
Partizipationspädagogik) im eigentlichen Sinne. Diese Politik mit Kindern und 
Jugendlichen und durch Kinder und Jugendliche erfasst den Kern dessen, was wir mit 
„Beteiligung i. e. S.“ meinen.  
 
Überblick: 
 

Erwachsenenzentrierte Formen 
 

Stellvertretende Wahrnehmung von Kinderinteressen durch Erwachsene: 
Kinderbüros, Kinderbeauftragte, Kinderanwälte (insb. auch Lobbyverbände für 
Kinderrechte u. Ä.)  

Beteiligung an den Institutionen der Erwachsenenwelt 
Punktuelle Beteiligung (insb. die „kleine Formen“) 

 

Aushandlung und Alltagsbeteiligung 
 

formell (Beauftragung durch Beschluss und eher formalisierte Methoden) 
informell (Alltagssetting: alltägliche Formen der Beteiligung in der Familie, in 

pädagogischen Institutionen, in der Kommune und im öffentlichem Raum) 
 

Kinder- und Jugendvertretungen (Interessenvertretungen durch Kinder 

und       Jugendliche selbst): Gremien und Versammlungsformen 
 

Offene Versammlungsformen, Foren 
Repräsentative Formen (in der Literatur oft als „parlamentarische Formen” 

bezeichnet) 
 

Projektansatz 
 

Projektorientierte Verfahren der Partizipation 
 

Vergleich der sieben Grundformen (Strategien) 
 

Man könnte vielleicht in der Abfolge der Formen – theoretisch – eine gewisse Hierarchie 
herauslesen, jedenfalls was ihre vermutete Bedeutung für und Wirkung auf Kinder und 
Jugendliche betrifft. Das ist aber in keiner Weise empirisch belegt und trifft zumindest 
auf die informelle Alltagspartizipation so wohl nicht zu. Deren Wirkung ist ja – auch 
wenn die Themen nicht so breit angelegt sind – möglicherweise von allen Formen am 
intensivsten und nachhaltigsten. Die alltäglichen Formen der Partizipation haben 
vermutlich einen besonderen Stellenwert eben wegen ihrer großen Anzahl, Häufigkeit 
und Dauer.  
 

Ansonsten darf die folgende Struktur nicht linear und nicht eindimensional interpretiert 
werden, sondern eher in dem Sinne, dass die verschiedenen Dimensionen der folgenden 
Tabelle von Fall zu Fall eine ganz unterschiedliche Gewichtung erhalten können. In der 
Wirklichkeit existiert eine theoretische Abstufung in einer solch idealtypischen Weise 
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nicht, da die Wirkung vor allem von den realen Bedingungen und den Akteuren vor Ort 
und von der faktischen Realisierung abhängt, sodass jede der genannten Formen eine 
größere oder geringere Wirkung entfalten kann. 
 
  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

 Kinder-
büros, 
Kinder-
beauftragte 
usw. 

Institutio-
nen der 
Erwachsen
enwelt 

 Punktuelle 
Beteiligung 
 

Aushandlung 
und Alltags- 
partizipation 
 

Reprä-
senta- 
tive 
Formen 

Offene 
Versamm- 
lungsforme
n 

Projektansatz 
 

 Politik für 
 Kinder 

 x       

 Politik mit 
 Kindern 

  x  x  x    

 Politik 
 durch Kin- 
 der 

   x   x  x  x 

 direkt    x  x   x  x 

 indirekt  x  x    x   

 Legiti- 
 mation 

eher nur 
fachlich, bei 
Beauftragten 
durch Wahl 
ggf. etwas 
höher 

 mittel  gering  hoch  hoch geringer 
als bei 5., 
bei Vollver-
sammlungen 
aber hoch 

unterschiedlich, 
kann themen-
abhängig aber 
sehr hoch sein 

Demokrati-
sierungsgrad: 
Selbstbestim-
mungsgrad 

gering mittel  gering  
- mittel 

 hoch  hoch  bei guter 
 Durchfüh- 
 rung hoch 

 hoch 

 Grad der 
 Institutiona- 
 lisierung 

sehr groß groß gering informell oder 
formell 
(Beauftragung 
durch Beschluss 
oder durch 
kommunale 
Familienpolitik 
/ Leitbild fester 
verankert) 

hoch in der 
Regel 
geringer 
als bei 5. 

bei der Durch- 
führung und 
Betreuung 
groß, danach 
meistens 
geringer 

 Themen- 
 spektrum 

breit, alle 
Kinder-  
und 
 Jugend- 
themen 

breit  je nach 
 Methode 
 gering oder 
 mittel 

bezogen auf  
alltägliche  
kommunale 
Themen:             
mittel-breit 

 breit, alle 
 Kinder- 
 und 
 Jugend- 
 themen 

 breit, alle 
 Kinder- 
 und 
 Jugend- 
 themen 

jeweils nur ein 
Thema, das den 
Kindern und 
Jugendlichen 
sehr wichtig ist 

 
Beteiligungs-  
 tiefe, 
 Intensität, 
 Grad der 
 Aktivierung 

 niedrig bei den Be-
teiligten 
hoch, bei den 
Vertretenen 
z. T. niedrig 

 mittel, 
 manchmal 
 punktuell 
 auch hoch 

 hoch  bei den 
 Beteiligten 
 hoch, bei 
 den Ver- 
 tretenen 
 niedrig 

 bei den 
 Beteiligten 
 hoch, bei 
 den Ver- 
 tretenen 
 niedrig 

 sehr 
 hoch 

 vermutete 
 Wirkung, 
 Reich- 
 weite 

 kann 
 teilweise 
 sehr groß 
 sein 

 bei den 
 Vertrete- 
 nen unter- 
 schiedlich 

gering - 
mittel 

 auf Dauer 
 groß 

 bei den 
 Vertrete- 
 nen unter- 
 schiedlich 

 unter- 
 schiedlich 

in Bezug 
auf das betreff. 
Thema sehr 
groß 

 
4.1 Stellvertretende Wahrnehmung von Kinderinteressen durch Erwachsene 
 

Bei der stellvertretenden Wahrnehmung von Kinderinteressen durch Erwachsene geht es 
zunächst noch nicht um Partizipationsformen im eigentlichen Sinne, sondern um die 
Formen der stellvertretenden Wahrnehmung von Kinderinteressen, d. h. um Politik für 
Kinder und Jugendliche. Dazu die folgende grobe Einteilung in Form einer kurzen Über-
sichtsliste: 
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• anwaltschaftliche Funktion der öffentlichen Jugendhilfe – allgemeine 
Standardsituation:  Jugendamt mit Jugendhilfeausschuss als klassische Vertreter 
von Kinder- und Jugendinteressen  

• Verfahrenspfleger im kindschaftsrechtlichen Verfahren 
• Kinderbüros der öffentlichen Träger, z. B. als Teil des Jugendamtes 
• Kinderbüros von freien Trägern, z. B. in Göttingen und Leipzig 
• Kinderbeauftragte der öffentlichen Träger, z. B. Kreis-Kinderbeauftragte oder 

Landes-Kinderbeauftragte 
• Kinderbeauftragte und Kinderanwälte von freien Trägern, z. B. Till 

Eulenspiegel in Düsseldorf 
• Patenschaften für Kinderprojekte, Spielplätze o. Ä. 
• Politik für Kinder und Jugendliche i. e. S. durch öffentliche und freie Träger, 

z. B. runde Tische für Kinderfreundlichkeit – besetzt durch Erwachsene; Eltern-
beiräte in Schulen und Kindergärten; Kinderkommissionen des Bundestages 
und der Länderparlamente 

• Interessenwahrnehmung für Kinder durch indirekte Formen der Einflussnahme 
für Kinder, z. B. Kinder, Familienberichte 

das erweiterte Wahlrecht für Familien als stellvertretende Form. 
 

Einordnung (Ebenen, Kategorien): Politik für Kinder; indirekt; verbindlich. 
 

Stellvertretende Wahrnehmung von Kinder- und Jugendinteressen am 

Beispiel von Kinderbüros und Kinderbeauftragten: Merkmale 

 

Allgemein 
 

• Arbeit in Lobbyfunktion für Kinder und Jugendliche 
• Vertretung von Kinderinteressen im Gemeinwesen 
• insbesondere durch Kinderbüros und Kinderbeauftragte 

 

Aufgaben von Kinderbüros und Kinderbeauftragten im Speziellen: 
 

• Anlauf- und Beratungsstelle 
• Koordination von Kinder- und Jugendbelangen 
• Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur Situation von Kindern 

 

Unterschiede, Vor- und Nachteile der Formen Kinderbüro und Kinderbeauftragte: 
 

• Personalisierung: Kinderbeauftragte setzen auf eine konkrete Person, die für die 
Kinder (be)greifbarer ist als eine anonyme Institution. Diese Person steht 
jedoch häufig als „Einzelkämpfer“ dar. 

• Institutionalisierung: Der Begriff Kinderbüro symbolisiert als Institution eine 
klare Zuständigkeit und zielgruppenorientierte Anlaufstelle. Die genaue Auf-
gabenstellung erschließt sich daraus jedoch nicht. 

• Einzelfallorientierung: Anlaufstelle für einzelne Personen und individuelle 
Problemlagen, Einschränkungen durch Erreichbarkeit des Büros, Öffnungs-
zeiten etc. 
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• Strukturverbesserungsansatz: Erreichen von strukturellen Veränderungen durch 
Einmischung in verwaltungsinterne und politische Prozesse. Unabhängig vom 
Einzelfall teilweise sehr langfristige Erfolge 

• hierarchische Einbindung: Kinderbüros stehen meist „in der Linie“ mit Vorge-
setzten und Untergebenen, Kinderbeauftragte nehmen meist eine Stabs- oder 
Assistentenfunktion (z. B. des Jugendamtsleiters) ein 

• Hauptamtlichkeit: feste, zeitliche Ressourcen und leichtere Zusammenarbeit mit 
anderen Stellen 

• Ehrenamt: kostengünstig und unabhängiger 
• innerhalb der Verwaltung: schnellerer Informationsfluss und Einfluss auf Ab-

läufe innerhalb der Verwaltung, dabei jedoch abhängiger 
• freie Träger: mehr Möglichkeiten für Förderquellen, stehen aber manchmal 

etwas außen vor und kämpfen oft mit mangelnder Akzeptanz in der Verwaltung 
 

Thematische Handlungsfelder sind z. B. 
 

• Armut von Kindern und Jugendlichen 
• Spielraumentwicklung 
• Verkehr 
• Gewalt gegen Kinder 
• Kinderberichte (als Gesamtüberblick) 
• usw.  

 

(Ausführliche Darstellung im Beitrag von Matthias Bartscher im 3. Band dieser Buch-
reihe zu den Strategien der Partizipation). 
 
4.2  Beteiligung an Institutionen der Erwachsenenwelt 
 

Beteiligung an Institutionen der Erwachsenenwelt, was bedeutet das? Es geht um die 
Teilnahme an Zusammenkünften, Ausschüssen, Gremien der Erwachsenen, zum Teil mit 
Rede- oder Stimmrecht. Es handelt sich hier nicht um punktuelle Beteiligungsformen, da 
sie in der Regel auf Dauer angelegt sowie rechtlich und institutionell fixiert und struk-
turell verankert sind. Beispiele: 
 

• alle in den Gemeindeordnungen garantierten Informations- und Initiativrechte 
unterhalb der Ebene der Entscheidungsrechte für den Kreis der Einwohner, zu 
denen wiederum auch Kinder und Jugendliche zählen (Beispiel Einwohner- 
anträge, Unterrichtspflicht der Gemeinde in Einwohnerversammlungen) 

• Beteiligung an der Bauleitplanung (§ 3 BauGB), soweit Kinder und Jugendliche 
betroffen sind (z. B. Vorschläge, Bedenken), in Form von vorgezogener 
Beteiligung im Anfangsstadium oder förmlicher Bürgerbeteiligung 

• Vertretung von Kindern und Jugendlichen in Erwachsenengremien und 
Planungsgruppen (z. T. mit Stimmrecht). Den Kindern und Jugendlichen wird 
die Gelegenheit gegeben, ihren Interessen in diesen Gremien Ausdruck zu ver-
leihen. Dabei wird unterschieden zwischen  

o repräsentativen Gremien, z. B. Mitarbeit in Beiräten, Jugendliche als 
bürgerliches Mitglied im Sozial- oder Jugendausschuss 
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o nicht-repräsentativen Gremien, z. B. Teilnahme an Einwohnerver-
samm-lungen 

o Stadtteilkonferenzen, z. B. in der Jugendhilfeplanung 
• Wahlrechtsänderungen zugunsten von Jugendlichen 

o Ausweitung des Einflusses von Jugendlichen durch kommunales 
Wahlrecht ab 16 (z. B. in Niedersachsen). Politische Partizipation kann 
besonders deutlich durch Teilnahme an Wahlen ausgeübt werden. Ein 
Wahlrecht für Kinder ist allerdings umstritten und wird noch weit-
gehend abgelehnt – auch in der Variante der Einführung zusätzlicher 
Stimmen für die Eltern. 

 

Einordnung: Politik mit Kindern; indirekt; verbindlich 
 
4.3 Punktuelle Beteiligung (insb. „Kleine Formen“) 
 

Es geht um Formen mit nur eingeschränkter Reichweite (von Anzahl und Dauer – d. h. 
mit geringer Häufigkeit – aber auch vom Inhalt und vom Grad ihrer Institutionalisierung 
her). Das bedeutet nicht, dass diese Formen unwichtig wären. Zum einen sind sie sehr 
gut geeignet zum Anfangen. Zum anderen sind insbesondere die kleineren Formen der 
Beteiligung häufiger anzutreffen. Ihre Wirkungen müssen nicht per se weniger intensiv 
und nachhaltig sein. 
 

Vorformen der Beteiligung (insb. Lernen, Information usw.): 
 

• Kinder und Jugendliche im Parlament (Aktionen und Begegnungen mit Poli-
tikern, Besuche im Stadtrat oder im Landtag mit simulierten Sitzungen) 

• Planspiele „Jugendkreistag“ ohne echte Antrags- und Entscheidungsbefugnisse, 
wie sie z. B. in verschiedenen Landkreisen Schleswig-Holsteins seit Langem 
Praxis sind 

• Der gesamte Komplex der Demokratiepädagogik (und der politischen Bildung), 
insb. die Konzepte der „Civic Education“, sind im Kern eher als Vorformen der 
Beteiligung einzuordnen, da es hier – auch dann wenn es sich nicht nur um 
gewöhnlichen Demokratie-Unterricht handelt und Elemente des Service 

Learning oder Community Learnings einfließen (Eikel 2007, 15 f.;  Frank / 
Sliwka 2007) – weniger um echte Beteiligung im Sinne von Entscheidungen in 
den eigenen Angelegenheiten als mehr um Lernprozesse und Engagement für 
andere geht.6 

• Informationsbroschüren für Jugendliche: „Kommunale Beteiligung“ 
 

Verfahren der punktuellen Problemerfassung und Problemklärung 
 

• Wunsch- und Meckerkasten 
• Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters  
• Kinder- oder Jugend-Anhörungen  
• Informationsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche usw.  

 

                                                           
6 Dies ist sicher ein strittiger Punkt. Denn  auch in den „echten“ Beteiligungsprojekten soll nicht nur ent-

schieden, sondern auch gelernt werden und auch Service-Learning und Community-Learning können die 
eigene Lebenswelt beeinflussen. 
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Medienorientierte Beteiligung 
 

• Kinder und Jugendliche befähigen, sich bewusst und kritisch mit Medien 
auseinanderzusetzen 

• Beteiligung von Kindern an der Gestaltung des Radio- / Fernsehprogramms 
• Internet-Wahlen (z. B. parallele Aktionen zur Bundestagswahl) 

 

Symbolische Beteiligung 
 

• Kinderbürgermeister, die Kinderinteressen artikulieren sollen, aber ansonsten 
keine Rechte und Kompetenzen haben  

• Kinderbischöfe in Hamburg 
 

Punktuelle Beteiligung durch Einzelhandlungen 
 

• Demonstrationen 
• Unterschriftensammlungen 

 

Einordnung: Politik mit Kindern, z. T. direkt, z. T. indirekt, im Allgemeinen relativ 
unverbindlich 
 
4.4  Aushandlung und Alltagspartizipation (Kategorienpaar: formell - informell)  
 

Leicht verwechselt mit den punktuellen Beteiligungsformen werden alle Formen der 
Aushandlung. Viele von ihnen sind ebenfalls kleine Formen. Für Eikel stehen bei der 
„Partizipation als Teilhabe an demokratischer Meinungsbildung durch Kommunikation 
und Aushandlung […] die interaktiven Formen einer unmittelbaren Kommunikation im 
Vordergrund.“ (Eikel 2007, S. 17) Mit dieser Formulierung ist aber nur der informelle 
Teil dieser Strategie (Grundform) der Beteiligung erfasst, für den ich den Begriff 
Alltagspartizipation reserviere. 
 

Bei dieser Beteiligungsform (vgl. dazu zu den Beitrag von Knauer im 3. Band der Reihe) 
handelt es sich um alltägliche Verfahren zur Bewältigung von ebenfalls alltäglichen 
Themen und Problemen vor allem in der Familie, in pädagogischen Situationen7, in der 
Jugendgruppe, in individuellen Beziehungen informeller Gruppen8, aber durchaus auch 
im Alltagsleben des Dorfes, des Stadtteils, des Lebensweltausschnittes „öffentlicher 
Raum“. Sie finden sehr häufig und alltäglich statt, haben eher eine Mikrostruktur, sind 
dialogisch angelegt.  
 

Die alltäglichen Formen der Partizipation haben (was in Analyse und Praxis beachtet 
werden sollte) einen besonderen Stellenwert eben wegen ihrer großen Häufigkeit und 
teilweise größeren Intensität gegenüber den anderen Formen. D. h., es kann vermutet 
werden, dass sie eine große Wirkung haben könnten. 
 

Die typischen „Methoden“ in diesem Bereich (obwohl der Begriff in diesem 
Zusammenhang etwas fragwürdig ist), die sich auszeichnen durch eine sehr enge 

                                                           
7 In Kindergarten, Schule, Jugendzentrum. 
8
 Z. B. in der Nachbarschaft, im Freizeitbereich, im Kindergarten, im Sportverein. 
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Zielgruppen- und Situationsorientierung, eine kind- und jugendgemäße Sprache und das 
Zur-Verfügung-Stellen einer sehr wichtigen Ressource, nämlich Zeit, folgen alle dem 
Muster der „Aushandlung. Beispiele sind 
 

• spontane „Tür- und Angel-Gespräche“ 
• Kultur des Zuhörens und Beobachtens (Artikulation von Interessen, Meinungen, 

Gefühlen zulassen und fördern) 
• spontane dialogische Konfliktregelungen 
• spontan aus der Situation heraus Verantwortung übertragen und übernehmen 

 

Derartige alltägliche Gesprächsformen, die eher offenen und dialogischen Prozess-
strukturen folgen (z. B. bei Absprachen, einfachen Konfliktregelungen usw.) bezeichne 
ich nicht nur von ihrer Form sondern auch von ihrem Inhalt her als Alltagspartizipation 
(Stange 2007, S. 283 ff.; Knauer 2007, S. 291 ff.). Es gibt sie nicht nur in familiären 
Zusammenhängen oder in der pädagogischen Praxis, sondern im Prinzip in sämtlichen 
sozialen Zusammenhängen (z. B. in den Peer-Gruppen) und auch in öffentlichen 
politischen Situationen (z. B. wenn Verwaltung und Politik in alltäglichen Kontakten 
und „Nebenbeigesprächen“ Meinungen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
abfragen). 
 

Einordnung: „Politik“ (besser „Aushandlungsprozesse“) mit Kindern; direkt; wenn auch 
nicht rechtlich verbindlich, so doch psychologisch, einstellungs- und wertemäßig 
(Grundhaltung, die aber über Leitbilder, Konzeptionen und Fortbildung verankert 
werden kann). 
 

Die zweite Variante des Aushandlungsmodus kann formelleren Charakter haben. Schon 
die in den meisten Kindertagesstätten üblichen morgendlichen Kreisgespräche (im 
Stuhlkreis) sind zwar von der äußeren Form her noch relativ alltagnah, aber schon 
institutionalisiert und folgen festen, vereinbarten Regeln.  
 

Die formelle Variante des Aushandlungsmodus kann sogar den Status eines 
Mitwirkungs-rechtes erlangen. Aushandlungsverfahren werden zwar im Allgemeinen 
aufgrund freiwilliger Vereinbarungen durchgeführt (manchmal auch „gewährt“), was 
zwar nicht im juristischen Sinne, aber doch im sozialen Sinne „Vertragscharakter“ haben 
kann. Sie können jedoch auch auf dieser Ebene formelleren Charakter annehmen. 
Formeller wird der Aushandlungsmodus dann – selbst wenn es sich dabei um ein 
juristisch schwaches, aber doch sehr wirksames Mitwirkungsrecht handelt –, wenn es z. 
B. einen Ratsbeschluss zur Durchführung eines Aushandlungsverfahrens gibt oder wenn 
solche Verfahren z. B. im Rahmen kommunaler Familienpolitik durch ein Leitbild 
verankert werden und auch dadurch, dass beim Aushandlungsverfahren meistens die 
bereits erwähnten allgemeinen Informations-, Anhörungs- und Initiativrechte direkt 
berührt sind und einfließen. 
 

Aber selbst wenn Initiative und Entschluss zur Durchführung nur „halbformellen“ 
Charakter haben, ist bei diesen Verfahren doch oft ein hoher Grad an Selbst-
verpflichtung und Verantwortungsübernahme und Verbindlichkeit zu beobachten: Es hat 
sich vielfach ganz schlicht als politisch klug und sinnvoll erwiesen, bei offenen und 
umstrittenen Fragestellungen alle Stakeholder und Akteure rechtzeitig einzubeziehen 
und unter Berücksichtigung der verschiedensten Perspektiven besser angepasste 
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Lösungen zu erarbeiten, die im Übrigen dann später bei der Umsetzung auch besser 
legitimiert sind und auf größere Akzeptanz stoßen.  
 

Die formellere Variante des Aushandlungsmodus folgt auch in den methodischen Arran-
gements meistens strengeren, systematischeren Settings (Stange 2007, S. 283 ff.), die 
den Charakter von komplexen Partizipationsmethoden (= Meso-Methoden) haben (vgl. 
Abschnitt 3.). Anspruchsvolle Beispiele dafür, die alle bereits mit Jugendlichen, z. T. 
sogar mit Kindern durchgeführt wurden, sind:  

• Aushandlungsgruppen in der demokratischen Schulentwicklung und Schulpro-
grammentwicklung (Schütze / Hildebrandt / Wenzel 2007, S. 126 ff.) 

• systematische Mediationsverfahren (Redlich 1997, 2000; Faller / Kerntke / 
Wassmann 1996) 

• die auch für Kinder und Jugendliche adaptierte Stadtplanungsmethode Planning 
for Real (Gibson 1996; Gibson / Wratten 1996; Technologie-Netzwerk Berlin 
2007) 

• Deliberationsforum (Sliwka / Frank 2007, S. 60 ff.) 
• Austauschmethode und Konsens-Workshopmethode im Rahmen des ToP-

Verfahrens (Technologie of Participation) des Institute of Cultural Affairs 
(ICA) und der Bertelmann Stiftung (Bertelsmann Stiftung 2004a) 

• Zukunftswerkstätten (Stange 1993; 1994; 1996) 
• Zukunftskonferenzen (Weisbord / Janoff, 2000; 2001): 
• AI-Appreciative Inquiry: Workshop-Methode nach dem Muster der „wert-

schätzenden Erkundung“ (Zur Bonsen / Maleh 2001) 
• Open Space (Owen 2001; Petri 2000) 
• Problemlösungen und Entscheidungen im Rahmen des Metaplan-Verfahrens 

(Klebert / Schrader / Straub1984) 
 

Gemeinsam ist diesen Methoden, dass es immer um das „Diskutieren, Debattieren und 
Deliberieren“9 geht, um „zentrale Fähigkeiten […], die es erfordern, eigene 
Vorstellungen und Positionen zu artikulieren, verschiedene Perspektiven und Ansichten 
einzubeziehen und sie im Diskurs mit anderen abzuwägen, um einerseits zu fundierten 
Meinungen und andererseits auch zu sozial geteilten Vorstellungen, Orientierungen und 
Zielen kommen zu können. Dabei kann auch die verbale Bearbeitung von Konflikten als 
Teil dieser interaktionsbetonten Beteiligungsform verstanden werden.“ (Eikel 2007,       
S. 17 f.) 
 

Einordnung: „Politik“ mit Kindern; direkt; Verbindlichkeit: wenn auch im Allgemeinen 
nicht im formellen Sinne rechtlich verbindlich, so doch aufgrund von Selbstver-
pflichtung und durch öffentliche Kommunizierung oft von hoher psychologischer und 
politischer Sprengkraft 
 
 
 
 
 
                                                           
9 „Unter Deliberation versteht man eine spezielle Form des Miteinandersprechens, das von dem Ziel geleitet 

ist, eine schrittweise Verständigung zwischen einzelnen Individuen über unterschiedliche Perspektiven und 
Wertvorstellungen zu einem Thema zu erreichen.“ (Eikel 2007, S. 18) 
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4.5  Repräsentative oder parlamentarische Formen 
 

Im Rahmen dieser Strategie (Grundform) agiert eine gewählte Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen, die stellvertretend für sich und andere die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen vertreten. Es gibt folgende Unterformen: 
 

Kinder- und Jugendparlamente  
 

• Kommunale Kinder- und Jugendparlamente  
• Jugendkreistage 
• Landtag der Jugend 
• Schülervertretungen einer einzelnen Schule (SV)  
• Schülerparlament 

 

Merkmale von Kinder- und Jugendparlamenten 
 

• zwischen 10 und 30 gewählte Mitglieder 
• verschiedene Wahlverfahren, häufig in der Schule durch Wahllokale, Voll-

versammlung mit Handzeichen o. Ä. 
• zwei bis sechs Treffen im Jahr, eventuell Bildung von zusätzlichen Arbeits- und 

Projektgruppen 
• neben Kindern und Jugendlichen nehmen in der Regel auch Vertreter aus 

Politik, Verwaltung und Jugendpflege teil 
• meist ist eine eigene Satzung vorhanden, teilweise eine Verankerung in der 

Hauptsatzung der Gemeinde 
• es gibt Vorsitzende, denen bestimmte Kompetenzen zugesprochen werden, wie 

z. B. die Repräsentation des Parlaments in anderen Gremien inkl. Antragsrecht 
• die Themen ergeben sich aus allen aktuellen Bedürfnislagen 

 
Einordnung / Kategorien: Politik durch Kinder, indirekt, verbindlich 
 

Kinderbürgermeister 
 

• Beispiel: Kinderbürgermeister in Italien (in Aulla) mit echten Kompetenzen 
(und eigenem, ernst zu nehmendem Haushalt) 

• Wahl eines einzigen Vertreters zur Repräsentierung von Kinder-interessen 
• Wahlperiode zwischen einem Jahr und vier Jahren 
• fachliche Begleitung z. B. durch Jugendbeauftragte 
• die jeweils zugestandenen Kompetenzen werden meistens durch den Rat oder 

Ausschüsse beschlossen 
 

Kinder- und Jugendbeiräte 
 

• Kinder- und Jugendbeiräte auf kommunaler Ebene, in Schleswig-Holstein oft in 
der Hauptsatzung der Gemeinde rechtlich verankert wie andere Beiräte auch 
(„strukturelle Verankerung von Partizipation“) 

• auf Kreisebene als Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses mit Kindern und 
Jugendlichen 

• fünf bis zehn Mitglieder 
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• Wahlverfahren wie bei den Parlamenten 
• etwa sechs bis zwölf Sitzungen im Jahr 
• durch geringere Mitgliederzahl einfachere Organisation möglich, aber auch 

mehr Arbeit für den Einzelnen durch die Vielfalt der Aufgaben 
• zu den Kompetenzen gehören Rede- und Antragsrecht in den entsprechenden 

Ausschüssen 
• Themen und Vorsitzregelung wie beim Parlament 

 

Verbandsbezogene Repräsentativformen der Beteiligung 
 

• Jugendverbände auf Kreis-, Landes- und Bundesebene 
• Orts-, Kreis-, Landes-, Bundesjugendringe  
• nur für Mitglieder des betreffenden Verbandes, wie z. B. der Jugend- oder 

Sportverbände auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene 
 

Mögliche „Stolpersteine“ von Repräsentativformen: 
 

• Aufrechterhaltung des Gremiums ist schwierig (z. B., wenn nach und nach die 
Mitglieder ausscheiden oder die Motivation nachlässt)  

• das (Aus-)Wahlverfahren (z. B. dominieren oft Jugendliche mit höherer 
Bildung) 

• die Erwachsenen (z. B. mangelnde Kompetenz oder Motivation, zu starke 
Einmischung) 

 

Einordnung: Politik durch Kinder; indirekt; verbindlich 
 
4.6 Offene Versammlungsformen 
 

Verschiedene Formen sind möglich: 
 

Kinder- und Jugendforen 
 

• treffen sich z. B. viermal im Jahr, diskutieren über ihre Anliegen / 
Tagesordnungspunkte und stellen daraufhin Anträge an die teilnehmenden 
Erwachsenen  

• Vorteil: jede(r) kann teilnehmen; oft stadtteilbezogen; auch der Einzelne kann 
Probleme aus seiner Lebenswelt schildern; Bedürfnisse werden ernst 
genommen 

• Nachteil: durch die offene Struktur keine Gewissheit über Anzahl der Teil-
nehmer, eventuell zu viele oder nicht alle Gruppen gleichermaßen vertreten; 
Zeiträume zwischen den Sitzungen sehr lang 

 

Kinder- und Jugendversammlungen 
 

• offene Versammlungen: Zusammentreffen von Kindern / Jugendlichen und 
Erwachsenen in kleinerem Rahmen, z. B. im Jugendzentrum 

• Jugendeinwohnerversammlung der Gemeinde 
• Vollversammlungen in Institutionen wie Kindergarten oder Schule (z. B. 

Morgenkreis) 
• Klassenrat (Teilnahme der ganzen Klasse) 
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• Mischformen, insbesondere halboffene Formen: offener Zugang verknüpft mit 
Verbindlichkeit; Kombination von zwei Ansätzen; Beispiel: gewählte Parla-
mente, die jedoch über zusätzliche offene Arbeitsgruppen verfügen oder offene 
Projekte durchführen 

 

Zusammenfassung: Offene Versammlungsformen sind … 
 

• zum Teil verbindlich, zum Teil unverbindlich 
• eine Vertretung der Interessen durch die Adressaten selbst 
• alle interessierten Kinder und Jugendlichen können teilnehmen, in der Regel 

gibt es keine Wahl 
• basisdemokratisch, direkte Form: Kinder und Jugendliche werden nicht 

delegiert, jedes Kind kann teilnehmen 
• mit realistischem Zeitaufwand verbunden 
• auf Dauer angelegt 
• kommen dennoch den Bedürfnissen von Jugendlichen entgegen, sich nicht 

langfristig zu binden 
• auch für jüngere Kinder gut geeignet 

 
4.7 Projektorientierte Verfahren 
 

Projektorientierte Verfahren 
 

• sind zeitlich begrenzt und produkt- und ergebnisorientiert 
• haben ein eingegrenztes Thema 
• sind stark bedürfnisorientiert 
• beziehen sich auf einen vereinbarten, gut überschaubaren Zeitraum 

 

Projektorientierte Verfahren sind überwiegend (aber nicht nur) Ein-Themen-Projekte. 
 

Methoden für Ein-Themen-Projekte sind z. B. 
• Methoden des Projektmanagements für Partizipationsprojekte 
• ambulante Arbeitsgruppen 
• die Beteiligungsspirale 

 

Ein-Themen-Projekte betreffen Themen wie z. B. Spielplatzbau, Umweltaktionen, 
Kinder- und Jugendstadtpläne, Verkehrsplanung, Jugendzentrumsbau u.s.w. 
 

Projektorientierte Verfahren betreffen aber auch – seltener – Projekte, in denen es um die 
Entwicklung von Gesamtkonzepten (Mehr-Themen-Projekte) geht, z. B. bei der 
kinderfreundlichen Dorferneuerung oder der Entwicklung einer kinderfreundliche Stadt.  
Methoden für die Entwicklung von Gesamtkonzepten sind z. B. 
 

• Elemente der klassischen Sozialraum-Untersuchungsstrategie 
• erkundende Formen durch Kinder selber, einschl. Erhebung von Informationen 

über Erwachsene durch Kinder 
• die Sozialraumwerkstatt 
• das Bewegungsinterview 
• Befragungen von Kindern und Jugendlichen (Fragebögen) durch Erwachsene 
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• Spielraumplanung mit Projektmethoden 
• Ideenfindungs- und Planungsphase (z. B. Planungszirkel) 
• Methoden aus der Realisierungsphase (z. B. Bauaktionen) 

 

Besondere Problemzonen im Rahmen der Projektstrategie sind: 
 

die Gruppenfindung bei Projekten 
 

• Akquirierung einer bestehenden Gruppe (z. B. Schulklasse, Hort) 
• neue und offene Zielgruppen sind einzubinden (z. B. Kinder eines Wohnge-

bietes) 
• je nach Situation sind die jeweiligen Vor- und Nachteile der Projektmethode 

abzuwägen 
 

spezifische Aspekte der Leitung und Vernetzung 
 

• gute Leitung und Moderation (z. B. durch Pädagogen, Moderatoren u. A.) sind 
der entscheidende Erfolgsfaktor 

• die Einbindung von Fachkräften je nach Projektschwerpunkt (z. B. Stadtplaner, 
Handwerker) ist erforderlich 

• Vernetzungen müssen erstellt werden (z. B. mit pädagogischen Institutionen, 
Verbänden) 

 

Eine für den Projektansatz typische methodische Herangehensweise ist die Beteiligungs-

spirale, die folgenden Aufbau hat: 
 

• Baustein 1: Basisbaustein (Orientierung, Aktivierung, Untersuchung – 
Einstiegs- und Anschubphase) 

• Baustein 2: Problemlösung und Ideenfindung, z.B. über eine Zukunftswerkstatt 
o Einstiegsphase 
o Kritikphase 
o Phantasiephase 
o Präsentationsphase 
o Ausstiegsphase 

• Baustein 3: Planung und Organisation (Planungszirkel) 

• Baustein 4: Umsetzung und Realisierung 
 

Einordnung der Projektstrategie: Politik durch Kinder; direkt; unverbindlich 
 
5. Zusammenfassung  
 

Zugänge zur Beteiligung sind möglich über: 
 

• Aktionsfelder (Orte), z. B. kommunaler öffentlicher Raum inkl. Stadtplanung, 
Schule, Kindertagesstätte, Familie 

• Themen (Inhalte), z. B. Umwelt / Natur, Freizeitangebote, Spielraum, Verkehr, 
Medien 

• Grundformen (Strategien) und Methoden, z. B. basisdemokratische offene Formen 
wie Foren oder Kinderparlamente oder Projekte 

• Zielgruppen, z. B. Mädchen, Jungen, Migranten, Behinderte 
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In der Praxis sind diese vier Aspekte jedoch in der Regel immer alle vorhanden und 
miteinander verflochten, z. B. 
 

• man arbeitet im Feld der Schule mit einer bestimmten Zielgruppe an einem 
Thema und sucht nun passende Methoden 

• Zielgruppen in einem Aktionsfeld werden bezüglich ihrer Interessen (Themen) 
selbst aktiv und suchen jetzt Wege (Strategien) zur Umsetzung 

 

Strategien und Methoden der Partizipation (Systematisierung – 

Methodenebenen): 
 

1. Strategien / Grundformen der Partizipation (= Makromethoden) 
 

• Stellvertretende Formen: Kinderbüros, Kinderbeauftragte usw. 
• Beteiligung an Institutionen der Erwachsenenbildung 
• Punktuelle Partizipation  
• Aushandlung und Alltagspartizipation 
• Repräsentativer Ansatz (Kinder- und Jugendparlamente) 
• Offene Formen, Foren usw. 
• Projektansatz 

 

2. Komplexe Partizipationsmethoden (= Meso-Methoden) 
 

• spezifische Partizipationsmethoden, die immer zu einer bestimmten Strategie 
gehören, wie z.B. bei der Beteiligung in Erwachseneninstitutionen: Jugendliche 
als bürgerliches Mitglied im kommunalen Sozial- oder Jugendausschuss 

 

3. Einfache partizipationsspezifische Methoden (= Mikro-Methoden)  
 

• Methoden, wie z. B. 
o Meckerkasten 
o Dorfforscher 
o usw.  

 

4. Allgemeine, nicht partizipationsspezifische Methoden 

• komplexe allgemeine Methoden (= Meso-Methoden), z. B. Metaplanansatz, 
Öffentlichkeitsarbeit, Konfliktmoderation, konventionelle Gruppenleitung, 
Moderationsansatz 

• einfache (Mikro-)Methoden, z.B. Techniken für inhaltliche Strukturierungen, zum 
Ordnen und Strukturieren von inhaltlichen Aneignungsprozessen oder phasen- und 
situationsbezogene „gruppenpädagogische“ Interventionen und Spiele 

 

Ebenen der Interessenvertretung und Beteiligung („Dimensionen“ der 

Beteiligung): 
 

• Politik für Kinder 
• Politik mit Kindern 
• Politik durch Kinder 
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